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Zweiter Teil: Einzelne Rechtsgebiete  

1. Änderung der gemeinsamen Landesgrenzen 

1.1 Bundesrepublik Deutschland 

1.1.1 Staatsvertrag zur Grenzänderung Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern - 
Staatsvertrag zwischen den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 
(GrÄndStVtr BB/MV) 

Vom 09.05.1992 (BGBl I 1993, 205, 206) 

Das Land Brandenburg und das Land Mecklenburg-Vorpommern schließen nachstehenden Staatsver-
trag: 

Artikel 3 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens der im 
Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten, 
Lasten und Verpflichtungen gegen Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige ent-
sprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. Die Entschädigung kann durch Vereinbarung 
der beteiligten Gebietskörperschaften geregelt werden. 

1.1.2 Staatsvertrag zur Grenzänderung Hessen/Nordrhein-Westfalen - 
Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über Änderungen der gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtrHE/NWBek) 
Vom 18.05.2010 (BGBl. I 2010, 621), in Kraft seit: 01.11.2009 

Das Land Hessen und das Land Nordrhein-Westfalen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
Artikel 2 

(1) Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche 
oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens 
der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen 
Rechten, Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zustän-
dige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über.  

(…) 
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1.1.3 Staatsvertrag zur Grenzänderung 
Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen - Zweiter Staatsvertrag zwischen den 
Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen über Änderungen der 

gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtr2 ND/NW) 
Vom 12.11.1997 (BGBl. 1998 I S. 1868), in Kraft seit: 01.04.1998 

Das Land Niedersachsen und das Land Nordrhein-Westfalen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 2 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts geht mit allen Rechten und Pflichten ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden 
Land zuständige Körperschaft über. Das gilt nicht für das Vermögen der Kirchen, der mit den Rechten 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Auf-
gaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

(…) 

1.1.4 Staatsvertrag zur Grenzänderung Sachsen/Thüringen - Zweiter Staatsvertrag 
zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen über die 
Änderung der gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtrSN/TH2Bek) 

Vom 22.11.1994 (BGBl. I 1994, 2854), in Kraft seit: 01.08.1994 

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
Artikel 3 

(1) Das im Umgliederungsgebiet belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts geht gegen angemessene Entschädigung mit allen Rechten, Lasten und Verpflichtungen auf die 
entsprechenden Körperschaften des öffentlichen Rechts im Freistaat Sachsen über. Eine Entschädi-
gung ist nicht zu leisten, wenn es sich um Verwaltungsvermögen der Gemeinde Cunsdorf handelt; 
insofern sind auch situationsbedingte Wertsteigerungen unbeachtlich. Die Pflicht zur Entschädigungs-
zahlung entfällt nicht hinsichtlich von Aufwendungen, Verwendungen usw. für dieses Verwaltungs-
vermögen. Im Zusammenhang mit dem Übergang des Umgliederungsgebiets durchzuführende 
Rechtshandlungen sind frei von nach Landesrecht zu erhebenden Abgaben und Gebühren. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für das im Umgliederungsgebiet belegene Finanzvermögen. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vermögen des Bundes, der Kirchen, der 
mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften 
und der den Aufgaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

(…) 



3 

 

1.2 Hessen 

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Lande Hessen und dem Lande 
Niedersachsen über Änderungen der gemeinsamen Landesgrenze 

(Grenzänderungsvertrag) vom 19./23. Mai 1967 
Vom 25.04.1968 (GVBl. I 1968, 99) 

STAATSVERTRAG 
zwischen dem Lande Hessen und dem Lande Niedersachsen über Änderungen der gemeinsamen Lan-
desgrenze (Grenzänderungsvertrag) 

Um die staatsrechtliche Trennung geschlossener Siedlungen im Interesse der betroffenen Einwohner, 
Gemeinden und Gemeindeverbände zu beseitigen und um einen zweckmäßigen Verlauf der gemein-
samen Landesgrenze herbeizuführen, schließen 

das Land Hessen 

und 

das Land Niedersachsen 

nach Anhörung der zu den Volksvertretungen des abgebenden Landes wahlberechtigten Einwohner 
der betroffenen Gebiete sowie der betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände folgenden Staats-
vertrag: 

(…) 

Artikel 3 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens der im 
Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten, 
Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige ent-
sprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. 

(…) 

1.3 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern Hessen und Nordrhein-
Westfalen über Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 28. Mai 2009 

Vom 15.09.2009 (GV. NRW. 2009, S. 492) 

STAATSVERTRAG 
 

zwischen dem Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen über Änderungen der gemeinsamen 
Landesgrenze 

Um die politische Zuordnung geschlossener Siedlungen im Interesse der betroffenen Einwohner zu 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden herzustellen, die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen 
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der Einwohner bilden, und um einen zweckmäßigen Verlauf der gemeinsamen Landesgrenze herbei-
zuführen, schließen die Länder Hessen und Nordrhein-Westfalen - im Folgenden: Länder - nach An-
hörung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften aufgrund des Artikels 29 Absatz 7 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Ände-
rungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes vom 30. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1325) folgenden Staatsvertrag: 

(…) 

Artikel 2 

(1) Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche 
oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens 
der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen 
Rechten, Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zustän-
dige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. 

(…) 

1.4 Sachsen 

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem 
Freistaat Thüringen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 

Vom 08.07.1994 (SächsGVBl. 1994, 1342) 

STAATSVERTRAG 

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen schließen auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 1 
des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repub-
lik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - vom 31. August 1990 (BGBl. II 
S. 889) in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885) und in 
Verbindung mit § 2 Abs. 2 und 3 des Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 51 S. 955), das aufgrund von Artikel 9 Abs. 2 
in Verbindung mit Anlage II Kapitel II Sachgebiet A Abschnitt II des Einigungsvertrages fortgelten-
des Recht ist, folgenden Staatsvertrag: 

(…) 

Artikel 3 

(1) Das im Umgliederungsgebiet belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts geht gegen angemessene Entschädigung mit allen Rechten, Lasten und Verpflichtungen auf die 
entsprechenden Körperschaften des öffentlichen Rechts im Freistaat Sachsen über. Eine Entschädi-
gung ist nicht zu leisten, wenn es sich um Verwaltungsvermögen der Gemeinde Cunsdorf handelt; 
insofern sind auch situationsbedingte Wertsteigerungen unbeachtlich. Die Pflicht zur Entschädigungs-
zahlung entfällt nicht hinsichtlich von Aufwendungen, Verwendungen usw. für dieses Verwaltungs-
vermögen. Im Zusammenhang mit dem Übergang des Umgliederungsgebiets durchzuführende 
Rechtshandlungen sind frei von nach Landesrecht zu erhebenden Abgaben und Gebühren. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für das im Umgliederungsgebiet belegene Finanzvermögen. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vermögen des Bundes, der Kirchen, der 
mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften 
und der den Aufgaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

(…) 

2. Anstalts-, Körperschafts- und Stiftungsrecht 

2.1 Bundesrepublik Deutschland  

2.1.1 Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Jüdisches Museum Berlin“ 
(JMBStiftG) 

vom 16.08.2001 (BGBl I 2001, 2138), zuletzt geändert Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 
05.02.2009 (BGBl I 2009, 160) 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung 

Unter dem Namen "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" wird mit Sitz in Berlin eine rechtsfähige bun-
desunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes.  

§ 2 Zweck der Stiftung 

(1) Zweck der Stiftung ist es, jüdisches Leben in Berlin und in Deutschland, die von hier ausgehenden 
Einflüsse auf das europäische und das außereuropäische Ausland sowie die Wechselbeziehungen zwi-
schen jüdischer und nichtjüdischer Kultur zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begeg-
nung zu schaffen.  

(2) Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere:  

1. Einrichtung und Unterhaltung des Gebäudeensembles des "Jüdischen Museums Berlin" in Berlin, 
Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin; 

2. Übernahme und Unterhaltung der bestehenden Museumssammlung sowie deren Ausbau durch Er-
werb weiterer Realien zur jüdischen Kultur und Geschichte (insbesondere Kunstwerke, Dokumente, 
Archivalien, Bücher und Gegenstände der Alltagskultur und der jüdischen Religionsausübung); 

3. Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung; 

4. Durchführung von wechselnden Sonderausstellungen, Vorträgen, Filmvorführungen, Diskussions-
foren und weiteren Veranstaltungen mit deutscher und internationaler Beteiligung im Sinne des Stif-
tungszwecks; 

5. Einrichtung und Unterhaltung eines Informationszentrums, einer Bibliothek, eines Archivs, eines 
internationalen Bildungs- und Forschungsinstituts sowie sonstiger Einrichtungen im Sinne des Stif-
tungszwecks; 
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6. Veröffentlichung von Werken über das Museum, seine Sammlungen und zur jüdischen Kultur und 
Geschichte; 

7. Zusammenarbeit mit deutschen und internationalen Einrichtungen und Museen. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

§ 3 Stiftungsvermögen 

(1) Auf die Stiftung gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in vollem Umfang Eigentum, Besitz, For-
derungen und Rechte der bisherigen landesunmittelbaren "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" über, 
wenn und sobald ein Gesetz des Landes Berlin die Auflösung der Landesstiftung und diesen Vermö-
gensanfall feststellt.  

(2) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung einen jährlichen Zuschuss des Bundes nach 
Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushaltsgesetzes.  

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen. Die Annahme darf nur 
erfolgen, wenn damit keine Auflagen verbunden sind, die die Erfüllung des Stiftungszwecks beein-
trächtigen.  

(4) Zuwendungen Dritter können auch mit der Maßgabe erbracht werden, dass aus diesen Mitteln un-
selbständige Stiftungen oder Sonderfonds gebildet werden, die einen von dem Spender oder der Spen-
derin festzulegenden Namen tragen und im Rahmen der allgemeinen Aufgabenstellung der Stiftung 
zweckgebunden sind; hierzu bedarf es der Zustimmung des Stiftungsrates.  

(5) Erträge des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen sind nur im Sinne des Stiftungszwecks zu 
verwenden.  

§ 4 Satzung 

Die Stiftung gibt sich eine Satzung, die vom Stiftungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder beschlossen wird und der Genehmigung der auf Bundesebene für die Kultur zuständigen 
obersten Bundesbehörde bedarf. Das Gleiche gilt für Änderungen der Satzung.  

§ 5 Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind  

1. der Stiftungsrat 

2. der Direktor oder die Direktorin 

3. der Beirat. 

 

§ 6 Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben, vom Bundespräsidenten für eine Amtszeit von fünf Jahren 
berufenen Mitgliedern:  

1. zwei Vertretern oder Vertreterinnen des Bundes, die von der Bundesregierung benannt werden; 
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2. einem Mitglied, das der Bundespräsident auswählt; 

3. einem Vertreter oder einer Vertreterin des Landes Berlin, der oder die vom Berliner Senat benannt 
wird; 

4. einem Mitglied, das vom Zentralrat der Juden in Deutschland benannt wird; 

5. zwei von der Bundesregierung nach vorheriger Anhörung des Direktors oder der Direktorin be-
nannten sachverständigen Persönlichkeiten, deren Engagement geeignet ist, die Angelegenheiten der 
Stiftung in besonderer Weise zu fördern. 

(2) Die Zahl der Stiftungsratsmitglieder kann durch die Satzung bis auf zwölf erhöht werden, wobei 
das Benennungsrecht für diese weiteren Mitglieder bei der Bundesregierung liegen muss.  

(3) Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise eine Stellvertretung zu berufen. Dem Stiftungsrat dürfen 
Mitglieder des Beirates nicht angehören; dies gilt nicht für den Vorsitz des Beirates.  

(4) Wiederholte Berufung ist zulässig.  

(5) Ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied, das als Inhaber eines öffentlichen Amtes berufen ist, 
scheidet mit Beendigung dieses Amtes aus dem Stiftungsrat aus. Scheidet jemand vor Ablauf der fünf-
jährigen Amtszeit aus, ist für den Rest der Amtszeit unverzüglich ein Nachfolger oder eine Nach-
folgerin zu berufen.  

(6) Der Stiftungsrat wählt eines der von der Bundesregierung entsandten Mitglieder in den Vorsitz und 
eines der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 berufenen Mitglieder in den stellvertretenden Vorsitz. Wiederwahl 
ist zulässig.  

(7) Der Stiftungsrat entscheidet in allen Angelegenheiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung 
von grundsätzlicher und besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere die Grundzüge der 
Programm- und Ausstellungsgestaltung, die Satzung, der Haushaltsplan sowie bedeutsame Personal-
entscheidungen. Der Stiftungsrat überwacht die Tätigkeit des Direktors oder der Direktorin; der Di-
rektor oder die Direktorin hat hierzu im Stiftungsrat zu berichten.  

(8) Das Nähere regelt die Satzung.  

§ 7 Verfahren des Stiftungsrates 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in der Regel in Sitzungen, die der oder die Vorsitzende nach Bedarf, 
jedoch mindestens zweimal im Jahr einberuft. Auf Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
muss der oder die Vorsitzende eine Sitzung einberufen.  

(2) An den Sitzungen des Stiftungsrates nehmen der Direktor oder die Direktorin und der oder die 
Vorsitzende des Beirates mit Rederecht teil, soweit der Stiftungsrat im Einzelfall nichts anderes be-
schließt. Der Direktor oder die Direktorin ist jederzeit berechtigt, Anträge zu stellen.  

(3) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder sich an einer 
schriftlichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder, soweit nicht in diesem Gesetz oder der Satzung 
etwas anderes vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den 
Ausschlag. Haushaltsangelegenheiten dürfen nicht gegen die Stimmen der Vertreter und Vertreterin-
nen des Bundes entschieden werden. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Eine Beschlussfassung im schriftlichen oder fernschriftli-
chen Umlaufverfahren ist zulässig, wenn alle Stiftungsratsmitglieder sich mit diesem Verfahren 
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schriftlich oder fernschriftlich einverstanden erklärt haben und sich mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder an der Abstimmung beteiligen.  

§ 8 Direktor/Direktorin 

(1) Der Direktor oder die Direktorin wird vom Stiftungsrat nach Anhörung des Beirates berufen. Die 
Berufung ist nur mit den Stimmen der Vertreter und der Vertreterinnen des Bundes im Stiftungsrat 
möglich. Die Vertretung des Direktors oder der Direktorin regelt die Satzung.  

(2) Der Direktor oder die Direktorin führt die Geschäfte der Stiftung. Er oder sie entscheidet in allen 
Angelegenheiten der Stiftung, soweit dafür nicht der Stiftungsrat zuständig ist. Er oder sie vertritt die 
Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.  

§ 9 Beirat 

(1) Der Beirat hat mindestens fünf und höchstens 15 Mitglieder. Sie werden vom Stiftungsrat für fünf 
Jahre berufen, nachdem dieser Vorschläge des Direktors oder der Direktorin eingeholt hat. Erneute 
Berufung ist zulässig. Nach Maßgabe der Satzung können stellvertretende Mitglieder berufen werden. 
§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.  

(2) Der Beirat berät den Stiftungsrat und den Direktor oder die Direktorin in fachlichen Fragen.  

(3) Die Mitglieder des Beirates wählen aus ihrer Mitte jeweils eine Person in den Vorsitz und in den 
stellvertretenden Vorsitz. Der oder die Vorsitzende beruft die Beiratssitzungen ein und leitet sie.  

(4) Das Nähere regelt die Satzung.  

§ 10 Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Beirates üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus. Die Erstat-
tung von Reisekosten und sonstigen Auslagen richten sich nach den Bestimmungen, die für die un-
mittelbare Bundesverwaltung gelten.  

§ 11 Aufsicht, Haushalt, Rechnungsprüfung 

Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht der auf Bundesebene für die Kultur zuständigen obersten 
Bundesbehörde. Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für die Rechnungslegung 
der Stiftung werden die Bestimmungen entsprechend angewandt, die für die unmittelbare Bundesver-
waltung gelten. Die Haushalts- und die Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung durch 
den Bundesrechnungshof.  

 

 

§ 12 Beschäftigte 

(1) Die Geschäfte der Stiftung werden in der Regel durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (An-
gestellte und Arbeiter) wahrgenommen. Auf diese sind die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
des Bundes jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden.  

(2) Die Stiftung übernimmt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes alle Rechte und Pflichten 
aus den bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen der bisherigen landesunmittelbaren "Stif-
tung Jüdisches Museum Berlin".  
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(3) Die Stiftung besitzt Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes. Der oder 
die Vorsitzende des Stiftungsrates ist oberste Dienstbehörde und ernennt die Beamten und Beamtinnen 
der Stiftung, soweit nicht die Befugnis zur Ernennung durch die Satzung dem Direktor oder der Di-
rektorin übertragen ist.  

§ 13 Berichterstattung 

Die Stiftung legt regelmäßig einen öffentlich zugänglichen Bericht über ihre bisherige Tätigkeit und 
ihre Vorhaben vor.  

§ 14 Gebühren 

Die Stiftung kann nach näherer Bestimmung der Satzung Gebühren und sonstige Entgelte für die Be-
nutzung von Stiftungseinrichtungen und für Veranstaltungen erheben.  

§ 15 Dienstsiegel 

Die Stiftung führt ein Dienstsiegel.  

§ 16 Übernahme von Rechten und Pflichten 

(1) Mit ihrem Entstehen übernimmt die "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" die Rechte und Pflichten, 
welche für die zum selben Zeitpunkt aufgelöste landesunmittelbare Stiftung gleichen Namens begrün-
det worden sind.  

(2) Erster Direktor der Stiftung wird der Direktor der aufgelösten Stiftung. Bis zur unverzüglichen 
Konstituierung des Stiftungsrates führt der Stiftungsrat der aufgelösten Stiftung kommissarisch dessen 
Geschäfte.  

(3) Für die Zeit bis zum Inkrafttreten der nach § 4 vorgesehenen Satzung findet die Verordnung des 
Landes Berlin über die Satzung der "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" vom 23. Juni 1999 (GVBl. S. 
359) entsprechende Anwendung.  

§ 17 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am gleichen Tage in Kraft wie dasjenige des Landes Berlin, das die bestehende 
"Stiftung Jüdisches Museum Berlin" auflöst und den Vermögensanfall an die durch dieses Gesetz er-
richtete "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" bestimmt. Der Beauftragte der Bundesregierung für die 
Angelegenheiten der Kultur und der Medien gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
bekannt. 

2.1.2 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland" (Artikel 1 d. Gesetzes zur Errichtung einer 

Stiftung "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland") (HdGStiftG) 
vom 28.02.1990 (BGBl I 1990, 294), zuletzt geändert Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 

05.02.2009 (BGBl I 2009, 160) 

§ 9 Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen 

(1) Der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen besteht aus bis zu fünfzehn Vertretern gesellschaftli-
cher Gruppen, unter anderem aus Vertretern von Religionsgesellschaften sowie Vereinigungen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
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(…) 

2.2 Baden-Württemberg 

2.2.1 Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg (StiftG) 
Vom 04.10.1977 (GBl. 1977, 408), zuletzt geändert durch Art. 25 der Verordnung  vom 

25.01.2012 (GBl. S. 65, 68) 

VIERTER TEIL Besondere Arten von Stiftungen 

1. Abschnitt Kirchliche Stiftungen 

§ 22 Begriffsbestimmung 

Kirchliche Stiftungen sind rechtsfähige Stiftungen, die 

1. überwiegend kirchlichen Aufgaben, insbesondere dem Gottesdienst, der Verkündigung, der 
Wohlfahrtspflege, der Erziehung oder der Bildung zu dienen bestimmt sind und nach der Satzung der 
Aufsicht einer Kirche oder anderen Religionsgemeinschaft mit der Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (Religionsgemeinschaft) unterstehen sollen oder 

2. als kirchliche Stiftungen die Genehmigung oder die Verleihung der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsfähigkeit erhalten haben, weil sich ihre Zwecke sinnvoll nur in organisatorischer Zuordnung zu 
einer Religionsgemeinschaft erfüllen lassen. 

§ 23 Geltende Rechtsvorschriften 

Auf die kirchlichen Stiftungen finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist. 

§ 24 Entstehung 

Der Antrag auf Anerkennung oder Verleihung der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit kann für 
kirchliche Stiftungen nur von einer Religionsgemeinschaft gestellt werden. Kirchlichen Stiftungen 
wird die öffentlich-rechtliche Rechtsfähigkeit verliehen, wenn dies beantragt wird und wenn die Stif-
tungen öffentlichen Zwecken dienen. 

 

§ 25 Stiftungsverwaltung, Stiftungsaufsicht 

(1) Für die Verwaltung und Beaufsichtigung kirchlicher Stiftungen gelten die von der Religionsge-
meinschaft erlassenen Vorschriften. Sind solche nicht erlassen, sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Aufgaben der Stiftungsbehörde insoweit durch die zuständige 
Behörde der Religionsgemeinschaft wahrgenommen werden. 

(2) Für kirchliche Stiftungen, die für Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung bestimmt sind, 
kann die Religionsgemeinschaft die nach § 81 Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 19 
erforderlichen Satzungsbestimmungen ganz oder teilweise durch allgemeine Regelungen ersetzen. 

(3) Die Stiftungsbehörde kann aus wichtigem Grund Auskünfte über die Vermögensverhältnisse sowie 
Nachweise über die ordnungsgemäße Verwaltung und Beaufsichtigung einer kirchlichen Stiftung ver-
langen, die nicht für Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung bestimmt ist. 
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§ 26 Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung, Vermögensanfall 

(1) Die §§ 14 und 21 finden auf kirchliche Stiftungen, die für Zwecke des Gottesdienstes und der Ver-
kündigung bestimmt sind, mit der Maßgabe Anwendung, daß die Aufgaben der Stiftungsbehörde in-
soweit durch die zuständige Behörde der Religionsgemeinschaft wahrgenommen werden und die ge-
troffenen Maßnahmen der Stiftungsbehörde mitzuteilen sind. Bei anderen kirchlichen Stiftungen kön-
nen die nach §§ 14 und 21 vorgesehenen Maßnahmen der Stiftungsbehörde nur im Einvernehmen mit 
der Religionsgemeinschaft getroffen werden. 

(2) In den Vorschriften über den Vermögensanfall (§ 88 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 
19) tritt an die Stelle des Fiskus des Landes die Religionsgemeinschaft oder die von ihr bestimmte 
juristische Person. 

§ 27 Stiftungsverzeichnis 

Das Stiftungsverzeichnis wird für kirchliche Stiftungen bei der obersten Behörde der Religionsge-
meinschaft geführt. § 4 Abs. 3, §§ 40 und 41 sind auf kirchliche Stiftungen nicht anzuwenden. Die 
Einsicht in das Stiftungsverzeichnis kirchlicher Stiftungen ist jedem gestattet, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht. 

§ 28 Stiftungsbehörde 

Stiftungsbehörde ist für kirchliche Stiftungen das Kultusministerium. 

§ 29 Rechtsstellung bestehender Stiftungen 

(1) Stiftungen, die nach bisherigem Recht rechtsfähige kirchliche Stiftungen waren, und Anstalten, die 
nach bisherigem Recht als rechtsfähige kirchliche Stiftungen galten, sind kirchliche Stiftungen im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Über die Eigenschaft einer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Stiftung als kirchliche 
Stiftung entscheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministerium, in des-
sen Geschäftsbereich der Zweck der Stiftung überwiegend fällt. Antragsberechtigt sind die staatlichen 
und kirchlichen Behörden, die die Verwaltung der Stiftung oder die Aufsicht über die Stiftung bean-
spruchen, das vertretungsberechtigte Stiftungsorgan, der Stifter und seine Erben. 

§ 30 Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten auch für Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften, 
die die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen. 

2. Abschnitt Kommunale Stiftungen 

§ 31 

(1) Auf die Verwaltung und Wirtschaftsführung der örtlichen Stiftungen im Sinne des § 101 der Ge-
meindeordnung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung Anwendung. Auf die Verwaltung und 
Wirtschaftsführung der übrigen kommunalen Stiftungen finden die für die kommunalen Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts geltenden Vorschriften Anwendung, bei denen sie errichtet 
sind. 

(2) Im übrigen finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit folgender Maßgabe Anwendung: 
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1. An die Stelle von § 8 Abs. 2 und 3, §§ 9 bis 13 und § 20 Abs. 2 bis 5 treten die für die kommunalen 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts geltenden Bestimmungen über die Aufsicht. 

2. In den Vorschriften über den Vermögensanfall (§ 88 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 
19) tritt an die Stelle des Fiskus des Landes die kommunale Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts. 

3. Bekanntmachungen nach §§ 16 und 19 werden, wenn das Landratsamt nach Nummer 4 Stiftungs-
behörde ist, nach den für die öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises geltenden Bestimmun-
gen durchgeführt. Ist der örtliche Wirkungskreis einer Stiftung nach ihrer Satzung auf eine Gemeinde 
begrenzt, kann die Bekanntmachung auch in der für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen 
dieser Gemeinde bestimmten Form durchgeführt werden. 

4. Stiftungsbehörde im Sinne des § 3 Abs. 1 ist die Rechtsaufsichtsbehörde der Körperschaft oder An-
stalt des öffentlichen Rechts, bei der die Stiftung errichtet ist. 

3. Abschnitt Fideikommißauflösungsstiftungen 

§ 32 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Stiftungen, die aus Anlaß der Auflösung von Famili-
enfideikommissen errichtet worden sind oder auf die sonst die aus Anlaß der Auflösung von Familien-
fideikommissen erlassenen Bestimmungen ganz oder teilweise Anwendung finden. 

FÜNFTER TEIL Sonderregelung für den ehemals badischen Landesteil 

§ 33 Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Teils gelten nur für Stiftungen im Sinne des badischen Stiftungsgesetzes in 
der Fassung vom 19. Juli 1918 (GVBl. S. 254), ausgenommen die kirchlichen Stiftungen nach §§ 3 
und 5 des badischen Stiftungsgesetzes. Die Rechtsstellung der übrigen Stiftungen bleibt unberührt. 

 

 

SECHSTER TEIL Schlußbestimmungen 

§ 39 Bestehende Stiftungen 

(1) Auf bestehende Stiftungen finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. 

(2) Stiftungen, die keine Satzung oder eine nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Sat-
zung haben, sind verpflichtet, den Stiftungsbehörden innerhalb eines Jahres, kirchliche Stiftungen 
innerhalb von zwei Jahren, nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Satzung vorzulegen, die mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes übereinstimmt. Zuständig für den Beschluß über den Erlaß oder die Än-
derung der Satzung sind die in der Satzung oder dem Stiftungsgeschäft bestimmten Organe. Fehlt eine 
solche Satzungsbestimmung, ist das oberste Beschlußorgan der Stiftung zuständig. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung der Stiftungsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Stiftungsbehörde 
die Satzung nicht innerhalb von sechs Monaten beanstandet. 

(3) Rechte und Pflichten, die sich aus den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Verträgen mit 
den Kirchen ergeben, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unberührt. 
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§ 42 Änderung des württembergischen Gesetzes über die Kirchen 

(Änderungsanweisungen) 

2.2.2 Württ. Gesetz über die Kirchen 
Vom 03.03.1924 (Württ. RegBl. 1924, 93) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.05.1978 

(GBl. S. 286) Der Landtag hat am 09.02.1924 das folgende Gesetz beschlossen, dass hiermit 
verkündet wird: 

I. Die kirchlichen Rechtspersonen. 

1. Öffentliche Körperschaften. 

§ 1 

(1) Die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Kirchen im Sinn dieses Gesetzes sind die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die isra-
elitische Religionsgemeinschaft. 

§ 2 

(1) Die Kirchengemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Kirchengemeinden im Sinn dieses Gesetzes sind die rechtsfähigen Gemeinden der evangelischen 
Kirche, der katholischen Kirche und der israelitischen Religionsgemeinschaft mit Einschluß der 
rechtsfähigen Tochter- und Gesamtgemeinden. 

(3) (aufgehoben) 

§ 3 

(1) (aufgehoben) 

(2) (aufgehoben) 

(3) Die vermögensrechtlichen Folgen der Änderung werden von der Oberkirchenbehörde nach den 
Grundsätzen des kirchlichen Rechts, in Ermangelung solcher Grundsätze nach billigem Ermessen 
geregelt, wenn nicht die beteiligten Kirchengemeinden eine gültige Vereinbarung treffen. 

§ 4 

(aufgehoben) 

§ 5 

Das Domkapitel und die Landkapitel der katholischen Kirche sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Neubildungen von Landkapiteln erlangen diese Rechtsstellung durch Anerkennung des Mi-
nisteriums für Kultus und Sports. § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kirchensteuergesetzes gilt entsprechend.*  

§ 6 

(aufgehoben) 

2. Stiftungen und Anstalten. 
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§ 7 

(aufgehoben) 

§ 8 

(aufgehoben) 

§ 9 

(aufgehoben) 

3. Religiöse Genossenschaften. 

§ 10 

Religiöse Genossenschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts. 

II. Die Mitglieder der Kirchen. 

1. Der Austritt Bekenntnismündiger. 

§§ 11 - 47 

(aufgehoben) 

 

 

 

IV. Sammlungen und Gebühren. 

1. Sammlungen. 

§ 48 

(1) Die kirchlichen Körperschaften sind befugt, in oder vor den kirchlichen Räumen, bei kirchlichen 
Feiern oder durch öffentlichen Aufruf für kirchliche oder milde Zwecke zu sammeln. 

(2) Weitergehende Befugnisse, die einzelnen Kirchengemeinden nach örtlichem Herkommen zu-
stehen, bleiben unberührt. 

(3) Kirchliche Haus- oder Straßensammlungen unterliegen den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften 
(vergl. Art. 13 Abs. 1, 2 und 4 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871, Reg.Bl. S. 
391). 

(4) Kirchliche Körperschaften im Sinne der §§ 48 bis 50 und 55 sind die Kirchen, kirchlichen Ge-
meindeverbände und Kirchengemeinden des Landes. 

2. Gebühren. 

§ 49 
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(1) Für die Erteilung beglaubigter Auszüge aus den vor dem 1. Januar 1876 geführten Kirchenbüchern 
(vergl. § 73 des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung 
vom 6. Februar 1875, Reichs-Gesetzbl. S. 23) gilt der Gebührentarif zu diesem Reichsgesetz entspre-
chend. Auf Erhebungen aus den Kirchenbüchern, zu denen eine amtliche Verpflichtung nicht besteht, 
insbesondere auf die Herstellung von Stammbäumen, findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

(2) Die vor dem 1. Januar 1876 geführten Kirchenbücher sind auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
Soweit nicht durch Verordnung etwas anderes bestimmt wird, ist der genannte Tarif auch für die Vor-
legungsgebühr maßgebend. 

(3) Nähere Bestimmungen, insbesondere über die diese Kirchenbücher betreffenden Verpflichtungen 
gegenüber bürgerlichen Behörden, bleiben der Verordnung vorbehalten. 

§ 50 

(1) Die Ansprüche der Geistlichen oder kirchlichen Beamten und der kirchlichen Körperschaften oder 
Stiftungen auf die in § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 oder durch kirchliche Satzung festgesetzten Ge-
bühren für einzelne von den Beteiligten gewünschte Amtshandlungen der Kirchendiener und für die 
Benützung kirchlichen Eigentums oder kirchlicher Einrichtungen werden nach den gesetzlichen Vor-
schriften über öffentlich-rechtliche Ansprüche geltend gemacht und vollstreckt. Nach denselben ge-
setzlichen Vorschriften werden Ansprüche auf herkömmliche Leistungen der Kirchengenossen für den 
Dienst der Mesner oder andere kirchliche Zwecke geltend gemacht und vollstreckt. Gebühren, die dem 
bürgerlichen Recht unterstehen, sind von dieser Vorschrift ausgenommen; ob Gebühren öffentlich-
rechtlich sind, bestimmt sich nach dem Grund der gebührenpflichtigen Leistung. 

(2) Kirchliche Gebührensatzungen bedürfen der staatlichen Genehmigung, wenn sie für Personen, die 
der beteiligten Kirche nicht angehören, jedoch nach dem öffentlichen Recht die Teilnahme an einer 
kirchlichen Einrichtung oder eine Dienstleistung eines Kirchendieners beanspruchen können vergl. 
Ziffer III Nr. 1 und IV der K. Verordnung vom 12. September 1818, Reg.Bl. S. 497), höhere Gebühren 
vorsehen als für die Kirchengenossen. Die Genehmigung wird für ortskirchliche Satzungen von dem 
Oberamt erteilt. 

V. Kirchliche Beamte. 

§ 51 

(1) Wird ein im öffentlichen Kirchendienst verwendeter Geistlicher oder ein kirchlicher Beamter 
durch Erkenntnis eines kirchlichen Gerichts wegen einer dienstlichen Verfehlung vom Amt entfernt 
oder von einem kirchlichen Gericht oder der Oberkirchenbehörde mit einer Geldstrafe belegt oder 
wegen Dienstunfähigkeit ohne seine Zustimmung vom Amt enthoben, so kann das Ministerium für 
Kultus und Sport die Entscheidung auf Antrag der Oberkirchenbehörde für vollstreckbar erklären, 
wenn sie einer zwangsweisen Vollstreckung bedarf. 

(2) Das Oberamt trifft auf Ersuchen der Kirchenbehörde die Maßnahmen, die zur Durchführung der 
für vollstreckbar erklärten Entscheidung erforderlich sind. Die Bestimmungen über die Zwangsvoll-
streckung wegen öffentlich-rechtlicher Ansprüche sind entsprechend anzuwenden. 

§ 52 

(1) Ist zur Durchführung einer dienstlichen Untersuchung gegen einen Geistlichen oder kirchlichen 
Beamten die staatliche Mitwirkung erforderlich, so kann das Ministerium für Kultus und Sport auf 
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Antrag der Oberkirchenbehörde das Oberamt beauftragen, einzelne Beweise zu erheben. In Untersu-
chungen wegen Verletzung der Lehrverpflichtung findet eine staatliche Mitwirkung nicht statt. 

(2) Für die Zulässigkeit der Vernehmung und Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen, das 
Recht der Verweigerung des Zeugnisses, Gutachtens oder Eides und die Art der Beeidigung gelten die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung. Die baren Auslagen, die durch die Beweiserhebung erwachsen, 
sind der Staatskasse von der Kirche zu erstatten. 

§ 53 

(1) Die kirchlichen Disziplinarbehörden sind berechtigt, in dienstlichen Untersuchungen gegen Geist-
liche oder kirchliche Beamte Zeugen und Sachverständige zu laden. 

(2) Einem kirchlichen Disziplinargericht kann durch Verordnung die Befugnis verliehen werden, in 
der mündlichen Verhandlung Zeugen und Sachverständige mit bürgerlicher Wirkung zu beeidigen, 
sofern nach der Satzung der Kirche mindestens der vierte Teil der an der Verhandlung und Entschei-
dung teilnehmenden Mitglieder, jedoch mindestens zwei, ein richterliches Hauptamt bekleiden und für 
die Dauer des Hauptamts in das kirchliche Gericht berufen werden. 

(3) Das Ausbleiben eines Zeugen oder Sachverständigen und die Verweigerung des Zeugnisses, Gut-
achtens oder Eides hat keine bürgerlichen Rechtsfolgen. 

§ 54 

(1) Wenn ein Geistlicher oder kirchlicher Beamter infolge strafgerichtlicher Verurteilung zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter unfähig wird, verliert er für die Dauer der Unfähigkeit die mit dem Kirchen-
amt verbundene staatsrechtliche Stellung, sowie die Befugnis zur Beteiligung an der kirchlichen Be-
steuerung. 

(2) Wird gegen einen Geistlichen oder kirchlichen Beamten ein gerichtliches Strafverfahren eingelei-
tet, das die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nach sich ziehen kann, so kann das Minis-
terium für Kultus und Sport den vorläufigen Eintritt der in Abs. 1 bezeichneten Rechtsfolgen verfügen. 
Sie treten kraft Gesetzes ein, wenn ein noch nicht rechtskräftiges Urteil erlassen ist, das die Unfähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nach sich zieht. Die Dauer dieser vorläufigen Rechtsfolgen 
bestimmt sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung über die vorläufige Dienstenthebung der 
Gemeindebeamten. 

§ 55 

(1) Die Amtsbezeichnungen, die die kirchlichen Körperschaften innerhalb ihrer Zuständigkeit den 
Geistlichen und kirchlichen Beamten verleihen, werden als öffentliche Amtsbezeichnungen anerkannt. 

(2) Die Amtsbezeichnungen der kirchlichen Beamten müssen ihre Eigenschaft als kirchliche Beamte 
erkennen lassen und den sachlichen Aufgaben des Amts entsprechen. 

§ 56 

Die mit dem Kirchenamt verbundene staatsrechtliche Stellung, sowie die Befugnis der Geistlichen und 
kirchlichen Beamten zur Mitwirkung bei der kirchlichen Besteuerung setzt den Besitz der deutschen 
Reichsangehörigkeit voraus. 

§ 56a 
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Kirchliche Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind die Angestellten der kirchlichen Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, ohne 
die Geistlichen. 

VI. Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen. 

1. Verpflichtungen kirchlicher Körperschaften. 

§ 57 

(1) Über vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen kirchlichen Gemeinden, Gemeindeverbänden 
oder Stiftungen derselben Kirche, für die nicht die Zuständigkeit bürgerlicher Gerichte, Verwaltungs-
gerichte oder Verwaltungsbehörden begründet ist, wird im kirchlichen Verwaltungsverfahren ent-
schieden. Gegen die Entscheidung, die die Oberkirchenbehörde in solchen Streitigkeiten oder in den 
Fällen des § 3 Abs. 3 trifft, können die beteiligten Körperschaften oder Stiftungen nach den Vor-
schriften des § 62 Abs. 2 den Verwaltungsgerichtshof anrufen, sofern seine Anrufung nicht durch Sat-
zung der Kirche ausgeschlossen wird. 

(2) Für Streitigkeiten, die die Besteuerung betreffen (§§ 27 Abs. 2 und 32 Abs. 3), kann die Anrufung 
des Verwaltungsgerichtshofs nicht ausgeschlossen werden. 

§ 58 

Stellt die Oberkirchenbehörde in Ausübung ihres Aufsichtsrechts eine öffentliche vermögensrechtliche 
Verbindlichkeit einer kirchlichen Körperschaft oder Stiftung fest, so steht dieser in den Grenzen des 
Art. 13 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 (Reg.Bl. S. 485) die 
Rechtsbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu, sofern sie nicht durch Satzung der Kirche aus-
geschlossen wird. Die Vorschriften über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Verwal-
tungsbehörden (vergl. Art. 59 ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege) finden entspre-
chende Anwendung. 

§ 59 

(1) Die Oberkirchenbehörden sind berechtigt, die in den §§ 57, 58 und 60 bezeichneten kirchlichen 
Entscheidungen auf Grund einer Bescheinigung des Verwaltungsgerichtshofs über die Zulässigkeit der 
Vollstreckung nach den für Entscheidungen der Verwaltungsbehörden geltenden Vorschriften zu voll-
strecken, sofern nicht die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofs oder die Rechtsbeschwerde durch 
kirchliche Satzung (§§ 57 Abs. 1 und 58) oder Stiftungsbestimmung (§ 60) ausgeschlossen ist. Die 
Bescheinigung ist zu erteilen, wenn die Entscheidung rechtskräftig ist. 

(2) Die Vorschriften der §§ 20 Abs. 1 und 21 Abs. 2 werden durch die Bestimmungen dieses Ab-
schnitts nicht berührt. 

2. Streitigkeiten über Stiftungen. 

§ 60 

(aufgehoben) 

§ 61 

(aufgehoben) 
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3. Streitigkeiten zwischen bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden. 

§ 62 

(1) Entstehen Streitigkeiten zwischen bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden oder Stiftungen 

1. auf Grund des § 76 Abs. 2, 

2. auf Grund der genehmigten Ausscheidung des Ortskirchenvermögens und des Mesner- 
und Organisteneinkommens (Art. 32 und 48 des Evangelischen Kirchengemeindegesetzes 
in Verbindung mit § 76 Abs. 1 Satz 2 des gegenwärtigen Gesetzes und Art. 13 bis 16 des 
Lehrereinkommensgesetzes vom 8. August 1907, Reg.Bl. S. 338), 

3. auf Grund der Art. 31 bis 41, 43, 44 Abs. 1 und 2, 46 Abs. 1 bis 3 und 7 und 49 des 
Evangelischen Kirchengemeindegesetzes in Verbindung mit § 76 Abs. 1 Satz 2 des gegen-
wärtigen Gesetzes und 

4. auf Grund des Art. 23 des Katholischen Pfarrgemeindegesetzes, 

so entscheidet auf Anrufung der beteiligten Körperschaften oder Stiftungen das Oberamt, auf ihre 
Beschwerde das Ministerium des Innern im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus und Sport. Für 
die Beschwerdefrist gelten die Vorschriften des § 20 Abs. 3. 

(2) Gegen die Entscheidung des Ministeriums des Innern können die beteiligten Körperschaften oder 
Stiftungen binnen eines Monats nach der Eröffnung den Verwaltungsgerichtshof anrufen. Für die An-
rufung gelten entsprechend die Vorschriften über die Rechtsbeschwerdefrist (vergl. Art. 59 und 60 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege), für das weitere Verfahren die Vorschriften über das Ver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten in erster Instanz (vergl. Art. 17 ff. des genannten Gesetzes). Die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs erstreckt sich auf die Kosten des Verwaltungsverfahrens. 

(3) Das Oberamt kann in dringenden Fällen auf Antrag vorläufige Anordnungen über die in § 76 Abs. 
2 geregelten Benützungsrechte treffen. 

4. Wirksamkeit kirchlicher Satzungen. 

§ 63 

(1) Gegenüber einer Verfügung des Ministeriums für Kultus und Sport, die eine Bestimmung einer 
kirchlichen Satzung, einen Beschluß einer kirchlichen Körperschaft oder eine Verordnung einer kirch-
lichen Behörde für unwirksam erklärt, steht der Oberkirchenbehörde die Rechtsbeschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof (vergl. Art. 59 ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege) zu. 

(2) Die Verfügung ist zulässig, wenn die kirchliche Festsetzung mit den Gesetzen, den auf Grund der 
Gesetze erlassenen allgemeinen staatlichen Vorschriften oder den in § 66 Abs. 2 bezeichneten kirchli-
chen Satzungen im Widerspruch steht. Sie erfolgt durch Eröffnung an die Oberkirchenbehörde. 

(3) Statt die Verfügung zu treffen, kann das Ministerium für Kultus und Sport eine Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs über die Wirksamkeit der kirchlichen Festsetzung herbeiführen. Der Ver-
waltungsgerichtshof verfährt nach den für die Rechtsbeschwerde geltenden Grundsätzen. 

VII. Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 

§ 64 
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Soweit andere Religionsgesellschaften oder gleichstehende Vereinigungen (Art. 137 Abs. 7 der 
Reichsverfassung) nach den Bestimmungen der Reichsverfassung Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind oder durch Beschluß des Staatsministeriums die Rechtsstellung öffentlicher Körperschaf-
ten erhalten, werden ihre staatsrechtlichen Verhältnisse im Sinne dieses Gesetzes durch Verordnung 
geregelt. 

VIII. Schlussbestimmungen. 

1. Verordnungen und Satzungen. 

§ 65 

(1) Sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die ausdrücklich vorbehaltenen oder zu seinem 
Vollzug erforderlichen Verordnungen nach Anhörung der Oberkirchenbehörde von dem Ministerium 
für Kultus und Sport, soweit sie die kirchliche Besteuerung betreffen, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium, soweit sie Verpflichtungen bürgerlicher Gemeinden berühren, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium des Innern, in den Fällen der §§ 49 Abs. 3 und 53 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Justizministerium zu erlassen. 

(2) (aufgehoben) 

(3) (aufgehoben) 

(4) Soweit dieses Gesetz auf die Vorschriften oder Grundsätze anderer Gesetze Bezug nimmt, kann die 
entsprechende Anwendung dieser Gesetze durch Verordnung näher geregelt werden. Vorschriften über 
das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof sind von dieser Bestimmung ausgenommen. 

§ 66 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Satzungen der Kirchen werden im Sinn dieses Gesetzes erst 
wirksam, wenn sie durch das kirchliche Amtsblatt, beim Mangel eines Amtsblatts in der üblichen 
Weise bekannt gemacht sind. 

(2) Soweit für kirchliche Satzungen die staatliche Genehmigung oder Anerkennung erforderlich ist, 
dürfen die Satzungen oder spätere Änderungen derselben erst nach der Erteilung der Genehmigung 
oder Anerkennung verkündet werden. 

2. Zuständigkeit der Behörden. 

§ 67 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Befugnisse, die es dem Staat vorbehält, von 
dem Ministerium für Kultus und Sport wahrgenommen. 

§ 68 

(1) Die Oberkirchenbehörde kann namens der Kirchengemeinden die Rechtsbehelfe geltend machen, 
die ihnen nach diesem Gesetz zustehen, und die Kirchengemeinden in dem Verfahren vertreten. 

(2) Vor der Entscheidung über die in den §§ 20, 61 und 62 bezeichneten Rechtsbehelfe und die in den 
§§ 42 und 43 vorgesehenen Rechtsbeschwerden ist die Oberkirchenbehörde zu hören. 
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(3) Die kirchliche Oberbehörde, der die in diesem Gesetz der Oberkirchenbehörde zugewiesenen Ver-
richtungen zustehen, wird von der Kirche bestimmt. 

IX. Gesetzesänderungen und Übergangsbestimmungen. 

§ 69 

(1) Die Bestimmungen über die Religionsgesellschaften, die nach der Reichs- und Landesverfassung 
noch gelten, treten außer Kraft, soweit sie mit den Vorschriften dieses Gesetzes im Widerspruch ste-
hen. 

(2) Das Gesetz, betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur Katholischen Kirche, 
vom 30. Januar 1862 (Reg.Bl. S. 59), Art. 1 des Gesetzes, betreffend die religiösen Dissidentenver-
eine, vom 9. April 1872 (Reg.Bl. S. 151), die Gesetze, betreffend das Disziplinarverfahren gegen 
evangelische Geistliche, vom 18. Juli 1895 (Reg.Bl. S. 233) und, betreffend das kirchliche Gesetz über 
Ausübung der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte im Falle der Zugehörigkeit des Königs zu 
einer anderen als der evangelischen Konfession, vom 28. März 1898 (Reg.Bl. S. 75), sowie das Ge-
setz, betreffend die israelitische Religionsgemeinschaft, vom 8. Juli 1912 (Reg.Bl. S. 224) werden 
aufgehoben. 

§ 70 

Das Evangelische Konsistorium als Staatsbehörde wird aufgehoben. 

§ 71 

(1) Soweit das bisherige Recht in Streitigkeiten über kirchliche Bauten zwischen einer Kirchenge-
meinde oder kirchlichen Stiftung und einer bürgerlichen Gemeinde (vergl. Art. 39 des Evangelischen 
Kirchengemeindegesetzes), dem Staat oder einem Dritten die Feststellung des Baubedürfnisses dem 
Evangelischen Konsistorium zugewiesen hat, kommt diese Feststellung der evangelischen Oberkir-
chenbehörde mit der Maßgabe zu, daß sich die Anfechtung der Feststellung nach dem bisherigen 
Recht bestimmt. 

(2) In Art. 136 Abs. 1 Ziff. 2 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 28. Juli 
1899 (Reg.Bl. S. 423) werden die Worte "(Evangelisches Konsistorium, Bischöfliches Ordinariat)" 
gestrichen. 

(3) Verordnungen über die Rechtsverhältnisse der evangelischen Kirche, die nach der Reichs- und 
Landesverfassung noch gelten und mit den Vorschriften dieses Gesetzes nicht im Widerspruch stehen, 
bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung in Kraft. 

§ 72 

(1) Der Katholische Kirchenrat ist auf Antrag des Bischöflichen Ordinariats durch Verordnung des 
Staatsministeriums aufzuheben. Bis zur Aufhebung des Katholischen Kirchenrats gilt für die Verwal-
tung der Pfründen der katholischen Kirche das bisherige Recht. 

(2) (Änderungsanweisungen) 

§ 73 

(1) Die evangelisch-theologischen Seminare und die katholischen Konvikte werden durch Vereinba-
rung des Ministeriums für Kultus und Sport mit der Oberkirchenbehörde in die Leitung und Verwal-
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tung der Oberkirchenbehörde überführt, soweit diese Anstalten der Erziehung und Verpflegung der 
Zöglinge und ihrer besonderen Vorbildung zum Kirchendienst dienen. Die entgegenstehenden Best-
immungen werden durch Verordnung aufgehoben. 

(2) Soweit die niederen evangelischen Seminare für die allgemeine Vorbildung der künftigen Geistli-
chen bestimmt sind, werden ihre staatsrechtlichen Verhältnisse samt den Staatsleistungen im Einver-
nehmen mit der Oberkirchenbehörde durch Verordnung geregelt. 

(3) Die entsprechenden Vereinbarungen und Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Finanzmi-
nisteriums, soweit sie die Staatsleistungen betreffen. 

§ 74 

(1) Solange die Staatsleistungen für kirchliche Zwecke nicht abgelöst oder nach unveränderlichem 
Maßstab für die Dauer begrenzt sind, gelten folgende Bestimmungen: 

Stiftungen, die zum Unterhalt der Geistlichen bestimmt sind, dürfen diesem Zweck ohne staatliche 
Genehmigung nicht entfremdet werden. 

Die Kirchen sind verpflichtet, dem Ministerium für Kultus und Sport über den Vermögensstand, die 
Einnahmen und Ausgaben der kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts und der öffentlichen 
kirchlichen Stiftungen die verlangte Auskunft zu erteilen und die zur Erteilung der Auskunft erforder-
lichen Erhebungen vorzunehmen, sowie die erforderlichen Nachweise vorzulegen, soweit die Aus-
kunft, Erhebung oder Vorlegung wegen der Bemessung der Staatsleistungen verlangt wird. 

(2) Die Vorschriften des § 25 Abs. 3 finden insolange keine Anwendung. 

§ 75 

(1) Das Evangelische Kirchengemeindegesetz und das Katholische Pfarrgemeindegesetz in der Fas-
sung vom 22. Juli 1906 (Reg.Bl. S. 255 und 294) nebst den Gesetzen, betreffend die Einwirkung von 
Armenunterstützung auf öffentliche Rechte, vom 23. Juli 1910 (Reg.Bl. S. 411) und, betreffend die 
Neuwahl der Kirchengemeinde- und Kirchenstiftungsräte, vom 13. August 1919 (Reg.Bl. S. 223) tre-
ten außer Kraft, soweit § 76 nichts anderes bestimmt. 

(2) (aufgehoben) 

(3) (aufgehoben) 

(4) (aufgehoben) 

(5) (aufgehoben) 

§ 76 

Die Art. 30 bis 49 und 51 des Evangelischen Kirchengemeindegesetzes und die Art. 22 und 23 des 
Katholischen Pfarrgemeindegesetzes bleiben in Kraft. Die Art. 32 bis 49 und 51 des Evangelischen 
Kirchengemeindegesetzes gelten für die katholischen Kirchengemeinden sinngemäß. 

(Änderungsanweisungen) 

§ 77 
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Für Änderungen der israelitischen Kirchenverfassung, die den Bestand, die Geschäftsordnung oder die 
Befugnisse der das Ortskirchenvermögen verwaltenden Vertretungskörper betreffen, gelten die Vor-
schriften des § 75 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. 

Allgemeine Vorschriften der israelitischen Religionsgemeinschaft über die Dienstbezüge ihrer Rabbi-
ner und landeskirchlichen Beamten unterliegen in demselben Umfang der staatlichen Genehmigung 
wie die entsprechenden Vorschriften der evangelischen Kirche. Den Rabbinern stehen die Religions-
lehrer und Vorsänger gleich. 

§ 78 

(aufgehoben) 

§ 79 

(aufgehoben) 

§ 80 

(1) Art. 10 Nr. 10 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege wird aufgehoben. 

(2) Art. 10 Nr. 12, 14 und 18 des Gesetzes findet auf Kirchengemeinden oder kirchliche Stiftungen 
keine Anwendung. 

(3) In Art. 10 Nr. 17 des Gesetzes werden die Worte "Kirchen und" gestrichen. 

(4) Auf die Vollstreckung des Vorbescheids, den die kirchliche Aufsichtsbehörde einem Kirchendie-
ner nach Art. 2 Nr. 2 des Gesetzes erteilt, finden die Bestimmungen des § 51 entsprechende Anwen-
dung. 

§ 81 

(Änderungsanweisungen) 

§ 82 

(1) Die K. Verordnung, betreffend die Vorschriften über das Verfahren bei Religionsänderungen, vom 
30. Juli 1819 (I. Ergänzungsband zum Reg.Bl. S. 310) wird aufgehoben. 

(2) Art. 5 des Ausführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung vom 4. März 1879 (Reg.Bl. S. 50) tritt 
bezüglich der Geistlichen und kirchlichen Beamten, Art. 47 der Gerichtskostenordnung vom 30. De-
zember 1921 (Reg.Bl. S. 621) bezüglich der Kirchenbücher außer Kraft. 

§ 83 

(1) Die Gesetze und Verordnungen über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken mit Ausnahme 
des § 11 Nr. 2 der Verfügung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens vom 25. Mai 1920 
(Reg.Bl. S. 317) werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Verpflichtungen des Staats zu Leistungen für kirchliche 
Zwecke wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Durch kirchliche Maßnahmen als solche werden diese 
Verpflichtungen nicht erweitert. 

§ 84 
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Auf die Kongregationen, denen die Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung erteilt worden ist, 
finden die Vorschriften der §§ 25 bis 53 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. Diese Bestim-
mung tritt am 1. April 1925 in Kraft. 

§ 85 

Für die Vollziehbarkeitserklärung oder Genehmigung kirchlicher Steuerbeschlüsse und die Genehmi-
gung oder Anerkennung kirchlicher Satzungen auf Grund dieses Gesetzes werden Sporteln nicht erho-
ben. 

§ 86 

(aufgehoben) 

§ 86 a 

(aufgehoben) 

 

§ 87 

Dieses Gesetz ist dringlich und tritt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit dem 1. April 1924 in 
Kraft. 

Stuttgart, den 3. März 1924. 

2.3 Bayern 

Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) 
Vom 26.09.2008 (GVBl 2008, 834) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

(…) 

 (3) 1 Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, die ausschließlich 
öffentliche Zwecke verfolgen und mit dem Staat, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer 
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
in einem organischen Zusammenhang stehen, der die Stiftung selbst zu einer öffentlichen Einrichtung 
macht. 2 Als öffentliche Zwecke gelten die der Religion, der Wissenschaft, der Forschung, der Bil-
dung, dem Unterricht, der Erziehung, der Kunst, der Denkmalpflege, der Heimatpflege, dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Sport, den sozialen Aufgaben oder sonst dem Gemeinwohl 
dienenden Zwecke. 

(4) Stiftungen des öffentlichen Rechts sind ferner kirchliche Stiftungen (Art. 21 Abs. 1), die aus-
schließlich kirchliche Zwecke verfolgen und mit einer Kirche im Sinn des Art. 21, einer kirchlichen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinn des Art. 26a des Kirchensteuergesetzes oder einer sons-
tigen Körperschaft im Sinn des Art. 24 in einem organischen Zusammenhang entsprechend Abs. 3 
Satz 1 stehen. 
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1. Titel Entstehung der Stiftungen, Stiftungsverzeichnis 

Art. 4 

(1) Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung führt ein allgemein zugängliches Verzeichnis 
der rechtsfähigen Stiftungen mit Sitz in Bayern mit Ausnahme der kirchlichen Stiftungen (Stiftungs-
verzeichnis). 

(…) 

4. Titel Umwandlung des Zwecks und Erlöschen von Stiftungen 

Art. 9 

1 Ist für den Fall des Erlöschens einer Stiftung kein Anfallsberechtigter bestimmt, so fällt das Vermö-
gen einer kommunalen Stiftung (Art. 20) an die entsprechende Gebietskörperschaft, das einer kirchli-
chen Stiftung (Art. 21) an die entsprechende Kirche, im Übrigen an den Fiskus. 2 Das angefallene 
Vermögen ist tunlichst in einer dem Stiftungszweck entsprechenden Weise zu verwenden. 3 Nach 
Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen. 4 Dabei ist die 
soziale und bekenntnismäßige Bindung der erloschenen Stiftung zu berücksichtigen. 

Zweiter Abschnitt Stiftungsaufsicht 

Art. 10 

(…) 

(2) 1 Als oberste Stiftungsaufsichtsbehörden sind zuständig 

(…) 

2. das Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Stiftungen, die der Religion, der Bildung, dem 
Unterricht, der Erziehung oder dem Sport gewidmet sind, 

(…) 

Vierter Abschnitt Kirchliche Stiftungen 

Art. 21 

(1) 1 Kirchliche Stiftungen im Sinn dieses Gesetzes sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwie-
gend kirchlichen Zwecken der katholischen, der evangelisch-lutherischen oder der evangelisch-refor-
mierten Kirche gewidmet sind und nach dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Stifters der 
Aufsicht der betreffenden Kirche unterstellt sein sollen. 2 Kirchliche Stiftungen sind insbesondere die 
ortskirchlichen Stiftungen und die Pfründestiftungen. 

(2) Eine Stiftung wird nicht schon dadurch zu einer kirchlichen, dass ein kirchlicher Amtsträger als 
Stiftungsorgan bestellt ist oder dass satzungsgemäß nur Angehörige einer bestimmten Konfession von 
der Stiftung begünstigt werden. 

Art. 22 
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(1) Eine kirchliche Stiftung ist auf Antrag der betreffenden Kirche als rechtsfähig anzuerkennen, wenn 
die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks durch das Vermögen der Stiftung gesi-
chert erscheint oder von der betreffenden Kirche gewährleistet wird. 

(2) Kirchliche Stiftungen dürfen nur mit Zustimmung der betreffenden Kirche anerkannt, umgewan-
delt oder aufgehoben werden. 

(3) 1 Im Übrigen finden auf die kirchlichen Stiftungen die Vorschriften des Ersten Abschnitts dieses 
Gesetzes Anwendung; in Art. 3 Abs. 3 tritt an die Stelle der Regierung das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus, in Art. 5 Abs. 4 Satz 1 an die Stelle der Anerkennungsbehörde die zuständige 
kirchliche Behörde. 2 Die Ergänzung der Satzung einer kirchlichen Stiftung bei ihrer Anerkennung 
bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behörde. 3 Art. 8 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass auf Antrag der betreffenden Kirche eine Zusammenlegung oder Zulegung von kirchlichen 
Stiftungen des öffentlichen Rechts auch erfolgen kann, wenn die Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 
BGB nicht erfüllt sind. 

 

Art. 23 

(1) 1 Die kirchlichen Stiftungen unterstehen der Aufsicht der betreffenden Kirche. 2 Der Erlass allge-
meiner Vorschriften über Namen, Sitz, Zweck, Vertretung, Verwaltung und Beaufsichtigung kirchli-
cher Stiftungen ist Aufgabe der Kirchen. 

(2) Die bestehenden Vorschriften über die staatliche Betreuung kirchlicher Gebäude im Rahmen einer 
dem Staat obliegenden Baupflicht bleiben unberührt. 

Art. 24 

Die Vorschriften dieses Titels gelten in gleicher Weise für die entsprechenden Stiftungen der israeliti-
schen Kultusgemeinden, der sonstigen Religionsgemeinschaften und der weltanschaulichen Gemein-
schaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts in Bayern sind. 

Fünfter Abschnitt Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 25 

(…) 

(3) Stiftungen, die nach Art. 5 Abs. 4 der Kirchengemeindeordnung vom 24. September 1912 (GVBl S. 
911) bisher durch kirchliche Organe verwaltet wurden, gelten weiterhin als kirchliche Stiftungen im 
Sinn dieses Gesetzes. 

(4) Ausschließlich oder überwiegend kirchlichen oder religiösen Zwecken der katholischen, der evan-
gelisch-lutherischen oder der evangelisch-reformierten Kirche gewidmete Stiftungen, welche bis zum 
1. Januar 1996 satzungsgemäß von einer Behörde des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeinde-
verbands zu verwalten sind, gelten weiterhin nicht als kirchliche Stiftungen. 

Art. 29 

(…) 
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(3) 1 Bestehende Verpflichtungen zur Leistung besonderer Reichnisse in Geld oder Naturalien an 
Geistliche oder an weltliche Kirchendiener bleiben bis zu deren Ablösung unberührt. 2 Für die Ablö-
sung ist der zu diesem Zeitpunkt geltende Kapitalisierungsfaktor des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl I S. 230) in der jeweils geltenden Fassung 
maßgeblich. 

2.4 Berlin 

Gesetz über die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum 
(Stiftungsgesetz Neue Synagoge Berlin) 

Vom 15.12.2007 (GVBl. 2007, 626) 

§ 1 [Anwendungsbereich] 

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der landesunmittelbaren rechtsfähigen Stiftung des öffent-
lichen Rechts Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum. 

§ 2 [Stiftungszweck] 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Kunst und Kultur so-
wie die Förderung der Volksbildung und der Zusammenarbeit mit anderen deutschen und internatio-
nalen Einrichtungen im Sinne der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens. Zur Verwirkli-
chung dieser Zwecke ist es insbesondere Aufgabe der Stiftung, 

1. das Zusammenleben der jüdischen und nichtjüdischen Menschen, das jüdische und nichtjüdische 
Miteinander in Deutschland, Europa und der Welt aktiv zu fördern, 

2. Lehr-, Lern- und Forschungsort sowie ein von Deutschland, insbesondere von Berlin geprägtes 
Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit und jüdischen Glaubens zu sein, 

3. das Andenken an die jüdischen Menschen, vor allem in der Zeit des nationalsozialistischen Re-
gimes, das Gedenken an ihre Verfolgung und ihren Widerstand zu bewahren sowie das Wirken jüdi-
scher Bürgerinnen und Bürger in der deutschen Geschichte zu würdigen und ihre kulturellen und wis-
senschaftlichen Leistungen als Teil deutschen kulturellen Erbes zu pflegen, zu erforschen und auf 
vielfältige Weise darzustellen, 

4. ein Zentrum der Koordinierung, Erforschung und Publizierung wissenschaftlicher und kultureller 
Leistungen jüdischer Menschen in Deutschland zu schaffen, das Wissen über Geschichte und Herkunft 
zu bewahren und hierfür ein Archiv zu betreiben sowie eine ständige Ausstellung zu unterhalten, 

5. eine Stätte jüdischen Lebens, der Pflege jüdischer Kultur und Tradition sowie der Begegnung mit 
entsprechenden Einrichtungen zu bilden, 

6. die Zusammenarbeit mit anderen deutschen und internationalen Einrichtungen, insbesondere israeli-
schen und osteuropäischen Vereinigungen, auch im Bereich der Forschung zu pflegen.(…) 

(…) 

§ 6 [Der Stiftungsrat] 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. 

(2) Dem Stiftungsrat gehören an: 
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1. der oder die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 

2. das für Religionsgemeinschaften zuständige Mitglied des Senats, 

3. ein weiteres Mitglied des Senats, 

4. zwei weitere Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. 

(3) Der Stiftungsdirektor oder die Stiftungsdirektorin kann nicht zum Mitglied des Stiftungsrates beru-
fen werden. 

(4) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 4 werden auf Vorschlag des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde 
zu Berlin durch das für Religionsgemeinschaften zuständige Senatsmitglied für die Dauer von fünf 
Jahren berufen. Nach Ablauf der Amtsperiode üben sie ihr Amt weiter aus, bis ein Nachfolger oder 
eine Nachfolgerin berufen ist. Erneute Berufungen sind zulässig. 

(5) Das Mitglied nach Absatz 2 Nr. 3 wird durch den Senat benannt. 

(6) Die Mitglieder im Stiftungsrat nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 können sich durch Staatssekretäre oder 
Staatssekretärinnen vertreten lassen. Für jedes Mitglied nach Absatz 2 Nr. 1 und 4 wird auf Vorschlag 
des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ein stellvertretendes Mitglied durch das für Religi-
onsgemeinschaften zuständige Senatsmitglied berufen; Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. (…) 

§ 7 [Verfahren im Stiftungsrat] 

(1) Der Vorsitz im Stiftungsrat wird von dem für Religionsgemeinschaften zuständigen Mitglied des 
Senats oder dessen Vertretung wahrgenommen. (…) 

§ 8 [Satzung] 

Der Stiftungsrat erlässt die Satzung der Stiftung, die nähere Bestimmungen über die Organisation und 
Verwaltung der Stiftung und die Tätigkeit ihrer Organe und des Beirats trifft; sie bedarf der Zustim-
mung des für Religionsgemeinschaften zuständigen Mitglieds des Senats und wird im Amtsblatt für 
Berlin veröffentlicht. 

(…) 

2.5 Brandenburg 

Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg (StiftGBbg) 
Vom 20.04.2004 (GVBl. I 2004, 150), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 

23.09.2008 (GVBl. S. 202, 207) 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 Kirchliche Stiftungen, Familienstiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbstständige Stiftungen, deren Zweck es ist, 
überwiegend kirchlichen Aufgaben zu dienen und die nach dem Willen des Stifters von einer Kirche 
verwaltet werden. Die Vorschriften über kirchliche Stiftungen gelten entsprechend für Stiftungen, 
deren Zwecke der Erfüllung von Aufgaben einer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft die-
nen, die den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft besitzt. 
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(2) Familienstiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbstständige Stiftungen, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohl der Mitglieder einer oder mehrerer bestimmter Familien dienen. 

§ 4 Stiftungsbehörde, Anerkennungsbehörde, Stiftungsaufsicht  

(…) 

(3) Kirchliche Stiftungen im Sinne des § 2 Abs. 1 unterliegen nicht der Aufsicht des Landes. Familien-
stiftungen im Sinne des § 2 Abs. 2 unterliegen nur insoweit der Aufsicht des Landes, als sicherzustel-
len ist, dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht dem Gemeinwohl zuwiderlaufen. 

 

 

Abschnitt 2 Stiftungsaufsicht  

§ 5 Anerkennung 

(…) 

(2) Die Anerkennung einer Stiftung als kirchliche Stiftung bedarf der Zustimmung der von der Kirche 
bestimmten kirchlichen Behörde. Satz 1 gilt entsprechend für die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 den kirchli-
chen Stiftungen gleichgestellten Stiftungen. 

§ 10 Satzungsänderungen, Auflösung, Zusammenschluss 

(1) Die Auflösung, der Zusammenschluss mehrerer Stiftungen sowie eine Änderung des Stiftungs-
zwecks durch Satzungsänderung können vom zuständigen Stiftungsorgan beschlossen werden, soweit 
das Stiftungsgeschäft oder die Satzung dem nicht entgegenstehen. Die Beschlüsse zur Auflösung einer 
oder zum Zusammenschluss zweier oder mehrerer Stiftungen sowie vom zuständigen Stiftungsorgan 
gefasste Beschlüsse zu Satzungsänderungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Stif-
tungsbehörde. Beinhaltet die Satzungsänderung eine Verlegung des Stiftungssitzes in ein anderes 
Bundesland, bedarf dies der Zustimmung der Stiftungsbehörde sowohl des entlassenden als auch des 
aufnehmenden Bundeslandes. Beschlüsse, die eine Änderung im Sinne des Satzes 1 beinhalten, bedür-
fen auch bei kirchlichen Stiftungen im Sinne des § 4 der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde. 

(2) Bevor eine Genehmigung nach Absatz 1 erteilt wird, ist dem noch lebenden Stifter Gelegenheit zu 
geben, sich zu den Beschlüssen der zuständigen Stiftungsorgane zu äußern. 

§ 11 Vermögensanfall  

Ist in der Satzung für den Fall des Erlöschens der Stiftung weder ein Anfallsberechtigter bestimmt 
noch einem Stiftungsorgan die Bestimmung des Anfallsberechtigten übertragen, so fällt das Vermögen 

(…) 

2. einer kirchlichen Stiftung oder einer kirchlichen Stiftung gleichgestellte Stiftung der Kirche, Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu, die die Stiftung verwaltet oder beaufsichtigt, 

(…) 
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§ 12 Entscheidung über die Rechtsnatur einer Stiftung 

(1) Bei Ungewissheit über die Rechtsnatur einer Stiftung entscheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde. 
Kommt eine kirchliche oder den kirchlichen Stiftungen gleichgestellte Stiftung in Betracht, so ist vor 
der Entscheidung die betroffene Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu hören. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung nach Absatz 1 kann von jedem gestellt werden, der ein berechtigtes 
Interesse an der Entscheidung glaubhaft macht. 

2.6 Bremen 

2.6.1 Bremisches Stiftungsgesetz (BremStiftG)  
Vom 07.03.1989 (Brem. GBl. 1989, 163), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

27.02.2007 (GVBl. S. 181) 

3. Abschnitt Besondere Vorschriften 

§ 16 Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, deren Zweck es ist, überwiegend kirchliche Aufgaben zu 
dienen und die 

1. von einer Kirche im Sinne von Artikel 61 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, 
ihren Verbänden oder Einrichtungen errichtet oder 

2. organisatorisch mit ihnen verbunden oder 

3. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind oder 

4. ihren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche im Sinne von Nummer 1, ihren Verbän-
den oder Einrichtungen erfüllen können. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf kirchliche Stiftungen mit folgender Maßgabe Anwen-
dung: 

1. die Anerkennung der Stiftung kann nur erfolgen, wenn die zuständige Kirchenbehörde anerkannt 
hat, daß die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, 

2. die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 erteilt die zuständige Kirchenbehörde, 

3. für die Verwaltung der kirchlichen Stiftungen gelten die §§ 6 und 7 nur, soweit keine entsprechen-
den kirchlichen Vorschriften bestehen, 

4. die Genehmigung von Satzungsänderungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 erteilt die zuständige Kirchenbe-
hörde; diese teilt der Stiftungsbehörde die von ihr genehmigten Satzungsänderungen mit. Im übrigen 
ergehen die Entscheidungen der Stiftungsbehörde nach den §§ 8 und 9 im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Kirchenbehörde, 

5. an die Stelle der Stiftungsaufsicht nach den §§ 11, 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, §§ 13 bis 15 tritt die Auf-
sicht nach kirchlichem Recht durch die zuständige Kirchenbehörde, 
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6. beim Erlöschen der Stiftung findet § 10 entsprechend Anwendung. An die Stelle des Landes tritt die 
Kirche. Die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft gelten 
entsprechend. 

(3) Die Ansätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Stiftungen der Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

 

 

4. Abschnitt Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 18 Bestehende Stiftungen 

(…) 

(3) Über die Eigenschaft einer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Stiftung als kirchliche 
Stiftung entscheidet die Stiftungsbehörde im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde der Kirche 
oder der dieser gleichgestellten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft (§ 16 Abs. 3). 

2.6.2 Gesetz betreffend die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an die Jüdische Gemeinde im Lande Bremen 

Vom 13.05.1952 (Brem. GBl. 1952, 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1996 
(Brem.GBl. S. 375) 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Der Jüdischen Gemeinde im Lande Bremen wird auf Grund des Artikels 61 der Landesverfassung der 
Freien Hansestadt Bremen die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes verliehen. 

§ 2 

Eine Änderung der Verfassung der Israelitischen Gemeinde in Bremen ist dem Senat mitzuteilen. 

Auf Verlangen des Senats ist ihm auch über andere wesentliche Verhältnisse der Jüdischen Gemeinde 
im Lande Bremen, insbesondere über die Zahl der Mitglieder, über die Zusammensetzung der Ver-
waltungsorgane der Gemeinde und über ihre Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bekanntgemacht im Auftrage des Senats. 

Bremen, den 13. Mai 1952. 

Anlage 

Verfassung der Israelitischen Gemeinde im Lande Bremen 

§ 1 Die Israelitische Gemeinde im Lande Bremen 

Die Israelitische Gemeinde im Lande Bremen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Gebiet 
des Landes Bremen. Sie ist die Religionsgemeinschaft der Juden im Lande Bremen. 

§ 2 Mitgliedschaft 
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1. Mitglieder der Gemeinde können alle Personen mit Wohnsitz im Lande Bremen werden, welche, 
nach dem jüdischen Religionsgesetz Juden sind. 

2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben, welche der Gemeindevorstand den Beitreten-
den oder ihrem gesetzlichen Vertreter schriftlich erklärt. 

3. Mitglieder der Gemeinde werden ohne Aufnahme die minderjährigen Kinder von Eltern, welche 
beide Gemeindemitglieder sind. 

4. Die Mitglieder sind zu ehrenamtlicher Mitarbeit nach ihren Kräften verpflichtet, sofern nicht triftige 
Gründe dagegen bestehen. 

§ 3 Verlust der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft geht verloren 

a) durch Erklärung des Austritts aus der Gemeinde gegenüber dem zuständigen Standesbeamten; 

b) durch Austritt aus dem Judentum, erklärt gegenüber dem zuständigen Standesbeamten, oder durch 
Annahme einer anderen Religion; 

c) durch Verlegung des Wohnsitzes nach einem Ort außerhalb des Landes Bremen, es sei denn, daß 
die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft mit dem Gemeindevorstand 

d) durch Ableben; 

e) durch Ausschließung wegen Gemeinde-Unwürdigkeit durch den Vorstand. 

2. Die Mitgliedschaft erlischt mit ordentlicher Bekanntgabe der vorstehenden Verlustgründe. Für die 
Befreiung der bisherigen Mitglieder von Leistungen gegenüber der Gemeinde gilt das Bremische 
Recht. 

§ 4 Vorstand der Gemeinde 

1. Der Vorstand der Gemeinde besteht aus sieben Gemeindemitgliedern (Vorsteher) mit, gleichem 
Stimmrecht, welche eine Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren wählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Scheidet ein Vorsteher vorzeitig aus, so können die übrigen Vorstandsmitglieder für die rest-
liche Amtszeit des Ausscheidenden einen anderen Vorsteher kooptieren. Wählbar ist jedes unbeschol-
tene Gemeindemitglied, das mindestens 25 Jahre alt ist und mindestens sechs Monate Mitglied der 
Gemeinde ist. 

2. Der Vorstand wählt nach seiner Konstituierung ein Präsidium, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden. 

3. Das (Präsidium verwaltet die Gemeindegeschäfte; es vertritt die Gemeinde nach außen durch zwei 
seiner Mitglieder, darunter in der Regel den Vorsitzenden. 

4. Dem Vorstand liegt die Beschlußfassung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten ob. Er ent-
scheidet mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Zu seinen Sit-
zungen kann der Vorstand geeignete Persönlichkeiten als Sachverständige oder Gäste - ohne Stimm-
recht - hinzuziehen. 

5. Ein Vorsteher verliert sein Amt, wenn der Vorstand unter Innehaltung der Bestimmungen über Ver-
fahren und Mehrheit bei Verfassungsänderungen und nach Anhören dieses Vorsteherses beschließt. 
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Dem ausgeschlossenen Vorsteher steht das Recht auf Berufung in einer ad hoc einzuberufenden Mit-
gliederversammlung zu. 

 

§ 5 Mitgliederversammlungen 

1. Jedes Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, in der Ersatzwahlen für. die durch 
Ablauf ihrer Wahlperiode ausscheidende - Vorstandsmitglieder vorzunehmen sind. Die Versammlung 
ist durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung unter Wahrung einer Frist von sechs 
Tagen zu berufen. Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind alle Gemeindemitglieder, die 
am Tage der Versammlung das 20. Lebensjahr vollendet haben. 

2. Der Vorstand kann nach seinem Ermessen außerordentliche Mitgliederversammlungen berufen, 
wenn ihm dies geboten scheint oder ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. 

§ 6 Aufgaben der Gemeinde 

1. Der Gemeinde liegen insbesondere ob: 

a) Fürsorge für den jüdischen Kultus; 

b) Fürsorge für das jüdische Bestattungswesen; 

c) jüdische Wohlfahrtspflege; 

d) jüdische Bildung, Lehre und religiöse Unterhaltung; 

e) jüdische Statistik und Archiv; 

f) eigene Selbstverwaltung (einschl. der Finanzgebarung und Vermögensverwaltung). 

2. Der Vorstand kann weitere jüdische Aufgabengebiete nach Anhörung der Mitgliederversammlung 
übernehmen. 

3. Politische Angelegenheiten aller Art sind vom gesamten Tätigkeitsgebiet der Gemeinde ausge-
schlossen. 

§ 7 Gemeindeausschüsse 

1. Für einzelne Aufgabengebiete kann der Vorstand besondere Ausschüsse bilden und abberufen. Aus-
schußmitglieder können volljährige Gemeindemitglieder sein. Jedem Ausschuß soll wenigstens ein 
Vorsteher angehören. Die Amtszeit eines Ausschußmitgliedes endet spätestens nach drei Jahren. Wie-
derwahl ist zulässig. 

2. Die Ausschüsse sind nicht befugt, die Gemeinde nach außen zu vertreten. Sie haben grundsätzliche 
oder wichtige Fragen dem Vorstand zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 8 Kultuskommission 

1. Der Kultus wird nach dem jüdischen Religionsgesetz durch eine Kultuskommission geleitet. Ihr 
gehören nur männliche Gemeindemitglieder an. Im übrigen finden auf die Kultuskommission die 
Bestimmungen über Gemeindeausschüsse Anwendung. 
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2. Der Vorstand kann die Kultuskommission mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Bestattungswe-
sens betrauen. 

 

§ 9 Bildung 

1. Der Gemeinde obliegt es, ihren Mitgliedern jüdische Bildung zu vermitteln. 

2. Religionsunterricht und religiöse Vortragswesen unterliegen der Mitwirkung der Kultuskommissi-
on. 

§ 10 Wohlfahrtspflege 

1. Für ihre Mitglieder übernimmt die Gemeinde neben den öffentlichen und sonstigen Einrichtungen 
die Aufgaben zusätzlicher Fürsorge nach Maßgabe ihrer Mittel. 

2. Zur Fürsorge gehören die Aufgaben der Wohlfahrt, der Altersfürsorge, der Jugendbetreuung und 
des Gesundheitswesens. 

§ 11 Steuern und Beiträge, Haushaltsplan 

1. Der Vorstand beschließt Ordnungen über die Erhebung gemeindlicher Steuern und Beiträge von den 
Mitgliedern. 

2. Der Vorstand stellt alljährlich - nach Vorberatung im Finanzausschuß - einen Haushaltsplan für das 
kommende Jahr auf. 

3. über Abweichungen vom Haushaltsplan, die nur bei Vorliegen triftiger Gründe zulässig sind, hat 
der Vorstand zu beschließen. 

4. Geschäftsjahr der Gemeinde ist das Kalenderjahr. 

§ 12 Änderung der Verfassung 

1. Diese Verfassung darf nur geändert werden, wenn der Vorstand sie mit einer Mehrheit von fünf 
Vorstehern beschließt. 

2. Verfassungsänderungen bedürfen einer zweiten Lesung im Vorstand, welche nicht vor Ablauf von 
14 Tagen nach der ersten Lesung stattfinden darf. 

3. Einer zweiten Lesung bedarf es nicht, wenn eine Mitgliederversammlung die vom Vorstand be-
schlossene Verfassungsänderung angenommen hat. 

§ 13 Übergangsregelung 

1. Der Ablauf der Amtszeit der gegenwärtig im Amt befindlichen Vorsteher wird zum 31. Dezember 
1952 bestimmt. Mit Inkrafttreten und staatlicher Genehmigung dieser Verfassung erhalten die derzei-
tigen Vorsteher volle Stimmberechtigung. 

2. Von den im Jahre 1952 für die Zeit nach dem 31. Dezember 1952 neu zu wählenden Vorstandsmit-
gliedern scheiden zwei am 31. Dezember 1953 und zwei am 31. Dezember 1954 aus. Die Ausschei-
denden werden durch das Los bestimmt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. 
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2.6.3  Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an den Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland 

Vom 22.02.1962 (Brem. GBl. 1962, 56) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland wird für das Land Bremen die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. 

§ 2 

Änderungen der Verfassung sind dem Senat mitzuteilen. Ihm ist auf Verlangen auch über andere we-
sentliche Verhältnisse der Religionsgesellschaft in Bremen, insbesondere über die Zahl der Gemein-
den und Mitglieder, über die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane der Religionsgesellschaft und 
ihrer Gemeinden und über die Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bekanntgemacht im Auftrage des Senats. 

Bremen, den 28. Februar 1962. 

2.6.4 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Bremen 

Vom 24.03.1964 (Brem. GBl. 1964, 41) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Bremen wird die Rechtsstellung einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts verliehen. 

§ 2 

Änderungen der Verfassung sind dem Senat mitzuteilen. Ihm ist auf Verlangen auch über andere we-
sentliche Verhältnisse der Religionsgesellschaft in Bremen, insbesondere über die Zahl der Gemein-
den und Mitglieder, über die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane der Religionsgesellschaft und 
ihrer Gemeinden und über die Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. 

Bremen, den 24. März 1964. 

2.7 Hamburg 

2.7.1 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen 

Vom 15.10.1973 (HmbGVBl. 1973, 434), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27.11.2007 (HmbGVBl. S. 407) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

§ 1 
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(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Religionsgesellschaften und Weltanschau-
ungsvereinigungen auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verleihen, 
wenn sie ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg haben und durch ihre Verfassung (Satzung) 
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. 

(2) Sind einer Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung mit Sitz außerhalb Hamburgs 
in einem anderen Bundesland die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen worden, 
so verleiht ihr der Senat auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts auch für das 
Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, wenn im Übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen. 

(3) Für selbständige gebietliche Gliederungen von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsver-
einigungen, insbesondere für Gemeinden und Gemeindeverbände, gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(4) 1 Soweit vorhandene selbständige gebietliche Gliederungen, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, geteilt oder zusammengelegt werden, werden die neu entstehenden Gliederungen damit 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 2 Der Senat stellt durch Rechtsverordnung für diese Gliede-
rungen fest, dass sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(5) Der Senat kann die Verordnungsermächtigungen der Absätze 1 bis 4 durch Rechtsverordnung auf 
die zuständige Behörde weiter übertragen. 

§ 2 

(1) Die Körperschaften nach § 1 ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes nach Maßgabe ihrer Verfassungen. 

(2) 1 Die Verfassungen sowie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde, soweit sie die Voraussetzungen der Verleihung oder die gesetzliche Vertretung betreffen. 2 
Sie sind insoweit im Amtlichen Anzeiger zu veröffentlichen. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des Antrages ausdrücklich widerspricht. 

§ 3 

(1) 1 Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen sowie deren selbständige gebietli-
che Gliederungen bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. 2 § 2 
gilt auch für diese Körperschaften des öffentlichen Rechts; ihre geltenden Verfassungen bedürfen kei-
ner Genehmigung. 

(2) 1 Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach Absatz 1 bestehenden Körperschaf-
ten festzustellen. 2 Der Senat kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zuständige Be-
hörde weiter übertragen. 

§ 4 

Es werden aufgehoben: 

1. das Reglement für die fremden Religions-Verwandten vom 19. September 1785 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-a), 
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2. die Konzession für die Deutsch-Evangelisch-Reformierten vom 7. November 1785 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-b), 

3. die Konzession für die Französisch-Reformierten vom 1. März 1786 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222-c), 

4. das Reglement über die Verhältnisse der fremden christlichen Religions-Verwandten in der Freien 
und Hansestadt Hamburg vom 20. Oktober 1814 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 222-d), 

5. die Konzession der englisch-reformierten Gemeinde vom 28. Januar 1818 (Sammlung des bereinig-
ten hamburgischen Landesrechts I 222-e), 

6. die Konzession der englisch-bischöflichen Gemeinde vom 17. Januar 1834 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 222-f), 

7. die Konzession der Baptistengemeinde vom 21. Mai 1858 (Sammlung des beieinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-h), 

8. das Gesetz, betr. Aufhebung der dem Collegium der Sechziger hinsichtlich der Bildung neuer reli-
giöser Gemeinschaften erteilten Vollmacht vom 28. September 1860 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts I 222-i), 

9. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte öffentlich-rechtlicher Körperschaften an die rö-
misch-katholischen Kirchengemeinden in Bergedorf und Cuxhaven vom 16. Februar 1921 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-k), 

10. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Vereinigung der Mennoniten-Gemeinden im Deutschen Reiche« vom 8. November 1922 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-l), 

11. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Baptistengemeinde »Eben-Ezer« in Hamburg vom 26. Mai 1924 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts I 222-n), 

12. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Freie evangelisch-lutherische Bekenntniskirche zu St. Anschar in Hamburg« vom 29. September 
1924 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-o), 

13. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Evangelisch-lutherische Zionsgemeinde unveränderter Augsburger Konfession in Hamburg« vom 29. 
September 1924 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222-p), 

14. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Baptistengemeinde Zoar in Hamburg« vom 29. September 1924 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts I 222-q), 

15. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Neuapostolische Kirche im hamburgischen Staatsgebiet vom 4. Mai 1925 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222-r), 
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16. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an 
die Jüdische Gemeinde in Hamburg vom 8. November 1948 (Sammlung des bereinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-u), 

17. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die »Ge-
meinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 222-v), 

18. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
»Christliche Wissenschaft (Christian Science) in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des be-
reinigten hamburgischen Landesrechts I 222-w), 

19. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die »Rus-
sisch-Orthodoxe Gemeinde in Hamburg« vom 20. März 1952 (Sammlung des bereinigten hamburgi-
schen Landesrechts I 222-x), 

20. das Gesetz über die Gewährung der Rechte öffentlich-rechtlicher Körperschaften an Römisch-
katholische Kirchengemeinden in Hamburg vom 13. April 1962 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 107), 

21. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Rö-
misch-katholische Kirchengemeinde St. Olaf in Hamburg-Horn vom 25. April 1969 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 81), 

22. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Evan-
gelisch-methodistische Kirche in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2. Februar 1970 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 45,98), 

23. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Rö-
misch-katholische Kirchengemeinde Hl. Geist in Hamburg-Farmsen vom 12. Juni 1970 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 191). 

§ 5 

1 Dieses Gesetz tritt am 1. November 1973 in Kraft. 2 § 4 Nummern 1 bis 7 und Nummern 9 bis 23 
tritt mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß § 3 Absatz 2 in Kraft. 

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Oktober 1973.  
Der Senat 

2.7.2 Hamburgisches Stiftungsgesetz  
Vom 14.12.2005 (HmbGVBl.  2005, 521) 

§ 2 - Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Öffentliche Stiftungen sind Stiftungen, die überwiegend der Allgemeinheit dienen, insbesondere 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen. 

(3) Kirchliche Stiftungen sind öffentliche Stiftungen, die als kirchliche Stiftungen von der zuständigen 
Kirchenbehörde anerkannt worden sind. Den kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind Stiftungen, die 
Aufgaben einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- oder Weltanschau-
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ungsgemeinschaft wahrnehmen und als dieser zugeordnete Stiftungen von der zuständigen Stelle der 
Körperschaft anerkannt worden sind. 

§ 3 - Stiftungsverzeichnis 

(…) 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen: 

(…) 

5.  

gegebenenfalls die Eigenschaft als kirchliche Stiftung. 

(…) 

§ 5 - Stiftungsaufsicht 

(1) Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht der zuständigen Behörde; die Aufsicht erstreckt sich auf 
die Einhaltung der Satzung und der gesetzlichen Vorschriften. Private Stiftungen (§ 2 Absatz 1) unter-
liegen der Aufsicht nur insoweit, als sicherzustellen ist, dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht 
dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen. Staatsverträge, die die Übertragung von Aufgaben der 
Rechtsaufsicht über kirchliche Stiftungen (§ 2 Absatz 3 Satz 1) auf eine als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts anerkannte Kirche vorsehen, bleiben unberührt. 

(…) 

§ 7 - Änderung der Satzung, Auflösung, Zulegung und Zusammenlegung  

(…) 

(2) Die Stiftung kann ihre Auflösung beschließen, wenn 

1. hierfür sachliche Voraussetzungen im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung festgelegt sind und 
diese Voraussetzungen vorliegen, oder 

2. der Stiftungszweck erreicht ist oder nicht mehr erfüllt werden kann. 

Ist bei einer kirchlichen Stiftung der Vermögensanfall nicht geregelt, so fällt das Stiftungsvermögen 
im Falle ihrer Auflösung an die jeweilige Kirche; Entsprechendes gilt für Stiftungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 2. 

(3) Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Behörde; 
bei kirchlichen Stiftungen ist darüber hinaus die Zustimmung der zuständigen Kirchenbehörde erfor-
derlich. Ist der Stifter am Leben, so soll er zuvor gehört werden. Im Falle der Zusammenlegung er-
langt die neue Stiftung die Rechtsfähigkeit mit der Genehmigung der Zusammenlegung. 

(…) 
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2.8 Hessen 

Hessisches Stiftungsgesetz 
Vom 04.04.1966 (GVBl. I 1966, 77), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 

27.09.2012 (GVBl.  S. 290) 

§ 20   Kirchliche und weltanschauliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind die überwiegend kirchlichen, diakonischen, 
karitativen oder religiösen Zwecken einer Kirche gewidmeten Stiftungen, die organisatorisch mit der 
Kirche verbunden sind oder deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit der Kirche erfüllt werden 
können. 

(2) Unbeschadet des § 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dürfen kirchliche Stiftungen nur im Einver-
nehmen mit der betreffenden Kirche als rechtsfähig anerkannt, umgewandelt, zusammengelegt oder 
aufgehoben werden. Das gleiche gilt für Änderungen des Stiftungszwecks. 

(3) Ortskirchliche Stiftungen und Pfründestiftungen erlangen die Rechtsfähigkeit durch Bekanntma-
chung der Stiftungsurkunde im Staats-Anzeiger für das Land Hessen. Die Bekanntmachung wird auf 
Antrag der zuständigen Kirchenbehörde durch den sachlich zuständigen Minister veranlaßt. Entspre-
chendes gilt für die Umwandlung, Zusammenlegung, Aufhebung und die Änderung des Stiftungs-
zwecks solcher Stiftungen. 

(4) Den Kirchen bleibt es überlassen, die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben der Stiftungsaufsicht 
zu regeln. 

(5) Kirchenverträge bleiben unberührt. 

(6) Abs. 1 bis 5 sind auch auf entsprechende Stiftungen einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anerkannten Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft anzuwenden. 

§ 22   Zweifel über die Rechtsnatur einer Stiftung 

Bestehen Zweifel über die Rechtsnatur einer Stiftung, vor allem darüber, ob sie eine Stiftung des bür-
gerlichen oder des öffentlichen Rechts, eine Familienstiftung, eine örtliche, kirchliche oder weltan-
schauliche Stiftung ist, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde. 

§ 23   Vermögensanfall 

(1) Ist in der Verfassung für den Fall des Erlöschens einer Stiftung kein Anfallberechtigter bestimmt, 
so fällt das Vermögen 

1. einer örtlichen Stiftung an die Gemeinde, den Landkreis oder den Zweckverband, 

2. einer vom Landeswohlfahrtsverband Hessen verwalteten Stiftung an den Landeswohlfahrtsverband 
Hessen, 

3. einer kirchlichen oder weltanschaulichen Stiftung an die Kirche, Religionsgemeinschaft oder Welt-
anschauungsgemeinschaft, 

4. aller anderen Stiftungen an das Land. 

Auch im Falle von Nr. 1 bis 3 finden die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben 
anfallende Erbschaft Anwendung. 
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(2) Die Anfallberechtigten haben das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken der Stiftung entspre-
chenden Weise zu verwenden. 

2.9 Mecklenburg-Vorpommern 

Stiftungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesstiftungsgesetz - 
StiftG M-V) 

Vom 07.06.2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 366), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
15.11.2012 (GVOBl. M-V 2012, S. 502, 503) 
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§ 3   Stiftungsverzeichnis 

Das Justizministerium führt ein allgemein einsehbares Verzeichnis mit den Angaben der Stiftungsbe-
hörden zum Namen, zum wesentlichen Zweck, zum Sitz, zur Anschrift und zum Datum der Anerken-
nung der Stiftungen. Die Eintragungen begründen nicht die Vermutung der Richtigkeit. Darüber hin-
aus unterliegen stiftungsbehördliche Unterlagen zu einzelnen Stiftungen nicht einem allgemeinen In-
formationszugang. Angaben zu kirchlichen Stiftungen werden auf Antrag der zuständigen Kirchenbe-
hörde in das Verzeichnis aufgenommen. 
 

§ 11   Kirchliche Stiftung 

(1) Die kirchliche Stiftung ist eine Stiftung, die nach ihrem Zweck überwiegend kirchlichen Aufgaben 
gewidmet ist, und 

1. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt ist, 

2. organisatorisch mit einer Kirche verbunden ist oder 

3. ihren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche erfüllen kann. 

Die Stiftung bedarf der Einwilligung der zuständigen Kirchenbehörde vor der Anerkennung der 
Rechtsfähigkeit nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(2) Das Erstellen oder Ergänzen der Stiftungssatzung nach § 83 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und die Zweckänderung oder Aufhebung nach § 87 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind im Einver-
nehmen mit der Kirchenbehörde durchzuführen. 

(3) An die Stelle der Rechtsaufsicht nach den §§ 4 bis 9 tritt die Aufsicht nach kirchlichem Recht 
durch die zuständige Kirchenbehörde. 

(4) Bei Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die jeweilige Kirche, wenn die Stiftungssatzung 
nicht eine andere Regelung vorsieht. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Stiftungen unter Aufsicht der sonstigen Religionsge-
sellschaften und der weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind. 

2.10 Niedersachsen 

Niedersächsisches Stiftungsgesetz (NStiftG) 
Vom 24.07.1968 (Nds. GVBl. 1968, 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.11.2004 (Nds. 

GVBl. S. 514) 

§ 9   Vermögensanfall 

(1) Ist für den Fall des Erlöschens einer Stiftung in dem Stiftungsgeschäft oder der Satzung weder ein 
Anfallberechtigter bestimmt noch einem Stiftungsorgan die Bestimmung des Anfallberechtigten über-
tragen, so fällt das Vermögen 

1. einer kommunalen Stiftung (§ 19 Abs. 1) an die kommunale Körperschaft, 
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2. einer kirchlichen Stiftung (§ 20 Abs. 1) an die aufsichtführende Kirche, 

3. aller anderen Stiftungen an das Land. 

Auch in den Fällen der Nummern 1 und 2 gelten die Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzli-
chem Erben anfallende Erbschaft entsprechend. 

(2) Alle Anfallberechtigten haben das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken der Stiftung entspre-
chenden Weise zu verwenden. 

§ 20   Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, 
kirchliche Aufgaben zu erfüllen, und 

1. von einer Kirche gegründet oder 

2. organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder 

3. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt oder 

4. deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche zu erfüllen 

sind. Kirchliche Stiftungen bedürfen der Anerkennung durch die zuständige Kirchenbehörde. 

(2) Entscheidungen der Stiftungsbehörde werden im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbe-
hörde getroffen. Für die Verwaltung der kirchlichen Stiftungen gilt § 6 nur insoweit, als keine entspre-
chenden kirchlichen Vorschriften bestehen. Im übrigen gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, daß die 
zuständige Kirchenbehörde Ausnahmen zulassen kann. An Stelle der Stiftungsbehörde erteilt die zu-
ständige Kirchenbehörde gemäß § 7 die Genehmigung von Satzungsänderungen, durch die nicht der 
Zweck einer kirchlichen Stiftung geändert wird. An die Stelle der Stiftungsaufsicht nach den §§ 10 bis 
16 tritt die Aufsicht nach kirchlichem Recht durch die zuständige Kirchenbehörde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 9 Abs. 1 gelten entsprechend für die Stiftungen der jüdischen Kultus-
gemeinden, der sonstigen Religionsgemeinschaften und der weltanschaulichen Gemeinschaften, sofern 
sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und die für die Aufsicht über die Stiftungen erforder-
lichen Vorschriften erlassen haben. 

2.11 Nordrhein-Westfalen 

2.11.1 Gesetz betreffend die Errichtung der „Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands“ als rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts 
Vom 15.07.1976 (GV. NRW. 1976, 264), zuletz geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. NRW. 

2005 S. 274) 

 

§ 1 

Die "Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands" mit Sitz in Köln 
ist vorbehaltlich des § 3 Abs. 1 mit ihrer Errichtung durch den Verband der Diözesen Deutschlands als 
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kirchliche Anstalt eine kirchliche Einrichtung in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. 

§ 2 

Die Zusatzversorgungskasse kann Kirchenbeamte haben. 

§ 3 

Der kirchliche Errichtungsakt bedarf der Genehmigung durch den Kultusminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Die Genehmigung des Errichtungsaktes setzt voraus, daß die (Erz-) Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland durch Vertrag mit dem Verband der Diözesen Deutschlands zugunsten 
der Zusatzversorgungskasse die Leistungskraft der Kasse auf Dauer gewährleisten. 

Die Satzung und Satzungsänderungen bedürfen der Genehmigung durch den Kultusminister des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Satzungsänderungen, die 
lediglich auf einer Änderung der Versorgungstarifverträge beruhen. 

§ 4 

Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
errichtete Zusatzversorgungskasse. 

§ 5 

Das Gesetz tritt am 1. August 1976 in Kraft. 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis der Überprüfung spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2009. 

2.11.2 Gesetz über die jüdischen Kultusgemeinden im Lande Nordrhein-Westfalen 
Vom 18.12.1951 (GV. NW. S. 424) 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 1951 folgendes Gesetz beschlossen: 

§ 1   [Verleihungsakt] 

Jüdischen Kultusgemeinden (Synagogengemeinden) können auf Antrag die Rechte einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts verliehen werden. Die Verleihung spricht der Kultusminister im Einverneh-
men mit dem Justizminister aus. 

§ 2   [Satzung] 

Verfassung und Verwaltung der antragstellenden jüdischen Kultusgemeinde müssen durch Satzung 
geregelt sein. Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über 

a) die Abgrenzung des Gemeindebezirks, 

b) den Erwerb und den Verlust der Mitgliedschaft, 

c) die Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

d) die Kultusgemeindesteuern und -beiträge, 

e) die Organe der Gemeinde und ihre Befugnisse, 
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f) die Gemeindeanstalten und Verwaltungskommissionen, 

g) die Satzungsänderungen, 

h) die Auflösung der Gemeinde. 

Die Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung des Kultusministers. 

§ 3   [Steuerordnungen] 

Kultusgemeindesteuern werden auf Grund der von den jüdischen Kultusgemeinden zu erlassenden 
Steuerordnungen erhoben. 

Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung des Kultus- und Finanzministers. 

§ 4   [Durchführung] 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlässt der 
Kultusminister, zu § 3 im Einvernehmen mit dem Finanzminister. 

§ 5   [Schlussvorschrift] 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt treten entgegen-
stehende Bestimmungen außer Kraft. 

 

2.11.3 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Derschlag 

Vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004, 685) 

§ 1    

Der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag werden die Rechte einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes und Artikel 22 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 Satz 2 der Verfassung des Deutschen Rei-
ches vom 11. August 1919 verliehen. 

§ 2 

 (1) Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erfolgt auf der Grundlage 
der Satzung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Gummersbach-Derschlag vom 14. Novem-
ber 1999. 

(2) Änderungen der Satzung sind der für Religionsangelegenheiten zuständigen obersten Landesbe-
hörde anzuzeigen. 

2.11.4 Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts an die Niederländisch-Reformierte Gemeinde zu Wuppertal 

Vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004, 685) 

§ 1 

Der Niederländisch-Reformierten Gemeinde zu Wuppertal werden die Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes und Artikel 22 der Verfassung des Landes 
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Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 Satz 2 der Verfassung des Deutschen Rei-
ches vom 11. August 1919 verliehen. 

§ 2 

(1) Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erfolgt auf der Grundlage 
der Gemeindeordnung für die Niederländisch-Reformierte Gemeinde zu Wuppertal vom 20. Januar 
2002. 

(2) Änderungen der Gemeindeordnung sind der für Religionsangelegenheiten zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. November 2004 

 
Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

 
Der Ministerpräsident 

Peer Steinbrück 
 

Der Finanzminister 
zugleich für 

den Innenminister 
Jochen Dieckmann 

 
Der Justizminister 

Wolfgang Gerhards 

2.11.5  Gesetz über die Verleihung der Rechtsstellung einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts an die kirchliche Einrichtung „Katholische Soldatenseelsorge“, Sitz 

Bonn 
Vom 24.11.1992 (GV. NRW. 1992, 467) 

§ 1 

Der „Katholischen Soldatenseelsorge" mit Sitz in Bonn wird die Rechtsstellung einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts verliehen. Diese Verleihung erfolgt auf der Grundlage der Satzung der „Katholi-
schen Soldatenseelsorge" vom 23. April 1990. 

§ 2 

Die „Katholische Soldatenseelsorge" kann Kirchenbeamte haben. 

§ 3 
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Die Anstalt hat das Recht zur amtlichen Beglaubigung im Sinne der §§ 33, 34 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Dezember 1976 in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

§ 4 

Rechtsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen für Religionsgemeinschaften, die den Rechtssta-
tus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die öffentlich-rechtliche An-
stalt „Katholische Soldatenseelsorge". 

§ 5 

Die Anstalt „Katholische Soldatenseelsorge" untersteht der Aufsicht des Katholischen Militärbischofs 
für die Deutsche Bundeswehr. Die Aufsicht, die der katholische Militärbischof gemäß der Satzung der 
„Katholischen Soldatenseelsorge" in der jeweils geltenden Fassung ausübt, hat Rechtsgültigkeit nach 
staatlichem Recht. 

§ 6 

Änderungen der Satzung der kirchlichen Anstalt „Katholische Soldatenseelsorge" bedürfen der Ge-
nehmigung durch das Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit sie die Teilnahme 
der Anstalt am Rechtsverkehr und die Aufsicht des Katholischen Militärbischofs über die Anstalt „Ka-
tholische Soldatenseelsorge" betreffen. 

§ 7 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

2.11.6 Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW)  
Vom 15.02.2005 (GV. NRW. 2005, 52), geändert durch Gesetz vom 09.02.2010 (GV. NRW. S. 

112) 

3. Abschnitt Stiftungsaufsicht 

§ 6 Grundsätze 

(1) Die Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes; kirchliche Stiftungen und diesen gleich-
gestellte Stiftungen (§ 13 Abs. 2) jedoch nur nach Maßgabe des § 14. 

(…) 

5. Abschnitt Kirchliche Stiftungen und diesen gleichgestellte Stiftungen 

§ 13 Begriffsbestimmung  

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtsfähige Stiftungen des Bürgerlichen 
Rechts, die 

a) von einer Kirche oder einer einer Kirche zuzuordnenden Einrichtung zur Wahrnehmung überwie-
gend kirchlicher, auch diakonischeroderkaritativer Aufgaben errichtet sind und nach innerkirchlichen 
Regelungen der Aufsicht einer kirchlichen Stelle unterliegen oder 

b) nach dem Willen der Stifterin oder des Stifters überwiegendkirchlichen, auch diakonischen oder 
karitativen Zwecken dienen und der Aufsicht einer kirchlichen Stelle unterliegen sollen. 
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(2) Den kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind bürgerlich-rechtliche Stiftungen, die 

a) von einer öffentlich-rechtlichen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zur Wahrnehmung 
ihrer religiösen oder weltanschaulichen Ziele errichtet sind und nach für diese verbindlichen Regelun-
gen einer besonderen Stiftungsaufsicht unterliegen oder 

b) nach dem Willen der Stifterin oder des Stifters den Zielen einer öffentlich-rechtlichen Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft dienen und einer besonderen Stiftungsaufsicht nach Maßgabe der 
für diese Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft verbindlichen Regelungen unterliegen sollen. 

§ 14 Anzuwendende Vorschriften 

(1) Für kirchliche Stiftungen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit sich nicht aus den Ab-
sätzen 2 bis 5 etwas anderes ergibt. 

(2) Die Anerkennung als kirchliche Stiftung bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Be-
hörde. 

(3) Für die Statusklärung in Zweifelsfällen gilt § 3 mit der Maßgabe, dass vor einer Entscheidung die 
Kirche zu hören ist. 

(4) Die Eintragung kirchlicher Stiftungen in das Stiftungsverzeichnis (§ 12) erfolgt nur im Einverneh-
men mit der jeweiligen Stiftung und der zuständigen kirchlichen Behörde. 

(5) Die kirchlichen Stiftungen unterliegen kirchlicher Stiftungsaufsicht. Die Bestimmungen des 3. 
Abschnitts finden auf sie keine Anwendung. Den Kirchen obliegt es, Art undUmfang der erforderli-
chen Regelungenin eigener Verantwortlichkeitzu treffen. Maßnahmen nach § 87 BGB ergehen nur im 
Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde. Die hierzu erlassenen Bestimmungen in 
kirchlichen Stiftungsordnungen werden auch im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen veröffentlicht. 

(6) Über eine Satzungsänderung gemäß § 5 Abs. 1 ist die zuständige kirchliche Behörde zu unterrich-
ten. Eine Entscheidung gemäß § 5 Abs. 2 bedarf der Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behör-
de. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für die den kirchlichen Stiftungen gleichgestellten Stiftungen entspre-
chend. 

2.12 Rheinland-Pfalz 

Landesstiftungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LStiftG) 
Vom 19.07.2004 (GVBl 2004, 385) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Begriffsbestimmungen 

(…) 

(3) Öffentliche Stiftungen sind die Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die überwiegend gemeinnützi-
ge, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, und die Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. Für kirchliche Stiftungen gilt Absatz 6. 
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(…) 

(6) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die kirchliche 
Aufgaben wahrnehmen und als kirchliche Stiftung errichtet oder anerkannt worden sind. Als kirchli-
che Stiftungen gelten auch Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die Aufgaben 
einer Jüdischen Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft wahrnehmen und als dieser zugeordnete Stiftung errichtet oder anerkannt worden 
sind. 

§ 4   Stiftungsbehörden 

(1) Stiftungsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. 

(2) Oberste Stiftungsbehörde ist, vorbehaltlich des Absatzes 3, das für die Angelegenheiten der Stif-
tungen zuständige Ministerium. 

(3) Für Stiftungen, die vorwiegend der Religion, der Wissenschaft und Forschung, dem Unterricht und 
der Erziehung, der Kunst oder der Denkmalpflege gewidmet sind, ist das fachlich jeweils zuständige 
Ministerium oberste Stiftungsbehörde; dies gilt nicht, wenn die betreffende Ministerin oder der betref-
fende Minister oder eine Bedienstete oder ein Bediensteter dieses Ministeriums einem Organ der Stif-
tung angehört. Bei Stiftungen mit gemischten Zwecken entscheidet der überwiegende Zweck. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Landesregierung. 

(4) Soweit dies zur Vermeidung von Interessenkollisionen erforderlich ist oder wenn ein Mitglied der 
Landesregierung oder eine Bedienstete oder ein Bediensteter eines Ministeriums einem Organ einer 
Stiftung angehört, bestimmt die oberste Stiftungsbehörde diejenige Landesbehörde, die nach Errich-
tung der Stiftung mit Ausnahme des § 5 die Aufgaben der Stiftungsbehörde wahrnimmt. 

§ 5   Stiftungsverzeichnis 

(1) Die Stiftungsbehörde führt ein Verzeichnis der rechtsfähigen öffentlichen Stiftungen, die ihren Sitz 
in Rheinland-Pfalz haben (Stiftungsverzeichnis). Auf Antrag der zuständigen Kirchenbehörde werden 
auch kirchliche Stiftungen in das Stiftungsverzeichnis aufgenommen. 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen: 

1. der Name der Stiftung, 

2. der Zweck der Stiftung, 

3. das zur Vertretung berechtigte Organ der Stiftung, 

4. das Jahr der Errichtung der Stiftung, 

5. der Sitz der Stiftung sowie 

6. die Anschrift der Stiftung. 

(3) Die Stiftung hat die in Absatz 2 genannten Angaben und spätere Änderungen der Stiftungsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Eintragungen im Stiftungsverzeichnis begründen nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit. 
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(5) Die Einsicht in das Stiftungsverzeichnis ist jedermann gestattet. Um eine Einsichtnahme auch in 
elektronischer Form zu ermöglichen, ist das Stiftungsverzeichnis in das Internetangebot der Stiftungs-
behörde einzustellen. 

Teil 3   Besondere Arten von Stiftungen 

§ 10   Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(…) 

(3) Ist bei einer Stiftung des öffentlichen Rechts eine anfallberechtigte Person oder Stelle nicht be-
stimmt, fällt das Stiftungsvermögen im Falle ihrer Aufhebung bei kirchlichen Stiftungen an die jewei-
lige Kirche, bei kommunalen Stiftungen an die stiftungsverwaltende kommunale Gebietskörperschaft 
oder den stiftungsverwaltenden Zweckverband und in allen sonstigen Fällen an das Land. 

§ 12   Kirchliche Stiftungen 

(1) Eine von der Kirche errichtete kirchliche Stiftung ist auf Antrag der zuständigen Kirchenbehörde 
durch die Stiftungsbehörde als rechtsfähig anzuerkennen, wenn der Kirchenbehörde die dauernde und 
nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gewährleistet erscheint, der Stiftungszweck das Gemein-
wohl nicht gefährdet und das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1 BGB genügt. Eine 
nicht von der Kirche errichtete kirchliche Stiftung ist mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Kirchenbehörde nach Maßgabe des Satzes 1 ebenfalls als rechtsfähige kirchliche Stiftung anzuerken-
nen. 

(2) Hat das zuständige Organ einer kirchlichen Stiftung eine Erweiterung oder Änderung des Stif-
tungszwecks, eine sonstige Änderung der Satzung, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung 
oder die Aufhebung der Stiftung beschlossen und hat die zuständige Kirchenbehörde hierzu ihre vor-
herige Zustimmung erteilt, so ist diese Entscheidung durch die Stiftungsbehörde auf Antrag anzuer-
kennen. 

(3) Kirchliche Stiftungen unterliegen nicht der Stiftungsaufsicht nach § 9. 

(4) Ist bei einer rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts eine anfallberechtigte Per-
son oder Stelle nicht bestimmt, fällt das Stiftungsvermögen im Falle ihrer Aufhebung an die jeweilige 
Kirche. 

2.13 Saarland 

Saarländisches Stiftungsgesetz 
Vom 11.07.1984 (Amtsblatt 2004, 1825), geändert durch das Gesetz vom 15.02.2006 (Amtsbl. 

S. 474, 530) 

§ 19 Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die nach ihren satzungsmäßigen Zwecken vorrangig kirchli-
chen Aufgaben dienen und 

1. von einer Kirche oder einer der Kirche zuzuordnenden Einrichtung errichtet sind oder 

2. nach dem Willen des Stifters organisatorisch mit einer Kirche oder einer der Kirche zuzuordnenden 
Einrichtung verbunden sind und ihre Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit diesen erfüllen können. 
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(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf kirchliche Stiftungen mit Maßgabe der Absätze 3 bis 5 
Anwendung. 

(3) Die Anerkennung als kirchliche Stiftung sowie die Genehmigung nach § 7 Abs. 3 und Maßnahmen 
nach § 8 können nur im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbehörde erfolgen. 

(4) Die kirchliche Behörde führt nach kirchlichem Recht die Stiftungsaufsicht, die an die Stelle der 
staatlichen Stiftungsaufsicht nach den §§ 10 bis 16 tritt. Sie ist zuständig für die Zulassung von Aus-
nahmen nach § 6 Abs. 1 Satz 2. 

(5) Sind für den Fall des Erlöschens einer Stiftung in der Satzung keine Anfallberechtigten bestimmt, 
so fällt das Vermögen der Kirche zu, mit der die Stiftung verbunden war. Diese hat das Vermögen der 
Stiftung zu einem dem Stiftungszweck möglichst nahe kommenden Zweck zu verwenden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Stiftungen von Religionsgemeinschaften, sofern sie 
Körperschaften öffentlichen Rechts sind. 

2.14 Sachsen 

Gesetz zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an 
die Opfer politischer Gewaltherrschaft (Säsisches Gedänkstättenstiftungsgesetz 

– SächsGedenkStG) 
Vom 22.04.2003 (SächsGVBl. 2003, 107), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.11.2012 

(SächsGVBl. S. 623) 
 
 

 

§ 6 Stiftungsrat 

(…) 

(4) Vertreter folgender Verbände, Einrichtungen oder Bereiche können zur Berufung in den Stiftungs-
rat vorgeschlagen werden: 

(…) 

2. Die Kirchen und jüdischen Religionsgemeinschaften in Sachsen können bis zu drei Vertreter vor-
schlagen. 

(…) 

§ 9 Stiftungsbeirat 

(1) Der Stiftungsbeirat besteht aus höchstens 20 Mitgliedern. 

 

(2) Die inhaltlich im Sinne von § 2 Abs. 1 tätigen Interessenvertretungen (Komitees und Verbände, 
Gedenkstätten- und Aufarbeitungsinitiativen) sowie die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kom-
munalen Träger von Gedenkstätten können je einen Vertreter für den Stiftungsbeirat vorschlagen. Die 
Mitglieder des Stiftungsbeirates werden vom Vorsitzenden des Stiftungsrates für eine Amtsperiode 
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von vier Jahren berufen. § 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 bleiben unberührt. Die Berufung bedarf der Zu-
stimmung des Stiftungsrates. Wiederberufung ist möglich. § 6 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 

 

2.15 Sachsen-Anhalt 

Stiftungsgesetz Sachsen-Anhalt (StiftG LSA) 
Vom 20.01.2011 (GVBl. LSA 2011, 14) 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Stiftungen im Sinne der §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches einschließlich der kirchlichen Stiftungen des bürgerlichen Rechts. 

(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Stiftungen, 

1. die überwiegend dazu bestimmt sind, kirchliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. a) die von einer Kirche errichtet oder 

    b) die organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder 

    c) deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche zu erfüllen sind oder 

    d) die in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind und 

3. die als kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts errichtet worden sind. 

(3) Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die staatlichen und die kirchlichen Stiftungen des öffentli-
chen Rechts. 

(4) Staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Stiftungen, die 

1. ausschließlich dazu bestimmt sind, öffentliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. mit dem Land organisatorisch verbunden sind und 

3. vom Land als staatliche Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden sind. 

(5) Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Stiftungen, die 

1. ausschließlich dazu bestimmt sind, kirchliche Aufgaben zu erfüllen, 

2. mit einer kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts organisatorisch verbunden sind und 

3. von einer Kirche als kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden sind. 

(6) Den kirchlichen Stiftungen im Sinne der Absätze 2 und 5 sind Stiftungen von Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften gleichgestellt, sofern diese Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 
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Abschnitt 2 Stiftungen des bürgerlichen Rechts  

§ 10 Befugnisse der Aufsichtsbehörde  

(1) Die Stiftungen unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes, kirchliche Stiftungen jedoch nur nach 
Maßgabe des § 12. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, zu überwachen, dass die Stiftungsorgane die 
Rechtsvorschriften und den in Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung zum Ausdruck kommenden 
Stifterwillen beachten. Die Aufsicht ist so zu führen, dass die Entschlusskraft und die Eigenverantwor-
tung der Stiftungsorgane gefördert werden. 

(…) 

Abschnitt 4 Kirchliche Stiftungen 

§ 12 Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts 

(1) Eine Stiftung des bürgerlichen Rechts darf nicht ohne Einwilligung der zuständigen Kirchenbehör-
de als kirchliche Stiftung anerkannt werden. Gleiches gilt für die Änderung der Rechtsnatur einer 
kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts unterliegen nicht der Rechtsaufsicht des Landes, 
wenn 

1. die betreffende Kirche Rechtsvorschriften erlassen hat, die im Wesentlichen den staatlichen Vor-
schriften entsprechen, und 

2. die Stiftungen entsprechend diesen Vorschriften von der zuständigen Kirchenbehörde beaufsichtigt 
werden. 

(3) Ist bei einer kirchlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts eine anfallberechtigte Stelle nicht be-
stimmt, fällt das Vermögen im Falle ihrer Aufhebung an die aufsichtführende Kirche. 

§ 13 Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts  

Eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts bedarf zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der Geneh-
migung durch das für die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche zuständige Ministerium. Die 
Staatskirchenverträge und das jeweilige kirchliche Recht finden Anwendung. 

Abschnitt 5 Bußgeld-, Übergangs- und Schlssvorschriften  

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 1 die Zusammensetzung der Organe, die zur Vertretung Befugten nebst 
deren ladungsfähigen Anschriften und Änderungen nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt, 

2. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 2 auf Verlangen Auskünfte nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder Geschäfts- und Kassenbücher, Akten und sonstige Unterlagen nicht, nicht voll-
ständig, nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Einsichtnahme vorlegt, 

3. entgegen § 7 Abs. 5 den Rechnungsabschluss nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise vorlegt, 
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4. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 2 eine beanstandete Maßnahme vollzieht oder 

5. gegen eine vollziehbare Untersagung der Geschäftstätigkeit nach § 10 Abs. 7 Satz 1 verstößt. 

(2) Absatz 1 findet auf kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts und auf Stiftungen des öffentli-
chen Rechts keine Anwendung. 

(…) 

2.16 Schleswig-Holstein 

Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts [von Schleswig-
Holstein] 

(Stiftungsgesetz – StiftG) 
Vom 13.07.1972 (GVOBl. Schl.-H. S. 123), in der Fassung vom 02.03.2000 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 208), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.10.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Begriffsbestimmung 

Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts (§§ 80 bis 
88 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB), die ihren Sitz im Lande Schleswig-Holstein haben. 

§ 7   Vermögensanfall 

(1) Enthält das Stiftungsgeschäft oder die Satzung für den Fall der Auflösung oder Aufhebung einer 
Stiftung keine Bestimmung über die Verwendung des Vermögens, so fällt das Vermögen einschließ-
lich Verbindlichkeiten 

1. einer kommunalen Stiftung (§ 17) an die kommunale Körperschaft,  

2. einer kirchlichen Stiftung (§ 18) an die Aufsicht führende Kirche,  

3. einer anderen Stiftung an das Land (Fiskus).  

Ist eine Anfallberechtigte nach Satz 1 Nr. 2 nicht vorhanden, so fällt das Vermögen an den Fiskus.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 gelten die Vorschriften über eine dem Fiskus als 
gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft und § 46 Satz 2 BGB1 entsprechend. 

Abschnitt 2   Besondere Vorschriften 

§ 18   Kirchliche Stiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend kirchlichen Zwecken 
gewidmet sind und die 

                                                            
 

1 Anm.: Diese Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches hat folgenden Wortlaut: 

§ 46   [Anfall an den Fiskus] 
(...) 
(2) Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu 
verwenden. 
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1. organisatorisch mit einer Kirche verbunden oder  

2. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unterstellt sind oder  

3. ihre Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche erfüllen können.  

Vor einer Anerkennung nach § 2 bedürfen kirchliche Stiftungen der Anerkennung durch die zuständi-
ge Kirchenbehörde. 

(2) Bei Maßnahmen, die kirchliche Stiftungen betreffen, führt die nach diesem Gesetz zu-ständige 
Behörde das Einvernehmen mit der zuständigen Kirchenbehörde herbei. Bei Satzungsänderungen, 
durch die der Stiftungszweck geändert wird, sowie bei Zusammenlegungen, Auflösungen und Aufhe-
bungen von kirchlichen Stiftungen bedarf es außerdem des Benehmens der Ministerpräsidentin oder 
des Ministerpräsidenten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 und Abs. 2 gelten entsprechend für 
die Stiftungen der Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind. 

2.17 Thüringen 

Thüringer Stiftungsgesetz (ThürStiftG) 
Vom 16.12.2008 (GVBl. 2008, 561), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

21.12.2011 (GVBl. S. 531, 532) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(6) Kirchliche Stiftungen sind Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts, die 

1. ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, Aufgaben einer mit dem Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts versehenen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu erfüllen 
und 

2. von einer Gemeinschaft nach Nummer 1 errichtet oder organisatorisch mit ihr verbunden oder in der 
Stiftungssatzung ihrer Aufsicht unterstellt sind oder deren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer 
solchen Gemeinschaft zu erfüllen ist. 

Dritter Abschnitt Besondere Arten von Stiftungen 

§ 16 Kirchliche Stiftungen 

(1) Eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts darf nicht ohne Zustimmung der betreffenden Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft als kirchliche Stiftung anerkannt werden. 

(2) Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts unterliegen nicht der Aufsicht des Landes, wenn die 
betreffende Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft Rechtsvorschriften erlassen hat, die min-
destens § 12 genügen und die Stiftung entsprechend von der zuständigen Behörde der Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beaufsichtigt wird. Die Feststellung hierüber trifft die Stiftungsaner-
kennungsbehörde. Die §§ 9 bis 11 bleiben mit der Maßgabe unberührt, dass die jeweilige Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft den betreffenden Beschlüssen zugestimmt haben muss. 
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(3) Eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts bedarf zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der Ge-
nehmigung durch das für die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirchen, Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften zuständige Ministerium. Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts un-
terliegen nicht der Aufsicht des Landes. 

(4) Hat das zuständige Organ einer kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts eine Erweiterung des 
Stiftungszwecks, eine sonstige Änderung der Satzung oder eine Auflösung der Stiftung beschlossen 
und hat die jeweilige Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft hierzu ihre Zustimmung erteilt, 
ist diese Entscheidung auf Antrag durch das nach Absatz 3 zuständige Ministerium zu genehmigen. 

(5) Ist bei einer kirchlichen Stiftung ein Anfallberechtigter nicht bestimmt, fällt das Vermögen im Fall 
ihrer Auflösung an die jeweilige Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft. 

(6) Abweichende Regelungen in Staatsverträgen bleiben unberührt. 

3. Arbeitsrecht 

3.1 Bundesrepublik Deutschland 

3.1.1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Vom 14.08.2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.04.2013 (BGBl. I S. 

610) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzuläs-
sig in Bezug auf:  

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedin-
gungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der 
Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich 
der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen Be-
rufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder einer 
Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 
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6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung, 

8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 

(…) 

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtun-
gen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte 
Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsge-
meinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tä-
tigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung berührt 
nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrich-
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales 
und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können. 

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Ge-
schlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, 
Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die  

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fäl-
len zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des 
Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer 
Vielzahl von Fällen zustande kommen oder 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung 

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Ge-
schlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedli-
che Behandlung  

(…) 

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit 
oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrich-
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
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Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses ge-
rechtfertigt ist. 

(2) (…) Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzi-
pien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittel-
ten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen. 

§ 27   Aufgaben 

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu sein, kann sich 
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.  

 (2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen, die sich 
nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. 
Hierbei kann sie insbesondere  

 (…) 

3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. 

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren 
Einverständnis unverzüglich an diese weiter.  

 (3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufgaben 
wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bun-
destages berührt ist:  

 (…)2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen, 

 (…) 

 (4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen 
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen 
Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen vor und 
geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. Sie können gemein-
sam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen.  

 (5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen 
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus 
mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten. 

§ 33 Übergangsbestimmungen 

(…) 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. 
Dezember 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldver-
hältnissen. 
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3.1.2 Altersteilzeitgesetz 
Vom 23.07.1996 (BGBl I 1996, 1078), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.04.2012 (BGBl I 

2012, 579) 

§ 2 Begünstigter Personenkreis 

(…) 

(2) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten 
oder eine unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit vor, ist die Voraussetzung nach 
Absatz 1 Nr. 2 auch erfüllt, wenn  

1. die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu drei Jahren oder bei Rege-
lung in einem Tarifvertrag, auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung oder in einer 
Regelung der Kirchen und der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften im Durchschnitt eines 
Zeitraums von bis zu sechs Jahren die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet und der Arbeitnehmer versicherungspflichtig beschäftigt im Sinne des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch ist und 

2. das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit sowie der Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a fortlaufend gezahlt werden. 

(…) 

§ 3 Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 setzt voraus, daß  

1. der Arbeitgeber auf Grund eines Tarifvertrages, einer Regelung der Kirchen und der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften, einer Betriebsvereinbarung oder einer Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer  

a) das Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit um mindestens 20 vom Hundert aufgestockt hat, 
wobei die Aufstockung auch weitere Entgeltbestandteile umfassen kann, und 

b) für den Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe 
des Beitrags entrichtet hat, der auf 80 vom Hundert des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitar-
beit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 vom Hundert der monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze, so-
wie 

2. der Arbeitgeber aus Anlass des Übergangs des Arbeitnehmers in die Altersteilzeitarbeit  

a) einen bei einer Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer, einen Bezieher von Arbeits-
losengeld II oder einen Arbeitnehmer nach Abschluss der Ausbildung auf dem freigemachten oder auf 
einem in diesem Zusammenhang durch Umsetzung frei gewordenen Arbeitsplatz versicherungspflich-
tig im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt; bei Arbeitgebern, die in der Regel nicht 
mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen, wird unwiderleglich vermutet, dass der Arbeitnehmer auf dem 
freigemachten oder auf einem in diesem Zusammenhang durch Umsetzung frei gewordenen Arbeits-
platz beschäftigt wird, oder 

b) einen Auszubildenden versicherungspflichtig im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch be-
schäftigt, wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt 
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und  

3. die freie Entscheidung des Arbeitgebers bei einer über fünf vom Hundert der Arbeitnehmer des 
Betriebes hinausgehenden Inanspruchnahme sichergestellt ist oder eine Ausgleichskasse der Arbeitge-
ber oder eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien besteht, wobei beide Voraussetzungen 
in Tarifverträgen verbunden werden können. 

(…) 

3.1.3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
Vom 06.06.1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch  Gesetz vom 20.04.2013  

(BGBl. I 2013, 868) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es, 

1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und 
die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie 

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. 

Zweiter Abschnitt   Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten 

§ 7   Abweichende Regelungen 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung kann zugelassen werden, 

1. abweichend von § 3 

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben und Verkehrs-
betrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen, 

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der 
Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichs-
zeitraums ausgeglichen wird, 

4. abweichend von § 6 Abs. 2 

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 22 und 24 
Uhr festzulegen. 

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechenden Zeitausgleich ge-
währleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden, 
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1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Besonderheiten dieser Dienste 
anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während die-
ses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen, 

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der Bestellungs- und 
Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen anzupassen,  

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, Pflege und Betreuung 
von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen entsprechend anzu-
passen, 

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und Betrieben des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für den öffentlichen 
Dienst geltenden oder eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrages unterliegen, der Ei-
genart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen. 

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die werktägliche 
Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig 
und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere 
Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

(...) 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1, 2 oder 
2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

(...) 

Dritter Abschnitt   Sonn- und Feiertagsruhe 

§ 9   Sonn- und Feiertagsruhe  

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt wer-
den.  

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn oder Ende der 
Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückverlegt werden, wenn für die auf 
den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.  

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu 
zwei Stunden vorverlegt werden.  

§ 10   Sonn- und Feiertagsbeschäftigung  

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an 
Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden  

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,  

2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit von 
Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,  

3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Per-
sonen,  

4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie im Haushalt,  
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5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbietun-
gen und anderen ähnlichen Veranstaltungen,  

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgesellschaften, Ver-
bände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen,  

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim Fremdenverkehr 
sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken,  

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen sowie bei den der 
Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse einschließlich des Austra-
gens, bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tagesaktuelle Nachrichten und 
Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildträger sowie beim Transport und Kom-
missionieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag nach 
einem Feiertag liegt,  

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung sowie bei 
Volksfesten,  

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von leichtverderblichen Waren 
im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr.2 der Straßenverkehrsordnung,  

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasserentsorgungsbe-
trieben,  

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung und Pflege 
von Tieren,  

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,  

14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch der regelmä-
ßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der 
Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung der Funkti-
onsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen,  

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des Mißlingens von 
Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden Forschungsarbeiten,  

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Produktionseinrichtungen.  

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den Produktionsarbeiten 
beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 Nr.14 zulässi-
gen Arbeiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion erfordern.  

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Konditorei-
en für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren 
und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.  

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer zur 
Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs und des Geld-,  
Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag 
fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Feiertage sind.  

§ 11   Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung  

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, jedoch dürfen 
durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den §§ 3,6 Abs. 2 und §§ 7, 21a Abs. 4 bestimm-
ten Höchstarbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.  
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(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der 
innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. 
Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen 
Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht 
Wochen zu gewähren ist.  

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern 
unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem technische oder ar-
beitsorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen.  

§ 12   Abweichende Regelungen  

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebsvereinbarung kann zugelas-
sen werden,  

1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien Sonntage in den Einrichtungen 
des § 10 Abs. 1 Nr.2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrie-
ben, Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonntage, in Filmtheatern und in 
der Tierhaltung auf mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern,  

2. abweichend von § 11 Abs.3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf Werktage fallende Feierta-
ge zu vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums be-
schäftigungsfrei zu stellen,  

3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den Arbeitnehmern nach diesen Vor-
schriften zustehenden freien Tage zusammenhängend zu geben,  

4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an Sonn- 
und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten 
an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.  

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.  

§ 13   Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung  

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Vermei-
dung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und 
Feiertagsruhe  

1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie die dort zugelassenen Arbei-
ten näher bestimmen,  

2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend von § 9  

a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- oder Feiertagen zur Be-
friedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölke-
rung erforderlich ist,  

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung oder Aufschub 

aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit erheblichen Schwierig-
keiten möglich ist,  

bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zur Folge hätte,  

cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder Wasserversorgung 
führen würde, 
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c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäftigung, 

zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe notwendigen 
Bedingungen bestimmen.  

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a keinen Ge-
brauch gemacht hat, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung entsprechende Bestim-
mungen erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
oberste Landesbehörden übertragen.  

(3) Die Aufsichtsbehörde kann  

1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist,  

2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen  

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen besondere Ver-
hältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,  

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur Verhütung ei-
nes unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern,  

c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen  
Inventur,  

und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Got-
tesdienst bestimmten Zeit treffen.  

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeitnehmer an Sonn- und Feier-
tagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, biologischen, technischen oder physikali-
schen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern.  

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 
Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wö-
chentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfähigkeit un-
zumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäfti-
gung gesichert werden kann.  

Vierter Abschnitt   Ausnahmen in besonderen Fällen  

§ 14   Außergewöhnliche Fälle  

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs.2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei vorübergehenden Arbeiten 
in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten 
und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebens-
mittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen.  

(2) Von den §§ 3 bis 5,6 Abs.2, §§ 7, 11 Abs. l bis 3 und § 12 darf ferner abgewichen werden,  

1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten be-
schäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhält-
nismäßigen Schaden zur Folge haben würde,  
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2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten sowie bei unauf-
schiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen oder zur Behandlung 
und Pflege von Tieren an einzelnen Tagen,  

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können.  

(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die Arbeitszeit 48 Stun-
den wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten 

Sechster Abschnitt   Sonderregelungen 

§ 18   Nichtanwendung des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf 

(...) 

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. 

(...) 

§ 21a   Beschäftigung im Straßentransport 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei Straßenverkehrstätigkeiten 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten die 
Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen enthalten. 
Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unberührt. 

(…) 

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 60 Stunden 
verlängert werden, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 
Stunden wöchentlich nicht überschritten werden. 

(…) 

Siebter Abschnitt   Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 22   Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

(...) 

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt, 

6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschäftigt oder entgegen § 11 
Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,  

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt, 

(...) 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit einer Geldbu-
ße bis zu fünfzehntausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitau-
sendfünfhundert Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro geahndet werden. 

§ 23  Strafvorschriften 

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen 

1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet oder  

2. beharrlich wiederholt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(...) 

3.1.4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
Vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I 

2013, 2749) 

Teil 3   Organisation der Berufsbildung 

Kapitel 1   Zuständige Stellen; zuständige Behörden 

Abschnitt 1   Bestimmung der zuständigen Stelle 

§ 71   Zuständige Stellen 

(1) Für die Berufsbildung in Berufen der Handwerksordnung ist die Handwerkskammer zuständige 
Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Für die Berufsbildung in nichthandwerklichen Gewerbeberufen ist die Industrie- und 
Handelskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Für die Berufsbildung in Berufen der Landwirtschaft, einschließlich der ländlichen Hauswirtschaft, 
ist die Landwirtschaftskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Rechtspflege sind jeweils für ihren 
Bereich die Rechtsanwalts-, Patentanwalts- und Notarkammern und für ihren Tätigkeitsbereich die 
Notarkassen zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

(5) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
sind jeweils für ihren Bereich die Wirtschaftsprüferkammern und die Steuerberaterkammern 
zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.  

(6) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Gesundheitsdienstberufe sind jeweils 
für ihren Bereich die Ärzte-, Zahnärzte-, Tierärzte- und Apothekerkammern zuständige Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(7) Soweit die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung und die berufliche Umschulung 
in Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke, zulassungsfreier Handwerke und handwerksähnlicher 
Gewerbe durchgeführt wird, ist abweichend von den Absätzen 2 bis 6 die Handwerkskammer 
zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 



66 

 

(8) Soweit Kammern für einzelne Berufsbereiche der Absätze 1 bis 6 nicht bestehen, bestimmt das 
Land die zuständige Stelle. 

(9) Mehrere Kammern können vereinbaren, dass die ihnen durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben im 
Bereich der Berufsbildung durch eine von ihnen wahrgenommen wird. Die Vereinbarung bedarf der 
Genehmigung durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde. 

§ 72   Bestimmung durch Rechtsverordnung 

Das zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für Berufsbereiche, die durch § 
71 nicht geregelt sind, die zuständige Stelle bestimmen. 

§ 73   Zuständige Stellen im Bereich des öffentlichen Dienstes  

(1) Im öffentlichen Dienst bestimmt für den Bund die oberste Bundesbehörde für ihren 
Geschäftsbereich die zuständige Stelle  

1. in den Fällen der §§ 32, 33 und 76 sowie der §§ 23, 24 und 41a der Handwerksordnung, 

2.  für die Berufsbildung in anderen als den durch die §§ 71 und 72 erfassten Berufsbereichen; 

dies gilt auch für die der Aufsicht des Bundes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts.  

(2) Im öffentlichen Dienst bestimmen die Länder für ihren Bereich sowie für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände die zuständige Stelle für die Berufsbildung in anderen als den durch die §§ 71 und 
72 erfassten Berufsbereichen. Dies gilt auch für die der Aufsicht der Länder unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.  

§ 74   Erweiterte Zuständigkeit 

§ 73 gilt entsprechend für Ausbildungsberufe, in denen im Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach 
Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird. 

§ 75   Zuständige Stellen im Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts 

Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts bestimmen für ihren 
Bereich die zuständige Stelle für die Berufsbildung in anderen als den durch die §§ 71, 72 und 74 
erfassten Berufsbereichen. Die §§ 77 bis 80 finden keine Anwendung. 
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3.1.5 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
Vom 15.01.1972 (BGBl. I S. 13), in der Fassung der Bekanntmachung vom  

25.09.2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
20.04.2013 (BGBl. I 2013, 868) 

Vierter Teil   Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer  

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 75   Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach 
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres 
Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.  

(...) 

 

Fünfter Teil   Besondere Vorschriften für einzelne Betriebsarten 

Dritter Abschnitt   Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften 

§ 118   Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften 

(1) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

(...) 

dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart des 
Unternehmens oder des Betriebs dem entgegensteht. Die §§ 106 bis 1102 sind nicht, die §§ 111 bis 
1133 nur insoweit anzuwenden, als sie den Ausgleich oder die Milderung wirtschaftlicher Nachteile 
für die Arbeitnehmer infolge von Betriebsänderungen regeln. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 

                                                            
 

2 Anm.: Diese Vorschriften regeln die Unterrichtung der Arbeitnehmer in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

3 Anm.: Diese Bestimmungen befassen sich mit den Fragen von Betriebsänderungen. 
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3.1.6 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 
Vom 15.03.1974 (BGBl. I S. 693), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2013 (BGBl. I 

2013, 1978) 

Zweiter Teil   Personalvertretungen in den Ländern 

Erstes Kapitel   Rahmenvorschriften für die Landesgesetzgebung 

§ 105   [Diskriminierungsverbot]  

Die Personalvertretungen haben gemeinsam mit dem Leiter der Dienststelle für eine sachliche und 
gerechte Behandlung der Angelegenheiten der Beschäftigten zu sorgen. Insbesondere darf kein 
Beschäftigter wegen seiner Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder 
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung, wegen seines Geschlechtes oder wegen persönlicher 
Beziehungen bevorzugt oder benachteiligt werden. Der Leiter der Dienststelle und die 
Personalvertretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; die 
Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt. 

Vierter Teil   Schlußvorschriften 

§ 112   [Geltung für Religionsgemeinschaften] 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige 
Ordnung eines Personalvertretungsrechtes überlassen. 

3.1.7 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 
Vom 01.08.1959 (BGBl I 1959, 565), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 

(BGBl I 2013, 3786) 

Zweiter Teil Die Zulassung des Rechtsanwalts 

Erster Abschnitt Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

2. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und ihr Erlöschen 

§ 12a Vereidigung 

(1) Der Bewerber hat folgenden Eid vor der Rechtsanwaltskammer zu leisten:  
"Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu 
wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe."  

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.  

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft, an Stelle des Eides eine andere 
Beteuerungsformel zu gebrauchen, so kann, wer Mitglied einer solchen Religionsgemeinschaft ist, 
diese Beteuerungsformel sprechen.  

(4) Wer aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten will, muss folgendes Gelöbnis 
leisten:  
"Ich gelobe, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts 
gewissenhaft zu erfüllen." 
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(…) 

3.1.8 Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst 
(Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPlSchG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom16.07.2009 (BGBl. I S. 2055), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.04.2013 (BGBl. I 2013, 730) 

Vierter Abschnitt   Schlußvorschriften 

§ 15   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(2) Öffentlicher Dienst im Sinne des Gesetzes ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines Landes, 
einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. 

3.1.9 Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei 

der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) 

Vom 07. 8.1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2013 
(BGBl. I 2013, 3836) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Zielsetzung und Anwendungsbereich 

(...) 

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der Betriebs- oder 
Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem kirchlichen Recht. 

3.1.10 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz – 
MitbestG) 

Vom 04.04.1976 (BGBI. I S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 
(BGBl. I 2011, 3044) 

Erster Teil   Geltungsbereich 

§ 1   Erfaßte Unternehmen 

(...) 

(4) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Unternehmen, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

(…) 

dienen. Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 
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3.1.11 Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüferordnung – WiPrO) 

Vom 05.11.1975 (BGBl I 1975, 2803), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.08.2013 
(BGBl I 2013, 3533) 

Zweiter Teil Voraussetzung für die Berufsausübung 

Zweiter Abschnitt Prüfung 

§ 17 Berufsurkunde und Berufseid 

(1) Bewerber haben vor Aushändigung der Urkunde den Berufseid vor der Wirtschaftsprüferkammer 
oder einer von ihr im Einzelfall beauftragten Stelle zu leisten. Die Eidesformel lautet:  
"Ich schwöre, daß ich die Pflichten eines Wirtschaftsprüfers verantwortungsbewußt und sorgfältig 
erfüllen, insbesondere Verschwiegenheit bewahren und Prüfungsberichte und Gutachten gewissenhaft 
und unparteiisch erstatten werde, so wahr mir Gott helfe".  

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.  

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgesellschaft an Stelle des Eides andere 
Beteuerungsformeln zu gebrauchen, so kann der Bewerber, der Mitglied einer solchen 
Religionsgesellschaft ist, diese Beteuerungsformel sprechen. 

3.1.12 Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten 
(Sprecherausschußgesetz – SprAuG) 

Vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2312), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.10.2006 
(BGBl. I S. 2407) 

Erster Teil   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Errichtung von Sprecherausschüssen 

(...)  

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

2. Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet 
deren Rechtsform. 

Dritter Teil   Mitwirkung der leitenden Angestellten 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 27   Grundsätze für die Behandlung der leitenden Angestellten 

(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben darüber zu wachen, dass alle leitenden Angestellten des 
Betriebs nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede 
Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer 
Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
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Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.  

(...) 

 

 

3.1.13 Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – 
JArbSchG) 

Vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.04.2013 
(BGBl. I 2013, 868) 

Dritter Abschnitt   Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel   Arbeitszeit und Freizeit 

§ 17   Sonntagsruhe  

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.  

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur  

1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,  

2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen 
naturnotwendig vorgenommen werden müssen,  

3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist,  

4. im Schaustellergewerbe,  

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei 
Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),  

6. beim Sport,  

7. im ärztlichen Notdienst,  

8. im Gaststättengewerbe.  

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch 
Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, 
wenn die Jugendlichen an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht haben.  

§ 18   Feiertagsruhe  

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche nicht 
beschäftigt werden.  
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(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen des § 17 Abs. 
2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.  

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist der 
Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche 
freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben. 

§ 20   Binnenschiffahrt  

In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:  

(...) 

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an jedem 
Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 
31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem 
Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein 
freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien 
Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen.  

§ 21a   Abweichende Regelungen  

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann 
zugelassen werden,  

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis 
zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders 
zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden 
in einem Ausgleichszeitraum von zwei Monaten,  

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu 
kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen,  

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu einer 
Stunde täglich zu verlängern,  

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an jedem 
Samstag zu beschäftigen, wenn stattdessen der Jugendliche an einem anderen Werktag derselben 
Woche von der Beschäftigung freigestellt wird,  

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei 
einer Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an einem 
anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmittags von der Beschäftigung 
freizustellen,  

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schaustellergewerbe 
sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu 
beschäftigen. 

(...) 
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(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Absatz 1 
genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.  

3.1.14 Gesetz zur Förderung von Vorruhestandsleistungen (Vorruhestandsgesetz – 
VRG) 

Vom 13.04.1984 (BGBl. I S. 601), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2005 
(BGBl. I 2005, 3686) 

§ 1   Grundsatz 

(1) Die Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) gewährt Arbeitgebern Zuschüsse zu den 
Aufwendungen für Vorruhestandsleistungen an Arbeitnehmer, die das 58. Lebensjahr vollendet und 
ihre Erwerbstätigkeit beendet haben. 

(...) 

§ 2   Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Anspruch auf den Zuschuß setzt voraus, dass  

1. der Arbeitgeber auf Grund eines Tarifvertrages, einer Regelung der Kirchen und der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer 

a) dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer Vorruhestandsgeld in Höhe von mindestens 65 vom 
Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 gezahlt hat und 

b) Vorruhestandsgeld bis zum Ablauf des Kalendermonats zu zahlen hat, in dem der 
ausgeschiedene Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet, längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonats vor dem Monat, von dem ab der ausgeschiedene Arbeitnehmer 
Altersruhegeld vor Vollendung des 65. Lebensjahres, Knappschaftsausgleichsleistung oder 
ähnliche Bezüge öffentlich-rechtlicher Art beanspruchen kann, 

(...) 

3.1.15 Rechtspflegergesetz (RPflG) 
Vom 05.11.1969 (BGBl. I S. 2065), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 

(BGBl. I 2013, 3799)  

Zweiter Abschnitt   Dem Richter vorbehaltene Geschäfte auf dem Gebiet der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie in Insolvenzverfahren und schiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahren 

§ 14   Kindschafts- und Adoptionssachen 

(1) Von den dem Familiengericht übertragenen Angelegenheiten in Kindschafts- und Adoptionssachen 
sowie den entsprechenden Lebenspartnerschaftssachen bleiben dem Richter vorbehalten: 

(...) 
2. die Maßnahmen auf Grund des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Abwendung der Gefahr 
für das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes; 
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(…) 
11. die religiöse Kindererziehung betreffenden Maßnahmen nach § 1801 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie den §§ 2, 3 und 7 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung; 

(…) 

3.1.16 Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung 
Vom 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2013 

(BGBl. I 2013, 3836) 

Zweites Kapitel   Versicherungspflicht 

Erster Abschnitt  Beschäftigte, Sonstige Versicherungspflichtige 

§ 26   Sonstige Versicherungspflichtige 

(1) Versicherungspflichtig sind 

(...) 

5. Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher 
religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen 
Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden. 

(...) 

§ 27   Versicherungsfreie Beschäftigte 

(1) Versicherungsfrei sind Personen in einer Beschäftigung als 

(...) 

2. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaften, 
wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf 
Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,  

3. Lehrerin oder Lehrer an privaten genehmigten Ersatzschulen, wenn sie hauptamtlich 
beschäftigt sind und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch 
auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, 

4. satzungsmäßige Mitglieder von geistlichen Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche 
Personen, wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, 
Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt 
oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an 
Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht, 

(...) 
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Drittes Kapitel   Beratung und Vermittlung 

Zweiter Abschnitt   Vermittlung 

§ 36   Grundsätze der Vermittlung 

(1) Die Agentur für Arbeit darf nicht vermitteln, wenn ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
begründet werden soll, das gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstößt. 

(2) Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Vermittlung 
hinsichtlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Staatsangehörigkeit oder ähnlicher Merkmale des 
Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden vornimmt, die regelmäßig nicht die berufliche 
Qualifikation betreffen, nur berücksichtigen, wenn diese Einschränkungen nach Art der auszuübenden 
Tätigkeit unerläßlich sind. Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine 
Vermittlung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität des Ausbildungsuchenden und 
Arbeitsuchenden vornimmt, nur berücksichtigen, soweit sie nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz zulässig sind. Im übrigen darf eine Einschränkung hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei oder vergleichbaren Vereinigung nur berücksichtigt 
werden, wenn  

1. es sich um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb 
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes handelt und 

2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Einschränkung rechtfertigt. 

(...) 

Dritter Abschnitt   Gemeinsame Vorschriften 

§ 41   Einschränkung des Fragerechts 

Die Agentur für Arbeit darf von Ausbildungs- und Arbeitsuchenden keine Daten erheben, die ein 
Arbeitgeber vor Begründung eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses nicht erfragen darf. Daten 
über die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei, Religionsgemeinschaft oder vergleichbaren 
Vereinigung dürfen nur bei der oder dem Ausbildungsuchenden und der oder dem Arbeitsuchenden 
erhoben werden. Die Agentur für Arbeit darf diese Daten nur erheben und nutzen, wenn 

1. eine Vermittlung auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 

a) in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder 

b) bei einer Religionsgemeinschaft oder in einer zu ihr gehörenden karitativen oder 
erzieherischen Einrichtung  

vorgesehen ist, 

2. die oder der Ausbildungsuchende oder die oder der Arbeitsuchende bereit ist, auf eine solche 
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle vermittelt zu werden, und 

3. bei einer Vermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a die Art der auszuübenden Tätigkeit diese 
Beschränkung rechtfertigt. 
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Zehntes Kapitel   Finanzierung  

Zweiter Abschnitt   Beiträge und Verfahren 

Erster Unterabschnitt   Beiträge 

§ 345   Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherungspflichtiger 

Als beitragspflichtige Einnahme gilt bei Personen, 

(...) 

4. die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser 
Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen 
Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden, ein Entgelt in Höhe der gewährten Geld- und 
Sachbezüge, 

(...) 

Zweiter Unterabschnitt   Verfahren 

§ 347   Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 

Die Beiträge werden getragen 

(...) 

4. für nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser 
Gemeinschaften während der Zeit der außerschulischen Ausbildung für den Dienst in einer solchen 
Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft von der geistlichen Genossenschaft oder 
ähnlichen religiösen Gemeinschaft, 

(...) 

3.2 Baden-Württemberg 

Personalvertretungsgesetz für das Land Baden-Württemberg 
(Landespersonalvertretungsgesetz – LPVG) 

Vom 01.02.1996 (GBl. 1996, 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 
(GBl. S. 233, 239) 

ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Allgemeiner Grundsatz 

In den Verwaltungen und Betrieben des Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 
unterstehen, sowie in den Gerichten des Landes werden Personalvertretungen gebildet. 

§ 4 Beschäftigte 

(…) 

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind auch Personen, die als 
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(…) 

2. Religionslehrer an Schulen 

in der Dienststelle weisungsgebunden beschäftigt sind, ohne daß zwischen ihnen und einer 
Körperschaft im Sinne des § 1 ein unmittelbares Dienstverhältnis besteht. 

ACHTER TEIL Beteiligung des Personalrats 

1. ABSCHNITT Allgemeines 

§ 67 Allgemeine Grundsätze für die Behandlung der Beschäftigten 

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der 
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von 
Personen aus rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres 
Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. Dabei müssen sie sich so verhalten, daß das 
Vertrauen der Beschäftigten in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt 
wird. Der Leiter der Dienststelle und die Personalvertretung haben jede parteipolitische Betätigung in 
der Dienststelle zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten 
wird hierdurch nicht berührt. 

(…) 

SIEBZEHNTER TEIL Schlußvorschriften 

§ 107 a Religionsgemeinschaften 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen, die kraft Satzung Teil einer Religionsgemeinschaft sind, ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige Ordnung eines Personalvertretungsrechts 
überlassen. 

3.3 Bayern 

Gesetz zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes [von Bayern] (AGBBiG) 
Vom 29.09.1993 (GVBl 1993, 754), zuletzt mehrfach geändert durch Gesetz vom 24.10.2012 

(GVBl 2012, 490) 

Art. 1 

(…) 

(2) Die Angelegenheiten der beruflichen Fortbildung (§ 1 Abs. 4 BBiG) obliegen 

a) für die Fortbildungseinrichtungen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Bergwesens dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, es sei denn, es handelt sich 
um überfachliche Einrichtungen der Vereinigungen von Arbeitgebern, Einrichtungen der 
Gewerkschaften, kirchlicher Stellen oder ähnlicher Organisationen, 

(…) 
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Art. 5 

(…) 

(2) Die Zuständigkeiten nach Absatz 1 gelten auch, wenn im Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach 
Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird. 

(…) 

3.4 Berlin 

Personalvertretungsgesetz (PersVG) 
In der Fassung vom 14.07.1994 (GVBl. 1994, 337), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 

05.11.2012 (GVBl. S. 354) 

Abschnitt I 

Einleitende Vorschriften 

§ 1 [Allgemeines] 

(1) In den Verwaltungen, den Gerichten und Betrieben des Landes Berlin sowie in den 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden 
Personalvertretungen gebildet. 

(2) Personalvertretungen im Sinne dieses Gesetzes sind die Personalräte, die Gesamtpersonalräte und 
der Hauptpersonalrat. 

(…) 

§ 3 [Dienstkräfte und Gruppen] 

(1) Dienstkräfte im Sinne des Gesetzes sind die Arbeitnehmer und Beamten einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. (…) 

(3) Dienstkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

(…) 

4. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art 
bestimmt ist, (…) 

(…) 

Abschnitt VI Beteiligung der Personalvertretung 

1. Allgemeines 

§ 71 [Neutralitätsgebot] 

(1) Dienststelle, Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde und Personalvertretungen haben darüber zu 
wachen, daß alle Dienstkräfte nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede 
unterschiedliche Behandlung wegen Geschlecht, sexueller Identität, Abstammung, Religion, 
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Nationalität, Herkunft, die freiheitliche demokratische Grundordnung bejahender politischer oder 
gewerkschaftlicher Betätigung oder Einstellung unterbleibt.  

(2) Dienstkräfte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der Betätigung 
für ihre Gewerkschaft auch in der Dienststelle nicht beschränkt; dabei müssen sie sich so verhalten, 
daß das Vertrauen der Dienstkräfte in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht 
beeinträchtigt wird. (…) 

(…) 

Abschnitt IX Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 95 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 

(…) 

3.5 Brandenburg 

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg 
(Landespersonalvertretungsgesetz – PersVG) 

Vom 15.09.1993 (GVBl. I 1993, 358), mehrfach geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
03.04.2009 (GVBl. I S. 26, 60) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 4 Beschäftigte  

(…) 

(4) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

(…) 

3. Personen, deren Beschäftigung überwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art 
geprägt ist, soweit dies vertraglich vereinbart ist. 

(…) 

 

Achter Abschnitt Grundsätze und Ziele der Zusammenarbeit  

§ 58 Ziele der Zusammenarbeit  

(1) Die Personalvertretung und die Dienststelle haben gemeinsam dafür zu sorgen, daß 

(…) 

2. alle Beschäftigten der Dienststelle und alle Personen, die sich um eine Beschäftigung in der 
Dienststelle bewerben, nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere daß jede 
unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, 



80 

 

Staatsangehörigkeit, Herkunft, politischen und gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechts unterbleibt, 

(…) 

3.6 Bremen 

Bremisches Personalvertretungsgesetz 
Vom 05.03.1974 (Brem.GBl. 1974, 131), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

08.05.2012 (Brem.GBl. S. 17) 

Fünftes Kapitel Mitbestimmung des Personalrates 

Erster Abschnitt Allgemeines 

§ 53 Persönlichkeitsrechte des Bediensteten 

(…) 

(3) Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, daß alle in der Dienststelle tätigen Personen 
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede unterschiedliche Behandlung von 
Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder 
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt. Der Leiter 
der Dienststelle und die Personalvertretung dürfen sich in der Dienststelle nicht parteipolitisch 
betätigen. 

(…) 

3.7 Hessen 

3.7.1 Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (BildUrlG)4 
Vom 28.07.1998 (GVBl. I 1998, 294), zuletzt geändert durch Art. 73 des Gesetzes vom 

13.12.2012 (GVBl. S. 622) 

§ 11   Voraussetzungen zur Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

(…)  

(2) Eine Veranstaltung wird nicht als Bildungsveranstaltung anerkannt, 

(…) 

5. wenn die Teilnahme an der Veranstaltung von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, 
Partei, Gewerkschaft oder sonstigen Vereinigungen oder Organisationen abhängig gemacht wird. 

(3) Abweichend von Abs. 2 Nr. 2 und 5 können Veranstaltungen anerkannt werden, die der Schulung 
für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 dienen. 

                                                            
 

4 Gültig bis: 31.12.2014. 
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3.7.2 Hessisches Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und zur 
Ausführung des Altenpflegegesetzes (Hessisches Altenpflegegesetz - HAltPflG) 5 

Vom 05.07.2007 (GVBl. I 2007, 381), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 581) 

Erster Abschnitt Ausbildung in der Altenpflegehilfe 

§ 5 Urlaub und Fehlzeiten 

(…) 

(3) Freistellungsansprüche zur Wahrnehmung von Bildungsurlaub oder von Aufgaben nach den 
Landespersonalvertretungsgesetzen, dem Bundespersonalvertretungsgesetz vom 15. März 1974 
(BGBl. I S. 693), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), dem 
Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424), sowie den für kirchliche Träger geltenden 
Mitarbeitervertretungsregelungen bleiben unberührt. 

§ 17 Mitglieder geistlicher Gemeinschaften, Diakonissen, Diakonieschwestern 

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften können für Schülerinnen und Schüler, die Mitglieder 
einer von diesen Kirchen oder sonstigen Religionsgemeinschaften anerkannten geistlichen 
Gemeinschaft oder Diakonissen oder Diakonieschwestern sind, von den §§ 7 bis 15 abweichende 
Regelungen treffen, wenn der Träger der Altenpflegeschule derselben Kirche oder 
Religionsgemeinschaft angehört. 

3.8 Mecklenburg-Vorpommern 

3.8.1 Bildungsfreistellungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Bildungsfreistellungsgesetz - BfG M-V) 

Vom 07.05.2001 (GVOBl. M-V 2001, 112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2005 
(GVOBl. M-V S. 612) 

§ 12   Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

(1) Freistellung nach diesem Gesetz kann nur für anerkannte Weiterbildungsveranstaltungen 
beansprucht werden. 

(2) Der Antrag auf Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung ist von der Bildungseinrichtung 
vor Veranstaltungsbeginn schriftlich einzureichen. Veranstaltungen werden anerkannt, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Sie stehen im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes und mit der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

                                                            
 

5 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft (§ 27 Satz 3). 
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2. Sie umfassen mindestens drei Tage in Block- oder Intervallform und in der Regel je Tag 
durchschnittlich mindestens acht Unterrichtsstunden. 

3. Die organisatorische und fachlich-pädagogische Durchführung obliegt der Einrichtung, die die 
Anerkennung beantragt. Die Einrichtung hat hinsichtlich ihrer Ausstattung, Lehrkräfte, Bildungsziele 
und Qualität ihrer Bildungsarbeit eine sachgemäße Weiterbildung zu gewährleisten. Einrichtungen der 
Weiterbildung, die nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 28. 
April 1994 (GVOBl. M-V S. 555), geändert durch das Gesetz vom 17. Juli 1995 (GVOBl. M-V S. 
332), anerkannt sind und Einrichtungen der nach dem Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) zuständigen Stellen, gelten als entsprechend qualifiziert. 

4. Die Teilnahme an den Veranstaltungen darf nicht von der Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft, Partei, Gewerkschaft oder sonstigen Vereinigung oder Institution abhängig 
gemacht werden. Dies schließt die Anerkennung von Veranstaltungen in der Trägerschaft solcher 
Vereinigungen oder Institutionen nicht aus. Die Teilnahme kann von pädagogisch begründeten sowie 
zielgruppenorientierten Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Die Veranstaltungen sollen vom 
Veranstalter in geeigneter Weise bekannt gemacht werden. 

(3) Veranstaltungen, die aufgrund vergleichbarer Rechtsvorschriften anderer Bundesländer dort 
anerkannt worden sind, werden nach diesem Gesetz anerkannt, wenn auch die 
Anerkennungsvoraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 gegeben sind. 

(4) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Wirtschaftsministerium das Nähere zum Anerkennungsverfahren durch Rechtsverordnung zu 
regeln. 

3.8.2 Personalvertretungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Personalvertretungsgesetz - PersVG -) 

Vom 24.02.1993 (GVOBl. M-V 1993, 125), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2010 
(GVOBl. M-V S. 730, 758) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 3   Beschäftigte 

(…) 

(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht Personen, 

1. die überwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingliederung, Besserung oder Erziehung beschäftigt 
werden, 

2. deren Beschäftigung überwiegend durch Beweggründe caritativer oder religiöser Art bestimmt ist, 

(…) 



83 

 

Abschnitt VII   Beteiligung des Personalrats 

Unterabschnitt 1   Allgemeines 

§ 59   Sachliche Amtsführung 

(1) Der Leiter der Dienststelle und der Personalrat haben darüber zu wachen, daß alle Beschäftigten 
der Dienststelle und alle Bewerber nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede 
unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, 
Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechtes unterbleibt. Dabei müssen sie sich so verhalten, daß das Vertrauen in die Objektivität 
und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt wird. Der Leiter der Dienststelle und der 
Personalrat haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; die Behandlung 
von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt. 

(…) 

3.9 Niedersachsen 

3.9.1 Niedersächsisches Gesetz über den Bildungsurlaub für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen (Niedersächsisches Bildungsurlaubsgesetz - NBildUG) 

In der Fassung vom 25.01.1991 (Nds. GVBl. 1991, 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.1999 (Nds. GVBl. S. 430) 

§ 11 

(…) 

(2) Eine Veranstaltung darf nicht anerkannt werden, wenn 

1. die Teilnahme von der Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften oder 
ähnlichen Vereinigungen abhängig gemacht wird 

(…) 

3.9.2 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG) 
In der Fassung vom 22.01.2007 (Nds. GVBl. 2007, 11), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30.06.2011 (Nds. GVBl. S. 210) 

Erster Teil   Personalvertretungen 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Bildung von Personalvertretungen; Geltungsbereich 

(…) 

(2) Auf Religionsgesellschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen sowie auf 
Weltanschauungsgemeinschaften ist dieses Gesetz nicht anzuwenden. 
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Fünftes Kapitel   Beteiligung der Personalvertretung 

Zweiter Abschnitt   Mitbestimmung 

§ 66   Mitbestimmung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 

(1) Der Personalrat bestimmt insbesondere bei folgenden Maßnahmen mit: 

(…) 

Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- und Gestellungsverträgen mit Ausnahme der 
Gestellungsverträge mit den Kirchen über die Abstellung katechetischer Lehrkräfte für den 
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, 

(…) 

Zweiter Teil   Sondervorschriften 

Siebentes Kapitel   Öffentliche Schulen und Seminare für die Laufbahnen der 
Lehrkräfte 

§ 101   Beteiligung der Schulpersonalvertretungen 

(…) 

(2) Die Mitbestimmung oder Benehmensherstellung ist ausgeschlossen bei: 

(…) 

2. Erteilung von Unterrichtsaufträgen aufgrund von Gestellungsverträgen mit den Kirchen, 

(…) 

3.10 Nordrhein-Westfalen 

Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG) 

Vom 03.12.1974 (GV. NRW. 1974, 1514), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
31.01.2012 (GV. NRW. S. 90) 

Achtes Kapitel Beteiligung der Personalvertretung  

Erster Abschnitt Allgemeines 

§ 62 

Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle 
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen 
aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen 
Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, 
ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 
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Elftes Kapitel Sonder- und Schlußvorschriften 

§ 107 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige 
Ordnung eines Personalvertretungsrechts überlassen. 

3.11 Rheinland-Pfalz 

3.11.1 Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern für Zwecke der Weiterbildung [von Rheinland-Pfalz] 

(Bildungsfreistellungsgesetz - BFG -) 
Vom 30.03.1993 (GVBl 1993, 157), zuletzt geändert durch Gesetz vom vom 19.12.2012 

(GVBl. S. 410) 

§ 7   Anerkennung von Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen werden auf Antrag durch eine von dem für die Angelegenheiten der 
Weiterbildung zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmende Stelle anerkannt, 
wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

(…) 

5. Sie müssen offen zugänglich sein. Die offene Zugänglichkeit setzt eine Veröffentlichung der 
Veranstaltung voraus. Die Teilnahme an den Veranstaltungen darf nicht von der Zugehörigkeit zu 
einer Religionsgemeinschaft, Partei, Gewerkschaft oder sonstigen Vereinigung oder Institution 
abhängig gemacht werden. Dies schließt die Anerkennung von Veranstaltungen in der Trägerschaft 
derartiger Vereinigungen oder Institutionen nicht aus. Die Teilnahme muss freiwillig erfolgen können. 
Sie darf von pädagogisch begründeten Voraussetzungen sowie Zielgruppenorientierungen abhängig 
gemacht werden. 

(…) 

3.11.2 Landespersonalvertretungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LPersVG) 
In der Fassung vom 24.11.2000 (GVBl 2000, 529), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.12.2011 (GVBl. S. 430) 

Dritter Teil   Gerichtliche Entscheidungen, ergänzende Bestimmungen, 
Schlussbestimmungen 

III. Abschnitt   Schlussbestimmungen 

§ 126   Religionsgemeinschaften 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen, die kraft Satzung Teil einer Religionsgemeinschaft sind, ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige Ordnung eines Personalvertretungsrechtes 
überlassen. 
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3.12 Saarland 

Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG) 
Vom 09.05.1973 (Amtsblatt 1989, 937), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.02.2013 

(Amtsbl. I S. 66)  

Erster Teil Personalvertretung 

Abschnitt VIII Beteiligung des Personalrats 

1. Allgemeines 

§ 70 Allgemeine Grundsätze 

(…) 

(2) Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle nach 
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres 
Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 

(…) 

Zweiter Teil Besondere Vorschriften für Einzelzweige des öffentlichen Dienstes 

Abschnitt VI Schulen  

§ 94 Gruppenbildung, Erweiterung des Personalsrats  

(…) 

(4) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes gelten auch an das Deutsch-Französische Gymnasium 
abgeordnete französische Lehrkräfte sowie Religionslehrer, die aufgrund eines Gestellungsvertrages in 
Schulen weisungsgebunden beschäftigt sind, ohne einer Verwaltung im Sinne des § 1 anzugehören. 

(…) 

Dritter Teil – Gerichtliche Entscheidungen, ergänzende Vorschriften, Übergangs- und 
Schlussvorschriften 

Abschnitt III Übergangs- und Schlussvorschriften  

§ 117 Religionsgemeinschaften  

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen sowie auf Weltanschauungsgemeinschaften ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform; ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalvertretungsrechts überlassen. 
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3.13 Sachsen-Anhalt 

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.2004 (GVBl. LSA 2004, 205),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom vom 05.12.2012 (GVBl. LSA S. 560, 567)  

Teil 1 Personalvertretungen 

Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 4 Beschäftigte  

(…) 

(4) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht 

(…) 

3. Personen, die auf Grund von überwiegend karitativ oder religiös geprägten Beweggründen 
beschäftigt sind, 

(…) 

Kapitel 5 Beteiligung der Personalvertretung 

Abschnitt 1 Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat 

§ 58 Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes; Wahrung der Vereinigungsfreiheit  

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Beschäftigten der 
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von 
Beschäftigten aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres 
Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. Dazu sind geeignete Maßnahmen zulässig.  

(…) 

3.14 Schleswig-Holstein 

Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz 
Schles-Holstein – MBG Schl.-H.) 

Vom 11.12.1990 (GVOBl. 1990, 577), zuletzt geändert durch Art. 65 LVO v. 04.04.2013, 
GVOBl. S. 143 

Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Gegenstand und Ziele der Zusammenarbeit 

(…) 

(2) Der Personalrat und die Dienststelle haben gemeinsam dafür zu sorgen, daß 
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(…) 

2. alle Beschäftigten der Dienststelle und alle Personen, die sich um eine Beschäftigung in der 
Dienststelle bewerben, nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere daß jede 
unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, 
Staatsangehörigkeit, Herkunft politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder 
wegen ihres Geschlechtes unterbleibt, 

(…) 

§ 3 Beschäftigte 

(…) 

(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

(…) 

3. Personen, deren Beschäftigung überwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art 
bestimmt ist. 

3.15 Thüringen 

Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.01.2012 (GVBl. 2012, 1) 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften  

§ 4 Beschäftigte 

(…) 

(5) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

(…) 

2. Personen, deren Beschäftigung überwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art 
bestimmt ist, 

(…) 

Achter Teil Beteiligung der Personalvertretung 

§ 67 Allgemeine Grundsätze 

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der 
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass 

1. jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, 
ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, 
ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung 
oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt, 
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2. Schikanen, Diskriminierungen und sonstige Anfeindungen unterbleiben, die für sich genommen 
oder in ihrer Gesamtheit bezwecken oder bewirken, dass die Würde der Person oder deren Gesundheit 
verletzt wird. 

Dabei müssen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der Verwaltungsangehörigen in die 
Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt wird. Der Leiter der Dienststelle 
und die Personalvertretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; 
die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt. 

(…) 

 

4. Ausländerrecht 

4.1 Bundesrepublik Deutschland 

4.1.1 Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz) 
Vom 02.09.1994 (BGBl I 1994, 2265),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1084) 

Kapitel 2 Allgemeiner Datenbestand des Registers 

Abschnitt 1 Anlaß der Speicherung, Inhalt 

§ 3 Allgemeiner Inhalt 

Folgende Daten werden gespeichert:  

(…) 

5. abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen, Aliaspersonalien, 
Familienstand, Angaben zum Ausweispapier, letzter Wohnort im Herkunftsland, freiwillig gemachte 
Angaben zur Religionszugehörigkeit und Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des 
Lebenspartners (weitere Personalien), 

(…) 

4.1.2 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) 

Vom 30.07.2004 (BGBl. I S. 1950), in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2008 
(BGBl. I. S. 162), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2013 (BGBl. I S. 1555) 

Kapitel 4 Ordnungsrechtliche Vorschriften  

Abschnitt 1 Begründung der Ausreisepflicht 

§ 47   Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung 

(…) 

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie  
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1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen des Völkerrechts widerspricht, 

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange 
öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt oder geeignet ist oder 

(...) 

§ 55   Ermessensausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt.  

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere ausgewiesen werden, wenn er  

(…) 

8.    a)        öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein Verbrechen 
gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische 
Taten von vergleichbarem Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt, die geeignet ist, die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, oder 

b)        in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, zum Hass 
gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordert oder die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung 
beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, 

9.    auf ein Kind oder einen Jugendlichen gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige 
anderer ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken, 

(…) 

Kapitel 5   Beendigung des Aufenthalts 

Abschnitt 2 Durchsetzung der Ausreisepflicht 

§ 60   Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder 
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. (...) 

(...) 

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention 
vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) 
ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. 

(...) 
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4.1.3 Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
(HAuslG) 

Vom 25.04.1951 (BGBl I 1951, 269),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.07.2004 (BGBl. I S. 1950) 

Kapitel I Allgemeine Vorschriften 

§ 3 

(1) Ein heimatloser Ausländer darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder wegen seiner Flüchtlingseigenschaft nicht benachteiligt 
werden.  

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Kapitel IV Verwaltungsmaßnahmen 

§ 23 

(…) 

(3) Ein heimatloser Ausländer darf weder an einen Staat ausgeliefert noch in einen Staat ausgewiesen, 
abgeschoben oder zurückgesandt werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, 
seiner Abstammung, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen bedroht ist. § 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes findet entsprechende Anwendung. 

4.2 Baden-Württemberg 

4.2.1 Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
[von Baden-Württemberg] (FlüAG) 

Vom 11.03.2004 (GBl. 2004, 99),  
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65, 73) 

Zweiter Abschnitt – Aufnahme und vorläufige Unterbringung  

§ 10 Datenverarbeitung 

(…) 

(2) Die Aufnahmebehörden dürfen bei Erstaufnahme und Übernahme den mit der Betreuung befassten 
Stellen für die Betreuung Namen, Geburtsdatum und Herkunftsland der Personen übermitteln. Soweit 
die Betreuung in der Trägerschaft von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften erfolgt, darf 
zusätzlich die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgesellschaft mitgeteilt werden. Der Empfänger darf 
die Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. An 
andere Stellen darf der Empfänger die Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergeben. Die 
Daten sind mit Beendigung der Betreuung zu löschen. Die Sätze 4 und 5 gelten für kirchlich getragene 
Betreuungseinrichtungen entsprechend. 

(…) 
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4.2.2 Gesetz über die Eingliederung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern 
[von Baden-Württemberg] (Eingliederungsgesetz – EglG) 

Vom 22.08.2000 (GBl. 2000, 629),  
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65, 69) 

Zweiter Abschnitt – Aufnahme von Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedlern und ihren 
Familienangehörigen 

§ 12 Datenübermittlung 

(1) Die Eingliederungsbehörden dürfen bei Erstaufnahme und Übernahme den mit der Betreuung 
befassten Stellen für die Betreuung Namen, Geburtsdatum und Herkunftsort der Personen übermitteln. 
Soweit die Stellen nach Satz 1 von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften getragen werden, 
darf diesen Stellen zusätzlich die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgesellschaft mitgeteilt werden. Die 
Daten dürfen nur für Betreuungszwecke verwendet werden; an nicht mit der Betreuung befasste 
Stellen dürfen die Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergegeben werden. Die Daten sind 
von den mit der Betreuung befassten Stellen mit Beendigung der Betreuung zu löschen. 

(…) 

(3) Die höheren Eingliederungsbehörden dürfen dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes zum 
Zwecke der Familienzusammenführung Namen, Geburtsdatum und gegenwärtige Anschrift der von 
ihnen erstaufgenommenen Personen übermitteln. Zum gleichen Zweck dürfen die gleichen Daten 
erstaufgenommener Personen, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG bezeichneten Gebieten stammen, 
von den höheren Eingliederungsbehörden dem Kirchlichen Suchdienst (Zentralstelle der 
Heimatortskarteien) übermittelt werden. Dieser Stelle dürfen zusätzlich der Geburtsort und die 
Anschrift am 1. September 1939 mitgeteilt werden. 

(…) 

4.3 Berlin 

Gesetz über den Abschiebungsgewahrsam im Land Berlin 
Vom 12.10.1995 (GVBl. 1995, S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2004 

(GVBl. S. 175) 

§ 3 [Unterbringung] 

(1) Frauen und Männer sind grundsätzlich in verschiedenen Einrichtungen des 
Abschiebungsgewahrsams oder in voneinander getrennten Teilen derselben baulichen Anlage 
unterzubringen. 

(2) Sofern mehrere Angehörige derselben Familie zusammen abgeschoben werden sollen, soll ihnen 
auch in der Abschiebungshaft abweichend von Absatz 1 auf Wunsch ein Zusammenleben ermöglicht 
werden. Läßt sich dies durch den Abschiebungsgewahrsam nicht oder nur mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten realisieren, ist den betroffenen Abschiebungshäftlingen jedoch tagsüber das 
Zusammenleben zu ermöglichen. Das Nähere regelt die Gewahrsamsordnung. Im übrigen sollen 
Wünsche von Abschiebungshäftlingen, die einander nahestehen, nach einer gemeinsamen 
Unterbringung oder gemeinsamer Freizeitgestaltung im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens bei 
Unterbringungsentscheidungen berücksichtigt werden. 
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(3) Abschiebungshäftlinge werden grundsätzlich gemeinschaftlich untergebracht. Sie werden, sofern 
sich nicht aus Absatz 2 etwas anderes ergibt, bei einer Haftdauer von mehr als sechs Monaten, wenn 
sie dies wünschen, grundsätzlich allein in einem Haftraum untergebracht. Es bleibt bei der 
gemeinschaftlichen Unterbringung, wenn der Abschiebungshäftling ihr zustimmt, wenn er 
hilfsbedürftig ist oder sonst eine Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit besteht. 

(4) Bei der Unterbringung ist auf die religiöse und ethnische Zugehörigkeit zu achten. 

(…) 

§ 6 [Beschäftigung und religiöse Betätigung] 

(1) Der Abschiebungsgewahrsam bietet Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung an. Soweit möglich 
ist dabei den Gegebenheiten der verschiedenen Kulturen Rechnung zu tragen. 

(2) Für die Religionsausübung im Abschiebungsgewahrsam gelten die §§ 53 bis 55 des 
Strafvollzugsgesetzes entsprechend. 

(…) 

4.4 Brandenburg 

Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen 
im Land Brandenburg (Landesaufnahmegesetz – LaufnG) 

Vom 17.12.1996 (GVBl. I 1996, 358, 360), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
13.03.2012 (GVBl. I Nr. 16) 

§ 8 Datenverarbeitung 

(1) Die Landkreise, kreisfreien Städte, die Ämter und die amtsfreien Gemeinden dürfen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 1 die folgenden Daten der in § 2 genannten Personen erheben, speichern und 
den mit der Unterbringung und Betreuung befaßten Stellen übermitteln: 

1. Namen, Vornamen, 

2. Geschlecht, 

3. Geburtsdatum, 

4. Herkunftsland, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. die in den Nummern 1 bis 4 genannten Daten der mit aufgenommenen Familienmitglieder. 

Soweit öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften Träger von Stellen nach Satz 1 sind, darf diesen 
Stellen zusätzlich die Zugehörigkeit zur jeweiligen Religionsgemeinschaft mitgeteilt werden. 

(…) 
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5. Bau- und Grundstücksrecht, Forst- und Landschaftspflege  

5.1 Bundesrepublik Deutschland 

5.1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Vom 23.06.1960 (BGBl. I S. 341), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

Erstes Kapitel   Allgemeines Städtebaurecht 

Erster Teil   Bauleitplanung 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

(...) 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie 
die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen.  

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

(...) 

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten 
Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 

(...) 

Zweiter Abschnitt   Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) 

§ 5   Inhalt des Flächennutzungsplans 

(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen 
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. (...) 

(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: 

(...) 
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2. die Ausstattung des Gemeindegebiets 

a) mit Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen 
und privaten Bereichs, insbesondere mit der Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen und 
Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen, sowie 
mit Flächen für Sport- und Spielanlagen, 

(...) 

Zweiter Teil   Sicherung der Bauleitplanung 

Dritter Abschnitt   Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde 

§ 26   Ausschluss des Vorkaufsrechts 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn 

(...) 

2. das Grundstück 

(...) 

b) von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für Zwecke des 
Gottesdienstes oder der Seelsorge  

gekauft wird, 

(...) 

Fünfter Teil   Enteignung 

Erster Abschnitt   Zulässigkeit der Enteignung 

§ 90   Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land 

(...) 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, wenn und soweit  

(...) 

2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der 
Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der 
Erziehung, der Körperertüchtigung oder den Aufgaben der Kirchen und anderer 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen oder zu dienen 
bestimmt sind. 

(...) 
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5.1.2 Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung 
(Landbeschaffungsgesetz – LBG) 

Vom 23.02.1957 (BGBl I 1957, 134),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586) 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften und Grundsätze über den freihändigen Erwerb 

§ 6 

(1) Werden infolge von Landbeschaffungen Änderungen oder Neuordnungen von Gemeinde-, Schul- 
oder Kirchenverhältnissen oder von Anlagen im öffentlichen Interesse erforderlich, so trägt der 
Erwerber insoweit die Kosten, als die den öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen entstehenden Lasten und Nachteile nicht durch Vorteile ausgeglichen werden. § 4 Abs. 3 
gilt sinngemäß. 

(…) 

Zweiter Teil Enteignung 

Zweiter Abschnitt Gegenstand der Enteignung 

§ 16 

Zur Entschädigung in Land (§ 1 Abs. 1 Nr. 3) oder zur Unterbringung von Personen, Betrieben und 
öffentlichen Einrichtungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) dürfen nicht enteignet werden  

1. a) Grundstücke, die unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, 
der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der Erziehung und der Körperertüchtigung 
dienen oder zu dienen bestimmt oder unter Denkmalschutz gestellt oder als Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen sind; 

(…) 

c) Grundstücke, deren Ertrag ausschließlich der Erfüllung der Aufgaben der Kirchen und anderen 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dient oder zu dienen 
bestimmt ist; 

(…) 

Vierter Teil Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 67 

Die den Kirchen oder anderen Religionsgesellschaften und religiösen Vereinen auf Grund des Artikels 
140 des Grundgesetzes und auf Grund von Verträgen zustehenden Rechte bleiben unberührt. 
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5.1.3 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur 
Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

(Grundstücksverkehrsgesetz – GrdstVG) 
Vom 28.07.1961 (BGBl. I S. 1091), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 

(BGBl. I S. 2586) 

§ 2   [Genehmigungspflichtige Geschäfte] 

(1) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber 
bedürfen der Genehmigung. Ist ein schuldrechtlicher Vertrag genehmigt worden, so gilt auch die in 
Ausführung des Vertrages vorgenommene Auflassung als genehmigt. Die Genehmigung kann auch 
vor der Beurkundung des Rechtsgeschäfts erteilt werden. 

(2) Der Veräußerung eines Grundstücks stehen gleich 

1. die Einräumung und die Veräußerung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück; 

2. die Veräußerung eines Erbanteils an einen anderen als an einen Miterben, wenn der Nachlaß 
im wesentlichen aus einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb besteht; 

3. die Bestellung des Nießbrauchs an einem Grundstück. 

(...) 

§ 4   [Genehmigungsfreie Geschäfte] 

Die Genehmigung ist nicht notwendig, wenn 

(...) 

2.  eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestattete 
Religionsgesellschaft ein Grundstück erwirbt, es sei denn, daß es sich um einen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb handelt; 

(…) 

5.1.4 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft  
 (Bundeswaldgesetz) 

Vom 02.05.1975 (BGBl. I S. 1037) zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2010 
(BGBl. I S. 1050) 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften 

§ 3   Waldeigentumsarten 

(...) 

(2) Körperschaftswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der im Alleineigentum der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände, der Zweckverbände sowie sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts steht; ausgenommen ist der Wald von Religionsgemeinschaften und deren 
Einrichtungen, sowie von Realverbänden, Hauberggenossenschaften, Markgenossenschaften, 
Gehöferschaften und ähnlichen Gemeinschaften (Gemeinschaftsforsten), soweit er nicht nach 
landesrechtlichen Vorschriften als Körperschaftswald angesehen wird. 
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(...) 

5.1.5 Grundbuchordnung 
Vom 24.03.1897 (RGBl. S. 139), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.05.1994 

(BGBl. I S. 1114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 3   [Grundbuchblatt; buchungsfreie Grundstücke; Buchung von Miteigentumsanteilen] 

(1) Jedes Grundstück erhält im Grundbuch eine besondere Stelle (Grundbuchblatt). (...) 

(2) Die Grundstücke des Bundes, der Länder, der Gemeinden und anderer Kommunalverbände, der 
Kirchen, Klöster und Schulen, die Wasserläufe, die öffentlichen Wege, sowie die Grundstücke, welche 
einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnunternehmen gewidmet sind, erhalten ein 
Grundbuchblatt nur auf Antrag des Eigentümers oder eines Berechtigten. 

5.1.6 Verordnung des Innenministeriums über die Befreiung der Kirchen und 
anderer Religionsgesellschaften von der Entrichtung von Baugebühren 

Vom 05.07.1962 (GBl. S. 81), außer Kraft seit 02.01.2005 

Auf Grund des § 7 des Landesgebührengesetzes vom 21. März 1961 (Ges. Bl. S. 59) wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium angeordnet: 

§ 1 

(1) In den Regierungsbezirken Nordbaden und Südbaden werden bei Bauten der kirchlichen 
Baubehörden Gebühren der Nr. 12 Unter- Nrn. 3, 4, 6, 7, 8 und 11 des Verzeichnisses der 
Verwaltungsgebühren - Gebührenverzeichnis - (Anlage zu § 1 der Verordnung der Landesregierung 
über die Festsetzung der Gebührensätze für Amtshandlungen der staatlichen Behörden vom 11. April 
1961 - Ges. Bl. S. 161 -) nicht erhoben. 

(2) In den Landkreisen Hechingen und Sigmaringen werden bei Bauten der Kirchen und 
Religionsgesellschaften, denen die Rechte juristischer Personen zustehen, Gebühren der Nr. 12 Unter- 
Nrn. 3 bis 8, 10 und 11 des Verzeichnisses der Verwaltungsgebühren - Gebührenverzeichnis - nicht 
erhoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1961 in Kraft. Bereits entrichtete 
Verwaltungsgebühren sind auf Antrag zu erstatten. 

Stuttgart, den 5. Juli 1962 

Dr. Filbinger 
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5.2 Baden-Württemberg 

5.2.1 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur in Baden-
Württemberg (Agrarstrukturverbesserungsgesetz – ASVG) 

Vom 10.11.2009 (BWGBl. GBl. 2009, 645) 

Zweiter Abschnitt   Grundstückverkehr 

§ 4   Genehmigungsfreie Geschäfte 

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 

(…) 

2. eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestattete 
Religionsgemeinschaft ein Grundstück erwirbt, es sei denn, dass es sich um einen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb handelt; 

(…) 

5.2.2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)  
In der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl. S. 209) 

Sechster Teil   Einzelne Räume, Wohnungen und besondere Anlagen 

§ 39   Barrierefreie Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, die überwiegend von behinderten oder alten Menschen 
genutzt werden, wie  

1. Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder, Sonderschulen, Tages- und 
Begegnungsstätten, Einrichtungen zur Berufsbildung, Werkstätten, Wohnungen und Heime für 
behinderte Menschen, 

2. Altentagesstätten, Altenbegegnungsstätten, Altenwohnungen, Altenwohnheime, Altenheime 
und Altenpflegeheime, 

sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt 
werden können (barrierefreie Anlagen).  

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch für  

(…) 

3. Kirchen und andere Anlagen für den Gottesdienst, 

(…) 

(3) Bei Anlagen nach Absatz 2 können Ausnahmen zugelassen werden, soweit die Anforderungen nur 
mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. Bei Schulen und 
Kindertageseinrichtungen dürfen Ausnahmen nach Satz 1 nur bei Nutzungsänderungen und baulichen 
Änderungen zugelassen werden.  
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Achter Teil   Verwaltungsverfahren, Baulasten 

§ 70   Zustimmungsverfahren, Vorhaben der Landesverteidigung  

(1) An die Stelle der Baugenehmigung tritt die Zustimmung, wenn  

1. der Bund, ein Land, eine andere Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts oder eine Kirche 
Bauherr ist und 

2. der Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung geeigneten Fachkräften 
seiner Baubehörde übertragen hat. 

Dies gilt entsprechend für Vorhaben Dritter, die in Erfüllung einer staatlichen Baupflicht vom Land 
durchgeführt werden.  

(…) 

5.2.3 Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz – LwaldG) 
Vom 31.08.1995 (GBl. 1995, 685), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2009 

(GBl. S. 645, 658) 

Sechster Teil Besondere Vorschriften für den Staats-, Körperschafts- und Privatwald 

Dritter Abschnitt Kirchenwald 

§ 54 Kirchenwald 

(1) Wald von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften mit der Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und der ihrer Aufsicht unterstellten Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist Kirchenwald im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Die Vorschriften über Körperschaftswald finden auf Kirchenwald entsprechende Anwendung. 

(3) Kirchenwald ist auf Antrag der oberen Kirchenbehörden oder der entsprechenden Stellen der 
anderen Religionsgemeinschaften den für Privatwald geltenden Vorschriften zu unterstellen; zuständig 
ist die höhere Forstbehörde. 

5.3 Bayern 

Gesetz über die Abmarkung der Grundstücke [von Bayern] (Abmarkungsgesetz 
– Abm) 

Vom 01.11.1981 (BayRS III, 690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.07.2009 

Art. 13 Rechtsstellung der Feldgeschworenen 

(…) 

(2) 1 Die Feldgeschworenen werden bei Übernahme ihrer Aufgaben durch den ersten Bürgermeister 
zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit sowie zur Bewahrung des 
Siebenergeheimnisses, falls ein solches nach Art. 12 Abs. 4 Satz 1 vereinbart ist, in Eidesform 
verpflichtet. 2 Erklärt ein Feldgeschworener, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 
leisten könne, so hat er an Stelle der Worte "ich schwöre" die Worte "ich gelobe" zu sprechen oder das 
Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner 
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Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten.3 Im 
Einvernehmen mit dem ersten Bürgermeister kann die Kreisverwaltungsbehörde die Verpflichtung 
vornehmen. 4 Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. 

(…) 

 

5.4 Berlin 

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) 
Vom 29.09.2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2010 

(GVBl. S. 396) 

Dritter Teil   Bauliche Anlagen 

Erster Abschnitt   Gestaltung 

§ 10   Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 

(…) 

(5) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten 
sind Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen 
und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche 
Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet 
werden. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben 
werden. Auf öffentlichen Straßen und im unmittelbaren Bereich von Haltestellen des öffentlichen 
Personennahverkehrs sind auch andere Werbeanlagen zulässig, soweit diese die Eigenart des Gebietes 
und das Orts- oder Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.  

(…) 

5.5 Brandenburg 

5.5.1 Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg (EntGBbg) 
Vom 19.10.1992 (GVBl. I  1992, 430), zuletzt geändert durch BbgBkGG vom 07.07.1997 

(GVBl. I/97 S. 72, 73) 

Kapitel 2 Zulässigkeit der Enteignung 

§ 5 Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land  

(…) 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, wenn und soweit 

(…) 

b) die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der Wohlfahrtspflege, 
dem Unterricht, der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der Erziehung, der 
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Körperertüchtigung oder den Aufgaben der Kirchen und anderer Religionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

(…) 

5.5.2 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 
Vom 20.04.2004 (GVBl. I  2004, 137), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

27.05.2009 (GVBl. I S. 175, 184) 

Kapitel 1 - Allgemeine Vorschriften 

§ 3 - Waldeigentumsarten und Waldbesitzer 

(…) 

(3) Privatwald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald von Religionsgemeinschaften und deren 
Einrichtungen sowie Wald, der nicht Landeswald oder Körperschaftswald ist. 

(…) 

5.6 Bremen 

5.6.1 Bremische Landesbauordnung6 
Vom 06.10.2009 (Brem.GBl. S. 401), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2011( Brem. 

GBl. S.435 

Teil 3   Bauliche Anlagen 

Abschnitt 1   Gestaltung 

§ 10   Anlagen der Außenwerbung, Automaten 

(…) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten 
sind nur zulässig:  

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, in reinen Wohngebieten nur als Hinweisschilder und 

2. Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, 
kulturelle, politische, sportliche oder ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen 
darf auch für andere Werbung verwendet werden. 

(…) 

 

                                                            
 

6 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft, vgl. § 87. 
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Abschnitt 7   Nutzungsbedingte Anforderungen 

§ 50   Barrierefreies Bauen 

(…) 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen 
Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen 
mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden 
können. Diese Anforderungen gelten insbesondere für  

(…) 

2. Versammlungsstätten, einschließlich der für den Gottesdienst bestimmten Anlagen, 

(…) 

5.6.2 Bremisches Gesetz über die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 

(BremÖbVIG) 
Vom 24.11.2009 (Brem. GBl. 2009, 526), zuletzt geändert Geschäftsverteilung des Senats vom 

05.07.2011 und 13.12.2011 (Brem.GBl. S. 24) 

§ 5 Bestellungsverfahren 

(1) Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Bestellungsbehörde durch Aushändigung einer 
Bestellungsurkunde, die das Datum der Aushändigung trägt, bestellt. 

(2) Die Bewerberinnen oder Bewerber haben vor der Aushändigung der Bestellungsurkunde folgenden 
Eid zu leisten: 

„Ich schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ 

(3) Wird der Eid von einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin geleistet, so treten an die 
Stelle der Wörter „eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs“ die Wörter „einer Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurin“. 

(4) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. Lehnen 
Bewerberinnen oder Bewerber aus Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so können sie 
anstelle der Formel „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder die nach dem Bekenntnis ihrer 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel 
gebrauchen. 
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5.7 Hessen 

5.7.1 Hessisches Enteignungsgesetz (HEG)7 
Vom 04.04.1973 (GVBl. I 1973, 107), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. September 

2012 (GVBl. S. 290) 

                                                            
 

7 Gültig bis: 31.12.2012. 
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Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 6   Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land 

(…) 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, wenn und soweit der 
Eigentümer oder bei land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken auch der sonstige 
Nutzungsberechtigte auf das zu enteignende Grundstück mit seiner Berufs- oder Erwerbstätigkeit 
angewiesen und ihm im Interesse der Erhaltung der Wirtschaftlichkeit seines Betriebes die Abgabe 
nicht zuzumuten ist, oder die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken oder 
der Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der 
Erziehung, der Körperertüchtigung, Betrieben des öffentlichen Verkehrs oder der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme oder Wasser oder den Aufgaben der Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen oder zu 
dienen bestimmt sind. 

(…) 

5.7.2 Hessisches Forstgesetz8 
Vom 10.09.2002 (GVBl. I 2002, 582), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

25.11.2010 (GVBl. I S. 434, 444) 

ERSTER TEIL   Allgemeine Vorschriften 

§ 3   Waldeigentumsarten 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Staatswaldungen die Waldungen im Alleineigentum des Landes Hessen, eines anderen deutschen 
Landes oder des Bundes, 

2. Körperschaftswaldungen die Waldungen im Alleineigentum der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände, der Zweckverbände und der übrigen Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechts, ausgenommen sind die Waldungen von Religionsgemeinschaften und deren 
Einrichtungen sowie von Hauberggenossenschaften, Markgenossenschaften und ähnlichen 
Gemeinschaften; 

3. Privatwaldungen alle übrigen Waldungen. 

(…) 

                                                            
 

8 Gültig bis: 31.12.2013. 
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5.8 Mecklenburg-Vorpommern 

5.8.1 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)  
Vom 18.04.2006 (GVOBl. M-V S. 102), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 

(GVOBl. M-V S. 323) 

 

Teil 3   Bauliche Anlagen  

Abschnitt 1   Gestaltung  

§ 10   Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 

(…) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten sind 
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und 
zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche 
Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet 
werden. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben 
werden. An Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs können auch andere Werbeanlagen 
zugelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebiets und das Ortsbild nicht beeinträchtigen.  

(…) 

5.8.2 Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) 

vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 870) 

 
 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 4   Waldeigentumsarten 

(1) Staatswald nach diesem Gesetz ist Wald, der im Alleineigentum der Bundesrepublik Deutschland, 
eines Landes oder einer Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts steht. Wald im Eigentum des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern oder der Landesforstanstalt ist Landeswald nach diesem Gesetz. 

(2) Körperschaftswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald im Eigentum der Gemeinden, Landkreise, 
Zweckverbände oder der Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit, mit Ausnahme 
von Wald im Eigentum von Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen. 

(3) Privatwald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald ist. 
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5.9 Niedersachsen 

5.9.1 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
Teil VI   Besondere bauliche Anlagen und Räume; Gemeinschaftsanlagen 

vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. 2012 S. 46) 
 

§ 49 Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit bestimmter baulicher Anlagen 

(2) 1 Folgende bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen müssen barrierefrei sein: 
 
(…) 

3. Theater, Museen, öffentliche Bibliotheken, Freizeitheime, Gemeinschaftshäuser, Versammlungs-
stätten und Anlagen für den Gottesdienst, 
 
(…) 
 

§ 50 Werbeanlagen 

(…) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Dorfgebieten und 
Wochenendhausgebieten sowie in Gebieten, die nach ihrer vorhandenen Bebauung den genannten 
Baugebieten entsprechen, sind nur zulässig:  

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung und 

2. Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung über kirchliche, kulturelle, 
politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen. 

Auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen können ausnahmsweise auch andere Werbeanlagen 
zugelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebietes und das Ortsbild nicht beeinträchtigen.  

(…) 

5.9.2 Niedersächsisches Enteignungsgesetz (NEG) 
In der Fassung vom 06.04.1981 (Nds. GVBl. 1981, 83), letzte berücksichtigte Änderung: 

§§ 19, 23 und 27 geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 394) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 6   Enteignung für die Entschädigung in Land 

(…) 

(2) Zur Entschädigung in Land dürfen nicht enteignet werden 

(…) 
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e) Grundstücke, die durch ihre Verwendung unmittelbar den Aufgaben der Kirchen, der Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder deren Einrichtungen dienen oder 
zu dienen bestimmt sind. 

Fünfter Abschnitt   Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 46   Anhängige Verfahren 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängigen Enteignungsverfahren sind nach den bisher geltenden 
Vorschriften weiterzuführen. Hat die Enteignungsbehörde die Entschädigung noch nicht festgesetzt, so 
sind die Vorschriften dieses Gesetzes über die Entschädigung anzuwenden. 

§ 47   Außerkrafttreten früherer Vorschriften 

(1) Die folgenden Vorschriften treten, vorbehaltlich der Regelung des § 46, außer Kraft: 

(…) 

21. § 5 Nrn. 1 und 2 des Gesetzes über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlaß von Kosten in der 
Gerichtsbarkeit vom 10. April 1973 (Nieders. GVBl. S. 111), geändert durch § 9 Abs. 2 Nr. 11 des 
Kirchenaustrittsgesetzes vom 4. Juli 1973 (Nieders. GVBl. S. 221). 

(…) 

5.10 Nordrhein-Westfalen 

5.10.1 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - 
(BauO NRW) 

Vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom geändert durch Gesetz vom 
21.03.2013 (GV. NRW. S. 142) 

 

Dritter Teil   Bauliche Anlagen 

Erster Abschnitt   Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

§ 13   Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten 

(…) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und 
besonderen Wohngebieten sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für 
amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, 
sportliche und ähnliche Veranstaltungen zulässig; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für 
andere Werbung verwendet werden. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit 
Hinweisschildern geworben werden. An Gebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung auf 
Verkehrsflächen öffentlicher Straßen errichtet werden, können auch untergeordnete andere 
Werbeanlagen zugelassen werden, soweit sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen.  

(…) 
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Fünfter Teil   Bauaufsichtsbehörden und Verwaltungsverfahren 

Zweiter Abschnitt   Genehmigungsbedürftige und genehmigungsfreie Vorhaben 

§ 68   Vereinfachtes Genehmigungsverfahren 

(1) Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird für die Errichtung und Änderung von baulichen 
Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 durchgeführt, 
soweit sie nicht nach den §§ 65 bis 67 genehmigungsfrei sind. Das vereinfachte 
Genehmigungsverfahren wird auch durchgeführt, wenn die Bauherrin oder der Bauherr dies gemäß § 
67 Abs. 1 Satz 3 beantragt. Das vereinfachte Genehmigungsverfahren gilt nicht für die Errichtung und 
Änderung von  

(…) 

7. Kirchen und Versammlungsstätten mit Räumen für mehr als 200 Personen, 

(…) 

5.10.2 Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landesforstgesetz - LFoG) 

In der Fassung der Bekanntmachung  24.04.1980 (GV. NRW. 1980, S. 546), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. NRW. S. 185) 

Kapitel II Förderung der Fortswirtschaft 

Erster Abschnitt Betreuung der Waldbesitzer  

§ 11 Inhalt der Betreuung  

(…) 

(2) Die tätige Mithilfe besteht in der vertraglichen Übernahme von Aufgaben der Planung und 
Überwachung des Betriebsvollzuges (technische Betriebsleitung) und des forstlichen 
Betriebsvollzuges (Beförsterung) sowie der Erstellung eines Betriebsplanes oder Betriebsgutachtens 
(Forsteinrichtung). Soweit die Forstbehörden Aufgaben der Forsteinrichtung übernehmen, können sie 
sich zur Durchführung der Arbeiten Dritter bedienen. Die vertragliche Übernahme aller Aufgaben der 
technischen Betriebsleitung oder der Beförsterung oder eines wesentlichen Teils derselben 
(Betriebsleitungs- oder Beförsterungsvertrag) ist nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung der höheren 
Forstbehörde zulässig. 

(…) 

Kapitel III Besondere Vorschriften über öffentlichen Waldbesitz  

Dritter Abschnitt Wald anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts 

§ 37 Entsprechende Anwendung der Vorschriften über den Gemeindewald  

(1) Die §§ 32 bis 36 gelten entsprechend für 

1. die Gemeindeverbände, 
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2. die sonstigen der Aufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen unterstehenden Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, ausgenommen die Körperschaften des öffentlichen Rechts nach dem 
Gemeinschaftswaldgesetz, 

3. Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

(2) Aufsichtsbehörde ist die für die allgemeine Aufsicht oder die allgemeine Körperschaftsaufsicht 
zuständige Behörde. 

§ 38 Ausnahmen 

§ 37 gilt nicht für Kirchen und Religionsgemeinschaften und die ihnen zugehörigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; für diese entfällt die Einschränkung des § 11 Abs. 2 
Satz 3. 

5.11 Rheinland-Pfalz 

5.11.1 Landesbauordnung des Landes Rheinland-Pfalz (LBauO RLP) 
Vom 24.11.1998 (GVBl. RLP S. 365), zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes vom 09.03.2011 

(GVBl. S. 47) 

 

Dritter Teil   Bauliche Anlagen 

Siebter Abschnitt   Besondere Anlagen 

§ 51   Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen 

(2) Bei folgenden baulichen Anlagen, die von behinderten und alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern nicht nur gelegentlich aufgesucht werden, sind die dem allgemeinen Besuchsverkehr 
dienenden Teile so herzustellen und instand zu halten, dass den besonderen Belangen dieser 
Personengruppen Rechnung getragen wird: 

1.  Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottesdienst bestimmten Anlagen, 

(…) 

§ 52   Werbeanlagen und Warenautomaten 

(...) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und Dorfgebieten 
sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur 
Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche 
Veranstaltungen zulässig; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung 
verwendet werden. (...) 

(...) 
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5.11.2 Landesenteignungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LEnteigG) 
Vom 22.04.1966 (GVBl 1966, 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2009 

(GVBl. S. 413) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 5   Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land 

(…) 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, wenn und soweit 

(…) 

2.  die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der 
Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der 
Erziehung, der Körperertüchtigung, Betrieben des öffentlichen Verkehrs oder der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme oder Wasser oder den Aufgaben der Kirchen und anderer 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen oder zu dienen 
bestimmt sind. 

(…) 

5.12 Saarland 

Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz – LWaldG) 
Vom 26.10.1977 (Amtsblatt 1977, 1009), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2013 

(Amtsbl. I S. 268) 

 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Waldeigentumsarten 

(…) 

(2) Körperschaftswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der im Alleineigentum der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände, der Zweckverbände sowie sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts steht; ausgenommen ist der Wald von Religionsgemeinschaften und deren 
Einrichtungen sowie der Gehöferschaften und ähnlicher Gemeinschaften. 

(…) 

Neunter Abschnitt Sonderbestimmungen für den Privatwald 

§ 40 Betreuung des Privatwaldes 

(…) 

(5) Für die Wälder der Kirchen und Religionsgemeinschaften gelten die Bestimmungen der §§ 30 bis 
33 und 37 entsprechend. 
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5.13 Sachsen-Anhalt 

Waldgesetz für das Sachsen-Anhalt (WaldG LSA) 
Vom 13.04.1994 (GVBl. LSA 1994, 520),zuletzt  geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. De-

zember 2012 (GVBl. LSA S. 649, 651) 

 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Waldeigentumsarten, Waldbesitzer 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

(…) 

2.  

Körperschaftswald: 

Wald, der im Alleineigentum von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts steht; ausgenommen ist der Wald 
von Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen sowie von Gemeinschaftsforsten; 

(…) 

Teil 5 Besondere Bestimmungen zur Bewirtschaftung des Waldes 

§ 25 Fortwirtschaftliche Zusammenschlüsse  

(…) 

(2) Kirchliche Waldgemeinschaften oder Waldgenossenschaften können als forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse anerkannt werden, soweit sie die Voraussetzung nach §§ 16 bis 18 des 
Bundeswaldgesetzes erfüllen. 

5.14 Schleswig-Holstein 

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) 
Vom 22.01.2009 (GVOBl. SH S. 6), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.01.2011 

(GVOBl. S. 3) 

 

Dritter Teil   Bauliche Anlagen 

Abschnitt I   Gestaltung 

§ 11   Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten 

(...) 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und Dorfgebieten 
sind Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen 
und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche 
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Veranstaltungen; freie Flächen dieser Anlagen dürfen auch für andere Werbung verwendet werden. 
(...) 

(...) 

§ 63 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

(1) Verfahrensfrei sind 

(…) 

4. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen: (…) 

c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden,(…) 

5.15 Thüringen 

5.15.1 Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und 
zur Förderung der Forstwirtschaft (Thüringer Waldgesetz – ThürWaldG) 

Vom 06.08.1993 (GVBl. 2008, 327), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25.10.2011 (GVBl. S. 273, 280) 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften 

§ 4 Waldeigentumsarten 

Im Sinne dieses Gesetzes werden nachfolgende Waldeigentumsarten unterschieden: 

1. Privatwald: Dies sind alle Wälder, soweit sie nicht "Staatswald" oder "Körperschaftswald" sind. Zu 
ihm gehören insbesondere die Waldungen, die im Eigentum von Privatpersonen und 
Personengemeinschaften stehen. Privatwaldungen, an denen das Eigentum einer Gemeinschaft oder 
mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht, sind Gemeinschaftswaldungen. Wald von 
Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen sowie Gemeinschaftsforsten von altrechtlichen 
Gemeinschaften, wie Laubgenossenschaften, Gerechtigkeitswaldungen, Interessentenwaldungen und 
Altwaldgenossenschaften gelten als Privatwald im Sinne dieses Gesetzes. 

(…) 

5.15.2 Thüringer Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
(ThürGÖbVI) 

Vom 22.03.2005 (GVBl. 2005, 115), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2012 
(GVBl. S. 355, 357) 

 

Vierter Abschnitt Bestellung, Bestellungsverfahren, Erlöschen des Amtes 

§ 15 Bestellungsverfahren 

(…) 

(4) Der Bewerber hat vor der Aushändigung der Bestellungsurkunde folgenden Eid zu leisten: "Ich 
schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Öffentlich bestellten 
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Vermessungsingenieurs gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe." Der Eid 
kann auch ohne die Worte "So wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(5) Lehnt ein Bewerber aus Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er statt der Worte 
"Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder die nach dem Bekenntnis seiner Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel gebrauchen. 

(…) 

6. Beamten- und Richterrecht 

6.1 Bundesrepublik Deutschland 

6.1.1 Bundesbeamtengesetz 
Vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. 

August 2013 (BGBl. I S. 3386) 

 

Abschnitt II   Beamtenverhältnis 

§ 7 [Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses] 

(1) In das Beamtenverhältnis darf berufen werden, wer  

1.  Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder die 
Staatsangehörigkeit  

a)  eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 

b)  eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

c)  eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union 
vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung der Berufsqualifikationen eingeräumt 
haben, 

besitzt,  

2.  die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes einzutreten, und 

3. 

a)  die für die entsprechende Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt oder 

b)  die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat. 

(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im Sinne des Artikels 
116 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis berufen werden.  

(3) Das Bundesministerium des Innern kann Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 zulassen, 
wenn für die Berufung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht.  
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Abschnitt IV   Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis  

Unterabschnitt 1   Allgemeine Pflichten und Rechte  

§ 64   [Eidespflicht, Eidesformel] 

(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das Grundgesetz und 
alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“  

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des 
vorgeschriebenen Eides ab, können an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder 
eine andere Beteuerungsformel gesprochen werden.  

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen worden 
ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, hat 
die Beamtin oder der Beamte in diesen Fällen zu geloben, ihre oder seine Amtspflichten gewissenhaft 
zu erfüllen.  

Abschnitt XIII   Übergangs- und Schlussvorschriften  

§ 146   [Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften] 

Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamtinnen und Beamten und 
Seelsorgerinnen und Seelsorger diesem Gesetz entsprechend zu regeln oder Vorschriften dieses 
Gesetzes für anwendbar zu erklären. 

6.1.2 Bundesbesoldungsgesetz 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 19.06.2009 (BGBl. I S. 1434), zuletzt geändert durch Artikel 

13c des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836) 

 

1. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der  

1.  Beamten des Bundes; ausgenommen sind Ehrenbeamte, 

2.  Richter des Bundes; ausgenommen sind ehrenamtliche Richter, 

3.  Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit. 

(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge:  

1.  Grundgehalt, 

2.  Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen, 
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3.  Familienzuschlag, 

4.  Zulagen, 

5.  Vergütungen, 

6.  Auslandsbesoldung. 

(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Bezüge:  

1.  Anwärterbezüge, 

2.  vermögenswirksame Leistungen. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

§ 3a   Besoldungskürzung 

(1) Der Anspruch auf monatliche Dienst- und Anwärterbezüge wird um 0,5 Prozent eines vollen Mo-
natsbezuges abgesenkt. Satz 1 gilt nicht für Beamte, Richter und Soldaten in Dienststellen in den Län-
dern, in denen die am 31. Dezember 1993 bestehende Anzahl der gesetzlichen landesweiten Feiertage 
um einen Feiertag, der stets auf einen Werktag fiel, vermindert worden ist.  

(2) Die Aufhebung eines Feiertages wirkt für das gesamte Kalenderjahr. Handelt es sich um einen 
Feiertag, der im laufenden Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung über die 
Streichung liegt, wirkt die Aufhebung erst im folgenden Kalenderjahr. 

 

 2. Abschnitt   Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hochschulen  

 2. Unterabschnitt   Vorschriften für Beamte und Soldaten  

§ 28   Berücksichtigungsfähige Zeiten 

(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden den Beamten als Erfahrungszeiten im Sinne des § 
27 Absatz 3 anerkannt:  
1.  
Zeiten einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätigkeit außerhalb eines Soldatenverhältnisses, 
die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, im Dienst eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29) oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften und ihren Verbänden,  
2.  
Zeiten von mindestens vier Monaten bis zu insgesamt zwei Jahren, in denen Wehrdienst, Zi-
vildienst, Bundesfreiwilligendienst, Entwicklungsdienst oder ein freiwilliges soziales oder 
ökologisches Jahr geleistet wurde,  
3.  
bei einem ehemaligen Berufssoldaten oder bei einem ehemaligen Soldaten auf Zeit Dienstzei-
ten nach der Soldatenlaufbahnverordnung; die Anerkennung erfolgt durch Übertragung der im 
Soldatenverhältnis erreichten Stufe und der darin zurückgelegten Erfahrungszeit; hatte der 
Soldat in der im Soldatenverhältnis zuletzt erreichten Stufe bereits die sich aus § 27 Absatz 3 
ergebende Erfahrungszeit zurückgelegt, erfolgt die Anerkennung durch Festsetzung der 
nächsthöheren Stufe, und  
4.  



117 

 

Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit eine Erwerbstätig-
keit, die einem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29) entspricht, nicht 
ausgeübt werden konnte. 
(…) 

§ 29   Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

 (1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind der Bund, die Länder, die Ge-
meinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände.  

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn stehen gleich:  

1. die gleichartige Tätigkeit  

a) im öffentlichen Dienst eines Organs, einer Einrichtung oder eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder  

b) bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung oder Verwaltung und  

2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaussiedlern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Herkunftslandes. 

 

3. Abschnitt   Familienzuschlag  

§ 40   Stufen des Familienzuschlages 

(1) Zur Stufe 1 gehören  

1) Zur Stufe 1 gehören:  
1.  verheiratete Beamte, Richter und Soldaten,  
2.  verwitwete Beamte, Richter und Soldaten,  
3.  geschiedene Beamte, Richter und Soldaten sowie Beamte, Richter und Soldaten, deren 
Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie dem früheren Ehegatten aus der letzten 
Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind,  
4. andere Beamte, Richter und Soldaten, die ein Kind nicht nur vorübergehend in ihre 
Wohnung aufgenommen haben, für das ihnen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz 
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 
des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde, sowie andere Beamte, Richter und Soldaten, die eine Person nicht nur vorübergehend 
in ihre Wohnung aufgenommen haben, weil sie aus beruflichen oder gesundheitlichen Grün-
den ihrer Hilfe bedürfen. 
 (…) 

(4) Steht der Ehegatte eines Beamten, Richters oder Soldaten als Beamter, Richter, Soldat oder Ange-
stellter im öffentlichen Dienst oder ist er auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und stünde ihm ebenfalls der Familienzuschlag der 
Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe von mindestens der 
Hälfte des Höchstbetrages der Stufe 1 des Familienzuschlages zu, so erhält der Beamte, Richter oder 
Soldat den Betrag der Stufe 1 des für ihn maßgebenden Familienzuschlages zur Hälfte; dies gilt auch 
für die Zeit, für die der Ehegatte Mutterschaftsgeld bezieht. § 6 findet auf den Betrag keine Anwen-
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dung, wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versor-
gungsberechtigt ist oder beide Ehegatten in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens 
die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen.  

(5) Stünde neben dem Beamten, Richter oder Soldaten einer anderen Person, die im öffentlichen Dient 
steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, der Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer 
der folgenden Stufen zu, so wird der auf das Kind entfallende Betrag des Familienzuschlages dem 
Beamten, Richter oder Soldaten gewährt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung 
des § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes vorrangig zu ge-
währen wäre; dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen stehen der Sozial-
zuschlag nach den Tarifverträgen für Arbeiter des öffentlichen Dienstes, eine sonstige entsprechende 
Leistung oder das Mutterschaftsgeld gleich. Auf das Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus der 
für die Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden 
Reihenfolge der Kinder ergibt. § 6 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn einer der An-
spruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt ist oder mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei 
zusammen mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen. 

 

 (6) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht bei organisatorisch selbständigen Einrichtun-
gen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, die Vo-
raussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 

 (…) 

6.1.3 Bundesnotarordnung (BnotO) 
Vom 13.02.1937 (RGBl I 1937, 191), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. Juli 

2013 (BGBl. I S. 2586) 
 

Erster Teil   Das Amt des Notars 

1. Abschnitt   Bestellung zum Notar 

§ 13 

(1) Nach Aushändigung der Bestallungsurkunde hat der Notar folgenden Eid zu leisten:  

"Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu 
wahren und die Pflichten eines Notars gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, so wahr mir Gott 
helfe!" 

Wird der Eid von einer Notarin geleistet, so treten an die Stelle der Wörter "eines Notars" die Wörter 
"einer Notarin".  
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(2) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgesellschaft, an Stelle der Worte "Ich 
schwöre" andere Beteuerungsformeln zu gebrauchen, so kann der Notar, der Mitglied einer solchen 
Religionsgesellschaft ist, diese Beteuerungsformel sprechen. Der Eid kann auch ohne religiöse 
Beteuerung geleistet werden. 

(…) 

6.1.4  Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)9 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2005 (BGBl. I S. 464), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 05.02.2009 (BGBl. I. S. 160), am 01.01.2012 auf Grund des Gesetzes vom 
20.12.2011 (BGBl. I S. 2842) außer Kraft getreten 

§ 1   Berechtigter Personenkreis 

(1) Eine jährliche Sonderzahlung erhalten nach diesem Gesetz  

(...) 

4.  Empfängerinnen und Empfänger, denen Versorgungsbezüge zustehen, die der Bund 
oder eine der Aufsicht des Bundes unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts oder eine Einrichtung nach § 61 des Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1685) zu tragen haben. 

6.1.5 Deutsches Richtergesetz 
Vom 08.09.1961 (BGBl. I S. 1665), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04.1972 (BGBl. I S. 

713), zuletzt geändert durch  Artikel 17 des Gesetzes vom 6.12.2011( BGBl. I S. 2515) 

 

Erster Teil   Richteramt in Bund und Ländern 

Fünfter Abschnitt   Besondere Pflichten des Richters  

§ 38   Richtereid  

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten: 

»Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu 
dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und 
nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. 

(3) Der Eid kann für Richter im Landesdienst eine Verpflichtung auf die Landesverfassung enthalten 
und statt vor einem Gericht in anderer Weise öffentlich geleistet werden. 

                                                            
 

9 Gültig bis: 31.12.2014. 
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Sechster Abschnitt   Ehrenamtliche Richter 

§ 45   Unabhängigkeit und besondere Pflichten des ehrenamtlichen Richters  

(...) 

(3) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht:  

»Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir 
Gott helfe.«  

Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. Hierüber ist der Schwörende 
vor der Eidesleistung durch den Vorsitzenden zu belehren.  

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 
leisten wolle, so spricht er die Worte:  

»Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.«  

Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.  

(5) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, daß er als Mitglied einer Religions- oder 
Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er 
diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen.  

(6) Die ehrenamtlichen Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin, die Pflichten eines 
ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, das Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen 
der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies gilt für das Gelöbnis 
entsprechend.  

(...) 

 

6.1.6 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen 
Bundestages (Abgeordnetengesetz) 

Vom 21.02.1996 (BGBl I 1996, 326), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Gesetz vom 8.11.2011 
(BGBl. I S. 2218) 

 

Dritter Abschnitt Rechtsstellung der in den Bundestag gewählten Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes 

§ 8 Beamte auf Zeit, Richter, Soldaten und Angestellte des öffentlichen Dienstes 

(…) 
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(3) (…) Öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschrift ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder ihrer Verbände mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände. 

6.1.7 Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern  
(Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 150), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28.6.2013(BGBl. I 2013, 3386) 

 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des Bundes.  

(...) 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

 

§ 1a Lebenspartnerschaft 

Von den Vorschriften dieses Gesetzes gelten entsprechend:  

1. Vorschriften, die sich auf das Bestehen oder das frühere Bestehen einer Ehe beziehen, für das Be-
stehen oder das frühere Bestehen einer Lebenspartnerschaft,  

2. Vorschriften, die sich auf die Eheschließung oder die Heirat beziehen, für die Begründung einer 
Lebenspartnerschaft,  

3. Vorschriften, die sich auf die Auflösung oder Scheidung einer Ehe beziehen, für die Aufhebung 
einer Lebenspartnerschaft,  

4. Vorschriften, die sich auf den Ehegatten beziehen, für den Lebenspartner,  

5. Vorschriften, die sich auf den geschiedenen Ehegatten oder früheren Ehegatten beziehen, für den 
früheren Lebenspartner aus einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft und 

6. Vorschriften, die sich auf die Witwe, den Witwer oder den hinterbliebenen Ehegatten beziehen, für 
den hinterbliebenen Lebenspartner. 
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Abschnitt II   Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 11   Sonstige Zeiten 

Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in 
das Beamtenverhältnis 

1. (...) 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände 
(Artikel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst (...) 

tätig gewesen ist oder (....) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nummer 1 Buchstabe a und 
Nummer 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 

Abschnitt VII   Gemeinsame Vorschriften 

§ 53 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(...)  

(8)  Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze nach § 51 
Absatz 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 7 nur für 
Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies 
ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen 
öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. (...) 

Abschnitt XV   Schlußvorschriften 

§ 105   Außerkrafttreten 

Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder widersprechen, treten 
sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt nicht für die nachstehenden 
Vorschriften in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung: 

(...) 

5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ruhensvorschriften 
bei Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder bei 
Ersatzschulen, 

(…) 
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6.1.8 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den 
Ländern (Beamtenstatusgesetz-BeamtStG) 

Vom 17.06.2008 (BGBl I 2008, 1010), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2009 
(BGBl I 2009, 160) 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 9 Kriterien der Ernennung 

Ernennungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, 
Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Religion oder Weltanschauung, politische 
Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder sexuelle Identität vorzunehmen. 

Abschnitt 4 Zuweisung einer Tätigkeit bei anderen Einrichtungen 

§ 20 Zuweisung 

(1) Beamtinnen und Beamten kann mit ihrer Zustimmung vorübergehend ganz oder teilweise eine 
ihrem Amt entsprechende Tätigkeit zugewiesen werden  

1. bei einer öffentlichen Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder bei einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft im dienstlichen oder öffentlichen Interesse oder 

(…) 

6.1.9 Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts  
(Beamtenrechtsrahmengesetz – BRRG) 

Vom 01.07.1957 (BGBl. I S. 677), in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.1999 
(BGBl. I S. 654), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160) 

Kapitel II   Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar gelten 

Abschnitt I   Allgemeines 

§ 121   [Dienstherrnfähigkeit] 

Das Recht, Beamte zu haben, besitzen außer dem Bund 

1. die Länder, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, 

2. sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die dieses Recht 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes besitzen oder denen es nach diesem Zeitpunkt durch 
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung verliehen wird; derartige Satzungen bedürfen der 
Genehmigung durch eine gesetzlich hierzu ermächtigte Stelle. 

 

Kapitel III   Allgemeine Schlußvorschriften 

§ 135   [Keine Geltung dieses Gesetzes für öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften] 

Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamten und Seelsorger diesem Gesetz 
entsprechend zu regeln und die Vorschriften des Kapitels II Abschnitt II für anwendbar zu erklären. 
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6.2 Baden-Württemberg 

6.2.1 Gesetz über den Staatsgerichtshof [von Baden-Württemberg] (StGHG) 
Vom 13.12.1954 (GBl. 1954, 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2012 

(GBl. S. 569) 

1. Teil Sitz und Organisation 

§ 4 

Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs und ihre Stellvertreter leisten vor Antritt ihres Amtes vor dem 
Landtag folgenden Eid: 

"Ich schwöre, daß ich als gerechter Richter alle Zeit die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
getreulich wahren und meine richterlichen Pflichten gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen 
werde. So wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

3. Teil Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 11 

(…) 

(2) Beteiligt ist nicht, wer nur wegen seines Familienstandes oder Berufes, seiner 
Religionszugehörigkeit, Abstammung oder Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder aus einem 
ähnlich allgemeinen Grunde am Ausgang des Verfahrens interessiert ist. 

(…) 

6.2.2 Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2009/2010 (BVAnpGBW 2009/2010) 

Vom 19.10.2009 (GBl. 2009, 487) 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände 

6.2.3 Gesetz über die Entschädigung der Abgeordneten [von Baden-Württemberg] 
(AbgEntG) 

Vom 06.10.1970 (GBl. 1970, 459), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.11.1979 
(GBl. S. 483) 

§ 7 Ersatz des Verdienstausfalls 

(1) Der den Abgeordneten durch die Ausübung ihres Mandats entstehende Verdienstausfall wird nach 
folgenden Bestimmungen ersetzt: 
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(…) 

b) Abgeordnete, die als Beamte, als Richter oder als Bedienstete von Religionsgemeinschaften 
nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der in den Landtag gewählten Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 112) oder auf Grund entsprechender 
Rechtsvorschriften in den Ruhestand versetzt worden sind, erhalten, sofern das Ruhegehalt 
nicht wenigstens 60 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zuzüglich der 
nichtruhegehaltfähigen Zulagen beträgt, eine Entschädigung in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen 60 vom Hundert dieser Dienstbezüge und dem Ruhegehalt. 

(…) 

6.2.4 Landesbeamtengesetz [von Baden-Württemberg] (LBG) 
Vom 09.11.2010 (GBl. 2010, 793, 794), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

12.11.2013 (GBl. S. 304, 308) 

Dritter Teil   Laufbahnen 

§ 23 Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherrn und von früheren 
Beamtinnen und Beamten 

(…) 

(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähigung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in 
einem 

1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, 

2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversicherungsträger oder 

(…) 

für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes entsprechende Anwendung findet, 
wahrgenommen wurden, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach dem 
Beamtenstatusgesetz behandelt. Die Einstellung in ein Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in 
einem vergleichbaren statusrechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförderungsamt jedoch nur, wenn 
eine Probezeit entsprechend beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleistet wurde und die Vorschriften 
über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

6.2.5 Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)  
Vom 09.11.2010 (BWGBl. 2010, 793, 911), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

12.11.2013 (GBl. 304, 306) 

Erster Teil   Allgemeiner Teil 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

(…) 
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Zweiter Teil   Versorgung 

2. Abschnitt   Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 21   Dienstzeit im Beamtenverhältnis und vergleichbare Zeiten 

(…) 

(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen gleich 

(…) 

5. die Zeit als Kirchenbeamter oder als Geistlicher bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
oder ihrer Verbände (Artikel 140 GG), soweit eine Versorgungslastenteilung vereinbart wird, 

(…) 

§ 23   Vordienst- und Ausbildungszeiten 

(…) 

(2) Die Zeit, während der ein Beamter vor der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis 
hauptberuflich 

1. im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 140 
GG), 

(…) 

tätig gewesen ist, ist bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
zu berücksichtigen. 

7. Abschnitt   Anrechnungs- und Ruhensvorschriften 

§ 68   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die nach § 36 Absatz 1 LBG in 
Verbindung mit Artikel 62 § 3 Absatz 2 des Dienstrechtsreformgesetzes berechnete Regelaltersgrenze 
erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände sowie jede Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine deutsche 
Körperschaft oder ein deutscher Verband durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 
anderer Weise beteiligt ist. Ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften oder ihren Verbänden. 

 (…) 



127 

 

6.2.6 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) 
Vom 09.11.2010 (GBl. 2010, 793, 826), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

12.11.2013 (GBl. S. 304) 

1. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

2. Abschnitt: Grundgehälter, Leistungsbezüge an Hochschulen 

§ 32 Berücksichtigungsfähige Zeiten 

(1) Berücksichtigungsfähige Zeiten nach § 31 Abs. 3 Satz 2 sind: 

1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamter oder Pfarrer im Dienst von öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden, 

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Arbeitnehmer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden, 
die nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, 

 (…) 

§ 33 Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherrn im Sinne der §§ 31 und 32 sind der Bund, die Länder, die 
Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände. 

(…) 

3. Abschnitt: Familienzuschlag  

§ 41 Familienzuschlag 

(…) 

(2) Steht der Ehegatte oder Lebenspartner eines Beamten oder Richters als Beamter, Richter oder 
Soldat im öffentlichen Dienst und stünde ihm ebenfalls ein ehebezogener Teil des Familienzuschlags 
oder eine entsprechende Leistung zu, so erhält der Beamte oder Richter den ehebezogenen Teil des 
Familienzuschlags zur Hälfte; hierbei steht einem Beamten gleich, wer in einem anderen 
Rechtsverhältnis steht, auf das die Regelungen dieses Gesetzes zum Familienzuschlag aufgrund einer 
Rechtsvorschrift entsprechende Anwendung finden. § 8 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn 
einer der Ehegatten oder Lebenspartner vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten oder Lebenspartner in Teilzeit beschäftigt sind und 
dabei zusammen mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen. Eine 
entsprechende Leistung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn die Leistung, bei 
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Versorgungsempfängern der entsprechende ruhegehaltfähige Dienstbezug, monatlich gewährt wird 
und mindestens 40 Prozent des Betrags des ehebezogenen Teils des Familienzuschlags erreicht. 

(…) 

(4) Stünde neben dem Beamten oder Richter einer anderen Person im öffentlichen Dienst ein 
kinderbezogener Teil des Familienzuschlags oder eine entsprechende Leistung für ein oder mehrere 
Kinder zu, so wird der auf das jeweilige Kind entfallende Betrag des Familienzuschlags dem Beamten 
oder Richter gewährt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes vorrangig zu gewähren wäre. 
Auf das Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder 
ergibt. § 8 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im Sinne 
des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 
mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erreichen. Eine entsprechende Leistung im Sinne 
des Satzes 1 liegt vor, wenn kinderbezogene Leistungen nach Besoldungs- oder Versorgungsgesetzen 
oder Besitzstandszulagen nach den Überleitungstarifverträgen zum TVöD oder TV-L oder einem zu 
diesen vergleichbaren Tarifvertrag gewährt werden. Zudem muss die Leistung monatlich gewährt 
werden und mindestens 80 Prozent des Betrags des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags für 
erste Kinder erreichen. 

(5) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2 und 4 ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder der Verbände von solchen, sowie die Versorgungsberechtigung aufgrund einer solchen 
Tätigkeit; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren 
Verbänden. (…) 

(…) 

4. Abschnitt: Zulagen, Vergütungen, Zuschläge  

§ 69 Zuschlag bei Altersteilzeit 

(…) 

(3) (…) Ein Abzug für Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent der Lohnsteuer erfolgt bei Ermittlung der 
Nettobesoldung nach Satz 1 nur dann, wenn auch die Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um 
die Kirchensteuer vermindert wird. 

6.3 Bayern 

6.3.1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) 
Vom 29.07.2008 (GVBl 2008, 500), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2013 

(GVBl 2013, 450) 

Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 
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2) Es gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
und ihrer Verbände. 

(…) 

Teil 4 Rechtliche Stellung der Beamten und Beamtinnen 

Abschnitt 1 Allgemeines 

Art. 73 Eid und Gelöbnis 

(1) Der Diensteid nach § 38 BeamtStG hat folgenden Wortlaut: 

,,Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so 
wahr mir Gott helfe.“ 

(2) 1 Der Eid kann auch ohne die Worte ,,so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 2 Erklärt ein 
Beamter oder eine Beamtin, dass aus Glaubens- oder Gewissensgründen kein Eid geleistet werden 
könne, so sind an Stelle der Worte ,,ich schwöre“ die Worte ,,ich gelobe“ zu sprechen oder es ist das 
Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis der Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung der 
Weltanschauungsgemeinschaft des Beamten oder der Beamtin entsprechenden, gleichwertigen 
Beteuerungsformel einzuleiten. 

(…) 

Teil 8 Dienstherrnwechsel 

Art. 138 Übernahme von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in ein Beamtenverhältnis im 
Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes 

(1) 1 Ein Dienstherr (§ 2 BeamtStG) kann sich öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihren Verbänden gegenüber verpflichten, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im kirchlichen 
Schuldienst in ein Beamtenverhältnis zu übernehmen, wenn und soweit der Betrieb von Schulen, an 
denen Personen dieser Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände beschäftigt sind, eingeschränkt 
und aus diesem Grund das Lehrpersonal erheblich vermindert wird. 2 Die Übernahmeverpflichtungen 
eines Dienstherrn dürfen insgesamt zwölf v.H. der in der jeweiligen Lehramtslaufbahn freiwerdenden 
und wieder besetzbaren Planstellen nicht übersteigen und müssen mit einer vertraglichen Regelung 
über die Verteilung der Versorgungslast gemäß Art. 145 verbunden sein. 3 Übernommen werden 
dürfen nur Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, die im Zeitpunkt der Übernahme die allgemeinen 
Voraussetzungen zur Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 7 Abs. 1 BeamtStG erfüllen und 
entweder die erforderliche Qualifikation für die Fachlaufbahn nach Inkrafttreten einer 
Übernahmeverpflichtung nach Satz 1 erworben oder als Lehrkraft bereits in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder auf Probe zu einem Dienstherrn im Sinn des § 2 BeamtStG gestanden haben. 4 
Eine Übernahmeverpflichtung ist ferner nur für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen zulässig, die 
die wettbewerbsmäßigen Anforderungen ihres Prüfungsjahrgangs für den unmittelbaren Eintritt in den 
Staatsdienst als Beamter oder Beamtin auf Probe erfüllt haben; bei mehrjähriger Bewährung als 
hauptberufliche Lehrkraft kann eine Übernahmeverpflichtung auch dann eingegangen werden, wenn 
das Ergebnis der Qualifikationsprüfung geringfügig, höchstens um einen halben Notengrad, hinter den 
Anforderungen nach Halbsatz 1 zurückbleibt. 

 (2) Auf Ernennungen zur Übernahme nach Abs. 1 findet Art. 23 Abs. 1 Satz 1 keine Anwendung. 
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(3) 1 Eine Übernahmeverpflichtung nach Abs. 1 muss mit Wirkung für die Zukunft kündbar sein. 2 Bei 
Kündigung einer nach Abs. 1 eingegangenen Übernahmeverpflichtung bleiben die 
Übernahmeverpflichtungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, die im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Kündigung bereits ernannt sind, bestehen. 

(4) 1 Auf die Probezeit und die Dienstzeiten im Sinn des Leistungslaufbahngesetzes sind gleichwertige 
Zeiten des kirchlichen Schuldienstes anzurechnen. 2 Die Einstellung in einem höheren Amt als dem 
Eingangsamt ist zulässig, soweit der Beamte oder die Beamtin in ein Amt übernommen wird, das der 
letzten Dienststellung im Kirchenbeamtenverhältnis gleichwertig ist. 

6.3.2 Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) 
Vom 05.08.2010 (GVBl 2010, 410, 528), zuletzt geändert am 24.07.2013 (GVBl. 2013, 450) 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften sowie deren Verbände. 

 

Teil 2 Versorgungsbezüge 

Abschnitt 1 Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

Unterabschnitt 3 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 

Art. 19 Sonstige Zeiten 

Die Zeit, während der ein Beamter oder eine Beamtin 

1. (…) 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Art. 
140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder 

(…) 

tätig gewesen ist oder 

(…) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 
jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 
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Teil 3 Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften 

Abschnitt 1 Zusammentreffen mit anderen Bezügen und Einkünften 

Unterabschnitt 1 Ruhensvorschriften 

Art. 83 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(5) 1 Nach Ablauf des Monats, in dem der oder die Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze nach 
Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 BayBG erreicht, gelten die Abs. 1 bis 4 nur für Erwerbseinkommen aus 
einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). 2 Dies ist jede Beschäftigung im 
Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 
Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder 
ihren Verbänden. 3 Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine 
Körperschaft oder ein Verband im Sinn des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise beteiligt ist. 4 Ab dem Kalenderjahr, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllt sind, ist das Verwendungseinkommen mit einem Zwölftel des Jahresbezugs je Kalendermonat 
anzusetzen. 

(…) 

6.3.3 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
Vom 05.08.2010 (GVBl 2010, 410), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2013 

(GVBl 2013, 405) 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Geltungsbereich 

(…) 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften und deren Verbände. 

Teil 2 Grundbezüge 

Abschnitt 1 Vorschriften für Beamte und Beamtinnen der Besoldungsordnungen A und 
B 

Art. 36 Stufen des Familienzuschlags 

(…) 

(6) 1 Öffentlicher Dienst im Sinn der Abs. 1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften oder weltanschaulichen Gemeinschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht 
bei organisatorisch selbstständigen Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, 
Krankenhäusern, Kindergärten, Altenheimen, die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 2 Dem 
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öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder einer der 
dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise 
beteiligt ist. 3 Dem öffentlichen Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen 
Arbeitgebers, der die für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich 
gleichen Inhalts oder die darin oder in Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge getroffenen 
Regelungen oder vergleichbare Regelungen anwendet, wenn der Bund oder eine der in Satz 1 
bezeichneten Körperschaften oder Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 
anderer Weise beteiligt sind. 4 Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das 
Landesamt für Finanzen. 

 (…) 

6.3.4 Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen  [von Bayern] 
(KWBG) 

Vom 24.07.2012 (GVBl 2012, 366), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27.09.2013 
(GVBl S. 625) 

Teil 3 – Rechtliche Stellung der Beamten und Beamtinnen 

Abschnitt 1 – Allgemeine Vorschriften 

Art. 27 Diensteid und Gelöbnis 

(1) 1 Der Diensteid nach § 38 Abs. 1 BeamtStG ist spätestens zu Beginn der ersten Sitzung, die der 
Gemeinderat, der Kreistag oder der Bezirkstag nach Beginn der Amtszeit des Beamten oder der 
Beamtin abhält, zu leisten. 2 Er hat folgenden Wortlaut: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so 
wahr mir Gott helfe.“ 

(2) 1 Der Diensteid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 2 Erklärt ein 
Beamter oder eine Beamtin, aus Glaubens- und Gewissensgründen keinen Eid leisten zu können, so 
sind anstelle der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ zu sprechen oder es ist das Gelöbnis mit 
einer dem Bekenntnis der Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung der 
Weltanschauungsgemeinschaft des Beamten oder der Beamtin entsprechenden, gleichwertigen 
Beteuerungsformel einzuleiten. 

(…) 
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6.4  Berlin 

6.4.1 Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für Beamte, Richter, 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

Vom 17.07.1970 (BGBl. I S. 1097), in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.05.2002 
(BGBl. I S. 1778) 

§ 6   [Ausschluss der Geltung] 

Dieses Gesetz10 gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

6.4.2 Landesbeamtengesetz [für das Land Berlin] (LBG)  
Vom 19.03.2009(GVBl. 2009, 70), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 

05.11.2012 (GVBl. S. 354) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 [Geltungsbereich] 

(1) Ergänzend zum Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt dieses Gesetz für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes gesetzlich bestimmt ist. Es gilt ferner für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
sowie für frühere Beamtinnen und frühere Beamte, soweit für diese Personengruppen Regelungen 
getroffen werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamtinnen und Beamten der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften und ihrer Verbände. 

Abschnitt 6 

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

Unterabschnitt 1   Allgemeine Pflichten 

§ 48 [Diensteid] 

(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: "Ich schwöre, dass ich mein Amt 
getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung von Berlin in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Wohle der Allgemeinheit ausüben und meine Amtspflichten 
gewissenhaft erfüllen werde; so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des 
vorgeschriebenen Eides ab, können anstelle der Worte "Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder eine 
andere Beteuerungsformel gesprochen werden. 

                                                            
 

10 Anm.: Der Regelungsbereich dieses Gesetzes umfasst insbesondere den Kreis der Leistungsempfänger, die 
Höhe und den Modus der Gewährung der vermögenswirksamen Leistungen. 
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(4) In den Fällen, in denen nach § 9 eine Ausnahme nach § 7 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes 
zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Sofern gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, hat die Beamtin oder der Beamte zu geloben, ihre oder seine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen. 

6.4.3 Landesbesoldungsgesetz [für Berlin] (LBesG) 
In der Fassung vom 09.04.1996 (GVBl. 1996, S. 160), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

05.11.2012 (GVBl. S. 354) 

§ 1 [Geltungsbereich] 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamten und Richter des Landes und der Beamten der 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen 
sind die Ehrenbeamten, die Beamten auf Widerruf, die nebenbei verwendet werden, und die 
ehrenamtlichen Richter. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

6.5 Brandenburg 

6.5.1 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages 
Brandenburg (Abgeordnetengesetz – AbgG) 

Vom 25.10.2007 (GVBl. I 2007, 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2013 
(GVBl. I Nr. 23) 

§ 28 Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 

(1) Beamte mit Dienstbezügen, Berufsrichter, Staatsanwälte sowie Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit dürfen Mitglied des Landtages sein, wenn ihre Rechte und Pflichten aus ihrem Dienstverhältnis 
mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen 
und Geschenken vom Tage der Annahme der Wahl ab ruhen. Ruht das Dienstverhältnis nicht kraft 
Gesetzes mit der Annahme der Wahl, so verliert der Gewählte sein Mandat abweichend von der 
Maßgabe des Satzes 1 erst dann, wenn er nicht innerhalb einer vom Präsidenten des Landtages zu 
bestimmenden Frist nachweist, dass das Dienstverhältnis ruht oder beendet ist oder er unter Wegfall 
der Dienstbezüge beurlaubt ist. Wird ein Abgeordneter zum Beamten mit Dienstbezügen, 
Berufsrichter, Staatsanwalt, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit ernannt, darf er nur unter 
Voraussetzung des Satzes 1 Mitglied des Landtages bleiben. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Angestellte juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme der Religionsgemeinschaften und für Angestellte von Kapitalgesellschaften, Vereinen, 
Anstalten, Verbänden oder Stiftungen, wenn zu mehr als 50 vom Hundert juristische Personen des 
öffentlichen Rechts Kapitaleigner oder Mitglieder sind, das Stiftungsvermögen bereitgestellt haben 
oder die Aufwendungen tragen. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 erfolgen die Zahlungen nach §§ 5 , 6 und 19 erst, wenn die 
Rechte und Pflichten aus dem Beamten- oder Angestelltenverhältnis ruhen oder eine vergleichbare 
Regelung getroffen oder wenn das Beamten- oder Angestelltenverhältnis beendet wurde. 



135 

 

6.5.2 Zweites Gesetz über ergänzende Bestimmungen zur Beamtenversorgung im 
Land Brandenburg (Zweites Beamtenversorgungsergänzungsgesetz) 

Vom 19.12.2008 (GVBl. I 2008, 363, 364), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
13.03.2012 (GVBl. I Nr. 16) 

§ 2 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(7) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die Altersgrenze nach § 45 Abs. 1 
des Landesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 6 nur für Erwerbseinkommen aus einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im 
Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 
Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder 
ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine 
Körperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der 
zuständigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

 (…) 

6.6 Bremen 

6.6.1 Bremisches Richtergesetz 
Vom 15.12.1964 (Brem. GBl. 1964, 187), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

08.05.2012 (Brem.GBl. S. 160) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Richtereid 

(1) Der Richter hat in öffentlicher Sitzung eines Gerichts den nach § 38 Absatz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes vorgeschriebenen Eid mit einer Verpflichtung auf die Landesverfassung wie folgt zu 
leisten: 

"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem 
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen, so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

§ 6 Ehrenamtliche Richter 

(1) Ehrenamtliche Richter, deren Beeidigung oder Verpflichtung auf ihr Amt nicht durch Bundes- oder 
Landesrecht geregelt ist, haben vor dem Vorsitzenden des Gerichts, dem sie angehören, in öffentlicher 
Sitzung des Gerichts folgenden Eid zu leisten: 

"Ich schwöre, das Amt eines ... (es folgt die Bezeichnung des Richteramtes) getreu dem Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und 
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getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 
urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(2) Ist ein ehrenamtlicher Richter Mitglied einer Religionsgesellschaft, die ihren Mitgliedern die 
Ablegung eines Eides verbietet, so kann er statt der Worte "Ich schwöre" die nach dem Bekenntnis 
seiner Religionsgesellschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel sprechen. 

(3) Ehrenamtliche Richter, die Vorsitzende eines Gerichts sind, leisten den Eid vor der Stelle, die der 
für den Gerichtszweig zuständige Senator bestimmt. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, soweit das Bundesrecht die Beeidigung oder eidliche 
Verpflichtung von ehrenamtlichen Richtern vorschreibt, die Form der Beeidigung aber nicht regelt. 

 

Zweiter Abschnitt Richterwahl 

§ 10 Beeidigung der Mitglieder des Richterwahlausschusses 

(1) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter leisten 
vor dem Präsidenten des Senats folgenden Eid: 

„Ich schwöre, dass ich als Mitglied des Richterwahlausschusses die Gesetze wahren, auf das Wohl der 
Allgemeinheit Bedacht nehmen und nur denjenigen zur Wahl gestellten Richterinnen und Richtern 
meine Stimme geben will, die ich für würdig und befähigt halte und von denen ich überzeugt bin, dass 
sie ihr Amt im Geiste der Menschenrechte, wie sie in der Verfassung niedergelegt sind, und der 
sozialen Gerechtigkeit ausüben werden, so wahr mir Gott helfe.” 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mit Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Der Präsident des Senats kann mit der Vereidigung ein anderes Mitglied des Senats beauftragen. 

6.6.2 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen 
Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) 

Vom 16.10.1978 (Brem. GBl. 1978, 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2013 
(Brem.GBl. S. 288) 

Vierter Teil Angehörige des öffentlichen Dienstes 

§ 28 Unvereinbare Ämter 

(1) Mitglieder der Bürgerschaft dürfen nicht gleichzeitig sein: 

1. Berufsrichterinnen und Berufsrichter mit Dienstbezügen, bremische Richterinnen und Richter im 
Nebenamt sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaften im Land Bremen, 

2. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Land Bremen, die leitende Funktionen innehaben, 
insbesondere 

a) Staatsrätinnen und Staatsräte, 

b) Beamtinnen und Beamte auf Zeit im Sinne des § 7 des Bremischen Beamtengesetzes, 
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c) Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in senatorischen Behörden, 

d) Leiterinnen und Leiter senatorischen Behörden nachgeordneter oder unter deren Aufsicht stehender 
Einrichtungen, ausgenommen Schulen sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen der öffentlichen 
Verwaltung, 

e) die Polizeipräsidentin oder der Polizeipräsident sowie die Direktorin oder der Direktor der 
Ortspolizeibehörde Bremerhaven, 

3. Pressesprecherinnen, Pressesprecher, Büroleiterinnen, Büroleiter, persönliche Referentinnen und 
persönliche Referenten in senatorischen Behörden, 

4. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Land Bremen, die nach dem Geschäftsverteilungsplan für 
parlamentarische Angelegenheiten der Bremischen Bürgerschaft, ihrer Ausschüsse oder Fraktionen 
oder für Angelegenheiten der Deputationen zuständig sind, 

5. Beschäftigte der Bürgerschaftskanzlei, 

6. Mitglieder des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen, die Leiterin oder der Leiter der 
Präsidialabteilung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen und Beschäftigte des 
Prüfungsdienstes des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen, 

7. Beschäftigte der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit 
Kontrollaufgaben, 

8. Mitglieder von zur Leitung oder Geschäftsführung berufenen Organen oder funktionsgleichen 
Einrichtungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts, von Eigenbetrieben oder von juristischen 
Personen des Privatrechts, bei denen die Freie Hansestadt Bremen oder die Stadtgemeinde Bremen 
unmittelbar oder mittelbar über ein Stimmrecht von mehr als 50 vom Hundert verfügt. 

In die Bürgerschaft gewählten Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Sinne des Satz 1 Nummer 1 
(mit Ausnahme der Richterinnen und Richter im Nebenamt), 2c bis 2e, 3, 4, 5, 6 (mit Ausnahme der 
Mitglieder des Rechnungshofs) und 7 ist auf Antrag für die Dauer der Mitgliedschaft in der 
Bürgerschaft eine mit der Mitgliedschaft vereinbare Teilzeitbeschäftigung mit bis zur Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit zu gewähren. Sie erhalten die entsprechend der Teilzeitbeschäftigung 
verringerten Dienstbezüge des zuletzt bekleideten Amtes; ein Anspruch auf amtsangemessene oder 
gleichwertige Beschäftigung besteht insoweit nicht. 

(…) 

(5) Für Richterinnen und Richter sowie Angestellte des öffentlichen Dienstes im Sinne des Absatzes 1 
gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Beschäftigte einer 
Religionsgemeinschaft. 

(…) 
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6.6.3 Gesetz über die Umzugskostenvergütung und das Trennungsgeld für die 
bremischen Beamten (Bremisches Umzugskostengesetz – BremUKG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 28.03.2003 (Brem. GBl. 2003, 191), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.05.2011 (Brem.GBl. S. 370) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt Art und Umfang der Erstattung von Auslagen aus Anlass der in § 2 genannten 
Umzüge und der in § 8 genannten Maßnahmen. Berechtigte sind: 

1. Beamte der Freien Hansestadt Bremen, der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes oder der Stadtgemeinden unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts einschließlich der in den Dienst eines dieser Dienstherrn 
abgeordneten Beamten. Auf die Ehrenbeamten und die Beamten der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

(…) 

6.7 Hamburg 

6.7.1 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) 
Vom 15.12.2009 (HmbGVBl. 2009, 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

17.09.2013 (HmbGVBl. S. 389, 397) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt neben dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl I S. 
1010), geändert am 5. Februar 2009 (BGBl I S. 160, 262), in der jeweils geltenden Fassung, soweit im 
Einzelnen nichts anderes bestimmt ist, für die Beamtinnen und Beamten  

1.  der Freien und Hansestadt Hamburg (Landesbeamtinnen und Landesbeamten) und 

2.  der der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (Körperschaftsbeamtinnen und 
Körperschaftsbeamte).  

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.  

Abschnitt VI   Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis  

1. Allgemeines  

§ 47   Diensteid (§ 38 BeamtStG) 

(1) Die Beamtin oder der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten:   

»Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland , die Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und 
meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. « 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. 
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(3) Erklärt eine Beamtin oder ein Beamter, dass sie oder er aus Glaubens- oder Gewissensgründen 
keinen Eid leisten wolle, kann sie oder er anstelle der Worte »Ich schwöre« eine andere 
Beteuerungsformel sprechen.  

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Absatz 3 BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Absatz 1 Nummer 1 
BeamtStG zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Die Beamtin oder 
der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu geloben, dass sie oder er ihre oder 
seine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird. 

6.7.2 Hamburgisches Richtergesetz (HmbRiG) 
Vom 02.05.1991 (HmbGVBI. S. 169), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 

(HmbGVBl. S. 503) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 2   Richtereid 

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung des oberen Landesgerichts des 
Gerichtszweiges, bei dem er verwendet werden soll, zu leisten: 

»Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem 
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid kann ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(...) 

§ 3   Eid oder Gelöbnis der ehrenamtlichen Richter 

(1) Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts 
durch den Vorsitzenden zu vereidigen. Die Vereidigung gilt für die Dauer des Amtes. Der Schwörende 
soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 

(2) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht: 

»Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott  
helfe.« 

Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. Hierüber ist der Schwörende 
vor der Eidesleistung durch den Vorsitzenden zu belehren. 

(3) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 
leisten wolle, so spricht er die Worte: 

»Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.« 
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Das Gelöbnis steht dem Eid gleich. 

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er als Mitglied einer Religions- oder 
Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er 
diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen. 

(5) Die ehrenamtlichen Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin, die Pflichten eines 
ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg und getreu dem Gesetz zu erfüllen, das 
Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies gilt für das Gelöbnis entsprechend. 

6.8 Hessen 

6.8.1 Hessisches Beamtengesetz (HBG)11 
Vom 11.01.198912[ (GVBl. I S. 26) zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 

13.12.2012 (GVBl. S. 622) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften  

§ 1   [Geltungsbereich] 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften und deren Verbände sowie für den Hessischen Rundfunk.  

Dritter Abschnitt   Rechtsstellung des Beamten   Erster Titel Pflichten des Beamten 

b) Diensteid  

§ 72 13 [Eidesformel; andere Beteuerungsformel; Absehen von der Eidesleistung] 

(1) Der Beamte hat folgenden Diensteid (§ 38 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes) zu leisten:  

„Ich schwöre, daß ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des 
Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und 
unparteiisch erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe“. 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

(3) Lehnt ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er 
statt der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ oder die nach dem Bekenntnis seiner Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformel gebrauchen.  

                                                            
 

11 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. 12. 2014 außer Kraft, vgl. § 235. 
12 Neubekanntmachung des HBG v. 21. 3. 1962 (GVBl. S. 173) in der seit 1. 1. 1989 geltenden Fassung. 
13 § 72 Abs. 4 Satz 1 geänd. durch G v. 21. 12. 1994 (GVBl. I S. 810); Abs. 1, 3 und 4 Satz 1 geänd. mWv 1. 4. 
2009 durch G v. 5. 3. 2009 (GVBl. I S. 95). 
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(4) 1In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 
Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen 
werden. 2Der Beamte hat, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu geloben, daß er seine 
Amtspflichten gewissenhaft erfüllen wird.  

e) Nebentätigkeit und Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 78 14 [Verpflichtung zur Übernahme einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst] 

(…) 

(3) 1Öffentlicher Dienst im Sinne der Abs. 1 und 2 ist jede Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände sowie jede durch 
Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit. 2Die Tätigkeit für 
Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und deren 
Verbände sowie für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst.  

6.8.2 Hessisches Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG)15 
Vom 01.01.2011(GVBl. I 2011, 98) 

Abschnitt II   Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 11   Sonstige Zeiten 

Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis 

(…) 

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Art. 
140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder 

(…) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 
jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 

Abschnitt VII   Gemeinsame Vorschriften 

§ 53   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(…) 

(8) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die für Beamte auf Lebenszeit 
geltende Regelaltersgrenze nach § 50 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes erreicht, gelten 
die Abs. 1 bis 7 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und 

                                                            
 

14 § 78 Abs. 1 Satz 2 aufgeh., bish. Satz 3 wird Satz 2, Abs. 2 Satz 3 angef., Abs. 3 Satz 1 geänd. durch G v. 25. 
11. 1998 (GVBl. I S. 492). 
15 Gültig bis: 31.12.2015. 
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Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satz 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob 
die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle oder des 
Versorgungsberechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium oder die von ihm 
bestimmte Stelle. 

Abschnitt XV   Schlussvorschriften 

§ 105   Außerkrafttreten 

Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder widersprechen, treten 
sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt nicht für die nachstehenden 
Vorschriften in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung: 

(…) 

5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ruhensvorschriften bei 
Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder bei 
Ersatzschulen, 

(…) 

6.8.3 Hessisches Sonderzahlungsgesetz (HSZG)16 
Vom 22.10.2003 (GVBl. I 2003, 280), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 13 des 

Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218) 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände 

 

                                                            
 

16 Gültig bis: 31.12.2014. 
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6.9 Mecklenburg-Vorpommern 

6.9.1 Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbeamtengesetz - LBG M-V) 

Vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V 2009, 687), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
10.12.2012 (GVOBl. M-V S. 537, 542) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt neben dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 
1010). Es gilt, soweit im Einzelnen nichts Anderes bestimmt, für die Beamten 

1. des Landes (Landesbeamte), 

2. der Gemeinden, Landkreise und Ämter sowie der Zweckverbände (Kommunalbeamte) und 

3. der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften sowie der rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (Körperschaftsbeamte). 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamten sowie Seelsorger entsprechend zu 
regeln. 

(…) 

6.9.2 Besoldungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG M-V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.09.2001 (GVOBl. M-V 2001, 321), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVOBl. M-V S. 1077, 1079) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung 

1. der Beamten und Richter des Landes, 

2. der Beamten der Gemeinden, Landkreise, Ämter sowie der Zweckverbände und 

3. der Beamten der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften sowie 
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

(…) 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für 

(…) 

3. Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und 
ihre Verbände und Einrichtungen. 
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6.9.3 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages von 
Mecklenburg-Vorpommern- Abgeordnetengesetz 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 01.02.2007 (GVOBl. M-V 2007, 54), mehrfach ge-
ändert durch Gesetz vom 14.12.2011 (GVOBl. M-V S. 1071) 

Abschnitt III   Entschädigung der Abgeordneten und Versorgung 

Titel 6   Gemeinsame Vorschriften 

§ 32 Begriffsbestimmungen 

(1) Eine Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich eine entsprechende Verwendung bei einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 

(2) Als Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst gilt auch das Einkommen aus einer 
Beschäftigung bei Vereinigungen, Einrichtungen oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapital, 
Stammkapital) sich zu mehr als 50 v. H. in öffentlicher Hand befindet oder die zu mehr als der Hälfte 
aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden. 

(3) Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes 
sind Einkünfte aus selbständiger und nichtselbstständiger Arbeit, aus einem Gewerbebetrieb und aus 
der Land- und Forstwirtschaft. Anzusetzen ist bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit das 
monatliche Erwerbseinkommen, bei den anderen Einkunftsarten das Erwerbseinkommen des 
Kalenderjahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate. 

(4) Rentenansprüche im Sinne dieses Gesetzes sind nur Ansprüche aus Renten aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen und aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung des 
öffentlichen Dienstes. Der Umfang ihrer Anrechnung ergibt sich aus den für die Beamten des Landes 
jeweils geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften. 

 Titel 2   Abgeordnete mit einem mit dem Mandat unvereinbaren Amt 

§ 34   Unvereinbare Ämter 

Ein Abgeordneter darf nicht tätig sein als Berufsrichter, Staatsanwalt, Berufssoldat oder Soldat auf 
Zeit sowie Beamter oder Angestellter des Bundes, eines Landes, einer Kommune oder einer anderen 
Körperschaft öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Religionsgemeinschaften. 
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6.10  Niedersachsen 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Niedersächsischen 
Landtages (Niedersächsisches Abgeordnetengesetz) 

In der Fassung vom 20.06.2000 (Nds. GVBl. 2000, 129), mehrfach geändert durch Gesetz 
vom 20.06.2013 (Nds. GVBl. S. 174) 

Erster Teil   Rechtsstellung der Abgeordneten 

§ 5   Unvereinbarkeit 

(1) 1 Ein Beamter mit Dienstbezügen darf dem Landtag nicht angehören. 2 Wird ein Beamter mit 
Dienstbezügen in den Landtag gewählt oder ein Abgeordneter zum Beamten mit Dienstbezügen 
ernannt, so hat der Präsident das Mandat für erloschen zu erklären. 3 Dies gilt nicht, wenn die Rechte 
und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis ruhen oder eine ähnliche Regelung getroffen wird, wenn das 
Beamtenverhältnis beendet wird oder wenn der Abgeordnete sein Mandat niederlegt. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Beamte des Bundes und anderer Länder. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend 

1. für Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, 

2. für Angestellte juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der 
Religionsgesellschaften, 

(…) 

6.11 Nordrhein-Westfalen 

6.11.1 Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - AbgG NRW - 
Vom 05.04.2005 (GV. NRW. 2005, 252), zuletzt geändert durch Artikel I des 9. Änderungsge-

setzes vom 25.06.2013 (GV. NRW. S. 410) 

Sechster Teil   Angehörige des öffentlichen Dienstes im Landtag 

§ 21   Verwendung im öffentlichen Dienst 

Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 
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6.11.2 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG)17 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 17.02.2005 (GV. NRW. 2005, 154), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05.11.2013 (GV. NRW. S. 618) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

 (1) Dieses Gesetz regelt, soweit nicht bundesrechtliche Vorschriften fortgelten, die Besoldung der 
Beamtinnen und Beamten und der Richterinnen und Richter des Landes und der Beamtinnen und 
Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen sind 
die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, die nebenbei 
verwendet werden, und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 

(…) 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

6.11.3 Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBG NRW)  
Vom 21.04.2009(GV. NRW. 2009, 224), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

01.10.2013 (GV. NRW. S. 566) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

(…) 

(2) Die Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften können Vorschriften dieses 
Gesetzes für anwendbar erklären. 

(…) 

Abschnitt 5 

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

§ 46 Diensteid 

 (1) Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: „ Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt 
nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetz befolgen und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott 
helfe.“ 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

                                                            
 

17 Gültig bis: 31.12.2012. 
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(3) Lehnt ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er 
an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere Beteuerungsformel 
sprechen. 

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG 
zugelassen worden ist, kann an Stelle des Eides ein Gelöbnis vorgeschrieben werden. 

6.12 Rheinland-Pfalz 

6.12.1 Landesbeamtengesetz [von Rheinland-Pfalz] (LBG) 
Vom 20.10.2010 (GVBl. 2010, 319), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

08.10.2013 (GVBl. S. 359) 

Teil 6 – Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

Abschnitt 1 Allgemeine Pflichten und Rechte 

§ 51 Diensteid 

(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr 
mir Gott helfe.“ 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 

(3) Beamtinnen und Beamte, die erklären, aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten zu 
wollen, können anstelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere 
Beteuerungsformel sprechen. 

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG 
zugelassen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Stattdessen ist eine 
gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten zu geloben. 

6.12.2  Landesbesoldungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LBesG) 
Vom 18.06.2013 (GVBl. 2013, 157), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 11.10.2013 

(GVBl. S. 384) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und 
Richter des Landes, der Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
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6.13  Saarland 

6.13.1 Gesetz Nr. 626 - Saarländisches Besoldungsgesetz (SBesG) 
Vom 09.05.1958 (Amtsblatt 1989, 301), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.1989 
(Amtsbl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2012 (Amtsbl. I S. 

210) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und ihre Verbände. 

6.13.2  Saarländisches Beamtengesetz (SBG) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1675) 
Vom 11.03.2009 (Amtsblatt 2009, 514), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

16.10.2012 (Amtsbl. I S. 437) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamtinnen, Beamten, Seelsorgerinnen und 
Seelsorger diesem Gesetz entsprechend zu regeln. 

6.14 Schleswig-Holstein 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages (Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz – SH AbgG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.02.1991 (GVOBl. 1991, 100), zuletzt mehrfach 
geändert durch Gesetz vom 16.11.2012 (GVOBl. S. 712) 

Abschnitt IV Angehörige des öffentlichen Dienstes im Landtag 

Titel 2 Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 

§ 41 Richterinnen und Richter, Angestellte des öffentlichen Dienstes  

(…) 

(2) Die §§ 35 bis 38 gelten sinngemäß für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Öffentlicher Dienst 
im Sinne dieser Vorschrift ist die Tätigkeit im Dienste des Landes Schleswig-Holstein, des Bundes, 
eines anderen Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände. Als Tätigkeit im öffentlichen Dienst gilt auch die Tätigkeit bei sonstigen Organisationen 
des öffentlichen oder privaten Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen oder an denen die 
öffentliche Hand mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt. 

 (…) 
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7. Bestattungswesen 

7.1 Baden-Württemberg 

Gesetz über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) 
 [von Baden-Württemberg] 

Vom 21.07.1970 (GBl. S. 395, ber. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2012 
(GBl. S. 437) 

Erster Teil    Friedhofswesen 

Erster Abschnitt   Anlegung und Unterhaltung von Bestattungsplätzen  

1. Friedhöfe 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Gemeinden sind verpflichtet, Friedhöfe anzulegen, zu unterhalten und zu erweitern 
(Gemeindefriedhöfe), wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis vorliegt. Für die verstorbenen 
Gemeindeeinwohner sowie für die in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen 
ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz müssen Friedhöfe bereitstehen. 

(2) Kirchen und Kirchengemeinden sowie Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können eigene Friedhöfe anlegen, unterhalten und 
erweitern (kirchliche Friedhöfe). 

 § 5   Genehmigung 

(1) Friedhöfe dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde oder auf Grund eines 
Bebauungsplans angelegt oder erweitert werden. Bei kirchlichen Friedhöfen darf die Genehmigung 
nur im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt werden. 

 (…) 

Dritter Abschnitt   Grabstätten  

§ 12   Reihengräber und Wahlgräber 

(1) Auf Gemeindefriedhöfen ist für jede verstorbene Person eine Einzelgrabstätte (Reihengrab) zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) An Grabstätten auf Gemeindefriedhöfen kann ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht eingeräumt 
werden (Wahlgrab). Das Nutzungsrecht wird durch eine schriftliche Nutzungserlaubnis erworben. Die 
Voraussetzungen für den Erwerb und der Inhalt des Nutzungsrechts sowie der Kreis der 
Nutzungsberechtigten sind in der Friedhofsordnung festzulegen. 

(3) Die Einräumung eines Nutzungsrechts an Grabstätten auf kirchlichen Friedhöfen bleibt unberührt. 
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 Fünfter Abschnitt   Bestattungseinrichtungen  

§ 18 Sonstige Bestattungseinrichtungen 

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß die sonstigen notwendigen Bestattungseinrichtungen zur 
Verfügung stehen. Dies gilt nicht für Bestattungseinrichtungen auf kirchlichen Friedhöfen und 
privaten Bestattungsplätzen. § 11 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg bleibt 
unberührt. 

 Zweiter Teil   Leichenwesen 

Dritter Abschnitt Bestattung und Ausgrabung von Leichen, Beisetzung von Aschen 
Verstorbener  

1. Bestattung und Beisetzung  

§ 39   Särge und Urnen, konservierte und einbalsamierte Leichen  

(1) Leichen dürfen nur in Särgen erdbestattet werden. Für die Erdbestattung dürfen nur Holzsärge 
verwendet werden, es sei denn, dass eine Leiche in einem Metallsarg zum Bestattungsort überführt 
werden muss. In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, 
kann der Deckel des Sarges bei der Bestattung abgenommen und neben den Sarg in das Grab gelegt 
werden, solange keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind. § 13 der Bestattungsverordnung 
bleibt unberührt. 

 (…) 

7.2 Bayern 

Bestattungsgesetz [von Bayern] 
Vom 01.01.1983 (BayRS III, 452), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes  

vom 11.12.2012 (GVBl. S. 629) 

Abschnitt 2 Bestattungseinrichtungen 

Art. 8   Friedhöfe 

(1) Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und der 
Pflege ihres Andenkens gewidmet sind. 

(2) 1 Träger von Friedhöfen können nur juristische Personen des öffentlichen Rechts sein. 2 
Friedhofsträger ist, wer den Friedhof in eigener Verantwortung verwaltet. 

(3) 1 In den Gemeindefriedhöfen ist die Beisetzung der verstorbenen Gemeindeeinwohner und, wenn 
eine ordnungsmäßige Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt ist, auch der im Gemeindegebiet 
oder in einem angrenzenden gemeindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen zu 
gestatten. 2 Die Grundstückseigentümer in gemeindefreien Gebieten haben der Gemeinde die Kosten 
zu ersetzen, die aus der Beisetzung der dort Verstorbenen oder tot Aufgefundenen entstehen und 
anderweitig nicht gedeckt sind. 

(4) 1 In Friedhöfen der Kirchen oder Religionsgemeinschaften ist auch die Beisetzung 
Andersgläubiger unter den für sie üblichen Formen und ohne räumliche Absonderung zu gestatten, 
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wenn eine andere geeignete Grabstätte nicht vorhanden ist; Absatz 3 gilt entsprechend. 2 Bestattungs- 
und Totengedenkfeiern und die Gestaltung der Grabstätten dürfen das religiöse Empfinden der Kirche 
oder Religionsgemeinschaft nicht verletzen. 

7.3  Berlin 

Gesetz über die landeseigenen und nichtlandeseigenen Friedhöfe Berlins 
(Friedhofsgesetz) 

Vom 01.11.1995 (GVBl. 1995, 707), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.07.2001 
(GVBl. S. 313) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 [Geltungsbereich] 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die landeseigenen und nichtlandeseigenen Friedhöfe 
(öffentliche Friedhöfe) Berlins. 

§ 2 [Zweckbestimmung] 

(…) 

(2) Auf landeseigenen Friedhöfen wird unabhängig von Konfession und Weltanschauung bestattet. 
Friedhofsträger ist das Land Berlin. Die Ausübung religiöser und weltanschaulicher Gebräuche bei 
Bestattungen und Totengedenkfeiern im Rahmen der Friedhofsordnung wird gewährleistet. 

(3) Nichtlandeseigene Friedhöfe sind Friedhöfe, die der Bestattung der Mitglieder von Kirchen, 
Religionsgesellschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften entsprechend der jeweiligen 
Friedhofsordnung dienen. Träger von nichtlandeseigenen Friedhöfen können Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und gemäß § 3 Abs. 2 beliehene Religionsgesellschaften oder 
Weltanschauungsgemeinschaften sein, denen die Verwaltung und Organisation eines Friedhofs oder 
Friedhofsteils gemäß § 3 Abs. 3 übertragen wurde. Die Bestattung von Verstorbenen, die nicht der 
jeweiligen Konfession oder Weltanschauungsgemeinschaft angehören, liegt im Ermessen des 
jeweiligen Friedhofsträgers und darf bei Vorliegen von zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses nicht verweigert werden, soweit es die religiösen Ordnungen der jeweiligen 
Religionsgesellschaften zulassen. 

(…) 

§ 3 [Genehmigungserfordernis und Zuständigkeiten] 

(…) 

(2) Gemeinnützige Religionsgesellschaften, die nicht als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
anerkannt sind, können von der für das Friedhofswesen zuständigen Senatsverwaltung widerruflich 
mit dem hoheitlichen Bestattungsrecht beliehen werden, wenn sie in der Lage sind, den sachlichen und 
ideellen Bedarf sowie das langfristige wirtschaftliche Leistungsvermögen nachzuweisen. Gleiches gilt 
für gemeinnützige Weltanschauungsgemeinschaften. 

(3) Die Friedhofsverwaltung und die Friedhofsorganisation obliegen dem jeweiligen Friedhofsträger. 
Der Friedhofsträger kann unter der Voraussetzung, daß er auch Eigentümer des Friedhofsgrundstücks 
ist, einer beliehenen Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft im Sinne des Absatzes 



152 

 

2 die Verwaltung und Organisation eines Friedhofs oder Friedhofsteils durch Vertrag übertragen. In 
diesem Fall geht die Zuständigkeit dafür auf die jeweilige Gemeinschaft über. Die 
Eigentumsverhältnisse am Friedhofsgrundstück bleiben unberührt. 

(…) 

Zweiter Abschnitt Planung, Anlegung, Erweiterung, Schließung und Aufhebung von 
Friedhöfen 

§ 6 [Friedhofsentwicklungsplan] 

Die für das Friedhofswesen zuständige Senatsverwaltung stellt unter Beteiligung der Friedhofsträger 
und der für Angelegenheiten der Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
zuständigen Senatsverwaltung einen Friedhofsentwicklungsplan auf, der die vorhandene Versorgung 
mit Friedhofsflächen feststellt sowie die angestrebte, wohngebietsbezogene Versorgung und die 
notwendigen Entwicklungsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit darlegt. (…) 

§ 7 [Schließung und Aufhebung] 

(…) 

(2) Soll ein Friedhof nach der Schließung einer anderen Nutzung zugeführt werden (Aufhebung), so 
ist eine Frist von 30 Jahren nach der letzten Bestattung einzuhalten. Ein Friedhof oder Friedhofsteil 
darf nicht aufgehoben werden, wenn aus religiösen Gründen ein dauerndes Ruherecht gewährt worden 
ist. (…) 

 (3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann ein Friedhof oder Friedhofsteil vor Ablauf von 30 Jahren 
nach der letzten Bestattung mit Zustimmung des Senats aufgehoben werden, wenn zwingende Gründe 
des öffentlichen Interesses es erfordern und religiöse Überzeugungen nicht entgegenstehen. (…) 

Vierter Abschnitt Nutzungsrecht und Ruhezeit 

§ 11 [Ruhezeit] 

(1) Die Ruhezeit beträgt für Erd- und Urnenbestattungen mindestens 20 Jahre. Der Friedhofsträger 
kann längere Ruhezeiten bestimmen und die Ruhezeit aus religiösen Gründen auf Dauer festlegen. 

(…) 

Fünfter Abschnitt Grabstätten und Umbettungen 

§ 12 [Grabstätten] 

(…) 

(7) Der rechtliche Status der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie die 
Verpflichtung zu ihrer Erhaltung und Pflege bleiben durch dieses Gesetz unberührt. 

(8) Die Gräberfelder auf den landeseigenen Friedhöfen in Lichtenberg, Treptow und Pankow, auf 
denen die Verfolgten des Nationalsozialismus beigesetzt sind, bleiben für diesen Personenkreis mit der 
bisherigen Zweckbestimmung erhalten. Personen, die nach dem Gesetz über Entschädigungen für 
Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom 22. April 1992 (BGBl. I S. 906) anerkannt sind, 
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können dort weiterhin bestattet werden. Satz 1 gilt nicht für Personen, die für 
Unterdrückungsmaßnahmen verantwortlich waren. Näheres regelt eine Verwaltungsvorschrift. 

(…) 

Siebenter Abschnitt Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 20 [Durchführung des Gesetzes] 

Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt die für das Friedhofswesen zuständige 
Senatsverwaltung im Einvernehmen mit den für das Gesundheitswesen sowie für die Angelegenheiten 
der Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften zuständigen Senatsverwaltungen. 

7.4 Brandenburg 

7.4.1 Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG) 

Vom 07.11.2001 (GVBl. I S. 226), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
13.03.2012 (GVBl. I Nr. 16) 

Abschnitt 3   Bestattungswesen 

§ 25   Beisetzung 

(…)  

(2) Bei einer Feuerbestattung ist die Urne mit der Asche auf einem Friedhof oder in geeigneter Form 
in einer Kirche beizusetzen. Die Asche kann auch auf einer hierfür bestimmten Stelle eines Friedhofes 
verstreut werden. Auf Wunsch des Verstorbenen darf außerdem die Urne von einem Schiff aus auf 
Hoher See beigesetzt werden, wenn andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Sonstige 
Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen kann die örtliche Ordnungsbehörde im Einzelfall im 
Einvernehmen mit der unteren Gesundheitsbehörde zulassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 Abschnitt 4   Friedhofswesen 

§ 26   Friedhöfe 

(1) Friedhöfe sind Einrichtungen, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und der Pflege ihres 
Andenkens gewidmet sind. 

(2) Träger von Friedhöfen können nur Gemeinden sowie Religionsgemeinschaften, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind, sein. 

 § 27   Gemeindefriedhöfe 

(1) Die Gemeinden haben Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten und 
diese Einrichtungen zu unterhalten, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht. Ein öffentliches 
Bedürfnis für die Errichtung oder Erweiterung eines Friedhofes besteht grundsätzlich nicht, wenn die 
Gemeinde sicherstellt, dass der Friedhof eines anderen Trägers in zumutbarer Nähe benutzt werden 
kann. Satz 2 gilt für Leichenhallen entsprechend.  
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(2) Auf Gemeindefriedhöfen ist die Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner sowie bei 
besonderem berechtigten Interesse auch die Bestattung einer sonstigen verstorbenen Person 
zuzulassen. Die Bestattung einer anderen in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen 
Person ist insbesondere zuzulassen, wenn  

1. diese keinen festen Wohnsitz hatte, 

2. ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, 

3. ihre Überführung an den früheren Wohnsitz unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde 
oder 

4. wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern. 

(3) Auf Gemeindefriedhöfen wird unabhängig von Konfession und Weltanschauung bestattet.  

§ 28   Andere Friedhöfe 

(1) Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können eigene 
Friedhöfe nach Maßgabe der Gesetze anlegen, erweitern und wiederbelegen sowie Leichenhallen 
errichten. Sie sind Friedhofsträger.  

(2) Die Bestattung von Verstorbenen, die nicht der jeweiligen Religionsgemeinschaft angehören, liegt 
auf Friedhöfen nach Absatz 1 im Ermessen des jeweiligen Friedhofsträgers. Soweit es die religiöse 
Ordnung der jeweiligen Religionsgemeinschaft zulässt, darf die Bestattung der in § 27 Abs. 2 
genannten Verstorbenen nicht verweigert werden, wenn in zumutbarer Entfernung keine 
gemeindlichen Friedhöfe bestehen. Dies gilt auch dann, wenn es sich um andersgläubige oder 
konfessionslose Verstorbene handelt.  

§ 32   Ruhezeit 

(1) Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt mindestens 20 Jahre, für Urnenbestattungen mindestens 
15 Jahre. Der Friedhofsträger kann längere Ruhezeiten bestimmen und die Ruhezeit aus religiösen 
Gründen auf Dauer festlegen.  

(2) Ein Grab darf nur neu belegt oder anderweitig verwendet werden, wenn die nach Absatz 1 
bestimmte Ruhezeit abgelaufen ist.  

Abschnitt 5   Gemeinsame Vorschriften 

§ 37   Datenschutz 

(…) 

(3) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes. Die Vorschriften 
des Datenschutzes der Religionsgemeinschaften bleiben unberührt.  
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7.4.2 Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg  
(GräbG-AGBbg) 

Vom 23.05.2005 (GVBl. I 2005, 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23.09.2008 (GVBl. I  S. 202, 206) 

§ 4 Veranstaltungen 

(…) 

(3) Veranstaltungen auf Gräberstätten bedürfen einer Erlaubnis, soweit nicht aufgrund dieses Gesetzes 
insbesondere für Veranstaltungen des Bundes, des Landes, der Landkreise, der Ämter und Gemeinden, 
der Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, oder des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. etwas anderes bestimmt ist. 

7.5 Bremen 

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Freien Hansestadt 
Bremen 

Vom 16.10.1990 (Brem.GBl. S. 303),  
zuletzt geändert durch Nr. 2.3 i.V.m. Anl. 3 ÄndBek vom 24.01.2012 (Brem.GBl. S. 24) 

§ 1   Friedhofsträger 

(1) Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Stadtgemeinden 
Bremen und Bremerhaven.  

(2) Die Stadtgemeinden als Friedhofsträger haben für eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Friedhöfen 
zu sorgen und diese zu unterhalten.  

(3) Neben den Stadtgemeinden sind die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts befugt, eigene 
Friedhöfe anzulegen, zu erweitern und zu unterhalten.  

§ 4   Friedhofszwang, Bestattungsformen, Ausnahmen 

(…) 

(4) Der Friedhofsträger kann in der Stadtgemeinde Bremen mit Zustimmung des Instituts für 
Rechtsmedizin des Klinikums Bremen-Mitte, in der Stadtgemeinde Bremerhaven mit Zustimmung des 
Magistrats Ausnahmen von der Sargpflicht zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein religiöser 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. Gleiches gilt, wenn der zu Bestattende 
mit Verweis auf weltanschauliche Gründe eine entsprechende schriftliche Verfügung getroffen hat. In 
den Fällen der Sätze 1 und 2 muss der Transport der Leiche bis zur Grabstelle in einem Sarg erfolgen.  

§ 4a   Feuerbestattungen 

(…)  

(2) Die Genehmigung zur Errichtung einer Feuerbestattungsanlage darf nur den Stadtgemeinden und 
den Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, die nach § 1 Abs. 3 befugt sind, eigene Friedhöfe 
anzulegen, erteilt werden. Bei der Erteilung der Genehmigung ist auf eine würdige Ausgestaltung der 
Anlage hinzuwirken.  
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§ 7   Datenverarbeitung 

(1) Zur Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe, insbesondere zur Festsetzung und Einziehung 
von Gebühren oder Entgelten, sind die Friedhofsträger berechtigt, folgende personenbezogene Daten 
der Verstorbenen zu verarbeiten:  

1. Vor-, Geburts- und Nachnamen, 

2. letzte Adresse, 

3. Geburts- und Sterbedatum, 

4. Sterberegisternummer, 

5. Ort und Zeitpunkt der Einäscherung, 

6. Einäscherungsnummer, 

7. Zeitpunkt der Bestattung, 

8. Bestattungsnummer, 

9. Art, Lage und Zustand der Grabstelle, 

10.  Bestattungen in der Grabstelle, 

11.  Dauer des Nutzungsrechts, 

12.  Ruhefrist, 

13.  Vorhandensein von Grabmalen und Einfassungen sowie Datum der Genehmigung, 

14.  Name und Adresse des Bestatters, 

15.  Leistungen des Friedhofsträgers.  

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken dürfen die Friedhofsträger folgende personenbezogene 
Daten der Nutzungsberechtigten verarbeiten:  

1. Vor-, Geburts- und Nachnamen, 

2. Adresse, 

3. Geburtsdatum, 

4. Art, Lage und Zustand der Grabstelle, 

5. Namen und Adressen von Bevollmächtigten, 

6. Namen, Adresse und Geburtsdatum des vom Nutzungsberechtigten benannten Nachfolgers im 
Nutzungsrecht,  

7. Bankverbindung.  

(3) Zur Klärung der Nutzungsrechtsnachfolge dürfen die Friedhofsträger folgende personenbezogene 
Daten der Angehörigen der Verstorbenen oder der Nutzungsberechtigten verarbeiten:  
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1. Vor-, Geburts- und Nachnamen, 

2. Adresse, 

3. Geburtsdatum, 

4. Verhältnis zum letzten Nutzungsberechtigten, 

5. Sterbedatum des letzten Nutzungsberechtigten, 

6. Art, Lage und Zustand der Grabstelle, 

7. Namen und Adressen von Bevollmächtigten. 

(4) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 4 Abs. 1 Satz 3 darf die zuständige Behörde 
folgende personenbezogene Daten verarbeiten. 

1. Vor-, Geburts- und Nachnamen des Verstorbenen, 

2. letzte Adresse des Verstorbenen, 

3. Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen, 

4. Sterberegisternummer, 

5. Ort und Zeitpunkt der Einäscherung, 

6. Einäscherungsnummer, 

7. Ort und Zeitpunkt der Bestattung, 

8. Vor-, Geburts- und Nachnamen des Antragstellers, 

9. Geburtsdatum des Antragstellers, 

10.  Adresse des Antragstellers, 

11.  Verhältnis des Antragstellers zum Verstorbenen, 

12.  Namen und Adressen von Bevollmächtigten, 

13.  Lage, Bezeichnung und Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Bestattung vorgenommen 
werden soll. 

(5) Im Rahmen der Zulassung und Überwachung der auf den Friedhöfen tätigen Gewerbetreibenden 
des Friedhofs- und Bestattungsgewerbes dürfen folgende personenbezogene Daten verarbeitet werden:  

1. Vor- und Nachnamen, 

2. Adresse, 

3. Art des Gewerbes, 

4. Zulassung, 

5. Tätigkeitsbeschränkungen oder -verbote. 



158 

 

(6) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach den Absätzen 1, 2, 3 und 5 darf im 
automatisierten Verfahren erfolgen.  

(7) Die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt 
werden. Die in Absatz 1 genannten Daten der Verstorbenen müssen für den Zeitraum der Ruhefrist 
aufbewahrt werden. Sie dürfen aufbewahrt werden, solange ein Nutzungsrecht an der Grabstelle 
besteht, das sich auf diese Verstorbenen bezieht. Nach Ablauf der in Satz 2 und 3 genannten Fristen 
dürfen die Daten der Verstorbenen nur noch gesondert, durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gesichert, aufbewahrt werden. Sie dürfen dann nur noch verarbeitet oder genutzt werden, 
wenn Angehörige um Auskunft nachsuchen oder dies für wissenschaftliche Zwecke unabdingbar ist. 
Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Daten sind von einer Umschreibung des Nutzungsrechts an bis 
zur folgenden Umschreibung, mindestens jedoch 10 Jahre, aufzubewahren.  

(8) Die Absätze 1, 2, 3, 5, 6 und 7 gelten nicht für Friedhöfe, die von öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Einrichtungen, ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform, betrieben werden, sofern die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften eigene bereichsspezifische Bestimmungen erlassen, die den Zielen dieses 
Gesetzes entsprechen.  

§ 9 Vollstreckung kirchlicher Friedhofsgebühren 

(1) Die Friedhofsgebühren der Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts werden auf Antrag des 
Friedhofsträgers im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt.  

(2) Der Friedhofsträger erstattet der zuständigen Stelle den für die Vollstreckung erforderlichen, durch 
die Zahlung des Schuldners nicht gedeckten Verwaltungsaufwand einschließlich der Auslagen. Der 
Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Erstattung näher zu regeln. Darin kann bestimmt 
werden, dass der Verwaltungsaufwand ganz oder teilweise in Pauschalsätzen zu erstatten ist.  

7.6 Hamburg 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen [von Hamburg] 
Vom 14.09.1988 (HmbGVBl. S. 167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 

(HmbGVBl. S. 444, 445) 

Zweiter Abschnitt   Bestattungswesen 

§ 14   Friedhofszwang 

Beisetzungen außerhalb staatlicher, von der Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen Rechts – 
betriebener oder kirchlicher Friedhöfe sind nicht zulässig. Ausnahmen können in besonderen Fällen 
von der zuständigen Behörde zugelassen werden. 

Dritter Abschnitt   Staatliches Friedhofswesen 

§ 18   Bekenntnisgebräuche 

Die Ausübung kirchlicher Amtshandlungen sowie religiöser und weltanschaulicher Gebräuche bei 
Bestattungen und Totengedenkfeiern wird gewährleistet. Auf den Ablauf anderer Bestattungen ist 
Rücksicht zu nehmen. 
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Vierter Abschnitt   Friedhöfe anderer Träger 

§ 31   Kirchliche Friedhöfe 

(1) In der Freien und Hansestadt Hamburg bestehen die aus der Anlage 2 ersichtlichen Friedhöfe der 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts (kirchliche Friedhöfe). 

(2) Die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts dürfen im Rahmen des geltenden Rechts neue 
Friedhöfe einrichten sowie ihre Friedhöfe verändern und schließen. 

(3) Die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts erlassen für ihre Friedhöfe 
Friedhofsordnungen und Friedhofsgebührenordnungen; sie können diese Ordnungen im Amtlichen 
Anzeiger bekanntmachen. 

(4) Die Ruhezeit auf kirchlichen Friedhöfen beträgt mindestens 25 Jahre. Sie beginnt mit der 
Beisetzung. Auf Antrag des Friedhofsträgers kann die zuständige Behörde für den gesamten Friedhof 
eine Ruhezeit unter 25 Jahren oder für einzelne Grabstellen eine Belegung vor Ablauf der Ruhezeit 
zulassen, wenn gesundheitliche Gefahren auszuschließen sind. 

(5) Die zuständige Behörde kann kirchliche Friedhöfe oder Friedhofsteile schließen, wenn 
gesundheitliche Gefahren für die Umgebung zu befürchten sind. 

(6) Die Friedhofsgebühren werden auf Antrag des Friedhofsträgers im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Körperschaft, zu deren Gunsten vollstreckt wird, hat der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Kosten der Verwaltungsvollstreckung (Gebühren und Auslagen) zu erstatten, die durch 
Zahlung des Pflichtigen nicht gedeckt werden. 

7.7 Hessen 

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) [von Hessen]18 
Vom 05.07.2007 (Hessisches GVBl. I S. 338, ber. S. 534),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.02.2013 (GVBl. S. 42) 

Erster Abschnitt   Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen 

§ 2   Friedhöfe der Gemeinden 

(...) 

(5) Sind innerhalb des Gemeindegebiets nur Friedhöfe von Kirchen, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften vorhanden und entspricht die Bestattung auf einem solchen Friedhof 
nicht dem Willen der verstorbenen Person oder ihrer Angehörigen, so ist die Bestattung auf dem 
Friedhof einer benachbarten Gemeinde zu gestatten.  

(6) Den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften steht es frei, im Rahmen dieses 
Gesetzes bei Bestattungen und Totengedenkfeiern entsprechend ihren Ordnungen und Bräuchen zu 
verfahren.  

                                                            
 

18 Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft (§ 32). 
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§ 3   Friedhöfe der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 

(1) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, können zur Bestattung ihrer Mitglieder Friedhöfe in eigener Verwaltung anlegen, 
unterhalten und erweitern.  

(2) Wenn ein anderer zur Bestattung geeigneter Friedhof innerhalb des Gemeindegebiets nicht 
vorhanden ist, ist auf diesen Friedhöfen auch die Bestattung Verstorbener zu gestatten, die keiner oder 
einer anderen Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft angehört haben.  

(3) Bestattungs- und Totengedenkfeiern sowie die Grabmalgestaltung dürfen das religiöse oder 
weltanschauliche Empfinden des Friedhofsträgers nicht verletzen.  

§ 7   Schließung und Entwidmung der Friedhöfe 

(1) Friedhöfe oder Friedhofsteile dürfen nach ihrer Schließung (Verbot weiterer Bestattungen) 
frühestens mit Ablauf sämtlicher Ruhefristen entwidmet und anderen Zwecken zugeführt werden.  

(2) Schließung und Entwidmung sind öffentlich bekannt zu machen.  

(3) Friedhöfe oder Friedhofsteile, die eine Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nach 
§ 3 in eigener Verwaltung unterhält, ohne Eigentümerin des Friedhofsgrundstücks zu sein, dürfen nur 
mit deren Zustimmung anderen Zwecken zugeführt werden. Versagt sie ihre Zustimmung, so hat sie 
den Eigentümer für die hierdurch eintretenden Vermögensnachteile zu entschädigen.  

(...) 

Zweiter Abschnitt   Bestattung 

§ 23   Überführung 

(1) Die Leiche ist bei der Überführung von einer Person zu begleiten, die dafür zu sorgen hat, dass  

1. im Falle der Überführung von Leichen, die nicht im Gemeindegebiet des Sterbeorts bestattet 
werden, die für die Bestattung erforderlichen Unterlagen (§§ 19 oder 20) mitgeführt werden, 

2. in den Fällen des § 11 Abs. 1 die schriftliche Erklärung einer Ärztin oder eines Arztes des 
Gesundheitsamtes mitgeführt wird, dass der Beförderung keine gesundheitlichen Bedenken 
entgegenstehen, 

3. die schriftliche Erklärung des Bestattungsunternehmers mitgeführt wird, dass die Leiche den 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend eingesargt wurde (§ 15) und das zur Überführung benutzte 
Fahrzeug zur Leichenbeförderung bestimmt ist (§ 25); bei ortsansässigen Bestattungsunternehmen, die 
ständig mit der Durchführung von Bestattungen betraut sind, genügt eine allgemeine Erklärung dieses 
Inhalts, 

(...) 

§ 24   Überführung in Sonderfällen 

Wird eine Leiche  
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(...) 
2. auf den nächstgelegenen kirchlichen Friedhof der Religions- oder Konfessionsangehörigkeit des 
Verstorbenen innerhalb eines Landkreises, 

(...) 

so ist § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (...) nicht anzuwenden. 

Dritter Abschnitt   Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 30   Friedhöfe des kurhessischen Rechtskreises 

Die nach kurhessischem Gewohnheitsrecht begründeten Verwaltungs- und Nutzungsrechte der 
Kirchen an den bis zum 1. April 1965 angelegten Friedhöfen der Gemeinden bleiben unberührt.  

§ 32   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt zwei Monate nach seiner Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 
2020 außer Kraft. 

7.8 Mecklenburg-Vorpommern 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Bestattungsgesetz – BestattG M-V) 

Vom 03.07.1998 (GVOBl. M-V S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2008 
(GVOBl. M-V S. 461) 

Abschnitt 2   Bestattungswesen 

§ 13   Beisetzung 

(...) 

(2) Bei einer Feuerbestattung ist die Urne mit der Asche auf einem Friedhof oder in geeigneter Form 
in einer Kirche beizusetzen. (...) 

Abschnitt 3   Friedhofswesen 

§ 14   Friedhöfe 

(1) Träger von Friedhöfen können sein  

1. das Land und der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

2. Gemeinden sowie 

3. Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(2) Die Gemeinden haben Friedhöfe (Gemeindefriedhöfe) einzurichten und zu unterhalten. Dies gilt 
nicht, wenn in der Gemeinde ein kirchlicher Friedhof vorhanden ist oder die Gemeinde durch 
Vereinbarung sicherstellt, dass der Friedhof eines anderen Trägers benutzt werden kann. Die Sätze 1 
und 2 gelten für Leichenhallen entsprechend. 
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(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 3 genannten Körperschaften können Friedhöfe  einrichten und 
unterhalten. Auf kirchlichen Friedhöfen ist die Bestattung aller in der Gemeinde Verstorbenen zu 
ermöglichen, wenn die Gemeinde keinen eigenen Friedhof unterhält und auch keine Vereinbarung 
nach Absatz 2 Satz 2 geschlossen hat. In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den Kosten des 
Friedhofes zu beteiligen, die nicht durch Benutzungsentgelte gedeckt werden können. 

(4) Erhebt der Träger eines kirchlichen Friedhofs Benutzungsentgelte in der Form von öffentlich-
rechtlichen Gebühren, so sind diese auf seinen Antrag von den Oberbürgermeistern der kreisfreien 
Städte, den Bürgermeistern der amtsfreien Gemeinden und den Amtsvorstehern der Ämter im Wege 
der Vollstreckungshilfe nach den für die Verwaltungsvollstreckung geltenden Vorschriften 
beizutreiben. Kosten der Vollstreckungshilfe, die nicht durch Zahlung des Pflichtigen gedeckt werden, 
hat der Träger des kirchlichen Friedhofs der Vollstreckungsbehörde zu erstatten. 

(5) Der Träger des Friedhofs regelt die Ordnung, Benutzung und Gestaltung sowie die Ausübung 
gewerblicher Tätigkeiten durch eine Friedhofsordnung. Der Träger ist verpflichtet, über erfolgte 
Bestattungen Buch zu führen. 

(6) Die Einrichtung oder Erweiterung von Friedhöfen bedarf der Genehmigung, die die Landräte oder 
die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte im Benehmen mit den zuständigen Wasserbehörden 
erteilen. Die Genehmigung ist öffentlich bekanntzugeben. 

7.9 Niedersachsen 

7.9.1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen [von Niedersachsen] 
Vom 23.11.1927 (Nds. GVBl. Sb. II, 286) 

§ 1 

(1) Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Städte und 
Landgemeinden im Sinne des § 111 der Städteordnung vom 15. November 1924 (Braunschw. GVS. S. 
271) und des § 119 der Landgemeindeordnung vom gleichen Tage (Braunschw. GVS. S. 291). 

(2) Die anerkannten Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sind auch fernerhin befugt, 
eigene Friedhöfe für die Bestattung ihrer Angehörigen neben dem Gemeindefriedhofe auf ihre Kosten 
neu anzulegen, zu erweitern und zu unterhalten. Den Religionsgesellschaften werden die 
Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur 
Aufgabe machen. 

§ 2 

(1) In allen Fällen, in denen der in Benutzung stehende kirchliche Friedhof voll belegt ist und die 
Beschaffung eines neuen Friedhofes erforderlich wird, hat die Gemeinde einen eigenen 
Gemeindefriedhof anzulegen, der unter der Verwaltung und Aufsicht der Gemeindeverwaltung steht. 

(2) Es kann durch Vereinbarung zwischen Gemeinde und Kirchengemeinde die Verwaltung bisher 
kirchlicher Friedhöfe auf die Gemeinde oder die Verwaltung eines dem bisherigen kirchlichen 
Friedhofe zu dessen Erweiterung hinzugelegten neuen Friedhofteils auf die Kirchengemeinde 
übertragen werden. 
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§ 3 

Allen Angehörigen von Religionsgesellschaften und Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen, wird das Recht gewährleistet, deren Vorschriften 
und Gebräuche auf dem Gemeindefriedhofe bei der Bestattung und bei der Ausschmückung der 
Grabstätten zu beobachten, jedoch mit der Einschränkung, daß Inschriften und Symbole, welche die 
Weihe und den Ernst des Friedhofes verletzen, nicht angebracht werden dürfen. 

§ 4 

Unberührt bleiben die bisherigen Rechte und Verpflichtungen der Gemeinden und Kirchengemeinden, 
besonders die Verpflichtung der Kirchengemeinden, vor dem Anlegen kirchlicher Friedhöfe und vor 
dem Erlaß von Begräbnis- und Friedhofsgebührenordnungen die Gemeinde zu hören und alle 
Angehörigen der Gemeinde zu bestatten. 

§ 5 

Unberührt bleiben die landespolizeilichen Vorschriften, die die Anlage, Erweiterung und Unterhaltung 
von Bestattungsplätzen jeder Art regeln. 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

7.9.2 Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen [von 
Niedersachsen] (BestattG) 

Vom 08.12.2005 (Nds. GVBl. S. 381) 

§ 1   Grundsatz 

Leichen und Aschen Verstorbener sind so zu behandeln, dass die gebotene Ehrfurcht vor dem Tod 
gewahrt wird und das sittliche, religiöse und weltanschauliche Empfinden der Allgemeinheit nicht 
verletzt wird.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(…) 

(4) Friedhöfe sind alle von einem Träger nach § 13 Abs. 1 für die Beisetzung Verstorbener oder deren 
Asche besonders gewidmeten und klar abgegrenzten Grundstücke, Anlagen oder Gebäude bis zu deren 
Aufhebung. 

§ 8   Bestattung 

(1) Leichen sind zu bestatten. Auf Verlangen eines Elternteils ist auch ein Fehlgeborenes oder 
Ungeborenes (§ 2 Abs. 3 Sätze 2 und 3) zur Bestattung zuzulassen. Abgetrennte Körperteile oder 
Organe verstorbener Personen (Leichenteile) sind, wenn sie nicht bestattet werden, von demjenigen, 
der den Eingriff vorgenommen hat, zu verbrennen; Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 Satz 1 gelten 
entsprechend. Die untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen von Satz 3 Halbsatz 1 für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung, der medizinischen Ausbildung oder der geschichtlichen Darstellung 
zulassen. 

(…) 
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§ 11   Erdbestattung 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen und nur auf 
Friedhöfen (§ 2 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 2) zulässig. Die untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen 
von der Sargpflicht nach Satz 1 zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund 
vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  

(2) Unberührt bleibt die Möglichkeit, kirchliche Würdenträger wie bisher auch in kirchlichen 
Gebäuden beizusetzen, die nicht ausschließlich der Totenruhe dienen.  

§ 13   Friedhöfe 

(1) Träger von Friedhöfen (§ 2 Abs. 4) können nur sein:  

1. Gemeinden, 

2. Kirchen, Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und andere Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, wenn sie Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sind. 

Friedhofsträger können mit der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben, insbesondere mit der 
Errichtung und dem Betrieb des Friedhofs, Dritte beauftragen; ihre Verantwortlichkeit für die 
Erfüllung der mit der Trägerschaftverbundenen Pflichten wird durch die Übertragung nicht berührt.  

(…) 

§ 17   Vollstreckungshilfe 

Bei kirchlichen Friedhofsgebühren, die aufgrund kirchenbehördlich genehmigter Gebührenordnungen 
durch Bescheides Friedhofsträgers festgesetzt wurden, sind die Gemeinden zur Vollstreckungshilfe 
verpflichtet. 

§ 19   Übergangsvorschriften 

(…) 

(2) § 8 Abs. 1 Satz 3 gilt nicht für Leichenteile, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
abgetrennt oder ausgegraben wurden und seither aus Gründen der Forschung, der medizinischen 
Ausbildung, der geschichtlichen Darstellung oder der religiösen Verehrung aufbewahrt werden. 

7.10 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) 
[von Nordrhein-Westfalen] 

Vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313) 

Erster Abschnitt   Friedhofswesen  

§ 1   Friedhöfe 

(1) Die Gemeinden gewährleisten, dass Tote (Leichen, Tot- und Fehlgeburten) auf einem Friedhof 
bestattet und ihre Aschenreste beigesetzt werden können.  
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(2) Gemeinden und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen 
Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen anlegen und unterhalten (Friedhofsträger).  

(3) Friedhöfe sollen mit Räumen ausgestattet sein, die für die Aufbewahrung Toter geeignet sind und 
ausschließlich hierfür genutzt werden (Leichenhallen).  

(…) 

§ 2   Errichtung und Erweiterung eines Friedhofs 

(1) Die Errichtung und die Erweiterung der Friedhöfe der kreisangehörigen Gemeinden und der 
Religionsgemeinschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 bedürfen der Genehmigung. Genehmigungsbehörde 
ist für Friedhöfe der Gemeinden der Kreis (Kreisordnungsbehörde) und für Friedhöfe der 
Religionsgemeinschaften die Bezirksregierung. Am Genehmigungsverfahren ist die untere 
Gesundheitsbehörde zu beteiligen.  

(2) Bei Friedhöfen der Religionsgemeinschaften hat die Genehmigungsbehörde das Benehmen mit der 
Gemeinde herzustellen.  

(…) 

§ 3   Schließung und Entwidmung der Friedhöfe 

(1) Friedhöfe können ganz oder teilweise geschlossen werden. Die Träger haben die 
Schließungsabsicht unverzüglich der Genehmigungsbehörde und Religionsgemeinschaften auch der 
Gemeinde anzuzeigen.  

(2) Die völlige oder teilweise Entwidmung ist nur zulässig, wenn der Friedhofsträger für Grabstätten, 
deren Grabnutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, gleichwertige Grabstätten angelegt und 
Umbettungen ohne Kosten für die Nutzungsberechtigten durchgeführt hat.  

§ 4   Satzungen 

(…) 

(3) Gebühren, die eine Religionsgemeinschaft für die Benutzung ihres Friedhofs und seiner 
Einrichtungen erhebt, können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden, wenn die 
Satzung von der nach § 2 Abs. 1 Satz 2 zuständigen Behörde genehmigt worden ist.  

(…)  

7.11 Rheinland-Pfalz 

Bestattungsgesetz [von Rheinland-Pfalz] 
Vom 04.03.1983 (GVBl S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2009 (GVBl S. 333) 

Abschnitt 1   Friedhofswesen 

§ 1   Bestattungsplätze 

(1) Bestattungsplätze sind: 

(…) 
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2. kirchliche Friedhöfe und Grabstätten in Kirchen 

(…) 

§ 2   Gemeindefriedhöfe 

(…) 

(4) Die Gemeinden können die Aufgaben nach Absatz 1 durch öffentlich-rechtlichen Vertrag den 
Trägern kirchlicher Friedhöfe übertragen, wenn diese die Pflichten nach den Absätzen  2 und 3 
übernehmen. Die Bestattung Andersgläubiger muss nach den für sie üblichen Formen und ohne 
räumliche Absonderung möglich sein. Bestattungs- und Totengedenkfeiern und die Gestaltung der 
Grabstätten dürfen das religiöse Empfinden der Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht verletzen. 

§ 3   Kirchliche Bestattungsplätze 

(1) Kirchen, Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie andere 
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, können eigene Friedhöfe anlegen, erweitern und wieder belegen sowie Leichenhallen 
errichten. 

(2) Grabstätten in Kirchen der in Absatz 1 genannten Körperschaften sind als Bestattungsplätze zu 
genehmigen, wenn keine gesundheitlichen Gefahren bestehen. 

§ 6   Benutzungsordnung 

(…) 

(2) Den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften steht es frei, bei Bestattungen und 
Totengedenkfeiern entsprechend ihren Ordnungen und Bräuchen zu verfahren. Im Übrigen bedürfen 
Feiern einer Genehmigung des Friedhofsträgers. 

§ 7   Schließung und Aufhebung von Bestattungsplätzen 

(…) 

(2) Die Schließung ist der Genehmigungsbehörde anzuzeigen. Bei kirchlichen Friedhöfen und 
Anstaltsfriedhöfen ist die Gemeinde von der beabsichtigten Schließung zu unterrichten. 

(…) 
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7.12 Saarland 

Gesetz über das Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen [des Saarlandes] 
(Bestattungsgesetz – BestattG)19 

vom 05.11.2003 (Amtsbl. S. 2920),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2010 (Amtsbl. I S. 1384) 

Erster Teil   Friedhofswesen 

Erster Abschnitt   Anlegung und Unterhaltung von Friedhöfen und privaten 
Bestattungsplätzen 

§ 2 Friedhofsträger 

(…) 

(2) Gemeinden und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen 
Friedhöfe anlegen und unterhalten (Friedhofsträger).  

(3) Gemeinden, Eigeneinrichtungen des Landes und der Gemeinden sowie Religionsgemeinschaften, 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen Waldstücke als Friedhöfe anlegen und 
unterhalten (Friedhofsträger).  

(4) Friedhofsträger dürfen sich bei Errichtung und Betrieb ihrer Friedhöfe Dritter bedienen.  

§ 4   Genehmigung 

(1) Friedhöfe dürfen nur mit Genehmigung des Ministeriums für Justiz, Gesundheit und Soziales 
angelegt oder erweitert werden. Bei einem elektronischen Verwaltungsakt nach Satz 1 ist dieser mit 
einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur zu versehen. Bei Friedhöfen von 
Eigeneinrichtungen des Landes und der Gemeinden sowie von Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, ist vor Genehmigung das Einvernehmen mit der 
Gemeinde herzustellen.  

(…) 

§ 8   Friedhofssatzung 

(…) 

(2) Gebühren, die eine Religionsgemeinschaft für die Benutzung ihres Friedhofs und seiner 
Einrichtungen erhebt, können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden, wenn sie auf 
einer genehmigten Satzung basieren.  

(…) 

                                                            
 

19 Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2015 außer Kraft, vgl. § 55 Abs. 1. 
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Zweiter Teil   Leichenwesen 

Dritter Abschnitt   Bestattung und Ausgrabung von Leichen, Beisetzung von Asche 
Verstorbener 

§ 31 Frühester Bestattungszeitpunkt 

(1) Leichen dürfen frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes bestattet bzw. eingeäschert werden.  

(2) Die Ortspolizeibehörde kann eine frühere Bestattung bzw. Einäscherung zulassen,  

1. wenn offenkundig jede Möglichkeit eines Scheintodes ausgeschlossen ist 

oder  

2. wenn gesundheitliche oder religiöse Gründe hierfür vorliegen. 

(3) Die Ortspolizeibehörde kann aus gesundheitlichen Gründen eine frühere Bestattung bzw. 
Einäscherung anordnen. 

§ 34   Särge und Urnen, konservierte Leichen 

(1) Für die Erdbestattung dürfen nur Holzsärge verwendet werden, es sei denn, dass eine Leiche in 
einem Metallsarg zum Bestattungsort überführt werden musste. Von der Sargpflicht können mittels 
Friedhofssatzung diejenigen entbunden werden, deren religiöse Glaubensüberzeugung eine 
Sargbestattung nicht erlaubt, solange keine gravierenden medizinischen bzw. polizeilichen Gründe 
eine Sargbestattung erforderlich machen. In den Fällen der sarglosen Bestattung ist der Leichnam bis 
zur Grabstelle in einem verschlossenen Sarg zu transportieren. 

(…) 

7.13 Sachsen 

Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches 
Bestattungsgesetz – SächsBestG)  

Vom 08.07.1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 
(SächsGVBl. S. 725, 731)  

Erster Abschnitt   Friedhofswesen 

§ 1   Bestattungsplätze 

(1) Bestattungsplätze sind 

1. Gemeindefriedhöfe, 

2. Friedhöfe der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie Grabstätten in Kirchen, 

3. Anstaltsfriedhöfe und sonstige private Bestattungsplätze. 

(…) 
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 § 3   Andere Friedhöfe und Bestattungsplätze 

(1) Kirchen, Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie andere Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können eigene 
Friedhöfe nach Maßgabe der Gesetze anlegen, erweitern und wiederbelegen (kirchliche Friedhöfe) 
sowie Leichenhallen errichten. 

(2) Grabstätten in Kirchen der in Absatz 1 genannten Körperschaften sind als Bestattungsplätze zu 
genehmigen, sofern nicht durch die Bestattung im Einzelfall gesundheitliche Gefahren zu befürchten 
sind. 

(…) 

§ 4   Friedhöfe nichtgemeindlicher Träger 

(1) Auf nichtgemeindlichen Friedhöfen, außer jüdischen, sind die in § 2 Abs. 2 genannten 
Verstorbenen aufzunehmen, soweit in zumutbarer Entfernung keine gemeindlichen Friedhöfe 
bestehen. Dies gilt auch dann, wenn es sich um andersgläubige oder konfessionslose Verstorbene 
handelt. Diese sind nach Möglichkeit ohne räumliche Absonderung von anderen Grabstellen zu 
bestatten; die Nutzung der Leichenhalle ist für sie zuzulassen. In die Art und Weise der Bestattungs- 
und Totengedenkfeiern sowie in die Gestaltung der Grabstätten darf nur unter den Voraussetzungen 
des § 7 eingegriffen werden. 

(2) Die Gemeinden haben sich an dem Kostenaufwand anderer Träger, die in ihrem Einzugsbereich 
einen Friedhof im Sinne des Absatzes l Satz 1 unterhalten, angemessen zu beteiligen, soweit die 
Kosten nicht durch Einnahmen aus den für die Nutzer zumutbaren Gebühren gedeckt werden können. 
Das gleiche gilt, wenn die gemeindlichen Bestattungsplätze nicht ausreichen und soweit der andere 
Friedhofsträger im Einverständnis mit der Gemeinde Bestattungsplätze für die Allgemeinheit zur 
Verfügung stellt. Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem anderen 
Friedhofsträger geregelt. 

§ 7   Benutzungsordnung der Gemeindefriedhöfe 

(…) 

(2) Den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften steht es frei, bei Bestattungen und 
Totengedenkfeiern nach ihren Ordnungen und Bräuchen zu verfahren. Andere Feiern bedürfen einer 
Genehmigung des Friedhofsträgers. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch die Art der Bestattungs- oder Totengedenkfeiern das sittliche Empfinden 
der Allgemeinheit oder das religiöse Empfinden der Kirchen oder der Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften oder ihrer Mitglieder verletzt werden könnte. 

Dritter Abschnitt   Bestattungswesen 

§ 18   Allgemeine Vorschriften zur Bestattung 

(1) Jede menschliche Leiche muss bestattet werden. Die Bestattung im Freistaat Sachsen ist nur auf 
einem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Bestattungsplatz zulässig. 

(…) 

(3) Für Ort, Art und Durchführung der Bestattung ist der Wille des Verstorbenen maßgebend, soweit 
gesetzliche Bestimmungen oder zwingende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Bei 



170 

 

Verstorbenen, deren Wille nicht bekannt ist, und bei Verstorbenen, die das 14. Lebensjahr nicht 
vollendet hatten oder die geschäftsunfähig waren, ist der Wille des nach § 10 Abs. 1 Verantwortlichen 
maßgebend. Für Verstorbene ohne Hinterbliebene ist die ortsübliche Bestattungsart zu wählen. Bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Bestattung sind die Würde und die Religionszugehörigkeit des 
Verstorbenen und das sittliche Empfinden der Allgemeinheit zu achten. 

Vierter Abschnitt   Ordnungswidrigkeiten, Ermächtigungen und Schlussbestimmungen 

§ 24   Ermächtigungen 

(1) Das Staatsministerium für Soziales wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern, bei Regelungen nach Nummer 3 auch im Benehmen mit dem Staatsministerium der Justiz, 
durch Rechtsverordnung 

1.  (…) 

2.  die im Rahmen des § 28 Abs. 1 IfSG20 notwendigen Schutzmaßnahmen bei hochinfektiösen 
Leichen zu treffen, insbesondere hinsichtlich 

(…) 

g) der Untersagung bestimmter religiöser Bestattungsrituale, 

(…) 

7.14 Sachsen-Anhalt 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes 
Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt – BestattG LSA) 

Vom 05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2011 (GVBl. LSA S. 136, 148) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Grundsätze 

(1) Der Umgang mit Leichen und mit der Asche Verstorbener hat mit der gebotenen Würde und mit 
der Achtung vor den Verstorbenen zu erfolgen. Er hat sich auch nach den bekannt gewordenen 
sittlichen, weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen der Verstorbenen zu richten, soweit nicht 
Belange der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen.  

(…) 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(…) 

10. Friedhöfe 

                                                            
 

20 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - 
IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045). 
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Friedhöfe im Sinne dieses Gesetzes sind alle für die Beisetzung Verstorbener oder deren Asche 
ausgewiesenen Grundstücke, Anlagen oder Gebäude bis zu deren Entwidmung, insbesondere:  

a) Gemeindefriedhöfe, 

b) kirchliche Friedhöfe, 

c) Grabstätten in Kirchen, 

d) vorhandene private Bestattungsplätze. 

Abschnitt 4   Friedhofswesen 

§ 19   Friedhöfe 

(…) 

(3) Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
können eigene Friedhöfe anlegen, unterhalten und erweitern (kirchliche Friedhöfe). 

(…) 

§ 22   Ruhezeit 

(1) Für jeden Friedhof werden Fristen festgelegt, in denen Grabstätten nicht erneut belegt werden 
dürfen (Ruhezeit).  

(2) Bei der Festlegung der Ruhezeit sind die Freiheit der Religionsausübung (Artikel 4 des 
Grundgesetzes und Artikel 9 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt), die Verwesungsdauer der 
Leichen und der Wunsch der Angehörigen nach Verlängerung der Ruhezeit zu berücksichtigen. Die 
Ruhezeit beträgt für die Leichen von Kindern, die vor Vollendung des 10. Lebensjahres gestorben 
sind, mindestens zehn Jahre, im Übrigen mindestens 15 Jahre (Mindestruhezeit). Die Mindestruhezeit 
gilt auch für die Asche Verstorbener. Die Ruhezeit beginnt mit der Bestattung oder Beisetzung. Mit 
der Umbettung gemäß § 24 beginnt keine neue Ruhezeit.  

§ 25   Satzung, Benutzungsordnung 

(1) Die Gemeinden regeln die Benutzung ihrer Friedhöfe durch Satzung. Die Satzung enthält 
Vorschriften insbesondere über die Art, Ruhezeit, Gestaltung und Unterhaltung der Grabstätten sowie 
die Benutzung der Bestattungseinrichtungen einschließlich der Erhebung von Gebühren.  

(2) Für Satzungen oder Benutzungsordnungen der Träger kirchlicher Friedhöfe gilt Absatz 1 Satz 2 
entsprechend.  

Abschnitt 5   Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften 

§ 28   Ermächtigungen 

Das Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften zu erlassen:  

1. zu hygienischen Anforderungen an Bestattungseinrichtungen (§ 2 Nr. 8), an Leichenhallen 
(§ 2 Nr. 9), und an Friedhöfe, Grabstätten in Kirchen und private Bestattungsplätze (§ 2 Nr. 10), 

(…) 
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7.15 Schleswig-Holstein 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes  
Schleswig-Holstein (Bestattungsgesetz - BestattG) 

Vom 04.02.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 56) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Grundsätze 

Der Umgang mit Leichen und mit der Asche Verstorbener hat mit der gebotenen Würde und mit 
Achtung vor den Verstorbenen zu erfolgen. Er hat sich auch nach den bekannt gewordenen sittlichen, 
weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen der Verstorbenen zu richten, soweit dadurch Belange 
des Gemeinwohls, insbesondere des Gesundheits- und Umweltschutzes, nicht gefährdet werden und 
das sittliche Empfinden der Allgemeinheit nicht verletzt wird.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(…) 

9. Leichenräume 

Leichenräume sind die zur Leichenaufbewahrung geeigneten und nur diesem Zweck dienenden Räume 
auf Friedhöfen, in Kirchen und Krematorien, in medizinischen, medizinisch-wissenschaftlichen und 
pflegerischen Einrichtungen sowie in Bestattungsunternehmen. 

10. Friedhof 

Ein Friedhof ist ein öffentlicher Bestattungsort mit einer Vielzahl von Grabstätten, der auf einem 
räumlich abgegrenzten Grundstück eingerichtet und für die Bestattung der irdischen Überreste einer 
im Voraus unbestimmten Zahl Verstorbener gewidmet ist. Das sind 

a) staatliche und kommunale Friedhöfe, 

b) kirchliche Friedhöfe als  

aa) Simultanfriedhöfe oder 

bb) konfessionelle Friedhöfe und 

c) private Friedhöfe. 

11. Private Bestattungsplätze 

Private Bestattungsplätze sind einzelne, außerhalb von Friedhöfen gelegene Grabstätten auf solchen 
Grundstücken oder Grundstücksteilen, in Anlagen oder Gebäuden, die nicht für die allgemeine 
Bestattung gewidmet sind. Grabstätten in Kirchen und anderen Gotteshäusern gelten als private 
Bestattungsplätze. 

(…) 
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Abschnitt IV   Friedhofswesen 

§ 20   Trägerschaft und Betreiben von Friedhöfen 

(1) Träger von Friedhöfen können nur sein:  

1. Gemeinden,  

2. als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften. 

(…) 

(3) Als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften können im 
Rahmen der Gesetze eigene Friedhöfe (kirchliche Friedhöfe) betreiben. Sie haben die beabsichtigte 
Anlegung und wesentliche Veränderung eines Friedhofs dem Kreis oder der kreisfreien Stadt 
rechtzeitig und umfassend anzuzeigen. Der Kreis oder die kreisfreie Stadt kann das beabsichtige 
Vorhaben binnen einer Frist von sechs Monaten untersagen, wenn es den Anforderungen des § 19 
Abs. 2 widerspricht.  

(…) 

§ 21   Widmung, Schließung und Entwidmung von Friedhöfen  

(1) Die Widmung, Schließung und Entwidmung eines Friedhofs oder eines Teils davon sowie die 
Friedhofssatzung oder Benutzungsordnung und deren Änderungen sind auf Kosten des Trägers des 
Vorhabens örtlich bekannt zu machen. Die beabsichtigte Schließung eines kirchlichen Friedhofs ist 
der betroffenen Gemeinde mindestens zwei Jahre vor dem Schließungszeitpunkt anzuzeigen.  

(…)  

§ 22   Zulassungspflicht 

(1) Auf kommunalen Friedhöfen ist mindestens die Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie derjenigen Personen zu ermöglichen, die innerhalb des Gemeinde- oder 
Zweckverbandgebiets verstorben sind.  

(2) Auf kirchlichen Friedhöfen ist die Bestattung in einem dem Absatz 1 entsprechenden Umfang auch 
Nichtangehörigen der Konfession zu ermöglichen, wenn die Gemeinde weder einen eigenen Friedhof 
unterhalten noch die Bestattung durch Formen der kommunalen Zusammenarbeit sicherstellen kann 
(Simultanfriedhof). In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den Kosten des Friedhofs zu beteiligen, 
die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckt werden können.  

§ 23   Ruhezeit 

(…) 

(2) Bei der Festlegung der Ruhezeit für Erdbestattungen ist zumindest die sich aus den jeweiligen 
Bodenverhältnissen ergebende Verwesungsdauer als Ruhezeit einzuhalten. Im Übrigen sind bei der 
Festlegung sowie der Gewährung von Verlängerungen der Ruhezeiten das Bedürfnis nach einer 
angemessenen Dauer der Totenehrung sowie die Freiheit der Religionsausübung zu berücksichtigen.  

(…) 
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§ 26   Friedhofsordnung 

(…) 

(4) Der Friedhofsträger eines kommunalen oder Simultanfriedhofs hat die Bestattung ohne Sarg aus 
religiösen oder weltanschaulichen Gründen zuzulassen und die Durchführung in der Friedhofsordnung 
zu regeln sowie den weitergehenden Erfordernissen aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen 
nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. Für diese Fälle kann die Bestattung aufgrund von 
Vereinbarungen auf einem anderen Friedhof in zumutbarer Entfernung gewährleistet werden. Für die 
verwendete Umhüllung der Leiche gilt § 1521 Abs. 2 entsprechend. Auf anderen als kommunalen 
Friedhöfen oder Simultanfriedhöfen kann diese Bestattungsart unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
zugelassen werden.  

(…) 

7.16 Thüringen 

Thüringer Bestattungsgesetz 
Vom 19.05.2004 (GVBl. Thüringen S. 505), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2009 

(GVBl. S. 592) 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   Grundsätze 

(…) 

(3) Mit Leichen, Fehlgeborenen, Leibesfrüchten aus Schwangerschaftsabbrüchen, Leichen- und 
Körperteilen sowie Aschenresten Verstorbener darf nur so verfahren werden, dass die Würde des 
Menschen, das religiöse Empfinden des Verstorbenen und das sittliche Empfinden der Allgemeinheit 
nicht verletzt werden und keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten 
sind. 

§ 2   Bestattungseinrichtungen 

(…) 

(2) Bestattungseinrichtungen müssen der Würde des Menschen, dem religiösen Empfinden der 
Verstorbenen und den allgemeinen sittlichen Vorstellungen entsprechen. Sie müssen so errichtet 
werden, beschaffen sein und betrieben werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie die Gesundheit 
und das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt werden.  

                                                            
 

21 § 15 regelt die Bestattungsarten. 
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Zweiter Abschnitt   Leichenwesen 

Dritter Unterabschnitt   Totenschein, Aufbewahrung und Beförderung von Leichen  

§ 16   Aufbewahrung und Beförderung von Leichen 

(1) Jede Leiche ist innerhalb von 48 Stunden nach Eintritt des Todes, bei späterem Auffinden 
unverzüglich, in eine Leichenhalle zu überführen. (…) 

(2) Die Aufbahrung aus religiösen und weltanschaulichen Gründen ist zulässig.  

Dritter Abschnitt   Bestattungswesen 

§ 23   Beisetzung 

(…) 

(2) Bei einer Feuerbestattung ist die Urne mit der Asche auf einem Friedhof oder in geeigneter Form 
in einer Kirche beizusetzen. Die Asche kann auch auf einer hierfür bestimmten Stelle eines Friedhofs 
ausgebracht oder die Urne von einem Schiff aus auf Hoher See beigesetzt werden, wenn andere 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Sonstige Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen kann die 
zuständige Ordnungsbehörde im Einzelfall im Einvernehmen mit der unteren Gesundheitsbehörde 
zulassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Vierter Abschnitt   Friedhofswesen 

§ 24   Friedhöfe  

(1) Friedhöfe sind Einrichtungen, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und der Pflege ihres 
Andenkens gewidmet sind. 

(2) Träger von Friedhöfen können nur Gemeinden oder Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften sein, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

§ 25   Gemeindefriedhöfen 

(1) Die Gemeinden haben Friedhöfe anzulegen, zu erweitern und zu unterhalten; sie sollen 
Leichenhallen errichten und unterhalten. Satz 1 gilt nur, soweit ein öffentliches Bedürfnis besteht.  

(2) Auf Gemeindefriedhöfen ist die Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner sowie bei 
berechtigtem Interesse auch die Bestattung sonstiger Verstorbener zuzulassen. Die Bestattung einer 
anderen in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Person ist insbesondere zuzulassen, 
wenn  

1. diese keinen festen Wohnsitz hatte, 

2. ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, 

3. ihre Überführung an den früheren Wohnsitz unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen 
würde oder 

4. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern. 

(3) Auf Gemeindefriedhöfen wird unabhängig von Konfession und Weltanschauung bestattet. 
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§ 26   Andere Friedhöfe 

(1) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
können eigene Friedhöfe nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften anlegen, erweitern und 
wiederbelegen sowie Leichenhallen errichten. Sie sind Friedhofsträger. 

(2) Die Bestattung von Verstorbenen, die nicht der jeweiligen Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft als Mitglieder angehörten, liegt auf den Friedhöfen nach Absatz 1 im 
Ermessen des jeweiligen Friedhofsträgers. Soweit auf den religiösen oder weltanschaulichen 
Grundsätzen des Friedhofsträgers beruhende Gründe nicht entgegenstehen, darf die Bestattung der in § 
25 Abs. 2 genannten Verstorbenen nicht verweigert werden, wenn in zumutbarer Nähe keine 
gemeindlichen Friedhöfe bestehen. Dies gilt auch dann, wenn es sich um andersgläubige oder 
konfessionslose Verstorbene handelt. 

§ 28   Schließung oder Aufhebung von Friedhöfen durch den Träger 

(…) 

(2) Die Schließung ist der nach § 30 zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Träger von Friedhöfen 
nach § 26 Abs. 1 haben die betroffenen Gemeinden von der beabsichtigten Schließung frühzeitig zu 
unterrichten. 

(…) 

§ 29   Schließung oder Aufhebung von Friedhöfen durch die Genehmigungsbehörde 

(…) 

(3) Im Fall einer Aufhebung gilt § 28 Abs. 4 Satz 2 bis 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Friedhofsträger die Umbettung, das Umsetzen der Grabmale und das Herrichten der neuen Grabstätten 
auf einem möglichst nahe gelegenen Friedhof veranlasst. Ist dieser Friedhof ein Gemeindefriedhof, so 
liegt ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 1 vor. Für Friedhöfe in Trägerschaft von 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
gilt § 26 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

§ 31   Ruhezeit 

(1) Die Ruhezeit bei Erdbestattungen beträgt mindestens 20 Jahre, bei Urnenbeisetzungen mindestens 
15 Jahre. Der Friedhofsträger kann längere Ruhezeiten bestimmen und die Ruhezeit aus religiösen 
Gründen auf Dauer festlegen. Er hat eine längere Ruhezeit zu bestimmen, wenn dies aus Gründen der 
Bodenbeschaffenheit notwendig ist. 

(…) 

§ 33   Friedhofsordnung 

(…) 

(2) Die Benutzungs- und Gebührenordnungen der Friedhöfe von Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, die für die 
Gemeinde zuständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befindet. Im Genehmigungsverfahren 
beteiligt die Rechtsaufsichtsbehörde die übrigen fachlich betroffenen Behörden. Die Genehmigung der 
Benutzungsordnung kann nur aus ordnungsrechtlichen, insbesondere bau- und seuchenpolizeilichen, 
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sowie den sich aus diesem Gesetz ergebenden Gründen versagt werden. Die Genehmigung der 
Gebührenordnungen darf nur bei Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und in den Fällen der 
Kostenüberdeckung versagt werden. 

§ 36   Sonderbestimmungen 

Unberührt bleiben: 

(…) 

4. der Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Thüringen und den Evangelischen Kirchen in Thüringen 
vom 17. Mai 199422  (GVBl. S. 509) sowie der Staatsvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Freistaat Thüringen vom 18. Juli 199723 (GVBl. S. 266) in ihren jeweils geltenden Fassungen. 

8. Bürgerliches Recht 

8.1 Bundesrepublik Deutschland 

8.1.1 Beurkundungsgesetz 
Vom 28.08.1969 (BGBl. I S. 1513),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2013 (BGBl. I S. 2378) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften  

§ 3   Verbot der Mitwirkung als Notar 

(1) Ein Notar soll an einer Beurkundung nicht mitwirken, wenn es sich handelt um 

(...) 

4. Angelegenheiten einer Person, mit der sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden 
oder mit der er gemeinsame Geschäftsräume hat, 

(...) 

6. Angelegenheiten einer Person, deren vertretungsberechtigtem Organ der Notar oder eine Person im 
Sinne der Nummer 4 angehört, 

(...) 

(2) Handelt es sich um eine Angelegenheit mehrerer Personen und ist der Notar früher in dieser 
Angelegenheit als gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter tätig gewesen oder ist er für eine dieser 
Personen in anderer Sache als Bevollmächtigter tätig, so soll er vor der Beurkundung darauf hinweisen 
und fragen, ob er die Beurkundung gleichwohl vornehmen soll. In der Urkunde soll er vermerken, daß 
dies geschehen ist.  

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn es sich handelt um  

(...) 
                                                            
 

22 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 18 b). 
23 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 18 c). 
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3. Angelegenheiten einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft oder einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten 
Teilorganisation einer solchen Gemeinschaft, deren Organ der Notar angehört.  

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist Absatz 1 Nr. 6 nicht anwendbar. 

(...) 

8.1.2 Bürgerliches Gesetzbuch 
Vom 18.08.1896 (RGBl. S. 195), neugefasst durch Bekanntmachung vom 02.01.2002  

(BGBl. I S. 42, 2909), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.08.2013 (BGBl. I S. 3458) 

Buch 1   Allgemeiner Teil 

Abschnitt 1   Personen 

Titel 2   Juristische Personen 

Untertitel 1   Vereine 

Kapitel 1   Allgemeine Vorschriften 

§ 31   Haftung des Vereins für Organe 

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein 
anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter24 durch eine in Ausführung der ihm zustehenden 
Verrichtungen begangene, zum Schadensersatze verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt. 

Untertitel 3   Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 89   Haftung für Organe; Insolvenz 

(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und 
Anstalten des öffentlichen Rechts25 entsprechende Anwendung. 

(...) 

Buch 2   Recht der Schuldverhältnisse 

Abschnitt 5   Übertragung der Forderung 

§ 411   Gehaltsabtretung 

Tritt eine Militärperson, ein Beamter, ein Geistlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen 
Unterrichtsanstalt den übertragbaren Teil des Diensteinkommens, des Wartegeldes oder des 
Ruhegehalts ab, so ist die auszahlende Kasse durch Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger 

                                                            
 

24 Anm.: Verfassungsmäßiger Vertreter einer Kirchengemeinde ist der Pfarrer. 

25 Anm.: Körperschaften des öffentlichen Rechts sind u.a. Religionsgemeinschaften, die die Voraussetzungen des 
Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung (vgl. Erster Teil, 1.) 
erfüllen.  
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ausgestellten, öffentlich oder amtlich beglaubigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. 
(...) 

Abschnitt 8   Einzelne Schuldverhältnisse 

  Titel 8   Dienstvertrag 

§ 618    Pflicht zu Schutzmaßnahmen 

(...) 

(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienst-berechtigte in 
Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 

(…) 

Titel 27   Unerlaubte Handlungen 

§ 839   Haftung bei Amtspflichtverletzung26 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 
Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten 
nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte 
nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. 

(...)  

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den 
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. 

Buch 4   Familienrecht 

Abschnitt 1   Bürgerliche Ehe 

Titel 2   Eingehung der Ehe27 

Untertitel 3   Ehefähigkeitszeugnis 

§ 1309   Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer 

(1) Wer hinsichtlich der Voraussetzungen der Eheschließung vorbehaltlich des Artikels 13 Abs. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ausländischem Recht unterliegt, soll eine Ehe 

                                                            
 

26 Art. 34 GG: „Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körper-
schaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den 
Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen wer-
den.“ 
27 Vgl. dazu die auf dem Gebiet des Eheschließungsrechts geschlossenen internationalen Verträge (Vierter Teil 
unter Punkt C). 
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nicht eingehen, bevor er ein Zeugnis der inneren Behörde seines Heimatstaates darüber beigebracht 
hat, dass der Eheschließung nach dem Recht dieses Staates kein Ehehindernis entgegensteht. (...) 

(2) Von dem Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 kann der Präsident des Oberlandesgerichts, in dessen 
Bezirk das Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet worden ist, seinen Sitz hat, Befreiung 
erteilen. Die Befreiung soll nur Staatenlosen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland und 
Angehörigen solcher Staaten erteilt werden, deren Behörden keine Ehefähigkeitszeugnisse im Sinne 
des Absatzes 1 ausstellen. In besonderen Fällen darf sie auch Angehörigen anderer Staaten erteilt 
werden.28 (...) 

Titel 8   Kirchliche Verpflichtungen 

§ 1588 

Die kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe werden durch die Vorschriften dieses 
Abschnitts29 nicht berührt.30 

Abschnitt 2   Verwandtschaft 

Titel 5   Elterliche Sorge 

§ 1626   Elterliche Sorge, Grundsätze 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche 
Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge)31 und das 
Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das 
wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie 
besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der 
elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. 

(...) 

                                                            
 

28 Anm.: Hiernach kann unter anderem eine Befreiung erteilt werden, wenn nach ausländischem Recht ein 
religiös begründetes Eheverbot besteht, das gegen den deutschen ordre public oder gegen Artikel 13 Abs. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche verstößt. Der Wortlaut der letztgenannten Norm ist im 
Zweiten Teil unter Punkt E Nr. 3 wiedergegeben. 

29 Anm.: Der betreffende Abschnitt befasst sich mit der bürgerlichen Ehe und regelt, neben dem Verlöbnis, die 
Eingehung, Aufhebung und Scheidung der Ehe, die Wiederverheiratung im Fall der Todeserklärung, die 
allgemeinen Wirkungen der Ehe und das eheliche Güterrecht. 

30 Anm.: Die kirchlichen Verpflichtungen der Kirchenangehörigen bestimmen sich nach den innerkirchlichen 
Gesetzen und Ordnungen.  

31 Anm.: Bestandteil der Personensorge ist auch die religiöse Erziehung.  
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Abschnitt 3   Vormundschaft, Rechtliche Betreuung, Pflegschaft 

Titel 1   Vormundschaft 

Untertitel 1   Begründung der Vormundschaft 

§ 1776   Benennungsrecht der Eltern 

(1) Als Vormund ist berufen, wer von den Eltern des Mündels als Vormund benannt ist. 

(2) Haben der Vater oder die Mutter verschiedene Personen benannt, so gilt die Benennung durch den 
zuletzt verstorbenen Elternteil. 

§ 1779   Auswahl durch Familiengericht  

(1) Ist die Vormundschaft nicht einem nach § 1776 Berufenen zu übertragen, so hat das 
Familiengericht nach Anhörung des Jugendamts den Vormund auszuwählen. 

(2) Das Familiengericht soll eine Person auswählen, die nach ihren persönlichen Verhältnissen und 
ihrer Vermögenslage sowie nach den sonstigen Umständen zur Führung der Vormundschaft geeignet 
ist. Bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Personen sind der mutmaßliche Wille der Eltern, die 
persönlichen Bindungen des Mündels, die Verwandtschaft oder Schwägerschaft mit dem Mündel 
sowie das religiöse Bekenntnis des Mündels zu berücksichtigen. 

(...) 

§ 1784   Beamter oder Religionsdiener als Vormund 

(1) Ein Beamter oder Religionsdiener, der nach den Landesgesetzen einer besonderen Erlaubnis zur 
Übernahme einer Vormundschaft bedarf, soll nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubnis zum 
Vormunde bestellt werden.32 

(2) Diese Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn ein wichtiger dienstlicher Grund vorliegt. 

Untertitel 2   Führung der Vormundschaft 

§ 1801   Religiöse Erziehung 

(1) Die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels kann dem Einzelvormund von dem 
Familiengericht entzogen werden, wenn der Vormund nicht dem Bekenntnis angehört, in dem der 
Mündel zu erziehen ist.33 

(2) Hat das Jugendamt oder ein Verein als Vormund über die Unterbringung des Mündels zu 
entscheiden, so ist hierbei auf das religiöse Bekenntnis oder die Weltanschauung des Mündels und 
seiner Familie Rücksicht zu nehmen. 

                                                            
 

32 Anm.: Für Religionsdiener gilt aufgrund von Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 
Weimarer Reichsverfassung (vgl. Ersten Teil Punkt A) das Recht der jeweiligen Religionsgemeinschaft. 

33 Anm.: Dem Vormund wird bei ungleichem Bekenntnis und bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß 
§§ 1775, 1901 Absatz 1 die Sorge für die religiöse Erziehung entzogen. Ein Religionswechsel oder 
Kirchenaustritt lassen den Vormund noch nicht in jedem Fall ungeeignet sein.  
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Untertitel 6   Beendigung der Vormundschaft 

§ 1888   Entlassung von Beamten oder Religionsdienern 

Ist ein Beamter oder ein Religionsdiener zum Vormunde bestellt, so hat ihn das Familiengericht zu 
entlassen, wenn die Erlaubnis, die nach den Landesgesetzen zur Übernahme der Vormundschaft oder 
zur Fortführung der vor dem Eintritt in das Amts- oder Dienstverhältnis übernommenen 
Vormundschaft erforderlich ist, versagt oder zurückgenommen wird oder wenn die nach den 
Landesgesetzen zulässige Untersagung der Fortführung der Vormundschaft erfolgt. 

8.1.3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
Vom 18.08.1896 (RGBl. I S. 604), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.09.1994 

(BGBl. I S. 2494, ber. BGBl. 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 
(BGBl. I S. 1805) 

1. Teil   Allgemeine Vorschriften 

2. Kapitel   Internationales Privatrecht 

3 Abschnitt   Familienrecht 

Artikel 13   Eheschließung34 

(1) Die Voraussetzungen der Eheschließung unterliegen für jeden Verlobten dem Recht des Staates, 
dem er angehört. 

(2) Fehlt danach eine Voraussetzung, so ist insoweit deutsches Recht anzuwenden, wenn 

1. ein Verlobter seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder Deutscher ist, 

2. die Verlobten die zumutbaren Schritte zur Erfüllung der Voraussetzungen unternommen haben 
und 

3. es mit der Eheschließungsfreiheit unvereinbar ist, die Eheschließung zu versagen; 
insbesondere steht die frühere Ehe eines Verlobten nicht entgegen, wenn ihr Bestand durch 
eine hier erlassene oder anerkannte Entscheidung beseitigt oder der Ehegatte des Verlobten für 
tot erklärt ist.35 

(3) Eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen werden. Eine Ehe 
zwischen Verlobten, von denen keiner Deutscher ist, kann jedoch vor einer von der Regierung des 
Staates, dem einer der Verlobten angehört, ordnungsgemäß ermächtigten Person36 in der nach dem 
Recht dieses Staates vorgeschriebenen Form geschlossen werden; eine beglaubigte Abschrift der 

                                                            
 

34 Vgl. hierzu auch die Staatsverträge über die Eheschließung im Vierten Teil dieser Darstellung unter Punkt C. 

35 Diese Vorschrift greift unter bestimmten Voraussetzungen u.a. auch ein, wenn das religiöse 
Eheschließungsrecht, auf das ein Staat zur Regelung des Eherechts zurückgreift, für eine Eheschließung 
verlangt, dass die Verlobten der gleichen Religion angehören.  

36 Anm.: Zur Vornahme einer Eheschließung können danach u.a. auch Geistliche, die dem Auswärtigen Amt von 
der Botschaft des Heimatstaates persönlich zu benennen sind, ermächtigt werden. 
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Eintragung der so geschlossenen Ehe in das Standesregister, das von der dazu ordnungsgemäß 
ermächtigten Person geführt wird, erbringt vollen Beweis der Eheschließung. 

3. Teil   Verhältnis des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu den Landesgesetzen  

Artikel 80   [Vermögensrechtliche Ansprüche des Beamten – Pfründenrecht] 

(1) Unberührt bleiben, soweit nicht in dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine besondere Bestimmung 
getroffen ist, die landesgesetzlichen Vorschriften über die vermögensrechtlichen Ansprüche und 
Verbindlichkeiten der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten 
aus dem Amts- oder Dienstverhältnis mit Einschluß der Ansprüche der Hinterbliebenen.  

(...)  

Artikel 132    [Kirchenbaulast und Schulbaulast] 

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Kirchenbaulast und die Schulbaulast.37 

Artikel 133   [Kirchenstühle und Begräbnisplätze] 

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über das Recht zur Benutzung eines Platzes in 
einem dem öffentlichen Gottesdienst gewidmeten Gebäude oder auf einer öffentlichen 
Begräbnisstätte.38 

8.1.4 Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten  
Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) 

Vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1294), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 
(BGBl. I S. 3728) 

Zweiter Abschnitt   Rechte und Pflichten der Verwertungsgesellschaft 

§ 13   Tarife 

(1) Die Verwertungsgesellschaft hat Tarife aufzustellen über die Vergütung, die sie auf Grund der von 
ihr wahrgenommenen Rechte und Ansprüche fordert. (...) 

(...) 

(3) (...) Die Verwertungsgesellschaft soll bei der Tarifgestaltung und bei der Einziehung der tariflichen 
Vergütung auf religiöse, kulturelle und soziale Belange der zur Zahlung der Vergütung Verpflichteten 
einschließlich der Belange der Jugendpflege angemessene Rücksicht nehmen. 

                                                            
 

37 Vgl. hierzu die entsprechenden Regelungen z.B. in Artikel 17 des Loccumer Vertrages (s.u. im Dritten Teil 
Punkt A) 11. a), Artikel 8 des Vertrages des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen (s.u. 
im Dritten Teil Punkt A) 13. a), Artikel 10 des Vertrages des Freistaates Thüringen mit den evangelischen 
Kirchen (s.u. im Dritten Teil Punkt A) 18 b) und in Artikel 20 des Staatsvertrages zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Freistaat Thüringen (s.u. im Dritten Teil Punkt A) 18 c). 

38 Anm.: Das Kirchenstuhl- und Bestattungsrecht wird heute dem öffentlichen Recht zugerechnet. Vgl. dazu das 
Beispiel einer landesrechtlichen Regelung des Friedhofs- und Bestattungswesens das Bestattungsgesetz von 
Mecklenburg-Vorpommern, im Zweiten Teil unter Punkt H) 4.  
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8.1.5 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) 
Vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 

(BGBl. I S. 3714) 

Erster Teil   Urheberrecht 

Sechster Abschnitt   Schranken des Urheberrechts 

§ 46   Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch 

(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Zugänglichmachung von Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der Musik von 
geringem Umfang, von einzelnen Werken der bildenden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als 
Element einer Sammlung, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und die nach ihrer 
Beschaffenheit nur für den Unterrichtsgebrauch in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 
Aus- und Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufsbildung oder für den Kirchengebrauch 
bestimmt ist. (…) In den Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zugänglichmachung ist 
deutlich anzugeben, wozu die Sammlung bestimmt ist. 

(...) 

(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf erst begonnen werden, 
wenn die Absicht, von der Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, wenn 
sein Wohnort oder Aufenthaltsort unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts 
durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt worden ist und seit Absendung des Briefes zwei Wochen 
verstrichen sind. Ist auch der Wohnort oder Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließlichen 
Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bewirkt 
werden. 

(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung  ist dem Urheber eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. 

(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung verbieten, wenn das Werk 
seiner Überzeugung nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr 
zugemutet werden kann und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen 
hat (§°42). Die Bestimmungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 48   Öffentliche Reden 

(1) Zulässig ist  

(...) 

2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen 
Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind. 

(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten 
Reden in Form einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält. 

§ 49   Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare 

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner 
Artikel sowie mit ihnen im Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und anderen 
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lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in anderen Zeitungen und 
Informationsblättern dieser Art sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und 
Abbildungen, wenn sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit 
einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. (...) 

(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von 
vermischten Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk 
veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften gewährter Schutz bleibt 
unberührt. 

§ 52   Öffentliche Wiedergabe 

(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, wenn die Wiedergabe 
keinem Erwerbszweck des Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im 
Falle des Vortrages oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine 
besondere Vergütung erhält. (...) 

(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen Werkes auch bei einem Gottesdienst 
oder einer kirchlichen Feier der Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der Veranstalter 
dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. 

(...) 

§ 62   Änderungsverbot 

(1) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die Benutzung eines Werkes zulässig ist, dürfen 
Änderungen an dem Werk nicht vorgenommen werden. § 39 gilt entsprechend. 

(2) Soweit der Benutzungszweck es erfordert, sind Übersetzungen und solche Änderungen des Werkes 
zulässig, die nur Auszüge oder Übertragungen in eine andere Tonart oder Stimmlage darstellen. 

(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken sind Übertragungen des Werkes in eine 
andere Größe und solche Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewendete 
Verfahren mit sich bringt. 

(4) Bei Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch (§ 46) sind außer den nach den 
Absätzen 1 bis 3 erlaubten Änderungen solche Änderungen von Sprachwerken zulässig, die für den 
Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch erforderlich sind. Änderungen bedürfen jedoch der 
Einwilligung des Urhebers, (...). Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn der Urheber (…) nicht 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die beabsichtigte Änderung mitgeteilt worden ist, widerspricht 
und er bei der Mitteilung der Änderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist. 

8.1.6 Handelsgesetzbuch 
Vom 10.05.1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 04.10.2013 (BGBl I S. 3746) 

1. Buch   Handelsstand 

6. Abschnitt   Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge 

§ 62   [Fürsorgepflicht des Arbeitgebers] 

(...) 
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(2) Ist der Handlungsgehilfe in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Prinzipal in 
Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die 
Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehilfen erforderlich sind. 

(...) 

8.2 Hessen 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Hess.AGBGB)39 
Vom 18.12.1984 (GVBl. I 1984, 344), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 

13.12.2012 (GVBl. S. 622) 

Erster Teil   Ausführungsvorschriften zum Allgemeinen Teil 

 Zweiter Abschnitt   Verjährung 

§ 3   Verjährung kirchlicher Gebührenansprüche 

(1) Die Ansprüche der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie 
ihrer Geistlichen und Bediensteten wegen der Gebühren für Amtshandlungen verjähren nach den 
Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes. 

(…) 

9. Datenschutz und Meldegesetze 

9.1 Bundesrepublik Deutschland 

9.1.1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Vom 20.12.1990 (BGBl. I S. 2954), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.01.2003 

(BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009 (BGBl I S. 2814) 

Erster Abschnitt   Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen 

§ 3   Weitere Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).  

(…) 

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

                                                            
 

39 Gültig bis: 31.12.2014. 
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Zweiter Abschnitt   Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen 

Erster Unterabschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 14   Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, 
dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden 
sind.  

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn  

1.  eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2.  der Betroffene eingewilligt hat, 

3.  offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern würde, 

4.  Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen, 

5.  die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung 
offensichtlich überwiegt, 

6.  es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist, 

7.  es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 
Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

8.  es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person 
erforderlich ist oder 

9.  es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung 
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung 
oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht 
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.  

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.  
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(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 
9) für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn  

1.  die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 oder 9 
zulassen würden oder 

2.  dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das öffentliche Interesse 
an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des öffentlichen Interesses das wissenschaftliche 
Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.  

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 
Abs. 9) zu den in § 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 13 Abs. 2 Nr. 
7 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.  

§ 15   Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die 
Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass 
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese für den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 zulässig. 

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei 
diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

(...) 

Dritter Unterabschnitt   Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit  

§ 22   Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf Vorschlag der Bundesregierung den Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder. Der Bundesbeauftragte muss bei seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.  
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(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Bundesminister des Innern folgenden Eid:  

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

9.1.2 Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 
– ZensG 2011) 

Vom 08.07.2009 (BGBl I 2009, 1781) 

Abschnitt 2 Erhebung und Zusammenführung der Daten; Haushaltegenerierung 

§ 3 Übermittlung von Daten durch die Meldebehörden und durch oberste Bundesbehörden 

(1) Zur Aktualisierung des Anschriften- und Gebäuderegisters nach § 2 des 
Zensusvorbereitungsgesetzes 2011 vom 8. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2808) sowie zur Vorbereitung 
und Durchführung des Zensus übermitteln die Meldebehörden den statistischen Ämtern der Länder für 
jede gemeldete Person elektronisch die folgenden Daten:  

(…) 

27. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. 

§ 7 Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis 

(…) 

(4) Erhebungsmerkmale sind:  

(…) 

18. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

19. Bekenntnis zu einer Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung (sunnitischer Islam, 
schiitischer Islam, alevitischer Islam, Buddhismus, Hinduismus und sonstige Religionen, 
Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen). 

9.1.3 Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung 
des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungsstatistikgesetz – BevStatG) 

Vom 14.03.1980 (BGBl I 1980, 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2008 
(BGBl I 2008, 1290) 

§ 2 

(1) Für die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung werden bei Eheschließungen, Geburten 
und Sterbefällen mit Zählkarten laufend folgende Tatbestände erfaßt:  

1. Bei Eheschließungen:  

(…) 



190 

 

c) rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder 
Weltanschauungsgemeinschaft und Staatsangehörigkeit; 

2. bei Lebend- und Totgeburten:  

(…) 

c) Erwerbstätigkeit der Mutter, rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, 
Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft und Staatsangehörigkeit, 

(…) 

3. bei Sterbefällen:  

(…) 

b) Erwerbstätigkeit, rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, 
Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft und Staatsangehörigkeit, 

(…) 

§ 4 

Für die Wanderungsstatistik werden bei der An- und Abmeldung die Zu- und Fortzüge 
(Wohnungswechsel) sowie Änderungen des Wohnungsstatus mit folgenden Tatbeständen laufend 
erfaßt:  

(…) 

3. rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft und 
Staatsangehörigkeit, 

(…) 

§ 6 

(…) 

(2) Einzelangaben in statistischen Ergebnissen über die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c, Nr. 2 
Buchstabe c, Nr. 3 Buchstabe b und § 4 Nr. 3 erfaßte Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft dürfen in der Gliederung nach dem Jahr der Eheschließung, der Geburt, des 
Sterbefalls und des Wohnungswechsels von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 
veröffentlicht werden. 

9.1.4 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik (Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG) 

Vom 18.02.2007 (BGBl I 2007, 162), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 40 des Gesetzes 
vom 07.08.2013 ( BGBl. I S. 3154) 

Erster Abschnitt Allgemeine und grundsätzliche Vorschriften 

§ 6 Begriffsbestimmungen 

(…) 
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(9) Die Verwendung von Unterlagen umfasst die Weitergabe von Unterlagen, die Übermittlung von 
Informationen aus den Unterlagen sowie die sonstige Verarbeitung und die Nutzung von 
Informationen. Soweit in dieser Vorschrift nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
Begriffsbestimmungen der §§ 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, dass zu den 
nicht öffentlichen Stellen auch die Religionsgesellschaften gehören.  

Dritter Abschnitt Verwendung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

Dritter Unterabschnitt Verwendung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die 
politische und historische Aufarbeitung sowie durch Presse und Rundfunk 

§ 35 Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

(…) 

(3) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Leiter der für Kultur und Medien zuständigen obersten 
Bundesbehörde folgenden Eid:  

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(…) 

9.1.5 Gesetz über eine Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 
(Volkszählungsgesetz 1970 – VoZählG 1970) 

Vom 14.04.1969 (BGBl I 1969, 292), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.1974 
(BGBl I 1974, 469 ) 

§ 2 

Die Volks- und Berufszählung erfaßt bei der gesamten Bevölkerung:  

1.  

Namen, Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, 
Familienstand, Stellung innerhalb des Haushalts oder der Familie, Eigenschaft als Hausfrau; 

(…) 

9.1.6 Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und 
Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 1987 – VoZählG 1987) 

Vom 08.11.1985 (BGBl I 1985, 2078) 

§ 5 Erhebungsmerkmale der Volks- und Berufszählung 

Erhebungsmerkmale der Volks- und Berufszählung sind:  

(…) 
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2. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft (römisch-katholische Kirche; evangelische 
Kirche; evangelische Freikirche; jüdische Religionsgesellschaft; islamische Religionsgemeinschaft; 
andere nicht namentlich aufzuführende Religionsgesellschaften; keine rechtliche Zugehörigkeit zu 
einer Religionsgesellschaft); 

(…) 

§ 7 Erhebungsmerkmale der Arbeitsstättenzählung 

Erhebungsmerkmale der Arbeitsstättenzählung sind:  

1. bei allen Arbeitsstätten  

a) Gemeinde; Träger bei Anstalten oder Einrichtungen von Behörden, der Sozialversicherung, der 
Kirchen, Verbände und sonstigen Organisationen; Angaben über die wirtschaftliche Tätigkeit und für 
die Zuordnung zu den Wirtschaftszweigen; Eröffnungsjahr; Neuerrichtung oder Standortverlagerung 
innerhalb der Gemeinde oder aus einer anderen Gemeinde nach 1980; Niederlassungsart (einzige 
Arbeitsstätte, Haupt- oder Zweigniederlassung); 

(…) 

9.1.7 Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von 
Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern 

(Antiterrordateigesetz)40 
Vom 22.12.2006 (BGBl I 2006, 3409), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.02.2008 

(BGBl I 2008, 215), beachte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.04.2013 
(BGBl I 2013, 1270) 

§ 2 Inhalt der Antiterrordatei und Speicherungspflicht 

Die beteiligten Behörden sind verpflichtet, bereits erhobene Daten nach § 3 Abs. 1 in der 
Antiterrordatei zu speichern, wenn sie gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften über 
polizeiliche oder nachrichtendienstliche Erkenntnisse (Erkenntnisse) verfügen, aus denen sich 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Daten sich beziehen auf  

(…) 

2. Personen, die rechtswidrig Gewalt als Mittel zur Durchsetzung international ausgerichteter 
politischer oder religiöser Belange anwenden oder eine solche Gewaltanwendung unterstützen, 
vorbereiten, befürworten oder durch ihre Tätigkeiten vorsätzlich hervorrufen,41 

                                                            
 

40 Gültig bis zum 30. Dezember 2017 

41 § 2 Satz 1 Nr. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar 
gem. Nr. 1 Buchst. b BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 1 BvR 1215/07 -, im Übrigen nach Maßgabe der 
Entscheidungsformel verfassungskonform gem. Nr. 1 Buchst. e BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 1 BvR 1215/07 -
; nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 10 Abs. 1 u. Art. 13 Abs. 1 GG unvereinbar gem. Nr. 2 
BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 1 BvR 1215/07 -; die für unvereinbar erklärten Vorschriften gelten nach 
Maßgabe der Entscheidungsformel bis zu einer Neuregelung, längstens jedoch bis zum 31.12.2014 fort gem. Nr. 
3 BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 1 BvR 1215/07 -  
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(…) 

bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begründen, dass sie im Zusammenhang mit einer 
Person nach Nummer 1 oder Nummer 2 stehen und durch sie Hinweise für die Aufklärung oder 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus gewonnen werden können,und die Kenntnis der Daten 
für die Aufklärung oder Bekämpfung des internationalen Terrorismus mit Bezug zur Bundesrepublik 
Deutschland erforderlich ist. Satz 1 gilt nur für Daten, die die beteiligten Behörden nach den für sie 
geltenden Rechtsvorschriften automatisiert verarbeiten dürfen. 

§ 3 Zu speichernde Datenarten 

(1) In der Antiterrordatei werden, soweit vorhanden, folgende Datenarten gespeichert:  

1. zu Personen  

(…) 

b) nach § 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie zu Kontaktpersonen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie von der Planung oder Begehung einer in § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a genannten 
Straftat oder der Ausübung, Unterstützung oder Vorbereitung von rechtswidriger Gewalt im Sinne von 
§ 2 Satz 1 Nr. 2 Kenntnis haben, folgende weiteren Datenarten (erweiterte Grunddaten):  

(…) 

hh) Angaben zur Religionszugehörigkeit, soweit diese im Einzelfall zur Aufklärung oder Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus erforderlich sind,42 

(…) 

9.1.8 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) 
Vom 16.08.1980 (BGBl. I S. 1429) in der Fassung der Bekanntmachung vom19.04.2002 
(BGBl. I S. 1342), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.08.2013 (BGBl. I 2013, 3458) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Aufgaben und Befugnisse der Meldebehörden 

(1) Die für das Meldewesen zuständigen Behörden der Länder (Meldebehörden) haben die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und 
Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Sie erteilen Melderegisterauskünfte, wirken bei der 
Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen mit und übermitteln 
Daten. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die Meldebehörden Melderegister. Diese enthalten Daten, 
die bei den Betroffenen erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder 
sonst amtlich bekannt werden. 

                                                            
 

42 § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b (als Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b bezeichnet): Nach Maßgabe der Entscheidungs-
formel mit Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar gem. Nr. 1 Buchst. d BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 
1 BvR 1215/07 -; die für unvereinbar erklärten Vorschriften gelten nach Maßgabe der Entscheidungsformel bis 
zu einer Neuregelung, längstens jedoch bis zum 31.12.2014 fort gem. Nr. 3 BVerfGE v. 24.4.2013 I 1270 - 1 
BvR 1215/07 - 
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(2) Die Meldebehörden dürfen personenbezogene Daten, die im Melderegister gespeichert werden, nur 
nach Maßgabe dieses Gesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften erheben, verarbeiten oder nutzen. 
Daten nicht meldepflichtiger Einwohner dürfen auf Grund einer den Vorschriften des jeweiligen 
Landesdatenschutzgesetzes entsprechenden Einwilligung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

§ 2   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 speichern die Meldebehörden folgende 
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(...) 

§ 4   Datenerhebung 

Durch Landesrecht ist zu bestimmen, welche der Daten, die die Meldebehörden nach § 2 speichern 
dürfen, bei der An- oder Abmeldung oder der Änderung des Wohnungsstatus eines Einwohners 
erhoben werden. 

§ 4a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen zu 
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 
Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind. 

 (...) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
Anhaltspunkte unterrichten. Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, 
insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere 
Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach Satz 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die 
Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. 

 (...) 

Vierter Abschnitt Datenübermittlungen 

§ 17   Datenübermittlungen zwischen den Meldebehörden 

(1) Hat sich ein Einwohner bei einer Meldebehörde angemeldet, so hat diese die bisher zuständige 
Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden davon durch Übermittlung 
der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 genannten Daten des Betroffenen zu unterrichten (Rückmeldung). Die 
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Daten sind unverzüglich, spätestens jedoch drei Werktage nach der Anmeldung durch 
Datenübertragung zu übermitteln; § 8 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die übermittelten Daten sind 
unverzüglich von der Meldebehörde der bisherigen Wohnung zu verarbeiten. Bei einem Zuzug aus 
dem Ausland ist die für den letzten Wohnort im Inland zuständige Meldebehörde zu unterrichten. Die 
bisher zuständige Meldebehörde hat die Meldebehörde der neuen Wohnung über die in § 2 Abs. 2 Nr. 
1, 3, 4, 6, 7 und 8 genannten Tatsachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in Satz 1 bezeichneten 
Daten von den bisherigen Angaben abweichen. Soweit Meldebehörden desselben Landes beteiligt 
sind, können für die Datenübermittlung weitergehende Regelungen durch Landesrecht getroffen 
werden.  

(2) Werden die in § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 und 8 bezeichneten Daten fortgeschrieben, so sind die für 
weitere Wohnungen des Einwohners zuständigen Meldebehörden zu unterrichten, soweit die Daten 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

(…) 

§ 18   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensname, Künstlername, 

(…) 

12. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Tag und Ort der Eheschließung 
oder der Begründung der Lebenspartnerschaft,  

(…) 

14. Sterbetag und -ort. 

(…) 

§ 19   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 18 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen,  

2. frühere Namen,  

3. Vornamen,  

4. Doktorgrad,  

5. Ordensname, Künstlername,  

6. Tag und Ort der Geburt,  
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7. Geschlecht,  

8. Staatsangehörigkeiten,  

9.   gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland,  

10. Tag des Ein- und Auszugs,  

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend 
oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft,  

12. Zahl der minderjährigen Kinder,  

13. Übermittlungssperren,  

14. Sterbetag und -ort.  

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen,  

2. Vornamen,  

3. Tag der Geburt,  

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Übermittlungssperren,  

6. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass weitere der in Absatz 1 
bezeichneten Daten übermittelt werden. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht 
übermittelt werden; er ist hierauf bei der Anmeldung nach § 11 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 4 gilt nicht, 
soweit durch Landesrecht bestimmt ist, dass für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Daten an diese zu übermitteln sind.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Das Nähere 
hierüber ist durch Landesrecht zu bestimmen.  

9.1.9 Suchdienstedatenschutzgesetz (SDDSG) 
Vom 02.04.2009 (BGBl I 2009, 690), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

03.05.2013 (BGBl. I S.1084 ) 
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§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes 

Dieses Gesetz regelt den Umgang des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK-Suchdienst) 
und des Kirchlichen Suchdienstes des Deutschen Caritasverbandes und des Diakonischen Werkes 
Deutschland (Kirchlicher Suchdienst) mit personenbezogenen Daten, soweit diese Suchdienste im 
Auftrag der Bundesregierung tätig sind.  

§ 2 Aufgaben der Suchdienste 

(…) 

(2) Der Kirchliche Suchdienst nimmt im Auftrag der Bundesregierung folgende Aufgaben wahr:  

1. Erschließen, Sammeln, Ordnen, Aufbewahren und Verarbeiten von Informationen zur Klärung und 
Dokumentation des Schicksals der deutschen Bevölkerung in den Gebieten nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 des 
Bundesvertriebenengesetzes im Zusammenhang mit den Ereignissen oder infolge des Zweiten 
Weltkrieges über deutsche Staatsangehörige, deutsche Volkszugehörige und deren Angehörige, 

2. Auskunftserteilung zum Zweck der Suche nach Vermissten und deren Angehörigen, der 
Schicksalsklärung, der Klärung von Familienstrukturen von Vertriebenen und Spätaussiedlern, der 
Dokumentation und für behördliche Zwecke in Personenstands-, Versorgungs-, Renten- und 
Lastenausgleichsangelegenheiten, Wohnsitzbestätigungen, Feststellungen in Aufnahmeverfahren für 
Spätaussiedler, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Entschädigungsverfahren und in 
Nachlassangelegenheiten an die in Absatz 1 Nr. 4 Genannten, 

3. Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von Unterlagen aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des 
Bundesvertriebenengesetzes genannten Gebieten, 

4. Ermittlungen zur Klärung des Schicksals oder einzelner Sachverhalte in Bezug auf den in Nummer 
1 genannten Personenkreis. 

§ 3 Erhebung 

(1) Die Suchdienste dürfen auch ohne Mitwirkung des Betroffenen personenbezogene Daten zu den in 
§ 2 genannten Personen erheben, sofern deren Kenntnis für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 
erforderlich ist. Dies sind:  

(…) 

2. abweichende Namensschreibweisen, frühere Namen, Aliaspersonalien, Künstlernamen, regionale 
Spitznamen, Ordensnamen, Familienstand, frühere Ehen, Religionszugehörigkeit, 

(…) 
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9.1.10 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz (SGB X) 

Vom 18.01.2001 (BGBl I 2001, 130), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
23.07.2013 (BGBl I, 898 S. 2749) 

Zweites Kapitel Schutz der Sozialdaten 

Erster Abschnitt Begriffsbestimmungen 

§ 67 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

Zweiter Abschnitt Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

§ 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, 
der Behörden der Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 

(…) 

(3) Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur Staats- und 
Religionsangehörigkeit, früherer Anschriften der Betroffenen, von Namen und Anschriften früherer 
Arbeitgeber der Betroffenen sowie von Angaben über an Betroffene erbrachte oder demnächst zu 
erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit sie zur Durchführung einer nach Bundes- oder 
Landesrecht zulässigen Rasterfahndung erforderlich ist. § 67d Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung; 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

9.2 Baden-Württemberg 

9.2.1 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten [von Baden-Württemberg] 
(Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) 

Vom 27.05.1991 (GBl. S. 277), in der Fassung vom 18.09.2000 (GBl. S. 648), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.02.2011 (GBl. S. 43) 

 

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 16   Übermittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs  

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs ist 
zulässig, wenn sie  

1.  zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder der Stelle, an die die Daten 
übermittelt werden, erforderlich ist und 

2.  für Zwecke erfolgt, für die eine Nutzung nach § 15 Abs. 1 bis 4 zulässig wäre. 
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(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle im Geltungsbereich des Grundgesetzes, trägt diese 
die Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen 
im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden Stelle liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur 
Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 8 Abs. 3 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.  

(3) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, darf sie nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen 
Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 zulässig.  

(…) 

§ 17   Übermittlung an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gilt § 16 Abs. 1 bis 3 entsprechend, sofern für diese Stellen ausreichende 
Datenschutzregelungen gelten. Die Feststellung hierüber trifft das Innenministerium. 

Fünfter Abschnitt   Besondere Bestimmungen  

§ 33   Verarbeitung besonderer Daten personenbezogener Daten  

(1) Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder das 
Sexualleben hervorgehen, dürfen nur verarbeitet werden, wenn  

1.  eine besondere Rechtsvorschrift dies vorsieht, 

2.  der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat, 

3.  die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten 
erforderlich ist und der Betroffene aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
seine Einwilligung zu geben, oder 

4.  dies zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht einschließlich eines 
Vorverfahrens erforderlich ist. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Verarbeitung von Daten über religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen nach § 17, von Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 
nach §§ 19 und 35 und von Daten im Zusammenhang mit Dienst- und Arbeitsverhältnissen nach § 36.  

(3) Absatz 1 findet ferner keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten  

1.  zur Gefahrenabwehr, 

2.  zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 
Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen, 

3.  durch das Landesamt für Verfassungsschutz, 

4.  durch die Finanzverwaltung, soweit sie die Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im 
Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung verarbeitet, und 
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5.  bei einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Landessicherheitsüberprüfungsgesetz. 

9.2.2 Meldegesetz (MG) [von Baden-Württemberg] 
In der Fassung vom 23.02.1996 (GBl. S. 269, ber. S. 593), zuletzt geändert geändert durch 

Artikel 15 des Gesetzes vom 23.07.2013 (GBl. S. 233, 241) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 4   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten der meldepflichtigen 
Einwohner einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

(…) 

§ 5   Datenerhebung 

(1) Bei der Anmeldung nach § 1543 Abs. 1 oder der Änderung des Wohnungsstatus dürfen die in § 4 
Abs. 1 Nr. 1 bis 16, Abs. 2 Nr. 2 und 8, bei der Abmeldung nach § 15 Abs. 2 die in § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2, 
4, 6, 9 bis 12 genannten Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen 
Hinweise erhoben werden.  

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus dürfen bei der Anmeldung nach § 15 Abs. 1 folgende 
Daten erhoben werden:  

1. für Zwecke des Suchdienstes von den Einwohnern, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des 
Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen, die Anschrift vom 1. September 1939, 

2. soweit eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert, die rechtliche 
Zugehörigkeit zu einer privatrechtlichen Religionsgesellschaft, 

(…) 

Die Meldebehörden dürfen diese Daten vorübergehend speichern, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Übermittlung der Daten erforderlich ist.  

§ 5a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen zu 
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Der Betroffene soll vorher gehört werden. Von der 
Fortschreibung des Melderegisters sind unverzüglich diejenigen Stellen zu unterrichten, denen im 

                                                            
 

43 § 15 regelt die An- und Abmeldung. 
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Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden 
sind.  

(2) Liegen der Meldebehörde bezüglich einzelner oder einer Vielzahl namentlich bekannter Einwohner 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor, hat sie 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.  

(3) Die in Absatz 1 Satz 3 genannten Stellen haben, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden unverzüglich 
zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren Ersuchen hin Meldedaten 
übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten. 
(…) 

(4) Absatz 1 Satz 3 sowie Absatz 3 sind bei der Weitergabe von Daten und Hinweisen nach § 29 Abs. 
8 entsprechend anzuwenden.  

Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

Zweiter Unterabschnitt   Besondere Meldepflichten  

§ 23   Beherbergungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme von fremden Personen 
dienen (Beherbergungsstätten), für nicht länger als zwei Monate aufgenommen wird, unterliegt nicht 
den Meldepflichten nach § 15 Abs. 1 und 2. Sobald sein Aufenthalt die Dauer von zwei Monaten 
überschreitet, hat er sich innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde anzumelden (§ 15 Abs. 1).  

(2) Die beherbergten Personen haben am Tage der Ankunft einen besonderen Meldeschein 
handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben; beherbergte Ausländer haben sich dabei gegenüber 
dem Leiter der Beherbergungsstätte oder seinem Beauftragten durch die Vorlage eines gültigen 
Identitätsdokuments (Paß, Personalausweis oder ein anderes Paßersatzpapier) auszuweisen, soweit es 
sich nicht um mitreisende Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder oder um Teilnehmer 
von Reisegesellschaften handelt. Mitreisende Ehegatten oder Lebenspartner können auf dem 
Meldeschein gemeinsam aufgeführt werden, der von einem von ihnen handschriftlich auszufüllen und 
von beiden zu unterschreiben ist. Minderjährige Kinder in Begleitung eines oder beider Elternteile 
sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft die 
Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Mitreisenden der Zahl nach unter Angabe 
ihrer Staatsangehörigkeit anzugeben. Hat eine beherbergte Person bereits einen Meldeschein nach Satz 
1 handschriftlich ausgefüllt und nimmt diese Person innerhalb von drei Jahren erneut Unterkunft in der 
Beherbergungsstätte, so genügt es, wenn sie einen mit den Angaben nach § 24 Abs. 2 anderweitig 
ausgefüllten Meldeschein eigenhändig unterschreibt und der Leiter der Beherbergungsstätte oder sein 
Beauftragter sicherstellt, dass für die in § 29 Abs. 3 genannten Behörden neben dem von der 
beherbergten Person nur unterschriebenen Meldeschein auch der handschriftlich ausgefüllte 
Meldeschein bereitgehalten wird.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Personen in Zelten, Wohnwagen oder 
Wasserfahrzeugen auf Plätzen übernachten, die gewerbs- oder geschäftsmäßig überlassen werden.  

(4) Absatz 2 gilt nicht für  

(…) 
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4. Niederlassungen von Ordens- und Exerzitienhäusern der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlung 

§ 29   Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit 
oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen oder Künstlernamen, 

(…) 

§ 29a   Automatisierte Erteilung einfacher Behördenauskünfte44  

(1) Die Meldebehörden erteilen Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Inland rund um die 
Uhr Auskunft im automatisierten Abrufverfahren zu  

(…) 

(2) Die Auskunftserteilung nach Absatz 1 erfolgt über eine vom Innenministerium durch 
Rechtsverordnung zu bestimmende zentrale Stelle der Meldebehörden (Meldeportal). Hierzu halten 
die Meldebehörden beim Meldeportal die nachfolgenden Daten ihrer Einwohner in 
programmtechnisch voneinander zu trennenden Datenbeständen der einzelnen Meldebehörden 
tagesaktuell vor:  

(…)  

5. Ordensnamen oder Künstlernamen, 

(…) 

§ 30   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 29 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. frühere Namen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen oder Künstlernamen, 

                                                            
 

44 Geltung bis 31.12.2013 
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6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Ehegatten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

§ 29a gilt entsprechend. Der Datenempfänger trägt gegenüber der Meldebehörde die Verantwortung 
dafür, dass die Datenübermittlung zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
erforderlich ist.  

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Anschriften, 

6. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

7. Übermittlungssperren, 

8. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, daß seine Daten nicht übermittelt werden. Er 
ist hierauf bei der Anmeldung nach § 15 Abs. 1 hinzuweisen. Die Meldebehörde hat auf dieses Recht 
mindestens einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an diese zu übermitteln sind.  

(3) Für die Übermittlung des Ordnungsmerkmals gilt § 29 Abs. 7 entsprechend.  
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(4) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
daß bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die Feststellung 
hierüber trifft das Innenministerium.  

(5) § 29 Abs. 1a gilt entsprechend.  

9.3 Bayern 

9.3.1 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) 
Vom 23.07.1993 (GVBl S. 498), zuletzt geändert durch Paragraph 1 Nummer 10 des Gesetzes 

vom 08.04.2013, (GVBl. S.174) 
 

Dritter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

Art. 18   Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden oder der empfangenden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist und für Zwecke erfolgt, für die eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 
2 bis 445 zulässig wäre.  

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. 3In diesem Fall prüft die 
übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt, es sei denn, daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. Art. 
846 Abs. 3 bleibt unberührt.  

(3) Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 
Zwecke ist nur zulässig, wenn für diese Zwecke eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 2 bis 4 zulässig wäre.  

(4) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden, daß eine Trennung nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, 
soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder Dritter 
entgegenstehen. Eine Nutzung oder Verarbeitung dieser Daten durch den Empfänger ist nur zulässig, 
soweit die Daten auch hierfür hätten übermittelt werden dürfen.  

Art. 20   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung von Art. 18 zulässig, wenn sichergestellt ist, 
daß bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

                                                            
 

45 § 17 regelt die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. 

46 § 8 regelt die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren. 
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9.3.2 Gesetz über das Meldewesen (Meldegesetz – MeldeG -) [von Bayern] 
Vom 08.12.2006 (GVBl S. 990), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.05.2013 (GVBl. S. 307) 

 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

Art. 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Art. 247 Abs. 1 Sätze 1 und 2 speichern die Meldebehörden 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10.  rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Abs. 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, 
rechtliche Zugehörigkeit des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung 
der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern), 

(…) 

Art. 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in Art. 3 Abs. 1 genannten Daten enthalten. 

(2) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Behörden, sonstige 
öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften übermittelt werden. Soweit 
Ordnungsmerkmale gemäß Abs. 1 Satz 2 personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur 
übermittelt werden, wenn dem Empfänger auch die im Ordnungsmerkmal enthaltenen 
personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen. Ordnungsmerkmale dürfen vom Empfänger der 
Daten nur an die jeweilige Meldebehörde übermittelt werden. Art. 28 Abs. 7 Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend.  

(3) Die Übermittlung von Ordnungsmerkmalen nach Abs. 1 an nicht-öffentliche Stellen ist unzulässig. 
Nicht-öffentliche Stellen dürfen diese Ordnungsmerkmale nicht erheben, verarbeiten oder nutzen.  

(4) Behörden und sonstige öffentliche Stellen dürfen Ordnungsmerkmale nach Abs. 1 nicht erheben. 

                                                            
 

47 § 2 regelt die Aufgaben und Befugnisse der Meldebehörden. 
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Zweiter   Abschnitt Schutzrechte 

Art. 10   Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen oder 
auf Antrag des Betroffenen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Dies gilt insbesondere, 
wenn ein Einwohner seine Verpflichtungen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 oder Art. 15 Abs. 4 nicht erfüllt 
hat. Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen 
Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrichtige oder 
unvollständige Daten übermittelt worden sind.  

(2) Die in Abs. 1 Satz 3 genannten Stellen haben, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden unverzüglich 
zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf ihr Ersuchen hin Meldedaten 
übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten. 
Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der 
Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach Sätze 
1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für 
die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen.  

(3) Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 sind bei der Weitergabe von Daten und Hinweisen nach Art. 28 Abs. 7 
entsprechend anzuwenden. 

Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

Art. 23   Beherbergungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Beherbergung von fremden 
Personen dienen (Beherbergungsstätten), für nicht langer als zwei Monate aufgenommen wird, 
unterliegt nicht den Meldepflichten nach Art. 13 Abs. 1 und 2. Sobald der Aufenthalt die Dauer von 
zwei Monaten überschreitet, hat der Betreffende sich innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde 
anzumelden.  

(2) Die nach Abs. 1 Satz 1 beherbergten Personen haben am Tag der Ankunft einen besonderen 
Meldeschein (Art. 2448) handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben. Mitreisende Ehegatten oder 
Lebenspartner können auf dem Meldeschein gemeinsam aufgeführt werden, der von einem von ihnen 
auszufüllen und zu unterschreiben ist. Minderjährige Kinder in Begleitung eines Elternteils sind nur 
der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft die Verpflichtung 
nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Mitreisenden der Zahl nach unter Angabe ihrer 
Staatsangehörigkeit anzugeben. Nimmt eine Person, die bereits einen besonderen Meldeschein nach 
Satz 1 ausgefüllt hatte, innerhalb von zwei Jahren erneut Unterkunft in der Beherbergungsstätte, 
genügt es, wenn sie einen mit den Angaben des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 versehenen besonderen 
Meldeschein handschriftlich unterschreibt, sofern die Verantwortlichen der Beherbergungsstätte auch 
den von der beherbergten Person handschriftlich ausgefüllten und unterschriebenen besonderen 
Meldeschein bereit halten; Gleiches gilt für weitere Aufnahmen, sofern sie jeweils innerhalb von 
weiteren zwei Jahren erfolgen.  

                                                            
 

48 § 24 regelt die besonderen Meldescheine für Beherbergungsstätten. 
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(3) Beherbergte Ausländer, die nach Abs. 2 namentlich auf dem Meldeschein aufzuführen sind, haben 
sich bei der Anmeldung gegenüber den Leitern der Beherbergungsstätte oder ihren Beauftragten durch 
die Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments (Pass, Personalausweis oder ein anderes 
Passersatzpapier) auszuweisen.  

(…)  

(5) Abs. 2 und 3 gelten nicht für  

(…)  

4. Niederlassungen von Orden, Kongregationen, Gemeinschaften ohne kirchenamtliche Gelübde 
und Säkularinstituten der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sowie deren Exerzitienhäuser. 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

Art. 28   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) 1ie Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus dem 
Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

Art. 29   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in Art. 28 Abs. 
1 Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 
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11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren sowie 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Übermittlungssperren sowie 

6. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinn des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er 
ist hierauf bei der Anmeldung nach Art. 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach Abs. 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass bei 
dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Das Staatsministerium des 
Innern kann feststellen, ob der Datenempfänger die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.  

(4) Art. 28 Abs. 2 gilt entsprechend.  

9.4 Berlin 

9.4.1 Gesetz über das Meldewesen in Berlin (Meldegesetz) 
Vom 26.02.1985 (GVBl. S. 507), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.01.2010 (GVBl. S. 22) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 2   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichert die Meldebehörde folgende Daten des Einwohners 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 
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10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, die durch die Finanzbehörden Berlins 
Steuern erhebt, 

(…) 

(2) Die Meldebehörde darf folgende weitere Daten des Einwohners einschließlich der zum Nachweis 
ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister zu dem jeweils angegebenen Zweck 
speichern:  

(…) 

2. die Tatsache, daß eine Lohnsteuerkarte erforderlich ist, gegebenenfalls weitere 
steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, Religionszugehörigkeit im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
10 des Ehegatten, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie 
Anschrift der Pflege- und Stiefeltern) 

 zum Zweck der Ausstellung der Lohnsteuerkarte, 

(…) 

§ 3   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörde darf das Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese dürfen 
die in § 2 Abs. 1 Nr. 6 und 7 genannten Daten enthalten.  

(2) Ordnungsmerkmale dürfen nicht an andere Stellen übermittelt werden.  

(3) An öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und an andere Behörden oder sonstige öffentliche 
Stellen darf ein Identifikationsmerkmal übermittelt werden, aus dem auf das Ordnungsmerkmal nicht 
geschlossen werden kann.  

§ 3a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen zu 
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 
Datenübermittlungen nach den §§ 26 und 27 Abs. 1 und 2 unrichtige oder unvollständige Daten 
übermittelt worden sind. 

(2) Liegen der Meldebehörde bezüglich einzelner oder einer Vielzahl namentlich bekannter Einwohner 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor, hat sie 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.  

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
Anhaltspunkte unterrichten. Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, 
insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere 
Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich 
auf die Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen.  
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Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 25   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

(1a) Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel 
besteht und keine Übermittlungssperre nach § 27 Abs. 2 Satz 3 oder § 28 Abs. 5 und 7 vorliegt. § 8 
Abs. 2 gilt entsprechend.  

(…) 

§ 27   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bei einer Anmeldung, 
einem Wegzug oder bei einem Sterbefall zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig folgende Daten 
ihrer Mitglieder übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland; Tag des Ein- und Auszugs, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren, 

12.  Sterbetag und -ort; 
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das Gleiche gilt bei einer Änderung dieser Daten. Abweichend von Satz 1 darf die Meldebehörde auf 
Ersuchen einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben in 
begründeten Fällen sämtliche oder einzelne Daten nach Satz 1 übermitteln.  

(2) Von Familienangehörigen, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Tag und Ort der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Staatsangehörigkeiten, 

6. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

7. Anschriften, 

8. Übermittlungssperren, 

9. Sterbetag. 

Familienangehörige nach Satz 1 sind Ehegatten und minderjährige Kinder der Mitglieder sowie Eltern 
minderjähriger Mitglieder. Die Familienangehörigen der Mitglieder können verlangen, daß ihre Daten 
nicht übermittelt werden; sie sind hierauf bei der Anmeldung nach § 11 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 
gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
daß bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die 
Senatsverwaltung für Inneres stellt im Einvernehmen mit dem für Angelegenheiten der 
Religionsgesellschaften zuständigen Mitglied des Senats fest, ob die gesetzlichen Anforderungen an 
den Datenschutz erfüllt sind; zuvor ist der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu hören.  

(4) Bei Einwohnern, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten 
Gebieten stammen, sind dem kirchlichen Suchdienst folgende Daten zu übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. gegenwärtige Anschriften, 

6. Anschrift vom 1. September 1939. 

(5) § 25 Abs. 1a gilt entsprechend.  
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9.4.2 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung 
(Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG -)  

In der Fassung vom 17.12. zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2012 (GVBl. S. 137) 

Zweiter Abschnitt  Voraussetzungen der Datenverarbeitung und Rechte der Betroffenen  

§ 12   Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden und sonstige öffentliche Stellen ist 
zulässig, wenn eine der Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 vorliegt. Werden die 
Daten von einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle zur Erfüllung des gleichen Zwecks 
benötigt, zu dem die Daten erhoben worden sind, ist die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen ferner zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 
durch Gesetz der übermittelnden Stelle oder der Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle 
zugewiesenen Aufgabe erforderlich ist.  

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, daß 
bei dem Empfänger hinreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.  

(…) 

Vierter Abschnitt   Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit  

§ 21   Bestellung und Entlassung 

(1) Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird vom Abgeordnetenhaus 
mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und vom Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses ernannt. (…) 

(2) Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit leistet vor dem Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses folgenden Eid:  

„Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grundgesetz, der Verfassung von Berlin 
und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dafür einzusetzen, so wahr mir Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.  

(…) 
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9.5 Brandenburg 

9.5.1 Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg  
(Brandenburgisches Meldegesetz - BbgMeldeG -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 17.01.2006 (GVBl. I S. 6), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.04.2009 (GVBl. I S. 66) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten des Einwohners 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten: 

steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit des Ehegatten zu einer 
Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie 
Anschrift der Stiefeltern), 

(…) 

Abschnitt 2   Schutzrechte 

§ 10   Berichtigung des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat die Meldebehörde das Melderegister von 
Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Der 
Betroffene soll bei einer Berichtigung von Amts wegen vorher gehört werden. Von der Fortschreibung 
sind unverzüglich diejenigen Behörden oder öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen die Daten nach 
den §§ 29 bis 31 regelmäßig übermittelt werden.  

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 3 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf Ersuchen hin 
Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte 
unterrichten. Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere das 
Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse 
stehen der Unterrichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht entgegen, soweit diese sich auf die Angabe 
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beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter 
Daten vorliegen.  

§ 11   Löschung und Aufbewahrung von Daten 

(…) 

(2) Nach dem Wegzug und der Auswertung der Rückmeldung oder nach dem Tod eines Einwohners 
sind unverzüglich die Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen 
Hinweise, die  

1.  für die Ausstellung von Personalausweisen und Pässen nach § 3 Abs. 2 Nr. 3, 

(…) 

6.  für die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben nach dem Brandenburgischen 
Belegungsbindungsgesetz nach § 3 Abs. 2 Nr. 11 

gespeichert wurden, zu löschen. Mit Ablauf des auf den Tod oder den Wegzug eines Einwohners 
folgenden Kalenderjahres sind folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit 
erforderlichen Hinweise zu löschen:  

1. die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft nach § 3 Abs. 1 Nr. 11, 

(…) 

Abschnitt 4   Befreiung von der Meldepflicht 

§ 24   Beherbergungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme von fremden Personen 
dienen (Beherbergungsstätten), für nicht länger als zwei Monate aufgenommen wird, hat am Tag der 
Ankunft einen besonderen Meldeschein handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben. 
Beherbergte Ausländer haben sich dabei gegenüber dem Leiter der Beherbergungsstätte oder seinem 
Beauftragten durch die Vorlage eines gültigen Identitätsdokumentes auszuweisen. Ehegatten oder 
Lebenspartner können auf einem gemeinsamen Meldeschein gemeldet werden. Minderjährige Kinder 
in Begleitung der Eltern sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn 
Personen ist nur der Reiseleiter verpflichtet, einen besonderen Meldeschein nach Satz 1 auszufüllen. 
Die Mitreisenden sind auf diesem Meldeschein der Zahl nach und unter Angabe der 
Staatsangehörigkeit zu erfassen. Nimmt eine nach Satz 1 angemeldete Person innerhalb eines Jahres 
erneut Unterkunft in der Beherbergungsstätte, reicht es aus, wenn sie einen mit den Angaben nach 
Absatz 4 versehenen besonderen Meldeschein eigenhändig unterschreibt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für  

(…) 

4. Niederlassungen von Orden, Exerzitienhäusern und Heimen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

(…) 
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Abschnitt 5   Datenübermittlungen 

§ 30   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft im Inland zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. [aufgehoben] 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Ehegatten, minderjährigen Kindern sowie Eltern minderjähriger Mitglieder, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde 
folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Übermittlungssperren, 

7. Sterbetag. 
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Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er ist hierauf bei der 
Anmeldung nach § 12 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 2 gilt nicht, soweit für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Daten an diese zu 
übermitteln sind.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die Feststellung 
hierüber trifft das Ministerium des Innern.  

(4) Im Rahmen von Datenübermittlungen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 dürfen die 
Meldebehörden auch die Ordnungsmerkmale (§ 4) übermitteln.  

(5) § 2849 Abs. 1a gilt entsprechend.  

Abschnitt 8   Landesmelderegister 

§ 38   Inhalt des Melderegisters, Ordnungsmerkmale 

(1) Zur regelmäßigen Datenübermittlung nach § 2950 Abs. 1 darf die Registerbehörde im 
Landesmelderegister folgende Daten speichern:  

(…) 

9. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft nach § 3 Abs. 1 Nr. 11, 

(…) 

9.5.2 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Datenschutzgesetz - Bbg DSG -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 15.05.2008 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.05.2010 (GVBl. I Nr. 21 S. 1) 

Abschnitt 1   Allgemeiner Datenschutz 

Unterabschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen  

§ 4a   Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

Soweit nicht andere Rechtsvorschriften die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die 
Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder das Sexualleben ausdrücklich vorsehen oder 
zwingend voraussetzen, ist diese nur zulässig,  

1. mit Einwilligung des Betroffenen, 

2. auf der Grundlage der §§ 15, 28, 29, 31, 33a, 33b und 33c oder 

                                                            
 

49 § 28 regelt die Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen. 
50 § 29 regelt die regelmäßigen Datenübermittlungen. 
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3. wenn sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten 
erforderlich ist und der Betroffene aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
seine Einwilligung zu geben. 

Die Verarbeitung dieser Daten ist auch zulässig, wenn die Daten von dem Betroffenen offenkundig 
öffentlich gemacht wurden.  

Unterabschnitt 2   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 15   Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.  

Abschnitt 2   Landesbeauftragter für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht  

§ 22   Berufung und Rechtsstellung 

(1) Der Landtag wählt einen Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. (…) 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht leistet vor dem 
Präsidenten des Landtages folgenden Eid:  

„Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grundgesetz, der Verfassung von 
Brandenburg und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dafür einzusetzen.“ 

Der Eid kann auch mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden.  

9.6 Bremen 

9.6.1 Bremisches Datenschutzgesetz (BremDSG)  
Vom 04.03.2003 (Brem. GBl. S. 85), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2013 

(Brem. GBl. S. 351) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).  

(2) Datenverarbeitung im Sinne dieses Gesetzes ist das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, 
Sperren, Löschen und Nutzen personenbezogener Daten. (…) 

(…) 

(6) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, die politische Meinung, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.  
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Abschnitt 2   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 15   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem 
Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.  

9.6.2 Bremisches Schuldatenschutzgesetz (BremSchulDSG) 
Vom 27.02.2007 (Brem. GBl. 2007, 182), mehrfach geändert durch Geschäftsverteilung des 

Senats vom 05.07.2011 und 13.12.2011 (Brem. GBl. 2012 S. 24) 

Teil 1 Datenverarbeitung in den Schulen 

§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbeitung in der Schule 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Institutionen dürfen personenbezogene Daten über den dort genannten 
Personenkreis verarbeiten, soweit es zur Erfüllung ihres Unterrichts- und Erziehungsauftrages, zum 
Übergang vom Elementarbereich in den schulischen Bereich, zur Wahrnehmung der in der Schule 
stattfindenden Betreuungsaufgaben, zur besonderen Förderung, zur Durchführung sonstiger 
schulischer Aktivitäten oder zur Wahrnehmung gesetzlicher Mitwirkungsrechte erforderlich ist. Von 
den besonderen Arten personenbezogener Daten nach § 2 Abs. 6 Bremisches Datenschutzgesetz 
dürfen nur solche verarbeitet werden, die sich auf Religionszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, 
Aussiedlereigenschaft, Muttersprache oder Gesundheit der Betroffenen beziehen. 

(…) 

9.6.3 Gesetz über das Meldewesen (Meldegesetz – MG -) [von Bremen] 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 20.01.1986 (Brem.GBl. S. 1), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.03.2011 (Brem.GBl. S. 79) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten einschließlich der zum 
Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(…) 

5.Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 
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2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten 

 steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit der Ehegattin oder 
des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und 
Familiennamen und Anschrift der Stiefeltern sowie die Tatsache des dauernden Getrenntlebens bei 
Verheirateten), 

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen keine personenbezogene Daten enthalten.  

(2) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen nur an Meldebehörden, 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und an Behörden innerhalb der Gemeinde, der die 
Meldebehörde angehört, übermittelt werden. Die empfangende Stelle darf die Ordnungsmerkmale 
außer an die jeweilige Meldebehörde nicht weiter übermitteln. 

Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

§ 21   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, so hat es die Meldebehörde von Amts wegen zu 
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 
Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind.  

(2) Liegen der Meldebehörde bezüglich einzelner oder einer Vielzahl namentlich bekannter Personen 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor, so hat sie 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.  

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. (…) 

(…) 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 30   Datenübermittlung an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung von in ihrer Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit der empfangenden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 
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(1a) Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel 
besteht und keine Übermittlungssperre nach § 31 Abs. 2 Satz 3 oder § 32 Abs. 5 und 7 vorliegt. § 951 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(...) 

§ 31   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 30 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht; zusätzlich bei 
Verheirateten: Tag der Eheschließung, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

                                                            
 

51 § 9 regelt die Auskunft an die betroffene Person. 
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4. Geschlecht, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Übermittlungssperren, 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind die Ehegattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. Die betroffene Person kann verlangen, dass ihre Daten nicht 
übermittelt werden; sie ist hierauf bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, 
soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei der empfangenden Stelle ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.  

(4) § 30 Abs. 1a gilt entsprechend. 

9.7 Hamburg 

9.7.1  Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG) 
Vom 05.07.1990 (HmbGVBl. S. 133, ber. S. 165, 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

05.04.2013 (HmbGVBl. S.148, 155) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften  

§ 5   Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit  

1. dieses Gesetz oder eine besondere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sie erlaubt oder 

2.  die Betroffenen eingewilligt haben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben ist nur 
zulässig, soweit  

1.  die §§ 15, 27 bis 30 oder eine besondere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sie erlaubt, 

2.  die Betroffenen ausdrücklich eingewilligt haben, 

3.  es sich um Daten handelt, die die Betroffenen offensichtlich öffentlich gemacht haben, 

4.  sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Betroffenen oder Dritter erforderlich ist und die 
Betroffenen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen außer Stande sind, ihre Einwilligung zu 
geben, 

5.  sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht 
erforderlich ist, 

6.  sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl zwingend erforderlich ist oder 
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7.  sie zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich ist und durch ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einem entsprechenden 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. 

Satz 2 gilt nicht für  

1. die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben der 
Gefahrenabwehr und der Verfolgung von Straftaten sowie 

2. die nicht-automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb von Dateien. 

Vor der Entscheidung, personenbezogene Daten nach Satz 2 Nummer 6 zu verarbeiten, ist die bzw. 
der behördliche Datenschutzbeauftragte oder, falls keine behördliche Datenschutzbeauftragte bzw. 
kein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt wurde, die bzw. der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zu hören.  

(…) 

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 15   Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, daß bei der Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.  

9.7.2 Hamburgisches Meldegesetz (HmbMG) 
Vom 03.09.1996 (HmbGVBl. 1996, S. 231), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

25.01.2011 (HmbGVBl. S. 42) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 2   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten des Einwohners 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(…) 

5.  Ordensnamen/ Künstlernamen, 

(…) 

11.  rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus dürfen die Meldebehörden folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise speichern: 

(…) 
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2.  für die Mitwirkung bei der Ausstellung von Lohnsteuerkarten, ihrer Änderung und 
Dokumentation während ihres Gültigkeitszeitraumes steuerrechtliche Daten (Nummer der 
Lohnsteuerkarte, Steuerklasse, Freibeträge, Religionszugehörigkeit des Ehegatten, bei Fehlen einer 
Familienwohnung auch die Steuerklasse und die Freibeträge des jüngeren Ehegatten, Rechtsstellung 
und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Pflege- und Stiefeltern), 

(…) 

§ 5b   Fortschreibung des Melderegisters 

(1) Sind gespeicherte Daten unrichtig oder unvollständig, haben die Meldebehörden die Daten von 
Amts wegen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Dies gilt insbesondere, wenn ein 
Einwohner seine Verpflichtungen nach § 12 Absatz 1 oder § 15 Absatz 4 nicht erfüllt hat. Von der 
Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen und öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 
Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind. 

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 3 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik oder 
des Hamburgischen Krebsregisters wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
sind, haben die Meldebehörden unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für 
die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. (…) 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 31   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörden dürfen einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle in der 
Bundesrepublik Deutschland aus dem Melderegister 

(…) 

4. Ordens-/Künstlernamen, 

(…) 

übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers 
liegenden Aufgabe erforderlich ist. (…) 

(…) 

§ 33   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörden dürfen einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bei einer Anmeldung, 
einem Wegzug oder bei einem Sterbefall zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig folgende Daten 
ihrer Mitglieder übermitteln: 

1.  Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 
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4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6.  Geschlecht, 

7.  Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte 
Anschrift im Inland, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- und Auszugs, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Auskunfts- und Übermittlungssperren, 

12. Sterbetag und -ort; 

das Gleiche gilt bei einer Änderung dieser Daten. Abweichend von Satz 1 dürfen die Meldebehörden 
auf Ersuchen einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben in 
begründeten Fällen sämtliche oder einzelne Daten nach Satz 1 übermitteln. 

(2) Von denjenigen Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, dürfen die Meldebehörden folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6.  Auskunfts- und Übermittlungssperren sowie 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er 
ist hierauf bei der Anmeldung nach § 12 Absatz 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden. 

(3) Für die Durchführung regelmäßiger Datenübermittlungen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 31 
Absatz 5 Sätze 2 bis 7 entsprechend. Die Datenübermittlung darf auch mittels automatisiert 
verarbeitbaren Datenträgern oder durch automatisierte Datenübertragung erfolgen. 

(4) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 
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9.8 Hessen 

9.8.1 Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) 
Vom 07.01.1999 (GVBl. I S. 98) geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.05.2011 

(GVBl. I S. 208) 

Erster Teil   Allgemeiner Datenschutz  

Erster Abschnitt   Grundsatzregelungen  

§ 7 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn  

1. eine diesem Gesetz vorgehende Rechtsvorschrift sie vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. dieses Gesetz sie zuläßt oder 

3. der Betroffene ohne jeden Zweifel eingewilligt hat. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere 
Form angemessen ist. (…) 

(…) 

(4) Soweit nicht eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, die 
Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder das Sexualleben vorsieht oder zwingend 
voraussetzt, darf eine Verarbeitung nur nach §§ 3352 bis 35 und 39 erfolgen. Im Übrigen ist eine 
Verarbeitung aufgrund dieses Gesetzes nur zulässig, wenn sie ausschließlich im Interesse des 
Betroffenen liegt und der Hessische Datenschutzbeauftragte vorab gehört worden ist.  

(…) 

Dritter Teil   Besonderer Datenschutz 

§ 35   Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Übermittlung an 
öffentliche Stellen nur zulässig, sofern sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger gleichwertige 
Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.  

                                                            
 

52 § 33 regelt die Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke und § 34 den Datenschutz bei Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen. 
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9.8.2 Hessisches Meldegesetz (HMG)53 
In der Fassung vom 10.03.2006 (GVBl. I 2006, 66), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 22.11.2010 ( GVBl. 403, 404) 

ERSTER ABSCHNITT   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Daten im Melderegister 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 speichern die Meldebehörden folgende 
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Abs. 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise: 

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, 
rechtliche Zugehörigkeit der Ehegattin oder des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, 
Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern, 
dauerndes Getrenntleben von Ehegatten), 

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen für jede 
Einwohnerin und jeden Einwohner führen. Ordnungsmerkmale können die in § 3 Abs. 1 Nr. 6 und 7 
genannten Daten enthalten. 

(2) Soweit die Meldebehörden sich automatisierter Verfahren bedienen, können die 
Ordnungsmerkmale bei den automatisierten Registern für deren Zuständigkeitsbereich mit 
gemeindeübergreifender Eindeutigkeit vergeben und geführt werden. 

(3) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Meldebehörden, öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften und innerhalb der Gemeinde, der die Meldebehörde angehört, 
übermittelt werden. 

                                                            
 

53 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 
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VIERTER ABSCHNITT   Datenübermittlungen 

§ 32   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 
genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- und Auszugs, 
bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht, zusätzlich bei Verheirateten: 
Tag der Eheschließung, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren und 

12. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Anschriften, Tag des Ein- und Auszugs, 

6. Übermittlungssperren und 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne von Satz 1 sind die Ehegattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. Betroffene können verlangen, dass ihre Daten nicht übermittelt 
werden; sie sind hierauf bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden. 
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(3) Die Daten nach Abs. 1 und 2 dürfen auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden. § 9 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Datenübermittlung 
nach Abs. 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass bei dem Datenempfänger 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
teilt dem für das Meldewesen zuständigen Ministerium die getroffenen Datenschutzmaßnahmen mit. 

§ 33   Datenübermittlung an den Kirchlichen Suchdienst 

Die Meldebehörde übermittelt dem Kirchlichen Suchdienst zur Erfüllung seiner Aufgaben von den 
Einwohnern, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten 
stammen, folgende Daten: 

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. Anschrift am 1. September 1939. 

§ 43   Rechtsverordnungen 

(1) Die für das Meldewesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

(…) 

5. das Nähere über das Verfahren der Datenübermittlung an den Kirchlichen Suchdienst nach § 33 zu 
bestimmen; 

(…) 

9.9 Mecklenburg-Vorpommern 

9.9.1 Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten 
(Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V -)54 

Vom 28.03.2002 (GVOBl. M-V S. 154), vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V S. 277, 278) 

Abschnitt 2   Verarbeitung von personenbezogenen Daten  

§ 7   Grundsatz 

(1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit  

                                                            
 

54 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der| Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31). 
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1. die Vorschriften dieses Gesetzes sie zulassen, 

2. eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder zwingend voraussetzt oder 

3. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,  

1. aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen oder  

2. die die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen, 

ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt, sie 
ausdrücklich erlaubt.  

(…) 

§ 14   Übermittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs ist 
zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden 
Aufgabe erforderlich ist oder wenn die Nutzung der Daten zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit des 
Empfängers liegenden Aufgabe erforderlich und nach § 1055 zulässig ist.  

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem Falle prüft die 
übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.  

(3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei 
dem Empfänger ausreichend Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. Die Feststellung trifft das 
Innenministerium nach Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz.  

9.9.2 Meldegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern  
(Landesmeldegesetz - LMG -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 30.01.2007 (GVOBl. M-V S. 34, ber. S. 93), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01.12.2008 (GVOBl. M-V S. 461) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 3   Speicherung von Daten (zu § 2 MRRG) 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten des Einwohners 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

                                                            
 

55 § 10 regelt das Nutzen personenbezogener Daten. 
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(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

§ 3a   Informationsregister, Vermittlungsstelle 

(1) Das Land richtet ein Informationsregister für Datenübermittlungen im automatisierten Verfahren 
an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen nach § 31, an öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften nach § 32 und die automatisierte Erteilung von Melderegisterauskünften 
nach § 34a56 ein. Die Daten sind im Informationsregister getrennt nach Meldebehörden zu speichern. 
Die Meldebehörden übermitteln über das einheitliche Verwaltungsnetz des Landes (Corporate 
Network LAVINE) die in § 3 Abs. 2 Nr. 10 und § 31 Abs. 1 Satz 1, für Datenübermittlungen nach 
§ 32 auch die in § 3 Abs. 1 Nr. 11, 15 und 16 genannten Daten der örtlichen Melderegister an das 
Informationsregister und aktualisieren diese fortlaufend.  

(2) Die Daten dürfen für Datenübermittlungen nach § 31, § 32 und die Erteilung von automatisierten 
Melderegisterauskünften nach § 34a im Informationsregister nur nach Meldebehörden getrennt 
verarbeitet werden. Datenabrufe, die über den Umfang einer einfachen Melderegisterauskunft 
hinausgehen, sind für ein Jahr zu protokollieren und dürfen für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
verarbeitet und genutzt werden.  

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in § 3 Abs. 1 genannten Daten enthalten.  

(2) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Behörden, sonstige 
öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften übermittelt werden. Soweit 
Ordnungsmerkmale nach Absatz 1 Satz 2 personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur 
übermittelt werden, wenn dem Empfänger auch die im Ordnungsmerkmal enthaltenen 
personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen. Der Empfänger der Daten darf die 
Ordnungsmerkmale nur an die jeweilige Meldebehörde übermitteln. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für die Weitergabe von Ordnungsmerkmalen innerhalb der Gemeinde oder des Amtes, 
dem die Meldebehörde angehört.  

(…) 

Abschnitt II   Schutzrechte 

§ 11   Löschung und Aufbewahrung von Daten (zu § 10 MRRG) 

(…) 

(2) Nach dem Wegzug oder dem Tod eines Einwohners hat die Meldebehörde weiterhin folgende 
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise zu speichern:  

                                                            
 

56 § 34a regelt die automatisierte Erteilung von Melderegisterauskünften (zu § 21 Melderechtsrahmengesetz). 
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(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

Abschnitt III   Meldepflichten 

§ 21   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters (zu § 4a Melderechtsrahmengesetz) 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde auf Antrag des 
Betroffenen oder von Amts wegen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung); andernfalls sind 
unrichtige Daten zu löschen. Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden oder 
sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen 
unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind.  

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
Anhaltspunkte unterrichten. (…) 

(…) 

Abschnitt IV   Datenübermittlungen 

§ 31   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen (zu § 18 
MRRG) 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

(1a) Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel 
besteht, eine ausreichende Dokumentation des Übermittlungszweckes erfolgt und keine 
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Übermittlungssperre nach § 32 Abs. 2 Satz 3 oder § 34 Abs. 5 und 7 vorliegt. § 957 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.  

(…) 

§ 32   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (zu § 19 MRRG) 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

                                                            
 

57 § 9 regelt die Auskunft an den Betroffenen (zu § 8 Melderechtsrahmengesetz). 
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5. Übermittlungssperren sowie 

6. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er 
ist hierauf bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechtes der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.  

(4) § 31 Abs. 1a gilt entsprechend. 

9.10 Niedersachsen 

9.10.1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) 
In der Fassung vom 29.01.2002 (Nds. GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  
§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn  

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies vorsieht oder 

2. die Betroffenen eingewilligt haben. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, es sei denn, dass wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Soweit die Einwilligung personenbezogene Angaben über die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben betrifft, muss sie sich ausdrücklich auf 
diese Angaben beziehen. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt 
werden, so ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 
Die Betroffenen sind in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung, insbesondere über den 
Verwendungszweck der Daten, bei einer beabsichtigten Übermittlung auch über die Empfänger der 
Daten aufzuklären. Die Betroffenen sind unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass 
sie die Einwilligung verweigern oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.  

(3) Die Einwilligung ist unwirksam, wenn sie durch Androhung rechtswidriger Nachteile oder durch 
Fehlen der Aufklärung bewirkt wurde.  

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 15   Übermittlung an Stellen öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften 

1 Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften ist zulässig, wenn  

1. die Betroffenen eingewilligt haben, 
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2. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht, 

3. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist und die Daten nach § 1058 verarbeitet werden dürfen, 

4. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Interesse der Betroffenen liegt und sie einwilligen 
würden, oder 

5. sie im öffentlichen Interesse liegt oder hierfür ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird 
und die Betroffenen in diesen Fällen der Übermittlung nicht widersprochen haben 

und sichergestellt ist, dass bei den Empfängern ausreichende Datenschutzmaßnahmen, insbesondere 
Regelungen zur Zweckbindung, getroffen sind. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 5 sind die Betroffenen 
über die beabsichtigte Übermittlung, die Art der zu übermittelnden Daten und den Verwendungszweck 
in geeigneter Weise und rechtzeitig zu unterrichten.  

9.10.2 Niedersächsisches Meldegesetz (NMG) 
In der Fassung vom 25.01.1998 (Nds. GVBl. S. 56), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

12.10.2006 (Nds. GVBl. S. 444) 

Zweiter Abschnitt   Meldepflichten 

§ 18   Beherbergungsstätten 

(…) 

(2) Die beherbergten Personen haben am Tag der Ankunft einen besonderen Meldeschein nach amtlich 
eingeführtem Formblatt handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben. Ehefrau und Ehemann 
sowie die eine Lebenspartnerschaft führenden Personen können auf dem Meldeschein, der von einem 
von ihnen auszufüllen und zu unterschreiben ist, gemeinsam aufgeführt werden. Minderjährige Kinder 
in Begleitung der Eltern sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn 
Personen füllt die Reiseleitung den besonderen Meldeschein aus; sie hat darüber hinaus die Zahl der 
Mitreisenden und deren Staatsangehörigkeit anzugeben. Hält sich eine Person, die sich nach Satz 1 
angemeldet hat, innerhalb von zwei Jahren erneut in derselben Beherbergungsstätte auf und liegt der 
handschriftlich ausgefüllte Meldeschein noch vor, so reicht es aus, wenn die Person einen seitens der 
Beherbergungsstätte mit den Angaben nach § 1959 Abs. 2 versehenen besonderen Meldeschein 
unterschreibt.  

(3) Beherbergte ausländische Gäste haben sich bei der Ausfüllung des besonderen Meldescheins 
gegenüber der Leitung der Beherbergungsstätte oder der von ihr beauftragten Person durch die 
Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments (Pass, Personalausweis oder ein anderes Passersatzpapier) 
auszuweisen. Dies gilt nicht für die mitreisende Ehefrau oder den mitreisenden Ehemann, die 
mitreisende Lebenspartnerin oder den mitreisenden Lebenspartner, mitreisende minderjährige Kinder 
und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Reisegesellschaften.  

(…) 

                                                            
 

58 § 10 regelt das Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten. 
59 § 19 regelt die besonderen Meldescheine für Beherbergungsstätten. 
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(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für  

(…) 

4. Niederlassungen von Orden, Exerzitienhäuser und Heime der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Dritter Abschnitt   Melderegister 

§ 22   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten der Einwohnerin oder 
des Einwohners einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen und Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

10. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten: 

 steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, Religionszugehörigkeit der Ehefrau oder des 
Ehemannes, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der 
Pflege- und Stiefeltern). 

(…) 

§ 25   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, so hat es die Meldebehörde von Amts wegen 
oder auf Antrag der betroffenen Person zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der 
Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu 
unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen die unrichtigen oder 
unvollständigen Daten übermittelt worden sind.  

(2) Liegen der Meldebehörde bezüglich einzelner oder einer Vielzahl namentlich bezeichneter 
Einwohnerinnen und Einwohner konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Melderegisters vor, so hat sie den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.  

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
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Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
Anhaltspunkte unterrichten. (…) 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 29   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle im Inland 
aus dem Melderegister  

(…) 

4. Ordensnamen und Künstlernamen, 

(…) 

übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers 
liegenden Aufgaben erforderlich ist. (…) 

(…) 

§ 30   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder aus dem Melderegister übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen und Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, Tag des Ein- und Auszugs, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht, zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern der Tag der Eheschließung oder 
der Begründung der Lebenspartnerschaft, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren sowie 

12. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  
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1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Übermittlungssperren sowie 

6. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne von Satz 1 sind die Ehefrau oder der Ehemann, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. Die betroffene Person kann der Datenübermittlung 
widersprechen; sie ist hierauf bei der Anmeldung nach § 960 Abs. 1 sowie mindestens einmal jährlich 
durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. In diesem Fall darf nur das in Satz 1 Nr. 4 genannte 
Datum der Ehefrau oder des Ehemannes übermittelt werden.  

(3) Die Meldebehörden dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 
1 auch die Ordnungsmerkmale (§ 24 Abs. 1) übermitteln.  

(4) § 1061 Abs. 3 und § 29 Abs. 1a Satz 1 gelten entsprechend.  

§ 32   Verordnungsermächtigung für regelmäßige Datenübermittlungen 

Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung regelmäßige Datenübermittlungen der 
Meldebehörde an andere Behörden, sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften und die Suchdienste auch durch Datenübertragung zuzulassen oder 
vorzuschreiben, wenn die Übermittlungen zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Meldebehörde 
oder in der Zuständigkeit der Empfänger liegenden Aufgaben erforderlich sind. In der Verordnung 
sind Anlass und Zweck der Übermittlung, die Datenempfänger und die zu übermittelnden Daten 
festzulegen; daneben können Form und Verfahren der Übermittlung geregelt werden. 

9.11 Nordrhein-Westfalen 

9.11.1 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen - DSG NRW -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2000 (GV. NRW. S. 542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.07.2011 (GV. NRW. S. 338) 

Erster Teil   Allgemeiner Datenschutz  

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn  

                                                            
 

60 § 9 regelt die Allgemeine Meldepflicht. 
61 § 10 regelt die Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht. 
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a) dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

b) die betroffene Person eingewilligt hat. 

(…) 

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die 
Gesundheit oder das Sexualleben ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift geregelt ist, die 
den Zweck der Verarbeitung bestimmt sowie angemessene Garantien zum Schutz des Rechtes auf 
informationelle Selbstbestimmung vorsieht. Darüber hinaus ist die Verarbeitung dieser Daten zulässig, 
wenn 

1. die betroffene Person eingewilligt hat, 

2. sie ausschließlich im Interesse der betroffenen Person liegt, 

3. sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person selbst öffentlich gemacht hat, 

4. sie 

a) auf der Grundlage der §§ 15,28 und 29, 

b) zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht oder 

c) für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, für Zwecke der Strafrechtspflege oder 
zum Schutz vergleichbarer Rechtsgüter 

erforderlich ist. 

(…) 

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 15   Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

9.11.2 Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz NRW - MG 
NRW -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.1997 (GV. NRW. S. 332, ber. S. 386), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 765, ber. S. 793) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten des Einwohners 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  
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(…) 

5. Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister oder 
an anderer Stelle folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen 
Hinweise:  

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten 

 steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, Religionszugehörigkeit des Ehegatten, 
Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Pflege- und 
Stiefeltern), 

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in § 3 Abs. 1 genannten Daten enthalten.  

(2) Ordnungsmerkmale dürfen innerhalb der Gemeinde weitergegeben und im Rahmen von 
Datenübermittlungen an Behörden, sonstige öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften übermittelt werden. Soweit Ordnungsmerkmale gemäß Absatz 1 Satz 2 
personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur übermittelt werden, wenn dem Empfänger auch die 
im Ordnungsmerkmal enthaltenen personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen.  

(…) 

§ 4a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat die Meldebehörde es von Amts wegen zu 
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger 
Datenübermittlungen nach § 31 Abs. 4 und § 32 Abs. 1 und 2 unrichtige oder unvollständige Daten 
übermittelt worden sind.  

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen haben, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden unverzüglich 
zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren Ersuchen hin Meldedaten 
übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten. 
(…) 
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Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

§ 18   Datenerhebung; Meldeschein 

(…) 

(3) Die amtliche Meldebestätigung darf folgende Daten enthalten:  

(…) 

4. Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

§ 26   Beherbergungsstätten 

(…) 

(2) Die beherbergten Personen haben am Tage der Ankunft einen besonderen Meldeschein 
handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben; beherbergte Ausländer haben sich dabei gegenüber 
dem Leiter der Beherbergungsstätte oder seinem Beauftragten durch die Vorlage eines gültigen 
Identitätsdokuments (Pass, Personalausweis oder ein anderes Passersatzpapier) auszuweisen, soweit es 
sich nicht um mitreisende Ehegatten oder Lebenspartner und minderjährige Kinder sowie Teilnehmer 
von Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen handelt. Der mitaufgenommene Ehegatte oder 
Lebenspartner kann auf demselben Meldeschein, der von einem der Ehegatten oder Lebenspartner 
auszufüllen und zu unterschreiben ist, aufgeführt werden. Minderjährige Kinder in Begleitung der 
Eltern sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft 
die Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Mitreisenden der Zahl nach unter Angabe 
ihrer Staatsangehörigkeit anzugeben. Nimmt eine Person innerhalb eines Jahres erneut Unterkunft in 
der Beherbergungsstätte und liegt der handschriftlich ausgefüllte besondere Meldeschein dort noch 
vor, reicht es aus, wenn die beherbergte Person einen mit den Angaben nach § 27 Abs. 2 versehenen 
besonderen Meldeschein eigenhändig unterschreibt.  

(…) 

(4) Absatz 2 gilt nicht für  

(…) 

4. Niederlassungen von Orden und Exerzitienhäuser der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Vierter Abschnitt Datenübermittlungen 

§ 31  Datenübermittlung an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen; Datenweitergabe 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im In-
land aus dem Melderegister folgende Daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ih-
rer Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich 
ist:  
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(…) 

5. Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

(1a) Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Daten-
übertragung übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel 
besteht und keine Übermittlungssperre nach § 32 Abs. 2 Satz 3 oder § 34 Abs. 6 und 8 vor-
liegt. § 962 Abs. 2a Satz 2 gilt entsprechend.  

(…) 

§ 32   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 
genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen, Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren sowie 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 
                                                            
 

62 § 9 regelt die Auskunft an den Betroffenen. 
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2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. Anschriften, 

6. Übermittlungssperren sowie 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er 
ist hierauf bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden.  

(3) In den Fällen des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches dürfen die nach den Absätzen 1 
und 2 übermittelten Daten von der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft ausschließlich für 
seelsorgerische und steuerliche Zwecke verwendet werden.  

(4) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die Feststellung 
hierüber trifft das Innenministerium.  

(5) § 31 Abs. 1a gilt entsprechend.  

9.12 Rheinland-Pfalz 

9.12.1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) [von Rheinland-Pfalz] 
Vom 05.07.1994 (GVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

20.12.2011 (GVBl. S. 427) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 3   Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene).  

(…) 

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.  

(…) 
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Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 14 Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder der Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung nach § 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 
3 zulassen würden. 

(2) Die Übermittlung von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 12 Abs. 5 oder eine Speicherung oder 
Nutzung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 zulassen würden. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen der Stelle, der die Daten übermittelt werden, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben der Stelle, der die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, daß besonderer 
Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. In diesem Fall hat die erhebende Stelle 
der um Übermittlung ersuchten Stelle die für ihre Prüfung erforderlichen Angaben mitzuteilen. § 7 
Abs. 4 bleibt unberührt. 

(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf die übermittelten Daten nur für den Zweck 
verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 4 oder des § 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 zulässig. 

(5) Sollen personenbezogene Daten zur Erfüllung von Aufgaben der Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, ohne Vorliegen eines Übermittlungsersuchens übermittelt werden, hat die übermittelnde 
Stelle zu prüfen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die einer Erhebung der personenbezogenen Daten durch 
die Stelle, der die Daten übermittelt werden, entgegenstehen würden. 

 (…) 

§ 15   Datenübermittlung an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gilt § 14 Abs. 1 bis 5 entsprechend, sofern sichergestellt ist, daß bei diesen der 
Datenschutz gewährleistet ist. 

9.12.2 Meldegesetz [von Rheinland-Pfalz] 
Vom 22.12.1982 (GVBl S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 8 des gesetzes vom 20.12.2011 

(GVBl. S. 427, 428) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 speichern die Meldebehörden folgende 
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(…) 
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5.  Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise 

(…) 

2.  für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten: 

steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit der Ehegattin oder 
des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- 
und Familiennamen und Anschrift der Stiefeltern sowie die Tatsache des dauernden 
Getrenntlebens bei Verheirateten), 

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe, von Ordnungsmerkmalen führen. Die 
Ordnungsmerkmale dürfen neben Geburtsdatum und Kennzeichnung des Geschlechts keine weiteren 
personenbezogenen Daten enthalten. 

(2) Die Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Behörden, sonstige 
öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften übermittelt werden, wenn der 
empfangenden Stelle auch die im Ordnungsmerkmal enthaltenen personenbezogenen Daten 
übermittelt werden dürfen. Die empfangende Stelle darf die Ordnungsmerkmale außer an die jeweilige 
Meldebehörde nicht weiter übermitteln. § 31 Abs. 7 gilt entsprechend. 

 (…) 

Zweiter Abschnitt   Schutzrechte 

§ 10   Richtigkeit und Vollständigkeit der Melderegister, Sperrung von Daten 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die Meldebehörde von Amts wegen oder 
auf Antrag der betroffenen Person zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung); vor einer 
Fortschreibung von Amts wegen soll die betroffene Person gehört werden. Von der Fortschreibung 
sind unverzüglich diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im 
Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt worden 
sind. 

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
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Anhaltspunkte unterrichten. Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, 
insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere 
Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich 
auf die Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. 

(…) 

§ 11   Löschung und Aufbewahrung von Daten 

(1) Die Meldebehörde hat gespeicherte Daten zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der ihr obliegenden 
Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. Das Gleiche gilt, wenn ihre Speicherung unzulässig war. 

(2) Nach dem Wegzug oder dem Tod einer Einwohnerin oder eines Einwohners hat die Meldebehörde 
weiterhin folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise 
zu speichern: 

 (…) 

5.  Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

Über die in Satz 1 genannten Daten hinaus darf die Meldebehörde nach dem Wegzug oder dem Tod 
einer Einwohnerin oder eines Einwohners weiterhin die Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2, 7 und 9 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister 
speichern. Soweit dies erforderlich ist, speichert die Meldebehörde außerdem die Feststellung der 
Tatsache nach § 3 Abs. 2 Nr. 4. Die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 2 Nr. 2 sind nach Ablauf 
des auf den Wegzug oder den Tod der Einwohnerin oder des Einwohners folgenden Kalenderjahres zu 
löschen. Die Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 sind nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende des 
Kalenderjahres des Wegzugs oder des Todes zu löschen. 

 (…) 

Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

§ 26   Beherbergungsstätten 

(…) 

(2) Die beherbergte Person hat bei ihrer Ankunft einen besonderen Meldeschein auszufüllen und zu 
unterschreiben. Wer als Ehegattin, Ehegatte, Lebenspartnerin oder Lebenspartner mitreist, kann auf 
den Meldeschein aufgenommen werden. Minderjährige Kinder in Begleitung eines Elternteils sind nur 
der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft die Verpflichtung 
nach Satz 1 nur die Reiseleiterin oder den Reiseleiter; sie oder er hat die Mitreisenden der Zahl nach 
unter Angabe ihres Herkunftslandes anzugeben. Beherbergte ausländische Gäste, die nach den Sätzen 
1 bis 4 namentlich auf dem Meldeschein aufzuführen sind, haben sich bei der Anmeldung den 
Leiterinnen und Leitern der Beherbergungsstätten oder ihren Beauftragten gegenüber durch die 
Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments auszuweisen, soweit es sich nicht um die mitreisende 
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Ehegattin oder den mitreisenden Ehegatten, um minderjährige Kinder in der Begleitung der Eltern 
oder eines Elternteils oder um Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Reisegesellschaften von mehr als 
zehn Personen handelt. Nimmt eine nach Satz 1 angemeldete Person innerhalb eines Jahres erneut 
Unterkunft in der Beherbergungsstätte, genügt es, wenn sie einen mit den Angaben nach § 27 Abs. 2 
versehenen Meldeschein eigenhändig unterschreibt. 

 (…) 

(4) Absatz 2 gilt nicht für 

(…) 

4. Niederlassungen von Orden und Exerzitienhäuser der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 31   Datenübermittlung an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, Datenweitergabe 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung von in ihrer Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit der empfangenden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist: 

 (…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen,  

(…) 

§ 32   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln: 

1.  Familiennamen, 

2.  frühere Namen, 

3.  Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5.  Ordensnamen/Künstlernamen, 

6.  Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 
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10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; bei Verheirateten zusätzlich Tag der Eheschließung, bei Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartnern zusätzlich Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort.  

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6.  Übermittlungssperren, 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind die Ehegattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. Die oder der Betroffene kann verlangen, dass ihre oder seine 
Daten nicht übermittelt werden. Hierauf ist sie oder er bei der Anmeldung nach § 1363 Abs. 1 sowie 
mindestens einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden. 

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
bei der empfangenden Stelle ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die Feststellung 
trifft das für das Melderecht zuständige Ministerium. § 31 Abs. 1 Satz 3 und § 964 Abs. 2 Satz 2 gelten 
entsprechend. 

(4) Die Datenübermittlung erfolgt gebührenfrei. 

 

§ 33   Datenübermittlung an den Suchdienst 

(1) Die Meldebehörde übermittelt dem Suchdienst zur Erfüllung seiner Aufgaben von den 
Einwohnerinnen und Einwohnern, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes 
bezeichneten Gebieten stammen, folgende Daten: 
                                                            
 

63 § 13 regelt die allgemeine Meldepflicht. 
64 § 9 regelt die Auskunft an Betroffene und die Meldebescheinigung. 
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(…) 

7. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. 

9.13 Saarland 

9.13.1 Meldegesetz (MG) [von Saarland] 
Vom 14.12.1982 (Amtsbl. 1983 S. 25), in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.02.2006 

(Amtsbl. S. 278) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten einschließlich der zum 
Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden im Melderegister 
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten 

 steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit der Ehepartnerin 
oder des Ehepartners zu einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- 
und Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern), 

(…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in § 3 Abs. 1 genannten Daten enthalten.  

(2) Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Behörden, sonstige 
öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften übermittelt werden. Soweit 
Ordnungsmerkmale gemäß Absatz 1 Satz 2 personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur 
übermittelt werden, wenn der empfangenden Stelle auch die im Ordnungsmerkmal enthaltenen 
personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen. Ordnungsmerkmale dürfen von der Daten 
empfangenden Stelle nur an die jeweilige Meldebehörde übermittelt werden. § 31 Abs. 6 Satz 1 gilt 
entsprechend.  

(…) 
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§ 4a   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Sind gespeicherte Daten unrichtig oder unvollständig, hat die Meldebehörde die Daten von Amts 
wegen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der Fortschreibung sind unverzüglich 
diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen im Rahmen 
regelmäßiger Datenübermittlungen nach § 31 Abs. 4 und § 32 Abs. 1 und 2 unrichtige oder 
unvollständige Daten übermittelt worden sind.  

(…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren 
Ersuchen hin Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher 
Anhaltspunkte unterrichten. (…) 

(…) 

Dritter Abschnitt Meldepflichten 

§ 26   Beherbergungsstätten 

(…) 

(2) Die beherbergten Personen haben am Tag der Ankunft einen besonderen Meldeschein 
handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben; beherbergte Ausländerinnen und Ausländer haben 
sich dabei gegenüber der Leitung der Beherbergungsstätte oder deren beauftragten Person durch die 
Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments (Pass, Personalausweis oder ein Passersatzpapier) 
auszuweisen, soweit es sich nicht um mitreisende Ehepartnerinnen oder -partner, Lebenspartnerinnen 
oder -partner und minderjährige Kinder sowie teilnehmende Personen von Reisegesellschaften 
handelt. Mitreisende Ehepartnerinnen oder -partner und Lebenspartnerinnen oder -partner können auf 
dem Meldeschein gemeinsam aufgeführt werden, der von einem von ihnen handschriftlich auszufüllen 
und von beiden zu unterschreiben ist. Minderjährige Kinder in Begleitung der Eltern sind nur der Zahl 
nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als 10 Personen trifft die Verpflichtung nach Satz 
1 nur die mit der Reiseleitung beauftragte Person; sie hat die Mitreisenden der Zahl nach unter Angabe 
ihres Herkunftslandes anzugeben. Hat die beherbergte Person bereits einen besonderen Meldeschein 
nach Satz 1 handschriftlich ausgefüllt und nimmt diese Person innerhalb desselben Jahres erneut 
Unterkunft in der Beherbergungsstätte, so genügt es, wenn sie ihre erstmalig gemachten Angaben 
unterschriftlich bestätigt. In diesem Falle ist der erstmalig handschriftlich ausgefüllte besondere 
Meldeschein ebenfalls nach § 2765 Abs. 3 bereitzuhalten.  

(…) 

(4) Absatz 2 gilt nicht für  

(…) 

                                                            
 

65 § 27 regelt die besonderen Meldescheine für Beherbergungsstätten. 
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4. Niederlassungen von Orden und Exerzitienhäuser der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Vierter Abschnitt Datenübermittlungen 

§ 31   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer Zuständigkeit 
oder in der Zuständigkeit der empfangenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

(1a) Die Daten dürfen auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung 
übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel besteht und keine 
Übermittlungssperre nach § 32 Abs. 2 Satz 3 oder keine Auskunftssperre nach § 3466 Abs. 5 und 7 
vorliegt. § 967 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.  

(…) 

§ 32 Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben außer der Zugehörigkeit zu der 
betreffenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. frühere Namen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

                                                            
 

66 § 34 regelt die Melderegisterauskünfte. 
67 § 9 regelt die Auskunft an die betroffene Person. 
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11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht oder eine 
Lebenspartnerschaft führend; zusätzlich bei Verheirateten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern: 
Tag der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren und/oder Auskunftssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Absatz 1 gilt für Familienangehörige der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, entsprechend. Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 
sind die Ehepartnerin oder der Ehepartner, minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger 
Kinder. Die betroffene Person kann verlangen, dass ihre Daten nicht übermittelt werden, sie ist hierauf 
bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei der Daten empfangenden Stelle ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. Die 
Feststellung hierüber trifft das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport.  

(4) § 31 Abs. 1a gilt entsprechend.  

9.13.2 Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
(Saarländisches Datenschutzgesetz – SDSG –) 

Vom 28.01.2008 (Amtsbl. S. 293, ber. S. 883), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
18.05.2011 (Amtsbl. I S. 184) 

Erster Teil   Allgemeiner Datenschutz  

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung; Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn  

a)  dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

b)  die oder der Betroffene eingewilligt hat. 

(…) 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit 
oder Sexualleben ist nur auf Grund einer besonderen Rechtsvorschrift zulässig. Dies gilt nicht, wenn  

1. die oder der Betroffene eingewilligt hat, 

2. die Datenverarbeitung ausschließlich in seinem lebenswichtigen Interesse liegt und eine 
Einwilligung nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt werden konnte, 

3. die Angaben aus allgemein zugänglichen Quellen stammen und von der oder vom Betroffenen 
selbst offenbart wurden, 
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4. die Datenverarbeitung im Rahmen der Vorschriften der §§ 30, 31, 3268 oder 33 erforderlich ist, 

5. ein rechtliches Interesse an der Verarbeitung der Daten besteht oder 

6. die Datenverarbeitung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur 
Strafverfolgung erforderlich ist. 

(…) 

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 13   Speicherung, Veränderung und Nutzung; Zweckbindung  

(1) Das Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erforderlich ist. Die Daten dürfen nur für Zwecke 
verarbeitet werden, für die sie erhoben worden sind. Daten, von denen die Stelle ohne Erhebung 
Kenntnis erlangt hat, dürfen nur für Zwecke verarbeitet werden, für die sie erstmals gespeichert 
worden sind.  

(…) 

§ 14   Übermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur 
Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder der Empfängerin oder des Empfängers 
erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 oder des Absatzes 2 
vorliegen sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 13 Abs. 3.  

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten der oder des Betroffenen oder einer oder eines Dritten in Akten so 
verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die 
Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der oder des Betroffenen 
oder einer oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser 
Daten ist unzulässig.  

(3) Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. (…)  

(4) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für die Zwecke verarbeiten, 
zu deren Erfüllung sie ihr oder ihm übermittelt worden sind; § 13 Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer 
öffentlichen Stelle weitergegeben werden.  

                                                            
 

68 § 30 regelt die Datenverarbeitung zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung, § 31 die Datenverarbeitung bei 
Dienst- und Arbeitsverhältnissen und § 32 das Fernmessen und das Fernwirken.  
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Dritter Teil   Besonderer Datenschutz  

§ 33   Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung des § 14 zulässig, sofern sichergestellt ist, 
dass bei der Empfängerin oder dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.  

9.14 Sachsen 

9.14.1 Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG -) 

Vom 25.08.2003 (SächsGVBl. S. 330), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14.07.2011 (SächsGVBl. S. 940) 

Abschnitt 1   Allgemeine Vorschriften  

§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, 

1. wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

2. soweit der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben, ist nur 
zulässig, wenn 

1. aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses eine besondere Rechtsvorschrift dies 
ausdrücklich vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, wobei sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen 
muss, 

3. die Verarbeitung für den Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine 
Einwilligung zu erteilen, oder 

4. offenkundig ist, dass der Betroffene die Daten selbst öffentlich zugänglich gemacht hat. 

 (…) 

Abschnitt 2   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 13   Speicherung, Veränderung und Nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es 

1. zur Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erforderlich ist und die Daten nicht in 
unzulässiger Weise erhoben worden sind und 
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2. für Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind; ist keine Erhebung vorausgegangen, 
sind die Zwecke maßgebend, für die die Daten erstmalig gespeichert worden sind. 

 (…) 

§ 14   Übermittlung an öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes, an 
öffentliche Stellen der anderen Länder, des Bundes, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle oder des Empfängers erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 13 Abs. 1 bis 4 zulassen würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem Fall prüft die 
übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 

(3) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung 
sie ihm übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 zulässig. Unterliegen die übermittelten Daten einem Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnis, ist ihre Verarbeitung für andere Zwecke nur zulässig, wenn die zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Person oder Stelle eingewilligt hat. 

(4) Für die Übermittlung verbundener Daten gilt § 13 Abs. 5 entsprechend. 

§ 15   Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften gilt § 
14 entsprechend, sofern für den Empfänger ausreichende Datenschutzregelungen gelten. Die 
Feststellung hierüber trifft das Staatsministerium für Kultus im Einvernehmen mit dem Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten. 

9.14.2 Sächsisches Meldegesetz (SächsMG) 
Vom 11.04.1997 (SächsGVBl. S. 377), in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.07.2006 

(SächsGVBl. S. 388), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.12.2011 
(SächsGVBl. S. 638) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 5   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden im Melderegister folgende Daten der 
meldepflichtigen Einwohner einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen 
Hinweise: 

 (…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 
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10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Außer den in Absatz 1 genannten Daten speichern die Meldebehörden im Melderegister folgende 
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 

2. für die Mitwirkung bei der Ausstellung von Lohnsteuerkarten die hierfür erforderlichen 
steuerrechtlichen Daten (Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit des Ehegatten zu einer 
Religionsgesellschaft, dauerndes Getrenntleben, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und 
Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern), 

(…) 

§ 6   Erhebung von Daten 

(1) Bei der Anmeldung nach § 10 Abs. 1 und beim Wechsel der Hauptwohnung nach § 12 Abs. 4 Satz 
2 werden die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 16 und Abs. 2 Nr. 2, bei der Abmeldung nach § 10 Abs. 2 die in § 
5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 6, 7 und 9 bis 13 genannten Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer 
Richtigkeit erforderlichen Hinweise erhoben. 

(2) Außer den in Absatz 1 genannten Daten dürfen bei der Anmeldung nach § 10 Abs. 1 folgende 
Daten erhoben werden: 

 (…) 

2.  

soweit eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert, die rechtliche Zugehörigkeit 
zu einer privatrechtlichen Religionsgesellschaft, 

 (…) 

Die Meldebehörden dürfen diese Daten nur so lange speichern, wie dies zur ordnungsgemäßen 
Übermittlung der Daten erforderlich ist. 

Zweiter Abschnitt   Meldepflichten 

Zweiter Unterabschnitt   Besondere Meldepflichten 

§ 18   Beherbergungsstätten 

(…) 

(2) Die beherbergten Personen haben am Tage der Ankunft einen besonderen Meldeschein 
handschriftlich auszufüllen, zu unterschreiben und mit ihrem Personalausweis, Pass oder Passersatz 
dem Leiter der Beherbergungsstätte oder seinem Beauftragten vorzulegen. Ehegatten oder 
Lebenspartner können einen gemeinsamen Meldeschein verwenden, der von einem von ihnen 
handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben ist. Minderjährige Kinder sind nur der Zahl nach 
anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft die Verpflichtung nach Satz 1 
nur den Reiseleiter; er hat die Mitreisenden der Zahl nach anzugeben. Nimmt eine nach Satz 1 
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angemeldete Person innerhalb eines Jahres erneut Unterkunft in der Beherbergungsstätte, genügt es, 
wenn sie einen mit den Angaben nach § 19 Abs. 2 versehenen Meldeschein eigenhändig unterschreibt. 

 (…) 

(4) Absatz 2 gilt nicht für die Aufnahme in  

(…) 

4. Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften. 

Dritter Abschnitt   Schutzrechte 

§ 25   Fortschreibung des Melderegisters 

(…) 

(2) Von der Fortschreibung des Melderegisters sind die Stellen zu verständigen, denen die Daten 
regelmäßig übermittelt wurden. 

 (…) 

(4) Die in Absatz 2 genannten Datenempfänger haben, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen 
Statistik wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden 
unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf ihr Ersuchen 
Meldedaten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte 
unterrichten. Absatz 3 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere das 
Steuergeheimnis nach § 30 AO 1977, und Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse stehen der 
Unterrichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die Angabe beschränkt, dass 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. 

Vierter Abschnitt Datenübermittlung 

§ 29   Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle in der 
Bundesrepublik Deutschland aus dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, 
wenn dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers liegenden 
Aufgaben erforderlich ist: 

 (…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

Werden diese Daten für eine Personengruppe listenmäßig oder in sonst zusammengefasster Form 
übermittelt, so dürfen für die Zusammensetzung der Personengruppe nur die in Satz 1 genannten 
Daten zugrunde gelegt werden. Für Übermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen 

1. in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
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3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften 

im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaften fallen, gilt Satz 1 nach den für diese Übermittlungen geltenden 
Gesetzen und Vereinbarungen. Den in Absatz 4 bezeichneten Behörden darf die Meldebehörde unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 über die dort genannten Daten hinaus auch Angaben nach § 5 Abs. 
1 Nr. 16 übermitteln. Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden, wenn über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel 
besteht, keine Übermittlungssperre nach § 30 Abs. 2 Satz 3 oder § 34 Abs. 1 oder 2 vorliegt und die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen des § 32 Abs. 2 Satz 2 gewährleistet sind. 

 (…) 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 trägt die Meldebehörde die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, prüft die Meldebehörde 
nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, sofern nicht im 
Einzelfall Anlass zu weitergehender Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. Im Übrigen 
trägt der Empfänger die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung. 

(…) 

§ 30   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde übermittelt einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft auf Antrag unter 
den in § 29 Abs. 1 genannten Voraussetzungen folgende Daten ihrer Mitglieder: 

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, unter Kennzeichnung des Rufnamens, 

3. frühere Familiennamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland 
auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend 
oder nicht, bei Verheirateten oder Lebenspartnern auch Tag der Eheschließung oder Begründung der 
Lebenspartnerschaft, 

12. Zahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 
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14. Sterbetag und -ort. 

§ 29 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, unter Kennzeichnung des Rufnamens, 

3. Tag der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Übermittlungssperren, 

7. Sterbetag, 

8. Anschrift des Ehegatten. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann der Übermittlung seiner Daten widersprechen. Dies gilt 
nicht, soweit durch Landesrecht bestimmt ist, dass Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an diese zu übermitteln sind. Der Betroffene ist 
bei der Anmeldung nach § 10 Abs. 1 auf sein Widerspruchsrecht hinzuweisen. 

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

9.15 Sachsen-Anhalt 

9.15.1 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger [von Sachsen-
Anhalt] (DSG-LSA) 

Vom 12.03.1992 (GVBl. LSA S. 152), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.02.2002 
(GVBl. LSA S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.09.2011 (GVBl. LSA 

S. 648) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Handelt es sich dabei um Angaben 
über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben, sind diese 
personenbezogene Daten besonderer Art. Allgemein zugänglich sind personenbezogene Daten, die 
jedermann ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts 
verwenden kann. 



259 

 

 (…) 

Zweiter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

§ 10    Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, 
dürfen die Daten nur für die Zwecke verändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden 
sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, 

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern würde, 

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren 
Unrichtigkeit bestehen, 

5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonstigen gegenwärtigen 
erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person 
erforderlich ist oder 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse 
an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

 (...) 

§ 11   Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden liegenden Aufgaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 zulassen würden. 
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(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die 
Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass 
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt 
unberührt.69  

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf die übermittelten Daten für den Zweck (§ 9 
Abs. 1 und 2) verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine 
Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 
zulässig.  

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei dem 
Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. Die Feststellung hierüber trifft, 
soweit sie nicht durch das Innenministerium generell erfolgt ist, die übermittelnde Stelle. 

(...) 

Sechster Abschnitt   Schlussvorschriften  

§ 34   Verarbeitung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen 

(1) Abweichend von § 10 Abs. 1 ist das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten 
aus ehemaligen Einrichtungen durch die nach § 33 Abs. 1 bestimmten verantwortlichen Stellen 
zulässig, soweit 

1. die Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit dieser Stellen liegenden Aufgabe 
erforderlich ist, 

2. die erneute Erhebung dieser Daten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellt, 

3. der Betroffene der Verarbeitung oder Nutzung nicht nach § 35 widersprochen hat und 

4. die Zuständigkeit der verantwortlichen Stellen eindeutig bestimmt ist. 

Satz 1 gilt nicht für eine Verwendung der Daten zum Nachteil des Betroffenen, wenn anzunehmen ist, 
dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben worden sind. 

 (…) 

§ 35   Widerspruchsrecht 

(1) Der Betroffene kann der Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten 
widersprechen, wenn die Daten ohne seine Mitwirkung durch eine ehemalige Einrichtung erhoben 
oder gespeichert wurden und die Daten nach geltendem Recht nicht ohne seine Mitwirkung erhoben 
werden dürfen oder wenn anzunehmen ist, dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben 
worden sind. 

                                                            
 

69 § 7 Abs. 4 regelt die Verantwortlichkeit und Überprüfung der Zulässigkeit der Nutzung automatisierter 
Abrufverfahren. 
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(2) Der Betroffene ist in geeigneter Weise über 

1. die Herkunft solcher Daten, 

2. die Art der ursprünglichen Verwendung, 

3. die Art und den Umfang der beabsichtigten Verarbeitung oder Nutzung, 

4. die nunmehr zuständige speichernde Stelle und 

5. die bestehende Widerspruchsmöglichkeit 

zu unterrichten. Die Unterrichtung kann auch in allgemeiner Form erfolgen, soweit eine 
Einzelunterrichtung wegen des damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwands nicht geboten 
erscheint und schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht überwiegen. 

9.15.2 Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) 
Vom 18.09.1992 (GVBl. LSA S. 682), in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.1996 

(GVBl. LSA S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.12.2011 
(GVBl. LSA S. 825) 

Dritter Abschnitt   Melderegister 

§ 22   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten der Einwohner 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(...) 

5. Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(...) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister: 

(...) 

6. für die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte: 

steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, Religionszugehörigkeit des Ehegatten, 
Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Pflege- und 
Stiefeltern), 

(...) 

§ 23   Zweckbindung der Daten 

Die Meldebehörden dürfen die nach § 22 Abs. 2 im Melderegister gespeicherten Daten nur im 
Rahmen der dort genannten Zwecke verarbeiten oder nutzen. Sie haben diese Daten nach der 



262 

 

jeweiligen Zweckbestimmung gesondert zu speichern oder auf andere Weise sicherzustellen, dass sie 
nur nach Maßgabe des Satzes 1 verarbeitet oder genutzt werden. Diese Daten dürfen nur insoweit 
zusammen mit den in § 22 Abs. 1 bezeichneten Daten verarbeitet oder genutzt werden, als dies zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. § 29 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt mit der 
Maßgabe, dass 

1. die nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 genannten Daten nur an die mit der Vorbereitung, Durchführung und 
Prüfung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Einwohneranträgen, 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zuständigen Stellen übermittelt oder weitergegeben werden 
dürfen, 

2. die in § 22 Abs. 2 Nr. 9 genannte Angabe nur an das Bundesamt für Finanzen übermittelt werden 
darf. 

Die in Satz 4 Nrn. 1 und 2 genannten Daten dürfen auch nach § 28 Abs. 2 übermittelt werden. 

§ 24   Ordnungsmerkmal 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in § 22 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 genannten Daten enthalten. 

(2) Ordnungsmerkmale dürfen außer an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften nicht übermittelt 
werden. 

§ 26   Löschung und Aufbewahrung von Daten 

(...) 

(2) Nach dem Wegzug und der Auswertung der Rückmeldung oder nach dem Tod des Einwohners 
sind die in § 22 Abs. 1 Nrn. 9, 14 bis 17 sowie in Abs. 2 Nrn. 2 bis 5 und 7 genannten Daten 
unverzüglich, die in § 22 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 2 Nr. 6 genannten Daten mit Ablauf des auf den Tod 
oder den Wegzug des Einwohners folgenden Kalenderjahres zu löschen. Daten nach § 22 Abs. 2 Nr. 5 
sind unverzüglich nach Übermittlung an die Suchdienste zu löschen. Die übrigen Daten bleiben noch 
fünf Jahre lang gespeichert. Danach sind sie 50 Jahre lang gesondert aufzubewahren und durch 
technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern. Während dieser Zeit dürfen die Daten mit 
Ausnahme der Vornamen, des Familiennamens sowie etwaiger früherer Namen, des Tages und des 
Ortes der Geburt, der gegenwärtigen und früheren Anschriften, des Auszugstages, des Sterbetages und 
-ortes nicht mehr verarbeitet oder genutzt werden, es sei denn, dass dies zu wissenschaftlichen 
Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der in § 
29 Abs. 3 Satz 1 genannten öffentlichen Stellen, für Wahlzwecke oder zur Feststellung der Tatsache 
nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 a unerlässlich ist oder der Betroffene schriftlich eingewilligt hat. 

 (...) 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlung 

§ 28   Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden 

(1) Hat sich ein Einwohner bei einer Meldebehörde angemeldet, so hat diese die bisher zuständige 
Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden hiervon durch 
Übermittlung der in § 22 Abs. 1 Nrn. 1 bis 18 genannten Daten des Betroffenen zu unterrichten 
(Rückmeldung). Bei einem Zuzug aus dem Ausland ist die für den letzten Wohnort im Inland 
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zuständige Meldebehörde zu unterrichten. Die Daten sind unverzüglich, spätestens jedoch drei 
Werktage nach der Anmeldung zu übermitteln. Die Übermittlung soll auf automatisiert verarbeitbaren 
Datenträgern oder durch Datenübertragung erfolgen. § 27 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die bisher zuständige Meldebehörde hat die übermittelten Daten unverzüglich zu verarbeiten und 
die Meldebehörde der neuen Wohnung spätestens innerhalb einer Woche über die in § 22 Abs. 2 Nrn. 
1, 1 a, 2, 8 und 9 genannten Tatsachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Daten von den bisherigen Angaben abweichen. Die Übermittlung soll auf automatisiert verarbeitbaren 
Datenträgern oder durch Datenübertragung erfolgen. § 27 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(…) 

§ 29   Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen öffentlichen Stelle im Inland unter der Voraussetzung des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger aus dem 
Melderegister folgende Daten übermitteln:  

(…) 

4. Ordensnamen, Künstlernamen, 

(…) 

im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaften fallen, gilt Satz 1 nach den für diese Übermittlungen geltenden 
Gesetzen und Vereinbarungen. Den in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten öffentlichen Stellen darf die 
Meldebehörde unter den Voraussetzungen des Satzes 1 über die dort genannten Daten hinaus die 
Angaben nach § 22 Abs. 1 Nr. 17 übermitteln. Werden Daten über eine Vielzahl nicht namentlich 
bezeichneter Personen übermittelt, so dürfen für die Zusammensetzung der Personengruppe nur die in 
Satz 1 genannten Daten zugrunde gelegt werden. 

(2) Die Übermittlung weiterer als der in Absatz 1 Satz 1 und 3 bezeichneten Daten oder die 
Übermittlung von Hinweisen zu Daten des § 22 mit Ausnahme der Daten nach § 22 Abs. 2 Nrn. 1 und 
9 ist zulässig, wenn der Dritte, an den übermittelt wird, 

1. ohne Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer ihm übertragenen und auf Rechtsvorschriften 
beruhenden Aufgabe nicht in der Lage wäre und 

2. die Daten beim betroffenen Einwohner nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erheben könnte 
oder von einer Datenerhebung nach Art der Aufgabe, zu der die Daten erforderlich sind, abgesehen 
werden muss. 

Der Dritte, an den übermittelt wird, bezeichnet in dem Übermittlungsersuchen die Aufgabe, zu deren 
Erledigung er die Daten anfordert, führt die Rechtsvorschrift an, auf der die Aufgabe beruht, und 
erklärt, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 im Einzelfall vorliegen. Die Meldebehörde prüft 
das Vorliegen der Übermittlungsvoraussetzungen, wenn im Einzelfall hierzu Anlass besteht. 

(…) 

(4) Der Dritte darf die Daten und Hinweise, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur für die 
Zwecke verarbeiten oder nutzen, zu deren Erfüllung sie ihm übermittelt oder weitergegeben worden 
sind. In den Fällen des § 35 Abs. 2 und 3 ist eine Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten oder 
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weitergegebenen Daten und Hinweise nur zulässig, wenn die Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Interessen des Betroffenen ausgeschlossen werden kann. 

(5) Innerhalb der Meldebehörde (§ 2 Abs. 1) dürfen unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
sämtliche der in § 22 Abs. 1 aufgeführten Daten und Hinweise sowie das Ordnungsmerkmal 
weitergegeben werden. Für die Weitergabe von Daten und Hinweisen nach § 22 Abs. 2 gelten die 
Absätze 2 und 4 entsprechend. 

§ 30   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder aus dem Melderegister übermitteln: 

1. Ordnungsmerkmal, 

2. Vor- und Familiennamen, 

3. frühere Namen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen, Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige, letzte frühere und künftige Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus 
dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, Tag des Ein- und Auszugs, 

10. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend 
oder nicht, zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft, 

11. Zahl der minderjährigen Kinder, 

12. Übermittlungssperren sowie 

13. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Anschrift, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Übermittlungssperren sowie 
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7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner, 
minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, dass seine 
Daten nicht übermittelt werden; er ist hierauf bei der Anmeldung nach § 9 Abs. 1 sowie mindestens 
einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden. 

(3) Bei der Übermittlung muss sichergestellt sein, dass bei dem Dritten, an den übermittelt wird, 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. Die Feststellung hierüber wird nach § 11 
Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger getroffen. 

§ 32   Datenübermittlung 

(1) Die Datenübermittlung nach den §§ 29 bis 31 a darf auch auf automatisiert verarbeitbaren 
Datenträgern oder durch Datenübertragung erfolgen, wenn über die Identität der anfragenden Stelle 
kein Zweifel besteht und keine Übermittlungssperre nach § 35 Abs. 2 und 3 vorliegt. § 27 Abs. 2 Satz 
2 gilt entsprechend. 

(2) Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung regelmäßige Datenübermittlungen 
der Meldebehörde an öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und die 
Suchdienste zuzulassen oder vorzuschreiben, wenn die Übermittlungen zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der Dritten, an die übermittelt wird, liegenden Aufgaben erforderlich sind. In der 
Verordnung sind Anlass und Zweck der Übermittlung, die zu übermittelnden Daten und die Dritten, an 
die übermittelt wird, festzulegen; daneben können Form und Verfahren der Übermittlung geregelt 
werden. 

9.16 Schleswig-Holstein 

9.16.1 Meldegesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesmeldegesetz - LMG -) 
In der Fassung vom 24.06.2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

27.11.2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 737) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 3 (zu § 2 MRRG)   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichern die Meldebehörden folgende Daten der Personen 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  
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(…) 

2. steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, Anzahl weiterer Lohnsteuerkarten, 
Religionszugehörigkeit der Ehegattin oder des Ehegatten, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder, 
Vor- und Familiennamen und Anschrift der Stiefeltern sowie die Tatsache des dauernden 
Getrenntlebens bei Verheirateten) für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten, 

(…) 

(3) Die Meldebehörden dürfen auch die Herkunft der Daten im Melderegister speichern.  

Abschnitt II   Schutzrechte 

§ 8 (zu §§ 4a und § 9 MRRG)   Berichtigung und Fortschreibung von Daten 

(…) 

(4) Die Empfängerinnen und Empfänger von regelmäßigen Datenübermittlungen, soweit sie nicht 
Aufgaben der amtlichen Statistik wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, 
haben die Daten übermittelnde Meldebehörde unverzüglich zu unterrichten, wenn ihnen konkrete 
Anhaltspunkte für eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der übermittelten Daten vorliegen. 
Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren Ersuchen hin Meldedaten übermittelt 
worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten. Absatz 3 
bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nicht 
entgegen, soweit sie sich auf die Angabe beschränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen (§ 4 a Abs. 3 MRRG). 

(…) 

§ 9 (zu § 10 MRRG)   Löschung und Aufbewahrung von Daten  

(1) Die Meldebehörde hat gespeicherte Daten zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der ihr obliegenden 
Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. Das gleiche gilt, wenn ihre Speicherung unzulässig war.  

(2) Nach dem Wegzug oder dem Tod einer Person hat die Meldebehörde weiterhin folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise zu speichern:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 
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Abschnitt V   Datenübermittlungen 

§ 24 (zu § 18 MRRG)   Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche 
Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister  

(…) 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit der 
Empfängerin oder des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. Für Übermittlungen an 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen 

 (…) 

(4) Die Meldebehörde hat der Polizeibehörde auf Ersuchen jederzeit  

(…) 

3. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

aus dem Melderegister zu übermitteln. Hierzu hat die Meldebehörde die Daten nach Satz 1 ständig in 
einem zentralen Datenabrufverfahren bereitzuhalten; die Kosten trägt die Meldebehörde. (…)  

(5) Die Meldebehörden der Ämter dürfen den Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern 
amtsangehöriger Gemeinden auf deren Ersuchen für die Repräsentation und Organisation bei 
Veranstaltungen der Gemeinde folgende Daten von Personengruppen aus der Gemeinde übermitteln, 
für deren Zusammensetzung das Lebensalter, die Staatsangehörigkeit oder die Anschrift bestimmend 
ist:  

(…) 

3. Ordens- oder Künstlernamen, 

(…) 

§ 25 (zu § 18 MRRG)   Regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden 

(1) Zum Zwecke der Ehrung von Altersjubilarinnen und Altersjubilaren und Ehepaaren, 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern durch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten 
oder durch die Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten übermittelt die Meldebehörde dem 
Innenministerium zur Vollendung des 90., 95., 100. und jedes weiteren Lebensjahres sowie aus Anlass 
des 50., 60., 65., 70., 75. und jedes weiteren Ehejubiläums oder Lebenspartnerschaftsjubiläums 
folgende Daten der Jubilarinnen und Jubilare:  

(…) 

3. Ordens- oder Künstlernamen, 
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(…) 

 (3) Zum Zwecke der Fahndung nach Personen, die zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung gesucht 
werden, zur Aufklärung des Schicksals von Vermissten und Unfallopfern und zur Berichtigung von 
Angaben in kriminalpolizeilichen personenbezogenen Sammlungen übermittelt die Meldebehörde der 
Polizeibehörde anlässlich einer An- oder Abmeldung, Namensänderung (auch im Zusammenhang mit 
einer Eheschließung, Ehebeendigung, Begründung oder Beendigung einer Lebenspartnerschaft) und 
eines Sterbefalles folgende Daten:  

(…) 

3. Ordens- oder Künstlernamen, 

(…) 

(4) Zur Vermeidung der rechtswidrigen Zahlung von 

1. Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
2748), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 634), 

2. Versorgungsbezügen nach dem Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2495), oder nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären, und 

3. der besonderen Zuwendung für Haftopfer nach § 17 a des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904), 

sowie zur Feststellung der Anzahl der gültigen Behindertenausweise nach dem Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX) vom 19. Juli 2001 (BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495), übermittelt die Meldebehörde dem Landesamt für 
soziale Dienste im Falle des Todes einer Person die erforderlichen Daten. Erforderlich sind: 

(…) 

3.  

Ordens- oder Künstlernamen, 

(…) 

§ 26 (zu § 19 MRRG)   Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bei einer Anmeldung, 
Abmeldung und bei einem Sterbefall zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig folgende Daten ihrer 
Mitglieder übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen 
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5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeiten, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- oder Nebenwohnung, Tag des Ein- und 
Auszugs, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern: Tag 
der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren sowie 

12. Sterbetag und -ort; 

das gleiche gilt bei Änderung dieser Daten. Abweichend von Satz 1 darf die Meldebehörde auf 
Ersuchen einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben im 
begründeten Einzelfall die Daten nach Satz 1 übermitteln. § 24 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend.  

(2) Von denjenigen Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. Übermittlungssperren sowie 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind die Ehegattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder 
oder die Eltern von minderjährigen Kindern. Die Betroffenen können verlangen, dass ihre Daten nicht 
übermittelt werden; sie sind hierauf bei der Anmeldung nach § 1170 Abs. 1 hinzuweisen. Satz 3 gilt 
nicht, soweit Daten für Zwecke der Steuererhebung der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
bei der Datenempfängerin oder dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen 
sind. Die Feststellung hierüber trifft das Innenministerium.  

                                                            
 

70 § 11 regelt die An- und Abmeldung. 
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§ 29 (zu § 4 MRRG)   Melderegisterauskunft an den Kirchlichen Suchdienst 

Die Meldebehörde übermittelt regelmäßig dem Kirchlichen Suchdienst zur Erfüllung seiner Aufgaben 
von den Personen, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten 
Gebieten stammen, aus Anlass einer Anmeldung folgende Daten:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. frühere Namen, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. Anschrift am 1. September 1939. 

9.16.2 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener  
Informationen (Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) 

Vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 169), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.04.2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 125) 

Abschnitt II   Zulässigkeit der Datenverarbeitung  

§ 11   Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 

1. die oder der Betroffene eingewilligt hat, 

2. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt, 

3. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben der 
datenverarbeitenden Stelle erforderlich ist oder 

4. sie zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
werden können, sowie von Daten, die die Betroffenen selbst zur Veröffentlichung bestimmt haben, ist 
über die Fälle von Absatz 1 hinaus zulässig, soweit schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht 
beeinträchtigt sind. 

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die 
Gesundheit oder das Sexualleben sowie von Daten, die einem besonderen Berufs- oder 
Amtsgeheimnis unterliegen, ist nur zulässig, soweit 

1. die oder der Betroffene eingewilligt hat, 

2. die Voraussetzungen des § 17 Abs. 5 oder der §§ 22 bis 24 vorliegen, 

3. andere Rechtsvorschriften sie erlauben, 
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4. sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern die Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben, 

5. sie sich auf Daten bezieht, die die oder der Betroffene selbst öffentlich gemacht hat, 

6. sie zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht erforderlich ist oder 

7. sie für die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder vergleichbare 
Rechtsgüter erforderlich ist. 

Satz 1 gilt entsprechend für Daten über strafbare Handlungen und Entscheidungen in Strafsachen. 

(4) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere der 
Übermittlung, der Kenntnisnahme im Rahmen der Aufgabenerfüllung und der Einsichtnahme, die 
Trennung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen 
möglich ist. Sind personenbezogene Daten in Akten derart verbunden, dass ihre Trennung nach 
erforderlichen und nicht erforderlichen Daten auch durch Vervielfältigung und Unkenntlichmachung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, so sind auch die Kenntnisnahme, die 
Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und die Übermittlung der Daten, die nicht zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange der 
oder des Betroffenen überwiegen. Die nicht erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem 
Verwertungsverbot. 

(5) Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die Datenverarbeitung 

1. durch die Verfassungsschutzbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfolgt, 

2. der Gefahrenabwehr dient, 

3. der Strafverfolgung dient oder 

4. der Steuerfahndung dient. 

Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Datenverarbeitung der Gesundheitsvorsorge, der 
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder der Verwaltung von 
Gesundheitsdiensten dient und die Verarbeitung der Daten durch ärztliches Personal oder sonstige 
Personen, die einer der ärztlichen Schweigepflicht entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
erfolgt. 

(6) Pseudonymisierte Daten dürfen nur von solchen Stellen verarbeitet werden, die keinen Zugriff auf 
die Zuordnungsfunktion haben. Die Übermittlung pseudonymisierter Daten ist zulässig, wenn die 
Zuordnungsfunktion im alleinigen Zugriff der übermittelnden Stelle verbleibt. 

Abschnitt IV   Besondere Zwecke der Datenverarbeitung  

§ 25    

(weggefallen) 
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9.17 Thüringen 

9.17.1 Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) 
Neufassung vom 13.01.2012 (GVBl. GVBl. 2012, 27) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen  

§ 4   Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder 
eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. Im 
Falle der Einwilligung ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig, 
wenn dies zur Erfüllung anerkannter Zwecke erforderlich ist. 

(1a) Eine Verknüpfung personenbezogener Daten aus verschiedenen Erhebungen ist nur dann zulässig, 
wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben der Daten verarbeitenden oder nutzenden Stelle erforderlich ist, 
sie den der ursprünglichen Erhebung zugrunde liegenden Verwendungszweck nicht verändert oder 
ausweitet und schutzwürdige Belange des Betroffenen dem nicht entgegenstehen. 

(2) Einwilligung ist die auf freiwilliger Entscheidung beruhende Willenserklärung des Betroffenen, 
einer bestimmten, seine personenbezogenen Daten betreffenden Verarbeitung oder Nutzung 
zuzustimmen. 

 (…) 

(5) Das Verarbeiten oder Nutzen von personenbezogenen Daten, aus denen die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Sexualleben 
(besonders geschützte Daten) ist nur zulässig, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. die Betroffenen eingewilligt haben, wobei sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten 
beziehen muss, 

3. es zum Schutz lebenswichtiger Interessen Betroffener oder Dritter erforderlich ist, sofern die 
Betroffenen aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, 

4. es sich um Daten handelt, die Betroffene offenkundig öffentlich gemacht haben, 

5. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, 

6. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse 
an dem Abschluss des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann, 

7. es erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten der öffentlichen Stellen auf dem Gebiet des 
Dienst- und Arbeitsrechts Rechnung zu tragen, oder 

8. es zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die 
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Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer 
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. § 27 bleibt unberührt. 

(6) Begründet der Betroffene schriftlich, dass der rechtmäßigen Verarbeitung oder Nutzung seiner 
Daten schutzwürdige, sich aus seiner besonderen persönlichen Lage ergebende Interessen 
entgegenstehen, ist die Verarbeitung oder Nutzung aufgrund dieses Gesetzes nur zulässig, nachdem 
eine Abwägung im Einzelfall ergeben hat, dass seine Gründe hinter dem Interesse an der Verarbeitung 
oder Nutzung zurückstehen müssen. Dem Betroffenen ist das Ergebnis mit Begründung schriftlich 
mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung zwingend 
anordnet. 

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für 

1. das Landesamt für Verfassungsschutz im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach § 2 des Thüringer 
Verfassungsschutzgesetzes (ThürVSG) vom 29. Oktober 1991 (GVBl. S. 527) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

2. Behörden der Gefahrenabwehr, der Strafverfolgung, des Justizvollzugs und der Gerichts- und 
Bewährungshilfe sowie 

3. Gerichte, sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten in nicht automatisierten Dateien 
erfolgt. 

Dritter Abschnitt   Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

§ 21   Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten liegenden 
Aufgaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 20 zulassen würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die 
Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Dritten liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der 
Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf die übermittelten Daten nur für den Zweck 
verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung oder 
Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 zulässig. 

(4) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser 
Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren 
Geheimhaltung überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb der Daten 
verarbeitenden Stelle weitergegeben werden oder wenn personenbezogene Daten von einer anderen 
öffentlichen Stelle im automatisierten Verfahren abgerufen werden. 
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(6) Der Betroffene ist über die Übermittlung zu informieren; § 19 Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 

Vierter Abschnitt   Besondere Bestimmungen 

§ 27   Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Personenbezogene Daten dürfen in entsprechender Anwendung des § 21 von der Daten verarbeitenden 
Stelle an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften übermittelt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass beim Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

§ 31   Verarbeitung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen 

(1) Abweichend von § 20 Abs. 1 ist das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten 
aus ehemaligen Einrichtungen durch die in § 30 Abs. 1 genannten Daten verarbeitenden Stellen 
zulässig, soweit 

1. die Kenntnis der Daten zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit dieser Stellen 
liegenden Aufgabe erforderlich ist, 

2. die erneute Erhebung dieser Daten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellt, 

3. der Betroffene der Verarbeitung oder Nutzung nicht nach § 32 widersprochen hat und 

4. die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der Daten verarbeitenden Stellen eindeutig bestimmt ist. 

Satz 1 gilt nicht für eine Verwendung der Daten zum Nachteil des Betroffenen, wenn anzunehmen ist, 
dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben worden sind. 

(2) Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung und Nutzung nach Absatz 1 zulässig ist, gelten als 
für den nach Absatz 1 Nr. 1 bestimmten Zweck erstmalig eingespeichert. 

§ 32   Widerspruchsrecht 

(1) Der Betroffene kann der Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten 
widersprechen, wenn die Daten ohne seine Mitwirkung durch eine ehemalige Einrichtung erhoben 
oder gespeichert wurden und die Daten nach geltendem Recht nicht ohne seine Mitwirkung erhoben 
werden dürfen oder wenn anzunehmen ist, dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben 
worden sind. 

 (…) 

Fünfter Abschnitt   Überwachung des Datenschutzes bei öffentlichen Stellen  

§ 35   Bestellung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

(1) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Der Gewählte ist vom Präsidenten des Landtags zu ernennen. 

 (…) 

(3) Der Präsident des Landtags verpflichtet den Landesbeauftragten für den Datenschutz vor dem 
Landtag, sein Amt gerecht und unparteiisch zu führen, das Grundgesetz und die Verfassung des 
Freistaats Thüringen sowie die Gesetze zu wahren und zu verteidigen. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz leistet vor dem Präsidenten des Landtags folgenden Eid: 
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„Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grundgesetz, der Verfassung des 
Freistaats Thüringen und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dafür einzusetzen, so wahr 
mir Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(…) 

9.17.2 Thüringer Gesetz über das Meldewesen  
(Thüringer Meldegesetz – ThürMeldeG -) 

Vom 26.10.2006 (GVBl. S. 525), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
21.12.2011 (GVBl. S. 530) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 speichern die Meldebehörden folgende Daten des 
Einwohners einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, 

(…) 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden folgende Daten 
einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise:  

(…) 

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge, 
rechtliche Zugehörigkeit des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung 
der Kinder, Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern), 

 (…) 

§ 4   Ordnungsmerkmale 

(1) Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen führen. Diese 
dürfen die in § 3 Abs. 1 Nr. 6 und 7 genannten Daten enthalten. 

(2) Die Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an Behörden, öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften und sonstige öffentliche Stellen übermittelt werden. Soweit 
Ordnungsmerkmale nach Absatz 1 Satz 2 personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur 
übermittelt werden, wenn dem Empfänger auch die im Ordnungsmerkmal enthaltenen 
personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen. Der Empfänger darf die Ordnungsmerkmale 
außer an die jeweilige Meldebehörde nicht weiter übermitteln. § 28 Abs. 8 Satz 1 und 2 gilt 
entsprechend. 
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(…) 

Zweiter Abschnitt   Schutzrechte 

§ 10   Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters 

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, so hat es die Meldebehörde von Amts wegen 
oder auf Antrag des Betroffenen zu berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). Von der 
Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu 
unterrichten, denen im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrichtige oder unvollständige 
Daten übermittelt worden sind. 

 (…) 

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen haben, soweit sie nicht Aufgaben der amtlichen Statistik 
wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden unverzüglich 
zu unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
übermittelter Daten vorliegen. Sonstige öffentliche Stellen, denen auf deren Ersuchen hin Meldedaten 
übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten. 
Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, insbesondere das Steuergeheimnis 
nach § 30 der Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse stehen der 
Unterrichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht entgegen, soweit sich diese auf die Angabe beschränkt, 
dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten 
vorliegen. 

 (…) 

Dritter Abschnitt   Meldepflichten 

§ 17   Datenerhebung, Anmeldebestätigung und Meldeschein 

(…) 

(2) Der Meldepflichtige erhält eine kostenfreie schriftliche Anmeldebestätigung, die folgende Daten 
enthalten darf:  

(…) 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

§ 24   Beherbergungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme von fremden Personen 
dienen (Beherbergungsstätten), für nicht länger als zwei Monate aufgenommen wird, unterliegt nicht 
der allgemeinen Meldepflicht nach § 13 Abs. 1 und 2. Sobald der Aufenthalt die Dauer von zwei 
Monaten überschreitet, hat sich der Betreffende innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde 
anzumelden. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 beherbergten Personen haben am Tage der Ankunft einen besonderen 
Meldeschein (§ 25 Abs. 2) handschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben. Mitreisende Ehegatten 
oder Lebenspartner können auf dem Meldeschein, der von einem von ihnen auszufüllen und zu 
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unterschreiben ist, gemeinsam aufgeführt werden. Minderjährige Kinder in Begleitung eines 
Personensorgeberechtigten sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei Reisegesellschaften von mehr als 
zehn Personen trifft die Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die Mitreisenden der 
Zahl nach unter Angabe ihrer Staatsangehörigkeit anzugeben. 

(3) Nimmt eine Person, die bereits einen besonderen Meldeschein nach Absatz 2 Satz 1 
handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben hat, innerhalb von zwei Jahren erneut Unterkunft in der 
Beherbergungsstätte, so genügt es, wenn sie einen mit den Angaben nach § 25 Abs. 2 anderweitig 
ausgefüllten Meldeschein eigenhändig unterschreibt. Dies gilt nur, wenn die Verantwortlichen der 
Beherbergungsstätte sicherstellen, dass neben dem von der beherbergten Person nur unterschriebenen 
Meldeschein auch stets der von ihr handschriftlich ausgefüllte und unterschriebene Meldeschein für 
die Polizei bereitgehalten wird; gleiches gilt für weitere Aufnahmen, sofern die Aufnahme jeweils 
innerhalb von zwei Jahren erfolgt. 

(4) Beherbergte Ausländer, die nach Absatz 2 Satz 1 und 2 namentlich auf dem Meldeschein 
aufzuführen sind, haben sich bei der Anmeldung gegenüber dem Leiter der Beherbergungsstätte oder 
seinem Beauftragten durch die Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments auszuweisen. 

 (…) 

(6) Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht für  

(…) 

4. Niederlassungen von Orden und Exerzitienhäusern der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 

Vierter Abschnitt   Datenübermittlungen 

§ 28   Datenübermittlung an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus 
dem Melderegister folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer 
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:  

(…) 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

(…) 

(3) Die Datenübermittlung darf, wenn keine Übermittlungssperre nach § 29 Abs. 2 Satz 3 oder § 3171 
Abs. 7 und 8 vorliegt, auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern und, soweit sich die öffentliche 
Stelle mittels qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz ausweist oder sichere 
Verwaltungsnetze nutzt, durch Datenübertragung erfolgen. § 972 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

                                                            
 

71 § 31 regelt die Melderegisterauskunft. 
72 § 9 regelt die Auskunft an den Betroffenen. 
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§ 29   Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter den in § 28 Abs. 1 
genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder 
übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Doktorgrad, 

5. Ordensnamen/Künstlernamen, 

6. Tag und Ort der Geburt, 

7. Geschlecht, 

8. Staatsangehörigkeiten, 

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem 
Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland, 

10. Tag des Ein- und Auszugs, 

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft 
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern den Tag der Eheschließung oder 
der Begründung der Lebenspartnerschaft, 

12. Anzahl der minderjährigen Kinder, 

13. Übermittlungssperren, 

14. Sterbetag und -ort. 

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Daten übermitteln:  

1. Familiennamen, 

2. Vornamen, 

3. Tag der Geburt, 

4. Geschlecht, 

5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

6. Übermittlungssperren, 

7. Sterbetag. 

Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er 
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ist hierauf bei der Anmeldung nach § 13 Abs. 1 sowie mindestens einmal jährlich durch öffentliche 
Bekanntmachung hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden.  

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen worden sind. Das für 
das Meldewesen zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Religionsgesellschaften 
zuständigen Ministerium auf Antrag der betroffenen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
feststellen, ob der Datenempfänger die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.  

(4) § 28 Abs. 3 gilt entsprechend.  

10.  Denkmalschutz und Landesentwicklung 

10.1 Bundesrepublik Deutschland 

Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung  
(Kulturgüterschutzgesetz – KultSchG) 

Vom 06.08.1956 (BGBl. I S. 501), in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.07.1999 
(BGBl I S. 1754), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2007 (BGBl. I S. 757) 

Vierter Abschnitt   Ergänzungs- und Schlußvorschriften 

§ 19   [Kulturgut und Archivgut im Eigentum der Kirchen] 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kulturgut und Archivgut, das im Eigentum der Kirchen 
oder einer anderen als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannten Religionsgesellschaft sowie 
deren kirchlich beaufsichtigten Einrichtungen und Organisationen steht, soweit durch eigene 
öffentlich-rechtliche Vorschriften die Veräußerung wertvollen Kultur- und Archivgutes von der 
Genehmigung einer aufsichtführenden kirchlichen Stelle oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften von 
der Genehmigung einer staatlichen Stelle abhängig gemacht worden ist. Jedoch muß vor der 
Entscheidung über die Veräußerungsgenehmigung eine sachverständige Stelle unter den 
Gesichtspunkten dieses Gesetzes gehört werden. 

(2) Die Kirchen und die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten 
Religionsgemeinschaften können in ihrem Eigentum stehendes Kulturgut im Sinne dieses Gesetzes 
sowie Archivgut zur Aufnahme in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes anmelden. Über 
die Aufnahme entscheidet die oberste Landesbehörde nach diesem Gesetz. 
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10.2 Baden-Württemberg 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale Baden-Württemberg 
 (Denkmalschutzgesetz – DSchG) 

Vom 06.12.1983 (GBl. BW S. 797), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 
(GBl. BW S. 65, 66) 

2. Abschnitt – Gegenstand und Organisation des Denkmalschutzes 

§ 4   Denkmalrat 

(1) Bei den höheren Denkmalschutzbehörden wird je ein Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat soll 
von der höheren Denkmalschutzbehörde bei allen Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung 
gehört werden.  

(2) Die Mitglieder des Denkmalrats werden von der höheren Denkmalschutzbehörde auf die Dauer 
von fünf Jahren berufen. Die Mitgliederzahl kann bis zu 16 Personen betragen. Dem Denkmalrat 
sollen insbesondere Vertreter der Denkmalschutzbehörden, der staatlichen Hochbauverwaltung, der 
Kirchen, der kommunalen Landesverbände und der Kulturdenkmaleigentümer sowie weitere Personen 
angehören, die mit den Fragen des Denkmalschutzes vertraut sind. 

(...) 

3. Abschnitt – Allgemeine Schutzvorschriften 

§ 10   Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Denkmalschutzes notwendig sind.  

(2) Die Denkmalschutzbehörden oder ihre Beauftragten sind berechtigt, Grundstücke und zur 
Verhütung dringender Gefahr für Kulturdenkmale Wohnungen zu betreten und Kulturdenkmale zu 
besichtigen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes erforderlich ist. Sie sind zu 
den erforderlichen wissenschaftlichen Erfassungsmaßnahmen - wie der Inventarisation - berechtigt; 
insbesondere können sie in national wertvolle oder landes- oder ortsgeschichtlich bedeutsame Archive 
oder entsprechende andere Sammlungen Einsicht nehmen. Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt.  

(3) Kirchen, die nicht dauernd für die Öffentlichkeit zugänglich sind, dürfen nur mit Zustimmung 
betreten werden. Öffentliche Kirchenräume dürfen nur außerhalb des Gottesdienstes besichtigt 
werden. 

 

 

§ 11   Kulturdenkmale, die dem Gottesdienst dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kulturdenkmalen, die dem Gottesdienst dienen, die 
gottesdienstlichen Belange, die von der oberen Kirchenbehörde oder der entsprechenden Stelle der 
betroffenen Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vorrangig zu beachten. Vor der Durchführung 
von Maßnahmen setzen sich die Denkmalschutzbehörden mit der oberen Kirchenbehörde oder der 
entsprechenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft ins Benehmen.  
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(2) § 7 Abs. 1, § 8 sowie § 15 Abs. 1 und 273 finden keine Anwendung auf Kulturdenkmale, die im 
kirchlichen Eigentum stehen, soweit sie dem Gottesdienst dienen und die Kirchen im Einvernehmen 
mit der obersten Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften zum Schutz dieser Kulturdenkmale 
erlassen. Vor der Durchführung von Vorhaben im Sinne der erwähnten Bestimmungen ist die höhere 
Denkmalschutzbehörde zu hören. Kommt eine Einigung mit der höheren Denkmalschutzbehörde nicht 
zustande, so entscheidet die obere Kirchenbehörde im Benehmen mit der obersten 
Denkmalschutzbehörde. 

(3) Der 8. Abschnitt74 dieses Gesetzes ist auf kircheneigene Kulturdenkmale nicht anwendbar.  

10.3 Bayern 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler [von Bayern]  
(Denkmalschutzgesetz – DSchG) 

Vom 01.01.1983 (BayRS IV, 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.07.2009 
(GVBl 2009, 385) 

V. Verfahrensbestimmungen 

Art. 14 Landesdenkmalrat 

(…) 

(2) Der Landesdenkmalrat besteht aus 

(…) 

d) je zwei Vertretern der Katholischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, 

(…) 

IX. Allgemeine Bestimmungen und Schlußbestimmungen 

Art. 26 Kirchliche Denkmäler 

(1) Art. 10 §§ 3 und 4 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl8)  

vom 29. März 1924 und Art. 18 und 19 des Vertrags zwischen dem Freistaat Bayern und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins8)  

vom 15. November 1924 bleiben unberührt. 

(2) 1 Sollen Entscheidungen über Bau- oder Bodendenkmäler oder über eingetragene bewegliche 
Denkmäler getroffen werden, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken der Katholischen Kirche 
oder der Evangelisch-Lutherischen Kirche dienen, so haben die Denkmalschutzbehörden die von den 
zuständigen kirchlichen Oberbehörden festgestellten kirchlichen Belange zu berücksichtigen. 2 Die 

                                                            
 

73 Anm.: § 7 Abs. 1 gibt den Denkmalschutzbehörden das Recht, Maßnahmen zu treffen; § 8 erfordert das 
Einverständnis der Denkmalschutzbehörde für Zerstörung und Veränderung; § 15 Abs. 1 und 2 verstärkt die 
Genehmigungserfordernisse bei in das Denkmalbuch eingetragenen Denkmälern. 

74 Anm.: Der 8. Abschnitt regelt förmliche Enteignungen. 
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Kirchen sind am Verfahren zu beteiligen. 3 Die zuständige kirchliche Oberbehörde entscheidet im 
Benehmen mit der Obersten Denkmalschutzbehörde, falls die Untere und Höhere 
Denkmalschutzbehörde die geltend gemachten kirchlichen Belange nicht anerkennen. 4 Gegenüber 
anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, gelten die Sätze 1 
bis 3 sinngemäß. 

10.4 Berlin 

Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin  
(Denkmalschutzgesetz Berlin - DSchG Bln) 

Vom 24.04.1995 (GVBl. 1995, 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2010 
(GVBl. S. 396) 

Sechster Abschnitt Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 21 [Religionsgemeinschaften] 

(1) Entscheidungen und Maßnahmen der zuständigen Denkmalbehörde über Denkmale, die 
unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, sind im 
Benehmen mit den zuständigen Behörden der Religionsgemeinschaften und unter Berücksichtigung 
der von diesen festgestellten gottesdienstlichen Belange zu treffen. 

(2) § 16 Abs. 4 und § 17 finden auf Denkmale, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken dienen, 
keine Anwendung. 

(…) 

10.5 Brandenburg 

10.5.1 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz – BbgDSchG) 

Vom 24.05.2004 (GVBl. I 2004, 215) 

Abschnitt 4 Verfahrensbestimmungen 

§ 21 Denkmale, die der Religionsausübung dienen 

Bei Entscheidungen über Denkmale, die der Religionsausübung dienen, haben die 
Denkmalschutzbehörde und die Denkmalfachbehörde die von den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften festgestellten Belange der Religionsausübung zu beachten. In Streitfällen 
entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen 
Oberbehörde oder der zuständigen Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft. 

Abschnitt 5 Enteignung und Entschädigung, Ausgleich 

§ 24 Ausgleich 

(1) Soweit Verwaltungsakte oder sonstige Maßnahmen nach diesem Gesetz zu einer unzumutbaren 
Belastung (§ 7 Abs. 4) führen würden, ist ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren, sofern 
und soweit die Belastung nicht anderweitig ausgeglichen werden kann. Über den Ausgleich ist im 
Einvernehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde zugleich mit der belastenden Maßnahme 
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zumindest dem Grunde nach zu entscheiden. Für die Bemessung des Ausgleichs ist das 
Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg entsprechend anzuwenden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften. 

10.5.2 Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung  
(RegBkPlG)  

In der Fassung vom 08.02.2012 (GVBl. I 2012,Nr. 13) 

Abschnitt 1 Regionalplanung 

§ 6 Regionalversammlung 

(…) 

(3) Die Regionale Planungsgemeinschaft beruft Vertreter und Vertreterinnen anderer in der Region 
tätiger Organisationen auf deren Antrag in die Regionalversammlung. Sie wirken bei der Aufstellung, 
Ergänzung und Fortschreibung der Regionalpläne sowie bei Grundsatzfragen der Regionalplanung 
beratend mit. Aus folgenden Organisationen kann je ein Vertreter oder eine Vertreterin und ein 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin vorgeschlagen werden: 

(…) 

Ferner kann aus folgenden Bereichen je ein Vertreter oder eine Vertreterin und ein Stellvertreter oder 
eine Stellvertreterin vorgeschlagen werden: 

(…) 

4. Kirchen, Religiongsgemeinschaften. 

(…) 

 

 

 

 

Abschnitt 2 Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

§ 15 Wahl und Berufung der Mitglieder des Braunkohlenausschusses 

(…) 

(2) Das für Raumordnung zuständige Mitglied der Landesregierung beruft als weitere Mitglieder des 
Braunkohlenausschusses Vertreter und Vertreterinnen der nachfolgend aufgeführten Körperschaften 
und Organisationen nach folgendem Schlüssel: 

(…) 

- Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg - 1 Mitglied. 
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(…) 

10.5.3 Gesetz zu dem Staatsvertrag vom 7. August 1997 über das gemeinsame  
Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg  

(Landesentwicklungsprogramm) und über die Änderung des  
Landesplanungsvertrages  

Vom 04.02.1998 (GVBl. I 1998, 14), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 05.05.2003 

§ 35 Wisschenschaft, Forschung, Kultur 

(…) 

(5) Traditionelle kulturelle Besonderheiten der einzelnen Landesteile sollen bewahrt und gepflegt 
sowie neue Initiativen in diesem Bereich gefördert werden. Insbesondere die Identität der sorbischen 
Bevölkerung, das Recht zur Pflege ihrer Sprache, Religion, Kultur und des Brauchtums, ist zu 
gewährleisten und zu fördern. 

(…) 

10.6 Hamburg 

Denkmalschutzgesetz [Hamburg] 
Vom 05.04.2013 (HmbGVBl. 2013, 142) 

ABSCHNITT I - Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 - Denkmalrat 

(…) 

 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrates werden auf Vorschlag der zuständigen Behörde vom Senat er-
nannt. Die zuständige Behörde hat Vorschläge der Fachverbände und des Landeskirchenamtes der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und des Erzbistums Hamburg einzuholen. Die 
Amtsdauer beträgt drei Jahre. Eine einmalige Wiederernennung ist zulässig. Eine erneute dritte Ernen-
nung ist frühestens drei Jahre nach dem Ausscheiden möglich. Für die Berechnung der Amtszeit ist 
das Kalenderjahr maßgebend. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, so ernennt der Senat 
ein Ersatzmitglied, falls der Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds mehr als ein Vierteljahr 
beträgt. 
 

(…) 

ABSCHNITT IV – Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 24 – Denkmäler, die der Religionsausübung dienen 

(1) Sollen Entscheidungen über Denkmäler getroffen werden, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwe-
cken der Kirchen oder anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, beziehungsweise deren Gemein-
deleben, so hat die zuständige Behörde die von der zuständigen kirchlichen Oberbehörde festgestellten 
liturgischen und gemeindlichen Belange und Erfordernisse zu berücksichtigen. Die Kirchen und die 
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öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind im Verfahren zu beteiligen. Die zuständige Be-
hörde entscheidet nur im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde. 
(2) Der Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (heutige Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland) vom 29. Novem-
ber 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 430) und der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien und 
Hansestadt Hamburg vom 29. November 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 436)  
 

10.7 Hessen 

10.7.1 Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler [von Hessen]  
(Denkmalschutzgesetz75) 

Vom 05.09.1986 (GVBl. I 1986, 270) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21.11.2012 
(GVBl. 2012, 444) 

 
Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 5   Denkmalrat 

(1) Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst bildet zu seiner Beratung einen Denkmalrat. 

(2) Dem Denkmalrat sollen je ein Vertreter der mit Denkmalpflege und Denkmalschutz befaßten 
Fachgebiete wie Kunstgeschichte, Vorgeschichte, Architektur, Städtebau, Geschichte, Volkskunde 
und bildende Künste, des Hessischen Museumsverbandes, des Hessischen Landesamtes für 
geschichtliche Landeskunde, der staatlichen Hochbauverwaltung, der evangelischen und katholischen 
Kirche, der kommunalen Spitzenverbände und des Haus- und Grundbesitzervereins angehören, die 
qualifizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes besitzen. 

(3) Die im Hessischen Landtag vertretenen politischen Parteien entsenden je einen Vertreter mit 
beratender Stimme. 

(4) Vertreter der für Denkmalschutz, Umweltschutz, Landschaftspflege, Naturschutz und 
Raumordnung zuständigen oberen Landesbehörden sollen zu den Sitzungen des Denkmalrates 
eingeladen werden. 

(5) Das Nähere bestimmt die Satzung des Denkmalrates, die der Minister für Wissenschaft und Kunst 
erläßt. 

§ 7   Allgemeine Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 
pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu schützen, zu erhalten und 
zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie haben bei allen Entscheidungen den 
berechtigten Interessen der Eigentümer oder Besitzer von Kulturdenkmälern Rechnung zu tragen. Bei 
Kulturdenkmälern, die der unmittelbaren Religionsausübung dienen, sind die von den Leitungen der 
Religionsgesellschaften festgestellten religiösen Belange vorrangig zu berücksichtigen. 

                                                            
 

75 Gültig bis: 31.12.2014. 
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(2) Soweit ein Vorhaben nach diesem Gesetz einer Genehmigung bedarf, kann diese unter 
Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. 

(3) Durch die Erteilung von Genehmigungen auf Grund dieses Gesetzes werden Genehmigungen, die 
auf Grund anderer Rechtsvorschriften erforderlich sind, nicht ersetzt. Baugenehmigungen und 
bauordnungsrechtliche Zustimmungen schließen die denkmalschutzrechtliche Genehmigung ein; sie 
bedürfen insoweit der Zustimmung der Denkmalschutzbehörde. 

Vierter Abschnitt   Schlußbestimmungen 

§ 28   Staatskirchenverträge 

(1) Art. 20 Satz 2 des Vertrages des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen 
vom 18. Februar 1960 (GVBl. S. 54) und Art. V Satz 2 des Vertrages des Landes Hessen mit den 
Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 (GVBl. I S. 102) bleiben unberührt. Die 
Vorschriften des § 16 Abs. 1 Nr. 3 und des § 17 Abs. 2 finden insoweit keine Anwendung. 

(2) Bei kircheneigenen Kulturdenkmälern ist die Kirchenleitung in den Verfahren nach § 10 Abs. 4 
und 5 zu beteiligen. 

 

 

10.7.2 Hessisches Archivgesetz (HArchivG) 76  
Vom 26.11.2012 (GVBl. 2012, 458) 

TEIL 1 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften und deren Vereinigungen. Es gilt ferner nicht für die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten und für öffentlich-rechtliche Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, und deren Zusammen-
schlüsse und solche Zweckverbände, deren Zweck der Betrieb eines öffentlich-rechtlichen 
Unternehmens mit eigener Rechtspersönlichkeit ist, das am wirtschaftlichen Wettbewerb teil-
nimmt. 

                                                            
 

76 Gültig bis: 31.12.2017. 
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10.8 Mecklenburg-Vorpommern 

10.8.1 Archivgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern  
(Landesarchivgesetz - LArchivG M-V) 

Vom 07.07.1997 (GVOBl. M-V 1997, 282), letzte berücksichtigte Änderung: § 10 geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20.07.2006 (GVOBl. M-V S. 576) 

§ 1   Grundsatz und Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Archivierung und Nutzung von Unterlagen in den öffentlichen Archiven 
in Mecklenburg-Vorpommern. 

(2) Öffentliche Archive dienen der Forschung und Bildung, der Verwaltung und Rechtssicherung. Sie 
schützen das öffentliche Archivgut vor Vernichtung und Zersplitterung und sind der Öffentlichkeit für 
die Nutzung zugänglich. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und deren Vereinigungen, 

(…) 

 

 

10.8.2 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V 1998, 12), letzte 

berücksichtigte Änderung: § 25 neu gefasst durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12.07.2010 
(GVOBl. M-V S. 383, 392) 

Dritter Abschnitt   Maßnahmen für Denkmale 

§ 10   Denkmale der Kirchen und öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften 

(1) Die Kirchen und das Land tragen gemeinsam Verantwortung für den Schutz und Erhalt der 
kirchlichen Denkmale. 

(2) Die Kirchen stellen sicher, daß ihre Denkmale erhalten bleiben und der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht werden, sofern hieran ein öffentliches Interesse besteht. Insoweit sind Enteignungen nach 
dem Denkmalschutzrecht unzulässig. 

(3) Bei Entscheidungen über Denkmale, die gottesdienstlichen, kultischen oder gleichartigen 
kirchlichen Zwecken unmittelbar dienen, berücksichtigen die Denkmalschutzbehörden die von den 
kirchlichen Oberbehörden festgestellten Belange. Die kirchliche Oberbehörde entscheidet im 
Benehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde, falls die untere Denkmalschutzbehörde oder die 
Denkmalfachbehörde die geltend gemachten Belange nicht anerkennt. 

(4) Durch Vereinbarungen können den Kirchen Aufgaben des Denkmalschutzes übertragen werden. 

(5) Das Land nimmt bei der Förderung nach dem Denkmalrecht, auch bei der Vergabe von Mitteln, 
Rücksicht auf die besonderen denkmalpflegerischen Aufgaben der Kirchen. Es setzt sich dafür ein, 
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daß die Kirchen auch von solchen Einrichtungen Hilfe erhalten, die auf nationaler und internationaler 
Ebene für die Kultur- und Denkmalpflege tätig sind. 

10.9 Niedersachsen 

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen 
(Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG) 

Vom 25.05.1993 (Nds. GVBl. 1993, 129), letzte berücksichtigte Änderung: §§ 1, 3, 5, 6 und 7 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 402) 

§ 3   Ermittlung und Übernahme des Archivgutes 

(…) 

(7) Private sowie Religionsgemeinschaften, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt 
sind, können ihr Schriftgut dem Landesarchiv anbieten. In Vereinbarungen dieser Personen und 
Religionsgemeinschaften mit dem Landesarchiv kann von den §§ 5 und 6 abgewichen werden. 

§ 4   Sicherung des Archivgutes 

Archivgut ist auf Dauer und sicher zu verwahren, zu erhalten und vor unbefugter Nutzung, vor 
Beschädigung oder Vernichtung zu schützen. Archivgut, dem ein bleibender Wert nach § 2 Abs. 2 
nicht mehr zukommt, ist zu vernichten, sofern Aufbewahrungsfristen sowie Rechte von Personen oder 
Religionsgemeinschaften nach § 3 Abs. 7 Satz 1 nicht entgegenstehen. 

§ 5   Nutzung des Archivgutes 

(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieser Vorschrift und im Rahmen der Benutzungsordnung das 
Recht, auf Antrag Archivgut im Landesarchiv zu wissenschaftlichen Zwecken oder bei sonst 
berechtigtem Interesse zu nutzen. Die Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, von Werken, die sie 
unter wesentlicher Verwendung von Archivgut verfaßt haben, dem Landesarchiv, welches das 
Archivgut verwahrt, ein Exemplar kostenfrei abzuliefern. § 12 Abs. 2 bis 5 des Niedersächsischen 
Pressegesetzes gilt entsprechend. 

(2) Archivgut darf erst 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung des Schriftgutes genutzt 
werden. Archivgut, das besonderen gesetzlichen Geheimhaltungs-, Sperrungs-, Löschungs- oder 
Vernichtungsvorschriften des Landes unterlegen hat, darf erst 50 Jahre nach der letzten inhaltlichen 
Bearbeitung des Schriftgutes genutzt werden. Archivierte Niederschriften von Sitzungen der 
Landesregierung oder Verschlußsachen dürfen nur genutzt werden, wenn die Vertraulichkeit oder 
Geheimhaltung aufgehoben worden ist. Ist das nach den Sätzen 1 bis 3 geschützte Archivgut zur 
Person Betroffener geführt und ist deren Geburts- oder Sterbedatum bekannt oder mit vertretbarem 
Aufwand aus diesem Archivgut zu ermitteln, so darf es frühestens 10 Jahre nach dem Tode dieser 
Person oder, falls das Sterbedatum nicht feststellbar ist, 100 Jahre nach deren Geburt genutzt werden. 
Im übrigen sind schutzwürdige Interessen Betroffener, soweit sie ohne besonderen Aufwand 
erkennbar sind, angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Für die Nutzung von Archivgut, das dem Sozialgeheimnis unterliegende Daten enthält, gelten die 
Schutzfristen des § 5 des Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988 (Bundesgesetzbl. I S. 62) in der 
jeweils geltenden Fassung. Für die Nutzung von Archivgut, das nach anderen Rechtsvorschriften des 
Bundes der Geheimhaltung unterliegt oder das Stellen des Bundes dem Landesarchiv nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 des Bundesarchivgesetzes übergeben haben, gelten die Fristen des Absatzes 2. 
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(4) Das Landesarchiv kann die Nutzung von Archivgut auch nach Ablauf der Schutzfristen aus 
wichtigem Grund einschränken oder versagen, insbesondere wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereitet 
würden, 

2. der Erhaltungszustand des Archivgutes dies erfordert. 

(5) Die Benutzungsordnung kann für bestimmte Arten von Archivgut abweichend von Absatz 2 Satz 1 
kürzere Schutzfristen festlegen, wenn öffentliche Interessen oder schutzwürdige Interessen Betroffener 
nicht entgegenstehen. Das Landesarchiv kann im Einzelfall eine Nutzung von Archivgut vor Ablauf 
der Schutzfristen zulassen, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß Interessen nach Satz 1 entgegenstehen, oder 

2. die Nutzung zur Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens oder zur Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben von Presse und Rundfunk erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen durch geeignete Maßnahmen hinreichend gewahrt werden. 

(6) Archivgut, das schon bei seiner Entstehung als Schriftgut zur Veröffentlichung bestimmt war, 
unterliegt keinen Schutzfristen. 

(7) Weitergehende gesetzliche Rechte auf Nutzung bleiben unberührt. Die Nutzung von Archivgut 
durch die Einrichtungen oder Stellen, von denen es übernommen worden ist, unterliegt keinen 
Einschränkungen nach diesem Gesetz; dies gilt entsprechend in den Fällen des § 3 Abs. 7. 

§ 6   Recht auf Auskunft und Gegendarstellung 

(1) Betroffenen ist auf Antrag Auskunft über die sie betreffenden Daten zu erteilen, soweit 

1. das Archivgut erschlossen ist, 

2. die Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 

3. der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem geltend 
gemachten Informationsinteresse steht. 

Das Landesarchiv bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) An Stelle der Auskunft wird unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf Antrag Einsichtnahme 
in das Archivgut gewährt, wenn der Erhaltungszustand des Archivgutes dies erlaubt. Ist das Archivgut 
in maschinenlesbaren Dateien gespeichert, so kann nur Einsicht in eine Abbildung verlangt werden. 

(3) Die Auskunft oder die Einsichtnahme wird nicht gewährt, soweit 

1. Grund zu der Annahme besteht, daß hierdurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder sonst 
dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile entstehen würden, oder 

2. die persönlichen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
der berechtigten Interessen Dritter geheimzuhalten sind. 

(4) Machen Betroffene glaubhaft, daß das Archivgut eine falsche Tatsachenbehauptung enthält, die sie 
nicht nur unerheblich in ihren Rechten beeinträchtigt, so können die Betroffenen verlangen, daß dem 
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sie betreffenden, erschlossenen Archivgut eine von ihnen eingereichte Gegendarstellung beigefügt 
wird. Gegendarstellungen müssen sich auf Tatsachen beschränken und sollen die Beweismittel 
aufführen. Können Betroffene die Beeinträchtigung ihrer Rechte nicht ausreichend glaubhaft machen, 
so ist bei dem Archivgut zu vermerken, daß sie die Tatsachenbehauptung bestreiten. 

10.10 Nordrhein-Westfalen 

10.10.1 Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im 
Lande Nordrhein-Westfalen  

(Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NRW)77 
Vom 16.03.2010 (GV. NRW. 2010, 188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.01.2013 (GV. NRW.2013, 31) 

Erster Teil   Allgemeines 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die Landesanstalt für 
Medien sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, 
und deren Zusammenschlüsse. 

10.10.2 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande  
Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW) 

 Vom 11.03.1980 (GV. NRW. 1980, 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 
(GV. NRW. S. 488) 

§ 35   Leistungen 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz werden aus Mitteln des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände erbracht. Die Förderung der Pflege von Denkmälern setzt den Antrag des 
Eigentümers voraus. 

(…) 

(3) Landesmittel werden gewährt als 

1. Pauschalzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung privater 
Denkmalpflegemaßnahmen, 

2. Einzelzuschüsse zur Förderung von Denkmälern, die im Eigentum von Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden stehen, 

3. Einzelzuschüsse für Denkmäler, die im Eigentum von Kirchen oder Religionsgemeinschaften 
stehen, 

                                                            
 

77 Gültig bis: 30.09.2014 
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4. Einzelzuschüsse für größere private Denkmalpflegemaßnahmen. 

Die Höhe der Pauschalzuweisungen an die Gemeinden soll sich an derBedeutung des 
Denkmälerbestandes und am Umfang der Denkmalpflegemaßnahmen ausrichten.  

(…) 

§ 36   Denkmalförderungsprogramm 

(…) 

(2) Die Regierungspräsidenten legen das vorbereitete Denkmalförderungsprogramm der Obersten 
Denkmalbehörde vor. Diese beteiligt die Kirchen und Religionsgemeinschaften wegen der 
Einbeziehung ihrer Denkmäler. Sie stellt das Denkmalförderungsprogramm auf. 

§ 38   Denkmäler, die der Religionsuasübung dienen 

(1) Mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften soll die Zusammenarbeit bei Schutz und Pflege 
ihrer Denkmäler fortgesetzt werden. Bei Entscheidungen über diese Denkmäler haben die 
Denkmalbehörden die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften festgestellten Belange der 
Religionsausübung zu beachten. 

(…) 

10.11 Rheinland-Pfalz 

10.11.1 Denkmalschutzgesetz [von Rheinland-Pfalz] (DSchG) 
Vom 23.03.1978 (GVBl 1978, 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2010 

(GVBl. S. 301) 

Vierter Abschnitt   Besondere Bestimmungen für Kirchen und Religionsgemeinschaften 

§ 23 

(1) Bei Kulturdenkmälern, die dem Gottesdienst oder sonstigen Kulthandlungen zu dienen bestimmt 
sind, haben die Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde auf die kultischen und 
seelsorgerischen Belange der Kirchen und Religionsgemeinschaften vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
§ 30 findet keine Anwendung. 

(2) Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 und 4 Satz 1 führen die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie 
die ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen an den Kulturdenkmälern, über die sie 
verfügungsberechtigt sind, im Benehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde und der 
Denkmalfachbehörde durch. Das gleiche gilt für Nachforschungen, Arbeiten und Vorhaben (§ 21 Abs. 
1 und 2, § 22 Abs. 3) auf den Grundstücken der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der ihrer 
Aufsicht unterstehenden juristischen Personen. Die §§ 6, 7, 12, 14, 25a Abs. 2 und § 30 finden keine 
Anwendung. 

(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die Kirche oder Religionsgemeinschaft über eine von der obersten 
Denkmalschutzbehörde anerkannte Stelle verfügt, die die Aufgaben des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege wahrnimmt. Die Anerkennung erfolgt, wenn Ausstattung und Organisation dieser 
Stelle sowie die Anwendung interner Vorschriften der Kirche oder Religionsgemeinschaft über 
Anzeigepflichten, Genehmigungsvorbehalte und Eingriffsmöglichkeiten Gewähr für die Erhaltung und 
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Pflege der Kulturdenkmäler bieten. Verfügt eine Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht über eine 
eigene nach Satz 1 anerkannte Stelle, kann sie sich mit Genehmigung der obersten 
Denkmalschutzbehörde der anerkannten Stelle einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft 
bedienen; die Genehmigung ist unter den Voraussetzungen des Satzes 2 zu erteilen. Die Anerkennung 
oder die Genehmigung kann zurückgenommen werden, wenn eine ihrer Voraussetzungen nicht 
vorgelegen hat oder später nicht nur vorübergehend weggefallen ist. 

(4) § 20 findet keine Anwendung, sofern Kulturdenkmäler von gottesdienstlicher oder sonstiger 
kultischer Bestimmung in Sachen entdeckt werden, die im Eigentum der Kirchen oder 
Religionsgemeinschaften stehen und ihren unmittelbaren Zwecken gewidmet sind. Soweit § 20 
gegenüber den Kirchen und Religionsgemeinschaften Anwendung findet, werden diese 
Kulturdenkmäler den Kirchen oder Religionsgemeinschaften auf Antrag als Dauerleihgabe überlassen. 

(5) Orden und religiöse Genossenschaften gelten als Kirchen im Sinne der Absätze 1 bis 4. 

Fünfter Abschnitt   Organisation 

§ 26   Landesbeirat für Denkmalpflege 

(1) Der Landesbeirat für Denkmalpflege berät die oberste Denkmalschutzbehörde und die Denkmal‐

fachbehörde. Er gibt Anregungen und Empfehlungen und erstellt Gutachten. Der Landesbeirat soll 

sich auch besonderer Anliegen der Öffentlichkeit im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denk‐

malpflege annehmen. 

(2) Dem Landesbeirat für Denkmalpflege sollen Sachverständige für die Fachgebiete des Denkmal‐

schutzes und der Denkmalpflege, Vertreter der anerkannten Denkmalpflegeorganisationen sowie 

Vertreter anderer von Denkmalschutz und Denkmalpflege berührter Bereiche, insbesondere Vertre‐

ter der Kirchen, der kommunalen Gebietskörperschaften und der Eigentümer angehören. Die Zahl 

der Mitglieder soll nicht mehr als 20 betragen. Die Mitglieder werden von dem für Denkmalpflege 

zuständigen Ministerium auf die Dauer von vier Jahren berufen. Die Mitglieder sind ehrenamtlich 

tätig. 

(3) Der Landesbeirat für Denkmalpflege wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellver‐

treter auf die Dauer von vier Jahren. Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Ge‐

nehmigung des für Denkmalpflege zuständigen Ministeriums bedarf. 

(4) Das für Denkmalpflege zuständige Ministerium regelt das Nähere, insbesondere über die Beru‐

fung und die Entschädigung der Mitglieder, durch Rechtsverordnung; hinsichtlich der Entschädigung 

der Mitglieder ergeht die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zu‐

ständigen Ministerium. 

Neunter Abschnitt   Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 38   Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften 

(…) 

(4) Artikel 25 des Vertrages des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen in 
Rheinland-Pfalz vom 31. März 1962 (GVBl. S. 173, BS Anhang I 20) bleibt unberührt. 
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10.11.2 Landesarchivgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LArchG) 
Vom 05.10.1990 (GVBl 1990, 277), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2010 

(GVBl. S. 301) 

Zweiter Abschnitt   Staatliche Archive 

§ 6   Aufgaben der Landesarchivverwaltung 

(…) 

(3) Die Landesarchivverwaltung kann auf Antrag der zuständigen Stelle Archivgut der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Parteien und Verbände 
sowie Archivgut von natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts verwahren oder 
übernehmen, wenn hierfür ein öffentliches Interesse besteht und die Deckung der Kosten des 
entstehenden Aufwands gesichert ist. § 1 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(…) 

 

 

Dritter Abschnitt   Schlussbestimmungen 

§ 12   Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt nicht für die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, für 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Anstalt des öffentlichen Rechts "Zweites Deutsches 
Fernsehen" sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, die am 
Wettbewerb teilnehmen und für deren Zusammenschlüsse. 

10.12 Saarland 

10.12.1 Gesetz Nr. 1296 - Saarländisches Archivgesetz (SArchG) 
Vom 23.09.1992 (Amtsblatt 1992, 1094), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2009 

(Amtsbl. 1386) 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Rundfunkanstalten 
und öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am Wettbewerb teilnehmen. 
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10.12.2 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG)  
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen  

Denkmalrechts) 
Vom 19.05.2004 (Amtsblatt 2004, 1498), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

17.06.2009 (Amtsbl. S. 1374) 

§ 5   Landesdenkmalrat 

(1) Der Landesdenkmalrat berät die Landesdenkmalbehörde. Er beobachtet den Denkmalschutz und 
die Denkmalpflege im Saarland und fördert deren Entwicklung durch Stellungnahmen, Anregungen 
und Empfehlungen. Im ersten Jahr einer jeden Legislaturperiode erstattet er der Landesregierung einen 
Bericht über die Situation des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Saarland. Dieser Bericht 
wird von der Landesdenkmalbehörde veröffentlicht. 

(2) Der Landesdenkmalrat wird über die Entwicklung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
im Saarland durch die Landesdenkmalbehörde regelmäßig informiert. Vor der Eintragung von 
Baudenkmälern und unbeweglichen Bodendenkmälern in die Denkmalliste (§ 6) und deren Löschung, 
der Unterschutzstellung beweglicher Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 7 Satz 2 sowie dem Erlass von 
Rechtsverordnungen nach § 18 ist der Landesdenkmalrat anzuhören. 

(3) Zu Mitgliedern des Landesdenkmalrates beruft die Landesdenkmalbehörde: 

1. auf Vorschlag des Saarländischen Städte- und Gemeindetages und auf Vorschlag des 
Landkreistages Saarland jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

2. auf gemeinsamen Vorschlag der Bistümer Speyer und Trier und auf gemeinsamen Vorschlag der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Pfälzischen Landeskirche jeweils eine Vertreterin oder 
einen Vertreter, 

3. auf gemeinsamen Vorschlag des Verbandes der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer des 
Saarlandes e.V. und der Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzer in Rheinland-Pfalz und im Saarland 
eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

4. auf Vorschlag der Architektenkammer des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

5. auf Vorschlag der Handwerkskammer des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

6. auf gemeinsamen Vorschlag des Instituts für Landeskunde im Saarland, der Kommission für 
Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung e.V. und des Historischen Vereins für die 
Saargegend e.V. eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

7. auf gemeinsamen Vorschlag der Universität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes eine Vertreterin oder einen Vertreter, 

8. bis zu sechs weitere Mitglieder, die über besonderen Sachverstand auf den mit Fragen des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege befassten Fachgebieten verfügen. 

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Landesdenkmalrates beträgt fünf Jahre. Wiederberufung ist 
zulässig. Die Mitgliedschaft im Landesdenkmalrat endet vorzeitig, wenn das Mitglied auf seine 
Mitgliedschaft schriftlich verzichtet oder wenn das Mitglied von der Stelle, die es vorgeschlagen hat, 
oder nach § 86 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 15. Dezember 1976 (Amtsbl. 
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S. 1151), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2003 (Amtsbl. S. 2874), in der 
jeweils geltenden Fassung abberufen wird. Die Sätze 1 bis 3 gelten für stellvertretende Mitglieder 
entsprechend. 

(5) Der Landesdenkmalrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der 
Landesdenkmalbehörde bedarf. 

(6) Die Geschäftsstelle des Landesdenkmalrates wird bei der Landesdenkmalbehörde eingerichtet. 

(7) Der Landesdenkmalrat tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen werden, wenn wenigstens 
ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Der Landesdenkmalrat ist berechtigt, die Erledigung von 
Aufgaben im Einzelfall oder allgemein durch die Geschäftsordnung Ausschüssen, die aus Mitgliedern 
des Landesdenkmalrates bestehen müssen, zu übertragen. 

(8) Die Sitzungen des Landesdenkmalrates und seiner Ausschüsse sind nicht öffentlich. Vertreterinnen 
oder Vertreter der Landesdenkmalbehörde und der für Städtebau und Bauaufsicht zuständigen 
obersten Landesbehörden sind zu allen Sitzungen des Landesdenkmalrates und seiner Ausschüsse 
einzuladen. Zur Klärung einzelner Sachfragen kann der Landesdenkmalrat Sachverständige zu den 
Beratungen hinzuziehen. 

(9) Die Mitglieder des Landesdenkmalrates sind ehrenamtlich tätig. Ihnen ist eine Entschädigung nach 
dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 1972 (Amtsbl. S. 518), zuletzt geändert durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 31. März 2004 (Amtsbl. S. 1037], in der jeweils geltenden Fassung für 
die Teilnahme an Sitzungen des Landesdenkmalrates und seiner Ausschüsse zu gewähren. 

§ 23   Kirchliche Kulturdenkmäler 

(1) Bei Entscheidungen über Kulturdenkmäler, die der Religionsausübung dienen, sind die von den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften festgestellten religiösen Belange zu beachten. Erkennt die 
Landesdenkmalbehörde die geltend gemachten religiösen Belange nicht an, entscheidet die zuständige 
kirchliche Oberbehörde oder die entsprechende Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft im 
Benehmen mit der Landesdenkmalbehörde 

(2) Für klösterliche Verbände gilt Absatz 1 entsprechend. 

10.13 Sachsen 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen  
(Sächsisches Denkmalschutzgesetz – SächsDSchG) 

Vom 03.03.1993 (GVBl. Sachsen S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
27.01.2012 (GVBl. Sachsen S. 130, 140) 

III. Abschnitt   Schutzvorschriften 

§ 11   Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen zu 
treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen. 
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(2) Die Denkmalschutzbehörden können insbesondere anordnen, dass bei widerrechtlicher 
Beeinträchtigung, Beschädigung oder Zerstörung eines Kulturdenkmales der vorherige Zustand nach 
ihrer Anweisung wiederherzustellen ist. 

(...)  

§ 12   Genehmigungspflichtige Vorhaben an Kulturdenkmalen 

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 

1. wiederhergestellt oder instandgesetzt werden,  

2. in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert oder beeinträchtigt werden, 

3. mit An- und Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden, 

4. aus einer Umgebung entfernt werden,  

5. zerstört oder beseitigt werden. 

(2) Bauliche oder garten- und landschaftsgestalterische Anlagen in der Umgebung eines 
Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, dürfen nur 
mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden. Andere 
Vorhaben in der Umgebung eines Kulturdenkmals bedürfen dieser Genehmigung, wenn sich die 
bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben 
das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen 
würde oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls Berücksichtigung verlangen.  

(3) Bedarf ein Vorhaben der Baugenehmigung oder bauordnungsrechtlicher Zustimmung, tritt an die 
Stelle der Genehmigung nach diesem Gesetz die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde gegenüber 
der Bauaufsichtsbehörde. 

§ 18   Kulturdenkmale, die der Religionsausübung dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kulturdenkmalen, die der Religionsausübung dienen, die 
gottesdienstlichen Belange, die von der oberen Kirchenbehörde oder der entsprechenden Stelle der 
betroffenen Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vorrangig zu beachten. 

(2) Entscheidungen und Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden bei Kulturdenkmalen, die in 
kirchlichem Eigentum stehen, ergehen im Benehmen mit der oberen Kirchenbehörde oder der 
entsprechenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft. 

(3) §§ 11 und 12 finden keine Anwendung auf Kulturdenkmale, die in kirchlichem Eigentum stehen 
und dem Gottesdienst dienen, soweit die Kirchen im Einvernehmen mit der obersten 
Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften zum Schutz dieser Kulturdenkmale erlassen. Vor der 
Durchführung von Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 1 ist mit der zuständigen Fachbehörde 
Einvernehmen herzustellen. Ergibt sich weder mit ihr noch mit der oberen Denkmalschutzbehörde 
eine Einigung, so entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der obersten 
Kirchenbehörde. 
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(4) Die §§ 27 bis 34 sind auf kircheneigene Kulturdenkmale und sonstige Kulturdenkmale, die der 
Religionsausübung dienen, nicht anwendbar.78 

10.14 Schleswig-Holstein 

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in  
Schleswig-Holstein (Landesarchivgesetz – LarchG) 

Vom 11.08.1992 (GOBl. 1992, 444), zuletzt geändert durch Artikel 30 Landesverordnung vom 
04.04.2013 (GVOBl. S. 143) 

Erster Teil Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 Geltungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. die öffentlich-rechtlichen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und ihre Dienste, Werke 
und Einrichtungen, 

(…) 

10.15 Thüringen 

Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale  
(Thüringer Denkmalschutzgesetz – ThürDSchG -) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.2004 (GVBl. 2004, 465), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.12.2008 (GVBl. S. 574, 584) 

Dritter Abschnitt Schutz von Kulturdenkmalen  

§ 12 Allgemeine Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlich sind, um Kulturdenkmale zu erhalten, zu bergen und zu bewahren sowie 
Gefahren von ihnen abzuwenden. Sie haben bei allen Entscheidungen den berechtigten Interessen der 
Eigentümer oder Besitzer von Kulturdenkmalen Rechnung zu tragen. Bei den dem Gottesdienst 
gewidmeten Gegenständen (res sacrae) sind religiöse Belange vorrangig zu berücksichtigen. Sofern 
staatlicher Denkmalschutz und liturgische Interessen der Religionsgemeinschaften in Konflikt geraten, 
haben in der Interessensabwägung liturgische Belange Vorrang. 

(…) 

                                                            
 

78 Anm.: Die §§ 27 bis 34 regeln die Voraussetzungen einer Enteignung und die Entschädigung für diese. 
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Sechster Abschnitt Denkmalbehörde 

§ 25 Denkmalrat 

(…) 

(2) Dem Denkmalrat sollen insbesondere Vertreter der mit Denkmalpflege und Denkmalschutz 
befassten Fachgebiete wie Kunstgeschichte, Vorgeschichte, Architektur, Städtebau, Restaurierung, 
Geschichte, Volkskunde und bildende Künste, des Museumsverbandes, der staatlichen 
Hochbauverwaltung, der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, der kommunalen 
Spitzenverbände, des Haus- und Grundbesitzervereins und weiterer Verbände auf Landesebene 
angehören, die qualifizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes besitzen. 

(…) 

Achter Abschnitt Verfahrens- und Ausführungsbestimmungen 

§ 32 Religionsgemeinschaften 

Bei Entscheidungen und Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden über Kulturdenkmale im Eigentum 
oder Besitz der Kirchen oder anderer Religionsgemeinschaften sind die in Artikel 9 des Staatsvertrags 
des Freistaats Thüringen mit den Evangelischen Kirchen in Thüringen vom 15. März 1994 (GVBl. S. 
509) und in Artikel 18 des Staatsvertrags zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Thüringen 
vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 266) getroffenen Regelungen zu beachten oder entsprechend 
anzuwenden. 

11.  Erziehung und Bildung, Familienrecht 

11.1 Bundesrepublik Deutschland 

11.1.1 Gesetz über die religiöse Kindererziehung 
Vom 15.07.1921 (RGBl. S. 939), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 

(BGBl. I S.2586) 

§ 1 

Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung der Eltern, soweit ihnen das 
Recht und die Pflicht zusteht, für die Person des Kindes zu sorgen. Die Einigung  ist jederzeit 
widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten gelöst. 

§ 2 

(1) Besteht eine solche Einigung nicht oder nicht mehr, so gelten auch für die religiöse Erziehung die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes 
zu sorgen. 

(2) Es kann jedoch während bestehender Ehe von keinem Elternteil ohne die Zustimmung des anderen 
bestimmt werden, daß das Kind in einem anderen als dem zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen 
Bekenntnis oder in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen, oder daß ein Kind vom 
Religionsunterricht abgemeldet werden soll. 

(...) 
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§ 3 

(1) Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, 
neben einem dem Kinde bestellten Vormund oder Pfleger zu, so geht bei einer 
Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen Bekenntnisses, in dem das Kind 
erzogen werden soll, die Meinung des Vaters oder der Mutter vor, es sei denn, daß dem Vater oder der 
Mutter das Recht der religiösen Erziehung auf Grund des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entzogen ist.  

(2) Steht die Sorge für die Person eines Kindes einem Vormund oder Pfleger allein zu, so hat dieser 
auch über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen. Er bedarf dazu der Genehmigung des 
Familiengerichts. Vor der Genehmigung sind die Eltern sowie erforderlichenfalls Verwandte, 
Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder 
unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. Der § 1779 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
findet entsprechende Anwendung. Auch ist das Kind zu hören, wenn es das zehnte Lebensjahr 
vollendet hat. Weder der Vormund noch der Pfleger können eine schon erfolgte Bestimmung über die 
religiöse Erziehung ändern. 

 

§ 4 

Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes sind ohne bürgerliche Wirkung. 

§ 5 

Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs steht dem Kind die Entscheidung darüber zu, zu 
welchem religiösen Bekenntnis es sich halten will.79 Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, 
so kann es nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden. 

§ 6 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Erziehung der Kinder in einer nicht 
bekenntnismäßigen Weltanschauung entsprechende Anwendung. 

11.1.2 Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen  
Einrichtung für Hochschulzulassung 

Vom 15.12.2009 (GVBl. I 2009, 705) 

§ 4   Auswahlverfahren 

(…) 

(5) Die Hochschule regelt die Einzelheiten des Verfahrens nach Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
insbesondere die Entscheidung über die Auswahlkriterien, durch Satzung. Verfahren und Kriterien 
sind in der Satzung so zu gestalten, dass niemand mittelbar oder unmittelbar aufgrund des 
Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der 
sexuellen Orientierung diskriminiert wird. 

                                                            
 

79 Anm.: Sonderregelungen befinden sich in Art. 137 der Verfassung des Freistaats Bayern und Art. 29 der 
Verfassung des Saarlandes, die hier die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres verlangen.  
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(…) 

11.1.3 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 
(Jugendfreiwilligendienstgesetz – JFDG) 

Vom 16.05.2008 (BGBl I 2008, 842), zuletzt geändert durch Art. 30 des Gesetzes vom 
20.12.2011 (BGBl. I, 2854) 

§ 10 Träger 

(1) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes sind zugelassen:  

(…) 

2. Religionsgemeinschaften mit dem Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und 

(…) 

11.1.4 Hochschulrahmengesetz (HRG)80 
Vom 26.01.1976 (BGBl. I S. 185) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.01.1999 

(BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.04.2007 (BGBl. I S. 506) 

1. Kapitel   Aufgaben der Hochschulen 

2. Abschnitt   Studium und Lehre 

§ 15   Prüfungen und Leistungspunktsystem 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen. (...) 

(...) 

§ 18   Hochschulgrade 

(1) Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 
kann die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen. (...) Die Hochschule 
kann einen Diplomgrad auch auf Grund einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit 
der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. (...) 

(...) 

                                                            
 

80 „Im Hochschulbereich brachte die Föderalismusreform die Abschaffung der Rahmengesetzgebungskompetenz 
des Bundes. Das war ein Signal, die Hochschulen aus der staatlichen Detailsteuerung zu entlassen und ihnen 
mehr Autonomie einzuräumen. Sie müssen selbst ihre Strukturen den Bedürfnissen der Zeit anpassen und sich 
entsprechend weiterentwickeln können. Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Aufhebung des 
Hochschulrahmengesetzes zieht sich der Bund aus der Hochschulgesetzgebung zurück. Der Bundestag berät nun 
über den Entwurf.“ (BMBF) (Stand September 2010). 
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5. Kapitel   Staatliche Anerkennung 

§ 70   Anerkennung von Einrichtungen 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht nicht staatliche Hochschulen sind, 
können nach näherer Bestimmung des Landesrechts die Eigenschaft einer staatlich anerkannten 
Hochschule erhalten, wenn gewährleistet ist, daß 

das Studium an dem in § 7 genannten Ziel ausgerichtet ist, 

eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen an der 
Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhanden oder 
im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung 
die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche Entwicklung oder das 
entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt wird, 

die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche 
Hochschule erfüllen, 

die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende 
Tätigkeiten an staatlichen Hochschulen gefordert werden und 

die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung der für 
staatliche Hochschulen geltenden Grundsätze mitwirken. 

(2) Für kirchliche Einrichtungen können nach näherer Bestimmung des Landesrechts Ausnahmen von 
einzelnen der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, daß 
das Studium einem Studium an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist. 

(3) Eine staatlich anerkannte Hochschule kann nach näherer Bestimmung des Landesrechts 
Hochschulprüfungen abnehmen und Hochschulgrade verleihen. Das an einer staatlich anerkannten 
Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Sinne dieses 
Gesetzes. 

(4) An Aufgaben der Koordinierung der Ordnung von Studium und Prüfungen (§ 9) können 
Angehörige staatlich anerkannter Hochschulen beteiligt werden. Eine staatlich anerkannte Hochschule 
ist auf Antrag in die zentrale Vergabe von Studienplätzen (§ 31) einzubeziehen. 

(5) (weggefallen) 

7. Kapitel   Änderung von Bundesgesetzen, Schlußvorschriften 

§ 81   Verträge mit den Kirchen 

Die Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

11.1.5 Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
Vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2730), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2008 

(BGBl. I S.2149) 
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Abschnitt 1   Allgemeines 

§ 1   Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise 
aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben 
wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder 
der Jugendhilfe betreut.  

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf 
gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung bestimmt 
oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, 
Anbieten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, 
Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages handelt.  

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz übermittelt 
oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im Sinne von Satz 1 gilt 
das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte.  

(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege der 
Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen Versand ohne 
persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass durch technische oder sonstige 
Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird.  

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendliche.  

Abschnitt 2   Jugendschutz in der Öffentlichkeit 

§ 4   Gaststätten 

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, 
wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in 
der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 
Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten 
Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.  

(...) 
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§ 5   Tanzveranstaltungen 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 
16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 
Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 

(...) 

§ 7   Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 

Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zuständige 
Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die 
Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder 
andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert 
wird.  

§ 8   Jugendgefährdende Orte 

Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine 
unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die zuständige 
Behörde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wenn 
nötig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person  

1.  zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 

2.  der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar ist, in die 
Obhut des Jugendamtes zu bringen. 

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den 
jugendgefährdenden Ort zu unterrichten.  

Abschnitt 4   Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

§ 18   Liste jugendgefährdender Medien 

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, 
sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender 
Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, 
Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen  

1.  Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert 
dargestellt werden oder 

2.  Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen 
Gerechtigkeit nahe gelegt wird.   
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(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 

1.  In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzunehmen, soweit 
sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind; 

2.  in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind, soweit 
sie nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a oder § 
184b des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben; 

3.  in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien aufzunehmen, die 
nur deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung der 
Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie alle Telemedien, soweit sie 
nicht Teil D zuzuordnen sind; 

4.  in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind 
diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer 
Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie diejenigen 
Telemedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a oder § 184b des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt 
haben.  

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden 

1.  allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Inhalts, 

2.  wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, 

3.  wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstellung zu 
beanstanden ist. 

(...) 

§ 19   Personelle Besetzung 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien besteht aus einer oder einem von dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernannten Vorsitzenden, je einer oder 
einem von jeder Landesregierung zu ernennenden Beisitzerin oder Beisitzer und weiteren von dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen oder 
Beisitzern. Für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer ist 
mindestens je eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu ernennen. Die jeweilige Landesregierung 
kann ihr Ernennungsrecht nach Absatz 1 auf eine oberste Landesbehörde übertragen.  

(2) Die von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu ernennenden 
Beisitzerinnen und Beisitzer sind den Kreisen 

(...) 

8.  der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderer Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 

 auf Vorschlag der genannten Gruppen zu entnehmen. (...) 
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(...) 

§ 20   Vorschlagsberechtigte Verbände 

(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2 wird innerhalb der nachfolgenden Kreise durch folgende 
Organisationen für je eine Beisitzerin oder einen Beisitzer und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter ausgeübt:  

(...) 

8. für die Kreise der in § 19 Abs. 2 Nr. 8 genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts durch 

Bevollmächtigter des Rates der EKD am Sitz der Bundesrepublik Deutschland, 

Kommissariat der deutschen Bischöfe - Katholisches Büro in Berlin, 

Zentralrat der Juden in Deutschland. 

(...) 

 

11.1.6 Personenstandsgesetz (PStG) 
Vom 19.02.2007 (BGBl. S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2013 

(BGBl. I 1122) 

Kapitel 3   Eheschließung 

Abschnitt 1   Zuständigkeit, Anmeldung und Eheschließung 

§ 15 Eintragung in das Eheregister 

(1) Im Eheregister werden im Anschluss an die Eheschließung beurkundet 

(…) 

2. die Vornamen und die Familiennamen der Ehegatten, Ort und Tag ihrer Geburt sowie auf Wunsch 
eines Ehegatten seine rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist, 

(…) 

§ 16 Fortführung 

(1) Zum Eheeintrag werden Folgebeurkundungen aufgenommen über 

(…) 

7. die Änderung der eingetragenen Religionszugehörigkeit, wenn der betroffene Ehegatte dies 
wünscht, 
 

(...) 
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Kapitel 5    Geburt 

Abschnitt 1   Anzeige und Beurkundung 

§ 21 Eintragung in das Geburtenregister 

(1) Im Geburtenregister werden beurkundet 

(…) 

4. die Vornamen und die Familiennamen der Eltern sowie auf Wunsch eines Elternteils seine 
rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 

(2) Ist ein Kind tot geboren, so werden nur die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 vorgeschriebenen Angaben mit 
dem Zusatz aufgenommen, dass das Kind tot geboren ist. Auf Wunsch einer Person, der bei Lebend-
geburt des Kindes die Personensorge zugestanden hätte, sind auch Angaben nach Absatz 1 Nr. 1 ein-
zutragen. Hätte die Personensorge bei Lebendgeburt des Kindes beiden Elternteilen zugestanden und 
führen sie keinen gemeinsamen Familiennamen, so kann ein Familienname für das Kind nur eingetra-
gen werden, wenn sich die Eltern auf den Namen eines Elternteils einigen. 
 

(...) 

Abschnitt 3   Fortführung des Geburtenregisters 

§ 27 Feststellung und Änderung des Personenstandes, sonstige Fortführung 

(…) 

(3) Außerdem sind Folgebeurkundungen zum Geburtseintrag aufzunehmen über 

(…) 

5. die rechtliche Zugehörigkeit des Kindes zu einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft 
öffentlichen Rechts ist, sofern das Kind dies wünscht, 

(...) 

Kapitel 6   Sterbefall 

Abschnitt 1   Anzeige und Beurkundung 

§ 31 Eintragung in das Sterberegister 

(1) Im Sterberegister werden beurkundet 

1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner Geburt sowie auf 
Wunsch des Anzeigenden die rechtliche Zugehörigkeit des Verstorbenen zu einer 
Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 

(...) 
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Kapitel 8   Berichtigungen und gerichtliches Verfahren 

Abschnitt 1   Berichtigungen ohne Mitwirkung des Gerichts 

§ 47 Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung 

(...) 

(2) Gehen dem Standesamt berichtigende Mitteilungen oder Anzeigen zu, so sind außerdem zu 
berichtigen  

(…) 

3. in allen Personenstandsregistern die Angaben über die rechtliche Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft (…) 

 

 

Kapitel 9   Beweiskraft und Benutzung der Personenstandsregister 

Abschnitt 1   Beweiskraft; Personenstandsurkunden 

§ 57 Eheurkunde 

In die Eheurkunde werden aufgenommen 

(…) 

4. die rechtliche Zugehörigkeit eines Ehegatten zu einer Religionsgemeinschaft, sofern sich die Zuge-
hörigkeit aus dem Registereintrag ergibt 

(...) 

§ 58 Lebenspartnerschaftsurkunde 

In die Lebenspartnerschaftsurkunde werden aufgenommen 

(…) 

4. die rechtliche Zugehörigkeit eines Lebenspartners zu einer Religionsgemeinschaft, sofern sich die 
Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt. 

(…) 

§ 59 Geburtsurkunde 

(1) In die Geburtsurkunde werden aufgenommen 

(...) 

5. die rechtliche Zugehörigkeit des Kindes und seiner Eltern zu einer Religionsgemeinschaft, sofern 
sich die Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt. 
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(2) Auf Verlangen werden in die Geburtsurkunde Angaben nach Absatz 1 Nr. 2, 4 und 5 nicht 
aufgenommen. 

§ 60 Sterbeurkunde 

In die Sterbeurkunde werden aufgenommen 

1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner Geburt sowie seine 
rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, sofern sich die Zugehörigkeit aus dem 
Registereintrag ergibt. 

(...) 

Abschnitt 2   Benutzung der Personenstandsregister 

§ 65 Benutzung durch Behörden und Gerichte 

(1) Behörden und Gerichten sind auf Ersuchen Personenstandsurkunden zu erteilen sowie Auskunft 
aus einem oder Einsicht in einen Registereintrag zu gewähren, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist. Gleiches gilt für Auskunft aus den und Einsicht in 
die Sammelakten. Die Behörden und Gerichte haben den Zweck anzugeben. Sie tragen die 
Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung. 

(2) Religionsgemeinschaften im Inland, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Personenstandsurkunden und Auskünfte aus einem 
Personenstandsregister erteilt werden, soweit das Ersuchen Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft 
betrifft. Dabei kann eine Eheurkunde auch dann erteilt werden, wenn nur ein Ehegatte der 
betreffenden Religionsgemeinschaft angehört und die Ehegatten der Erteilung zugestimmt haben. 

(...) 

11.2 Baden-Württemberg 

11.2.1 Gesetz für die Schulen in freier Trägerschaft [von Baden-Württemberg] 
(Privatschulgesetz – PSchG) 

Vom 01.01.1990 (GBl. 1990, 105), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes  vom 
18.12.2012 (GBl. S. 677, 685) 

5. ABSCHNITT Staatliche Finanzhilfe 

§ 18 a 

(…) 

(6) Kosten des Landes im Sinne von Absatz 2 sind: 

(…) 

3. Vergütungen des Landes an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 

(…) 
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11.2.2 Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg  
(Landeshochschulgesetz - LHG) 

Vom 01.01.2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19.12.2013 
(GBl. 2014  S. 1, 10) 

Erster Teil   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die staatlichen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg und für die 
staatlich anerkannten Hochschulen, soweit dies im Neunten Teil bestimmt ist sowie für die besonderen 
staatlichen Fachhochschulen nach Maßgabe von § 69.  

(…) 

(3) Nicht staatliche Hochschulen sind die Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Maßgabe 
dieses Gesetzes staatlich anerkannt sind sowie die kirchlichen Hochschulen im Sinne von Artikel 9 der 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg.  

 

Zweiter Teil   Aufbau und Organisation der Hochschule 

Erster   Abschnitt Rechtsstellung der Hochschule 

§ 12   Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Studienbewerber, Studierende, Prüfungskandidaten, Mitglieder und Angehörige der Hochschule 
und der Hochschulverwaltung und externe Nutzer von Hochschuleinrichtungen sowie die staatlichen 
und kirchlichen Prüfungsämter sind verpflichtet, der Hochschule die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen personenbezogenen Daten, insbesondere zum Hochschulzugang, zum Studium, zum 
Studienverlauf, zu den Prüfungen und zur Nutzung weiterer Angebote der Hochschule, anzugeben. 
Die Hochschulen dürfen die personenbezogenen Daten Studierender verarbeiten, soweit dies für die 
Evaluation von Hochschulzugangsverfahren und Auswahlverfahren erforderlich ist. (…)  

(…) 

Dritter Teil   Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 29   Studium; gestufte Studienstruktur (Bachelor- und Masterstudiengänge) 

(…) 

(2) Die gestufte Studienstruktur mit eigenständigen Bachelor- und Masterstudiengängen, die unter 
Einschluss eines international kompatiblen Leistungspunktesystems modular ausgerichtet ist, dient der 
Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums (…) 

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden keine Diplom- und Magisterstudiengänge mehr 
eingerichtet; spätestens mit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 werden in solche Studiengänge 
keine Studienanfänger mehr aufgenommen. Unberührt von Satz 1 und Absatz 2 bleiben die 
Staatsexamensstudiengänge, die Studiengänge des Theologischen Vollstudiums mit kirchlichem oder 
akademischem Abschluss, die Studiengänge der Freien Kunst an den Kunsthochschulen, die 
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Studiengänge des Designs an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart sowie die 
Studiengänge an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. 

(…) 

§ 32   Prüfungen 

(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche Prüfung 
abgeschlossen. In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren findet eine 
Vor- oder Zwischenprüfung statt; dies gilt nicht für dreijährige Bachelorstudiengänge gemäß § 29 
Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2. Soweit in staatlichen oder kirchlichen Prüfungsordnungen keine 
Bestimmungen über Vor- oder Zwischenprüfungen enthalten sind, sind von den Hochschulen Vor- 
oder Zwischenprüfungsordnungen zu erlassen. Zu einer Prüfung kann nur zugelassen werden, wer für 
den betreffenden Studiengang zugelassen ist oder nach § 60 Abs. 1 Satz 4 als zugelassen gilt. (…) 

(…) 

§ 35   Verleihung und Führung inländischer Grade 

(…) 

(2) Die Hochschulen können Hochschulgrade gemäß ihren Prüfungsordnungen auch auf Grund von 
staatlichen oder kirchlichen Prüfungen verleihen.  

(…) 

§ 37   Führung ausländischer Grade, Titel und Bezeichnungen 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule, die zur Verleihung dieses Grades berechtigt ist, auf Grund eines tatsächlich absolvierten 
und durch Prüfung abgeschlossenen Studiums ordnungsgemäß verliehen worden ist, kann in der 
verliehenen Form unter Angabe der verleihenden Hochschule genehmigungsfrei geführt werden. 
Dabei kann die verliehene Form gegebenenfalls in lateinische Schrift übertragen und die im 
Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine 
wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Eine Umwandlung in einen entsprechenden 
inländischen Grad findet mit Ausnahme der nach dem Bundesvertriebenengesetz Berechtigten nicht 
statt.  

(2) (…)  

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ausländische Hochschultitel und 
Hochschultätigkeitsbezeichnungen. Für staatliche und kirchliche Grade gilt Absatz 1 entsprechend.  

(…) 

Sechster Teil   Mitglieder 

Erster Abschnitt   Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

§ 46   Dienstaufgaben der Hochschullehrer 

(1) Die Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule jeweils nach § 2 obliegenden Aufgaben in 
Wissenschaft und Kunst, künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Forschung, Lehre und Weiterbildung 
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in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr. Zu ihren 
hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch,  

(…) 

7. bei Hochschulprüfungen sowie bei den staatlichen und kirchlichen Prüfungen, durch die ein 
Hochschulstudium abgeschlossen wird, mitzuwirken und 

8. (…) 

(…) 

Neunter Teil   Hochschulen in freier Trägerschaft 

§ 70   Staatliche Anerkennung 

(1) (…) 4Errichtung und Betrieb nicht staatlicher Bildungseinrichtungen als Hochschule ohne 
staatliche Anerkennung sind untersagt; dies gilt nicht für kirchliche Hochschulen im Sinne von Artikel 
9 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg. Dies gilt auch für ausländische 
Bildungseinrichtungen und deren Niederlassungen, die nach dem Recht des Herkunftsstaates nicht als 
Hochschule einschließlich ihrer Studiengänge anerkannt sind, mit Ausnahme der ausländischen 
Hochschulen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  

(2) Nicht staatlichen Bildungseinrichtungen kann die staatliche Anerkennung als Hochschule erteilt 
werden, wenn  

1. sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der durch das Grundgesetz 
und die Landesverfassung gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt, 

(…) 

3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinanderfolgenden Studiengängen an 
der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhanden ist; 
dies gilt nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen 
durch die wissenschaftliche Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahe 
gelegt wird, 

(…) 

6. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung des hauptberuflichen Lehrpersonals gesichert ist, 

(…) 

(3) Für kirchliche Einrichtungen kann die Landesregierung Ausnahmen von Absatz 2 Nr. 3 und 6 
zulassen, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem Studium an einer vergleichbaren staatlichen 
Hochschule gleichwertig ist.  

(…) 
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Zehnter Teil   Schlussbestimmungen 

§ 74   Kirchliche Rechte 

(1) Die Verträge mit den Kirchen sowie die Mitwirkung der Kirchen an Prüfungen in den 
Studiengängen der Kirchenmusik werden durch dieses Gesetz nicht berührt.  

(2) Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen in evangelischer oder katholischer 
Theologie bedürfen der Zustimmung der zuständigen Kirchenleitung unter dem Gesichtspunkt des 
kirchlichen Amtes und der kirchlichen Lehre. Die Hochschule für Kirchenmusik (Institutum Superius 
Musicae Sacrae) der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit Sitz in Rottenburg am Neckar, die Hochschule 
für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Sitz in Heidelberg und die 
Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit Sitz in Tübingen 
sind staatlich anerkannt.  

§ 75   Namensschutz; Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Bezeichnung „Universität“, „Pädagogische Hochschule“, „Kunsthochschule“, 
„Musikhochschule“, „Fachhochschule“, „Duale Hochschule“ oder „Studienakademie“ allein sowie 
ihre fremdsprachige Übersetzung darf nur von den in § 1 aufgeführten staatlichen Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Fachhochschulen, der Dualen 
Hochschule und einer Studienakademie nach § 27a geführt werden. Darüber hinaus darf die 
Bezeichnung „Hochschule“, „Duale Hochschule“ oder „Fachhochschule“ allein oder in einer 
Wortverbindung oder eine ähnliche Bezeichnung sowie eine entsprechende fremdsprachige 
Übersetzung nur von staatlich anerkannten Hochschulen oder kirchlichen Hochschulen im Sinne von 
Artikel 9 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg geführt werden. Staatlich anerkannte 
Hochschulen in freier Trägerschaft, denen ein eigenständiges Promotionsrecht verliehen wurde, haben 
das Recht, die Bezeichnung „Universität“ zu führen. (…)  

(…) 

11.2.3 Konferenzordnung des Kultusministeriums [von Baden-Württemberg] 
Vom 05.06.1984 (GBl. 1984, 423), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 

11.04.2012 (GBl. S. 334, 353) 

Auf Grund von § 17 Abs. 4 und § 46 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) in der 
Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397) wird verordnet: 

II. ABSCHNITT Bildung und Aufgaben der Lehrerkonferenzen 

1. Gesamtlehrerkonferenz 

§ 2 Aufgaben 

(1) Zu den Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für die Schule, über die gemäß § 45 Abs. 2 
des Schulgesetzes die Gesamtlehrerkonferenz unbeschadet der Zuständigkeit der Schulkonferenz berät 
und beschließt, gehören insbesondere 

(…) 
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13. Beratung des Schulleiters bei der Zusammenarbeit mit dem Schulträger, den 
Religionsgemeinschaften, den Berufsausbildungsstätten sowie sonstigen außerschulischen 
Institutionen mit Erziehungsauftrag; 

(…) 

11.2.4 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) 
Vom 01.08.1983 (GBl. BW S. 397), zuletzt geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 

24.04.2012 (GBl. BW S. 209) 

1. Teil   Das Schulwesen 

§ 1   Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

(...) 

(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu 
verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule 
insbesondere gehalten, die Schüler in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, 
zur Menschlichkeit und Friedensliebe, (...) zu erziehen (...). 

(...) 

§ 8   Gymnasium 

(...) 

(5) Für die Oberstufe des Gymnasiums aller Typen gelten folgende Regelungen: 

(...) 

3.  Der Pflichtbereich umfasst das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld, das 
gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld und das mathematisch-naturwissenschaftlich- technische 
Aufgabenfeld. Hinzu kommen Religionslehre, Ethik und Sport. Religionslehre und Ethik können 
einem Aufgabenfeld zugeordnet werden. 

(...) 

4. Teil   Schulaufsicht 

§ 35   Oberste Schulaufsichtsbehörde 

(...) 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt insbesondere die Aufgaben und Ordnungen jeder 
Schulart, die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln, das Aufnahmeverfahren für die 
Schulen, die Versetzungs- und Prüfungsordnungen, die Anerkennung außerhalb des Landes 
erworbener schulischer Abschlüsse und Berechtigungen, die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung der 
Lehrer; für die Lehramtsprüfungen im Fach Theologie (Religionspädagogik) können die jeweiligen 
Religionsgemeinschaften einen Beauftragten als einen der Prüfer benennen, (...). 

(...) 
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5. Teil   Lehrkräfte, Schulleitung; Lehrerkonferenzen, Schulkonferenz; örtliche 
Schulverwaltung 

§ 38   Lehrkräfte 

(1) Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen stehen im Dienst des Landes. 

(2) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach § 2 Abs. 1 dürfen in der Schule keine politischen, 
religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die 
Neutralität des Landes gegenüber Schülern und Eltern oder den politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten 
unzulässig, welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrkraft 
gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, 
die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die 
Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 1 und Artikel 16 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und die entsprechende Darstellung christlicher und 
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot 
nach Satz 1. Das religiöse Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht nach Artikel 
18 Satz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg. 

(3) Die Ernennung eines Bewerbers nach § 9 des Landesbeamtengesetzes für eine Tätigkeit an 
öffentlichen Schulen nach § 2 Abs. 1 setzt als persönliches Eignungsmerkmal voraus, dass er die 
Gewähr für die Einhaltung des Absatzes 2 in seiner gesamten, voraussichtlichen Dienstzeit bietet. Für 
die Versetzung einer Lehrkraft eines anderen Dienstherrn in den baden-württembergischen 
Schuldienst gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) Für die Ableistung des Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt können auf Antrag Ausnahmen von 
den Absätzen 2 und 3 im Einzelfall vorgesehen werden, soweit die Ausübung der Grundrechte es 
zwingend erfordert und zwingende öffentliche Interessen an der Wahrung der amtlichen Neutralität 
und des Schulfriedens nicht entgegenstehen. 

(5) Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis. 

(...) 

§ 41   Aufgaben des Schulleiters 

(1) Der Schulleiter ist Vorsitzender der Gesamtlehrerkonferenz. Er leitet und verwaltet die Schule und 
ist, unterstützt von der Gesamtlehrerkonferenz, verantwortlich für die Besorgung aller 
Angelegenheiten der Schule und für eine geordnete und sachgemäße Schularbeit, soweit nicht auf 
Grund dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Insbesondere obliegen ihm  

(…) 

die Vertretung der Schule nach außen und die Pflege ihrer Beziehungen zu Elternhaus, Kirchen, 
Berufsausbildungsstätte, Einrichtungen der Jugendhilfe und Öffentlichkeit, 

(…) 

§ 47   Schulkonferenz 

(…) 
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(5) Folgende Angelegenheiten werden in der Schulkonferenz beraten und bedürfen ihres 
Einverständnisses:  

(…) 

 6.  Festlegung der schuleigenen Stundentafel im Rahmen der Kontingentstundentafel und 
Entwicklung schuleigener Curricula im Rahmen des Bildungsplanes. Für das Fach Religionslehre 
bleibt die Beteiligung der Beauftragten der Religionsgemeinschaften unberührt. 

(…) 

§ 49   Schulbeirat 

Der Schulträger nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 hört in allen wichtigen Schulangelegenheiten Vertreter der 
Schulleiter, der Lehrer, der Eltern, der Schüler und Vertreter der Religionsgemeinschaften, die an einer 
seiner Schulen Religionsunterricht erteilen, bei beruflichen Schulen auch Vertreter der für die 
Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen. (...) 

6. Teil   Mitwirkung der Eltern und der für die Berufserziehung der Schüler 
Mitverantwortlichen an der Gestaltung des Lebens und der Arbeit der Schule; 
Schülermitverantwortung; Landesschulbeirat 

§ 71   Landesschulbeirat 

(1) Der Landesschulbeirat berät das Kultusministerium bei der Vorbereitung grundsätzlicher 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Schulwesens. Er ist berechtigt, dem Kultusministerium Vorschläge 
und Anregungen zu unterbreiten. 

(2) Dem Landesschulbeirat gehören an Vertreter der Eltern, der Lehrer, der für die Berufserziehung 
der Schüler Mitverantwortlichen, der Schüler, der kommunalen Landesverbände, der Kirchen und 
anerkannten Religionsgemeinschaften, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie Personen, 
die durch ihre Erfahrung in Bildungs- und Erziehungsfragen die Arbeit des Beirats besonders zu 
fördern vermögen. 

(...) 

8. Teil Schulgeld- und Lernmittelfreiheit, Erziehungsbeihilfen 

§ 94   Lernmittelfreiheit 

(1) In den öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, 
Kollegs, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Sonderschulen hat 
der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen 
Wertes leihweise zu überlassen, sofern die Lernmittel nicht von den Erziehungsberechtigten oder den 
Schülern selbst beschafft werden; ausnahmsweise werden sie zum Verbrauch überlassen, wenn Art 
oder Zweckbestimmung des Lernmittels eine Leihe ausschließen. Gegenstände, die auch außerhalb des 
Unterrichts gebräuchlich sind, gelten nicht als Lernmittel. 

(2) Das Kultusministerium bestimmt durch Rechtsverordnung, welche Lernmittel notwendig und 
welche davon zum Verbrauch zu überlassen sind. 

(...) 
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9. Teil   Religionsunterricht 

§ 96   Grundsätze 

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen öffentlichen Schulen. 

(2) Der Religionsunterricht wird, nach Bekenntnissen getrennt, in Übereinstimmung mit dem Lehren 
und Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft von deren Beauftragten erteilt und 
beaufsichtigt. 

(3) Für eine religiöse Minderheit von mindestens acht Schülern an einer Schule ist Religionsunterricht 
einzurichten. 

(4) Wird für eine religiöse Minderheit von weniger als acht Schülern religiöse Unterweisung erteilt, 
hat der Schulträger den Unterrichtsraum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

§ 97   Religionslehrer 

(1) Zur Erteilung des Religionsunterrichts und zur religiösen Unterweisung können neben Geistlichern 
und staatlich ausgebildeten Lehrern, Diplomtheologen und graduierten Religionspädagogen, die zur 
Erteilung des Unterrichts bereit und von der Religionsgemeinschaft dazu bevollmächtigt sind, nur 
solche Personen zugelassen werden, die eine katechetische Ausbildung erhalten haben. 

(2) Die Voraussetzungen für die Bevollmächtigung der Lehrer zur Erteilung des Religionsunterrichts 
und zur religiösen Unterweisung werden von den Religionsgemeinschaften bestimmt. Die Richtlinien 
für die Ausbildung und den Nachweis der Eignung und der Lehrbefähigung der kirchlich 
ausgebildeten Religionslehrer werden zwischen dem Kultusministerium und den 
Religionsgemeinschaften vereinbart. 

(3) Wegen der Übernahme von Geistlichen als Religionslehrer in den Landesdienst und deren Rückruf 
in den Kirchendienst in besonderen Fällen kann das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium Vereinbarung mit den Kirchen treffen. 

§ 98   Lehrplan und Schulbücher 

Die Religionsgemeinschaft stellt den Lehrplan für den Religionsunterricht auf und bestimmt die 
Religionsbücher für die Schüler, die Bekanntgabe besorgt das Kultusministerium. § 94 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 

§ 99   Aufsicht über den Religionsunterricht 

(1) Die Aufsicht der Religionsgemeinschaften über den Religionsunterricht wird durch 
religionspädagogisch erfahrene Beauftragte der Religionsgemeinschaften wahrgenommen. 

(2) Die allgemeine Aufsicht des Staates erstreckt sich darauf, dass bei der Erteilung des 
Religionsunterrichts der Stundenplan beachtet, die Unterrichtszeit eingehalten und die Schulordnung 
gewahrt wird. 

§ 100   Teilnahme am Religionsunterricht 

(1) Über die Teilnahme am Religionsunterricht bestimmen die Erziehungsberechtigten. Nach Eintritt 
der Religionsmündigkeit steht dieses Recht aus Glaubens- und Gewissensgründen dem Schüler zu. 
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(2) Die Erklärung über die Abmeldung vom Religionsunterricht ist gegenüber dem Schulleiter 
schriftlich, von einem minderjährigen religionsmündigen Schüler persönlich abzugeben. Zum Termin 
zur Abgabe der persönlichen Erklärung des religionsmündigen Schülers sind die 
Erziehungsberechtigten einzuladen. 

(3) Die Abmeldung vom Religionsunterricht ist nur zu Beginn eines Schulhalbjahres zulässig. 

10. Teil   Ethikunterricht, Geschlechtserziehung 

§ 100a   Ethikunterricht 

(1) Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird das Fach Ethik als ordentliches 
Unterrichtsfach eingerichtet. 

(2) Ethikunterricht dient der Erziehung der Schüler zu verantwortungs- und wertbewusstem Verhalten. 
Sein Inhalt orientiert sich an den Wertvorstellungen und den allgemeinen ethischen Grundsätzen, wie 
sie in Verfassung und im Erziehungs- und Bildungsauftrag des § 1 niedergelegt sind. Der Unterricht 
soll diese Vorstellungen und Grundsätze vermitteln sowie Zugang zu philosophischen und 
religionskundlichen Fragestellungen eröffnen. 

(...) 

12. Teil   Schlussvorschriften 

§ 113   Aufhebung von Schulstiftungen und Schulpfründen 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind alle örtlichen Schulstiftungen und Schulpfründen, deren 
Erträge stiftungsgemäß entweder ausschließlich für Zwecke der öffentlichen Volksschule oder zum 
Teil für kirchliche Zwecke bestimmt sind, aufgehoben. Ihr Vermögen fällt, wenn nicht durch 
Stiftungsurkunde oder Herkommen etwas anderes bestimmt ist, der Gemeinde zu. Diese ist 
verpflichtet, die von den Stiftungen bisher erbrachten Leistungen für kirchliche Zwecke, die auf 
besonderem Rechtstitel oder rechtsbegründetem Herkommen beruhen, weiter zu erbringen. Fällt das 
Vermögen der Kirche zu, trifft diese die entsprechende Verpflichtung bezüglich der für schulische 
Zwecke bisher erbrachten Leistungen. Die kirchlichen Aufsichtsbehörden und die Gemeinden sind 
berechtigt, die Ablösung der in Satz 3 und 4 bezeichneten Leistungen zu verlangen. Die kirchlichen 
Aufsichtsbehörden können die Trennung und Übergabe der Vermögensteile der Stiftungen, die nach 
den vom Stifter getroffenen Anordnungen und, wo solche nicht vorliegen, nach Maßgabe der 
seitherigen stiftungsmäßigen Verwendung kirchlichen Zwecken gewidmet sind, in kirchliches 
Eigentum und kirchliche Verwaltung verlangen. Die in Satz 6 bezeichneten Rechte stehen bezüglich 
der schulischen Zwecken gewidmeten Vermögensteile entsprechend der Gemeinde zu. 

(2) Folgende öffentlich-rechtlichen Stiftungen werden zu einer öffentlichrechtlichen „Schulstiftung 
Baden-Württemberg“ zusammengefasst: 

1. Altbadischer Distriktschulfonds, 

2. Altbadischer Evangelischer Schulhausbaukollektengelderfonds, 

3. Altbadischer Evangelischer Schulreservefonds, 

4. Evangelischer Mahlberger Schulfonds, 

5. Evangelischer Schulmeliorationsfonds, 
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6. Fürst-Stierum-Freischulen-Stiftung, 

7. Geringe katholische Studienkasse, 

8. Palm’sche Schulstiftung, 

9. Pfälzer Katholischer Schulfonds, 

10. Landesstiftung für badische Volksschullehrer, 

11. die Gymnasiumsfonds Baden-Baden, Bruchsal, Donaueschingen, Durlach, Freiburg, 
Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Lahr, Lörrach, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, 
Tauberbischofsheim, Wertheim, 

12. Studienfonds Rastatt. 

Die Erträge dieser Schulstiftung sind für die Förderung des Schulwesens und der Elternvertretungen in 
Baden-Württemberg zu verwenden, wobei die von den bisherigen Stiftungen Begünstigten besonders 
zu berücksichtigen sind. (...) 

§ 118   Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1965 in Kraft. 

(…) 

(3) Rechte und Pflichten, die sich aus Verträgen mit der evangelischen und katholischen Kirche 
ergeben, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unberührt. 

11.3 Bayern 

11.3.1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2000 (Bay. GVBl. S. 414), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24.07.2013 (Bay. GVBl. S.465) 

Erster Teil   Grundlagen 

Artikel 1   Bildungs- und Erziehungsauftrag 

(1) Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu 
verwirklichen. Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter 
bilden. Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der 
Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles 
Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Die Schülerinnen 
und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen 
Volk und im Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 

(...) 

Artikel 2   Aufgaben der Schulen 

(1) Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, 
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(...) 

zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor 
anderen Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen, 

(...) 

(5) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. Die Öffnung erfolgt durch die 
Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- 
und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und 
kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung. 

Zweiter Teil   Die öffentlichen Schulen 

Abschnitt II   Die Schularten 

Artikel 7   Die Grundschule 

(...) 

(3) In den Grundschulen werden die Schülerinnen und Schüler nach den gemeinsamen Grundsätzen 
der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. In Klassen mit Schülerinnen und Schülern 
gleichen Bekenntnisses wird darüber hinaus den besonderen Grundsätzen dieses Bekenntnisses 
Rechnung getragen. 

(4) Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein 
Kreuz angebracht. Damit kommt der Wille zum Ausdruck, die obersten Bildungsziele der Verfassung 
auf der Grundlage christlicher und abendländischer Werte unter Wahrung der Glaubensfreiheit zu 
verwirklichen. Wird der Anbringung des Kreuzes aus ernsthaften und einsehbaren Gründen des 
Glaubens oder der Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter eine gütliche Einigung. Gelingt eine Einigung nicht, hat er nach 
Unterrichtung des Schulamts für den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die Glaubensfreiheit 
des Widersprechenden achtet und die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen aller in der 
Klasse Betroffenen zu einem gerechten Ausgleich bringt; dabei ist auch der Wille der Mehrheit, soweit 
möglich, zu berücksichtigen. 

(...) 

Abschnitt III   Errichtung und Auflösung von öffentlichen Schulen; 
Schulveranstaltungen; Zusammenarbeit; Kooperations- und Außenklassen 

Artikel 26   Staatliche Schulen 

(1) Grundschulen, Mittelschulen, Förderzentren, Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung, 
Schulen für Kranke und Berufsschulen werden durch Rechtsverordnung der Regierung, die übrigen 
Schulen durch Rechtsverordnung des zuständigen Staatsministeriums errichtet und aufgelöst. 

(2) Vor der Errichtung und Auflösung ist das Benehmen mit dem zuständigen Aufwandsträger, vor der 
Auflösung ist außerdem das Benehmen mit dem Elternbeirat oder dem Berufsschulbeirat herzustellen. 
2 Grundschulen, Mittelschulen und Förderzentren werden im Benehmen mit den beteiligten 
kommunalen Gebietskörperschaften, Elternbeiräten und kirchlichen Oberbehörden errichtet und 
aufgelöst. 
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(…) 

 

Abschnitt V   Inhalte des Unterrichts 

Artikel 46   Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist an den Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, 
Förderschulen, Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, an sonstigen 
Schulen nach Maßgabe der Schulordnung, ordentliches Lehrfach (Pflichtfach).  Er wird nach 
Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft erteilt.  

(2) Lehrkräfte bedürfen zur Erteilung des Religionsunterrichts der Bevollmächtigung durch die 
betreffende Kirche oder Religionsgemeinschaft. Keine Lehrkraft darf gegen ihren Willen verpflichtet 
werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(3) An den Grundschulen, Mittelschulen und Förderzentren können die von den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften bestellten Lehrkräfte für den Religionsunterricht den gesamten 
Religionsunterricht erteilen. 

(4) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. 
Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. 
Das Nähere über Teilnahme und Abmeldung regelt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
durch Rechtsverordnung. 

Artikel 47   Ethikunterricht 

(1) Ethikunterricht ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler Pflichtfach, die nicht am 
Religionsunterricht teilnehmen. 

(2) Der Ethikunterricht dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu werteinsichtigem 
Urteilen und Handeln. Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie in der 
Verfassung und im Grundgesetz niedergelegt sind. Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der 
Bekenntnisse und Weltanschauungen. 

Abschnitt VI   Grundsätze des Schulbetriebs  

Art. 49   Jahrgangsstufen, Klassen, Unterrichtsgruppen 

(…) 

(2) An Grundschulen und Mittelschulen werden von der Schule unter Beachtung pädagogischer und 
schulorganisatorischer Erfordernisse Schülerinnen und Schüler gleichen Bekenntnisses einer Klasse 
zugewiesen, wenn für die Jahrgangsstufe zwei oder mehr Klassen (Parallelklassen) gebildet worden 
sind und die Erziehungsberechtigten zustimmen; ein Anspruch auf Aufnahme in eine solche Klasse 
besteht nicht.  Bei der Anmeldung der vollzeitschulpflichtigen Kinder an einer Grundschule oder 
Mittelschule geben die Erziehungsberechtigten eine Erklärung darüber ab, ob sie der Zuweisung in 
eine Klasse mit Schülerinnen und Schülern gleichen Bekenntnisses zustimmen, falls für die 
Jahrgangsstufe Parallelklassen gebildet werden.  Diese Erklärung gilt für die Dauer des Besuchs der 
Grundschule oder Mittelschule, wenn sie nicht widerrufen wird; der Widerruf wird mit Beginn des 
folgenden Schuljahres wirksam. 
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Abschnitt VIII   Schulleiter, Lehrerkonferenz, Lehrkräfte 

Artikel 59   Lehrkräfte 

(...) 

(2) Die Lehrkräfte haben den in Art. 1 und 2 niedergelegten Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie 
die Lehrpläne und Richtlinien für den Unterricht und die Erziehung zu beachten. Sie müssen die 
verfassungsrechtlichen Grundwerte glaubhaft vermitteln. Äußere Symbole und Kleidungsstücke, die 
eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung ausdrücken, dürfen von Lehrkräften im Unterricht 
nicht getragen werden, sofern die Symbole oder Kleidungsstücke bei den Schülerinnen und Schülern 
oder den Eltern auch als Ausdruck einer Haltung verstanden werden können, die mit den 
verfassungsrechtlichen Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung einschließlich den christlich-
abendländischen Bildungs- und Kulturwerten nicht vereinbar ist. Art. 84 Abs. 2 bleibt unberührt. Für 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst können im Einzelfall Ausnahmen von der Bestimmung des Satzes 
3 zugelassen werden. 

(...) 

Artikel 61   Angehörige kirchlicher Genossenschaften 

(1) Kirchliche Genossenschaften, die über Lehrkräfte oder Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer 
verfügen, deren Ausbildung nicht hinter der Ausbildung der staatlichen Lehrkräfte oder 
Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer zurücksteht, können auf ihren Antrag von der Regierung durch 
Gestellungsvertrag mit der Tätigkeit an Grundschulen, Mittelschulen oder Förderzentren beauftragt 
werden.  Die beauftragten Lehrkräfte und Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer unterliegen dem 
fachlichen Weisungsrecht des Schulamts.  

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Dienstbezeichnungen zu bestimmen, die den von den kirchlichen Genossenschaften zur Verfügung 
gestellten Lehrkräften verliehen werden können. 

Abschnitt IX   Einrichtungen zur Mitgestaltung des schulischen Lebens 

Artikel 73   [Landeselternbeirat] 

(1) Zur Beratung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auf dem Gebiet der Bildung und 
Erziehung wird ein Landesschulbeirat eingerichtet. 

(...) 

(3) Die Mitglieder des Landesschulbeirats werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
berufen, und zwar 

(...) 

4. je ein Mitglied auf Vorschlag 

 a) der Katholischen Kirche, 
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 b) der Evangelisch-Lutherischen Kirche, 

(...) 

Art. 85   Erhebung und Verarbeitung von Daten 

(1) Die Schulen dürfen die zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben 
erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Dazu gehören personenbezogene Daten der 
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten, der Lehrkräfte und des nicht 
unterrichtenden Personals. Es sind dies bei den Schülerinnen und Schülern insbesondere (…) 
Religionszugehörigkeit (soweit für die Schulpraxis erforderlich), (…), bei den Lehrkräften 
insbesondere (…) Die Betroffenen sind zur Angabe der Daten verpflichtet und sind bei der 
Datenerhebung auf diese Rechtsvorschrift hinzuweisen. (…) 

(…) 

Art. 85a   Automatisiertes Verfahren zur Unterstützung der Schulen 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann für die Schulen eine öffentliche Stelle 
gemäß Art. 6 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) beauftragen, personenbezogene Daten 
von Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zu den in Abs. 2 genannten 
schulübergreifenden Verwaltungszwecken zu verarbeiten; die Schulen werden von der 
Auftragserteilung unterrichtet; sie bleiben für diese Daten verantwortlich. Die datenschutzrechtliche 
Gesamtverantwortung liegt beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus.  

(2) Bei der gemäß Abs. 1 Satz 1 beauftragten Stelle können zur Unterstützung der Schulanmeldung, 
des Schulwechsels, der Kooperation von Schulen und zur Überwachung der Schulpflicht folgende 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  

 1.  Daten von Schülerinnen und Schülern:  

 a)  nicht schuljahresbezogene Daten: 

 (…) Religionszugehörigkeit (soweit für die Schulpraxis erforderlich), (…) 

(…) 

 3.  die unter Nr. Buchst. a genannten Daten von externen Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmern ausgenommen die Religionszugehörigkeit. 

(…) 

Dritter Teil   Private Unterrichtseinrichtungen 

Abschnitt I   Private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft) 

Artikel 90    Aufgabe 

Private Schulen dienen der Aufgabe, das öffentliche Schulwesen zu vervollständigen und zu 
bereichern. Sie sind im Rahmen der Gesetze frei in der Entscheidung über eine besondere 
pädagogische, religiöse oder weltanschauliche Prägung, über Lehr- und Erziehungsmethoden, über 
Lehrstoff und Formen der Unterrichtsorganisation. Die Bestimmungen über die Schulpflicht gelten 
auch an Privatschulen. Für die privaten Schulvorbereitenden Einrichtungen (Art. 22 Abs. 1) gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend. 
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Art. 92   Genehmigung  

(…) 

(3) Eine Grundschule ist als Ersatzschule nur zuzulassen, wenn die zuständige Regierung als 
Schulaufsichtsbehörde ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von 
Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder 
Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Grundschule dieser Art in der 
betreffenden Gemeinde nicht besteht. 

Fünfter Teil   Schulaufsicht 

Artikel 112   Aufsicht über den Religionsunterricht 

(1) Die staatliche Schulaufsicht erstreckt sich auch auf den Religionsunterricht; die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften bestimmen jedoch den Lehrinhalt und die Didaktik im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen und kirchenvertraglichen Vereinbarungen. Sie können durch Beauftragte 
den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses besuchen lassen und sich dadurch von der 
Übereinstimmung des erteilten Unterrichts mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft, vom 
Stand der Kenntnisse in der Religionslehre und von der religiös-sittlichen Erziehung der 
bekenntniszugehörigen Schülerinnen und Schüler unterrichten. 

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften und ihre Vertreter haben gegenüber den Lehrkräften, 
die Religionsunterricht erteilen, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Jedoch können sich die 
Beauftragten der Kirchen und Religionsgemeinschaften mit diesen Lehrkräften über die Abstellung 
wahrgenommener Mängel ins Benehmen setzen. Sie können die Schulaufsichtsbehörden anrufen, 
wenn Beanstandungen zu erheben sind. 

Art. 113a   Automatisiertes Verfahren zur Unterstützung der Schulverwaltung 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann für die Schulaufsichtsbehörden eine 
öffentliche Stelle gemäß Art. 6 BayDSG beauftragen, personenbezogene Daten der Lehrkräfte und des 
nicht unterrichtenden Personals zu den in Abs. 2 genannten schulübergreifenden Verwaltungszwecken 
zu verarbeiten; die Schulaufsichtsbehörden werden von der Auftragserteilung unterrichtet; sie bleiben 
für diese Daten verantwortlich. (…)  

(2) Bei der gemäß Abs. 1 Satz 1 beauftragten Stelle können zur Unterstützung von Dienstaufgaben der 
Schulaufsichtsbehörden (Unterrichtsplanung der staatlichen Schulen, Prüfung der Unterrichtssituation, 
Bezuschussung nichtstaatlicher Schulen nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz)folgende 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  

 1.  Daten des staatlichen und des nicht staatlichen Personals:  

 a)  nicht schuljahresbezogene Daten: 

 Name, Vornamen, Geschlecht, Geburtsname, akademische Grade, Tag der Geburt, 
Arbeitgeber bzw. Dienstherr, Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe, Rechtsverhältnis, Funktion in der 
Schulleitung, Beginn/Ende des Dienstverhältnisses, Personenkennzahl, Lehrbefähigung 
(Lehramt/abgelegte Prüfungen, Fächer der Lehrbefähigung, Unterrichtsgenehmigung); 

 b) schuljahresbezogene Daten: 
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 Daten zur Beschäftigung und zum Einsatz (Schule[-n], Unterrichtspflichtzeit, Teilzeit 
[Stundenzahl, Grund, Arbeitszeitmodell], Mehrarbeit/Nebentätigkeit, Beschäftigungskategorie, 
Beurlaubung, außerschulische Abordnung, längerfristige Abwesenheit, Reduktionen [wegen 
Behinderung, Alter, Anrechnungen], Zugangsart, Abgangsart, erteilter Unterricht [Beziehung zu den 
Unterrichtseinheiten]); 

 2.  von staatlichem Personal darüber hinaus:  

 a)  nicht schuljahresbezogene Daten: 

 Adressdaten, Geburtsort, Amts- bzw. Dienstbezeichnung; 

 b) schuljahresbezogene Daten: 

 Ausbildungsabschnitt bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, Einsatz als mobile Reserve, 
Arbeitszeitkonto. 

(3) Ausschließlich die jeweils zuständigen Schulaufsichtsbehörden dürfen zur Erfüllung der in Abs. 2 
genannten Dienstaufgaben die in Abs. 2 genannten Daten verarbeiten und nutzen. Dies ist durch 
entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen dauerhaft zu gewährleisten. Die 
Schulaufsichtsbehörden können über die gemäß Abs. 1 Satz 1 beauftragte Stelle  

(…) 

 2.  den Kirchen Daten gemäß Abs. 2 der Religionsunterricht erteilenden oder zur 
Erteilung befähigten Lehrkräfte (mit Ausnahme der Adressdaten) zur Ausübung der Fachaufsicht im 
Fach Religionslehre und zur Planung des Unterrichtseinsatzes des kirchlichen Personals übermitteln. 

Art. 113b   Statistik 

(1) Zu Zwecken der Bildungsplanung und der Organisation des Schulwesens werden die Amtliche 
Schulstatistik gemäß Abs. 6 und die Ergebnisstatistiken gemäß Abs. 7 als Landesstatistiken gemäß 
Art. 9 des Bayerischen Statistikgesetzes durchgeführt.  

(2) Erhebungseinheiten sind:  

 1.  die Schulen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen, 

 2.  das Telekolleg und die Staatsinstitute für die Ausbildung von Fach- bzw. 
Förderlehrern. 

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 1 genannten Stellen werden für die Amtliche Schulstatistik gemäß Abs. 6 
folgende Erhebungsmerkmale erhoben:  

 1.  Daten der Schülerinnen und Schüler und der externen Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer:  

 a)  Daten der Schülerinnen und Schüler: 

 (…) Religionszugehörigkeit (soweit für die Schulpraxis erforderlich)(…); 

(…) 
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Bei den in Abs. 2 Nr. 2 genannten Stellen werden folgende Daten der Absolventen, die schulische 
Abschlüsse erworben haben, erhoben: (…) Religionszugehörigkeit (soweit für die Schulpraxis 
erforderlich), (…). 

(…) 

(6) Die Amtliche Schulstatistik wird einmal jährlich durchgeführt. Die Erhebungsmerkmale nach Abs. 
3 werden für  

 1.  die Beschreibung der Unterrichtssituation an allgemein bildenden Schulen zum 1. 
Oktober und an beruflichen Schulen zum 20. Oktober, 

 2.  die Darstellung der Absolventen und Abgänger von Schulen sowie Absolventen von 
außerschulischen Einrichtungen, soweit diese schulische Abschlüsse erwerben, an allgemein 
bildenden Schulen vom 2. Oktober des Vorjahres bis 1. Oktober des laufenden Jahres und an 
beruflichen Schulen vom 21. Oktober des Vorjahres bis 20. Oktober des laufenden Jahres (Stichtag: 1. 
bzw. 20. Oktober) erfasst. 

(…) 

Siebter Teil   Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 123   Aufrechterhaltung von Sondervorschriften 

Unberührt bleiben die Bestimmungen auf Grund von Staatsverträgen, insbesondere die Bestimmungen 
des Bayerischen Konkordats mit dem Heiligen Stuhl vom 29. März 1924 und des Vertrags zwischen 
dem Bayerischen Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins vom 15. 
November 1924 in der jeweils geltenden Fassung. 

Artikel 126   Schulen besonderer Art 

(...) 

(2) Als Schulen besonderer Art können die Staatliche kooperative Gesamtschule Senefelder-Schule 
Treuchtlingen und - soweit die Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt werden - die Evangelische 
kooperative Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg geführt werden. Diese Schulen werden als 
Zusammenschluss einer Hauptschule, einer Realschule und eines Gymnasiums, bei der Evangelischen 
kooperativen Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg zusätzlich einer Fachhochschule, geführt, 
die unter einer Leitung stehen sollen. 

(...) 

11.3.2 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG)81 
Vom 23.05.2006 (GVBl S. 245), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2013 (GVBl S. 252) 

Art. 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Freistaates Bayern (staatliche Hochschulen) und für die 
nichtstaatlichen Hochschulen sowie für die Studentenwerke.  

                                                            
 

81 Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 30. September 2017 außer Kraft; vgl. Art. 107. 
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(…) 

(3) Nichtstaatliche Hochschulen sind die Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Maßgabe dieses 
Gesetzes staatlich anerkannt sind, sowie die kirchlichen Hochschulen gemäß Art. 150 Abs. 1 der 
Verfassung.  

Erster Teil   Staatliche Hochschulen 

Abschnitt IV   Studium, Lehre und Prüfungen 

Art. 57   Regelstudienzeiten, Studienstruktur 

(…) 

(4) Spätestens mit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 soll die Aufnahme des Studiums in 
Bachelorstudiengängen für Studienanfänger und Studienanfängerinnen die Regel sein; unberührt von 
Halbsatz 1 bleiben Studiengänge, die ganz oder teilweise mit einer Staatsprüfung oder einer 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden.  

Art. 61   Prüfungen, Prüfungsordnungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen. (…) 

(…) 

Art. 62   Prüfer und Prüferinnen 

(…) 

(2) Das prüfungsberechtigte wissenschaftliche Personal für Theologie, Religionspädagogik oder 
Didaktik des Religionsunterrichts an einer Universität, an der eine theologische Fakultät des selben 
Bekenntnisses nicht vorhanden ist, wirkt bei Hochschulprüfungen (einschließlich Habilitationen), die 
zu theologischen akademischen Graden oder zur Feststellung einer entsprechenden Lehrbefähigung 
führen, in der theologischen Fakultät des selben Bekenntnisses der nächstgelegenen Universität mit, an 
der eine solche Fakultät vorhanden ist.  

 

 

Art. 63   Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, durch die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudieneinheit im Rahmen eines Studiengangs an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind anlässlich der Fort-
setzung des Studiums, der Ablegung von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums 
oder der Zulassung zur Promotion anzurechnen, außer es bestehen wesentliche Unterschiede 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse).  Gleiches gilt für Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule in Bayern im Rahmen von sonstigen Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nrn. 1 und 2, in spe-
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ziellen Studienangeboten nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1 oder an der Virtuellen Hochschule Bay-
ern erbracht worden sind. 

(2) Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nr. 3 
oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, können angerechnet werden, wenn 
sie gleichwertig sind. Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen 
höchstens die Hälfte der nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

 

(3) Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene Person eine Überprüfung der Entscheidung 
durch die Hochschulleitung beantragen, soweit die Anrechnung nicht einen Studiengang betrifft, der 
mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird; die Hochschulleitung gibt der für 
die Entscheidung über die Anrechnung zuständigen Stelle eine Empfehlung für die weitere 
Behandlung des Antrags.  § 5a Abs. 1 Satz 2 und § 112 des Deutschen Richtergesetzes bleiben 
unberührt. 

Art. 65   Lehrbefähigung, Lehrbefugnis 

(…) 

(11) Bei der Erteilung der Lehrbefugnis in den theologischen Fakultäten und in den Fächern 
Theologie, Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts der Universitäten sind die 
Bestimmungen des Art. 3 § 2 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl sowie des Art. 2 Abs. II und Art. 
5 Abs. III bis V des Vertrags mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zu beachten82.  

Abschnitt V   Akademische Grade 

Art. 66   Verleihung akademischer Grade 

(1) Auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben 
wird, verleiht die Hochschule in Studiengängen nach Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 einen Bachelorgrad, 
in Studiengängen nach Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 und 3 einen Diplomgrad mit Angabe der 
Fachrichtung; der Diplomgrad erhält bei Absolventen und Absolventinnen von 
Fachhochschulstudiengängen den Zusatz „(FH)“, bei Absolventen und Absolventinnen universitärer 
Studiengänge den Zusatz „Univ.“. (…) 5Die Hochschule kann den Diplomgrad auch auf Grund einer 
staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, 
verleihen. (…) 

(…) 

Art. 68  Führung ausländischer Grade, Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbezeichnungen, 
Strafvorschrift 

(1) Ein ausländischer akademischer Grad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannten Hochschule oder anderen Stelle, die zur Verleihung dieses Grades berechtigt ist, auf 
Grund eines tatsächlich absolvierten und ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studiums 
verliehen worden ist, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden 

                                                            
 

82 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 4. a), b). 
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Institution genehmigungsfrei geführt werden; Entsprechendes gilt für die im Herkunftsland 
zugelassene oder nachweislich übliche Abkürzung. Soweit erforderlich, kann die verliehene 
Führungsform in die lateinische Schrift übertragen und eine wörtliche Übersetzung in Klammern 
hinzugefügt werden. Eine Umwandlung in entsprechende deutsche Grade findet nicht statt; Art. 105 
bleibt unberührt.  

(…) 

(3) Für staatliche und kirchliche Grade gilt Abs. 1, für ausländische Hochschultitel und 
Hochschultätigkeitsbezeichnungen gelten die Abs. 1, 2 und 4 entsprechend; letzteres gilt auch für 
Titel, die inländischen akademischen Graden gleich lauten oder ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.  

(…) 

Zweiter Teil   Nichtstaatliche Hochschulen und sonstige Einrichtungen 

Abschnitt I   Nichtstaatliche Hochschulen 

Art. 76   Staatliche Anerkennung 

(…) 

(2) Die staatliche Anerkennung kann erteilt werden, wenn  

(…) 

2. eine Mehrzahl von Studiengängen vorgesehen ist, die zu einem ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss führen; dies gilt nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung die Errichtung einer Mehrzahl 
von Studiengängen durch die wissenschaftliche Entwicklung oder das entsprechende berufliche 
Tätigkeitsfeld nicht nahe gelegt wird, 

3. nur Personen das Studium aufnehmen dürfen, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in 
eine entsprechende staatliche Hochschule erfüllen, 

(…) 

5. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der hauptberuflichen Lehrkräfte gesichert ist, 

6. die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung 
der für staatliche Hochschulen geltenden Grundsätze mitwirken und 

7. sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der durch das Grundgesetz 
und die Verfassung des Freistaates Bayern gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt. 

Für kirchliche Einrichtungen kann das Staatsministerium Ausnahmen von Satz 1 Nrn. 2, 5 und 6, für 
theologische Studiengänge auch von Satz 1 Nr. 3, zulassen, wenn gewährleistet ist, dass das Studium 
dem Studium an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist.  

Art. 79   Lehrkräfte, Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 

(1) (…) 5Hauptberufliche Lehrkräfte, die die Voraussetzungen des Art. 7 BayHSchPG erfüllen, 
können für die Dauer ihrer Beschäftigung die Berufsbezeichnung „Professor“ bzw. „Professorin“ 
führen. Der Bezeichnung sind folgende Zusätze anzufügen:  
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1. Lehrkräfte an Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft oder an Ordenshochschulen: „im 
Kirchendienst“ oder „im Ordensdienst“, 

(…) 

Art. 80   Anwendung von Vorschriften für staatliche Hochschulen 

(…) 

(2) Soweit nichtstaatliche Hochschulen in kommunaler Trägerschaft oder in der Trägerschaft einer 
kirchlichen juristischen Person des öffentlichen Rechts Gebühren für berufsbegleitende Studiengänge 
nach den Grundsätzen von Art. 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie der auf Grund von Abs. 2 Satz 4 
erlassenen Rechtsverordnung erheben, kann das Staatsministerium auf Antrag des Trägers die 
entsprechende Anwendung von Art. 71 Abs. 3 zulassen. 

(…) 

Art. 83   Kirchliche Hochschulen 

Das Recht der Kirchen, ihre Geistlichen auf eigenen kirchlichen Hochschulen (einschließlich 
Ordenshochschulen) aus- und fortzubilden, bleibt unberührt. Auf diese Hochschulen findet dieser 
Abschnitt mit Ausnahme des Art. 79 Abs. 2 keine Anwendung; Art. 8183 bleibt unberührt. 
Studiengänge, die nicht oder nicht nur die Aus- und Fortbildung von Geistlichen zum Gegenstand 
haben, können an kirchlichen Hochschulen nur auf Grund staatlicher Anerkennung eingerichtet 
werden.  

Art. 84   Zuschüsse 

(1) Träger von nichtstaatlichen Hochschulen haben keinen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe.  

(2) Auf Antrag gewährt der Freistaat nach Maßgabe des Staatshaushalts einer Kirche oder kirchlichen 
Stiftung des öffentlichen Rechts Zuschüsse zur Errichtung und zum Betrieb einer nichtstaatlichen 
Fachhochschule oder von Fachhochschulstudiengängen an einer staatlich anerkannten Universität. Der 
Zuschuss zum laufenden Betrieb beträgt 80 v. H. des tatsächlichen nachgewiesenen Personal- und 
Sachaufwands, soweit dieser dem an vergleichbaren staatlichen Hochschulen entstehenden Aufwand 
entspricht. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung geregelt, in der auch eine Pauschalierung 
vorgesehen werden kann. Im Übrigen können sonstigen Hochschulen in der Trägerschaft einer 
kirchlichen juristischen Person des öffentlichen Rechts Zuschüsse nach Maßgabe des Staatshaushalts 
gewährt werden.  

Art. 85   Aufsicht 

(1) Das Staatsministerium führt die Aufsicht über die nichtstaatlichen Hochschulen, über kirchliche 
Hochschulen nur, soweit sie staatlich anerkannte Studiengänge betreiben. Es überwacht die Einhaltung 
der Voraussetzungen des Art. 76 Abs. 2.  

(…) 

                                                            
 

83 § 81 regelt das Promotionsrecht und das Habilitationsrecht. 
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Vierter Teil   Übergangs- und Schlussvorschriften 

Abschnitt II   Schlussvorschriften 

Art. 103   Sondervorschriften 

(1) Durch dieses Gesetz werden die Verträge mit den Kirchen sowie die besondere Rechtsstellung der 
kirchlichen wissenschaftlichen Hochschulen (Art. 138 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 der Verfassung) 
nicht berührt. Geht dem Staatsministerium eine Beanstandung des Diözesanbischofs gemäß Art. 3 § 3 
des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl84 zu, scheidet das betroffene Mitglied der Hochschule aus der 
katholisch-theologischen Fakultät aus; über die Zuordnung zu einer anderen Fakultät entscheidet das 
Staatsministerium im Benehmen mit der Hochschule und nach Anhörung des betroffenen Mitglieds. 
Liegen für Professoren, Professorinnen oder andere Personen, die zur selbstständigen Lehre berechtigt 
sind, die Voraussetzungen der Art. 2 Abs. II Satz 2 und Art. 5 Abs. I des Vertrags mit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern85 nicht mehr vor, gliedert das Staatsministerium nach 
gutachterlicher Einvernahme des Landeskirchenrats das betreffende Mitglied der Hochschule nach 
dessen Anhörung aus der evangelisch-theologischen Fakultät aus; Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

(…) 

11.3.3 Bayerisches Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) 
Vom 12.12.1995 (GVBl 1996, 16), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2013 (GVBl. , 

174) 

Fünfter Abschnitt Sondervorschriften 

Art. 22 Sondervorschriften über Vorbildung, Ausbildung und Prüfungen 

(…) 

(4) 1 Die Befähigung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen kann das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus ferner für Bewerber feststellen, die an Stelle einer Vorbildung nach dem Ersten 
und Zweiten Abschnitt dieses Gesetzes ein als Vorbildung für das angestrebte Lehramt geeignetes 
Studium von mindestens dem Umfang der für das entsprechende Lehramt geforderten 
Mindeststudienzeit an einer in Art. 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 genannten Hochschule mit einer Ersten 
Prüfung für ein Lehramt oder, soweit üblich, mit einer Hochschulprüfung oder einer entsprechenden 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen haben. 2 Diese Feststellung kann außerdem von einer 
berufspraktischen Tätigkeit, vom Erwerb der fehlenden Vorbildung, von einer Ergänzungsprüfung in 
Erziehungswissenschaften und Fachdidaktik und von einer Ersten Staatsprüfung in einem weiteren 
Unterrichtsfach, in der Didaktik der Grundschule oder in den Didaktiken einer Fächergruppe der 
Hauptschule einschließlich der fachwissenschaftlichen Grundlagen abhängig gemacht werden. 3 
Absatz 2 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 

                                                            
 

84 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 4. a). 

85 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 4. b). 
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Art. 24 Fachlehrer, Religionspädagogen 

(1) Die Bestimmungen über Ausbildung, Prüfungen, Laufbahnen und Verwendung der Fachlehrer 
sowie der in Fachhochschulstudiengängen ausgebildeten Religionspädagogen werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

(…) 

11.3.4 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) 
Vom 31.05.2000 (GVBl 2000, 455), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2012 

(GVBl. 2012, 686) 

Zweiter Teil Öffentliche Schulen 

Abschnitt II Staatliche Schulen 

Art. 7 Vergütung des Unterrichts durch Lehrkräfte der Kirchen und kirchlichen 
Genossenschaften an Volksschulen und Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung 

(1)  Der von Geistlichen, Katecheten und sonstigen Religionslehrern an Grundschulen, Mittelschulen 
und Förderzentren erteilte Religionsunterricht wird den Kirchen und Religionsgemeinschaften vom 
Staat pauschal vergütet.  Dies gilt nicht, soweit die Geistlichen, Katecheten und sonstigen 
Religionslehrer in einem Dienstverhältnis zum Freistaat Bayern stehen.  Das Nähere wird mit den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften vereinbart. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des 
Landtags. 

(2) 1 Die kirchlichen Genossenschaften erhalten vom Staat für die von ihnen nach Maßgabe des Art. 
61 BayEUG zur Verfügung gestellten Lehrkräfte und Förderlehrer eine Vergütung. 2 Diese bemisst 
sich bei 

1. Lehramtsanwärtern und Förderlehrern im Vorbereitungsdienst nach den Anwärterbezügen der 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst einschließlich der jährlichen Sonderzahlung mit der 
Maßgabe, dass der Anwärtergrundbetrag zusammen mit der Unterrichtsvergütung das Grundgehalt der 
ersten Stufe der maßgebenden Besoldungsgruppe zuzüglich Familienzuschlag der Stufe 1 nicht 
übersteigen darf, hinzu tritt eine ergänzende Fürsorgeleistung in entsprechender Anwendung des Art. 
97 BayBG, 

2. den übrigen Lehrkräften sowie den Förderlehrern nach dem Grundgehalt der achten Stufe der 
Besoldungsgruppe, in die vergleichbare beamtete Lehrkräfte und Förderlehrer eingereiht sind; dazu 
treten der Familienzuschlag der Stufe 1, Stellenzulagen, die jährliche Sonderzahlung, ein 
Versorgungszuschlag von 25 v. H. aus diesen Bezügen und eine ergänzende Fürsorgeleistung in 
entsprechender Anwendung des Art. 97 BayBG. 

3 Bei Teilzeitbeschäftigung bemisst sich die Vergütung nach dem Verhältnis der ermäßigten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit. 
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Dritter Teil Ersatzschulen 

Abschnitt I Allgemeines 

Art. 29 Staatliche Förderung 

(1) Ersatzschulen werden nach Maßgabe dieses Gesetzes auf Antrag des Schulträgers staatlich 
gefördert. 

(2) 1 Staatliche Förderung erhalten nur Schulen, die von juristischen Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts betrieben werden und auf gemeinnütziger Grundlage wirken. 2 Dazu gehören auch 
kirchliche Rechtsträger einschließlich derjenigen gemäß Art. 9 des Bayerischen Konkordats mit dem 
Heiligen Stuhl vom 29. März 1924 und Art. 13 des Vertrages zwischen dem Bayerischen Staat und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins vom 15. November 1924 sowie 
Rechtsträger der Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind. 

11.3.5 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals an den Hochschulen (Bayerisches 
Hochschulpersonalgesetz – BayHSchPG) 

Vom 23.05.2006 (GVBl 2006, 230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2012 
(GVBl. 2012, 339) 

Erster Teil Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

Abschnitt IV Berufungsverfahren 

Art. 18 Berufung von Professoren, Professorinnen, Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen86 

(…) 

(7) Berufungsvorschläge für die Berufung von Professoren und Professorinnen der Theologie, 
Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts werden von der theologischen Fakultät des 
gleichen Bekenntnisses der nächstgelegenen Hochschule erstellt, wenn an der Hochschule keine 
theologische Fakultät des gleichen Bekenntnisses besteht. Die vorhandenen Professoren und 
Professorinnen der Theologie, Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts gehören den 
jeweiligen Berufungsausschüssen dieser Fakultäten der nächstgelegenen Hochschulen an. Art. 3 § 4 
des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl sowie Art. 3 und 4 des Vertrages zwischen dem Bayerischen 
Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern bleiben unberührt. 

                                                            
 

86 Geltung bis zum 30.09.2017 
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Zweiter Teil Nebenberuflich wissenschaftlich und künstlerisch Tätige 

Abschnitt III Lehrbeauftragte 

Art. 31 Bestellung, Rechtsstellung und Aufgaben87 

(…) 

(4) Die Beschäftigung von Lehrbeauftragten in den theologischen Fachbereichen und in den Fächern 
Theologie, Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts der Universitäten kann im 
Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 3 § 2 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl sowie des Art. 
2 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 3 bis 5 des Vertrags mit der Evangelisch Lutherischen Kirche in Bayern erst 
dann erfolgen, wenn das Staatsministerium der Hochschule schriftlich mitgeteilt hat, dass keine 
Einwendungen erhoben werden. 

Dritter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften 

Abschnitt I Übergangsvorschriften 

Art. 34 Entpflichtung und Altersgrenze88 

(1) Das Recht der am 30. September 1978 vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren und Professorinnen, nach Erreichen der Altersgrenze von ihren amtlichen Verpflichtungen 
entbunden zu werden (Entpflichtung) bleibt unberührt; dies gilt auch bei Wechsel des Dienstherrn und 
für die Professoren und Professorinnen, denen am 30. September 1978 das Recht zur Entpflichtung an 
einer kirchlichen Hochschule zustand und die nach dem 1. Oktober 1978 an eine staatliche Hochschule 
berufen werden. Satz 1 findet auf Antrag des Professors oder der Professorin keine Anwendung; der 
Antrag kann nur gestellt werden, solange der Professor oder die Professorin noch nicht entpflichtet ist. 

(…) 

Abschnitt II Schlussvorschriften 

Art. 39 Kirchenverträge89 

Durch dieses Gesetz werden die Verträge mit den Kirchen sowie die besondere Rechtsstellung der 
kirchlichen Hochschulen (Art. 138 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 der Verfassung) nicht berührt. 
Insbesondere sind bei der Einstellung wissenschaftlichen und künstlerischen Personals sowie bei der 
Erteilung der Lehrbefugnis Art. 3 § 2 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl sowie Art. 2 Abs. 2 und 
Art. 5 Abs. 3 bis 5 des Vertrags mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zu beachten. 

                                                            
 

87 Geltung bis zum 30.09.2017 

88 Geltung bis zum 30.09.2017 

89 Geltung bis zum 30.09.2017 
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11.4 Berlin 

11.4.1 Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - 
BerlHG) 

In der Fassung vom 26.07.2011 (GVBl. S. 378) 

Dritter Abschnitt   Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 30   Prüfungen 

(2) Ein Studium wird mit Vorliegen sämtlicher in der Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und 
Prüfungsleistungen oder mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen. (…)  

(…) 

 

§ 34a   Ausländische Hochschulgrade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule und auf Grund eines nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen 
worden ist, darf in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule 
geführt werden. Dabei kann die verliehene Form, soweit dies zum besseren Sprachverständnis 
erforderlich ist, in lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland zugelassene oder 
nachweislich allgemein übliche Abkürzung verwendet und eine wörtliche Übersetzung in Klammern 
hinzugefügt werden. Hochschulgrade aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraumes sowie des Europäischen Hochschulinstituts Florenz und der 
Päpstlichen Hochschulen können ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwandlung in 
einen entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt; eine Ausnahme hiervon gilt für Berechtigte 
nach § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 
(BGBl. I S. 829), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 1946). 
Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländische staatliche oder kirchliche Grade. 

(…) 

Fünfter Abschnitt   Mitgliedschaft und Mitbestimmung 

§ 44   Rechte und Pflichten der Hochschulmitglieder 

(1) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet,  

(…) 

3. sich so zu verhalten, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität, seiner 
Rasse, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder seines Alters 
benachteiligt wird, 

(…) 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt auch für Personen, die an der Hochschule nebenberuflich tätig sind, ohne 
Mitglieder zu sein.  
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(…) 

 

Vierzehnter Abschnitt   Staatliche Anerkennung von Hochschulen 

§ 124   Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft 

(1) Die Evangelische Hochschule Berlin ist als Fachhochschule staatlich anerkannt. Sie ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz. § 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 bis 3 und Ab-
satz 6 finden auf die Evangelische Hochschule Berlin entsprechende Anwendung. Sie erhält 
ihre persönlichen Ausgaben erstattet; Näheres regelt die für Hochschulen zuständige Senats-
verwaltung durch Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 8 Absatz 1 und 2 des Privat-
schulgesetzes. 

(2) Die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin ist als Fachhochschule staatlich aner-
kannt. § 123 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 finden auf die Katholische 
Hochschule für Sozialwesen Berlin entsprechende Anwendung. Sie erhält ihre persönlichen 
Ausgaben erstattet; Näheres regelt die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung durch 
Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 8 Absatz 1 und 2 des Privatschulgesetzes. 

(3) Die Verträge mit der Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

(4) Für die Qualitätssicherung von Studiengängen an den kirchlichen Hochschulen gilt § 8a, 
für den Zugang zum Studium gelten die §§ 10 und 11, für das Studium und die Prüfung die 
Vorschriften des Dritten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 26, 28 und 29. § 31 gilt mit der 
Maßgabe, dass die kirchlichen Hochschulen nicht verpflichtet sind, Rahmenstudien- und -
prüfungsordnungen zu erlassen. In der Grundordnung der kirchlichen Hochschulen sind die 
Organisation der Hochschule, die korporativen Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder und die 
Verfahren in den Gremien zu regeln. 

(5) Die kirchlichen Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für Hochschulen zustän-
digen Senatsverwaltung, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen. Rahmenstu-
dien- und -prüfungsordnungen und Zugangssatzungen sind der für Hochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung vorzulegen. Hat eine Hochschule keine Rahmenstudien- und -
prüfungsordnung erlassen, sind die Studien- und Prüfungsordnungen von der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung zu bestätigen. Kirchliche Aufsichtsrechte bleiben unberührt. 

 

11.4.2 Gesetz über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz - 

BerlHZG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.06.2005 (GVBl. 2005, 393), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.06.2013 (GVBl. S. 198) 

§ 7 [Vorabquoten] 

(1) In einem Auswahlverfahren sollen bis zu drei Zehntel, jedoch nicht weniger als ein Zwanzigstel, 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorbehalten werden für: 
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(…) 

(2) Nach Absatz 1 nicht in Anspruch genommene Studienplätze werden nach § 8 vergeben. 

§ 8 [Sonstiges Auswahlverfahren] 

(1) In Studiengängen, die in das Verfahren der Stiftung für Hochschulzulassung einbezogen sind, 
werden die nach Abzug der Studienplätze nach § 7 verbleibenden Studienplätze nach den folgenden 
Grundsätzen vergeben: 

(…) 

(2) In Studiengängen, die nicht in das Verfahren der Stiftung für Hochschulzulassung einbezogen sind, 
wird die Studienplatzvergabe durch die einzelne Hochschule nach Abzug der Vorabquoten nach 
folgenden Grundsätzen vorgenommen: 

(…) 

(3) Die Hochschule vergibt die Studienplätze im Rahmen des Auswahlverfahrens nach Absatz 1 Nr. 3 
und Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 

(…) 

Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule muss dem Grad der Qualifikation ein maßgeblicher 
Einfluss gegeben werden. Daneben ist mindestens ein weiteres Auswahlkriterium zugrunde zu legen. 
(…) Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens und die Auswahl der Kriterien regelt die Hochschule 
durch Satzung, die der Bestätigung der für die Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bedarf. 
Verfahren und Kriterien sind in der Satzung so zu gestalten, dass niemand mittelbar oder unmittelbar 
auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, der 
Behinderung oder sexuellen Identität diskriminiert wird. (…) 

(…) 

§ 10 [Auswahlverfahren für konsekutive Masterstudiengänge] 

(1) In konsekutiven Masterstudiengängen wird die Studienplatzvergabe durch die einzelne Hochschule 
nach folgenden Grundsätzen vorgenommen: 

(…) 

(2) Die Hochschule vergibt die Studienplätze im Rahmen des Auswahlverfahrens nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 

(…) 

Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule muss dem Grad der Qualifikation ein maßgeblicher 
Einfluss gegeben werden. Daneben ist mindestens ein weiteres Auswahlkriterium zugrunde zu legen. 
(…) Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens und die Auswahl der Kriterien regelt die Hochschule 
durch Satzung, die der Bestätigung der für die Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung bedarf. 
Verfahren und Kriterien sind in der Satzung so zu gestalten, dass niemand mittelbar oder unmittelbar 
auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, der 
Behinderung oder sexuellen Identität diskriminiert wird. Das Bestätigungsverfahren erstreckt sich auf 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit der Satzung. (…) 
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11.4.3 Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege [für Berlin] (Kindertagesförderungsgesetz - KitaFöG)  

Vom 23.06.2005 (GVBl. 2005, 322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 
(GVBl. S. 344) 

Teil I Allgemeines, Aufgaben und Ziele 

§ 1 [Aufgaben und Ziele der Förderung] 

(1) Tageseinrichtungen ergänzen und unterstützen als sozialpädagogische Bildungseinrichtungen die 
Erziehung des Kindes in der Familie durch eine alters- und entwicklungsgemäße Förderung. (…) Die 
Förderung umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Sie soll allen Kindern gleiche 
Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren individuellen 
Fähigkeiten, und soll soziale Benachteiligungen sowie behinderungsbedingte Nachteile möglichst 
ausgleichen. 

(2) Die Förderung in der Tageseinrichtung hat die individuellen Bedürfnisse und das jeweilige 
Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu berücksichtigen. (…) 

(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbesondere darauf gerichtet sein, 

(…) 

2. das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für ihr Bestehen die 
aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Toleranz, der Verständigung 
und des Friedens benötigt und in der alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen 
Identität, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, nationalen, religiösen und sozialen Zugehörigkeit sowie 
ihrer individuellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind, (…) 

(…) 

Teil III Ausstattung und Qualitätsentwicklung 

§ 10 [Anforderungen an das Personal, pädagogische Konzeption, Fachberatung] 

(1) In Tageseinrichtungen sind zur Förderung der Kinder sozialpädagogische Fachkräfte zu 
beschäftigen, die gewährleisten, dass die in § 1 genannten Ziele und Aufgaben verfolgt und 
wahrgenommen werden. Das Personal von Tageseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft soll bei 
Erfüllung seiner Aufgaben auf die weltanschaulich-religiöse Neutralität achten. In fachpädagogisch, 
konzeptionell begründeten Fällen können im erforderlichen Umfang auch andere geeignete Kräfte 
beschäftigt werden, soweit die regelmäßige Förderung durch sozialpädagogisches Fachpersonal für 
alle Kinder sichergestellt ist; Näheres ist in der Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1 zu regeln. 

(2) Wünschen die Eltern unter ernsthafter Berufung auf ihre negative Glaubensfreiheit ausdrücklich, 
dass das für die Förderung ihres Kindes zuständige Betreuungspersonal einer Tageseinrichtung in 
öffentlicher Trägerschaft nach § 20 keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die 
für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder 
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Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, oder keine auffallenden religiös oder weltanschaulich 
geprägten Kleidungsstücke trägt, so findet zunächst ein Vermittlungsgespräch zwischen den Eltern 
und dem Betreuungspersonal statt. Sollten die Eltern auch nach dem Vermittlungsgespräch ihren 
Wunsch aufrechterhalten, ist dem zu entsprechen. Dies kann auch durch organisatorische 
Veränderungen in der Tageseinrichtung oder im Bereich des öffentlichen Trägers geschehen. (…) 

(…) 

11.4.4 Lehrkräftebildungsgesetz [für Berlin](LBiG) 
Vom 07.02.2014 (GVBl. 2014, 49) 

Abschnitt IV Anerkennung von Prüfungen 

§ 15 

Ein an einer lehrerbildenden Universität erworbener Abschluss als Master of Education nach § 5 Ab-
satz 3 oder eine Erste Staatsprüfung mit dem Fach Religionslehre oder dem Fach Humanistische Le-
benskunde wird für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst nach § 10 anerkannt. Die Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst ist nur für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien möglich. 

 

 

11.4.5 Schulgesetz für das Land Berlin 
Vom 26.01.2004 (GVBl. Berlin S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2014 

(GVBl. Berlin S. 39) 

Teil 1   Auftrag der Schule und Recht auf Bildung und Erziehung, Anwendungsbereich 

§ 1 Auftrag der Schule 

Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung 
zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. 
Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des 
Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren 
entschieden entgegenzutreten sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der 
Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und 
im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten. Diese Persönlichkeiten müssen sich der 
Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein, und ihre Haltung muss bestimmt werden 
von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen 
Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker. Dabei sollen die 
Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit und zur 
Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. 

§ 2   Recht auf Bildung und Erziehung 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfähige schulische Bildung und Erziehung 
ungeachtet seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Herkunft, einer 
Behinderung, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Identität und der 
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung seiner Erziehungsberechtigten. 
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(...) 

§ 3   Bildungs- und Erziehungsziele 

(...) 

(3) Schulische Bildung und Erziehung sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere befähigen, 

(...) 

3. die eigene Kultur sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen, Menschen 
anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen, (...), 

(...) 

§ 6   Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 

(...) 

(4) Auf Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) findet dieses Gesetz Anwendung, soweit dies 
ausdrücklich bestimmt ist. Schulen in freier Trägerschaft sind Schulen, deren Träger natürliche oder 
juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts sind. 

Teil 2   Schulgestaltung 

§ 12   Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete, Lernfelder, Ethik 

(…) 

(6) Das Fach Ethik ist in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach 
für alle Schülerinnen und Schüler. Ziel des Ethikunterrichts ist es, die Bereitschaft und Fähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer kulturellen, ethnischen, religiösen und 
weltanschaulichen Herkunft zu fördern, sich gemeinsam mit grundlegenden kulturellen und ethischen 
Problemen des individuellen Lebens, des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie mit 
unterschiedlichen Wert- und Sinnangeboten konstruktiv auseinander zu setzen. Dadurch sollen die 
Schülerinnen und Schüler Grundlagen für ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben 
gewinnen und soziale Kompetenz, interkulturelle Dialogfähigkeit und ethische Urteilsfähigkeit 
erwerben. Zu diesem Zweck werden Kenntnisse der Philosophie sowie weltanschaulicher und 
religiöser Ethik sowie über verschiedene Kulturen, Lebensweisen, die großen Weltreligionen und zu 
Fragen der Lebensgestaltung vermittelt. Das Fach Ethik orientiert sich an den allgemeinen ethischen 
Grundsätzen, wie sie im Grundgesetz, in der Verfassung von Berlin und im Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der §§ 1 und 3 niedergelegt sind. Es wird weltanschaulich und religiös neutral 
unterrichtet. Im Ethikunterricht sollen von den Schulen einzelne Themenbereiche in Kooperation mit 
Trägern des Religions- und Weltanschauungsunterrichts gestaltet werden. Die Entscheidung, in 
welcher Form Kooperationen durchgeführt werden, obliegt der einzelnen Schule. Die Schule hat die 
Erziehungsberechtigten rechtzeitig und in geeigneter Weise über Ziel, Inhalt und Form des 
Ethikunterrichts zu informieren.  

(…) 
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§ 13   Religions- und Weltanschauungsunterricht 

(1) Der Religions- und Weltanschauungsunterricht ist Sache der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. Als Träger von Religionsunterricht kommen nur solche 
Vereinigungen in Betracht, die die Gewähr der Rechtstreue und der Dauerhaftigkeit bieten und deren 
Bestrebungen und Tätigkeiten auf die umfassende Pflege eines religiösen Bekenntnisses ausgerichtet 
und deren Mitglieder auf dieses Bekenntnis verpflichtet und durch es verbunden sind. 

(2) Der Religionsunterricht wird erteilt von Personen mit der Befähigung für ein Lehramt und einer 
Prüfung im Fach Religionslehre oder von Personen, die ein fachwissenschaftliches Studium an einer 
Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben. Sie werden von den 
Religionsgemeinschaften beauftragt. Von Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sind die 
für die Ausübung eines Lehramtes erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Als 
geeigneter Nachweis gilt das Große Deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts oder ein 
gleichwertiger Nachweis. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen haben das Recht, Religionsunterricht zu 
erteilen; diese Unterrichtsstunden werden ihnen auf die Zahl der Pflichtstunden angerechnet. Aus der 
Erteilung oder Nichterteilung des Religionsunterrichts dürfen keine Vor- oder Nachteile erwachsen. 

(3) Die Religionsgemeinschaften übernehmen die Verantwortung dafür, dass der Religionsunterricht 
gemäß den für den allgemeinen Unterricht geltenden Bestimmungen durchgeführt wird. Sie reichen 
bei der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung Rahmenlehrpläne ein, die erkennen lassen 
müssen, dass der Religionsunterricht den pädagogischen und fachlichen Maßstäben gerecht wird, die 
an den allgemeinen Unterricht gestellt werden. 

(4) Über die Teilnahme am Religionsunterricht entscheiden die Erziehungsberechtigten durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Nach Vollendung des 14. 
Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern zu. 

(5) Die Schule hat für die Erteilung des Religionsunterrichts an die nach Absatz 4 ordnungsgemäß 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler wöchentlich zwei Unterrichtsstunden im Stundenplan der 
Klassen freizuhalten und unentgeltlich Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen. Die nicht 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler können während der Religionsstunden unterrichtsfrei 
gelassen werden. 

(6) Soweit Klassen nicht gebildet werden, gilt Absatz 5 mit der Maßgabe, dass die Schule durch eine 
entsprechende Aufteilung des Unterrichtsangebotes den nach Absatz 4 angemeldeten Schülerinnen 
und Schülern die Teilnahme an zwei Stunden Religionsunterricht je Woche zu ermöglichen hat. 

(7) Für Weltanschauungsgemeinschaften gelten Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 6 sinngemäß. 

§ 16   Einführung von Schulbüchern und anderen Medien 

(1) Schulbücher und andere Unterrichtsmedien, die dazu bestimmt sind, von Schülerinnen und 
Schülern über einen längeren Zeitraum überwiegend im Unterricht und bei der häuslichen Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts verwendet zu werden, dürfen an einer Schule nur eingeführt werden, 
wenn sie 

(...) 

5.  nicht ein geschlechts-, religions- oder rassendiskriminierendes Verständnis fördern. 

(...) 
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Teil 6   Schulverfassung  

 Abschnitt III   Konferenzen der Lehrkräfte  

 § 82 Mitglieder 

(…) 

(2) An den Sitzungen der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und ihrer Ausschüsse nehmen mit 
beratender Stimme teil  

(…) 

 2.  die gemäß § 13 Abs. 2 mit der Erteilung von Religions- und 
Weltanschauungsunterricht betrauten Personen, 

(…) 

(4) (…) Die in der Klasse mit der Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht betrauten 
Personen können an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit beratender Stimme teilnehmen.  

Teil 7   Schulen in freier Trägerschaft 

Abschnitt I   Allgemeine Bestimmungen 

§ 94   Schulen in freier Trägerschaft 

Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) bereichern als Ersatz- oder Ergänzungsschulen das 
Schulwesen des Landes Berlin. Sie erweitern das Angebot freier Schulwahl und können das 
Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung und des Unterrichts fördern. Die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen in freier Trägerschaft und öffentlichen Schulen ist zu unterstützen. 

Abschnitt II   Ersatzschulen  

§ 98   Genehmigung 

(1) Ersatzschulen dürfen nur mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde errichtet und betrieben 
werden. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

(…) 

(3) Die Genehmigung ist nach Maßgabe der Absätze 5 bis 7 zu erteilen, wenn  

 1.  die Schule in ihren Lehrzielen und Einrichtungen nicht hinter den öffentlichen Schulen 
zurücksteht, 

 2.  die Lehrkräfte eine wissenschaftliche Ausbildung und Prüfung nachweisen, die hinter 
der Ausbildung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nicht zurücksteht, oder die wissenschaftliche 
und pädagogische Eignung der Lehrkräfte durch gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen werden 
kann, 

 3.  die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist, 

 4.  eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen ihrer 
Erziehungsberechtigten nicht gefördert wird, 
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 5.  der Schulträger oder, falls dieser keine natürliche Person ist, dessen Vertreterin oder 
Vertreter geeignet ist, eine Schule verantwortlich zu führen, und er die Gewähr dafür bietet, nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu verstoßen, und 

 6.  die Schulgebäude und -anlagen den allgemeinen gesetzlichen und 
ordnungsbehördlichen Anforderungen an einen geordneten Schulbetrieb entsprechen. 

(4) Grundschulen in freier Trägerschaft sind nur zu genehmigen, wenn  

 1.  die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen und 

 2.  ein besonderes pädagogisches Interesse für die Zulassung der Schule vorliegt oder die 
Erziehungsberechtigten die Errichtung einer Gemeinschafts-, Bekenntnis- oder 
Weltanschauungsschule beantragen und eine öffentliche Grundschule dieser Art in zumutbarer 
Entfernung nicht besteht. (…) 

 

Teil 9   Bezirks- und Landesgremien  

§ 115   Landesschulbeirat 

(1) Auf Landesebene wird ein Landesschulbeirat gebildet. Der Landesschulbeirat berät die für das 
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung in Angelegenheiten, die für die Entwicklung der Schulen 
und für ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit von grundsätzlicher Bedeutung sind.  

(…) 

(4) Der Landesschulbeirat besteht aus  

(…) 

 6.  je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die nach § 13 Abs. 1 Religions- oder Weltanschauungsunterricht 
anbieten und von denen jene benannt werden, (…) 

(...) 

11.5 Brandenburg 

11.5.1 Gesetz über die Ausbildung und Prüfung für Lehrämter und die Fort- und 
Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Lehrerbildungsgesetz – BbgLeBiG) 
Vom 18.12.2012 (GVBl. I 2012, Nr. 45), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2014 

(GVBl. I Nr.7) 

Abschnitt 4 Anerkennungen 

§ 14 Anerkennung von Befähigungsprüfungen für Religionsunterricht  

(1) Eine von den Kirchen und Religionsgemeinschaften abgenommene Prüfung zur Erlangung der 
Befähigung, Unterricht in evangelischer, katholischer oder jüdischer Religionslehre zu erteilen, kann 
als Erweiterungsprüfung, als Ergänzungsprüfung, als Teil einer Ergänzungsprüfung oder einer Ersten 
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oder Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt anerkannt werden, wenn ein Studienumfang 
nachgewiesen wird, der einem der Fächer der Lehramtsprüfungsordnung entspricht. Die Anerkennung 
darf nicht versagt werden, wenn die Prüfung nach einer von dem für Schule zuständigen Ministerium 
bestätigten Ausbildungs- und Prüfungsordnung durchgeführt worden ist. 

(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt sinngemäß für entsprechende gleichwertige Ausbildungen 
anderer Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften. 

 

 

 

11.5.2 Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg (BbgHG)  
Vom 18.12.2008 (GVBl. I 318), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2009 (GVBl. I 

Nr.37) 

Abschnitt 3   Studium, Lehre, Prüfungen  

§ 20   Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen. (…) 

Abschnitt 4   Hochschulgrade, Promotion und Habilitation  

§ 26   Hochschulgrade 

(…) 

(2) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 
kann die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen. Aufgrund der 
Hochschulprüfung an Fachhochschulen oder in Fachhochschulstudiengängen anderer Hochschulen 
kann der Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) verliehen werden. Die Hochschule 
kann einen Diplomgrad auch aufgrund einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit 
der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. Die Universitäten können für den 
berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums einen Magistergrad verleihen. Eine Hochschule kann 
für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums aufgrund einer Vereinbarung mit einer 
ausländischen Hochschule andere als die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verleihen. Ein 
Grad nach Satz 5 kann auch zusätzlich zu einem der in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade 
verliehen werden. 

(…) 

§ 28   Ausländische Hochschulgrade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule und aufgrund eines nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen 
worden ist, darf in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule 
geführt werden. Dabei kann die verliehene Form, soweit erforderlich, in lateinische Schrift übertragen 
und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung verwendet und 
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eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Hochschulgrade aus Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie des Europäischen 
Hochschulinstituts Florenz und der Päpstlichen Hochschulen können ohne Herkunftsbezeichnung 
geführt werden. Eine Umwandlung in einen entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt; eine 
Ausnahme hiervon gilt für Berechtigte nach § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), geändert durch Artikel 19 Abs. 1 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840). Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
ausländische staatliche oder kirchliche Grade. 

(…) 

11.5.3 Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Schulgesetz - BbgSchulG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 02.08.2002 (GVBl. I  S. 78), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.02.2014 (GVBl. I  Nr. 7) 

Teil 1   Allgemeines 

Abschnitt I   Einleitende Vorschriften 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

3. Schulen in freier Trägerschaft: Schulen, deren Träger inländische natürliche oder juristische 
Personen des Privatrechts sowie Kirchen, Religionsgemeinschaften oder 
Weltanschauungsgemeinschaften sind, die die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besitzen. 

(...) 

Abschnitt II   Auftrag der Schule 

§ 3   Recht auf Bildung 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen der Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß 
Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg. Die Schulen sind so zu gestalten, dass 
gleicher Zugang, unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage, der nationalen Herkunft, der 
politischen oder religiösen Überzeugung und des Geschlechts, gewährleistet wird. Es ist Aufgabe aller 
Schulen, jede Schülerin und jeden Schüler individuell    zu fördern. Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Begabungen, sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler sowie Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen sind besonders zu fördern. 

(...) 

§ 4   Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung90 

(...) 

                                                            
 

90 Geltung bis 31.05.2014 
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(4) Die Schule wahrt die Freiheit des Gewissens sowie Offenheit und Toleranz gegenüber 
unterschiedlichen kulturellen, religiösen, weltanschaulichen und politischen Wertvorstellungen, 
Empfindungen und Überzeugungen. Keine Schülerin und kein Schüler darf einseitig beeinflusst 
werden. Keine Schülerin und kein Schüler darf wegen der Rasse, Abstammung, Nationalität, Sprache, 
des Geschlechts, der sexuellen Identität, der sozialen Herkunft oder Stellung, der Behinderung, der 
religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung bevorzugt oder benachteiligt werden. 
Einer Benachteiligung von Mädchen und Frauen ist aktiv entgegenzuwirken. 

(...) 

 

 

Teil 2   Schulgestaltung 

Abschnitt I   Stellung der Schulen 

§ 9   Zusammenarbeit mit anderen Stellen, öffentlichen Einrichtungen und den Kirchen 

(1) Die Schulen sollen mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die 
Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse zusammenarbeiten. Sie achten dabei die fachlichen Grundsätze und das Selbstverständnis 
der Kooperationspartner. Sie können nach Zustimmung durch das staatliche Schulamt und den 
Schulträger Vereinbarungen insbesondere mit einem Träger der Jugendhilfe über die Durchführung 
von Sozialarbeit oder von Freizeitangeboten an der Schule treffen, soweit der Schulträger nicht selbst 
solche Vereinbarungen trifft. Schulen können in Zusammenarbeit insbesondere mit Unternehmen der 
Wirtschaft, mit Hochschuleinrichtungen, Einrichtungen der Weiterbildung und in integrierten 
Projekten von Jugendhilfe und Schule (praxisbezogene Angebote) im Rahmen der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften besondere Unterrichtsangebote einrichten, die insbesondere schulisches 
Lernen sowie berufsorientierende und studienvorbereitende Maßnahmen miteinander verbinden.  

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, Schülerinnen und Schüler in allen 
Schulformen und Schulstufen in den Räumen der Schule in Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen 
zu unterrichten (Religionsunterricht). Sie übernehmen die Verantwortung dafür, dass der 
Religionsunterricht entsprechend den für den Schulunterricht geltenden Bestimmungen durchgeführt 
wird. Sie haben das Recht, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über den Religionsunterricht 
zu informieren. Der Religionsunterricht wird durch Personen erteilt, die von den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften beauftragt werden. Am Religionsunterricht nehmen Schülerinnen und 
Schüler teil, deren Eltern eine dahingehende schriftliche Erklärung abgeben. Bei Schülerinnen und 
Schülern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, tritt die eigene Erklärung an die Stelle der Erklärung 
der Eltern. Der Schulträger stellt die Räume unentgeltlich zur Verfügung.  

(3) Der Religionsunterricht wird in Lerngruppen mit einer Teilnehmerzahl von in der Regel 
mindestens zwölf Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Der Religionsunterricht soll in die 
regelmäßige Unterrichtszeit integriert werden. Durch die zeitliche Gestaltung soll nicht ausgeschlossen 
werden, dass Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht in dem Fach Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde besuchen, zusätzlich am Religionsunterricht teilnehmen können.  

(4) Sofern die Kirchen und Religionsgemeinschaften dies wollen, werden die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht von denjenigen, die diesen Unterricht erteilen, 
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entsprechend den Grundsätzen der Leistungsbewertung gemäß § 57 bewertet und entsprechend in das 
Zeugnis gemäß § 58 aufgenommen. Die Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Leistungsbewertung 
des Religionsunterrichts obliegt der Kirche oder Religionsgemeinschaft. Die von ihr beauftragten 
Personen müssen über eine hinreichende Ausbildung verfügen und den Unterricht nach verbindlichen 
curricularen Vorgaben gestalten, die denen des staatlichen Unterrichts gleichwertig sind.  

(5) Lehrkräften des Landes Brandenburg, die neben dem staatlichen Unterricht im Auftrag von 
Kirchen oder Religionsgemeinschaften Religionsunterricht erteilen, wird die Erteilung dieses 
Unterrichts mit bis zu acht Unterrichtsstunden je Woche auf die Pflichtstundenzahl angerechnet, 
sofern die Mindestgruppengröße von zwölf Schülerinnen und Schülern erreicht wird. Bei einer 
Teilzeitbeschäftigung erfolgt die Anrechnung in entsprechend gekürztem Umfang. Den genannten 
Lehrkräften wird die Teilnahme an Veranstaltungen ihrer Kirche oder Religionsgemeinschaft zur 
religionspädagogischen Fort- und Weiterbildung unter den für Fort- und Weiterbildung üblichen 
Bedingungen ermöglicht. Den Kirchen und Religionsgemeinschaften, deren Beauftragte 
Religionsunterricht erteilen, werden zu den dadurch entstehenden Kosten nach Maßgabe des Haushalts 
staatliche Zuschüsse gewährt.  

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für Schule zuständigen Ausschuss 
des Landtages das Nähere zu den Absätzen 2 bis 5 durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
über die Erteilung des Religionsunterrichts bei Unterschreitung der Mindestgruppengröße, die 
Möglichkeit klassen-, jahrgangsstufen- oder schulübergreifender Gruppenbildung sowie über den 
Religionsunterricht in Räumen der Kirche oder Religionsgemeinschaft. Durch Rechtsverordnung kann 
auch bestimmt werden, welche Bedeutung die Religionsnote für die Versetzung der Schülerin oder des 
Schülers und für den Erwerb von Abschlüssen und Berechtigungen hat.  

(7) Mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen Vereinbarungen insbesondere über die 
Durchführung des Religionsunterrichts und die staatlichen Zuschüsse getroffen werden.  

(8) Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Pflege einer Weltanschauung werden den 
Religionsgemeinschaften gleichgestellt.  

Abschnitt II   Unterrichtsinhalte, Stundentafeln 

§ 11   Unterrichtsfächer 

(1) In den Unterrichtsfächern sind die jedes Fach kennzeichnenden Ziele und Kompetenzen sowie die 
für das Fach spezifischen Didaktiken und Methoden zu berücksichtigen. Inhalte von 
Unterrichtsfächern können für begrenzte Zeiträume auch fachübergreifend oder fächerverbindend 
unterrichtet werden. In Oberstufenzentren können an die Stelle von Unterrichtsfächern Lernfelder 
treten. Lernfelder sind durch Zielformulierungen beschriebene thematische Einheiten, die sich an 
konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren. 

(2) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde soll Schülerinnen und Schüler in besonderem 
Maße darin unterstützen, ihr Leben selbstbestimmt und verantwortlich zu gestalten, und ihnen helfen, 
sich in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Wertvorstellungen 
und Sinnangeboten zunehmend eigenständig und urteilsfähig zu orientieren. Das Fach dient der 
Vermittlung von Grundlagen für eine wertorientierte Lebensgestaltung, von Wissen über Traditionen 
philosophischer Ethik und Grundsätzen ethischer Urteilsbildung sowie über Religionen und 
Weltanschauungen. 
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(3) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde wird bekenntnisfrei, religiös und 
weltanschaulich neutral unterrichtet. Die Eltern werden über Ziele, Inhalte und Formen des Unterrichts 
in Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde rechtzeitig und umfassend informiert. Gegenüber der 
religiösen oder weltanschaulichen Gebundenheit von Schülerinnen und Schülern ist Offenheit und 
Toleranz zu wahren. Schülerinnen und Schüler, deren Eltern gegenüber der Schule erklären, dass ihr 
Kind Religionsunterricht anstelle des Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde erhalten soll, 
und den Besuch eines solchen Unterrichts nachweisen, sind von der Verpflichtung zur Teilnahme am 
Unterricht in dem Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde befreit. Bei Schülerinnen und 
Schülern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, tritt die eigene Erklärung an die Stelle der Erklärung 
der Eltern. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, die Ausgestaltung des 
Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde durch Rechtsverordnung zu regeln. Bezüglich des 
Stundenvolumens und der Einführung des Faches in den einzelnen Jahrgangsstufen ist rechtzeitig und 
nach umfassender Information das Benehmen mit dem für Schule zuständigen Ausschuss des 
Landtages herzustellen. 

§ 12   Lernbereiche und übergreifende Themenkomplexe 

(...) 

(3) Die schulische Sexualerziehung ergänzt die Sexualerziehung durch die Eltern. Ihr Ziel ist es, die 
Schülerinnen und Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, religiösen, kulturellen und 
sozialen Tatsachen und Bezügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen. (…) 

§ 14   Zulassung von Lernmitteln 

(1) Lehr- und Lernmittel müssen zur Erreichung der Ziele und Grundsätze gemäß § 4 geeignet sein. 

(…) 

(3) Sie sind zuzulassen, wenn sie  

 1.  Rechtsvorschriften nicht widersprechen, 

 2.  mit den grundlegenden Zielen und Inhalten der Rahmenlehrpläne vereinbar sind und 

 3.  nach methodischen und didaktischen Grundsätzen den pädagogischen Anforderungen 
genügen, keine Fehler in der Sachdarstellung aufweisen und insbesondere nicht ein geschlechts-, 
religions- oder rassendiskriminierendes Verständnis fördern und nicht den Zielen und Grundsätzen 
gemäß § 4 zuwiderlaufen. 

(…) 

Teil 7   Mitwirkungsrechte in der Schule  

Abschnitt 4   Lehrkräfte  

§ 85   Konferenz der Lehrkräfte 

(1) An jeder Schule wird eine Konferenz der Lehrkräfte gebildet. (…) die gemäß § 9 Abs. 2 mit der 
Erteilung des Religionsunterrichts beauftragten Lehrkräfte (…) sind beratende Mitglieder der 
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Konferenz. Die Konferenz der Lehrkräfte tritt in der Regel sechsmal im Jahr auf Einladung der 
Schulleitung zusammen. 

(…) 

§ 88   Klassenkonferenzen 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Klassenkonferenzen sind alle Lehrkräfte, die in der Klasse 
regelmäßig unterrichten, und das in der Klasse regelmäßig tätige sonstige pädagogische Personal. (…) 
Mit der Erteilung von Religionsunterricht beauftragte Lehrkräfte, die Schülerinnen oder Schülern der 
Klasse Religionsunterricht erteilen, können mit beratender Stimme teilnehmen. (…) 

Teil 10    Schulen in freier Trägerschaft 

Abschnitt I   Allgemeine Vorschriften 

§ 117   Stellung der Schulen in freier Trägerschaft 

(1) Schulen in freier Trägerschaft wirken neben Schulen in öffentlicher Trägerschaft daran mit, die 
Vielfalt der Bildungsgänge zu gewährleisten. 

(2) Den freien Trägern obliegt die Schulgestaltung. Dabei entscheiden sie insbesondere über die 
Inhalte, die Methoden, die Organisation von Unterricht und Erziehung und die pädagogische, religiöse 
oder weltanschauliche Ausrichtung, soweit durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt ist. 

(...) 

Teil 12    Mitwirkungsrechte auf Kreis- und Landesebene 

§ 139   Landesschulbeirat91 

(1) Es wird ein Landesschulbeirat gebildet. Ihm gehören die gemäß § 138 Abs. 3 gewählten Mitglieder 
an. Dem Landesschulbeirat gehören ferner an 

(...) 

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche.  

(...) 

                                                            
 

91 Geltung bis 31.05.2014 
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11.5.4 Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz – BbgWBG) 

Vom 15.12.1993 (GVBl. I 1993, 498), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
09.11.2006 (GVBl. I S. 127) 

Abschnitt 2 - Anerkennung von Einrichtungen und Landesorganisationen 

§ 7 - Anerkennung von Einrichtungen 

Als Weiterbildungseinrichtungen werden Einrichtungen freier Träger gemäß § 3 Abs. 2 anerkannt, die 

(…) 

2. Veranstaltungen jeder Person ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftliche und berufliche Stellung, 
Nationalität, ihr Geschlecht und ihre Religion öffnen. Vorbildungsnachweise dürfen ausschließlich bei 
schulabschlußbezogenen Maßnahmen und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung als 
Zugangsvoraussetzungen verlangt werden, 

(…) 

11.6 Bremen 

11.6.1 Bremisches Hochschulgesetz 
In der Fassung vom 09.05.2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Geschäftsvertei-

lung des Senats vom  05.05.2011 und 13.12.2011 (Brem.GBl. 2012 S. 24) 

Teil V   Studium, Prüfungen und Studienreform 

Kapitel 3   Prüfungen und Hochschulgrade 

§ 64b   Führung von ausländischen Graden 

Ausländische Hochschulgrade, Hochschultätigkeitsbezeichnungen und Hochschultitel sowie 
entsprechende staatliche oder kirchliche Grade, Bezeichnungen und Titel dürfen in der verliehenen 
Form unter Angabe der verleihenden Stelle geführt werden, wenn sie von einer ausländischen, im 
Herkunftsland anerkannten und zur Verleihung berechtigten Hochschule oder von einer 
entsprechenden staatlichen oder kirchlichen Stelle nach ordnungsgemäß durchgeführtem und durch 
Prüfung abgeschlossenen Hochschulstudium verliehen worden sind. Dabei kann die verliehene Form 
in die lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich 
allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt 
werden. (…) 

11.6.2 Bremisches Schulgesetz (BremSchulG)  
Vom 28.06.2005 (GBl. Bremen  S. 260, ber. GBl. S. 388, 398), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 28.01.2014 (GBl. Bremen S. 72) 

Teil 1   Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 1   Geltungsbereich 

(...) 
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(2) Für Ersatzschulen in freier Trägerschaft gelten, sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe 
sind oder es sich um Bildungsgänge von Schulen handelt, die einen Abschluss im Sinne von § 14a 
Abs. 2 des Privatschulgesetzes vermitteln, die §§ 2 bis 8, 11, 13 bis 22 und 24 bis 29 ebenfalls, soweit 
in ihnen der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, die Gliederung des bremischen 
Schulsystems und die einzelnen Schularten und Schulstufen inhaltlich und organisatorisch bestimmt 
sind. 

(...) 

Teil 2   Die Schule 

Kapitel 1   Auftrag der Schule 

§ 3   Allgemeines 

(…) 

(4) Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Sie sollen im 
Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die Inklusion aller Schülerinnen und Schüler 
unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Religion oder einer 
Beeinträchtigung in das gesellschaftliche Leben und die schulische Gemeinschaft befördern und 
Ausgrenzungen Einzelner vermeiden. 

§ 4   Allgemeine Gestaltung des Schullebens 

(...) 

(3) Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Verständnis und ein friedliches Zusammenleben in der 
Begegnung und in der wechselseitigen Achtung der sozialen, kulturellen und religiösen Vielfalt zu 
fördern und zu praktizieren. Die Schule hat im Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die 
Integration der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in das gesellschaftliche Leben 
und die schulische Gemeinschaft zu befördern und Ausgrenzungen einzelner zu vermeiden. Sie soll 
der Ungleichheit von Bildungschancen entgegenwirken und soziale Benachteiligungen abbauen sowie 
Voraussetzungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter schaffen. Insbesondere im 
Rahmen der Berufsorientierung soll der geschlechsspezifischen Ausgrenzung beruflicher Bereiche 
entgegengewirkt werden. 

(...) 

§ 5   Bildungs- und Erziehungsziele 

(1) Schulische Bildung und Erziehung ist den allgemeinen Menschenrechten, den in Grundgesetz und 
Landesverfassung formulierten Werten sowie den Zielen der sozialen Gerechtigkeit und 
Mitmenschlichkeit verpflichtet. Die Schule hat ihren Auftrag gemäß Satz 1 gefährdenden Äußerungen 
religiöser, weltanschaulicher oder politischer Intoleranz entgegenzuwirken. 

(2) Die Schule soll insbesondere erziehen: 

(...) 

8. zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie der verschiedenen Religionen; 

(...) 
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§ 7   Biblischer Geschichtsunterricht  

(1) Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I bekenntnismäßig nicht gebundenen Unterricht in Biblischer 
Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage; in der Gymnasialen Oberstufe können die Schüler 
und Schülerinnen Kurse mit entsprechenden Inhalten an bestimmten Standorten anwählen. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I nicht am Unterricht in Biblischer Geschichte 
teilnehmen, besuchen den Unterricht in einem vom Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmten 
geeigneten Alternativfach. 

§ 12   Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule zusammen mit Institutionen, die allgemein für 
die Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen, kriminalpräventiven und berufsbezogenen 
Fragen zuständig sind, insbesondere mit den außerschulischen Bildungs-, Förderungs- und 
Beratungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe, mit Institutionen des Gesundheitswesens, mit der 
Polizei, mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen der Region 
einschließlich der Kirchen, der im Sinne von Artikel 61 der Landesverfassung anerkannten Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften und der Einrichtungen der Weltreligionen sowie mit der 
Arbeitswelt der Region. Die Schule soll sich auch bemühen, internationale Kontakte zu pflegen. 

(…) 

Teil 3   Die Schülerin und der Schüler  

Kapitel 1   Rechte der Schülerin und des Schülers 

§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen 

(1) Erfordert das Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin eine Ordnungsmaßnahme, so kommt 
folgendes in Betracht:  

 1.  Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, den Schüler oder die Schülerin das 
eigene Fehlverhalten erkennen zu lassen; 

 2.  Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis zu höchstens einer Woche; 

 3.  Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltungen; 

 4.  Erteilung eines schriftlichen Verweises; 

 5.  Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe; 

 6.  Überweisung in eine andere Schule. 

(…) 

(3) Ordnungsmaßnahmen können mit Auflagen verbunden werden und müssen besonders pädagogisch 
begleitet werden. Erforderlich ist die besondere pädagogische Begleitung insbesondere in Fällen der 
Verletzung der Würde (…) religiösen Gruppen durch alle Formen der Gewalt. (…) 
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Teil 4   Rechte und Pflichten des schulischen Personals, der Erziehungsberechtigten und 
der Ausbildenden 

§ 59b   Aufgaben des schulischen Personals insgesamt 

(...) 

(4) Die öffentlichen Schulen haben religiöse und weltanschauliche Neutralität zu wahren. Dieser 
Verpflichtung muss das Verhalten der Lehr-, sozialpädagogischen Fach- und Betreuungskräfte in der 
Schule gerecht werden. Die Lehrkräfte, die sozialpädagogischen Fachkräfte und die Betreuungskräfte 
müssen in jedem Fach auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schülerinnen und 
Schüler sowie auf das Recht der Erziehungsberechtigten Rücksicht nehmen, ihren Kindern in 
Glaubens- und Weltanschauungsfragen Überzeugungen zu vermitteln. Diese Pflichten der Lehrkräfte 
und des betreuenden Personals erstrecken sich auf die Art und Weise einer Kundgabe des eigenen 
Bekenntnisses. Auch das äußere Erscheinungsbild der Lehrkräfte und des betreuenden Personals darf 
in der Schule nicht dazu geeignet sein, die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen der 
Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten zu stören oder Spannungen, die den 
Schulfrieden durch Verletzung der religiösen und weltanschaulichen Neutralität gefährden, in die 
Schule zu tragen. 

(5) Für Referendare und Referendarinnen gilt Absatz 4 nur, soweit sie Unterricht erteilen. 

11.7 Hamburg 

11.7.1 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) 
Vom 18.06.2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2013 

(HmbGVBl. S. 503, 527) 

ZWEITER TEIL   Mitglieder der Hochschulen 

Zweiter Abschnitt  Wissenschaftliches und künstlerisches Personal, 
Unterrichtstutorinnen und Unterrichtstutoren 

§ 12   Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

(1) Professorinnen und Professoren nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in 
Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres 
Dienstverhältnisses selbständig wahr. 

(…) 

(4) Zu ihren Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere auch: 

1.  die Mitwirkung an Hochschul- und Staatsprüfungen sowie an kirchlichen Prüfungen nach 
Maßgabe der Prüfungsordnungen, 

(…) 
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Dritter Abschnitt   Die Studierenden 

§ 37   Berechtigung zum Studium in grundständigen Studiengängen 

(1) Zum Studium in Bachelorstudiengängen und Studiengängen mit staatlicher oder kirchlicher 
Abschlussprüfung nach § 72 (grundständige Studiengänge) sind berechtigt: 

1.  Inhaberinnen und Inhaber der allgemeinen Hochschulreife nach dem Hamburgischen 
Schulgesetz vom 16. April 1997 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 9. März 2010 (HmbGVBl. S. 
249), in der jeweils geltenden Fassung oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung, 

2.  Inhaberinnen und Inhaber eines Hochschulabschlusses, der an einer deutschen Hochschule 
nach einem Studium mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern erworben wurde, 
sowie Personen, die an einer deutschen Fachhochschule die Vorprüfung mit weit 
überdurchschnittlichem Erfolg bestanden haben, 

3.  Meisterinnen und Meister nach der Handwerksordnung in der Fassung vom 24. September 
1998 (BGBl. 1998 I S. 3075, 2006 I S. 2095), zuletzt geändert am 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091, 
2094), in der jeweils geltenden Fassung, 

4.  Fachwirtinnen und Fachwirte sowie Inhaberinnen und Inhaber anderer Fortbildungsabschlüsse 
nach den §§ 53 und 54 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt 
geändert am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262), in der jeweils geltenden Fassung oder der §§ 42 
und 42a der Handwerksordnung, sofern die Lehrgänge in der Regel mindestens 400 
Unterrichtsstunden umfassen, 

5.  Inhaberinnen und Inhaber von Befähigungszeugnissen nach der Schiffsoffizier-
Ausbildungsverordnung in der Fassung vom 15. Januar 1992 (BGBl. I S. 22, 227), zuletzt geändert am 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407, 2472), in der jeweils geltenden Fassung, 

6.  Inhaberinnen und Inhaber von Abschlüssen von Fachschulen nach Maßgabe der 
Rechtsverordnungen nach § 24 Absatz 2 des Hamburgischen Schulgesetzes*) sowie Inhaberinnen und 
Inhaber als gleichwertig anerkannter Abschlüsse, 

7.  Inhaberinnen und Inhaber von Abschlüssen landesrechtlicher Fortbildungsregelungen für 
Berufe im Gesundheitswesen sowie im Bereich der sozialpflegerischen und sozialpädagogischen 
Berufe, die mit Nummer 4 oder 6 vergleichbar sind. 

Zum Studium in den grundständigen Studiengängen der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg sind auch Inhaberinnen und Inhaber der Fachhochschulreife nach dem Hamburgischen 
Schulgesetz oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung berechtigt. Die Fakultät Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg kann durch Satzung bestimmen, dass in ihren 
grundständigen Studiengängen oder in einzelnen ihrer grundständigen Studiengänge ein Zeugnis der 
Fachhochschulreife zum Studium berechtigt. 

(…) 
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DRITTER TEIL    Studienreform, Studium und Prüfungen 

Zweiter Abschnitt   Studium 

§ 52   Studiengänge 

(…) 

(2) Der Abschluss eines Studiengangs kann eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine 
kirchliche Prüfung sein. Soweit ein Studiengang wegen seiner Eigenart nicht mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden muss, gilt das zu dem jeweiligen Studienziel führende Studium als 
Studiengang; die Hochschule bestimmt die Dauer des Studiums durch Satzung. 

(…) 

Dritter Abschnitt   Prüfungen 

§ 69   Ausländische Grade 

(1) Ein ausländischer akademischer Hochschulgrad, der auf Grund einer Prüfung im Anschluss an ein 
tatsächlich absolviertes Studium von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule ordnungsgemäß verliehen wurde, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter 
Angabe der verleihenden Institution geführt werden. Die verliehene Form des Grades kann bei 
fremden Schriftarten in die lateinische Schrift übertragen werden; ferner kann die im Herkunftsland 
zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine wörtliche 
Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische staatliche 
und kirchliche Hochschulgrade entsprechend. § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung 
vom 3. Juni 1993 (BGBl. I S. 830), zuletzt geändert am 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2534, 2535), 
in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

(…) 

§ 72   Staatliche und kirchliche Prüfungen, staatliche Prüfungsordnungen 

(1) Die zuständige staatliche Stelle und die Hochschulen bestimmen im gegenseitigen Einvernehmen, 
ob an die Stelle einer staatlichen Abschlussprüfung eine Hochschulabschlussprüfung oder an die Stelle 
einer Hochschulabschlussprüfung eine staatliche Abschlussprüfung treten soll. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nach Anhörung der Hochschule für 
Studiengänge, die durch staatliche Prüfungen abgeschlossen werden, Prüfungsordnungen zu erlassen. 

(3) Die §§ 59 bis 65 gelten für staatliche Prüfungsordnungen entsprechend, soweit dies mit dem 
Zweck der jeweiligen staatlichen Prüfung vereinbar ist. Abweichend von § 64 Absatz 1 kann auch zur 
Prüferin oder zum Prüfer bestellt werden, wer die betreffende oder eine vergleichbare Prüfung 
abgelegt hat. Die staatlichen Prüfungsordnungen sollen dem § 66 entsprechende Regelungen 
enthalten. 

(4) Die Hochschulen können auf Grund einer bestandenen staatlichen oder kirchlichen 
Abschlussprüfung einen Hochschulgrad verleihen; die Hochschulen regeln das Nähere durch Satzung. 
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11.7.2 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG), 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.1997 (GVBl. Hamburg S. 97), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 28.01.2014 (GVBl. Hamburg S. 37) 

Erster Teil   Recht auf schulische Bildung und Auftrag der Schule 

§ 1   Recht auf schulische Bildung 

Jeder junge Mensch hat das Recht auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Bildung 
und Erziehung und ist gehalten, sich nach seinen Möglichkeiten zu bilden. Dies gilt ungeachtet seines 
Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder einer Behinderung. Das Recht auf 
schulische Bildung und Erziehung wird durch ein Schulwesen gewährleistet, das nach Maßgabe dieses 
Gesetzes einzurichten und zu unterhalten ist. Aus dem Recht auf schulische Bildung ergeben sich 
individuelle Ansprüche, wenn sie nach Voraussetzungen und Inhalt in diesem Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes bestimmt sind. 

Zweiter Teil Gestaltung von Unterricht und Erziehung 

§ 7   Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Er wird in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften im Geiste der Achtung und Toleranz gegenüber anderen 
Bekenntnissen und Weltanschauungen erteilt. 

(2) Keine Lehrerin und kein Lehrer darf verpflichtet werden, gegen ihren oder seinen Willen 
Religionsunterricht zu erteilen. 

(3) Über die Teilnahme am Religionsunterricht entscheiden die Sorgeberechtigten, nach Vollendung 
des 14. Lebensjahres die Schülerinnen und Schüler. 

(4) Soweit in der Stundentafel vorgesehen, wird den Schülerinnen und Schülern eine Wahlpflicht-
Alternative zum Religionsunterricht in den Bereichen Ethik und Philosophie angeboten. 

Fünfter Teil   Schulverfassung 

Achter Abschnitt   Kammern, Landsschulbeirat 

§ 83   Landesschulbeirat 

(...) 

(2) Der Landesschulbeirat besteht aus 

(...) 

2. je einem Mitglied, das auf Vorschlag der Handelskammer Hamburg, der Handwerkskammer 
Hamburg, des Integrationsbeirates, des Senatskoordinators für die Gleichstellung behinderter 
Menschen, der Landesarbeitsgemeinschaft für Behinderte, der Agentur für Arbeit Hamburg, des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Hamburg, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Hamburg, des 
Deutschen Beamtenbundes Hamburg, der Universität Hamburg, der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Evangelischen Kirche, der 
Katholischen Kirche, der Arbeitsgemeinschaft der freien Schulträger in der Freien und Hansestadt 
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Hamburg, der Jüdischen Gemeinde, des Rates der islamischen Gemeinden und des Verbandes freier 
Weltanschauungsgemeinschaften Hamburg e.V. von der zuständigen Behörde berufen wird, 

(...) 

11.8 Hessen 

11.8.1 Gesetz über die Finanzierung von Ersatzschulen [von Hessen] 
(Ersatzschulfinanzierungsgesetz - EschFG -) 

Vom 27.07.2013 (GVBl. 454) 

§ 1   Voraussetzungen 

(1) Das Land Hessen leistet den Trägern von Schulen in freier Trägerschaft Zuschüsse zu den 
Personal- und Sachkosten einer Schule, wenn diese als Ersatzschule genehmigt worden ist und der 
Träger die Voraussetzungen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit nach § 52 der Abgabenordnung 
nachweist. 

(2) Die Finanzierung beginnt drei Jahre nach Genehmigung der Ersatzschule, wenn der Unterrichtsbe-
trieb ohne Unterbrechungen stattgefunden hat und im Anschluss daran fortgeführt wird. Für die ersten 
drei Jahre des Unterrichtsbetriebs wird rückwirkend eine Finanzhilfe in Höhe von 50 Prozent der in 
der Wartezeit entgangenen Zuschüsse in zehn gleichen Jahresraten gewährt. 

(3) Erweitert ein Träger eine zuschussberechtigte Ersatzschule am gleichen Schulstandort um eine 
weitere Schulform oder -stufe, so wird der Zuschuss für die neue Schulform oder -stufe mit dem Be-
ginn des Jahres gewährt, das auf die Genehmigung der neuen Schulform oder -stufe folgt. 

§ 2 Berechnung der jährlichen Schülersätze 

(1) Für jede Schülerin und jeden Schüler einer zuschussberechtigten Ersatzschule wird ein jährlicher 
Schülersatz gewährt. Maßgeblich für die Berechnung dieses Schülersatzes sind die Kosten des Landes 
und die bereinigten Ausgaben der kommunalen Schulträger, die je Schülerin oder Schüler der öffentli-
chen Schulen der entsprechenden Schulformen und -stufen aufgewendet werden. Hierbei wird für jede 
Schulform oder -stufe die Summe aus 

1. einem schulformbezogenen Schülerbetrag nach Abs. 2, 
2.einem schulformübergreifenden Schülerbetrag als Pauschalbetrag nach Abs. 3 und 
3.einem aus den bereinigten Ausgaben der kommunalen Schulträger errechneten schulformbezogenen 
Betrag je Schülerin oder Schüler nach Abs. 4 gebildet. 

(2) Zur Ermittlung der schulformbezogenen Schülerbeträge werden die schulform- und schulstufenbe-
zogenen Kosten aus dem Produkthaushalt des Landes für das Jahr 2011 den einzelnen öffentlichen 
Schulformen und -stufen zugeordnet. Die auf Kostenträgerebene zugeordneten Beträge werden jeweils 
addiert und durch die Anzahl aller durch das Land in der entsprechenden Schulform oder -stufe be-
schulten Schülerinnen und Schüler geteilt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler je Schulform 
oder -stufe errechnet sich aus dem Durchschnitt der Schuljahre 2010/11 und 2011/12. 

(3) Schulformübergreifende Kosten aus dem Produkthaushalt des Landes für das Jahr 2011 sind dieje-
nigen Kosten, welche auf Kostenträgerebene einzelnen öffentlichen Schulformen und -stufen nicht 
zugeordnet werden können. Zur Ermittlung des schulformübergreifenden Schülerbetrages werden 
diese Kosten addiert und durch die Anzahl aller durch das Land beschulten Schülerinnen und Schüler 
geteilt. Die Anzahl der durch das Land beschulten Schülerinnen und Schüler errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der Schuljahre 2010/11 und 2011/12. 
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(4) Für die Berechnung der schulformbezogenen Beträge je Schülerin oder Schüler wird zunächst der 
Mittelwert der durchschnittlichen bereinigten Ausgaben der kommunalen Schulträger je Schülerin 
oder Schüler der öffentlichen Schulen der Jahre 2006 bis 2009 gebildet. Dieser Mittelwert wird in 
einen pauschalen Anteil zu zwei Fünfteln und einen variablen Anteil zu drei Fünfteln aufgeteilt. Der 
schulformbezogene Betrag je Schülerin oder Schüler wird bestimmt, indem für jede Schulform oder -
stufe der variable Anteil mit dem jeweiligen schulformbezogenen Schülerbetrag nach Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1 multipliziert, durch die durchschnittlichen Schülerkosten des Landes geteilt und zum jeweiligen 
Ergebnis der pauschale Anteil addiert wird. Die durchschnittlichen Schülerkosten des Landes werden 
errechnet aus der Summe der schulform- und schulstufenbezogenen Kosten aus dem Produkthaushalt 
des Landes für das Jahr 2011, geteilt durch die Gesamtzahl der durch das Land beschulten Schülerin-
nen und Schüler. Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind für die berei-
nigten Ausgaben der kommunalen Schulträger die Werte aus der Statistik des Hessischen Statistischen 
Landesamtes über die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen nach 
Aufgabenbereichen maßgebend; für die Schülerzahlen ist die Anzahl aller durch das Land beschulten 
Schülerinnen und Schüler des jeweils entsprechenden Jahres zugrunde zu legen. 

(5) Von den nach Abs. 1 Satz 3 berechneten Beträgen erhält der Träger einer zuschussberechtigten 
Ersatzschule für jede Schülerin und jeden Schüler in Abhängigkeit von der besuchten Schulform oder 
-stufe 85 Prozent, für jede Schülerin und jeden Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung 90 Prozent des dem jeweiligen Förderschwerpunkt entsprechenden Betrages jeweils abzüglich 
des durch die kommunalen Schulträger im Jahr 2011 nach § 7 Abs. 1 für die jeweilige Schulform oder 
-stufe oder den jeweiligen Förderschwerpunkt je Schülerin oder Schüler geleisteten Beitrags als Schü-
lersatz. § 8 bleibt unberührt. 

(6) Abweichend von Abs. 5 betragen die jeweiligen Schülersätze 100 Prozent der nach Abs. 1 Satz 3 
berechneten Beträge abzüglich des durch die kommunalen Schulträger im Jahr 2011 nach § 7 Abs. 1 
für den jeweiligen Förderschwerpunkt der Schulform Förderschule je Schülerin oder Schüler geleiste-
ten Beitrags, wenn Schülerinnen oder Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung auf-
grund nicht vorhandener schulischer Einrichtungen des für die Beschulung zuständigen kommunalen 
Schulträgers an einer zuschussberechtigten Förderschule beschult werden. Voraussetzung ist, dass der 
Träger der zuschussberechtigten Förderschule eine rechtlich verbindliche Vereinbarung mit dem für 
die Beschulung zuständigen kommunalen Schulträger über die Anzahl der aufzunehmenden Schüle-
rinnen und Schüler nachweist. Schulgeld nach § 6 darf in diesen Fällen nicht erhoben werden. § 3 Abs. 
2 bleibt unberührt. 

(7) Für in Teilzeitform angebotene Schulformen werden die nach Abs. 1 Satz 3 berechneten Beträge 
der entsprechenden Vollzeitform zu zwei Dritteln berücksichtigt. 

(8) Beginnend mit dem Jahr 2014 werden jährlich die nach Abs. 1 bis 7 berechneten Schülersätze ent-
sprechend dem Verhältnis der jährlichen Beamtenbesoldung des jeweiligen Vorvorjahres zum davor 
liegenden Jahr gesteigert oder vermindert. Maßgeblich ist dabei das Grundgehalt einer Beamtin oder 
eines Beamten der Besoldungsgruppe A 13 der Stufe 6 zuzüglich der allgemeinen Stellenzulage und 
der Sonderzahlung nach den jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Vorschriften. Im Jahr 2011 wird 
bei der Berechnung nach Satz 1 der zwölffache Betrag der Besoldung des Monats Dezember 2011 
zugrunde gelegt. 

 

§ 3  Berechnung und Auszahlung der jährlichen Zuschüsse, Verjährung 

(1) Den Zuschüssen sind die Schülerzahlen der zuschussberechtigten Ersatzschulen nach dem Stichtag 
der letzten landeseinheitlichen Jahreserhebung zugrunde zu legen. Bei zuschussberechtigten Ersatz-
schulen, deren Unterrichtsabschnitte vom Schuljahresturnus abweichen, kann das Kultusministerium 
von anderen Stichtagen ausgehen. Die Erhebung der Schülerzahlen erfolgt im Rahmen des landeseige-
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nen Schulverwaltungsverfahrens Lehrer- und Schülerdatenbank; über Ausnahmen entscheidet das 
Kultusministerium. 

(2) Der Anspruch einer Schülerin oder eines Schülers auf sonderpädagogische Förderung und der ent-
sprechende Förderschwerpunkt müssen durch eine Bestätigung des Landesschulamts nachgewiesen 
werden, welche auf einer Stellungnahme des sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums 
und, wenn erforderlich, einem schulärztlichen sowie in Zweifelsfällen auf einem schulpsychologi-
schen Gutachten beruht. 

(3) Die Zuschüsse werden in vier Raten zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November ei-
nes jeden Jahres ausgezahlt. 

(4) Die Verjährung des Anspruchs eines Trägers einer zuschussberechtigten Ersatzschule auf Zuschüs-
se richtet sich nach den Regelungen über die regelmäßige Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch. 

 

§ 4   Leistungen für Förderschulen 

(1) Wenn das Land einer als Ersatzschule genehmigten Förderschule Lehrkräfte mit Dienstbezügen 
zur Verfügung stellt, reduziert sich der Zuschuss für die betreffende Schule entsprechend. Der Ab-
zugsbetrag wird pauschal nach den Stellenanteilen berechnet, die am Stichtag nach § 3 Abs. 1 besetzt 
waren. Er beträgt je voller Stelle 63 200 Euro. 

(2) Das Land stellt für Zuwendungen zu notwendigen Investitionskosten der Träger von zuschussbe-
rechtigten heim- oder anstaltsgebundenen Förderschulen sowie von Wohnheimen für behinderte Schü-
lerinnen und Schüler Mittel gesondert bereit. 

 

§ 5   Lernmittelfreiheit 

Die Schüler der zuschussberechtigten Ersatzschulen nehmen entsprechend den für Schüler der 
öffentlichen Schulen geltenden Vorschriften an der Lernmittelfreiheit teil. 

§ 6   Schulgeld 

Privatrechtliche Vereinbarungen über eine Vergütung für den Besuch von Ersatzschulen werden durch 
dieses Gesetz nicht ausgeschlossen. 

§ 7 Leistungen der kommunalen Schulträger 

(1) Die kreisfreien Städte, die Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden, die Schulträger sind, 
leisten den Trägern zuschussberechtigter Ersatzschulen jährlich einen Beitrag zur sachlichen Schulun-
terhaltung. Er beträgt für jede Schülerin und jeden Schüler dieser Schulen, die oder der am Stichtag 
des § 3 Abs. 1 den Wohnsitz im Gebiet des Leistungspflichtigen hatte, 75 Prozent des Gastschulbei-
trages, der nach § 165 des Schulgesetzes in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GVBl. S. 645), in der jeweils geltenden Fassung für 
auswärtige Schülerinnen und Schüler öffentlicher Schulen der entsprechenden Schulform oder -stufe 
festgesetzt worden ist. Für Schülerinnen und Schüler der als Ersatzschule genehmigten Kollegs gilt der 
Gastschulbeitrag für Fachschülerinnen und Fachschüler. 
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(2) Das Landesschulamt entscheidet in Zweifelsfällen über die Leistungspflicht nach Abs. 1. 

(3) Die kommunalen Schulträger können vertraglich vereinbarte Zuwendungen zu den Personal- oder 
Sachkosten einer Ersatzschule auf die Pflichtleistungen nach Abs. 1 anrechnen. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Bundesland, die in Hessen eine zuschussberech-
tigte Ersatzschule besuchen, leistet das Land einen jährlichen Beitrag zur sachlichen Schulunterhal-
tung nach Maßgabe des Abs. 1 Satz 2 und 3. 

§ 8 Stufenplan, Besitzstandswahrung 

(1) Zur Bestimmung der jährlich tatsächlich zu gewährenden Schülersätze ist für jede Schulform oder 
-stufe ein Vergleich nach Abs. 3 durchzuführen. Grundlage sind die aufgrund des Ersatzschulfinanzie-
rungsgesetzes vom 6. Dezember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I S. 90), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. September 2011 (GVBl. I S. 402), veröffentlichten Beihilfesätze des Jahres 2012 als Besitz-
standsbetrag, die nach § 2 Abs. 1 bis 7 berechneten Schülersätze je Schulform oder -stufe als Zielbe-
trag und ein nach Abs. 2 jährlich zu ermittelnder Vergleichsbetrag je Schulform oder -stufe. 

(2) Der Vergleichsbetrag errechnet sich nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Die Besitzstandsbeträge der 
Schulformen oder -stufen, die den allgemeinen Schulen zugeordnet sind, werden im Jahr 2013 um 10 
Prozent und in den Folgejahren jährlich jeweils zusätzlich um weitere 2 Prozent gesteigert. Die den 
einzelnen Förderschwerpunkten der Schulform Förderschule zugeordneten Besitzstandsbeträge wer-
den im Jahr 2013 um 10 Prozent und in den Folgejahren jährlich jeweils zusätzlich um weitere 4 Pro-
zent gesteigert. Abweichend von Satz 3 beginnt die prozentuale Steigerung im Jahr 2013 bei dem För-
derschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit 33 Prozent und bei dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung mit 18 Prozent. Abweichend von Satz 2 wird bei Ersatzschulen, denen 
bisher neben der Regelbeihilfe eine Zusatzbeihilfe in Höhe von 12,5 Prozent gewährt wurde, der Be-
sitzstandsbetrag im Jahr 2013 einmalig um 1 Prozent gesteigert; diese Erhöhung bleibt in den Folge-
jahren erhalten. 

(3) Die jährlich tatsächlich zu gewährenden Schülersätze je Schulform oder -stufe werden durch Ver-
gleich wie folgt bestimmt: 

1. sobald der jährlich ermittelte Vergleichsbetrag den Zielbetrag erreicht oder übersteigt, ist ab diesem 
Zeitpunkt der jährliche Schülersatz nach § 2 zu gewähren; 

2. solange der jährlich ermittelte Vergleichsbetrag kleiner als der Zielbetrag ist, ist im betreffenden 
Jahr der Vergleichsbetrag nach Abs. 2 zu gewähren; 

3. ist der Zielbetrag kleiner als der Besitzstandsbetrag, dann ist der Besitzstandsbetrag zu gewähren. 

(4) Die nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 ermittelten Schülersätze werden entsprechend § 2 Abs. 8 gesteigert 
oder vermindert. 

(5) Die Bekanntgabe der jährlichen Schülersätze je Schulform oder -stufe und für die Förderschwer-
punkte der Schulform Förderschule erfolgt durch das Kultusministerium. 

(6) Bei Förderschulen, denen bisher zulasten von Planstellen Lehrkräfte des Landes unter Fortzahlung 
der Bezüge zur Verfügung gestellt oder denen die Bezüge anderer Lehrkräfte erstattet wurden, ist ba-
sierend auf den jeweils aktuellen Schülerzahlen zum Stichtag nach § 3 Abs. 1 jährlich ein Vergleich 
auf Schulebene durchzuführen. Hierzu ist ein auf die einzelne Schule bezogener Besitzstandsbetrag je 
Schülerin oder Schüler zu errechnen, indem der der jeweiligen Schule im Jahr 2012 gewährte Erstat-
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tungsbetrag durch die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, welche die betreffende Schule im 
Jahr 2012 zum Stichtag der maßgeblichen landeseinheitlichen Jahreserhebung besucht haben, geteilt 
wird. Dieser Besitzstandsbetrag je Schülerin oder Schüler ist zur Feststellung des jährlichen Gesamt-
besitzstandsbetrages der Schule mit der aktuellen Schülerzahl nach Satz 1 zu multiplizieren. Übersteigt 
beim jährlich durchzuführenden Vergleich der Gesamtbesitzstandsbetrag der Schule den der Schule 
unter Zugrundlegung der nach Abs. 4 bekanntgegebenen Schülersätze zustehenden Zuschuss, ist an 
Stelle dieses Zuschusses im betreffenden Jahr der Gesamtbesitzstandsbetrag zuzüglich der Anpassung 
nach § 2 Abs. 8 zu gewähren. 

 

 

11.8.2 Hessisches Hochschulgesetz 
Vom 14.12.2009 (GVBl. Hessen I S. 666)92, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 

(GVBl. 218) 

Zweiter Abschnitt   Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 18   Prüfungen 

(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen, die in der Regel studienbegleitend abgelegt wird. 

(…) 

§ 21   Hochschulgrade 

(1) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben 
wird, verleiht die Hochschule den Bachelorgrad. Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein weiterer 
berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule den Mastergrad; § 16 Abs. 2 
bleibt unberührt. Die Grade können auch aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung, mit der 
ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verliehen werden.  

(...) 

Elfter Abschnitt   Schlussbestimmungen 

§ 98 Verträge mit den Kirchen und Rechtsstellung der kirchlichen theologischen Hochschulen 

Die Verträge mit den Kirchen und die Rechtsstellung der kirchlichen theologischen Hochschulen 
bleiben unberührt.93 Soweit den Hochschulen durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
Zuständigkeiten für Maßnahmen übertragen worden sind, bei denen aufgrund der in Satz 1 genannten 

                                                            
 

92 Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft, vgl. § 103 Satz 2. 
93 Anm.: Diese Vorschrift bezieht sich auf den Vertrag des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen 
von Hessen vom 10. Juni 1960 (GVBl. Hessen S. 54), – dort insbesondere Artikel 10, 13 und 14 – und auf den 
Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 4. Juli1 1963 (GVBl. Hessen I S. 
102), zuletzt geändert durch Ergänzungsvertrag vom 29. März 1974 (GVBl. Hessen I S. 521) 
(Ergänzungsvertrag zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 1974 (GVBl. Hessen I S. 388 )) – dort 
insbesondere Artikel 10.  
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Verträge eine Beteiligung der Kirchen erforderlich ist, erfolgt diese über das Ministerium. Für die 
Anerkennung als staatlich anerkannte Hochschule gelten die §§ 91, 94 und 95 entsprechend.  

§ 103   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.  

11.8.3 Hessisches Lehrerbildungsgesetz  
Vom 28.09.2011 (GVBl. I, 590), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2013 (GVBl.,  450) 

ERSTER TEIL   Allgemeine Bestimmungen 

§ 4   Trägereinrichtungen der Lehrerbildung 

(…) 

(5) An der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte für den Religionsunterricht wirken die 
Kirchen aufgrund der staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen mit. 

ZWEITER TEIL   Studium, Praktika 

§ 10   Studium für das Lehramt an Grundschulen 

(1) Das Studium für das Lehramt an Grundschulen umfasst: 

1. Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, 

2. Didaktik der Grundschule, 

3. die Unterrichtsfächer Deutsch und Mathematik, 

4. musisch-ästhetische Bildung und Bewegungserziehung und 

5. mindestens ein aus folgendem Kanon zu wählendes Unterrichtsfach: 

a) Englisch, 

b) Evangelische Religion, 

c) Französisch, 

d) Katholische Religion, 

e) Kunst, 

f) Musik, 

g) Sachunterricht, 

h) Sport. 

Dieser Fächerkanon kann durch das Kultusministerium bei Bedarf erweitert werden. 

(…) 
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§ 11   Studium für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen 

(1) Das Studium für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen umfasst: 

1. Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, 

2. mindestens zwei Unterrichtsfächer aus folgendem Kanon: 

(…) 

i) Evangelische Religion, 

(…) 

m) Katholische Religion, 

(…) 

SIEBTER TEIL   Lehrbefähigungen, Unterrichtserlaubnis 

§ 62   Unterrichtserlaubnis, Religions- und Weltanschauungsunterricht 

(1) Wer die Befähigung zum Lehramt oder die Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern nicht 
besitzt, darf Unterrichts- und Erziehungsaufgaben in öffentlichen Schulen nur mit Erlaubnis des 
Kultusministeriums übernehmen. Die Erlaubnis kann für einzelne Unterrichtsbereiche allgemein erteilt 
werden. Das Kultusministerium kann seine Befugnis, die Erlaubnis im Einzelfall zu erteilen, den 
Staatlichen Schulämtern und dem Amt für Lehrerbildung übertragen. 

(2) Geistliche und entsprechende Amtsträger einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, 
denen ihre Kirche oder Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft die Befähigung zur Erteilung 
von Religions- oder Weltanschauungsunterricht zuerkannt hat, bedürfen für die Übernahme des 
Unterrichts in diesen Fächern nicht der Erlaubnis nach Abs. 1, wenn zwischen dem Land und der 
Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft eine Vereinbarung über die 
Befähigung zur Erteilung des Unterrichts abgeschlossen worden ist und die vereinbarten 
Anforderungen erfüllt werden. 

11.8.4 Hessisches Schulgesetz (Schulgesetz - HSchG -94) 

 In der Fassung vom 14.06.2005 (GVBl. I 2005, 441), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.12.2012 (GVBl. 645) 

ERSTER TEIL   Recht auf schulische Bildung und Auftrag der Schule 

§ 1   Recht auf schulische Bildung 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Bildung. Dieses Recht wird durch ein Schulwesen 
gewährleistet, das nach Maßgabe dieses Gesetzes einzurichten und zu unterhalten ist. Aus diesem 
Recht auf schulische Bildung ergeben sich einzelne Ansprüche, wenn sie nach Voraussetzungen und 
Inhalt in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes bestimmt sind. 

                                                            
 

94 Gültig bis: 31.12.2012. 
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(2) Für die Aufnahme in eine Schule dürfen weder Geschlecht, Behinderung, Herkunftsland oder 
Religionsbekenntnis noch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern bestimmend 
sein. 

§ 2   Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind für die Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen, in 
denen unabhängig vom Wechsel der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schü-
ler allgemeinbildender oder berufsqualifizierender Unterricht planmäßig in mehreren Gegen-
standsbereichen einer Mehrzahl von Schülerinnen und Schülern erteilt wird und Erziehungs-
ziele verfolgt werden. Sie erfüllen in ihren verschiedenen Schulstufen und Schulformen den 
ihnen in Art. 56 der Verfassung des Landes Hessen erteilten gemeinsamen Bildungsauftrag, 
der auf christlicher und humanistischer Tradition beruht. Sie tragen dazu bei, dass die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Persönlichkeit in der Gemeinschaft entfalten können. 

(2) Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung der Wertord-
nung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen 

1. die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu lassen, eigene Rechte zu wah-
ren und die Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten zu lassen, 

 
2. staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl durch individuelles Han-

deln als auch durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen zur demo-
kratischen Gestaltung des Staates und einer gerechten und freien Gesellschaft beizu-
tragen, 
 

3. die christlichen und humanistischen Traditionen zu erfahren, nach ethischen Grundsät-
zen zu handeln und religiöse und kulturelle Werte zu achten, 
 

4. die Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Tole-
ranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität zu gestalten, 
 

5. die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistun-
gen der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu erfahren; 
 

6. andere Kulturen in ihren Leistungen kennen zu lernen und zu verstehen, 
 

7. Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen 
und somit zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen beizutragen sowie 
für die Gleichheit und das Lebensrecht aller Menschen einzutreten, 
 

8. die Auswirkungen des eigenen und gesellschaftlichen Handelns auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwendigkeit einzusehen, diese Lebens-
grundlagen für die folgenden Generationen zu erhalten, um der gemeinsamen Verant-
wortung dafür gerecht werden zu können, 
 

9. ihr zukünftiges privates und öffentliches Leben sowie durch Maßnahmen der Berufs-
orientierung ihr berufliches Leben auszufüllen, bei fortschreitender Veränderung 
wachsende Anforderungen zu bewältigen und die Freizeit sinnvoll zu nutzen. 

 (…) 
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§ 3   Grundsätze für die Verwirklichung 

(1) Die Schule achtet die Freiheit der Religion, der Weltanschauung, des Glaubens und des Gewissens 
sowie das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder und nimmt Rücksicht 
auf die Empfindungen und Überzeugungen Andersdenkender. 

(…) 

(3) Die Schule darf keine Schülerin und keinen Schüler wegen des Geschlechts, der Abstammung, der 
Rasse, der Sprache, der Heimat und Herkunft, des Glaubens und der religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligen oder bevorzugen. 

ZWEITER TEIL   Unterrichtsinhalte und Stundentafeln 

§ 5   Gegenstandsbereiche des Unterrichts 

(1) Gegenstandsbereiche des Pflichtunterrichts sind nach näherer Bestimmung durch die Stundentafeln 
folgende Unterrichtsfächer: 

1. in der Grundstufe (Primarstufe) 

(…) 

f) Religion, 

(…) 

2. in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 

(…) 

m) Religion, 

(…) 

§ 7   Sexualerziehung 

(1) Durch die Sexualerziehung, die als Teil der Gesamterziehung zu den Aufgaben der Schule gehört, 
sollen die Schülerinnen und Schüler sich altersgemäß mit den biologischen, ethischen, religiösen, 
kulturellen und sozialen Tatsachen und Bezügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut 
machen. Die Sexualerziehung soll das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre und für ein 
gewaltfreies, respektvolles Verhalten in gegenwärtigen und zukünftigen persönlichen und 
partnerschaftlichen Beziehungen entwickeln und fördern sowie die grundlegende Bedeutung von Ehe 
und Familie vermitteln. Bei der Sexualerziehung ist Zurückhaltung zu wahren sowie Offenheit und 
Toleranz gegenüber den verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Bereich zu beachten; jede 
einseitige Beeinflussung ist zu vermeiden. 

(…) 

§ 8   Religionsunterricht und Ethikunterricht 

(1) Religion ist ordentliches Unterrichtsfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der 
Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen oder 
Religionsgemeinschaften erteilt. Die Kirchen oder Religionsgemeinschaften können sich durch 
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Beauftragte vergewissern, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihres 
Bekenntnisses erteilt wird. 

(2) Keine Lehrerin und kein Lehrer kann verpflichtet oder, die Befähigung vorausgesetzt, gehindert 
werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(3) Eine Abmeldung vom Religionsunterricht ist möglich. Hierüber entscheiden die Eltern, nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Schülerinnen und Schüler. 

(4) Die Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen, sind verpflichtet, an 
einem Ethikunterricht teilzunehmen, in dem ihnen das Verständnis für Wertvorstellungen und ethische 
Grundsätze und der Zugang zu ethischen, philosophischen und religionskundlichen Fragen vermittelt 
wird. Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen, Schulformen und Schulstufen können dabei zu 
einer pädagogisch vertretbaren Lerngruppe zusammengefasst werden. 

(5) Die Einführung und Ausgestaltung des Ethikunterrichts wird durch Rechtsverordnung näher 
geregelt; dabei kann auch vorgesehen werden, Ethikunterricht schrittweise für einzelne Schulen 
einzuführen. 

§ 10   Zulassung von Schulbüchern 

(1) Schulbücher sind Druckwerke, die dazu bestimmt sind, von Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht für einen längeren Zeitraum benutzt zu werden. Digitale Lehrwerke stehen den 
Schulbüchern gleich, sofern sie ebenfalls für einen längeren Zeitraum benutzt werden. 

(2) Schulbücher dürfen an einer Schule nur eingeführt werden, wenn sie zuvor zugelassen worden 
sind. Über die Zulassung entscheidet das Kultusministerium, sofern dessen Befugnis nicht allgemein 
für bestimmte Verwendungszwecke, Fachbereiche oder Schulformen oder im Einzelfall den 
Schulaufsichtsbehörden oder den Schulleiterinnen und Schulleitern übertragen worden ist. 
Schulbücher sind zuzulassen, wenn 

1. sie allgemeinen Verfassungsgrundsätzen und Rechtsvorschriften nicht widersprechen, 

2. sie mit den Kerncuricula, Bildungsstandards und Lehrplänen vereinbar sind und nach Umfang und 
Inhalt ein für das Unterrichtsfach und die Schulform vertretbares Maß nicht überschreiten, 

3. sie nach methodischen und didaktischen Grundsätzen den pädagogischen Anforderungen genügen, 
keine schwerwiegenden Fehler in der Sachdarstellung aufweisen und insbesondere nicht ein 
geschlechts-, religions- oder rassendiskriminierendes Verständnis fördern und 

4. die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei Beachtung einer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung die Einführung rechtfertigen. 

(3) Die Schulbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der Kirche oder 
Religionsgemeinschaft hinsichtlich der Übereinstimmung mit deren Grundsätzen. 

(…) 
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DRITTER TEIL   Schulaufbau 

Erster Abschnitt   Gliederung und Organisation der Schule 

§ 16   Öffnung der Schule 

(1) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 

(2) Diese Öffnung kann durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen 
und Institutionen geschehen, insbesondere mit Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und 
Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der 
Weiterbildung. Berufliche Schulen sollen mit Trägern der beruflichen Weiterbildung in der Region 
zusammenarbeiten. 

(3) Geeignete Formen der Zusammenarbeit nach Abs. 2 können in die Angebote nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 
und Abs. 3 einbezogen werden. Die Schulen können mit der jeweiligen Einrichtung Verträge über Art, 
Umfang und Inhalt dieser Zusammenarbeit schließen. Finanzielle Verpflichtungen für das Land und 
den Schulträger können die Schulen eingehen, soweit ihnen für diesen Zweck Mittel zur Verfügung 
stehen. 

(4) Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeigneten Personen im Unterricht und an Angeboten der 
Schule ist möglich. Die Grundsätze der Mitwirkung beschließt die Schulkonferenz auf der Grundlage 
einer Konzeption der Konferenzen der Lehrkräfte. Das Nähere regelt das Kultusministerium durch 
Richtlinien. 

Vierter Abschnitt   Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe 
II) 

§ 32   Aufgabenfelder 

(1) Die Unterrichtsfächer der gymnasialen Oberstufe werden mit Ausnahme des Faches Sport in drei 
Aufgabenfelder zusammengefasst. 

(…) 

(3) Zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld gehören die Fächer Politik und Wirtschaft, 
Geschichte, Religion, Wirtschaftswissenschaften, Erdkunde, Rechtskunde und Philosophie. 

(…) 

§ 33   Grund- und Leistungskurse 

(1) Als Leistungsfächer können angeboten werden: 

(…) 

2. Politik und Wirtschaft, Geschichte, Erdkunde, Evangelische und Katholische Religion; 

(…) 

(2) Kunst, Musik, weitere Fremdsprachen, sonstige Religionslehren, Sport, Wirtschaftswissenschaften 
und Informatik können mit Genehmigung des Staatlichen Schulamtes an einzelnen Schulen als 
Leistungsfächer eingerichtet werden. Durch Rechtsverordnung können weitere Unterrichtsfächer als 
Leistungsfächer zugelassen werden. 
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(…) 

§ 34   Belegverpflichtungen und Bewertung 

(1) In der Qualifikationsphase haben die Schülerinnen und Schüler durchgehend Unterricht 
mindestens in Deutsch, einer fortgeführten Fremdsprache, Geschichte, Mathematik, einer 
Naturwissenschaft, Religion und in der Regel in Sport zu belegen; § 8 bleibt unberührt. Der Unterricht 
in Kunst oder Musik, in Politik und Wirtschaft, einer weiteren Fremdsprache, einer weiteren 
Naturwissenschaft oder Informatik ist mindestens in zwei Schulhalbjahren zu besuchen. 

(…) 

§ 35   Berufliche Gymnasien 

(…) 

(5) Zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld gehören die Fächer Politik und Wirtschaft, 
Erdkunde, Geschichte, Wirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftslehre des 
Haushalts sowie des Landbaus und Religion. 

SIEBTER TEIL   Lehrkräfte, Schulleitung und Schulaufsicht 

Erster Abschnitt   Lehrkräfte und Schulleitung 

§ 86   Rechtsstellung der Lehrerinnen und Lehrer 

(…) 

(3) Zur Gewährleistung der Grundsätze des § 3 Abs. 1 haben Lehrkräfte in Schule und Unterricht 
politische, religiöse und weltanschauliche Neutralität zu wahren; § 8 bleibt unberührt. Insbesondere 
dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv 
geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den 
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden in der Schule zu gefährden. Bei der 
Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der christlich und 
humanistisch geprägten abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu 
tragen. Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst kann die zuständige Behörde auf Antrag abweichend 
von Satz 2 im Einzelfall die Verwendung von Kleidungsstücken, Symbolen oder anderen Merkmalen 
zulassen, soweit nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen. 

(…) 

Dritter Abschnitt   Weiterentwicklung des Schulwesens 

§ 99a   Landesschulbeirat 

(1) Der Landesschulbeirat besteht aus 

(…) 

1.  je einer Vertreterin oder eines Vertreters 

a)  der evangelischen Kirche, 

b)  der katholischen Kirche, 



368 

 

(…) 

Dritter Abschnitt   Kommunale Schulverwaltung 

§ 148   Schulkommissionen 

(1) Die Gemeinden, die Schulträger sind, und die Landkreise bilden eine oder mehrere 
Schulkommissionen im Sinne des § 72 der Hessischen Gemeindeordnung und des § 43 der Hessischen 
Landkreisordnung. Den Schulkommissionen müssen Lehrerinnen oder Lehrer, Eltern, Schülerinnen 
oder Schüler sowie Vertreterinnen oder Vertreter der Kirchen und von Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, angehören. 

(2) Für Schulverbände und für Schulen des Landeswohlfahrtsverbandes gelten diese Vorschriften 
sinngemäß. 

 

DREIZEHNTER TEIL   Schulen in freier Trägerschaft 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 167   Schulgestaltung und Aufsicht 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, obliegt den Trägern dieser Schulen die 
Schulgestaltung, insbesondere die Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder 
weltanschauliche Prägung, die Festlegung der Lehr- und Unterrichtsmethoden und der Lehrinhalte und 
die Organisation des Unterrichts auch abweichend von den Vorschriften für die öffentlichen Schulen. 

(2) Die Schulen in freier Trägerschaft unterliegen der staatlichen Schulaufsicht. 

(3) Die Aufsicht beschränkt sich auf die Einhaltung der Genehmigungs- und 
Anerkennungsvoraussetzungen (§§ 171, 173, 174 und 176) sowie die Einhaltung der in diesem Gesetz 
für anwendbar erklärten Vorschriften (§ 179) und die Aufsicht über Ergänzungsschulen nach § 175 
Abs. 2 und 3. 

(4) Die Schulaufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Angelegenheiten der Schule 
unterrichten und Unterrichtsbesuche in den Schulen in freier Trägerschaft durchführen. 

VIERZEHNTER TEIL   Gemeinsame Bestimmungen 

§ 184   Verträge des Landes 

Verträge des Landes Hessen mit den Kirchen sowie Staatsverträge bleiben unberührt. 
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11.9 Mecklenburg-Vorpommern 

11.9.1 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) 

Vom 25.01.2011 (GVOBl. M-V S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.06.2012 (GVOBl. 
M-V S. 208, 211) 

Teil 4   Lehre, Studium und Prüfungen 

§ 36   Prüfungen 

(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche Prüfung 
abgeschlossen. (…)  

(…) 

Teil 5   Akademische Grade, Promotion, Habilitation 

§ 41 Inländische Grade 

(1) Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 
verleiht die Hochschule einen Diplom-, einen Bachelor- oder einen Mastergrad. Die Universitäten 
können auch einen Bakkalaureus- oder Magistergrad verleihen. Nach Maßgabe der jeweiligen Prü-
fungsordnung kann die Hochschule auf Antrag des Studierenden im Falle eines abgeschlossenen Mas-
terstudiums unter Einrechnung der im Rahmen des vorangegangenen Bachelor-Abschlusses erworbe-
nen Leistungspunkte mit mindestens 300 Leistungspunkten (ECTS) anstelle des Mastergrades einen 
Diplomgrad verleihen, sofern sichergestellt ist, dass die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
denen eines Diplomstudiengangs mindestens gleichwertig sind. An Fachhochschulen kann anstelle 
eines Bachelorgrades ein Diplomgrad auch dann verliehen werden, sofern der Studienabschluss den 
Erwerb von mindestens 240 Leistungspunkten (ECTS) voraussetzt und Prüfungsleistungen denen ei-
nes Diplomstudiengangs mindestens gleichwertig sind. 

(2) Diplomgrade enthalten die Angabe der Fachrichtung; Fachhochschulen verleihen den Diplomgrad 
mit dem Zusatz Fachhochschule (FH). Bachelor- oder Bakkalaureusgrade und Master- oder Magister-
grade als weitere berufsqualifizierende Abschlüsse können mit einem fachlichen Zusatz versehen wer-
den. Im Übrigen sollen Magistergrade ohne fachlichen Zusatz verliehen werden. 

(3) Von der Hochschule können aufgrund einer Vereinbarung mit einer Hochschule außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland für den berufsqualifizierenden Abschluss andere als die in Absatz 1 ge-
nannten Grade verliehen werden. Das Nähere regelt die Hochschule in einer Satzung. 

(4) Die Hochschulen können Hochschulgrade nach den Absätzen 1, 2 und 3 auch aufgrund von staatli-
chen oder kirchlichen Prüfungen verleihen, wenn der Studiengang mit einer solchen Prüfung abge-
schlossen wird. 

 

§ 42 Ausländische Grade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der aufgrund eines nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannten Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen 
Studium verliehen worden ist, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der 
verleihenden Hochschule geführt werden. Dabei kann die verliehene Form gegebenenfalls transliteriert 
und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt und 
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eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Regelungen finden auch 
Anwendung auf staatliche und kirchliche Grade. Eine Umwandlung in einen entsprechenden 
deutschen Grad findet mit Ausnahme zu Gunsten der nach dem Bundesvertriebenengesetz 
Berechtigten nicht statt.  

(…) 

Teil 9   Aufbau und Organisation der Hochschule 

Kapitel 2   Fachbereiche 

§ 90   Fachbereiche 

(1) Die Hochschulen gliedern sich nach fachlichen Gesichtspunkten in Fachbereiche oder andere 
organisatorische Grundeinheiten, die fächerübergreifend die Aufgaben der Hochschule auf ihrem 
Gebiet erfüllen. Die Regelungen des Gesetzes zu dem Vertrag95 zwischen dem Land Mecklenburg-
Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen 
Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 (GVOBl. M-V S. 559) bleiben unberührt. Die 
Vorschriften über die Organisation der Fachbereiche gelten entsprechend für andere organisatorische 
Grundeinheiten.  

(2) Organe des Fachbereiches sind der Fachbereichsrat und die Fachbereichsleitung.  

11.9.2 Gesetz zur Förderung der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Weiterbildungsförderungsgesetz - WBFöG M-V) 

 Vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, 342) 

§ 4   Weiterbildungsbereiche 

Die Weiterbildung umfasst gleichrangig folgende aufeinander einwirkende und sich ergänzende 
Bereiche: 

1. die allgemeine Weiterbildung, welche der Selbstentfaltung des einzelnen Menschen dient und die 
Meinungsbildung, die Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion fördert sowie Hilfe 
bei der Bewältigung von Lebenssituationen gibt und Bildungsdefizite vorangegangener 
Bildungsphasen ausgleicht, 

(…). 

11.9.3 Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V) 

Vom 01. 04 2004 (GVOBl. M-V 2004, 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 
(GVOBl. M-V S. 452) 

§ 1 Ziele und Inhalte der individuellen Förderung 

(1) Die individuelle Förderung aller Kinder hat sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürf-
nissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen 

                                                            
 

95 Vertrag abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 10. a). 
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ihrer Familien zu orientieren. Sie ermöglicht den Kindern den aktiven Erwerb von entwicklungsange-
messenen Kompetenzen über den Familienrahmen hinaus. 

Kinder, die nicht altersgerecht entwickelt sind, werden in besonderem Maße gefördert. Die Förderung 
soll die Personensorgeberechtigten bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder durch ein vielfälti-
ges Angebot an Bildung, Erziehung und Betreuung unterstützen und damit zur Entwicklung der Kin-
der zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten beitragen. Die Kinder sollen 
in besonderer Weise personale, soziale, kognitive, körperliche und motorische Kompetenzen sowie 
Kompetenzen im alltagspraktischen Bereich in folgenden Bildungs- und Erziehungsbereichen erwer-
ben: 

− Kommunikation, Sprechen und Sprache(n), 

− Bewegung, 

− (inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen, 

− Werteerziehung, Ethik und Religion, 

− Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten, 

− elementares mathematisches Denken, 

− Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen, 

− Gesundheit. 

Frühkindliche Bildung und Erziehung unterstützen die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern 
gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken und beinhalten die 
Anleitung zur gesunden Lebensführung. Diese Anleitung zielt auf ein gesundes Aufwachsen der Kin-
der ab und hat die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins, insbesondere in Bezug auf hygienisches 
Verhalten, gesunde Ernährung und Bewegung der Kinder zu stärken. 

(2) Die Kindertagesförderung unterstützt den Gedanken der Gleichstellung der Geschlechter unter 
Beachtung der Geschlechterspezifik sowie die Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen Menschen 
und Akzeptanz von anderen Kulturen und Lebensweisen. Sie ist ausgerichtet auf die Chancengerech-
tigkeit der Kinder, die individuelle Förderung von Begabungen und den Ausgleich von Benachteili-
gungen und erfolgt unter Berücksichtigung sozialer sowie sozialräumlicher Gegebenheiten. 

(3) Grundlage der individuellen Förderung ist die in Mecklenburg-Vorpommern verbindliche Bil-
dungskonzeption für Kinder von null bis zehn Jahren, die schrittweise durch das fachlich zuständige 
Ministerium eingeführt wird. Für Kinder von drei bis sechs Jahren bildet die Vorbereitung auf die 
Schule einen besonderen Schwerpunkt. Die Umsetzung der Bildungskonzeption hat sich in den Leis-
tungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 16 unter Beachtung der einrich-
tungsspezifischen Konzeption widerzuspiegeln. 

(4) Die Bildungskonzeption für Kinder von null bis zehn Jahren und die Rahmenpläne für die Grund-
schulen sind aufeinander abzustimmen. Die Kindertagesförderung hat den Auftrag, den Übergang der 
Kinder in die Grundschule gezielt vorzubereiten, zu begleiten und mitzugestalten. Dazu sollen die 
Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, die Tagespflegepersonen und die Lehrkräfte der Grundschu-
len in einem gleichberechtigten, partnerschaftlichen Verhältnis zusammenarbeiten und nach Möglich-
keit in geeigneten Bereichen an gemeinsamen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
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Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sollen Koope-
rationsvereinbarungen sein. 

(5) Grundlage der individuellen Förderung ist in allen Altersstufen eine alltagsintegrierte Beobachtung 
und Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses. Spätestens drei Monate nach Eintritt des 
Kindes in den Kindergarten erfolgt regelmäßig eine Beobachtung und Dokumentation auf Basis lan-
desweit verbindlich festgelegter Verfahren. Entsprechendes ist für die Förderung in Kindertagespflege 
anzustreben. Die Ergebnisse sind auch Gegenstand von Entwicklungsgesprächen mit Personensorge-
berechtigten. In einem Entwicklungsgespräch im Jahr des voraussichtlichen Eintritts des Kindes in die 
Schule sind die Personensorgeberechtigten über die Ergebnisse der Förderung nach Absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie über eine weitere Nutzung der Ergebnisse der Beobachtung und Dokumentation gemäß 
den Absätzen 5 und 6 in der Schule sowie über das Erfordernis ihrer Einwilligung zur Datenübermitt-
lung an die Schule zu unterrichten. Für die Unterrichtung der Personensorgeberechtigten nach Satz 5 
und die Einwilligung zur Datenweitergabe ist ein amtlicher Vordruck des fachlich zuständigen Minis-
teriums zu verwenden. Die Ergebnisse der Beobachtung und Dokumentation werden mit der schriftli-
chen Einwilligung der Personensorgeberechtigten mit dem amtlichen Vordruck den Grundschulen 
sowie den Horten zur Verfügung gestellt und von diesen in die weiterführende individuelle Förderung 
einbezogen. Die Einwilligung ist ein Jahr aufzubewahren und anschließend datenschutzgerecht zu 
vernichten. Willigen die Personensorgeberechtigten nicht in die Datenübermittlung ein, ist die Doku-
mentation ein Jahr, nach dem das Kind die Kindertageseinrichtung oder die Kindertagespflege verlas-
sen hat, datenschutzgerecht zu vernichten. 

(6) Weisen die Ergebnisse der Beobachtung nach Absatz 5 Satz 2 eine erhebliche Abweichung von der 
altersgerechten, sozialen, kognitiven, emotionalen oder körperlichen Entwicklung aus, soll eine geziel-
te individuelle Förderung auf der Grundlage eines jährlich fortzuschreibenden Entwicklungsplans 
erfolgen, für die das Land nach Maßgabe dieses Gesetzes zusätzlich finanzielle Mittel bereitstellt. Die 
Träger von Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen treffen in eigener Verantwortung 
Entscheidungen über den gezielten Einsatz der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel. 
Leistungen nach diesem Gesetz sind gegenüber Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch nachrangig. 

 

11.9.4 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 10.09.2010 ( GVOBl. M-V 2010, 462), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVOBl. M-V, S. 555)96 
Teil 1   Recht auf schulische Bildung und Auftrag der Schule 

§ 1   Schulische Bildung für jeden 

(…) 

(2) Jeder hat nach seiner Begabung das Recht auf freien Zugang zu allen öffentlichen 
Bildungseinrichtungen, unabhängig von seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie seiner 
weltanschaulichen oder politischen Überzeugung. 

(…) 

                                                            
 

96 Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.08.2013 bis 31.07.2014 
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§ 3   Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule insbesondere lernen,  

(…) 

9. in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und Verständnis 
und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln, 

(…) 

§ 4   Grundsätze für die Verwirklichung des Auftrags der Schulen  

(1) Die Schulen haben die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Schülerinnen und 
Schüler, Erziehungsberechtigten und Lehrerinnen und Lehrer sowie das verfassungsmäßige Recht der 
Erziehungsberechtigten auf Erziehung ihrer Kinder zu achten.  

(…) 

§ 5   Gegenstandsbereiche des Unterrichts 

(…) 

(2) An den Schulen ist Unterricht in folgenden Gegenstandsbereichen zu gewährleisten: 

1.  Im Primarbereich  

(…) 

f) in Religion und Philosophieren mit Kindern,  

(…) 

2. Im Sekundarbereich I  

(…) 

h) in Religion und Philosophieren mit Kindern,  

(…) 

4. In den studienqualifizierenden Bildungsgängen der Sekundarstufe II Unterrichtseinheiten  

(…) 

b) im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld einschließlich Religion und Philosophie (...) 

§ 7   Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Unterrichtsfach. Er wird in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Kirchen oder Religionsgemeinschaften 
erteilt.  

(2) Die Erziehungsberechtigten, nach Vollendung des 14. Lebensjahres die Schülerinnen und Schüler, 
entscheiden über die Teilnahme am Religionsunterricht. Für Schülerinnen und Schüler, die vom 
Religionsunterricht abgemeldet worden sind oder sich abgemeldet haben, wird im Primar- und 
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Sekundarbereich I Unterricht in Philosophieren mit Kindern, im Sekundarbereich II Unterricht in 
Philosophie erteilt.  

(3) Die Unterrichtsfächer evangelische Religion, katholische Religion und Philosophieren mit Kindern 
oder Philosophie können zeitweilig auch als Fächergruppe angeboten werden. Innerhalb dieser 
Fächergruppe sollen die einzelnen Fächer unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit und ihrer 
Besonderheiten und der Rechte der Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigten in 
kooperativer Form unterrichtet werden.  

§ 8   Rahmenpläne und schulinterne Lehrpläne 

(…) 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde setzt zur Entwicklung der Rahmenpläne Kommissionen ein. 
Die Kirchen oder Religionsgemeinschaften werden an der Erarbeitung der Rahmenpläne für den 
Religionsunterricht beteiligt. 

(…) 

§ 10   Einführung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien 

(…) 

(2) Schulbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der Kirche oder 
Religionsgemeinschaft hinsichtlich der Übereinstimmung mit deren Grundsätzen.  

(…) 

 

Teil 7   Schulmitwirkung 

§ 93   Landesschulbeirat 

(1) Bei der obersten Schulaufsichtsbehörde wird ein Landesschulbeirat gebildet.  

(2) Dem Landesschulbeirat gehören an  

(…)7. Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der Pommerschen-
Evangelischen Kirche und der Katholischen Kirche,  

(…) 

(4) Der Landesschulbeirat berät die oberste Schulaufsichtsbehörde bei allen Angelegenheiten von 
grundlegender Bedeutung für die Schule. Die oberste Schulbehörde ist verpflichtet, den 
Landesschulbeirat hierbei zu hören.  

(...) 

Teil 8   Schulverwaltung 

§ 100   Lehrerinnen und Lehrer 

(…) 



375 

 

(6) Die Erteilung von Religionsunterricht setzt eine Bevollmächtigung durch die betreffende Kirche 
oder Religionsgemeinschaft voraus. Eine Lehrerin oder ein Lehrer kann nicht verpflichtet werden, 
Religionsunterricht zu erteilen.  

(7) Für die Erteilung von Religionsunterricht können Bedienstete der Religionsgemeinschaften, soweit 
diese Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und von deren öffentlich-rechtlichen Verbänden, 
Anstalten und Stiftungen beschäftigt werden. Diese Lehrerinnen und Lehrer bedürfen für die Erteilung 
des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen eines staatlichen Lehrauftrages. Sie unterstehen bei 
der Ausführung dieses Lehrauftrages der zuständigen Schulbehörde. Das Nähere regeln die mit den 
Religionsgemeinschaften getroffenen Vereinbarungen.  

(...) 

Teil 11   Schulen in freier Trägerschaft  

§ 116   Aufgaben, Trägerschaft und Bezeichnung  

(1) Schulen in freier Trägerschaft ergänzen als Ersatz- oder Ergänzungsschulen das Schulwesen des 
Landes durch besondere Formen und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts.  

(2) Schulen in freier Trägerschaft können von natürlichen Personen und juristischen Personen des 
privaten oder des öffentlichen Rechts, jedoch nicht vom Land und von den Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden errichtet und betrieben werden.  

(3) Schulen in freier Trägerschaft müssen eine Bezeichnung führen, die eine Verwechslung mit 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft ausschließt. In der Bezeichnung muss eine Angabe über die 
Schulart enthalten sein und darüber, ob es sich um eine Ersatzschule oder Ergänzungsschule handelt. 
Ein Zusatz, der auf eine staatliche Genehmigung oder Anerkennung hinweist, ist zulässig.  

§ 117   Schulgestaltung  

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, obliegt den Trägern der Schulen nach § 116 die 
Schulgestaltung, insbesondere die Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder 
weltanschauliche Prägung, die Festlegung der Lehr- und Unterrichtsmethoden, der Lehrinhalte und die 
Organisation des Unterrichts auch abweichend von den Vorschriften für Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft. (…) 

§ 118   Die Ersatzschulen  

(1) Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn sie in ihren Bildungs- und 
Erziehungszielen den Bildungsgängen oder Schularten entsprechen, die in Teil 3 dieses Gesetzes 
genannt sind. Die Regelungen der schulartunabhängigen Orientierungsstufe sind zu beachten.  

(2) Den Schulleiterinnen und Schulleitern der Ersatzschulen ist durch die zuständige Schulbehörde die 
Möglichkeit einzuräumen, an Dienstbesprechungen der Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft teilzunehmen.  

§ 119   Genehmigungserfordernis und Aufsicht  

(1) Ersatzschulen dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der obersten Schulbehörde errichtet, 
betrieben oder geändert werden.  

(2) Die Genehmigung kann sich auf bestimmte Bildungsgänge einer Schulart beschränken.  
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(3) Die Schulen in freier Trägerschaft unterliegen der staatlichen Schulaufsicht. Die Aufsicht 
beschränkt sich auf die Einhaltung der Genehmigungs- und Anerkennungsvoraussetzungen. Die 
Träger sind verpflichtet, den Schulbehörden auf Verlangen die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die dafür notwendigen Unterlagen vorzulegen und innerhalb der 
üblichen Geschäftszeit Besichtigungen der Grundstücke und Räume, die dem Unterrichtsbetrieb 
dienen, sowie Unterrichtsbesuche zu gestatten. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
ist berechtigt, im Rahmen des Finanzhilfeverfahrens Grundstücke und Schulgebäude der Ersatzschule 
zu betreten.  

§ 120   Genehmigungsvoraussetzungen und Anzeigepflichten  

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn  

1. die Ersatzschule in ihren Zielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung 
ihrer Lehrer nicht hinter den entsprechenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft zurücksteht,  

2. eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen der 
Erziehungsberechtigten nicht gefördert wird,  

3. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrerinnen und Lehrer genügend gesichert ist und  

4. die Schule Formen der Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern und Erziehungsberechtigten 
gewährleistet.  

(2) Die Anforderungen an die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sind erfüllt, wenn eine fachliche 
und pädagogische Ausbildung sowie Prüfungen nachgewiesen werden, die der Ausbildung und den 
Prüfungen der Lehrer an den entsprechenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft gleichwertig sind. In 
Ausnahmefällen kann die fachliche und pädagogische Eignung der Lehrerin bzw. des Lehrers 
aufgrund anderweitig erbrachter Leistungen nachgewiesen werden.  

(3) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrerinnen und Lehrer an einer Ersatzschule ist 
nur dann genügend gesichert, wenn  

1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist,  

2. der Anspruch auf Urlaub und  

3. die regelmäßige Pflichtstundenzahl festgelegt sind,  

4. die Gehälter und Vergütungen bei entsprechenden Anforderungen hinter den Gehältern der 
Lehrerinnen und Lehrer an gleichartigen oder gleichwertigen Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
nicht wesentlich zurückbleiben und in regelmäßigen Zeitabständen gezahlt werden und  

5. für die Lehrerinnen und Lehrer eine Anwartschaft auf Versorgung erworben wird, die wenigstens 
den Bestimmungen der Angestelltenversicherung entspricht.  

(4) Ersatzschulen, bei denen zum Zeitpunkt ihrer Errichtung die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Genehmigung noch nicht vollständig erfüllt sind, kann die Genehmigung mit der Auflage erteilt 
werden, dass die noch fehlenden Voraussetzungen innerhalb einer von der obersten Schulbehörde 
gesetzten Frist erfüllt werden.  

(5) Der Träger der Ersatzschule ist verpflichtet, wesentliche Änderungen der für die Genehmigung 
maßgebenden Verhältnisse der obersten Schulbehörde unverzüglich anzuzeigen.  
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(6) Mit der Genehmigung erhält die Schule das Recht, schulpflichtige Schülerinnen und Schüler 
aufzunehmen. Der Schulträger hat die Aufnahme und die Entlassung von schulpflichtigen 
Schülerinnen und Schülern der jeweils zuständigen Schulbehörde anzuzeigen. Dem Schulträger 
obliegt die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht.  

(7) Artikel 7 Abs. 5 des Grundgesetzes bleibt unberührt.  

§ 121   Zurücknahme und Erlöschen der Genehmigung  

(1) Die Genehmigung ist zurückzunehmen, wenn eine Voraussetzung für die Genehmigung zum 
Zeitpunkt der Erteilung nicht gegeben war oder später weggefallen ist und dem Mangel trotz 
Aufforderung der obersten Schulbehörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen worden 
ist.  

(2) Die Genehmigung erlischt, wenn der Träger die Schule nicht binnen eines Jahres eröffnet, wenn sie 
geschlossen oder ohne Zustimmung der obersten Schulbehörde ein Jahr lang nicht betrieben wird.  

(3) Die Genehmigung geht auf einen neuen Träger über, wenn die oberste Schulbehörde vor dem 
Wechsel der Trägerschaft dem Übergang der Genehmigung zugestimmt hat. In allen übrigen Fällen 
erlischt die Genehmigung, wenn der Träger der Schule wechselt. Ist der Träger eine natürliche Person, 
so kann die Genehmigung innerhalb von sechs Monaten nach deren Tod erteilt werden. Die 
Genehmigungsbehörde kann diese Frist auf Antrag verlängern.  

§ 122   Staatliche Anerkennung von Ersatzschulen  

(1) Einer genehmigten Ersatzschule, die die Gewähr dafür bietet, dass sie dauernd die zur Erreichung 
der Lern- und Erziehungsziele gestellten Anforderungen an nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Bildungsgängen erfüllt, kann auf Antrag die Eigenschaft einer staatlich anerkannten Ersatzschule 
verliehen werden.  

(2) Anerkannte Ersatzschulen sind verpflichtet, die für entsprechende Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft geltenden Aufnahme- und Versetzungsbestimmungen anzuwenden. Für Schulen mit 
besonderer pädagogischer Prägung kann die oberste Schulbehörde Ausnahmen zulassen.  

(3) Mit der Anerkennung erhält die Ersatzschule das Recht, nach den für Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft geltenden Vorschriften unter Vorsitz eines von der obersten Schulbehörde Beauftragten 
Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen, die die gleichen Berechtigungen verleihen wie die 
der Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Bei der Durchführung der Prüfungen ist der Eigenart der 
Ersatzschule Rechnung zu tragen.  

(4) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
vorliegen oder die in Absatz 2 genannten Bestimmungen nicht beachtet werden.  

§ 123   Staatliche Lehrerinnen und Lehrer an anerkannten Ersatzschulen  

(1) Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in öffentlicher Trägerschaft können unter Wegfall der Zahlung 
der Dienstbezüge beurlaubt werden, um an einer anerkannten Ersatzschule zu unterrichten.  

(2) Die Zeit der Beurlaubung ist bei der Anwendung beamtenrechtlicher oder arbeitsrechtlicher 
Vorschriften einer im öffentlichen Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern verbrachten 
Beschäftigungszeit gleichzustellen.  
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§ 124   Die Ergänzungsschulen  

(1) Schulen in freier Trägerschaft, die nicht Ersatzschulen sind, sind Ergänzungsschulen.  

(2) Der Betrieb einer Ergänzungsschule ist der obersten Schulbehörde rechtzeitig vor Aufnahme des 
Unterrichts anzuzeigen. Der Anzeige sind die Lehrpläne sowie Nachweise über den Schulträger, die 
Schuleinrichtung und die Vorbildung der Leiterin bzw. des Leiters und der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie eine Übersicht über die vorgesehene Schülerzahl beizufügen. Dieses gilt entsprechend bei einem 
Wechsel des Schulträgers, der Schulleiterin bzw. des Schulleiters, bei wesentlicher Änderung der 
Schuleinrichtung und bei der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern. § 119 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.  

(3) Der Betrieb einer Ergänzungsschule kann von der obersten Schulbehörde untersagt werden, wenn 
der Schulträger, die Schulleiterin bzw. der Schulleiter, die Lehrerinnen und Lehrer oder Einrichtungen 
der Ergänzungsschule den Anforderungen nicht entsprechen, die zum Schutz der Schülerinnen und 
Schüler und der Allgemeinheit vor Gefahren oder Schäden an sie zu stellen sind, und wenn den 
Mängeln trotz Aufforderung der obersten Schulbehörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht 
abgeholfen worden ist.  

§ 125   Staatliche Anerkennung von Ergänzungsschulen  

(1) Die oberste Schulbehörde kann einer bewährten berufsbildenden Ergänzungsschule, an der ein 
besonderes pädagogisches oder sonstiges öffentliches Interesse besteht, auf Antrag die Eigenschaft 
einer staatlich anerkannten Ergänzungsschule verleihen, wenn sie den Unterricht nach einem 
genehmigten Lehrplan erteilt und die Lehrerinnen und Lehrer einschließlich der Schulleiterin bzw. des 
Schulleiters die Voraussetzungen nach § 120 Abs. 2 erfüllen.  

(2) Mit der Anerkennung erhält die Ergänzungsschule das Recht, nach den von der obersten 
Schulbehörde genehmigten Prüfungsvorschriften Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse auszustellen. 
Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission wird von der obersten Schulbehörde bestellt.  

(3) § 122 Abs. 4 gilt entsprechend.  

§ 126   Freie Unterrichtseinrichtungen  

Unterrichtseinrichtungen, die nach ihren Lehrzielen, ihren Lehrinhalten und ihrer Organisationsform 
nicht als Schulen gelten, sind freie Unterrichtseinrichtungen. Zu den freien Unterrichtseinrichtungen 
gehören auch Lehrgänge, Repetitorien und Fernunterricht. Sie dürfen keine Bezeichnung führen, die 
eine Verwechslung mit einer Schule im Sinne dieses Gesetzes hervorrufen kann.  

§ 127    Voraussetzungen der Finanzhilfe  

(1) Für die personelle, materielle und finanzielle Sicherstellung einer Schule in freier Trägerschaft ist 
ihr Träger verantwortlich.  

(2) Das Land gewährt Trägern von Ersatzschulen Finanzhilfe zu den Kosten der Lehrer und des 
Personals mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung (Personalkostenzuschüsse). Im gegenseitigen 
Einvernehmen und mit Zustimmung der abgebenden Schule kann die Gewährung der Finanzhilfe ganz 
oder teilweise durch die Zuweisung von Lehrerinnen und Lehrern ersetzt werden. 

(3) Der Anspruch auf Finanzhilfe besteht nicht oder erlischt, wenn der Träger einen 
erwerbswirtschaftlichen Gewinn erzielt oder erstrebt. Ist der Träger der Ersatzschule eine Körperschaft 
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(§ 51 Satz 2 der Abgabenordnung), so hat er nur dann einen Anspruch auf Finanzhilfe, wenn er 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt (§ 52 der Abgabenordnung).  

 (4) Finanzhilfen im Sinne von § 128 werden erst drei Jahre nach Aufnahme des Unterrichts 
(Wartefrist) gewährt. Schulen in freier Trägerschaft, die Schulen für die Förderschwerpunkte 
körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung (Schulen für Körperbehinderte 
oder Schulen zur individuellen Lebensbewältigung) entsprechen oder Förderklassen mit Schülerinnen 
und Schülern entsprechender Behinderungen in beruflichen Bildungsgängen führen, wird die 
Finanzhilfe vom Zeitpunkt der Aufnahme des Unterrichts an gewährt.  

§ 128   Grundlagen und Höhe der Zuschussberechnung  

(1) Die Personalausgabenzuschüsse für Ersatzschulen bemessen sich nach den jeweiligen tatsächlichen 
Personalausgaben des Landes an Schulen in öffentlicher Trägerschaft für  

 1. Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, 

 2. Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe, 

 3. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 12 an Gesamtschulen, 

 4. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 an Regionalen Schulen, 

 5. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 12/13 an Gymnasien, 

 6. Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit entsprechendem Förderschwerpunkt und 

 7. Schülerinnen und Schüler in entsprechenden beruflichen Bildungsgängen. 

Die Personalausgabenzuschüsse umfassen die schülerbezogene Grundausstattung nach Satz 1, 
Personalausgaben für besondere pädagogische Angebote sowie Personalausgaben für 
sonderpädagogischen Förderbedarf oder Personalausgaben für die inklusive Beschulung. Zu den 
Personalausgaben für sonderpädagogischen Förderbedarf oder inklusive Beschulung und besondere 
pädagogische Angebote gehören ausschließlich solche für 

 1. den Gemeinsamen Unterricht (GU) im jeweiligen Förderschwerpunkt, 

 2. Lese- und Rechtschreibschwäche/Dyskalkulie, 

 3. den Einzelunterricht bei Verhaltensstörungen, 

 4. die Hochbegabtenförderung, 

 5. die Ganztagsschulen des Sekundarbereichs I, 

 6. die Sportgymnasien, 

 7. die Musikgymnasien und 

 8. inklusiven Unterricht 

(2) Grundlage für die Berechnung der Personalausgabenzuschüsse nach Absatz 1 sind die 
tatsächlichen Personalausgaben des Landes für Lehrerinnen und Lehrer und für Personal mit 
sonderpädagogischer Aufgabenstellung im vergangenen Haushaltsjahr gemäß § 69 Nr. 11 Satz 5 
zuzüglich der Gestellungsgelder für kirchliche Lehrkräfte. Dabei werden für die Berechnung der 
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Grundausstattung nach Absatz 1 Satz 1 die Personalausgaben nach Absatz 1 Satz 3 in Abzug gebracht 
(bereinigter Grundbedarf). 

(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 und nach Absatz 2 ermittelten tatsächlichen Personalausgaben des 
Landes werden durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an entsprechenden Schulen oder in 
entsprechenden beruflichen Bildungsgängen in öffentlicher Trägerschaft, durch deren Beschulung die 
Ausgaben im vergangenen Haushaltsjahr entstanden sind, geteilt (Schülerkostensatz).  

Die nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 ermittelten tatsächlichen Personalausgaben des Landes 
für sonderpädagogischen Förderbedarf, inklusive Beschulung sowie die besonderen pädagogi-
schen Angebote werden merkmalsgenau durch die Anzahl der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler des vergangenen Haushaltsjahres an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die dieses 
Merkmal aufgewiesen haben, geteilt (Förderbedarfssatz). 

Die Personalausgabenzuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft ergeben sich aus Folgen-
dem: 

 1.  Es wird das Produkt des jeweiligen Schülerkostensatzes und der Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler an der Schule in freier Trägerschaft oder der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in den jeweiligen beruflichen Bildungsgängen an Schulen in freier Trägerschaft gebildet. 
Dieses Produkt wird mit dem entsprechenden Finanzhilfesatz multipliziert, der für die allgemein 
bildenden Schulen (ohne Förderschulen) 85 Prozent und für die Schülerinnen und Schüler an 
beruflichen Schulen 50 bis 80 Prozent beträgt. Für Schülerinnen und Schüler an Förderschulen und für 
entsprechend diagnostizierte Schülerinnen und Schüler im integrativen Unterricht beträgt der 
Schülerkostensatz 100 Prozent der schülerbezogenen Grundausstattung der Personalausgaben des 
Landes für die jeweils besuchte Schulart. 

 2.  Hinzu kommen die Förderbedarfssätze für sonderpädagogische Förderbedarfe und 
besondere pädagogische Angebote. Dazu wird das Produkt aus dem jeweiligen Förderbedarfssatz und 
der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Schule in freier Trägerschaft mit dem jeweiligen 
Merkmal gebildet. Dieses Produkt wird bei den Merkmalen Gemeinsamer Unterricht, Lese- und 
Rechtschreibschwäche/Dyskalkulie sowie Einzelunterricht bei Verhaltensstörungen mit 100 Prozent 
multipliziert, bei den Merkmalen Hochbegabtenförderung, Ganztagsschule des Sekundarbereiches I, 
Sport- und Musikgymnasien gemäß § 19 Abs. 2 mit dem Finanzhilfesatz der jeweiligen Schulart. 

Maßgeblich für die Ermittlung der Schülerzahlen der Ersatzschulen und die Zuweisung der 
Finanzhilfen zum Schuljahr ist die amtliche Schulstatistik des aktuellen Schuljahres.  

§ 129   Erstattung der Sachkosten  

Die Träger von Ersatzschulen haben nach Maßgabe von § 115 Abs. 1 bis 4 Anspruch auf die Zahlung 
von Schulkostenbeiträgen, wobei ab 1. August 2000 die Kosten der jeweils zuständigen Schule in 
öffentlicher Trägerschaft maßgeblich sind. § 115 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. Besteht eine 
nach diesem Gesetz örtlich zuständige Schule nicht, wird eine solche, die nach ihrem Angebot für die 
Schülerin bzw. den Schüler mit der Ersatzschule vergleichbar ist, von der obersten Schulbehörde 
festgelegt.  
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§ 130   Baukostenzuschuss  

(1) Für notwendige Baumaßnahmen kann der Schulträger einer genehmigten Ersatzschule nach 
Maßgabe des Haushaltsplanes und der für Schulen in freier Trägerschaft geltenden Bestimmungen 
vom Land einen Zuschuss erhalten.  

(2) Bei zweckfremder Nutzung oder Verwendung der nach Absatz 1 geförderten Schulanlagen steht 
dem Land ein Anspruch auf Wertausgleich zu.  

Teil 12   Schluss – und Übergangsvorschriften 

§ 142   Verträge des Landes  

Verträge des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit den Kirchen sowie Staatsverträge bleiben 
unberührt.  

 

 

 

11.10 Niedersachsen 

11.10.1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) 
In der Fassung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

11.12.2012 (Nds. GVBl. S. 287) 

Erster Teil   Hochschulen in staatlicher Verantwortung 

Erstes Kapitel   Allgemeine Bestimmungen 

Zweiter Abschnitt   Studium und Lehre 

§ 6   Studiengänge und ihre Akkreditierung; Regelstudienzeit; Studienberatung 

(1) Studiengänge im Sinne dieses Gesetzes werden durch Prüfungsordnungen geregelt und führen in 
der Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss durch eine Hochschulprüfung oder eine 
staatliche oder eine kirchliche Prüfung. 

(…) 

§ 8   Inländische Grade 

(1) Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben 
wird, verleiht die Hochschule einen Diplom- oder Bachelorgrad mit Angabe der Fachrichtung; 
Fachhochschulen verleihen den Diplomgrad mit dem Zusatz „FH“ (Fachhochschule). Universitäten 
und gleichgestellte Hochschulen können als ersten berufsqualifizierenden Abschluss auch einen 
Magistergrad verleihen. Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein weiterer berufsqualifizierender 
Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule einen Mastergrad mit Angabe der Fachrichtung.  

(2) Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstlerischen Studiengängen oder in Studiengängen, die 
in Kooperation mit einer ausländischen Hochschule durchgeführt werden, können die Hochschulen 
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andere als die in Absatz 1 genannten Grade verleihen. In Studiengängen, die in Kooperation mit einer 
ausländischen Hochschule durchgeführt werden, können diese anderen Grade auch zusätzlich 
verliehen werden.  

(3) Die Hochschulen können Hochschulgrade nach den Absätzen 1 und 2 auch aufgrund von 
staatlichen oder kirchlichen Prüfungen verleihen, wenn der Studiengang mit einer solchen Prüfung 
abgeschlossen wird.  

§ 10 Ausländische Grade, Titel und Bezeichnungen 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule aufgrund eines durch Prüfung abgeschlossenen Studiums verliehen worden ist, kann in 
der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden Hochschule geführt werden. Dabei kann die 
verliehene Form gegebenenfalls in lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland 
zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine wörtliche 
Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Regelungen finden auch Anwendung auf 
staatliche und kirchliche Grade. Eine Umwandlung in einen entsprechenden inländischen Grad findet 
nicht statt.  

(…) 

Drittes Kapitel   Hochschulen in Trägerschaft des Staates 

§ 52   Hochschulrat 

(…) 

(2) Der Hochschulrat besteht aus sieben Mitgliedern, von denen mindestens drei Frauen sein sollen. 
Mitglieder sind  

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute Personen vornehmlich aus Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Kultur, die nicht Mitglieder der Hochschule sein dürfen und im Einvernehmen mit dem Senat der 
Hochschule vom Fachministerium bestellt werden, 

2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat der Hochschule gewählt wird, und 

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeriums. 

Der Hochschulrat bestimmt aus den Mitgliedern nach Satz 2 Nr. 1 ein vorsitzendes Mitglied und ein 
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied.  

(…) 

§ 54   Besondere Bestimmungen für die Universität Vechta 

(…) 

(3) § 52 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass von den fünf vom Fachministerium im 
Einvernehmen mit dem Senat zu bestellenden Mitgliedern zwei auf Vorschlag der Katholischen 
Kirche zu bestellen sind; diese können vom Fachministerium nur im Einvernehmen mit der 
Katholischen Kirche abberufen werden. Zu den Mitgliedern des Hochschulrats in der 
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Findungskommission nach § 38 Abs. 297 Satz 3 gehört ein auf Vorschlag der Katholischen Kirche 
bestelltes Mitglied.  

Vierter Teil   Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 72   Übergangs- und Schlussvorschriften 

(…) 

(6) Die Verträge mit den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften98 werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt.  

(…) 

 

11.10.2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
In der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

19.06.2013 (Nds. GVBl. S. 165) 
Erster Teil   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(...) 

(4) Schulen in freier Trägerschaft im Sinne dieses Gesetzes sind die Schulen, deren Träger entweder 
natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts oder Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften sind, die die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besitzen. Ihre Rechtsverhältnisse bestimmen sich nach den Vorschriften des Elften Teils. 

(...) 

§ 2   Bildungsauftrag der Schule 

(1) Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der 
liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. Erziehung und 
Unterricht müssen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Niedersächsischen 
Verfassung entsprechen; die Schule hat die Wertvorstellungen zu vermitteln, die diesen Verfassungen 
zugrunde liegen. Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden, 

 - die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus 
ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung der 
Gesellschaft beizutragen, 

 - nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen 
und zu achten, 

                                                            
 

97 § 38 Abs. 2 regelt die Ernennung, bzw. Bestellung der Präsidentin oder des Präsident. 
98 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 11. 
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 - ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der 
Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten, 

 (...) 

§ 3   Freiheit des Bekenntnisses und der Weltanschauung 

(1) Die öffentlichen Schulen sind grundsätzlich Schulen für Schülerinnen und Schüler aller 
Bekenntnisse und Weltanschauungen. 

(2) In den öffentlichen Schulen werden die Schülerinnen und Schüler ohne Unterschied des 
Bekenntnisses und der Weltanschauung gemeinsam erzogen und unterrichtet. In Erziehung und 
Unterricht ist die Freiheit zum Bekennen religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen zu achten 
und auf die Empfindungen Andersdenkender Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die abweichenden Vorschriften des Zehnten Teils bleiben unberührt. 

 

 

Dritter Teil   Lehrkräfte sowie übrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

§ 50   Allgemeines 

(...) 

(2) Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum 
Land. Für die Erteilung von Religionsunterricht können Bedienstete der Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlicher Verbände, Anstalten und Stiftungen beschäftigt 
werden. 

§ 51   Dienstrechtliche Sonderregelungen 

(...) 

(3) Das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften in der Schule darf, auch wenn es von einer Lehrkraft 
aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen gewählt wird, keine Zweifel an der Eignung der 
Lehrkraft begründen, den Bildungsauftrag der Schule (§ 2) überzeugend erfüllen zu können. Dies gilt 
nicht für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft. 

(4) Absatz 3 gilt auch für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, soweit sie eigenverantwortlichen 
Unterricht erteilen. Für sie können im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden. 

§ 52   Besetzung der Stellen der Lehrkräfte 

(…) 

(5) Die Besetzung der Stellen der Lehrkräfte an öffentlichen Grundschulen und Hauptschulen richtet 
sich unbeschadet des Artikels 3 Abs. 3, des Artikels 7 Abs. 3 Satz 3 und des Artikels 33 Abs. 2 und 3 
des Grundgesetzes nach der bekenntnismäßigen Zusammensetzung der Schülerschaft.  

(…) 
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Vierter Teil   Schülerinnen und Schüler  

Vierter Abschnitt   Schülervertretungen, Schülergruppen, Schülerzeitungen  

§ 86   Schülergruppen 

(1) Schließen sich Schülerinnen und Schüler einer Schule zur Verfolgung von Zielen zusammen, die 
innerhalb des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) liegen (Schülergruppen), so gestattet ihnen die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Benutzung von Schulanlagen und Einrichtungen der Schule, 
wenn nicht die Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) gefährdet ist oder Belange der Schule 
oder des Schulträgers entgegenstehen.  

(2) Schülergruppen, deren Mitglieder das 14. Lebensjahr vollendet haben, können in der Schule für 
eine bestimmte politische, religiöse oder weltanschauliche Richtung eintreten.  

 

 

Neunter Teil   Religionsunterricht, Unterricht Werte und Normen 

§ 124   Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Für mindestens 
zwölf Schülerinnen oder Schüler desselben Bekenntnisses ist an einer Schule Religionsunterricht 
einzurichten. 

(2) Über die Teilnahme am Religionsunterricht bestimmen die Erziehungsberechtigten. Nach der 
Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern zu. Die 
Nichtteilnahme am Religionsunterricht ist der Schulleitung schriftlich zu erklären. 

(3) An Fachschulen für pädagogische oder sozialpflegerische Berufe ist der Religionsunterricht 
Pflichtfach oder Wahlfach; an den übrigen Fachschulen sollen Arbeitsgemeinschaften im Fach 
Religion eingerichtet werden, wenn sich zu ihnen mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler eines 
Bekenntnisses anmelden. 

§ 125   Mitwirkung der Religionsgemeinschaften am Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 
erteilt. Die Schulbehörden erlassen die Richtlinien und genehmigen die Lehrbücher im Einvernehmen 
mit den Religionsgemeinschaften. 

§ 126   Einsichtnahme in den Religionsunterricht 

Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts haben die Religionsgemeinschaften das Recht, sich davon 
zu überzeugen, ob der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen erteilt wird. Die 
näheren Umstände der Einsichtnahme sind vorher mit den staatlichen Schulbehörden abzustimmen. 
Die Religionsgemeinschaften können als Beauftragte für die Einsichtnahme Religionspädagoginnen 
oder Religionspädagogen an Hochschulen oder geeignete Beamtinnen oder Beamte des staatlichen 
Schuldienstes oder im Einvernehmen mit der Schulbehörde auch andere erfahrene Pädagoginnen oder 
Pädagogen bestellen; soweit die Religionsgemeinschaften von diesem Recht keinen Gebrauch 
machen, können sie bei Zweifeln, ob in bestimmten Einzelfällen der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen erteilt wird, durch eine Sachverständige oder einen 
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Sachverständigen ihrer Oberbehörde, die oder der im Einvernehmen mit der Schulbehörde zu bestellen 
ist, Einsicht nehmen. 

§ 127   Erteilung von Religionsunterricht 

(1) Keine Lehrkraft ist verpflichtet, Religionsunterricht zu erteilen oder die Leitung von 
Arbeitsgemeinschaften im Fach Religion an Fachschulen zu übernehmen. 

(2) Bei der Erteilung von Religionsunterricht dürfen Lehrkräfte in ihrem Erscheinungsbild ihre 
religiöse Überzeugung ausdrücken. 

§ 128   Unterricht Werte und Normen 

(1) Wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, ist stattdessen zur Teilnahme am Unterricht Werte 
und Normen verpflichtet, wenn die Schule diesen Unterricht eingerichtet hat. Für diejenigen, für die 
Religionsunterricht ihrer Religionsgemeinschaft als ordentliches Lehrfach eingeführt ist, entsteht die 
Verpflichtung nach Satz 1 erst nach Ablauf eines Schuljahres, in dem Religionsunterricht nicht erteilt 
worden ist. Die Schule hat den Unterricht Werte und Normen als ordentliches Lehrfach vom 5. 
Schuljahrgang an einzurichten, wenn mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler zur Teilnahme 
verpflichtet sind. In der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im 
Kolleg kann die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht Werte und Normen auch durch die 
Teilnahme am Unterricht im Fach Philosophie erfüllt werden, wenn die Schule diesen Unterricht 
eingerichtet hat. 

(2) Im Fach Werte und Normen sind religionskundliche Kenntnisse, das Verständnis für die in der 
Gesellschaft wirksamen Wertvorstellungen und Normen und der Zugang zu philosophischen, 
weltanschaulichen und religiösen Fragen zu vermitteln. 

Zehnter Teil   Grundschulen für Schülerinnen und Schüler des gleichen Bekenntnisses 

§ 129   Allgemeines 

(1) Auf Antrag von Erziehungsberechtigten sind öffentliche Grundschulen für Schülerinnen und 
Schüler des gleichen Bekenntnisses zu errichten. 

(2) Der Lehrkörper einer solchen Schule setzt sich aus Lehrkräften zusammen, die dem gleichen 
Bekenntnis wie die Schülerinnen und Schüler angehören. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die diesem Bekenntnis nicht angehören, können aufgenommen werden, 
soweit dadurch der Anteil der bekenntnisfremden Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschülerzahl 
den in § 157 Abs. 1 Satz 1 genannten Vomhundertsatz nicht überschreitet. Das Kultusministerium 
kann auf Antrag des Schulträgers, der nur im Einvernehmen mit der Schule gestellt werden kann, eine 
Ausnahme zulassen; über die Erteilung des Einvernehmens der Schule entscheidet der Schulvorstand. 
Das Kultusministerium wird ermächtigt, das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme nach den Sätzen 2 und 4 sowie die Auswahl und das Aufnahmeverfahren, durch 
Verordnung zu regeln. Durch die Verordnung können vorübergehende oder auf örtlichen 
Besonderheiten beruhende Ausnahmen nach Satz 2 zugelassen werden. § 52 Abs. 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
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§ 130   Antragsvoraussetzungen 

Schulen nach § 129 dürfen nur dann errichtet werden, wenn daneben der Fortbestand oder die 
Errichtung mindestens einzügiger Grundschulen für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse mit 
zumutbaren Schulwegen möglich bleibt. 

§ 131   Antragsverfahren 

(1) Antragsberechtigt sind die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Einzugsbereich der Grundschulen desselben Schulträgers 
haben. Die Schülerinnen und Schüler müssen dem Bekenntnis angehören, für das die Schule beantragt 
wird, und in dem in Satz 1 genannten Einzugsbereich eine Grundschule für Schülerinnen und Schüler 
aller Bekenntnisse besuchen. 

(2) In einem Einzugsbereich (Absatz 1 Satz 1) mit einer Einwohnerzahl von weniger als 5000 müssen 
Anträge für mindestens 120 Schülerinnen oder Schüler gestellt werden. Diese Zahl (Antragszahl) 
steigt für je angefangene weitere 2000 Einwohnerinnen und Einwohner um 60, jedoch nicht über 240 
hinaus. 

(3) Die Schulbehörde kann auch die Antragstellung aus einem Gebiet zulassen, das die 
Einzugsbereiche der Grundschulen benachbarter Schulträger mit umfasst. Voraussetzung dafür ist, 
dass 

 1. den Schülerinnen oder Schülern der Weg zu der beantragten Schule zugemutet werden kann 
und 

 2. alle beteiligten Schulträger zustimmen. 

Die Antragszahl bestimmt sich nach der Gesamteinwohnerzahl des Antragsbereichs; doch müssen in 
demjenigen Einzugsbereich (Absatz 1 Satz 1), in dem die beantragte Schule errichtet werden soll, 
mindestens 75 vom Hundert der Antragszahl erreicht werden, die nach Absatz 2 für ihn allein 
erforderlich sein würde. 

(4) Der Antrag muss von den Antragstellenden persönlich bis zum 31. Oktober des laufenden 
Schuljahres beim Schulträger zu Protokoll erklärt werden. Die Erklärung kann zurückgenommen 
werden. 

§ 132    Weitere Voraussetzungen 

Die Errichtung der Schule setzt voraus, dass bis zum 31. Januar des laufenden Schuljahres eine 
ausreichende Anzahl von Kindern für diese Schule angemeldet ist. Die Errichtung der Schule ist 
abzulehnen, wenn ihr Bestand nicht für mindestens vier Jahre gewährleistet erscheint. 

§ 133   Entscheidung 

(1) Über den Antrag entscheidet der Schulträger. Die Entscheidung bedarf der Genehmigung durch die 
Schulbehörde. Erforderlichenfalls kann diese auch an Stelle des Schulträgers entscheiden. 

(2) Wird dem Antrag stattgegeben, so ist eine Schule nach § 129 zum Beginn des nächsten Schuljahres 
zu errichten. 

(3) Können die für die neue Schule erforderlichen Räume zu diesem Termin nicht bereitgestellt 
werden, so kann die Errichtung der Schule um höchstens zwei Jahre hinausgeschoben werden. Eine 
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dahingehende Entscheidung des Schulträgers muss bis zum 31. Mai des laufenden Schuljahres 
getroffen worden sein. Sie bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde; die 
Genehmigung kann nur im Einvernehmen mit der Schulbehörde erteilt werden. 

§ 134   Wiederholung des Antrags 

Ein erfolglos gebliebener Antrag kann erst nach Ablauf von zwei Jahren wiederholt werden. Die Frist 
beginnt mit dem Ablauf desjenigen Schuljahres, in dem über den Antrag entschieden worden ist. 

§ 135   Zusammenlegung und Umwandlung von Schulen 

(1) Bei den Maßnahmen zur Bildung besser gegliederter Schulen ist auf die bekenntnismäßige 
Zusammensetzung der Schülerschaft Rücksicht zu nehmen. 

(2) Schulen nach § 129 sind grundsätzlich nur mit Schulen gleicher Art zu vereinigen. Dasselbe gilt 
für solche Schulen für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse, bei denen mindestens 80 vom 
Hundert der Schülerschaft dem gleichen Bekenntnis angehören. Die in Satz 1 genannten Schulen 
können mit den in Satz 2 genannten Schulen vereinigt werden, wenn Schulen gleicher Art in 
zumutbarer Entfernung nicht vorhanden sind. 

(3) Wenn Schulen nach § 129 oder die in Absatz 2 Satz 2 genannten Schulen nicht oder nur zum Teil 
jahrgangsweise gegliedert sind und durch Anwendung des Absatzes 2 die Bildung einer besser 
gegliederten Schule nicht zu erreichen ist, können diese Schulen auch mit anderen Schulen vereinigt 
werden. Sind Schulen nach § 129 oder die in Absatz 2 Satz 2 genannten Schulen jahrgangsweise 
gegliedert, so können sie dennoch mit anderen Schulen vereinigt werden, wenn für jede der 
betroffenen Schulen der Schulträger und die Erziehungsberechtigten von mehr als der Hälfte der 
Schülerschaft zustimmen. 

(4) Wenn an einer Vereinigung von Schulen zur Bildung einer besser gegliederten Schule 

 1. eine Schule für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse oder 

 2. bekenntnisverschiedene Schulen für Schülerinnen und Schüler des gleichen Bekenntnisses 
beteiligt sind, 

so entsteht eine Schule für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse. 

(5) Eine Schule nach § 129 kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten von mehr als zwei Dritteln 
der dem Mehrheitsbekenntnis angehörenden Schülerinnen und Schüler in eine Schule für Schülerinnen 
und Schüler aller Bekenntnisse umgewandelt werden. Über den Antrag entscheidet der Schulträger im 
Einvernehmen mit der Schulbehörde. § 134 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 136 Errichtung von Grundschulen für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse 

Besteht im Gebiet eines Schulträgers keine ausreichende Anzahl von öffentlichen Grundschulen für 
Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse, so sind eine oder mehrere solcher Schulen zu errichten, 
sobald eine genügende Zahl von Schülerinnen oder Schülern für diese Schulen angemeldet ist.  

§ 138 Sonderregelung für den Bereich des ehemaligen Landes Oldenburg 

(1) Im Bereich des ehemaligen Landes Oldenburg gelten die folgenden besonderen Regelungen.  
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(2) Abweichend von § 129 Abs. 3 können auf Antrag der Erziehungsberechtigten auch Schülerinnen 
und Schüler aufgenommen werden, die diesem Bekenntnis nicht angehören, wenn  

 1. ihnen der Weg zu anderen Schulen nicht zugemutet werden kann oder 

 2. die Schule wesentlich besser gegliedert ist als die anderen Grundschulen desselben 
Schulträgers. 

(3) § 129 Abs. 2 findet für den dem Mehrheitsbekenntnis angehörenden Schüleranteil Anwendung; für 
den übrigen Schüleranteil findet § 52 Abs. 5 Anwendung.  

(4) Besteht im Gebiet eines Schulträgers keine Grundschule für Schülerinnen und Schüler aller 
Bekenntnisse, so findet bei der Errichtung von Schulen nach § 129, § 130 keine Anwendung. Besteht 
im Gebiet eines Schulträgers nur eine Schule nach § 129, so muß auch bei Errichtung einer weiteren 
Schule gleicher Art die zweizügige Gliederung der bestehenden Schule gewährleistet sein.  

(5) Besteht im Gebiet eines Schulträgers keine Grundschule für Schülerinnen und Schüler aller 
Bekenntnisse, so können Schülerinnen und Schüler in eine benachbarte Grundschule für Schülerinnen 
und Schüler aller Bekenntnisse aufgenommen werden, wenn ihnen der Weg zu dieser Schule 
zugemutet werden kann.  

 

 

Elfter Teil   Schulen in freier Trägerschaft 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 141   Geltung anderer Vorschriften dieses Gesetzes 

(1) Für Ersatzschulen sowie für Ergänzungsschulen in den Fällen der §§ 160 und 161 gelten die §§ 2, 
3 Abs. 2 Satz 2, §§ 4 bis 6, 9 bis 22 und 23 Abs. 3 entsprechend; auf Ersatzschulen von besonderer 
pädagogischer Bedeutung sind § 5 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b und § 12 Abs. 1 und 4 Satz 2 in der bis zum 
31. Juli 2010 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Für die besondere Organisation nach § 23 Abs. 3 
gilt § 23 Abs. 4 entsprechend. Im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) kann ein auf 
religiöser oder weltanschaulicher Grundlage eigenverantwortlich geprägter und gestalteter Unterricht 
erteilt werden. 

(…) 

Zweiter Abschnitt   Ersatzschulen 

§ 147   Zurücknahme, Erlöschen und Übergang der Genehmigung  

(1) Die Genehmigung ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen für die Genehmigung im 
Zeitpunkt der Erteilung nicht gegeben waren oder später weggefallen sind und dem Mangel trotz 
Aufforderung der Schulbehörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen worden ist.  

(2) Die Genehmigung erlischt, wenn der Träger die Schule nicht binnen eines Jahres eröffnet, wenn sie 
geschlossen oder ohne Zustimmung der Schulbehörde ein Jahr lang nicht betrieben wird.  

(3) Die Genehmigung geht auf einen neuen Träger über,  
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 1. wenn dieser eine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft ist, die die Rechte einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt, oder 

 2. wenn die Schulbehörde vor dem Wechsel der Trägerschaft den Übergang der Genehmigung 
ausdrücklich zugelassen hat. 

In allen übrigen Fällen erlischt die Genehmigung, wenn der Träger der Schule wechselt. Ist der Träger 
eine natürliche Person, so besteht die Genehmigung noch sechs Monate nach deren Tod fort. Die 
Schulbehörde kann diese Frist auf Antrag verlängern.  

§ 153   Bezeichnung der Lehrkräfte 

(1) Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtliche Verbände, 
Anstalten und Stiftungen können Lehrkräften, die an den von ihnen oder ihnen angeschlossenen 
kirchlichen Institutionen getragenen Schulen auf Grund des Kirchenbeamtenrechts beschäftigt werden, 
die im öffentlichen Schuldienst vorgeschriebenen Amtsbezeichnungen mit dem Zusatz „im 
Kirchendienst“ verleihen, wenn die Lehrkräfte die Voraussetzungen erfüllen, die an die 
entsprechenden Lehrkräfte im öffentlichen Schuldienst gestellt werden. 

(…) 

Dritter Abschnitt   Ersatzschulen in kirchlicher Trägerschaft, die aus öffentlichen 
Schulen hervorgegangen sind 

§ 154   Allgemeines 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für folgende Ersatzschulen in kirchlicher Trägerschaft, 
die aus öffentlichen Schulen hervorgegangen sind: 

 - je eine Haupt- und Realschule in Cloppenburg, Duderstadt, Göttingen, Hannover, Lingen, 
Meppen, Oldenburg, Papenburg, Vechta, Wilhelmshaven, Wolfsburg und 

 - je zwei Haupt- und Realschulen in Hildesheim und in Osnabrück. 

 (2) Voraussetzung für die Beibehaltung der in Absatz 1 genannten Schulen ist, dass sie in ihrer 
Gliederung den unter vergleichbaren Bedingungen stehenden öffentlichen Schulen entsprechen und 
dass die öffentlichen Schulträger, in deren Gebiet die betreffende Schule besteht, eine entsprechende 
öffentliche Schule aufrechterhalten können. 

(3) Für die Vergleichbarkeit der Bedingungen im Sinne des Absatzes 2 sind folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: 

 a) die Einwohnerzahl, die Ausdehnung und die Verkehrsverhältnisse der betreffenden 
Gemeinde, 

 b) die absehbare Veränderung der Bevölkerung nach Zahl und Gliederung, 

 c) die Stärke der jeweiligen Schuljahrgänge. 

(4) § 149 Abs. 5 gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen nach den §§ 155 und 156 entsprechend. 

(5) Die nachgeordnete Schulbehörde und der Landesrechnungshof sind berechtigt, bei den in Absatz 1 
genannten Schulen und ihren Trägern alle die Geldleistungen des Landes betreffenden Angaben an Ort 
und Stelle zu überprüfen, die dazugehörigen Unterlagen einzusehen und Auskünfte zu verlangen. 
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§ 155   Persönliche Kosten für Lehrkräfte 

(1) Das Land trägt nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 die persönlichen Kosten für die Lehrkräfte an 
den in § 154 Abs. 1 genannten Schulen. Dabei wird jedoch höchstens diejenige Zahl von Lehrkräften 
berücksichtigt, die sich aufgrund des Verhältnisses von Schüler- und Lehrerzahlen (Schüler-Lehrer-
Relation) an den entsprechenden öffentlichen Schulen auf Landesebene ergibt. Das Kultusministerium 
wird ermächtigt, die Schüler-Lehrer-Relation durch Verordnung zu bestimmen. Der Bestimmung ist 
das Verhältnis der Summe der von allen Lehrkräften der Schulen einer Schulform zu leistenden 
Regelstunden zu der für die Lehrkräfte an dieser Schulform maßgeblichen Regelstundenzahl zugrunde 
zu legen. § 150 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend. Entsprechend Satz 4 ist die Zahl der Lehrkräfte 
an den in § 154 Abs. 1 genannten Schulen zu ermitteln, und zwar gemeinsam für alle Schulen eines 
kirchlichen Schulträgers, die derselben Schulform zugehören. Überschreitet die nach Satz 6 ermittelte 
Zahl der Lehrkräfte an den Schulen eines kirchlichen Schulträgers, die derselben Schulform 
zugehören, die für diese Schulen nach Satz 2 maßgebliche Höchstzahl, so werden die für alle 
schuleigenen Lehrkräfte dieser Schulform tatsächlich getragenen Kosten gemäß Absatz 3 Sätze 1 und 
2 Nr. 1 sowie der entsprechende Abgeltungsbetrag nach Absatz 3 Satz 3 nur in Höhe eines Betrages 
erstattet, der wie folgt zu ermitteln ist: Die Summe der tatsächlich getragenen Kosten gemäß Satz 7 ist 
durch die Zahl der schuleigenen Lehrkräfte zu teilen und mit derjenigen Zahl zu multiplizieren, die 
sich als Differenz zwischen der nach Satz 2 maßgeblichen Höchstzahl und der Zahl der nach Absatz 2 
Satz 1 beurlaubten Lehrkräfte ergibt. Werden Schülerinnen und Schüler entsprechend einem 
festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf in einer genehmigten Integrationsklasse oder bei 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4 mit Zustimmung der Schulbehörde gemeinsam mit anderen 
Schülerinnen und Schülern unterrichtet, so wird die Zahl der Lehrkräfte, die den hierfür 
erforderlichen Stunden entspricht, bei der Ermittlung nach Satz 6 abgezogen. § 150 Abs. 7 Satz 3 gilt 
entsprechend.  

(2) Zum Dienst an den in § 154 Abs. 1 genannten Schulen werden mit ihrer Zustimmung Lehrkräfte 
im Landesdienst befristet oder unbefristet unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt. In diesen Fällen 
können die Schulträger Lehrkräften, denen bei einer Verwendung an öffentlichen Schulen nach dem 
Besoldungsrecht eine Zulage oder wegen der Wahrnehmung herausgehobener Funktionen höhere 
Bezüge zuständen, diese in gleicher Höhe gewähren. Dasselbe gilt im Falle einer ergänzenden 
Versorgung auch für den auf die Zulage oder auf den höheren Bezügeanteil (Unterschiedsbetrag) 
entfallenden Versorgungsbeitrag. Die Zulage, der Unterschiedsbetrag und der Versorgungsbeitrag 
werden erstattet. Für alle nach Satz 1 beurlaubten Lehrkräfte trägt das Land auch die 
Reisekostenvergütungen, die Umzugskostenvergütungen, das Trennungsgeld und die Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung. Die Zeit der Beurlaubung ist bei der Anwendung beamtenrechtlicher 
Vorschriften einer im öffentlichen Schuldienst im Beamtenverhältnis verbrachten Beschäftigungszeit 
gleichzustellen. Die Sätze 1 bis 6 gelten für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis entsprechend. 

(3) Für die Lehrkräfte, die nicht beurlaubte Landesbedienstete sind, erstattet das Land den kirchlichen 
Schulträgern die tatsächlich getragenen persönlichen Kosten bis zur Höhe der Bezüge oder 
Vergütungen vergleichbarer Lehrkräfte an einer entsprechenden öffentlichen Schule. Daneben werden 
nach Maßgabe staatlicher Grundsätze erstattet: 

 1. für angestellte Lehrkräfte bis zur Höhe der tatsächlichen Aufwendungen die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die 
laufenden Beiträge zu Zusatzversorgungen bis zur Höhe des vom Versorgungsverband bundes- und 
landesgeförderter Unternehmen e.V. festgesetzten Umlagevomhundertsatzes vom 
versicherungspflichtigen Einkommen, 
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 2. für beamtete Lehrkräfte der Kirchen im Schuldienst die Aufwendungen nach den 
Beihilfevorschriften, 

 3. für beamtete Lehrkräfte der Kirchen im Schuldienst, die der kirchliche Schulträger bei 
ihrem Ausscheiden aus dem Kirchendienst nach den Bestimmungen des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch nachzuversichern hat, die dazu erforderlichen Beiträge, soweit für sie nicht Beiträge 
nach Nummer 4 Buchst. a erstattet worden sind,  

 4. für beamtete Lehrkräfte der Kirchen,  

a) für die der kirchliche Schulträgter Beiträge an eine Versorgungskasse leistet, die als rechtsfähige 
kirchliche Anstalt öffentlichen Rechts geführt wird und die lebenslängliche Versorgung nach den 
Grundsätzen der versorgungsrechtlichen Bestimmungen des Landes Niedersachsen sicherstellt, 
Aufwendungen bis zu 30 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, 

b) die sich im Ruhestand befinden und die im Schuldienst tätig waren, die Aufwendungen nach den 
Bestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes, soweit für die Lehrkräfte nicht Beiträge nach 
Buchstabe a erstattet worden sind, und nach den Beihilfevorschriften.  

Darüber hinaus gewährt das Land zur Abgeltung sämtlicher sonstiger Personalausgaben einen 
Pauschalbetrag in Höhe von 1 vom Hundert der nach Satz 1 zu erstattenden Beträge. 

§ 156   Sächliche Kosten, Schulbau, Schülerbeförderung 

(1) Das Land beteiligt sich an den laufenden sächlichen Kosten für die in § 154 Abs. 1 genannten 
Schulen. Der Anteil des Landes errechnet sich durch Vervielfachung der Durchschnittszahl der 
Schülerinnen und Schüler mit dem staatskirchenvertraglich vereinbarten Betrag pro Schülerin und 
Schüler. Die Durchschnittszahl ist der Mittelwert der Zahlen der am 15. März und 15. November eines 
jeden Kalenderjahres an diesen Schulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler. 

(2) Das Land beteiligt sich an den Kosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten nach Maßgabe der 
für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften. 

(3) § 114 Abs. 1, 2 und 3 Sätze 1 bis 4, Abs. 4 und 5 ist für Schülerinnen und Schüler der in § 154 
Abs. 1 genannten Schulen mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Beförderungs- oder 
Erstattungspflicht auch für den Weg zur nächsten der in § 154 Abs. 1 genannten Schulen besteht. 

§ 157   Anteil nichtkatholischer oder auswärtiger Schülerinnen und Schüler 

(1) Die Vorschriften der §§ 155 und 156 sind für eine der in § 154 Abs. 1 genannten Schulen nicht 
anzuwenden, wenn an ihr der Anteil nichtkatholischer Schülerinnen und Schüler 30 vom Hundert 
übersteigt. Die oberste Schulbehörde kann auf Antrag des kirchlichen Schulträgers im Einvernehmen 
mit dem kommunalen Schulträger für einzelne Schulen ausnahmsweise einen höheren Anteil befristet 
zulassen. 

(2) Wird durch die Aufnahme auswärtiger Schülerinnen und Schüler in eine der in § 154 Abs. 1 
genannten Schulen die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften bestimmte Mindestgröße der für 
den Wohnort dieser Schülerinnen und Schüler zuständigen öffentlichen Hauptschule oder Realschule 
beeinträchtigt, so soll die Schulbehörde mit dem kirchlichen Schulträger hierüber verhandeln, um die 
Mindestgröße der öffentlichen Schulen sicherzustellen. Führen die Verhandlungen nicht zu einer die 
Mindestgröße sicherstellenden Einigung, so sind die Vorschriften der §§ 155 und 156 nicht 
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anzuwenden, wenn der Anteil der auswärtigen Schülerinnen und Schüler an der in Satz 1 genannten 
Schule 10 vom Hundert übersteigt. 

(3) Bei den in § 154 Abs. 1 genannten Schulen, auf die nach Absatz 1 oder 2 die §§ 155 und 156 nicht 
anzuwenden sind, bestimmt sich die Höhe der Finanzhilfe nach § 150. 

Vierter Abschnitt Ergänzungsschulen  

§ 160   Ruhen der Schulpflicht 

Die Schulbehörde kann für eine Ergänzungsschule, die einen Unterricht von mindestens 24 
Wochenstunden erteilt, die Feststellung treffen, daß während des Besuchs dieser Ergänzungsschule die 
Schulpflicht ruht. Die Feststellung bedarf eines schriftlichen Bescheids, der an den Schulträger zu 
richten ist.  

(…) 

§ 161   Anerkannte Ergänzungsschulen 

(1) Einer Ergänzungsschule kann die Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungsschule verliehen 
werden, wenn sie der Ausbildung für einen bestimmten Beruf dient, der Unterricht nach einem 
genehmigten Lehrplan erteilt wird und die Abschlußprüfung nach einer genehmigten Prüfungsordnung 
unter dem Vorsitz einer Beauftragten oder eines Beauftragten der Schulbehörde stattfindet. Bildet die 
Ergänzungsschule für einen bestimmten Beruf aus, so kann ihr mit der Anerkennung gestattet werden, 
ihren Schülerinnen und Schülern die Berechtigung zu verleihen, eine entsprechende 
Berufsbezeichnung mit dem Zusatz „geprüfte oder geprüfter“ zu führen. Die Anerkennung bedarf der 
Schriftform. § 148 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.  

(2) Schulen in freier Trägerschaft, die der Ausbildung von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern 
dienen, wird auf Antrag unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 die Eigenschaft einer 
anerkannten Ergänzungsschule verliehen, wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler mindestens 18 
Monate lang durch einen mindestens halbtägigen Unterricht in wenigstens drei im Heilpraktikerwesen 
nicht nur vereinzelt vertretenen Behandlungsmethoden umfassend ausbilden. Die Landesregierung 
wird ermächtigt, die Anforderungen des Satzes 1 einschließlich der Voraussetzungen für die 
Genehmigung der Lehrpläne und der Prüfungsordnungen nach Absatz 1 Satz 1 durch Verordnung 
näher zu regeln. Im Übrigen gilt Absatz 1 Sätze 2 bis 4 entsprechend.  

(3) Einer allgemein bildenden Ergänzungsschule kann auf Antrag des Schulträgers die Eigenschaft 
einer anerkannten Ergänzungsschule verliehen werden, wenn deren Schulabschluss darauf ausgerichtet 
ist, das ‚International Baccalaureate Diplome/Diplôme du Baccalauréat International‘ zu vergeben. 
Die Anerkennung bedarf der Schriftform. § 148 Abs. 3 Nr. 1 ist entsprechend anzuwenden. Den 
Trägern der nach Satz 1 anerkannten Ergänzungsschulen gewährt das Land Finanzhilfe in 
entsprechender Anwendung des § 149 Abs. 1 und des § 150 Abs. 1 bis 6. § 150 Abs. 10 gilt 
entsprechend.  

Zwölfter Teil   Vertretungen beim Kultusministerium und Landesschulbeirat 

Erster Abschnitt   Zusammensetzung und Aufgaben 

§ 171   Landesschulbeirat 

(1) Der Landesschulbeirat besteht aus 
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(...) 

4.  a) je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Schulen in freier Trägerschaft, der 
Hochschulen und eines Dachverbandes der Erwachsenenbildung, 

 b) zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Kirchen, 

(...) 

(2) Der Landesschulbeirat wirkt bei allen allgemeinen Fragen mit, die für das Schulwesen von 
grundsätzlicher Bedeutung sind. Das Kultusministerium ist verpflichtet, den Landesschulbeirat hierzu 
zu hören. Es unterrichtet ihn über die entsprechenden Vorhaben und gibt ihm die erforderlichen 
Auskünfte. Der Landesschulbeirat kann dem Kultusministerium Vorschläge und Anregungen 
unterbreiten. Er erhält Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen das Schulwesen betreffenden Gesetz- 
und Verordnungsentwürfen des Kultusministeriums. 

(3) Das Kultusministerium hat bei der Bildung von Fachkommissionen, die die Aufgabe haben, 
Entwürfe für Lehrpläne und Rahmenrichtlinien (§ 122 und 189 a) auszuarbeiten, dem 
Landesschulbeirat Gelegenheit zu geben, je nach der Größe der Kommission bis zu drei 
sachverständige Mitglieder zu benennen. 

Dreizehnter Teil   Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 191   Evangelische Schulen in freier Trägerschaft 

Für zwei anerkannte Ersatzschulen, die von den evangelischen Landeskirchen zu benennen sind, wird 
Finanzhilfe abweichend von § 149 Abs. 1 bereits vom Zeitpunkt der Genehmigung an gewährt. 

11.11 Nordrhein-Westfalen 

11.11.1 Gesetz über die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe 

Vom 10.12.1987 (GV. NRW. 1987, 487), zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 1 des  Gesetzes 
vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474) 

§ 1 

Die nach kirchlichem Recht errichtete Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

§ 2 

Die nach kirchlichem Recht errichtete Studentenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft, der die 
an der Hochschule eingeschriebenen Studenten angehören. Sie hat das Recht der Selbstverwaltung und 
der Erhebung von Beiträgen. Sie hat gemäß der durch die Kirchen in § 42 Abs. 3 des Kirchenvertrages 
vom 15./22./30. Juli 1971 in der geänderten Fassung vom 16. Februar/14./28. Juni 1983 getroffenen 
Bestimmung die Aufgaben, die den Studentenschaften an staatlichen Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen gesetzlich zustehen. 
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§ 3 

(1) Die Satzung der Fachhochschule und Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung des für 
das Hochschulwesen zuständigen Ministers im Einvernehmen mit dem für Kirchenangelegenheiten 
zuständigen Minister. 

(2) Die Satzung der Studentenschaft und Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung des 
Rektorats und des Kuratoriums. Die Genehmigung des Kuratoriums bedarf des Einvernehmens mit 
dem für das Hochschulwesen zuständigen Minister. 

(3) Die Genehmigung (Absatz 1) und das Einvernehmen (Absatz 2) sind zu versagen, wenn die 
Regelung nicht in Einklang mit dem geltenden Recht steht. 

(4) Die Vorschriften der §§ 72 bis 74 des Hochschulgesetzes bleiben unberührt. 

§ 4 

Die Fachhochschule kann Kirchenbeamte haben. 

§ 5 

Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die Evangelische Fachhochschule Rheinland-
Westfalen-Lippe. 

11.11.2 Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) 

 Vom 31.10.2006 (GV. NRW. 2006, 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des  Gesetzes 
vom 03.12.2013 (GV. NRW. S. 723) 

Sechster Abschnitt Lehre, Studium und Prüfungen 

2. Prüfungen 

§ 63 Prüfungen  

(…) 

(5) Die Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter können von den Prüflingen eine Versicherung 
an Eides Statt verlangen und abnehmen, dass die Prüfungsleistung von ihnen selbständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer vorsätzlich 

a) gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer 
Hochschulprüfungsordnung oder 

b) gegen eine entsprechende Regelung einer staatlichen oder kirchlichen Prüfungsordnung 

verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. Die Hochschulen können das Nähere in einer Ordnung regeln. Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 2 
Buchstabe a) ist die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und 
Personalverwaltung sowie nach Satz 2 Buchstabe b) das staatliche Prüfungsamt. Im Falle eines 
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mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem 
exmatrikuliert werden. 

§ 64 Prüfungsordnungen  

(…)  

(3) Die Hochschulen können durch Prüfungsordnung oder durch Ordnung regeln, dass die Anmeldung 
zum Erstversuch einer Prüfung spätestens drei Semester 

a) nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehrveranstaltung, dem die Prüfung nach dem 
Studienplan oder dem Studienablaufplan zugeordnet ist, nach diesen Plänen vorgesehen war, oder 

b) nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung 

erfolgen muss; desgleichen können in der Prüfungsordnung oder in einer Ordnung Fristen für die 
Wiederholung der Prüfung festgesetzt werden; für die Fristen gilt § 8 Abs. 3 Studienbeitrags- und 
Hochschulabgabengesetz entsprechend. In den Fällen des Satzes 1 verlieren die Studierenden den 
Prüfungsanspruch, wenn sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes die Lehrveranstaltung 
besuchen oder sich zur Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung melden, es sei denn, sie weisen nach, 
dass sie das Versäumnis der Frist nicht zu vertreten haben. Vorbehaltlich anderweitiger staatlicher 
Regelungen oder Regelungen in Leistungspunktsystemen können die Hochschulen in 
Hochschulprüfungsordnungen sowie für Studiengänge mit staatlichen oder kirchlichen Prüfungen in 
besonderen Ordnungen vorsehen, dass die Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des 
Absatzes 2 Nr. 2 beschränkt werden kann. 

(…) 

Neunter Abschnitt Anerkennung als Hochschulen und Betrieb nichtstaatlicher 
Hochschulen  

§ 72 Anerkennung und Verlust der Anerkennung  

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft des Landes stehen, können als Universitäten 
oder Fachhochschulen staatlich anerkannt werden, wenn gewährleistet ist, dass 

1. die Hochschule die Aufgaben nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 wahrnimmt, 

2. das Studium an dem in § 58 Abs. 1 genannten Ziel ausgerichtet ist, 

3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden und erfolgreich 
akkreditierten Studiengängen im Sinne des § 60 Abs. 1 an der Hochschule vorhanden oder im Rahmen 
einer Ausbauplanung vorgesehen ist; das gilt nicht, soweit innerhalb eines Faches die Einrichtung 
einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche Entwicklung oder die Bedürfnisse der 
beruflichen Praxis nicht nahegelegt wird, 

4. das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Prüfungsordnungen und des tatsächlichen 
Lehrangebotes den wissenschaftlichen Maßstäben an Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 
entsprechen, 

5. die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine 
entsprechende Hochschule in der Trägerschaft des Landes erfüllen, 
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6. die Lehraufgaben überwiegend von hauptberuflich Lehrenden der Hochschule mit den 
Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 wahrgenommen 
werden und alle Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende 
Tätigkeiten an Hochschulen in der Trägerschaft des Landes gefordert werden, 

7. die Bestimmungen des § 65 Anwendung finden, 

8. die Mitglieder der Hochschule an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung der 
Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken, 

9. der Bestand der Hochschule und des Studienbetriebs sowie die Stellung des Hochschulpersonals 
wirtschaftlich und rechtlich dauerhaft gesichert sind und die Hochschule der alleinige Geschäftsbetrieb 
ihres Trägers ist. 

(2) Die staatliche Anerkennung durch das Ministerium bedarf eines schriftlichen Antrages. Die 
Anerkennung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der 
Voraussetzungen des Absatzes 1 dienen. In dem Anerkennungsbescheid sind die Studiengänge 
einschließlich der Hochschulgrade, auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der 
Hochschule festzulegen. Wenn die Hochschule die Ergebnisse der erfolgreichen Akkreditierung 
weiterer Studiengänge dem Ministerium anzeigt, kann die Anerkennung bei Erfüllung der 
Voraussetzungen des Absatzes 1 auf weitere Studiengänge erstreckt werden. Wenn die Hochschule als 
Einrichtung erfolgreich akkreditiert worden ist, erstreckt sich die Anerkennung auf weitere 
Studiengänge, sofern und soweit diese erfolgreich akkreditiert worden sind; diese Studiengänge sind 
dem Ministerium unverzüglich anzuzeigen. Die Akkreditierungen nach den Sätzen 4 und 5 sowie nach 
Absatz 1 Nr. 3 erfolgen nach den geltenden Regelungen und durch Agenturen, die ihrerseits 
akkreditiert worden sind. Wesentliche Veränderungen der Studiengänge sind dem Ministerium 
anzuzeigen. 

(3) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule nicht innerhalb einer vom Ministerium zu 
bestimmenden Frist den Studienbetrieb aufnimmt oder wenn der Studienbetrieb ein Jahr ruht. Die 
Anerkennung ist durch das Ministerium aufzuheben, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
gegeben waren, später weggefallen sind oder Auflagen gemäß Absatzes 2 nicht erfüllt wurden und 
diesem Mangel trotz Beanstandung innerhalb einer zu bestimmenden Frist nicht abgeholfen wird. Die 
Anerkennung kann aufgehoben werden, wenn die Hochschule einen Studiengang anbietet, auf den 
sich die staatliche Anerkennung nicht erstreckt. Den Studierenden ist die Beendigung des Studiums zu 
ermöglichen. 

§ 73 Folgen der Anerkennung 

(1) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes 
Studium im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach Maßgabe der Anerkennung das Recht, 
Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und Habilitationen durchzuführen. 
Die §§ 41 und 66 bis 68 gelten entsprechend. 

(3) Die Prüfungs- und Habilitationsordnungen bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit mit den 
Ordnungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes durch das Ministerium. § 74 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

(4) Die Einstellung von Lehrenden und die Änderung der mit ihnen abgeschlossenen Verträge sind 
dem Ministerium anzuzeigen. Lehrende, zu deren Gehalt und Altersversorgung ein Zuschuss gemäß § 
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81 Abs. 2 geleistet oder denen im Falle der Auflösung der staatlich anerkannten Fachhochschule die 
Übernahme in den Landesdienst zugesichert werden soll, bedürfen zur Ausübung der Tätigkeit an der 
staatlich anerkannten Fachhochschule der Genehmigung durch das Ministerium. 

(5) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich anerkannte Hochschule einem hauptberuflich 
Lehrenden bei Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors 
nach § 36 für die Dauer der Tätigkeit an der Hochschule das Recht verleihen, die Bezeichnung 
„Professorin“ oder „Professor“ oder „Universitätsprofessorin“ oder „Universitätsprofessor“ zu führen. 
§ 78 Abs. 4 und § 124 Abs. 4 Landesbeamtengesetz finden entsprechende Anwendung. Entspricht das 
Berufungsverfahren den Qualitätsmaßstäben der Hochschulen in staatlicher Trägerschaft nach § 38 
Abs. 4, kann das Ministerium allgemein oder im Einzelfall auf die Ausübung seiner Zustimmung nach 
Satz 1 jederzeit widerruflich verzichten. 

(6) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich anerkannte Hochschule einer medizinischen 
Einrichtung außerhalb der Hochschule das Recht verleihen, sich als Hochschuleinrichtung zu 
bezeichnen, wenn sie den an eine Hochschuleinrichtung zu stellenden Anforderungen in Forschung 
und Lehre genügt. Dient eine Einrichtung außerhalb der Hochschule nur der praktischen Ausbildung 
nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte, so kann ihr die Hochschule mit 
Erlaubnis des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle eines Krankenhauses die 
Bezeichnung „Akademisches Lehrkrankenhaus“, verleihen. Die staatlich anerkannte Hochschule hat 
die erforderlichen Nachweise beizubringen. Die Zustimmung kann befristet ausgesprochen und mit 
Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 dienen. 

(7) Zur Wahrnehmung der dem Ministerium obliegenden Aufsichtspflichten ist es befugt, sich über die 
Angelegenheiten der staatlich anerkannten Hochschulen zu unterrichten. Eine staatlich Beauftragte 
oder ein staatlich Beauftragter kann zu Hochschulprüfungen entsandt werden. 

(8) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule in die zentrale Vergabe von Studienplätzen 
einzubeziehen. Staatlich anerkannte Hochschulen können mit Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes, mit anderen staatlich anerkannten Hochschulen und mit staatlichen Hochschulen 
zusammenwirken. 

(9) Auf Verlangen des Ministeriums sind die bei der Erfüllung der Aufgaben erbrachten Leistungen zu 
bewerten. § 7 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Die Kosten trägt die Hochschule. 

§ 74 Kirchliche Hochschulen  

(1) Die Theologische Fakultät Paderborn und die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel sind 
staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes. Andere kirchliche Bildungseinrichtungen 
können nach § 72 Abs. 2 als Hochschulen anerkannt werden. Dabei können Ausnahmen von den 
Voraussetzungen des § 72 Abs. 1 Nr. 3 und 8 zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, dass das 
Studium an der kirchlichen Bildungseinrichtung dem Studium an einer Hochschule in der Trägerschaft 
des Landes gleichwertig ist. Für Bildungseinrichtungen, die durch eine Kirche mit der Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben werden, und für Ordenshochschulen gelten die 
Voraussetzungen des § 72 Abs. 1 Nr. 9 als erfüllt. 

(2) Die staatlich anerkannten kirchlichen Hochschulen unterrichten das Ministerium über die 
Hochschulsatzung und die Berufung von Professorinnen und Professoren. § 73 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5, 
Abs. 7 und Abs. 9 findet keine Anwendung. 
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(3) Für Studiengänge, die überwiegend der Aus- und Weiterbildung von Geistlichen oder für 
kirchliche Berufe dienen, gewährleisten die Kirchen die Gleichwertigkeit nach § 72 Abs. 1 Nr. 4. § 73 
Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

Zehnter Abschnitt Ergänzende Vorschriften 

§ 80 Kirchenverträge, kirchliche Mitwirkung bei Stellenbesetzung und Studiengängen  

(1) Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Vor jeder Berufung in ein Professorenamt in evangelischer oder katholischer Theologie ist die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Kirche über das Ministerium herbeizuführen. Die Absetzung und 
die Umwidmung einer Professur in evangelischer oder katholischer Theologie bedürfen der 
Zustimmung des Ministeriums. 

(3) Bei der Besetzung von Stellen für Professorinnen oder Professoren der evangelischen Theologie 
und der katholischen Theologie, die nicht einem Fachbereich für evangelische Theologie oder einem 
Fachbereich für katholische Theologie zugeordnet sind, gehören den Gremien, welche die 
Berufungsvorschläge vorbereiten, Professorinnen oder Professoren jeweils nur der evangelischen 
Theologie oder der katholischen Theologie an. Die weiteren Mitglieder dieser Gremien müssen im 
Fach evangelische Theologie oder katholische Theologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter tätig oder als Studierende eingeschrieben sein und der jeweiligen Kirche angehören. Die 
Gremien haben das Recht, sich mit den jeweils zuständigen kirchlichen Stellen ins Benehmen zu 
setzen. 

(4) Die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Studiengängen in evangelischer oder katholischer 
Theologie oder in evangelischer oder katholischer Religionslehre und von Studiengängen, die den 
Erwerb der Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts ermöglichen, sowie Änderungen der 
Binnenorganisation, soweit sie die bestehenden Fachbereiche für evangelische oder katholische 
Theologie betreffen, sind nur nach Abschluss der in den Verträgen mit den Kirchen vorgesehenen 
Verfahren zulässig. Dies gilt auch für den Erlass von Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen 
in evangelischer Theologie oder in katholischer Theologie. Beteiligte der Verfahren sind die 
zuständigen kirchlichen Stellen und das Ministerium. 
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11.11.3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW - SchulG) 

 In der Fassung der Bekanntmachung vom 15.02.2005 (GVBl. NRW S. 102), zuletzt 
geändert durch Gesetz  vom 08.11.2013 (GVBl. NRW S. 618) 

Erster Teil   Allgemeine Grundlagen 

Erster Abschnitt   Auftrag der Schule 

§ 2   Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten allgemeinen 
Bildungs- und Erziehungsziele.99 

(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln 
zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im Geist der 
Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der 
Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung.  

(…) 

(5) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen 

(...) 

4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln, 

(…) 

(6) Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religiösen, 
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie achtet den Grundsatz 
der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Sie 
vermeidet alles, was die Empfindungen anders Denkender verletzen könnte. Schülerinnen und Schüler 
dürfen nicht einseitig beeinflusst werden. 

(…) 

                                                            
 

99 [Amtl. Anm.:] Artikel 7 der Landesverfassung lautet:  
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu we-
cken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.  
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duld-
samkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. 



401 

 

§ 5   Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung des schulischen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des Übergangs von den Tageseinrichtungen 
für Kinder in die Grundschule zusammen. 

(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern zusammenarbeiten, die 
Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen tragen und Hilfen 
zur beruflichen Orientierung geben. 

(3) Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der Schulkonferenz. 

Zweiter Teil   Aufbau und Gliederung des Schulwesens 

Zweiter Abschnitt Weltanschauliche Gliederung der Grundschule und der Hauptschule 

§ 26   Schularten 

(1) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltanschauungs-schulen. 
Hauptschulen sind in der Regel Gemeinschaftsschulen. 

(2) In Gemeinschaftsschulen werden die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage christlicher 
Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und 
weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 

(3) In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer 
anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und 
erzogen. Zum evangelischen Bekenntnis im Sinne dieser Vorschrift gehören auch die 
bekenntnisverwandten Gemeinschaften.  

(4) In Weltanschauungsschulen werden die Schülerinnen und Schüler nach den Grundsätzen ihrer 
Weltanschauung unterrichtet und erzogen. An Weltanschauungsschulen wird Religionsunterricht nicht 
erteilt.  

(5) In Gemeinden mit verschiedenen Schularten können die Eltern die Schulart zu Beginn jedes 
Schuljahres wählen. Der Wechsel in eine Schule einer anderen Schulart ist während des Schuljahres 
nur aus wichtigem Grund zulässig. Schülerinnen und Schüler einer Minderheit können die Schule 
einer benachbarten Gemeinde besuchen, falls in ihrer Gemeinde die gewünschte Schulart nicht 
besteht.  

(6) In Schulen aller Schularten soll bei der Lehrereinstellung auf die Konfession der Schülerinnen und 
Schüler Rücksicht genommen werden. Lehrerinnen und Lehrer an Bekenntnisschulen müssen dem 
betreffenden Bekenntnis angehören und bereit sein, an diesen Schulen zu unterrichten und zu erziehen.  

(7) An einer Bekenntnisschule mit mehr als zwölf Schülerinnen und Schülern einer konfessionellen 
Minderheit ist eine Lehrerin oder ein Lehrer des Bekenntnisses der Minderheit einzustellen, die oder 
der Religionsunterricht erteilt und in anderen Fächern unterrichtet. Weitere Lehrerinnen und Lehrer 
des Bekenntnisses der Minderheit sind unter Berücksichtigung der Zahl der Schülerinnen und Schüler 
der Minderheit und der Gesamtschülerzahl der Schule einzustellen.  
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§ 27   Bestimmung der Schulart von Grundschulen  

(1) Auf Antrag der Eltern sind Grundschulen als Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder 
Weltanschauungsschulen zu errichten, soweit die Mindestgröße (§ 82) gewährleistet ist. Der Antrag 
muss von Eltern gestellt werden, die mindestens ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler vertreten, 
die ein geordneter Schulbetrieb erfordert. Antragsberechtigt sind die Eltern, deren Kinder für den 
Besuch der Schule in Frage kommen und eine bestehende Schule der gewünschten Schulart in 
zumutbarer Weise nicht erreichen können.  

(2) Bei der Errichtung einer Grundschule bestimmen die im Gebiet des Schulträgers wohnenden 
Eltern, deren Kinder für den Besuch der Schule in Frage kommen, in einem Abstimmungsverfahren 
die Schulart. Hierbei und bei der Anmeldung für die Schule muss die Mindestgröße erreicht werden.  

(3) Bestehende Grundschulen sind in eine andere Schulart umzuwandeln, wenn die Eltern eines 
Fünftels der Schülerinnen und Schüler der Schule dies beantragen und wenn sich anschließend die 
Eltern von zwei Dritteln der Schülerinnen und Schüler in einem Abstimmungsverfahren dafür 
entscheiden.  

(4) Die Eltern haben für jedes Kind gemeinsam eine Stimme. Das Abstimmungsverfahren ist geheim. 
Die Einzelheiten des Verfahrens regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung. 

(5) Wird eine Schule durch Zusammenlegung von Schulen errichtet (§ 81 Abs. 2 Satz 2), findet kein 
Abstimmungsverfahren nach Absatz 2 statt, wenn allein Gemeinschaftsschulen oder Schulen 
desselben Bekenntnisses oder derselben Weltanschauung zusammengelegt werden. 

§ 28   Bestimmung der Schulart von Hauptschulen  

(1) Hauptschulen werden von Amts wegen als Gemeinschaftsschulen errichtet. Auf Antrag der Eltern 
ist eine Hauptschule als Bekenntnisschule oder Weltanschauungsschule zu errichten, wenn 
gewährleistet ist, dass eine Gemeinschaftsschule in zumutbarer Weise erreichbar ist. Der Antrag muss 
von im Gebiet des Schulträgers wohnenden Eltern gestellt werden, die mindestens ein Fünftel der 
Schülerinnen und Schüler vertreten, die ein geordneter Schulbetrieb erfordert. In einem 
anschließenden Abstimmungsverfahren und bei der Anmeldung für die Schule muss die für einen 
geordneten Schulbetrieb erforderliche Schülerzahl erreicht werden.  

(2) Bestehende Hauptschulen sind in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, wenn die Eltern eines 
Fünftels der Schülerinnen und Schüler dies beantragen und sich anschließend die Eltern eines Drittels 
der Schülerinnen und Schüler in einem Abstimmungsverfahren dafür entscheiden.  

(3) Für das Verfahren gilt § 27 Abs. 4. 

Dritter Teil   Unterrichtsinhalte 

§ 30   Lernmittel  

(1) Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den Schülerinnen 
und Schülern über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden.  

(2) Lernmittel dürfen vom Ministerium nur zugelassen werden, wenn sie  

1. Rechtsvorschriften nicht widersprechen,  

2. den Unterrichtsvorgaben entsprechen,  
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3. den Schülerinnen und Schülern individuelle Lernwege eröffnen und selbstständiges Arbeiten durch 
methodische und mediale Vielfalt fördern,  

4. dem Stand der Wissenschaft entsprechen und  

5. nicht ein diskriminierendes Verständnis fördern.  

(3) Lernmittel dürfen an Schulen nur eingeführt werden, wenn sie zugelassen sind. Über die 
Einführung von Lernmitteln entscheidet die Schulkonferenz.  

(4) Lernmittel für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der Kirche oder der 
Religionsgemeinschaft zugelassen.  

(5) Das Ministerium regelt das Zulassungsverfahren. 

§ 31   Religionsunterricht  

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen mit Ausnahme der 
Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). Er wird nach Bekenntnissen getrennt in 
Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der betreffenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft erteilt. Religionsunterricht wird erteilt, wenn er allgemein eingeführt ist und an 
der einzelnen Schule mindestens zwölf Schülerinnen und Schüler dem entsprechenden Bekenntnis 
angehören.  

(2) Das Ministerium erlässt die Unterrichtsvorgaben für den Religionsunterricht im Einvernehmen mit 
der Kirche oder der Religionsgemeinschaft. Die Zahl der Unterrichtsstunden setzt das Ministerium im 
Benehmen mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft fest.  

(3) Lehrerinnen und Lehrer bedürfen für die Erteilung des Religionsunterrichts des staatlichen 
Unterrichtsauftrags und einer Bevollmächtigung durch die Kirche oder die Religionsgemeinschaft. 
Religionsunterricht kann, soweit keine staatlich ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung stehen, durch 
Geistliche, kirchliche Lehrkräfte, von der Religionsgemeinschaft beauftragte Lehrkräfte oder von 
ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten erteilt werden. Sie bedürfen dazu des staatlichen 
Unterrichtsauftrags und einer Bevollmächtigung durch die Kirche oder Religionsgemeinschaft.  

(4) Niemand darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrerinnen und Lehrern, die 
die Erteilung des Religionsunterrichts ablehnen, dürfen hieraus keine dienstrechtlichen Nachteile 
erwachsen.  

(5) Der Religionsunterricht unterliegt der staatlichen Schulaufsicht, die sich insbesondere auf die 
Ordnung und Durchführung des Unterrichts erstreckt. Die Kirche oder die Religionsgemeinschaft hat 
ein Recht auf Einsichtnahme in den Religionsunterricht; das Recht der obersten Kirchenleitung, den 
Religionsunterricht zu besuchen, bleibt unberührt. Das Verfahren der Einsichtnahme wird durch 
Vereinbarung des Ministeriums mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft geregelt.  

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teilnahme am Religionsunterricht auf Grund der 
Erklärung der Eltern oder - bei Religionsmündigkeit der Schülerin oder des Schülers - auf Grund 
eigener Erklärung befreit. Die Erklärung ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich zu 
übermitteln. Die Eltern sind über die Befreiung zu informieren. 
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§ 32   Praktische Philosophie, Philosophie  

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, nehmen am Fach Praktische 
Philosophie teil, soweit dieses Fach in der Ausbildungsordnung vorgesehen und an der Schule 
eingerichtet ist. In der gymnasialen Oberstufe besteht die Verpflichtung, nach einer Befreiung vom 
Religionsunterricht das Fach Philosophie zu belegen. 

Sechster Teil   Schulpersonal  

§ 57   Lehrerinnen und Lehrer 

(…) 

(4) Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder 
ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber 
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen 
Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches 
bei Schülerinnen und Schülern oder den Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin 
oder ein Lehrer gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes, 
die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die 
Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 7 und 12 Abs. 6 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die entsprechende Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- 
und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das 
Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht und in den Bekenntnis- und 
Weltanschauungsschulen.  

(…) 

Siebter Teil   Schulverfassung 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 62   Grundsätze der Mitwirkung  

(1) Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler wirken in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit und fördern dadurch die 
Eigenverantwortung in der Schule. An der Gestaltung des Schulwesens wirken sie durch ihre 
Verbände ebenso wie durch die anderen am Schulwesen beteiligten Organisationen nach Maßgabe 
dieses Teils des Gesetzes mit.  

(...) 

Zweiter Abschnitt   Mitwirkung in der Schule 

§ 65   Aufgaben der Schulkonferenz  

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste Mitwirkungsgremium der 
Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten zusammenwirken. 
Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der 
Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde 
richten.  
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(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in folgenden 
Angelegenheiten:  

(...) 

3. Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die Zusammenarbeit 
mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3),  

(…) 

Dritter Abschnitt   Mitwirkung beim Schulträger und beim Ministerium 

§ 77   Mitwirkung beim Ministerium 

(1) In schulischen Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung beteiligt das 
Ministerium die am Schulleben beteiligten Verbände und Organisationen.  

(2) Die Beteiligung erstreckt sich insbesondere auf  

1. Änderungen dieses Gesetzes, 

2. Richtlinien und Leitpläne, 

3. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, 

4. Schulversuche, 

5. Regelungen über die Abstimmung zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung. 

(3) Zu beteiligen sind  

(...) 

6. die Kirchen,  

(...). 

Achter Teil   Schulträger 

§ 85   Schulausschuss 

(1) Die Gemeinden, die Kreise und die Schulverbände können für die von ihnen getragenen Schulen 
einen oder mehrere Schulausschüsse bilden.  

(2) Der Schulausschuss wird nach den Vorschriften der kommunalen Verfassungsgesetze 
zusammengesetzt. Je eine oder ein von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche 
benannte Vertreterin oder benannter Vertreter ist als ständiges Mitglied mit beratender Stimme zu 
berufen. Außerdem können Vertreterinnen und Vertreter der Schulen zur ständigen Beratung berufen 
werden.  

(3) Wird kein Schulausschuss, sondern ein gemeinsamer Ausschuss gebildet, findet Absatz 2 Sätze 2 
und 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Mitwirkung der benannten Vertreter auf Gegenstände 
des Schulausschusses beschränkt bleibt.  
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Elfter Teil   Schulen in freier Trägerschaft 

Erster Abschnitt   Ersatzschulen 

§ 101   Genehmigung, vorläufige Erlaubnis, Aufhebung, Erlöschen 

(1) Ersatzschulen bedürfen der Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde. (...)  

(...) 

(3) Ersatzschulen sind berechtigt, den öffentlichen Schulen gleichwertige Lehr- und 
Erziehungsmethoden zu entwickeln und sich eine besondere pädagogische, religiöse oder 
weltanschauliche Prägung zu geben.  

(4) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine 
öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht (Artikel 7 Abs. 5 GG).100  

§ 103   Wechsel von Lehrerinnen und Lehrern innerhalb 

(…) 

(4) Bei Beurlaubung einer Planstelleninhaberin oder eines Planstelleninhabers ohne Dienstbezüge für 
eine Tätigkeit außerhalb des Schuldienstes des Ersatzschulträgers an anderen kirchlichen oder 
sonstigen Einrichtungen ist von der oberen Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage der vom 
Schulträger anerkannten öffentlichen Belange über die Berücksichtigung der Beurlaubungszeiten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit einschließlich der Erhebung eines Versorgungszuschlages sowie über 
deren Bezuschussung zu entscheiden. 

Zweiter Abschnitt   Ersatzschulfinanzierung  

§ 111   Folgelasten aufgelöster Schulen 

(1) Wird eine Schule ganz oder teilweise aufgelöst, ist für eine anderweitige entsprechende 
Verwendung der hauptberuflichen Lehrerinnen und Lehrer im Schuldienst des bisherigen oder eines 
anderen Ersatzschulträgers zu sorgen. Ist dieses nicht möglich, ist das Land verpflichtet, eine den 
Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhabern zumutbare Unterbringung auf freien Stellen der 
öffentlichen Schulkapitel sicherzustellen. Für das übrige hauptberuflich tätige pädagogische Personal 
prüft das Land, inwieweit eine Unterbringung im öffentlichen Schuldienst auf freien und besetzbaren 
Stelle ermöglicht werden kann.  

(2) Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhaber sind mit Auflösung der Schule in den einstweiligen 
Ruhestand zu versetzen, sofern keine anderweitige Verwendung im Ersatzschuldienst möglich ist. Ihr 
Ruhegehalt sowie die Versorgungslasten der aufgelösten Schule werden vom Land ohne Abzug einer 
Eigenleistung über das Landesamt für Besoldung und Versorgung festgesetzt und zahlbar gemacht.  

(3) Der Anspruch auf Ruhegehalt bleibt außer Ansatz, wenn eine Planstelleninhaberin oder ein 
Planstelleninhaber anderweitig im Schuldienst tätig ist oder eine zumutbare Beschäftigung im 
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Ersatzschuldienst oder im öffentlichen Schuldienst abgelehnt hat. Bei Ablehnung des Angebots einer 
zumutbaren anderweitigen Beschäftigung im Schuldienst trifft die obere Schulaufsichtsbehörde die 
Feststellung über den Verlust der Versorgungsbezüge.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrerinnen oder Lehrer, die als Mitglieder religiöser oder 
gemeinnütziger Gemeinschaften an der Schule zur Zeit der Auflösung tätig waren.  

(…) 

§ 113   Jahresrechnung und Verwendungsnachweis 

(…) 

(3) Der Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung in der Jahresrechnung kann auch durch 
einen von einer Wirtschaftsprüfung geprüften Jahresabschluss erbracht werden, der die 
Ordnungsgemäßheit der Buchführung sowie die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche 
Verwendung der Landeszuschüsse im Jahresabschluss bestätigt. Ein kirchlicher Schulträger mit dem 
Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft kann den Nachweis sowohl für seine Schulen als auch 
für Schulen ihm nahestehender Schulträger durch Prüftestat seiner Rechnungsprüfungsstelle erbringen. 

(…) 

§ 115   Durchführung, Erprobungsversuch, Übergangsvorschriften  

(…) 

(7) Die in § 10 EFG101 enthaltene Regelung zur Abgeltung der Altersversorgung für Lehrkräfte als 
Mitglieder religiöser Ordensgemeinschaften ist auf die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
bestehenden Versorgungsverhältnisse weiterhin anzuwenden.  

 

 

Zwölfter Teil Datenschutz, Übergangs- und Schlussvorschriften  

Erster Abschnitt Datenschutz  

§ 121   Schutz der Daten von Lehrerinnen und Lehrern 

(…) 

(5) Daten der Lehrerinnen und Lehrer dürfen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften regelmäßig 
übermittelt werden, soweit dies für die Erteilung des Religionsunterrichts erforderlich ist.  

                                                            
 

101 Gesetz über die Finanzierung der Ersatzschulen (Ersatzschulfinanzgesetz). Dieses Gesetz vom 27. Juni 1961 
hat der Landtag mit Wirkung vom 1. Januar 2006 aufgehoben (GV. NRW. S. 102). § 10 EFG [Regelung für 
Mitglieder religiöser oder gemeinnütziger Gemeinschaften]: Zur Abgeltung des Unterhalts für Mitglieder religi-
öser oder gemeinnütziger Gemeinschaften als Lehrer und zur Abgeltung ihrer Altersversorgung dürfen nur 70 v. 
H. der Durchschnittsbezüge der vergleichbaren Lehrer an öffentlichen Schulen oder der vergleichbaren Versor-
gungsempfänger veranschlagt werden. Als Durchschnittsbezüge sind die Bezüge der siebten Stufe des Grundge-
halts der in Frage kommenden Besoldungsgruppe und die Stufe 1 des Familienzuschlags zugrunde zu legen. 
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(…) 

11.12 Rheinland-Pfalz 

11.12.1 Gesetz zu dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik 
über die Errichtung deutsch-französischer Gymnasien und die Schaffung des 

deutsch-französischen Abiturs sowie die Bedingungen für die Zuerkennung des 
Abiturzeugnisses und zu den Bestimmungen zur Durchführung des Abkommens 

Vom 03.12.1973 (GVBl 1973, 387) 

V   Prüfungen der 1. Prüfungsgruppe 

( Artikel 11, 12 und 14) 

B) Art der Prüfungsaufgaben der 1. Prüfungsgruppe 

(Artikel 14 und 15) 

(…) 

3) schriftliche Prüfung in Philosophie, Dauer 4 Std. 

Die Kandidaten können unter drei Arten von Themen wählen: 

- eine Erörterung eines philosophischen Problems in Verbindung mit dem in den beiden letzten 
Klassen durchgenommenen Stoff; 

- die Kommentierung eines philosophischen Textes, dessen Autor zum Lehrplan der beiden letzten 
Klassen gehören kann. Der Text darf nicht im Unterricht behandelt worden sein; 

- die philosophische Behandlung eines allgemeinen Themas, wobei der Kandidat die im 
Philosophieunterricht erworbenen Kenntnisse selbständig anwenden kann. 

Die Benutzung von Hilfsmitteln ist nicht zulässig. 

Da für die deutsche Abteilung das Fach Religion verbindliches Unterrichtsfach bis einschließlich 
Klasse 13 ist, muß für die Kandidaten der deutschen Abteilung die Wochenstundenzahl im Fach 
Philosophie in den Klassen 12 und 13 auf 3 1/2 Stunden (gegenüber 7 Stunden in der französischen 
Abteilung) gekürzt werden; daher müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden, damit die 
deutschen Schüler nicht benachteiligt werden. Bei Festlegung des Stoffplans werden die beiden 
Direktoren im Einvernehmen mit den Fachlehrern für Philosophie die Themenkreise zusammenstellen, 
die bereits in den beiden Abteilungen behandelt worden sind oder noch behandelt werden. 

Wenigstens eine der drei den Kandidaten zur Wahl gestellten Aufgaben muß sich auf diese 
gemeinsamen Themenkreise beziehen. 

(…) 
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VIII   Prüfungen in den Wahlfächern 

( Artikel 20) 

1) Folgende Wahlfächer, deren Koeffizient jeweils 1 ist, können Gegenstand einer Prüfung sein: 

(…) 

- Religionslehre für die Kandidaten der deutschen Abteilung. 

2) Diese Fächer werden nur mündlich geprüft. Die Prüfung in Kunsterziehung kann jedoch eine 
graphische Prüfung einschließen. 

11.12.2 Hochschulgesetz (HochSchG) [von Rheinland-Pfalz] 
Vom 21.07.2003 (GVBl 2003, S. 167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.06.2013 

(GVBl. S. 157) 

Teil 2   Aufgaben der Hochschulen 

Abschnitt 2   Studium und Lehre 

§ 19   Studiengänge 

(…) 

(4) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen.  

(…) 

§ 30   Hochschulgrade 

(…) 

(3) Die Hochschule kann einen Hochschulgrad auch aufgrund einer staatlichen Prüfung oder einer 
kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, mit Zustimmung der fachlich 
zuständigen Ministerien verleihen. 

(…) 

§ 31   Akademische Grade, hochschulbezogene Titel und Bezeichnungen 

(1) Ein von einer staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hochschule ordnungsgemäß 
verliehener Hochschulgrad darf in Rheinland-Pfalz geführt werden. 

(2) Ein ausländischer Hochschulgrad darf nur geführt werden, wenn die verleihende Hochschule nach 
dem Recht des Herkunftslandes anerkannt, zur Verleihung dieses Grades berechtigt und der Grad nach 
einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen worden ist. Der 
Hochschulgrad ist unter Angabe der verleihenden Hochschule in der Form zu führen, die dem 
Wortlaut der Verleihungsurkunde entspricht. Dabei kann die verliehene Form gegebenenfalls in 
lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein 
übliche Abkürzung geführt und eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Eine 
Umwandlung in einen entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt. Entsprechendes gilt auch für 
Hochschulgrade, die im Ausland durch gesetzliche Regelung von einer staatlichen oder staatlich 
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anerkannten Stelle verliehen worden sind. Die Regelungen finden auch Anwendung auf staatliche und 
kirchliche Grade. 

(…) 

Teil 9   Hochschulen in freier Trägerschaft 

§ 117   Anerkennung 

(1) Nicht staatliche Hochschulen können errichtet und betrieben werden, wenn sie staatlich anerkannt 
sind. Der Betrieb der Niederlassung einer ausländischen Hochschule mit Ausnahme der ausländischen 
Hochschulen, die innerhalb des Geltungsbereichs des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union 
liegen, bedarf der Genehmigung durch das fachlich zuständige Ministerium. Unter den 
Voraussetzungen des Artikels 30 der Verfassung für Rheinland-Pfalz erhalten Einrichtungen des 
Bildungswesens, die keine Hochschulen des Landes sind, vom fachlich zuständigen Ministerium die 
staatliche Anerkennung als Hochschule in freier Trägerschaft, wenn gewährleistet ist, dass 

 (…) 

Die staatliche Anerkennung kann von einer Akkreditierung abhängig gemacht werden. 

(…) 

(4) Für Fachhochschulen in freier Trägerschaft mit fachbedingt geringer Studierendenzahl und 
kirchliche Einrichtungen können Ausnahmen von einzelnen der in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem entsprechenden 
Studium an einer Hochschule des Landes gleichwertig ist. 

(…) 

§ 120   Lehrende 

(…) 

(2) Der Träger einer Hochschule in freier Trägerschaft kann mit Zustimmung des fachlich zuständigen 
Ministeriums hauptberuflich Lehrenden, welche die Einstellungsvoraussetzungen nach § 49102 
erfüllen, für die Dauer der Zugehörigkeit zur Hochschule und für den anschließenden Ruhestand die 
Führung einer Berufsbezeichnung in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften über die 
Amtsbezeichnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Hochschulen des Landes mit 
dem Zusatz ,,im Privatdienst“ oder dem Zusatz “an ... (Bezeichnung der Hochschule in freier 
Trägerschaft)” gestatten. Bei Hochschulen kirchlicher Trägerschaft kann der Zusatz ,,im 
Kirchendienst“ gewählt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann die Führung der 
Berufsbezeichnung auch über die Dauer der Zugehörigkeit zur Hochschule hinaus gestattet werden. 

(3) Fachhochschullehrerinnen oder Fachhochschullehrern, denen nach den bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen die Führung der Bezeichnung ,,Professorin an der Fachhochschule“ oder ,,Professor an 
der Fachhochschule“ mit dem Zusatz ,,im Privatdienst“ oder ,,im Kirchendienst“ gestattet worden ist, 
sind berechtigt, für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zu der Fachhochschule, in deren Dienst sie stehen, 

                                                            
 

102 § 49 regelt die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren. 
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die Bezeichnung ,,Professorin“ oder ,,Professor“ mit dem gestatteten Zusatz oder dem Zusatz “an ... 
(Bezeichnung der Hochschule in freier Trägerschaft)” zu führen. 

(…) 

Teil 10   Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 127   Weitergeltung von Studienordnungen 

Vorhandene Studienordnungen gelten weiter, bis sie wegen Änderungsbedarfs aufgehoben werden. 
Änderungsbedürftige Studienordnungen werden durch Satzung aufgehoben und sodann durch 
Studienpläne ersetzt. Dies setzt voraus, dass die Prüfungsordnung selbst den Umfang der Pflicht- und 
Wahlpflichtlehrveranstaltungen sowie die erforderlichen Teilnahme- und Leistungsnachweise festlegt 
und nicht auf Regelungen von Studienordnungen verweist. Ergänzend zur Prüfungsordnung für einen 
Studiengang, der mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abschließt, kann abweichend von Satz 
2 eine Studienordnung erlassen werden, mit der die Voraussetzungen für die Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen geregelt werden können. Studienordnungen sowie ihre Änderung und Aufhebung 
sind dem fachlich zuständigen Ministerium anzuzeigen; sie treten an dem in der Satzung bestimmten 
Tag in Kraft, wenn das fachlich zuständige Ministerium nicht innerhalb von drei Monaten nach der 
Anzeige ihre Änderung verlangt. 

§ 130   Verträge mit den Kirchen 

Die Verträge103 mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

 

 

11.12.3 Schulgesetz von Rheinland-Pfalz (SchulG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 30.03.2004 (GVBl.  S. 239), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom  08.10.2013 (GVBl. S. 359 ) 

Teil 1   Grundlagen 

Abschnitt 1   Allgemeines 

§ 1   Auftrag der Schule 

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf Förderung seiner 
Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten, unabhängig von seiner Religion, Weltanschauung, Rasse 
oder ethnischen Herkunft, einer Behinderung, seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Identität sowie 
aus dem Anspruch von Staat und Gesellschaft an Bürgerinnen und Bürger zur Wahrnehmung von 
Rechten und Übernahme von Pflichten hinreichend vorbereitet zu sein. 

(2) In Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott 
und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, zur Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen, zur Achtung vor der 

                                                            
 

103 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 13. 
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Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und politischen Aufgaben im freiheitlich-
demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, zum gewaltfreien Zusammenleben und zur 
verpflichtenden Idee der Völkergemeinschaft. (...) 

(3) Zum Auftrag der Schule gehört auch die Sexualerziehung. Sie ist als Erziehung zu 
verantwortungsbewusstem geschlechtlichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird 
fächerübergreifend durchgeführt. Sie soll die Schülerinnen und Schüler ihrem Alter und ihrem 
Reifegrad entsprechend in gebotener Zurückhaltung mit den Fragen der Sexualität vertraut machen 
sowie zu menschlicher, sozialer und gleichberechtigter Partnerschaft befähigen. Die Sexualerziehung 
hat die vom Grundgesetz und von der Verfassung für Rheinland-Pfalz vorgegebenen 
Wertentscheidungen für Ehe und Familie zu achten und dem Gebot der Toleranz Rechnung zu tragen. 
Über Ziele, Inhalt und Form der Sexualerziehung hat die Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten. 

(...) 

§ 5   Gemeinsame Aufgabe 

(1) Das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften und die freien Träger wirken bei der Erfüllung 
des Auftrags der Schule mit den Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern und den für die 
außerschulische Berufsbildung Verantwortlichen nach Maßgabe dieses Gesetzes zusammen. 

(2) Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts wirken die Kirchen und Religionsgemeinschaften nach 
den Bestimmungen des Grundgesetzes und der Verfassung für Rheinland-Pfalz mit. 

Abschnitt 2   Gliederung des Schulwesens 

§ 10   Aufgaben und Zuordnung der Schularten 

(...) 

(5) In der gymnasialen Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler nach einer Einführungsphase 
von mindestens einem Schulhalbjahr in einem System von aufeinander aufbauenden Grund- und 
Leistungskursen unterrichtet. Im Rahmen dieses Systems setzen sie nach ihrer Befähigung und ihrem 
Interesse Schwerpunkte in ihrem schulischen Bildungsgang. Die Schülerinnen und Schüler wählen 
dazu aus einem Fächerangebot, welches das sprachlich-literarisch-künstlerische, das 
gesellschaftswissenschaftliche und das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld 
sowie die Fächer Religionslehre/Ethikunterricht und Sport umfasst, Fächer aus, die als Leistungs- oder 
Grundkurse unterrichtet werden. Dabei ist zur Sicherung einer allgemeinen Grundbildung so 
auszuwählen, dass alle in Satz 3 genannten Aufgabenfelder und Fächer erfasst werden. (...) 

(...) 

Abschnitt 3   Zusammenarbeit von Schulen und Schulverbund 

§ 19   Zusammenarbeit außerschulischen Einrichtungen und Institutionen 

Die Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben 

1. mit den Trägern und Einrichtungen der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, 
insbesondere mit den Kindertagesstätten und in den lokalen Netzwerken nach § 3 des Landesgesetzes 
zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, 
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2. mit anderen außerschulischen Einrichtungen und Institutionen, deren Tätigkeit für die 
Lebenssituation junger Menschen wesentlich ist, insbesondere mit anderen Bildungseinrichtungen und 
Betrieben zusammen. (...) 

Abschnitt 5   Öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 

§ 22 

(1) Die Schulen sind öffentliche Schulen oder private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft). 

(2) Öffentliche Schulen sind Schulen, die vom Land oder einer kommunalen Gebietskörperschaft 
errichtet werden. Alle anderen Schulen sind Schulen in freier Trägerschaft. 

(3) Für die Schulen in freier Trägerschaft gelten die Vorschriften der Teile 1 und 7 dieses Gesetzes 
sowie der Teile 2 bis 6, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist; im Übrigen gilt für die Schulen in freier 
Trägerschaft das Privatschulgesetz. 

Teil 2   Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern 

Abschnitt 1   Allgemeines 

§ 24   Geltung für Schulen in freier Trägerschaft 

Die staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft haben für Konferenzen, für die Vertretungen 
der Schülerinnen und Schüler und die Elternvertretungen an den Schulen sowie für den 
Schulausschuss Regelungen zu treffen, die den Vorschriften für die öffentlichen Schulen gleichwertig 
sind. Das fachlich zuständige Ministerium kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die 
Vorschriften dieses Gesetzes über die Konferenzen von diesen Schulen anzuwenden sind. 

Abschnitt 2   Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter 

§ 25   Lehrkräfte 

(...) 

(6) Lehrkräfte, die Religionsunterricht erteilen, bedürfen der Bevollmächtigung durch die Kirchen 
oder Religionsgemeinschaften; Geistliche sowie Katechetinnen und Katecheten bedürfen des 
staatlichen Unterrichtsauftrags. Die Einzelheiten werden durch Vereinbarungen zwischen dem 
fachlich zuständigen Ministerium und den Kirchen und Religionsgemeinschaften geregelt. 

(7) Die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen Genossenschaften können mit 
Genehmigung der Schulbehörde hauptberuflichen Lehrkräften, die von ihnen nach § 74 Abs. 2 gestellt 
sind und die Befähigung für das entsprechende Lehramt an einer öffentlichen Schule besitzen, für die 
Dauer ihrer Tätigkeit gestatten eine der Amtsbezeichnung der vergleichbaren Lehrkraft entsprechende 
Bezeichnung mit dem Zusatz ,,im Kirchendienst“ zu führen. Die Führung der Bezeichnung darf der 
Lehrkraft frühestens zu dem Zeitpunkt gestattet werden, in dem sie im öffentlichen Schuldienst zur 
Einstellung, Anstellung oder Beförderung heranstehen würde. 

(...) 
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Teil 5   Schulunterhaltung und Schulverwaltung 

Abschnitt 2   Staatliche Schulen 

Unterabschnitt 1   Personal- und Sachbedarf 

§ 74   Kostenträger 

(...) 

(2) Kirchen und Religionsgemeinschaften können für den Religionsunterricht Lehrkräfte stellen; 
Lehrkräfte können auch von kirchlichen Genossenschaften für den Unterricht an  Schulen, soweit 
ihnen bisher ein Recht auf Unterrichtserteilung an diesen Schulen zustand, gestellt werden. Das Land 
erstattet die mit der Gestellung verbundenen Kosten nach Maßgabe von Vereinbarungen zwischen 
dem fachlich zuständigen Ministerium und den Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen 
Genossenschaften. 

(...) 

Teil 7   Schlussbestimmungen 

§ 102   Staatliche Prüfungen 

(...) 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, staatliche Prüfungen, die in 
seinem Geschäftsbereich einen Studien- oder Ausbildungsgang an einer Hochschule abschließen, 
durch Rechtsverordnung zu regeln. Dies sind insbesondere: 

 (...) 

 3. die Prüfung für katholische Kirchenmusikerinnen und -musiker. 

11.13 Saarland 

11.13.1 Gesetz über die Universität des Saarlandes(Universitätsgesetz - UG) 
Vom 23.06.2004 (Amtsbl. S. 1782), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.02.2010 

(Amtsbl. S. 28) 

Kapitel 5   Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 63   Führung ausländischer Grade und Titel 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der aufgrund einer Prüfung im Anschluss an ein tatsächlich 
absolviertes Studium von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten Hochschule 
ordnungsgemäß verliehen wurde, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der 
verleihenden Einrichtung geführt werden. Die verliehene Form des Grades kann bei fremden 
Schriftarten in die lateinische Schrift übertragen werden; ferner kann die im Herkunftsland 
zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine wörtliche 
Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Regelungen finden auch auf staatliche und 
kirchliche Grade Anwendung. Eine Umwandlung in einen deutschen Grad findet außer zugunsten der 
nach dem Bundesvertriebenengesetz Berechtigten nicht statt.  
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(…) 

Kapitel 8   Staatliche Mitwirkung und Aufsicht 

§ 77   Rechtsaufsicht 

(…)  

(4) Die Verträge104 mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.  

Kapitel 9   Hochschulübergreifende Regelungen 

§ 80   Staatliche Anerkennung von Hochschulen in freier Trägerschaft, Namensschutz von 
Hochschulen 

(1) Einrichtungen des tertiären Bildungswesens, die keine staatlichen Hochschulen sind, bedürfen der 
staatlichen Anerkennung als Hochschule, um eine entsprechende Bezeichnung führen, 
Hochschulprüfungen abnehmen und Hochschulgrade oder vergleichbare Bezeichnungen verleihen zu 
können. Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag der Einrichtung vom Ministerium für Wirtschaft 
und Wissenschaft erteilt werden, wenn die Einrichtung einschließlich ihres Studienangebots auf ihren 
Antrag von einer vom Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft bestimmten Stelle akkreditiert 
worden und darüber hinaus aufgrund entsprechender Nachweise gewährleistet ist, dass  

1. (…) 

2. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen an 
der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhanden 
oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt nicht, wenn innerhalb einer 
Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche 
Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt wird, 

(…) 

(2) Für Hochschulen in freier Trägerschaft mit fachbedingt geringer Studierendenzahl und kirchliche 
Einrichtungen können Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zugelassen werden, wenn 
gewährleistet ist, dass das Studium einem Studium an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist. 

                                                            
 

104 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 14. 
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11.13.2 Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Saarland 
(Schulordnungsgesetz – SchOG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.1996 (Amtsbl. Saarland, S. 846, ber. in 
Amtsbl. Saarland, S. 147), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2013 2013(Amtsbl. I 

2014, S. 3 ) 

Teil I   Aufgabe und Aufbau des Schulwesens 

1. Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   Unterrichts- und Erziehungsauftrag, Qualität der Schule 

(...) 

(2) Daher hat die Schule durch Erziehung und Unterricht die Schülerinnen und Schüler zur 
Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer 
Normen, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur Erfüllung ihrer Pflichten in Familie, Beruf 
und der sie umgebenden Gemeinschaft, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen, zur Übernahme der sozialen und politischen Aufgaben von Bürgerinnen und 
Bürgern im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zur Mitwirkung an der 
Gestaltung der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu befähigen und 
sie zu der verpflichtenden Idee des friedlichen Zusammenlebens der Völker hinzuführen. 

(2a) Die Schule unterrichtet und erzieht die Schülerinnen und Schüler bei gebührender 
Rücksichtnahme auf die Empfindungen anders denkender Schülerinnen und Schüler auf der 
Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte. Der Erziehungsauftrag ist in der Art zu erfüllen, 
dass durch politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere Bekundungen weder die 
Neutralität des Landes gegenüber Schülerinnen und Schülern und Eltern noch der politische, religiöse 
oder weltanschauliche Schulfrieden gefährdet oder gestört werden.(...) 

§ 7   Öffentliche und private Schulen 

(1) Öffentliche Schulen sind die Schulen, deren Träger das Land, eine Gemeinde, ein 
Gemeindeverband oder ein Schulverband ist.  

(2) Alle übrigen Schulen sind Privatschulen. Ihre Rechtsverhältnisse werden durch Artikel 7 Abs. 4 
und 5 des Grundgesetzes, Artikel 28 der Verfassung des Saarlandes  und durch das Gesetz Nr. 751 
„Privatschulgesetz“ vom 30. Januar 1962 (Amtsbl. S. 159) in seiner jeweils geltenden Fassung 
geregelt.  

§ 8   Geltungsausschluss  

(1) Auf Privatschulen ist das Gesetz nur anwendbar, soweit dies ausdrücklich bestimmt wird.  

(2) Als Schulen im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht:  

1. die Hochschulen,  

2. die Fachhochschulen,  

2a. die Berufsakademien,  

3. die Einrichtungen der Weiterbildung,  
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4. die Saarländische Verwaltungsschule und die Sparkassenakademie Saar,  

5. die Schulen für Heil- und Heilhilfsberufe sowie die Altenpflegeschulen,  

6. die landwirtschaftlichen Schulen,  

7. die Schulen im Strafvollzug.  

3. Abschnitt    Der Religionsunterricht 

§ 10   Grundsätze 

(1) Der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. 

(2) In Schulen, die einer besonderen Fachausbildung dienen, ist der Religionsunterricht ordentliches 
Lehrfach, soweit an diesen Schulen Religion zur Berufsausbildung gehört. 

(3) Der Religionsunterricht wird nach Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Lehren 
und Grundsätzen der betreffenden Kirchen oder Religionsgemeinschaften erteilt. 

§ 11    Religionslehrerinnen und Religionslehrer 

(1) Der Religionsunterricht wird von Lehrkräften oder Geistlichen erteilt.  

(2) Lehrkräfte übernehmen die Erteilung des Religionsunterrichts in freier Willensentscheidung. 
Voraussetzung für die Erteilung des Religionsunterrichts sind die staatliche Lehrbefähigung und eine 
Bevollmächtigung durch die Kirche oder die Religionsgemeinschaft.  

(3) Keine Lehrkraft darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrkräften, die die 
Erteilung des Religionsunterrichts ablehnen, dürfen hieraus keine beamtenrechtlichen Nachteile 
erwachsen.  

(4) Geistliche, die Religionsunterricht erteilen (z.B. Pfarrerinnen und Pfarrer, Hilfsgeistliche, 
Vikarinnen und Vikare), bedürfen des staatlichen Unterrichtsauftrags. Das Nähere wird zwischen der 
Kirche oder der Religionsgemeinschaft und der Schulaufsichtsbehörde vereinbart.  

(5) Die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen Vereinigungen können mit Genehmigung 
der Schulaufsichtsbehörde hauptamtlichen Lehrkräften, die von ihnen für den Religionsunterricht 
gestellt sind und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung im öffentlichen 
Schuldienst erfüllen, für die Dauer ihrer Tätigkeit gestatten, eine der Amtsbezeichnung der 
vergleichbaren Lehrer im öffentlichen Schuldienst entsprechende Bezeichnung mit dem Zusatz „im 
Kirchendienst“ zu führen. Die Führung der jeweiligen Bezeichnung kann der Lehrkraft frühestens zu 
dem Zeitpunkt gestattet werden, in dem sie im öffentlichen Schuldienst zur Einstellung, Anstellung 
oder Beförderung heranstehen würde. Ein Recht auf eine entsprechende Verwendung bei Übernahme 
in den öffentlichen Dienst wird dadurch nicht begründet.  

(6) Falls die Erteilung des Religionsunterrichts durch Lehrkräfte oder Geistliche nicht sichergestellt 
ist, kann der Religionsunterricht auch durch kirchlich ausgebildete Kräfte erteilt werden. Richtlinien 
über den Nachweis hinreichender Ausbildung, Eignung und Lehrbefähigung werden zwischen der 
Kirche oder der Religionsgemeinschaft und der Schulaufsichtsbehörde vereinbart.  
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§ 12   Lehrplan und Lehrbücher  

Lehrplan und Lehrbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der 
Schulaufsichtsbehörde.  

§ 13   Aufsicht über den Religionsunterricht  

(1) Der Religionsunterricht unterliegt als ordentliches Lehrfach der staatlichen Schulaufsicht. Sie 
beschränkt sich darauf, dass bei der Erteilung des Religionsunterrichts der Stundenplan beachtet, die 
Unterrichtszeit eingehalten und die Schulordnung gewahrt wird.  

(2) Die Wochenstundenzahl für den Religionsunterricht wird im Benehmen mit der Kirche oder der 
Religionsgemeinschaft von der Schulaufsichtsbehörde festgesetzt.  

(3) Die Aufsicht der Kirche oder der Religionsgemeinschaft über den Religionsunterricht wird im 
Benehmen mit der staatlichen Schulaufsichtsbehörde durch religionspädagogisch erfahrene 
Beauftragte wahrgenommen. Das Recht der obersten Kirchenleitung, den Religionsunterricht zu 
besuchen, wird hierdurch nicht berührt.  

§ 14   Teilnahme am Religionsunterricht  

Die Eltern können die Teilnahme ihrer Kinder am Religionsunterricht ablehnen. Nach Vollendung des 
18. Lebensjahres steht dieses Recht der Schülerin oder dem Schüler zu. Die Erklärung über die 
Abmeldung vom Religionsunterricht ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter von den 
Erziehungsberechtigten oder der Schülerin oder dem Schüler schriftlich abzugeben.  

Diese Vorschrift gilt auch für Privatschulen.  

§ 15   Religiöse Minderheit  

(1) Beträgt in einer Klassenstufe einer öffentlichen Schule die Zahl einer religiösen Minderheit 
mindestens 5, so soll für diese Religionsunterricht eingerichtet werden. Unter den gleichen 
Voraussetzungen soll für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9, die am Religionsunterricht 
nicht teilnehmen, Unterricht in allgemeiner Ethik erteilt werden. Die Teilnahme an diesem Unterricht 
ist Pflicht.  

(2) Wird für eine religiöse Minderheit von weniger als 5 Schülerinnen und Schülern 
Religionsunterricht eingerichtet, so hat der Schulträger den Unterrichtsraum unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. 

Teil II Die Schulen 

4. Abschnitt    Lehrer 

§ 27   Rechtsstellung 

(1) Die Lehrkräfte und Lehrhilfskräfte an den öffentlichen Schulen im Sinne des § 7 Abs. 1 stehen im 
Dienst des Landes, soweit sie nicht im Wege der Abordnung von anderen Dienstherren oder als 
ausländische Austauschlehrkräfte oder Austauschassistentinnen und Austauschassistenten tätig sind 
oder im Wege von Gesellschaftsverträgen von der Kirche beschäftigt werden. 

(...) 
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11.14 Sachsen 

11.14.1 Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen  
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) 

Vom 15.01.2013 (SächsGVBl. 3), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (Sächs-
GVBl. S. 970, 1086) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 12   Gebühren und Entgelte 

(…) 

(4) Für ein Studium, das zu einem weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führt und kein 
Masterstudiengang auf der Grundlage eines Bachelorabschlusses ist, können von einem Studenten 
Gebühren erhoben werden, wenn dieser bereits über einen Master-, Diplom- oder Magistergrad oder 
den Abschluss in einem Studiengang mit staatlicher oder kirchlicher Abschlussprüfung verfügt 
(bisheriges Studium). In diesem Falle soll die Gebühr erhoben werden, soweit die Gesamtdauer seines 
Studiums die Regelstudienzeit seines bisherigen Studiums nach Satz 1 um 6 Semester überschreitet. 

(…) 

Teil 2   Studium und Lehre 

Abschnitt 2   Lehre 

§ 32   Studiengänge 

(…) 

(5) Studiengänge, die nicht mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abschließen, sind nach § 36 
Abs. 3 zu modularisieren. Studiengänge, die mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung 
abschließen, können modularisiert werden. 

§ 35   Prüfungen 

(1) Studiengänge werden durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche Prüfung 
abgeschlossen. Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfungsordnungen der 
Hochschule abgelegt. 

(…) 

(3) In nicht modularisierten Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens 8 Semestern 
findet eine Zwischenprüfung statt, soweit in Studiengängen, die mit einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, nichts anderes bestimmt ist. Diese ist spätestens bis zum Beginn des 
fünften Semesters abzulegen. Wer sie nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 besteht, muss im fünften 
Semester an einer Studienberatung teilnehmen. Die Zwischenprüfung kann innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
sie als nicht bestanden; die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 

(…) 
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§ 36   Studienordnungen 

(1) Die Hochschule erlässt für jeden Studiengang auf der Grundlage der Prüfungsordnung eine 
Studienordnung. 

(…) 

(3) Die Studienordnung sieht vor, dass in einem fachlichen oder thematischen Zusammenhang 
stehende, abgrenzbare Stoffgebiete zu in sich abgeschlossenen Modulen zusammengefasst werden. 
Diese umfassen fachlich aufeinander abgestimmte Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Art und 
schließen mit Modulprüfungen ab. Nach bestandener Prüfung werden Leistungspunkte nach dem 
European Credit Transfer System (ECTS) vergeben. Diese Modulprüfungen führen zum 
Hochschulabschluss; das Nähere regelt die Prüfungsordnung. Für modularisierte Studiengänge sind 
Modulbeschreibungen zu erstellen und der Studienordnung als Anlage beizufügen. § 32 Abs. 5 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(…) 

Teil 3   Hochschulgrade und Stipendien 

§ 39   Hochschulgrade 

(1) Aufgrund der bestandenen Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss 
erworben wird, verleiht die Hochschule den Bachelorgrad, den Mastergrad, den Diplomgrad mit 
Angabe der Fachrichtung oder Berufsbezeichnung, die Universitäten auch den Magistergrad. Soweit 
in Fachhochschulstudiengängen der Diplomgrad verliehen wird, ist er um den Zusatz 
"Fachhochschule" oder "FH" zu ergänzen. Die Hochschule kann einen Grad nach Satz 1 auch 
aufgrund einer bestandenen staatlichen oder kirchlichen Prüfung verleihen. 

(…) 

§ 44   Ausländische Grade, Titel und Tätigkeitsbezeichnungen 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad kann in der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden 
Hochschule geführt werden, wenn er aufgrund eines nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen 
worden ist. Dabei kann die verliehene Form in lateinische Schrift übertragen, die im Herkunftsland 
zugelassene oder allgemein übliche Abkürzung geführt und eine wörtliche Übersetzung in Klammern 
hinzugefügt werden. Gleiches gilt für staatliche und kirchliche Grade. (…) 

(…) 

Teil 6   Personal 

§ 67   Dienstaufgaben der Hochschullehrer 

(1) Den Hochschullehrern obliegt die selbständige Wahrnehmung der Aufgaben in Wissenschaft, 
Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung. 

(2) Hochschullehrer haben Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in Studiengängen und in der 
Weiterbildung unter Beachtung der für ihr Dienstverhältnis geltenden Bestimmungen abzuhalten. Sie 
haben auch Lehrveranstaltungen in Gebieten zu übernehmen, die ihrem Berufungsgebiet verwandt 
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sind. Zu den Lehrverpflichtungen gehört auch die Mitwirkung in der berufspraktischen Ausbildung, 
soweit sie in den Studiengang eingeordnet ist. 

(3) Zu den Aufgaben der Hochschullehrer gehören insbesondere: 

1. Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Hochschule, 

2.  Mitwirkung bei der Abnahme von Prüfungen einschließlich staatlicher und kirchlicher 
Prüfungen, 

(…) 

Die Aufgaben in der Lehre einschließlich der Prüfungsverpflichtungen sind vorrangig zu erfüllen. 
Professoren sind darüber hinaus verpflichtet, in Habilitations- und in Berufungsverfahren 
mitzuwirken. 

Teil 8   Sonderregelungen für einzelne Fakultäten und Hochschulen 

§ 105   Staatliche Ausbildung in Theologie 

(1) Verträge105 mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften bleiben unberührt. 

(2) Für die wissenschaftlich-theologischen Ausbildungsgänge bleibt die Theologische Fakultät der 
Universität Leipzig erhalten. Vor der Neugründung oder Verlegung einer evangelischen 
Theologischen Fakultät holt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst eine gutachtliche 
Stellungnahme der Evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen ein. An der Technischen 
Universität Dresden bleibt das Fach katholische Religion in Lehramtsstudiengängen und das Fach 
katholische Theologie erhalten. 

(3) Die Einführung, wesentliche Änderung und Aufhebung von Studiengängen in evangelischer oder 
katholischer Theologie sowie in evangelischer oder katholischer Religionspädagogik sowie von 
Studiengängen, die zur Berechtigung zum Erteilen des evangelischen oder katholischen 
Religionsunterrichts führen, bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst. Die Ausbildung in den Fächern evangelische und katholische Religion im Lehramt sowie in 
evangelischer und katholischer Theologie entspricht der Lehre und den Grundsätzen der jeweiligen 
Kirche. 

(4) Prüfungsordnungen nach § 34 Abs. 1 Satz 1, Studienordnungen nach § 36 Abs. 1, 
Promotionsordnungen nach § 40 Abs. 5 sowie Habilitationsordnungen nach § 41 Abs. 2 bedürfen der 
Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, soweit sie evangelische oder 
katholische Theologie oder evangelische oder katholische Religionspädagogik betreffen. 

(5) Vor der Berufung von Professoren, der Einstellung von Juniorprofessoren und der Bestellung von 
Außerplanmäßigen Professoren und Honorarprofessoren für evangelische oder katholische Theologie 
sowie für evangelische oder katholische Religionspädagogik ist das Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst herzustellen. Dies gilt entsprechend für Entscheidungen 
nach § 59 Abs. 1 Satz 1 und 4, § 60 Abs. 3 Satz 2 und 8, Abs. 4 Satz 8 und 9. 

                                                            
 

105 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 15. 
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(6) Wird entsprechend den Kirchenverträgen bestandskräftig festgestellt, dass ein Hochschullehrer die 
Voraussetzungen für seine Lehrtätigkeit nicht mehr erfüllt, so hat die Hochschule nach Aufforderung 
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst seine Lehrtätigkeit in Fachgebieten der 
evangelischen oder katholischen Theologie und der evangelischen oder katholischen 
Religionspädagogik zu unterbinden. 

(7) In den Fällen der Absätze 2 bis 6 stellt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das 
Einvernehmen mit der jeweiligen Kirche her. 

Teil 9   Anerkennung von Hochschulen 

§ 106   Voraussetzungen für die Anerkennung von Hochschulen 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die keine Hochschulen nach § 1 Abs. 1 sind, können auf 
schriftlichen Antrag vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst als Hochschulen staatlich 
anerkannt werden, wenn die Einrichtung einschließlich ihres Studienangebotes auf ihren Antrag von 
einer vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bestimmten Stelle akkreditiert worden ist 
und nachgewiesen wird, dass 

(…) 

3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden und aufeinander folgenden Studiengängen an 
der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhanden 
oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt nicht, wenn die wissenschaftliche 
Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld mehrere Studiengänge nicht erfordert, 

(…) 

(2) Für kirchliche Einrichtungen des Bildungswesens können Ausnahmen von der in Absatz 1 Nr. 3 
genannten Voraussetzung zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, dass das Studium in anderer 
Weise dem Studium an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist. 

(…) 

Teil 11   Schlussbestimmungen 

§ 114   Übergangsbestimmungen 

(…) 

(15) Studiengänge, die nicht mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abschließen, sind 
spätestens bis zum Ablauf des Jahres 2009 zu modularisieren. 

(…) 
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11.14.2 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 16.07.2004 (GVBl Sachsen S. 298), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19.05.2010 (SächsGVBl. S. 142) 

1. Teil    Allgemeine Vorschriften 

1. Abschnitt   Erziehungs- und Bildungsauftrag, Geltungsbereich 

§ 1    Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

(...) 

(2) Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft 
beitragen. Diesen Auftrag erfüllt die Schule, indem sie den Schülern insbesondere anknüpfend an die 
christliche Tradition im europäischen Kulturkreis Werte wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen, 
Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, Heimatliebe, sittliches und politisches 
Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des anderen, 
berufliches Können, soziales Handeln und freiheitliche demokratische Haltung vermittelt, die zur 
Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen und sie zur 
selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten führt und die Freude an einem lebenslangen Lernen weckt. Bei der Gestaltung der 
Lernprozesse werden die unterschiedliche Lern- und Leistungsfähigkeit der Schüler inhaltlich und 
didaktisch-methodisch berücksichtigt sowie geschlechterspezifische Unterschiede beachtet. Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaates Sachsen bilden 
hierfür die Grundlage. 

(...) 

3. Abschnitt Religionsunterricht, Ethik 

§ 18   Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen, ausgenommen die Fachschulen, 
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht nach 
Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden 
Religionsgemeinschaft erteilt. 

(2) Die Lehrer bedürfen zur Erteilung von Religionsunterricht der Bevollmächtigung der betreffenden 
Religionsgemeinschaft. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen gezwungen werden, Religionsunterricht 
zu erteilen. 

(3) Der Religionsunterricht kann von Bediensteten der betreffenden Religionsgemeinschaften erteilt 
werden. Die Religionsgemeinschaft erhält einen angemessenen finanziellen Ersatz. 

§ 19   Ethik 

(1) Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, besuchen den Unterricht in dem Fach Ethik. 

(2) Im Fach Ethik werden den Schülern religionskundliches Wissen, Verständnis für gesellschaftliche 
Wertvorstellungen und Normen sowie Zugang zu philosophischen und religiösen Fragen vermittelt. 
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§ 20   Teilnahme 

Die Eltern bestimmen, ob ihre Kinder am Religionsunterricht oder am Ethikunterricht teilnehmen. 
Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht dem Schüler zu. 

4. Teil    Schulverhältnis 

§ 35b Zusammenarbeit 

Die Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und mit 
außerschulischen Einrichtungen, insbesondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, Kunst- und 
Musikschulen und Einrichtungen der Weiterbildung, sowie mit Partnerschulen im In- und Ausland 
zusammen 

§ 36   Familien- und Sexualerziehung 

(1) Unbeschadet des natürlichen Erziehungsrechts der Eltern gehört Familien- und Sexualerziehung 
zur Aufgabe der Schule. Sie wird fächerübergreifend erteilt. Ziel der Familien- und Sexualerziehung 
ist es, die Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, kulturellen und sozialen Tatsachen und 
Bezügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen und auf das Leben in Partnerschaft 
und Familie vorzubereiten. Die Sexualerziehung soll für die unterschiedlichen Wertvorstellungen auf 
diesem Gebiet offen sein. Dabei ist insbesondere die Bedeutung von Ehe und Familie für Staat und 
Gesellschaft zu vermitteln. Die Familien- und Sexualerziehung soll das Bewusstsein für eine 
persönliche Intimsphäre in Ehe und Familie sowie in persönlichen Beziehungen entwickeln und 
fördern. Eine Zusammenarbeit mit Angeboten der Familienbildung und Erziehung ist im Rahmen des 
Unterrichts oder von Ganztagsangeboten anzustreben. 

(...) 

8. Teil    Landesbildungsrat 

§ 63   Landesbildungsrat 

(1) Beim Staatsministerium für Kultus wird ein Landesbildungsrat gebildet. 

(...) 

(3) Dem Landesbildungsrat gehören an: 

(...) 

7. je ein Vertreter der evangelischen Landeskirchen, der katholischen Kirche, des Landesverbandes 
Sachsen der jüdischen Gemeinden und ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen im 
Freistaat Sachsen. 

(...) 
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11.15 Sachsen-Anhalt 

11.15.1 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Hochschulgesetz LSA - 
HSG LSA) 

Vom 05.05.2004 (GVBl. LSA S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2013 
(GVBl. LSA S. 45) 

Abschnitt 2   Studium und Lehre 

§ 9   Lehrangebote, Akkreditierung, Regelstudienzeiten 

(…) 

(6) Die Hochschulen sollen Studiengänge einrichten, die zu einem Bachelor- oder Bakkalaureusgrad 
und zu einem Master- oder Magistergrad führen. ln begründeten Fällen kann ein Studiengang mit 
einem Staatsexamen oder einer kirchlichen Prüfung abschließen. 

(…) 

§ 11   Studienberatung 

(…) 

(2) Die allgemeine Studienberatung kann durch eine in jeder Hochschule oder von mehreren 
Hochschulen einer Region gemeinsam eingerichteten Beratungsstelle ausgeübt werden. Diese 
Beratungsstellen sollen vor allem mit den für die Berufs- und Arbeitsberatung sowie den für die 
staatlichen und kirchlichen Prüfungen zuständigen Stellen zusammenwirken. Die Studienfachberatung 
erfolgt in den Fachbereichen der Hochschule. 

(…) 

§ 12   Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen.  

(…) 

(6) Mit staatlichen Prüfungen wird das Studium in den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin, 
Pharmazie, Lebensmittelchemie und in Lehramtsstudiengängen, mit staatlichen und universitären 
Prüfungen im Studiengang Rechtswissenschaften abgeschlossen. Die Durchführung der staatlichen 
Prüfungen obliegt für die Studiengänge  

 (…) 

sofern keine Prüfungen oder Prüfungsteile durch die jeweiligen Hochschulen durchgeführt werden. Sie 
erfolgt nach gesonderten Rechtsvorschriften. Dies gilt entsprechend für kirchliche Prüfungen, die von 
der Hochschule durchgeführt werden. 

(…) 
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Abschnitt 3   Hochschulgrade 

§ 17   Hochschulgrade 

(…) 

(3) Die Hochschule kann den Hochschulgrad auch aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen.  

(…) 

§ 19   Führung ausländischer akademischer Grade und entsprechender ausländischer 
staatlicher Grade oder Titel 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der aufgrund eines nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannten Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen 
Studium verliehen worden ist, kann in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der 
verleihenden Hochschule geführt werden. Dabei kann die verliehene Form gegebenenfalls transliteriert 
und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt und 
eine wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Regelungen finden auch 
Anwendung auf staatliche und kirchliche Grade. Eine Umwandlung in einen entsprechenden 
deutschen Grad findet nicht statt.  

(…) 

Abschnitt 5   Studierende 

§ 27   Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(…) 

(7) Voraussetzung für die Zulassung in einem Masterstudiengang an einer Hochschule ist der 
Nachweis eines Bachelorabschlusses, eines Hochschuldiploms oder eines vergleichbaren Abschlusses 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie, eines Magisterstudienganges oder eines 
mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossenen Studienganges. Darüber 
hinausgehende Zulassungsvoraussetzungen, die den besonderen Erfordernissen des Studienganges 
Rechnung tragen sollen, sind in den Prüfungsordnungen zu regeln. (…) 

Abschnitt 15   Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 121   Verträge mit den Kirchen 

Durch dieses Gesetz werden die Verträge106 mit den Kirchen und öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften nicht berührt.  

                                                            
 

106 Abgedruckt unter Dritter Teilpunkt A) 16. 
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11.15.2 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.2013 (GVBl. Sachsen-Anhalt, S. 68) 

Teil I   Allgemeine Vorschriften 

1. Abschnitt   Erziehungs- und Bildungsauftrag, Geltungsbereich 

§ 1   Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

(...) 

(2) In Erfüllung diese Auftrages ist die Schule insbesondere gehalten, 

1. die Schülerinnen und Schüler zur Achtung der Würde des Menschen, zur 
Selbstbestimmung in Verantwortung gegenüber Andersdenkenden, zur Anerkennung und 
Bindung an ethische Werte, zur Achtung religiöser Überzeugungen, zu verantwortlichem 
Gebrauch der Freiheit und friedlicher Gesinnung zu erziehen, 

(...) 

6. den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen zu vermitteln, 
welche die Gleichachtung und Gleichberechtigung der Menschen unabhängig von ihrem 
Geschlecht, ihrer Abstammung, ihrer Rasse, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Identität, ihrer 
Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihrem Glauben, ihren religiösen oder politischen 
Anschauungen fördern, und über Möglichkeiten des Abbaus von Diskriminierungen und 
Benachteiligungen aufzuklären, 

(...) 

§ 2   Geltungsbereich 

(...) 

(3) Schulen in freier Trägerschaft im Sinne dieses Gesetzes sind die Schulen, deren Träger entweder 
natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts oder Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften sind, die die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besitzen. 

(...) 

2. Abschnitt   Gliederung des Schulwesens 

§ 10   Bildungsstandards, Rahmenrichtlinien, Lehrpläne und Stundentafeln 

(1) Die oberste Schulbehörde kann für bestimmte Schulformen, Schuljahrgänge und Abschlüsse 
Bildungsstandards definieren und vorgeben. Sie erlässt die Rahmenrichtlinien für Ziele, Inhalte, 
Verfahren und Organisation der Unterrichts, die 

(...) 

4. einer gesunden körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
dienen. 
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(...) 

3. Abschnitt   Schulen in freier Trägerschaft 

§ 14   Verhältnis zum öffentlichen Schulwesen 

(1) Schulen in freier Trägerschaft wirken neben den öffentlichen Schulen bei der Erfüllung des 
Bildungsauftrags im Rahmen des Artikels 28 der Landesverfassung und des Artikels 7 Abs. 4 und 5 
des Grundgesetzes eigenverantwortlich mit. Sie unterliegen der staatlichen Schulaufsicht. Die 
Schulbehörden haben dabei das Recht, Berichte und Nachweise insbesondere zur Erfüllung der 
Genehmigungsvoraussetzungen, der Anerkennungsvoraussetzungen und der Voraussetzungen für die 
Gewährung von Finanzhilfe zu fordern sowie in diesem Zusammenhang Unterrichtsbesuche 
durchzuführen. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen in freier Trägerschaft und öffentlichen Schulen 
ist zu fördern. 

(2) Den freien Trägern obliegt die Schulgestaltung, insbesondere die Entscheidung über eine 
besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche Prägung, die Festlegung der Lehr- und 
Unterrichtsmethoden und der Lehrinhalte sowie die Organisation des Unterrichts, auch abweichend 
von den Vorschriften für die staatlichen Schulen, soweit diese nichts anderes bestimmen 

§ 15   Bezeichnung der Schulen in freier Trägerschaft 

Schulen in freier Trägerschaft haben eine Bezeichnung zu führen, die eine Verwechslung mit 
öffentlichen Schulen ausschließt. Aus der Bezeichnung muss hervorgehen, ob es sich um eine 
Ersatzschule (§ 16) oder um eine Ergänzungsschule (§ 18b) handelt. Ein Zusatz, der auf staatliche 
Genehmigung oder Anerkennung hinweist, ist zulässig. 

§ 16   Ersatzschulen 

(1) Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn sie in ihrem Bildungs-, Ausbildungs- und 
Erziehungszielen öffentlichen Schulen gemäß Zweitem Abschnitt entsprechen. Sie können in ihrer 
inneren oder äußeren Gestaltung von den Anforderungen abweichen, die an entsprechende öffentliche 
Schulen gestellt werden, wenn die Gestaltung der Schule insgesamt als gleichwertig anzusehen ist. 

(2) Die dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Schulbehörde errichtet und betrieben werden. 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. die Schule in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer hinter den staatlichen Schulen nicht zurücksteht, 

2. eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird und 

3. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist. 

(3a) Die Genehmigung erstreckt sich auf die Schulform, den Bildungsgang mit seinen Ausprägungen, 
insbesondere die Zugangsvoraussetzungen, die Ausbildungsdauer, die Vollzeit- oder Teilzeitform, die 
Fachrichtung, den Schwerpunkt, den Ausbildungsberuf und den Abschluss, sowie auf den Standort der 
Schulanlage. Änderungen und Erweiterungen bedürfen einer gesonderten Genehmigung. Aufgrund 
fehlender räumlicher Voraussetzungen an dem Standort der Schulanlage kann zur Sicherung der 
Unterrichtsorganisation eine Außenstelle befristet zugelassen werden.  
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(…) 

(4) Wer eine genehmigungspflichtige Schule in freier Trägerschaft erreichten, betreiben oder leiten 
will, muss die verfassungsmäßige Ordnung wahren. 

(5) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen gemäß den Absätzen 1, 3, 4 
oder gemäß § 16a Abs. 1 entfällt. Die Genehmigung kann widerrufen werden, wenn der Schulbetrieb 
länger als ein Jahr geruht hat.  

(…) 

(6) Die Einführung des Schulgeldes und Änderungen der Höhe des Schulgeldes sind der Schulbehörde 
anzuzeigen.  

§ 16a   Lehrkräfte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter 

(1) Die Anforderungen an die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sind erfüllt, 
wenn eine fachliche und pädagogische Ausbildung sowie staatliche oder staatlich anerkannte Prüfun-
gen nachgewiesen werden, die der Ausbildung und den Prüfungen der Lehrerinnen und Lehrer an ent-
sprechenden öffentlichen Schulen im Werte gleichkommen oder in Ausnahmefällen die wissenschaft-
liche und pädagogische Eignung durch gleichwertige Leistungen nachgewiesen wird. Die pädagogi-
sche Eignung kann auch im Rahmen der Tätigkeit an der Ersatzschule durch die Schulbehörde festge-
stellt werden. Satz 2 gilt nicht für Lehrkräfte mit dem wissenschaftlichen Studium nach § 30 Abs. 5. 

(2) Der Schulträger darf nur Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer beschäfti-
gen, für die eine Unterrichtsgenehmigung erteilt worden ist. Die Unterrichtsgenehmigung kann befris-
tet werden. Wer zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt werden soll, hat in der Regel eine min-
destens dreijährige erfolgreiche Unterrichtstätigkeit nachzuweisen. Für Lehrkräfte mit der Befähigung 
zum Lehramt oder einem entsprechenden Abschluss nach dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik an anerkannten Ersatzschulen und Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung, 
sofern diese Finanzhilfe nach § 18 Abs. 2 erhalten, gilt die Unterrichtsgenehmigung als erteilt, wenn 
der Schulträger die Ausübung der Tätigkeit der zuständigen Schulbehörde mit den entsprechenden 
Unterlagen gemäß Absatz 1 angezeigt hat. Personen mit anderen wissenschaftlichen Ausbildungen 
dürfen nach Anzeige des Schulträgers und Vorlage der entsprechenden Unterlagen an der Schule ein-
gesetzt werden. Die Schulbehörde entscheidet binnen drei Monaten über die Erteilung einer Unter-
richtsgenehmigung. In begründeten Fällen kann die Schulbehörde prüfen, ob die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllt sind, und gegebenenfalls die Unterrichtsgenehmigung widerrufen. 

(2a) Wesentliche Änderungen der mit den Schulleiterinnen oder den Schulleitern sowie den Lehrkräf-
ten abgeschlossenen Arbeitsverträge, die die Höhe des Gehalts, die regelmäßige Pflichtstundenzahl, 
den Anspruch auf Urlaub oder die Kündigungsbedingungen betreffen, sind der Schulbehörde anzuzei-
gen. Dies gilt auch für wesentliche Änderungen der mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie den Betreuungskräften abgeschlossenen Arbeitsverträge hinsichtlich der Höhe des 
Gehalts, der regelmäßigen Arbeitszeit, des Anspruchs auf Urlaub und der Kündigungsbedingungen. 
Das für Schulwesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung die Einzelheiten dazu 
näher zu bestimmen. 

(3) Die Unterrichtsgenehmigung gemäß Absatz 2 kann versagt oder widerrufen werden, wenn Tatsa-
chen vorliegen, die bei öffentlichen Schulen einer Einstellung entgegenstehen oder eine Beendigung 
des Dienstverhältnisses rechtfertigen würden. 

(4) Träger anerkannter Ersatzschulen können ihren hauptberuflichen Lehrkräften, welche die laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung im öffentlichen Schuldienst erfüllen, für die Dauer 
der Beschäftigung an der Schule das Führen einer der Amtsbezeichnung vergleichbarer Lehrkräfte an 
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öffentlichen Schulen entsprechenden Bezeichnung mit dem Zusatz „im Ersatzschuldienst, (i. E.)“ ge-
statten. 

(5) Lehrkräfte öffentlicher Schulen können mit ihrem Einverständnis für die Dauer von bis zu 15 Jah-
ren an eine Ersatzschule beurlaubt werden. Die Beurlaubung kann auf Antrag verlängert werden. Die 
Beurlaubung kann als Beurlaubung ohne Bezüge oder als Beurlaubung mit Bezügen ausgesprochen 
werden. Die Zeit der Beurlaubung ist bei Anwendung beamtenrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Vor-
schriften einer im öffentlichen Schuldienst des Landes Sachsen-Anhalt verbrachten Beschäftigungszeit 
gleichzustellen. Die Personalkosten für die mit Dienstbezügen beurlaubten Lehrkräfte werden auf die 
Finanzhilfe angerechnet. 

 

§ 17   Anerkannte Ersatzschulen 

(1) Einer Ersatzschule, die die Gewähr dafür bietet, dass sie dauernd die Genehmigungsvoraussetzun-
gen erfüllt, ist auf ihren Antrag die Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschule zu verleihen. Davon ist 
nach dreijährigem ununterbrochenem Betrieb dieser Ersatzschule auszugehen. Die Anerkennung be-
darf der Schriftform. Sie erstreckt sich auf die Schulform, den Bildungsgang mit seinen Ausprägun-
gen, insbesondere die Zugangsvoraussetzungen, die Ausbildungsdauer, die Vollzeit- oder Teilzeit-
form, die Fachrichtung, den Schwerpunkt, den Ausbildungsberuf und den Abschluss, sowie auf den 
Standort der Schulanlage. 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht mehr 
vorliegen oder die Bestimmungen nach Absatz 3 nicht beachtet werden. 

(3) Anerkannte Ersatzschulen sind verpflichtet, die für öffentliche Schulen geltenden oder staatlich 
genehmigten Bestimmungen bei der Aufnahme, Versetzung sowie bei Prüfungen und Abschlüssen zu 
beachten und die Gleichwertigkeit der Leistungsbewertung zu sichern. Weitere Bestimmungen sind 
grundsätzlich zu beachten, soweit sie die innere und äußere Gestaltungsfreiheit nicht berühren. Die 
Schulbehörde bestimmt die Bedingungen der Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse. Mit der An-
erkennung erhält die Ersatzschule das Recht, Zeugnisse zu erteilen, die dieselbe Berechtigung verlei-
hen wie die der öffentlichen Schulen. Auf Antrag kann dieses Recht auf die Abschluss- oder Reifeprü-
fung beschränkt werden. 

(4) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung 

1. das Nähere zum Verfahren und zu den Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb einer Ersatzschule, insbesondere 
 

a) unter welchen Voraussetzungen die Schule in freier Trägerschaft als gleichwertig im Sinne 
von § 16 Abs. 1 anzusehen ist, 

 
b) unter welchen Bedingungen in der Schule in freier Trägerschaft eine Sonderung der Schüle-

rinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird, 
 

c) zu den im Genehmigungsverfahren einzureichenden Unterlagen, 
 

d) zu den Formen und Fristen des Genehmigungsverfahrens und dem Verfahren bei Änderung 
von Genehmigungsvoraussetzungen, 

 
e) unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte ge-

nügend gesichert ist, 
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2.das Nähere zu den Voraussetzungen, unter denen die gemäß § 16a Abs. 1 Satz 1 nachgewiesene 
Ausbildung und die nachgewiesenen Prüfungen im Werte der Ausbildung und den Prüfungen der Leh-
rerinnen und Lehrer an entsprechenden öffentlichen Schulen gleichkommen oder gleichwertige Leis-
tungen vorliegen, 
 
3.das Verfahren zur Anzeige des Schulgeldes gemäß § 16 Abs. 6, 
 
4.das Nähere zu dem Verfahren der Erteilung und des Widerrufs der Unterrichtsgenehmigung, insbe-
sondere zu den Fristen, den einzureichenden Unterlagen und den zuständigen Behörden, 
 
5.das Nähere zum Verfahren der Anerkennung gemäß Absatz 1, insbesondere zu den einzureichenden 
Unterlagen, der zuständigen Behörde und den Fristen und 
 
6.das Nähere zum Verfahren der Umwandlung einer genehmigten oder anerkannten Ersatzschule ge-
mäß § 16 Abs. 3b 
 
zu regeln. 
 
 

§ 18   Finanzhilfe 

(1) Das Land gewährt der anerkannten Ersatzschule in freier Trägerschaft auf Antrag eine Finanzhilfe 
als Zuschuss zu den laufenden Personal- und Sachkosten. Eine vorzeitige Finanzhilfe kann, wenn ein 
öffentliches Interesse besteht oder der Träger der Schule die Anerkennungsvoraussetzungen an einer 
anderen Schule im Land Sachsen-Anhalt bereits erbracht hat (bewährter Träger), vor der Anerkennung 
nach § 17 Abs. 1 gewährt werden. Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses zieht die 
Schulbehörde pädagogische, regionale und finanzielle Gesichtspunkte heran. Bewährten Trägern einer 
anerkannten Ersatzschule wird auf Antrag für eine neue genehmigte allgemein bildende Ersatzschule 
derselben Schulform nach einjährigem Schulbetrieb eine vorzeitige Finanzhilfe gewährt, wenn die 
Schule ordnungsgemäß betrieben wird. Die vorzeitige Finanzhilfe beträgt 75 v.H. der Finanzhilfe 
gemäß § 18a. 

(2) Die Finanzhilfe erhalten auch Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung, die die 
Gewähr dafür bieten, dass sie dauernd die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen. Davon ist nach 
dreijährigem ununterbrochenen Betrieb der gemäß § 16 Abs. 3a genehmigten Schulen auszugehen. 
Eine vorzeitige Finanzhilfe kann, wenn ein öffentliches Interesse besteht oder der Träger der Schule 
bereits Finanzhilfe für eine Schule von besonderer pädagogischer Bedeutung in Sachsen-Anhalt nach 
Satz 1 erhält (bewährter Träger) vor Ablauf der Dreijahresfrist nach Satz 2 gewährt werden. Die 
vorzeitige Finanzhilfe beträgt 75 v.H. der Finanzhilfe gemäß § 18a. Bei der Beurteilung des 
öffentlichen Interesses zieht die Schulebehörde pädagogische, regionale und finanzielle 
Gesichtspunkte heran. 

(3) Die Gewährung der Finanzhilfe setzt die Gemeinnützigkeit des Schulträgers im Sinne des § 52 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung voraus. Der Anspruch auf Finanzhilfe besteht nicht 
oder erlischt, wenn ein erwerbswirtschaftlicher Gewinn erzielt oder erstrebt wird. 

(4) Die staatlichen Zuschüsse gemäß Absatz 1 werden nur insoweit gewährt, als kein Anspruch auf 
anderweitige öffentliche Finanzhilfe besteht. Bei den berufsbildenden Schulen werden für die 
Berechnung der staatlichen Finanzhilfe diejenigen Schülerinnen und Schüler nicht berücksichtigt, die 
im Rahmen von Maßnahmen nach dem  Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder vergleichbaren 
Maßnahmen anderer Träger, die von der öffentlichen Hand bezuschusst werden, die Schule besuchen. 
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Das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen einer Maßnahme der beruflichen 
Bildung individuell gefördert werden und für die aufgrund eines Gesetzes Lehrgangskosten erstattet 
werden. 

§ 18a   Umfang der Finanzhilfe 

(1) Der Zuschuss richtet sich nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen. Er 
wird je Schuljahrgang höchstens für die Zahl der Schülerinnen und Schüler gewährt, die das Produkt 
aus der Anzahl der Klassen im betreffenden Schuljahrgang des Bildungsganges der Ersatzschule und 
der Klassenfrequenz an entsprechenden öffentlichen Schulen gemäß Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 um nicht 
mehr als 20 v.H. überschreitet. Die nach Satz 2 ermittelte Zahl der Schülerinnen und Schüler ist auf 
einen ganzzahligen Wert abzurunden. 

(2) Der Zuschuss wird als jährlicher Pauschalbetrag (Schülerkostensatz) gewährt. Er setzt sich aus 
folgenden Teilbeträgen je Schüler zusammen:  

1. den Personalkosten für Lehrkräfte, 

2. den Personalkosten für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen sowie für 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte an Förderschulen und 

3. den Sachkosten. 

In den Sachkosten sind die Kosten für das nicht pädagogisch tätige Personal enthalten. Die Teilbeträge 
werden anhand der Absätze 3 bis 5 sowie der Verordnung nach Absatz 8 ermittelt. 

(...) 

 

§ 18b   Ergänzungsschulen 

(1) Schulen in freier Trägerschaft, die nicht Ersatzschulen nach § 16 sind, sind Ergänzungsschulen. 

(2) Die Errichtung einer Ergänzungsschule ist der Schulbehörde vor Aufnahme des Unterrichts 
anzuzeigen. Der Anzeige sind der Lehrplan sowie Nachweise über den Schulträger, die 
Schuleinrichtungen und die Vorbildung der Leiterin oder des Leiters und der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie eine Übersicht über die vorgesehene Schülerzahl beizufügen. 

(3) Jeder Wechsel des Schulträgers und der Schulleiterin oder des Schulleiters, jede Einstellung von 
Lehrerinnen oder Lehrern sowie jede wesentliche Änderung der Schuleinrichtungen sind der 
Schulbehörde anzuzeigen. Bei der Einstellung von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern sind Nachweise über deren Vorbildung beizufügen. 

§ 18c   Untersagung der Errichtung oder Fortführung 

Die Errichtung oder Fortführung einer Ergänzungsschule ist von der Schulbehörde zu untersagen, 
wenn Schulträger, Leiterin oder Leiter, Lehrerinnen oder Lehrer oder Einrichtungen der 
Ergänzungsschule den Anforderungen nicht entsprechen, die zum Schutze der Schülerinnen und 
Schüler oder der Allgemeinheit an sie zu stellen sind, und den Mängeln trotz Aufforderung der 
Schulbehörde innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen worden ist. 
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§ 18d   Anerkannte Ergänzungsschulen 

(1) Eine Ergänzungsschule kann die Eigenschaft einer anerkannten Schule verliehen werden, wenn der 
Unterricht nach einem von der Schulbehörde genehmigten Lehrplan erteilt wird. Erfolgt die 
Abschlussprüfung nach einer von der Schulbehörde genehmigten Prüfungsordnung, kann die 
anerkannte Ergänzungsschule den Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung ein Zeugnis 
erteilen, wonach die durch die Ausbildung erworbene Berufsbezeichnung mit dem Zusatz „staatlich 
anerkannt“ versehen wird. 

(2) Die Schulbehörde kann einer anerkannten Ergänzungsschule genehmigen, dass ihr Besuch von der 
Erfüllung der Schulpflicht befreit. Ein Anspruch auf finanzielle Förderung gemäß Absatz 4 besteht 
nicht. 

(3) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung Höchstzahlen für die Schülerzahlen 
in den Klassen oder den entsprechenden organisatorischen Gliederungen zu bestimmen. Es dürfen 
keine höheren Anforderungen als an vergleichbaren öffentlichen Schulen gestellt werden. 

 

§ 18g   Berichtspflicht der Landesregierung 

Dem Landtag ist einmal je Wahlperiode durch die Landesregierung ein Bericht vorzulegen, in dem - 
differenziert nach den einzelnen Schulformen - die im öffentlichen Schulwesen tatsächlich 
entstehenden Kosten den auf Grund der Regelungen dieses Gesetzes jeweils entsprechenden 
Finanzhilfebeiträgen für Schulen in freier Trägerschaft gegenübergestellt sind. 

4. Abschnitt   Religionsunterricht, Ethikunterricht  

§ 19   Religions- und Ethikunterricht 

(1) Der Religionsunterricht und Ethikunterricht sind an den öffentlichen Schulen ordentliche 
Lehrfächer. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler nehmen entweder am Religionsunterricht oder am Ethikunterricht 
teil. 

(3) Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften erteilt. Die Schulbehörden erlassen die Richtlinie und genehmigen die 
Lehrbücher im Einvernehmen mit den Religionsgemeinschaften. 

(4) Im Fach Ethik werden den Schülerinnen und Schüler das Verständnis für ethische Werte und 
Normen sowie der Zugang zu philosophischen und religiösen Fragen vermittelt. 

(5) Der Unterricht in diesen Fächern wird eingerichtet, sobald hierfür die erforderlichen 
Unterrichtsangebote entwickelt sind und geeignete Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. 

§ 20   Einsichtnahme in den Religionsunterricht 

Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts haben die Religionsgemeinschaften das Recht, sich davon 
zu überzeugen, ob der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen erteilt wird. Die 
näheren Umstände der Einsichtnahme sind vorher mit den Schulbehörden abzustimmen. 
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§ 21   Teilnahme am Religionsunterricht und Ethikunterricht 

Die Erziehungsberechtigten bestimmen, an welchem Unterricht gemäß § 19 Abs. 1 ihre Kinder 
teilnehmen. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht den einzelnen Schülerinnen und 
Schülern zu. 

Teil III   Lehrerinnen und Lehrer und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

§ 30    Allgemeines 

(...) 

(3) Die Lehrerin oder der Lehrer erteilt Unterricht grundsätzlich in solchen Fächern, Schulstufen und 
Schulformen, für die sie die Lehrbefähigung erworben haben. Darüber hinaus haben sie Unterricht in 
anderen Fächern, Schulstufen und Schulformen zu erteilen, wenn es ihnen nach Vorbildung oder 
bisheriger Tätigkeit zugemutet werden kann und für den geordneten Betrieb der Schule erforderlich 
ist. Satz 2 gilt nicht für die Erteilung von Religionsunterricht. Sie sind verpflichtet, Aufgaben im 
Rahmen der Eigenverwaltung der Schule und andere schulische Aufgaben außerhalb des Unterrichts 
zu übernehmen. 

(...) 

Teil X   Vertretungen bei der obersten Schulbehörde und Landesschulbeirat 

1. Abschnitt   Zusammensetzung und Aufgaben  

§ 78   Landesschulbeirat 

(1) Der Landesschulbeirat besteht aus 

(...) 

4. b) zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Kirchen, 

(...) 

Teil XI   Staatliche Schulbehörden 

§ 83   Aufgaben 

(...) 

(2) Die Grenzen der staatlichen Schulaufsicht über die Schulen in freier Trägerschaft ergeben sich aus 
Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
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11.16 Schleswig-Holstein 

11.16.1 Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein 

(Hochschulgesetz - HSG)  
Vom 28.02.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.08.2013 

(GVOBl. Schl.-H. S. 365) 

Fünfter Abschnitt: Studium, Prüfungen, wissenschaftliche Qualifizierung, 
Weiterbildung 

§ 46   Studium 

(…) 

(3) Das Studium ist zweistufig aufgebaut. Erster Abschluss eines Hochschulstudiums ist der Bachelor. 
Abschluss eines weiteren Studiums ist der Master. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden keine 
Diplom- und Magisterstudiengänge mehr eingerichtet. Bestehende Diplom- und Magisterstudiengänge 
laufen aus. Studiengänge mit Staatsexamen oder mit kirchlichem Abschluss können weitergeführt 
werden, soweit bundesrechtliche Regelungen diese Abschlüsse vorsehen.  

(…) 

§ 49   Studiengänge 

(1) Ein Studiengang ist ein durch Prüfungsordnung geregeltes, auf einen Hochschulabschluss, ein 
Staatsexamen oder ein kirchliches Examen ausgerichtetes Studium. Sind aufgrund der 
Prüfungsordnung aus einer größeren Zahl zulässiger Fächer für das Studium Fächer auszuwählen, so 
ist jedes dieser Fächer ein Teilstudiengang. Für Teilstudiengänge gelten die Bestimmungen über 
Studiengänge entsprechend.  

(…) 

§ 50   Regelstudienzeit 

(…) 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt in Studiengängen,  

(…) 

In den auslaufenden Studiengängen, die zu einem Diplom oder Magistergrad führen sowie in den 
Studiengängen, die mit dem Staatsexamen oder kirchlichem Examen abschließen, beträgt die 
Regelstudienzeit  

1. an Universitäten höchstens neun Semester, 

2. an Kunsthochschulen sowie an Fachhochschulen höchstens acht Semester, 

3. bei postgradualen Studiengängen höchstens vier Semester. 

(…) 



436 

 

§ 51   Prüfungen und Anrechnung außerhalb der Hochschule erworbener Kenntnisse und 
Fähigkeiten 

(1) Das Hochschulstudium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder kirchliche Prüfung 
oder durch eine Kombination von staatlicher Prüfung und Hochschulprüfung abgeschlossen, die 
studienbegleitend auf der Basis eines Leistungspunktesystems abgelegt wird. (…) 

(…) 

§ 52   Prüfungsordnungen 

(…) 

(10) Für Studiengänge, die mit einem Staatsexamen oder einer kirchlichen Prüfung abschließen, 
erlässt der Fachbereich eine Studienordnung durch Satzung; für andere Studiengänge können die 
Fachbereiche Studienordnungen erlassen. (…) 

(…) 

§ 53   Hochschulgrade und Diploma Supplement 

(1) Aufgrund einer Hochschulprüfung, die zu einer beruflichen Tätigkeit befähigt, verleiht die 
Hochschule (…) 

2Die Hochschule kann den Diplomgrad auch aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung, mit 
der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. Hierfür bedarf es einer Satzung des 
Fachbereichs. Der Diplomgrad, der nach dem Studium an einer Fachhochschule verliehen wird, erhält 
den Zusatz „Fachhochschule“ oder „FH“.  

(…) 

§ 57   Führen ausländischer Grade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule aufgrund eines durch Prüfung abgeschlossenen Studiums verliehen worden ist, kann in 
der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule geführt werden. 
Dabei kann die verliehene Form in lateinische Schrift übertragen und die im Herkunftsland 
zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt und eine wörtliche Übersetzung 
in Klammern hinzugefügt werden. Dies gilt entsprechend für staatliche und kirchliche Grade. Die 
Umwandlung in einen inländischen Grad findet nicht statt.  

(…) 

Achter Abschnitt: Hochschulen in freier Trägerschaft 

§ 76   Staatliche Anerkennung 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht in Trägerschaft des Landes Schleswig-Holstein 
stehen, dürfen nur mit staatlicher Anerkennung des Ministeriums als Hochschulen errichtet und 
betrieben werden. Die Verwendung der Bezeichnung „Hochschule“, „Universität“, „Kunsthochschule“ 
oder „Fachhochschule“ für eine nicht anerkannte Einrichtung des Bildungswesens allein oder in 
Wortverbindungen oder in einer entsprechenden fremdsprachlichen Übersetzung in der Öffentlichkeit 
ist unzulässig.  
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(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 kann erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass  

(…) 

4. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden Studiengängen im Sinne von § 46 Abs. 3 und 
§ 49 an der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens 
vorhanden oder in einer zeitnahen Ausbauplanung vorgesehen ist, 

5. das Studium und die Abschlüsse aufgrund der Prüfungsordnungen, des tatsächlichen 
Lehrangebots und der Regelstudienzeit im Sinne von § 50 Abs. 2 Satz 1 dem Studium und den 
Abschlüssen an den staatlichen Hochschulen gleichwertig sind; ihre Gleichwertigkeit ist durch eine 
Akkreditierung der Studiengänge nach § 5 Abs. 2 vor ihrer jeweiligen Einrichtung nachzuweisen, 

6. die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer entsprechenden staatlichen Hochschule nach den §§ 38 und 39 erfüllen, 

7. die Lehre an Präsenzhochschulen überwiegend von hauptberuflichen Lehrkräften mit den 
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 61 erbracht wird, und im Übrigen alle Lehrenden die 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten an staatlichen Hochschulen 
gefordert werden, 

(…) 

(4) Für kirchliche Einrichtungen und für Einrichtungen, die eine Ausbildung für den öffentlichen 
Dienst vermitteln und von juristischen Personen des öffentlichen Rechts getragen werden, können 
Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 bis 7 zugelassen werden, sofern 
gewährleistet ist, dass das Studium demjenigen an einer staatlichen Hochschule gleichwertig ist.  

(…) 

11.16.2 Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen [für Schleswig-Holstein] (Kindertagesstättengesetz - KiTaG)  

Vom 12.12.1991 (GVOBl. 1991, 651), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.12.2013 (GVOBl. 
S. 466) 

Abschnitt II Auftrag 

§ 4 Ziele 

(…) 

(3) Bei der Wahrnehmung dieses eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages nach 
Absatz 1 sowie der Unterstützung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten nach Absatz 2 sollen 
folgende Bildungsbereiche berücksichtigt werden: 

(…) 

5. Ethik, Religion und Philosophie, 

(…) 
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Abschnitt IV Errichtung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 9 Träger von Kindertageseinrichtungen 

(1) Kindertageseinrichtungen können errichtet und betrieben werden von 

1. anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und 
den Elterninitiativen, 

(…) 

§12 Aufnahme 

(…) 

(2) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung, die mit öffentlichen Mitteln gefördert 
wird, darf nicht aus Gründen seiner Herkunft, seiner Nationalität und nicht aus konfessionellen, 
weltanschaulichen oder ethnischen Gründen verweigert werden. Bei Kindertageseinrichtungen, die 
von einer nationalen Minderheit getragen werden, gelten deren Aufnahmeregeln. 

(…) 

11.16.3 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz 

 Vom 24.01.2007 (GVOBl. 2007, S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.02.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 21 ) 

Abschnitt I   Auftrag und Gliederung des Schulwesens 

Titel 1   Einleitende Vorschriften 

§ 1   Geltungsbereich 

(...) 

(2) Auf private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft) findet das Gesetz nur Anwendung, soweit dies 
ausdrücklich bestimmt ist. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Schulen in freier Trägerschaft sind die Schulen, deren Träger natürliche oder juristische Personen 
des Privatrechts sowie Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften sind, die die Rechte 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen. 

(4) Schulen in freier Trägerschaft sind genehmigungspflichtige Schulen, wenn sie nach dem mit ihrer 
Errichtung verfolgten Gesamtzweck die allgemeinen Bildungsziele und -abschlüsse anstreben 
(Ersatzschulen). Schulen in freier Trägerschaft, die nicht genehmigungspflichtige Schulen sind, sind 
anzeigepflichtige Schulen (Ergänzungsschulen). 

(...) 
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Titel 2   Auftrag der Schule 

§ 4   Bildungs- und Erziehungsziele 

(...) 

(2) Es ist die Aufgabe der Schule, die geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten des jungen 
Menschen unter Wahrung des Gleichberechtigungsgebots zu entwickeln. Der Bildungsauftrag der 
Schule ist ausgerichtet an den im Grundgesetz verankerten Menschenrechten, den sie begründenden 
christlichen und humanistischen Wertvorstellungen und an den Ideen der demokratischen, sozialen 
und liberalen Freiheitsbewegungen. 

(...) 

(6) Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das verfassungsmäßige Recht der Eltern zur 
Erziehung ihrer Kinder (Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes) zu achten. Sie darf die religiösen und 
weltanschaulichen Grundsätze nicht verletzen, nach denen die Eltern ihre Kinder erzogen haben 
wollen. 

(...) 

 

§ 7   Religionsunterricht; Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen 

(1) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er ist unbeschadet 
der Rechte der Schulaufsichtsbehörden in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften zu erteilen. 

(2) Die Eltern haben das Recht, die Schülerin oder den Schüler vom Religionsunterricht abzumelden. 
Dieses Recht steht der Schülerin und dem Schüler zu, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, erhalten stattdessen anderen 
Unterricht. 

(3) Schulen, in denen Kinder einer Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden 
Bekenntnisses (Bekenntnisschulen) oder nach den Grundsätzen einer Weltanschauung 
(Weltanschauungsschulen) erzogen und unterrichtet werden, sind nur als Schulen in freier 
Trägerschaft zulässig. Die öffentlichen Schulen fassen Schülerinnen und Schüler ohne Unterschied des 
Bekenntnisses und der Weltanschauung zusammen.  

Abschnitt III   Gliederung des Schulwesens 

§ 10   Bezeichnung und Name 

(1) Jede Schule führt eine Bezeichnung, in der die Schulart, der Schulträger und die Gemeinde, in der 
sich die Schule befindet, anzugeben sind. Organisatorische Verbindungen von Grundschulen und 
Regionalschulen führen die Bezeichnung ,,Grund- und Regionalschule“. Im Übrigen wird bei 
organisatorischen Verbindungen von allgemein bildenden Schulen und Förderzentren oder Teilen von 
ihnen die Bezeichnung durch das für Bildung zuständige Ministerium festgelegt. Organisatorische 
Verbindungen von berufsbildenden Schulen führen die Bezeichnung ,,Berufliche Schule“. An die 
Stelle der Schulart kann in den Fällen der §§ 45 und 46 eine vom für Bildung zuständigen Ministerium 
durch Verordnung zugelassene Bezeichnung treten. 
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(2) Der Schulträger kann mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde der Bezeichnung einen Zusatz, 
insbesondere einen Namen hinzufügen. In dem Namen kann insbesondere auf einen im 
Schulprogramm festgelegten Schwerpunkt Bezug genommen werden. Der Zusatz ist der 
Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen. Sie kann die Führung des Zusatzes untersagen, wenn er eine 
Verwechselung mit anderen Schulen oder einen Irrtum über die Schulart hervorrufen kann. 

(3) Schulen in freier Trägerschaft dürfen keine Bezeichnung führen, die eine Verwechselung mit 
öffentlichen Schulen hervorrufen kann. Unterrichtseinrichtungen, die keine Schulen im Sinne des § 2 
Abs. 1 sind, dürfen keine Bezeichnung führen, die eine Verwechselung mit Schulen hervorrufen kann. 

Dritter Teil   Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 

Abschnitt I   Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte 

§ 34   Lehrkräfte 

(...) 

(3) Von den Religionsgemeinschaften gestelltes Lehrpersonal bedarf für die Erteilung des 
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen eines staatlichen Lehrauftrages. Es untersteht in 
Ausübung dieses Lehrauftrages der Schulaufsicht. Das Land erstattet den Religionsgemeinschaften die 
mit der Gestellung von Lehrkräften für den Religionsunterricht verbundenen Kosten nach Maßgabe 
von Vereinbarungen. 

(4) Keine Lehrkraft darf gegen ihren Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
Inwieweit Lehrkräfte, die Religionsunterricht erteilen, der Religionsgemeinschaft des entsprechenden 
Bekenntnisses angehören müssen, richtet sich nach den mit den Religionsgemeinschaften getroffenen 
Vereinbarungen. 

(...) 

Siebenter Teil   Schulen in freier Trägerschaft 

Abschnitt I   Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft 

§ 115   Genehmigung von Ersatzschulen 

(1) Ersatzschulen dürfen nur mit vorheriger Genehmigung des für Bildung zuständigen Ministeriums 
errichtet und betrieben werden. 

(2) Als Errichtung einer Ersatzschule gelten auch die Einführung weiterer Schularten und 
Bildungsgänge, der Wechsel der Schulart, die Bildung einer Außenstelle und die in § 61 Abs. 1 und 
§ 96 Satz 2 genannten Maßnahmen. 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. die Voraussetzungen des Artikels 7 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Grundgesetzes vorliegen, 

2. der Schulträger oder, falls dieser eine juristische Person ist, die gesetzlichen oder satzungsmäßig 
berufenen Vertreterinnen und Vertreter des Schulträgers und die Schulleiterin oder der Schulleiter 
geeignet sind, eine Schule verantwortlich zu führen, und die Gewähr dafür bieten, dass sie nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen, und 
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3. die Schulgebäude und -anlagen den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und den 
Anforderungen für einen geordneten Schulbetrieb entsprechen. 

(4) Grundschulen in freier Trägerschaft sind nur zuzulassen, wenn das für Bildung zuständige 
Ministerium ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt, die Eltern die Errichtung einer 
Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule beantragen oder eine Schule der dänischen Minderheit 
errichtet werden soll. Im Übrigen können Ersatzschulen von den Lernzielen, Lerninhalten, 
Lehrverfahren und Organisationsformen der Schularten des öffentlichen Schulwesens abweichen, 
solange sie den in den §§ 41 bis 46 sowie 88 bis 93 festgelegten Anforderungen für diese Schularten 
entsprechen. Darüber hinaus können Ersatzschulen als Schulen besonderer pädagogischer Prägung 
genehmigt werden, wenn das für Bildung zuständige Ministerium aufgrund ihrer Lernziele, 
Lerninhalte oder Lehrverfahren ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt. 

(5) Ersatzschulen unterstehen der Rechtsaufsicht des Landes. Zuständig ist das für Bildung zuständige 
Ministerium. Es kann eine örtliche Prüfung vornehmen. Sind die Voraussetzungen für die 
Genehmigung entfallen, ist die Genehmigung zu widerrufen. Sie kann widerrufen werden, wenn der 
Schulträger Anordnungen der Schulaufsichtsbehörde wiederholt nicht befolgt oder festgestellte 
Mängel auch nach einer Mahnung nicht abstellt. Das für Bildung zuständige Ministerium kann mit der 
Wahrnehmung einzelner Aufgaben der Aufsicht die untere Schulaufsichtsbehörde beauftragen. 

(6) Der Schulträger hat die in § 30 Abs. 1 Satz 2 aufgeführten Daten zu erheben und an das für 
Bildung zuständige Ministerium auf Anforderung einmal jährlich für statistische Zwecke, zu Zwecken 
der Bildungsplanung und zur Wahrnehmung der Rechtsaufsicht zu übermitteln. § 30 Abs. 1 Satz 3 und 
4 gilt entsprechend. 

§ 116   Anerkennung von Ersatzschulen 

(1) Auf Antrag des Schulträgers kann das für Bildung zuständige Ministerium einer Ersatzschule, die 
die Gewähr dafür bietet, dass sie dauernd die an entsprechenden öffentlichen Schulen bestehenden 
Anforderungen erfüllt, die Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschule in freier Trägerschaft verleihen. 
Die Anerkennung bedarf der Schriftform. Sie erstreckt sich auf die Schulart und die Fachrichtung, für 
die sie ausgesprochen worden ist. 

(2) Mit der Anerkennung erhält die Ersatzschule das Recht, Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu 
erteilen, die dieselbe Berechtigung verleihen wie die der öffentlichen Schulen. Die Anerkennung kann 
auf Antrag des Schulträgers auf die Abschlussprüfung beschränkt werden. 

(3) Anerkannte Ersatzschulen sind verpflichtet, bei der Aufnahme und Versetzung von Schülerinnen 
und Schülern sowie bei der Abhaltung von Prüfungen und bei der Erteilung von Zeugnissen die für die 
öffentlichen Schulen geltenden Bestimmungen zu beachten. Abweichungen bedürfen der Zustimmung 
der Schulaufsichtsbehörde. Diese bestimmt auch die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse. 

(4) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Schule wiederholt oder schwer gegen die ihr nach 
Absatz 3 obliegenden Verpflichtungen verstoßen hat. 

§ 117   Lehrkräfte an Ersatzschulen 

(1) Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte an Ersatzschulen bedürfen einer 
Unterrichtsgenehmigung des für Bildung zuständigen Ministeriums. 

(2) Die Lehrkräfte sollen eine wissenschaftliche Ausbildung nachweisen, die hinter der Ausbildung 
der Lehrkräfte an entsprechenden öffentlichen Schulen nicht zurücksteht. In Ausnahmefällen kann auf 
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diese Voraussetzung verzichtet werden, wenn die für die vorgesehene Beschäftigung erforderlichen 
Fähigkeiten durch sonstige Leistungen nachgewiesen werden. 

(3) Die Genehmigung kann versagt, zurückgenommen oder widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind oder wenn Tatsachen vorliegen, die bei öffentlichen 
Schulen einer Einstellung entgegenstehen oder eine Beendigung des Dienstverhältnisses rechtfertigen 
würden. 

(4) Lehrkräfte, die mindestens ein Jahr der vorgeschriebenen Probezeit im öffentlichen Schuldienst 
abgeleistet haben, können bis zu zehn Jahren unter Fortfall der Dienstbezüge für eine Tätigkeit an 
Ersatzschulen in Schleswig-Holstein aus ihrem Beamtenverhältnis beurlaubt werden. Für andere Fälle 
der Beurlaubung bleibt § 68 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes unberührt. 

(5) Für die Tätigkeit an Förderzentren in freier Trägerschaft können Lehrkräfte unter Fortzahlung der 
Dienstbezüge beurlaubt werden, wenn zur Deckung des Unterrichtsbedarfs anstelle der Schule in freier 
Trägerschaft eine entsprechende öffentliche Schule errichtet oder wesentlich erweitert werden müsste. 

§ 118   Errichtung und Untersagung von Ergänzungsschulen 

(1) Die Errichtung einer Ergänzungsschule ist der Schulaufsichtsbehörde vor Aufnahme des 
Unterrichts anzuzeigen. Die Lehrpläne sowie die Nachweise über den Schulträger, die 
Schuleinrichtungen und die Vorbildung der Leiterin oder des Leiters und der Lehrkräfte sind der 
Anzeige beizufügen. Das Verfahren zur Anzeige der Errichtung einer Ergänzungsschule kann über 
eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes abgewickelt werden. 

(2) Die Errichtung oder Fortführung einer Ergänzungsschule kann von der Schulaufsichtsbehörde 
untersagt werden, wenn Schulträger, Leiterin oder Leiter, Lehrkräfte oder Einrichtungen der 
Ergänzungsschule nicht den Anforderungen entsprechen, die zum Schutz der Schülerinnen und 
Schüler und der Allgemeinheit an sie zu stellen sind, oder wenn die Ergänzungsschule die Aufgaben 
der öffentlichen Schulen beeinträchtigt und wenn den Mängeln nicht innerhalb einer von der 
Schulaufsichtsbehörde bestimmten Frist abgeholfen worden ist. Im Übrigen gilt § 115 Abs. 5 Satz 1 
bis 4 entsprechend. 

Abschnitt II   Zuschüsse an Ersatzschulen 

§ 119   Voraussetzungen 

(1) Das Land gewährt dem Träger einer Ersatzschule bei Bedarf auf Antrag Zuschüsse zu den 
laufenden Kosten (Sachkosten) und den Kosten der Lehrkräfte (Personalkosten), wenn die Schule 
nach Genehmigung der Errichtung zwei Jahre ohne Beanstandung betrieben worden ist (Wartefrist). 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Land im Einzelfall Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltes 
gewähren, insbesondere wenn nach bereits einmal erfüllter Wartefrist ein Wechsel des Trägers oder 
ein Wechsel der Schulart erfolgt. 

(3) Der Anspruch auf Zuschussgewährung besteht nicht oder erlischt, wenn der Träger der Ersatzschu-
le einen erwerbswirtschaftlichen Gewinn erzielt oder erstrebt. Ist der Träger einer Ersatzschule eine 
Körperschaft nach § 51 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung, besteht ein Anspruch auf Zuschussgewährung 
nur dann, wenn der Schulträger ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt nach § 
52 Abgabenordnung. Der Träger der Ersatzschule weist das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
Satz 1 oder Satz 2 nach. Satz 1 bis 3 gilt nicht, wenn der Träger der Ersatzschule eine Kirche, eine 
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Religionsgemeinschaft oder eine Weltanschauungsgemeinschaft ist, die die Rechte einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzt. 

(4) Für die Berechnung des Zuschusses nach Absatz 1 ist die Jahresdurchschnittszahl der Schülerinnen 
und Schüler der Ersatzschulen mit dem nach §§ 121 und 122 jeweils maßgeblichen Anteil des 
Schülerkostensatzes zu multiplizieren. Die Durchschnittszahl wird nach der am 1. jedes Monats 
vorhandenen Zahl der Schülerinnen und Schüler errechnet. Die Ersatzschulen sind zu entsprechenden 
Auskünften und Nachweisen verpflichtet. Für die Berechnung sind nur diejenigen Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen, die entweder 

1. ihre Wohnung in Schleswig-Holstein haben, oder 

2. ihre Wohnung außerhalb Schleswig-Holsteins haben und für die das Land eine Erstattung 
aufgrund von Vereinbarungen mit Dritten verlangen kann, oder 

3. mit Heimen verbundene Förderzentren besuchen, wenn sich anderenfalls nach den Umständen 
des Einzelfalls eine unzumutbare finanzielle Belastung für den Schulträger ergibt. 

 

§ 120   Eigenanteil 

Die Schulträger haben den Zuschuss des Landes durch eigene Mittel oder Einnahmen zu ergänzen. Sie 
können hierzu von den Eltern oder den Schülerinnen und Schülern einen angemessenen Beitrag 
verlangen. Die Schulträger von Schulen mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ sind von 
der Verpflichtung nach Satz 1 ausgenommen. 

§ 122   Höhe des Zuschusses 

(1) Von den Schülerkostensätzen sind für die Berechnung des Zuschusses bei 

1. den Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 100%, 

2. den allgemein bildenden Schulen und den sonstigen Förderzentren 80 %, 

3. den berufsbildenden Schulen 65 %, bei der Schulart berufliches Gymnasium 80 %, 

zu berücksichtigen. 

(2) Für den Zuschlag nach § 121 Abs. 6 sind von den maßgeblichen Personalkosten bei Schülerinnen 
und Schülern mit 

1. dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 100 %, 

2. weiteren Förderschwerpunkten 80 % 

zu berücksichtigen. 

(3) Ist eine Schule in freier Trägerschaft nicht mit einer Schulart im öffentlichen Schulwesen 
vergleichbar, wird sie unter Berücksichtigung ihres Bildungsangebots einer bestehenden Schulart 
zugeordnet. Für die Berechnung der Zuschüsse an die Freien Waldorfschulen wird 

1. für die Jahrgangsstufen eins bis vier der Schülerkostensatz der Grundschulen und 

2. für die Jahrgangsstufen fünf bis dreizehn der Schülerkostensatz der Gemeinschaftsschulen 
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zugrunde gelegt. 

 

§ 123   Bewilligungsbescheid 

(1) Das für Bildung zuständige Ministerium erlässt nach Prüfung der Unterlagen jeweils einen 
Bewilligungsbescheid. Im Bewilligungszeitraum können monatliche Teilbeträge gezahlt wer-
den. Die erstmalige Gewährung eines Zuschusses bedarf eines Antrages des Schulträgers. 

(2) Die Schulträger haben die Zuschüsse wirtschaftlich einzusetzen. Eine örtliche Prüfung der 
Schule durch die Bewilligungsbehörde oder den Landesrechnungshof bleibt vorbehalten. 

 

Achter Teil   Aufsicht des Landes über das Schulwesen  

Abschnitt II   Organisation der Schulaufsichtsbehörden  

§ 131 Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte 

(…) 

(4) Die Schulaufsicht über den Religionsunterricht kann nur führen, wer Mitglied der betreffenden 
Religionsgemeinschaft ist. Erfüllt eine Schulaufsichtsbeamtin oder ein Schulaufsichtsbeamter diese 
Voraussetzungen nicht, hat das für Bildung zuständige Ministerium hierfür eine andere Landesbeamtin 
oder einen anderen Landesbeamten als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamten zu 
bestellen.  

(…) 

Abschnitt IV   Institut für Qualitätsentwicklung, Landesschulbeirat  

§ 135   Landesschulbeirat 

(…) 

(3) Mitglieder des Landesschulbeirates sind 

(…) 

 10. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
und der katholischen Kirche, 

(…) 

Neunter Teil   Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 139   Staatskirchenvertrag 

Der Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in 
Schleswig-Holstein vom 23. April 1957 (GVOBl. Schl.-H. S. 73) bleibt auch gegenüber der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche als Rechtsnachfolgerin in diesem Vertrag unberührt. 
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§ 148   Sonstige Übergangsbestimmungen und Fortgeltung bestehender Bestimmungen 

(...) 

(13) Abweichend von § 119 Abs. 1 und § 124 Satz 3 beträgt die Wartefrist für Träger einer 
Ersatzschule drei Jahre nach Genehmigung der Errichtung, wenn die Genehmigung vor dem 1. Januar 
2008 erteilt worden ist. In 2007 findet § 122 Abs. 1 auf die Berechnung der Zuschüsse für die 
Ersatzschulen der dänischen Minderheit mit der Maßgabe Anwendung, dass der danach ermittelte 
Betrag unabhängig vom Bedarf in Höhe von 100% gewährt wird. 

(14) Genehmigungen, die Schulen in freier Trägerschaft vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt 
waren, bleiben unberührt. Ist eine Ersatzschule als Schule der Schulart Hauptschule oder Realschule 
genehmigt, erlischt die Genehmigung mit Ablauf des 31. Juli 2011, soweit nicht auf Antrag des 
Schulträgers die Genehmigung bezogen auf eine in diesem Gesetz vorgesehene Schulart einschließlich 
der Bezeichnung der Schule geändert worden ist. Verliehene Berechtigungen bleiben in Kraft; sie sind 
zu entziehen, wenn die bei der Verleihung geforderten Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Abweichend von Satz 3 bleibt in den Fällen des Satzes 2 eine verliehene Anerkennung, die der nach 
§ 116 entspricht, in Kraft. 

(…) 

11.17 Thüringen 

11.17.1 Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG)  
Vom 18.11.2010 (GVBl. 2010, 328) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Ziele der Erwachsenenbildung 

Die Erwachsenenbildung ist ein eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens, steht 
allen offen und dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie verfolgt folgende Ziele: 

(…) 

4. Als eigenständige Säule des Bildungswesens stärkt die Erwachsenenbildung die integrativen Kräfte 
der Gesellschaft. Auf allen Gebieten berücksichtigt die Erwachsenenbildung die Gleichbehandlung, 
insbesondere unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Lebensumständen sowie weltanschaulicher oder 
religiöser Überzeugung. 

§ 2 Aufgaben der Erwachsenenbildung 

Die Erwachsenenbildung dient der allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Bildung. Der 
Inhalt der Erwachsenenbildung bestimmt sich nach den Bildungsbedürfnissen, die ihrerseits dem 
beständigen Wandel unterliegen und ist daher nicht abschließend bestimmbar. Insbesondere hat die 
Erwachsenenbildung folgende Aufgaben: 

(…) 

2. Die kulturelle, künstlerische und religiöse Erwachsenenbildung befähigt zur Auseinandersetzung 
mit der eigenen und mit anderen Kulturen, trägt zur Identitätsfindung bei und stärkt die ästhetische 
Urteilsfähigkeit. 
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(…) 

 

 

Zweiter Abschnitt Anerkennung und Förderung von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung  

§ 8 Anerkennung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

(1) Voraussetzung für die Anerkennung einer Einrichtung der Erwachsenenbildung ist, dass die 
Bildungseinrichtung mit Beginn der Antragstellung 

(…) 

3. von jedermann besucht werden kann, ohne Rücksicht auf Vorbildung, Behinderung, 
Religionszugehörigkeit, Nationalität, gesellschaftliche Stellung und Zugehörigkeit zu Vereinen, 

(…) 

11.17.2 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen 
(ThürSchFG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. 2003, 258), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31.01.2013 (GVBl. S. 22) 

§ 2 Personalaufwand 

(…) 

(3) Kirchen und Religionsgemeinschaften können auf der Grundlage gesonderter Verträge im 
Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium eigene Bedienstete als 
Lehrkräfte für den Religionsunterricht ihrer Konfession stellen. Das Land erstattet die mit der 
Gestellung verbundenen Personalausgaben nach Maßgabe dieser Verträge. 

11.17.3 Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG) 
In der Fassung vom  20.12.2010 (GVBl. Thüringen S. 522)107 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz gilt für Schulen in freier Trägerschaft, die in Thüringen errichtet sind oder 
errichtet werden sollen. 

(2) Schulen in freier Trägerschaft sind nicht rechtsfähige Einrichtungen. 

(3) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für das Schulwesen zuständige Ministerium. 

                                                            
 

107 Gültig bis 31.12.2015 
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§ 2   Schulen in freier Trägerschaft 

(…) 

(2) Schulen in freier Trägerschaft werden als Ersatz- oder Ergänzungsschulen von natürlichen 
Personen oder juristischen Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts errichtet und betrieben. 
Das Land, die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Gemeinden sind von der Übernahme einer 
Schulträgerschaft im Sinne dieses Gesetzes ausgeschlossen. 

(3) Schulen in freier Trägerschaft sind im Rahmen der Gesetze frei in der Schulgestaltung, 
insbesondere in der Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche 
Prägung, über Lehr- und Unterrichtsmethoden, über Lehrinhalte und die Organisation des Unterrichts. 

(...) 

§ 3   Schulaufsicht 

(1) Schulen in freier Trägerschaft unterliegen der staatlichen Schulaufsicht. Schulaufsichtsbehörde ist 
das für das Schulwesen zuständige Ministerium. Es kann die Aufsicht an nachgeordnete Einrichtungen 
übertragen. Dies gilt auch für Teilbereich der Aufsicht. Sofern durch das Ministerium nichts anderes 
bestimmt wird, richtet sich die behördliche Zuständigkeit nach den für staatliche Schulen geltenden 
Festlegungen. 

(2) Die Aufsicht beschränkt sich auf die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Anerkennungs- 
und Genehmigungsvoraussetzungen sowie der durch dieses Gesetz für anwendbar erklärten 
Bestimmungen des Thüringer Schulgesetzes. Die Aufsicht über die Ergänzungsschulen richtet sich 
nach den §§ 13 bis 15.  

Zweiter Abschnitt   Ersatzschulen 

§ 4   Ersatzschulen 

 (1) Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die in ihren Bildungs- und Erziehungs-
zielen den staatlichen Schulen entsprechen, die in Thüringen bestehen oder grundsätzlich vor-
gesehen sind. Sie gehören zu einer bestimmten Schulart und Schulform gemäß den Festlegun-
gen im Thüringer Schulgesetz. Außenstellen von Schulen sind vom Hauptstandort räumlich 
getrennte, unselbstständige Bestandteile der Schule (Schulteile). Abweichungen in der Lehr- 
und Unterrichtsmethode, in den Lehrinhalten und der Organisation des Unterrichts sind mög-
lich, soweit nicht die Gleichwertigkeit mit den entsprechenden Anforderungen und Abschlüs-
sen der staatlichen Schulen beeinträchtigt wird. Für den Zugang zu einer Ersatzschule dürfen 
weder die Herkunft noch das Geschlecht des jungen Menschen noch die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stellung seiner Eltern bestimmend sein. 

(2) Ersatzschulen dürfen nur mit Genehmigung des Ministeriums errichtet und betrieben wer-
den. Sind andere Ministerien an der Schulaufsicht beteiligt, erfolgt die Genehmigung im Ein-
vernehmen mit ihnen. 

(3) Mit der Genehmigung erhält die Schule das Recht, Schüler zur Erfüllung ihrer Schul-
pflicht aufzunehmen. Der Schulträger hat die Aufnahme und die Entlassung von schulpflich-
tigen Schülern dem für den Wohnsitz des jeweiligen Schülers zuständigen Schulamt unter 
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Angabe der notwendigen persönlichen Daten des Schülers anzuzeigen. Dem Schulträger ob-
liegt die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. 

(4) Lehrkräfte an Ersatzschulen sind Lehrer und Sonderpädagogische Fachkräfte. Sonstige 
pädagogische Fachkräfte können in der Ganztagsbetreuung eingesetzt werden. Sonstige päda-
gogische Fachkräfte in diesem Sinne sind staatlich anerkannte Erzieher sowie Diplompädago-
gen und Diplomsozialpädagogen/-sozialarbeiter oder Absolventen fachlich entsprechender 
Bachelor-, Master- oder Magisterstudiengänge, staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heil-
erziehungspfleger, Horterzieher sowie Unterstufenlehrer mit der Befähigung zur Arbeit in 
Heimen und Horten. 

 

§ 5   Genehmigung von Ersatzschulen 

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. die Schule in ihren Einrichtungen und Lehrzielen sowie in der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Ausbildung ihrer Lehrkräfte (Lehrer und Sonderpädagogische Fachkräfte) nicht hinter 
den entsprechenden staatlichen Schulen zurücksteht, 

2. eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird, 

3. der Schulträger oder, falls dieser eine juristische Person ist, die Vertretungsberechtigten des 
Schulträgers und der Schulleiter geeignet sind, eine Schule verantwortlich zu führen und die Gewähr 
dafür bieten, dass sie nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen und 

4. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist. 

5. für Grundschulen in freier Trägerschaft zudem die Voraussetzungen des Artikels 7 Abs. 5 des 
Grundgesetzes erfüllt sind. 

 (2) Die Anforderungen an die Ausbildung der Lehrkräfte sind erfüllt, wenn eine fachliche und 
pädagogische Ausbildung sowie Prüfungen nachgewiesen werden, die hinter der Ausbildung und den 
Prüfungen der Lehrkräfte an den entsprechenden staatlichen Schulen nicht zurückstehen. Auf diesen 
Nachweis kann verzichtet werden, wenn die für die vorgesehene Beschäftigung erforderlichen 
wissenschaftlichen, künstlerischen oder technischen Fähigkeiten und die pädagogische Eignung der 
Lehrkräfte in anderer Weise als gleichwertig nachgewiesen werden. Der Schulleiter muss einen geeig-
neten Hochschulabschluss oder eine vergleichbare mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung nach-
weisen; sofern der Schulleiter keine Befähigung zum Lehramt der jeweiligen Schulart nachweisen 
kann, ist ein geeigneter pädagogischer Leiter zu bestellen. An räumlich zusammenhängenden Schulen 
verschiedener Schularten kann ein Schulleiter für diese Schulen bestellt werden. Für Schulleiter an 
berufsbildenden Schulen sind die in Bundesgesetzen geregelten Qualifikationen verbindlich. 

(3) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte an einer Ersatzschule ist dann genügend 
gesichert, wenn 

1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist, in dem die regelmäßige 
Pflichtstundenzahl, der Anspruch auf Urlaub und eindeutige Kündigungsbedingungen festgelegt sind 
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2. die Gehälter und Vergütungen bei entsprechenden Anforderungen hinter den Gehältern der 
Lehrkräfte an vergleichbaren staatlichen Schulen nicht wesentlich zurückbleiben und in regelmäßigen 
Zeitabschnitten gezahlt werden und 

3. für die Lehrkräfte eine Anwartschaft auf Versorgung erworben wird, die wenigstens den 
Bestimmungen der Angestelltenversicherung entspricht. 

(4) Die einzelnen Bildungsgänge und Schulformen sowie Fachrichtungen einer Ersatzschule bedürfen 
jeweils einer gesonderten Genehmigung. Sofern dabei vorgesehen ist, Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf zu unterrichten, ist dies genehmigungspflichtig. Es gelten die Bestimmungen des 
Thüringer Förderschulgesetzes (ThürFSG) in der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 233) in der 
jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme des § 3 ThürFSG. 

(5) Der Schulträger hat in dem Antrag auf Genehmigung die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Vo-
raussetzungen nachzuweisen. Der Antrag ist zehn Monate vor dem vorgesehenen Betriebsbeginn ein-
zureichen. Wenn die den Antrag begründenden Unterlagen vollständig bis spätestens drei Monate vor 
dem geplanten Betriebsbeginn eingereicht werden, wird über den Antrag bis sechs Wochen vor dem 
geplanten Betriebsbeginn entschieden. 

(6) Die Übertragung einer Genehmigung zum Betreiben einer bereits bestehenden Ersatzschule ist 
genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Übertragung mit einer Neugrün-
dung einer Schule, der Einrichtung eines Bildungsgangs oder einer Fachrichtung im Übrigen gleichzu-
setzen ist. 

(7) Ersatzschulen, bei denen im Zeitpunkt ihrer Errichtung die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Genehmigung noch nicht vollständig erfüllt sind, kann die Genehmigung entweder unter der Bedin-
gung erteilt werden, dass die noch fehlenden Voraussetzungen innerhalb einer vom Ministerium fest-
zusetzenden Frist erfüllt werden oder mit Auflagen verbunden werden. 

(8) Wesentliche Änderungen in den Voraussetzungen nach Erteilung der Genehmigung sind dem Mi-
nisterium anzuzeigen und bedürfen der erneuten Genehmigung. Gleiches gilt für die Bildung von Au-
ßenstellen, die Errichtung eines neuen Schulstandorts sowie die Ausdehnung auf andere Schulformen, 
Schularten, Bildungsgänge und Fachrichtungen. 

(9) Der Einsatz von Lehrkräften, soweit sie nicht über eine schulart- und fachspezifische Ausbildung 
nach § 3 Abs. 1 Satz 2 bis 5 und Abs. 2 des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes vom 12. März 2008 
(GVBl. S. 45) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, bedarf einer Genehmigung, die der Schul-
träger rechtzeitig vor dem vorgesehenen Einsatzbeginn beantragt. Gleiches gilt für einen fachfremden 
Einsatz, es sei denn, er ist auf höchstens ein Schuljahr beschränkt und die Lehrkraft verfügt über eine 
schulartspezifische Ausbildung. Der Einsatz von Lehrkräften mit entsprechender schulart- und fach-
spezifischer Ausbildung ist vor Einsatzbeginn lediglich anzeigepflichtig. Die Genehmigungen für die 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigten Lehrkräfte bleiben unberührt. 

(10) Anträge auf Genehmigung des Einsatzes von Lehrkräften im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung einer Schule, eines Bildungsganges, einer Schulform beziehungsweise einer Fachrichtung sind 
an das Ministerium zu richten. Sofern durch Rechtsverordnung nicht anders bestimmt, sind in allen 
anderen Fällen Anträge auf Genehmigung des Einsatzes von Lehrkräften an das zuständige staatliche 
Schulamt zu richten. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Anzeige des Einsatzes von Lehrkräften entspre-
chend. Mit dem Antrag auf Genehmigung oder der Anzeige legt der Schulträger ein aktuelles Füh-
rungszeugnis der Lehrkraft nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung vom 21. Sep-
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tember 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195) in der jeweils geltenden Fassung sowie deren Erklärung 
über gegebenenfalls anhängige Straf- und Ermittlungsverfahren vor. 

 

§ 6   Widerruf und Erlöschen der Genehmigung 

(1) Die Genehmigung einer Ersatzschule ist zu widerrufen, wenn durch den Betrieb der Ersatzschule 
die verfassungsmäßige Ordnung missachtet wird oder die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 bis 3 nicht 
mehr gegeben sind. 

(2) Die Genehmigung einer Ersatzschule erlischt, wenn 

1. die Schule nicht spätestens zum zweiten Schuljahresbeginn nach Zustellung des Genehmigungsbe-
scheids eröffnet, 

2. der Betrieb aufgegeben wird, 

3. sie ohne Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde ein Jahr lang nicht betrieben wird oder 

4. eine Bedingung nach § 5 Abs. 7 in der festgesetzten Frist nicht erfüllt wurde. 

(3) Die Genehmigung einer Ersatzschule erlischt, wenn ein Wechsel in der Trägerschaft eintritt. Das 
gilt nicht, wenn der Wechsel vor der Übertragung nach § 5 Abs. 6 ausdrücklich genehmigt wurde. 

(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten für das Erlöschen und den Widerruf der Ge-
nehmigung einer Schulform, eines Bildungsganges beziehungsweise einer Fachrichtung entsprechend. 

§ 7 Schulbesuch, Prüfungen und Zeugnisse 

(1) Für den Besuch von Ersatzschulen gelten die Bestimmungen über die Schulpflicht sowie 
die Informationsrechte der Eltern und Schüler nach dem Thüringer Schulgesetz und dem Thü-
ringer Förderschulgesetz. Die Schüler haben Anspruch auf angemessene Ferien. Der Schul-
träger hat Formen der Mitwirkung von Schülern und Eltern in angemessener Weise zu ge-
währleisten. 

(2) Schulen in freier Trägerschaft sind in der Gestaltung von Zeugnissen frei. Ersatzschulen 
können Zeugnismuster für staatliche Schulen verwenden. Die Verwendung des Thüringer 
Landeswappens auf Zeugnissen von Schulen in freier Trägerschaft ist ausgeschlossen. 

(3) Das Land kann Gebühren für die Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfungen 
von den Trägern der nicht staatlich anerkannten Bildungsgänge der berufsbildenden Ersatz-
schulen erheben. Die Landesregierung wird ermächtigt, eine Regelung für die Erhebung von 
Prüfungsgebühren durch die staatlichen Schulämter durch Rechtsverordnung zu treffen. 

§ 8 Untersagung der Leitungs- und Lehrtätigkeit 

Die Ausübung der Tätigkeit von Schulleitern und anderen Lehrkräften kann nach Anhörung 
des Schulträgers durch das Ministerium untersagt werden, wenn diese ein Verhalten zeigen, 
das bei an staatlichen Schulen beschäftigten Schulleitern und Lehrkräften die Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses rechtfertigen würde. Entsprechendes gilt, wenn Tatsachen be-
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kannt werden, die zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im staatlichen Schulwesen 
führen würden. 

§ 9 Auflösung und Abbau 

Der Schulträger kann eine Ersatzschule nur zum Ende eines Schuljahres auflösen oder abbau-
en. Die Absicht, die Schule aufzulösen oder abzubauen, ist mindestens sechs Monate vor dem 
beabsichtigten Zeitpunkt dem Ministerium anzuzeigen. Sofern eine genehmigte Schulform, 
ein Bildungsgang oder eine Fachrichtung nicht mehr betrieben wird, ist dies dem Ministerium 
spätestens drei Monate nach Beendigung des Betriebs anzuzeigen. Gleiches gilt, wenn der 
Betrieb nach Genehmigung nicht begonnen wurde. 

§ 10   Staatlich anerkannte Ersatzschule 

(1) Einer Ersatzschule, die die Gewähr dafür bietet, dass sie dauernd die 
Genehmigungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 bis 3 erfüllt, kann von dem für das Schulwesen 
zuständigen Ministerium auf Antrag die Eigenschaft einer staatlich anerkannten Ersatzschule verliehen 
werden. Der § 4 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Mit der Anerkennung erhält die Ersatzschule das Recht, nach den für die entsprechenden 
staatlichen Schulen geltenden Vorschriften Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen, die die 
gleichen Berechtigungen verleihen wie die der staatlichen Schulen. Das staatliche Schulamt bestellt 
den Vorsitzenden der Prüfungskommission. Die Ersatzschule ist verpflichtet, bei der Aufnahme, bei 
Versetzungen sowie beim Schulwechsel von Schülern die für staatliche Schulen geltenden Regelungen 
anzuwenden. 

(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr 
vorliegen oder die in Absatz 2 genannten Bestimmungen nicht beachtet werden. 

 

§ 11   Staatliche Lehrkräfte an Ersatzschulen 

(1) Lehrkräfte an staatlichen Schulen können für eine Gesamtdauer von bis zu fünfzehn Jahren zur 
Dienstleistung an Ersatzschulen beurlaubt werden.  

(2) Lehrkräfte an staatlichen Schulen können für eine Gesamtdauer von bis zu zwölf Jahren unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge oder des Gehalts einer Ersatzschule zur Dienstleistung zugewiesen 
werden. Ein Rechtsanspruch des Schulträgers auf Zuweisung einer Lehrkraft besteht nicht. Die 
zugewiesene Lehrkraft hat die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Lehrkraft an einer 
entsprechenden staatlichen Schule. Der Schulleiter der Schule in freier Trägerschaft ist der 
zugewiesenen Lehrkraft gegenüber weisungsbefugt.  

(3) Die Beurlaubung nach Absatz 1 erfolgt auf Antrag der Lehrkraft nach Anforderung des 
Schulträgers. Die Zuweisung nach Absatz 2 erfolgt auf Anforderung des Schulträgers mit Zustimmung 
der Lehrkraft. Die Beurlaubung sowie die Zuweisung können nur im Einvernehmen mit dem für das 
Schulwesen zuständige Ministerium auf Antrag der Lehrkraft oder des Schulträgers vorzeitig zum 
Schuljahresende aufgehoben werden. 
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(4) Die an Ersatzschulen verbrachten Dienstzeiten der nach Absatz 1 beurlaubten Lehrkräfte werden 
wie bei einer entsprechenden Beschäftigung im öffentlichen Dienst auf die ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit angerechnet.  

(5) Lehramtsanwärter können für die Dauer ihrer Ausbildung an den Schulen nach § 12 der Thüringer 
Verordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehramtsanwärter vom 3. 
September 2002 (GVBl. S. 328) in der jeweils geltenden Fassung einer staatlich anerkannten 
Ersatzschule zur Dienstleistung zugewiesen werden, sofern vom Schulträger kein 
Ausbildungsaufwand gegenüber dem Land geltend gemacht wird. 

§ 12 Zusammenarbeit von Schulen 

Die Zusammenarbeit von Schulen in freier Trägerschaft mit anderen Schulen in freier Träger-
schaft sowie mit staatlichen Schulen wird angestrebt. Kooperationsbeziehungen zwischen 
Schulen in freier Trägerschaft und staatlichen Schulen sind im außerunterrichtlichen Bereich 
möglich. Sofern Unterricht von Schülern von Ersatzschulen und von staatlichen Schulen in 
zeitlicher und räumlicher Einheit vorgesehen ist, bedarf es einer vertraglichen Regelung zwi-
schen den Schulträgern der beteiligten Schulen. Insbesondere ist vertraglich abzusichern, dass 
die Schüler der staatlichen Schule entsprechend Artikel 24 Abs. 2 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen ungeachtet des Bekenntnisses und der Weltanschauung unterrichtet werden. 
Die Vereinbarung nach Satz 3 bedarf der Zustimmung des zuständigen staatlichen Schulam-
tes. 

 

Dritter Abschnitt   Ergänzungsschulen 

§ 13   Ergänzungsschulen 

(1) Ergänzungsschulen sind alle Schulen in freier Trägerschaft, die nicht Ersatzschulen im Sinne von § 
4 sind. Sie dürfen keine Bezeichnung führen, die eine Verwechslung mit Ersatzschulen hervorrufen 
können. 

(2) Die Errichtung einer Ergänzungsschule ist dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium vom 
Schulträger drei Monate vor Aufnahme des Unterrichts anzuzeigen. Der Anzeige sind der Lehrplan 
sowie Nachweise über den Schulträger, die Schuleinrichtungen und die Vorbildung des Schulleiters 
sowie der Lehrkräfte beizufügen. 

(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen nach Absatz 2 sind mit den entsprechenden Nachweisen 
unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Das Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 kann über eine einheitliche Stelle im Sinne des 
Thüringer ES-Errichtungsgesetzes abgewickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren 
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in 
der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699) in der jeweils geltenden Fassung.. 

§ 14   Untersagung des Betriebs 

Errichtung und Betrieb einer Ergänzungsschule können von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium untersagt werden, wenn Schulträger, Schulleiter, Lehrkräfte oder Einrichtungen der 
Ergänzungsschule den Anforderungen nicht entsprechen, die zum Schutz der Schüler und der 
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Allgemeinheit an sie zu stellen sind, und wenn den Mängeln trotz Aufforderung des für das 
Schulwesen zuständige Ministerium innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen worden ist. 

§ 15   Staatlich anerkannte Ergänzungsschulen 

(1) Das Ministerium kann einer bewährten Ergänzungsschule, an der ein besonderes pädagogisches 
oder sonstiges öffentliches Interesse besteht, auf Antrag die Eigenschaft einer staatlich anerkannten 
Ergänzungsschule verleihen, wenn sie den Unterricht nach einem von dem für das Schulwesen 
zuständigen Ministerium genehmigten Lehrplan erteilt und die Lehrkräfte einschließlich des 
Schulleiters die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 und 3 erfüllen. 

(2) Mit der Anerkennung erhält die Ergänzungsschule das Recht, nach den vom für das Schulwesen 
zuständigen Ministerium genehmigten Prüfungsvorschriften Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse 
auszustellen. Das für das Schulwesen zuständige Ministerium bestimmt die Zusammensetzung der 
Prüfungskommission. 

(3) An einer staatlich anerkannten Ergänzungsschule kann die Schulpflicht nur erfüllt werden, wenn 
das für das Schulwesen zuständige Ministerium hierfür die Eignung der Schule festgestellt hat. 

(4) Die staatliche Anerkennung, die Genehmigung der Lehrpläne und der Prüfungsvorschriften, die 
Entscheidung über die Zusammensetzung der Prüfungskommission sowie die Feststellung der 
Eignung zur Erfüllung der Schulpflicht erfolgen im Einvernehmen mit den an der Schulaufsicht 
beteiligten Ministerien. 

§ 16   Freie Unterrichtseinrichtungen 

Unterrichtseinrichtungen, die nach ihren Lehrzielen, ihren Lehrinhalten und ihrer Organisationsform 
nicht als Schulen gelten, sind freie Unterrichtseinrichtungen. Zu den freien Unterrichtseinrichtungen 
gehören auch Lehrgänge, Repetitorien und Fernunterricht. Sie dürfen keine Bezeichnung führen, die 
eine Verwechslung mit einer staatlichen Schule oder einer Schule in freier Trägerschaft hervorrufen 
kann. 

Vierter Abschnitt   Staatliche Finanzhilfe 

§ 17   Arten und Voraussetzungen 

(1) Das Land gewährt den Schulträgern für genehmigte Ersatzschulen in freier Trägerschaft auf Antrag 
staatliche Finanzhilfe zur Deckung der Kosten 

1. für Schulleiter, Lehrkräfte, die genehmigt oder angezeigt sind, sowie pädagogische Fachkräfte nach 
§ 18 Abs. 1 Satz 2, 

2. für Schulaufwand sowie 

3. für Baumaßnahmen. 

(2) Staatliche Finanzhilfe wird nur gewährt, wenn durch den Betrieb der Ersatzschule kein 
erwerbswirtschaftlicher Gewinn erzielt oder erstrebt wird. Sofern Anspruch auf andere, denselben 
Förderzweck betreffende öffentliche Mittel besteht oder solche erlangt wurden, werden diese auf die 
staatliche Finanzhilfe angerechnet. Staatliche Finanzhilfe wird nicht gewährt, soweit für die Schulen 
eine Kostenerstattung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung vom 10. April 1991 
(BGBl. I S. 886) in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist. 
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(3) Staatliche Finanzhilfe nach Absatz 1 wird nur gewährt, wenn die Ersatzschule gezeigt hat, dass sie 
auf Dauer bestehen kann. Davon ist drei Jahre nach Aufnahme des Unterrichts auszugehen 
(Wartefrist). Staatliche Finanzhilfe wird abweichend von Satz 2 mit Aufnahme des Unterrichts 
gewährt, wenn 

1. durch den Betrieb der Ersatzschule die Einrichtung einer entsprechenden auf absehbare Zeit noch 
benötigten staatlichen Schule nicht erforderlich ist, 

2. es sich um eine Schule handelt, die einen bestehenden Bildungsgang in eine andere Schulart 
einbringt und der Schulträger für diesen bereits Anspruch auf Finanzhilfe hat; in diesem Fall wird für 
die Schüler aller Klassenstufen der neuen Schulart staatliche Finanzhilfe gewährt, oder 

3. eine genehmigte berufsbildende Ersatzschule, welche die Wartefrist erfüllt hat, um einen räumlich 
angegliederten Bildungsgang erweitert wird, sofern ein wirtschaftliches Interesse besteht. Ein 
wirtschaftliches Interesse besteht, wenn das Ministerium einen Bedarf für die Absolventen dieses 
Bildungsgangs auf dem Thüringer Arbeitsmarkt feststellt. 

Für Ersatzschulen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits einen Anspruch auf staatliche 
Finanzhilfe erworben haben, bleibt dieser Anspruch unberührt. 

(4) Bei schriftlicher Einverständniserklärung des zuständigen staatlichen Schulträgers kann bei 
allgemein bildenden Ersatzschulen die Wartefrist nach Absatz 3 Satz 2 um bis zu zwei Jahre verkürzt 
werden. 

(5) Schulen, die zu einem international anerkannten allgemein bildenden Schulabschluss führen, der 
auch in Deutschland anerkannt ist, können durch Beschluss der Landesregierung in der Förderung 
einer Ersatzschule gleichgestellt werden, wenn ein besonders wichtiges, insbesondere wirtschaftliches 
öffentliches Interesse besteht. Die Förderung darf 80 vom Hundert der Förderung für eine 
vergleichbare Ersatzschule nicht überschreiten. 

§ 18 Staatliche Finanzhilfe zu den Personalkosten und dem Schulaufwand 

(1) Das Land gewährt den Schulträgern auf Antrag pauschaliert Finanzhilfe zur Deckung der Kosten, 
die diesen für die Lehrkräfte und den Schulaufwand zum Betrieb einer Ersatzschule entstehen. Die 
Finanzhilfe kann auch für Personalkosten der Schulleiter und der pädagogischen Fachkräfte in der 
Ganztagsbetreuung verwendet werden, soweit diese an staatlichen Schulen finanziert werden. Finanz-
hilfe wird jeweils für ein Kalenderjahr gewährt (Finanzhilfejahr). Besteht für eine genehmigte Ersatz-
schule erstmals Anspruch auf staatliche Finanzhilfe, erfolgt eine anteilige Gewährung ab Anspruchs-
beginn. Finanzhilfe zu den Kosten für Lehrkräfte wird gewährt, soweit diese für den betroffenen Zeit-
raum genehmigt oder angezeigt sind. Der Schulaufwand umfasst, bis auf die in § 19 geregelten Bau-
maßnahmen, die in § 3 Abs. 1 und 2 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen 
Schulen (ThürSchFG) in der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 258) in der jeweils geltenden 
Fassung aufgeführten Aufwendungen. 

(2) Die Höhe der staatlichen Finanzhilfe wird aus einem Vomhundertanteil der jährlichen Kosten für 
einen vergleichbaren Schüler einer staatlichen Schule errechnet (Schülerkostenjahresbetrag). Dieser 
setzt sich zusammen aus einem nach Absatz 4 ermittelten Personalkostenanteil und einem nach Absatz 
5 ermittelten Sachkostenanteil. Der so errechnete Betrag wird mit der Zahl der Schüler der Ersatzschu-
le multipliziert, die am Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres die Ersatzschule besuchten. 
Abweichend von Satz 3 wird für den Fall, dass am 1. März des Finanzhilfejahres eine abweichende 
Schülerzahl zu der nach Satz 3 festgestellten Zahl besteht, diese zu Grunde gelegt. Die Landesregie-
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rung wird ermächtigt, Ausnahmen zu der Regelung des Satzes 4 für bestimmte Bildungsgänge vorzu-
sehen sowie das Verfahren zur Ermittlung der Schülerzahl durch Rechtsverordnung zu regeln. Das 
Ministerium kann bei besonderem öffentlichen Interesse am Betrieb einer Schule im Einzelfall eine 
höhere Finanzhilfe vorsehen. 

(3) Kinder an schulvorbereitenden Einrichtungen und Personen, die an berufsvorbereitenden Maß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit oder an gleichwertigen Maßnahmen der Jugend- und Sozialhilfe 
teilnehmen und deren Ausbildung durch diese Institutionen finanziert werden, gelten in Bezug auf die 
Gewährung staatlicher Finanzhilfe nach diesem Gesetz nicht als Schüler. 

(4) Bis zum 31. Juli 2011 wird der Personalkostenanteil aus den Kosten ermittelt, die für Schüler einer 
staatlichen Schule in einer vergleichbaren Schulart, Schulform, Fachrichtung oder des vergleichbaren 
Bildungsgangs im vorletzten Kalenderjahr auf der Grundlage der geleisteten Lehrerwochenstunden 
entstanden waren, ab dem 1. August 2011 sind die Kosten maßgeblich, die auf der Grundlage der Re-
gelungen der entsprechenden Verwaltungsvorschrift zur Organisation des Schuljahres für die Berech-
nung des Personalbedarfs für Unterricht an den staatlichen Schulen jeweils verbindlich und damit 
notwendig sind, zuzüglich der Berücksichtigung einer Pauschale in Höhe von 10 vom Hundert der 
Lehrerwochenstunden für Unterricht für sonstige außerhalb des Unterrichts anfallende Aufgaben und 
Abminderungen. Ab dem 1. August 2011 werden die Kosten berechnet, indem der Betrag, den das 
Land im vorletzten Kalenderjahr im Durchschnitt für einen tarifbeschäftigten Lehrer der vergleichba-
ren Schulart, Schulform, Fachrichtung oder des vergleichbaren Bildungsgangs insgesamt zu zahlen 
hatte, durch die in der vergleichbaren Schulart, Schulform, Fachrichtung oder im vergleichbaren Bil-
dungsgang an staatlichen Schulen am Stichtag der amtlichen Schulstatistik des vorletzten Kalenderjah-
res ermittelte Schüler-Lehrer-Relation zu dividieren ist. Für Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf sind die Kosten maßgebend, wie sie für Schüler mit dem jeweiligen Förderschwerpunkt an 
einer vergleichbaren staatlichen allgemein bildenden Förderschule notwendig waren. Der Personalkos-
tenanteil für sonderpädagogische Fachkräfte und Erzieher ist entsprechend zu berechnen. 

(5) Der Sachkostenanteil wird pauschal aus den durchschnittlichen Aufwendungen des Landes und der 
staatlichen Schulträger für Sachkosten im letzten Kalenderjahr ermittelt. 

(6) Die Bemessung des Vomhundertanteils nach Absatz 2 ist für jede Schulart, Schulform, Fachrich-
tung beziehungsweise jeden Bildungsgang gesondert auf die wirtschaftliche Zumutbarkeit für den 
freien Schulträger zu prüfen. Die Höhe des Vomhundertanteils ist in der Anlage ausgewiesen. 

(7) Bei nach § 11 Abs. 2 zugewiesenen Lehrkräften ist die Finanzhilfe um den Betrag zu kürzen, der 
dem Land an Personalkosten entstanden ist. Der Einsatz zugewiesener Lehramtsanwärter nach § 11 
Abs. 5 bleibt bei der Gewährung staatlicher Finanzhilfe unberücksichtigt. 

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Einzelheiten der Berechnung für den Personalkostenan-
teil nach Absatz 4, die Ermittlung des Sachkostenanteils nach Absatz 5, die Anrechnungseinzelheiten 
nach Absatz 7 sowie Einzelheiten zur Auszahlung und Verwendungsnachweisführung nach Anhörung 
der freien Schulträger und im Benehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ausschuss des 
Landtags durch Rechtsverordnung zu regeln. 

(9) Die Finanzhilfe erfolgt höchstens in Höhe der tatsächlichen Kosten. 

(10) Bei Schulen im Aufbau (Schulen, die noch nicht alle Klassenstufen durchlaufen haben) können 
bei der Berechnung der Finanzhilfe auf Antrag des Schulträgers die neu hinzukommenden Schüler für 
den Zeitraum ab Schuljahresbeginn bis zum Ende des Kalenderjahrs zusätzlich berücksichtigt werden. 
Die Zahl der berücksichtigungsfähigen Schüler ergibt sich aus der Differenz der Schülerzahlen der 
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Schule am Stichtag der amtlichen Schulstatistik nach ihrem Schulbeginn und dem Stichtag der Schul-

statistik des vorausgehenden Kalenderjahrs. 

 

 

§ 19   Staatliche Finanzhilfe zu den Kosten der Baumaßnahmen 

(1) Die staatliche Finanzhilfe zu den Kosten der Baumaßnahmen wird nach Maßgabe des 
Landeshaushalts gewährt. Sie erfolgt grundsätzlich nach den für staatliche Schulen geltenden 
Bestimmungen. Voraussetzung ist, dass ein besonderes öffentliches Interesse am Betrieb der Schule 
besteht. § 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.  

(2) Wenn durch die Ersatzschule der Betrieb einer entsprechenden staatlichen Schule ersetzt wird, 
kann dem Schulträger der Ersatzschule staatliche Finanzhilfe bis zur Höhe von 60 vom Hundert der 
zuwendungsfähigen Baukosten gewährt werden. Die staatliche Finanzhilfe und ein etwaiger Zuschuss 
des örtlich zuständigen Schulträgers dürfen zusammen die Höhe von 90 vom Hundert der 
zuwendungsfähigen Baukosten nicht übersteigen. Handelt es sich um eine Förderschule oder 
Förderberufsschule, kann dem Schulträger der Ersatzschule staatliche Finanzhilfe bis zur Höhe von 
100 vom Hundert der zuwendungsfähigen Baukosten gewährt werden, wobei ein etwaiger Zuschuss 
des örtlich zuständigen Schulträgers angerechnet wird. 

(3) Bei zweckfremder Nutzung oder Verwendung der nach Absatz 1 geförderten Schulanlagen steht 
dem Land ein Anspruch auf Wertausgleich zu. 

§ 20   Finanzierung der Heimunterbringung sowie der Pflege und Therapie 

§ 8 ThürSchFG gilt für Schulen in freier Trägerschaft entsprechend. 

§ 21   Staatliche Finanzhilfe für Ergänzungsschulen 

Den Ergänzungsschulen kann nach Maßgabe des Landeshaushalts ein Zuschuss zu den 
Lehrpersonalkosten, den Kosten für den Schulaufwand sowie für notwendige Baumaßnahmen gewährt 
werden. 
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11.17.4 Thüringer Hochschulgesetz108 (ThürHG) 
Vom 21.12.2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S. 

531, 538) 

Erster Teil Allgemeine Bestimmungen 

Fünfter Abschnitt Aufsicht 

§ 18   Genehmigung 

(1) Eine nach diesem Gesetz erforderliche Genehmigung, das Einverständnis oder das Einvernehmen 
sind zu versagen bei Verstößen gegen  

1. Rechtsvorschriften oder 

2. Verpflichtungen des Landes gegenüber dem Bund, anderen Ländern oder gegenüber den 
Kirchen in Thüringen. 

(…) 

Dritter Teil Aufgaben der Hochschulen in Forschung und Lehre 

Erster Abschnitt Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 44   Bachelor- und Masterstudiengänge 

(1) Die Hochschulen führen eine gestufte Studiengangsstruktur mit Bachelor- und 
Masterstudiengängen ein. Neue Studiengänge werden als Bachelor- oder Masterstudiengänge 
eingerichtet. Von der neuen Studiengangsstruktur kann nur bei Vorliegen wichtiger Gründe sowie in 
Studiengängen, die mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abschließen, abgewichen werden.  

(…) 

§ 48   Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen, die in der Regel studienbegleitend auf der Basis eines 
Leistungspunktesystems abgelegt wird. Noch bestehende Diplom- und Magisterstudiengänge sowie 
Studiengänge mit Staatsexamen oder kirchlichem Examen können abweichend hiervon eine 
Abschlussprüfung vorsehen. In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens acht 
Semestern findet eine Zwischenprüfung statt.  

(…) 

Zweiter Abschnitt Verleihung von Hochschulgraden 

§ 52   Hochschulgrade 

(…) 

                                                            
 

108 Verkündet als Art. 1 Thüringer Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 21. Dezember 
2006 (GVBl. S. 601); Außerkrafttreten gem. Art. 8 dieses Gesetzes am 31. Dezember 2014. 
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(3) Die Hochschulen können den Bachelor-, Diplom- oder Mastergrad auch aufgrund einer staatlichen 
oder kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen.  

(…) 

§ 53   Führung von Graden 

(1) Die von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder deutschen 
staatlichen Stelle verliehenen Grade nach § 52 dürfen im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur gemäß 
der Verleihungsurkunde oder in der sonst festgelegten Form geführt werden.  

(2) Ein von einer Hochschule des Landes verliehener Grad soll von der verleihenden Hochschule 
entzogen werden, wenn sich der Inhaber als unwürdig zur Führung dieses Grades erwiesen hat. Die 
Verleihung eines Grades ist zurückzunehmen, wenn die der Verleihung zugrunde liegende 
Hochschulprüfung, staatliche oder kirchliche Prüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt wird 
oder wenn die Verleihung durch Täuschung über sonstige Voraussetzungen der Verleihung, durch 
Drohung oder Bestechung erlangt wurde.  

(3) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule aufgrund eines tatsächlich ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen 
Hochschulstudiums verliehen worden ist, kann in der verliehenen Form unter Angabe der 
verleihenden Hochschule (Herkunftshinweis) geführt werden. Dabei kann die verliehene Form 
gegebenenfalls transliteriert und die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein 
übliche Abkürzung unter Angabe des Herkunftshinweises geführt und eine wörtliche Übersetzung in 
Klammern hinzugefügt werden. Eine Umwandlung in einen entsprechenden deutschen Grad findet 
nicht statt; ausgenommen davon sind Berechtigte nach dem Bundesvertriebenengesetz, für die eine 
Genehmigung auf Antrag erteilt werden kann. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für ausländische 
staatliche oder kirchliche Grade. 

(…) 

Fünfter Teil   Wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschulen und 
dienstrechtliche Bestimmungen 

Erster Abschnitt   Wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschulen 

§ 76   Professoren 

(…) 

(2) Zu den Aufgaben der Professoren gehören auch  

(…) 

4. die Mitwirkung an der Abnahme von Prüfungen einschließlich staatlicher und kirchlicher 
Prüfungen, 

(…) 

Siebter Teil   Nichtstaatliche Hochschulen 

§ 101   Staatliche Anerkennung 

(1) Eine Bildungseinrichtung kann als Hochschule staatlich anerkannt werden, wenn  
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(…) 

2. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen an 
der Bildungseinrichtung vorhanden oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt 
nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die 
wissenschaftliche Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahe liegend ist, 

(…) 

6. die Mitglieder und Angehörigen der Bildungseinrichtung an der Gestaltung des Studiums in 
sinngemäßer Anwendung der Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken und 

(…)  

(3) Für kirchliche Bildungseinrichtungen können Ausnahmen von den in Absatz 1 Nr. 2 und 6 
genannten Voraussetzungen zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem 
Studium an einer Hochschule des Landes gleichwertig ist.  

(…)  

 Achter Teil Ergänzende Bestimmungen 

§ 107   Verträge mit den Kirchen 

(1) Die Verträge109 mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.  

(2) Vor jeder Berufung in ein Professorenamt in evangelischer oder katholischer Theologie ist die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Kirche über das Ministerium herbeizuführen. Die Absetzung 
oder die Umwidmung einer Professur in evangelischer oder katholischer Theologie bedarf der 
Zustimmung des Ministeriums.  

(3) Die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Studiengängen in evangelischer oder katholischer 
Theologie oder in evangelischer oder katholischer Religionslehre und von Studiengängen, die den 
Erwerb der Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts ermöglichen, sowie Änderungen der 
Organisationsstruktur der Hochschule, soweit sie die bestehenden Fachbereiche für evangelische oder 
katholische Theologie betreffen, sind nur nach Abschluss der in den Verträgen mit den Kirchen 
vorgesehenen Verfahren zulässig. Dies gilt auch für den Erlass von Studien-, Prüfungs- und 
Habilitationsordnungen in evangelischer oder katholischer Theologie. Beteiligte der Verfahren sind 
die zuständigen kirchlichen Stellen und das Ministerium. 

§ 109   Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) Auf der Grundlage des Artikels 37 Abs. 1 Satz 2 des Einigungsvertrages kann Absolventen einer 
Hoch-, Fach- oder Ingenieurschule und Absolventen einer kirchlichen Bildungseinrichtung, die ihren 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte oder hat, auf Antrag die Gleichwertigkeit der von ihnen 
auf der Grundlage von in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geltenden 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen abgelegten Prüfungen oder erworbenen Befähigungsnachweise 
mit entsprechenden Prüfungen oder Befähigungsnachweisen im bisherigen Bundesgebiet bescheinigt 

                                                            
 

109 Abgedruckt unter Dritter Teil Punkt A) 18. 
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werden, soweit der Abschluss bis zum 31. Dezember 1994 erworben wurde. Das Nähere zum 
Verfahren der Feststellung der Gleichwertigkeit regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung.  

(2) Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen Gleichstellungen von Prüfungen oder 
Befähigungsnachweisen bleiben unberührt.  

§ 110   Nachdiplomierung 

(…) 

(3) Absolventen von kirchlichen Bildungseinrichtungen, die ihren Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hatten oder haben, wird auf Antrag von dem für das Hochschulwesen zuständigen 
Ministerium nachträglich der Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) als staatliche 
Bezeichnung zuerkannt (Nachdiplomierung), wenn die Gleichwertigkeit des erworbenen Abschlusses 
mit einem entsprechenden Abschluss an Fachhochschulen nach § 109 Abs. 1 festgestellt wurde.  

11.17.5 Thüringer Lehrerbildungsgesetz (ThürLbG)  
Vom 12.03.2008 (GVBl. 2008, 45), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.09.2013 (GVBl. S. 

249) 

Zweiter Abschnitt Erste Phase der Lehrerbildung 

Erster Unterabschnitt Studium 

§ 11 Studium für das Lehramt an Grundschulen 

(…) 

(2) Soweit das Studium für das Lehramt an Regelschulen als lehramtsbezogener Studiengang 
absolviert wird, gelten hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs der einzelnen Studienanteile folgende 
landesspezifische Vorgaben: 

1. 

Das Studium erstreckt sich auf die Bildungswissenschaften, die Grundschulpädagogik einschließlich 
der fachwissenschaftlichen Grundlagen des Deutsch-, Mathematik- sowie Heimat- und 
Sachkundeunterrichts und ein gewähltes Prüfungsfach einschließlich Fachdidaktik. Prüfungsfächer 
können Englisch, Ethik, Französisch, Kunsterziehung, Musik, Evangelische Religionslehre, 
Katholische Religionslehre, Russisch, Schulgarten, Sport oder Werken sein. Es ist zu gewährleisten, 
dass Deutsch, Mathematik oder das gewählte Prüfungsfach mit Ausnahme von Schulgarten und 
Werken als Schwerpunktfach studiert werden können. Die Inhalte des Studiums im Schwerpunktfach 
sind so zu gestalten, dass der Kandidat in dem gewählten Schwerpunktfach eine Qualifikation erwirbt, 
die einen über die Grundschule hinausgehenden Einsatz als Lehrer in diesem Fach ermöglicht. 

 

(…) 
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11.17.6 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) 

 Vom 06.08.1993 (GVBl. Thüringen S. 445) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.04.2003 (GVBl. Thüringen,  S. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.01.2013 

(GVBl. Thüringen, S.22,23) 

Erster Abschnitt   Grundsätze des Schulwesens 

§ 1   Recht auf schulische Bildung 

(...) 

(2) Für den Zugang zu den Schularten und den Bildungsgängen dürfen weder die Herkunft und das 
Geschlecht des Schülers, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung seiner Eltern noch die 
Weltanschauung oder die Religion bestimmend sein. 

§ 2   Gemeinsamer Auftrag für die Thüringer Schulen 

(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in Thüringen leitet sich ab von den 
grundlegenden Werten, wie sie im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der 
Verfassung des Freistaats Thüringen niedergelegt sind. Die Schule erzieht zur Achtung vor dem 
menschlichen Leben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen 
Umgang mit der Umwelt und der Natur. (...) Wesentliche Ziele der Schule sind die Vermittlung von 
Wissen und Kenntnissen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Vorbereitung auf das 
Berufsleben, die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen 
Umgang mit Medien, die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie die 
Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer. Die Schüler lernen, ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 
Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Dabei werden die Schüler 
darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und dazu angehalten, 
sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. 
(...) 

(3) Bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens wirken das Land, die kommunalen 
Gebietskörperschaften und die freien Schulträger mit den Eltern, den Lehrern, den Erziehern, den 
Sonderpädagogischen Fachkräften, den Schülern, den Mitarbeitern von öffentlichen und freien 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie weiteren Vertretern von Einrichtungen, die an der 
schulischen oder außerschulischen Bildung und Erziehung beteiligt sind, zusammen. 

(...) 

§ 11   Außerunterrichtliche Angebote 

(...) Die Schule öffnet sich außerunterrichtlichen Angeboten, insbesondere solchen der öffentlichen 
und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Unterrichtliche und außerunterrichtliche Inhalte sollen 
sich dabei sinnvoll ergänzen. Über das Angebot der Schule entscheidet die Schulkonferenz; die 
Durchführung erfolgt im Benehmen mit dem Schulträger. 
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§ 13   Schulen und Schulträgerschaft 

(1) Die Schulen sind staatliche Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft. Die staatlichen Schulen 
sind nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. Für Schulen in freier Trägerschaft gilt das 
Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft. 

(...) 

Vierter Abschnitt   Schulleiter, Lehrer, Konferenzen 

§ 34   Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte 

(1) Lehrer und Sonderpädagogische Fachkräfte an staatlichen Schulen sowie Erzieher an 
Grundschulhorten sind Landesbedienstete. Keine Landesbedienstete sind die Lehrkräfte für den 
Religionsunterricht im Honorar- oder Gestellungsverhältnis. 

(...) 

Fünfter Abschnitt   Schulkonferenz, Landesschulbeirat 

§ 38   Schulkonferenz 

(...) 

(3) Die Schulkonferenz berät Fragen, die Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher gemeinsam betreffen, 
und gibt Empfehlungen. Der Schulkonferenz ist insbesondere Gelegenheit zu einer vorherigen 
Stellungnahme zu geben: 

(...) 

4. zur Kooperation der Schule mit den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, 

(...) 

Siebter Abschnitt   Lehrpläne, Schulbetrieb und Unterrichtsinhalte 

§ 43   Lehrpläne, Lehr- und Lernmittel, Stundentafeln 

(...) 

(2) Lehr- und Lernmittel müssen zur Erfüllung des Auftrags für das Bildungswesen geeignet sein, mit 
der Verfassung und sonstigen Rechtsvorschriften übereinstimmen, die Anforderungen der Lehrpläne, 
Stundentafeln und sonstigen Richtlinien erfüllen und den pädagogischen und fachlichen Erkenntnissen 
für die betreffende Schulart und Klassenstufe entsprechen. 

(...) 

(4) Die Lehrpläne für den Religionsunterricht erstellen die betreffenden Kirchen und 
Religionsgemeinschaften im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium. 
Lehr- und Lernmittel für den Religionsunterricht müssen die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen; 
die Zulassung für den Gebrauch in den Schulen bedarf der Zustimmung der betreffenden Kirchen und 
Religionsgemeinschaften. 

(...) 
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§ 44   Lernmittelfreiheit 

(...) 

(5) Zuschüsse zu den Lernmittelkosten werden den Schülern an Schulen in freier Trägerschaft, an 
denen die Schulpflicht erfüllt werden kann, in gleicher Höhe wie den Schülern an staatlichen Schulen 
gewährt. 

(...) 

§ 46   Religionsunterricht und Ethikunterricht 

(1) Religionsunterricht und Ethikunterricht sind in den staatlichen Schulen ordentliche Lehrfächer. 
Ausnahmen für Fachschulen und Höhere Berufsfachschulen werden durch Rechtsverordnung des für 
das Schulwesen zuständigen Ministeriums geregelt. 

(2) Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach für alle Schüler, die einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft angehören. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der 
Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen oder der 
Religionsgemeinschaften erteilt. Zur Erteilung des Religionsunterrichts bedürfen die Lehrer der 
Berufung durch die Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen 
verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Über die Teilnahme am Religionsunterricht 
entscheiden die Eltern oder die Schüler, sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet haben. Näheres wird 
durch Vertrag zwischen dem Land Thüringen und den betreffenden Kirchen oder 
Religionsgemeinschaften geregelt. 

(3) Auf Wunsch der Eltern können Schüler, die keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, 
am Religionsunterricht teilnehmen, wenn die Zustimmung der betreffenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft vorliegt; dies gilt entsprechend für Schüler, für deren Religionsgemeinschaft 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach nicht eingerichtet ist. Sofern Schüler das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, entscheiden sie anstelle der Eltern selbst. 

(4) Der weltanschaulich neutrale Ethikunterricht ist ordentliches Lehrfach für alle Schüler, die keiner 
Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören und die auch nicht gemäß Absatz 3 am 
Religionsunterricht teilnehmen. Der Ethikunterricht dient dem kritischen Verständnis von 
gesellschaftlich wirksamen Wertvorstellungen und Normen als Grundlage verantwortlichen Urteilens 
und Handelns. Sein Inhalt orientiert sich an den sittlichen Grundsätzen, wie sie im Grundgesetz 
niedergelegt sind. Im übrigen berücksichtigt er die Pluralität der Bekenntnisse und Weltanschauungen. 

(5) Schüler, die gemäß Absatz 2 Satz 5 nicht am Religionsunterricht teilnehmen, nehmen am 
Ethikunterricht teil.  

§ 47   Gesundheits- und Sexualerziehung 

(…) 

(4) Durch die Sexualerziehung, die als Teil der Gesamterziehung zu den Aufgaben der Schule gehört, 
sollen die Schüler sich altersgemäß mit den biologischen, ethischen, religiösen, kulturellen und 
sozialen Tatsachen und Bezügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut machen. (...) 
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12.  Feiertagsschutz und Ladenöffnungszeiten 

12.1 Bundesrepublik Deutschland 

Gesetz über den Ladenschluss110 
Vom 28.11.1956 (BGBl. I S. 875), in der Neufassung der Bekanntmachung vom 02.06.2003 

(BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) 

Zweiter Abschnitt   Ladenschlusszeiten 

§ 3   Allgemeine Ladenschlusszeiten 

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden 
geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen,  

2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,  

3.  am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr. 

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungszeit an 
Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch 
bedient werden. 

§ 4   Apotheken 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des ganzen 
Tages geöffnet sein. An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- 
und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und 
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte 
Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der allgemeinen Ladenschlusszeiten 
(§ 3) abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken 
ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. (...)  

§ 5   Zeitungen und Zeitschriften 

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf von Zeitungen und 
Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 13 Uhr geöffnet sein. 

 

                                                            
 

110 Durch die Föderalismusreform sind Ladenöffnungszeiten Ländersache geworden, sodass dieses Gesetz nur 
noch bis Inkrafttreten jeweiliger Landesgesetze gilt. Alle Bundesländer mit Ausnahme des Freistaates Bayern 
haben von ihrer neuen Kompetenz Gebrauch gemacht und eigene Ladenschluss- bzw. Ladenöffnungsgesetze 
beschlossen. Damit findet das Ladenschlussgesetz des Bundes derzeit nur noch in Bayern Anwendung. (Stand: 
31.08.2010). 
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§ 6   Tankstellen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des ganzen 
Tages geöffnet sein. 

(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist 
nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von 
Reisebedarf gestattet. 

§ 8   Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von 
Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen 
bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur 
bis 17 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig. 

(...) 

§ 9   Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Flughäfen an allen Tagen 
während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. An Werktagen 
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe 
von Reisebedarf an Reisende gestattet.  

(...) 

§ 10   Kur- und Erholungsorte 

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen 
Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten und in einzeln aufzuführenden Ausflugs-, Erholungs- 
und Wallfahrtsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr, 

Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse 
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt III, 
Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen 
und Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von den Vorschriften 
des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden 
verkauft werden dürfen. Sie können durch Rechtsverordnung die Festsetzung der zugelassenen 
Öffnungszeiten auf andere Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit 
des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. 

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte 
Ortsteile beschränkt werden.  

§ 11   Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen 

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten 
während der Zeit der Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des § 3 alle oder 
bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von zwei Stunden 
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geöffnet sein dürfen, falls dies zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der Landbevölkerung 
erforderlich ist. 

§ 12   Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einvernehmen mit den 
Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie und für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz  durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, dass und wie lange an 
Sonn- und Feiertagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufsstellen für die 
Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Bäcker- 
und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen geöffnet sein dürfen. 

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offenhaltung auf bestimmte Sonn- 
und Feiertage oder Jahreszeiten sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt werden. 
Eine Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht zugelassen werden. Die 
Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes 
von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung 
festgesetzt.  

§ 14   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen 
geöffnet sein. Diese Tage werden von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen 
durch Rechtsverordnung freigegeben. 

(2) Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und Handelszweige beschränkt 
werden. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er 
darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr enden und soll 
außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.  

(3) Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden. In Orten, für die eine 
Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist, dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur 
freigegeben werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 
freigegebenen Sonn- und Feiertagen 40 nicht übersteigt. 

§ 15   Sonntagsverkauf am 24. Dezember 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen 
Sonntag fällt,  

1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 
Feiertagen geöffnet sein dürfen, 

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 

3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen 

während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein.  
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Dritter Abschnitt   Besonderer Schutz der Arbeitnehmer 

§ 17   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 
zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 15 und die hierauf gestützten Vorschriften) und, falls dies zur 
Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 
Minuten beschäftigt werden. 

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen darf acht 
Stunden nicht überschreiten.  

(2a) In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 
Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Arbeitnehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen 
beschäftigt werden. Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht überschreiten. 

(3) Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß §§ 4 bis 6, 8 bis 12, 14 und 
15 und den hierauf gestützten Vorschriften beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung länger 
als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13 Uhr, wenn sie länger als sechs 
Stunden dauert, an einem ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit freizustellen; mindestens 
jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so 
muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei 
bleiben. Statt an einem Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend- oder Montagvormittag bis 14 Uhr 
gewährt werden. Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die 
Freizeit nicht gegeben werden.  

(...) 

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, zum Schutze der Arbeitnehmer in 
Verkaufsstellen vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer 
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, 

(...) 

2. dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die Vorschriften des Absatzes 3 
hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist, 

(...) 

Vierter Abschnitt   Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige und für den 
Marktverkehr 

§ 19   Marktverkehr 

(...) 

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht feilgehalten 
werden. 

(...) 
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Fünfter Abschnitt   Durchführung des Gesetzes 

§ 23   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften 
der §§ 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen 
Interesse dringend nötig werden. (...)  

(...) 

Sechster Abschnitt   Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

§ 24   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20 

a) einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen, die 
Freizeit oder den Ausgleich,  

b) einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder § 20 Abs. 4, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  

c) einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder des § 22 Abs. 3 Nr. 2 über die 
Einsicht, Vorlage oder Aufbewahrung der Verzeichnisse, 

2. als Inhaber einer Verkaufsstelle  

a) einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 Satz 2, des § 17 Abs. 
5 oder einer nach § 4 Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder nach § 10 oder § 11 erlassenen 
Rechtsvorschrift über die Ladenschlusszeiten,  

b) einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 oder § 11, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  

c) der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge,  

3. als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer Vorschrift des § 19 Abs. 1, 2 
oder des § 20 Abs. 1, 2 über das Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb einer 
Verkaufsstelle oder  

4. einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft  

zuwiderhandelt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b kann mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 bis 
4 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.  
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§ 25   Straftaten 

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 20 eine 
der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a und b bezeichneten Handlungen begeht und dadurch vorsätzlich 
oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.  

Siebenter Abschnitt   Schlussbestimmungen 

§ 27   Vorbehalt für die Landesgesetzgebung 

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, durch die der Gewerbebetrieb und die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an anderen Festtagen als an Sonn- und 
Feiertagen beschränkt werden.  

12.2 Baden-Württemberg 

12.2.1 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) 
Vom 14.02.2007 (GBl. BW, S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2009 

(GBl. BW, S. 628) 

§ 1   Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten von Waren. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen geöffnet sein, soweit nicht Regelungen dieses Gesetzes entgegenstehen. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag 

fällt, ab 14 Uhr. 

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 
zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz oder den hierauf gestützten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten 
nach Absatz 2 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und 
Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten. 

(4) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 
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(5) Absatz 2 gilt nicht für Volksfeste, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung 
unterliegen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind. 

§ 3a   Verkauf alkoholischer Getränke 

(1) In Verkaufsstellen dürfen alkoholische Getränke in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht verkauft 
werden. Hofläden sowie Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen Genossenschaften, von 
landwirtschaftlichen Betrieben und auf Verkehrsflughäfen innerhalb der Terminals dürfen 
alkoholische Getränke abweichend von Satz 1 verkaufen.  

(2) § 3 Abs. 4 gilt entsprechend.  

(3) Auf Antrag der Gemeinden können die Regierungspräsidien örtlich und zeitlich beschränkte 
Ausnahmen vom Verbot nach Absatz 1 zulassen, wenn dabei die mit dem Gesetz verfolgten 
öffentlichen Belange gewahrt bleiben. Das Nähere wird durch Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung bestimmt. 

§ 4   Apotheken 

(1) Apotheken dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 zur Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, 
Säuglingspflege und Säuglingsnährmitteln, Hygieneartikeln sowie Desinfektionsmitteln geöffnet sein. 

(2) Die zuständige Behörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren 
Apotheken anzuordnen, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 abwechselnd ein Teil 
der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 
Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 
Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 5   Tankstellen 

(1) Tankstellen dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 geöffnet sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 
ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 6   Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen, Verkehrslandeplätzen, Personenbahnhöfen und in 
Fährhäfen 

(1) Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen innerhalb der Terminals, 
Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs sowie in überregionalen Fährhäfen dürfen abweichend von 
§ 3 Abs. 2 geöffnet sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist Verkaufsstellen nach Absatz 1 nur die Abgabe 
von Reise - bedarf gestattet. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen. 

(...) 
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§ 7   Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) In anerkannten Kur- und Erholungsorten dürfen Verkaufsstellen, die eine oder mehrere der 
nachfolgend genannten Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang führen, abweichend von § 
3 Abs. 2 Nr. 1 zum Verkauf von Reisebedarf, Sport- und Badegegenständen, Devotionalien sowie 
Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur 
Dauer von acht Stunden geöffnet sein, sofern und soweit dies durch die zuständige Behörde festgesetzt 
ist. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu 
nehmen. 

(2) Das Regierungspräsidium setzt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales 
Ausflugs- oder Wallfahrtsorte oder Ortsteile von Ausflugs- oder Wallfahrtsorten mit besonders 
starkem Tourismus fest, in denen von den Bestimmungen des Absatzes 1 Gebrauch gemacht werden 
darf. Die Festsetzung ist nach Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. Das Regierungspräsidium 
gibt eine aktuelle Liste der Orte oder Ortsteile, in denen von den Bestimmungen des Absatzes 1 
Gebrauch gemacht werden darf, im Gemeinsamen Amtsblatt bekannt. 

§ 8   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens drei Sonn- und Feiertagen 
geöffnet sein. Die zuständige Behörde bestimmt diese Tage und setzt die Öffnungszeiten fest. Die 
zuständigen kirchlichen Stellen sind vorher anzuhören, soweit weite Bevölkerungsteile der jeweiligen 
Kirche angehören. Satz 3 gilt nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober. 

(2) Die Offenhaltung von Verkaufsstellen kann auf bestimmte Bezirke und Handelszweige beschränkt 
werden. Sie darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr 
enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Wird die Offenhaltung von 
Verkaufsstellen auf bestimmte Bezirke beschränkt, so sind die verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertage 
nur für diese Bezirke verbraucht. 

(3) Die Adventssonntage, die Feiertage im Dezember sowie der Oster- und Pfingstsonntag dürfen 
nicht freigegeben werden. 

§ 9   Besondere Warengruppen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein für 
die Abgabe von 

1. frischer Milch für die Dauer von insgesamt drei Stunden, 

2. Konditor- und frischen Backwaren für die Dauer von insgesamt drei Stunden, 

3. Blumen, wenn Blumen in erheblichem Umfang feilgehalten werden, für die Dauer von drei 
Stunden, am 1. November (Allerheiligen), am Muttertag, am Volkstrauertag, am Totensonntag und am 
1. Adventsonntag für die Dauer von sechs Stunden, 

4. selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten in Verkaufsstellen auf landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen, in Hofläden und Verkaufsstellen von Genossenschaften für die Dauer von sechs 
Stunden, 

5. Zeitungen und Zeitschriften für die Dauer von sechs Stunden, 
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6. Zubehör für die Dauer der Hauptleistung und in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang dazu. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 bis 4 gilt nicht für die Abgabe am 1. Weihnachtsfeiertag sowie am Oster- und 
Pfingstsonntag. 

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag 
fällt, 

1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genuss mittel feilhalten, und 

2. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden bis 
längstens 14 Uhr geöffnet sein. 

(4) Die zuständige Behörde kann über Absatz 1 hinaus abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ausnahmen 
für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder 
Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist. 

(5) Der Inhaber der Verkaufsstelle hat bei der Festlegung der jeweiligen Öffnungszeiten nach den 
Absätzen 1 und 3 die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen. Die Lage der zugelassenen 
Öffnungszeiten nach Absatz 4 ist unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes 
festzusetzen. 

(6) Der Inhaber hat an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 
hinzuweisen. 

§ 10   Marktverkehr 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Messen, Ausstellungen und Märkte, die den 
Vorschriften des Titels IV der Gewerbeordnung unterliegen und von der für den Vollzug des Titels IV 
der Gewerbeordnung zuständigen Behörde genehmigt worden sind, sofern in den folgenden Absätzen 
nichts anderes geregelt ist. 

(2) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 dürfen auf Groß- und 
Wochenmärkten nach Absatz 1 Waren zum Verkauf an den Endverbraucher nicht feilgehalten werden; 
jedoch kann die für den Vollzug des Titels IV der Gewerbeordnung zuständige Behörde in den 
Grenzen einer nach §§ 7 bis 9 zulässigen Offenhaltung der Verkaufsstellen eine Ausnahme zulassen. 

(3) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht feilgehalten 
werden. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3, 
4 bis 10 bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse dringend nötig werden. 

(2) Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
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§ 12   Besonderer Arbeitnehmerschutz 

(1) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen oder beim gewerblichen Feilhalten dürfen an Sonn- und 
Feiertagen nur während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur 
Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 
Minuten beschäftigt werden. Die Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers darf die Dauer von 
acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Bei nach § 7 zugelassenen Öffnungszeiten dürfen Arbeitnehmer in Verkaufsstellen oder beim 
gewerblichen Feilhalten an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen für jeweils nicht mehr als vier 
Stunden beschäftigt werden. 

(3) Werden Arbeitnehmer während zugelassener Öffnungszeiten nach §§ 4 bis 9 an Sonn- und 
Feiertagen beschäftigt, so sind sie an einem Werktag derselben Woche 

1. bei einer Beschäftigung von mehr als drei Stunden ab 13 Uhr, 

2. bei einer Beschäftigung von mehr als sechs Stunden ganztägig von der Beschäftigung freizustellen. 
Jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden Arbeitnehmer während zugelassener 
Öffnungszeiten nach §§ 4 bis 9 kürzer als drei Stunden an Sonn- und Feiertagen beschäftigt, muss in 
jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr oder ein Samstag- oder Montagvormittag bis 14 Uhr 
oder jeder zweite Sonntag beschäftigungsfrei bleiben. 

(...) 

(5) Warenautomaten dürfen von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen nur während der 
Öffnungszeiten der mit den Warenautomaten in räumlichem Zusammenhang stehenden Verkaufsstelle 
beschickt werden. 

(6) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 
zulassen. Die Bewilligung kann befristet und jederzeit widerrufen werden. 

(7) Inhaber einer Verkaufsstelle haben bei der Beschäftigung von mehr als einem Arbeitnehmer 

(...) 

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -zeiten der an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigten Arbeitnehmer sowie die Freistellungszeiten nach Absatz 

3 zu führen. Satz 1 Nr. 2 gilt auch für Gewerbetreibende nach § 2 Abs. 2. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmer in Apotheken. 

§ 15   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 2 

a) den Bestimmungen und Festsetzungen nach § 3 Abs. 2 und 3, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 8 
Abs. 1 und 2 sowie § 9, 

b) dem Verbot nach § 3 a, 
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c) den Bestimmungen und Anordnungen nach § 4, 

d) den Bestimmungen und Festsetzungen nach § 10 Abs. 2 und 3, 

e) den Bestimmungen nach § 12 Abs. 1 bis 3, 

f) einer Verpflichtung nach § 12 Abs. 7, 

2. als Arbeitgeber der Bestimmung nach § 12 Abs. 5 oder 

(...) 

zuwiderhandelt. 

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a bis d und Nr. 3 kann mit einer Geldbuße 
bis zu 10 000 Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. e und f und Nr. 2 kann mit 
einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet werden. 

(...) 

§ 16   Straftaten 

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 2 eine der 
in § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e bezeichneten Handlungen begeht und dadurch vorsätzlich oder 
fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

§ 17   Verhältnis zu anderen Normen 

(1) Die Regelungen dieses Gesetzes sind gesetzliche Vorschriften nach § 6 Abs. 1 des 
Feiertagsgesetzes. 

(2) Die bundesrechtlichen Regelungen des Gesetzes über den Ladenschluss und die darauf gestützten 
bundesrechtlichen Rechtsverordnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht anzuwenden.  

12.2.2 Gesetz über die Sonntage und Feiertage [von Baden-Württemberg] 
(Feiertagsgesetz - FTG)  

In der Fassung der Bekanntmachung vom 08.05.1995 (GBl. S. 450) 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   [Gesetzliche Feiertage] 

Gesetzliche Feiertage111 sind: 

Neujahr, 

Erscheinungsfest (6. Januar), 

Karfreitag, 

                                                            
 

111 Der „Tag der Deutschen Einheit“ (3. Oktober) als gesetzlicher Feiertag beruht auf Art. 2 Abs. 2 des 
Einigungsvertrags vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889). 
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Ostermontag, 

Mai, 

Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, 

Fronleichnam, 

Allerheiligen (1. November), 

Erster Weihnachtstag, 

Zweiter Weihnachtstag. 

§ 2   [Kirchliche Feiertage] 

Kirchliche Feiertage sind: 

Gründonnerstag, 

Reformationsfest (31. Oktober), 

Allgemeiner Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres). 

§ 3   [Kirchliche Feiertage] 

Die gesetzlichen Feiertage sind Festtage und Feiertage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher 
Vorschriften. 

§ 4   [Kirchliche Feiertage] 

(1) Am Allgemeinen Buß- und Bettag steht den bekenntniszugehörigen Beschäftigten und 
Auszubildenden das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben, soweit nicht betriebliche 
Notwendigkeiten entgegenstehen. Weitere Nachteile als ein etwaiger Entgeltausfall für versäumte 
Arbeitszeit dürfen diesen aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

(2) An den übrigen in § 2 genannten kirchlichen Feiertagen haben die in einem Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der Kirchen und anerkannten Religionsgemeinschaften 
das Recht, zum Besuch des Gottesdienstes ihres Bekenntnisses von der Arbeit fernzubleiben, soweit 
nicht betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen. 

(3) Schüler haben an den kirchlichen Feiertagen Gründonnerstag und Reformationsfest schulfrei. 

Zweiter Abschnitt  Schutzbestimmungen 

 

 

§ 5   [Kirchliche Feiertage] 

Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe und der Erhebung nach 
Maßgabe der gewerbe- und arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie der Bestimmungen dieses 
Abschnitts geschützt. 
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§ 6   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die 
geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit in gesetzlichen Vorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Treibjagden dürfen an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen nicht abgehalten werden. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht 

1. für den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen 
Personenbeförderung dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass 
Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 
erforderlich sind; 

2. für unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

b) zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, insbesondere zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Milch, zur Ernte einschließlich der Be- und Verarbeitung leicht verderblicher 
Nahrungsgüter; 

3. für leichte Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern selbst oder ihren Angehörigen vorgenommen 
werden. 

(4) Soweit an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen Arbeiten zulässig sind, ist hierbei auf 
das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. 

§ 7   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind in der Nähe von Kirchen und anderen dem 
Gottesdienst dienenden Gebäuden alle Handlungen zu vermeiden, die geeignet sind, den Gottesdienst 
zu stören. Dasselbe gilt am 24. Dezember für die Zeit ab 17 Uhr und am 31. Dezember für die Zeit von 
18 Uhr bis 21 Uhr. 

(2) An den Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober sind 
während des Hauptgottesdienstes verboten: 

1. öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzüge und Umzüge, soweit sie geeignet sind, 
den Gottesdienst unmittelbar zu stören; 

2. alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen; 

3. öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, zu denen öffentlich eingeladen oder für die 
Eintrittsgeld erhoben wird. 

(3) Soweit Messen und Märkte an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zugelassen sind, dürfen sie 
erst nach 11 Uhr beginnen. 

§ 8   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) Am Karfreitag und am Totengedenktag (Sonntag vor dem 1. Advent) sind verboten: 
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1. öffentliche Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen; 

2. sonstige öffentliche Veranstaltungen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem 
höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen; 

3. öffentliche Sportveranstaltungen am Karfreitag während des ganzen Tages, am Totengedenktag bis 
13 Uhr. 

Die Veranstaltungsverbote nach Satz 1 beginnen am Karfreitag um 0 Uhr und am Totengedenktag um 
3 Uhr. 

(2) Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, an Fronleichnam und am Ersten Weihnachtstag sind öffentliche 
Sportveranstaltungen bis 11 Uhr verboten. 

(3) An den übrigen Tagen der Karwoche (Palmsonntag bis Karsamstag), am Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, an Fronleichnam, am Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor dem 1. Advent) und am 
Ersten Weihnachtstag können öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, auch soweit sie nach § 
7 Abs. 2 nicht verboten sind, von der Kreispolizeibehörde auf Antrag der Ortspolizeibehörde verboten 
werden, wenn sie nach den besonderen örtlichen Verhältnissen Anstoß zu erregen geeignet sind. 

§ 9   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) An den kirchlichen Feiertagen gilt die Bestimmung des § 7 Abs. 1 Satz 1 mit Beschränkung auf die 
Zeit des Hauptgottesdienstes am Vormittag, am Allgemeinen Buß- und Bettag mit Beschränkung auf 
die Zeit des Hauptgottesdienstes am Vormittag und am Abend. 

(2) Die Zeit des Hauptgottesdienstes wird von den Ortspolizeibehörden nach Anhörung der Pfarrämter 
bekanntgemacht. 

§ 10   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) Öffentliche Tanzunterhaltungen sind an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, 
Volkstrauertag, Totengedenktag und am 24. Dezember von 3 Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag, 
Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des ganzen Tages verboten. 

(2) An den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. 
Oktober sind öffentliche Tanzunterhaltungen von 3 Uhr bis 11 Uhr verboten. 

§ 11   [Nicht öffentliche Tanzunterhaltungen] 

Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen sind an 
Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag von 3 Uhr bis 24 
Uhr, am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des ganzen 
Tages verboten. 

§ 12   [Nicht öffentliche Tanzunterhaltungen] 

(1) In besonderen Ausnahmefällen können die Ortspolizeibehörden von den Vorschriften des § 7 Abs. 
2 und des § 11, die Kreispolizeibehörden von den übrigen Vorschriften dieses Abschnitts befreien. 

(2) Das Innenministerium kann aus wichtigem Grund allgemein Ausnahmen von der Vorschrift des § 
6 Abs. 1 zulassen. 
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(3) Vor der Erteilung einer Ausnahmebewilligung sind die zuständigen kirchlichen Stellen zu hören. 
Dies gilt nicht, wenn von Vorschriften zum Schutz des 1. Mai oder des 3. Oktober eine 
Ausnahmebewilligung erteilt werden soll. 

§ 13   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Vorschriften über das Verbot 

a) öffentlich bemerkbarer Arbeiten (§ 6 Abs. 1), 

b) von Treibjagden (§ 6 Abs. 2), 

c) von Handlungen, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören (§ 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1), 

d) öffentlicher Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzüge oder Umzüge, öffentlicher 
Veranstaltungen oder Vergnügungen während des Hauptgottesdienstes (§ 7 Abs. 2), 

e) von Messen und Märkten (§ 7 Abs. 3), 

f) öffentlicher Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, sonstiger öffentlicher Veranstaltungen, 
soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft 
oder Volksbildung dienen, oder öffentlicher Sportveranstaltungen (§ 8 Abs. 1 und 2), 

g) öffentlicher Tanzunterhaltungen (§ 10) oder von Tanzunterhaltungen von Vereinen oder 
geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen (§ 11); 

2. einem vollziehbaren Verbot nach § 8 Abs. 3  

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 3 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind die Ortspolizeibehörden. 

 

12.3 Bayern 

Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage [von Bayern] (Feiertagsgesetz - 
FTG) 

Vom 21.05.1980 (GVBl. S. 215), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2013 (GVBl S. 402) 

Art. 1   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind  

1. im ganzen Staatsgebiet 

Neujahr, 

Heilige Drei Könige (Epiphanias), 
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Karfreitag, 

Ostermontag, 

der 1. Mai, 

Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, 

Fronleichnam, 

der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit, 

Allerheiligen, 

Erster Weihnachtstag, 

Zweiter Weihnachtstag, 

2. in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung 

Mariä Himmelfahrt. 

(2) In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.  

(3) Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung stellt nach dem Ergebnis der letzten 
Volkszählung fest, in welchen Gemeinden entweder mehr katholische oder mehr evangelische 
Einwohner ihren Wohnsitz hatten. 2  Ist danach Mariä Himmelfahrt in einer Gemeinde gesetzlicher 
Feiertag, so macht die Gemeinde dies ortsüblich bekannt.  

Art. 2   Schutz der Sonn- und Feiertage 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die 
geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten, soweit auf Grund Gesetzes nichts 
anderes bestimmt ist.  

(2) Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes sind außerdem verboten  

1. alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 
gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet 
sind, den Gottesdienst zu stören, 

2. öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die 
herkömmlicherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder 
Volksbildung, soweit sie nicht unter Nummer 1 fallen, 

3. Treibjagden. 

(3) Diese Verbote (Absätze 1 und 2) gelten nicht  

für den Betrieb der Deutschen Bundespost, der Deutschen Bundesbahn und sonstiger Unternehmen, 
die der Personenbeförderung dienen, 

für Instandsetzungsarbeiten an Verkehrsmitteln, soweit sie zur Weiterfahrt erforderlich sind, 
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für unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, 
zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse öffentlicher Einrichtungen 
oder zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstands erforderlich sind, 

für leichtere Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern oder ihren Angehörigen vorgenommen werden, 

für den Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Feiertagen - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, 
Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag sowie Erster und Zweiter 
Weihnachtstag - ab 12.00 Uhr, wenn die Gemeinde dies in ihrem Gemeindegebiet durch Verordnung 
zugelassen hat. 

(4) Als ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes gilt die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die 
Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung diese Zeit zur Anpassung an die örtlichen religiösen 
Gewohnheiten abweichend von Satz 1 festzulegen. Die Gesamtdauer der Schutzzeit darf hierbei nicht 
weniger als drei und nicht mehr als sechs Stunden betragen.  

Art. 3   Stille Tage 

(1) Stille Tage sind  

Aschermittwoch, 

Gründonnerstag, 

Karfreitag, 

Karsamstag, 

Allerheiligen, 

der zweite Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag, 

Totensonntag, 

Buß- und Bettag, 

Heiliger Abend. 

Der Schutz der stillen Tage beginnt um 2.00 Uhr, am Karfreitag und am Karsamstag um 0.00 Uhr und 
am Heiligen Abend um 14.00 Uhr; er endet jeweils um 24.00 Uhr. 

(2) An den stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der 
diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, 
ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag. Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit 
Schankbetrieb musikalische Darbietungen jeder Art verboten.  

(3) Das Staatsministerium des Innern kann aus besonderem Anlaß, der eine Staatstrauer gebietet, 
weitere Tage durch Verordnung einmalig zu stillen Tagen erklären. In die Verordnung können auch 
die in Absatz 2 Sätze 2 und 3 vorgesehenen Beschränkungen für Karfreitag aufgenommen werden.  

(4) Die Vorschriften des Art. 2 bleiben unberührt.  
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Art. 4 Schutz des Festes Mariä Himmelfahrt, soweit es nicht gesetzlicher Feiertag ist, und des 
Buß- und Bettages  

Es werden das Fest Mariä Himmelfahrt in den Gemeinden, in denen es nicht gesetzlicher Feiertag ist, 
und der Buß- und Bettag wie folgt geschützt:  

Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr sind alle 
vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 
gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden verboten, soweit diese Handlungen 
geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. Die Vorschriften des Art. 2 Abs. 3 gelten entsprechend. 

Den bekenntniszugehörigen Arbeitnehmern sämtlicher öffentlichen und privaten Betriebe und 
Verwaltungen steht das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben. Dies gilt nicht für Arbeiten, welche 
nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung auch an gesetzlichen Feiertagen vorgenommen werden 
dürfen, und für solche Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs oder zur Erledigung 
unaufschiebbarer Geschäfte bei den Behörden notwendig sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 
Lohnausfall für versäumte Arbeitszeit dürfen den betreffenden Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben 
nicht erwachsen.  

An den Schulen aller Gattungen entfällt der Unterricht. 

Art. 5   Befreiungen 

Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall von den Verboten der Art. 2, 3 und 4 
Befreiung erteilen, nicht jedoch für den Karfreitag.  

Art. 6   Israelitische Feiertage 

(1) Als israelitische Feiertage werden nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 geschützt  

das Osterfest (die ersten zwei und die letzten zwei Tage), 

das Wochenfest (zwei Tage), 

das Laubhüttenfest (die ersten zwei und die letzten zwei Tage), 

das Neujahrsfest (zwei Tage), 

der Versöhnungstag (ein Tag). 

(2) An den israelitischen Feiertagen sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes in der 
Nähe von Synagogen und sonstigen, der israelitischen Kultusgemeinde zu gottesdienstlichen Zwecken 
dienenden Räumen verboten  

alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen, soweit sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, 

öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, Auf- und Umzüge. 

(3) Als ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes gilt die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die 
Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung diese Zeit zur Anpassung an die örtlichen religiösen 
Gewohnheiten abweichend von Satz 1 festzulegen. Die Gesamtdauer der Schutzzeit darf hierbei nicht 
weniger als drei und nicht mehr als sechs Stunden betragen.  
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(4) An den israelitischen Feiertagen haben die bekenntniszugehörigen Schüler an den Schulen aller 
Gattungen unterrichtsfrei.  

(5) An den israelitischen Feiertagen steht den bekenntniszugehörigen Arbeitnehmern sämtlicher 
öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben. Dies 
gilt nicht für Arbeiten, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung auch an gesetzlichen 
Feiertagen vorgenommen werden dürfen, und für solche Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs oder zur Erledigung unaufschiebbarer Geschäfte bei den Behörden notwendig sind. Weitere 
Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für versäumte Arbeitszeit dürfen den betreffenden 
Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen.  

Art. 7   Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Art. 2 Abs. 1 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten 
ausführt, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, 

2. entgegen Art. 2 Abs. 2 während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes vermeidbare 
lärmerzeugende Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken 
dienenden Räumen und Gebäuden vornimmt, soweit diese Handlungen geeignet sind, den 
Gottesdienst zu stören, oder öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen oder Treibjagden durchführt, 

3. entgegen Art. 3 Abs. 2 

a) an den stillen Tagen öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen der diesen Tagen 
entsprechende ernste Charakter nicht gewahrt ist, durchführt, 

b) am Buß- und Bettag Sportveranstaltungen durchführt, 

c) am Karfreitag Sportveranstaltungen durchführt oder in Räumen mit Schankbetrieb musikalische 
Darbietungen erbringt, 

4. einer auf Grund Art. 3 Abs. 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, sofern sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. entgegen Art. 4 Nr. 1 während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 
Uhr vermeidbare lärmerzeugende Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 
gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden vornimmt, soweit diese Handlungen 
geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, 

6. entgegen Art. 6 Abs. 2 an israelitischen Feiertagen während der ortsüblichen Zeit des 
Hauptgottesdienstes in der Nähe von Synagogen oder sonstigen, der israelitischen Kultusgemeinde zu 
gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen vermeidbare lärmerzeugende Handlungen vornimmt, 
soweit sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, oder öffentliche Versammlungen unter freiem 
Himmel, Auf- oder Umzüge durchführt. 

Art. 9   Übergangs- und Schlußvorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1981 in Kraft.  

(2) Die Regelung des Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 tritt hinsichtlich Allerheiligen abweichend von Absatz 1 am 
1. Januar 1984 in Kraft. Bis dahin ist Allerheiligen gesetzlicher Feiertag  
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in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, 

in Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung, wenn die Gemeinde nach Anhörung des 
zuständigen evangelischen Dekanats durch Verordnung feststellt, daß dieser Tag in der Gemeinde 
auch von der evangelischen Bevölkerung gefeiert wird und damit gesetzlicher Feiertag ist. 

Soweit Allerheiligen nicht gesetzlicher Feiertag ist, gelten Art. 1 Abs. 3, Art. 4 Nrn. 1 bis 3, Art. 5, 7 
Nr. 5 und Art. 8 .  

12.4 Berlin 

12.4.1 Berliner Ladenöffnungsgesetz (BerlLadÖffG) 
Vom 14.11.2006 (GVBl. Berlin, S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2010 

(GVBl. Berlin S. 467) 

§ 1   Geltungsbereich  

Dieses Gesetz regelt die Ladenöffnungszeiten von gewerblichen Anbietern sowie damit 
zusammenhängend die Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Verkaufspersonal 
in Verkaufsstellen des Einzelhandels.  

§ 2   Begriffsbestimmungen  

(...)  

(5) Feiertage sind die gesetzlichen Feiertage.  

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten  

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0.00 bis 24.00 Uhr geöffnet sein.  

(2) Verkaufsstellen müssen, soweit die §§ 4 bis 6 nichts Abweichendes bestimmen, geschlossen sein  

1. an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonn- tag fällt,  

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte.  

(4) Die bei Ladenschluss anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch bedient werden.  

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen öffnen  

1. Verkaufsstellen, die für den Bedarf von Touristen ausschließlich Andenken, Straßenkarten, 
Stadtpläne, Reiseführer, Tabakwaren, Verbrauchsmaterial für Film- und Fotozwecke, Bedarfsartikel 
für den alsbaldigen Verbrauch sowie lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten, von 
13.00 bis 20.00 Uhr und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 13.00 
bis 17.00 Uhr ,  

2. Verkaufsstellen zur Versorgung der Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände oder im 
Gebäude einer Veranstaltung oder eines Museums mit themenbezogenen Waren oder mit lebens- und 
Genussmitteln zum sofortigen Verzehr während der Veranstaltungs- und Öffnungsdauer,  
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3. Verkaufsstellen, deren Angebot ausschließlich aus einer oder mehreren der Warengruppen Blumen 
und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnisse 
besteht, von 7.00 bis 16.00 Uhr, an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und am 24. Dezember, 
wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr,  

4. Verkaufsstellen mit überwiegendem lebens- und Genussmittelangebot am 24. Dezember, wenn 
dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr,  

5. Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte von 7.00 bis 18.00 Uhr, an Adventssonntagen von 7.00 bis 
20.00 Uhr.  

(2) In Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 

1. darf leicht verderbliches Obst und Gemüse vom Erzeuger angeboten werden an Sonn- und 
Feiertagen, an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf 
einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr,  

2. dürfen Weihnachtsbäume angeboten werden an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und am 
24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr.  

(3) Am Ostermontag, Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen als Waren nach 
Absatz 1 Nr. 3 nur Zeitungen und Zeitschriften und in Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 leicht 
verderbliches Obst und Gemüse vom Erzeuger angeboten werden. Am Karfreitag, Volkstrauertag und 
Totensonntag dürfen Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte nicht öffnen.  

§ 5   Besondere Verkaufsstellen  

An Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember dürfen geöffnet sein:  

1. Apotheken für die Abgabe von Arzneimitteln und das Anbieten von apothekenüblichen Waren,  

2. Tankstellen für das Anbieten von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie für das Anbieten von Betriebsstoffen und 
von Reisebedarf,  

3. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, auf Verkehrsflughäfen und in Reisebusterminals für das 
Anbieten von Reisebedarf. Auf dem Flughafen Berlin- Tegel dürfen darüber hinaus Waren des 
täglichen Ge- und Verbrauchs, insbesondere Erzeugnisse für den allgemeinen Lebens- und 
Haushaltsbedarf, Textilien, Sportartikel, sowie Geschenkartikel angeboten wer- den.  

§ 6   Weitere Ausnahmen  

(1) Die für die Ladenöffnungszeiten zuständige Senatsverwaltung legt im öffentlichen Interesse 
ausnahmsweise die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich acht, nicht unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 13.00 bis 20.00 Uhr durch 
Allgemeinverfügung fest. Bei Vorliegen eines herausragend gewichtigen öffentlichen Interesses 
können andere Öffnungszeiten festgesetzt und die Öffnung an unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Sonn- und Feiertagen zugelassen werden. Die Allgemeinverfügung soll bis spätestens zum Ende des 
zweiten Quartals beziehungsweise zum Ende des vierten Vorjahresquartals für das folgende Halbjahr 
verkündet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den 1. Januar, den 1. Mai, den Karfreitag, den 
Ostersonntag, den Pfingstsonntag, den Volkstrauertag, den Totensonntag, den 24. Dezember, wenn er 
auf einen Adventssonntag fällt, und die Feiertage im Dezember. 
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(2) Verkaufsstellen dürfen aus Anlass besonderer Ereignisse, insbesondere von Firmenjubiläen und 
Straßenfesten, an jährlich zwei weiteren Sonn- oder Feiertagen von 13.00 bis 20.00 Uhr öffnen. Die 
Verkaufsstelle hat dem zuständigen Bezirksamt die Öffnung unter Angabe des Anlasses zwei Wochen 
vorher in Textform anzuzeigen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Verkaufsstellen dürfen auch bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 nicht an zwei 
aufeinanderfolgenden und nur an insgesamt zwei Sonn- oder Feiertagen pro Monat geöffnet haben, 
soweit nicht nach Absatz 1 die Öffnung an unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen 
zugelassen ist. 

§ 7   Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen in Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nur mit 
Verkaufstätigkeiten während der jeweils zulässigen oder zugelassenen Öffnungszeiten und, soweit 
dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während weiterer 30 
Minuten beschäftigt werden. Für ihre Beschäftigung gelten die Vorschriften des § 11 des 
Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBI. I S. 1170) , das zuletzt durch die Artikel 5 und 6 des 
Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBI. I S. 1962) geändert worden ist, entsprechend.  

(2) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auf deren Verlangen in jedem Kalendermonat 
mindestens an einem Sonnabend freizustellen. Dieser Tag soll in Verbindung mit einem freien 
Sonntag gewährt werden.  

(3) Beschäftigte, die mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren in einem Haushalt leben oder eine 
anerkannt pflegebedürftige angehörige Person versorgen, sollen auf Verlangen von einer 
Beschäftigung nach 20.00 Uhr beziehungsweise an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen freigestellt 
werden, soweit die Betreuung durch eine andere im jeweiligen Haus- halt lebende Person nicht 
gewährleistet ist.  

(4) Inhaberinnen und Inhaber von Verkaufsstellen müssen ein Verzeichnis über die am  Sonn- und 
Feiertag geleistete Arbeit und den dafür gewährten Freizeitausgleich mit Namen, Tag, 
Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen. Das 
Verzeichnis ist mindestens zwei Jahre nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres aufzubewahren.  

§ 8   Aufsicht und Auskunft  

(1) Inhaberinnen und Inhaber von Verkaufsstellen haben den zuständigen Behörden auf Verlangen die 
zur Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben vollständig zu machen und 
das Verzeichnis nach § 7 Abs. 4 vorzulegen. Die Auskunftspflicht obliegt auch den beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 
Öffnungszeiten zu betreten und zu besichtigen. Das Betreten und Besichtigen der Verkaufsstelle ist zu 
gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 
28 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin) wird insoweit eingeschränkt.  

(3) Die zuständigen Behörden können die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus 
diesem Gesetz ergebenden Pflichten anordnen. 
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§ 9   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 
Verkaufsstelle,  

1. entgegen § 3 Abs. 1, 2 und 3 eine Verkaufsstelle öffnet oder Waren anbietet,  

2. entgegen den §§ 4 und 5 über die zulässigen Öffnungszeiten hinaus Waren oder Waren außerhalb 
der genannten Warengruppen anbietet,  

3. entgegen § 6 über die zulässige Anzahl der Sonn- oder Feiertage oder über die zulässigen 
Öffnungszeiten hinaus Verkaufsstellen öffnet oder Waren anbietet oder die rechtzeitige Anzeige bei 
der zuständigen Behörde unterlässt,  

4. entgegen § 7 Abs. 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die zulässigen Zeiten hin- aus 
beschäftigt,  

5. entgegen § 7 Abs. 2 nicht in jedem Kalendermonat mindestens an einem Sonnabend 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf deren Verlangen freistellt,  

6. entgegen § 7 Abs. 4 kein Verzeichnis führt, es unrichtig oder unvollständig führt oder nicht 
aufbewahrt,  

7. entgegen § 7 Abs. 5 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an mehr als zwei Adventssonntagen im 
Jahr beschäftigt, 

8. entgegen § 8 Abs. 1 Angaben nicht oder falsch oder unvollständig macht oder Verzeichnisse nicht 
vorlegt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig einen Kunst- oder 
Gebrauchtwarenmarkt entgegen den §§ 3 und 4 betreibt.  

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 4 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 15000 Euro geahndet werden.  

§ 11   Aufhebung bisherigen Rechts  

(…) 

12.4.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Berlin] 

 Vom 28.10.1954 (GVBl. S. 615), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.1994 
(GVBl S. 491) 

§ 1   Allgemeine Feiertage 

(1) Allgemeine Feiertage sind außer den Sonntagen: 

der Neujahrstag 

der Karfreitag 

der Ostermontag 

der 1. Mai 
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der Himmelfahrtstag 

der Pfingstmontag 

der Tag der deutschen Einheit 

der 1. Weihnachtstag, 

der 2. Weihnachtstag. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Tage sind allgemeine, gesetzliche und staatlich anerkannte Feiertage 
und Festtage auch im Sinne anderer gesetzlicher Bestimmungen. 

(3) Die Sonntage und allgemeinen Feiertage genießen als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung staatlichen Schutz. 

§ 2   Kirchliche Feiertage 

(1) Kirchliche Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind Feiertage, die von den Kirchen und 
Religionsgesellschaften begangen werden und nicht allgemeine Feiertage im Sinne des § 1 sind. 

(2) Den in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehenden Angehörigen einer 
Religionsgesellschaft ist an den kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zum Besuch 
der kirchlichen Veranstaltungen zu geben, soweit nicht unabweisbare betriebliche Notwendigkeiten 
entgegenstehen. 

§ 3   Gedenk- und Trauertage 

(1) Der vorletzte Sonntag vor dem 1. Advent ist Volkstrauertag. 

(2) Der letzte Sonntag vor dem 1. Advent ist Totensonntag. 

§ 4   Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsvorschriften 

Der Senat wird ermächtigt, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, insbesondere Vorschriften über den Schutz der Sonntage, der allgemeinen 
und der kirchlichen Feiertage sowie der Gedenk- und Trauertage, zu erlassen. Diese Vorschriften 
können sich auch auf den Schutz des Tages vor demWeihnachtsfest (Heiligabend) und der Woche vor 
Ostern (Karwoche) beziehen. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 5   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die auf Grund des § 4 erlassenen 
Schutzvorschriften verstößt, soweit die Schutzvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. Die Verweisung ist nicht erforderlich, soweit die Vorschrift vor dem 1. 
Juli 1969 erlassen worden ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 6   Inkrafttreten und Aufhebung früherer Vorschriften 

(1) Die Vorschrift des § 4 dieses Gesetzes tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
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(2) Im übrigen tritt das Gesetz einen Monat nach seiner Verkündung in Kraft. (...) 

12.5 Brandenburg 

12.5.1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) 
Vom 27.11.2006 (GVBl. I Brandenburg, S. 158) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Öffnung von Verkaufsstellen sowie das gewerbliche Anbieten von Waren 
außerhalb von Verkaufsstellen und die damit in Verbindung stehenden Beschäftigungszeiten des 
Verkaufspersonals.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 2 Abs. 1 des Feiertagsgesetzes bestimmten 
gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0 Uhr bis 24 Uhr geöffnet sein (allgemeine 
Ladenöffnungszeiten), soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, der auf einen Adventssonntag fällt, 

2. am 24. Dezember, sofern dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr. 

(3) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren 
zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 
diese Abweichungen auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber in oder an der 
Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

(5) Die zu Beginn der ausgewiesenen Ladenschlusszeit anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen 
noch bedient werden. 

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr 
geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, deren Angebot in erheblichem Umfang aus einer oder mehreren der Warengruppen 
Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, Milch und 
Milcherzeugnisse besteht, für die Dauer von fünf zusammenhängenden Stunden, 

2. Verkaufsstellen für überwiegend selbst erzeugte oder verarbeitete landwirtschaftliche Produkte für 
die Dauer von acht Stunden. 
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(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht verderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 
außerhalb von Verkaufsstellen in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr angeboten werden. 

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen, sofern der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, in der 
Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, 

2. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Abgabe der Waren am ersten Weihnachtsfeiertag, 
Ostersonntag und Pfingstsonntag. 

§ 5   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen 
an jährlich höchstens sechs Sonn- und Feiertagen von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Diese Tage 
werden durch die örtliche Ordnungsbehörde mittels ordnungsbehördlicher Verordnung festgesetzt. 
Eine Öffnung darf nicht für den Karfreitag, die Oster- und Pfingstsonntage, den Volkstrauertag, den 
Totensonntag und für die Feiertage im Dezember zugelassen werden. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen in einzelnen in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 3 aufzuführenden Kurorten, Ausflugs- und Erholungsorten an jährlich höchstens 40 
Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Neben Waren, die für diese Orte 
kennzeichnend sind, dürfen Waren zum sofortigen Verzehr, überwiegend in der Region erzeugte oder 
verarbeitete landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte, Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und 
Sportartikel verkauft werden. Die in Satz 1 genannten Sonn- und Feiertage werden durch die 
Kreisordnungsbehörden als Sonderordnungsbehörden mittels ordnungsbehördlicher Verordnung 
festgesetzt. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Orte nach Absatz 2 durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen. Sie kann dabei eine Beschränkung auf bestimmte Ortsteile vorsehen. 

§ 6   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist Apotheken an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember die 
Öffnung ihrer Verkaufsstellen zur Abgabe von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren während 
des ganzen Tages gestattet. 

(2) Die Landesapothekerkammer regelt, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 
sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. Die 
Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 7   Tankstellen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember 
während des ganzen Tages geöffnet sein. 

(2) An Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für 
die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von 
Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 
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§ 8   Verkaufsstellen in Personenbahnhöfen und auf Flughäfen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen und auf Flughäfen an 
Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf sowie Geschenkartikeln während des ganzen 
Tages geöffnet sein. 

(2) Auf Flughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 
verkauft werden. 

§ 9   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

In Einzelfällen kann die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde 
befristete Ausnahmen von den §§ 3 bis 8 bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse 
dringend nötig werden. 

§ 10   Beschäftigungszeiten 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 
während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten und, soweit dies zur Erledigung von 
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während weiterer 30 Minuten beschäftigt 
werden. Die Beschäftigungszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers an Sonn- und 
Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gemäß Absatz 1 an einem Sonn- oder Feiertag 
beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag 
derselben Woche ab 13 Uhr und, wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert, an einem 
ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit freizustellen; mindestens jeder dritte Sonntag muss 
beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag 
oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer dürfen an höchstens zwei Adventssonntagen im Jahr beschäftigt werden. 

(...) 

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit Namen, 
Tag und Beschäftigungsdauer der an Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und über die diesen gemäß Absatz 2 zum Ausgleich für die Beschäftigung gewährte 
Freistellung zu führen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

§ 11   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung dieses Gesetzes obliegt den örtlichen Ordnungsbehörden. 
Bezüglich der Beschäftigungszeiten nach § 10 obliegt die Aufsicht der für den Arbeitsschutz 
zuständigen Landesoberbehörde. 

(...) 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 2 bis 4 Verkaufsstellen öffnet oder Waren gewerblich anbietet oder 
Öffnungszeiten der Verkaufsstelle nicht von außen deutlich lesbar bekannt gibt, 
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2. entgegen den §§ 4 bis 9 Waren zum gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten 
Warengruppen anbietet, 

3. entgegen § 10 Abs. 1 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt, 

4. entgegen § 10 Abs. 2 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern die Ausgleichszeiten für Sonn- oder 
Feiertagsarbeit nicht oder nicht ausreichend gewährt, 

5. entgegen § 10 Abs. 5 die Beschäftigungszeiten nicht aufzeichnet oder die Aufzeichnungen nicht 
aufbewahrt, 

6. entgegen § 11 Abs. 2 Auskünfte oder Verzeichnisse nicht erteilt oder nicht vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, 
nach Absatz 1 Nr. 3 bis 6 mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet werden. 

§ 13   Ersetzung von Bundesrecht 

Dieses Gesetz ersetzt im Land Brandenburg 

1. das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I 
S. 744), geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954, 1968), und 

2. die Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 8050-20-2 veröffentlichten bereinigten Fassung, 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186, 1187). 

12.5.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Brandenburg] (Feiertagsgesetz- 
FTG)  

 Vom 21.03.1991 (GVBl. I S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2003 
(GVBl. I S. 287) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Sonntage und gesetzlich anerkannte Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von 0 Uhr bis 24 Uhr, soweit im einzelnen nichts Abweichendes bestimmt 
ist. 

§ 2   Feiertage 

(1) Gesetzlich anerkannte Feiertage sind:  

der Neujahrstag (1. Januar), 

der Karfreitag, 

der Ostersonntag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai (Tag der Arbeit), 

der Christi Himmelfahrtstag, 
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der Pfingstsonntag, 

der Pfingstmontag, 

der Tag der deutschen Einheit (3. Oktober), 

das Reformationsfest (31. Oktober), 

der 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), 

der 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). 

(2) Gedenk- und Trauertage sind:  

der Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem 1. Advent), 

Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent). 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei besonderem Anlaß für das ganze Land oder für 
Teilgebiete des Landes durch Rechtsverordnung Werktage zu einmaligen Feier-, Gedenk- oder 
Trauertagen zu erklären und die Vorschriften der §§ 3 bis 6 auf sie auszudehnen. 

(4) Religiöse Feiertage sind Feiertage, die von Kirchen oder anerkannten Religionsgesellschaften 
außer den im Absatz 1 genannten gesetzlich anerkannten Feiertagen begangen werden. 

 

§ 3   Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlich anerkannten Feiertage sind Tage der allgemeinen Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich wahrnehmbare Arbeiten oder Handlungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages 
zu stören oder die dem Wesen der Sonntage und gesetzlich anerkannten Feiertage widersprechen, sind 
verboten, soweit sie nicht nach § 4 erlaubt sind. 

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten 

(1) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen sind erlaubt:  

Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht allgemein oder im Einzelfall zugelassen sind, 

Tätigkeiten der Bundespost und der Eisenbahn sowie anderer öffentlicher und privater Unternehmen 
des Verkehrs; 

Arbeiten der Nebenbetriebe und Hilfseinrichtungen des Verkehrs, mit der Maßgabe, daß 
Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 
erforderlich sind; 

unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind  

zur Verhütung eines Notstandes oder zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher Interessen, 

zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse oder zur Vorbereitung der am 
folgenden Tag stattfindenden Märkte; 
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Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, soweit diese die Öffentlichkeit nicht stören; 

Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehört insbesondere der 
Betrieb von Saunen, Bräunungs- und Fitneßstudios. 

(2) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen ist die Öffnung von Videotheken ab 13 Uhr 
erlaubt. 

(3) An Sonn- und Feiertagen, mit Ausnahme des ersten Weihnachtstages, des Karfreitages, des 
Ostersonntages, des Pfingstsonntages, des Reformationsfestes, des Volkstrauertages und des 
Totensonntages, ist das Betreiben von automatischen Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für 
Kraftfahrzeuge erlaubt, sofern eine Störung durch den Betrieb nicht anzunehmen ist. In der Nähe von 
zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden ist das Betreiben von automatischen 
Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge während der Hauptzeit des 
Gottesdienstes nach § 5 Abs. 1 Satz 4 nicht erlaubt. 

(4) Bei erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. Unnötige Störungen 
sind zu vermeiden. 

 

 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen 

(1) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen sind, sofern sie nicht nach Bundes- oder 
Landesrecht zugelassen sind, während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten:  

öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, 

alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse 
der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt, 

öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, 

soweit hierdurch der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. Dieses Verbot gilt nicht für den 3. 
Oktober, wenn dieser Tag auf einen Wochentag fällt. Es gilt ferner nicht für gewerkschaftliche 
Veranstaltungen am 1. Mai. Als Hauptzeit des Gottesdienstes gilt die Zeit von 6 Uhr bis 11 Uhr. Die 
Kreisordnungsbehörde kann nach Anhörung der betroffenen Religionsgesellschaften festlegen, daß die 
Zeit bereits vor 11 Uhr endet. 

(2) Am Karfreitag gelten die Verbote gemäß Absatz 1 für die Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr und am 
Totensonntag sowie am Volkstrauertag von 4 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 6   Verbot von Sport-, Tanz- und sonstigen Veranstaltungen 

(1) Öffentliche Sportveranstaltungen sind verboten:  

am Karfreitag 

am Totensonntag bis 11 Uhr, 

am Vortag des Weihnachtsfestes (Heiliger Abend) ab 13 Uhr. 
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(2) Öffentliche Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den 
Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, sind verboten:  

am Karfreitag von 0 Uhr bis Karsamstag 4 Uhr, 

am Volkstrauertag und am Totensonntag von 4 Uhr bis 24 Uhr und 

am Vortag des Weihnachtsfestes (Heiliger Abend) von 13 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 7   Schutz religiöser Feiertage 

(1) An religiösen Feiertagen hat der Arbeitgeber dem im Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis 
stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder anerkannten Religionsgemeinschaft Gelegenheit 
zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im allgemeinen Interesse 
vordringliche Aufgaben zu erledigen sind oder zwingende betriebliche Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen. 

(2) Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den 
Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

 

§ 8   Ausnahme von Verboten 

Beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses kann die Kreisordnungsbehörde von den Verboten der 
§§ 3, 5 und 6 Ausnahmen zulassen. Der Minister des Innern wird ermächtigt, die Zuständigkeit nach 
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf örtliche Ordnungsbehörden zu übertragen. 

§ 9   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 23 Abs. 2 
der Verfassung des Landes Brandenburg) wird nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
eingeschränkt. 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

entgegen § 3 Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, 

entgegen § 5 oder § 6 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt, 

einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 zuwiderhandelt, 

als Arbeitgeber entgegen § 7 an religiösen Feiertagen den in einem Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder anerkannten 
Religionsgesellschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die örtliche Ordnungsbehörde. 
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§ 11   Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt das Ministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und dem 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. 

§ 12   Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 

12.6 Bremen 

12.6.1 Bremisches Ladenschlussgesetz 
Vom 22.03.2007 (Brem. GBl. S. 221), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.02.2012 

(Brem.GBl. S. 95) 

§ 1 Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Ladenschlusszeiten für Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten 
außerhalb von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember und die damit 
in Verbindung stehenden Beschäftigungszeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(5) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die staatlich anerkannten Feiertage.  

§ 3 Ladenschlusszeiten 

(1) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 
geschlossen sein:  

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember und am 31. Dezember, wenn diese Tage auf einen Werktag fallen, ab 14 Uhr. 

(2) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4 Apotheken 

(1) Apotheken dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen sowie 
am 24. Dezember und am 31. Dezember während des ganzen Tages für die Abgabe von Arznei-, 
Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie 
Desinfektionsmitteln geöffnet sein.  

(2) Ist durch die Apothekerkammer Bremen eine Dienstbereitschaft eingerichtet, gilt Absatz 1 nur für 
die zur Dienstbereitschaft bestimmten Apotheken. (…) 
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§ 5 Tankstellen 

(1) Tankstellen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen 
sowie am 24. Dezember und am 31. Dezember während des ganzen Tages geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Betriebsstoffen und 
Reisebedarf, sowie von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, gestattet.  

(3) Der Senat kann durch Rechtsverordnung die Größe der Verkaufsflächen auf das für die 
Bedürfnisse des Reiseverkehrs erforderliche Maß beschränken. 

§ 6 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 

(1) Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen dürfen abweichend von den Vorschriften 
des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Tages sowie am 24. Dezember und am 
31. Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Reisebedarf gestattet. 

(…) 

§ 7 Verkaufsstellen auf dem Flughafen Bremen 

(1) Verkaufsstellen auf dem Flughafen Bremen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 
Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Tages sowie am 24. Dezember und am 31. 
Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Reisebedarf, von Waren 
des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie von Geschenkartikeln gestattet. 

(…) 

§ 8 Sonstiger Verkauf an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 im 
Zeitraum von 8 bis 16 Uhr, jedoch am 24. Dezember und am 31. Dezember, wenn diese Tage auf 
einen Sonntag fallen, bis längstens 14 Uhr, geöffnet sein:  

1. Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder Konditorwaren herstellen, für die Dauer von drei 
Stunden zur Abgabe frischer Back- und Konditorwaren, 

2. Verkaufsstellen, in denen zum überwiegenden Teil Blumen und Pflanzen oder Weihnachtsbäume 
feilgehalten werden, für die Dauer von drei Stunden, jedoch am 1. November, am Volkstrauertag, am 
Totensonntag und am 1. Adventssonntag für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe von 
Schnittblumen, Topfpflanzen, pflanzlichen Gebinden oder Weihnachtsbäumen, 

3. Verkaufsstellen, in denen zum überwiegenden Teil Zeitungen und Zeitschriften feilgehalten werden, 
für die Dauer von drei Stunden zur Abgabe von Zeitungen und Zeitschriften, 

4. Hofläden, die landwirtschaftliche Erzeugnisse feilhalten, für die Dauer von drei Stunden zur 
Abgabe von diesen Waren. 
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(2) Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 gilt nicht für die Abgabe am Ostermontag, Pfingstmontag und am 2. 
Weihnachtstag.  

(3) Verkaufsstellen im Gebäude oder auf dem Gelände von Museen, Theatern und Kinos, Musik- und 
Sportveranstaltungen oder anderen kulturellen Veranstaltungen, sowie von Dienstleistungsbetrieben 
dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 in den für die Versorgung der Besucher 
erforderlichen Zeiten für die Abgabe von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr sowie von 
Zubehörwaren, die einen Bezug zu der Veranstaltung oder der Einrichtung haben, geöffnet sein. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, ist an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf 
die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen.  

§ 9 Ausflugsorte 

(1) In den Gebieten Schnoorviertel und Böttcherstraße in der Stadtgemeinde Bremen sowie dem 
Gebiet um den Fischereihafen I und dem Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen und Weser in 
der Stadtgemeinde Bremerhaven dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 an jährlich 
höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden Lebensmittel zum sofortigen 
Verzehr, Tabakwaren, Schnittblumen, Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, 
verkauft werden.  

(2) Die Begrenzung der in Absatz 1 genannten Gebiete legt der Senat durch Rechtsverordnung fest.  

(3) Die infrage kommenden Sonn- und Feiertage sowie die Öffnungszeiten werden für den Bereich der 
Stadtgemeinde Bremen vom Senat und für den Bereich der Stadtgemeinde Bremerhaven vom 
Magistrat der Stadt Bremerhaven durch Rechtsverordnung bestimmt.  

(4) Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten soll eine Freigabe nicht vor 11 Uhr erfolgen.  

 § 9a   Zusätzlicher Verkauf im Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen 
und Weser in der Stadtgemeinde Bremerhaven 

(1) In dem Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen und Weser in der Stadtgemeinde 
Bremerhaven dürfen an 20 der 40 nach § 9 Abs. 3 bestimmten Sonn- und Feiertage zusätzlich Waren, 
die für die touristische Nutzung von Bedeutung sind, verkauft werden.  

(2) Die nach Absatz 1 infrage kommenden Sonn- und Feiertage, die Öffnungszeiten sowie die zum 
Verkauf zugelassenen Waren werden vom Magistrat der Stadt Bremerhaven durch Rechtsverordnung 
bestimmt.  

(3) Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten soll eine Freigabe nicht vor 11 Uhr erfolgen. Für die 20 
nach Absatz 1 bestimmten Sonn- und Feiertage gilt § 10 Abs. 3 entsprechend. Sonn- und Feiertage 
nach Absatz 1 dürfen nur freigegeben werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 
10 Absatz 1 freigegebenen Sonn- und Feiertagen 20 nicht übersteigt. 

§ 10 Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens 4 Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Diese 
Tage werden für den Bereich der Stadtgemeinde Bremen vom Senat (…) durch Rechtsverordnung 
freigegeben.  

(…) 
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(3) Der Neujahrstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, 
Pfingstmontag, Volkstrauertag, Totensonntag, die vier Adventssonntage und die anderen Sonn- und 
Feiertage im Dezember sowie der 1. Mai und der 3. Oktober und, wenn diese auf einen Montag fallen, 
die direkt vorher liegenden Sonntage dürfen nicht freigegeben werden. 

§ 12 Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen 
von den Vorschriften dieses Gesetzes bewilligen, wenn diese Ausnahmen im öffentlichen Interesse 
dringend notwendig werden. 

 

§ 13 Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen nur während der zugelassenen 
Öffnungszeiten an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen und, falls dies zur Erledigung von 
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten 
beschäftigt werden.  

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- 
und Feiertagen darf 8 Stunden einschließlich der zur Erledigung von Vorbereitungs- und 
Abschlussarbeiten erforderlichen Zeit nicht überschreiten. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 
Stunden ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen.  

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, haben 
Anspruch auf folgende Ausgleichszeiten:  

1. wenn die Beschäftigung bis zu drei Stunden dauert, muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten 
Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben; 

2. wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, muss an einem Werktag derselben Woche 
ein Nachmittag ab 13 Uhr, wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert, ein ganzer 
Werktag derselben Woche beschäftigungsfrei bleiben; außerdem muss mindestens jeder dritte Sonntag 
beschäftigungsfrei bleiben. 

(…) 

§ 14 Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtverordnungen übt die Gewerbeaufsicht des Landes Bremen aus.  

(…) 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 
Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 11 Abs. 2  

1. a) den Bestimmungen der § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1  und 2, § 8 
und § 13 Abs. 1 bis 6 zuwider handelt, 

b) einer Anordnung nach § 4 Abs. 3 zuwider handelt, 
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c) einer Anordnung nach § 14 Abs. 2 zuwider handelt, 

d) Angaben nach § 14 Abs. 3 nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig macht oder  

e) entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 eine Maßnahme nicht gestattet, 

2. entgegen § 9 Absatz 1 oder § 9a Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 9a 
Absatz 2 andere als die zum Verkauf zugelassenen Waren feilhält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet 
werden. 

(…) 

§ 18   Inkrafttreten, Außerkrafttreten bisherigen Rechts 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2007 in Kraft.  

(…) 

(4) §§ 9a und 10 treten mit Ablauf des 31. März 2017 außer Kraft.  

12.6.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Bremen] 

 Vom 12.11.1954 (GBl. Brem., S. 115), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2013 
(GBl. Brem. S. 231)  

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die religiösen Feiertage werden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes geschützt.  

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0.00 Uhr bis 24.00 
Uhr. 

I. Abschnitt   Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage 

§ 2   Feiertage 

(1) Staatlich anerkannte Feiertage sind:  

a) der Neujahrstag,  

b) der Karfreitag,  

c) der Ostermontag,  

d) der 1. Mai,  

e) der Himmelfahrtstag,  

f) der Pfingstmontag,  

g) der 3. Oktober – Tag der deutschen Einheit -,  

h) der 1. Weihnachtstag,  
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i) der 2. Weihnachtstag.  

j) der 31. Oktober 2017 (500. Jahrestag der Reformation). 
 

(2)  Diese Tage sind Festtage, allgemeine oder gesetzliche Feiertage und allgemeine öffentliche 
Ruhetage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften, insbesondere auch nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz. 

§ 3   Allgemeine Arbeitsruhe 

Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe.  

§ 4   Arbeitsverbote 

(1) Öffentlich bemerkbare Arbeiten, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und 
Feiertage widersprechen, sind verboten.  

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind diejenigen Handlungen ausgenommen, die nach Bundes- oder 
Landesrecht besonders zugelassen oder nachstehend aufgeführt sind:  

a) der Betrieb der Post, der Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr, der Hafenumschlag, die 
Schiffahrt, die Luftfahrt, der Güterfernverkehr, der Kraftomnibuslinien- und sonstige Personenverkehr, 
die Versorgungsbetriebe sowie die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten;  

b) unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 
Bedürfnisse, zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse 
öffentlicher Einrichtungen und Anstalten, zur Verhütung eines Notstandes oder zur Vorbereitung der 
am folgenden Tage stattfindenden Märkte erforderlich sind;  

c) nichtgewerbsmäßige leichtere Betätigung in Haus und Garten, es sei denn, daß durch sie eine 
unmittelbare Störung des Gottesdienstes eintritt.  

(3) Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen ab 13 Uhr 
zugelassen. 

(4) Die Ortspolizeibehörde kann die Durchführung von nicht nach den §§ 68 oder 69 der 
Gewerbeordnung festgesetzten Märkten oder marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere 
Flohmärkten, erlauben, wenn diese überwiegend der Freizeitgestaltung dienen und der Veranstalter 
sicherstellt, daß keine gewerblichen Anbieter teilnehmen. Die Erteilung der Erlaubnis ist 
ausgeschlossen, wenn durch die Veranstaltung eine unmittelbare Störung des Gottesdienstes zu 
befürchten ist. Die Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden; sie kann 
widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen ihrer Erteilung nicht mehr vorliegen.  

§ 5 112 

(1) An den in § 3 genannten Tagen sind während der Zeit von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr morgens 
folgende Veranstaltungen und Handlungen verboten, soweit sie nicht nach Bundesrecht besonders 
zugelassen oder nach Landesrecht gestattet und unaufschiebbar sind:  

                                                            
 

112 § 5 tritt mit Ablauf des 28. 02.2018 außer Kraft. 
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a) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

b) Veranstaltungen, Handlungen, Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Aufzüge, 
durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt.  

(2) Die Einschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober. 

§ 6 113 

(1) Am Karfreitag, am Volkstrauertag und am Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent) sind 
verboten:  

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen;  

b) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art;  

c) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art, sofern sie mit 
Auf- und Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltungen verbunden sind;  

d) alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesen Tagen 
entsprechende ernste Charakter gewahrt ist.  

Die Verbote gelten am Volkstrauertag, Buß- und Bettag und am Totensonntag von 4.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, am Karfreitag von 4.00 Uhr bis 4.00 Uhr des nächstfolgenden Tages. 

§ 7   Verbot von Glücksspiel114 

Am Karfreitag, am Volkstrauertag, am Totensonntag sowie am 24. und 25. Dezember ist der Betrieb 
von Annahmestellen, Verkaufsstellen von Lotterien, Wettvermittlungsstellen, 
Buchmacherörtlichkeiten, Spielhallen und Spielbanken verboten. Hat der Betrieb eine gesetzliche 
Sperrzeit einzuhalten, darf der Spielbetrieb des Vortags bis zu deren Beginn fortgeführt werden. Am 
24. Dezember gilt das Verbot erst ab 14 Uhr. 

II. Abschnitt   Religiöse Feiertage 

§ 8  

An den folgenden religiösen Feiertagen sind in der Nähe der gottesdienstlichen Häuser und Räume des 
jeweiligen Bekenntnisses alle Veranstaltungen und Handlungen zu unterlassen, durch die der 
Gottesdienst unmittelbar gestört wird:  

a) Am 31. Oktober – Reformationsfest – (evangelischer Feiertag); 

b) am Buß- und Bettag – (evangelischer Feiertag); 

                                                            
 

113 § 6 tritt mit Ablauf des 28.02.2018 außer Kraft. 

114 § 7 tritt mit Ablauf des 28.02.2018 außer Kraft. 



502 

 

c) am Donnerstag nach Trinitatis – Fronleichnam – (katholischer Feiertag); 

d) am 1. November – Allerheiligen – (katholischer Feiertag); 

e) Rosch Haschana (Neujahrsfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 1. und 2. Tischri, 
beginnend am Vorabend; 

f) Jom Kippur (Versöhnungstag) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am Tischri, beginnend am 
Vorabend; 

g) Sukkoth (Laubhüttenfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 15. und 16. Tischri, beginnend 
am Vorabend; 

h) Schemini Azereth (Schlussfest) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am 22. Tischri, beginnend 
am Vorabend; 

i) Simchat Thora (Fest der Gesetzesfreude) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am 23. Tischri, 
beginnend am Vorabend; 

j) Pessach (Fest zum Auszug aus Ägypten)  

aa) zwei Tage am 15. und 16. Nissan, beginnend am Vorabend; 

bb) zwei Tage am 21. und 22. Nissan, beginnend am Vorabend – (jüdische Feiertage); 

k) Schawuoth (Wochenfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 6. und 7. Siwan, beginnend am 
Vorabend. 

Die Daten der Feiertage bestimmen sich nach dem islamischen Mondkalender. Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

§ 9  

Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der 
Religionsgesellschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den im § 8 
genannten Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. Bei 
Feiertagen gemäß § 8 Absatz 2 Buchstabe a und b gilt dies für die Einzelne oder den Einzelnen jeweils 
nur für einen der geschützten Kalendertage. 

§ 10   Unterrichtsfrei 

(1) Schüler der allgemeinbildenden Schulen sowie der Fach- und Berufsfachschulen haben an den im 
§ 8 genannten Feiertagen ihrer Religionsgesellschaften unterrichtsfrei. Bei Feiertagen gemäß § 8 
Absatz 2 Buchstabe a und b gilt dies jeweils nur für einen der geschützten Kalendertage; die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft bestimmt den unterrichtsfreien Tag. Die Schüler der Berufsschulen 
werden auf Antrag vom Unterricht befreit. 

(2) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, an anderen als den im § 8 genannten 
Feiertagen Unterrichtsbefreiung zu gewähren. 
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III. Abschnitt   Schlußbestimmungen 

§ 11  

Der Senator für Inneres, Kultur und Sport kann im Einzelfall von den in diesem Gesetz vorgesehenen 
Beschränkungen und Verboten aus wichtigen Gründen Befreiung erteilen. 

§ 12  

Der Senat wird ermächtigt:  

a) den Tag zu bestimmen, an dem der Volkstrauertag begangen wird115,  

b) aus besonderem Anlaß im Einzelfall Vorschriften dieses Gesetzes auch für in § 3 nicht 
genannte Tage ganz oder teilweise für anwendbar zu erklären.  

 

§ 13  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 4 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen öffentlich bemerkbare 
Arbeiten ausführt, die die äußere Ruhe stören oder 

2. entgegen § 5 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen während der Zeit von 7.00 
bis 11.00 Uhr morgens Veranstaltungen, Handlungen, Versammlungen unter freiem Himmel 
oder öffentliche Aufzüge, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird, durchführt. 

(2) [1]  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 5 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen während der Zeit von 7.00 bis 
11.00 Uhr morgens sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art, 

2.  entgegen § 6 am Karfreitag, am Volkstrauertag oder am Totensonntag während der geschützten 
Zeiten 

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen, 

c) sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art oder 

d) sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art, sofern sie mit 
Auf- und Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltungen verbunden sind, 

durchführt, oder 

                                                            
 

115 Der Zweite Sonntag vor dem 1. Advent ist Volkstrauertag; vgl. VO über den Volkstrauertag vom 4. März 
1955 (Brem. GBl. S. 57). 
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3. entgegen § 7 am Karfreitag, am Volkstrauertag, am Totensonntag oder am 24. und 25. 
Dezember Einrichtungen zum Glücksspiel betreibt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(4) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizeibehörde. 

 

  

12.7 Hamburg 

12.7.1 Gesetz über Sonntage, Feiertage, Gedenktage und Trauertage [von 
Hamburg] (Feiertagsgesetz) 

 Vom 16.10.1953 (HmbBL I 113-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2013 
(HmbGVBl. S. 304) 

§ 1   [Feiertage] 

Gesetzliche Feiertage sind: 

1.  Neujahrstag, 

2. Karfreitag, 

3. Ostermontag, 

4. 1. Mai, 

5. Himmelfahrtstag, 

6. Pfingstmontag, 

7. Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

8. 1. Weihnachtstag, 

9. 2. Weihnachtstag. 

§ 2  [Ermächtigung] 

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1.  aus besonderen Anlässen Werktage zu einmaligen Sonderfeiertagen zu erklären, 

2. einen Tag des Jahres zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und die 
Gefallenen beider Weltkriege zu bestimmen, 

3.  Tage zu sonstigen Gedenk- oder Trauertagen zu erklären, 

4.  zum Schutz der Sonntage, der gesetzlichen Feiertage (§ 1), der Sonderfeiertage (§ 2 Absatz 1 
Ziffer 1), der kirchlichen Feiertage staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften sowie der 
Gedenk- oder Trauertage (§ 2 Absatz 1 Ziffern 2 und 3) Veranstaltungen und öffentlich 
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bemerkbare Handlungen anderer Art zu verbieten, die der besonderen Natur des Tages 
widersprechen oder die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören. 

(2) Auf Grund der Ermächtigung des Absatz 1 Ziffer 4 kann das Grundrecht der Versammlungsfreiheit 
nach Artikel 8 des Grundgesetzes eingeschränkt werden. 

§ 2 a   [Öffnung von Videotheken] 

Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen (§ 1) ab 13 Uhr 
zugelassen. 

§ 3   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An kirchlichen Feiertagen ist den Beamten und Arbeitnehmern sowie den zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten, die Mitglieder einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft 
sind, Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes ihrer Religionsgemeinschaft zu geben, soweit 
unabweisliche betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

(2) An kirchlichen Feiertagen staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften ist den Schülern auf 
Wunsch Unterrichtsbefreiung zum Besuch des Gottesdienstes ihrer Religionsgemeinschaft zu 
gewähren. 

§ 3a [Islamische Feiertage] 

(1) Für Menschen islamischen Glaubens gelten die Rechte aus § 3 an folgenden Feiertagen: 

1. Opferfest (Id-ul-Adha oder Kurban Bayrami), einer der zwei Tage ab zehnten Dhul-Hiddscha, 

2. Ramadanfest (Id-ul-Fitr oder Ramazan Bayrami), einer der zwei Tage ab ersten Schawwal, 

3. Aschura, ein Tag am zehnten Muharram. 

(2) Für Menschen alevitischen Glaubens gelten die Rechte aus § 3 an folgenden Feiertagen: 

1. Asure-Tag (beweglich), 

2. Hizir-Lokmasi (15. Februar), 

3. Nevruz (21. März). 

 

§ 4   [Gesetzliche Feiertage] 

Die in § 1 genannten Tage und, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, die vom Senat nach § 2 
Absatz 1 Ziffer 1 bestimmten Sonderfeiertage sind gesetzliche Feiertage, allgemeine Feiertage oder 
Festtage im Sinne aller bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen. 

§ 5   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift einer auf Grund des § 2 
Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Die Verweisung ist nicht erforderlich, 
soweit die Vorschrift der Rechtsverordnung vor dem 1. Januar 1970 erlassen worden ist. 



506 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

12.7.2 Hamburgisches Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz) 

Vom 22.12.2006 (HmbGVBl. S. 611), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 
(HmbGVBl. S. 444) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten von Waren 
außerhalb von Verkaufsstellen.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen an allen Werktagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 
unbeschränkt geöffnet sein, sofern in diesem Gesetz nicht etwas anderes geregelt ist. 

(2) Verkaufsstellen müssen vorbehaltlich nachstehender Vorschriften für den geschäftlichen Verkehr 
mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 
zum Verkauf an Jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 
diese Voraussetzungen und Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten außerhalb von 
Verkaufsstellen. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber an der Verkaufsstelle 
gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

(5) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Verkaufsstellen in oder auf Verkehrsanlagen 

(1) Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen unbeschränkt, am 24. Dezember nur bis 17.00 
Uhr, geöffnet sein für die Abgabe von Reisebedarf 

1. auf Flughäfen, auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs oder zentralen Terminals des 
überregionalen Busfernverkehrs, oder unmittelbar an Anlegestellen des Schiffsverkehrs sowie 

2. innerhalb einer dazu dienenden baulichen Anlage, die Verkehrsanlagen nach Nummer 1 mit einem 
Verkehrsknotenpunkt verbindet. 
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(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung abweichend von Absatz 1 zu bestimmen, dass 
Verkaufsstellen auf internationalen Verkehrsflughäfen, unmittelbar an Schiffsanlegestellen der 
internationalen Fähr- oder Kreuzschifffahrt und auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs von 
überregionaler Bedeutung Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel auch zur 
Versorgung der Berufspendler sowie an andere Personen als an Reisende abgeben dürfen. Dabei ist 
vorzuschreiben, dass die Größe der Verkaufsstellen nicht über das für diese Zwecke und Bedürfnisse 
des Reiseverkehrs geforderte Maß hinausgeht. 

(3) Für Apotheken in oder auf Verkehrsanlagen gilt § 6 Absatz 1. 

§ 5   Verkaufsstellen auf Tankstellen 

Verkaufsstellen auf Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember unbeschränkt 
geöffnet sein für die Abgabe von Betriebsstoffen, Autozubehör und Ersatzteilen, soweit dies für die 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft von Fahrzeugen notwendig ist, sowie für 
die Abgabe von Reisebedarf. 

§ 6   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember unbeschränkt geöffnet sein für 
die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen 
Artikeln sowie Desinfektionsmitteln; die Regelungen nach Apothekenrecht bleiben unberührt. 

(2) Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr für 
höchstens fünf Stunden für die Abgabe von Bäcker- oder Konditorwaren, Milch und 
Milcherzeugnissen, Blumen und Pflanzen sowie Zeitungen und Zeitschriften geöffnet sein, sofern 
diese Waren in der Verkaufsstelle das Hauptsortiment darstellen. Eine Ladenöffnung am Oster- oder 
Pfingstmontag oder Zweiten Weihnachtsfeiertag ist – außer für Zeitungen und Zeitschriften – nicht 
zugelassen. 

(3) Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen für höchstens drei Stunden bis längstens 
14.00 Uhr geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen nach Absatz 2, 

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 

3. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen. 

(4) Abweichend von § 3 Absatz 2 und den Absätzen 2 und 3 kann der Senat oder die von ihm 
bestimmte Stelle durch Rechtsverordnung festlegen, dass und wie lange die Offenhaltung von 
Verkaufsstellen oder das Feilhalten für bestimmte Arten von Waren ausnahmsweise wegen eines 
spezifischen saisonalen oder traditionellen Bedürfnisses zugelassen wird. 

§ 7   Verkaufsstellen in bestimmten Gebieten 

(1) Verkaufsstellen in Ausflugs- oder Erholungsgebieten mit besonders starkem Fremdenverkehr 
dürfen zur Abgabe von Badegegenständen, Süßwaren, frischen Früchten, alkoholfreien Getränken, 
Tabakwaren, Blumen, Zeitschriften und Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend 
sind, geöffnet sein an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden. Der 
Senat oder die von ihm bestimmte Stelle legt die Gebiete durch Rechtsverordnung fest. Bei den 
Öffnungszeiten der Verkaufsstellen ist Rücksicht auf die Zeit des Hauptgottesdienstes zu nehmen. Der 
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Inhaber der Verkaufsstelle ist verpflichtet, Aufzeichnungen über die Anzahl der genutzten Sonn- und 
Feiertage zu führen und bei Verlangen der zuständigen Behörde bereitzustellen. 

(2) Der Senat oder die von ihm bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung abweichend von 
Absatz 1 die Anzahl der Sonn- und Feiertage und die Lage der Öffnungszeiten zur Wahrung 
gewichtiger Bedürfnisse des Besucher- und Fremdenverkehrs ausnahmsweise festlegen. Dabei können 
zu dem zu diesem Zweck erforderlichen Maß der Umfang der Verkaufsfläche beschränkt oder 
bestimmte Waren nach Absatz 1 näher bestimmt werden. Sind die zugelassenen Verkaufszeiten auf 
Grund einer Rechtsverordnung näher geregelt, sind sie an der Verkaufsstelle durch einen deutlich 
sichtbaren Aushang bekannt zu geben. Eine Offenhaltung am Oster- oder Pfingstmontag oder Zweiten 
Weihnachtsfeiertag soll nicht zugelassen werden. 

 

 

§ 8   Ausnahmen aus besonderem Grund 

(1) Verkaufsstellen dürfen aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens vier 
Sonntagen geöffnet sein. Diese Tage werden vom Senat oder den von ihm bestimmten Stellen durch 
Rechtsverordnung freigegeben. Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Gebietsteile 
und Handelszweige beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet 
sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss 
spätestens um 18.00 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Sonntage 
im Dezember, Adventssonntage, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie 
Feiertage im Sinne des § 2 Absatz 2 dürfen nicht freigegeben werden. In Gebieten, für die eine 
Regelung nach § 7 getroffen ist, dürfen Sonntage durch den Inhaber der Verkaufsstelle nur genutzt 
werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 7 Absatz 1 freigegebenen Sonn- und 
Feiertagen insgesamt 40 Tage nicht überschreitet. 

(2) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen aus wichtigem Grund im öffentlichen Interesse 
befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 7 bewilligen. Die Bewilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. 

§ 9   Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen; Beschäftigtenschutzregelungen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 
zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 8 und der hierauf gestützten Vorschriften) beschäftigt werden. 
Zur Erledigung von unerlässlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten dürfen sie während 
insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden. 

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und Feiertagen darf acht 
Stunden nicht überschreiten. 

(3) In Verkaufsstellen, die nach § 7 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feiertagen 
geöffnet sein dürfen, dürfen Beschäftigte an jährlich 22 Sonn- und Feiertagen eingesetzt werden, 
wobei ihre Arbeitzeit an Sonn- und Feiertagen vier Stunden nicht überschreiten darf. 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 bewilligen, wobei mindestens 15 freie Sonntage für die Beschäftigten erhalten bleiben 
müssen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
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(5) Werden Beschäftigte an einem Sonntag eingesetzt, müssen sie einen Ersatzruhetag erhalten, der 
innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. 
Werden Beschäftigte an einem Feiertag beschäftigt, der auf einen Werktag fällt, müssen sie einen 
Ersatzruhetag erhalten, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von 
acht Wochen zu gewähren ist. 

(6) Beschäftigte in Verkaufsstellen können verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von 
der Beschäftigung freigestellt zu werden. Bei der Häufigkeit der Arbeitseinsätze an den Werktagen ab 
20.00 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen soll auf die sozialen Belange der Beschäftigten Rücksicht 
genommen werden. 

(7) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 finden auf pharmazeutisch vorgebildete Beschäftigte in 
Apotheken keine Anwendung. 

§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als 
Gewerbetreibender im Sinne des § 3 Absatz 3 

1. entgegen § 3 Absatz 2 Verkaufsstellen offen hält oder Waren feilhält, 

2. entgegen § 3 Absatz 4 nicht auf die jeweiligen Öffnungszeiten hinweist, 

3. entgegen §§ 4 bis 8 und der darauf gestützten Rechtsverordnungen außerhalb der zugelassenen 
Öffnungszeiten Waren abgibt oder feilhält, 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Aufzeichnungen nicht führt oder nicht bereitstellt, 

5. entgegen § 9 Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen einsetzt oder den Pflichten nach § 9 Absätze 1, 
2, 3, 5 oder 6 Satz 1 nicht nachkommt oder 

6. entgegen § 10 die Auskünfte nicht erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§ 12 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

(…) 

12.8 Hessen 

12.8.1 Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG) 
Vom 17.09.1952 (GVBI. S. 145), in der Fassung vom 29.12.1971 (GVBI. I S. 344) zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. S. 622) 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   [Gesetzliche Feiertage] 

(1) Gesetzliche Feiertage sind die Sonntage sowie 

der Neujahrstag, 
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der Karfreitag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai, 

der Himmelfahrtstag, 

der Pfingstmontag, 

der Fronleichnamstag, 

der Tag der Deutschen Einheit, 

der 1. und 2. Weihnachtstag. 

(2) Der zweitletzte Sonntag nach Trinitatis ist Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und 
die Toten beider Weltkriege (Volkstrauertag). 

(3) Der letzte Sonntag nach Trinitatis ist Totensonntag. 

§ 2   [Verordnungsermächtigung]  

Die Landesregierung kann durch Verordnung aus besonderem Anlaß im Einzelfall einen Werktag zum 
gesetzlichen Feiertag für das Landesgebiet oder für Teile des Landes erklären. 

§ 3   [Allgemeine Feiertage] 

Die gesetzlichen Feiertage der §§ 1 und 2 dieses Gesetzes sind Fest- oder allgemeine Feiertage im 
Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 4   [Besuch des Gottesdienstes] 

(1) Soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, haben die Arbeitgeber Mitgliedern der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, an deren Feiertagen, auch wenn diese 
nicht zugleich gesetzliche Feiertage sind, den Gottesdienst zu besuchen. 

(2) Ebenso ist an diesen Feiertagen den Schülern die zum Besuch des Gottesdienstes erforderliche 
Freizeit zu gewähren. 

Zweiter Abschnitt Schutzbestimmungen 

§ 5   [Dauer des Schutzes] 

(1) Die gesetzlichen Feiertage werden als Tage der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 6   [Verbotene Tätigkeiten] 

(1) An den gesetzlichen Feiertagen sind Arbeiten verboten, die geeignet sind, die äußere Ruhe des 
Tages zu beeinträchtigen, sofern ihre Ausübung nicht nach Bundes- oder Landesrecht besonders 
zugelassen ist. 

(2) Dieses Verbot gilt nicht 
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für den Betrieb von Post, Eisenbahn, Straßenbahn und Kraftomnibuslinien; 

für die sonstigen öffentlichen und privaten Unternehmungen des Personenverkehrs und der 
Beförderung von Reisegepäck, für den Gewerbebetrieb der Dienstmänner, Fremdenführer und 
Bootsverleiher sowie für die Hilfseinrichtungen des Straßenverkehrs, wie Tankstellen, 
Garagenbetriebe, bewachte Parkplätze und dergleichen; 

für Arbeiten im Hause oder in der Landwirtschaft, die nicht aufgeschoben werden können, sowie für 
unaufschiebbare Arbeiten, die zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder 
Eigentum, im Interesse öffentlicher Einrichtungen oder Anstalten oder zur Verhütung eines 
Notstandes, zur Vorbereitung der am folgenden Tage stattfindenden Märkte oder in Industriebetrieben 
zur Gewährleistung der Fortführung der nach Lage der Dinge bei ihnen üblichen Arbeit erforderlich 
sind; 

für nicht gewerbsmäßige leichtere Arbeiten in Haus und Garten, wenn hierdurch keine unmittelbare 
Störung des Gottesdienstes eintritt; 

für den Betrieb von Videotheken und Bibliotheken von 13 Uhr an. 

Satz 1 Nr. 5 gilt nicht an den in den §§ 8 und 9 genannten Feiertagen. 3Bibliotheken im Sinne von Satz 
1 Nr. 5 sind systematisch geordnete und erschlossene Sammlungen von Büchern und anderen Medien 
zur Nutzung durch jedermann oder eine nach dem Nutzungszweck abgegrenzte Gruppe. 

 (3) Bei erlaubten Arbeiten sind unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. 

§ 7   [Verbotene Veranstaltungen] 

(1) An den gesetzlichen Feiertagen sind von 4 Uhr bis 12 Uhr verboten: 

Veranstaltungen, bei denen eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung einzelner zur Teilnahme besteht; 

öffentliche Tanzveranstaltungen; 

andere der Unterhaltung dienende öffentliche Veranstaltungen, wenn nicht ein überwiegendes 
Interesse der Kunst, Wissenschaft, Volksbildung oder Politik vorliegt; 

alle sonstigen Veranstaltungen sowie Aufzüge und Umzüge aller Art, wenn hierdurch der Gottesdienst 
unmittelbar gestört wird. 

(2) Wo ein Nachmittagsgottesdienst üblich ist, gilt das Verbot des Abs. 1 Nr. 4 auch für dessen Dauer. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für den 1. Mai und den Tag der Deutschen Einheit. 

§ 8   [Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag] 

(1) Am Karfreitag von 0 Uhr an, am Volkstrauertag und Totensonntag von 4 Uhr an sind unbeschadet 
der Bestimmungen des § 7 verboten: 

öffentliche Tanzveranstaltungen; 

öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie Aufzüge und Umzüge aller Art, wenn sie 
nicht den diesen Feiertagen entsprechenden ernsten Charakter tragen; 
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alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung der Feiertage, der 
seelischen Erhebung oder einem überwiegenden Interesse der Kunst, Wissenschaft, Volksbildung oder 
Politik dienen. 

(2) Am Karfreitag von 0 Uhr an, am Volkstrauertag und Totensonntag von 4 Uhr bis 13 Uhr sind auch 
öffentliche sportliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art verboten. 

(3) Bei der öffentlichen Darbietung von Rundfunksendungen sowie von Musik- und anderen 
Tonaufnahmen ist auf den ernsten Charakter der Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 9   [Weihnachten, Ostern] 

Am 1. Weihnachtstag, Ostersonntag und Pfingstsonntag gelten die Vorschriften des § 7 Abs. 1 Nr. 1 
und 4 während des ganzen Tages. 

§ 10   [Gründonnerstag, Karsamstag, Heiligabend] 

Am Gründonnerstag von 4 Uhr an, am Karsamstag und von 17 Uhr an am Heiligabend sind 
öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. 

§ 11   [Allgemeine Rücksichtnahme] 

Auch bei solchen Verrichtungen und Veranstaltungen, die nach den §§ 5 bis 10 oder nach sonstigen 
bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften nicht verboten sind, ist auf das Wesen der Sonn- und 
Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 12   [Schutz des Gottesdienstes] 

An den in § 4 genannten Tagen sind in den Orten, in denen sie begangen werden, in der Nähe der 
gottesdienstlichen Häuser und Räume alle Veranstaltungen zu unterlassen, durch die der Gottesdienst 
unmittelbar gestört wird. 

§ 13  [Grundrechtseinschränkung] 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Art. 8 des Grundgesetzes) wird für Versammlungen unter 
freiem Himmel nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, des § 8 Abs. 1 Nr. 3, des § 9 und des § 12 
eingeschränkt. 

§ 14   [Befreiungen] 

(1) Die örtliche Ordnungsbehörde kann für einzelne Feiertage von den in diesem Abschnitt 
vorgesehenen Beschränkungen und Verboten Befreiung gewähren. 

(2) Für den vollautomatischen Betrieb von vollständig geschlossenen Autowaschanlagen, die mit 
Tankstellen verbunden sind, kann die örtliche Ordnungsbehörde für alle gesetzlichen Feiertage 
Befreiung von dem Arbeitsverbot nach § 6 Abs. 1 gewähren; dies gilt nicht für den Karfreitag, den 
Volkstrauertag und den Totensonntag. Die Öffnungszeiten sind so festzulegen, daß sie vom 1. Mai bis 
zum 31. August die Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr, in den übrigen Monaten von 7 Uhr bis 20 Uhr nicht 
überschreiten.  

(3) Bei der Entscheidung über die Befreiung sollen die sich aus der Beschaffenheit und Lage der 
Anlage ergebenden Auswirkungen sowie die Vermeidbarkeit verhaltensbedingter 
Lärmbeeinträchtigungen berücksichtigt werden. Befreiungen können mit Bedingungen und Auflagen 



513 

 

verbunden sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs und unter dem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen erteilt werden. Die Befreiung nach Abs. 2 wird 
für längstens drei Jahre erteilt und kann entsprechend verlängert werden. 

§ 15   [Verordnungsermächtigung] 

Der Minister des Innern kann durch Verordnung aus besonderem Anlaß für das Landesgebiet oder für 
Teile des Landes die Schutzvorschriften der §§ 8 und 10 auf andere in diesen Bestimmungen nicht 
genannte Tage ausdehnen. 

Dritter Abschnitt Bußgeld- und Schlußbestimmungen 

§ 16   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften über das Verbot 

von Arbeiten, die geeignet sind, die äußere Ruhe an gesetzlichen Feiertagen zu beeinträchtigen (§ 6), 

von Veranstaltungen an gesetzlichen Feiertagen (§§ 7, 8, 9), 

öffentlicher Tanzveranstaltungen zu den in § 10 bestimmten Zeiten, 

von Veranstaltungen, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird (§ 12), 

zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des § 15 erlassenen 
Rechtsvorschrift zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 17  [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

 

12.8.2 Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG)116 
Vom 23.11.2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.02.2010 (GVBl. I 

S. 10) 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es,  

1. die Rahmenbedingungen für flexible Öffnungs- und Verkaufszeiten zu verbessern sowie 

                                                            
 

116 Gesetz tritt mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. 
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2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung zu schützen. 

§ 2   Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff  

(…) 

6. „Feiertage“ die gesetzlichen Feiertage. 

(2) Für das Feilhalten von Waren innerhalb und außerhalb von Verkaufsstellen gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit in den einzelnen Vorschriften keine anderen Regelungen 
getroffen sind.  

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung  

1. auf gewerberechtlich festgesetzte Messen, Märkte und Ausstellungen oder für gewerberechtlich 
zugelassene Großmärkte, wenn keine Waren für den Verkauf an den Endverbraucher feilgehalten 
werden, 

2. auf den Verkauf von Zubehörartikeln, der in einem engen Zusammenhang mit einer nach anderen 
Rechtsvorschriften erlaubten nicht gewerblichen oder gewerblichen Tätigkeit oder Veranstaltung steht, 
insbesondere bei Kultur- und Sportveranstaltungen, in Freizeit-, Erholungs- und 
Vergnügungseinrichtungen, in Bewirtungs- und Beherbergungseinrichtungen sowie in Museen. 

§ 3   Öffnungszeiten 

(…)  

(2) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und 
Kunden geschlossen sein:  

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am Gründonnerstag ab 20 Uhr, 

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr und 

4. am 31. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr. 

Während dieser Zeiten ist auch das Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von 
Verkaufsstellen verboten.  

(3) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für das Feilhalten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen auf 
Volksfesten, die von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind.  

(4) Die Gemeinden können  

1. abweichend von Abs. 2 Nr. 1 Ausnahmen für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und 
Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung 
örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist, 

2. in den Grenzen des § 4 Abs. 1 Nr. 4 bis 6, des § 5 und des § 6 einen geschäftlichen Verkehr auf 
Großmärkten zum Verkauf an den Endverbraucher zulassen. 
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(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, hat die Inhaberin oder der Inhaber an der 
Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Bei den 
jeweiligen Öffnungszeiten sind die Zeiten des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen.  

§ 4   Sonderöffnungszeiten 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen  

1. Tankstellen in der Zeit von 0 bis 24 Uhr für die Abgabe von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für die 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft von Kraftfahrzeugen sowie für die Abgabe von 
Reisebedarf, 

2. Verkaufsstellen auf internationalen Verkehrsflughäfen, Flughäfen und Personenbahnhöfen in der 
Zeit von 0 bis 24 Uhr, auf Flughäfen und Personenbahnhöfen jedoch nur für die Abgabe von 
Reisebedarf, 

3. Kioske für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren, 
Lebens- und Genussmitteln in kleineren Mengen, 

4. Verkaufsstellen, die überwiegend Bäcker- oder Konditorwaren feilhalten, für die Dauer von sechs 
Stunden zur Abgabe frischer Back- und Konditorwaren, 

5. Verkaufsstellen, in denen Blumen in erheblichem Umfang feilgehalten werden, für die Dauer von 
sechs Stunden für die Abgabe von Blumen und 

6. Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, Hofläden sowie genossenschaftliche Verkaufsstellen 
für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe selbst erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 

geöffnet sein.  

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist die Öffnung von Apotheken zur Abgabe von Arznei-, 
Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, Medizinprodukten, hygienischen 
Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. Die Landesapothekerkammer Hessen hat für 
Gemeinden oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der 
Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. (…) 

§ 5   Kur-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen  

1. in den durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen als Kurorte bezeichneten und 
anerkannten Orten sowie 

2. in einzeln zu bestimmenden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonderem 
Besucheraufkommen 

an jährlich bis zu 40 Sonn- oder Feiertagen für die Abgabe von Reisebedarf, Sportartikeln, 
Devotionalien, Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, und von Gegenständen des touristischen 
Bedarfs geöffnet sein. Die Dauer der Öffnungszeit darf an diesen Tagen acht Stunden nicht 
überschreiten.  
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(2) Die Bestimmung von Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten nach Abs. 1 Nr. 2 wird in den 
kreisfreien Städten vom Magistrat, in den Landkreisen vom Kreisausschuss wahrgenommen und ist 
öffentlich bekannt zu machen.  

(3) Die Offenhaltung ist auf die Bereiche zu beschränken, in denen der Kurbetrieb nach Abs. 1 Nr. 1 
stattfindet oder ein besonderes Besucheraufkommen nach Abs. 1 Nr. 2 anzutreffen ist. (…) Mit der 
Bekanntgabe sind die Sonn- und Feiertage, an denen eine Öffnung zulässig ist, und die Öffnungszeiten 
festzusetzen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu 
berücksichtigen.  

§ 6   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Die Gemeinden sind aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen 
Veranstaltungen berechtigt, abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 die Öffnung von Verkaufsstellen an 
jährlich bis zu vier Sonn- oder Feiertagen freizugeben. Der Zeitraum, während dessen die 
Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf sechs zusammenhängende Stunden nicht 
überschreiten, muss spätestens um 20 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes 
liegen. Die Freigabeentscheidung ist öffentlich bekannt zu machen. In der Bekanntgabe sind die 
Öffnungszeiten zu bestimmen.  

(…) 

(3) Die Adventssonntage, der 1. und 2. Weihnachtstag, Karfreitag, die Osterfeiertage, die 
Pfingstfeiertage, Fronleichnam, der zweitletzte Sonntag nach Trinitatis (Volkstrauertag) und der letzte 
Sonntag nach Trinitatis (Totensonntag) dürfen nicht freigegeben werden.  

§ 7   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Das für die Ausführung dieses Gesetzes zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmten 
Stellen können im Einzelfall über die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen weitere befristete 
Ausnahmen zulassen, soweit diese im öffentlichen Interesse erforderlich sind.  

(…) 

 

§ 8   Verordnungsermächtigung 

(1) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung  

1. abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 über die Ausnahmen nach § 4 hinaus weitere Ausnahmen 
zulassen, wenn dies zur Befriedigung an Sonn- und Feiertagen besonders hervortretender Bedürfnisse 
in der Bevölkerung erforderlich ist, 

2. die Offenhaltung von Verkaufsstellen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 auf bestimmte Sonn- und 
Feiertage, Zeiten und Waren beschränken, 

(…) 

4. die Zuständigkeit für den Erlass von Rechtsverordnungen nach Nr. 2 und 3 auf andere Stellen 
übertragen. 
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(2) In Rechtsverordnungen nach Abs. 1 Nr. 1 können Ausnahmen auf bestimmte Sonn- und Feiertage 
oder Jahreszeiten sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt werden. Eine 
Offenhaltung am 1. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag, Karfreitag und Fronleichnam soll nicht 
zugelassen werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung der Zeit 
des Hauptgottesdienstes festgesetzt.  

§ 9   Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und Feiertagen während der nach diesem 
Gesetz, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und aufgrund der in § 3 Abs. 4, 
§§ 5, 6 und 7 ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten für einen geschäftlichen Verkehr mit 
Kundinnen und Kunden einschließlich der notwendigen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 
beschäftigt werden.  

(2) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

(3) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 des Arbeitszeitgesetzes vom 
6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939), 
entsprechend. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt, ist 
ihnen innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von zwei Wochen ein 
Ersatzruhetag unmittelbar in Verbindung mit einer ununterbrochenen Ruhezeit von elf Stunden zu 
gewähren. 

§ 10   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes wird Gemeinden mit mehr als 
7 500 Einwohnern zur Erfüllung nach Weisung, im Übrigen dem Kreisausschuss zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen. 

(…) 

§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2  

a) den Bestimmungen des § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2 Satz 2, § 5 Abs. 1, § 9, 

b) einer Rechtsverordnung nach § 8, die für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

(…) 

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und c kann mit einer Geldbuße bis zu 2 500 
Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b und d oder Nr. 2 kann mit einer Geldbuße 
bis zu 1000 Euro geahndet werden.  

(…) 

§ 13   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 
außer Kraft. 
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12.9 Mecklenburg-Vorpommern 

12.9.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten für das Land 
Mecklenburg - Vorpommern (Ladenöffnungsgesetz – LöffG M-V) 

Vom 18.06.2007 (GVOBl. M-V S. 226) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für den gewerblichen Verkauf von Waren  

in Verkaufsstellen aller Art, 

in sonstigen Verkaufsständen und ähnlichen Einrichtungen, falls von ihnen von einer festen Stelle aus 
ständig Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten werden, 

außerhalb von Verkaufsstellen. 

Dem Verkauf stehen die Entgegennahme von Warenbestellungen und die fachliche Beratung gleich. 
Ausgenommen ist der Verkauf über elektronische Medien.  

§ 3   Allgemeine Verkaufszeiten 

(1) Der gewerbliche Verkauf ist an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und 
samstags von 0.00 bis 22.00 Uhr zulässig. Aus besonderem Anlass ist an vier Samstagen im Jahr der 
gewerbliche Verkauf bis 24.00 Uhr zulässig. (…) 

(2) Der gewerbliche Verkauf ist ausgeschlossen:  

1. an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, so ist der gewerbliche Verkauf abweichend von Absatz 
2 Nr. 1 für die Dauer von höchstens drei Stunden bis längstens14.00 Uhr zulässig, wenn überwiegend 
Lebens- und Genussmittel oder Weihnachtsbäume verkauft und Gottesdienste nicht gestört werden. 

§ 4   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Apotheken auch an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen während 
des ganzen Tages geöffnet sein. Es ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- 
und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.  

(2) Die zuständige Behörde kann für das Gebiet einer Gemeinde oder für Gebiete benachbarter 
Gemeinden mit mehreren Apotheken anordnen, dass während der Zeiten, in denen der Verkauf nicht 
zugelassen ist (§ 3 Abs. 2), abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. (…) 

§ 5   Sonderverkaufszeiten 

(1) Der Verkauf ist an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen höchstens für fünf Stunden für die Abgabe 
von Bäcker- oder Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnissen, Reiseandenken, Tabakwaren, 
Blumen sowie Zeitungen und Zeitschriften zugelassen, sofern die vorgenannten Waren in der 
Verkaufsstelle das Hauptsortiment darstellen. Daneben dürfen als Nebensortiment auch Lebens- und 
Genussmittel in kleineren Mengen verkauft werden.  
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(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen auch an Sonn- und Feiertagen während des ganzen 
Tages geöffnet sein. In den in § 3 Abs. 2 genannten Zeiten ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 
ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet.  

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen 
sowie auf Flughäfen und in Fährhäfen, soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen 
bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur 
bis 17.00 Uhr. In den in § 3 Abs. 2 genannten Zeiten ist nur der Verkauf von Reisebedarf zulässig. Für 
Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.  

(4) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist der gewerbliche Verkauf von Waren an Sonntagen, die keine 
gesetzlichen Feiertage sind, für die Dauer von höchstens fünf Stunden in Gemeinden zulässig, deren 
Gebiet in einer Entfernung von nicht mehr als 15 Kilometern zur nächstgelegenen 
Grenzübergangsstelle zur Republik Polen gelegen ist.  

§ 6   Verkauf an Sonntagen aus besonderem Anlass 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist der gewerbliche Verkauf aus besonderem Anlass an jährlich 
höchstens vier Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, zulässig. Diese Tage werden durch 
das zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus oder von den von ihm durch 
Rechtsverordnung bestimmten Stellen frei gegeben. Der Zeitraum ist anzugeben. Er muss außerhalb 
der Hauptzeiten der Gottesdienste liegen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht an Sonntagen des Monats Dezember mit Ausnahme des ersten Advents.  

§ 7   Arbeitszeiten an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen; Beschäftigtenschutzregelungen 

(1) Verkaufspersonal darf an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nur während der ausnahmsweise 
zugelassenen Verkaufszeiten (§§ 3 bis 6, 10 und 11 sowie der hierauf gestützten Vorschriften) 
beschäftigt werden. Zur Erledigung von unerlässlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten dürfen 
sie während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.  

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten.  

(3) Im Verkauf, der nach den §§ 5, 10 und 11 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen zugelassen ist, dürfen die jeweiligen Beschäftigten nur an jährlich höchstens 
22 Sonn- und gesetzlichen Feiertagen eingesetzt werden.  

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 bewilligen, wobei mindestens 15 freie Sonntage für die Beschäftigten erhalten bleiben 
müssen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

(5) Werden Beschäftigte an einem Sonn- und gesetzlichen Feiertag eingesetzt, so sind sie, wenn die 
Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13.00 Uhr, wenn 
sie länger als sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit 
freizustellen. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag oder in jeder 
zweiten Woche ein Nachmittag ab 13.00 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Statt an einem Nachmittag 
darf die Freizeit am Samstag oder Montagvormittag bis 14.00 Uhr gewährt werden. Während der 
Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden. 
Mindestens ein Wochenende (Samstag und Sonntag) im Kalendermonat muss beschäftigungsfrei sein.  
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(…) 

§ 9   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz in diesem Gesetz und 
den hierauf erlassenen Vorschriften übt das Landesamt für Gesundheit und Soziales aus; (…) 

§ 10   Bäder- und Fremdenverkehrsorte 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus kann im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und 
Bedingungen ausnahmsweise in Kur- und Erholungsorten, Weltkulturerbestädten sowie in 
anerkannten Ausflugsorten und Ortsteilen mit besonders starkem Fremdenverkehr abweichend von § 3 
Abs. 2 an Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, der gewerbliche Verkauf zugelassen 
werden darf. Die Öffnungszeiten müssen außerhalb der Hauptzeit der Gottesdienste liegen. Der Monat 
Dezember darf, mit Ausnahme des ersten Advents, nicht frei gegeben werden.  

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 
6 bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse dringend notwendig werden. Die 
Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

 

 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Gewerbetreibende oder 
Gewerbetreibender im Sinne des § 1  

1. entgegen § 3 Abs. 1 an einem Samstag nach 22.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder 
zulässt, ohne dass er der zuständigen Behörde zwei Wochen im Voraus schriftlich angezeigt 
hat, dass er an diesem Samstag bis 24.00 Uhr gewerblich verkaufen wird, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen gewerbliche Verkäufe tätigt 
oder zulässt, 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, nach 
14.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder zulässt, 

4. entgegen § 3 Abs. 3 am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, länger als drei 
Stunden gewerbliche Verkäufe tätigt oder zulässt, bei denen es sich nicht überwiegend um 
Lebens- und Genussmittel oder Weihnachtsbäume handelt oder nach 14.00 Uhr gewerbliche 
Verkäufe tätigt oder zulässt, 

5. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen andere Waren als Arznei-, 
Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmittel, hygienische Artikel sowie 
Desinfektionsmittel verkauft, 

6. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen gewerbliche Verkäufe für 
über fünf Stunden tätigt oder zulässt, 



521 

 

7. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen andere Waren als Bäcker- 
oder Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnisse, Reiseandenken, Tabakwaren, Blumen 
sowie Zeitungen und Zeitschriften verkauft, 

8. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen Bäcker- oder Konditorwaren, 
Milch und Milcherzeugnisse, Reiseandenken, Tabakwaren, Blumen sowie Zeitungen und 
Zeitschriften verkauft, ohne dass die vorgenannten Waren in der Verkaufsstelle das 
Hauptsortiment darstellen, 

9. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Lebens- und Genussmittel in größeren Mengen verkauft, 

10. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 2 Waren verkauft, die für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft notwendig sind und weder Ersatzteile für Kraftfahrzeuge noch Betriebsstoffe 
und Reisebedarf sind, 

11. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 und 2 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen Waren verkauft, die 
nicht den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind, 

12. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 am 24. Dezember nach 17.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder 
zulässt, 

13. entgegen § 5 Abs. 4 an Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, für mehr als fünf 
Stunden in Gemeinden, deren Gebiet in einer Entfernung von nicht mehr als 15 Kilometern 
zur nächstgelegenen Grenzübergangsstelle zur Republik Polen gelegen ist, gewerbliche 
Verkäufe tätigt oder zulässt, 

14. entgegen § 7 Abs. 1 Verkaufspersonal an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen über die 
zugelassenen Verkaufszeiten (§§ 3 bis 6, 10 und 11 sowie den hierauf gestützten Vorschriften) 
hinaus beschäftigt, 

15. entgegen § 7 Abs. 2 die Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen acht Stunden überschreitet, 

16. entgegen § 7 Abs. 3 die jeweiligen Beschäftigten über jährlich 22 Sonn- und gesetzliche 
Feiertage hinaus einsetzt, 

17. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag für 
länger als drei Stunden eingesetzt wurden, nicht an einem Werktag derselben Woche ab 13.00 
Uhr freistellt, 

18. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag für 
länger als sechs Stunden eingesetzt wurden, nicht an einem ganzen Werktag derselben Woche 
von der Arbeit freistellt, 

19. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag bis zu 
drei Stunden beschäftigt wurden, nicht an jedem zweiten Sonntag oder in jeder zweiten 
Woche an einem Nachmittag ab 13.00 Uhr beschäftigungsfrei stellt, und auch nicht die 
Freizeit an einem Nachmittag am Samstag oder Montagvormittag bis 14.00 Uhr gewährt, 

20. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 3 Freizeit während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle 
geschlossen sein muss, gewährt, 
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21. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 4 Beschäftigte nicht mindestens ein Wochenende (Samstag und 
Sonntag) im Kalendermonat beschäftigungsfrei stellt, 

(…) 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet 
werden.  

(….) 

§ 13   Bestimmung der zuständigen Behörden 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf die zuständige Behörde verwiesen wird, ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zuständig. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
ist auch zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 12.  

(2) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus kann durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit nach Absatz 1 Satz 1 und 2 auf andere Behörden übertragen. 

 

 

§ 14   Übergangsregelungen 

Regelungen, die aufgrund bisher geltenden Rechts erlassen worden sind, behalten ihre Gültigkeit, 
soweit sie nicht gegen Bestimmungen dieses Gesetzes verstoßen und können im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Gesetzes verändert werden.  

12.9.2 Gesetz über Sonn- und Feiertage [von Mecklenburg-Vorpommern] 
(FTG M - V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 08.03.2002 (GVOBl. M-V S. 145), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.11.2012 (GVBl. M-V S. 502, 503) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage und die Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr, soweit im Einzelnen nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind: 

1. der Neujahrstag (1. Januar), 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Christi-Himmelfahrtstag, 
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6. der Pfingstmontag, 

7. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

8. der Reformationstag (31. Oktober), 

9. der 1. Weihnachtstag (25. Dezember), 

2. der 2. Weihnachtstag (26. Dezember). 

(2) Gedenk- und Trauertage sind: 

1. der Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor dem 1. Advent), 

2. der Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent), 

3. der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des 2. Weltkrieges. 

(3) Die Landesregierung kann bei besonderem Anlass für das ganze Land oder für Teilgebiete des 
Landes Werktage zu einmaligen Feiertagen, Gedenktagen oder Trauertagen erklären und die 
Schutzvorschriften der §§ 3 bis 6 auf sie ausdehnen. 

§ 3   Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die Feiertage sind Tage der allgemeinen Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Arbeiten oder Handlungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu 
stören oder die dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen, sind verboten, soweit sie nicht 
nach § 4 erlaubt sind.  

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten 

(1) An Sonn- und Feiertagen sind erlaubt: 

1. gewerbliche Arbeiten, deren Ausführung an Sonn- und Feiertagen nach Bundes- oder Landesrecht 
zugelassen ist, 

2. Tätigkeiten von Postdiensten sowie der Versorgungsbetriebe und -anlagen, der Eisenbahnen und 
sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen Personenbeförderung dienen, 

3. Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass Instandsetzungsarbeiten an 
Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt erforderlich sind, 

4. Tätigkeiten der Feuerwehren einschließlich der erforderlichen Übungen, 

5. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a)  zur Verhütung eines Notstandes oder zur Erfüllung sonstiger öffentlicher Interessen, 

b)  zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

c) zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse oder zur Vorbereitung der am 
folgenden Tag stattfindenden Märkte, 

6. Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, soweit diese die Öffentlichkeit nicht 
stören, 
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7. Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen, 

8. die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art sowie die nicht gewerbsmäßige 
Säuberung von Flächen, die der Erholung dienen, 

9. die Öffnung von Videotheken ab 12.00 Uhr mit Ausnahme am Karfreitag, Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, Volkstrauertag und Totensonntag. 

(2) An Sonntagen ist erlaubt: 

das Betreiben von Autowaschanlagen und Münz- und Selbstbedienungswaschsalons mit Ausnahme 
am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag und Totensonntag. 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen 

(1) An Sonn- und Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober, sind während der 
Hauptzeit des Gottesdienstes (6.00 Uhr bis 11.30 Uhr, am 24. Dezember - Heiliger Abend - ab 13.00 
Uhr) verboten: 

1. öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, öffentliche Auf- und Umzüge und öffentliche 
Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn und soweit sie den Gottesdienst unmittelbar stören, 

2. alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse 
der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt. 

(2) Am Totensonntag und am Volkstrauertag gelten die Verbote gemäß Absatz 1 für die Zeit von 4.00 
Uhr bis 24.00 Uhr und am Karfreitag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. 

§ 6   Verbot von Sport, Tanz- und sonstigen Veranstaltungen 

(1) Öffentliche sportliche Veranstaltungen sind am Karfreitag ganztägig, am Totensonntag ab 5.00 
Uhr und am 24. Dezember (Heiliger Abend) ab 13.00 Uhr verboten. 

(2) Am Karfreitag von 0.00 Uhr bis Karsonnabend 18.00 Uhr, am Volkstrauertag und Totensonntag 
von 5.00 Uhr bis 24.00 Uhr, am 24. Dezember (Heiliger Abend) von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr sind 
verboten: 

1. öffentliche Tanzveranstaltungen, 

2. Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen, 

3. der Betrieb von Spielhallen. 

§ 7   Kirchliche Feiertage 

(1) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften außer den 
in § 2 genannten Feiertagen begangen werden. 

(2) An kirchlichen Feiertagen haben die Arbeitgeber den in einem Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft 
Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im 
allgemeinen Interesse vordringliche Aufgaben zu erledigen sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 
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Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht 
erwachsen. 

(3) An kirchlichen Feiertagen ist Schülern und Lehrern aller Schularten, die sich zu staatlich 
anerkannten Religionsgemeinschaften bekennen, auf Wunsch Freistellung vom Unterricht zum Besuch 
des Gottesdienstes zu gewähren. 

§ 8   Ausnahmen von Verboten 

(1) Die in Absatz 2 genannten Aufgaben werden auf die kreisfreien Städte, die Ämter und die 
amtsfreien Gemeinden übertragen. 

(2) Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes können die Oberbürgermeister (Bürgermeister) der 
kreisfreien Städte, die Amtsvorsteher und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden von den 
Verboten und Beschränkungen der §§ 3 bis 6 Ausnahmen zulassen. 

§ 9   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 2 Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, 

2. entgegen §§ 5 und 6 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt, 

3. als Arbeitgeber entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 an kirchlichen Feiertagen den in einem Beschäftigungs- 
oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt, 

4. einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 zuwiderhandelt, sofern sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Vorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 10   Grundrechtseinschränkung 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 1 Nr. 1 eingeschränkt. 

§ 11   Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das 
Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem 
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales und dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus. 
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§ 12   (In-Kraft-Treten) 

12.10 Niedersachsen 

12.10.1 Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage (NFeiertagsG) 
In der Fassung vom 07.03.1995 (Nds. GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23.06.2005 (GVBl. S. 207) 

§ 1   [Allgemeines] 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die kirchlichen Feiertage werden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0 bis 24 Uhr. 

I. Abschnitt   Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage 

§ 2   [Feiertage] 

(1) Staatlich anerkannte Feiertage sind: 

a) Neujahrstag, 

b). Karfreitag, 

c) Ostermontag, 

d) der 1. Mai, 

e) Himmelfahrtstag, 

f) Pfingstmontag, 

g) der 3. Oktober, als Tag der Deutschen Einheit, 

h) 1. Weihnachtstag, 

i) 2. Weihnachtstag. 

Der 31. Oktober 2017 ist als Reformationsjubiläum zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags Martin 
Luthers ein Feiertag im Sinne des Satzes 1.117 

(2) Diese Tage sind Fest-, allgemeine oder gesetzliche Feiertage im Sinne bundes- oder 
landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 3   [Allgemeine Arbeitsruhe] 

Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

                                                            
 

117 Absatz 1 Satz 2 tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2017 außer Kraft 
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§ 4   [Verbot der Ruhestörung] 

(1) Öffentlich bemerkbare Handlungen, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und 
Feiertage widersprechen, sind verboten. 

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind diejenigen Handlungen ausgenommen, die nach Bundes- oder 
Landesrecht besonders zugelassen oder nachstehend aufgeführt sind: 

a) der Betrieb der Post, der Eisenbahnverkehr, die Schifffahrt, die Luftfahrt, der 
Güterfernverkehr, der Kraftomnibuslinien- und sonstige Personenverkehr, 
Versorgungsbetriebe sowie die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten; 

b) unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 
Bedürfnisse oder zur Verhütung eines Notstandes oder zur Vorbereitung der am folgenden 
Tage stattfindenden Märkte erforderlich sind; 

c) nicht gewerbsmäßige leichtere Betätigungen in Haus und Garten. 

(3) Videotheken dürfen an Sonntagen und an staatlich anerkannten Feiertagen ab 13.00 Uhr öffnen. 

§ 5   [Verbotene Veranstaltungen] 

(1) An den in § 3 genannten Tagen sind während der Zeit von 7 bis 11 Uhr morgens folgende 
Veranstaltungen und Handlungen verboten, soweit sie nicht nach Bundesrecht besonders zugelassen 
oder nach Landesrecht gestattet und unaufschiebbar sind: 

a) öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Aufzüge, die nicht mit dem 
Gottesdienst zusammenhängen; das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ( Artikel 8 Abs. 2 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt; 

b) die der Unterhaltung oder dem Vergnügen dienenden Veranstaltungen, bei denen nicht ein 
höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

c) Veranstaltungen und Handlungen, soweit sie religiöse oder weltanschauliche Feiern stören 
oder den Besucherinnen oder Besuchern dieser Feiern den Zugang erschweren. 

(2) Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober. 

§ 6   [Zusätzliche Verbote an besonderen Feiertagen] 

(1) Am Karfreitag sind zusätzlich verboten: 

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen; 

b) öffentliche sportliche Veranstaltungen; 

c) alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung 
oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den 
ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen. 

(2) Am zweiten Sonntag vor dem 1. Advent (Volkstrauertag) und am letzten Sonntag vor dem 1. 
Advent (Totensonntag) sind zusätzlich verboten: 
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a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen, von 5 Uhr morgens ab; 

b) öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

c) öffentliche sportliche Veranstaltungen nicht gewerblicher Art, sofern sie mit Auf- oder 
Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder mit Festveranstaltungen verbunden sind; 

d) alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung 
oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den 
ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen. 

Nicht verboten sind Ausstellungen nicht gewerblicher Art, die weder durch ein Beiprogramm noch auf 
andere Weise den ernsten Charakter des Tages beeinträchtigen. 

II. Abschnitt   Die kirchlichen Feiertage 

§ 7   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An den folgenden kirchlichen Feiertagen ist die Zeit von 7 bis 11 Uhr morgens nach § 5 Abs. 1 
geschützt: 

a) Januar (Epiphanias/Heiligedreikönigstag); 

b) 31. Oktober (Reformationsfest) 

c) in Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln evangelischer Bevölkerung; 

d) Donnerstag nach dem Trinitatis-Sonntag (Fronleichnam) und 1. November (Allerheiligen) 

e) in Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln katholischer Bevölkerung; 

f) Buß- und Bettag (Mittwoch nach dem Volkstrauertag). 

(2) In Gemeinden, in denen der Reformationstag, der Fronleichnamstag oder der Allerheiligentag 
bisher als ganztägige kirchliche Feiertage üblich waren, gilt der Schutz nach § 5 Abs. 1 Buchst. c für 
den ganzen Tag. Die Feststellung hierüber treffen die Gemeinden. 

§ 8   [Allerseelentag] 

In Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln katholischer Bevölkerung ist der Allerseelentag (2. bzw. 
3. November) nach § 6 Abs. 2 geschützt. 

§ 9   [Gründonnerstag, Karsamstag, Heiligabend] 

Am Donnerstag der Karwoche ab 5 Uhr morgens und am Sonnabend der Karwoche sowie am 
Vorabend des Weihnachtsfestes (Heiligabend) sind öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. 

§ 10   [Gottesdienstbesuch] 

Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der 
Religionsgemeinschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den in § 7 
genannten kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst 
teilzunehmen. 
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§ 11   [Unterrichtsbefreiung] 

Den Schülerinnen und Schülern ist an den in § 7 Abs. 1 Buchst. a bis d genannten Feiertagen ihrer 
Religionsgemeinschaften und am Gründonnerstag Gelegenheit zu geben, an Gottesdiensten oder 
vergleichbaren religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Satz 1 gilt für andere kirchliche Feiertage 
entsprechend, soweit eine Unterrichtsbefreiung dem örtlichen Herkommen entspricht. 

§ 12   [Berechnung des Konfessionsanteils] 

(1) Maßgebend für die Ermittlung des Konfessionsanteils an der Bevölkerung ist das Ergebnis der 
jeweils letzten Volkszählung. 

(2) In Zweifelsfällen entscheiden die Gemeinden. 

III. Abschnitt   Bußgeld- und Schlußbestimmungen 

§ 13   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer Handlungen vornimmt oder Veranstaltungen durchführt, die nach den §§ 4 bis 9 verboten 
sind, handelt ordnungswidrig. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 14   [Ausnahmen] 

(1) Die Gemeinden können Ausnahmen zulassen 

a) von den Einschränkungen des § 5 Abs. 1 Buchst. a und b für Umzüge aus Anlaß von 
Volksfesten, die örtliches Brauchtum pflegen und nur einmal im Jahr stattfinden, 

b) von den Verboten des § 6 Abs. 2 für gewerberechtlich festgesetzte Ausstellungen am 
Volkstrauertag, sofern der ernste Charakter des Tages nicht beeinträchtigt wird, 

c) von den Verboten und Beschränkungen der §§ 4 bis 6 und 9 aus besonderem Anlaß im 
Einzelfalle. 

Auf Antrag können Ausnahmen nach Satz 1 Buchst. a und b widerruflich für einen Zeitraum von 
mehreren Jahren zugelassen werden. 

(2) Für die Zulassung einer Ausnahme nach Absatz 1 bei einer öffentlichen Veranstaltung, die mehrere 
Gemeinden berührt, ist deren gemeinsame Fachaufsichtsbehörde zuständig. 

12.10.2 Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten 
(NLöffVZG) 

Vom 08.03.2007 (Nds.GVBl. S. 111), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 (Nds. 
GVBl. S. 348)  

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Verkaufsstellen, in denen an jedermann Waren verkauft werden, und für das 
gewerbliche Verkaufen von Waren an jedermann im unmittelbaren persönlichen Kontakt mit der 
Kundin oder dem Kunden.  

(2) Es findet keine Anwendung auf  
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1. Zubehörverkauf, wenn er am Ort der Hauptleistung erbracht wird und diese Hauptleistung nicht den 
Vorschriften dieses Gesetzes unterliegt, sowie 

2. den Verkauf von Waren auf Volksfesten sowie auf festgesetzten Messen, Märkten und 
Ausstellungen. 

(3) Die bundesrechtlichen Regelungen des Gesetzes über den Ladenschluss und die darauf gestützten 
bundesrechtlichen Rechtsverordnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht anzuwenden. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(1) Verkaufsstellen sind Einrichtungen, in denen von einer festen Stelle aus ständig Waren verkauft 
werden. Dazu gehören außer Ladengeschäften aller Art auch Kioske.  

(2) Waren des täglichen Kleinbedarfs sind (…) 

(3) Ausflugsorte sind Orte oder Ortsbereiche mit besonderer Bedeutung für den Fremdenverkehr, die 
über herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder über besondere Sport- oder Freizeitangebote verfügen 
sowie entsprechende, den Fremdenverkehr fördernde Einrichtungen vorhalten und ein hohes 
Aufkommen an Tages- oder Übernachtungsgästen aufweisen.  

§ 3   Allgemein zulässige Verkaufszeiten 

(1) An Werktagen dürfen Waren ohne zeitliche Beschränkung verkauft werden. 

(2) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen Verkaufsstellen nur in den 
Ausnahmefällen der §§ 4 und 5 geöffnet werden. 

(3) Am 24. Dezember ist die Öffnung ab 14 Uhr ausschließlich für Verkaufsstellen im Sinne des § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c und ausschließlich zu den dort genannten Zwecken der 
Verkaufsstelle zulässig. Dies gilt auch, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

(4) Die bei Ende der zulässigen Öffnungszeit anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch 
bedient werden. 

§ 4   Sonn- und Feiertagsregelung 

(1) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen geöffnet werden 

1. in der Zeit von 0 bis 24 Uhr 

a) Apotheken, 

b) Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft und Waren des täglichen Kleinbedarfs, 

c) Verkaufsstellen auf Bahnhöfen für den Personenverkehr, auf Flughäfen und in Fährhäfen für den 
Verkauf von Waren des täglichen Kleinbedarfs sowie von Bekleidungsartikeln und Schmuck, 

d) andere Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren zum sofortigen Verzehr zwecks Deckung örtlich 
auftretender Bedürfnisse, 

2. andere als die in Nummer 1 genannten Verkaufsstellen in der Zeit vom 15. Dezember bis 
31. Oktober, mit Ausnahme des Karfreitags und des ersten Weihnachtsfeiertags, für die Dauer von 
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täglich acht Stunden für den Verkauf von Waren des täglichen Kleinbedarfs, Bekleidungsartikel und 
Schmuck, von Devotionalien sowie von Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, sofern sich diese 
Verkaufsstellen befinden in 

a) Kur- und Erholungsorten, 

b) den Wallfahrtsorten 

Bethen (Stadt Cloppenburg), 

Germershausen (Rollshausen, Landkreis Göttingen), 

Ottbergen (Schellerten, Landkreis Hildesheim), 

Rulle (Wallenhorst, Landkreis Osnabrück), 

Ortsteil Wietmarschen (Wietmarschen, Landkreis Grafschaft Bentheim), 

Höherberg (Wollbrandshausen, Landkreis Göttingen), 

3. für die Dauer von täglich drei Stunden, die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen 
sollten,  

a) Verkaufsstellen, die nach ihrer Größe und ihrem Sortiment auf den Verkauf von täglichem 
Kleinbedarf (§ 2 Abs. 2) ausgerichtet sind, 

b) Hofläden. 

4. Verkaufsstellen, die nach ihrem Sortiment auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen aus-
gerichtet sind, sofern sie sich auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen in kleinen Mengen 
beschränken, 
 
a) für die Dauer von täglich drei Stunden, die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten 
liegen sollten, 
 
b) in anerkannten Ausflugsorten (Satz 2) und in Kur-, Erholungs- und Wallfahrtsorten (Num-
mer 2) für die Dauer von täglich acht Stunden in der Zeit vom 15. Dezember bis 31. Oktober, 
mit Ausnahme des Karfreitags und des ersten Weihnachtsfeiertags. 

 In Ausflugsorten, die von dem für Tourismus zuständigen Ministerium anerkannt worden 
sind, gilt Satz 1 Nr. 2 für andere als die in Satz 1 Nr. 1 genannten Verkaufsstellen mit der 
Maßgabe entsprechend, dass an Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen Schmuck und 
Bekleidungsartikel nicht verkauft werden dürfen. 

(2) Die gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 3 oder 4 oder Satz 2 bestimmten Öffnungszeiten sind so 
anzubringen, dass sie außerhalb der Verkaufsstelle sichtbar sind. 

 

§ 5   Allgemeine Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsregelung  

(1) Auf Antrag der überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen eines Ortsbereichs oder einer den 
örtlichen Einzelhandel vertretenden Personenvereinigung soll die zuständige Behörde zulassen, dass 
Verkaufsstellen unabhängig von der Regelung des § 4 an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen; die 
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Öffnung darf im Jahr in Ausflugsorten an insgesamt höchstens acht und in anderen Orten an insgesamt 
höchstens vier Sonn- und Feiertagen und jeweils höchstens für die Dauer von fünf Stunden täglich 
zugelassen werden. Satz 1 gilt nicht für den Karfreitag, den Ostersonntag und den Ostermontag, 
Himmelfahrt, den Pfingstsonntag und den Pfingstmontag, den Volkstrauertag und den Totensonntag 
sowie die Adventssonntage und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Behörde kann eine 
Genehmigung im Sinne des Satzes 1 ausnahmsweise für einzelne Verkaufsstellen erteilen. Die 
Öffnungszeit soll in den Fällen der Sätze 1 und 3 außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen. 

(2) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen weitere befristete Ausnahmen genehmigen, wenn 
diese im öffentlichen Interesse erforderlich werden. Sie können jederzeit widerrufen werden. 

§ 6   Verkauf außerhalb von Verkaufsstellen 

Das gewerbliche Verkaufen von Waren an jedermann im unmittelbaren persönlichen Kontakt mit der 
Kundin oder dem Kunden ist auch außerhalb von Verkaufsstellen nur innerhalb der allgemein 
zulässigen Ladenöffnungszeiten nach § 3 Abs. 1 und 3 gestattet. Soweit für die in § 4 Abs. 1 
genannten Verkaufsstellen Abweichungen von den allgemein zulässigen Ladenöffnungszeiten möglich 
sind, gelten diese Abweichungen für Tätigkeiten nach Satz 1 unter denselben Voraussetzungen und 
Bedingungen entsprechend.  

§ 7   Arbeitsschutz 

(1) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen ist die Beschäftigung von Verkaufspersonal 
innerhalb der anerkannten Öffnungszeiten sowie für Vor- und Nachbereitungszeiten von täglich 30 
Minuten, an jährlich höchstens 22 dieser Tage zulässig. Dabei darf die Dauer der täglichen Arbeitszeit 
acht Stunden nicht überschreiten.  

(2) Verkaufspersonal, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird, hat Anspruch auf folgende 
Ausgleichszeiten: 

1. Wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, muss der Nachmittag eines Werktags 
derselben Woche in der Zeit ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben. 

2. Wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert oder die regelmäßige Arbeitszeit in den 
Fällen der Nummer 1 spätestens um 13 Uhr endet, muss ein ganzer Werktag derselben Woche 
arbeitsfrei bleiben. 

3. Wenn die Beschäftigung weniger als drei Stunden dauert, muss an jedem zweiten Sonntag oder in 
jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben; anstelle des Nachmittags darf ein 
Vormittag eines Sonnabends oder eines Montags in der Zeit bis 14 Uhr arbeitsfrei gegeben werden. 

In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 und 2 muss mindestens jeder dritte Sonntag arbeitsfrei bleiben.(3) 
Verkaufsstelleninhaber sind verpflichtet, ein Verzeichnis über Name, Tag, Beschäftigungszeit und -art 
des Verkaufspersonals zu führen, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird. Das Verzeichnis ist 
zwei Jahre aufzubewahren. 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 und 2 genehmigen. Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten, Mitwirkungspflichten, Zuständigkeitsregelung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 
Verkaufsstelle oder in den Fällen des § 6 als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender  
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1. entgegen § 3 Abs. 2 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen verkauft, ohne dass 
einer der in den §§ 4 und 5 genannten Ausnahmefälle vorliegt, 

2. entgegen § 3 Abs. 3 am 24. Dezember in der Zeit ab 14 Uhr verkauft, ohne dass ein 
Ausnahmefall nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c vorliegt, 

3. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen 
Verkaufspersonal außerhalb der zulässigen Betriebszeiten beschäftigt, 

4. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 Verkaufspersonal an Sonntagen oder staatlich anerkannten 
Feiertagen länger als acht Stunden täglich beschäftigt, 

5. entgegen § 7 Abs. 3 das dort genannte Verzeichnis nicht oder nicht richtig führt oder dieses 
Verzeichnis weniger als zwei Jahre aufbewahrt, 

6. entgegen Absatz 2 Satz 1 den zuständigen Behörden die verlangten Auskünfte verweigert oder 
die angeforderten Unterlagen nicht vorlegt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zur Höhe von 15 000 Euro geahndet werden. 

(2) Verkaufsstelleninhaber und Verkaufspersonal sind verpflichtet, den zuständigen Behörden auf 
deren Verlangen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur Wahrnehmung von 
Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Die Behörden können Maßnahmen anordnen, die 
erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sicherzustellen. Die 
Beauftragten der Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstelle während des Betriebs zu betreten und zu 
besichtigen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) wird 
insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Zuständigkeiten zur Durchführung dieses Gesetzes 
durch Verordnung zu regeln. Dabei können einzelne Aufgaben auf die Gemeinden übertragen werden.  

12.11 Nordrhein-Westfalen 

12.11.1 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Nordrhein-Westfalen] 
(Feiertagsgesetz NW)  

Vom 23.04.1989 (GV. NW. S. 222), zuletzt geändert durch Gesetz am 20.12.1994 (GV. NW. S. 
1114) 

§ 1   Allgemeines  

(1) Die Sonntage und die Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von Mitternacht bis Mitternacht, soweit im Einzelnen nicht etwas 
Abweichendes bestimmt ist. 

§ 2   Feiertage  

(1) Feiertage sind:  

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 
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3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, 
Völkerversöhnung und Menschenwürde, 

5. der Christi-Himmelfahrtstag, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag (Donnerstag nach dem Sonntag Trinitatis), 

8. der 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit, 

9. der Allerheiligentag (1. November), 

10. der 1. Weihnachtstag, 

11. der 2. Weihnachtstag. 

(2) Gedenk- und Trauertage sind:  

1. der Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem 1. Advent), 

2. der Totensonntag (letzter Sonntag von dem 1. Advent). 

§ 3   Arbeitsverbote  

An Sonn- und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten verboten, die geeignet sind, die 
äußere Ruhe des Tages zu stören, sofern sie nicht besonders erlaubt sind. Bei erlaubten Arbeiten sind 
unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. Verboten sind auch Treib-, Lapp- und Hetzjagden. 

 

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten  

An Sonn- und Feiertagen sind erlaubt: 

1. Alle gewerblichen Arbeiten einschließlich des Handelsgewerbes, deren Ausführung an Sonn- 
und Feiertagen nach Bundes- oder Landesrecht allgemein oder im Einzelfalle ausdrücklich 
zugelassen ist; 

2. die Arbeiten der öffentlichen und privaten Unternehmen des Verkehrs, einschließlich der den 
Bedürfnissen des Verkehrs dienenden Nebenbetriebe und der Hilfseinrichtungen des Verkehrs 
(z.B. Tankstellen, Reparaturwerkstätten, Ersatzteillager, Fahrzeugbewachung); 
Instandsetzungsarbeiten an Verkehrsmitteln sind jedoch nur zugelassen, soweit sie für die 
Weiterfahrt erforderlich oder nach Ziffer 1 erlaubt sind; 

3. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Verhütung eines Notstandes oder im Interesse öffentlicher Einrichtungen und 
Anstalten, 

b) zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

c) zur Befriedigung dringender häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse; 
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4. Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, und die nicht gewerbsmäßige 
Säuberung von Flächen, die der Erholung dienen; 

5. Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehört 
insbesondere der Betrieb von Saunas, Bräunungs- und Fitnessstudios. 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen  

(1) An Sonn- und Feiertagen sind während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten:  

a) öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, die 
nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen, 

b) alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres 
Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt, 

c) öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, soweit hierdurch der Gottesdienst 
unmittelbar gestört wird, 

d) größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar 
gestört wird. Dieses Verbot gilt nicht für den 3. Oktober, wenn dieser Tag auf einen 
Wochentag fällt. Es gilt ferner nicht für gewerkschaftliche Veranstaltungen am 1. Mai. Als 
Hauptzeit des Gottesdienstes gilt die Zeit von 6 bis 11 Uhr. Die örtliche Ordnungsbehörde 
kann im Einvernehmen mit den Kirchen festlegen, dass diese Zeit bereits vor 11 Uhr 
endet. 

(2) Soweit Märkte an Sonn- und Feiertagen zugelassen sind, dürfen sie erst nach der ortsüblichen Zeit 
des Hauptgottesdienstes beginnen. Die ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes wird von der örtlichen 
Ordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Kirche festgelegt; sie darf zwei Stunden nicht 
überschreiten und muss in der Hauptzeit des Gottesdienstes liegen. 

§ 6   Stille Feiertage  

(1) Am Volkstrauertag sind zusätzlich verboten:  

1. Märkte, gewerbliche Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen von 5 bis 13 Uhr, 

2. Sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen und -leistungsschauen 
sowie Zirkusveranstaltungen, Volksfeste und der Betrieb von Freizeitanlagen, soweit dort 
tänzerische oder artistische Darbietungen angeboten werden, von 5 bis 13 Uhr, 

3. der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von 
Wetten von 5 Uhr bis 13 Uhr, 

4. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in 
Nebenräumen mit Schankbetrieb von 5 Uhr bis 18 Uhr, 

5. alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz von 
5 Uhr bis 18 Uhr. 

(2) Am Allerheiligentag und am Totensonntag sind zusätzlich verboten: alle in Absatz 1 genannten 
Veranstaltungen von 5 Uhr bis 18 Uhr. 

(3) Am Karfreitag sind zusätzlich verboten:  
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1. alle in Absatz 1 genannten Veranstaltungen bis zum nächsten Tag 6 Uhr, mit Ausnahme der 
Großmärkte, die bis zum nächsten Tag 3 Uhr verboten sind, 

2. alle nicht öffentlichen unterhaltenden Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen bis zum 
nächsten Tag 6 Uhr, 

3. die Vorführung von Filmen, die nicht vom Kultusminister oder der von ihm bestimmten Stelle 
als zur Aufführung am Karfreitag geeignet anerkannt sind, bis zum nächsten Tag 6 Uhr, 

4. Veranstaltungen, Theater- und musikalische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge 
jeglicher Art, auch ernsten Charakters, während der Hauptzeit des Gottesdienstes. 

(4) Bei Rundfunksendungen ist während der Zeit von 5 Uhr bis 18 Uhr (Absätze 1 und 2) und von 0 
Uhr bis zum nächsten Tag 6 Uhr (Absatz 3) auf den ernsten Charakter der stillen Feiertage Rücksicht 
zu nehmen. 

§ 7   Sonstige Verbote  

(1) Am Gründonnerstag ist ab 18 Uhr öffentlicher Tanz verboten. 

(2) Auf den Vorabend des Weihnachtstages finden ab 16 Uhr § 5 Abs. 1 Buchstabe a und § 6 Abs. 1 
sinngemäß Anwendung. 

 

 

§ 8   Kirchliche Feiertage  

(1) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften außer den 
in § 2 genannten Feiertagen begangen werden. 

(2) An kirchlichen Feiertagen haben die Arbeitgeber den in einem Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft 
Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im 
allgemeinen Interesse vordringliche Aufgaben zu erledigen sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 
Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht 
erwachsen. 

(3) Kirchliche Feiertage werden gemäß § 5 Abs. 1 geschützt in den Gemeinden, in denen mindestens 
zwei Fünftel der Bevölkerung den Feiertag begehen oder in denen die allgemeine Achtung des 
Feiertages einer langjährigen Gewohnheit entspricht. In Zweifelsfällen entscheidet der 
Regierungspräsident. 

§ 9   Jüdische Feiertage  

(1) An den folgenden jüdischen Feiertagen: 

1. am Neujahrsfest (zwei Tage), 

2. am Versöhnungstag und am Vorabend dieses Tages ab 18 Uhr, sind während der Zeit des 
Hauptgottesdienstes in der Nähe von Synagogen und sonstigen der jüdischen Kultusgemeinde 
zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden verboten: 
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a) alle vermeidbaren, Lärm erregenden Handlungen, 

b) öffentliche Versammlungen, Auf- und Umzüge. 

(2) Die ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes wird durch die örtliche Ordnungsbehörde im 
Einvernehmen mit der jüdischen Kultusgemeinde festgesetzt. 

(3) An den in Absatz 1 genannten jüdischen Feiertagen steht den bekenntniszugehörigen Beamten und 
Arbeitnehmern der öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen das Recht zu, von der Arbeit 
fernzubleiben. Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den 
Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

§ 10   Ausnahmen von Verboten  

(1) Beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses können Ausnahmen von den Verboten der §§ 3 und 
5 bis 7 zugelassen werden, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und 
Feiertagsschutzes verbunden ist. Die Ausnahmegenehmigung kann auf Dauer unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs erteilt werden. Bei Veranstaltungen von Märkten und gewerblichen Ausstellungen ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung dann nicht anzunehmen, wenn sie nicht auch unterhaltenden Charakter 
hat. Das Gleiche gilt für sportliche und ähnliche Veranstaltungen, soweit sie in geschlossenen Räumen 
stattfinden. 

(2) Zuständig für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist in den Fällen der §§ 3 und 5 die 
Aufsichtsbehörde nach § 7 des Ordnungsbehördengesetzes, in den Fällen der §§ 6 und 7 der 
Regierungspräsident 

§ 11   Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. entgegen § 3 Satz 1 an Sonn- und Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten ausführt, die 
geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören, oder entgegen § 3 Satz 2 bei erlaubten 
Arbeiten (§ 4) vermeidbare Störungen oder Geräusche verursacht; 

2. entgegen § 3 Satz 3 an Sonn- oder Feiertagen Treib-, Lappoder Hetzjagden veranstaltet; 

3. entgegen § 5 Abs. 1 an Sonn- oder Feiertagen während der Hauptzeit des Gottesdienstes 
Veranstaltungen der dort bezeichneten Art durchführt; 

4. an stillen Feiertagen (§ 6) oder am Vorabend des Weihnachtstages einem Veranstaltungs- oder 
Gewerbeverbot nach § 6 Abs. 1 bis 3, § 7 Abs. 2 zuwiderhandelt; 

5. entgegen § 7 Abs. 1 am Gründonnerstag ab 18 Uhr öffentlichen Tanz veranstaltet; 

6. als Arbeitgeber entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 an kirchlichen Feiertagen den in einem 
Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche 
oder Religionsgemeinschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt; 

7. entgegen § 8 Abs. 3 an kirchlichen Feiertagen während der Hauptzeit des Gottesdienstes 
Veranstaltungen der in § 5 Abs. 1 bezeichneten Art durchführt; 

8. entgegen § 9 Abs. 1 an jüdischen Feiertagen während der Zeit des Hauptgottesdienstes in der 
Nähe von Synagogen oder sonstigen der jüdischen Kultusgemeinde zu gottesdienstlichen 
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Zwecken dienenden Räumen oder Gebäuden vermeidbaren Lärm erregt oder öffentliche 
Versammlungen, Auf- oder Umzüge veranstaltet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 12   Einschränkung von Grundrechten  

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 1, § 6, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 1 eingeschränkt. 

§ 13   Verwaltungsvorschriften  

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt der 
Innenminister im Einvernehmen mit dem Kultusminister und dem Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. 

 

§ 14   In-Kraft-Treten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

12.11.2 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)  

Vom 16.11.2006 (GV NRW, S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2013 

(GV NRW, S. 208) 

§ 1   Ziel des Gesetzes  

Das Gesetz dient der Schaffung und Sicherung einer allgemeinen Ladenöffnungszeit für 
Verkaufsstellen sowie dem Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe. Die Regelungen des Gesetzes über 
die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NW) vom 23. April 1989 (GV. NRW. S. 222), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 1114), bleiben unberührt, soweit 
nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt wird.  

§ 2   Geltungsbereich  

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 
außerhalb von Verkaufsstellen.  

§ 3   Begriffsbestimmung  

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.  

(...)  

§ 4   Ladenöffnungszeit  

(1) Verkaufsstellen dürfen 
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1. an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und samstags von 0 bis 22 Uhr 
geöffnet sein (allgemeine Ladenöffnungszeit) und 

2. am 24. Dezember an Werktagen bis 14 Uhr geöffnet sein, wenn in den nachfolgenden 
Bestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeit nach Absatz 1 ist auch das gewerbliche Anbieten 
von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für 
Verkaufsstellen nach diesem Gesetz Ausnahmen von der allgemeinen Ladenöffnungszeit des Absatzes 
1 zugelassen sind, gelten diese Ausnahmen unter denselben Voraussetzungen und Bedingungen auch 
für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 dürfen Verkaufsstellen zur Durchführung von 
Verkaufsveranstaltungen an bis zu vier Samstagen im Jahr von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein. Die Tage 
werden von den Inhaberinnen und Inhabern von Verkaufsstellen festgelegt und sind der zuständigen 
örtlichen Ordnungsbehörde vier Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen. Widerspricht die örtliche 
Ordnungsbehörde nicht spätestens zwei Wochen nach dem Eingang der Anzeige, darf die 
Veranstaltung durchgeführt werden. 

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung 

1. auf den Ostersamstag, 

2. auf den Pfingstsamstag, 

3. auf den Samstag vor einem Adventssonntag, der nach § 6 Absatz 4 freigegeben wird, 

4. auf die Samstage vor dem Volkstrauertag und dem Totensonntag und 

5. auf die Samstage vor dem 1. Mai, vor dem 3. Oktober, vor dem Allerheiligentag und vor dem 24. 
Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

(5) Bei der Öffnung einer Verkaufsstelle nach Absatz 3 Satz 1 müssen sämtliche Abschlussarbeiten bis 
24 Uhr abgeschlossen sein. 

(6) Ausnahmen auf Grund der Vorschriften der Titel III und IV der Gewerbeordnung bezüglich 
Volksfesten, Messen, Märkte und Ausstellungen bleiben unberührt. 

 

§ 5   Verkauf an Sonn- und Feiertagen  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und 
Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser 
Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden. Die für Wirtschaft 
zuständige oberste Landesbehörde kann zur näheren Bestimmung der Begriffe Kern- und 
Randsortiment im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft zuständigen Landtagsausschuss eine 
Rechtsverordnung erlassen. 

2. Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem Gelände 
oder im Gebäude einer Kultur- oder Sport-Veranstaltung oder in einem Museum während der 
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Veranstaltungs- und Öffnungsdauer, sofern sie der Versorgung der Besucherinnen und Besucher 
dienen. 

3. Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, deren Kernsortiment aus selbst erzeugten 
landwirtschaftlichen Produkten besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten 
Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden. Die für Wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde 
kann zur näheren Bestimmung der Begriffe Kern- und Randsortiment im Einvernehmen mit dem für 
Wirtschaft zuständigen Landtagsausschuss eine Rechtsverordnung erlassen. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leichtverderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 
außerhalb von Verkaufsstellen angeboten werden. 

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen 

1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel gewerblich anbieten, 

2. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen 

in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Auch Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen an diesem Tag 
nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet sein. 

(4) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Abgabe von Waren am Ostermontag, am Pfingstmontag und 
2. Weihnachtstag. 

(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber oder die Inhaberin an 
der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Die bei 
Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

 

§ 6   Weitere Verkaufssonntage und -feiertage  

(1) An jährlich höchstens 4 Sonn- oder Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen 
Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet 
sein. 

(2) Verkaufsstellen in Kurorten, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem 
Tourismus dürfen an jährlich höchstens 40 Sonn- oder Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden 
geöffnet sein. Neben den Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, dürfen Waren zum sofortigen 
Verzehr, frische Früchte, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen verkauft werden. 

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, die Orte nach Absatz 2 durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Freigabe kann auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden. 

(4) Die zuständige örtliche Ordnungsbehörde wird ermächtigt, die Tage nach Absatz 1 und 2 durch 
Verordnungen freizugeben. Die Freigabe kann sich auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und 
Handelszweige beschränken. Innerhalb einer Gemeinde dürfen nach Absatz 1 insgesamt nicht mehr als 
elf Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigegeben werden. Erfolgt eine Freigabe nach Absatz 1 für 
das gesamte Gemeindegebiet, darf dabei nur ein Adventssonntag freigegeben werden. Erfolgt die 
Freigabe nach Absatz 1 beschränkt auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und Handelszweige, darf nur ein 
Adventssonntag je Bezirk, Ortsteil und Handelszweig freigegeben werden, insgesamt dürfen jedoch 
nicht mehr als zwei Adventssonntage je Gemeinde freigegeben werden. Bei der Festsetzung der 
Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Vor Erlass der 
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Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage nach Absatz 1 sind die zuständigen Gewerkschaften, 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und Kirchen, die jeweilige Industrie- und Handelskammer und 
die Handwerkskammer anzuhören. 

(5) Von der Freigabe der Tage nach Absatz 1 und 4 sind ausgenommen: 

1. die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NW, 

2. Ostersonntag, 

3. Pfingstsonntag, 

4. zwei Adventssonntage, 

5. der 1. und 2. Weihnachtstag und 

6. der 1. Mai, der 3. Oktober und der 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

 

§ 7   Apotheken  

(1) Apotheken ist an Sonn- und Feiertagen die Öffnung ihrer Verkaufsstellen zur Abgabe von Arznei-, 
Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie 
Desinfektionsmitteln gestattet.  

(2) Die zuständige Apothekerkammer regelt, dass an Sonn- und Feiertagen abwechselnd ein Teil der 
Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 
Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 
Apotheken steht der Offenhaltung gleich.  

§ 8   Tankstellen  

Tankstellen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen ganztägig geöffnet sein. An diesen Tagen ist nur die 
Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet.  

§ 9   Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen  

 (1) Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- 
und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. 
Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.  

(2) Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des 
Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.  

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
internationalen Verkehrsflughäfen nach Absatz 2 und die Größe ihrer Verkaufsflächen zu bestimmen. 
Die Größe der Verkaufsflächen ist dabei auf das erforderliche Maß zu begrenzen-  
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§ 10   Ausnahmen im öffentlichen Interesse  

In Einzelfällen von herausragender Bedeutung kann die zuständige oberste Landesbehörde oder die 
durch Rechtsverordnung ermächtigte zuständige Behörde befristete Ausnahmen von den Vorschriften 
dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse liegen.  

§ 11   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen  

(1) Soweit Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nach diesem Gesetz für den geschäftlichen 
Verkehr geöffnet sein dürfen, gelten für die Beschäftigung von Arbeitnehmern die Vorschriften des § 
11 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGB1. I S. 1170) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.  

(2) Während insgesamt 30 weiterer Minuten dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die 
Arbeitszeiten nach Absatz 1 hinaus unter Anrechnung auf die Ausgleichszeiten mit unerlässlich 
erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten beschäftigt werden. Die höchstzulässige 
Arbeitszeit nach § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf dabei nicht überschritten werden.  

§ 12   Aufsicht und Auskunft  

(...)  

(2) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür gewährte Freizeitausgleich ist mit 
Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  

(...)  

 

§ 13   Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4 Abs. 2, § 5, § 6 Abs. 1 oder 2, § 7 Abs. 1, § 8, § 9 Abs. l letzter Halbsatz oder Abs. 2 
Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten 
Warengruppen anbietet,  

2. entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes  

a) gemäß §§ 3 oder 6 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer über die Grenzen der 
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,  

b) gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer 
oder nicht rechtzeitig gewährt,  

c) gemäß § 5 des Arbeitszeitgesetzes die Mindestruhezeit nicht gewährt oder gemäß § 5 Abs. 2 des 
Arbeitszeitgesetzes die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht 
oder nicht rechtzeitig ausgleicht,  

d) gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt,  

e) gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonntagen beschäftigt oder 
gemäß § 11 Abs. 3 des Arbeitszeitgesetzes einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,  
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3. entgegen § 12 Abs. 2 Aufzeichnungen nicht fertigt oder aufbewahrt und entgegen § 12 Abs. 3 
Auskünfte nicht erteilt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden.  

12.12 Rheinland-Pfalz 

12.12.1 Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage 
[von Rheinland - Pfalz] (LFtG) 

Vom 15.07.1970 (GVBl. S. 225, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die kirchlichen Feiertage sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geschützt. 

(2) Der Schutz gilt von 0.00 bis 24.00 Uhr, wenn in den nachstehenden Vorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Allerheiligentag (1. November) und 

10. der 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember). 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, aus besonderem Anlaß durch Rechtsverordnung Werktage 
einmalig zu Feiertagen für das ganze Land zu erklären. In der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, 
welche Schutzbestimmungen dieses Gesetzes auf den einmaligen Feiertag Anwendung finden. 

§ 3   Allgemeine Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten verboten, 
die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen. 
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§ 4   Ausnahmen von den Arbeitsverboten 

(1) Von den Verboten nach § 3 Abs. 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht zugelassen sind, 

2. die Tätigkeiten der Deutschen Bundespost sowie der Versorgungsbetriebe und -anlagen, 

3. die Tätigkeiten der öffentlichen und privaten Unternehmen des Verkehrs, soweit sie für die 
Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind, 

4. die Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen, die für die Aufrechterhaltung der in den Nummern 2 
und 3 aufgeführten Betriebe und Betriebsarten notwendig sind, 

5. die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art, 

6. Tätigkeiten zur Verhütung oder Beseitigung eines Unglücks oder eines Notstandes oder zur 
Abwendung eines erheblichen Schadens an Eigentum, 

7. unaufschiebbare Tätigkeiten im Haushalt und in der Landwirtschaft, 

8. die Öffentlichkeit nicht störende, nicht gewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus und Garten. 

(2) Videotheken dürfen an Sonntagen mit Ausnahme des Ostersonntags und des Pfingstsonntags ab 
13.00 Uhr öffnen. 

(3) Bei den erlaubten Tätigkeiten sind unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. Eine 
unmittelbare Störung der Gottesdienste darf nicht eintreten. 

§ 5   Schutz der Gottesdienste 

(1) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist bis zur Beendigung des Hauptgottesdienstes alles zu 
unterlassen, was den Gottesdienst stören kann. Insbesondere sind verboten 

1. öffentliche Versammlungen sowie Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht der 
Religionsausübung oder der seelisch-geistigen Erbauung dienen; 

2. alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, wenn nicht 
ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

3. sportliche und turnerische Veranstaltungen. 

Diese Verbote gelten nicht für den 1. Mai und den Tag der Deutschen Einheit. 

(2) Als Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes gilt 11.00 Uhr. Die örtlichen 
Ordnungsbehörden können im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen bestimmen, daß 
der Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes vor 11.00 Uhr liegt. Der frühere Zeitpunkt der 
Beendigung des Hauptgottesdienstes nach Satz 2 ist ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Auch nach dem Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes ist bei allen Tätigkeiten darauf 
zu achten, daß Gottesdienste nicht gestört werden. 
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§ 6   Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen 

Unbeschadet der §§ 3 bis 5 sind öffentliche Versammlungen, Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht 
der Religionsausübung dienen oder dem Charakter des Feiertages entsprechen, sowie alle der 
Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des 
Feiertages angepaßt sind, verboten 

1. am Karfreitag, am Totensonntag und am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag von 13.00 bis 20.00 Uhr und 

3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr. 

§ 7   Verbot von Sportveranstaltungen 

Öffentliche sportliche oder turnerische Veranstaltungen sind verboten 

1. am Karfreitag, 

2. am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Totensonntag, am Volkstrauertag und am 1. 
Weihnachtstag jeweils bis 13.00 Uhr und 

3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr. 

§ 8   Verbot von Tanzveranstaltungen 

Öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten 

1. von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Ostersonntag 16.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr und 

3. vom Tag vor dem 1. Weihnachtstag 13.00 Uhr bis zum 1. Weihnachtstag 16.00 Uhr. 

§ 9   Schutz der kirchlichen Feiertage 

(1) An den kirchlichen Feiertagen, die nicht gesetzliche Feiertage sind, soll in der Nähe von Kirchen 
oder anderen religiösen Handlungen dienenden Gebäuden alles vermieden werden, was den 
Gottesdienst unmittelbar stören kann. 

(2) Am Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten Trinitatissonntag) ist den bekenntniszugehörigen 
Beschäftigten und Auszubildenden auf Antrag unbezahlte Freistellung oder Urlaub zu gewähren, 
soweit nicht zwingende dienstliche oder betriebliche Belange entgegenstehen. 

§ 10   Ausnahmen von den Verboten der §§ 5 bis 8 

Die örtlichen Ordnungsbehörden können aus wichtigen Gründen Ausnahmen von den Verboten nach 
§§ 5 bis 8 zulassen. Eine unmittelbare Störung der Gottesdienste darf durch die ausnahmsweise 
genehmigten Veranstaltungen nicht eintreten. Die zuständigen kirchlichen Stellen sind vor der 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zu hören. 

Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung. Das Verfahren kann über einen einheitlichen 
Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner 
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in Verwaltungsangelegenheiten vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 355, BS 2010-6) in der jeweils 
geltenden Fassung abgewickelt werden. 

§ 11   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des § 6 eingeschränkt. 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

12.12.2 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG) 
Vom 21.11.2006 (GVBl 2006, S. 351) 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist die Gewährleistung der Arbeitsruhe des Verkaufspersonals, der Schutz der 
Sonn- und Feiertage und die Festlegung flexibler Rahmenbedingungen für die zulässigen 
Verkaufszeiten an Werktagen. Es ersetzt das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung vom 2. Juni 
2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 228 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407). Die Bestimmungen des Feiertagsgesetzes vom 15. Juli 1970 (GVBl. S. 225, BS 
113-10) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Allerheiligentag (1. November) und 

10. der 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember). 

§ 3   Allgemeine Ladenschlusszeiten 

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und 
Kunden geschlossen sein: 
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1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 22 Uhr und 

3. am 24. Dezember, wenn dieser auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr, 

soweit in den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 
Verkaufsstellen für Bäcker- und Konditorwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der 
Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die zu Beginn der Ladenschlusszeit 
anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Erweiterung der zulässigen Ladenöffnungszeiten an Werktagen 

Verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie und große kreisangehörige Städte 
können unter Berücksichtigung insbesondere besonderer Einkaufsbedürfnisse der Bevölkerung, des 
Fremdenverkehrs oder besonderer örtlicher oder regionaler Gegebenheiten durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass Verkaufsstellen abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 2 an bis zu acht Werktagen im 
Kalenderjahr bis spätestens 6 Uhr des folgenden Tages geöffnet sein dürfen, an Samstagen und an 
Werktagen vor Feiertagen jedoch nur bis spätestens 24 Uhr; die jeweiligen Tage und der Beginn der 
Ladenschlusszeit sind in der Rechtsverordnung festzulegen. Eine Erweiterung der zulässigen 
Ladenöffnungszeiten darf nicht am Tag vor Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und dem 
Neujahrstag erfolgen. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind die zuständigen Gewerkschaften, 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und kirchlichen Stellen, die jeweilige Industrie- und 
Handelskammer und Handwerkskammer sowie, wenn die Rechtsverordnung von einer 
Verbandsgemeinde erlassen wird, die von ihr betroffenen Ortsgemeinden anzuhören. 

§ 5   Apotheken 

Apotheken dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen Tagen ohne zeitliche 
Begrenzung geöffnet sein. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz kann für eine Gemeinde oder 
für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken unter Berücksichtigung der 
apothekenrechtlichen Bestimmungen über die Dienstbereitschaft regeln, dass während der allgemeinen 
Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten 
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 
nach außen sichtbarer Stelle auf die zurzeit geöffneten Apotheken hinzuweisen. Dienstbereitschaft der 
Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 6   Tankstellen 

Tankstellen dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen Tagen ohne zeitliche 
Begrenzung geöffnet sein. Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach 
§ 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 
ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf zulässig. 

§ 7   Personenbahnhöfe, Flugplätze und Schiffsanlegestellen 

(1) Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen, den Flugplätzen Frankfurt-Hahn und 
Zweibrücken und an Schiffsanlegestellen dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 
an allen Tagen ohne zeitliche Begrenzung geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. 
Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 
erweiterten Ladenöffnungszeiten ist nur die Abgabe von Reisebedarf, auf Personenbahnhöfen des 



548 

 

Schienenfernverkehrs und den in Satz 1 genannten Flugplätzen auch von Waren des täglichen Ge- und 
Verbrauchs und von Geschenkartikeln zulässig. Die Landesregierung oder die von ihr durch 
Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung die Größe der Verkaufsfläche, auf 
der eine Abgabe im Sinne des Satzes 2 zulässig ist, auf das für diesen Zweck erforderliche Maß 
begrenzen sowie weitere in diesem Zusammenhang erforderliche Regelungen treffen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung für Verkaufsstellen, die im näheren 
Einzugsgebiet eines Personenbahnhofs des Schienenfernverkehrs oder der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Flugplätze liegen, bestimmen, dass diese auch während der allgemeinen Ladenschlusszeiten 
(§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten geöffnet sein dürfen; 
in der Rechtsverordnung können die erweiterten Öffnungsmöglichkeiten auf bestimmte Tage und 
Zeiträume begrenzt sowie weitere in diesem Zusammenhang erforderliche Regelungen getroffen 
werden. 

(3) Für Apotheken bleibt es bei den Bestimmungen des § 5. 

§ 8   Sonstige besondere Verkaufsstellen 

(1) Verkaufsstellen für überwiegend selbst erzeugte und verarbeitete land-, wein- und 
forstwirtschaftliche Produkte dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen 
Tagen ohne zeitliche Begrenzung geöffnet sein. Die Landesregierung oder die von ihr durch 
Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung insbesondere Regelungen über die 
Begrenzung der Größe der Verkaufsfläche und des Umfangs des zulässigen Angebots an nicht selbst 
erzeugten und verarbeiteten land-, wein- und forstwirtschaftlichen Produkten während der allgemeinen 
Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten 
treffen. 

(2) Verkaufsstellen im Gebäude oder auf dem Gelände von Museen, sonstigen kulturellen 
Ausstellungen, Theatern, Kinos, Sportanlagen und vergleichbaren Einrichtungen dürfen in den für die 
Versorgung der Besucherinnen und Besucher erforderlichen Zeiten während der allgemeinen 
Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten für 
die Abgabe von Lebensmitteln einschließlich Getränken zum sofortigen Verzehr sowie von Waren, die 
einen Bezug zu der Einrichtung oder der dort stattfindenden Veranstaltung haben, geöffnet sein. 

§ 9 Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass und wie lange abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 an Sonn- und 
Feiertagen Verkaufsstellen für die Abgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Milch und 
Milcherzeugnissen, Bäcker- und Konditorwaren, landwirtschaftlichen Produkten, Blumen, Pflanzen 
und pflanzlichen Gebinden einschließlich Zubehörartikeln geöffnet sein dürfen. Die 
Öffnungsmöglichkeit kann auf bestimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten, auf bestimmte Arten 
von Verkaufsstellen und auf Verkaufsstellen bis zu einer bestimmten Größe beschränkt werden. Eine 
Öffnung am Ostermontag, Pfingstmontag oder 2. Weihnachtstag soll nicht zugelassen werden; dies 
gilt nicht für die Abgabe von Zeitungen und Zeitschriften. Die Landesregierung oder die von ihr durch 
Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung die Lage der zugelassenen 
Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes festsetzen. 

(2) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten 
sowie in einzeln aufzuführenden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem 
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Fremdenverkehr Verkaufsstellen für die Abgabe von Badegegenständen, Devotionalien, Getränken, 
Milch und Milcherzeugnissen, frischen Früchten, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen, Bild- und 
Tonträgern, Zeitungen, Zeitschriften sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend 
von § 3 Satz 1 Nr. 1 an höchstens 40 Sonn- und Feiertagen in einem Kalenderjahr bis zur Dauer von 
acht Stunden geöffnet sein dürfen und diese Tage sowie die Lage der zugelassenen 
Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes festsetzen. Die 
Öffnungsmöglichkeit kann auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden. 

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 ersetzt die Verordnung über den Verkauf bestimmter 
Waren an Sonn- und Feiertagen vom 21. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1881), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186). Der Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung 
wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. 

§ 10   Verkaufsoffene Sonntage 

Verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie und große kreisangehörige Städte 
können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Verkaufsstellen abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 
allgemein oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets an höchstens vier Sonntagen pro Gemeinde 
in einem Kalenderjahr geöffnet sein dürfen und diese Tage sowie die Lage der zugelassenen 
Ladenöffnungszeiten festsetzen. Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag, an 
Adventssonntagen im Dezember sowie an Sonntagen, auf die ein Feiertag fällt, darf eine Öffnung 
nicht zugelassen werden. Die zugelassene Ladenöffnungszeit darf fünf Stunden nicht überschreiten; 
sie darf nicht in der Zeit zwischen 6 Uhr und 11 Uhr liegen. § 4 Satz 3 findet entsprechende 
Anwendung. 

§ 11   Märkte, sonstiges gewerbliches Anbieten von Waren 

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 
erweiterten Ladenöffnungszeiten dürfen auf behördlich festgesetzten Groß- oder Wochenmärkten 
keine Waren zum Verkauf an Endverbraucherinnen und Endverbraucher angeboten werden; dies gilt 
nicht während der auf der Grundlage der §§ 8 bis 10 zugelassenen Ladenöffnungszeiten, soweit die 
Zulassung einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- oder Wochenmärkten ermöglicht. Am 24. 
Dezember dürfen nach 14 Uhr auch im sonstigen Marktverkehr keine Waren angeboten werden. Im 
Übrigen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes für Märkte sowie für Messen und Ausstellungen 
keine Anwendung. 

(2) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 
erweiterten Ladenöffnungszeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren zum Verkauf an 
jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für behördlich genehmigte, den 
Bestimmungen des Titels III der Gewerbeordnung unterliegende Volksbelustigungen, für das 
Anbieten von Tageszeitungen an Werktagen sowie während der auf der Grundlage der §§ 8 bis 10 
zugelassenen Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der dort festgesetzten Voraussetzungen 
und Bedingungen. Dem Anbieten von Waren zum Verkauf steht das Zeigen von Mustern, Proben und 
ähnlichen Ansichtsexemplaren gleich, wenn dazu Räume benutzt werden, die für diesen Zweck 
besonders bereitgestellt sind, und dabei Warenbestellungen entgegengenommen werden. Die 
zuständige Behörde kann für das Anbieten von leicht verderblichen Waren und von Waren zum 
sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch Ausnahmen von den Bestimmungen der Sätze 1 und 2 
zulassen, soweit dies zur Befriedigung örtlich auftretender Bedürfnisse erforderlich und im Hinblick 
auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbedenklich ist. § 13 Abs. 1 bis 5 und § 14 
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 finden entsprechende Anwendung. 
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§ 12   Zulassung von Ausnahmen 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 3 
bis 11 und den aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsverordnungen zulassen, wenn diese 
im öffentlichen Interesse dringend notwendig sind. Die Zulassung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 13   Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen nur 
während der jeweils zugelassenen Ladenöffnungszeiten und, soweit dies zur Erledigung von 
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten zwingend erforderlich ist, bis zu insgesamt weiteren 30 
Minuten beschäftigt werden; an einem Sonn- oder Feiertag darf die Beschäftigungszeit einer 
Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gemäß Absatz 1 an einem Sonn- oder Feiertag 
beschäftigt werden, sind bei einer Beschäftigung von 

1. bis zu drei Stunden an jedem zweiten Sonntag ganz oder an einem Werktag in jeder zweiten 
Woche bis oder ab 13 Uhr, 

2. mehr als drei bis sechs Stunden an einem Werktag derselben Woche bis oder ab 13 Uhr oder 

3. mehr als sechs Stunden an einem ganzen Werktag derselben Woche 

von der Arbeit freizustellen; in den Fällen der Nummern 2 und 3 muss darüber hinaus mindestens 
jeder dritte Sonntag beschäftigungsfrei bleiben. 

(...) 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Absätze 1 bis 3 zulassen. Die Zulassung kann jederzeit widerrufen werden. 

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit Namen, 
Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der an Sonn- oder Feiertagen beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die diesen gemäß Absatz 2 zum Ausgleich für die 
Beschäftigung an diesen Tagen gewährte Freistellung zu führen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auf pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Apotheken keine Anwendung. 

§ 14   Zuständige Behörden, Aufsicht 

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle bestimmt durch 
Rechtsverordnung die für die Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen zuständigen Behörden. 

(2) Die zuständigen Behörden überwachen die Einhaltung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; sie können die in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Maßnahmen anordnen. Sie können von der Inhaberin oder dem Inhaber der Verkaufsstelle und von 
den in der Verkaufsstelle beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die für die 
Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
erforderlichen Auskünfte sowie von der Inhaberin oder dem Inhaber der Verkaufsstelle die Vorlage 
oder Zusendung des in § 13 Abs. 5 genannten Verzeichnisses sowie weiterer für die Erfüllung ihrer 
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Aufgaben erforderlicher, die Verkaufsstelle oder die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer betreffenden Unterlagen verlangen. Die zur Auskunft verpflichtete Person kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichnete Angehörige der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(3) Die Beauftragten der zuständigen Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 
Öffnungszeiten zu betreten und zu besichtigen. Die Inhaberin oder der Inhaber der Verkaufsstelle hat 
das Betreten und Besichtigen der Verkaufsstelle zu gestatten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 15   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 
im Sinne des § 11 Abs. 2 einer Bestimmung 

a) des § 13 Abs. 1 oder Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über die 
Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen oder die zum 
Ausgleich für die Beschäftigung zu gewährende Freistellung von der Arbeit, 

b) des § 13 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über das Führen der Verzeichnisse 
oder 

c) des § 14 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über die Vorlage oder 
Zusendung der Verzeichnisse oder weiteren Unterlagen, 

2. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle 

a) einer Bestimmung des § 3 oder des § 7 Abs. 1 Satz 1, einer aufgrund des § 4, des § 7 Abs. 2, des § 9 
Abs. 1 oder Abs. 2 oder des § 10 erlassenen Rechtsverordnung, der in § 9 Abs. 3 genannten 
Rechtsverordnung oder einer Regelung der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz nach § 5 Satz 2 
über die Ladenschlusszeiten oder die zulässigen Öffnungszeiten, 

b) einer sonstigen Bestimmung einer aufgrund des § 4, des § 7 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2, des § 8 Abs. 
1 Satz 2, des § 9 Abs. 1 oder Abs. 2 oder des § 10 erlassenen Rechtsverordnung, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, oder 

c) einer Bestimmung des § 6 Satz 2, des § 7 Abs. 1 Satz 2 oder des § 8 Abs. 2 über die Beschränkung 
der Abgabe auf bestimmte Waren, 

3. als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender einer Bestimmung 

a) des § 11 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 über das Anbieten von Waren im Marktverkehr oder 

b) des § 11 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 über das Anbieten von Waren oder das Zeigen von Mustern, 
Proben oder ähnlichen Ansichtsexemplaren außerhalb von Verkaufsstellen oder 

4. einer Bestimmung des § 14 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über 
Auskünfte 

zuwiderhandelt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. a bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 16   Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 1 Satz 3 gelten für den Flughafen 
Frankfurt-Hahn die folgenden Regelungen: 

Eine Abgabe im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 2 ist in Verkaufsstellen in den Personenabfertigungsanlagen 
sowie in einem Umkreis bis 300 m um die Personenabfertigungsanlagen zulässig.  

Die Verkaufsfläche darf insgesamt 3500 m2 nicht übersteigen; sofern nicht bedarfsbedingte 
Besonderheiten Abweichungen erfordern, soll die Verkaufsfläche einer einzelnen Verkaufsstelle in der 
Regel nicht mehr als 100 m2 betragen. 

(2) Die aufgrund der Ermächtigung des § 11 des Gesetzes über den Ladenschluss erlassenen 
Rechtsverordnungen können durch die jeweilige Kreisverwaltung durch Rechtsverordnung 
aufgehoben werden; sie gelten bis zu ihrer Aufhebung weiter. 

(3) Die aufgrund der Ermächtigung des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
erlassenen Rechtsverordnungen können durch Rechtsverordnungen nach § 10 Satz 1 für den örtlichen 
Geltungsbereich der jeweiligen Rechtsverordnung aufgehoben werden; sie gelten bis zu ihrer 
Aufhebung weiter. 

(4) Die aufgrund des § 17 Abs. 8 Satz 1, des § 20 Abs. 2 a oder des § 23 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über den Ladenschluss bewilligten Ausnahmen gelten bis zum Fristablauf oder zu ihrem Widerruf 
weiter. 

12.13 Saarland 

12.13.1 Gesetz Nr. 1040 über die Sonn- und Feiertage [vom Saarland] 
(Feiertagsgesetz - SFG)118 

Vom 18.02.1976 (Amtsbl. S. 211), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010(Amtsbl. I S. 
2587) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die kirchlichen Feiertage sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geschützt. 

(2) Der Schutz gilt von 0.00 bis 24.00 Uhr, wenn in den nachstehenden Vorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. der Neujahrstag, 

                                                            
 

118 Gültig bis 31.12.2020 
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2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Maria Himmelfahrtstag (15. August), 

9. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

10. der Allerheiligentag (l. November), 

11. der 1. Weihnachtstag (25. Dezember), 

12. der 2. Weihnachtstag (26. Dezember). 

(2) Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport wird ermächtigt, aus besonderem Anlass, 
der eine Staatstrauer oder -feier gebietet, durch Rechtsverordnung 

Werktage einmalig zu Feiertagen zu erklären; in der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, welche 
Schutzvorschriften dieses Gesetzes auf den einmaligen Feiertag Anwendung finden; 

Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes für jeden Tag des Jahres innerhalb der Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr 
anzuordnen. 

§ 3   Anwendung sonstiger Feiertagsvorschriften 

Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die Feiertage nach § 2 Abs. 2 Buchstabe a sind 
allgemeine Feiertage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 4   Allgemeine Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sind vorbehaltlich des § 5 alle öffentlich bemerkbaren 
Tätigkeiten verboten, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- oder Feiertages 
widersprechen. 

§ 5   Ausnahmen von den Arbeitsverboten 

(1) Von den Verboten nach § 4 Abs. 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht zugelassen sind, 

2. die Tätigkeiten der lizensierten Postunternehmen sowie der Versorgungsbetriebe und -anlagen, 
der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen Personenbeförderung 
dienen, 
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3. die Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass 
Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 
erforderlich sind, 

4. die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art, 

5. Tätigkeiten zur Verhütung oder Beseitigung eines Unglücks oder eines Notstandes oder zur 
Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Sachen, 

6. unaufschiebbare Tätigkeiten im Haushalt oder in der Landwirtschaft, 

7. die Öffentlichkeit nicht störende, nicht gewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus oder Garten, 

8. Tätigkeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehören 
insbesondere der Betrieb von Saunas, Bräunungs- und Fitnessstudios. 

(2) Bei den erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. Unnötige 
Störungen, insbesondere Geräusche, sind zu vermeiden. Eine Störung der Gottesdienste darf nicht 
eintreten. 

§ 6   Schutz der Gottesdienste 

(1) An den Sonntagen, den gesetzlichen und rein kirchlichen Feiertagen sind in der Nähe von Kirchen 
und anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien alle Handlungen zu 
vermeiden, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. Dies gilt entsprechend für am Vorabend von 
Sonn- oder Feiertagen stattfindende Abendgottesdienste (Vorabendmessen). Während der Dauer der in 
Satz 1 und 2 bezeichneten Gottesdienste ist es an den in Satz 1 bezeichneten Orten verboten, Lärm 
über das im Straßenverkehr übliche Maß hinaus zu erzeugen. 

(2) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai, sind in der Nähe 
von Kirchen und anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien bis zur 
Beendigung des Hauptgottesdienstes insbesondere verboten: 

1. öffentliche Versammlungen sowie Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht der 
Religionsausübung oder der seelisch-geistigen Erbauung dienen; 

2. öffentliche Tanzveranstaltungen und alle sonstigen der Unterhaltung dienenden öffentlichen 
Veranstaltungen und Darbietungen, sofern sie nicht dem Ernst des Tages entsprechen, oder 
wenn nicht ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

3. öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, zu denen öffentlich eingeladen oder für die 
Eintrittsgeld erhoben wird, sofern sie nicht dem Ernst des Tages entsprechen, oder wenn nicht 
ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

4. sportliche Veranstaltungen. 

(3) Als Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes gilt 11.00 Uhr. Die Ortspolizeibehörde 
kann im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen bestimmen, dass der Zeitpunkt der 
Beendigung des Hauptgottesdienstes vor 11.00 Uhr liegt. Der abweichend von Satz 1 örtlich 
festgesetzte Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes ist ortsüblich öffentlich bekannt zu 
machen. 
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§ 6a   Jüdische Feiertage 

(1) An den in Artikel 3 des Vertrages zwischen dem Saarland und der Synagogengemeinde Saar - 
Körperschaft des öffentlichen Rechts - vom 14. November 2001 (Amtsbl. 2002 S. 526) bezeichneten 
jüdischen Feiertagen ist den bekenntniszugehörigen Personen, die in öffentlichen oder privaten 
Betrieben und Verwaltungen in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehen, auf Antrag 
Freistellung zu gewähren. Eine Freistellung kommt nicht in Betracht für Arbeiten, die nach Bundes- 
oder Landesrecht an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen verrichtet werden dürfen und für solche 
Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes oder zur Erledigung unaufschiebbarer Aufgaben 
von Behörden notwendig sind. Weitere Nachteile als ein Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit 
dürfen den betreffenden Personen nicht entstehen. 

(2) Bekenntniszugehörige Schülerinnen und Schüler werden an den in Absatz 1 bezeichneten 
jüdischen Feiertagen auf Antrag vom Unterricht freigestellt. 

§ 7   Messen und Märkte 

Soweit Messen (ausgenommen Mustermessen) und Märkte an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 
zugelassen sind, dürfen sie erst nach 11.00 Uhr beginnen. 

§ 8   Verbot von Versammlungen, Veranstaltungen und des Betriebs von Spielhallen und 
ähnlichen Unternehmen 

(1) Unbeschadet der Vorschriften der §§ 4 bis 7 sind öffentliche Versammlungen, Aufzüge und 
Umzüge, soweit sie nicht der Religionsausübung dienen oder dem Charakter des Feiertages 
entsprechen, sowie alle der Unterhaltung dienenden sowohl einmalig als auch regelmäßig 
stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des Feiertages 
angepasst sind, verboten 

1. am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag und am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 
Uhr, 

2. am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

3. am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr und 

4. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr. 

(2) Unbeschadet der Vorschriften der §§ 4 bis 6 ist der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen 
Unternehmen am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag, am Volkstrauertag, am Tag vor 
dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) und am 1. Weihnachtstag verboten. Der Betrieb des Vortages 
kann an diesen Tagen bis spätestens 4.00 Uhr fortgeführt werden. 

(3) Bei der öffentlichen Darbietung von Rundfunksendungen sowie von Musik und Tonaufnahmen ist 
auf den ernsten Charakter der in Absatz 1 bezeichneten Sonn- oder Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 9   Verbot von Sportveranstaltungen 

Öffentliche sportliche Veranstaltungen sind verboten 

1. am Karfreitag, am Allerheiligentag und am Totensonntag, 

2. am Allerseelentag und am Buß- und Bettag jeweils bis 11.00 Uhr und 
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3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr. 

§ 10   Verbot von Tanzveranstaltungen 

Öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten 

1. von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Karsamstag 24.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr, 

3. am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

4. am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr und 

5. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) von 14.00 bis 24.00 Uhr. 

§ 11   Gestaltung der Veranstaltungen 

Auch bei solchen Versammlungen, Aufzügen, Umzügen, Veranstaltungen und Darbietungen, die nach 
bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften an Sonn- oder Feiertagen nicht verboten sind, ist auf das 
Wesen dieser Tage Rücksicht zu nehmen. Ungebührliche Störungen, insbesondere die Erzeugung von 
Lärm, sind zu unterlassen. 

§ 12   Ausnahmen 

(1) Beim Vorliegen eines Bedürfnisses sind von den Verboten des § 4 Abs. 2 und der §§ 6 bis 10 
Ausnahmen zuzulassen, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und 
Feiertagsschutzes verbunden ist. Eine Störung der Gottesdienste darf durch die ausnahmsweise 
genehmigten Veranstaltungen nicht eintreten. 

(2) Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen sind 

1. das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport für alle Ausnahmen, die sich über das 
Gebiet eines Landkreises, des Regionalverbandes Saarbrücken, der Landeshauptstadt 
Saarbrücken oder einer kreisfreien Stadt hinaus erstrecken, 

2. der Landkreis und der Regionalverband Saarbrücken für alle Ausnahmen, die auf das Gebiet 
des Landkreises oder des Regionalverbandes Saarbrücken - mit Ausnahme der 
Landeshauptstadt Saarbrücken - beschränkt sind, 

3. die Gemeinde für alle Ausnahmen, die auf das Gebiet der Gemeinde beschränkt sind. 

(3) Eine Ausnahmeerlaubnis nach Absatz 1 gilt als erteilt, wenn ein mit einer Begründung versehener 
Antrag mindestens drei Wochen vor dem geplanten Termin der Veranstaltung bei der nach Absatz 2 
zuständigen Behörde schriftlich vorgelegt wurde und die Behörde diesem Antrag nicht spätestens eine 
Woche vor dem geplanten Termin der Veranstaltung schriftlich widersprochen hat. 

§ 13   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 
des § 2 Abs. 2 Buchstaben a und b, des § 6 Abs. 1 und 2 und des § 8 Abs. 1 eingeschränkt. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen § 4 Abs. 2 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare 
Tätigkeiten ausübt, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- oder 
Feiertages widersprechen; 

2. entgegen § 5 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen bei erlaubten Tätigkeiten vermeidbare 
Störungen, insbesondere Geräusche, verursacht; 

3. entgegen § 6 Abs. 1 oder § 12 Satz 2 einen Gottesdienst stört; 

4. entgegen § 6 Abs. 2 bis zur Beendigung des Hauptgottesdienstes an Sonntagen oder 
gesetzlichen Feiertagen Versammlungen, Aufzüge, Umzüge, Tanz- oder 
Unterhaltungsveranstaltungen oder sportliche Veranstaltungen in der Nähe von Kirchen oder 
anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien durchführt; 

5. entgegen § 7 an Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen zugelassene Messen oder Märkte vor 
11.00 Uhr beginnt; 

6. entgegen § 8 Abs. 1 dem Versammlungs-, Aufzugs-, Umzugs- oder Veranstaltungsverbot 

a) am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag oder am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 
Uhr, 

b) am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

c) am Buß- und Bettag zwischen 4.00 und 18.00 Uhr oder 

d) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr 

zuwiderhandelt oder 

7. entgegen § 8 Abs. 2 öffentliche Rundfunksendungen, Musik oder Tonaufnahmen darbietet, die 
auf den ernsten Charakter der in § 8 Abs. 1 genannten Sonn- oder Feiertage keine Rücksicht 
nehmen; 

8. entgegen § 9 öffentliche sportliche Veranstaltungen 

a) am Karfreitag, am Allerheiligentag oder am Totensonntag, 

b) am Allerseelentag oder am Buß- und Bettag jeweils bis 11.00 Uhr oder 

c) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr 

durchführt; 

9. entgegen § 10 öffentliche Tanzveranstaltungen 

a) in der Zeit von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Karsamstag 24.00 Uhr, 

b) am Allerheiligentag, am Volkstrauertag oder am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr, 

c) am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

d) am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr oder 

e) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) von 14.00 bis 24.00 Uhr 
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durchführt; 

10. entgegen § 11 ungebührliche Störungen, insbesondere Lärm bei Versammlungen, Aufzügen, 
Umzügen, Veranstaltungen sowie Darbietungen, die nach bundes- oder landesgesetzlichen 
Vorschriften an Sonn- oder Feiertagen nicht verboten sind, verursacht. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des § 2 Abs. 2 
Buchstabe a oder b erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. 

(4) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken - mit Ausnahme der 
Landeshauptstadt Saarbrücken -, die Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte. 

§ 15   (aufgehoben) 

§ 16   In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

12.13.2 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG Saarland) 

Vom 15.11.2006 (ABl. S. 1974), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2010 (Amtsbl. I  
S. 1406) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 
außerhalb von Verkaufsstellen. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

Verkaufsstellen dürfen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden geöffnet 
sein: 

1. montags bis samstags von 6 Uhr bis 20 Uhr,  

2. abweichend von der Vorschrift der Nr. 1 darf die Ortspolizeibehörde die Öffnung von 
Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens einem Werktag 
von 6 bis 24 Uhr zulassen,  

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, von 6 Uhr bis 14 Uhr.  
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Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungszeit an 
Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen.  

 

§ 4   Apotheken 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des ganzen 
Tages geöffnet sein. An Werktagen außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) und an 
Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und 
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. 

(2) Die zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit 
mehreren Apotheken anzuordnen, dass außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) 
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 
sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. 
Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.  

§ 5   Tankstellen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des ganzen 
Tages geöffnet sein. 

(2) An Werktagen außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen 
ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von 
Reisebedarf gestattet.  

§ 6   Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen und dem Flughafen 

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des 
Schienenverkehrs und auf dem Flughafen an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 
24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist der Verkauf 
von Reisebedarf zulässig. 

§ 7   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, deren Angebot in erheblichem Umfang aus einer oder mehreren der 
Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, 
Waren zum sofortigen Verzehr oder Waren zum sofortigen Gebrauch und Verbrauch besteht, 
für die Dauer von fünf Stunden,  

2. Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem 
Gelände oder im Gebäude einer Veranstaltung oder an einem festen Ausstellungsort während 
der Veranstaltungs- bzw. Öffnungsdauer, sofern die Waren einen engen Bezug zur 
Veranstaltung oder zum Veranstaltungsort aufweisen oder der Versorgung der Besucher 
dienen.  

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht verderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 
auch außerhalb von Verkaufsstellen angeboten werden.  
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(3) In Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten dürfen Devotionalien, Waren, die für diese 
Orte kennzeichnend sind, Reisebedarf, Sportartikel und -zubehör sowie Badegegenstände an Sonn- 
und Feiertagen verkauft werden. 

§ 8   Weitere Verkaufssonntage und -feiertage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen an jährlich höchstens vier 
Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein 
dürfen, darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr enden 
und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Die Tage und der Zeitraum werden von 
den Verkaufsstelleninhabern festgelegt und spätestens 14 Tage vorher bei der zuständigen 
Ortspolizeibehörde angezeigt. 

(2) Der 1. Januar, der 1. Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 
Karfreitag sowie Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht in Anspruch genommen werden. Fällt 
der erste Adventssonntag in den Dezember, gelten die Vorschriften des Absatzes 1. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und den Vorschriften des § 3 dürfen 
Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen an allen Adventssonntagen geöffnet sein. 
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 
Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 
Uhr geöffnet sein. Für die Abgabe von Weihnachtsbäumen ist Absatz 3 entsprechend anwendbar.  

§ 9   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die oberste Landesbehörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften dieses 
Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse zwingend erforderlich sind. Die 
Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 10   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 

(1) Soweit Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nach diesem Gesetz für den geschäftlichen 
Verkehr geöffnet sein dürfen, gelten für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern die Vorschriften des § 11 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Während insgesamt 30 weiterer Minuten dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die 
Arbeitszeiten nach Absatz 1 hinaus unter Anrechnung auf die Ausgleichszeiten mit unerlässlich 
erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten beschäftigt werden. Die höchstzulässige 
Arbeitszeit nach § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf dabei nicht überschritten werden.  

§ 11   Aufsicht und Auskunft 

(...) 

(4) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür gewährte Freizeitausgleich ist mit 
Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

(...) 
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§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3, § 4 Abs. 1, §§ 5 bis § 8 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum gewerblichen 
Verkauf oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet,  

2. entgegen § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes  

a) gemäß §§ 3 oder 6 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer über die Grenzen der 
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,  

b) gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer 
oder nicht rechtzeitig gewährt,  

c) gemäß § 5 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes die Mindestruhezeit nicht gewährt oder gemäß § 5 Abs. 2 
des Arbeitszeitgesetzes die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht 
oder nicht rechtzeitig ausgleicht,  

d) gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt,  

e) gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonntagen beschäftigt oder 
gemäß § 11 Abs. 4 des Arbeitszeitgesetzes einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,  

3. entgegen § 11 Abs. 4 Aufzeichnungen nicht fertigt oder aufbewahrt und entgegen § 11 Abs. 5 
Auskünfte nicht erteilt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, in 
den Fällen des Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), in der jeweils geltenden Fassung ist das Landesamt 
für Umwelt- und Arbeitsschutz.  

§ 13   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft und ist 
bis zum 31. Dezember 2020 befristet. 

(…) 

12.14 Sachsen 

12.14.1 Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG) 
Vom 10.11.1992 (SächsGVBl.  S. 536)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.01.2013 

(SächsGVBl. S. 2) 

§ 1   Gesetzliche Feiertage  

(1) Gesetzliche Feiertage sind: 
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Neujahr (1. Januar), 

Karfreitag,  

Ostermontag,  

Tag der Arbeit (1. Mai),  

Christi Himmelfahrt,  

Pfingstmontag,  

Fronleichnam (nur in den vom Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung 
bestimmten Regionen),  

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober),  

Reformationsfest (31. Oktober),  

Buß- und Bettag,  

1. Weihnachtstag (25. Dezember),  

2. Weihnachtstag (26. Dezember).  

(2) Die gesetzlichen Feiertage sind Feiertage im Sinne bundes- und landesrechtlicher Vorschriften.  

§ 2   Gedenk- und Trauertage  

Gedenk- und Trauertage im Sinne dieses Gesetzes sind der Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor 
dem 1. Advent) und der Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent). 

§ 2a   Örtlicher Gedenktag an die friedliche Revolution 1989  

Die Gemeinden können einen örtlichen Gedenktag zur Erinnerung an die friedliche Revolution des 
Jahres 1989 durch Satzung bestimmen.  

§ 3   Religiöse Feiertage  

(1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind:  

Erscheinungsfest (6. Januar),  

Frühjahrsbußtag (7. Mittwoch vor Ostern),  

Gründonnerstag,  

Fronleichnam (soweit nicht gesetzlicher Feiertag),  

Johannestag (24. Juni),  

Peter und Paul (29. Juni),  

Mariä Himmelfahrt (15. August),  

Allerheiligen (1. November),  
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Mariä Empfängnis (8. Dezember).  

(2) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere religiöse Feiertage 
festzulegen, soweit hierfür aufgrund der Bedeutung einer Religionsgemeinschaft nach Tradition oder 
Mitgliederzahl ein Bedürfnis besteht. 

(3) An den in Absatz 1 genannten und den nach Absatz 2 festgelegten religiösen Feiertagen haben 

1. Schüler und Auszubildende das Recht, dem Unterricht oder der Ausbildung fernzubleiben, 

2. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das Recht, der Arbeit fernzubleiben, wenn 
keine zwingenden betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen,  

soweit und solange dies erforderlich ist, um am Hauptgottesdienst ihrer Religionsgemeinschaft 
teilzunehmen. 

§ 4   Allgemeine Schutzvorschrift  

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe und seelischen 
Erhebung nach Maßgabe der gewerbe- und arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie der Bestimmungen 
dieses Gesetzes geschützt. 

(2) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten und 
sonstige Handlungen, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit nicht 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für 

1. den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der Personenbeförderung 
dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, daß Instandsetzungsarbeiten an 
Kraftfahrzeugen nur vorgenommen werden dürfen, soweit sie für die Weiterfahrt erforderlich sind; 

2. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

b) zur Befriedigung häuslicher Bedürfnisse, 

c) in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere zur Ernte, 

d) zur Be- oder Verarbeitung leicht verderblicher Nahrungsmittel und zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Milch; 

3. leichte Arbeiten nicht gewerblicher Art in Gärten, die keine störenden Geräusche verursachen. 

4. den Betrieb von Videotheken an den Sonntagen zwischen 12.00 und 20.00 Uhr,*)  

5. den Betrieb von 

a) vollautomatischen, gemeinsam mit Tankstellen betriebenen, Waschanlagen in geschlossener 
Bauform für Personenkraftwagen an den Sonntagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, 

b) gemeinsam mit Tankstellen betriebenen Selbstwaschanlagen für Personenkraftwagen an den 
Sonntagen zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, 
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c) automatischen Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Personenkraftwagen in durch 
Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- und Industriegebieten an den Sonntagen zwischen 12.00 und 
20.00 Uhr. 

Satz 1 Nr. 4 und 5 gilt nicht für den Ostersonntag und Pfingstsonntag sowie für solche Sonntage, auf 
die ein gesetzlicher Feiertag nach § 1 Abs. 1 oder ein Gedenk- und Trauertag nach § 2 fällt. 

(4) Soweit Arbeiten an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zulässig sind, ist auf das Wesen des 
Tages Rücksicht zu nehmen. 

§ 5   Schutz religiöser Veranstaltungen  

An den Sonntagen, religiösen und gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des 
3. Oktober, sind in der Nähe von Kirchen und anderen Gebäuden, die religiösen Zwecken dienen, alle 
Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören. Dasselbe gilt am 
24. Dezember für die Zeit ab 14.00 Uhr. 

§ 6   Besondere Schutzvorschriften  

Am Karfreitag, am Buß- und Bettag und an den Gedenk- und Trauertagen nach § 2 sind verboten: 

1. öffentliche Tanzveranstaltungen und andere öffentliche Vergnügungen, die dem ernsten Charakter 
dieser Tage zuwiderlaufen, am Karfreitag während des ganzen Tages, an den übrigen Tagen von 3.00 
Uhr bis 24.00 Uhr; 

2. öffentliche Sportveranstaltungen am Karfreitag während des ganzen Tages, an den übrigen Tagen 
bis 11.00 Uhr. 

§ 7   Befreiungen  

(1) Die Kreispolizeibehörden können im Einzelfall aus wichtigem Grund von den Verbotsvorschriften 
der §§ 4 und 6 befreien. 

(2) Vor der Erteilung einer Befreiung sind die betroffenen Religionsgemeinschaften zu hören. Dies gilt 
nicht, soweit sich die Befreiung auf den 1. Mai oder den 3. Oktober bezieht. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften über das Verbot 

1. öffentlich bemerkbarer Arbeiten und sonstiger Handlungen (§ 4 Abs. 2), 

2. von Handlungen, die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören (§ 5), 

3. bestimmter Veranstaltungen an besonders geschützten Tagen (§ 6) 

zuwiderhandelt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 EUR geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind die Ortspolizeibehörden. 
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§ 9   Grundrechtseinschränkung  

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 23 Abs. 2 
der Verfassung des Freistaates Sachsen ) wird nach Maßgabe der §§ 5 und 6 eingeschränkt.  

§ 10   Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften  

§ 11   Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  

12.14.2 Sächsisches Gesetz über die Ladenöffnungszeiten 
(Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – SächsLadÖffG)  

Vom 01.12.2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2012 (Sächs-
GVBl. S. 130, 146) 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen, die Zeiten des gewerblichen 
Anbietens von Waren außerhalb von Verkaufsstellen sowie die Beschäftigungszeiten von 
Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf den Verkauf von Zubehörartikeln, der in engem 
Zusammenhang mit einer nach anderen Rechtsvorschriften erlaubten nichtgewerblichen oder 
gewerblichen Tätigkeit oder Veranstaltung steht, insbesondere bei Kultur- und Sportveranstaltungen, 
in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, in Bewirtungs- und 
Beherbergungseinrichtungen sowie in Museen. 

 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(…) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.  

(…) 

§ 3   Öffnungszeiten 

(1) Montags bis sonnabends dürfen Verkaufsstellen von 6 bis 22 Uhr öffnen. Am 24. Dezember dürfen 
Verkaufsstellen, sofern dieser Tag auf einen Werktag fällt, von 6 bis 14 Uhr öffnen. 

(2) Außerhalb der in Absatz 1 genannten Zeiten und an Sonn- und Feiertagen sind die Öffnung von 
Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen zum 
Verkauf an jedermann verboten, soweit nicht durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes etwas 
anderes bestimmt wird (allgemeine Ladenschlusszeiten). 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf der Verkauf von Backwaren an Werktagen ab 5 Uhr beginnen, 
Tageszeitungen dürfen außerhalb von Verkaufsstellen während des ganzen Tages angeboten werden. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können Verkaufsstellen zur Durchführung von Einkaufsveranstaltungen 
an bis zu 5 Werktagen im Jahr bis spätestens 6 Uhr des folgenden Tages geöffnet sein, an 
Sonnabenden und an Werktagen vor Feiertagen jedoch nur bis spätestens 24 Uhr. Die Tage und der 
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Zeitraum werden von den Verkaufsstelleninhabern festgelegt und sind der Gemeinde spätestens 4 
Wochen im Voraus anzuzeigen. Widerspricht die Gemeinde nicht spätestens 2 Wochen nach dem 
Eingang der Anzeige, so darf die Veranstaltung durchgeführt werden. Satz 1 findet keine Anwendung 
auf Gründonnerstag, Ostersonnabend, den Tag vor Christi Himmelfahrt, Pfingstsonnabend, den 30. 
Oktober, den Tag vor Buß- und Bettag sowie auf Silvester. 

(5) Die bei Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

 

§ 4   Apotheken 

Apotheken dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein. 

 

§ 5   Tankstellen 

(1) Tankstellen dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein. 

(2) Tankstellen ist während der allgemeinen Ladenschlusszeiten nur die Abgabe von Ersatz-
teilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbe-
reitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 6   Verkaufsstellen an Personenbahnhöfen und Flughäfen 

(1) Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen, Verkehrslandeplätzen und Personenbahnhöfen des 
Schienenverkehrs dürfen für den Verkauf von Reisebedarf abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen 
ganztägig geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. 

(2) Verkaufsstellen auf den internationalen Flughäfen „Flughafen Dresden" und „Flughafen 
Leipzig/Halle" dürfen für den Verkauf von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs abweichend von 
§ 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein. 

 

§ 7   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen, die eine oder mehrere der nachfolgend genannten 
Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang führen, abweichend von § 3 Abs. 2 zum Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften, Blumen, Bäcker- und Konditoreiwaren, frischer Milch und 
Milcherzeugnissen in der Zeit von 7 bis 18 Uhr für die Dauer von insgesamt 6, auch aufteilbaren 
Stunden geöffnet sein. Dabei sollen die Hauptgottesdienstzeiten berücksichtigt werden. Am 
Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag, Reformationsfest sowie am 1. und 2. Weihnachtstag müssen 
die Verkaufsstellen geschlossen bleiben. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen 

1. in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten, 

2. in kirchlich anerkannten Wallfahrtsorten, 
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3. in einzeln zu bestimmenden Ausflugsorten, die eine oder mehrere der nachfolgend genannten 
Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang führen, abweichend von § 3 Abs. 2 zum Verkauf 
von Reisebedarf, Sportartikeln, Badegegenständen, Devotionalien sowie Waren, die für diese Orte 
kennzeichnend sind, in der Zeit von 11 bis 20 Uhr für die Dauer von 8 Stunden geöffnet sein. 

(3) Auf Antrag der Gemeinde wird diese als Ausflugsort nach Absatz 2 Nr. 3 anerkannt, wenn 
insbesondere das Kriterium des besonderen Besucheraufkommens erfüllt ist. Über die Anerkennung 
entscheidet die Landesdirektion Sachsen. Jeweils nach Ablauf von 10 Jahren oder wenn Umstände auf 
das Fehlen einer Anerkennungsvoraussetzung hindeuten, kann die Landesdirektion Sachsen die 
Anerkennung überprüfen. Die Anerkennung als Ausflugsort sowie die Aberkennung werden im 
Sächsischen Amtsblatt bekannt gemacht. Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes anerkannten 
Ausflugsorte werden im Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. 

(4) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen 

1. alle Verkaufstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen, 

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, 

3. Verkaufsstellen nach Absatz 1 

während höchstens 3 Stunden von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein. 

(5) Der Inhaber hat an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 
hinzuweisen. 

 

§ 8   Verkaufsoffene Sonntage 

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, abweichend von § 3 Abs. 2, die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Gemeindegebiet aus besonderem Anlass an jährlich bis zu 4 Sonntagen zwischen 12 und 18 Uhr 
durch Rechtsverordnung zu gestatten. Einem verkaufsoffenen Sonntag nach Satz 1 kann maximal ein 
weiterer verkaufsoffener Sonntag unmittelbar folgen. Werden zwei aufeinanderfolgende Sonntage für 
die Öffnung von Verkaufsstellen freigegeben, ist die Öffnung von Verkaufsstellen an den diesen 
Sonntagen vorangehenden und nachfolgenden zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen unzulässig. Die 
Freigabe kann auf bestimmte Ortsteile und Handelszweige beschränkt werden. Wird die Öffnung von 
Verkaufsstellen derart beschränkt, ist diese Möglichkeit der Sonntagsöffnung für das gesamte 
Gemeindegebiet verbraucht. 

(2) Über Absatz 1 hinaus werden die Gemeinden ermächtigt, die Öffnung von Verkaufsstellen 
abweichend von § 3 Abs. 2 aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse, insbesondere von 
traditionellen Straßenfesten, Weihnachtsmärkten und örtlich bedeutenden Jubiläen, an einem weiteren 
Sonntag je Kalenderjahr zwischen 12 und 18 Uhr zu gestatten, soweit die Verkaufsstellen von dem 
Ereignis betroffen sind. Die Gestattung erfolgt durch Rechtsverordnung, in der das von dem Ereignis 
betroffene Gebiet zu bezeichnen ist; damit ist die Möglichkeit dieser Sonntagsöffnung für das 
betroffene Gebiet verbraucht. Die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer regionaler 
Ereignisse ist innerhalb einer Gemeinde nur an bis zu acht Sonntagen je Kalenderjahr zulässig. 

(3) Der Ostersonntag, der Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der Totensonntag sind von der 
Freigabe nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Gleiches gilt für Sonntage, auf die der 24. 
Dezember oder ein gesetzlicher Feiertag nach dem Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat 
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Sachsen (SächsSFG) vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 536), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338, 340), in der jeweils geltenden Fassung, 
fällt. 

 

§ 9   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften, mit Ausnahme der §§ 10, obliegt den Gemeinden.  

(…) 

§ 10   Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen und Aufsicht 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der aus-
nahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- 
und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt 
werden. 

(2) Im Übrigen finden auf die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an Sonn- 
und Feiertagen die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1170, 1171), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 
1946) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(3) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 übt die 
Landesdirektion Sachsen aus. 

 

§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als 
verantwortliche Person im Sinne dieses Gesetzes vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen einer Bestimmung der §§ 3 bis 8 Verkaufsstellen öffnet, Waren gewerblich anbietet oder 
Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet, 

2. entgegen § 3 Abs. 4 die rechtzeitige Anzeige bei der zuständigen Behörde unterlässt oder entgegen 
der Anzeige die Verkaufsstelle öffnet, 

3. entgegen § 7 Abs. 5 nicht auf die jeweiligen Öffnungszeiten hinweist, 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 9 Abs. 3 Angaben nicht, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig macht, 

6. entgegen § 9 Abs. 4 den Beauftragten der Aufsichtsbehörden das Betreten der Verkaufsstellen nicht 
gestattet, 

7. den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 über die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen zuwiderhandelt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 können mit einer Geldbuße bis zu 5 000 
EUR, die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 7 können mit einer Geldbuße bis zu 15 000 EUR 
geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353, 2354) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, sind die Gemeinden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Für 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 7 ist die Landesdirektion Sachsen zuständig. 

 

12.15 Sachsen-Anhalt 

12.15.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt 
(Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt - LÖffZeitG-LSA) 

Vom 22.11.2006 (GVBl. LSA S. 528) 
§ 1   Zweck des Gesetzes  

Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt, insbesondere an den 
Sonn- und Feiertagen und am Heiligabend. Es dient weiterhin dem Schutz der Arbeitnehmer sowie 
kleinerer Betriebe mit dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität.  

§ 2   Begriffsbestimmungen  

(...) 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die durch § 2 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2004 (GVBl. LSA S. 538) in seiner jeweiligen 
Fassung staatlich anerkannten Tage.  

(...) 

§ 3   Öffnungszeiten  

An Werktagen dürfen Verkaufsstellen von Montag bis Freitag von 0 bis 24 Uhr und am Samstag von 0 
bis 20 Uhr geöffnet sein. Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen für den geschäftlichen 
Verkehr mit Kunden nicht geöffnet sein, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Satz 
2 gilt entsprechend am Heiligabend ab 14 Uhr, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt.  

§   4   Öffnung bestimmter Verkaufsstellen  

An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein  

1. Apotheken für den Verkauf der in ihnen zugelassenen Waren. Ist eine Dienstbereitschaft 
eingerichtet, gilt dies nur für die dienstbereite Apotheke,  

2. Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen, notwendigen Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und 
von Reisebedarf und  

3. Verkaufsstellen auf Bahnhöfen, Flughäfen und Schiffsanlegestellen für den Verkauf von 
Reisebedarf, am Heiligabend jedoch nur bis 17 Uhr.  
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§ 5   Öffnung zum Verkauf bestimmter Waren  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen zum Verkauf angeboten werden  

1. Bäcker- oder Konditorwaren von Bäckereien und Konditoreien,  

2. Blumen vom Blumengeschäft sowie 

3. Zeitungen und Zeitschriften  

jeweils für die Dauer von fünf zusammenhängenden Stunden nach der Entscheidung der 
Handeltreibenden, am Heiligabend längstens bis 14 Uhr.  

(2) Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nach Absatz 1 und Verkaufsstellen 
für den Verkauf von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden und längstens bis 14 Uhr 
geöffnet sein.  

§ 6   Öffnung in Kur- und Erholungsorten sowie in Ausflugsorten  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen in anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie in 
Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr für den Verkauf von Reisebedarf sowie der 
Waren, die den Charakter des Ortes kennzeichnen, geöffnet sein. Die Handeltreibenden entscheiden, 
ob sie  

1. an 40 Sonn- und Feiertagen im Jahr jeweils acht Stunden oder  

2. an allen Sonn- und Feiertagen im Jahr für jeweils sechs Stunden  

in der Zeit von 11 bis 20 Uhr ihre Verkaufsstellen öffnen. Dabei ist auf die Zeit des 
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.  

(2) Von einer Öffnung ausgenommen sind der Karfreitag, der Ostersonntag, der Volkstrauertag und 
der Totensonntag. Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur bis 14 Uhr 
geöffnet sein.  

(3) Das für die Ladenöffnungszeiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Ausflugsorte mit 
besonders starkem Fremdenverkehr durch Verordnung festzulegen.  

§ 7   Öffnung an weiteren Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen  

(1) Die Gemeinde kann erlauben, dass Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an höchstens vier 
Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen sind der Neujahrstag, der 
Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag fällt.  

(2) Die Öffnung kann auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt werden und darf fünf 
zusammenhängende Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist auf die Zeit 
des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.  

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 kann auf den unmittelbar vorhergehenden Samstag von 0 bis 
24 Uhr erstreckt werden.  
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§ 8   Öffnung im öffentlichen Interesse  

In Einzelfällen kann das Landesverwaltungsamt erlauben, dass Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen geöffnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist.  

§ 9   Arbeitszeit  

(1) Für die Arbeitnehmer in Verkaufsstellen gelten die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, soweit 
Absatz 2 keine abweichenden Regelungen trifft.  

(2) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen während der zugelassenen 
Öffnungszeit und höchstens 30 Minuten zur Vor- und Nachbereitung beschäftigt werden. Es müssen 
mindestens 20 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei bleiben. Die Dauer der Beschäftigungszeit des 
einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten.  

§ 10   Vollzugsbestimmungen  

(...) 

(2) Die Entscheidung über die Öffnungszeiten nach § 5 Abs. 1 und über die Öffnungszeiten und -tage 
nach § 6 Abs. 1 ist durch den Handeltreibenden der Gemeinde mitzuteilen. Die Öffnungszeiten sind 
deutlich sichtbar an der Eingangstür der Verkaufsstelle bekannt zu machen.  

§ 11   Aufsicht  

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben dieses Gesetzes als Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises wahr. Das Landesamt für Verbraucherschutz übt die Aufsicht zur Einhaltung der §§ 
9 und 10 aus.  

§ 12   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen den §§ 3 bis 5 und entgegen § 6 Abs. 1 und 2 Verkaufsstellen öffnet oder Waren zum 
gewerblichen Verkauf anbietet,  

2. entgegen § 9 Abs. 2 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt und  

3. entgegen § 10 Abs. 2 seine Entscheidung über die Öffnungszeiten nicht mitteilt oder die 
Öffnungszeiten an seiner Eingangstür nicht oder nicht ordnungsgemäß bekannt macht.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro 
geahndet werden.  

(…) 
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12.15.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Sachsen-Anhalt] 
(FeiertG LSA) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.2004 (GVBl. 538), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.11.2006 (GVBl. S. 528) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die religiösen Feiertage sind nach Maßgabe 
dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt von 0 bis 24 Uhr, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 2   Staatlich anerkannte Feiertage 

Staatlich anerkannte Feiertage sind: 

1. der Neujahrstag, 

2. der Tag Heilige Drei Könige (6. Januar), 

3. der Karfreitag, 

4. der Ostermontag, 

5. der 1. Mai, 

6. der Tag Christi Himmelfahrt, 

7. der Pfingstmontag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Reformationstag (31. Oktober), 

10. (weggefallen) 

11. der 1. Weihnachtsfeiertag, 

12. der 2. Weihnachtsfeiertag. 

§ 3   Allgemeine Arbeitsruhe 

(1) Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Arbeiten und Handlungen, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der 
Sonn- und Feiertage widersprechen, sind nur erlaubt, soweit sie 

1. nach Bundes- oder Landesrecht besonders zugelassen sind, 

2. den Betrieb der Post, den Eisenbahnverkehr, die Schifffahrt, die Luftfahrt, den 
Güterfernverkehr, den öffentlichen Nahverkehr oder sonstigen Personenverkehr, 
Versorgungsbetriebe oder die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten 
betreffen, 
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3. unaufschiebbare Arbeiten im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft sind oder 
erforderliche Arbeiten zur Befriedigung häuslicher Bedürfnisse oder zur Verhütung eines 
Notstandes oder zur Vorbereitung der am folgenden Tage stattfindenden Märkte sowie 

4. nicht gewerbsmäßige Betätigungen in Haus und Garten darstellen. 

(3) Das Betreiben von Autowaschanlagen ist an Sonntagen erlaubt. Satz 1 gilt nicht am Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie an denjenigen Sonntagen, die zugleich staatlich 
anerkannte Feiertage gemäß § 2 sind. 

(4) Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen ab 13 Uhr erlaubt. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 4   Schutz der Gottesdienste 

(1) An Sonntagen und den staatlich anerkannten Feiertagen sind während der Zeit des vormittäglichen 
Hauptgottesdienstes alle Veranstaltungen und Handlungen in der Nähe von Kirchen und anderen dem 
Gottesdienst dienenden Einrichtungen untersagt, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. 

(2) Alle Veranstaltungen und Handlungen in der Nähe von Kirchen und anderen dem Gottesdienst 
dienenden Einrichtungen sind auch am Gründonnerstag, Buß- und Bettag und Heiligabend untersagt, 
sofern sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. 

§ 5   Erhöhter Schutz 

Am 

a) Karfreitag ganztägig, 

b) Volkstrauertag (dem vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent) ab 5 Uhr, 

c) Buß- und Bettag ab 5 Uhr, 

d) Totensonntag (dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent) ab 5 Uhr und 

e) Heiligabend ab 16 Uhr, 

sind neben den Einschränkungen nach § 4 zusätzlich untersagt 

1. Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 
hinausgehen, 

2. öffentliche sportliche Veranstaltungen sowie 

3. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der Würdigung des Feiertages 
oder der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tages 
Rücksicht nehmen. 

§ 6   Freistellung an religiösen Feiertagen 

(1) An den religiösen Feiertagen ihres Bekenntnisses ist den in einem Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis stehenden Angehörigen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft auf Antrag 
unbezahlt Freistellung zu gewähren, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 
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(2) Um die religiösen Feiertage ihrer Kirche oder Religionsgemeinschaft zu begehen, erhalten Schüler 
auf Antrag Freistellung vom Unterricht. 

§ 7   Ausnahmen 

Bei Vorliegen dringender Gründe können Ausnahmen von den Regelungen der § 3 Abs. 2, §§ 4 und 5 
zugelassen werden, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes 
verbunden ist. 

§ 8   Zuständigkeiten und Aufsicht 

(1) Für die Aufgaben nach § 7 sind die Verwaltungsgemeinschaften und die Gemeinden, die keiner 
Verwaltungsgemeinschaft angehören, zuständig. Sie nehmen die Aufgaben im übertragenen 
Wirkungskreis wahr. 

(2) Die Fachaufsicht führen 

1. über die Verwaltungsgemeinschaften und die kreisangehörigen Gemeinden, die keiner 
Verwaltungsgemeinschaft angehören: 

die Landkreise, das Landesverwaltungsamt und das Ministerium des Innern, 

2. über die Landkreise und kreisfreien Städte: 

das Landesverwaltungsamt und das Ministerium des Innern, 

3. über das Landesverwaltungsamt: 

das Ministerium des Innern. 

§ 9   Ausnahmen für Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung 

(1) Spezialmärkte nach § 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung, die die regionale Identität oder den 
Fremdenverkehr zu fördern geeignet sind, können einmal im Monat auf einen Sonntag oder auf die 
Feiertage 1. Mai und 3. Oktober festgesetzt werden. Weihnachtsmärkte, die die Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllen, können zusätzlich auf alle Adventssontage festgesetzt werden. 

(2) Spezialmärkte, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, sowie Jahrmärkte nach § 68 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung können viermal im Jahr auf einen Sonntag festgesetzt werden. 

(3) Volksfeste, Messen und Ausstellungen nach den §§ 60 b, 64 und 65 der Gewerbeordnung können 
auf einen Sonntag festgesetzt werden, Volksfeste auch auf den 1. Mai und auf den 3. Oktober. 

(4) Die Einschränkungen nach § 3 Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend, soweit sich nicht aus den 
Absätzen 1 und 3 Abweichendes ergibt. § 7 findet entsprechende Anwendung. § 4 Abs. 1 bleibt 
unberührt. 

(5) Die Festsetzung nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt durch die nach § 69 Abs. 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung zuständige Behörde im Benehmen mit der nach § 8 Abs. 1 zuständigen Behörde. Bei 
entsprechender Anwendung des § 7 ist an Stelle des Benehmens das Einvernehmen erforderlich. 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 



575 

 

entgegen § 3 Abs. 2 öffentlich bemerkbare Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, die die 
äußere Ruhe stören, 

entgegen §§ 4 oder 5 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1500 Euro geahndet werden. 

§ 11   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 12 der 
Landesverfassung wird durch die §§ 4 und 5 eingeschränkt. 

§ 12   (In-Kraft-Treten) 

12.16 Schleswig-Holstein 

12.16.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Land Schleswig-Holstein 
Vom 29.11.2006 (GVOBl. S.-H., S. 243) 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungs- und Ladenschlusszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 an Werktagen ohne zeitliche Begrenzung 
geöffnet sein. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen abweichend von Absatz 2 Nr. 1 Verkaufsstellen 
bis 14. 00 Uhr geöffnet sein, die 

1. gemäß § 9 an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, 

2. überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 

3. Weihnachtsbäume feilhalten. 

(4) Für das gewerbliche Feilhalten von Waren an Jedermann außerhalb von Verkaufsstellen gelten die 
nach diesem Gesetz zulässigen Öffnungen von Verkaufsstellen entsprechend. 

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen, deren Angebot hauptsächlich aus 
Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, an Sonn- 
und Feiertagen, allerdings nicht am Karfreitag, für fünf Stunden geöffnet sein. Die zuständige Behörde 
kann den genauen Zeitraum der Öffnungszeiten durch Rechtsverordnung festlegen. 
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(2) Verkaufsstellen von Zubehör, Andenken und zum sofortigen Verzehr bestimmten Lebensmitteln 
dürfen im unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit Veranstaltungen an Sonn- und 
Feiertagen, allerdings nicht am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, 
Totensonntag und ersten Weihnachtstag, geöffnet sein. 

(3) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, hat die Inhaberin oder der Inhaber an der 
Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

§ 5   Weitere Verkaufssonn- und Feiertage 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an jährlich 
höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Die Tage werden von der zuständigen Behörde 
durch Rechtsverordnung bestimmt. Der Zeitraum der Öffnungszeiten ist anzugeben; er darf fünf 
zusammenhängende Stunden nicht überschreiten und muss spätestens um 18.00 Uhr enden. Die Zeit 
des Hauptgottesdienstes ist dabei zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Freigabe können die Öffnungszeiten nach Absatz 1 auf bestimmte Bezirke und 
Handelszweige beschränkt werden. 

(3) Der Karfreitag, der 1. Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der 
Totensonntag, die Adventssonntage, die Sonn- und Feiertage im Dezember sowie der 24. Dezember 
dürfen nicht zur Öffnung von Verkaufsstellen nach dieser Vorschrift freigegeben werden. 

§ 6   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Apotheken auch während der Ladenschlusszeiten geöffnet sein. 
In dieser Zeit ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege-und 
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. 

(2) Die zuständige Behörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren 
Apotheken anzuordnen, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 abwechselnd ein Teil der 
Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 
Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 
Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 7   Tankstellen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen auch während der Ladenschlusszeiten geöffnet 
sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 
ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 8   Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, Flug- und Fährhäfen; Gemeinden im Grenzgebiet 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von Reisebedarf auf 
Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs, auf Flug- und Fährhäfen während der Ladenschlusszeiten 
geöffnet sein. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von Reisebedarf an 
Sonn- und Feiertagen innerhalb eines Zeitraums von 11.00 bis 23.00 Uhr in Gemeinden geöffnet sein, 
deren Gebiet unmittelbar an die Grenze zum Königreich Dänemark anschließt und in deren Gebiet 
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eine Grenzübergangsstelle gelegen ist. Die zuständige Behörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Dauer der Öffnungszeiten festzulegen und den Geltungsbereich auf Teile des 
Gemeindegebiets zu beschränken. Die Belange des Nachbarschutzes sind zu berücksichtigen. 

§ 9   Kur- und Erholungsorte, Tourismusorte 

(1) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für das Sonn- 
und Feiertagsrecht zuständigen obersten Landesbehörde durch Verordnung zu bestimmen, dass und 
unter welchen Voraussetzungen Verkaufsstellen in 

1. Kur- und Erholungsorten im Sinne der Landesverordnung über die Anerkennung als Kur- oder 
Erholungsort vom 7. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 654), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 503) und 

2. einzeln zu benennenden Gemeinden und Gemeindeteilen, die von besonders starkem 
Urlaubstourismus geprägt sind, abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 an Sonn- und Feiertagen in der Zeit 
vom 15. Dezember bis 31. Oktober geöffnet sein dürfen. Hiervon auszunehmen sind jeweils der 
Karfreitag und der erste Weihnachtstag. Am 1. Mai darf der Verkauf nur dann erlaubt werden, wenn 
die Ladeninhaberin oder der Ladeninhaber unter Freistellung aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer den Verkauf persönlich durchführt. 

(2) In der nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung kann die Erlaubnis zur Ladenöffnung an 
einzelnen Feiertagen zeitlich begrenzt werden. Die Ladenöffnung kann an Bedingungen geknüpft 
werden. 

§ 10   Marktverkehr, Volksbelustigungen 

(1) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen auf genehmigten Groß- und 
Wochenmärkten Waren zum Verkauf an die letzte Verbraucherin oder den letzten Verbraucher nicht 
feilgehalten werden; jedoch kann die zuständige Behörde nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
nach aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften die Öffnung der Verkaufsstellen für einen 
geschäftlichen Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen. 

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14.00 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht 
feilgehalten werden. 

(3) § 3 Abs. 2 gilt nicht für Volksbelustigungen, die den Vorschriften des Titels III der 
Gewerbeordnung unterliegen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 
9 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse erforderlich werden. Die 
Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 12   Aufsicht und Auskunft, Zuständigkeiten 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt der zuständigen Behörde. 

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 10 genannten Gewerbetreibenden 
sind verpflichtet, den Behörden auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden 
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Diese Auskunftspflicht obliegt 
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auch den in Verkaufsstellen oder beim Feilhalten gemäß § 10 beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. 

(3) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür nach den Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1962), gewährte Freizeitausgleich ist mit Namen, Tag, 
Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens ein Jahr aufzubewahren. 

(4) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach diesem 
Gesetz zuständigen Behörden zu bestimmen. 

§ 13   Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Verkaufsstellen finden die §§ 
3 bis 7 und 11 des Arbeitszeitgesetzes Anwendung. 

(2) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 
während der zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 3 bis 11 und die hierauf gestützten Vorschriften) und, 
falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während 
insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt werden. 

(3) Die Arbeitsschutzbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 und 2 bewilligen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können verlangen, an einem Sonnabend im Monat von der 
Arbeit freigestellt zu werden. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 
im Sinne des § 10 einer Vorschrift der §§ 3, 4, 5 Abs. 

1, einer nach § 5 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2, § 8 oder einer nach § 9 
erlassenen Rechtsvorschrift 

2. als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender im Sinne des § 10 einer Vorschrift des § 10 Abs. 1 
und 2 über das Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb einer Verkaufsstelle, 

3. Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle einer Vorschrift des § 12 über die Auskunft oder 

4. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 
im Sinne des § 10 einer Vorschrift des § 13 zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 und 4 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 15   Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft. 
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(2) Regelungen, die aufgrund bisher geltenden Rechts erlassen worden sind, behalten ihre Gültigkeit 
und können im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes geändert werden. 

12.16.2 Gesetz über Sonn- und Feiertage [von Schleswig-Holstein] (SFTG) 
Vom 28.06.2004 (GVOBl. S. 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2005 

(GVOBl. S. 57) 

§ 1   Allgemeines 

Die Sonntage, die gesetzlichen und kirchlichen Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes 
geschützt. 

§ 2   Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. Neujahrstag, 

2. Karfreitag, 

3. Ostermontag, 

4. Mai, 

5. Himmelfahrtstag, 

6. Pfingstmontag, 

7. 3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit -, 

8. 1. Weihnachtstag, 

9. 2. Weihnachtstag. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei besonderem Anlass für das ganze Land oder für 
Teilgebiete des Landes durch Rechtsverordnung Werktage zu einmaligen Feiertagen zu erklären und 
die Schutzvorschriften der §§ 3, 5 und 6 auf sie auszudehnen. 

(3) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von Kirchen und Religionsgesellschaften außer den unter 
Absatz 1 genannten Feiertagen begangen werden. 

§ 3   Grundbestimmungen 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Handlungen, die dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen, sind 
verboten. 

§ 4   Ausnahmen 

(1) Das Verbot des § 3 Abs. 2 findet keine Anwendung auf 

1. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum sowie zur Verhütung von Gefahren 
für Gesundheit oder Eigentum, 
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b) in der Landwirtschaft, 

2. die Tätigkeit von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Trägern des Katastrophenschutzdienstes 
einschließlich der erforderlichen Übungen und Ausbildungsveranstaltungen, 

3. eine nicht gewerbsmäßige Betätigung in Haus und Garten, 

4. Videotheken, automatische Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge, Münz- und 
Selbstbedienungswaschsalons sowie Einrichtungen, die unmittelbar der Erholung im Rahmen der 
Freizeitgestaltung dienen wie insbesondere Saunen, Fitness- und Bräunungsstudios. 

(2) Das Verbot des § 3 Abs. 2 findet ferner keine Anwendung auf Handlungen, die nach Bundes- oder 
Landesrecht zugelassen sind. Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer marktähnlichen 
Veranstaltung erlauben, wenn keine gewerblichen Anbieter teilnehmen. 

§ 5   Verbotene Handlungen während des Gottesdienstes 

(1) Über die in § 3 Abs. 2 festgelegten Beschränkungen hinaus sind an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober alle Handlungen, die den Gottesdienst stören, 
verboten. Dies gilt nicht für Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel 
und öffentliche Aufzüge, soweit sie den Gottesdienst stören. Das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 6   Schutz der stillen Feiertage sowie von kirchlichen Feiertagen 

(1) Am Volkstrauertag und am Totensonntag (Ewigkeitssonntag) sind von 4.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
über die in §§ 3 und 5 festgelegten Beschränkungen hinaus alle öffentlichen Veranstaltungen verboten, 
soweit sie dem ernsten Charakter des Tages nicht entsprechen. Am Karfreitag gilt das in Satz 1 
genannte Verbot von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Das Verbot gilt auch für öffentliche Versammlungen 
und öffentliche Aufzüge, die nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen; das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(2) Am Reformationstag (31. Oktober) und am Buß- und Bettag sind alle Handlungen, die den 
Gottesdienst stören, verboten. § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 7    Dienst- und Arbeitsfreistellung 

(1) Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Mitgliedern der 
Religionsgemeinschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den 
Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. 

(2) Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern ist an den Feiertagen ihrer 
Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. 

(3) Am Buß- und Bettag ist Personen, die in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis 
stehen, auf Antrag unbezahlte Freistellung für den gesamten Tag zu gewähren, soweit betriebliche 
Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag auf Antrag 
vom Unterricht freigestellt. 
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§ 8   Ausnahme von Verboten 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall bei Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses Ausnahmen 
von den Verboten und Beschränkungen der §§ 3, 5 und 6 zulassen. 

§ 9   Ordnungswidrigkeiten, Zuständigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen § 3 Abs. 2 Handlungen vornimmt, 

entgegen §§ 5 und 6 Handlungen vornimmt oder Veranstaltungen durchführt, 

einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschriften verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Behörde nach diesem Gesetz und zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 
1 des Gesetzes Über Ordnungswidrigkeiten sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
amtsfreien Gemeinden sowie die die Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren und Amtsvorsteherinnen 
und Amtsvorsteher als örtliche Ordnungsbehörden. 

§ 10   In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über Sonn- 
und Feiertage in der Fassung vom 6. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 149), geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 397, ber. 2002 S. 15), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 503), außer Kraft. 

12.17 Thüringen 

12.17.1 Thüringer Feiertagsgesetz (ThürFtG) 
Vom 21.12.1994 (GVBl. S. 1221), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2007 

(GVBl. S. 267) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage nach Bundes- oder Landesrecht, die auf Grund von § 2 
Abs. 3 bestimmten Tage und die religiösen Feiertage sind nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Schutz gilt von Mitternacht bis Mitternacht, sofern in den nachstehenden Bestimmungen 
nichts anderes festgelegt ist. 

(3) Die Feiertage nach § 2 Abs. 1 und die durch Rechtsverordnung bestimmten Feiertage nach § 2 
Abs. 2 und 3 Nr. 1 sind Festtage oder gesetzliche, staatlich anerkannte oder allgemeine Feiertage im 
Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

der Neujahrstag, 
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der Karfreitag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai, 

der Tag Christi Himmelfahrt, 

der Pfingstmontag, 

der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit, 

der Reformationstag, 

der erste Weihnachtsfeiertag, 

der zweite Weihnachtsfeiertag. 

(2) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für 
Gemeinden mit überwiegend katholischer Wohnbevölkerung den Fronleichnamstag als gesetzlichen 
Feiertag festzulegen.  

(3) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, aus besonderem Anlaß, 
insbesondere soweit Staatstrauer oder eine Staatsfeier es gebieten, durch Rechtsverordnung  

1. Werktage zu einmaligen Feiertagen zu erklären und festzulegen, welche Schutzbestimmungen 
dieses Gesetzes Anwendung finden, oder 

2. Schutzbestimmungen dieses Gesetzes im Einzelfall auf Werktage zu erstrecken. 

§ 3   Religiöse Feiertage 

(1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. der Dreikönigstag (Epiphanias),  

der Gründonnerstag,  

Mariä Himmelfahrt,  

Allerheiligen,  

der Buß- und Bettag; 

2. der Fronleichnamstag in den Gemeinden, in denen er nicht gesetzlicher Feiertag ist. 

(2) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministeriumwird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für 
die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
weitere religiöse Feiertage für Thüringen oder bestimmte Gebiete des Landes festzulegen und zu 
bestimmen, welche Regelungen des Absatzes 3 Anwendung finden sollen, soweit hierfür aufgrund der 
Bedeutung einer Religionsgemeinschaft nach Tradition oder Mitgliederzahl ein öffentliches Bedürfnis 
besteht. 

(3) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 4 ist an religiösen Feiertagen mit Ausnahme des 
Gründonnerstags 
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Schülern auf Antrag Freistellung vom Unterricht zu gewähren, 

Personen, die in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehen, auf Antrag unbezahlte 
Freistellung zu gewähren, wenn keine zwingenden betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen,  

soweit und solange dies für die Teilnahme an einem Gottesdienst ihrer Religionsgemeinschaft jeweils 
erforderlich ist. 

(4) Am Buß- und Bettag ist die Freistellung nach Absatz 3 für den gesamten Tag zu gewähren. 

§ 4   Allgemeine Arbeitsverbote, Ausnahmen 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An den Sonntagen und an den gesetzlichen Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten 
verboten, die geeignet sind, die äußere Ruhe zu beeinträchtigen oder die dem Wesen des Sonn- oder 
Feiertags widersprechen. 

(3) Von dem Verbot nach Absatz 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht besonders zugelassen sind, 

2. Tätigkeiten der Unternehmen, die Post- und Fernmeldedienstleistungen für die Öffentlichkeit 
anbieten, der Versorgungsbetriebe und -einrichtungen, der Eisenbahnen und sonstiger der 
Personenbeförderung dienenden Unternehmen, 

3. Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass 
Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 
erforderlich sind, 

4. unaufschiebbare Tätigkeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 
Bedürfnisse, zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse 
öffentlicher Einrichtungen oder zur Verhütung oder Beseitigung eines Unfalls oder eines 
Notstands erforderlich sind, 

5. die im Fremdenverkehr und zur Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung üblichen 
Dienstleistungen persönlicher Art, 

6. die Öffentlichkeit nicht störende, nichtgewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus und Garten.  

Bei den erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tags Rücksicht zu nehmen. Unnötige Störungen, 
insbesondere durch Lärmentwicklung, sind zu vermeiden. 

§ 5   Schutz der Gottesdienste 

An den Sonntagen, an den gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des Tags der 
Deutschen Einheit, und an den religiösen Feiertagen sind in der Nähe von religiösen Zwecken 
dienenden Gebäuden und Örtlichkeiten alle Handlungen verboten, die geeignet sind, den Gottesdienst 
zu stören. 

§ 6   Erhöhter Schutz an stillen Tagen 

(1) Am Karfreitag ganztägig, am vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag und am 
Totensonntag (Ewigkeitssonntag) jeweils ab 3.00 Uhr sind unbeschadet der §§ 4 und 5 verboten: 
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1. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in 
Nebenräumen mit Schankbetrieb, 

2. öffentliche sportliche Veranstaltungen, 

3. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung des Tags oder der 
Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tags Rücksicht 
nehmen. 

(2) Der Allerheiligentag ist nach Maßgabe des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 ab 3.00 Uhr in den Gemeinden 
geschützt, in denen der Fronleichnamstag als gesetzlicher Feiertag bestimmt ist. 

(3) Am Tag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend) gelten die Verbote des Absatzes 1 
Nr. 2 und 3 ab 15.00 Uhr. 

§ 7   Ausnahmen 

(1) Aus wichtigen Gründen können von den Verboten des § 4 Abs. 2 und der §§ 5 und 6 Ausnahmen 
zugelassen werden. Eine Störung der Gottesdienste darf durch die zugelassenen Ausnahmen nicht 
eintreten. 

(2) Ausnahmen können auch für den Betrieb von Waschanlagen für Personenkraftwagen zugelassen 
werden, sofern eine Störung der Feiertagsruhe der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann. 

(3) Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen sind 

die Landkreise im übertragenen Wirkungskreis für alle Ausnahmen innerhalb ihres Gebietes, soweit 
deren Zulassung über das Gebiet einer kreisangehörigen Gemeinde hinausgeht, 

in allen übrigen Fällen die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden jeweils im 
übertragenen Wirkungskreis. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Öffentlich bemerkbare Tätigkeiten entgegen § 4 Abs. 2 vornimmt, 

2. Handlungen vornimmt, die entgegen § 5 den Gottesdienst zu stören geeignet sind, 

3. an den stillen Tagen 

a) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art 
in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb veranstaltet, 

b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 2 öffentliche sportliche Veranstaltungen durchführt, 

c) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 andere als die dort zugelassenen öffentlichen Veranstaltungen 
durchführt, 

4. am Tag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend) 

a) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 öffentliche sportliche Veranstaltungen durchführt, 
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b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 andere als die dort zugelassenen öffentlichen 
Veranstaltungen durchführt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund des § 2 Abs. 3 
erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
die Landkreise und kreisfreien Städte jeweils im übertragenen Wirkungskreis. 

§ 9   Grundrechtseinschränkungen 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes; Artikel 10 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen) wird nach Maßgabe des § 2 Abs. 3, des § 4 Abs. 2 sowie der §§ 5 und 6 
eingeschränkt. 

§ 10   Übergangsbestimmungen, Mehrbelastungsausgleich 

(1) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 gilt der Fronleichnamstag in denjenigen 
Teilen Thüringens, in denen er im Jahre 1994 als gesetzlicher Feiertag begangen wurde, als solcher 
fort. 

(2) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 2 gilt die in § 3 Abs. 1 Buchst. c in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 der Ersten Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Einführung 
gesetzlicher Feiertage vom 7. Juni 1990 (GBl. I Nr. 31 S. 281) getroffene Regelung fort. 

(3) Die nach § 7 Abs. 3 in der nach dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Thüringer 
Haushaltsbegleitgesetzes 2008/2009 geltenden Fassung den Landkreisen und kreisfreien Städten 
entstehenden angemessenen Kosten für die in den übertragenen Wirkungskreis übertragenen Aufgaben 
werden diesen für die Jahre 2008 und 2009 vom Land erstattet.  

(4) Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Erstattung der mit der Aufgabenübertragung nach § 7 Abs. 3 in der 
nach dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2008/2009 geltenden 
Fassung verbundenen angemessenen Kosten an die Landkreise und kreisfreien Städte über die 
Auftragskostenpauschale nach § 26 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes.  

§ 11   Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

(2) [hier nicht wiedergegeben] 

12.17.2 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) 
Vom 24.11.2006 (GVBl. Thüringen  S. 541), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 

2011 (GVBl. S.540) 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten für Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 
außerhalb von Verkaufsstellen und dient dem Schutz der Sonn- und Feiertage sowie dem 
Arbeitnehmerschutz. 
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§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die nach dem Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. 
Dezember 1994 (GVBl. S. 1221) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeit 

Verkaufsstellen dürfen von Montag 00.00 Uhr bis Sonnabend 20.00 Uhr geöffnet sein, sofern nicht 
andere Regelungen dieses Gesetzes dem entgegenstehen (allgemeine Ladenöffnungszeit). Die am 
Ende der Ladenöffnungszeit anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Schutz von Sonn- und Feiertagen 

(1) Verkaufsstellen sind für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. an Sonnabenden nach 20.00 bis 24.00 Uhr und 

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag 

fällt, ab 14.00 Uhr geschlossen (Schutzzeit) zu halten, sofern durch dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Während dieser Schutzzeiten nach Absatz 1 ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren an 
jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für Volksbelustigungen, die dem 
Titel III der Gewerbeordnung unterliegen und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
genehmigt worden sind. 

(3) Soweit für Verkaufsstellen nach diesem Gesetz Abweichungen von den Schutzzeiten des Absatzes 
1 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und Bedingungen 
auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen. 

§ 5   Apotheken 

Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen, an Sonnabenden sowie am 24. Dezember ganztägig für 
die Abgabe von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren geöffnet sein. Ist durch die 
Landesapothekerkammer eine Dienstbereitschaft eingerichtet, gilt Satz 1 nur für die bestimmten 
Apotheken. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer  Stelle ein Aushang anzubringen, der 
die zurzeit offenen Apotheken anzeigt. 

§ 6   Tankstellen 

Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen, an Sonnabenden sowie am 24. Dezember und 31. 
Dezember ganztägig für den Verkauf von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und von 
Reisebedarf geöffnet sein. 

§ 7   Flughäfen, Bahnhöfe und Schiffsanlegestellen 

Verkaufsstellen auf Flughäfen, Bahnhöfen und an Schiffsanlegestellen dürfen für den Verkauf von 
Reisebedarf an Sonn- und Feiertagen ganztägig und am 24. Dezember und 31. Dezember bis 17.00 
Uhr geöffnet sein. 
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§ 8   Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) In anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie in einzeln aufzuführenden Wallfahrtsorten und 
Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von 
Reisebedarf, Devotionalien sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, an Sonn- und 
Feiertagen bis zur Dauer von sechs zusammenhängenden Stunden im Zeitraum zwischen 11.00 und 
20.00 Uhr öffnen. 

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmen im übertragenen Wirkungskreis durch 
Rechtsverordnung, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen geöffnet sein dürfen und welche Orte Wallfahrts- oder Ausflugsorte im Sinne des Absatzes 
1 sind. Die Bestimmung von Wallfahrtsorten erfolgt im Einvernehmen mit den öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften. 

(3) Von einer Öffnung ausgenommen sind der Karfreitag, der Volkstrauertag und der Totensonntag. 
Fallen der 24. Und der 31. Dezember auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur bis 14.00 Uhr 
geöffnet sein. 

§ 9   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Für den Verkauf von Bäcker- oder Konditorwaren, Schnitt- und Topfblumen sowie pflanzlichen 
Gebinden, soweit Blumen in erheblichem Umfang zum Verkaufssortiment gehören, Zeitungen und 
Zeitschriften sowie selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten dürfen entsprechende 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 7.00 bis 17.00 Uhr für die Dauer von fünf 
zusammenhängenden Stunden geöffnet sein. Die §§ 6 bis 8 bleiben unberührt. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für den Verkauf am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und ersten 
Weihnachtsfeiertag. 

(3) Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen 

1. Verkaufsstellen, die nach Absatz 1 geöffnet sein dürfen, 

2. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen 

während höchstens drei Stunden bis längstens 14.00 Uhr geöffnet sein. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen nach den Absätzen 1 oder 3 geöffnet, so hat der 
Inhaber an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 
hinzuweisen. 

 

§ 10   Weitere Öffnungszeiten 

(1) An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
für die Dauer von bis zu sechs zusammenhängenden Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr geöffnet 
sein. 

(2) Mit Ausnahme des 1. Advents dürfen Sonn- und Feiertage im Dezember nicht freigegeben werden. 

(3) Diese Öffnungstage werden durch die Landkreise und die kreisfreien Städte im übertragenen 
Wirkungskreis durch Rechtsverordnung freigegeben. 



588 

 

(4) Die Landkreise und die kreisfreien Städte können im übertragenen Wirkungskreis aus besonderem 
Anlass in Einzelfällen die Öffnungszeiten am Sonnabend bis 24.00 Uhr freigeben. Fällt ein Feiertag 
auf den Sonnabend so ist dieser von einer Freigabe ausgenommen. 

(5) Die Öffnungszeiten können jeweils für die Städte und Gemeinden der Landkreise und die Ortsteile 
der kreisfreien Städte unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 unterschiedlich sein. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte können im übertragenen Wirkungskreis in Einzelfällen 
befristete Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 4 bis 10 bewilligen, wenn diese im öffentlichen 
Interesse notwendig sind. Diese Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(...) 

§ 12   Besonderer Arbeitnehmerschutz 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 
zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 
unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden. Die Dauer der Arbeitszeit 
des einzelnen Arbeitnehmers darf acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen finden die Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend 
Anwendung. Eine Beschäftigung des einzelnen Arbeitnehmers ist jährlich an höchstens 22 Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen erlaubt. 

(3) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht 
beschäftigt werden. Das für das Ladenöffnungsrecht zuständige Ministerium kann im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Ausschuss des Landtags für bestimmte Personengruppen sowie in Einzelfällen 
Ausnahmen von Satz 1 durch Rechtsverordnung regeln. Bei der Häufigkeit der Arbeitseinsätze an 
Werktagen ab 20.00 Uhr sowie der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen hat der Arbeitgeber die 
sozialen Belange der Beschäftigten, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu 
berücksichtigen. 

 

§ 13   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften üben die durch Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmten 
Behörden aus. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die Inhaber von 
Verkaufsstellen sowie Gewerbetreibende und verantwortliche Personen, die Waren innerhalb oder 
außerhalb von Verkaufsstellen gewerblich anbieten, zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz 
ergebenden Pflichten zu treffen haben. 

(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen sowie Gewerbetreibende und verantwortliche Personen, die 
Waren innerhalb oder außerhalb von Verkaufsstellen gewerblich anbieten, sind verpflichtet, den 
Aufsichtsbehörden auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen 
Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. 
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(4) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 
Öffnungszeiten zu betreten, soweit es für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften erforderlich ist. Das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen) wird insoweit eingeschränkt. Inhaber von Verkaufsstellen sowie 
Gewerbetreibende haben das Betreten der Verkaufsstellen zu gestatten. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als 
verantwortliche Person im Sinne des § 13 Abs. 3 vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen einer Bestimmung der §§ 4 bis 8 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, oder § 9 Abs. 1 
bis 3 Verkaufsstellen öffnet, Waren gewerblicher Art anbietet oder Waren außerhalb der genannten 
Warengruppen oder außerhalb des genannten Umfangs anbietet, 

2. einer aufgrund des § 8 Abs. 2 oder des § 10 Abs. 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit 

sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, 

3. den Bestimmungen des § 12 Abs. 1 über die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen zuwiderhandelt, 

(...) 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehntausend Euro geahndet werden. 

§ 17   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die Thüringer Verordnung über 
den Ladenschluss in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten vom 22. Oktober 1998 
(GVBl. S. 322), geändert durch Verordnung vom 27. April 2001 (GVBl. S. 49), außer Kraft. 
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13.  Finanzen 

13.1 Bundesrepublik Deutschland 

13.1.1 Abgabenordnung (AO) 
Vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613; BGBl. I 1977 S. 269), in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866, ber. 2003 S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.12.2013 (BGBl I S. 4318) 

Erster Teil   Einleitende Vorschriften 

Vierter Abschnitt   Steuergeheimnis 

§ 30    Steuergeheimnis  

(1) Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. 

(...) 

(3) Den Amtsträgern stehen gleich  

(...) 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind. 

§ 31   Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen  

(1) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge und 
Steuerbeträge an Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich der Religionsgemeinschaften, 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, zur Festsetzung von solchen Abgaben mitzuteilen, 
die an diese Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder Steuerbeträge anknüpfen. Die 
Mitteilungspflicht besteht nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden wäre. Die Finanzbehörden dürfen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Ersuchen 
Namen und Anschriften ihrer Mitglieder, die dem Grunde nach zur Entrichtung von Abgaben im 
Sinne des Satzes 1 verpflichtet sind, sowie die von der Finanzbehörde für die Körperschaft 
festgesetzten Abgaben übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung von in der 
Zuständigkeit der Körperschaft liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. 

(...) 
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Zweiter Teil   Steuerschuldrecht 

Dritter Abschnitt   Steuerbegünstigte Zwecke 

§ 51   Allgemeines  

Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die 
folgenden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen. Funktionale 
Untergliederungen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als selbständige Steuersubjekte. 

§ 52   Gemeinnützige Zwecke  

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung 
der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, 
fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines 
Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen 
Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein 
deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.  

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen: 

(...) 

2. die Förderung der Religion;  

(...) 

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, (...) 

(...) 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke. 

§ 54   Kirchliche Zwecke  

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine 
Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.  

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von 
Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung 
von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens 
der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, 
Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und 
die Versorgung ihrer Witwen und Waisen. 
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§ 64    Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe  

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
(§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem 
Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit 
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 
(...) 

§ 68    Einzelne Zweckbetriebe  

Zweckbetriebe sind auch: 

(...) 

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, wenn der Reinertrag 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Zwecke 
verwendet wird, 

(...) 

Dritter Teil   Allgemeine Verfahrensvorschriften 

Erster Abschnitt   Verfahrensgrundsätze 

3. Unterabschnitt Besteuerungsgrundsätze, Beweismittel 

IV. Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte 

§ 102   Auskunftsverweigerungsrecht zum Schutz bestimmter Berufsgeheimnisse  

(1) Die Auskunft können ferner verweigern:  

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
bekannt geworden ist, 

(...) 

(2) Den im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Personen stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, die 
zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Ausübung des 
Rechts dieser Hilfspersonen, die Auskunft zu verweigern, entscheiden die im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
genannten Personen, es sei denn, daß diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt 
werden kann. 

Vierter Teil   Durchführung der Besteuerung 

Erster Abschnitt   Erfassung der Steuerpflichtigen 

1. Unterabschnitt   Personenstands- und Betriebsaufnahme 

§ 135  Mitwirkungspflicht bei der Personenstands- und Betriebsaufnahme  

(...) 
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(2) Die Wohnungsinhaber und die Untermieter haben über sich und über die zu ihrem Haushalt 
gehörenden Personen auf den amtlichen Vordrucken die Angaben zu machen, die für die 
Personenstands- und Betriebsaufnahme notwendig sind, insbesondere über Namen, Familienstand, 
Geburtstag und Geburtsort, Religionszugehörigkeit, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, 
Betriebsstätten. 

(...) 

Sechster Teil   Vollstreckung 

Zweiter Abschnitt   Vollstreckung wegen Geldforderungen 

3. Unterabschnitt   Vollstreckung in das bewegliche Vermögen 

II. Vollstreckung in Sachen 

§ 289   Zeit der Vollstreckung  

(1) Zur Nachtzeit (§ 758a Abs. 4 Satz 2 der Zivilprozessordnung) sowie an Sonntagen und staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung nur mit schriftlicher oder 
elektronischer Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde vorgenommen werden.  

(...) 

Achter Teil   Straf- und Bußgeldvorschriften; Straf- und Bußgeldverfahren  

Dritter Abschnitt   Strafverfahren 

1. Unterabschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 386    Zuständigkeit der Finanzbehörde bei Steuerstraftaten 

(...) 

(2) Die Finanzbehörde führt das Ermittlungsverfahren in den Grenzen des § 399 Abs. 1 und der 
§§ 400, 401 selbständig durch, wenn die Tat  

(...) 

2. zugleich andere Strafgesetze verletzt und deren Verletzung Kirchensteuern oder andere 
öffentlich-rechtliche Abgaben betrifft, die an Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder 
Steuerbeträge anknüpfen. 

13.1.2 Einkommensteuergesetz (EStG) 
Neufassung vom 19.10.2002 (BGBl. I S. 4210, ber. I 2003 S. 179), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 18.12.2013 (BGBl I S. 4318) 

II. Einkommen  

2. Steuerfreie Einnahmen 

§ 3   Steuerfreie Einnahmen 

Steuerfrei sind 



594 

 

(...) 

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer 
oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten 
oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die im Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung 
findet,  oder einer unter § 5 Abs. 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung 
zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§ 52 bis § 54 der 
Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 2 400 Euro im Jahr. Überschreiten die Einnahmen für 
die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen 
Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von 
§ 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag 
der steuerfreien Einnahmen übersteigen; 

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder 
einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallende Einrichtung zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe 
von insgesamt 720 Euro im Jahr. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus 
der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12 oder 26 gewährt wird. 
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, 
dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen; 

(...) 

5. Sonderausgaben 

 

 

§ 10   Sonderausgaben 

(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch 
Werbungskosten sind oder wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten behandelt werden: 

(...) 

4. gezahlte Kirchensteuer; dies gilt nicht, soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem gesonderten Tarif des § 32d Absatz 1 
ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde; 

 

(...) 



595 

 

§ 10b   Steuerbegünstigte Zwecke 

(1) Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im 
Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung können insgesamt bis zu  

1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 

2. 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter 

als Sonderausgaben abgezogen werden. (...) 

(...) 

IX. Sonstige Vorschriften, Bußgeld-, Ermächtigungs- und Schlussvorschriften 

§ 51a   Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern 

(1) Auf die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der Einkommensteuer bemessen werden 
(Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden.  

(2) Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Abs. 6 unter 
Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 in allen Fällen des § 32 festzusetzten wäre. Zur 
Ermittlung der Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das zu versteuernde Einkommen um die 
nach § 3 Nr. 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen und um die nach § 3c Abs. 2 nicht abziehbaren 
Beträge zu mindern. § 35 ist bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer nach Satz 1 
nicht anzuwenden.  

(2a) Vorbehaltlich des § 40a Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 
4621) ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn Bemessungsgrundlage die Lohnsteuer; beim Steuerabzug 
vom laufenden Arbeitslohn und beim Jahresausgleich ist die Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, 
wenn der nach § 39b Abs. 2 Satz 5[2] zu versteuernde Jahresbetrag für die Steuerklassen I, II und III 
um den Kinderfreibetrag von 4 368 Euro sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf von 2 640 Euro und für die Steuerklasse IV um den Kinderfreibetrag von 
2 184 Euro sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von 
1 320 Euro für jedes Kind vermindert wird, für das eine Kürzung der Freibeträge für Kinder nach § 32 
Abs. 6 Satz 4 nicht in Betracht kommt. Bei der Anwendung des § 39b für die Ermittlung der 
Zuschlagsteuern ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene Zahl der Kinderfreibeträge maßgebend. 
Bei Anwendung des § 39f ist beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn die Lohnsteuer 
maßgebend, die sich bei Anwendung des § 39f Absatz 1 ermittelnden Faktors auf den nach den Sätzen 
1 und 2 ermittelnden Betrag ergibt.  

(2b) Wird die Einkommensteuer nach § 43 Abs. 1 durch Abzug vom Kapitalertrag 
(Kapitalertragsteuer) erhoben, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz 
der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer erhoben.  

(2c) Der zur Vornahme des Steuerabzugs vom Kapitalertrag Verpflichtete (Kirchensteuerabzugsver-
pflichteter) hat die auf die Kapitalertragsteuer nach Absatz 2b entfallende Kirchensteuer nach folgen-
den Maßgaben einzubehalten:  
 
1. 
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Das Bundeszentralamt für Steuern speichert unabhängig von und zusätzlich zu den in § 139b 
Absatz 3 der Abgabenordnung genannten und nach § 39e gespeicherten Daten des Steuer-
pflichtigen den Kirchensteuersatz der steuererhebenden Religionsgemeinschaft des Kirchen-
steuerpflichtigen sowie die ortsbezogenen Daten, mit deren Hilfe der Kirchensteuerpflichtige 
seiner Religionsgemeinschaft zugeordnet werden kann. 2Die Daten werden als automatisiert 
abrufbares Merkmal für den Kirchensteuerabzug bereitgestellt; 

2. 
sofern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Identifikationsnummer des Schuldners der 
Kapitalertragsteuer nicht bereits bekannt ist, kann er sie beim Bundeszentralamt für Steuern 
anfragen. 2In der Anfrage dürfen nur die in § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten 
Daten des Schuldners der Kapitalertragsteuer angegeben werden, soweit sie dem Kirchensteu-
erabzugsverpflichteten bekannt sind. 3Die Anfrage hat nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung zu erfolgen. 4Im Übrigen ist die Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung entsprechend anzuwenden. 5Das Bundeszentralamt für Steuern teilt 
dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Identifikationsnummer mit, sofern die übermittel-
ten Daten mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt für 
Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen; 

3. 
der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat unter Angabe der Identifikationsnummer und des 
Geburtsdatums des Schuldners der Kapitalertragsteuer einmal jährlich im Zeitraum vom 1. 
September bis 31. Oktober beim Bundeszentralamt für Steuern anzufragen, ob der Schuldner 
der Kapitalertragsteuer am 31. August des betreffenden Jahres (Stichtag) kirchensteuerpflich-
tig ist (Regelabfrage). 2Für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Nummer 4 aus Versi-
cherungsverträgen hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete eine auf den Zuflusszeitpunkt der 
Kapitalerträge bezogene Abfrage (Anlassabfrage) an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
richten. 3Im Übrigen kann der Kirchensteuerabzugsverpflichtete eine Anlassabfrage bei Be-
gründung einer Geschäftsbeziehung oder auf Veranlassung des Kunden an das Bundeszentral-
amt für Steuern richten. 4Auf die Anfrage hin teilt das Bundeszentralamt für Steuern dem Kir-
chensteuerabzugsverpflichteten die rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Reli-
gionsgemeinschaft und den für die Religionsgemeinschaft geltenden Kirchensteuersatz zum 
Zeitpunkt der Anfrage als automatisiert abrufbares Merkmal nach Nummer 1 mit. 5Rechtzeitig 
vor Regel- oder Anlassabfrage ist der Schuldner der Kapitalertragsteuer vom Kirchensteuer-
abzugsverpflichteten auf die bevorstehende Datenabfrage sowie das gegenüber dem Bundes-
zentralamt für Steuern bestehende Widerspruchsrecht, das sich auf die Übermittlung von Da-
ten zur Religionszugehörigkeit bezieht (Absatz 2e Satz 1), schriftlich oder in anderer geeigne-
ter Form hinzuweisen. 6Anträge auf das Setzen der Sperrvermerke, die im aktuellen Kalender-
jahr für eine Regelabfrage berücksichtigt werden sollen, müssen bis zum 30. Juni beim Bun-
deszentralamt für Steuern eingegangen sein. 7Alle übrigen Sperrvermerke können nur berück-
sichtigt werden, wenn sie spätestens zwei Monate vor der Abfrage des Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten eingegangen sind. 8Dies gilt für den Widerruf entsprechend. 9Der Hinweis hat 
individuell zu erfolgen. 10Gehört der Schuldner der Kapitalertragsteuer keiner steuererheben-
den Religionsgemeinschaft an oder hat er dem Abruf von Daten zur Religionszugehörigkeit 
widersprochen (Sperrvermerk), so teilt das Bundeszentralamt für Steuern dem Kirchensteuer-
abzugsverpflichteten zur Religionszugehörigkeit einen neutralen Wert (Nullwert) mit. 11Der 
Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat die vorhandenen Daten zur Religionszugehörigkeit un-
verzüglich zu löschen, wenn ein Nullwert übermittelt wurde; 

4. 
im Falle einer am Stichtag oder im Zuflusszeitpunkt bestehenden Kirchensteuerpflicht hat der 
Kirchensteuerabzugsverpflichtete den Kirchensteuerabzug für die steuererhebende Religions-
gemeinschaft durchzuführen und den Kirchensteuerbetrag an das für ihn zuständige Finanzamt 
abzuführen. 2§ 45a Absatz 1 gilt entsprechend; in der Steueranmeldung sind die nach Satz 1 
einbehaltenen Kirchensteuerbeträge für jede steuererhebende Religionsgemeinschaft jeweils 
als Summe anzumelden. 3Die auf Grund der Regelabfrage vom Bundeszentralamt für Steuern 
bestätigte Kirchensteuerpflicht hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete dem Kirchensteuer-
abzug des auf den Stichtag folgenden Kalenderjahres zu Grunde zu legen. 4Das Ergebnis einer 
Anlassabfrage wirkt anlassbezogen. 
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2Die Daten gemäß Nummer 3 sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln. 3Die Verbindung der Anfrage nach Nummer 2 mit der Anfrage nach Nummer 3 
zu einer Anfrage ist zulässig. 4Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für Steuern zur Vermeidung 
unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 5§ 44 Absatz 5 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Haftungsbescheid von dem für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten zustän-
digen Finanzamt erlassen wird. 6§ 45a Absatz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die steuererhe-
bende Religionsgemeinschaft angegeben wird. 7Sind an den Kapitalerträgen ausschließlich Ehegatten 
beteiligt, wird der Anteil an der Kapitalertragsteuer hälftig ermittelt. 8Der Kirchensteuerabzugsver-
pflichtete darf die von ihm für die Durchführung des Kirchensteuerabzugs erhobenen Daten aus-
schließlich für diesen Zweck verwenden. 9Er hat organisatorisch dafür Sorge zu tragen, dass ein Zu-
griff auf diese Daten für andere Zwecke gesperrt ist. 10Für andere Zwecke dürfen der Kirchensteuerab-
zugsverpflichtete und die beteiligte Finanzbehörde die Daten nur verwenden, soweit der Kirchensteu-
erpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist. 
(2d) 1Wird die nach Absatz 2b zu erhebende Kirchensteuer nicht nach Absatz 2c als Kirchensteuerab-
zug vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, wird sie nach Ablauf des Kalenderjahres 
nach dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, der sich ergibt, wenn die Steuer auf Kapitalerträge nach 
§ 32d Absatz 1 Satz 4 und 5 errechnet wird; wenn Kirchensteuer als Kirchensteuerabzug nach Absatz 
2c erhoben wurde, wird eine Veranlagung auf Antrag des Steuerpflichtigen durchgeführt. 2Der Ab-
zugsverpflichtete hat dem Kirchensteuerpflichtigen auf dessen Verlangen hin eine Bescheinigung über 
die einbehaltene Kapitalertragsteuer zu erteilen. 3Der Kirchensteuerpflichtige hat die erhobene Kapi-
talertragsteuer zu erklären und die Bescheinigung nach Satz 2 oder nach § 45a Absatz 2 oder 3 vorzu-
legen. 
 
(2e) Der Schuldner der Kapitalertragsteuer kann unter Angabe seiner Identifikationsnummer nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck schriftlich beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen, dass 
der automatisierte Datenabruf seiner rechtlichen Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religions-
gemeinschaft bis auf schriftlichen Widerruf unterbleibt (Sperrvermerk). 2Das Bundeszentralamt für 
Steuern kann für die Abgabe der Erklärungen nach Satz 1 ein anderes sicheres Verfahren zur Verfü-
gung stellen. 3Der Sperrvermerk verpflichtet den Kirchensteuerpflichtigen für jeden Veranlagungszeit-
raum, in dem Kapitalertragsteuer einbehalten worden ist, zur Abgabe einer Steuererklärung zum Zwe-
cke der Veranlagung nach Absatz 2d Satz 1. 4Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt für jeden 
Veranlagungszeitraum, in dem der Sperrvermerk abgerufen worden ist, an das Wohnsitzfinanzamt 
Name und Anschrift des Kirchensteuerabzugsverpflichteten, an den im Fall des Absatzes 2c Nummer 
3 auf Grund des Sperrvermerks ein Nullwert im Sinne des Absatzes 2c Satz 1 Nummer 3 Satz 6 mitge-
teilt worden ist. 5Das Wohnsitzfinanzamt fordert den Kirchensteuerpflichtigen zur Abgabe einer Steu-
ererklärung nach § 149 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung auf. 
 
(3) Ist die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, durch den Steuerabzug 
abgegolten oder werden solche Einkünfte bei der Veranlagung zur Einkommensteuer oder beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich nicht erfasst, gilt dies für die Zuschlagsteuer entsprechend. 
 
(4) Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind gleichzeitig mit den festgesetzten Vorauszahlungen 
auf die Einkommensteuer zu entrichten; § 37 Absatz 5 ist nicht anzuwenden. 2Solange ein Bescheid 
über die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern nicht erteilt worden ist, sind die Vorauszahlungen ohne 
besondere Aufforderung nach Maßgabe der für die Zuschlagsteuern geltenden Vorschriften zu entrich-
ten. 3§ 240 Absatz 1 Satz 3 der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzuwenden; § 254 Absatz 2 der 
Abgabenordnung gilt insoweit sinngemäß. 
 
(5) Mit einem Rechtsbehelf gegen die Zuschlagsteuer kann weder die Bemessungsgrundlage noch die 
Höhe des zu versteuernden Einkommens angegriffen werden. 2Wird die Bemessungsgrundlage geän-
dert, ändert sich die Zuschlagsteuer entsprechend. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Kirchensteuern nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften. 
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X. Kindergeld 

§ 72   Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes  

(1) Steht Personen, die  

1. in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-, Amts- oder Ausbildungsverhältnis stehen, mit 
Ausnahme der Ehrenbeamten, oder  

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 
erhalten oder  

3. Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder 
einer sonstigen Körperschaft, einer Anstalt oder einer Stiftung des öffentlichen Rechts sind, 
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten,  

Kindergeld nach Maßgabe dieses Gesetzes zu, wird es von den Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts festgesetzt und ausgezahlt. Die genannten juristischen Personen 
sind insoweit Familienkasse.  

(...) 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Personen, die ihre Bezüge oder Arbeitsentgelt  

1. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich der Religionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts oder  

2. von einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, einem diesem unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossenen Mitgliedsverband oder einer einem solchen Verband angeschlossenen 
Einrichtung oder Anstalt  

erhalten. 

(...) 

13.1.3 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 
Vom 17.04.1974 (BGBl. I S. 933), in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.02.1997 
(BGBl. I 1997 S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 (BGBl. I S. 1809) 

Abschnitt 2.   Wertermittlung 

§ 13   Steuerbefreiungen  

(1) Steuerfrei bleiben 

(...) 

13. Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes, wenn sie die für eine Befreiung von der Körperschaftsteuer erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Ist eine Kasse nach § 6 des Körperschaft-steuergesetzes teilweise 
steuerpflichtig, ist auch die Zuwendung im gleichen Verhältnis steuerpflichtig. Die Befreiung fällt mit 
Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes innerhalb von zehn Jahren nach der Zuwendung entfallen;  
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(...) 

16. Zuwendungen  

a) an inländische Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder an inländische 
 jüdische Kultusgemeinden,  

b) an inländische Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der 
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken dienen. Die Befreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die 
Voraussetzungen für die Anerkennung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 
als kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Institution innerhalb von zehn Jahren nach der 
Zuwendung entfallen und das Vermögen nicht begünstigten Zwecken zugeführt wird,  

c) an ausländische Religionsgesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen der in den Buchstaben a und b bezeichneten Art unter der Voraussetzung, daß der 
ausländische Staat für Zuwendungen an deutsche Rechtsträger der in den Buchstaben a und b 
bezeichneten Art eine entsprechende Steuerbefreiung gewährt und das Bundesministerium der 
Finanzen dies durch förmlichen Austausch entsprechender Erklärungen mit dem ausländischen Staat 
feststellt;  

17. Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken 
gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zweck gesichert ist; 

(...) 

13.1.4 Gesetz über das Verfahren für die Erstattung von Fehlbeständen an 
öffentlichen Vermögen (Erstattungsgesetz) 

Vom 18.04.1937 (RGBl. I 1937, 461), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
04.09.1974 (GVBl. I S. 361, 369) 

§ 1 

(1) Gegen einen Beamten, Angestellten und Arbeiter im Dienste des Reichs und anderer 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ...., der infolge schuldhaften 
Verhaltens für einen Fehlbestand am öffentlichen Vermögen seiner Verwaltung haftet, ist ein 
Erstattungsverfahren durchzuführen, und zwar auch dann, wenn sein Dienstverhältnis beendet ist. 

(2) Als Fehlbestand im Sinne des Abs. 1 gelten nur ein infolge schuldhafter Verletzung von 
Dienstpflichten verursachter kassen- oder bestandsmäßiger sowie ein infolge fehlerhafter 
Rechnungsweise oder unterlassener oder unzureichender rechnerischer Nachprüfung verursachter 
Verlust, ein infolge vorsätzlicher Straftat verursachter Vermögensschaden. 

(3) Zum öffentlichen Vermögen im Sinne des Abs. 1 gehören nicht nur das bei einer Verwaltungsstelle 
des Reichs und anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts verwaltete 
oder verwahrte öffentliche und private Vermögen, sondern auch öffentliche und private 
Vermögenswerte, die einem der im Abs. 1 Genannten, auch ohne buchmäßig erfaßt zu sein, dienstlich 
anvertraut sind, und für deren Verlust sein Dienstherr haftet. 
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§ 14 

Die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und deren Verbände sind ermächtigt, diesem Gesetz 
entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

13.1.5 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG) 

Vom 19.08.1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2013 
(BGBl. I S. 2398) 

Teil II   Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar gelten 

§ 55   Prüfung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(1) Erhält eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaft, 
Gemeindeverband, Zusammenschluß von Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden oder 
Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 Abs. 5 der Deutschen Verfassung vom 
11. August 1919 ist, vom Bund oder einem Land Zuschüsse, die dem Grund oder der Höhe nach 
gesetzlich begründet sind, oder ist eine Garantieverpflichtung des Bundes oder eines Landes gesetzlich 
begründet, so prüft der Rechnungshof des Bundes oder des Landes die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der juristischen Person. Entsprechendes gilt, wenn die Prüfung mit Zustimmung 
eines Rechnungshofes in der Satzung vorgesehen ist. Andere Prüfungsrechte, die nach § 48 begründet 
werden, bleiben unberührt. 

(...) 

13.1.6 Gewerbesteuergesetz (GewStG) 
Vom 01.12.1936 (RGBl. I S. 979), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 

(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 (BGBl. I S. 1809) 

Abschnitt I   Allgemeines 

§ 3   Befreiungen 

Von der Gewerbesteuer sind befreit 

(...) 

6. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 
bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – ausgenommen Land- und 
Forstwirtschaft – unterhalten, ist die Steuerfreiheit insoweit ausgeschlossen; 

(...) 

Abschnitt II   Bemessung der Gewerbesteuer 

§ 9   Kürzungen 

Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um 

(...) 
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5. die aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten Zuwendungen (Spenden und 
Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der 
Abgabenordnung bis zur Höhe von insgesamt 20 Prozent des um die Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 9 
erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb (§ 7) oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und 
der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter Voraussetzung für die Kürzung ist, dass 
diese Zuwendungen 

(…) 

an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder 

(…) 

geleistet werden (Zuwendungsempfänger). 

(...) 

 

13.1.7 Grundsteuergesetz (GrStG) 
Vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 

(BGBl. I S. 2794) 

Abschnitt I.   Steuerpflicht 

§ 3   Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter Rechtsträger 

(1) Von der Grundsteuer sind befreit 

(...) 

4. Grundbesitz, der von einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 
einem ihrer Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder einem ihrer Verbände für Zwecke der 
religiösen Unterweisung, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Erziehung oder für Zwecke der 
eigenen Verwaltung benutzt wird. Den Religionsgesellschaften stehen die jüdischen Kultusgemeinden 
gleich, die nicht Körperschaften des öffentlichen Rechts sind;  

5. Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchendiener der Religionsgesellschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdischen Kultusgemeinden. § 5 ist insoweit 
nicht anzuwenden;  

6. Grundbesitz der Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und 
der jüdischen Kultusgemeinden, der am 1. Januar 1987 und im Veranlagungszeitpunkt zu einem nach 
Kirchenrecht gesonderten Vermögen, insbesondere einem Stellenfonds gehört, dessen Erträge 
ausschließlich für die Besoldung und Versorgung der Geistlichen und Kirchendiener sowie ihrer 
Hinterbliebenen bestimmt sind. Ist in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet119 die 

                                                            
 

119 Anm.: Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) nennt folgende Länder: 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie den Ostteil Berlins, 
also das Gebiet der ehemaligen DDR. 
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Zugehörigkeit des Grundbesitzes zu einem gesonderten Vermögen im Sinne des Satzes 1 am 1. Januar 
1987 nicht gegeben, reicht es insoweit aus, daß der Grundbesitz zu einem Zeitpunkt vor dem 1. Januar 
1987 zu einem gesonderten Vermögen im Sinne des Satzes 1 gehörte. Die §§ 5 und 6 sind insoweit 
nicht anzuwenden.  

Der Grundbesitz muß ausschließlich demjenigen, der ihn für die begünstigten Zwecke benutzt, oder 
einem anderen nach den Nummern 1 bis 6 begünstigten Rechtsträger zuzurechnen sein. Satz 2 gilt 
nicht, wenn der Grundbesitz von einem nicht begünstigten Rechtsträger im Rahmen einer Öffentlich 
Privaten Partnerschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öffentlichen Dienst 
oder Gebrauch überlassen wird und die Übertragung auf den Nutzer am Ende des Vertragszeitraums 
vereinbart ist. 

(…) 

§ 4   Sonstige Steuerbefreiungen  

Soweit sich nicht bereits eine Befreiung nach § 3 ergibt, sind von der Grundsteuer befreit  

1. Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet ist;  

2. Bestattungsplätze; 

(...) 

§ 5   Zu Wohnzwecken benutzter Grundbesitz  

(1) Dient Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 3 und 4) benutzt wird, zugleich 
Wohnzwecken, gilt die Befreiung nur für  

(...) 

2. Wohnräume in Schülerheimen, Ausbildungs- und Erziehungsheimen sowie Prediger- und 
Priesterseminaren, wenn die Unterbringung in ihnen für die Zwecke des Unterrichts, der Ausbildung 
oder der Erziehung erforderlich ist. Wird das Heim oder Seminar nicht von einem der nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1, 3 oder 4 begünstigten Rechtsträger unterhalten, so bedarf es einer Anerkennung der 
Landesregierung oder der von ihr beauftragten Stelle, daß die Unterhaltung des Heims oder Seminars 
im Rahmen der öffentlichen Aufgaben liegt;  

3. Wohnräume, wenn der steuerbegünstigte Zweck im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 nur 
durch ihre Überlassung erreicht werden kann;  

4. Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ständig 
bereithalten müssen (Bereitschaftsräume), wenn sie nicht zugleich die Wohnung des Inhabers 
darstellen.  

(2) Wohnungen sind stets steuerpflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen.  
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13.1.8 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
Vom 31.08.1976 (BGBl. I S. 2597), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 

(BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (BGBl. I S. 4318) 

Erster Teil Steuerpflicht 

§ 5   Befreiungen  

(1) Von der Körperschaftsteuer sind befreit 

(...) 

3. rechtsfähige Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen, die den Personen, denen die Leistungen 
der Kasse zugute kommen oder zugute kommen sollen (Leistungsempfängern), einen Rechtsanspruch 
gewähren, und rechtsfähige Unterstützungskassen, die den Leistungsempfängern keinen 
Rechtsanspruch gewähren, 

wenn sich die Kasse beschränkt 

aa) 
auf Zugehörige oder frühere Zugehörige einzelner oder mehrerer wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetriebe oder 

bb) 
auf Zugehörige oder frühere Zugehörige der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege (Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband e.V., Deutscher Caritasverband e.V., Deut-
scher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches 
Werk - Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.) einschließlich ihrer Unterglie-
derungen, Einrichtungen und Anstalten und sonstiger gemeinnütziger Wohlfahrtsver-
bände oder 

cc) 
auf Arbeitnehmer sonstiger Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen im Sinne der §§ 1 und 2; den Arbeitnehmern stehen Personen, die sich in ei-
nem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis befinden, gleich; 
 

zu den Zugehörigen oder Arbeitnehmern rechnen jeweils auch deren Angehörige; 
 

(...) 

9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 
bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, ist die 
Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen. (...) 

(...) 
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Zweiter Teil Einkommen 

Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften 

§ 9   Abziehbare Aufwendungen  

(1) Abziehbare Aufwendungen sind auch:  

(...) 

2. vorbehaltlich des § 8 Absatz 3 Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur 
Förderungen steuerbegünstigender Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung bis zur 
Höhe von insgesamt  

a) 20 Prozent des Einkommens oder 

b) 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter. 

Voraussetzung für den Abzug ist, dass diese Zuwendungen 

(…) 

b) an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse oder 

(…) 

geleistet werden (Zuwendungsempfänger). 

(...) 

13.1.9 Umsatzsteuergesetz  (UStG ) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.02.2005 (BGBl. I S. 386) , zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 18.12.2013 (BGBl. I S. 4318) 

Zweiter Abschnitt   Steuerbefreiungen und Steuervergütungen 

§ 4   Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen  

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

(...) 

18. die Leistungen der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der der 
freien Wohlfahrtspflege dienenden Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 
die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied angeschlossen sind, wenn  

 a) diese Unternehmer ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen,  

 b) die Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung 
begünstigten Personenkreis zugute kommen und  
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c) die Entgelte für die in Betracht kommenden Leistungen hinter den durchschnittlich für 
gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten Entgelten zurückbleiben. 

Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese 
Unternehmer den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig sind, als Vergütung für die 
geleisteten Dienste gewähren;  

(...) 

27. a) die Gestellung von Mitgliedern geistlicher Genossenschaften und Angehörigen von 
Mutterhäusern für gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder schulische Zwecke, 

(...) 

§ 4a   Steuervergütung  

(1) Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung), und juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts wird auf Antrag eine Steuervergütung zum Ausgleich der Steuer gewährt, die auf der an sie 
bewirkten Lieferung eines Gegenstandes, seiner Einfuhr oder seinem innergemeinschaftlichen Erwerb 
lastet, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb des Gegenstandes muss 
steuerpflichtig gewesen sein.  

2. Die auf die Lieferung des Gegenstandes entfallende Steuer muss in einer nach § 14 
ausgestellten Rechnung gesondert ausgewiesen und mit dem Kaufpreis bezahlt worden sein.  

3. Die für die Einfuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb des Gegenstandes geschuldete 
Steuer muss entrichtet worden sein.  

4. Der Gegenstand muss in das Drittlandsgebiet gelangt sein.  

5. Der Gegenstand muss im Drittlandsgebiet zu humanitären, karitativen oder erzieherischen 
Zwecken verwendet werden.  

6. Der Erwerb oder die Einfuhr des Gegenstandes und seine Ausfuhr dürfen von einer 
Körperschaft, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, nicht im Rahmen eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes und von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht im Rahmen eines 
Betriebes gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des Körperschaftsteuergesetzes) oder eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes vorgenommen worden sein.  

7. Die vorstehenden Voraussetzungen müssen nachgewiesen sein.  

Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen, in dem der Antragsteller die zu 
gewährende Vergütung selbst zu berechnen hat. 

(...) 
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Vierter Abschnitt   Steuer und Vorsteuer 

§ 12   Steuersätze  

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 
11, 25 Abs. 3 und 25a Abs. 3 und 4).  

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 7 Prozent für die folgenden Umsätze: 

(...) 

8. a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Das gilt nicht für 
Leistungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes ausgeführt werden. Für 
Leistungen, die im Rahmen eines Zweckbetriebs ausgeführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn der 
Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch die Ausführung von 
Umsätzen dient, die in unmittelbarem Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden 
Leistungen anderer Unternehmer ausgeführt werden, oder wenn die Körperschaft mit diesen 
Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebe ihre 
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht, 

 b) die Leistungen der nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen und Gemeinschaften der 
 in Buchstabe a Satz 1 bezeichneten Körperschaften, wenn diese Leistungen, falls die 
Körperschaften sie anteilig selbst ausführten, insgesamt nach Buchstabe a ermäßigt besteuert würden; 

(...) 

 

 

13.1.10 Vermögenssteuergesetz (VDtG) 
Vom 14.11.1990 (BGBl I 1990, 2467), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.10.2001 (BGBl I 

2785) 

I. Steuerpflicht, Bemessungsgrundlage 

§ 3 Befreiungen 

(1) Von der Vermögensteuer sind befreit  

(…) 

4. Einrichtungen, die unmittelbar dem Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesen, der körperlichen 
Ertüchtigung, der Kranken-, Gesundheits-, Wohlfahrts- und Jugendpflege dienen, ohne Rücksicht auf 
die Rechtsform, in der sie bestehen, wenn sie gehören  

(…) 

b) den Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sowie ihren 
Einrichtungen; 

(…) 
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12. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Wird 
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, ist die Steuerfreiheit insoweit ausgeschlossen. Satz 2 
gilt nicht für die selbstbewirtschaftete forstwirtschaftliche Nutzung eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft (§ 34 des Bewertungsgesetzes) und für Nebenbetriebe im Sinne des § 42 des 
Bewertungsgesetzes, die dieser Nutzung dienen; 

(…) 

13.2 Baden-Württemberg 

13.2.1 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg (Kirchensteuergesetz KiStG) 

Vom 15.06.1978 (GBl. 1978, 369), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 
(GBl. S. 65, 67) 

ERSTER ABSCHNITT Besteuerungsrecht, Steuerpflicht, Grundlagen der Besteuerung 

§ 1 Besteuerungsrecht 

(1) Die Kirchen, die anderen Religionsgemeinschaften und ihre örtlichen Gemeinden 
(Kirchengemeinden), die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können zur Deckung ihrer 
Bedürfnisse von ihren Angehörigen Steuern erheben. Sie üben das Besteuerungsrecht nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der Steuerordnung aus. 

(2) Die Steuern werden von den Religionsgemeinschaften als Landeskirchensteuern und von den 
Kirchengemeinden als Ortskirchensteuern erhoben. Die Ortskirchensteuern können für mehrere 
Kirchengemeinden von einer Gesamtkirchengemeinde (§ 24 Abs. 3) erhoben werden. 

(3) Eine Religionsgemeinschaft kann die Ausübung des Besteuerungsrechts mit staatlicher 
Genehmigung einer anderen Religionsgemeinschaft mit dem Sitz innerhalb des Landes übertragen. 

§ 2 Steuerordnung 

(1) Die Steuerordnung wird von der Religionsgemeinschaft erlassen und öffentlich bekanntgemacht. 
Sie bedarf der staatlichen Genehmigung. 

(2) Die Steuerordnung umfaßt insbesondere Vorschriften 

1. über die Zusammensetzung und die Wahl der Organe, die Steuerbeschlüsse fassen 
(Steuervertretungen), sowie die Grundzüge ihrer Geschäftsordnungen, 

2. über die Mitwirkung der Steuervertretung bei der Feststellung des Haushaltsplans und bei der 
Rechnungslegung sowie das Recht der Steuerpflichtigen auf Einsichtnahme in den Haushaltsplan und 
die Jahresrechnung, 

3. über die Vornahme der nach diesem Gesetz erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen sowie 

4. sonstige ergänzende Vorschriften zur Durchführung der Besteuerung. 

(3) Bestimmungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, bleiben wirksam. 
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(4) Änderungen und Ergänzungen von Bestimmungen nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 können in Kraft 
treten, wenn das Kultusministerium nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung 
widerspricht. 

§ 3 Steuerpflicht 

(1) Landeskirchensteuerpflichtig ist, wer der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehört und 
in ihrem Bereich einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Wer landeskirchensteuerpflichtig ist, ist gegenüber derjenigen Kirchengemeinde 
ortskirchensteuerpflichtig, in der er seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes den 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei mehrfachem Wohnsitz darf die Belastung mit einer Steuer 
insgesamt den Betrag nicht übersteigen, den der Steuerpflichtige bei Heranziehung an dem Wohnsitz 
mit der höchsten Steuerbelastung zu entrichten hätte. Das Nähere regelt die Steuerordnung. 

(3) Die Steuerordnung kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 bestimmen, daß die Steuern aus den 
Grundsteuermeßbeträgen von der Kirchengemeinde erhoben werden, in der das Grundstück liegt. 

§ 4 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

Tatsachen, die die Steuerpflicht begründen oder beenden, werden mit dem Beginn des auf ihr 
Eintreten folgenden Monats wirksam. 

 

§ 5 Steuerarten 

(1) Die Steuern können erhoben werden 

1.a)als Zuschlag zur Einkommensteuer oder 

b)nach Maßgabe des Einkommens, 

2.aus den Grundsteuermeßbeträgen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 3 Nr. 1 des 
Grundsteuergesetzes), 

3.aus den Grundsteuermeßbeträgen für Grundstücke (§ 3 Nr. 2 des Grundsteuergesetzes), 

4.als Kirchgeld, 

5.als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

Für die Steuern nach den Nrn. 1 und 4 gilt die Einkommensteuer und nach den Nrn. 2 und 3 die 
Grundsteuer als Maßstabsteuer im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Zur Berechnung der Steuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a ist § 51 a des 
Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung anzuwenden. Dies gilt auch für die 
Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer. 

(3) Die Steuerordnung kann bestimmen, daß Steuern einer Art auf Steuern einer anderen Art 
anzurechnen sind. 



609 

 

§ 6 Bemessungsgrundlagen 

(1) Die Steuern sind von den in der Person des Steuerpflichtigen gegebenen Bemessungsgrundlagen 
zu erheben. 

(2) Wird die Bemessungsgrundlage für eine Personengemeinschaft, eine Personengesellschaft oder 
sonst für mehrere Personen festgesetzt, so ist die Kirchensteuer für den einzelnen Steuerpflichtigen aus 
seinem Anteil an der Bemessungsgrundlage zu berechnen. Wenn ein Anteil im staatlichen 
Besteuerungsverfahren nicht festgestellt wird, ist die Bemessungsgrundlage aufzuteilen 

1. im Fall des § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a nach dem Verhältnis der Beträge, die sich ergeben, wenn die 
Beteiligten getrennt veranlagt würden, 

2. im Fall des § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nach den Anteilen am Einheitswert des land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebs, des Grundstücks oder, soweit kein Anteil daran festgestellt wird, des 
gemeinschaftlichen Vermögens, zu dem der Betrieb oder das Grundstück gehört. 

Wenn nichts anderes nachgewiesen oder bekannt ist, sind gleiche Anteile anzunehmen. 

(3) Werden Ehegatten, die derselben Religionsgemeinschaft angehören, zur Maßstabsteuer gemeinsam 
herangezogen, so wird bei der kirchlichen Besteuerung entsprechend verfahren. Die Ehegatten sind 
Gesamtschuldner. Satz 1 gilt nicht für das Kirchgeld. 

(4) Gehören die Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Religionsgemeinschaften an und werden 
sie zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, so wird die Kirchensteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a für jeden Ehegatten von der Hälfte der Bemessungsgrundlage erhoben, wenn bei den 
beteiligten Religionsgemeinschaften darüber Einvernehmen besteht. Jeder Ehegatte haftet als 
Gesamtschuldner für die Steuerschuld des anderen Ehegatten. 

§ 7 Erhebungszeitraum, Steuersatz 

(1) Die Steuern werden für das Kalenderjahr erhoben. Maßgebend sind die Bemessungsgrundlagen 
des Kalenderjahres. Die Steuerordnung kann bestimmen, daß die Bemessungsgrundlagen eines 
früheren Kalenderjahres maßgebend sein sollen. Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen 
Kalenderjahres, wird für die Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel 
des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Die Sätze 
3 und 4 gelten nicht für die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer. Kapitalerträge 
unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses eine 
Kirchensteuerpflicht besteht. 

(2) Die Steuern als Zuschlag zur Einkommensteuer und aus den Grundsteuermeßbeträgen werden nach 
einem Hundertsatz der Bemessungsgrundlage erhoben. Für diese Steuern kann die Steuerordnung 
Höchstbeträge festsetzen, den Verzicht auf die Erhebung von geringfügigen Beträgen bestimmen und 
zur Erhebung von Mindestbeträgen ermächtigen. 

(3) Die Steuer nach Maßgabe des Einkommens und das Kirchgeld werden durch die Steuerordnung 
näher geregelt. Das Kirchgeld kann auch in gestaffelten Sätzen nach Maßgabe der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit erhoben werden. 
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§ 8 Entstehung und Erlöschen des Steueranspruchs 

Für die Entstehung und das Erlöschen von Steuer- und Erstattungsansprüchen gelten die Vorschriften 
über die Maßstabsteuern sinngemäß. Im Fall des § 7 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Steuerschuld mit 
Beginn des Kalenderjahres, für das die Steuer erhoben wird. 

§ 9 Landeskirchensteuerbeschluß 

(1) Die Landeskirchensteuervertretung beschließt die Art und die Höhe der zu erhebenden 
Landeskirchensteuern auf Grund jährlicher Haushaltspläne. Der Beschluß kann für zwei Kalenderjahre 
gefaßt werden. 

(2) Der Beschluß über die Erhebung der Landeskirchensteuern bedarf der staatlichen Genehmigung. 
Er ist öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Liegt ein Steuerbeschluß nach Absatz 2 nicht vor, dürfen die Landeskirchensteuern bis zu sechs 
Monaten in der bisherigen Höhe vorläufig weiter erhoben werden. 

(4) Die Religionsgemeinschaft übersendet dem Kultusministerium jährlich eine Übersicht über die 
Verwendung der Steuern. 

§ 10 Ortskirchensteuerbeschluß 

(1) Die Ortskirchensteuervertretung beschließt über die Erhebung der Ortskirchensteuern. § 9 Abs. 1 
bis 3 gilt entsprechend. Das Kultusministerium bestimmt mit der Genehmigung des 
Landeskirchensteuerbeschlusses, unter welchen Voraussetzungen Ortskirchensteuerbeschlüsse als 
genehmigt gelten. 

(2) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit zur 
Genehmigung von Ortskirchensteuerbeschlüssen auf nachgeordnete Behörden zu übertragen. 

ZWEITER ABSCHNITT Verwaltung durch die Religionsgemeinschaften 

§ 11 Verfahren 

Die Kirchensteuern werden von den Religionsgemeinschaften und ihren Kirchengemeinden verwaltet, 
soweit die Verwaltung nicht nach § 16 den Gemeinden oder nach § 17 den Landesfinanzbehörden 
übertragen ist. Soweit sich aus diesem Gesetz und der Steuerordnung nichts anderes ergibt, sind dabei 
die für die Maßstabsteuern geltenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden. Der Achte Teil der 
Abgabenordnung findet keine Anwendung. 

§ 12 Einheitliche Kirchensteuer 

Die Steuerordnung kann bestimmen, daß die Landeskirchensteuer und die Ortskirchensteuer nach § 5 
Abs. 1 Nr. 1 und 4 jeweils zu einer einheitlichen Kirchensteuer vereinigt werden. Für den 
Steuerbeschluß gilt § 9 entsprechend. 

§ 13 Mitwirkung von Staats- und Gemeindebehörden 

Die Staats- und Gemeindebehörden leisten den kirchlichen Behörden Amtshilfe zur Durchführung der 
Besteuerung und zur Aufstellung der Wählerlisten für die Steuervertretungen; sie erteilen insbesondere 
Auskünfte und gewähren Einsicht in ihre Akten. 
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§ 14 Rechtsbehelfe 

(1) Gegen die in Kirchensteuersachen ergehenden Bescheide ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
Die Klage kann erst erhoben werden, wenn der Bescheid von der in der Steuerordnung bestimmten 
kirchlichen Behörde in einem Widerspruchsverfahren gemäß den Vorschriften des 8. Abschnittes der 
Verwaltungsgerichtsordnung nachgeprüft worden ist. 

(2) Widerspruch und Klage können nicht darauf gestützt werden, die Einkommensteuer oder der 
Grundsteuermeßbetrag sei unrichtig festgesetzt worden. 

§ 15 Vollstreckung 

Die Steuern nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 5 werden von den Landesfinanzbehörden nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung, die Steuern nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 von den für die 
Vollstreckung der Gemeindesteuern zuständigen Behörden nach den dafür geltenden Vorschriften 
vollstreckt. 

DRITTER ABSCHNITT Verwaltung durch die Gemeinden 

§ 16 

(1) Die Religionsgemeinschaften und die Kirchengemeinden können die Verwaltung der 
Kirchensteuern durch Vereinbarung gegen angemessene Verwaltungskostenvergütung ganz oder 
teilweise auf die Gemeinden übertragen. 

(2) Für die Verwaltung der Kirchensteuern durch die Gemeinden gelten § 11, § 14 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 sowie § 15 zweiter Satzteil sinngemäß. 

VIERTER ABSCHNITT Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden 

§ 17 Übertragung der Verwaltung 

(1) Auf Antrag der Religionsgemeinschaft kann das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem 
Kultusministerium die Verwaltung der Kirchensteuern, die als Zuschlag zur Einkommensteuer 
erhoben werden, und die Verwaltung des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe durch 
Rechtsverordnung ganz oder teilweise den Landesfinanzbehörden übertragen. Soweit die 
Kirchensteuern beim Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Landesfinanzbehörden verwaltet werden, 
gilt die Verwaltung als nach Satz 1 übertragen. 

(2) Für die Verwaltung der Kirchensteuern durch die Landesfinanzbehörden gelten die §§ 18 bis 23. 

§ 18 Einheitliche Kirchensteuer 

Die Landeskirchensteuer und die Ortskirchensteuer werden zu einer einheitlichen Kirchensteuer 
vereinigt und nach einem für das Kalenderjahr einheitlichen Steuersatz erhoben. Für den 
Steuerbeschluß gilt § 9 entsprechend. § 7 Abs. 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 

§ 19 Kircheneinkommensteuer 

(1) Die Kirchensteuer der Einkommensteuerpflichtigen wird zusammen mit der Einkommensteuer 
oder nach § 51a Abs. 2 d EStG in seiner jeweiligen Fassung veranlagt und erhoben 
(Kircheneinkommensteuer). Die Vorschriften des Einkommensteuerrechts über die Erhebung von 
Vorauszahlungen gelten entsprechend. 
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(2) Werden Ehegatten zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, wird die Kircheneinkommensteuer 
der Ehegatten in einem Betrag festgesetzt. Die Ehegatten sind Gesamtschuldner. 

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn die Ehegatten verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören, für die 
Kircheneinkommensteuer zu erheben ist. Die Steuer entfällt auf die Religionsgemeinschaften je zur 
Hälfte. 

(4) Ist die Kircheneinkommensteuer nur von einem Ehegatten zu erheben, so ist dessen Anteil an der 
gemeinschaftlichen Bemessungsgrundlage maßgebend. Die Anteile der Ehegatten an der 
gemeinschaftlichen Bemessungsgrundlage bestimmen sich nach dem Verhältnis der Steuerbeträge, die 
sich bei Anwendung der Einkommensteuer-Grundtabelle auf die Summe der Einkünfte eines jeden 
Ehegatten ergeben. Ist in der gemeinschaftlichen Bemessungsgrundlage im Sinne des Satzes 2 eine 
nach dem gesonderten Steuertarif des § 32 d EStG in seiner jeweiligen Fassung ermittelte 
Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert 
ermittelte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden 
Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a Abs. 
2 d EStG in seiner jeweiligen Fassung. 

(5) Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn die für die Ehegatten geltenden Steuersätze voneinander 
abweichen. Die Steuer wird dann für jeden Ehegatten nach Absatz 4 erhoben. 

 

§ 20 Kirchenlohnsteuer 

(1) Die Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen wird zusammen mit der Lohnsteuer durch 
Steuerabzug vom Arbeitslohn erhoben (Kirchenlohnsteuer). Als Kirchenlohnsteuer gilt auch die 
Kirchensteuer, die auf die als Lohnsteuer geltende pauschale Einkommensteuer erhoben wird. Die 
Vorschriften über die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer und über die Haftung gelten 
entsprechend. 

(2) Gehören Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen, verschiedenen Religionsgemeinschaften an, für die Kirchenlohnsteuer zu erheben ist, 
entfällt die einbehaltene Kirchenlohnsteuer zur Hälfte auf die Religionsgemeinschaft des anderen 
Ehegatten. 

§ 20a Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer im Steuerabzugsverfahren 

Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, den 
hierfür geltenden landesrechtlichen Bestimmungen sowie unter Beachtung des § 51a Abs. 2 c des 
Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung zusammen mit der Kapitalertragsteuer durch 
Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben. Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer darf 
bei Kirchensteuerpflichtigen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Landes nur 
einbehalten werden, wenn sie auf Grund ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes gegenüber 
einer Religionsgemeinschaft, für die die Betriebstättenbesteuerung nach § 22 a Abs. 2 angeordnet 
wurde, und nach den dort geltenden landesrechtlichen Bestimmungen kirchensteuerpflichtig sind. Die 
Vorschriften über die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer und über die Haftung 
gelten entsprechend. 
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§ 21 Verfahren 

(1) Auf das Verfahren einschließlich der Vollstreckung finden die für die Einkommensteuer geltenden 
Vorschriften Anwendung. Wird die Zugehörigkeit zu der besteuernden Religionsgemeinschaft 
bestritten, ist diese vor der Entscheidung zu hören. 

(2) Wird die Einkommensteuer gestundet, erlassen, niedergeschlagen oder die Vollziehung des 
Steuerbescheids ausgesetzt, erstreckt sich diese Maßnahme in dem entsprechenden Umfang auch auf 
die Kirchensteuer. Die Religionsgemeinschaften können darüber hinaus Kirchensteuer stunden, 
erlassen und erstatten. 

(3) Der Zweite Abschnitt des Fünften Teils sowie der Achte Teil der Abgabenordnung finden auf die 
Kirchensteuer keine Anwendung.*)  

§ 22 Betriebstättenbesteuerung für Kirchenlohnsteuer 

(1) Das Finanzministerium kann im Interesse der gleichmäßigen Erhebung der Kirchenlohnsteuer auf 
Antrag einer Religionsgemeinschaft durch Rechtsverordnung bestimmen, daß die Kirchenlohnsteuer 
auch dann am Ort der Betriebstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts nach den für diesen geltenden 
Bestimmungen erhoben wird, wenn sich die Betriebstätte außerhalb des Bereichs der 
Religionsgemeinschaft befindet (Betriebstättenbesteuerung). Die Betriebstättenbesteuerung darf auf 
Antrag einer Religionsgemeinschaft mit Sitz außerhalb des Landes nur angeordnet werden, wenn die 
Gegenseitigkeit und die Erfüllung der Erstattungsansprüche gegen die Religionsgemeinschaft nach 
Absatz 2 gewährleistet sind. Soweit die Betriebstättenbesteuerung nach dem bisherigen Recht 
angeordnet war, gilt der Antrag nach Satz 1 als gestellt. 

(2) Wird auf Grund der Betriebstättenbesteuerung eine höhere Kirchenlohnsteuer einbehalten, als am 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Steuerpflichtigen zu erheben wäre, und wird der 
Unterschiedsbetrag nicht durch das Finanzamt erstattet, so kann der Steuerpflichtige die Erstattung 
von der Religionsgemeinschaft verlangen, der er angehört. 

(3) Wird die Kirchenlohnsteuer in einer außerhalb des Bereichs der Religionsgemeinschaft gelegenen 
Betriebstätte nicht oder nicht in der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt maßgebenden 
Höhe einbehalten und nicht vom Finanzamt nacherhoben, kann die Religionsgemeinschaft die 
Kirchensteuer nacherheben. 

§ 22a Betriebstättenbesteuerung für Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer im 
Steuerabzugsverfahren 

(1) Das Finanzministerium kann im Interesse der gleichmäßigen Erhebung der Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer auf Antrag einer Religionsgemeinschaft durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer auch dann am Ort der 
Betriebstätte des Kirchensteuerabzugsverpflichteten erhoben wird, wenn sich die Betriebstätte 
außerhalb des Bereichs der Religionsgemeinschaft befindet (Betriebstättenbesteuerung). Soweit die 
Betriebstättenbesteuerung nach § 22 nach dem bisherigen Recht angeordnet war, gilt der Antrag nach 
Satz 1 als gestellt. 

(2) Die Betriebstättenbesteuerung für Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer darf auf 
Antrag einer Religionsgemeinschaft mit Sitz außerhalb des Landes nur angeordnet werden, wenn die 
Religionsgemeinschaft zur Steuererhebung berechtigt ist und die Verwaltung der Kirchensteuer auf die 
dortigen Landesfinanzbehörden übertragen hat. 
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(3) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer in einer außerhalb des Bereichs der 
Religionsgemeinschaft gelegenen Betriebstätte nicht oder nicht in der für den Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt maßgebenden Höhe einbehalten und nicht vom Finanzamt nacherhoben, 
kann die Religionsgemeinschaft die Kirchensteuer nacherheben. 

§ 23 Erstattung der Verwaltungskosten 

Die Religionsgemeinschaften leisten eine angemessene Verwaltungskostenvergütung. Sie wird vom 
Finanzministerium im Einvernehmen mit der Religionsgemeinschaft festgesetzt. 

FÜNFTER ABSCHNITT Sonstige Vorschriften 

§ 24 Kirchengemeinden 

(1) Kirchengemeinden erlangen die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts durch 
Anerkennung des Kultusministeriums. Die Kirchengemeinden bleiben Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. 

(2) Die Religionsgemeinschaften geben vor Änderungen in dem Bestand der Kirchengemeinden oder 
ihrer Abgrenzung den räumlich beteiligten unteren Verwaltungsbehörden Gelegenheit zur Äußerung. 
Die Änderungen sind dem Kultusministerium mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Für Gesamtkirchengemeinden gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 24 a Kirchenbezirke und kirchliche Bezirksverbände 

(1) Für die aus Zusammenschlüssen von Kirchengemeinden gebildeten Kirchenbezirke 
(Dekanatsbezirke) gilt § 24 Abs. 1 und 2 entsprechend. 

(2) Verbänden einer Religionsgemeinschaft, die auf Grund kirchlicher Satzung aus mehreren 
Kirchenbezirken zur gemeinsamen Erfüllung bestimmter kirchlicher Aufgaben gebildet werden 
(kirchliche Bezirksverbände), kann das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium, in 
dessen Geschäftsbereich der Zweck des Verbands überwiegend fällt, die Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts verleihen. § 24 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 25 Vermögensverwaltung 

(1) Die Religionsgemeinschaften ordnen für sich und ihre Unterverbände, Anstalten und Stiftungen 
die rechtsgeschäftliche Vertretung sowie die Grundzüge des Rechts der Wirtschaftsführung durch 
eigene Satzung. Die Satzung ist dem Kultusministerium mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. 

(2) Bezüglich der rechtsgeschäftlichen Vertretung kann die Satzung erst in Kraft treten, wenn das 
Kultusministerium nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung widerspricht. 

(3) § 2 Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß. 

§ 26 Austritt aus einer Religionsgemeinschaft 

(1) Jeder hat das Recht, aus einer Religionsgemeinschaft durch eine Erklärung gegenüber dem für 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Standesbeamten mit bürgerlicher 
Wirkung auszutreten. Die Erklärung ist persönlich zur Niederschrift abzugeben oder in öffentlich 
beglaubigter Form einzureichen; sie darf keine Bedingungen oder Zusätze enthalten. Der Nachweis 
der Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft ist nicht erforderlich. Für Personen unter 14 Jahren 
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richtet sich die Berechtigung zur Erklärung des Austritts nach dem Gesetz über die religiöse 
Kindererziehung vom 15. Juli 1921 (RGBl. S. 939). 

(2) Zur Niederschrift abgegebene Austrittserklärungen werden mit der Unterzeichnung der 
Niederschrift, in öffentlich beglaubigter Form eingereichte mit ihrem Eingang wirksam. 

(3) Der Austritt ist dem Ausgetretenen zu bescheinigen und der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt des Ausgetretenen zuständigen Kirchengemeinde oder Religionsgemeinschaft unverzüglich 
mitzuteilen. 

(4) Wer aus einer Religionsgemeinschaft in eine andere übertreten will, kann im Falle einer 
Vereinbarung über den Übertritt zwischen diesen Religionsgemeinschaften nach den Bestimmungen 
dieser Vereinbarung ohne Erklärung des Austritts übertreten. 

 

 

 

 

SECHSTER ABSCHNITT Schlußbestimmungen 

§ 27 Genehmigung 

Soweit nicht die Zuständigkeit einer anderen Behörde vorgesehen ist, erteilt das Kultusministerium die 
nach diesem Gesetz erforderlichen Genehmigungen, in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 4, des § 7 Abs. 3 
und des § 9 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 

§ 28  

(aufgehoben) 

§ 29 Weltanschauungsgemeinschaften 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind, entsprechend. 

§ 30 Verwaltungsvorschriften 

Das Kultusministerium, das Finanzministerium und das Innenministerium erlassen jeweils für ihren 
Geschäftsbereich die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 31 Inkrafttreten, Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft* . Es ist erstmals für das Kalenderjahr 
1970 anzuwenden. Für frühere Kalenderjahre werden die Steuern nach dem bisherigen Recht erhoben. 

(2) In den Kalenderjahren 1970 und 1971 gilt für die Erhebung der Steuern nach § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 und § 18 hinsichtlich der Höhe des Mindestbetrages (§ 7 Abs. 2) und des 
Kirchgeldes sowie für die Genehmigung und Veröffentlichung von Steuerbeschlüssen das bisherige 
Recht. Bei nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gefaßten Steuerbeschlüssen gilt Satz 1 mit der 
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Einschränkung, daß § 9, § 10 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sowie § 18 Satz 2 und zum Zeitpunkt der 
Beschlußfassung nach diesem Gesetz als Steuerordnung erlassene Vorschriften Anwendung finden. 

(3) Rechtsvorschriften, die diesem Gesetz entsprechen oder widersprechen, treten außer Kraft. Im 
Besonderen werden aufgehoben: 

1.im Land Baden-Württemberg 

a)§ 2 Abs. 1 und 2 sowie § 3 des Gesetzes über die Anwendung bundesrechtlicher Vorschriften des 
allgemeinen Abgabenrechts vom 27. Juni 1955 (GBl. S. 102), zuletzt geändert durch § 40 des 
Grunderwerbsteuergesetzes vom 2. August 1966 (GBl. S. 165), 

b)§ 11 Abs. 1 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gebiets von Landkreisen vom 22. April 
1968 (GBl. S. 147); 

2.in den Regierungsbezirken Nordwürttemberg und Nordbaden 

a)das württemberg-badische Gesetz Nr. 1044 zur Ergänzung des Badischen 
Landeskirchensteuergesetzes und des Badischen Ortskirchensteuergesetzes vom 22. November 1949 
(RegBl. S. 222), 

b)das württemberg-badische Gesetz Nr. 410 zur Änderung des Kirchensteuerrechts im Landesbezirk 
Baden vom 21. Januar 1952 (RegBl. S. 3), geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Kirchensteuerrechts vom 30. Januar 1956 (GBl. S. 5), 

c)das württemberg-badische Gesetz Nr. 587 über die Verwaltung von Kirchensteuern im Landesbezirk 
Württemberg vom 1. April 1952 (RegBl. S. 33), geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Kirchensteuerrechts vom 30. Januar 1956 (GBl. S. 5); 

3.in den Regierungsbezirken Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern, ausgenommen die 
Landkreise Hechingen und Sigmaringen 

a)§ 2 Abs. 3, § 3 Abs. 1 und 2, §§ 11 bis 47, § 65 Abs. 2 und 3, § 75 Abs. 2 bis 5, § 86 und § 86 a des 
württembergischen Gesetzes über die Kirchen vom 3. März 1924 (RegBl. S. 93), zuletzt geändert im 
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern durch das württemberg-hohenzollerische Dritte 
Änderungsgesetz zum Württembergischen Gesetz über die Kirchen vom 4. September 1951 (RegBl. S. 
101) und im Regierungsbezirk Nordwürttemberg durch das württemberg-badische Gesetz Nr. 409 - 
Drittes Änderungsgesetz zum Württ. Gesetz über die Kirchen - vom 1. April 1952 (RegBl. S. 33), 

b)die württembergische Verfügung des Justizministeriums über die Verrichtungen der Standesbeamten 
beim Austritt aus einer Kirche vom 31. März 1924 (RegBl. S. 239), geändert durch die Verordnung 
des Justizministeriums über die Verrichtungen der Standesbeamten beim Austritt aus einer 
Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts vom 9. August 1928 (RegBl. S. 305), 

c)die württembergische Verordnung des Kultministeriums über die Kirchensteuern vom 21. März 
1927 (RegBl. S. 119), geändert durch die Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der 
württembergischen Verordnung über die Kirchensteuern vom 5. April 1956 (GBl. S. 89), 

d)§ 1 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 sowie die §§ 2, 4 und 7 der württembergischen Verordnung des 
Kultministeriums über die neueren Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts vom 14. Juli 1928 
(Reg Bl. S. 216), 

e)das württembergische Gesetz über die Kirchensteuern vom 3. Juni 1937 (RegBl. S. 45); 
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4.in den Regierungsbezirken Nordbaden und Südbaden 

a)das badische Landeskirchensteuergesetz vom 30. Juni 1922 (GVBl. S. 494), zuletzt geändert im 
Regierungsbezirk Südbaden durch das badische Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts 
vom 28. Juni 1951 (GVBl. S. 119) und im Regierungsbezirk Nordbaden durch das württemberg-
badische Gesetz Nr. 410 zur Änderung des Kirchensteuerrechts im Landesbezirk Baden vom 21. 
Januar 1952 (RegBl. S. 3), 

b)das badische Ortskirchensteuergesetz vom 30. Juni 1922 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert im 
Regierungsbezirk Südbaden durch das badische Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts 
vom 28. Juni 1951 (GVBl. S. 119) und im Regierungsbezirk Nordbaden durch das württemberg-
badische Gesetz Nr. 410 zur Änderung des Kirchensteuerrechts im Landesbezirk Baden vom 21. 
Januar 1952 (RegBl. S. 3). 

c)die badische Katholische Landeskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 
845), geändert durch die badische Verordnung vom 23. Juni 1925 über die Änderung der Katholischen 
Landeskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 173), 

d)die badische Katholische Ortskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 885), 
geändert durch die badische Verordnung vom 23. Juni 1925 über die Änderung der Katholischen 
Ortskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 174), 

e)die badische Evangelische Landeskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 
923), zuletzt geändert durch die badische Verordnung vom 23. Juni 1925 über die Änderung der 
Evangelischen Landeskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 172), 

f)die badische Evangelische Ortskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 977), 
zuletzt geändert durch die badische Verordnung vom 23. Juni 1925 über die Änderung der 
Evangelischen Ortskirchensteuer-Verordnung vom 28. November 1922 (GVBl. S. 173), 

g)die badische Verordnung zum Vollzug des Landeskirchensteuergesetzes vom 17. Mai 1923 (GVBl. 
S. 107), geändert im Regierungsbezirk Südbaden durch die Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Ersten Vollzugsverordnung zum badischen Landeskirchensteuergesetz vom 12. 
Dezember 1955 (GBl. S. 271) und im Regierungsbezirk Nordbaden durch die Verordnung des 
Kultusministeriums zur Änderung der Ersten Vollzugsverordnung zum badischen 
Landeskirchensteuergesetz vom 12. Dezember 1955 (GBl. S. 272), 

h)die badische Verordnung zum Vollzug des Ortskirchensteuergesetzes vom 17. Mai 1923 (GVBl. S. 
108), geändert im Regierungsbezirk Südbaden durch die Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Vollzugsverordnung zum badischen Ortskirchensteuergesetz vom 19. März 1956 (GBl. 
S. 71) und im Regierungsbezirk Nordbaden durch die Verordnung des Kultusministeriums zur 
Änderung der Vollzugsverordnung zum badischen Ortskirchensteuergesetz vom 19. März 1956 (GBl. 
S. 78), 

i)die badische Israelitische Landeskirchensteuer-Verordnung vom 15. Juni 1923 (GVBl. S. 145), 
zuletzt geändert durch die badische Verordnung über die Änderung der israelitischen 
Landeskirchensteuer-Verordnung und der israelitischen Ortskirchensteuer-Verordnung vom 5. 
November 1925 (GVBl. S. 329), 

k)die badische Israelitische Ortskirchensteuer-Verordnung vom 15. Juni 1923 (GVBl. S. 151), zuletzt 
geändert durch die badische Verordnung über die Änderung der israelitischen Landeskirchensteuer-
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Verordnung und der israelitischen Ortskirchensteuer-Verordnung vom 5. November 1925 (GVBl. S. 
329), 

l)die badische Altkatholische Kirchensteuer-Verordnung vom 3. Juli 1923 (GVBl. S. 176), geändert 
durch die badische Verordnung über die Änderung der Altkatholischen Kirchensteuer-Verordnung 
vom 6. April 1925 (GVBl. S. 68), 

m)das badische Gesetz über die Verwaltung des Vermögens der Religionsgesellschaften 
(Kirchenvermögensgesetz) vom 7. April 1927 (GVBl. S. 97), 

n)die badische Zweite Verordnung zum Vollzug des Landeskirchensteuergesetzes vom 22. März 1932 
(GVBl. S. 72), 

o)die badische Verordnung über die Erhebung der Landes- und Ortskirchensteuer vom 15. April 1936 
(GVBl. S. 65); 

5.im Regierungsbezirk Südbaden 

a)das badische Landesgesetz zur Ergänzung des Badischen Landeskirchensteuergesetzes und des 
Badischen Ortskirchensteuergesetzes vom 28. Februar 1951 (GVBl. S. 48), 

b)das badische Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts vom 28. Juni 1951 (GVBl. S. 
119), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts vom 30. Januar 1956 (GBl. S. 
5); 

6.im Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern das württemberg-hohenzollerische Gesetz über 
die Verwaltung von Kirchensteuern im Lande Württemberg-Hohenzollern vom 8. April 1952 (RegBl. 
S. 32), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts vom 30. Januar 1956 (GBl. S. 
5); 

7.in den Landkreisen Hechingen und Sigmaringen 

a)das preußische Gesetz, betreffend die Bildung kirchlicher Hilfsfonds für neu zu errichtende 
katholische Pfarrgemeinden vom 29. Mai 1903 (GS S. 182), 

b)das preußische Gesetz, betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden und 
Parochialverbänden der evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen der Monarchie vom 14. Juli 
1905 (GS. S. 277), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22. März 1960 (GBl. S. 94), 

c)das preußische Gesetz, betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den katholischen 
Kirchengemeinden und Gesamtverbänden vom 14. Juli 1905 (GS. S. 281), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. März 1960 (GBl. S. 94), 

d)das preußische Gesetz, betreffend die Erhebung von Abgaben für kirchliche Bedürfnisse der 
Diözesen der katholischen Kirche in Preußen vom 21. März 1906 (GS. S. 105), 

e)die preußische Verordnung über das Inkrafttreten von Gesetzen, betreffend die Erhebung von 
Kirchensteuern vom 23. März 1906 (GS. S. 52), 

f)das preußische Gesetz, betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts 
vom 30. November 1920 (GS. 1921 S. 119), 
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g)das preußische Staatsgesetz, betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen 
vom 8. April 1924 (GS. S. 221), 

h)das preußische Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 
(GS. S. 585), 

i)die preußische Zuständigkeitsverordnung vom 4. August 1924 zur Ausführung des Staatsgesetzes, 
betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen vom 8. April 1924 (GS. S. 594), 

k)die preußische Anordnung vom 24. Oktober 1924 zur Ausführung des Gesetzes über die Verwaltung 
des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 (GS. S. 732), 

l)die Anordnung des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, betreffend die 
Veröffentlichungen der Regelung der Rechtsgültigkeit der Beschlüsse der kirchlichen 
Verwaltungsorgane durch die bischöflichen Behörden vom 20. Februar 1928 (GS. S. 12), 

m)das preußische Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts der evangelischen Landeskirchen vom 
3. Mai 1929 (GS. S. 35), 

n)das preußische Gesetz zur Änderung des Kirchensteuer- und Umlagerechts der katholischen Kirche 
vom 3. Mai 1929 (GS. S. 43), 

o)das preußische Gesetz über die Kirchensteuer der Ledigen vom 6. Oktober 1936 (GS. S. 153), 

p)die preußische Verordnung vom 11. Dezember 1939 zur Ausführung des Gesetzes über die 
Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom 24. Juli 1924 (GS. S. 118), 

q)die preußische Verordnung zur Änderung des Kirchensteuerrechts der katholischen Kirche in 
Preußen vom 23. Juli 1940 (GS. S. 40), 

r)die Verordnung der Landesregierung zur Durchführung der in den Landkreisen Hechingen und 
Sigmaringen geltenden Kirchensteuergesetze (Zuständigkeitsverordnung) vom 19. März 1956 (GBl. S. 
72). 

(4) Sofern in anderen Gesetzen auf die nach Absatz 3 außer Kraft tretenden Vorschriften verwiesen 
wird, treten die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung an 
ihre Stelle. Soweit die in Absatz 3 genannten Vorschriften für die Religionsgemeinschaften und ihre 
örtlichen Gemeinden Kostenfreiheit vorsehen, bleibt diese bestehen. Wo in Bestimmungen des 
badischen Gesetzes die Kirchen- und Schulbaulichkeiten betreffend vom 26. April 1808 (RegBl. S. 
462) das Kirchspiel genannt ist, treten an dessen Stelle die Kirchengemeinden, die zum Gebrauch der 
Baulichkeiten berechtigt sind. 

(5) Der Bestand und die vorrangige Inanspruchnahme der nicht auf diesem Gesetz beruhenden 
Verpflichtungen zur Befriedigung kirchlicher Bedürfnisse bleiben unberührt. 

13.2.2 Landesgebührengesetz [von Baden-Württemberg] (LGebG) 
Vom 14.12.2004 (GBl. 2004, 895), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 

(GBl. S. 491, 492) 

§ 10 Persönliche Gebührenfreiheit 

(…) 
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(3) Die Kirchen und die sonstigen als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Untergliederungen und Mitgliedsverbände und die 
ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen sind gebührenbefreit. 

(…) 

 

 

13.2.3 Landesjustizkostengesetz [von Baden-Württemberg] 
Vom 30.03.1971 (GBl.  S. 96) in der Fassung vom 15.01.1993 (GBl. S. 110,ber. S. 244), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.01.2014 (GBl. S. 49, 52) 

Zweiter Abschnitt   Gebührenbefreiungen, Stundung und Erlaß von Kosten 

§ 7   Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen, die Behörden der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die Behörden der Justiz- und der Arbeitsgerichtsverwaltung 
erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihre Unterverbände, 
Anstalten und Stiftungen, jeweils soweit sie juristische Personen des öffentlichen Rechts sind; 

(...) 

(3) Die Gebührenfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 gilt auch für Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgebühren. Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 gilt ferner für die Gebühren der 
Gerichtsvollzieher; Gebühren, die nicht beim Schuldner beigetrieben werden können, sind vom 
Gläubiger zu erstatten. 

13.2.4 Verordnung des Finanzministeriums über die Verwaltung der Kirchensteuer 
der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs und die 

Betriebstättenbesteuerung nach dem Kirchensteuergesetz 
[von Baden - Württemberg] 

Vom 11.10.1979 (GBl. 1979, 492), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. 
S. 65, 77) 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Satz 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg (Kirchensteuergesetz - 
KiStG) in der Fassung vom 15. Juni 1978 (GBl. S. 370) wird im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Kultus und Sport verordnet: 

§ 1 

Die Verwaltung der als Zuschlag zur Einkommensteuer erhobenen Kirchensteuer der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Württembergs wird auf die Landesfinanzbehörden übertragen. 

§ 2 

Kirchenlohnsteuer (§ 20 KiStG) behält der Arbeitgeber vom Arbeitslohn der Arbeitnehmer, die nach 
dem Eintrag auf der Lohnsteuerkarte der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs 
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angehören und in deren Bereich einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt haben, auch dann 
ein, wenn sich die Betriebsstätte außerhalb des Bereichs der Religionsgemeinschaft befindet. 

§ 3 

Der Arbeitgeber führt die nach § 2 einbehaltene Kirchenlohnsteuer zusammen mit der sonst von ihm 
einbehaltenen Kirchenlohnsteuer an das für die Betriebstätte zuständige Finanzamt ab. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie ist bei der 
Kircheneinkommensteuer erstmals für den Veranlagungszeitraum 1981, bei der Kirchenlohnsteuer 
erstmals bei der Besteuerung des Arbeitslohns, der nach den Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes dem Kalenderjahr 1981 zugeordnet wird, anzuwenden. 

13.2.5 Württ. Verordnung des Staatsministeriums über die Staatsleistungen zu dem 
kirchlichen Besoldungs- und Pensionsbedarf  

Vom 28.03.1924 (Württ. RegBl. 1924, 183) 
Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 24. Dezember 1923 (Reg.Bl. S. 525) wird nach Anhörung 
eines Ausschusses des Landtags angeordnet: 

§ 1 

(1) Der evangelischen Kirche werden im Rechnungsjahr 1924 für die Dienst- und Pensionsbezüge der 
Geistlichen folgende Staatsleistungen gewährt: 

1.für die Grundgehalte der Pfarreien . . . . . . . . . . . . .2750000 Goldmark, 

2.für die Grundvergütungen der Hilfsgeistlichenstellen . . . . . .136000 Goldmark, 

3.für die Frauen- und Kinderzuschläge der Pfarrer und Hilfsgeistlichen340000 Goldmark, 

4.für die Ruhestandsgeistlichen samt den Prälaten, den Geistlichen an Anstalten der Inneren Mission 
und den Geistlichen der Brüdergemeinden Korntal und Wilhelmsdorf . . . . . . . . . . ..442000 Goldmark, 

5.für die Hinterbliebenen der Geistlichen (Nr. 4) . . . . . . . . .439000 Goldmark. 

(2) Die Staatsleistung zum Grundgehalt des Leiters der Lehrgänge für Predigtamtsbewerber ist in die 
Staatsleistung zu den Grundgehalten der Pfarreien nicht eingerechnet. 

§ 2 

(1) Der katholischen Kirche werden im Rechnungsjahr 1924 für die Dienst- und Pensionsbezüge der 
Geistlichen folgende Staatsleistungen gewährt: 

1.für die Pfarreien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590000 Goldmark, 

2.für die Kaplaneien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140000 Goldmark, 

3.für die Hilfsgeistlichenstellen . . . . . . . . . . . . . . . .60000 Goldmark, 

4.für die Ruhestandsgeistlichen samt den Domgeistlichen, den Geistlichen an dem Priesterseminar und 
den Konvikten und den Geistlichen an charitativen Anstalten, ohne die Präzeptoratskapläne . .207000 
Goldmark. 
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(2) Die Staatsleistungen für die Pfarreien, Kaplaneien und Hilfsgeistlichenstellen schließen diejenigen 
Leistungen zum Einkommen der Kirchenstellen in sich, die der Staat zum Ersatz der von ihm 
erworbenen Pfründbestandteile der beteiligten Stelle oder aus anderen Gründen in rechtlich bindender 
Weise übernommen hat. Die Scheidung dieser Leistungen und der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 enthaltenen Zuschüsse bleibt dem Staatshaushaltsplan vorbehalten. 

§ 3 

(1) Das Kultministerium wird ermächtigt, in den Monaten April bis Juni 1924 im Bedarfsfall auf 
Ansuchen der Oberkirchenbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Vorauszahlungen 
auf die Staatsleistungen späterer Monate des Rechnungsjahres 1924 zu gewähren. 

(2) Die in Kap. 48 a des Staatshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1924 vorgesehenen Beihilfen 
werden auf den Zuschußbedarf für das Diensteinkommen der evangelischen und katholischen 
Kirchenstellen, die Frauenzuschläge, Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen der evangelischen 
Geistlichen und die Pensionen der evangelischen und katholischen Geistlichen während dieses ganzen 
Rechnungsjahres ausgedehnt. Wenn jedoch die Frucht-, Wein- oder Holzbesoldungsleistungen der 
Kirchengemeinden oder Kirchenpflegen für Kirchenstellen im Rechnungsjahr 1923 hinter dem Soll 
der Vorkriegsleistungen zurückbleiben, werden die Beihilfen um den Wert der ausgefallenen 
Leistungen gekürzt. 

§ 4 

(1) Wenn sich im Rechnungsjahr 1924 der Goldmarkbetrag der Beamtenbezüge nach der auf 1. April 
1924 zu erwartenden Aufbesserung wiederholt ändert, so kann das Kultministerium mit Zustimmung 
des Finanzministeriums die in den §§ 1 und 2 festgesetzten Staatsleistungen für dieses Rechnungsjahr 
in demselben Verhältnis ändern, in dem die Goldmarkbeträge der entsprechenden Bezüge der Beamten 
geändert werden. 

(2) Eine Erhöhung der Staatsleistung für die evangelischen und katholischen Pfarreien kann aus der 
Summe der Staatsleistung und des Betrags berechnet werden, mit dem die Einnahmen der kirchlichen 
Besoldungskasse und das Pfründeinkommen der katholischen Pfarreien bei der Festsetzung der 
Staatsleistung veranschlagt worden sind. 

(3) Die Staatsleistung für die Kaplaneien kann von den Ministerien nicht über den Betrag erhöht 
werden, der in Kap. 51 Tit. 1 und 2 des Staatshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1918 für die 
Kaplaneien verabschiedet worden ist. 

§ 5 

(1) Die Gehalts- und Pensionsordnungen der Pfarrer und Kapläne sind dem Kultministerium 
vorzulegen. Zu diesen Ordnungen gehören auch die Vorschriften über die Ermittlung und Festsetzung 
des Pfründeinkommens bei der Berechnung der Ergänzungszulagen der katholischen Pfarrer und 
Kapläne. 

(2) Innerhalb eines Monats nach der Vorlegung kann das Kult- oder Finanzministerium Erinnerungen 
erheben. § 66 Abs. 2 des Gesetzes über die Kirchen findet entsprechende Anwendung. 

§ 6 

Der israelitischen Religionsgemeinschaft werden im Rechnungsjahr 1924 für die Rabbiner, Vorsänger 
und Religionslehrer folgende Staatszuschüsse gewährt: 
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1.zu den Grundgehalten, Frauen- und Kinderzuschlägen . . . . . .15000 Goldmark, 

2.zu den Ruhegehalten und Hinterbliebenenpensionen . . . . . . . .3000 Goldmark. 

§ 7 

(1) Die Art. 3 und 5 des Pfarrbesoldungsgesetzes vom 31. Mai 1920 (Reg.Bl. S. 367) werden 
aufgehoben. 

(2) Für Besoldungsverpflichtungen des Staats gegenüber Kirchengemeinden gilt Art. 7 der 
Verordnung der Reichsregierung über die 12. Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 12. Dezember 
1923 (Reichs-Gesetzbl. I S. 1181), auch soweit sie vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung fällig 
geworden sind. 

(3) Soweit eine Kirche durch Vereinbarung mit dem Kultministerium die Verpflichtungen des Staats 
zu Besoldungsleistungen für Organisten, Mesner und andere Beamte oder Angestellte der 
Kirchengemeinden oder für den sachlichen oder vermischten Aufwand der Kirchengemeinden oder 
Kirchenstellen übernimmt, kann sie für die Dauer der Vereinbarung die Aufwertung der Leistungen 
regeln und die Verpflichtungen ändern. Das Kultministerium wird ermächtigt, bei dem Abschluß einer 
solchen Vereinbarung der Kirche eine Pauschvergütung im Goldmarkbetrag der Vorkriegsleistungen 
für diese Zwecke (zu vergl. Kap. 48 Tit. 4, 50 Tit. 4 und Tit. 10 Nr. 1, 51 Tit. 4 und 54 Tit. 1 Nr. 1 des 
Staatshaushaltsplans für die Rechnungsjahre 1913/14) zu gewähren; die Vereinbarung bedarf der 
Zustimmung des Finanzministeriums. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1924 an in Kraft, soweit nicht in § 7 Abs. 2 etwas 
anderes bestimmt ist. 

13.3 Bayern 

13.3.1 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, Religions- und 
weltanschauliche Gemeinschaften [von Bayern] 

(Kirchensteuergesetz - KirchStG)120 
Vom 21.11.1994 (GVBl 1994, 1026), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2013 

(GVBl. 2013, 427) 

1. Teil Besteuerungsrecht und Steuerpflicht 

Art. 1 

(1) Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie weltanschauliche Gemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, Steuern (Kirchensteuern) zu erheben. 

(2) 1 Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie weltanschaulichen Gemeinschaften werden auf 
Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen, wenn sie 

1. durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten, 

                                                            
 

120 Gültig bis zum 31.12.2014 
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2. rechtstreu sind und 

3. ihren Sitz in Bayern oder in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland haben, sofern 
ihnen dort die Körperschaftsrechte verliehen worden sind. 

2 Die Gewähr der Dauer nach Satz 1 Nr. 1 setzt auch voraus, dass die Gemeinschaft in der Lage ist, 
ihren finanziellen Verpflichtungen auf Dauer nachzukommen. 3 Die Antragsteller haben das Vorliegen 
der Verleihungsvoraussetzungen darzulegen. 

(3) 1 Die rechtswidrige Verleihung der Körperschaftsrechte kann, auch nachdem sie unanfechtbar 
geworden ist, mit Wirkung für die Zukunft oder in den Fällen des Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) auch mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden. 2 Eine rechtmäßige Verleihung kann mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, wenn 

1. die Gemeinschaft dies beantragt, 

2. die Gemeinschaft nicht mehr die Eigenschaft einer Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen 
Gemeinschaft besitzt, 

3. an der Rechtstreue der Gemeinschaft begründete Zweifel bestehen, 

4. die Gemeinschaft überschuldet oder zahlungsunfähig ist, 

5. die Gemeinschaft seit einem Jahr handlungsunfähig ist, weil sie keine verfassungsmäßigen Vertreter 
hat, oder 

6. die Gemeinschaft ihren Sitz in das Ausland verlegt. 

3 Auf Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie auf weltanschauliche Gemeinschaften, die bei In-
Kraft-Treten der Verfassung vom 2. Dezember 1946 Körperschaften des öffentlichen Rechts waren, 
finden Sätze 1 und 2 Nrn. 2 bis 6 keine Anwendung. 

(4) 1 Mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit von Rücknahme oder Widerruf der Verleihung verliert die 
Gemeinschaft die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2 Auf sie finden die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) über Vereine Anwendung, sofern sich aus ihrer Verfassung 
nichts anderes ergibt. 

(5) 1 Zuständig für die Verleihung, die Rücknahme und den Widerruf ist das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. 2 Die Verleihung, die Rücknahme und der Widerruf sind amtlich bekannt zu 
machen. 3 Gleiches gilt, wenn eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen Beendigung der 
Gemeinschaft nicht mehr besteht. 

Art. 2 

(1) 1 Gemeinschaftliche Steuerverbände sind die in Art. 1 genannten Gemeinschaften. 2 Als 
gemeinschaftlicher Steuerverband gelten für die Römisch- Katholische Kirche die Diözese und für das 
israelitische Bekenntnis der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. 

(2) 1 Gemeindliche Steuerverbände sind - soweit Körperschaften des öffentlichen Rechts - die 
Kirchengemeinden (Pfarr-, Mutter- und Tochtergemeinden), die Religionsgemeinden und die von 
weltanschaulichen Gemeinschaften eingerichteten örtlichen Verbände. 2 Die Gesamtkirchengemeinden 
gelten an Stelle der beteiligten Pfarr-, Mutter- und Tochtergemeinden als Steuerverbände. 
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(3) Gemeinden und örtlichen Verbänden im Sinn des Abs. 2 wird die Eigenschaft einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts auf Antrag des gemeinschaftlichen Steuerverbands durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus verliehen.  

Art. 3 

(1) Gläubiger der Kirchenumlagen und des besonderen Kirchgelds sind die gemeinschaftlichen 
Steuerverbände, Gläubiger des Kirchgelds sind die gemeindlichen Steuerverbände. 

(2) Schuldner der Kirchensteuern sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften. 

(3) Der Eintritt in eine solche Gemeinschaft bestimmt sich nach dem jeweiligen Satzungsrecht der 
betreffenden Gemeinschaft. 

(4) 1 Der Austritt bedarf zur öffentlich-rechtlichen Wirkung der mündlichen oder schriftlichen 
Erklärung bei dem Standesamt des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsorts. 2 Die schriftliche 
Erklärung muss öffentlich beglaubigt sein; § 129 BGB gilt entsprechend. 3 Bei einem Übertritt von 
einer in Art. 1 genannten Gemeinschaft in eine andere solche Gemeinschaft genügt abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 eine Mitteilung der aufnehmenden Gemeinschaft an das Standesamt, wenn eine 
Vereinbarung über diese Form des Übertritts getroffen wurde. 

Art. 4 

Die Kirchensteuern können unbeschadet Art. 16 Abs. 2 und Art. 22 Satz 5 einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden 

1. in Form von Kirchenumlagen nach dem Maßstab der Einkommensteuer (veranlagte und im 
Abzugsverfahren erhobene Einkommensteuer) als Kircheneinkommen-, Kirchenlohn- und 
Kirchenkapitalertragsteuer, nach dem Maßstab der Grundsteuermessbeträge als Kirchengrundsteuer, 

2. in Form von Kirchgeld, 

3. in Form von besonderem Kirchgeld von Umlagepflichtigen, deren Ehegatte keiner Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist. 

Art. 5 

1 Jeder Steuerverband muß eine Vertretung haben, die durch Satzung bestimmt wird. 2 In der Satzung 
muß folgenden Mindestforderungen genügt werden: 

1. Jede Steuerverbandsvertretung muß einen Vorsitzenden und mindestens zwei weitere Mitglieder 
haben. Sie müssen sämtlich im Bereich des Steuerverbands wohnen und kirchensteuerpflichtig sein. 
Die Mehrheit der Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden muß die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen. 

2. Die Beschlußfähigkeit muß von der gehörigen Ladung der Mitglieder der Steuerverbandsvertretung 
abhängig gemacht werden. 

3. Über die Beschlüsse muß fortlaufende Niederschrift geführt werden, die vom Vorsitzenden und 
einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen ist und die erforderlichen Feststellungen zur Beurteilung 
der Beschlußfähigkeit sowie das Ergebnis der Abstimmung zu enthalten hat. 
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4. Für die Entscheidung von Streitigkeiten über den Vollzug der Satzung muß ein geordnetes 
Verfahren vorgesehen werden. 

2. Teil Kirchenumlagen 

Erster Abschnitt Kircheneinkommen-, Kirchenlohn- und Kirchenkapitalertragsteuer 

I. Allgemeine Vorschriften 

Art. 6 

(1) 1 Umlagepflichtig sind die Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften, die im Freistaat 
Bayern einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt haben und mit einem Steuerbetrag zur 
Einkommensteuer veranlagt sind oder von deren Einkünften ein Steuerabzug vorgenommen wird. 2 
Von der Umlagepflicht sind Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt im 
Freistaat Bayern insoweit ausgenommen, als sie in einem anderen Land zur Umlage im 
Lohnabzugsverfahren herangezogen werden. 

(2) 1 Umlagepflichtig sind außerdem die außerhalb des Freistaates Bayern wohnhaften Angehörigen 
der entsprechenden Gemeinschaften, soweit für ihre Einkünfte aus einer im Freistaat Bayern 
gelegenen Betriebsstätte im Sinn des Lohnsteuerrechts Lohnsteuer einbehalten wird.2 Umlagepflichtig 
sind auch die außerhalb des Freistaates Bayern wohnhaften Angehörigen einer nach diesem Gesetz 
oder dem Recht ihres Wohnsitzlandes für die Kirchenkapitalertragsteuer hebeberechtigten 
Gemeinschaft, soweit ein in Bayern ansässiger Abzugsverpflichteter von ihren Kapitalerträgen 
Kirchenkapitalertragsteuer einbehält und abführt; hierbei ist der nach Art. 8 Abs. 1 Satz 4 bestimmte 
Umlagesatz anzuwenden. 

(3) 1 Die Umlagepflicht besteht für den gleichen Zeitraum, für den die Pflicht zur Entrichtung der 
betreffenden Maßstabsteuer besteht. 2 Treten ihre sonstigen Voraussetzungen erst nach Beginn dieses 
Zeitraums ein oder fallen sie vor Ablauf desselben weg, so beginnt oder endet die Umlagepflicht mit 
dem Anfang des nächsten Kalendermonats. 

Art. 7 

Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und die Kirchenkapitalertragsteuer werden für den 
gleichen Zeitraum erhoben, für den die Maßstabsteuer erhoben wird. 

Art. 8 

(1) 1 Die Kircheneinkommen-, die Kirchenlohn- und die Kirchenkapitalertragsteuer werden nach 
einem einheitlichen Umlagesatz erhoben. 2 Die umlageerhebenden gemeinschaftlichen Steuerverbände 
bestimmen gemeinsam die Höhe des Umlagesatzes; der Umlagesatz darf zehn v.H. der Einkommen-, 
Lohn- und Kapitalertragsteuer nicht übersteigen. 3 Einigen sich die umlageerhebenden 
gemeinschaftlichen Steuerverbände nicht auf einen einheitlichen Umlagesatz, so bestimmt das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen auf Antrag eines gemeinschaftlichen Steuerverbands den Umlagesatz.4 Die 
Kirchenkapitalertragsteuer ist nach dem Umlagesatz der außerhalb Bayerns umlageerhebenden 
Gemeinschaft zu erheben, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge dieser Gemeinschaft angehört. 

(2) Vor Erhebung der Kircheneinkommen-, der Kirchenlohn- und der Kirchenkapitalertragsteuer ist 
die Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. 
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II. Kircheneinkommensteuer 

Art. 9 

(1) Gehören nicht dauernd getrennt lebende umlagepflichtige Ehegatten verschiedenen 
umlageerhebenden Gemeinschaften an (konfessionsverschiedene Ehe), so wird die Umlage 

1. in den Fällen der getrennten Veranlagung zur Einkommensteuer aus der nach Art. 8 Abs. 2 
ermittelten Einkommensteuer jedes Ehegatten, 

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für jede der beteiligten 
Gemeinschaften aus dem Teil der gemeinsamen nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer 
erhoben, die auf ihn entfällt. Zur Feststellung des Anteils ist die für die Ehegatten veranlagte 
gemeinsame, nach Art. 8 Abs. 2 ermittelte Einkommensteuer im Verhältnis der Einkünfte eines jeden 
Ehegatten aufzuteilen; § 51a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes findet entsprechende 
Anwendung. Soweit die Einkommensteuer mit dem Steuersatz nach § 32d Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes ermittelt wird, ist sie zur Berechnung der Umlage der Einkommensteuer 
dem Ehegatten zuzurechnen, der Gläubiger der Kapitaleinkünfte ist; bei gemeinschaftlicher 
Beteiligung beider Ehegatten an den Kapitaleinkünften erfolgt die Zurechnung nach dem Verhältnis 
der Beteiligung. 

(2) Gehört ein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte keiner umlageerhebenden Gemeinschaft an 
(glaubensverschiedene Ehe), so wird die Umlage 

1. in den Fällen der getrennten Veranlagung zur Einkommensteuer aus der nach Art. 8 Abs. 2 
ermittelten Einkommensteuer des umlagepflichtigen Ehegatten, 

2. in den Fällen der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für den umlagepflichtigen 
Ehegatten aus dem Teil der gemeinsamen nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer erhoben, 
der auf diesen Ehegatten entfällt. Abs. 1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

Art. 10 

Wenn beide Ehegatten der gleichen umlageerhebenden Gemeinschaft angehören und zur 
Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, sind sie für die Kircheneinkommensteuer 
Gesamtschuldner. 

Art. 11 

Bei Umlagepflichtigen, die zur Kircheneinkommensteuer veranlagt werden, wird die einbehaltene 
Kirchenlohnsteuer und auf Antrag die einbehaltene Kirchenkapitalertragsteuer auf die 
Kircheneinkommensteuer angerechnet. 

 

Art. 12 

Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen auf die Umlagen zur veranlagten Einkommensteuer 
nach Maßgabe der nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer-Vorauszahlungen an deren 
Fälligkeitstagen zu entrichten. 2 Die Vorauszahlungen werden auf die Umlageschuld angerechnet. 



628 

 

III. Kirchenlohn- und Kirchenkapitalertragsteuer 

Art. 13 

(1) Die Kirchenlohnsteuer wird durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben. Die Vorschriften über den 
Lohnsteuerabzug und den Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber gelten entsprechend. 

(2) Arbeitgeber, in deren Betrieb die Lohnsteuerberechnung und die Führung des Lohnkontos von 
einer innerhalb des Freistaates Bayern gelegenen Betriebsstätte im Sinn des Lohnsteuerrechts 
vorgenommen werden, haben die Kirchenlohnsteuer für den umlagepflichtigen Arbeitnehmer bei jeder 
mit Lohnsteuerabzug verbundenen Lohnzahlung einzubehalten und mit der Lohnsteuer an das 
Finanzamt abzuführen, an das die Lohnsteuer zu entrichten ist. 

(3) Gehören nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten verschiedenen umlageerhebenden 
Gemeinschaften an (konfessionsverschiedene Ehe), so wird die Kirchenlohnsteuer für jeden Ehegatten 
nur aus der von diesem Ehegatten zu entrichtenden, nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Lohnsteuer 
erhoben. 2 Gehört ein Ehegatte keiner umlageerhebenden Gemeinschaft an (glaubensverschiedene 
Ehe), so wird die Kirchenlohnsteuer für den anderen Ehegatten nur aus der von diesem Ehegatten zu 
entrichtenden, nach Art. 8 Abs. 2 ermittelten Lohnsteuer erhoben. 

(4) Wird die Lohnsteuer für mehrere Arbeitnehmer eines Betriebs ohne Ausscheidung auf den 
einzelnen Arbeitnehmer in einem Pauschalbetrag erhoben, so ist auch für die Kirchenlohnsteuer ein 
Pauschalbetrag festzusetzen. 

Art. 13a 

1 Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete zieht die Kirchenkapitalertragsteuer von den Kapitalerträgen 
ab und führt sie an das Finanzamt ab, an das die Kapitalertragsteuer nach den für die 
Einkommensteuer geltenden Vorschriften zu entrichten ist. 2 Die Vorschriften des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes über den Abzug der Kirchenkapitalertragsteuer sind anzuwenden.3 Dem 
Abzugsverpflichteten kann durch Rechtsverordnung aufgegeben werden, die Angaben zu übermitteln, 
die erforderlich sind, um die Kirchenkapitalertragsteuer auf die für den jeweiligen Wohnsitz der 
Gläubiger der Kapitalerträge hebeberechtigten Gemeinschaften zu verteilen. 

Art. 14 

Auf die Haftung des Arbeitgebers und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers für die 
Kirchenlohnsteuer oder des Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Kirchenkapitalertragsteuer 
finden die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes über die Haftung des Abzugsverpflichteten und 
die Inanspruchnahme des Steuerschuldners für die Lohn- oder Kapitalertragsteuer entsprechende 
Anwendung. 

 

 

Art. 15 

(1) Für Gemeinschaften, die in Bayern weniger als 25000 Mitglieder haben, gelten die Art. 13 bis 14 
nicht, es sei denn, sie sind nach dem Recht eines anderen Landes zur Erhebung der 
Kirchenkapitalertragsteuer berechtigt. 2 Es bleibt diesen Gemeinschaften überlassen, ihre lohn- oder 
kapitalertragsteuerpflichtigen Mitglieder zur Umlage heranzuziehen. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für Gemeinschaften, für die schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Umlagen zur Lohnsteuer im Weg des Abzugs vom Arbeitslohn erhoben worden sind. 

Art. 15a 

Der Arbeitgeber oder Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die für den Kirchensteuerabzug erlangten 
Daten nur für den Steuerabzug verwenden; für andere Zwecke darf er sie nur verwenden, soweit der 
Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist. 

Zweiter Abschnitt Kirchengrundsteuer 

Art. 16 

(1) 1 Die in Art. 1 genannten Gemeinschaften werden ermächtigt, zum Zweck der Erhebung von 
Kirchengrundsteuer eigene Steuerordnungen zu erlassen. 2 Diese müssen vorsehen, unter welchen 
Voraussetzungen, in welchem Zeitraum und mit welchem Umlagesatz der Grundbesitz zur 
Entrichtung von Kirchengrundsteuer heranzuziehen ist. 

(2) Die Kirchengrundsteuer wird nur insoweit erhoben, als sie die Kircheneinkommensteuer sowie die 
hierauf nicht angerechnete Kirchenlohn- und Kirchenkapitalertragsteuer übersteigt. 

(3) Der Kirchengrundsteuer dürfen nur diejenigen Grundstücke unterworfen werden, die im Bereich 
des Freistaates Bayern gelegen sind, und nur insoweit, als ein Angehöriger der erhebenden 
Gemeinschaft Eigentümer ist. 

(4) Der Umlagesatz für die Kirchengrundsteuer darf zehn v.H. des Grundsteuermeßbetrags nicht 
übersteigen. 

(5) Die Unterlagen, deren die Steuerverbände für die Besteuerung bedürfen, werden ihnen von den 
zuständigen Staats- und Gemeindebehörden zur Verfügung gestellt. 

(6) 1 Die Steuerordnungen sind dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem 
Staatsministerium der Finanzen spätestens zwei Monate vor deren Inkrafttreten vorzulegen. 2 Für die 
Änderung der Steuerordnungen gilt diese Bestimmung entsprechend. 

Dritter Abschnitt Verwaltung und Rechtsbehelfe 

Art. 17 

(1) 1 Die Umlagen werden von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden selbst verwaltet, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 2 Darüber hinaus überträgt das Staatsministerium der Finanzen 
auf Antrag einer umlageerhebenden Gemeinschaft die Verwaltung der Kircheneinkommensteuer für 
diese Gemeinschaft den Finanzämtern. 3 Eine Übertragung findet nicht statt, wenn eine Gemeinschaft 
in Bayern weniger als 25 000 Mitglieder hat. 

(2) 1 Die Verwaltung der im Abzugsverfahren zu erhebenden Kirchenlohn- und der 
Kirchenkapitalertragsteuer steht, außer in den Fällen des Art. 15 Abs. 1, den Finanzämtern zu.2 Die 
Erstattung der Kirchenlohnsteuer obliegt den gemeinschaftlichen Steuerverbänden, soweit nicht die 
Kirchenlohnsteuer in Zusammenhang mit dem Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeitgeber erstattet 
wird. 

(3) Soweit die Umlagen von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden selbst verwaltet werden, obliegt 
auf deren Ersuchen die Beitreibung der Umlagerückstände den Finanzämtern. 
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Art. 18 

(1) 1 Für die Verwaltung der Kirchenumlagen gelten, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt ist, sinngemäß die Vorschriften der Abgabenordnung und des 
Verwaltungszustellungsgesetzes in der jeweiligen Fassung. 2 Das gleiche gilt für Rechtsvorschriften, 
die zur Durchführung der in Satz 1 bezeichneten Gesetze erlassen worden sind oder erlassen werden. 3 
Die Kleinbetragsverordnung gilt für die Verwaltung der Kirchenumlagen nicht. 

(2) Die Zinsvorschriften, die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung sowie deren 
Vorschriften über das Straf- und Bußgeldverfahren finden auf die Kirchenumlagen keine Anwendung. 

(3) 1 Soweit die Kirchenumlagen von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet werden, sind 
Vorschriften über Zwangsmittel nur mit der Maßgabe anzuwenden, daß für die Anordnung des 
Zwangsmittels das für den Wohnort des Umlagepflichtigen zuständige Finanzamt zuständig ist. 2 Die 
zuständige Behörde des gemeinschaftlichen Steuerverbands kann das Finanzamt um die Anordnung 
des Zwangsmittels ersuchen. 3 Andere Zwangsmittel als die Anordnung eines Zwangsgeldes sind 
unzulässig. 

(4) Gegen die Kirchensteuerfestsetzung können keine Einwendungen erhoben werden, die sich gegen 
die Festsetzung der Maßstabsteuer einschließlich der nach Art. 8 Abs. 2 vorgenommenen 
Anpassungen richten. Einwendungen gegen die vorgenommenen Anpassungen sind an das Finanzamt 
zu richten, das die Maßstabsteuer festgesetzt hat. 

(5) Soweit die Kirchenumlagen von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet werden, 
entscheidet über den Einspruch der gemeinschaftliche Steuerverband. Die Klage ist gegen die Behörde 
des gemeinschaftlichen Steuerverbands zu richten, die den ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen 
oder den beantragten Verwaltungsakt oder die andere Leistung unterlassen oder abgelehnt hat. 

(6) Soweit die Verwaltung der Kirchenumlagen den Finanzämtern obliegt, ist der umlageberechtigte 
gemeinschaftliche Steuerverband zu dem Einspruchsverfahren zuzuziehen, wenn über die 
Umlageberechtigung des gemeinschaftlichen Steuerverbands zu entscheiden ist. Unter der gleichen 
Voraussetzung ist der umlageberechtigte gemeinschaftliche Steuerverband im Verfahren nach der 
Finanzgerichtsordnung von Amts wegen beizuladen. 

 

 

Art. 19 

(1) Eine nachträgliche Änderung der Maßstabsteuer oder des Grundsteuermeßbetrags bewirkt die 
entsprechende Änderung der nach Art. 7 oder nach der betreffenden Steuerordnung (Art. 16 Abs. 1) 
berechneten Umlage. 

(2) Festsetzungen der Kirchenumlagen werden zum Nachteil des Steuerpflichtigen nur geändert oder 
berichtigt, wenn die Abweichung von der bisherigen Festsetzung oder von dem bisherigen 
Erstattungsbetrag mindestens fünf Euro beträgt oder der Steuerpflichtige die Änderung oder 
Berichtigung beantragt. 

(3) 1 Soweit die Finanzämter die Umlagen verwalten, sind sie auch zur Stundung (§ 222 der 
Abgabenordnung) zum Absehen von der Steuerfestsetzung (§ 156 der Abgabenordnung) und zur 
Niederschlagung (§ 261 der Abgabenordnung) der Umlagen zuständig. 2 Zur abweichenden 
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Festsetzung aus Billigkeitsgründen (§ 163 der Abgabenordnung) und zum Erlaß (§ 227 der 
Abgabenordnung) der von ihnen verwalteten Umlagen sind die Finanzämter nur im Anschluß an die 
abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen oder den Erlaß der Maßstabsteuer befugt. 3 Im 
übrigen entscheiden über Anträge auf abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen, Erlaß und 
Stundung sowie über das Absehen von der Steuerfestsetzung und die Niederschlagung von Umlagen, 
soweit sich aus den Satzungen nichts anderes ergibt, die gemeinschaftlichen Steuerverbände. 

3. Teil Kirchgeld 

Art. 20 

(1) 1 Die gemeindlichen Steuerverbände können für ihre ortskirchlichen Zwecke nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Steuerordnungen der gemeinschaftlichen Steuerverbände Kirchgeld für das 
Kalenderjahr erheben. 2 Die Steuerordnungen der gemeinschaftlichen Steuerverbände bestimmen, wer 
kirchgeldpflichtig ist und in welcher Höhe das Kirchgeld erhoben wird. 

(2) 1 Die Steuerordnungen sind dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus spätestens zwei 
Monate vor In-Kraft-Treten zur Genehmigung vorzulegen. 2 Für die Änderung der Steuerordnungen 
gilt diese Bestimmung entsprechend. 

Art. 21 

1 Das Kirchgeld wird von den gemeindlichen Steuerverbänden verwaltet. 2 Art. 17 Abs. 3 und Art. 18 
Abs. 1, 2, 3 und 5 gelten entsprechend. 

4. Teil Besonderes Kirchgeld 

Art. 22 

1 Das besondere Kirchgeld wird nach Maßgabe der Steuerordnungen der gemeinschaftlichen 
Steuerverbände erhoben und von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet. 2 Art. 17 Abs. 3 
und Art. 18 Abs. 1, 2, 3 und 5 gelten entsprechend. 3 Das besondere Kirchgeld wird nur von 
Umlagepflichtigen erhoben, die mit ihrem Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt 
werden. 4 Es wird nicht erhoben, wenn der Ehegatte des Umlagepflichtigen einer Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist. 5 Das besondere Kirchgeld wird nur insoweit erhoben, als es die 
Kirchenumlagen nach Art. 4 Nr. 1 übersteigt. 

Art. 23 

1 Die Steuerordnungen sind dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus spätestens zwei Monate 
vor In-Kraft-Treten zur Genehmigung vorzulegen. 2 Für die Änderung der Steuerordnungen gilt diese 
Bestimmung entsprechend. 

5. Teil Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 24 

(1) Die Verteilung des Aufkommens an Kirchenumlagen zwischen den gemeinschaftlichen 
Steuerverbänden bzw. dem gemeinschaftlichen Steuerverband und den gemeindlichen 
Steuerverbänden bleibt den gemeinschaftlichen Steuerverbänden oder dem gemeinschaftlichen 
Steuerverband überlassen. 
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(2) Die gemeinschaftlichen Steuerverbände haben dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
und dem Staatsministerium der Finanzen das Aufkommen an Kirchenumlagen, an Kirchgeld und an 
besonderem Kirchgeld alljährlich zum 1. April anzuzeigen. 

Art. 25 

1 Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch genommen wird, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer 
betrauten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit 
zu der Gemeinschaft abhängt. 2 Angehörige der in Art. 1 genannten Gemeinschaften haben darüber 
hinaus auch die zur Festsetzung der Kirchensteuern erforderlichen Erklärungen abzugeben. 3 [1])  

Absatz 1 Satz 3 in Kraft mit Wirkung vom 1. Januar 2001. 

Einkommensteuererklärungen gelten als Erklärungen im Sinn von Satz 2. 

Art. 26 

1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlässt im Benehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften. 2 Es trifft darin insbesondere 
Bestimmungen über 

1. den Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft, 

2. die örtliche Zuständigkeit bei Umlagepflichtigen mit mehreren Wohnsitzen, 

3. die Berechnung der Kircheneinkommensteuer, wenn die Umlagepflicht nicht während des gesamten 
Kalenderjahres bestand, 

4. die örtliche Zuständigkeit und Berechnung der Kircheneinkommensteuer bei Wechsel des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts des Umlagepflichtigen, 

5. die Änderung des Umlagesatzes, 

6. die Berechnung der Kircheneinkommensteuer bei Austritt eines zusammenveranlagten Ehegatten 
aus der umlageerhebenden Gemeinschaft, 

7. die Gesamtschuldnerschaft bei Ehegatten, 

8. die Anrechnung von Kirchenlohnsteuer, 

9. die Festsetzung von Vorauszahlungen, 

10. die Durchführung des Kirchenlohnsteuerabzugs durch den Arbeitgeber und des Abzugs der 
Kirchenkapitalertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten einschließlich der hierfür zu 
übermittelnden Angaben, 

11. die Aufteilung der pauschalen Kirchenlohnsteuer, 

12. die Verwaltung der Kirchenumlagen, 

13. die Mitteilung der Besteuerungsgrundlagen durch die Finanzämter und die gemeinschaftlichen 
Steuerverbände, 
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14. die Überwachung und Ablieferung der von den Arbeitgebern oder den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten an die Finanzämter abgeführten Kirchenlohnsteuer und 
Kirchenkapitalertragsteuer, 

15. die Beitreibung der Umlagerückstände bei Wechsel des Wohnsitzes oder gewöhnlichen 
Aufenthalts des Umlagepflichtigen. 

Art. 26a 

(1) An Orden und ähnliche Vereinigungen, die einer öffentlich-rechtlichen Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehören (kirchliche Vereinigungen), 
können auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen werden, wenn sie 
die Gewähr der Dauer bieten, rechtstreu sind und ihren Sitz in Bayern haben. 2 Die Verleihung kann 
mit Auflagen verbunden werden. Insbesondere kann die Auflage erteilt werden, dass wirtschaftliche 
Betätigungen nur durch eigene, von der Körperschaft getrennte juristische Personen in den Formen des 
Wirtschaftsrechts erfolgen. Schließen sich Orden oder kirchliche Vereinigungen, die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind, zu einem Verband zusammen, so können auf Antrag auch diesem 
Verband die Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft verliehen werden; Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend.Wird in einen Orden oder in eine ähnliche Vereinigung mit der Stellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ein anderer Orden oder eine andere ähnliche Vereinigung mit 
gleicher Rechtsstellung aufgenommen, so verliert die aufgenommene Gemeinschaft die 
Rechtsfähigkeit und die Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts; die aufnehmende 
Körperschaft wird Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgenommenen Gemeinschaft. 

(2) Die Verleihung der Körperschaftsrechte an Orden, kirchliche Vereinigungen und Verbände nach 
Abs. 1 Satz 4 kann entsprechend Art. 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 zurückgenommen oder widerrufen 
werden.  Ein Widerruf kann ferner erfolgen, wenn die bei der Verleihung der Körperschaftsrechte 
erteilten Auflagen nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllt werden.  Art. 1 Abs. 4 und 5 
gelten entsprechend. Sätze 1 bis 3 finden auf Orden und kirchliche Vereinigungen, die bei In-Kraft-
Treten des Konkordats zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl Körperschaften des 
öffentlichen Rechts waren und deren Rechtsstellung durch das Konkordat geschützt wird, keine 
Anwendung; die Möglichkeit des Widerrufs auf Antrag (Art. 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1) bleibt unberührt. 

Art. 27 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1955 in Kraft  

Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 26. 
November 1954 (GVBl S. 305). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich 
aus den jeweiligen Änderungsgesetzen. 

(2) (gegenstandslos) 

13.3.2 Verordnung zur Ausführung des Kirchensteuergesetzes [von Bayern] 
(AVKirchStG) 

Gültig ab 01.01.1966 (BayRS IV, 215), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.01.2009 
(GVBl. 2009, 19) 

Auf Grund des Art. 26 des erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus im 
Benehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen folgende Verordnung: 
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§ 1 

(aufgehoben) 

§ 2 (Zu Art. 3 Abs. 4) 

(1) 1 Für den Empfang einer Austrittserklärung ist das Standesamt zuständig, in dessen Bezirk der 
Erklärende seinen Wohnsitz, bei Fehlen eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2 Unter 
mehreren zuständigen Standesämtern hat der Erklärende die Wahl. 3 Hat ein Deutscher in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, ist er aber im Freistaat 
Bayern kirchensteuerpflichtig, so ist für den Empfang das Standesamt München zuständig. 4 
Ausländische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Bayern 
haben, können gegenüber dem örtlich zuständigen Standesamt den Austritt erklären. 

(2) 1 In der Austrittserklärung sind der Familienname und die Vornamen des Erklärenden, Tag und Ort 
seiner Geburt, sein Wohnsitz oder ständiger Aufenthalt, sein Beruf, sein Familienstand, bei Personen, 
die verheiratet sind oder waren, auch Kennzeichen und Führungsort des Familienbuchs, wenn noch 
kein Familienbuch angelegt ist, Tag und Ort der Eheschließung anzugeben. 2 In der Erklärung muß die 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, aus der der Erklärende austreten will, eindeutig 
bezeichnet sein. 3 Der Austritt darf nicht unter einer Bedingung, einer Einschränkung oder einem 
Vorbehalt erklärt werden. 

(3) 1 Vertretung bei der Abgabe der Austrittserklärung ist zulässig. 2 Die Vertretung hat ihre 
Vertretungsmacht durch Vorlage einer öffentlich beglaubigten Vollmacht nachzuweisen, die 
ausdrücklich zu der Abgabe einer Erklärung über den Austritt aus einer bestimmten Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft bevollmächtigt. 3 Abs. 2 Satz 3 findet 
auf die Vollmachtserteilung entsprechende Anwendung. 

 

§ 3 (Zu Art. 5) 

Die Aufgaben der Steuerverbandsvertretung werden durch deren Satzung bestimmt. 

§ 4 (Zu Art. 6) 

(1) Unterhält ein Umlagepflichtiger innerhalb des Kalenderjahres gleichzeitig einen Wohnsitz im 
Freistaat Bayern und einen Wohnsitz in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland, so wird 
er im Freistaat Bayern nur dann zur Kircheneinkommensteuer herangezogen, wenn für seine 
Einkommensbesteuerung ein Finanzamt im Freistaat Bayern örtlich zuständig ist. 

(2) Unterhält ein Angehöriger der Römisch-Katholischen Kirche innerhalb des Kalenderjahres 
gleichzeitig je einen Wohnsitz in den Gebieten verschiedener bayerischer Diözesen, so ist die Diözese 
für die Erhebung der Kircheneinkommensteuer zuständig, in deren Gebiet die Wohnsitzgemeinde 
liegt, durch welche die örtliche Zuständigkeit des Finanzamts für die Einkommensbesteuerung 
begründet wird. 

(3) Bei Arbeitnehmern mit Wohnsitz außerhalb Bayerns und Einkünften aus einer in Bayern 
gelegenen Betriebsstätte beschränkt sich die Umlagepflicht im Freistaat Bayern auf die 
Kirchenlohnsteuer aus dem im Freistaat Bayern bezogenen Arbeitslohn; maßgeblich ist der in Bayern 
geltende Umlagesatz. 
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§ 5 (Zu Art. 6) 

Wenn während eines Kalenderjahres eine Person in eine umlageerhebende Gemeinschaft eintritt oder 
aus einer solchen Gemeinschaft austritt, wird die Kircheneinkommensteuer aus der nach Art. 8 Abs. 2 
des Kirchensteuergesetzes (KirchStG) ermittelten Maßstabsteuer für das volle Kalenderjahr berechnet, 
aber nur mit je einem Zwölftel für jeden Kalendermonat erhoben, in dem die Umlagepflicht bestanden 
hat. 

§ 6 (Zu Art. 6) 

(1) 1 Wenn während des Kalenderjahres ein Umlagepflichtiger seinen Wohnsitz (gewöhnlichen 
Aufenthalt) im Freistaat Bayern begründet oder aufgibt, setzen der Kirchensteuergläubiger des Landes, 
in dessen Bereich der Umlagepflichtige für das Umzugsjahr zur Einkommensteuer veranlagt wird, 
oder wenn die Kircheneinkommensteuer dort durch das Finanzamt verwaltet wird, das zuständige 
Finanzamt dieses Landes die Kircheneinkommensteuer für das volle Kalenderjahr fest. 2 Dabei ist, 
wenn in den beteiligten Ländern unterschiedliche Umlagesätze oder Rechtsvorschriften für die 
Festsetzung der Kirchensteuer gelten, die nach Art. 8 Abs. 2 KirchStG ermittelte Maßstabsteuer zu 
zwölfteln und die Kircheneinkommensteuer anteilig entsprechend den für das Land des jeweiligen 
Wohnsitzes (gewöhnlichen Aufenthalts) geltenden Vorschriften festzusetzen. 3 Der gleiche 
Kirchensteuergläubiger oder das gleiche Finanzamt setzen auch für die dem Umzugsjahr 
vorhergehenden Kalenderjahre die Kircheneinkommensteuer fest, wenn bei der Überweisung der 
Steuerakten die Einkommensteuerveranlagung für die Veranlagungszeiträume vor dem Jahr des 
Wohnsitzwechsels noch nicht durchgeführt ist. 4 Entsprechend ist zu verfahren, wenn nach der 
Überweisung der Steuerakten die Einkommensteuerveranlagung für Veranlagungszeiträume vor dem 
Wohnsitzwechsel zu berichtigen ist. 

(2) Auf die festgesetzte Kircheneinkommensteuer sind alle Vorauszahlungen des Umlagepflichtigen, 
die er auf die Kircheneinkommensteuer für die entsprechenden Kalenderjahre geleistet hat, 
anzurechnen.  

(3) 1 Für Speicherkonten (Kirchensteuerkonten), die bei Wohnsitzwechsel im Zeitpunkt der 
Kontoabgabe (Wegzug) oder bei Überweisung der Steuerakten (Zuzug) nicht ausgeglichen sind (z. B. 
auf Grund von Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung, Niederschlagungen), ist für die Erstattung 
oder Verrechnung von Guthaben bzw. Erhebung von Rückständen der neue Steuergläubiger zuständig. 
2 Insbesondere Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung und Niederschlagungen werden 
übernommen. 

§ 7 (Zu Art. 6) 

(1) 1 Bei Wegzug eines Umlagepflichtigen aus dem Freistaat Bayern innerhalb eines Kalenderjahres ist 
das für die Einkommensteuerveranlagung bisher zuständig gewesene Finanzamt verpflichtet, dem 
gemeinschaftlichen Steuerverband (Kirchensteueramt) im Freistaat Bayern mitzuteilen, an welches 
Finanzamt die Steuerakten des Umlagepflichtigen überwiesen werden und für welche Kalenderjahre 
die Einkommensteuerveranlagungen noch nicht durchgeführt sind. 2 Der gemeinschaftliche 
Steuerverband (Kirchensteueramt) im Freistaat Bayern hat dem Kirchensteuergläubiger des Landes, in 
das der Umlagepflichtige verzogen ist, oder, wenn die Kircheneinkommensteuer dort durch das 
Finanzamt verwaltet wird, dem neu zuständig gewordenen Finanzamt einen Auszug aus dem 
Speicherkonto (Kirchensteuerkonto) und die für eine zutreffende Festsetzung notwendigen Daten 
(insbesondere über Kirchenein- und -austritt) des Umlagepflichtigen zu übersenden. 
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(2) Bei Zuzug eines Umlagepflichtigen aus einem Land, in dem die Kircheneinkommensteuer durch 
das Finanzamt verwaltet wird, ist das für die Einkommensteuerveranlagung im Freistaat Bayern neu 
zuständig gewordene Finanzamt verpflichtet, dem gemeinschaftlichen Steuerverband 
(Kirchensteueramt) im Freistaat Bayern einen Auszug aus dem Speicherkonto (Kirchensteuerkonto) 
des Umlagepflichtigen für alle Kalenderjahre, für die das bisherige Finanzamt die 
Kircheneinkommensteuer noch nicht festgesetzt hat, sowie die für eine Festsetzung notwendigen 
Daten (insbesondere über Kirchenein- und -austritt) zu übermitteln. 

§ 8 (Zu Art. 6) 

1 Wenn Angehörige der Römisch-Katholischen Kirche im Freistaat Bayern ihren Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt) innerhalb des Bereichs verschiedener bayerischer Diözesen wechseln, ist 
die Kircheneinkommensteuer von dem gemeinschaftlichen Steuerverband festzusetzen, in dessen 
Bereich die Einkommensteuerveranlagung vorgenommen wird. 2 Der Ausgleich der geleisteten 
Vorauszahlungen innerhalb der beteiligten gemeinschaftlichen Steuerverbände bleibt diesen 
überlassen. 

§ 9 (Zu Art. 8) 

(1) Eine Änderung des Umlagesatzes soll von den beteiligten gemeinschaftlichen Steuerverbänden 
jeweils spätestens zwei Monate vor Beginn des Kalenderjahres, von dem ab diese Änderung wirksam 
werden soll, beschlossen und im Staatsanzeiger veröffentlicht werden. 

(2) Bei der Berechnung der Kircheneinkommensteuer und der Kirchenlohnsteuer bleiben Bruchteile 
von Cent unberücksichtigt. 

§ 10 (Zu Art. 9) 

1 Gehören nicht dauernd getrennt lebende umlagepflichtige Ehegatten der gleichen umlageerhebenden 
Gemeinschaft an und tritt in den Fällen der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer innerhalb 
des Kalenderjahres ein Ehegatte aus der Gemeinschaft aus, so wird die Umlage aus der gemeinsamen, 
nach Art. 8 Abs. 2 KirchStG ermittelten Einkommensteuer nur bis zum Ende des Kalendermonats 
erhoben, in dem der Austritt erfolgt ist. 2 Die Umlage des anderen Ehegatten für den Rest des 
Kalenderjahres wird aus dem auf ihn entfallenden Teil der gemeinsamen, nach Art. 8 Abs. 2 KirchStG 
ermittelten Einkommensteuer nur anteilig für die Kalendermonate erhoben, in denen eine 
Umlagepflicht für seinen Ehegatten nicht mehr bestanden hat. 3 Sinngemäß ist zu verfahren, wenn ein 
Ehegatte während des Kalenderjahres der gleichen umlageerhebenden Gemeinschaft beitritt. 

§ 11 (Zu Art. 10) 

1 Bei Gesamtschuldnerschaft der Ehegatten schuldet jeder Ehegatte die ganze 
Kircheneinkommensteuer. 2 Der gemeinschaftliche Steuerverband (Kirchensteueramt) kann die 
geschuldete Kircheneinkommensteuer von jedem Gesamtschuldner ganz oder zum Teil fordern. 

§ 12 (Zu Art. 11) 

(1) 1 Die Kircheneinkommensteuer wird mit dem maßgebenden Umlagesatz aus der festgesetzten, 
nach Art. 8 Abs. 2 KirchStG ermittelten Einkommensteuer vor Anrechnung der Steuerabzugsbeträge 
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftssteuer) erhoben. 2 Auf die Kircheneinkommensteuer 
wird die im Abzugsweg erhobene Kirchenlohnsteuer angerechnet. 3 Sofern die Einkommensteuer nicht 
nach Art. 8 Abs. 2 KirchStG zu ermitteln ist und es sich nicht um einen Fall des Art. 9 Abs. 2 Nr. 2 
KirchStG handelt, kann aus Vereinfachungsgründen die Kircheneinkommensteuer aus der 
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festgesetzten Einkommensteuer nach Anrechnung der Lohnsteuer erhoben werden; in diesem Fall 
entfällt eine Anrechnung der Kirchenlohnsteuer auf die Kircheneinkommensteuer. 

(2) 1 Gehören nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten verschiedenen umlageerhebenden 
Gemeinschaften an, so wird in den Fällen der getrennten Veranlagung zur Einkommensteuer eine nach 
dem Halbteilungsgrundsatz einbehaltene Kirchenlohnsteuer nur insoweit auf die 
Kircheneinkommensteuer angerechnet, als sie vom Arbeitslohn des Umlagepflichtigen für dessen 
Religionsgemeinschaft einbehalten worden ist. 2 Kirchenlohnsteuer, die von seinem Arbeitslohn für 
die Religionsgemeinschaft des Ehegatten einbehalten wurde, wird von dessen umlageerhebender 
Gemeinschaft angerechnet. 

§ 13 (Zu Art. 12) 

(1) Fälligkeitstage für die Entrichtung der Vorauszahlungen sind jeweils der 10. März, 10. Juni, 10. 
September und 10. Dezember eines Kalenderjahres. 

(2) Gehören nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten verschiedenen umlageerhebenden 
Gemeinschaften an, so werden die Vorauszahlungen für jeden Ehegatten nach Maßgabe der nach Art. 
8 Abs. 2 KirchStG ermittelten, zuletzt veranlagten Einkommensteuer oder der voraussichtlichen 
Jahreseinkommensteuer unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einkünfte und der zu 
erwartenden Kirchenlohnsteuerabzugsbeträge des betroffenen Ehegatten anteilig festgesetzt. 

(3) Vorauszahlungen auf die Kircheneinkommensteuer werden nur festgesetzt, wenn sie vierteljährlich 
mindestens zwanzig Euro betragen. 

§ 14 (Zu Art. 13) 

(1) 1 Bei der Durchführung des Kirchenlohnsteuerabzugs durch die Arbeitgeber finden die 
Vorschriften des und der Lohnsteuer über die Führung des Lohnkontos, über die Abführung und 
Anmeldung der Lohnsteuer und über die Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigungen 
entsprechende Anwendung. 2 Die Kirchenlohnsteuern sind in der Lohnsteueranmeldung für jede 
Religionsgemeinschaft getrennt anzugeben; dabei sind jedoch die evangelische, lutherische und 
reformierte Kirchenlohnsteuer zusammenzufassen. 

(2) Soweit Arbeitgeber den Lohnsteuer-Jahresausgleich für ihre Arbeitnehmer durchführen, müssen 
sie gleichzeitig auch den Kirchenlohnsteuer-Jahresausgleich durchführen; die Vorschriften über die 
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs gelten dabei entsprechend. 

(3) (aufgehoben) 

(4) (aufgehoben) 

§ 15 (Zu Art. 13) 

(1) Schuldner der Kirchenlohnsteuer ist der Arbeitnehmer. 

(2) 1 Die Kirchensteuer wird in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer mit Ausnahme der Fälle 
des Abs. 3 auf die erhebungsberechtigten Gemeinschaften in Bayern nach dem Verhältnis der auf die 
umlagenberechtigten Gemeinschaften entfallenden Kirchenlohnsteuer im jeweiligen Jahr des Bezugs 
des Arbeitslohns aufgeteilt, soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch Individualisierung 
der jeweils umlageerhebenden Religionsgemeinschaft zuordnet. 2 Bis zur Feststellung des 
Verhältnisses im Bezugsjahr ist die pauschale Kirchensteuer nach dem zuletzt festgestellten Verhältnis 
aufzuteilen, die Aufteilung ist dann dem Verhältnis des Bezugsjahres anzupassen. 3 Weist der 
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Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer für einzelne Arbeitnehmer nach, dass sie 
keiner umlageerhebenden Gemeinschaft angehören, wird insoweit Kirchensteuer nicht erhoben; für die 
übrigen Arbeitnehmer gilt der allgemeine Umlagesatz. 

(3) 1 Der auf die erhebungsberechtigten Gemeinschaften in Bayern entfallende Anteil an der nach § 
40a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes zu pauschalierenden Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und 
geringfügig Beschäftigte ist, soweit sich die Gemeinschaften nicht nach § 40a Abs. 6 Satz 5 des 
Einkommensteuergesetzes auf eine andere Aufteilung verständigt haben, nach dem Verhältnis der auf 
die umlageberechtigten Gemeinschaften entfallenden Kirchenlohnsteuer im jeweiligen Jahr des 
Bezugs des Arbeitslohnes aufzuteilen. 2 Bis zur Feststellung des Verhältnisses im Bezugsjahr ist die 
pauschale Kirchensteuer nach dem zuletzt festgestellten Verhältnis aufzuteilen, die Aufteilung ist dann 
dem Verhältnis des Bezugsjahres anzupassen. 

§ 15a (Zu Art. 13 a) 

1 Die Kirchensteuerabzugsverpflichteten haben dem für sie zuständigen Finanzamt innerhalb der in § 
44 Abs. 1 oder Abs. 7 des Einkommensteuergesetzes bestimmten Frist Angaben über die Summe der 
von ihnen für die einzelnen umlageberechtigten Gemeinschaften einbehaltenen 
Kirchenkapitalertragsteuer auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu übermitteln. 2 Dieser Vordruck 
kann mit dem Vordruck zur Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer nach § 45a Abs. 1 Satz 
1 des Einkommensteuergesetzes verbunden werden. 3 Er ist auf elektronischem Wege nach Maßgabe 
der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln, soweit § 45a Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes keine andere Form der Übermittlung zulässt. 

§ 16m (Zu Art. 15) 

(1) Die Kirchenlohnsteuer wird in Bayern im Weg des Abzugs vom Arbeitslohn erhoben für folgende 
umlageberechtigte Gemeinschaften: 

- die (Erz-) Diözesen der Römisch-Katholischen Kirche in Bayern, 

- die Evangelisch-Lutherische und Evangelisch-Reformierte Kirche in Bayern, 

- die Alt-Katholische Kirche in Bayern, 

- den Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. 

(2) 1 Die Kirchenkapitalertragsteuer wird in Bayern für die in Abs. 1 genannten umlageberechtigten 
Gemeinschaften erhoben, auch wenn der Gläubiger der Kapitalerträge einer nach dem Recht eines 
anderen Landes kirchensteuerhebeberechtigten Gemeinschaft angehört, die einer der in Bayern 
umlageberechtigten Gemeinschaft entspricht. 2 Ansonsten wird sie für die in einem anderen Land 
kirchensteuerberechtigte Gemeinschaft erhoben. 

§ 17m (Zu Art. 17) 

(1) Soweit die Verwaltung der Kirchenumlagen den gemeinschaftlichen Steuerverbänden übertragen 
ist, obliegt sie den von diesen gebildeten Kirchensteuerämtern und deren Hilfsstellen. 

(2) 1 Die Finanzämter innerhalb des Freistaates Bayern sind verpflichtet, den Kirchensteuerämtern der 
gemeinschaftlichen Steuerverbände die für die Festsetzung der Kircheneinkommensteuer 
maßgebenden Besteuerungsgrundlagen sowie die nach Art. 13 a Satz 3 KirchStGfür die Verteilung der 
Kirchenkapitalertragsteuer auf die Steuergläubiger erforderlichen Angaben nach amtlichen Vorgaben 
laufend mitzuteilen. 2 Dazu gehören insbesondere die Festsetzung der Einkommensteuer und der 



639 

 

Einkommensteuervorauszahlungen, die Änderung von früheren Einkommensteuerfestsetzungen, die 
Höhe und Art der auf die festgesetzte Einkommensteuer angerechneten Steuerabzugsbeträge, die 
einbehaltene Kirchenlohnsteuer sowie die nach § 51a des Einkommensteuergesetzes zu 
berücksichtigenden Besteuerungsmerkmale. 3 Für die Mitteilung werden Kosten nach dem 
Kostengesetz erhoben. 

§ 18 (Zu Art. 17) 

(1) 1 Die von den Arbeitgebern an die Finanzämter abgeführte Kirchenlohnsteuer und von den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten abgeführte Kirchenkapitalertragsteuer ist durch die Staatsoberkasse 
monatlich abzuliefern: 

- für die Römisch-Katholische Kirche an die Erzbischöfliche Finanzkammer München, 

- für die Evangelisch-Lutherische Kirche und die Evangelisch-Reformierte Kirche an die 
Landeskirchenkasse München, 

- für die Alt-Katholische Kirche an den Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in Bayern, 

- für das israelitische Bekenntnis an den Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. 

2 Eine monatliche Ablieferung der für eine Gemeinschaft nach § 16 Abs. 2 Satz 2 erhobenen 
Kirchenkapitalertragsteuer ist nur vorzusehen, wenn der abzuliefernde Betrag im Vorjahr 1000 € 
überstiegen hat; die Ablieferung ist jedoch mindestens einmal im Jahr vorzunehmen. 

3 Auf die Ablieferungen an die Erzbischöfliche Finanzkammer München und an die 
Landeskirchenkasse München können im Lauf des Monats angemessene Abschlagszahlungen geleistet 
werden. 4 Die Staatsoberkasse behält von den abzuliefernden Kirchenlohnsteuerbeträgen die 
vereinbarten Verwaltungskosten ein. 

(2) Die Finanzämter sind verpflichtet, im Rahmen der Lohnsteueraußenprüfung auch die 
ordnungsmäßige Einbehaltung und Abführung der Kirchenlohnsteuer zu überwachen. 

(3) (aufgehoben) 

§ 19 (Zu Art. 17) 

1 Verlegt ein Umlagepflichtiger seinen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) nach einem Ort außerhalb 
des Freistaates Bayern, so ist ein etwaiges Beitreibungsersuchen des gemeinschaftlichen 
Steuerverbands (Kirchensteueramt) an das bayerische Finanzamt zu richten, das bisher für den 
Umlagepflichtigen zuständig war. 2 Dieses Finanzamt wird sich an das neue zuständige 
außerbayerische Finanzamt im Weg der Amtshilfe wenden. 

§ 20 (Zu Art. 22) 

1 Begründet ein Umlagepflichtiger während des Kalenderjahres seinen Wohnsitz (gewöhnlichen 
Aufenthalt) im Freistaat Bayern, setzen die Kirchensteuergläubiger des Landes, in dessen Bereich der 
Umlagepflichtige bisher seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte, oder, wenn das 
besondere Kirchgeld dort durch das Finanzamt verwaltet wird, das bisher zuständige Finanzamt, das 
besondere Kirchgeld für das Kalenderjahr des Umzugs bis zum Ablauf des Kalendermonats des 
Umzugs und die vorhergehenden Kalenderjahre fest. 2 Ab dem Anfang des Kalendermonats, der dem 
Umzugsmonat folgt, setzen die Kirchensteuergläubiger im Freistaat Bayern das besondere Kirchgeld 
fest. 3 Gibt ein Umlagepflichtiger seinen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) im Freistaat Bayern auf, 
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setzen die Kirchensteuergläubiger im Freistaat Bayern das besondere Kirchgeld für das Kalenderjahr 
des Umzugs bis zum Ablauf des Kalendermonats des Umzugs und die vorhergehenden Kalenderjahre 
fest. 

§ 21 (Zu Art. 27) 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1966 in Kraft) 

 

 

13.4 Berlin 

13.4.1 Gesetz über den Anwendungsbereich der Abgabenordnung [für Berlin] 
(AOAnwG)  

In der Fassung vom 21.06.1977 (GVBl. 1977, S. 1394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.11.1978 (GVBl. S. 2208, 2209) 

§ 2 

(1) Die Verwaltung der Steuern und Beiträge der Körperschaften des öffentlichen Rechts 
einschließlich der Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, obliegt 
den Berliner Finanzbehörden, soweit der Senator für Finanzen ihnen die Verwaltung dieser Steuern 
und Beiträge auf Antrag der zuständigen Stellen überträgt. Diese Körperschaften können hierüber von 
den Berliner Finanzbehörden mündlich, in Ausnahmefällen auch schriftlich Auskunft verlangen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 finden abweichend von § 1 die §§ 233 bis 240, 347 bis 412 der 
Abgabenordnung und die Finanzgerichtsordnung keine Anwendung. 

(3) Der Umfang der Verwaltung und die angemessene Beteiligung der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts an den Verwaltungskosten sind in den Fällen des Absatzes 1 durch den Senator für Finanzen 
mit den zuständigen Stellen in Form von Verwaltungsvereinbarungen zu regeln. Die Teile der 
Verwaltungsvereinbarungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Abgabepflichtigen haben, sind 
im Steuer- und Zollblatt für Berlin zu veröffentlichen. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten sinngemäß in den Fällen, in denen die Berliner Finanzbehörden nach 
der Abgabenordnung berechtigt sind, Besteuerungsgrundlagen, Steuermeßbeträge und Steuerbeträge 
an Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich der Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, zum Zwecke der Festsetzung von solchen Abgaben 
mitzuteilen, die an diese Besteuerungsgrundlagen, Steuermeßbeträge oder Steuerbeträge anknüpfen. 
Die Verantwortung für die Berechtigung von Auskunftsersuchen im Einzelfall trägt die ersuchende 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

(…) 
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13.4.2 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften im Land Berlin (Kirchensteuergesetz - KiStG) 

Vom 04.02.2009 (GVBl. 2009, 23) 

§ 1 [Besteuerungsrecht] 

(1) Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
können nach Maßgabe dieses Gesetzes Steuern auf Grund eigener Steuerordnungen erheben 
(steuerberechtigte Religionsgemeinschaften). 

(2) Die Verwaltung der Steuer obliegt der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft, soweit sie nicht 
nach § 2 des Gesetzes über den Anwendungsbereich der Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung den Berliner Finanzbehörden übertragen wird. 

 

§ 2 [Steuerpflicht] 

(1) Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehören und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Steuergesetze im Land 
Berlin haben. 

(2) Bei mehrfachem Wohnsitz oder mehrfachem gewöhnlichen Aufenthalt eines Steuerpflichtigen darf 
die Steuer insgesamt nicht den Betrag übersteigen, den der Steuerpflichtige bei Heranziehung an dem 
Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthalt mit der höchsten Steuerbelastung zu entrichten hätte; 
das Nähere ist in den Steuerordnungen zu regeln. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung 
des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in eine steuerberechtigte 
Religionsgemeinschaft folgt, bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
jedoch erst mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(4) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod mit dem Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

3. bei Austritt nach Maßgabe des Kirchenaustrittsgesetzes mit dem Ablauf des Kalendermonats, der 
auf den Monat folgt, in dem die Erklärung wirksam geworden ist; der Kirchenaustritt ist durch eine 
Bescheinigung der für die Entgegennahme der Kirchenaustrittserklärung zuständigen Stelle 
nachzuweisen, 

4. bei Übertritt zu einer anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Übertritt wirksam geworden ist, soweit zwischen den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften eine Übertrittsvereinbarung besteht. 

(5) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres und ist Erhebungszeitraum das 
Kalenderjahr, so wird für die Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel 
des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt 
nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht während des Kalenderjahres 
gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 
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§ 3 [Bemessungsgrundlagen und Höhe der Steuer] 

(1) Steuern können erhoben werden 

1. a) als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) oder (…) 

4. als allgemeines Kirchgeld, 

5. als besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. (…) 

 (2) Das Kirchgeld nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 kann nach festen oder gestaffelten Sätzen 
erhoben werden. (…) 

(4) Die Art und die Höhe der Steuern ist durch Beschluss der zuständigen Organe der 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft im Voraus festzusetzen, wobei die Festsetzung auch für 
mehrere Jahre oder für unbegrenzte Zeit zulässig ist. (…) 

(5) Auf die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden; Entsprechendes gilt, wenn 
besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu erheben ist. 

(6) Von kirchensteuerpflichtigen Kapitalgläubigern ist die in einem Zuschlag zur Einkommensteuer zu 
erhebende Kirchensteuer mit dem im Land des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen geltenden Satz im 
Abzugsverfahren vom Abzugsverpflichteten zu erheben. 

§ 4 [Ehegattenbesteuerung] 

(1) Ehegatten, die derselben steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehören (konfessionsgleiche 
Ehen) und zur Maßstabsteuer zusammenveranlagt werden, werden gemeinsam zu der von der 
Maßstabsteuer abhängigen Steuer herangezogen. Die Steuer bemisst sich nach der gegen die Ehegatten 
festgesetzten Maßstabsteuer. Die §§ 44, 268 bis 280 der Abgabenordnung finden entsprechende 
Anwendung. 

(2) Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehen) und haben sie bei der Veranlagung zur Maßstabsteuer die 
Zusammenveranlagung gewählt, so ist, wenn die steuerberechtigten Religionsgemeinschaften dies 
vereinbaren, von jedem Ehegatten die von der Maßstabsteuer abhängige Steuer in Höhe der Hälfte des 
Betrages zu erheben, der im Falle der konfessionsgleichen Ehe nach Absatz 1 gegen beide Ehegatten 
festzusetzen wäre. Im Lohnsteuerabzugsverfahren wird die Kirchensteuer der beiden Ehegatten von 
der Hälfte der Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 
(…)  

(3) Gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft an (glaubensverschiedene 
Ehen), so ist die zu erhebende Kirchensteuer bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nach 
dem Teil der Einkommensteuer beider Ehegatten zu bemessen, der auf den kirchenangehörigen 
Ehegatten entfällt. (…)  

(4) Soweit Kapitalerträge nur einem Ehegatten zuzuordnen sind, wird im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von dem 
der steuerberechtigten Kirche angehörenden Ehegatten erhoben. Sind an den Kapitalerträgen 
Ehegatten gemeinsam beteiligt (Gemeinschaftskonto), so haben diese in einem gemeinsamen Antrag 
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übereinstimmend zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der 
Kapitalerträge zu diesen Erträgen steht. (…) 

(…) 

§ 6 [Erhebung der Steuer] 

(…) 

 (3) Soweit die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn erhoben wird (Lohnsteuer), 
kann auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft dieses Verfahren auch für die 
Kirchensteuer eingeführt werden, die dann als Zuschlag zur Lohnsteuer erhoben wird. Die Arbeitgeber 
mit lohnsteuerlichen Betriebsstätten im Land Berlin haben die Kirchensteuer im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens gleichzeitig mit der Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen. (…) 

(4) Bei Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag kann auf Antrag einer 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft dieses Verfahren auch für die Kirchensteuer eingeführt 
werden, die dann als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird. (…) 

 (…) 

§ 9 [Rechtsbehelfe] 

(1) Gegen die Heranziehung zu Steuern nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
Vor Erhebung der Klage ist die Heranziehung im Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 ff . der 
Verwaltungsgerichtsordnung nachzuprüfen. Behörde im Sinne des § 70 Absatz 1 Satz 1 und der §§ 72, 
73 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung ist vorbehaltlich der Regelung in Satz 5 die 
Behörde oder Stelle der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft, für die die Heranziehung 
vorgenommen worden ist. Die für die Entscheidung über den Widerspruch zuständigen Behörden oder 
Stellen sind in den Steuerordnungen zu bestimmen. (…) Die Behörden oder Stellen im Sinne der Sätze 
3 und 4 sind vor Erlass der Rechtsbehelfsentscheidung zu hören. 

(…) 

 (3) Absatz 1 gilt auch für alle anderen Verwaltungsakte in Steuerangelegenheiten, die von den 
Behörden oder Stellen der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften mit Wirkung für oder gegen 
die zur Steuer herangezogenen Personen erlassen werden. 

§ 10 [Erhebung für steuerberechtigte Religionsgemeinschaften außerhalb von Berlin] 

(1) Werden für die einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehörenden Arbeitnehmer, die 
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Berlin haben, der Arbeitslohn 
und die Lohnsteuer in einem Betrieb oder Teilbetrieb des Arbeitgebers in Berlin berechnet, so kann 
die Senatsverwaltung für Finanzen auf Antrag einer Behörde oder Stelle der steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft außerhalb Berlins anordnen, dass Steuer vom Einkommen nach diesem Gesetz 
im Abzugsverfahren für die entsprechende steuerberechtigte Religionsgemeinschaft in Berlin 
einzubehalten und an das für die Lohnsteuer zuständige Berliner Finanzamt abzuführen ist. (…)  

(…) 



644 

 

§ 11 [Vollstreckung] 

Für die Vollstreckung von Steuern nach diesem Gesetz gilt, soweit die Steuern von der 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft selbst verwaltet werden, das Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetz vom 27. April 1953 (BGBl. I S. 157/GVBl. S. 361), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3039) geändert worden ist, entsprechend. 

§ 12 [Steuerordnungen und Steuerbeschlüsse] 

(1) Die Steuerordnungen und die Steuerbeschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Anerkennung 
durch die Senatsverwaltung für Finanzen.(…) 

(…) 

13.4.3 Gesetz über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlaß von Kosten im Bereich 
der Gerichtsbarkeiten [für Berlin] (Justizgebührenbefreiungsgesetz) 

Vom 24.11.1970 (GVBl. 1970, 1934), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.01.2007 
(GVBl. S. 16) 

§ 1 [Gebührenfreiheit] 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen und die 
Justizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; (…) 

(…) 

13.4.4 Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin 
(Kirchensteuerordnung - KiStO kath.) 

Vom 30.12.2008 (GVOBl. M-V 2009, 228) 

I   Besteuerungsrecht 

§ 1   Erzbistumskirchensteuer 

Das Erzbistum Berlin erhebt Kirchensteuern zur Deckung der Ausgaben des Erzbistums, der 
Kirchengemeinden, der katholischen Einrichtungen und für sonstige kirchliche Zwecke. 

II   Kirchensteuerpflicht 

§ 2   Steuerpflichtige Personen 

Steuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche, die im Erzbistum Berlin ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung haben. 

§ 3   Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes im Geltungsbereich dieser Steuerordnung oder auf die 
Aufnahme in die Katholische Kirche folgt. 

(2) Die Steuerpflicht endet 



645 

 

a) bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieser Steuerordnung aufgegeben worden ist, 

b) bei dem Tode des Steuerpflichtigen mit Ablauf des Sterbemonats, 

c) bei Abgabe einer Austrittserklärung nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen. 

(3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird für jeden 
vollen Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, ein Zwölftel des Betrages 
erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuer ergäbe. Dies gilt nicht, wenn 
gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, ist Absatz 3 nicht 
anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt des 
Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 

III   Arten und Höhe der Kirchensteuer 

§ 4   Steuerarten 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden als 

a) Kirchensteuer vom Einkommen in einem Vomhundertsatz der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer), 

b) Mindestkirchensteuer, 

c) besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe, 

d) Ortskirchgeld. 

(2) Über die Höhe und die Art der zu erhebenden Kirchensteuer nach Buchstaben a, b und c beschließt 
das Erzbistum Berlin durch Kirchensteuerbeschluss im Voraus. 

(3) Über die Höhe und die Art des Ortskirchgeldes beschließen die Kirchenvorstände der Gemeinden 
nach Maßgabe einer erzbischöflichen Rahmenordnung. 

IV   Bemessungsgrundlagen 

§ 5   Kirchensteuer vom Einkommen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird nach der Steuer bemessen, die der Steuerpflichtige oder 
die Steuerpflichtige nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) zu entrichten hat. Für die Berechnung 
der Kirchensteuer ist § 51a EStG maßgebend. 

(2) Wird die Einkommensteuerfestsetzung geändert, so sind Kirchensteuerbescheide von Amts wegen 
durch neue Bescheide zu ersetzen, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch dann, wenn ein 
zu ersetzender Bescheid unanfechtbar geworden ist. 

§ 6   Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bemessen. Bemessungsgrundlage 
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ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten im Sinne des § 2 Abs. 5 des 
Einkommensteuergesetzes; § 5 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach einem gestaffelten Satz erhoben. 

 

 

V   Erhebung der Kirchensteuern 

§ 7   Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

Die Kirchensteuern sind von allen Steuerpflichtigen nach festen und gleichmäßigen Maßstäben zu 
erheben. 

§ 8   Mehrfacher Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung 

(1) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auch außerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung werden zur Kirchensteuer nur herangezogen, wenn sie 
innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden 
oder Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsverfahrens entrichten. Die anderwärts 
erhobenen Kirchensteuern vom Einkommen und das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe werden angerechnet. 

(2) Wird von Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Kirchensteuerordnung einbehalten und ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung, so ist bei der Veranlagung zur Einkommen- und 
Kirchensteuer der innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz 
anzuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch den nach § 44 Abs. 1 EStG zum Steuerabzug 
Verpflichteten keine Kirchensteuer einbehalten, so wird der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige 
zur Kirchensteuer veranlagt. 

§ 9   Ehegattenbesteuerung in glaubens- und konfessionsverschiedenen Ehen 

(1) Von Steuerpflichtigen, die mit ihrem Ehegatten, der keiner steuerberechtigten (in Sachsen-Anhalt: 
steuererhebenden) Religionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), zur 
Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, wird Kirchensteuer vom Einkommen oder besonderes 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben. 

(2) Von den Kirchensteuern nach Absatz 1 wird die jeweils höhere Steuer erhoben. Zahlungen auf die 
niedrigere Steuer werden angerechnet. 

(3) Für Steuerpflichtige im Land Berlin, deren Ehegatte einer anderen steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (konfessionsverschiedene Ehe), mit der eine Vereinbarung über die 
Aufteilung des Betrages, der im Falle der konfessionsgleichen Ehe festzusetzen wäre, nicht besteht, 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 10   Verzinsung und Säumniszuschläge 

Die §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden. 
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§ 11   Erlass, Stundung, Niederschlagung 

(1) Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen werden, soweit ihre Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 

(2) Kirchensteuern können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für den 
Steuerpflichtigen verbunden ist. 

(3) Kirchensteuern können niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Vollstreckung keinen 
Erfolg haben wird oder die Kosten der Vollstreckung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen. 

(4) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden übertragen ist, kann das Finanzamt 
Kirchensteuern wie die Maßstabsteuer erlassen, stunden und niederschlagen. 

VI   Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 12   Verwaltung 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern kann ganz oder teilweise den Finanzbehörden übertragen 
werden. 

(2) Über Erlass, Stundung und Niederschlagung von Kirchensteuern entscheidet unbeschadet der 
Bestimmung des § 11 Abs. 4 das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin. 

(3) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden nicht übertragen worden ist, erteilt 
das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin - Kirchensteuerstelle - dem Steuerpflichtigen einen 
Kirchensteuerbescheid. Dieser muss die Höhe der Kirchensteuer für den Erhebungszeitraum und eine 
Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Er soll ferner die Bemessungsgrundlage und eine Anweisung, wo, 
wann und wie die Steuer zu entrichten ist, sowie gegebenenfalls die Höhe und die Fälligkeitstermine 
der Vorauszahlungen enthalten. Der Kirchensteuerbescheid ist dem Steuerpflichtigen oder der 
Steuerpflichtigen bekannt zu geben. 

§ 13   Steuergeheimnis 

Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind verpflichtet, das 
Steuergeheimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren. 

VII   Rechtsbehelfe 

§ 14   Rechtsweg 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer ist der Rechtsweg entsprechend dem maßgebenden 
Kirchensteuergesetz gegeben. 

§ 15   Widerspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Verwaltungsgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im 
Widerspruchsverfahren nachzuprüfen. 

(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
(Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift im Land Berlin bei der Widerspruchsbehörde und 
in den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt bei der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen 
hat, zu erheben. 
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(3) Der Widerspruch ist im Land Berlin beim Erzbischöflichen Ordinariat Berlin zu erheben. In den 
Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist der Widerspruch, soweit es sich um einen Bescheid 
einer Finanzbehörde handelt, bei dieser zu erheben, die darüber erst nach Anhörung des 
Erzbischöflichen Ordinariates entscheidet, anderenfalls das Erzbischöfliche Ordinariat. 

(4) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und 
zuzustellen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. 

§ 16   Einspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Finanzgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im 
Einspruchsverfahren nachzuprüfen. 

(2) Der Einspruch ist im Land Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Verwaltungsakts (Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift beim zuständigen Finanzamt 
zu erheben. 

(3) Die Einspruchsentscheidung ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und 
bekannt zu geben. Ist die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 12 Abs. 1 den Finanzämtern 
übertragen, so entscheidet das zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem Erzbischöflichen 
Ordinariat über den Einspruch. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz 
der Finanzrechtsweg gegeben ist. 

§ 17   Wirkung des Rechtsbehelfs 

(1) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer 
nicht aufgeschoben. 

(2) Auf Antrag kann das Finanzamt bzw. das Erzbischöfliche Ordinariat die Vollziehung bis zur 
Entscheidung über den Rechtsbehelf aussetzen. 

(3) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 

§ 18   Inkrafttreten 

Diese Kirchensteuerordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 

Berlin, den 30. Dezember 2008 

Siegel 

Georg Kardinal Sterzinsky Erzbischof von Berlin 

Manfred Ackermann Cancellarius Curiae 

Anlage 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Steuern 
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Staatliche Anerkennung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin 
(Kirchensteuerordnung - KiStO kath.) vom 30. Dezember 2008 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Die Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin (Kirchensteuerordnung) 
vom 30. Dezember 2008 wird hiermit anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 15. Januar 2009 

Hinrich Seidel 

13.5 Brandenburg 

13.5.1 Bekanntmachung des Kirchensteuerbeschluss für das Bistum Görlitz 
(Anteil Brandenburg)  

Vom  29.05.2007 (GVBl. I  2007, 130) 

Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergesetzes vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 251), 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Kirchensteuergesetzes vom 6. 
Dezember 2001 (GVBl. I S. 242), wird nachstehend der von mir anerkannte Kirchensteuerbeschluss 
bekannt gemacht. 

Potsdam, den 29. Mai 2007 

Minister der Finanzen des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Anlage 

Kirchensteuerbeschluss für das Bistum Görlitz (Anteil Brandenburg) 

 

§ 1 

Im Bistum Görlitz werden im Anteil des Landes Brandenburg von den Angehörigen der Katholischen 
Kirche Bistumskirchensteuern erhoben 

a) als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) 

b) als Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

§ 2 

Die Kirchensteuer vom Einkommen wird von der Einkommen-(Lohn-)steuer unterliegenden 
Einkünften erhoben. Sie beträgt - sofern nachfolgend nicht anders geregelt - 9 vom Hundert der 
Einkommen-(Lohn-)steuer, die sich nach dem jeweils geltenden Einkommensteuerrecht 
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(Einkommensteuertabelle) ergibt, höchstens jedoch 3 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens 
(Höchstsatz). 

§ 3 

Kirchgeld wird erhoben von Steuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur 
Einkommensteuer zusammenveranlagt werden. Das Kirchgeld bemisst sich nach der folgenden 
Tabelle:121 

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchensteuer vom Einkommen des 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten und dem Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, 
wobei der jeweils höhere Betrag festgesetzt wird. 

§ 4 

Für die Berechnung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) anzuwenden. Dies gilt bei der Erhebung des Höchstsatzes oder bei 
Erhebung von Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

§ 5 

(1) Für die Bestimmung der Bistumskirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer gilt: 

a) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschalsätzen nach §§ 40, 40a Abs. 1, Abs. 2a 
und 3 und § 40b EStG erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 vom Hundert der pauschalen 
Lohnsteuer sämtlicher Arbeitnehmer. Die Aufteilung und Abführung der pauschalen Kirchensteuer 
erfolgt durch die Finanzverwaltung im Verhältnis von 70 vom Hundert für die evangelische Kirche 
und 30 vom Hundert die römisch-katholische Kirche. 

b) Wendet der Arbeitgeber das Nachweisverfahren an und weist nach, dass einzelne Arbeitnehmer 
keiner kirchensteuererhebenden Körperschaft angehören, ist für diese Arbeitnehmer keine 
Kirchensteuer und für alle übrigen Arbeitnehmer Kirchensteuer in Höhe von 9 vom Hundert der 
pauschalen Lohnsteuer zu erheben. Diese pauschale Kirchensteuer ist vom Arbeitgeber durch 
Individualisierung der jeweils steuererhebenden Kirche zuzuordnen oder - wenn dies nicht möglich ist 
- im Verhältnis der Konfessionszugehörigkeit der kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer auf die 
Konfessionen "römischkatholische" und "evangelisch" aufzuteilen. 

(2) Die zur Bemessung der Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer getroffenen Regelungen 
gelten zur Bemessung der Kirchensteuer bei Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG 
sinngemäß. 

§ 6 

Dieser Kirchensteuerbeschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft. 

Görlitz, den 22. März 2007  

                                                            
 

121 Tabelle in der Datenbank juris zu finden. 
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Zomack  

Diözesenadministrator 

  

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 29. Mai 2007 

Minister der Finanzendes Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

13.5.2 Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg)  
Vom 07.07.2009 (GVBl. I  2009, 246), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2013 (GVBl. I 

Nr. 18) 

Abschnitt 2 Allgemeine Grundsätze für Gebührenordnungen 

§ 3 Gebührenordnungen 

(1) Die Mitglieder der Landesregierung haben für ihren jeweiligen Geschäftsbereich 

1. die einzelnen Amtshandlungen, für die Verwaltungsgebühren erhoben werden, 

2. die Einrichtungen und Anlagen, für die Benutzungsgebühren erhoben werden, und die 
Benutzungsarten 

sowie die Gebührensätze durch Rechtsverordnung (Gebührenordnung) unter Beachtung der §§ 4 bis 6 
zu bestimmen. 

(2) Die Gebührenordnungen nach Absatz 1 können 

(…) 

2. bei öffentlichen Leistungen, an deren Erbringung ein besonderes öffentliches Interesse besteht, von 
der Gebühren- und Auslagenerhebung ganz oder teilweise absehen. Insbesondere kann bei 
öffentlichen Leistungen an eingetragene Vereine, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken im Sinne der Abgabenordnung dienen, von der Gebühren- und Auslagenerhebung abgesehen 
werden. 

Abschnitt 3 Vorschriften für die Festsetzung von Gebühren und Auslagen  

§ 8 Persönliche Gebührenfreiheit  

(1) Von Gebühren sind befreit 

(…) 

7. die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 

8. die rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts mit Sitz im Land Brandenburg, die 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung dienen. 



652 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

(…) 

6. für öffentliche Leistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 7, soweit die Amtshandlung nicht unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des 
§ 54 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 
2026) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dient, 

(…) 

Abschnitt 4 Vorschriften für die Erhebung von Gebühren und Auslagen  

§ 20 Ermäßigung und Befreiung  

Gebühren- und Auslagenermäßigung sowie Gebühren- und Auslagenbefreiung kann auf Antrag des 
Gebühren- und Auslagenschuldners 

1. aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, 

2. bei öffentlichen Leistungen, an deren Erbringung ein besonderes öffentliches Interesse besteht, oder 

3. eingetragenen Vereinen und rechtsfähigen Stiftungen, die gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung dienen, 

gewährt werden. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. 

13.5.3 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen und andere 
Religionsgemeinschaften im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Kirchensteuergesetz – BbgKiStG) 
Vom 18.12.2008 (GVBl. I  2008, 358) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 Besteuerungsrecht 

Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind 
(steuerberechtigte Religionsgemeinschaften), können nach Maßgabe dieses Gesetzes Steuern aufgrund 
eigener Steuerordnungen (Kirchensteuern) erheben. 

§ 2 Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehören und im Land Brandenburg ihren Wohnsitz im Sinne des § 8 der Abgabenordnung oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 9 der Abgabenordnung haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung 
des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in eine steuerberechtigte 
Religionsgemeinschaft folgt, bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
jedoch erst mit der Beendigung der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht endet: 
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1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist, oder 

4. bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Übertritt wirksam geworden ist. 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 ist der Kirchenaustritt durch eine Bescheinigung der für die Entgegennahme 
der Kirchenaustrittserklärung zuständigen Stelle nachzuweisen. 

(4) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres und ist 
Erhebungszeitraum das Kalenderjahr, wird für die Kalendermonate, in denen die Kirchensteuerpflicht 
gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als 
Jahressteuerschuld ergeben würde. Dies gilt nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der 
Kirchensteuerpflicht während des Kalenderjahres gleichzeitig die unbeschränkte 
Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 

(5) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die zuständige Stelle zur Entgegennahme von 
Erklärungen über den Austritt aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist, und das Verfahren dazu einschließlich der Erteilung einer Bescheinigung über 
den vollzogenen Austritt bestimmen. Dies gilt für den Fall einer entsprechenden Vereinbarung 
zwischen den beteiligten Kirchen oder Religionsgemeinschaften auch für den Übertritt in eine andere 
Kirche oder Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 

§ 3 Bemessungsgrundlage und Höhe der Kirchensteuern 

(1) Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander erhoben werden als 

1. Zuschlag zur Einkommensteuer (einschließlich der Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) oder nach 
Maßgabe des Einkommens aufgrund eines besonderen Tarifs, 

2. Zuschlag zur Vermögensteuer oder nach Maßgabe des Vermögens, 

3. Steuer vom Grundbesitz, 

4. Kirchgeld (Ortskirchensteuer), 

5. besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

Die Einkommensteuer und die Vermögensteuer sind für die Kirchensteuer Maßstabsteuer im Sinne 
dieses Gesetzes. 

(2) Die Ortskirchensteuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 können nach festen oder gestaffelten Sätzen erhoben werden. Das Nähere 
regeln die kirchlichen Steuerordnungen. 
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(3) Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 und des Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(4) Die Art und die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer sind durch Beschluss der zuständigen 
Organe der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften im Voraus festzulegen, wobei die Festlegung 
auch für mehrere Jahre oder für unbegrenzte Zeit zulässig ist. Soweit die Steuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer oder der Vermögensteuer erhoben wird, ist sie jeweils nach einem Vomhundertsatz 
der ermittelten Maßstabsteuer und soweit die Steuer nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhoben wird, ist sie 
nach einem Vomhundertsatz des Grundsteuermessbetrages zu bemessen. Die kirchlichen 
Steuerordnungen können bestimmen, dass Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer anderen 
Art angerechnet werden. Regelungen zur Festsetzung von Höchstbeträgen, insbesondere 
Kappungsregelungen, sind zulässig. 

§ 4 Entstehung und Erhebung der Steuerschuld 

(1) Soweit die Steuer durch Abzug vom Arbeitslohn oder durch Abzug vom Kapitalertrag im Sinne 
des § 43 des Einkommensteuergesetzes erhoben wird, entsteht die Kirchensteuerschuld im Zeitpunkt 
des Zufließens der steuerabzugspflichtigen Einnahmen. 

(2) In den übrigen Fällen, in denen die Steuer als Zuschlag zur Einkommensteuer, als Steuer auf 
Kapitalerträge nach § 32d Abs. 2, 3, 4 oder 6 und § 51a Abs. 2d Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 
sowie als Kirchgeld nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erhoben wird, entsteht die Steuerschuld mit Ablauf 
des Erhebungszeitraumes. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(3) Sind Vorauszahlungen zu leisten, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des 
Vorauszahlungszeitraumes. 

(4) Bei der Steuer als Zuschlag zur Vermögensteuer und vom Grundbesitz entsteht die Steuerschuld 
mit Beginn des Erhebungszeitraumes. 

§ 5 Erhebung der Kirchensteuer bei Ehegatten 

(1) Ehegatten, die derselben steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehören (konfessionsgleiche 
Ehe) und zur Maßstabsteuer zusammenveranlagt werden, werden gemeinsam zu der von der 
Maßstabsteuer abhängigen Kirchensteuer herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der 
gegen die Ehegatten festgesetzten Maßstabsteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im Sinne 
der §§ 44, 268 bis 280 der Abgabenordnung. 

(2) Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehen) und haben sie bei der Veranlagung zur Einkommensteuer die 
Zusammenveranlagung gewählt, ist, wenn die steuerberechtigten Religionsgemeinschaften dies 
vereinbaren, die Kirchensteuer von jedem Ehegatten in Höhe der Hälfte des Betrages zu erheben, der 
im Falle der konfessionsgleichen Ehe nach Absatz 1 gegen beide Ehegatten festzusetzen wäre. Im 
Lohnsteuer-Abzugsverfahren wird die Kirchensteuer von beiden Ehegatten von der Hälfte der 
Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. Die Ehegatten 
haften als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 44, 268 bis 280 der Abgabenordnung. Liegen die 
Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nicht vor oder werden die Ehegatten getrennt oder 
besonders zur Einkommensteuer veranlagt, wird die Kirchensteuer von jedem Ehegatten nach seiner 
Kirchenzugehörigkeit und nach der jeweils in seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage 
erhoben. Fehlt eine Vereinbarung der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, ist jeder Ehegatte 
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nach seinem Anteil an der gegen die Ehegatten festgesetzten Maßstabsteuer entsprechend Absatz 3 zur 
Steuer heranzuziehen. 

(3) Gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft an (glaubensverschiedene 
Ehen), so ist die Kirchensteuer für den der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehörenden 
Ehegatten nach der in seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage zu erheben. Werden die 
Ehegatten in glaubensverschiedener Ehe zusammenveranlagt, ist die Kirchensteuer auf den Teil der 
gemeinsamen Einkommensteuer zu erheben, der auf den der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehörenden Ehegatten entfällt. Die gemeinsame Einkommensteuer ist im Verhältnis der 
Steuerbeträge aufzuteilen, die sich bei Anwendung des Einkommensteuertarifs nach § 32a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes ohne Berücksichtigung der besonderen Tarifvorschriften nach §§ 32b und 
34 bis 34b des Einkommensteuergesetzes auf die Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten ergeben 
würde. Soweit in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld im Sinne des Satzes 3 eine nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
enthalten ist, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer aus der Berechnung des Satzes 3 auszuscheiden und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Beteiligten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an 
den Kapitalerträgen zuzurechnen. § 51a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung 
der Einkünfte eines jeden Ehegatten anzuwenden. Unberührt bleiben die kirchlichen Bestimmungen 
über das Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen. 

(4) Sind an den Kapitalerträgen Ehegatten gemeinsam beteiligt (Gemeinschaftskonto), haben diese in 
einem gemeinsamen Antrag übereinstimmend zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden 
Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu diesen Erträgen steht. Die Kapitalerträge sind 
entsprechend diesem Verhältnis aufzuteilen und die Kirchensteuer ist einzubehalten, soweit ein Anteil 
einem der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehörenden Ehegatten zuzuordnen ist (§ 51a 
Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes). Wird dieses Verhältnis nicht erklärt, werden die 
Kapitalerträge den Ehegatten je zur Hälfte zugerechnet. 

§ 6 Staatliche Anerkennung 

(1) Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie deren Änderungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheidet die 
oberste Finanzbehörde des Landes. Die anerkannten kirchlichen Steuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse werden von den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften in einer von 
ihnen zu bestimmenden Weise und von der obersten Finanzbehörde des Landes in der für 
Steuergesetze vorgeschriebenen Form bekannt gemacht. 

(2) Liegt zu Beginn eines Erhebungszeitraumes kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der 
zuletzt anerkannte Beschluss bis zur Anerkennung eines neuen Beschlusses entsprechend weiter 
anzuwenden. 

 

§ 7 Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich des § 8 von den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften verwaltet. Auf Anforderung werden die zuständigen Landesbehörden, 
Landkreise, Gemeinden oder kommunalen Zusammenschlüsse den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften die Auskünfte erteilen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die 
Durchführung der Besteuerung erforderlich sind. 
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(2) Der Kirchensteuerpflichtige hat der mit der Verwaltung dieser Steuer beauftragten Stelle Auskunft 
über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft abhängt. Kirchensteuerpflichtige haben darüber hinaus die 
zur Festsetzung der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 8 Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft ist die Verwaltung (Festsetzung, 
Erhebung einschließlich Vollstreckung) der ihr zustehenden Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer, der Kirchensteuer als Zuschlag zur Vermögensteuer und des Kirchgelds in 
glaubensverschiedener Ehe durch die oberste Finanzbehörde des Landes den Finanzämtern zu 
übertragen. Die Verwaltung des Kirchgelds gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird, soweit in die 
Ermittlung des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
einzubeziehen sind, von den Finanzämtern nur bei einer Veranlagung nach § 25 Abs. 1 und § 46 Abs. 
2 des Einkommensteuergesetzes übernommen. 

(2) Soweit die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn erhoben wird (Lohnsteuer), 
kann dieses Verfahren auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft auch für die 
Kirchensteuer eingeführt werden, die dann als Zuschlag zur Lohnsteuer erhoben wird. Die Arbeitgeber 
mit lohnsteuerlichen Betriebsstätten im Land Brandenburg haben die Kirchensteuer im Rahmen des 
Lohnsteuer-Abzugsverfahrens gleichzeitig mit der Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen. Die für 
die Haftung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im Lohnsteuer-Abzugsverfahren geltenden 
Vorschriften sind bei der Kirchensteuer entsprechend anzuwenden. Entsprechendes gilt, wenn eine 
pauschale Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird. 

(3) Bei Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag kann auf Antrag einer 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft dieses Verfahren auch für die Kirchensteuer eingeführt 
werden, die dann als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird. Die Abzugsverpflichteten im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes haben die Kirchensteuer im Rahmen des 
Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahrens gleichzeitig mit der Kapitalertragsteuer einzubehalten und 
getrennt nach Religionszugehörigkeit an das für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzamt des Kirchensteuerabzugsverpflichteten zur Weiterleitung an die Religionsgemeinschaften 
abzuführen. Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird von dem 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, sowie unter Beachtung des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes durch Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben (Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Kapitalertragsteuer). Die für die Haftung des Abzugsverpflichteten im Kapitalertragsteuer-
Abzugsverfahren geltenden Vorschriften sind bei der Kirchensteuer entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter setzt voraus, dass Art, Satz und Höhe der 
Kirchensteuer innerhalb des Landes einheitlich sind. 

(5) Die für die Mitwirkung der Finanzämter bei der Verwaltung der Kirchensteuer zu leistende 
Entschädigung wird zwischen der Landesregierung und den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften vereinbart. 

(6) Wird die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet, finden auf die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Einkommensteuer die Vorschriften für die Einkommensteuer, für die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Vermögensteuer die Vorschriften für die Vermögensteuer und für die Steuer vom Grundbesitz die 
Vorschriften für die Grundsteuer entsprechende Anwendung, wenn in diesem Gesetz und in den 
Steuerordnungen der Religionsgemeinschaften nichts anderes bestimmt ist. Darüber hinaus sind die 
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Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden, ausgenommen die Vorschriften über 
Säumniszuschläge und Zinsen (§§ 233 bis 240 der Abgabenordnung), über das außergerichtliche 
Rechtsbehelfsverfahren und über Strafen und Bußgelder (§§ 347 bis 412 der Abgabenordnung). 

(7) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter die Maßstabsteuer ganz oder 
teilweise abweichend festgesetzt, gestundet, aus Billigkeitsgründen erlassen oder niedergeschlagen 
oder wird die Vollziehung des Bescheides über die Maßstabsteuer ausgesetzt oder die Vollstreckung 
beschränkt oder eingestellt, so wird eine entsprechende Entscheidung auch für die Kirchensteuer 
getroffen. Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. Das 
Recht der kirchlichen Stellen, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen, zu 
stunden, zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Bescheides über die Kirchensteuer 
auszusetzen, bleibt unberührt. 

§ 9 Rechtsbehelfe 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Richtet sich der 
Widerspruch gegen den Kirchensteuerbescheid eines Finanzamtes, ist vor dem Erlass eines 
Widerspruchsbescheides die zuständige kirchliche Stelle zu hören. 

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrunde liegenden Maßstabsteuer gestützt werden. 

§ 10 Vollstreckung 

Soweit die Kirchensteuer von den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften selbst verwaltet wird, 
wird sie auf Antrag und gegen Erstattung der Kosten von den Finanzämtern nach den Vorschriften der 
Abgabenordnung oder, soweit kommunale Stellen die Steuer einziehen, von den amtsfreien 
Gemeinden, Ämtern und kreisfreien Städten nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg vollstreckt. 

§ 11 Verwaltung der Kirchensteuer für steuerberechtigte Religionsgemeinschaften außerhalb 
des Landes Brandenburg 

(1) Auf Antrag der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, deren Gebiet ganz oder teilweise in 
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet die oberste Finanzbehörde dieses 
Landes die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im Lohnsteuer-Abzugsverfahren und im 
Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahren auch für die gegenüber diesen steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften Kirchensteuerpflichtigen an, sofern sie im Land Brandenburg nicht ihren 
Wohnsitz im Sinne des § 8 der Abgabenordnung oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 9 der 
Abgabenordnung haben, aber von einer lohnsteuerlichen Betriebsstätte im Land Brandenburg entlohnt 
werden oder Kapitalerträge von einer auszahlenden Stelle im Land Brandenburg erhalten. § 8 Abs. 2 
bis 7 gilt entsprechend. 

(2) Wird die Kirchensteuer im Lohnsteuer-Abzugsverfahren oder auf Kapitalerträge in einer außerhalb 
des Bereichs der Religionsgemeinschaft gelegenen Betriebstätte oder einer Kapitalerträge 
auszahlenden Stelle im Land Brandenburg nicht oder nicht in der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt maßgebenden Höhe einbehalten und nicht vom Finanzamt nacherhoben, kann die 
Religionsgemeinschaft die Kirchensteuer nacherheben. Unterschiedsbeträge durch unterschiedliche 
Kirchensteuersätze gleichen die steuerberechtigten Religionsgemeinschaften selbst aus. Auf 
Nacherhebungen kann verzichtet werden. 
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§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Brandenburgische 
Kirchensteuergesetz vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 251), geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 
2001 (GVBl. I S. 242), außer Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2008 

Der Präsident des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

13.5.4 Justizkostengesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Justizkostengesetz – JKGBbg)  

Vom 03.06.1994 (GVBl. I  1994, 172), zuletzt geändert durch Gesetze vom 03.03.2013 (GVBl. 
I Nr. 8) 

Abschnitt 2 Gebührenbefreiung, Stundung und Erlass 

§ 6 Gebührenbefreiung 

(1) Von der Zahlung von Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen und Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher und die 
Justizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, Religionsgemeinschaften und Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Pflege einer 
Weltanschauung, jeweils soweit sie die Rechtsstellung einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts haben; 

(…) 

13.5.5 Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern 
(Kirchensteuerordnung) in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

(Kirchensteuergesetz EKM – KiStG EKM)  
Vom  16.11.2008 (GVBl. I  2009, 9), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19.06.2009 

(Bek. GVBl. 2010 I Nr. 4) 

Die Föderationssynode hat aufgrund von Artikel 10 Abs. 3 Nr. 3 der Vorläufigen Ordnung der 
Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 Grundsätze 

(1) In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland werden im Rahmen und in Anwendung der 
bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern aufgrund dieses Kirchengesetzes und 
nach Maßgabe von Kirchensteuerbeschlüssen festgesetzt und erhoben. 

(2) Die Kirchensteuern dienen der Finanzierung der kirchlichen Aufgaben der Kirchengemeinden, der 
Kirchenkreise und der Landeskirche. 

§ 2 Kirchensteuerarten, Bemessungsgrundlagen und Höhe 

(1) Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander festgesetzt und erhoben werden als 
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1. Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer in einem Vomhundertsatz der 
Maßstabsteuer oder entsprechend dem jeweiligen Landesrecht nach Maßgabe des Einkommens oder 
der Einkünfte auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen), 

2. Zuschlag zur Vermögensteuer oder nach Maßgabe des Vermögens (Kirchensteuer vom Vermögen),  

3. besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden Kirche 
oder Religionsgemeinschaft angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), 

4. Steuer vom Grundbesitz, soweit das jeweilige Landesrecht dies vorsieht, 

5. allgemeines Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen. 

(2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 können von der Landeskirche als 
Landeskirchensteuer erhoben werden. 

(3) Die Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 5 kann von den Kirchengemeinden als Ortskirchensteuer 
erhoben werden. Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 

(4) Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und 
Kapitalertragsteuer ist § 51a des Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. Wird die Kirchensteuer als Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben, gilt bei der 
Ermittlung der maßgebenden Bemessungsgrundlage Satz 1 entsprechend. 

(5) Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- oder Vermögensteuer kann auch in einem 
Mindestbetrag erhoben werden (Mindestbetrags-Kirchensteuer), wenn das jeweilige Landesrecht dies 
vorsieht; das gilt nicht bei der Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer. Die 
Erhebung eines Mindestbetrags setzt voraus, dass jeweils Einkommensteuer, Lohnsteuer oder 
Vermögensteuer festgesetzt oder einbehalten wird. Durch Kirchensteuerbeschluss (§ 7) kann auch eine 
Begrenzung der Kirchensteuer (Kappung) festgelegt werden. 

(6) Durch Kirchensteuerbeschluss (§ 7) kann bestimmt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf 
Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. 

§ 3 Kirchensteuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle getauften evangelischen Christen, die nach dem Recht der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland deren Mitglieder sind. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht besteht hinsichtlich der Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
gegenüber der Landeskirche, hinsichtlich des allgemeinen Kirchgeldes (§ 2 Abs. 1 Nr. 5) gegenüber 
der Kirchengemeinde. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf den Beginn der 
Mitgliedschaft oder die Begründung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Bereich der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland folgt, bei Übertritt aus einer anderen steuererhebenden 
Kirche oder Religionsgemeinschaft jedoch erst mit Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(4) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 
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2. bei Wegzug aus dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt entsprechend dem jeweiligen Landesrecht mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Erklärung des Austritts wirksam geworden ist, oder mit Ablauf des darauf folgenden 
Kalendermonats, 

4. bei Übertritt zu einer anderen steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Übertritt wirksam geworden ist. 

Der Kirchenaustritt ist durch eine Bescheinigung der für die Entgegennahme der Austrittserklärung 
gesetzlich zuständigen staatlichen Stelle nachzuweisen. 

(5) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für die 
Kalendermonate, in denen die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, 
der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Steuerschuld ergäbe (Zwölftelungsregelung). Dies 
gilt nicht, wenn die Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. 

(6) Für die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer ist Absatz 5 Satz 1 
entsprechend dem jeweiligen Landesrecht nicht anzuwenden. Im Steuerabzugsverfahren unterliegen 
Kapitalerträge der Kirchensteuererhebung, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge eine 
Kirchensteuerpflicht besteht. 

§ 4 Konfessionsgleiche Ehe 

Ehegatten, die beide der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland angehören (konfessionsgleiche 
Ehe) und zur Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, werden gemeinsam zur Kirchensteuer 
herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen die Ehegatten festgesetzten 
Einkommensteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. 

§ 5 Konfessionsverschiedene Ehe 

(1) Gehören Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Kirchen oder Religionsgemeinschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe) und werden sie zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, so ist für 
die Erhebung der Kirchensteuer bei jedem Ehegatten die Hälfte der Einkommensteuer zugrunde zu 
legen. Im Lohnsteuerabzugsverfahren wird die Kirchensteuer von beiden Ehegatten von der Hälfte der 
Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. Die Ehegatten 
haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder 
werden die Ehegatten getrennt oder besonders veranlagt, wird die Kirchensteuer von jedem Ehegatten 
nach seiner Kirchenzugehörigkeit und nach der jeweils in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage erhoben. Entsprechendes gilt für die Erhebung der Kirchensteuer auf die 
Kapitalertragsteuer, wenn für einen oder beide Ehegatten die Einkommensteuer durch Abzug vom 
Kapitalertrag erhoben wird. 

§ 6 Glaubensverschiedene Ehe 

(1) Von Kirchensteuerpflichtigen, die mit ihrem Ehegatten, der keiner steuererhebenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe) zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt werden, wird Kirchensteuer vom Einkommen oder Kirchgeld gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieses 
Kirchengesetzes (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) erhoben. 
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(2) Es wird der jeweils höhere Betrag festgesetzt. Zahlungen, die auf die nicht zur Erhebung 
gelangende Kirchensteuer geleistet wurden, werden auf das Kirchgeld angerechnet. 
Kirchensteuervorauszahlungen, die den endgültig festgesetzten Betrag übersteigen, sind zu erstatten. 

(3) Das Kirchgeld bemisst sich nach einem besonders festzulegenden Kirchensteuertarif. Die 
Staffelung und die Bemessungsgrundlage werden mit dem Kirchensteuerbeschluss bekannt gemacht. 

§ 7 Kirchensteuerbeschlüsse 

(1) Über die Landeskirchensteuer (§ 2 Abs. 2) beschließt die Landessynode durch 
Landeskirchensteuerbeschluss. 

(2) Über die Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 3 Satz 1) beschließen die Gemeindekirchenräte durch 
Ortskirchensteuerbeschluss. Ortskirchensteuerbeschlüsse bedürfen der Genehmigung durch das 
Landeskirchenamt. 

(3) Landes- und Ortskirchensteuerbeschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung, soweit das 
staatliche Recht dies vorsieht. Sie sind im kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen. 

(4) Aus dem Kirchensteuerbeschluss sollen der Kirchensteuermaßstab und der Kirchensteuersatz, 
gegebenenfalls Mindest- und Höchstbeträge und die Höhe des Kirchgeldes sowie 
Anrechnungsbestimmungen hervorgehen. 

(5) Im jeweiligen Kirchensteuerbeschluss ist der Erhebungszeitraum zu bestimmen. Liegt zu Beginn 
eines Kalenderjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der zuletzt anerkannte 
Kirchensteuerbeschluss bis zur Anerkennung des neuen Beschlusses entsprechend anzuwenden. 

§ 8 Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Die Verwaltung (Festsetzung und Erhebung einschließlich Vollstreckung) der Kirchensteuern nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfolgt auf Antrag durch die Finanzverwaltung. Die erforderlichen Anträge stellt 
das Landeskirchenamt. 

(2) Die Kirchensteuern werden unbeschadet der Mitwirkung der Finanzämter bei der Festsetzung und 
Erhebung von Dienststellen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland oder durch besonders 
beauftragte kirchliche Dienststellen verwaltet. 

§ 9 Auskunftspflicht 

Wer mit Kirchensteuer in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer 
beauftragten Stelle und dem Landeskirchenamt oder einer von diesem beauftragten Stelle Auskunft 
über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Mitgliedschaft abhängt, und bei 
Streitigkeiten gegebenenfalls weitere zur Prüfung erforderliche Angaben zu machen. 
Kirchensteuerpflichtige haben darüber hinaus die zur Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer 
erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 10 Datenschutz 

Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind zur Wahrung des 
Steuergeheimnisses nach Maßgabe der jeweils geltenden staatlichen und kirchlichen Bestimmungen 
verpflichtet. 
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§ 11 Stundung, Erlass, Erstattung 

(1) Über Anträge auf Stundung, Erlass oder Erstattung von Kirchensteuern entscheidet bei 
Landeskirchensteuern das Landeskirchenamt, bei Ortskirchensteuern der Gemeindekirchenrat. 

(2) Soweit die Finanzämter bei der Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer mitwirken, sind sie 
berechtigt, bei Stundung, Erlass oder Erstattung der Maßstabsteuer sowie bei der Aussetzung der 
Vollziehung des Steuerbescheides die gleiche Entscheidung auch für die entsprechende Kirchensteuer 
zu treffen. 

§ 12 Rechtsbehelfe 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist entsprechend dem jeweiligen Landesrecht der 
Verwaltungs- oder der Finanzrechtsweg gegeben. Das Verfahren bestimmt sich nach den 
entsprechenden landesrechtlichen Regelungen. 

(2) Zu beteiligende Kirchenbehörde ist das Landeskirchenamt. 

§ 13 Aus- und Durchführungsbestimmungen 

Die zur Aus- und Durchführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen erlässt der 
Landeskirchenrat. 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Hinsichtlich der Erhebung der Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nach § 3 Abs. 6 ist es erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. das Kirchengesetz der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen über die Erhebung von 
Kirchensteuern vom 4. November 1990 (ABl. EKKPS 1991 S. 4), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 19. November 1995 (ABl. EKKPS 1998 S. 120), 

2. das Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen über die Erhebung von 
Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung) vom 2. Dezember 1990 (ABl. ELKTh 1991 S. 28), geändert 
durch Kirchengesetz vom 18. November 1995 (ABl. ELKTh 1996 S. 103). 

(3) Entgegenstehendes Recht findet keine Anwendung mehr. 

Bad Sulza, den 16. November 2008 

(7510‐01 / .......) 

Der Landesbischof Der Bischof 

der Evangelisch-Lutherischen der Evangelischen Kirche 

Kirche in Thüringen der Kirchenprovinz Sachsen 

Dr. Christoph Kähler Axel Noack 

Landesbischof Bischof 
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Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 16. Januar 2009 

Ministerium der Finanzendes Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

13.5.6 Kirchensteuerordnung für das Bistum Görlitz  
Vom  06.05.2009 (GVBl. I  2009, 185) 

A. Kirchensteuerpflicht 

§ 1 

Im Bistum Görlitz werden im Rahmen und in Anwendung der landesrechtlichen Bestimmungen 
Kirchensteuern nach den folgenden Vorschriften erhoben. 

 

 

§ 2 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der römisch-katholischen Kirche (Katholiken), die 
im Bistum Görlitz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung 
haben. 

(2) Katholik im Sinne des Absatzes 1 ist jeder, der durch die Taufe in der römisch-katholischen Kirche 
oder durch Übertritt von einer anderen Kirche oder christlichen Religionsgemeinschaft oder nach 
empfangener Taufe durch Eintritt oder durch Rücktritt der römisch-katholischen Kirche angehört und 
sich nicht nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts von ihr losgesagt hat (aus der Kirche 
ausgetreten ist). 

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken oder aufheben, nicht berührt. 

B. Diözesankirchensteuer 

§ 3 

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchengemeinden und der Kirchengemeindeverbände, des 
Bistums Görlitz, des Verbandes der Diözesen Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen Werke 
und Einrichtungen, des überdiözesanen Finanzbedarfs, karitativer, weltkirchlicher sowie sonstiger 
kirchlicher Zwecke wird eine Diözesankirchensteuer erhoben. 

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder nebeneinander erhoben als 

a) Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) 

b) Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

(3) Der Hebesatz (Vomhundertsatz) der Diözesankirchensteuer wird vom Kirchensteuerrat des 
Bistums Görlitz und vom Bischof des Bistums Görlitz gemäß der Satzung des Kirchensteuerrates des 
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Bistums Görlitz festgesetzt (Kirchensteuerbeschluss). Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
(Abs. 2 b) wird nach Maßgabe einer Tabelle erhoben, die einen Bestandteil des 
Kirchensteuerbeschlusses bildet. 

(4) Der Kirchensteuerbeschluss wird nach Anerkennung durch die Staatsbehörde im Amtsblatt des 
Bistums Görlitz veröffentlicht. Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter Steuerbeschluss 
vor, gilt der bisherige bis zur Anerkennung eines neuen weiter, längstens jedoch bis zum 30. Juni des 
nächsten Steuerjahres. 

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme oder Wiederaufnahme der in die römisch-
katholische Kirche Aufgenommenen oder Wiederaufgenommenen den zuständigen staatlichen und 
kommunalen Behörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die Kirche aufgenommenen oder 
wiederaufgenommenen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den Religionsvermerk auf der 
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen. 

§ 4 

(1) Werden Ehegatten zur Steuer von Einkommen zusammenveranlagt, so kann in den Fällen, in 
denen ein Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, von dem Kirchenmitglied ein gestaffeltes 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben werden, das nach dem Lebensführungsaufwand des 
Kirchenmitgliedes bemessen wird. 

(2) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bemisst sich nach einer besonderen Tabelle, die einen 
Bestandteil des Kirchensteuerbeschlusses bildet. 

(3) Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine Kirchensteuer nach § 3 Abs. 2 a bis zur 
Höhe des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe anzurechnen. 

§ 5 

Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird entsprechend dem Haushaltsplan des Bistums Görlitz 
auf die Bischöfliche Verwaltung, die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie auf die 
sonstigen Zwecke im Sinne von § 3 Abs. 1 aufgeteilt. 

C. Ortskirchensteuer 

§ 6 

(1) Die Kirchengemeinden des Bistums Görlitz sind berechtigt, von den Katholiken, die der 
Kirchengemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer zu 
erheben. 

Von dieser Erhebung soll Gebrauch gemacht werden, soweit die Zuweisungen aus 
Diözesankirchensteuern und die sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchlichen Finanzbedarfs 
nicht ausreichen. 

(2) Bestehen in einer Kommunalgemeinde mehrere Kirchengemeinden, so soll ein Kirchgeld in 
gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemeinden festgesetzt werden. 

§ 7 

Die Ortskirchensteuer kann als festes oder gestaffeltes Kirchgeld erhoben werden. 
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§ 8 

(1) Die Art und Höhe der Ortskirchensteuer (Kirchgeld) werden durch Beschluss des 
Kirchenvorstandes festgesetzt. Aus dem Ortskirchensteuerbeschluss sollen - soweit erforderlich - der 
Kirchensteuermaßstab, die Kirchensteuertabelle und der Fälligkeitstermin hervorgehen. Der 
Ortskirchensteuerbeschluss bedarf der Genehmigung des Bischöflichen Ordinariates und der 
Anerkennung der zuständigen staatlichen Behörde. Er bleibt solange in Kraft, bis er durch einen neuen 
Beschluss ersetzt wird, längstens jedoch bis zum 30. Juni des nächsten Steuerjahres. Das Bischöfliche 
Ordinariat kann anstelle von Einzelgenehmigungen die Ortskirchensteuerbeschlüsse aller 
Kirchengemeinden, die sich im Rahmen allgemein genehmigter Gesetze bewegen, durch 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Bistums Görlitz genehmigen. 

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluss ist in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. 

 

 

D. Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer 

§ 9 

(1) Die Festsetzung und Erhebung der Diözesankirchensteuer erfolgt durch die staatliche 
Finanzverwaltung. Die Ortskirchensteuern werden von den Kirchengemeinden oder 
Kirchengemeindeverbänden oder in deren Auftrag durch kirchliche Verwaltungsstellen festgesetzt und 
erhoben. 

(2) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auch außerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung werden zu Kirchensteuer nur herangezogen, wenn sie 
innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden 
oder Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsverfahrens entrichten. 

(3) Wird vom Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Kirchensteuerordnung einbehalten und ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung, so ist bei der Veranlagung zu Einkommen- und 
Kirchensteuer der innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz 
anzuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch den nach § 44 Abs. 1 EStG zum Steuerabzug 
Verpflichteten keine Kirchensteuer einbehalten, so wird der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige 
zur Kirchensteuer veranlagt. 

§ 10 

(1) Das Kirchgeld wird von allen Mitgliedern der Kirchengemeinde erhoben, die bei Beginn des 
Kalenderjahres das 18. Lebensjahr vollendet und eigene Einkünfte oder Bezüge haben. Unterhalt bei 
Tätigkeit im Haushalt oder im Betrieb dessen, der den Unterhalt gewährt, gilt als eigenes Einkommen. 
Dies gilt nicht für Ehegatten ohne eigenes Einkommen. 

(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der Kirchengemeinde enger als in Abs. 1 vorgesehen 
gefasst werden. 

(3) Empfänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes) 
sind von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit. 
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(4) Ehegatten werden jedoch für sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt. 

(5) Das Kirchgeld wird durch einen schriftlichen Bescheid angefordert. 

§ 11 

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die Grundsätze für die Staffelung in dem 
Beschluss über das Kirchgeld so angegeben werden, dass jeder Kirchgeldpflichtige die Höhe seines 
Kirchgeldes nachprüfen kann. 

§ 12 

(1) Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung des Kirchgeldes bei Verheirateten diejenige 
Kirchengemeinde zuständig, in deren Bereich die Familie wohnt, bei Ledigen diejenige 
Kirchengemeinde, von der aus der Kirchgeldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im Zweifelsfall 
entscheidet das Bischöfliche Ordinariat. 

(2) Wechselt ein Kirchgeldpflichtiger während des Jahres seinen Wohnsitz, so steht das Kirchgeld für 
das laufende Jahr derjenigen Kirchengemeinde zu, in deren Bereich der Kirchgeldpflichtige am 1. 
April seinen Wohnsitz hatte. 

§ 13 

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer 
beteiligten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach Maßgabe der staatlichen 
Vorschriften verpflichtet. 

E. Rechtsbehelfe 

§ 14 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer kann der Kirchensteuerpflichtige innerhalb eines Monates 
nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Widerspruch erheben. 

§ 15 

(1) Widersprüche gegen die Diözesankirchensteuer sind schriftlich oder zur Niederschrift beim 
zuständigen Finanzamt einzulegen, das den Verwaltungsakt (Steuerbescheid) erlassen hat. 

(2) Widersprüche gegen die Ortskirchensteuer sind beim veranlagenden Kirchenvorstand einzulegen. 
Der Kirchenvorstand legt die Widersprüche mit seiner Stellungnahme dem Bischöflichen Ordinariat 
vor, soweit er Widersprüchen gegen die Ortskirchensteuer nicht abhilft. 

(3) Die Einlegung des Widerspruchs hat für die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung. 

(4) Auf Antrag kann das Finanzamt bzw. das Bischöfliche Ordinariat die Vollziehung bis zur 
Entscheidung über den Rechtsbehelf aussetzen. 

(5) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 
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§ 16 

In den in § 15 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet über Widersprüche das zuständige Finanzamt 
nach Anhörung des Bischöflichen Ordinariates. In den übrigen Fällen entscheidet das Bischöfliche 
Ordinariat. Jeder ablehnende Bescheid ist zu begründen und mit einer Belehrung über den 
Rechtsbehelf zu versehen. 

§ 17 

Gegen eine ablehnende Entscheidung über Rechtsbehelfe nach § 16 steht dem 
Kirchensteuerpflichtigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids die 
Klage beim Verwaltungsgericht zu. 

 

§ 18 

(1) Für die Stundung, den Erlass und die Niederschlagung sind unbeschadet der Regelung des § 8 Abs. 
7 Satz 1 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch Kirchen und andere 
Religionsgemeinschaften im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kirchensteuergesetz) bei der 
Diözesankirchensteuer das Bischöfliche Ordinariat, bei der Ortskirchensteuer der Kirchenvorstand 
zuständig. 

(2) Das Bischöfliche Ordinariat hat das Recht, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend 
festzusetzen. 

F. Schlussbestimmungen 

§ 19 

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestimmungen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die 
Kirchengemeindeverbände sinngemäß Anwendung. Die dem Kirchenvorstand zustehenden Befugnisse 
werden von dem Verbandsausschuss wahrgenommen. 

§ 20 

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung erforderlichen Bestimmungen werden von dem 
Bischöflichen Ordinariat erlassen. 

§ 21 

Die Kirchensteuerordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft. Etwaige entgegenstehende 
Vorschriften treten zum gleichen Termin außer Kraft. Die Kirchensteuerordnung wird im Amtsblatt 
des Bistums Görlitz veröffentlicht. 

Görlitz, den 21.04.2009 

gez. Dr. Zdarsa Bischof von Görlitz 

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 6. Mai 2009 

Minister der Finanzen des Landes Brandenburg 
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Rainer Speer 

13.6 Bremen 

13.6.1 Bremisches Justizkostengesetz 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.1992 (Brem. GBl. 1994, 306), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 17.12.2013 (Brem.GBl. S. 767) 

§ 8 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte, die Gerichtsvollzieher und die 
Justizverwaltungsbehörden erheben, sind bereit: 

(…) 

2. Kirchen, einschließlich ihrer Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, wenn sie die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts haben und wenn sie die zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse erforderlichen Mittel ganz oder 
teilweise durch Abgaben ihrer Mitglieder aufbringen; 

(…) 

13.6.2 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere 
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften in der Freien 

Hansestadt Bremen (Kirchensteuergesetz – KiStG) 
In der Fassung vom 23.08.2001 (Brem. GBl. 2001, 263), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.11.2008 (Brem.GBl. S. 388) 

§ 1 Steuerberechtigung 

Die Kirchen in der Freien Hansestadt Bremen sind berechtigt, von ihren Kirchenangehörigen aufgrund 
eigener Kirchensteuerordnung Kirchensteuern zu erheben. 

§ 2 Kirchen 

(1) Kirchen im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. die Bremische Evangelische Kirche, die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, die 
Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) und 
die Römisch-katholische Kirche mit ihren Diözesen, Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbänden (Kirchenkreisen) in der Freien Hansestadt Bremen, 

2. andere Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind. 

(2) Steuerberechtigte Kirchen im Sinne dieses Gesetzes sind Kirchen im Sinne des Absatzes 1, deren 
Kirchensteuerordnung und Kirchensteuerbeschluss nach § 3 genehmigt sind. 

(3) Steuererhebende Kirchen im Sinne dieses Gesetzes sind Kirchen im Sinne des Absatzes 2, die von 
ihrer Steuerberechtigung Gebrauch machen und für die die Verwaltung ihrer Kirchensteuer nach § 9 
den Landesfinanzbehörden übertragen ist. 
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(4) Andere steuererhebende Kirchen im Sinne dieses Gesetzes sind Kirchen im Sinne des Absatzes 2, 
die von ihrer Steuerberechtigung Gebrauch machen und die die Verwaltung ihrer Kirchensteuer nach § 
8 selbst vollziehen. 

§ 3 Kirchensteuerordnung 

(1) Die Kirchensteuerordnung wird durch die Kirche erlassen. Durch die Kirchensteuerordnung kann 
ein Organ der Kirche ermächtigt werden, über die Höhe der Kirchensteuern zu beschließen 
(Kirchensteuerbeschluß). Die Kirchensteuerordnung und der Kirchensteuerbeschluß sowie deren 
Änderungen und Ergänzungen sind nach der Genehmigung (Absatz 2) durch die Kirche öffentlich 
bekanntzumachen. 

(2) Die Kirchensteuerordnung und der Kirchensteuerbeschluß bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung durch den Senator für Finanzen. 

(3) Liegt zu Beginn eines Kalenderjahrs ein genehmigter Kirchensteuerbeschluß nicht vor, so gilt der 
bisherige Beschluß bis zur Genehmigung eines neuen Beschlusses weiter, längstens jedoch bis zum 
30. Juni dieses Kalenderjahrs. 

§ 4 Kirchensteuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind unbeschadet des § 9 Abs. 6 natürliche Personen, die der Kirche 
angehören und ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Steuergesetze in der 
Freien Hansestadt Bremen haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt bei Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen 
Aufenthalts und bei Aufnahme in die Kirche mit dem Anfang des folgenden Kalendermonats. Bei 
Übertritt aus einer anderen Kirche beginnt die Kirchensteuerpflicht nach diesem Gesetz mit Beginn 
des Monats, der auf den Monat des Endes der Kirchensteuerpflicht in der anderen Kirche folgt. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ende des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist; 

2. bei Austritt aus der Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, der auf die Erklärung des 
Kirchenaustritts (§ 10) folgt, 

3. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats. 

(4) Bei mehrfachem Wohnsitz darf die Belastung mit Kirchensteuern insgesamt den Betrag nicht 
übersteigen, den der Kirchensteuerpflichtige bei Heranziehung an dem Wohnsitz mit der höchsten 
Steuerbelastung zu entrichten hätte. Das Nähere regelt die Kirchensteuerordnung.  

§ 5 Steuerarten 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden als 

1. Kirchensteuer vom Einkommen mit einem festen Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer); 

2. Kirchgeld in festen oder in gestaffelten Beträgen; 
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3. besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden Kirche 
im Sinne des § 2 Abs. 3 angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Für die Kirchensteuer vom Einkommen können Höchstbeträge bestimmt werden. 

(3) Besteht das gemeinsame Einkommen des Steuerpflichtigen und seines Ehegatten ganz oder 
teilweise aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein Steuerabzug vorgenommen 
worden ist, ist das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe durch die Landesfinanzbehörden nur zu 
erheben, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes durchgeführt wird. 

(4) Aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften erhobene Kirchensteuer vom Einkommen wird auf das 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe angerechnet. Dies gilt nur, soweit auch die als 
Bemessungsgrundlage dienende Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) im Rahmen der 
Veranlagung nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes angerechnet wird. Das Nähere 
regelt die Kirchensteuerordnung oder der Kirchensteuerbeschluß. 

§ 6 Bemessungsgrundlagen, Gesamtschuldner 

(1) Die Kirchensteuern sind gemäß den jeweils in der Person des Kirchensteuerpflichtigen gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlagen zu erheben. 

(2) Zur Berechnung der Kirchensteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 ist § 51 a des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(3) Gehören Ehegatten derselben steuerberechtigten Kirche an (konfessionsgleiche Ehe), so bemißt 
sich die Kirchensteuer vom Einkommen 

1. bei getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes), bei der 
besonderen Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung (§ 26 c des 
Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach der Steuer jedes Ehegatten; 

2. bei der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nach der gemeinsamen Einkommensteuer 
beider Ehegatten. 

(4) Gehören Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Kirchen im Sinne des § 2 Abs. 3 an 
(konfessionsverschiedene Ehe), so bemißt sich die Kirchensteuer vom Einkommen 

1. bei getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes), bei der 
besonderen Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung (§ 26 c des 
Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach der Steuer jedes Ehegatten; 

2. bei der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nach der Hälfte der gemeinsamen 
Einkommensteuer beider Ehegatten. 

(5) Gehört nur ein Ehegatte einer steuererhebenden Kirche im Sinne des § 2 Abs. 3 an 
(glaubensverschiedene Ehe), so bemißt sich die Kirchensteuer vom Einkommen 

1. bei getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes), bei der 
besonderen Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung (§ 26 c des 
Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach der Steuer des 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten; 
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2. bei der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nach dem Teil der gemeinsamen 
Einkommensteuer beider Ehegatten, der auf den kirchensteuerpflichtigen Ehegatten entfällt, wenn die 
gemeinsame Steuer im Verhältnis der Einkommensteuerbeträge aufgeteilt wird, die sich nach 
Anwendung des § 32a Abs. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes auf die im Rahmen der 
Zusammenveranlagung ermittelten Einkünfte eines jeden Ehegatten errechnen würden. § 51a Abs. 2 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten 
anzuwenden. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer eine nach den Vorschriften des § 32d des 
Einkommensteuergesetzes berechnete Einkommensteuer enthalten, sind sowohl die entsprechenden 
Einkünfte als auch die auf die Einkünfte entfallende Einkommensteuer nicht in die Aufteilung 
einzubeziehen. Die nach § 32d des Einkommensteuergesetzes berechnete Einkommensteuer ist in 
voller Höhe dem Ehegatten zuzurechnen, dem die entsprechenden Einkünfte zuzurechnen sind. 

(6) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, wird im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuerfür die Kalendermonate, in denen die Kirchensteuerpflicht gegeben 
ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als 
Jahressteuerschuld ergäbe. 

(7) Ehegatten sind in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 und des Absatzes 4 Nr. 2 Gesamtschuldner der 
Kirchensteuer. Die Vorschriften der Abgabenordnung über die Aufteilung einer Gesamtschuld sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 7 Anzuwendende Vorschriften 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz oder aus der Kirchensteuerordnung nichts anderes ergibt, sind auf 
die Kirchensteuer vom Einkommen und auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe die für die 
Einkommensteuer geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(2) Nicht anzuwenden sind die Vorschriften der Abgabenordnung über Verzinsung, 
Säumniszuschläge, Strafen, Bußgelder und über das Straf- und Bußgeldverfahren. 

§ 8 Verwaltung durch die Kirchen 

(1) Die Kirchensteuern werden durch die in der Kirchensteuerordnung bezeichneten kirchlichen 
Einrichtungen verwaltet, soweit die Verwaltung nicht nach § 9 Abs. 1 den Landesfinanzbehörden 
übertragen ist. 

(2) Die zuständigen Landesfinanzbehörden haben den Kirchen auf Anfordern die 
Steuerbemessungsgrundlagen (§ 6 Abs. 1) mitzuteilen und die für den kirchlichen Finanzausgleich 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(3) Für Streitigkeiten in Kirchensteuerangelegenheiten, die sich bei der Verwaltung durch die Kirchen 
ergeben, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Anfechtungsklage kann erst erhoben werden, wenn 
der kirchliche Verwaltungsakt von der in der Kirchensteuerordnung bezeichneten kirchlichen 
Einrichtung in einem Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der 
Verwaltungsgerichtsordnung nachgeprüft worden ist; dies gilt für Verpflichtungsklagen entsprechend, 
wenn der Antrag auf Vornahme des kirchlichen Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 

(4) Rechtsbehelfe gegen Bescheide in Kirchensteuersachen können nicht darauf gestützt werden, die 
Einkommensteuer sei unrichtig festgesetzt worden. 
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(5) Wird die Einkommensteuer geändert, so ist die Kirchensteuer, die auf der geänderten 
Einkommensteuer beruht, von Amts wegen entsprechend zu ändern. Dies gilt auch dann, wenn der 
Kirchensteuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist. 

(6) Soweit die Kirchensteuern durch die Kirchen verwaltet werden, gelten nicht die Vorschriften der 
Abgabenordnung über die Außenprüfung, die Steuerfahndung, die Steueraufsicht in besonderen 
Fällen, die Vollstreckung und über das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren. 

(7) Verwaltungsakte, mit denen Kirchensteuern gefordert werden, werden auf Antrag der kirchlichen 
Einrichtung, die diese Steuern verwaltet, durch die Finanzämter nach den Vorschriften der 
Abgabenordnung vollstreckt. 

§ 9 Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden 

(1) Der Senator für Finanzen hat auf Antrag der Kirche die Verwaltung der Kirchensteuer vom 
Einkommen und des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe den Landesfinanzbehörden zu 
übertragen, wenn und solange 

1. dieser Kirche wenigstens 1 vom Hundert der Bewohner der Freien Hansestadt Bremen angehören, 

2. die in der Kirchensteuerordnung und in dem Kirchensteuerbeschluß getroffenen Regelungen mit 
den von den Landesfinanzbehörden anzuwendenden sonstigen steuerlichen Vorschriften und mit dem 
Erfordernis einer möglichst rationellen Verwaltung dieser Kirchensteuer zu vereinbaren sind, 
insbesondere die Kirchensteuer gemäß den gleichen Grundsätzen und mit den gleichen Steuersätzen 
und Höchstbeträgen zu erheben ist, die für die von den Landesfinanzbehörden zu verwaltenden 
Kirchensteuern der anderen Kirchen gelten, 

3. die Kirche dem Land für diese Verwaltung eine mit dem Senator für Finanzen zu vereinbarende 
angemessene Vergütung zahlt. 

Soweit die Kirchensteuern beim Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Landesfinanzbehörden 
verwaltet werden, gilt die Verwaltung als nach Satz 1 übertragen. 

(2) Soweit die Kirchensteuern durch die Landesfinanzbehörden verwaltet werden, gelten unbeschadet 
des § 7 die folgenden Absätze 3 bis 8. 

(3) Die Kirchensteuer vom Einkommen und das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe der 
Einkommensteuerpflichtigen wird grundsätzlich zusammen mit der Einkommensteuer festgesetzt und 
erhoben. Der Kirchensteuerbetrag ist nach Anrechnung der durch Steuerabzug erhobenen Beträge 
(Absatz 4) zugunsten des Steuerpflichtigen auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag ab- oder 
aufzurunden. Vorauszahlungen auf die Kirchensteuer vom Einkommen und auf das Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe sind bei der Festsetzung auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag 
abzurunden; sie sind nur festzusetzen, wenn Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten 
sind. 

(4) Die Kirchensteuer vom Einkommen der Lohnsteuerpflichtigen wird zusammen mit der Lohnsteuer 
durch Steuerabzug vom Arbeitslohn erhoben. Die einzelnen Abzugsbeträge sind auf den nächsten 
vollen Pfennig-Betrag abzurunden. Die Vorschriften über die Einbehaltung, Anmeldung und 
Abführung der Lohnsteuer, über den Lohnsteuer-Jahresausgleich nach § 42b des 
Einkommensteuergesetzes und über die Haftung gelten entsprechend. 
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(4a) Die nach der Kapitalertragsteuer bemessene Kirchensteuer wird zusammen mit der 
Kapitalertragsteuer durch Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben. Die Vorschriften über die 
Einbehaltung, Anmeldung und Abführung der Kapitalertragsteuer gelten entsprechend. Für die 
Erhebung der Kirchensteuer vom Kapitalertrag sind §§ 51a Abs, 2b bis Abs. 2e des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(5) Als Kirchgeld nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 erhobene Kirchensteuerbeträge werden auf die Kirchensteuer 
vom Einkommen und auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nicht angerechnet. Ist 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe festzusetzen, ist darauf die Kirchensteuer nach Abs. 4 
anzurechnen. Im übrigen ist in der Kirchensteuerordnung oder im Kirchensteuerbeschluß zu 
bestimmen, inwieweit Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art anzurechnen 
sind. 

(6) Der Senator für Finanzen kann auf Antrag der beteiligten steuerberechtigten Kirchen (Absatz 1) 
die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuern auch für Arbeitnehmer anordnen, die ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Freien Hansestadt Bremen haben, aber von 
einer in der Freien Hansestadt Bremen belegenen Betriebsstätte (§ 41 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes) entlohnt werden und der Evangelischen oder der Römisch-katholischen 
Kirche angehören. Wenn am Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts dieser 
Arbeitnehmer niedrigere Steuersätze als in der Freien Hansestadt Bremen gelten, ist dem Antrag nur 
stattzugeben, wenn die Erstattung der zuviel einbehaltenen Kirchensteuer gewährleistet wird. 

(6a) Der Senator für Finanzen kann auf Antrag von Kirchen, die nach kirchensteuerrechtlichen 
Vorschriften eines anderen Bundeslandes Kirchensteuer erheben, anordnen, dass bei Erhebung der 
Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag die Kirchensteuer auch für Kirchensteuerpflichtige 
einbehalten und abgeführt wird, die in der Freien Hansestadt Bremen weder ihren Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Verpflichtung zum Abzug dieser Kirchensteuer besteht für 
diejenigen zum Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten, deren steuerliche Betriebsstätte sich in 
der Freien Hansestadt Bremen befindet. 

(7) § 8 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

(8) Wird die Einkommensteuer (Lohnsteuer) gestundet, niedergeschlagen oder aus Billigkeitsgründen 
abweichend festgesetzt oder erlassen oder wird die Vollziehung des Steuerbescheids ausgesetzt, so 
erstreckt sich diese Maßnahme in dem entsprechenden Umfang auch auf die Kirchensteuer. Das Recht 
der Kirchen, darüber hinaus Kirchensteuer zu stunden oder zu erlassen, bleibt unberührt. 
Stundungszinsen werden von den Finanzämtern nicht erhoben. 

§ 10 Austritt aus der Kirche 

(1) Jeder hat das Recht, aus der Kirche auszutreten. Der Austritt ist gegenüber der Kirche oder der von 
ihr zu bestimmenden kirchlichen Stelle zu erklären. Die Zugehörigkeit zu der Kirche braucht nicht 
nachgewiesen zu werden. 

(2) Die Erklärung ist persönlich zur Niederschrift abzugeben oder in öffentlich oder amtlich 
beglaubigter Form einzureichen; sie darf keinen Zusatz enthalten, insbesondere nicht unter einer 
Bedingung, einer Zeitbestimmung, einem Vorbehalt oder einer Beschränkung ihrer Wirksamkeit 
abgegeben werden. Für die amtliche Beglaubigung ist der Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk 
der Erklärende seinen Wohnsitz, beim Fehlen eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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(3) Die mündliche Erklärung wird mit der Unterzeichnung der Niederschrift, die schriftliche Erklärung 
wird mit ihrem Eingang wirksam. Die Kirche hat den vollzogenen Austritt zu bescheinigen. 

§ 11 (Aufhebung anderer Vorschriften) 

 

§ 12 Übergangsvorschriften 

(1) Bisher erhobene Mindestbeträge an Kirchensteuer dürfen letztmalig für das Kalenderjahr 1975 
erhoben werden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß der 
Mindestbetrag letztmalig von dem Arbeitslohn abgezogen werden darf, der bei laufendem Arbeitslohn 
für einen in diesem Kalenderjahr endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, bei sonstigen 
Bezügen dem Arbeitnehmer vor Ablauf dieses Kalenderjahres zufließt. 

(2) Die Kirchensteuer vom Einkommen ist bei Kirchenangehörigen, die in glaubensverschiedener Ehe 
leben, erstmalig für den Erhebungszeitraum 1975 entsprechend dem Aufteilungsmaßstab des § 6 Abs. 
4 Nr. 2 aufzuteilen. Für die vorhergehenden Erhebungszeiträume gilt der bisherige 
Aufteilungsmaßstab. 

(3) § 9 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt ab 1. Januar 2002 mit der Maßgabe, daß die Rundung den für die 
Einkommensteuer geltenden Regeln folgt. 

(4) § 9 Abs. 4 Satz 2 gilt ab 1. Januar 2002 mit der Maßgabe, daß die einzelnen Abzugsbeträge auf den 
nächsten vollen Cent-Betrag abzurunden sind. 

§ 13 (Inkrafttreten) 

13.7 Hamburg 

13.7.1 Gebührengesetz (GebG) [Hamburg] 
Vom  05.03.1986 (HmbGVBl. 1986, 37), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 der Verordnung 

vom 17.12.2013 (HmbGVBl. S. 503, 523) 

§ 11 - Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nummern 1 
bis 3 sind Kirchen und andere Religionsgesellschaften oder Weltanschauungsvereinigungen des 
öffentlichen Rechts befreit. 

(…) 

13.7.2 Hamburgisches Kirchensteuergesetz (HmbKiStG) 
Vom  15.10.1973 (HmbGvBl. 1973, 431), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2008 

(HmbGVBl. S. 438) 

Erster Abschnitt Grundlagen der Besteuerung 

§ 1 Steuerberechtigte 

(1) Die evangelisch-lutherischen Kirchen und die römisch-katholische Kirche, ihre selbständigen 
gebietlichen Gliederungen und übergemeindlichen Verbände in der Freien und Hansestadt Hamburg 
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sind berechtigt, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, Kirchensteuern auf Grund 
eigener Steuervorschriften nach Maßgabe dieses Gesetzes zu erheben. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Anwendung dieses Gesetzes oder von 
Teilen desselben auf Antrag auf andere Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, zu erstrecken. 

§ 2 Steuerpflicht 

(1) Der Kirchensteuerpflicht dürfen nur Personen unterworfen werden, die der steuerberechtigten 
Körperschaft angehören und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Freien und 
Hansestadt Hamburg haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tage des Kalendermonats, der auf die 
Begründung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in eine 
steuerberechtigte Körperschaft folgt; bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Körperschaft 
jedoch erst mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht endet 

a) bei Tod mit dem Ablauf des Sterbemonats, 

b) bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

c) bei Austritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Kalendermonat des Wirksamwerdens der 
Austrittserklärung folgt. 

§ 3 Steuerarten und Steuermaßstab 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden 

a) als Kirchensteuer vom Einkommen in Höhe eines Vomhundertsatzes der Einkommen-, Lohn- und 
Kapitalertragsteuer, 

b) als Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen. 

(2) Der Berechnung der Steuern nach Absatz 1 sind die nach Maßgabe des § 51 a des 
Einkommensteuergesetzes ermittelten Bemessungsgrundlagen zugrunde zu legen. 

(3) 1 Für die Kirchensteuer können Mindestbeträge und Höchstbeträge bestimmt werden; dies gilt 
nicht für den Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag im Sinne des § 11 a. 2 Bei Kirchensteuern vom 
Einkommen ist auch eine Begrenzung auf einen bestimmten Bruchteil des zu versteuernden 
Einkommens zulässig; insoweit ist das entsprechend § 51 a des Einkommensteuergesetzes ermittelte 
zu versteuernde Einkommen maßgebend. 3 Ein Mindestbetrag (Mindestkirchensteuer) darf bei der 
Kirchensteuer vom Einkommen nur erhoben werden, wenn Einkommensteuern festgesetzt oder 
Lohnsteuern einbehalten werden oder solche bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach Maßgabe 
des § 51 a des Einkommensteuergesetzes festgesetzt oder einbehalten würden. 

(4) Die Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer sind für die Kirchensteuer Maßstabsteuer im 
Sinne des Gesetzes. 
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(5) 1 Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach den Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes wird die Kirchensteuer nach einem hierfür besonders bestimmten 
Vomhundertsatz der pauschalierten Lohnsteuer bemessen. 2 Weist der Arbeitgeber die 
Nichtzugehörigkeit einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körperschaft nach, ist 
insoweit keine Kirchensteuer zu erheben. 3 In diesem Fall gilt für die übrigen Arbeitnehmer 
abweichend von Satz 1 der allgemeine Kirchensteuersatz im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a. 

(6) Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer nach Maßgabe des Einkommensteuergesetzes 
gilt Absatz 5 entsprechend. 

(7) 1 Besteht die Kirchensteuerpflicht infolge Begründung oder Aufgabe des Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthalts in der Freien und Hansestadt Hamburg oder infolge Eintritts oder Austritts 
nicht während des ganzen Kalenderjahres, so ist die Jahreskirchensteuer für jeden Kalendermonat, in 
dem die Kirchensteuerpflicht nicht bestand, um ein Zwölftel zu kürzen. 2 Das gilt nicht, wenn 
gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet, es sei denn, in eine 
Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht werden während der beschränkten 
Einkommensteuerpflicht erzielte inländische Einkünfte einbezogen. 3 Wird die Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, sind die Sätze 1 und 2 nicht anzuwenden. 4 Kapitalerträge 
unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses eine 
Kirchensteuerpflicht besteht. 

(8) 1 Die Kirchensteuer vom Einkommen wird auf das Kirchgeld angerechnet. 2 Die durch 
Steuerabzug einbehaltene Kirchensteuer wird angerechnet, soweit sie auf die bei der Veranlagung 
erfassten Einkünfte entfällt und nicht eine Erstattung beantragt oder durchgeführt worden ist. 3 § 36 
des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

§ 4 Kirchliche Steuervorschriften 

(1) 1 Art und Höhe der Kirchensteuern werden von den steuerberechtigten Körperschaften durch 
Steuervorschriften bestimmt. 2 Die Steuervorschriften bedürfen insoweit der staatlichen 
Genehmigung. 

(2) Die steuerberechtigten Körperschaften haben ihre Steuervorschriften nach Genehmigung gemäß 
Absatz 1 im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. 

§ 5 Kirchensteuer vom Einkommen bei glaubensverschiedenen Ehen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen bemisst sich, wenn nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten 
Körperschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), nach der in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage. 

(2) 1 Werden die Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt, so ist bei dem Ehegatten, der 
einer steuerberechtigten Körperschaft angehört, die Kirchensteuer vom Einkommen anteilig zu 
berechnen. 2 Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der gemeinsamen Einkommensteuer zu berechnen, 
der auf den kirchensteuerpflichtigen Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der 
Steuerbeträge, die sich bei Anwendung des Einkommensteuer-Grundtarifs auf den Gesamtbetrag der 
Einkünfte eines jeden Ehegatten ergeben würden, auf die Ehegatten verteilt wird. 3 Bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte eines jeden Ehegatten ist § 51 a des Einkommensteuergesetzes 
entsprechend anzuwenden. 

(3) 1 Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 eine nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
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enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer aus der Berechnung auszuscheiden und die gesondert ermittelte Einkommensteuer 
dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an den Kapitalerträgen 
zuzurechnen. 2 Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a Absatz 2d des 
Einkommensteuergesetzes. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder zur nach dem gesonderten 
Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelten Einkommensteuer erhoben, ist § 51a 
Absatz 2c des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

§ 5 a Kirchensteuer vom Einkommen bei konfessionsverschiedenen Ehen 

(1) Gehören die Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Körperschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe) und werden sie zusammen zur Einkommensteuer veranlagt und werden 
die Steuern beider Körperschaften gemäß § 10 von staatlichen Behörden verwaltet, berechnet sich die 
Kirchensteuer vom Einkommen für jeden Ehegatten nach der Hälfte des Betrages, der im Falle der 
konfessionsgleichen Ehe gegen beide Ehegatten festzusetzen wäre. 

(2) Werden die Steuern einer der Körperschaften nicht gemäß § 10 von staatlichen Behörden 
verwaltet, ist § 5 entsprechend anzuwenden. 

(3) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, ist § 51a Absatz 2c des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

§ 6 Abhängigkeit von der Maßstabsteuer 

(1) 1 Wird die Festsetzung der Maßstabsteuer durch gerichtliche Entscheidung oder durch 
Verwaltungsakt aufgehoben oder geändert, so ist von Amts wegen der Kirchensteuerbescheid 
anzupassen. 2 Dies gilt auch dann, wenn der Kirchensteuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist. 

(2) 1 Wird die Maßstabsteuer ganz oder teilweise abweichend festgesetzt, gestundet, erlassen, erstattet, 
niedergeschlagen oder wird von der Steuerfestsetzung abgesehen, so wird eine entsprechende 
Entscheidung auch für die nach der jeweiligen Maßstabsteuer bemessene Kirchensteuer getroffen. 2 
Das Gleiche gilt, wenn die Vollziehung des Bescheides über die Maßstabsteuer ausgesetzt oder wenn 
die Vollstreckung im Billigkeitswege einstweilen eingestellt oder beschränkt wird. 

§ 7 Besteuerungsunterlagen 

Die staatlichen Behörden erteilen den steuerberechtigten Körperschaften Auskunft über die Daten, 
deren sie zur Durchführung der Besteuerung und der Feststellung ihrer Anteile bedürfen. 

Zweiter Abschnitt Verwaltung der Kirchensteuer durch 
die steuerberechtigten Körperschaften 

§ 8 Verfahren 

(1) Die Kirchensteuern werden von den steuerberechtigten Körperschaften verwaltet, soweit die 
Verwaltung nicht den staatlichen Behörden übertragen worden ist. 

(2) 1 Soweit sich aus den kirchlichen Steuervorschriften nichts anderes ergibt, findet auf das 
Besteuerungsverfahren die Abgabenordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung. 2 Nicht anzuwenden sind die Vorschriften über die Verzinsung von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis, über die Erhebung von Säumniszuschlägen und über die Vollstreckung, die 
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Straf- und Bußgeldvorschriften und die Bestimmungen über das Straf- und Bußgeldverfahren. 3 
Sofern die Kirchensteuer als Kirchensteuer vom Einkommen erhoben wird (§ 3 Absatz 1 Buchstabe 
a), gelten - vorbehaltlich anders lautender kirchlicher Vorschriften - aus dem Einkommensteuergesetz 
in seiner jeweils geltenden Fassung und der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Vorschriften über die Veranlagung und Erhebung der Einkommensteuer 
entsprechend. 

§ 9 Beitreibung 

1 Auf Antrag der steuerberechtigten Körperschaft kann der Senat durch Rechtsverordnung anordnen, 
dass Kirchensteuern gegen Erstattung der entstehenden Kosten im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen werden können. 2 In der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, nach welchen Vorschriften 
die Kirchensteuern beigetrieben werden. 3 Dabei können die entstehenden Kosten durch 
Pauschalbeträge festgesetzt werden. 

Dritter Abschnitt Verwaltung der Kirchensteuer durch staatliche Behörden 

§ 10 Übertragung der Verwaltung 

(1) 1 Auf Antrag der steuerberechtigten Körperschaft kann der Senat durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass die staatlichen Behörden Kirchensteuern gegen Erstattung der entstehenden Kosten 
verwalten, sofern die zu verwaltenden Kirchensteuern nach einheitlichen Grundsätzen und mit 
gleichen Steuersätzen für alle steuerberechtigten Körperschaften erhoben werden. 2 § 9 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(2) 1 Unberührt bleibt die Übernahme der Verwaltung der Kirchensteuer, soweit sie bereits vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist. 2 Die Fälle des Satzes 1 stellt der Senat durch 
Rechtsverordnung fest. 

§ 11 Kirchensteuerabzug vom Arbeitslohn 

(1) Wird die Kirchensteuer von staatlichen Behörden verwaltet, sind die Arbeitgeber, deren 
Betriebsstätten im Sinne des Lohnsteuerrechts in Hamburg liegen, verpflichtet, die Kirchensteuer von 
allen Arbeitnehmern, die einer steuerberechtigten Körperschaft angehören und ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg haben, einzubehalten und zusammen mit der Lohnsteuer 
abzuführen. 

(2) Für den Kirchensteuerabzug ist das Lohnsteuerabzugsmerkmal über die Religionszugehörigkeit 
maßgebend. 

(3) Die Vorschriften über das Verfahren bei der Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer sowie 
bei der Übernahme der pauschalen Lohnsteuer und die Vorschriften über die Haftung des Arbeitgebers 
gelten entsprechend. 

(4) 1 Der Senat kann durch Rechtsverordnung die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im 
Lohnabzugsverfahren nach den in der Freien und Hansestadt Hamburg geltenden Steuersätzen auch 
für Arbeitnehmer anordnen, die in Hamburg nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, wenn sie 

a) von einer Betriebsstätte im Anwendungsbereich dieses Gesetzes entlohnt werden, 
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b) einer steuerberechtigten Körperschaft angehören, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb 
Hamburgs liegt und 

c) nach dem Recht ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts verpflichtet sind, Kirchensteuern 
zu zahlen. 

2 Die Rechtsverordnung ergeht nur auf Antrag der kirchlichen Körperschaft. 3 Maßgebend ist der für 
den Ort der Betriebsstätte geltende Vomhundertsatz der Kirchensteuer; sofern dieser an dem Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt niedriger ist als in der Freien und Hansestadt Hamburg, muss die 
Erstattung zu viel einbehaltener Kirchensteuer durch die steuerberechtigten Körperschaften, für die 
diese Rechtsverordnung gilt, gewährleistet sein. 

§ 11a Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag 

(1) 1 Wird die Kirchensteuer von staatlichen Behörden verwaltet, haben 
Kirchensteuerabzugsverpflichtete, für die ein Finanzamt in Hamburg für die Kapitalertragsteuer 
zuständig ist, bei den Gläubigern der Kapitalerträge, die einer steuerberechtigten Körperschaft 
angehören und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg haben, die Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer mit dem in Hamburg geltenden Steuersatz einzubehalten und an 
das für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten zuständige Finanzamt abzuführen. 2 Die Vorschriften 
des § 51a des Einkommensteuergesetzes über die Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer sind anzuwenden. 

(2) Die Abführung der Kirchensteuerbeträge erfolgt getrennt nach den steuerberechtigten 
Körperschaften. Die abgeführten Kirchensteuerbeträge sind an diese weiterzuleiten. 

(3) Die Vorschriften über das Verfahren bei der Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer 
sowie über die Haftung des Kapitalertragsteuerabzugsverpflichteten und die Inanspruchnahme des 
Gläubigers der Kapitalerträge gelten entsprechend. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, erfolgt eine Veranlagung nach § 51a Absatz 2d des 
Einkommensteuergesetzes. 

(5) 1 Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einbehaltung und Abführung der 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer mit dem Steuersatz der steuerberechtigten 
Körperschaft auch für Gläubiger von Kapitalerträgen anzuordnen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, wenn sie 

a) Kapitalerträge von einem Abzugsverpflichteten, für den ein Finanzamt in Hamburg für die 
Kapitalertragsteuer zuständig ist, beziehen, 

b) einer steuerberechtigten Körperschaft angehören, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb 
Hamburgs liegt und die die Verwaltung der Kirchensteuern auf die dortigen Landesfinanzbehörden 
übertragen hat und 

c) nach dem Recht ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts verpflichtet sind, Kirchensteuern 
zu zahlen. 

2 Die Rechtsverordnung ergeht nur auf Antrag der steuerberechtigten Körperschaft. 
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§ 12 Anwendung staatlicher Vorschriften 

(1) 1 Auf die von staatlichen Behörden verwalteten Kirchensteuern finden abweichend von § 1 
Nummer 1 und § 3 Nummer 1 des Hamburgischen Abgabengesetzes vom 17. Februar 1976 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 45), zuletzt geändert am 1. Dezember 1980 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 361), in der jeweils geltenden Fassung die 
Vorschriften der Abgabenordnung über die Verzinsung von Ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis und die Erhebung von Säumniszuschlägen, die Straf- und Bußgeldvorschriften 
und die Bestimmungen über das Straf- und Bußgeldverfahren keine Anwendung. 2 Sofern die 
Kirchensteuer als Kirchensteuer vom Einkommen erhoben wird (§ 3 Absatz 1 Buchstabe a), gelten aus 
dem Einkommensteuergesetz in seiner jeweils geltenden Fassung und aus der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung die Vorschriften über die Veranlagung 
und die Steuererhebung entsprechend. 

(2) Wird gegen einen von den staatlichen Behörden erlassenen Bescheid in Kirchensteuersachen 
Einspruch eingelegt oder Klage erhoben, haben die staatlichen Behörden die zuständigen 
Kirchenbehörden zu unterrichten und anzuhören. 

(3) Rechtsbehelfe gegen Bescheide in Kirchensteuersachen können nicht auf Einwendungen gegen die 
der Kirchensteuer zugrunde liegende Maßstabsteuer gestützt werden. 

(4) Über Anträge auf abweichende Festsetzung, Stundung oder Erlass von Kirchensteuern allein 
entscheiden die steuerberechtigten Körperschaften. 

§ 13 Auskunftspflicht 

Die steuerberechtigten Körperschaften sind auf Verlangen der staatlichen Behörden verpflichtet, in 
Einzelfällen die Begründung der Mitgliedschaft bei einer steuerberechtigten Körperschaft darzulegen. 

Vierter Abschnitt Schlussvorschriften 

§ 14 Änderung von Vorschriften 

(Änderungsvorschriften) 

§ 15 Aufhebung von Vorschriften 

(1) Es treten außer Kraft: 

1. Das Gesetz, betreffend die Kirchensteuer der römisch-katholischen Gemeinde in Hamburg, vom 22. 
Januar 1904 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 61-a), 

2. das Gesetz, betreffend die Veranlagung und Erhebung von kirchlichen Steuern, vom 18. Februar 
1914 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 61-b), 

3. die Bekanntmachung, betreffend die Veranlagung und Erhebung von kirchlichen Steuern, vom 3. 
September 1915 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 61-b-1), 

4. das Gesetz über die Kirchensteuer der evangelisch-reformierten Gemeinde in Hamburg vom 23. 
Juni 1926 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 61-c), 

5. das Gesetz über die Kirchensteuer der römisch-katholischen Kirchengemeinden in Bergedorf und 
Cuxhaven vom 19. März 1928 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 61-e), 
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6. das Gesetz über den Kirchensteuerabzug vom Arbeitslohn vom 18. Januar 1965 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 3). 

(2) In der Freien und Hansestadt Hamburg sind folgende Vorschriften in ihrer geltenden Fassung nicht 
mehr anzuwenden: 

1. das Gesetz, betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den katholischen Kirchengemeinden 
und Gesamtverbänden, vom 14. Juli 1905 (Preußische Gesetz-Sammlung Seite 281), 

2. das Gesetz, betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden und Gesamt- 
(Parochial-)verbänden der evangelisch-lutherischen Kirchen der Provinzen Hannover und Schleswig-
Holstein sowie in den Kirchengemeinden der evangelisch-reformierten Kirche der Provinz Hannover, 
vom 22. März 1906 (Preußische Gesetz-Sammlung Seite 41), 

3. die Artikel 7 und 8 des Staatsgesetzes, betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen 
Landeskirchen, vom 8. April 1924 (Preußische Gesetz-Sammlung Seite 221), 

4. das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerrechts der evangelischen Landeskirchen vom 3. Mai 
1929 (Peußische Gesetz-Sammlung Seite 35), 

5. das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuer- und Umlagerechts der katholischen Kirche vom 3. Mai 
1929 (Preußische Gesetz-Sammlung Seite 43). 

§ 16 Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 2 § 1 Absatz 2, § 9, § 10 und § 11 Absatz 4 treten mit 
dem auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Tage in Kraft. 

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Oktober 1973. 

Der Senat 

13.7.3 Kirchensteuerbeschluss für das Erzbistum Hamburg 
Vom 04.11.2008 (GVOBl. M-V 2009, 77), in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.11.2001 (Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiözese Hamburg, Band 7, Nummer 12, Artikel 
150, S. 134 ff., vom 15.12.2001), zuletzt geändert am 12.02.2007 (Kirchliches Amtsblatt für 

die Erzdiözese Hamburg Band 13, Nummer 7, Artikel 74 S. 98 f. vom 15.08.2007) 

§ 1   Höhe der Kirchensteuer 

1. Die Diözesankirchensteuer beträgt 9 v. H. der Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer, 
mindestens 3,60 Euro und höchstens 3 v. H. des zu versteuernden Einkommens. 

2. Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuergesetzes 
ermittelte Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer zu Grunde zu legen. 

3. Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von besonderem Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Glaubensgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), gilt Ziffer 2 entsprechend. 

§ 2   Mindestbetragskirchensteuer 

1. Es wird eine Mindestbetragskirchensteuer erhoben. Diese beträgt 3,60 Euro jährlich, 0,30 Euro 
monatlich, 0,07 Euro wöchentlich, 0,00 Euro täglich. 
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2. Die Mindestbetragskirchensteuer wird nur erhoben, wenn Einkommen-(Lohn-)steuer festgesetzt 
wird. 

3. Bei der Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird keine 
Mindestbetragskirchensteuer erhoben. 

§ 3   Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

1. Das Erzbistum Hamburg erhebt von den Kirchenangehörigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuerberechtigten Glaubensgemeinschaft angehört und die nicht nach dem 
Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders veranlagt werden, Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe. Das besondere Kirchgeld ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Kirchenangehörigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei das nach 
§ 51 a des Einkommensteuergesetzes zu ermittelnde gemeinsame zu versteuernde Einkommen beider 
Ehegatten als Anknüpfungspunkt dient. 

2. Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe beträgt: 

Stufe Bemessungsgrundlage (zu versteuerendes Einkommen  Besonderes Kirchgeld 

gemäß § 7 Ziffer 2 KiStO)   in glaubensverschiedener Ehe (jährlich) 

Euro    Euro 

30.000 bis 37.499   96 

37.500 bis 49.999   156 

50.000 bis 62.499   276 

62.500 bis 74.999   396 

75.000 bis 87.499   540 

87.500 bis 99.999   696 

100.000 bis 124.999   840 

125.000 bis 149.999   1.200 

150.000 bis 174.999   1.560 

175.000 bis 199.999   1.860 

200.000 bis 249.999   2.220 

250.000 bis 299.999   2.940 

300.000 und mehr   3.600 

3. Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. Beginnt oder endet die glaubensverschiedene Ehe im Laufe des Kalenderjahres, so ist 
das jährliche Kirchgeld für jeden Monat, während dessen Dauer die glaubensverschiedene Ehe nicht 
oder nur zum Teil bestanden hat, um 1/12 zu kürzen. 
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§ 4   Lohnsteuerpauschalierung 

1. In den Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt die Kirchensteuer 

a) im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg 4,0 v. H. 

b) im Bereich des Landes Schleswig-Holstein 6,0 v. H. 

c) im Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den Bistumsteil Mecklenburg 5,0 v. H. der 
pauschalierten Lohnsteuer. 

2. Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden 
Körperschaft angehören, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer 
beträgt die Kirchensteuer 9,0 v. H. der pauschalierten Lohnsteuer. 

3. Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer (§ 4 Abs. 4 der Kirchensteuerordnung) gilt § 4 
Abs. 2 entsprechend. Weist der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige die Nichtzugehörigkeit 
einzelner Empfänger oder Empfängerinnen von Zuwendungen zu einer kirchensteuererhebenden 
Körperschaft nach, so ist keine Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen Empfänger oder 
Empfängerinnen von Zuwendungen beträgt die Kirchensteuer 9,0 v. H. der pauschalierten 
Einkommensteuer. 

§ 5   Schlussbestimmung 

Dieser Kirchensteuerbeschluss tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und gilt solange bis ein neuer 
genehmigter Beschluss an seine Stelle tritt. 

Hamburg, den 4. November 2008 

L.S. Franz-Peter Spiza Generalvikar 

Staatliche Anerkennung 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Steuern 

Staatliche Anerkennung des Kirchensteuerbeschlusses für das Erzbistum Hamburg vom 4. November 
2008 

Vom 4. Dezember 2008 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Der Kirchensteuerbeschluss für das Erzbistum Hamburg vom 4. November 2008 wird hiermit 
anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 4. Dezember 2008 

Hinrich Seidel 
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13.7.4 Landesjustizkostengesetz [Hamburg] 
Vom  18.10.1957 (HmbBL I 34-a), zuletzt geändert durch Gesetze vom 04.12.2012 

(HmbGVBl. S. 614, 618) 

III. Abschnitt - Gebührenfreiheit, Stundung und Erlass von Kosten 

§ 11 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Angelegenheiten der streitigen 
und freiwilligen Zivilgerichtsbarkeit und die Justizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit 

1. Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

(…) 

13.7.5 Verordnung über die Erstreckung des Rechts zur Erhebung von 
Kirchensteuern auf Religionsgesellschaften  

Vom  16.12.1975 (HmbGvBl. 1975, 303), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 18.03.2014 (HmbGVBl. S. 112) 

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Kirchensteuergesetzes vom 15. Oktober 1973 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 431) wird verordnet: 

§ 1 

Die Anwendung des Hamburgischen Kirchensteuergesetzes wird auf folgende Religionsgesellschaften 
erstreckt: 

1. Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

2. Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland. 

Die Anwendung des Ersten und Zweiten Abschnitts des Hamburgischen Kirchensteuergesetzes wird 
auf folgende Religionsgesellschaften erstreckt: 

1. die Mennonitengemeinde zu Hamburg und Altona, 

2. die Evangelisch-reformierte Kirche in Hamburg, 

3. die Dänische Seemannskirche in Hamburg. 

§ 2 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Erstreckung des Rechts zur Erhebung von Kirchensteuern auf die Mennonitengemeinde zu Hamburg 
und Altona vom 10. September 1974 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 286) außer 
Kraft. 

Gegeben in der Versammlung des Senats, 
Hamburg, den 16. Dezember 1975. 
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13.8 Hessen 

13.8.1 Gesetz über die Erhebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften im Landes Hessen (Kirchensteuergesetz)  

Vom 27.04.1950 GVBl. S. 63(GVBl. I 1986, 90), in der Fassung vom 12.02.1986, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (GVBl. I S. 981) 

§ 1 

Die Kirchen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können von ihren Angehörigen, die 
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Hessen haben, auf Grund von 
Kirchensteuerordnungen Kirchensteuern als öffentliche Abgaben erheben. 

§ 2 

(1) Als Kirchensteuer können einzeln oder nebeneinander erhoben werden: 

1. ein Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), 

2. eine Abgabe nach den Meßbeträgen der Grundsteuer, 

3. ein Zuschlag zur Vermögenssteuer, 

4. ein Kirchgeld, 

5. ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuerberechtigten 
Kirche angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) und des Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Anstelle der Zuschläge zur Einkommensteuer, der Abgaben nach den Meßbeträgen der 
Grundsteuer und der Zuschläge zur Vermögensteuer können auch besondere Steuertarife nach dem 
Einkommen, dem Grundbesitz und dem Vermögen aufgestellt werden. Soweit eine Steuer auf den 
Grundbesitz erhoben wird, können der gesamte Grundbesitz oder einzelne Arten des Grundbesitzes 
einheitlich oder nach besonderen Tarifen oder mit besonderen Zuschlägen herangezogen werden. 

(4) Das Kirchgeld kann einheitlich oder gestaffelt erhoben werden. 

§ 3 

Für den Zuschlag der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) gilt 
folgendes: 

1. Gehören Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen, verschiedenen steuerberechtigten Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe), so wird die 
Kirchensteuer erhoben 

a) bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer als Zuschlag zu dem Teil der gemeinsamen 
Einkommensteuer, der auf den der steuerberechtigten Kirche angehörenden Ehegatten entfällt, wenn 
die gemeinsame Einkommensteuer im Verhältnis der Steuerbeträge, die sich bei Anwendung der 
Grundtabelle (Anlage zu § 32 a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes) auf die Einkünfte eines jeden 
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Ehegatten ergeben würden, aufgeteilt wird; im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren wird die 
Kirchensteuer jeweils als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer des der steuerberechtigten Kirche 
angehörenden Ehegatten erhoben 

b) bei getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes) oder 
besonderer Veranlagung (§ 26 c des Einkommensteuergesetzes) als Zuschlag zur Einkommensteuer 
jedes Ehegatten. 

2. Gehört von Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes vorliegen, nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Kirche an 
(glaubensverschiedene Ehe), so wird die Kirchensteuer erhoben 

a) bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer als Zuschlag zu dem Teil der nach Maßgabe des § 
2 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen Einkommensteuer, der auf den der steuerberechtigten Kirche 
angehörenden Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Einkommensteuer im Verhältnis der 
Steuerbeträge aufgeteilt wird, die sich bei Anwendung des § 32a Abs. 1 bis 3 des 
Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf die Einkünfte eines jeden Ehegatten ergeben 
würden. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d 
des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten 
Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkommensteuer bei der Berechnung der Aufteilung 
auszuscheiden und die gesondert ermittelte Einkommensteuer dem der steuerberechtigten Kirche 
angehörenden Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. § 
51a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden 
Ehegatten entsprechend anzuwenden. 

b) bei getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes) oder 
besonderer Veranlagung (§ 26 c des Einkommensteuergesetzes) und im Lohnsteuer- und im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) des der steuerberechtigten Kirche angehörenden Ehegatten. 

3. Liegen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes nicht vor, so wird die 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer des der steuerberechtigten Kirche angehörenden 
Ehegatten erhoben; im Lohnsteuer- und im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren wird die Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer des der steuerberechtigten Kirche angehörenden 
Ehegatten erhoben. 

§ 4 

(1) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 Nr. 5) bemißt sich nach einem 
besonderen in den Kirchensteuerverordnungen festzulegenden Steuertarif. 

(2) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe kann nicht erhoben werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliegen. 

(3) Auf das Kirchengeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine Kirchensteuer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 
zur Höhe des Kirchengeldes in glaubensverschiedener Ehe anzurechnen. 

§ 5 

(1) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung 
des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aufnahme in die Landeskirche (Diözese) 
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folgt; bei Übertritt aus einer anderen steuerberechtigten Kirche oder Religionsgemeinschaft jedoch erst 
mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod mit dem Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt gegeben worden ist, 

3. bei Austritt mit dem Ablauf des Kalendermonats, der auf die Erklärung des Kirchenaustritts folgt. 

(3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der 
sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt vorbehaltlich des 
Satz 3 nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht während des Kalenderjahres 
gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. Satz 1 ist auch 
anzuwenden, wenn in den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in eine 
Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht die während der beschränkten 
Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte einbezogen worden sind. 

§ 6 

(1) Die Kirchensteuer kann als Landeskirchensteuer (Diözesankirchensteuer) von den Landeskirchen 
(Diözesen) oder als Ortskirchensteuer von den Kirchengemeinden und Gesamtverbänden oder 
nebeneinander als Landes- und Ortskirchensteuer erhoben werden. 

(2) Die Kirchen können für ihren Gesamtbereich oder für einzelne Teile einheitliche Steuersätze auch 
für die Ortskirchensteuer festsetzen und für ihre Kirchengemeinden und Gesamtverbände einen 
Finanzausgleich herbeiführen. 

§ 7 

(1) Die Kirchensteuerordnungen und Steuertarife sind von den Landeskirchen (Diözesen) zu erlassen 
und bedürfen der staatlichen Genehmigung. 

(2) Die Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden und der Landeskirchen (Diözesen), die auch für 
mehrere Rechnungsjahre gefaßt werden können, bedürfen der staatlichen Genehmigung. 

(3) Werden die Kirchensteuern nur als Ortskirchensteuern erhoben, so können die Landeskirchen 
(Diözesen) zur Deckung ihrer Bedürfnisse eine landeskirchliche (Diözesan-) Umlage von den 
Kirchengemeinden erheben. Die Umlagebeschlüsse bedürfen der staatlichen Genehmigung. 

§ 8 

Die Unterlagen, deren die Kirchen (Kirchengemeinden) für die Besteuerung bedürfen, sind ihnen auf 
Anforderung von den zuständigen Staats- und Gemeindebehörden mitzuteilen. 

§ 9 

(1) Das Ministerium der Finanzen überträgt auf Antrag der steuerberechtigten Kirchen die Verwaltung 
der Kirchensteuern, die in Zuschlägen zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) oder 
zur Vermögensteuer bestehen, den Finanzämtern. Das gleiche gilt für das Kirchgeld in 
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glaubensverschiedener Ehe, wenn zur Ermittlung des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens des 
Steuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Veranlagung nach § 25 Abs. 1 und § 46 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes durchgeführt wird. 

(2) Soweit die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn erhoben wird (Lohnsteuer), 
kann durch Rechtsverordnung dieses Verfahren auf Antrag der Kirchen auch für die Kirchensteuer 
eingeführt werden, die als Zuschlag zur Lohnsteuer erhoben wird. Der Arbeitgeber hat dann auch die 
Kirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt gleichzeitig mit der Lohnsteuer abzuführen. Für 
die Haftung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers bei der Abführung der Kirchensteuer gelten die 
gleichen Vorschriften wie für den Lohnsteuerabzug. Entsprechendes gilt, wenn eine pauschale 
Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird. 

(3) Bei Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag kann durch 
Rechtsverordnung dieses Verfahren auf Antrag der Kirchen auch für die Kirchensteuer eingeführt 
werden, die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird. Der Abzugsverpflichtete hat dann auch 
die Kirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt gleichzeitig mit der Kapitalertragsteuer 
abzuführen. Für die Haftung des Abzugsverpflichteten bei der Abführung der Kirchensteuer gelten die 
gleichen Vorschriften wie für den Abzug der Kapitalertragsteuer. 

(4) Im übrigen regelt das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und 
den Kirchen das Verfahren. Dabei können Mindestbeträge sowie Abrundungs- oder 
Aufrundungsbeträge festgesetzt und Vorauszahlungen angeordnet werden. 

(5) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Finanzämter die in Abs. 1 genannten Kirchensteuern 
verwalten, verbleibt es bei dieser Regelung. 

§ 10 

Auf Antrag von Kirchen außerhalb des Landes Hessen kann durch Rechtsverordnung die Einziehung 
der Kirchensteuer im Verfahren des Lohnsteuer- oder des Kapitalertragsteuerabzugs auch für die 
Arbeitnehmer und Kapitalgläubiger bestimmt werden, die nicht einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Hessen haben, aber von einer Betriebsstätte im Lande Hessen 
entlohnt werden oder Kapitalerträge von einem Abzugsverpflichteten im Lande Hessen erhalten. § 9 
gilt entsprechend. 

 

§ 11 

(1) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuern verwalten, erstreckt sich eine abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen, eine Stundung, ein Erlaß oder eine Niederschlagung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) oder Vermögensteuer auch auf die Kirchensteuern, die als Zuschläge 
zu diesen Steuern erhoben werden. 

(2) Das Recht der kirchlichen Behörden, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend 
festzusetzen, zu stunden, ganz oder teilweise zu erlassen oder niederzuschlagen, bleibt unberührt. 

§ 12 

Die Abgabe nach den Meßbeträgen der Grundsteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 2) oder auf Grund eines 
besonderen Steuertarifs nach dem Grundbesitz (§ 2 Abs. 3) kann auf Antrag der Landeskirche 
(Diözese) oder der Kirchengemeinde, in der der Grundstückseigentümer seinen Wohnsitz oder 
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gewöhnlichen Aufenthalt hat, auch von der Landeskirche (Diözese) oder der Kirchengemeinde des 
Belegenheitsortes des Grundbesitzes verwaltet werden. 

§ 13 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Richtet sich der 
Widerspruch gegen den Steuerbescheid einer Finanzbehörde, so ist die zuständige Kirchenbehörde zu 
hören. 

(2) Rechtsbefehle gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrunde liegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer), Vermögensteuer oder gegen die Meßbeträge der Grundsteuer gestützt werden. 

(3) Jeder ablehnende Bescheid der kirchlichen Behörden ist zu begründen und mit einer Belehrung 
über den Rechtsbehelf zu versehen. 

§ 14 

(1) Vollstreckungsbehörde für die Kirchensteuer ist das Finanzamt, in dessen Bezirk die Vollstreckung 
erfolgen soll. 

(2) Für Streitigkeiten aus dem Vollstreckungsverhältnis wegen Vollstreckungsmaßnahmen, die durch 
die zuständige Vollstreckungsbehörde getroffen worden sind, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben, 
soweit nicht nach § 15 in Verbindung mit § 262 der Abgabenordnung der Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten eröffnet ist. 

§ 15 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, finden auf das Besteuerungsverfahren die 
Abgabenordnung und das Verwaltungszustellungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung sowie die 
zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften entsprechende Anwendung. 

(2) Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils (Verzinsung, Säumniszuschläge), des 
Siebenten Teils (außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren) und des Achten Teils (Straf- und 
Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden. 

§ 16 

(1) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
können von ihren Mitgliedern, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Lande 
Hessen haben, auf Grund von Steuerordnungen (Satzungen) Kultussteuern als öffentliche Abgaben 
erheben. 

(2) Für die Kultussteuern gelten die §§ 2 bis 15 entsprechend. 

§ 17 

Die Kultusministerin oder der Kultusminister erlässt im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem 
Minister der Finanzen die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen. 

§ 18  

Das Gesetz tritt am 1. April 1950 in Kraft. [Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in 
seiner ursprünglichen Fassung vom 27. April 1950]. 
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13.8.2 Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (KRWAG) 

Vom 13.10.2009 (GVBl. I 2009, 394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. 
S. 622) 

§ 1 

Der Austritt aus einer Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist, wird mit Wirkung für den staatlichen Bereich vor dem Amtsgericht erklärt, in 
dessen Bezirk die austretende Person ihren Hauptwohnsitz oder beim Fehlen eines Hauptwohnsitzes 
den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 2 

(1) Der Austritt kann von der austretenden Person erklärt werden, wenn sie das 14. Lebensjahr 
vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist. 

(2) Für Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für nicht volljährige 
Geschäftsunfähige kann die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter, der oder dem die 
Personensorge zusteht, den Austritt erklären. Ein Vormund oder eine Pflegerin oder ein Pfleger bedarf 
dazu der Genehmigung des Familiengerichts. Hat ein Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann 
der Austritt nur mit seiner Zustimmung erklärt werden. 

(3) Eine Betreuerin oder ein Betreuer, der oder dem die Personensorge zusteht, kann für eine 
geschäftsunfähige Betreute oder einen geschäftsunfähigen Betreuten eine Erklärung nach § 1 abgeben, 
wenn der Austritt dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen der Betreuten oder des Betreuten 
entspricht. Die Erklärung bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 

(4) Eine Erklärung kraft Vollmacht ist nicht zulässig. 

§ 3 

(1) Die Erklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. 

(2) Die mündliche Erklärung muss zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten 
des zuständigen Amtsgerichts abgegeben werden. Die schriftliche Erklärung muss als Einzelerklärung 
in öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden. 

(3) In der Austrittserklärung sind der Familienname, die Vornamen, der Geburtsname, Tag und Ort der 
Geburt, Wohnung und Familienstand anzugeben. 

(4) Die Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, aus der die er klärende Person 
austreten will, muss eindeutig bezeichnet sein. Der Nachweis der Zugehörigkeit ist nicht erforderlich. 
Die Austrittserklärung darf keine Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten. 

§ 4 

(1) Der Austritt wird mit dem Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift der 
Austrittserklärung unterzeichnet worden oder die schriftliche Erklärung bei dem Amtsgericht 
eingegangen ist. Damit entfallen für den Bereich des staatlichen Rechts sämtliche Rechte und 
Pflichten, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beruhen. 
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(2) § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 12. Februar 1986 (GVBl. I S. 90), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. November 2008 (GVBl. I S. 981), bleibt unberührt. 

(3) Rechtspflichten, die nicht auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beruhen, insbesondere Lasten, für die kraft besonderen Rechtstitels 
bestimmte Grundstücke haften, bleiben durch die Austrittserklärung unberührt. 

§ 5 

(1) Das Amtsgericht hat der austretenden Person unverzüglich eine Austrittsbescheinigung zu erteilen. 
Darin ist anzugeben, wann die Austrittserklärung wirksam geworden ist. 

(2) Das Amtsgericht übersendet der Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der Austrittserklärung. 

§ 6 

Es werden aufgehoben: 

1. das Gesetz, die bürgerlichen Wirkungen des Austritts aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft 
betreffend, vom 10. September 1878 (Hess. Reg. Bl. S. 113)122, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Dezember 1997 (GVBl. I S. 429), 

2. das Gesetz, den Austritt aus den israelitischen Religionsgemeinschaften betreffend, vom 10. 
September 1878 (Hess. Reg. Bl. S. 116)123, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1997 
GVBl. I S. 429), 

3. das Gesetz, betreffend den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts, vom 30. 
November 1920 (Preuß. Gesetzsamml. 1921 S. 119)124, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Dezember 1997 (GVBl. I S. 429). 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 

                                                            
 

122 Hebt auf GVBl. II 71-5. 
123 Hebt auf GVBl. II 71-6. 

124 Hebt auf GVBl. II 71-12. 
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13.8.3 Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Vom 15. März 1999 (GVBl. I 1999, 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 

(GVBl. S. 447) 

Teil VI   Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 105   Grundsatz 

(1) Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 
unterstehen (landesunmittelbare juristische Personen), gelten die §§ 106 bis 110, die §§ 1 bis 87 
entsprechend, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts nach Art. 137 Abs. 5 und 7 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 und 
nach Art. 51 der Verfassung des Landes Hessen. 

(3) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann der zuständige Minister 
im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und dem Rechnungshof Ausnahmen von den in Abs. 
1 bezeichneten Vorschriften zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes 
besteht. 

§ 111   Prüfung durch den Rechnungshof 

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der landesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 89 bis 99, §§ 102, 103 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann der zuständige Minister 
im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und dem Rechnungshof Ausnahmen von Abs. 1 
zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes besteht. Die nach bisherigem Recht 
zugelassenen Ausnahmen bleiben unberührt. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Gemeinden, Gemeindeverbände, Zusammenschlüsse von 
Gemeindeverbänden und für Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts nach Art. 137 Abs. 5 und 7 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 
und nach Art. 51 der Verfassung des Landes Hessen. Andere gesetzliche Vorschriften, die die Prüfung 
durch den Rechnungshof regeln, bleiben unberührt. 

(…) 

13.8.4 Hessisches Justizkostengesetz 
Vom 15.05.1958 (GVBl. 1958, 60), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.05.2013 (GVBl. S. 

198) 

Artikel 1   Erhebung von Kosten 

§ 1 

In Justizverwaltungsangelegenheiten erheben die Justizbehörden des Landes Kosten (Gebühren und 
Auslagen) nach der Justizverwaltungskostenordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 363-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
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22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), und den Vorschriften dieses Gesetzes sowie dem anliegenden 
Gebührenverzeichnis. 

 

Anlage   Gebührenverzeichnis 

Nr. Gegenstand Gebühren 

(…) 

5. Verfahren vor dem Amtsgericht in Angelegenheiten über den Austritt aus einer 
Religionsgesellschaft (Körperschaft) des öffentlichen Rechts (einschließlich Erteilung einer 
Bescheinigung über den vollzogenen Austritt) 25 Euro 

(…) 

13.8.5 Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes 
Vom 23.11.1968 (GVBl. I 1968, 291), zuletzt geändert durch Verordnung vom 02.07.2010 

(GVBl. I S. 256) 

Auf Grund des § 17 des Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom 25. September 1968 (GVBl. I S. 
268) wird im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen verordnet: 

§ 1 

(1) Die staatliche Genehmigung zu den Steuerordnungen, den Steuertarifen und den Steuerbeschlüssen 
der Landeskirchen (Diözesen) erteilt der Kultusminister. 

(2) Die genehmigten Steuerordnungen und Steuertarife sowie Steuerbeschlüsse sind im Staats-
Anzeiger für das Land Hessen bekanntzumachen. 

 

§ 2 

(1) Die staatliche Genehmigung zu den Steuerbeschlüssen der Kirchengemeinden (Gesamtverbänden) 
erteilt der Regierungspräsident. Einer Einzelgenehmigung bedarf es nicht, wenn die Steuerbeschlüsse 
im Rahmen der vom Kultusminister allgemein genehmigten Steuersätze verbleiben. 

(2) Die genehmigten Steuerbeschlüsse sind in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 

§ 3 

Der Minister der Finanzen setzt die Entschädigung für die Verwaltung der Kirchensteuern durch die 
Finanzämter fest. 

§ 4 

Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben wird, ist sie mit dieser 
festzusetzen. Wenn die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn oder auf schriftlichen 
Antrag des Steuerpflichtigen nach § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom 
19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4212, 2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2955), vom Kapitalertrag erhoben wird, wird auch der Zuschlag im jeweiligen 
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Abzugsverfahren erhoben. Bei der Abführung hat der Arbeitgeber oder der Abzugsverpflichtete die 
Beträge getrennt nach steuerberechtigten Kirchen anzugeben. Auch auf den Steuerbescheinigungen 
sind die entsprechenden Angaben zu machen. 

§ 5 

Bei der Berechnung der Kirchensteuerbeträge, die als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) erhoben werden, bleiben Bruchteile von Cents unberücksichtigt. 

§ 6 

(1) Ist Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) zu erheben, so beträgt der 
Zuschlag mindestens 1,80 Euro jährlich; im Lohnsteuerabzugsverfahren beträgt der Zuschlag 
mindestens 0,15 Euro monatlich, 0,04 Euro wöchentlich und 0,01 Euro täglich. 

(2) Ist Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer zu erheben, sind Mindestbeträge nicht zu 
erheben. 

§ 7 

(1) Von den kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern, die nicht im Lande Hessen ihren Wohnsitz 
haben, aber in einer Betriebsstätte des Landes Hessen entlohnt werden, ist die in einem Zuschlag zur 
Lohnsteuer bestehende Kirchensteuer mit dem im Lande Hessen geltenden Satze im 
Lohnabzugsverfahren vom Arbeitgeber einzubehalten und an das für die Betriebsstätte zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

(2) Kirchensteuerpflichtige Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz im Lande Hessen, denen von einer 
Betriebsstätte außerhalb des Landes Hessen eine in einem Zuschlag zur Lohnsteuer bestehende 
Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren nach einer dem Abs. 1 entsprechenden Vorschrift einbehalten 
wird, dürfen im Lande Hessen nicht mehr zu einer gleichen Kirchensteuer herangezogen werden. 

(3) Von den kirchensteuerpflichtigen Beziehern von Kapitalerträgen ist die in einem Zuschlag zur 
Einkommensteuer bestehende Kirchensteuer mit dem im Land des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen 
geltenden Satz im Abzugsverfahren vom Abzugsverpflichteten einzubehalten und an das für die 
Betriebsstätte zuständige Finanzamt abzuführen. 

(4) Die als Zuschlag zur Lohnsteuer abgeführten Kirchensteuerbeträge sind von dem Finanzamt an 
diejenige Landeskirche (Diözese) weiterzuleiten, in deren Bezirk die Betriebsstätte gelegen ist. Die bei 
dem Finanzamt des Abzugsverpflichteten als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer eingegangene 
evangelische und römisch-katholische Kirchensteuer ist jeweils auf ein bundeseinheitliches Konto 
weiterzuleiten. 

(5) Ist die Kirche, für die das Betriebsstättenfinanzamt Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer erhalten hat, außerhalb des Landes Hessen gelegen, hat das Finanzamt die 
empfangenen Beträge unmittelbar an diese Kirche weiterzuleiten. 

§ 8 

Arbeitnehmer, die von einer Betriebsstätte außerhalb des Landes Hessen entlohnt werden und denen 
die Kirchensteuer nicht oder nicht in voller Höhe durch Steuerabzug vom Arbeitslohn einbehalten 
wird, können von den Landeskirchen (Diözesen) und Kirchengemeinden (Gesamtverbänden) 
unmittelbar zur Kirchensteuer herangezogen werden. 
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§ 9 

Der als Kirchensteuer zu erhebende Zuschlag zur Vermögensteuer wird zusammen mit der 
Vermögensteuer veranlagt und eingezogen. § 5 Abs. 1 findet entsprechend Anwendung. 

§ 10 

Die staatlichen Genehmigungen der Steuerordnungen, Steuertarife, Steuerbeschlüsse und 
Umlagebeschlüsse nach dem Kirchensteuergesetz vom 27. April 1950 bleiben auch über den 1. Januar 
1969 hinaus in Kraft, soweit nicht die Steuerordnungen, Steuertarife, Steuerbeschlüsse und 
Umlagebeschlüsse dem Kirchensteuergesetz in der Fassung vom 25. September 1968 widersprechen. 

§ 11 

Die §§ 1 bis 10 gelten entsprechend für die Kultussteuern der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(§ 12) 

(Änderungsnorm). 

§ 13 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft. 

13.9 Mecklenburg-Vorpommern 

13.9.1 Gesetz über die Kosten im Bereich der Justizverwaltung und über 
Gebührenbefreiung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesjustizkostengesetz - LJKG) 
Vom 07.10.1993 (GVOBl. M-V 1993, 843), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 

(GVOBl. M-V S. 550) 

Dritter Abschnitt   Gebührenbefreiungen, Stundung und Erlaß von Kosten 

§ 7   Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Gerichte in der streitigen und freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sowie die Justizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

(…) 

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 besteht ferner für die Gebühren der Gerichtsvollzieher. 

(3) Haftet der Befreite für die Kosten mit anderen Beteiligten als Gesamtschuldner und kann von ihm 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften Ausgleich verlangt werden, so erstreckt sich die Befreiung auch 
auf die anderen Beteiligten. 

(4) Die Gebührenfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der Auslagen. 
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(5) Voraussetzung für die Gewährung der Gebührenfreiheit ist, daß der Befreite im Land 
Mecklenburg-Vorpommern belegen ist oder seinen Sitz hat; darüber hinaus ist Gebührenfreiheit nur zu 
gewähren, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 

13.9.2 Kirchengesetz über Art und Höhe der Kirchensteuern der Pommerschen 
Evangelischen Kirche ab 1. Januar 2009 (Kirchensteuerbeschluss) 

Vom 19. Oktober 2008 (GVOBl. M-V 2009, 71) 

§ 1   Maßgaben 

In der Pommerschen Evangelischen Kirche wird Kirchensteuer festgesetzt und erhoben nach Maßgabe 
des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Mecklenburg-Vorpommern - 
Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern - KiStG M-V - - sowie nach Maßgabe der 
Kirchlichen Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche in den jeweils geltenden 
Fassungen. 

§ 2   Höhe der Kirchensteuer 

(1) Für Kirchenmitglieder der Pommerschen Evangelischen Kirche beträgt der einheitliche 
Kirchensteuersatz 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer). Auf Antrag ist eine 
Kappung bei 3,5 v. H. des zu versteuernden Einkommens möglich. Die Entscheidung über einen 
Antrag auf Kappung wird durch die Pommersche Evangelische Kirche getroffen. 

(2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes 
ermittelte Einkommensteuer zu Grunde zu legen. 

(3) Im Fall der Pauschalierung der Lohnsteuer beträgt die Kirchensteuer 5 v. H. der pauschalierten 
Lohnsteuer. 

(4) Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden 
Körperschaft angehören, ist insoweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer 
beträgt die Kirchensteuer 9 v. H. der pauschalierten Lohnsteuer. Die gleich lautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Bundesländer betreffend Kirchensteuer bei Pauschalierung der 
Lohnsteuer finden in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

(5) Pauschalierte Lohnsteuer ist im Verhältnis 90 : 10 auf die Konfessionen ,,evangelisch“ und 
,,römisch-katholisch“ aufzuteilen, soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch 
Individualisierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet. 

§ 3   Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe) ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Kirchensteuerpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei das 
gemeinsame Einkommen beider Ehegatten als Anhaltspunkt dient. § 51a des 
Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe beträgt: 

Bemessungsgrundlage    jährliches besonderes Kirchgeld 
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(gemeinsam zu versteuerndes Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG) 

Euro     Euro 

30.000   37.499  96 

37.500   49.999  156 

50.000   62.499  276 

62.500   74.999  396 

75.000   87.499  540 

87.500   99.999  696 

100.000   124.999  840 

125.000   149.999  1.200 

150.000   174.999  1.560 

175.000   199.999  1.860 

200.000   249.999  2.220 

250.000   299.999  2.940 

300.000 und mehr    3.600 

Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. 

§ 4   Besondere Bestimmungen 

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer innerhalb des Landes Mecklenburg-
Vorpommern gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Kirchensteuer von den dem 
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im Lohnsteuerabzugsverfahren von den 
Arbeitgebern einbehalten. Steuerpflichtige, deren Lohnsteuerberechnung von einer außerhalb des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die 
Kirchensteuer nach dem in dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchensteuersatz einbehalten. 

(2) Bei Steuerpflichtigen, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, ist die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, wenn 
die Arbeitnehmer von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-
Vorpommern entlohnt werden und einer kirchensteuerhebeberechtigten evangelischen Kirche 
angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesrepublik Deutschland liegt. 

§ 5   Kirchensteuerbeschluss für die im Land Brandenburg liegenden Gebietsteile der 
Pommerschen Evangelischen Kirche 

Die Pommersche Evangelische Kirche erhebt von den Kirchenmitgliedern, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Land Brandenburg haben, nach Maßgabe des Brandenburgischen 
Kirchensteuergesetzes Kirchensteuer in entsprechender Anwendung der Vorschriften der 
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Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbeschlusses der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz in der für das Steuerjahr jeweils geltenden Fassung. 

§ 6   Dauer der Geltung und Inkrafttreten 

(1) Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2009 und darüber hinaus bis zur nächsten 
Beschlussfassung eines Kirchensteuerbeschlusses. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Greifswald, den 19. Oktober 2008 

Dr. Rainer Dally  

Präses 

Staatliche Anerkennung des Kirchengesetzes 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Steuern 

Staatliche Anerkennung des Kirchengesetzes über die Art und Höhe der Kirchensteuern vom 19. 
Oktober 2008 der Pommerschen Evangelischen Kirche (Kirchensteuerbeschluss) 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Das Kirchengesetz über die Art und Höhe der Kirchensteuern vom 19. Oktober 2008 der 
Pommerschen Evangelischen Kirche(Kirchensteuerbeschluss) wird hiermit anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 4. Dezember 2008 

Hinrich Seidel 

13.9.3 Kirchengesetz über die Art und Höhe der Kirchensteuern 
(Kirchensteuerbeschluss - KiStB ev.) 

In der Fassung vom 01.01.2005125 (GVOBl. M-V 2005, 63), letzte berücksichtigte Änderung: 
§ 3 geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 27.11.2009 (GVOBl. M-V 2010 S. 62) 

§ 1   Arten der Kirchensteuer 

In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz werden nach diesem 
Kirchensteuerbeschluss von den Gemeindemitgliedern erhoben:  

1. Kirchensteuer vom Einkommen in einem vom Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer), 

                                                            
 

125 [der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg] Genehmigt von der Landessynode am 27. April 
2002 (KABl.-EKiBB S. 100)  
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2. besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

§ 2   Höhe der Kirchensteuer vom Einkommen 

Die Kirchensteuer vom Einkommen wird von den der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) unterliegenden Einkünften erhoben. Sie beträgt, sofern im Folgenden nicht anders 
geregelt, 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), die sich nach dem jeweils 
geltenden Einkommensteuerrecht ergibt, höchstens jedoch 3 v. H. des im Steuerbescheid 
ausgewiesenen zu versteuernden Einkommens. Wird Einkommensteuer als Kapitalertragsteuer 
erhoben, beträgt die Kirchensteuer auch dann 9 v. H. der Kapitalertragsteuer und ist nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Bestimmungen durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten im Sinne des § 51a 
Abs. 2c Satz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes in dieser Höhe einzubehalten und abzuführen, 
wenn die Kapitalerträge außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Kirchensteuerbeschlusses 
entstehen. 

§ 3   Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird erhoben 

1. von Gemeindemitgliedern, deren Ehegatte keiner kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehört (glaubensverschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur Einkommensteuer zusammenveranlagt 
werden, 

2. von Gemeindemitgliedern, deren Ehegatte einer anderen kirchensteuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (konfessionsverschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur 
Einkommensteuer zusammenveranlagt werden und  

a) es sich bei der anderen kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft nicht um die Römisch-
Katholische Kirche handelt oder 

b) in den Ländern Berlin und Brandenburg eine Vereinbarung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften im Land Berlin, § 
5 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch Kirchen und andere 
Religionsgemeinschaften im Land Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung mit der anderen 
Religionsgemeinschaft nicht besteht. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe beträgt: 

Stufe:  Bemessungsgrundlage (zu versteuerndes   jährliches  monatliches 

Einkommen gem. § 2 Abs. 5 EStG) Kirchgeld  Kirchgeld 

Euro   Euro  Euro 

1. 30.000   bis 37.499  96  8 

2. 37.500  bis 49.999  156  13 

3. 50.000  bis 62.499  276  23 

4. 62.500  bis 74.999  396  33 

5. 75.000  bis 87.499  540  45 
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6. 87.500  bis 99.999  696  58 

7. 100.000  bis 124.999  840  70 

8. 125.000  bis 149.999  1.200  100 

9. 150.000  bis 174.999  1.560  130 

10. 175.000  bis 199.999  1.860  155 

11. 200.000  bis 249.999  2.220  185 

12. 250.000  bis 299.999  2.940  245 

13. 300.000  und mehr  3.600  300 

 

§ 4   Bemessung der Kirchensteuer vom Einkommen 

Für die Berechnung der Kirchensteuer ist § 51a EStG in der jeweils geltenden Fassung maßgebend. 

§ 5   Bemessung der Kirchensteuer bei sonstigen Bezügen und bei Pauschalierung der 
Lohnsteuer 

(1) Bei sonstigen Bezügen, von denen die Lohnsteuer nach § 39b Abs. 3 EStG einzubehalten ist, 
beträgt die Kirchenlohnsteuer 9 v. H. der von den sonstigen Bezügen nach dem allgemeinen Tarif 
einzubehaltenden Lohnsteuer. 

(2) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschalsätzen nach den §§ 40, 40a Absätze 1, 
2a bis 5, 40b EStG erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 v. H. der pauschalen Lohnsteuer. Die 
Aufteilung und Abführung durch die Finanzverwaltung erfolgt im Verhältnis von 70 v. H. für die 
Evangelische Kirche und 30 v. H. für die Römisch-katholische Kirche, in Berlin im Verhältnis von 
69,97 v. H. für die Evangelische Kirche, 29,97 v. H. für die Römisch-katholische Kirche und 0,06 v. 
H. für die Katholische Kirchgemeinde der Alt-Katholiken. 

(3) Weist der Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer nach, dass einzelne 
Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden Körperschaft angehören, so ist insoweit Kirchensteuer 
nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 v. H. der pauschalen 
Lohnsteuer. Kann der Arbeitgeber die Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer nicht durch 
Individualisierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnen, ist sie im Verhältnis der 
Zugehörigkeit der kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer zur Evangelischen Kirche und zur Römisch-
katholischen Kirche, in Berlin zur Evangelischen Kirche, zur Römisch-katholischen Kirche und zur 
Katholischen Kirchgemeinde der Alt-Katholiken aufzuteilen und abzuführen. 

(4) Für die pauschale Einkommensteuer nach § 37b EStG gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 6   Ländergrenzen 

Für die außerhalb der Länder Berlin und Brandenburg liegenden Gebietsteile der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz findet der Kirchensteuerbeschluss der in dem 
jeweiligen Bundesland überwiegend zuständigen Evangelischen Landeskirche Anwendung. 
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§ 7   Geltungsdauer 

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. [Die Vorschrift bezieht sich auf 
das Inkrafttreten des Kirchensteuerbeschlusses in seiner Ursprungsfassung. Die Änderung ist am 1. 
Januar 2005 in Kraft getreten]. 

Finanzministerium 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abteilung Steuern 

Staatliche Anerkennung 

Staatliche Anerkennung des Kirchengesetzes zur Erstreckung des Kirchensteuerbeschlusses der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 30. November 2001 auf das Gebiet der ehemaligen 
Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz vom 5. November 2004 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 17. Dezember 2001 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Das Kirchengesetz vom 5. November 2004 zur Erstreckung des Kirchensteuerbeschlusses der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 30. November 2001 auf das Gebiet der ehemaligen 
Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz wird hiermit anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 30. November 2004 

Hinrich Seidel 

13.9.4 Kirchengesetz über die Art und Höhe von Kirchensteuern der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs der im Land Mecklenburg-

Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder für das Jahr 2012 
(Kirchensteuerbeschluss) 

Vom 19.11.2011 (GVOBl. M-V 2011, 1128) 

§ 1 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wird Kirchensteuer festgesetzt und 
erhoben nach Maßgabe des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern -KiStG M-V) vom 20. Oktober 2008 
(GVOBl. M-V S. 414) sowie nach Maßgabe der Kirchlichen Steuerordnung der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchensteuerordnung) vom 20. September 2008 (GVOBl. 
M-V 2009 S. 56). 

§ 2 

(1) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land Mecklenburg-
Vorpommern haben, beträgt der einheitliche Kirchensteuersatz 9 v. H. der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. 
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(2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes 
ermittelte Einkommen- oder Lohnsteuer zu Grunde zu legen. 

(3) Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von besonderem Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) gilt Absatz 2 entsprechend. 

 

 

§ 3 

Von den Kirchenmitgliedern wird Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der 
Kirchlichen Steuerordnung und des Kirchensteuergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
erhoben. 

§ 4 

Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe) ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Kirchensteuerpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei das 
gemeinsame Einkommen beider Ehegatten als Anhaltspunkt dient. § 51a Abs. 2 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten entsprechend 
anzuwenden. Für die Erhebung des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe gilt in 
Mecklenburg-Vorpommern folgende Tabelle: 

Bemessungsgrundlage   jährliches besonderes Kirchgeld in Euro 

(gemeinsam zu versteuerndes Einkommen 

nach § 2 Absatz 5 EStG) 

Euro 

30.000 - 37.499    96 

37.500 - 49.999    156 

50.000 - 62.499    276 

62.500 - 74.999    396 

75.000 - 87.499    540 

87.500 - 99.999    696 

100.000 - 124.999    840 

125.000 - 149.999    1.200 

150.000 - 174.999    1.560 

175.000 - 199.999    1.860 
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200.000 - 249.999    2.220 

250.000 - 299.999    2.940 

300.000 und mehr    3.600 

Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. 

§ 5 

Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für die 
Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich 
bei ganzjähriger Steuerpflicht als Steuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die Dauer der 
Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. 

§ 6 

(1) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschsätzen nach den §§ 37b, 40, 40a Abs. 1, 
2a bis 5, § 40b des Einkommensteuergesetzes erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 v. H. der 
pauschalen Lohnsteuer. 

(2) Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden 
Körperschaft angehören, ist insoweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer 
beträgt die Kirchensteuer 9 v. H. der pauschalierten Lohnsteuer. Die gleichlautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer 
vom 17. November 2006 (BStBl. I S. 716) und vom 28. Dezember 2006 (BStBl. I 2007 S. 76) finden 
Anwendung. § 40a Abs. 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes bleiben unberührt. 

(3) Pauschalierte Lohnsteuer ist im Verhältnis 90 : 10 auf die Konfession ,,evangelisch“ und ,,römisch-
katholisch“ aufzuteilen, soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch Individualisierung der 
jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet. 

§ 7 

Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer innerhalb des Landes Mecklenburg-
Vorpommern gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer von den 
dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im Lohnsteuerabzugsverfahren von den 
Arbeitgebern einbehalten. Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer außerhalb des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die 
Landeskirchensteuer nach dem in dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchensteuersatz 
einbehalten. 

§ 8 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs erhebt als gemeinschaftlicher Steuerverband 
die Kirchenumlage nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer (Kircheneinkommensteuer) 
und Kirchenumlage nach dem Maßstab der festgesetzten Lohnsteuer (Kirchenlohnsteuer) und des 
besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe auch für die Evangelisch-reformierte Kirche 
(Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland), insoweit handelnd für die Ev.-ref. 
Kirche in Mecklenburg, Sitz Bützow, als Teil der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode ev.-ref. 
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Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) nach Maßgabe der Vereinbarung über die gemeinsame 
Vereinnahmung und Verteilung der Kirchensteuern vom 19./29. Januar 1998 (KABl S. 98). 

 

§ 9 

Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist im Lohnsteuerabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, 
wenn die Arbeitnehmer von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-
Vorpommern entlohnt werden und einer kirchensteuerhebeberechtigten evangelischen Kirche 
angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesrepublik Deutschland liegt. 

§ 10 

(1) Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2012 und darüber hinaus bis zur nächsten 
Beschlussfassung eines Kirchensteuerbeschlusses. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 

Die Landessynode hat vorstehendes Kirchengesetz beschlossen. 

Schwerin, 19. November 2011 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Dr. von Maltzahn Landesbischof 

Anlage 

Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung Steuern 

Staatliche Anerkennung des Kirchengesetzes über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
vom 19. November 2011 der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs für 
die im Land Mecklenburg-Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder für das Jahr 2012 
(Kirchensteuerbeschluss) 

Nach § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Das Kirchengesetz über die Art und Höhe von Kirchensteuern vom 19. November 2011 der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchensteuerbeschluss) wird hiermit 
anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 6. Dezember 2011 

Hinrich Seidel 
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13.9.5 Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg ( Kirchensteuerordnung - Kisto ev. ) 

Vom 13.04.1991 (GVOBl. M-V 1991, 273), letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, 
§ 1 neu gefasst, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,1 2, 13, 16, 18, 19 geändert durch Kirchengesetz 

vom 15.11.2008 (GVOBl. M-V 2009 S. 223) 

I. Besteuerungsrecht und Kirchensteuerpflicht 

§ 1   Besteuerungsrecht 

(1) In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz werden Kirchensteuern 
zur Deckung der Ausgaben der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Landeskirche sowie für 
sonstige kirchliche Zwecke erhoben. 

(2) Einziehung und Verwaltung der Kirchensteuern obliegen der Landeskirche. Welcher Anteil den 
Berechtigten gebührt, wird durch die einheitliche Erhebung nicht berührt. 

§ 2   Kirchensteuerpflicht 

Kirchensteuerpflichtig sind alle Gemeindemitglieder der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz. 

§ 3   Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tage des Kalendermonats, der auf die Begründung des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich dieser Kirchensteuerordnung oder auf 
die Aufnahme in die Evangelische Kirche folgt. Bei vorangegangenem Austritt oder Übertritt aus einer 
anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft beginnt die Kirchensteuerpflicht jedoch frühestens 
mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(2) Die Steuerpflicht endet 

a) bei Fortzug mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieser Steuerordnung aufgegeben worden ist, 

b) bei Tod des Gemeindegliedes mit dem Ablauf des Sterbemonats, 

c) bei Kirchenaustritt oder Kirchenübertritt nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen. 

(3) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, 1/12 des Betrages erhoben, der sich 
bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuer ergäbe. Dies gilt nicht, wenn gleichzeitig die 
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die 
Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a in einem vom Hundertsatz der Lohnsteuer oder der 
Kapitalertragsteuer erhoben wird. 

II. Arten der Kirchensteuer, Kirchensteuerbeschlüsse 

§ 4   Kirchensteuerarten und -beschlüsse 

(1) Kirchensteuern werden erhoben als 
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a) Kirchensteuer vom Einkommen in einem vom Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) (§ 5), 

b) besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 6). 

Die Kirchensteuern nach Satz 1 Buchstabe a können nach Maßgabe der Kirchensteuergesetze der 
Länder mit Gebietsteilen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz auch 
als Mindestbetrag festgesetzt und erhoben werden, soweit der anzuwendende Kirchensteuerbeschluss 
dies bestimmt. 

(2) Die Höhe der Kirchensteuern, die für den jeweiligen Erhebungszeitraum erhoben werden, wird 
durch Kirchensteuerbeschluß der Landessynode im voraus festgelegt. Die Festlegung ist auch für 
mehrere Jahre oder für unbegrenzte Zeit zulässig. Der Kirchensteuerbeschluss kann die Bestimmung 
von Höchstbeträgen sowie die Nichterhebung von Kirchensteuerarten zulassen. Liegt zu Beginn eines 
Erhebungszeitraumes ein genehmigter oder anerkannter Beschluss nicht vor, so ist der bisherige 
Beschluss weiter anzuwenden. 

III. Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer 

§ 5   Kirchensteuer vom Einkommen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird nach der Steuer bemessen, die das Gemeindemitglied 
nach dem Einkommensteuergesetz zu entrichten hat. Für die Berechnung der Kirchensteuer ist § 51 a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung maßgebend. 

(2) Wird die Einkommensteuer-Festsetzung geändert, so sind Kirchensteuerbescheide von Amts 
wegen durch neue Bescheide zu ersetzen, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch dann, 
wenn ein zu ersetzender Kirchensteuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist. 

§ 6   Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bemessen. Bemessungsgrundlage 
ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten im Sinne des § 2 Abs. 5 des 
Einkommensteuergesetzes; § 5 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach einem gestaffelten Satz erhoben, 
der in den jeweiligen Eingangsstufen von einem Drittel des gemeinsam zu versteuernden Einkommens 
ausgeht. 

IV.   Erhebung der Kirchensteuer 

§ 7   Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

Die Kirchensteuern sind von allen Gemeindegliedern nach festen und gleichmäßigen Maßstäben zu 
erheben. 

§ 8   Erhebung von Kirchensteuern bei mehrfachem Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung 

(1) Ein Gemeindeglied mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auch außerhalb des 
Gebietes der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wird zur 
Kirchensteuer nur herangezogen, wenn es im Gebiet der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz zur Einkommensteuer veranlagt wird oder Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer im 
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Wege des Abzugsverfahrens entrichtet. Die Kirchensteuer darf den Betrag nicht übersteigen, der sich 
bei Anwendung der Bestimmungen ergibt, die an dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt mit 
der höchsten Steuerbelastung gelten. Die von ihm anderwärts erhobenen Kirchensteuern vom 
Einkommen und das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe werden angerechnet. 

(2) Wird von einem Gemeindemitglied Kirchensteuer außerhalb der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz einbehalten und ist dort der Hebesatz niedriger als in der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, so ist gleichwohl bei der 
Veranlagung zur Einkommen- und Kirchensteuer für die Kirchensteuer der in der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz geltende Hebesatz anzuwenden. Wird an der 
Betriebsstätte oder durch den nach § 44 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes zum Steuerabzug 
Verpflichteten keine Kirchensteuer einbehalten, so wird das Gemeindemitglied zur Kirchensteuer 
veranlagt. 

§ 9   Ehegattenbesteuerung in glaubensverschiedenen Ehen 

(1) Von Gemeindemitgliedern, die mit ihrem Ehegatten, der keiner steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), zur Einkommensteuer (§ 5) 
zusammenveranlagt werden, wird Kirchensteuer vom Einkommen oder besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe (§ 6) erhoben. Bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten ist § 
51 a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden. 

(2) Von der Kirchensteuer nach Absatz 1 wird die jeweils höhere Steuer erhoben. Zahlungen, die auf 
die nicht zur Erhebung gelangende Kirchensteuer geleistet wurden, werden auf die andere Steuer 
angerechnet. 

§ 10   Ehegattenbesteuerung in konfessionsverschiedenen Ehen 

(1) Bei Ehegatten, von denen einer der Evangelischen und einer einer anderen steuerberechtigten 
Kirche oder Religionsgemeinschaft angehört, wird die Kirchensteuer vom Einkommen (§ 5) bei der 
Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer für jeden Ehegatten von der Hälfte dieser Steuer 
erhoben. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer von beiden Ehegatten von der Hälfte der 
Lohnsteuer und bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten und auf die Evangelische 
Kirche und die andere steuerberechtigte Kirche oder Religionsgemeinschaft aufzuteilen, anzumelden 
und abzuführen. 

(2) In den Ländern Berlin und Brandenburg ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn die beteiligten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften dies vereinbart haben. Fehlt eine derartige Vereinbarung, so gilt 
§ 9 entsprechend. 

(3) Für Gemeindemitglieder, deren Ehegatte einer anderen Religionsgemeinschaft, jedoch nicht der 
Römisch-Katholischen Kirche angehört, gilt § 9 entsprechend. 

§ 11   Verzinsung und Säumniszuschläge 

Die Bestimmungen der §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden. 

 

§ 12   Erlaß, Stundung, Niederschlagung 

(1) Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen werden, soweit ihre Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 
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(2) Kirchensteuern können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für das 
Gemeindemitglied verbunden ist. 

(3) Kirchensteuern können niedergeschlagen werden, wenn feststeht, daß die Einziehung keinen 
Erfolg haben wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen. 

(4) Soweit die Verwaltung von Kirchensteuern den Finanzbehörden übertragen ist, können auf Antrag 
der Gemeindemitglieder vom Finanzamt Kirchensteuern im gleichen Verhältnis wie die Maßstabsteuer 
erlassen und gestundet werden. 

V.   Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 13   Übertragung der Verwaltung 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern kann ganz oder teilweise den Finanzbehörden übertragen 
werden. 

(2) Über Erlaß, Stundung und Niederschlagung von Kirchensteuern entscheidet das Konsistorium. § 
12 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden nicht übertragen worden ist, erteilt 
das Konsistorium dem Gemeindemitglied einen Kirchensteuerbescheid. Dieser enthält den 
Erhebungszeitraum, die Höhe der Kirchensteuer für den Erhebungszeitraum und eine 
Rechtsbehelfsbelehrung. Er soll ferner die Bemessungsgrundlage, die Rechtsgrundlage und eine 
Anweisung, wo, wann und wie die Steuer zu entrichten ist, sowie gegebenenfalls die Höhe und die 
Fälligkeitstermine der Vorauszahlungen enthalten. Der Kirchensteuerbescheid ist dem 
Gemeindemitglied bekannt zu geben. 

§ 14   Steuergeheimnis 

Die Mitglieder der mit der Erhebung von Kirchensteuern befaßten und zur Entscheidung über 
Rechtsbehelfe zuständigen Organe und alle an der Festsetzung, Erhebung und sonstigen Verwaltung 
von Kirchensteuern beteiligten Personen sind verpflichtet, das Steuergeheimnis nach Maßgabe der 
staaatlichen Bestimmungen zu wahren. 

VI.   Rechtsbehelfe 

§ 15   Rechtsweg 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer ist der Verwaltungsrechtsweg, in Gebietsteilen, die zum 
Freistaat Sachsen und zum Land Mecklenburg-Vorpommern gehören, der Finanzrechtsweg gegeben. 

§ 16   Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Vor der Erhebung der Klage ist die Heranziehung zur Kirchensteuer in einem außergerichtlichen 
Rechtsbehelfsverfahren nachzuprüfen, das sich nach dem am Wohnsitz des Gemeindemitgliedes 
geltenden Landesrecht richtet. 

(2) Der Rechtsbehelf ist innerhalb eines Monats, nachdem der Bescheid dem Gemeindemitglied als 
bekanntgemacht gilt, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

(3) Im Land Berlin ist der Rechtsbehelf beim Konsistorium anzubringen, soweit durch das Gesetz über 
die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften im Land Berlin nichts 
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anderes bestimmt ist. Im übrigen Kirchengebiet ist der Rechtsbehelf bei der Behörde anzubringen, 
deren Verwaltungsakt angefochten wird oder bei der ein Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes 
gestellt worden ist. Entscheidet nicht das Konsistorium, so ist dieses vor der Entscheidung anzuhören. 

(4) Der Rechtsbehelfsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und 
zuzustellen. 

§ 17   Wirkung des Rechtsbehelfs 

(1) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer 
nicht aufgeschoben. 

(2) Die Rechtsbehelfsbehörde kann auf Antrag die Vollziehung bis zur Entscheidung über den 
Rechtsbehelf aussetzen. 

(3) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 

VII.   Schlussbestimmungen 

§ 18   Besteuerungsrecht der Französisch-reformierten Gemeinden 

Die Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche) erhebt von ihren Mitgliedern Kirchensteuern 
im Sinne des § 1. Die §§ 2 bis 17 gelten einschließlich der zu ihrer Aus- und Durchführung erlassenen 
Bestimmungen entsprechend. 

§ 19   Erlass von Aus- und Durchführungsbestimmungen 

(1) Die Kirchenleitung erläßt die zur Aus- und Durchführung dieser Kirchensteuerordnung 
erforderlichen Bestimmungen. Sie kann darin das Konsistorium zum Erlass von 
Verwaltungsbestimmungen zur Aus- und Durchführung der Bestimmungen gemäß Satz 1 
ermächtigen. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, mit den anderen Evangelischen Kirchen in Deutschland sowie 
ihren Zusammenschlüssen Vereinbarungen über den Kirchensteuerausgleich zu schließen oder von 
den Zusammenschlüssen hierüber aufgestellten Richtlinien zuzustimmen. 

(3) Das Konsistorium wird ermächtigt, Vereinbarungen über die Verwaltung und Aufteilung der 
Kirchensteuer abzuschließen. 

§ 20   Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in Kraft. 

(2) Dieses Kirchengesetz ersetzt das Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern in der 
Fassung vom 20. Februar 1986 (bisherige Region West, KABl. S. 22) und das Kirchengesetz über die 
Erhebung von Kirchensteuern vom 20. Oktober 1990 (bisherige Region Ost, Mitteilungsblatt der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg S. 13). 

Berlin-Spandau, den 13. August 1991 

Der Präses 
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13.9.6 Kirchensteuerbeschluß für das Bischöfliche Amt Schwerin (Land 
Mecklenburg-Vorpommern) 

Vom 30.11.1990 (GVOBl. M-V 1991, 281), zuletzt geändert durch Beschluß vom 29.12.1995 
(GVOBl. M-V 1996 S. 149), in Kraft am 01.01.1996 

Für den im Lande Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Anteil des Bischöflichen Amtes Schwerin 
wird folgende Kirchensteuerordnung erlassen: 

A.   Kirchensteuerpflicht 

§ 1 

Für den Bereich des Bischöflichen Amtes Schwerin mecklenburgischen Anteils werden im Rahmen 
und in Anwendung der landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern nach den folgenden 
Vorschriften erhoben. 

§ 2 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der römisch-katholischen Kirche (Katholiken), die 
im Bereich des Bischöflichen Amtes Schwerin ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sinne der Abgabenordnung haben. 

(2) Katholik im Sinne des Absatzes 1 ist jeder, der durch die Taufe in der römisch-katholischen Kirche 
oder durch Übertritt von einer anderen Kirche oder christlichen Religionsgemeinschaft oder nach 
empfangener Taufe durch Eintritt oder durch Rücktritt der römisch-katholischen Kirche angehört und 
sich nicht nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts von ihr losgesagt hat (aus der Kirche 
ausgetreten ist). 

(3) Die Kirchensteuerpflicht wird durch kirchliche Maßnahmen, welche die kirchlichen Rechte von 
Steuerpflichtigen einschränken oder aufheben, nicht berührt. 

(4) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. durch Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. Fortzug 

a) aus dem Gebiet des Bischöflichen Amtes für die Diözesankirchensteuer und Ortskirchensteuer, 

b) aus dem Bereich einer Kirchengemeinde für die Ortskirchensteuer mit Ablauf des Kalendermonats, 
in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist, 

3. bei Austritt aus der Kirche mit Ablauf des auf die Austrittserklärung folgenden Kalendermonats. 
Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, ein Zwölftel des Betrages erhoben, der 
sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuer ergäbe. Dies gilt nicht, wenn gleichzeitig die 
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 
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B.   Diözesankirchensteuer 

§ 3 

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs der Kirchengemeinden, der Kirchengemeindeverbände, des 
Bischöflichen Amtes, des Verbandes der Diözesen Deutschlands, der kirchlichen oder katholischen 
Werke und Einrichtungen, des überdiözesanen Finanzbedarfs, caritativer, weltkirchlicher sowie 
sonstiger kirchlicher Zwecke wird eine Diözesankirchensteuer erhoben. 

(2) Die Diözesankirchensteuer wird einzeln oder nebeneinander erhoben als 

a) Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer), 

b) Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

(3) Der Hebesatz (Vomhundertsatz) der Diözesankirchensteuer wird vom Kirchensteuerrat des 
Bischöflichen Amtes Schwerin und vom Apostolischen Administrator gemäß der Satzung des 
Kirchensteuerrates festgesetzt (Kirchensteuerbeschluß). Für das Steuerjahr 1991 wird der 
Hebesatzbeschluß vom Apostolischen Administrator festgesetzt. Für die Kirchensteuer vom 
Einkommen können in dem Kirchensteuerbeschluß ein Mindestbetrag und eine Höchstbegrenzung 
bestimmt werden. Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (Absatz 2b) wird nach Maßgabe einer 
Tabelle erhoben, die einen Bestandteil des Kirchensteuerbeschlusses bildet. 

(4) Der Kirchensteuerbeschluß wird nach Anerkennung durch die Staatsbehörde im Amtsblatt des 
Bischöflichen Amtes Schwerin veröffentlicht. Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter 
Steuerbeschluß vor, gilt der bisherige bis zur Anerkennung eines neuen weiter, längstens jedoch bis 
zum 30. Juni des nächsten Steuerjahres. 

(5) Die kirchlichen Behörden haben die Aufnahme oder Wiederaufnahme der in die römisch-
katholische Kirche Aufgenommenen oder Wiederaufgenommenen den zuständigen staatlichen und 
kommunalen Behörden mitzuteilen; sie haben ferner die in die Kirche aufgenommenen und 
wiederaufgenommenen Lohnsteuerpflichtigen anzuhalten, den Religionsvermerk auf der 
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen. 

§ 4 

(1) Werden Ehegatten zur Steuer vom Einkommen zusammen veranlagt, so kann in den Fällen, in 
denen ein Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, von dem Kirchenmitglied ein gestaffeltes 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben werden, das nach dem Lebensführungsaufwand des 
Kirchenmitgliedes bemessen wird. 

(2) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bemißt sich nach einer besonderen Tabelle, die einen 
Bestandteil des Kirchensteuerbeschlusses bildet. 

(3) Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine Kirchensteuer nach § 3 Abs. 2a 
anzurechnen. 
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§ 5 

Das Aufkommen an Diözesankirchensteuer wird entsprechend dem Haushaltsplan des Bischöflichen 
Amtes Schwerin auf die Bischöfliche Verwaltung, die Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbände sowie auf die sonstigen Zwecke im Sinne von § 3 Abs. 1 aufgeteilt. 

C.   Ortskirchensteuer 

§ 6 

(1) Die Kirchengemeinden des Bischöflichen Amtes Schwerin sind berechtigt, von den Katholiken, 
die der Kirchengemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt angehören, Ortskirchensteuer 
zu erheben.Von dieser Erhebung soll Gebrauch gemacht werden, soweit die Zuweisungen aus 
Diözesankirchensteuer und die sonstigen Einnahmen zur Deckung des ortskirchlichen Finanzbedarfs 
nicht ausreichen. 

(2) Bestehen in einer Kommunalgemeinde mehrere Kirchengemeinden, so soll ein Kirchgeld in 
gleicher Höhe für die einzelnen Kirchengemeinden festgesetzt werden. 

§ 7 

Die Oberkirchensteuer kann als festes oder gestaffeltes Kirchgeld erhoben werden. 

§ 8 

(1) Art und Höhe der Ortskirchensteuer (Kirchgeld) werden durch Beschluß des Kirchenvorstandes 
festgesetzt. Aus dem Ortskirchensteuerbeschluß soll - soweit erforderlich - der Kirchensteuermaßstab, 
die Kirchensteuertabelle und der Fälligkeitstermin hervorgehen. Der Ortskirchensteuerbeschluß bedarf 
der Genehmigung des Bischöflichen Amtes und der Anerkennung der zuständigen staatlichen 
Behörde. Er bleibt solange in Kraft, bis er durch einen neuen Beschluß ersetzt wird, längstens jedoch 
bis zum 30. Juni des nächsten Steuerjahres. Das Bischöfliche Amt kann an Stelle von 
Einzelgenehmigungen die Ortskirchensteuerbeschlüsse aller Kirchengemeinden, die sich im Rahmen 
allgemein genehmigter Sätze bewegen, durch Bekanntmachung im Amtsblatt allgemein genehmigen. 

(2) Der genehmigte Ortskirchensteuerbeschluß ist in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 

D.   Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer 

§ 9 

Die Festsetzung und Erhebung der Diözesankirchensteuer erfolgt durch die staatliche 
Finanzverwaltung. Die Ortskirchensteuern werden von den Kirchengemeinden oder 
Kirchengemeindeverbänden oder in deren Auftrag durch kirchliche Verwaltungsstellen festgesetzt und 
erhoben. 

§ 10 

(1) Das Kirchgeld wird als Ortskirchensteuer von allen Mitgliedern der Kirchengemeinde erhoben, die 
bei Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr vollendet und eigene Einkünfte oder Bezüge haben. 
Unterhalt bei Tätigkeit im Haushalt oder im Betriebe dessen, der den Unterhalt gewährt, gilt als 
eigenes Einkommen. Dies gilt nicht für Ehegatten ohne eigenes Einkommen. 
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(2) Der Kreis der Kirchgeldpflichtigen kann von der Kirchengemeinde, enger als in Absatz 1 
vorgesehen, gefaßt werden. 

(3) Empänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes) 
sind von der Entrichtung des Kirchgeldes befreit. 

(4) Ehegatten werden jeder für sich nach der in ihrer jeweiligen Person gegebenen 
Bemessungsgrundlage zum Kirchgeld veranlagt. 

(5) Das Kirchgeld wird durch einen schriftlichen Bescheid angefordert. 

§ 11 

Bei Erhebung eines gestaffelten Kirchgeldes müssen die Grundsätze für die Staffelung in den 
Beschluß über das Kirchgeld so angegeben werden, daß jeder Kirchgeldpflichtige die Höhe seines 
Kirchgeldes nachprüfen kann. 

§ 12 

Bei mehrfachem Wohnsitz ist für die Erhebung des Kirchgeldes bei Verheirateten diejenige 
Kirchengemeinde zuständig, in deren Bereich die Familie wohnt, bei Ledigen diejenige 
Kirchengemeinde, von der aus der Kirchgeldpflichtige seiner Beschäftigung nachgeht. Im Zweifelsfall 
entscheidet das Bischöfliche Amt. 

§ 13 

Die kirchlichen Behörden und die an der Veranlagung, Erhebung und Verwaltung der Kirchensteuer 
beteiligten Personen sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach Maßgabe der staatlichen 
Vorschriften verpflichtet. 

E.   Rechtsbehelfe 

§ 14126 

Gegen die Heranziehung der Kirchensteuer kann der Kirchensteuerpflichtige innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Veranlagungsbescheides - bzw. nach Bestandskraft der Heranziehung - Einspruch 
einlegen. Die Einlegung eines Einspruchs, der sich gegen die Höhe des Kirchengeldes wegen der noch 
unbestimmten Höhe der im Steuerjahr erzielten Einkünfte richtet, ist nach Ende des Steuerjahres bis 
zum Ablauf der allgemeinen Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung zulässig. 

§ 15 

(1) Einsprüche gegen die Diözesankirchensteuer sind beim Finanzamt einzulegen. Wird der Einspruch 
bei der Kirchenbehörde eingelegt, übermittelt diese den Rechtsbehelf dem zuständigen Finanzamt und 
erteilt Abgabenachricht. 

(2) Einsprüche gegen die Ortskirchensteuer sind beim veranlagenden Kirchenvorstand einzulegen. Der 
Kirchenvorstand legt die Einsprüche mit seiner Stellungnahme dem Bischöflichen Amt vor, soweit er 
Einsprüchen gegen die Ortskirchensteuer nicht abhilft. 

                                                            
 

126 §§ 14, 15, 16 und 17  neu gefasst durch Kirchensteuerordnung vom 9. November 1994. 
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(3) Die Einlegung des Einspruchs hat für die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer keine 
aufschiebende Wirkung. Mit dem Einspruch können Stundung oder Erlaß aus Billigkeitsgründen nicht 
begehrt werden. 

§ 16 

In den in § 15 Abs. 1 aufgeführten Fällen entscheidet das Finanzamt nach Anhörung des Bischöflichen 
Amtes. In den übrigen Fällen entscheidet das Bischöfliche Amt. Jeder ablehnende Bescheid ist zu 
begründen und mit einer Belehrung über den Rechtsbehelf zu versehen. 

§ 17 

Gegen die Einspruchsentscheidung steht dem Steuerpflichtigen innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Bescheides die Klage beim Finanzgericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu. 

§ 18 

(1) Für die Stundung, den Erlaß und die Niederschlagung sind unbeschadet der Regelung des § 12 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Kirchensteuerwesens bei der Diözesankirchensteuer das 
Bischöfliche Amt, bei der Ortskirchensteuer der Kirchenvorstand zuständig. 

(2) Das Bischöfliche Amt hat das Recht, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend 
festzusetzen. 

F.   Schlußbestimmungen 

§ 19 

Die für die Kirchengemeinden ergangenen Bestimmungen dieser Kirchensteuerordnung finden auf die 
Kirchengemeindeverbände sinngemäß Anwendung. Die dem Kirchenvorstand zustehenden Befugnisse 
werden von dem Verbandsausschuß wahrgenommen. 

§ 20 

Die zur Durchführung dieser Kirchensteuerordnung erforderlichen Bestimmungen werden vom 
Bischöflichen Amt erlassen. 

§ 21 

Diese Kirchensteuerordnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. Etwaige entgegenstehende Vorschriften 
treten zum gleichen Termin außer Kraft. Die Kirchensteuerordnung wird im Amtsblatt des 
Bischöflichen Amtes Schwerin veröffentlicht. 

Schwerin, den 30. 11. 1990 

Apostolischer Administrator Kanzler 
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13.9.7 Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs (Kirchensteuerordnung)127 

Vom 20.09.2008 (GVOBl. M-V 2009, 56) 

Erster Abschnitt:   Steuerberechtigung 

§ 1   Grundsatz 

(1) In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs werden im Rahmen und in 
Anwendung der bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern aufgrund Artikel 17 
des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 
(GVOBl. M-V S. 559), aufgrund dieses Kirchengesetzes und nach Maßgabe von 
Kirchensteuerbeschlüssen festgesetzt und erhoben. 

(2) Im Kirchensteuerbeschluss ist auch festzulegen, ob und für welche innerhalb des Landes 
steuerberechtigte kirchensteuererhebende Kirche die Ausübung des Besteuerungsrechts mit staatlicher 
Genehmigung nach Maßgabe einer zwischen diesen Kirchen abzuschließenden Vereinbarung 
wahrgenommen wird. 

§ 2   Kirchliche Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse 

(1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs erhebt als gemeinschaftlicher 
Steuerverband zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Landeskirche und ihrer 
Kirchgemeinden Landeskirchensteuern nach Maßgabe des § 7. 

(2) Die Kirchgemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs erheben als 
gemeindlicher Steuerverband ein allgemeines Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) als Ortskirchensteuer 
zur Finanzierung ortskirchlicher Aufgaben nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Höhe des 
gestaffelten Kirchgeldes. 

§ 3   Staatliche Anerkennung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse und deren 
Veröffentlichung 

(1) Die in der Form eines Kirchengesetzes zu verabschiedenden kirchlichen Steuerordnungen und 
Beschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung des Finanzministeriums. 

(2) Unbeschadet der Veröffentlichung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse sowie ihrer 
Änderungen und Ergänzungen in der für Steuergesetze vorgeschriebenen Form erfolgt die 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt. 

(3) Liegt zu Beginn eines Kalenderjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der zuletzt 
anerkannte Kirchensteuerbeschluss bis zur Anerkennung des neuen Beschlusses entsprechend 
anzuwenden. 

                                                            
 

127 Gesetz aufgehoben durch § 37 Abs. 2 Nr. 1 der Kirchensteuerordnung vom 25. September 2013 
(GVOBl. M-V S. 669) 
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Zweiter Abschnitt:   Kirchensteuerpflicht der Kirchenmitglieder 

§ 4   Grundsatz der Kirchensteuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind die Kirchenmitglieder der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs nach Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen und der Kirchensteuerbeschlüsse. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht besteht hinsichtlich der Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 gegenüber der 
Landeskirche als gemeinschaftlichem Steuerverband, hinsichtlich des allgemeinen Kirchgeldes 
(Gemeindekirchgeldes) gegenüber der Kirchgemeinde als gemeindlichem Steuerverband. 

§ 5   Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Kirchensteuerpflicht in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs beginnt mit 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Mitgliedschaft oder die Begründung des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts im Bereich der Landeskirche folgt. Sie beginnt nicht 
vor Beendigung einer vorangegangenen Kirchensteuerpflicht. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod zu dem Zeitpunkt, zu dem die Pflicht zur Entrichtung der betreffenden Maßstabsteuer 
endet, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist, 

4. bei Übertritt zu einer anderen steuererhebenden Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Übertritt wirksam geworden ist. Im Fall eines Übertritts in eine andere Kirche reicht eine Mitteilung 
der aufnehmenden Kirche an den Steuerpflichtigen und das Standesamt aus, wenn eine entsprechende 
Vereinbarung zwischen den beteiligten Kirchen besteht. 

§ 6   Kirchensteuerpflicht für die außerhalb des Gebiets der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs wohnenden Mitglieder 

(1) Die Kirchensteuerpflicht besteht außerdem für die außerhalb des Gebiets der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wohnenden Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs, soweit für ihre Einkünfte aus einer im Gebiet der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gelegenen Betriebsstätte im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes i. V. m. der Lohnsteuerrichtlinie Lohnsteuer einbehalten wird oder in 
Mecklenburg-Vorpommern eine Veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt wird. 

(2) Im Kirchensteuerbeschluss ist festzulegen, wie für Kirchenmitglieder der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 
Land Mecklenburg-Vorpommern haben, Landeskirchensteuer festgesetzt und erhoben wird. 

Dritter Abschnitt:   Kirchensteuerarten 

§ 7   Kirchensteuerarten und deren Anrechenbarkeit 

(1) Kirchensteuern nach § 2 werden festgesetzt und erhoben: 
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1. als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), 

2. als allgemeines Kirchgeld in gestaffelten Beträgen, 

3. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 1 können auch als Mindestbetrag festgesetzt und erhoben 
werden, sofern der Kirchensteuerbeschluss dies bestimmt. 

(3) Im Kirchensteuerbeschluss kann festgelegt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf 
Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom 
Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 und dem besonderen Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 3 ist eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag festgesetzt wird. Eine Anrechnung des 
allgemeinen Kirchgeldes auf die vorgenannten Steuern ist ausgeschlossen. 

§ 8   Kirchensteueranspruch 

(1) Soweit sich aus staatlichen oder kirchlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt, gelten für den 
Kirchensteueranspruch bei der Kirchensteuer vom Einkommen die Bestimmungen über die 
Einkommensteuer. 

(2) Für die übrigen Kirchensteuern werden die erforderlichen Bestimmungen in diesem Kirchengesetz, 
im Kirchensteuerbeschluss oder in dem Kirchengesetz über die Höhe des gestaffelten Kirchgeldes 
getroffen. 

Vierter Abschnitt:   Verwaltung der Kirchensteuer 

§ 9   Grundsatz der Verwaltung der Kirchensteuer; Auskunftspflicht 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern mit Ausnahme des allgemeinen Kirchgeldes 
(Gemeindekirchgeldes) wird nach Maßgabe der gesetzlichen und der kirchengesetzlichen 
Bestimmungen den Finanzämtern übertragen. Die dafür erforderlichen Anträge stellt der 
Oberkirchenrat. 

(2) Die Verwaltung des allgemeinen Kirchgeldes (Gemeindekirchgeldes) obliegt den Kirchgemeinden 
im Rahmen des Beschlusses der Landessynode über das allgemeine Kirchgeld (Gemeindekirchgeld). 
Die Kirchgemeinden können die Landeskirche mit der Erhebung des allgemeinen Kirchgeldes 
beauftragen. 

(3) Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind verpflichtet, das 
Steuergeheimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren. 

(4) Wer mit Kirchensteuern in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer beauftragten Stelle und dem Oberkirchenrat oder der von ihm beauftragten Stelle Auskunft über 
alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten 
Kirche oder Religionsgesellschaft abhängt. Kirchensteuerpflichtige haben darüber hinaus die zur 
Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

(5) Soll auf Antrag des Kirchensteuerpflichtigen auf Kapitalerträge durch den Schuldner der 
Kapitalerträge (Kirchensteuerabzugsverpflichteter) Kirchensteuer einbehalten werden, hat der 
kirchensteuerpflichtige Gläubiger im Falle der Zugehörigkeit zur Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs gegenüber dem Schuldner oder der auszahlenden Stelle seine 
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Kirchenmitgliedschaft zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu erklären. Der 
Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die durch den Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den 
Kirchensteuerabzug verwenden; für andere Zwecke darf er sie nur verwenden, soweit der 
Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist. 

(6) Für die Verwaltung der Kirchensteuer nach Absatz 1 erhält das Land eine Entschädigung in Höhe 
eines Anteils des Kirchensteueraufkommens, der einvernehmlich zwischen dem Land und der 
kirchensteuererhebenden Kirche festgelegt wird. 

§ 10   Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge) 

(1) Die Verwaltung (Festsetzung, Erhebung einschließlich Vollstreckung) der der Landeskirche 
zustehenden Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge) und des besonderen Kirchgeldes 
von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört, erfolgt durch die Finanzverwaltung. 

(2) Die Verwaltung des besonderen Kirchgeldes von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört, kann durch die Finanzämter nur 
übernommen werden, wenn zur Ermittlung des gemeinsam zu versteuernden Einkommens des 
Kirchensteuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt 
wird. 

§ 11   Kirchensteuer im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren 

(1) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch die Finanzämter verwaltet 
wird, ist der Kirchensteuerabzugsverpflichtete verpflichtet, nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von allen 
kirchensteuerpflichtigen Gläubigern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der 
Abgabenordnung im Land Mecklenburg-Vorpommern mit dem für Mecklenburg-Vorpommern 
maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und an das für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die 
Besteuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen 
abzuführen. 

(2) Auf Antrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ist für Kirchenmitglieder 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes mit dem in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche geltenden Steuersatz einzubehalten und abzuführen, sofern 
diese Kirchensteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten außerhalb des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einzubehalten ist. 

(3) Die Verwaltung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird auf die Finanzämter 
übertragen. Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat die Kirchensteuer an das für ihn für die 
Besteuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt abzuführen. Das Finanzamt hat die 
empfangenen Kirchensteuerbeträge unmittelbar an die von der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs benannte Stelle weiterzuleiten. 

(4) Kirchensteuerabzugsverpflichteter im Sinne dieses Gesetzes ist der zur Vornahme des 
Kapitalertragsteuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlende Stelle im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder, wenn der 
Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete die Kapitalerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger auszahlt, 
die Person oder Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des Schuldners an den Gläubiger 
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vornimmt (Depotbank), wenn sich das Finanzamt, das für die Besteuerung dieser Schuldner, Personen 
oder Stellen nach dem Einkommen zuständig ist, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 

(5) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, findet bei kirchensteuerpflichtigen Gläubigern mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung im Land Mecklenburg-
Vorpommern § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes Anwendung. Entsprechendes gilt, wenn 
der Kirchensteuerpflichtige eine Kirchensteuerveranlagung im Sinne des § 51a Abs. 2d des 
Einkommensteuergesetzes beantragt. 

Fünfter Abschnitt:   Besteuerungsverfahren 

§ 12   Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer und des allgemeinen und besonderen Kirchgeldes 

(1) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land Mecklenburg-
Vorpommern haben, werden die Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) nach 
Maßgabe der §§ 15 bis 17 nach der jeweils in der Person des Kirchensteuerpflichtigen gegebenen 
Bemessungsgrundlage (Höhe der Einkommensteuerschuld) erhoben. Für die Ermittlung der 
Kirchensteuer ist § 51a des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(2) Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist im Steuerabzugsverfahren nur von dem 
Kapitalertragsteuerpflichtigen einzubehalten, der der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs angehört. Sie bemisst sich nach der Kapitalertragsteuer des Kirchensteuerpflichtigen. 
Dies gilt für Kapitalerträge, an denen mehrere Personen beteiligt sind, nur dann, wenn für sämtliche 
Beteiligte dasselbe Kirchensteuermerkmal gilt oder wenn ausschließlich Ehegatten an den 
Kapitalerträgen beteiligt sind. Sind ausschließlich Ehegatten an den Kapitalerträgen beteiligt, werden 
die Kapitalerträge den Ehegatten hälftig zugerechnet, wenn sie nicht gemeinsam einen abweichenden 
Aufteilungsmaßstab erklären. Für die Ermittlung der Kirchensteuer ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(3) Wird die Kirchensteuer auf Kapitalerträge nicht nach Absatz 2 einbehalten, erfolgt eine 
Veranlagung nach § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes. Bemessungsgrundlage ist die 
geminderte Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes. 

(4) Für das allgemeine Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 2) und das besondere Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 3) 
werden die Bemessungsgrundlagen in den kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüssen näher 
bestimmt. Die Höhe dieser Kirchensteuern kann sowohl in festen Beträgen als auch durch gestaffelte 
Sätze festgelegt werden. Sie soll maßgeblich durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in 
Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bestimmt sein. Als Anhaltspunkt kann das zu 
versteuernde Einkommen dienen. 

(5) Wird für das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche oder Religionsgesellschaft angehört, das gemeinsam zu versteuernde 
Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes als Bemessungsgrundlage bestimmt, so ist der 
Betrag maßgebend, der auch für die Ermittlung der Einkommensteuer nach Maßgabe des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes zu Grunde zu legen ist. 

(6) Bei Kirchensteuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, wird die im 
Lohnsteuerabzugsverfahren einbehaltene Kirchensteuer und auf Antrag die im 
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Kapitalertragsteuerverfahren einbehaltene Kirchensteuer auf die veranlagte Kirchensteuer 
angerechnet. 

§ 13   Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in konfessionsgleicher Ehe lebenden 
Ehegatten 

Ehegatten, die beide der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs angehören 
(konfessionsgleiche Ehe) und zur Einkommensteuer zusammenveranlagt werden, werden gemeinsam 
zur Kirchensteuer herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen die Ehegatten 
festgesetzten Einkommensteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im Sinne der 
Abgabenordnung. 

§ 14   Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in konfessionsverschiedener Ehe 
lebenden Ehegatten 

(1) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder Religionsgesellschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des Zuschlages zur 
Einkommensteuer 

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) und bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach der nach § 12 Abs. 1 ermittelten Steuer jedes 
Ehegatten, 

2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach der Hälfte der ermittelten Steuer beider Ehegatten. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 haften die Ehegatten als Gesamtschuldner. Im 
Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

§ 15   Festsetzung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in 
glaubensverschiedener Ehe lebenden Ehegatten 

(1) Leben Ehegatten nicht dauernd getrennt und gehört nur ein Ehegatte der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des 
Zuschlages zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) 

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes), bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach dem Teil der nach § 12 Abs. 1 ermittelten 
Steuer des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten, 

2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) für den 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten nach dem Teil der nach § 12 Abs. 1 ermittelten gemeinsamen 
Steuer, der auf diesen Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der 
Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
(Einkommensteuertarif) ohne Berücksichtigung der in § 32a Abs. 1 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes genannten besonderen Tarifvorschriften auf die Einkünfte jedes Ehegatten 
ergeben würde, aufgeteilt wird. § 51a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der 
Einkünfte eines jeden Ehegatten anzuwenden. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld eine 
nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelte 
Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert 
ermittelte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden 
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Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a Abs. 
2d des Einkommensteuergesetzes. 

Unberührt bleiben die kirchlichen Bestimmungen über das besondere Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Im Lohnabzugsverfahren wird die Kirchensteuer für den anderen Ehegatten nur aus der von diesem 
Ehegatten zu entrichtenden, nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes ermittelten 
Lohnsteuer erhoben. 

§ 16   Allgemeines Kirchgeld 

Kirchensteuer als allgemeines Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) wird nach Maßgabe des 
Kirchengesetzes über das gestaffelte Kirchgeld festgesetzt und erhoben. 

§ 17   Festsetzungszeitraum und Entstehen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis 

(1) Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Einkommensteuer (§ 7 Abs. 1 Nr. 1) und als besonderes 
Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden 
Religionsgesellschaft angehört (§ 7 Abs. 1 Nr. 3), festgesetzt wird, entsteht vorbehaltlich des Satzes 2 
mit Ablauf des Zeitraumes, für den die Veranlagung vorgenommen wird (Veranlagungszeitraum). Für 
Steuerabzugsbeträge entsteht die Kirchensteuer im Zeitpunkt des Zufließens der 
steuerabzugspflichtigen Einkünfte, für Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem 
die Vorauszahlungen zu entrichten sind. 

(2) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages festgesetzt, 
der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die 
Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. 

(3) Für die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer sind Absatz 2 Satz 1 und 2 
nicht anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt 
des Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 

(4) Die Kirchensteuer, die als allgemeines Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 2) von den Kirchen oder 
Religionsgesellschaften festgesetzt wird, entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das die 
Kirchensteuer festgesetzt wird. 

§ 18   Erhebung und Entrichtung der Kirchensteuer 

(1) Kirchensteuer, deren Verwaltung gemäß § 10 Abs. 1 den Finanzämtern übertragen worden ist, ist 
zugleich mit der Einkommensteuer, der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer und der Vermögensteuer 
zu veranlagen und zu erheben. 

(2) Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen ist im Lohnsteuerabzugsverfahren zu erheben. 
Arbeitgeber mit lohnsteuerlicher Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern haben die Kirchensteuer 
von allen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im 
Sinne der Abgabenordnung in Mecklenburg-Vorpommern mit dem im Land maßgeblichen Steuersatz 
im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens einzubehalten und an das für die lohnsteuerliche 
Betriebsstätte zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Mecklenburgs abzuführen. 
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(3) Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, wenn die 
Arbeitnehmer 

1. von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern 
entlohnt werden und 

2. einer kirchensteuererhebenden evangelischen Kirche angehören, deren Gebiet im Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland liegt. 

(4) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder Religionsgesellschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe), ist die Kirchensteuer im Lohnsteuerabzugsverfahren bei jedem 
Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

(5) Kirchensteuer der kirchensteuerpflichtigen Bezieher von Kapitalerträgen ist im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren zu erheben. Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete haben die 
Kirchensteuer von Kapitalerträgen nach Maßgabe des vom Kirchensteuerpflichtigen durch 
schriftlichen Antrag mitgeteilten oder des vom Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
übermittelten Kirchensteuermerkmals mit dem für deren kirchensteuererhebende Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Mecklenburgs maßgeblichen Hebesatz und den hierfür geltenden 
landesrechtlichen Bestimmungen einzubehalten, bei dem für die Betriebsstätte zuständigen Finanzamt 
anzumelden und dorthin zur Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Kirche abzuführen. Wird die 
als Zuschlag auf Kapitalerträge zu erhebende Kirchensteuer nicht als Kirchensteuerabzug vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, erfolgt eine Veranlagung gemäß § 12 Abs. 3. 

(6) Auf die Haftung des Arbeitgebers und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers für die 
Kirchenlohnsteuer oder des Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Kirchenkapitalertragsteuer 
finden die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes über die Haftung des Abzugsverpflichteten und 
die Inanspruchnahme des Steuerschuldners für die Lohn- oder Kapitalertragsteuer entsprechende 
Anwendung. 

§ 19   Kirchensteuer in den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) 

(1) In den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß §§ 40, 40a Abs. 1, 2a bis 5 und 40b des 
Einkommensteuergesetzes kann der Arbeitgeber bei der Erhebung der Kirchensteuer wählen zwischen 
einem vereinfachten Verfahren und einem Nachweisverfahren (Individualerhebung), in welchem er 
nachweist, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehören. Macht der Arbeitgeber von der Individualerhebung der 
Kirchensteuer bei kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern keinen Gebrauch, hat er im vereinfachten 
Verfahren für sämtliche Arbeitnehmer pauschale Lohnkirchensteuer zu entrichten. 

(2) In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzuwendungen gemäß § 37b des 
Einkommensteuergesetzes gilt Absatz 1 entsprechend. Weist der Steuerpflichtige die 
Nichtzugehörigkeit einzelner Empfänger von Zuwendungen zu einer kirchensteuererhebenden Kirche 
oder Religionsgesellschaft nach, so stellt die pauschalierte Einkommensteuer insoweit keine 
Bemessungsgrundlage für die pauschalierte Kirchensteuer dar. 

(3) Im Kirchensteuerbeschluss werden insbesondere der für das vereinfachte Verfahren geltende 
ermäßigte pauschale Kirchensteuersatz sowie die Aufteilung der pauschalen Kirchensteuer auf die 
kirchensteuererhebenden Kirchen festgelegt. 
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§ 20   Abweichende Festsetzung, Stundung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung, 
Einschränkung der Vollstreckung 

(1) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter die Maßstabsteuer ganz oder 
teilweise abweichend festgesetzt, gestundet oder aus Billigkeitsgründen erlassen, niedergeschlagen 
oder abweichend festgesetzt oder wird die Vollziehung des Bescheides über die Maßstabsteuer 
ausgesetzt oder die Vollstreckung beschränkt oder eingestellt, so umfasst die Entscheidung des 
Finanzamtes ohne besonderen Antrag auch die danach bemessene Kirchensteuer. Entsprechendes gilt, 
wenn die Festsetzung einer Maßstabsteuer geändert oder berichtigt wird oder eine Maßstabsteuer aus 
Rechtsgründen zu erstatten ist. Auf das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe), ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Recht des Oberkirchenrats, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen, 
zu stunden, zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Bescheides über die Kirchensteuer 
auszusetzen, bleibt unberührt. 

(3) Entscheidungen der Kirche über Anträge auf Stundung, Erlass, Niederschlagung oder Aussetzung 
der Vollziehung von Kirchensteuern in den Fällen des Absatzes 2 binden die Finanzverwaltung sowie 
die Gemeinden und Landkreise. 

§ 21   Verfahrensrechtliche Vorschriften 

(1) Soweit sich aus dem Kirchensteuergesetz des Landes, diesem Kirchengesetz oder anderen 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, finden die Abgabenordnung sowie die zu ihrer Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften Anwendung. Nicht anzuwenden sind die Vorschriften über die 
Verzinsung, die Säumniszuschläge sowie die Bestimmungen über das Straf- und Bußgeldverfahren. 

(2) Die Vollstreckung der Kirchensteuern obliegt den Finanzämtern. Es gelten die Vorschriften des 
Sechsten Teils der Abgabenordnung entsprechend. 

§ 22   Aufteilung des Kirchensteueraufkommens 

(1) Die von den Finanzämtern festgesetzten und erhobenen Kirchensteuern fließen von der staatlichen 
Finanzverwaltung unmittelbar der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu. 

(2) Das Aufkommen an Landeskirchensteuern wird zwischen der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und ihren Kirchgemeinden im Wege des innerkirchlichen 
Finanzausgleichs nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelungen aufgeteilt. 

(3) Der Oberkirchenrat ist befugt, Kirchensteuer- und Kirchengrenzgänger-Ausgleichsvereinbarungen 
sowie Pauschalierungsvereinbarungen mit anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften 
abzuschließen und durchzuführen. 

Sechster Abschnitt:   Rechtsbehelfe in Kirchensteuerangelegenheiten 

§ 23   Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher 
Rechtsbehelf nach Maßgabe des Siebten Teils der Abgabenordnung der Einspruch zu. Der Einspruch 
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides bei der im Steuerbescheid 
angegebenen Stelle einzulegen. Ist die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 10 Abs. 1 den 
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Finanzämtern übertragen, so entscheidet das zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem 
Oberkirchenrat über den Einspruch. 

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der Kirchensteuer zu Grunde liegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer) gestützt 
werden. 

(3) Ist die Verwaltung der Kirchensteuer nicht auf die Finanzämter übertragen, so entscheidet der 
Oberkirchenrat über den Einspruch. 

§ 24   Klageverfahren, notwendige Beiladung 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Finanzrechtsweg gegeben. Dies gilt auch, soweit 
die Kirchensteuern von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs oder ihrer 
Kirchgemeinden selbst verwaltet werden. 

(2) Das Finanzgericht lädt in kirchenrechtlichen Abgabeangelegenheiten diejenige kirchliche 
Körperschaft, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung als Kirchensteuergläubiger 
unmittelbar berührt sind, bei. 

§ 25   Rechtsbehelfsverfahren gegen das allgemeine Kirchgeld 

Gegen den Kirchgeldbescheid über das allgemeine Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) ist der Einspruch 
zulässig. Über den Einspruch entscheidet der Oberkirchenrat. 

Siebter Abschnitt:   Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26   Aus- und Durchführungsbestimmungen 

Die zur Ergänzung und Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften erlässt 
die Kirchenleitung durch Verordnung. Durchführungsbestimmungen erlässt der Oberkirchenrat. 

§ 27   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen ist 
dieses Gesetz erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. 

(2) Gleichzeitig tritt die Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs vom 1. Dezember 2001(Kirchensteuerordnung), veröffentlicht im KABl. 2001 S. 102, 
geändert durch Änderungsgesetz vom 1. Juni 2002 (KABl. 2002 S. 96) und geändert durch 
Änderungsgesetz vom 17. November 2002 (KABl. 2002 S. 94), außer Kraft. 

Die Landessynode hat vorstehendes Kirchengesetz beschlossen. 

Schwerin, 20. September 2008 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Dr. von Maltzahn 

Landesbischof 

Anlage 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Steuern 
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Staatliche Anerkennung der Kirchlichen Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs vom 20. September 2008 (Kirchensteuerordnung) 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Die Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 20. 
September 2008 (Kirchensteuerordnung) wird hiermit anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 4. Dezember 2008 

Hinrich Seidel 

13.9.8 Kirchliche Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche 
(Kirchensteuerordnung)128  

Vom 19.10.2008 (6191-6) 

Erster Abschnitt:   Steuerberechtigung 

§ 1   Grundsatz 

(1) In der Pommerschen Evangelischen Kirche werden im Rahmen und in Anwendung der bundes- 
und landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern aufgrund Artikel 17 des Vertrages zwischen 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
und der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 (GVOBl. M-V S. 559), aufgrund 
dieses Kirchengesetzes und nach Maßgabe von Kirchensteuerbeschlüssen festgesetzt und erhoben. 

(2) Im Kirchensteuerbeschluss ist auch festzulegen, ob und für welche innerhalb des Landes 
steuerberechtigte kirchensteuererhebende Kirche die Ausübung des Besteuerungsrechts mit staatlicher 
Genehmigung nach Maßgabe einer zwischen diesen Kirchen abzuschließenden Vereinbarung 
wahrgenommen wird. 

§ 2   Kirchliche Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse 

(1) Die Pommersche Evangelische Kirche erhebt als gemeinschaftlicher Steuerverband zur Deckung 
des allgemeinen Finanzbedarfs ihrer Kirchengemeinden und der Landeskirche Kirchensteuern nach 
Maßgabe des § 7. Der Einzug und die Verwaltung erfolgen durch die Landeskirche, soweit nicht 
gemäß § 11 Abs. 1 eine Übertragung vorgenommen worden ist. 

(2) Die Kirchengemeinden der Pommerschen Evangelische Kirche können als gemeindlicher 
Steuerverband ein allgemeines Kirchgeld als Ortskirchensteuer zur Finanzierung ortskirchlicher 
Aufgaben nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Höhe des gestaffelten Kirchgeldes erheben. 

                                                            
 

128 G aufgeh. durch § 37 Abs. 2 Nr. 3 der Kirchensteuerordnung vom 25. September 2013 (GVOBl. 
M-V S. 669) 
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§ 3   Staatliche Anerkennung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse und deren 
Veröffentlichung 

(1) Die in der Form eines Kirchengesetzes zu verabschiedenden kirchlichen Steuerordnungen und 
Beschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung des Finanzministeriums. 

(2) Unbeschadet der Veröffentlichung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse sowie ihrer 
Änderungen und Ergänzungen in der für Steuergesetze vorgeschriebenen Form erfolgt die 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt. 

(3) Liegt zu Beginn eines Kalenderjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der zuletzt 
anerkannte Kirchensteuerbeschluss bis zur Anerkennung des neuen Beschlusses entsprechend 
anzuwenden. 

Zweiter Abschnitt:   Kirchensteuerpflicht der Kirchenmitglieder 

§ 4   Grundsatz der Kirchensteuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind die Kirchenmitglieder der Pommerschen Evangelischen Kirche nach 
Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen und der Kirchensteuerbeschlüsse. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht besteht gegenüber der Kirchengemeinde. 

§ 5   Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Kirchensteuerpflicht in der Pommerschen Evangelischen Kirche beginnt mit dem ersten Tag 
des Monats, der auf den Beginn der Mitgliedschaft oder die Begründung des Wohnsitzes oder des 
gewöhnlichen Aufenthalts im Bereich der Landeskirche folgt. Sie beginnt nicht vor Beendigung einer 
vorangegangenen Kirchensteuerpflicht. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod zu dem Zeitpunkt, zu dem die Pflicht zur Entrichtung der betreffenden Maßstabsteuer 
endet, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist, 

4. bei Übertritt zu einer anderen steuererhebenden Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Übertritt wirksam geworden ist. Im Fall eines Übertritts in eine andere Kirche reicht eine Mitteilung 
der aufnehmenden Kirche an den Steuerpflichtigen und die Meldebehörde aus, wenn eine 
entsprechende Vereinbarung zwischen den beteiligten Kirchen besteht. 

§ 6   Kirchensteuerpflicht für die außerhalb des Gebiets der Pommerschen Evangelischen 
Kirche wohnenden Mitglieder 

(1) Die Kirchensteuerpflicht besteht außerdem für die außerhalb des Gebiets der Pommerschen 
Evangelischen Kirche wohnenden Mitglieder der Pommerschen Evangelischen Kirche, soweit für ihre 
Einkünfte aus einer im Gebiet der Pommerschen Evangelischen Kirche gelegenen Betriebsstätte im 
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Sinne des Einkommenssteuergesetzes i. V. m. der Lohnsteuerrichtlinie Lohnsteuer einbehalten wird 
oder in Mecklenburg-Vorpommern eine Veranlagung zur Einkommenssteuer durchgeführt wird. 

(2) In Gebietsteilen der Pommerschen Evangelischen Kirche, die außerhalb des Landes Mecklenburg-
Vorpommern liegen, ist die Kirchliche Steuerordnung der in dem anderen Land überwiegend 
zuständigen Gliedkirche der EKD anzuwenden. 

Dritter Abschnitt:   Kirchensteuerarten 

§ 7   Kirchensteuerarten und deren Anrechenbarkeit 

(1) Kirchensteuern nach § 2 werden festgesetzt und erhoben: 

1. als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), 

2. als allgemeines Kirchgeld in gestaffelten Beträgen, 

3. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 1 können auch als Mindestbetrag festgesetzt und erhoben 
werden, sofern der Kirchensteuerbeschluss dies bestimmt. 

(3) Im Kirchensteuerbeschluss kann festgelegt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf 
Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom 
Einkommen nach Absatz 1 Nr.1 und dem besonderen Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 3 ist eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag festgesetzt wird. Eine Anrechnung des 
allgemeinen Kirchgeldes auf die vorgenannten Steuern ist ausgeschlossen. 

§ 8   Kirchensteueranspruch 

(1) Soweit sich aus staatlichen oder kirchlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt, gelten für den 
Kirchensteueranspruch bei der Kirchensteuer vom Einkommen die Bestimmungen über die 
Einkommensteuer. 

(2) Für die übrigen Kirchensteuern werden die erforderlichen Bestimmungen in diesem Kirchengesetz, 
dem Kirchengesetz über die Höhe des gestaffelten Kirchgeldes oder im Kirchensteuerbeschluss 
getroffen. 

 

Vierter Abschnitt:   Verwaltung der Kirchensteuer 

§ 9   Grundsatz der Verwaltung der Kirchensteuer; Auskunftspflicht 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern mit Ausnahme des allgemeinen Kirchgeldes wird nach 
Maßgabe der gesetzlichen und der kirchengesetzlichen Bestimmungen den Finanzämtern übertragen. 
Die dafür erforderlichen Anträge stellt das Konsistorium. 

(2) Die Verwaltung des allgemeinen Kirchgeldes obliegt den Kirchengemeinden. Die 
Kirchengemeinden können den Kirchenkreis oder die Landeskirche mit der Erhebung des allgemeinen 
Kirchgeldes beauftragen. 
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(3) Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind verpflichtet, das 
Steuergeheimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren. 

(4) Soll auf Antrag des Kirchensteuerpflichtigen auf Kapitalerträge durch den Schuldner der 
Kapitalerträge (Kirchensteuerabzugsverpflichteter) Kirchensteuer einbehalten werden, hat der 
Kirchensteuerpflichtige im Falle der Zugehörigkeit zur Pommerschen Evangelischen Kirche 
gegenüber dem Schuldner oder der auszahlenden Stelle seine Kirchenmitgliedschaft zur Pommerschen 
Evangelischen Kirche zu erklären. Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die durch den 
Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den Kirchensteuerabzug verwenden; für andere Zwecke 
darf er sie nur verwenden, soweit der Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen 
ist. 

§ 10   Auskunftspflicht des Steuerpflichtigen 

Wer mit Kirchensteuern in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser Steuer 
beauftragten Stelle und dem Konsistorium oder der von ihm beauftragten Stelle Auskunft über alle 
Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten Kirche 
oder Religionsgesellschaft abhängt. Kirchensteuerpflichtige haben darüber hinaus die zur Festsetzung 
und Erhebung der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 11   Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge) 

(1) Die Verwaltung (Festsetzung, Erhebung einschließlich Vollstreckung) der den Kirchengemeinden 
zustehenden Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge) und des besonderen Kirchgeldes 
von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört, erfolgt durch die Finanzverwaltung. 

(2) Die Verwaltung des besonderen Kirchgeldes von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört, kann durch die Finanzämter nur 
übernommen werden, wenn zur Ermittlung des gemeinsam zu versteuernden Einkommens des 
Kirchensteuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt 
wird. 

(3) Für die Verwaltung der Kirchensteuer nach Absatz 1 erhält das Land eine Entschädigung in Höhe 
eines Anteils des Kirchensteueraufkommens, der einvernehmlich zwischen dem Land und der 
kirchensteuererhebenden Kirche festgelegt wird. 

(4) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch die Finanzämter verwaltet 
wird, ist der Kirchensteuerabzugsverpflichtete verpflichtet, nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von allen 
Kirchensteuerpflichtigen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung 
im Land Mecklenburg-Vorpommern mit dem für Mecklenburg-Vorpommern maßgeblichen Steuersatz 
einzubehalten und an das für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen. 

(5) Auf Antrag der Pommerschen Evangelischen Kirche ist für Kirchenmitglieder der Pommerschen 
Evangelischen Kirche Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a 
Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes mit dem in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
geltenden Steuersatz einzubehalten und abzuführen, sofern diese Kirchensteuer durch den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern, jedoch 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einzubehalten ist. 
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(6) Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat die Kirchensteuer an das für ihn für die Besteuerung 
nach dem Einkommen zuständige Finanzamt abzuführen. Das Finanzamt hat die empfangenen 
Kirchensteuerbeträge unmittelbar an die von der Pommerschen Evangelischen Kirche benannte Stelle 
weiterzuleiten. 

(7) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, findet bei kirchensteuerpflichtigen Gläubigern mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung im Land Mecklenburg-
Vorpommern § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes Anwendung. Entsprechendes gilt, wenn 
der Kirchensteuerpflichtige eine Kirchensteuerveranlagung im Sinne des § 51a Abs. 2d des 
Einkommensteuergesetzes beantragt. 

Fünfter Abschnitt:   Besteuerungsverfahren 

§ 12   Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) und des allgemeinen und besonderen 
Kirchgeldes 

(1) Für Kirchenmitglieder der Pommerschen Evangelischen Kirche werden die Kirchensteuern als 
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) nach Maßgabe der §§ 15 und 16 nach der jeweils in der 
Person des Kirchensteuerpflichtigen gegebenen Bemessungsgrundlage (Höhe der 
Einkommensteuerschuld) erhoben. Für die Ermittlung der Kirchensteuer ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(2) Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist im Steuerabzugsverfahren nur von den 
Kapitalertragsteuerpflichtigen einzubehalten, die der Pommerschen Evangelischen Kirche angehören. 
Sie bemisst sich nach der Kapitalertragsteuer des Kirchensteuerpflichtigen. Dies gilt für 
Kapitalerträge, an denen mehrere Personen beteiligt sind, nur dann, wenn für sämtliche Beteiligte 
dasselbe Kirchensteuermerkmal gilt oder wenn ausschließlich Ehegatten an den Kapitalerträgen 
beteiligt sind. Sind ausschließlich Ehegatten an den Kapitalerträgen beteiligt, werden die 
Kapitalerträge den Ehegatten hälftig zugerechnet, wenn sie nicht gemeinsam einen abweichenden 
Aufteilungsmaßstab erklären. Für die Ermittlung der Kirchensteuer ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(3) Wird die Kirchensteuer auf Kapitalerträge nicht nach Absatz 2 einbehalten, erfolgt eine 
Veranlagung nach § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes. Bemessungsgrundlage ist die 
geminderte Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes. 

(4) Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe) ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Kirchensteuerpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei das 
gemeinsam zu versteuernde Einkommen nach § 2 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes der Ehegatten 
als Anhaltspunkt dient. § 51a des Einkommensteuergesetzes ist für die Ermittlung der 
Einkommensteuer zu Grunde zu legen. 

(5) Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe), wird nach gestaffelten Sätzen festgesetzt und erhoben, deren Höhe im 
Kirchensteuerbeschluss bestimmt wird. 
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(6) Bei Kirchensteuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, wird die im 
Lohnsteuerabzugsverfahren einbehaltene Kirchensteuer und auf Antrag die im 
Kapitalertragsteuerverfahren einbehaltene Kirchensteuer auf die veranlagte Kirchensteuer 
angerechnet. 

§ 13   Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in konfessionsgleicher Ehe lebenden 
Ehegatten 

Ehegatten, die beide der Pommerschen Evangelischen Kirche angehören (konfessionsgleiche Ehe) und 
zur Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, werden gemeinsam zur Kirchensteuer 
herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen die Ehegatten festgesetzten 
Einkommensteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. 

§ 14   Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in konfessionsverschiedener Ehe 
lebenden Ehegatten 

(1) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder Religionsgesellschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des Zuschlages zur 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) 

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) und bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach der nach § 12 Abs. 1 ermittelten Steuer jedes 
Ehegatten, 

2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach der Hälfte der ermittelten Steuer beider Ehegatten. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 haften die Ehegatten als Gesamtschuldner. Im 
Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

 

§ 15   Festsetzung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in 
glaubensverschiedener Ehe lebenden Ehegatten 

(1) Leben Ehegatten nicht dauernd getrennt und gehört nur ein Ehegatte der Pommerschen 
Evangelischen Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des 
Zuschlages zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) 

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) und bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach dem Teil der nach § 12 Abs. 1 ermittelten 
Steuer des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten, 

2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) für den 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten nach dem Teil der nach § 12 Abs. 1 ermittelten gemeinsamen 
Steuer, der auf diesen Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der 
Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
(Einkommensteuertarif) ohne Berücksichtigung der in § 32a Abs. 1 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes genannten besonderen Tarifvorschriften auf die Einkünfte jedes Ehegatten 
ergeben würde, aufgeteilt wird. § 51a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der 
Einkünfte eines jeden Ehegatten anzuwenden. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld eine 
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nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelte 
Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert 
ermittelte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden 
Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a Abs. 
2d des Einkommensteuergesetzes. 

Unberührt bleiben die kirchlichen Bestimmungen über das besondere Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Im Lohnabzugsverfahren wird die Kirchensteuer für den anderen Ehegatten nur aus der von diesem 
Ehegatten zu entrichtenden, nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes ermittelten 
Lohnsteuer erhoben. 

§ 16   Festsetzungszeitraum und Entstehen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis 

(1) Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Einkommensteuer (§ 7 Abs. 1 Nr. 1) und als besonderes 
Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden 
Religionsgesellschaft angehört (§ 7 Abs. 1 Nr. 3), festgesetzt wird, entsteht vorbehaltlich des Satzes 2 
mit Ablauf des Zeitraumes, für den die Veranlagung vorgenommen wird (Veranlagungszeitraum). Für 
Steuerabzugsbeträge entsteht die Kirchensteuer im Zeitpunkt des Zufließens der 
steuerabzugspflichtigen Einkünfte, für Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem 
die Vorauszahlungen zu entrichten sind. 

(2) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages festgesetzt, 
der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die 
Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. 

(3) Für die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer sind Absatz 2 Satz 1 und 2 
nicht anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt 
des Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 

(4) Die Kirchensteuer, die als allgemeines Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 2) festgesetzt wird, entsteht mit 
Beginn des Kalenderjahres, für das die Kirchensteuer festgesetzt wird. 

§ 17   Erhebung und Entrichtung der Kirchensteuer 

(1) Kirchensteuer, deren Verwaltung gemäß § 11 Abs. 1 den Finanzämtern übertragen worden ist, ist 
zugleich mit der Einkommensteuer, der Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer zu veranlagen und zu 
erheben. 

(2) Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen ist im Lohnsteuerabzugsverfahren zu erheben. 
Arbeitgeber mit lohnsteuerlicher Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern haben die Kirchensteuer 
von allen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im 
Sinne der Abgabenordnung in Mecklenburg-Vorpommern mit dem im Land maßgeblichen Steuersatz 
im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens einzubehalten und an das für die lohnsteuerliche 
Betriebsstätte zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Pommersche 
Evangelische Kirche abzuführen. 
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(3) Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, wenn die 
Arbeitnehmer 

1. von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern 
entlohnt werden und 

2. einer kirchensteuererhebenden evangelischen Kirche angehören, deren Gebiet im Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland liegt. 

(4) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder Religionsgesellschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe), ist die Kirchensteuer im Lohnsteuerabzugsverfahren bei jedem 
Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

(5) Kirchensteuer der kirchensteuerpflichtigen Bezieher von Kapitalerträgen ist im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren zu erheben. Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete haben die 
Kirchensteuer von Kapitalerträgen nach Maßgabe des vom Kirchensteuerpflichtigen durch 
schriftlichen Antrag mitgeteilten oder des vom Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
übermittelten Kirchensteuermerkmals mit dem für die kirchensteuererhebende Pommersche 
Evangelische Kirche maßgeblichen Hebesatz und den hierfür geltenden landesrechtlichen 
Bestimmungen einzubehalten, bei dem für die Betriebsstätte zuständigen Finanzamt anzumelden und 
dorthin zur Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Kirche abzuführen. Wird die als Zuschlag auf 
Kapitalerträge zu erhebende Kirchensteuer nicht als Kirchensteuerabzug vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, erfolgt eine Veranlagung gemäß § 12 Abs. 3. 

(6) Auf die Haftung des Arbeitgebers und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers für die 
Kirchenlohnsteuer oder des Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Kirchenkapitalertragsteuer 
finden die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes über die Haftung des Abzugsverpflichteten und 
die Inanspruchnahme des Steuerschuldners für die Lohn- oder Kapitalertragsteuer entsprechende 
Anwendung. 

§ 18   Kirchensteuer in den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) 

(1) In den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß §§ 40, 40a Abs. 1, 2a bis 5 und § 40b des 
Einkommensteuergesetzes kann der Arbeitgeber bei der Erhebung der Kirchensteuer wählen zwischen 
einem vereinfachten Verfahren und einem Nachweisverfahren (Individualerhebung), in welchem er 
nachweist, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehören. Macht der Arbeitgeber von der Individualerhebung der 
Kirchensteuer bei kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern keinen Gebrauch, hat er im vereinfachten 
Verfahren für sämtliche Arbeitnehmer pauschale Lohnkirchensteuer zu entrichten. 

(2) In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzuwendungen gemäß § 37b des 
Einkommensteuergesetzes gilt Absatz 1 entsprechend. Weist der Steuerpflichtige die 
Nichtzugehörigkeit einzelner Empfänger von Zuwendungen zu einer kirchensteuererhebenden Kirche 
oder Religionsgesellschaft nach, so stellt die pauschalierte Einkommensteuer insoweit keine 
Bemessungsgrundlage für die pauschalierte Kirchensteuer dar. 

(3) Im Kirchensteuerbeschluss werden insbesondere der für das vereinfachte Verfahren geltende 
ermäßigte pauschale Kirchensteuersatz sowie die Aufteilung der pauschalen Kirchensteuer auf die 
kirchensteuererhebenden Kirchen festgelegt. 
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§ 19   Abweichende Festsetzung, Stundung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung, 
Einschränkung der Vollstreckung 

(1) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter die Maßstabsteuer ganz oder 
teilweise abweichend festgesetzt, gestundet oder aus Billigkeitsgründen erlassen, niedergeschlagen 
oder abweichend festgesetzt oder wird die Vollziehung des Bescheides über die Maßstabsteuer 
ausgesetzt oder die Vollstreckung beschränkt oder eingestellt, so umfasst die Entscheidung des 
Finanzamtes ohne besonderen Antrag auch die danach bemessene Kirchensteuer. Entsprechendes gilt, 
wenn die Festsetzung einer Maßstabsteuer geändert oder berichtigt wird oder eine Maßstabsteuer aus 
Rechtsgründen zu erstatten ist. Auf das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe), ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Recht des Konsistoriums, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen, 
zu stunden, zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Bescheides über die Kirchensteuer 
auszusetzen, bleibt unberührt. 

(3) Entscheidungen der Kirche über Anträge auf Stundung, Erlass, Niederschlagung oder Aussetzung 
der Vollziehung von Kirchensteuern in den Fällen des Absatzes 2 binden die Finanzverwaltung sowie 
die Gemeinden und Landkreise. 

§ 20   Verfahrensrechtliche Vorschriften 

Soweit sich aus dem Kirchensteuergesetz des Landes, diesem Kirchengesetz oder anderen 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, finden die Abgabenordnung sowie die zu ihrer Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften Anwendung. Nicht anzuwenden sind die Vorschriften über die 
Verzinsung, die Säumniszuschläge sowie die Bestimmungen über das Straf- und Bußgeldverfahren. 

§ 21   Aufteilung des Kirchensteueraufkommens 

(1) Die von den Finanzämtern festgesetzten und erhobenen Kirchensteuern fließen von der staatlichen 
Finanzverwaltung unmittelbar der Pommerschen Evangelischen Kirche zu. 

(2) Das Konsistorium ist befugt, Kirchensteuer- und Kirchengrenzgänger-Ausgleichsvereinbarungen 
sowie Pauschalierungsvereinbarungen mit anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften 
abzuschließen und durchzuführen. 

Sechster Abschnitt:   Rechtsbehelfe in Kirchensteuerangelegenheiten 

§ 22   Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher 
Rechtsbehelf nach Maßgabe des Siebten Teils der Abgabenordnung der Einspruch zu. Der Einspruch 
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides bei der im Steuerbescheid 
angegebenen Stelle einzulegen. Ist die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 11 Abs. 1 den 
Finanzämtern übertragen, so entscheidet das zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem 
Konsistorium über den Einspruch. 

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der Kirchensteuer zu Grunde liegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) gestützt werden. 
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(3) Ist die Verwaltung der Kirchensteuer nicht auf die Finanzämter übertragen, so entscheidet das 
Konsistorium über den Einspruch. 

§ 23   Klageverfahren, notwendige Beiladung 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Finanzrechtsweg gegeben. Dies gilt auch, soweit 
die Kirchensteuern von der Pommerschen Evangelischen Kirche oder ihren Kirchengemeinden selbst 
verwaltet werden. 

(2) Das Finanzgericht lädt in kirchenrechtlichen Abgabeangelegenheiten diejenige kirchliche 
Körperschaft, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung als Kirchensteuergläubiger 
unmittelbar berührt sind, bei. 

§ 24   Rechtsbehelfsverfahren gegen das allgemeine Kirchgeld 

Gegen einen Bescheid über das allgemeine Kirchgeld ist der Einspruch zulässig. Über den Einspruch 
entscheidet das Konsistorium. 

Siebter Abschnitt:   Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 25   Aus- und Durchführungsbestimmungen 

Die zur Ergänzung und Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften erlässt 
die Kirchenleitung durch Verordnung. Durchführungsbestimmungen erlässt das Konsistorium. 

§ 26   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen ist 
dieses Gesetz erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. 

(2) Gleichzeitig tritt die Kirchliche Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche 
(Kirchensteuerordnung) vom 28. Juni 2002 (ABl. 2003 S. 7) außer Kraft. 

Greifswald, den 19. Oktober 2008 

Dr. Rainer Dally Präses 

Staatliche Anerkennung 

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Steuern 

Staatliche Anerkennung der Kirchlichen Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 
19. Oktober 2008 (Kirchensteuerordnung) 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 20. Oktober 2008 bedürfen die kirchlichen Steuerordnungen und die 
Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen der staatlichen Anerkennung. 

Die Kirchliche Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 19. Oktober 2008 
(Kirchensteuerordnung) wird hiermit anerkannt. 

Die Anerkennung gilt nur für die auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden 
Kirchengemeinden dieser Kirche. 

Schwerin, den 4. Dezember 2008 
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Hinrich Seidel 

13.9.9 Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 10.04.2000 (GVOBl. M-V 2000, 159), letzte 

berücksichtigte Änderung: §§ 14, 17, 20, 21, 49, 52, 64, geändert durch Artikel des Gesetzes 
vom 22.06.2012 (GVOBl. M-V S. 208, 210) 

Teil VI   Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 111   Überwachung durch den Landesrechnungshof 

(1) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 89 bis 99, §§ 102 und 103 
sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, 
soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes besteht. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 Abs. 5 und 7 der Deutschen Verfassung vom 11. August 
1919 in Verbindung mit Artikel 140 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949. 

13.9.10 Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin 
(Kirchensteuerordnung – KiStO kath)  

Vom  30.12.2008 (GVBl. I  2009, 15) 

I. Besteuerungsrecht 

§ 1 Erzbistumskirchensteuer 

Das Erzbistum Berlin erhebt Kirchensteuern zur Deckung der Ausgaben des Erzbistums, der 
Kirchengemeinden, der katholischen Einrichtungen und für sonstige kirchliche Zwecke. 

II. Kirchensteuerpflicht 

§ 2 Steuerpflichtige Personen 

Steuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche, die im Erzbistum Berlin ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung haben. 

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes im Geltungsbereich dieser Steuerordnung oder auf die 
Aufnahme in die Katholische Kirche folgt. 

(2) Die Steuerpflicht endet 

a) bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieser Steuerordnung aufgegeben worden ist, 

b) bei dem Tode des Steuerpflichtigen mit Ablauf des Sterbemonats, 
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c) bei Abgabe einer Austrittserklärung nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen. 

(3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird für jeden 
vollen Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, ein Zwölftel des Betrages 
erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuer ergäbe. Dies gilt nicht, wenn 
gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, ist Absatz 3 nicht 
anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt des 
Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 

III. Arten und Höhe der Kirchensteuer 

§ 4 Steuerarten 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden als 

a) Kirchensteuer vom Einkommen in einem vom Hundertsatz der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer), 

b) Mindestkirchensteuer, 

c) Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe, 

d) Ortskirchgeld. 

(2) Über die Höhe und die Art der zu erhebenden Kirchensteuer nach Buchstaben a), b) und c) 
beschließt das Erzbistum Berlin durch Kirchensteuerbeschluss im Voraus. 

(3) Über die Höhe und die Art des Ortskirchgeldes beschließen die Kirchenvorstände der Gemeinden 
nach Maßgabe einer erzbischöflichen Rahmenordnung. 

IV. Bemessungsgrundlagen  

§ 5 Kirchensteuer vom Einkommen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird nach der Steuer bemessen, die der Steuerpflichtige oder 
die Steuerpflichtige nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) zu entrichten hat. Für die Berechnung 
der Kirchensteuer ist § 51a EStG maßgebend. 

(2) Wird die Einkommensteuerfestsetzung geändert, so sind Kirchensteuerbescheide von Amts wegen 
durch neue Bescheide zu ersetzen, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch dann, wenn ein 
zu ersetzender Bescheid unanfechtbar geworden ist. 

§ 6 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bemessen. Bemessungsgrundlage 
ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten im Sinne des § 2 Abs. 5 des 
Einkommensteuergesetzes; § 5 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach einem gestaffelten Satz erhoben. 



737 

 

V. Erhebung der Kirchensteuern  

§ 7 Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

Die Kirchensteuern sind von allen Steuerpflichtigen nach festen und gleichmäßigen Maßstäben zu 
erheben. 

§ 8 Mehrfacher Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung 

(1) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auch außerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung werden zur Kirchensteuer nur herangezogen, wenn sie 
innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden 
oder Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsverfahrens entrichten. Die anderwärts 
erhobenen Kirchensteuern vom Einkommen und das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe werden angerechnet. 

(2) Wird von Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Kirchensteuerordnung einbehalten und ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung, so ist bei der Veranlagung zur Einkommen- und 
Kirchensteuer der innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz 
anzuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch den nach § 44 Abs. 1 EStG zum Steuerabzug 
Verpflichteten keine Kirchensteuer einbehalten, so wird der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige 
zur Kirchensteuer veranlagt. 

§ 9 Ehegattenbesteuerung in glaubens- und konfessionsverschiedenen Ehen 

(1) Von Steuerpflichtigen, die mit ihrem Ehegatten, der keiner steuerberechtigten (in Sachsen-Anhalt: 
steuererhebenden) Religionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), zur 
Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, wird Kirchensteuer vom Einkommen oder besonderes 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben. 

(2) Von den Kirchensteuern nach Absatz 1 wird die jeweils höhere Steuer erhoben. Zahlungen auf die 
niedrigere Steuer werden angerechnet. 

(3) Für Steuerpflichtige im Land Berlin, deren Ehegatte einer anderen steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaft angehört (konfessionsverschiedene Ehe), mit der eine Vereinbarung über die 
Aufteilung des Betrages, der im Falle der konfessionsgleichen Ehe festzusetzen wäre, nicht besteht, 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 10 Verzinsung und Säumniszuschläge 

Die §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden. 

§ 11 Erlass, Stundung, Niederschlagung 

(1) Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen werden, soweit ihre Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 

(2) Kirchensteuern können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für den 
Steuerpflichtigen verbunden ist. 

(3) Kirchensteuern können niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Vollstreckung keinen 
Erfolg haben wird oder die Kosten der Vollstreckung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen. 
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(4) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden übertragen ist, kann das Finanzamt 
Kirchensteuern wie die Maßstabsteuer erlassen, stunden und niederschlagen. 

VI. Verwaltung der Kirchensteuern  

§ 12 Verwaltung 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern kann ganz oder teilweise den Finanzbehörden übertragen 
werden. 

(2) Über Erlass, Stundung und Niederschlagung von Kirchensteuern entscheidet unbeschadet der 
Bestimmung des § 11 Abs. 4 das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin. 

(3) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden nicht übertragen worden ist, erteilt 
das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin - Kirchensteuerstelle - dem Steuerpflichtigen einen 
Kirchensteuerbescheid. Dieser muss die Höhe der Kirchensteuer für den Erhebungszeitraum und eine 
Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Er soll ferner die Bemessungsgrundlage und eine Anweisung, wo, 
wann und wie die Steuer zu entrichten ist, sowie gegebenenfalls die Höhe und die Fälligkeitstermine 
der Vorauszahlungen enthalten. Der Kirchensteuerbescheid ist dem Steuerpflichtigen oder der 
Steuerpflichtigen bekannt zu geben. 

§ 13 Steuergeheimnis 

Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind verpflichtet, das 
Steuergeheimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren. 

VII. Rechtsbehelfe  

§ 14 Rechtsweg 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer ist der Rechtsweg entsprechend dem maßgebenden 
Kirchensteuergesetz gegeben. 

§ 15 Widerspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Verwaltungsgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im 
Widerspruchsverfahren nachzuprüfen. 

(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
(Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift im Land Berlin bei der Widerspruchsbehörde und 
in den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt bei der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen 
hat, zu erheben. 

(3) Der Widerspruch ist im Land Berlin beim Erzbischöflichen Ordinariat Berlin zu erheben. In den 
Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist der Widerspruch, soweit es sich um einen Bescheid 
einer Finanzbehörde handelt, bei dieser zu erheben, die darüber erst nach Anhörung des 
Erzbischöflichen Ordinariates entscheidet, anderenfalls das Erzbischöfliche Ordinariat. 

(4) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und 
zuzustellen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. 
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§ 16 Einspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Finanzgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im 
Einspruchsverfahren nachzuprüfen. 

(2) Der Einspruch ist im Land Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Verwaltungsakts (Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift beim zuständigen Finanzamt 
zu erheben. 

(3) Die Einspruchsentscheidung ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und 
bekannt zu geben. Ist die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 12 Abs. 1 den Finanzämtern 
übertragen, so entscheidet das zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem Erzbischöflichen 
Ordinariat über den Einspruch. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz 
der Finanzrechtsweg gegeben ist. 

§ 17 Wirkung des Rechtsbehelfs 

(1) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer 
nicht aufgeschoben. 

(2) Auf Antrag kann das Finanzamt bzw. das Erzbischöfliche Ordinariat die Vollziehung bis zur 
Entscheidung über den Rechtsbehelf aussetzen. 

(3) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Kirchensteuerordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 

Berlin, den 30. Dezember 2008 

J.-Nr.: B/A- 491/08 
III-bj/ti 

Siegel 

Georg Kardinal Sterzinsky 
Erzbischof von Berlin 

Manfred Ackermann 
Cancellarius Curiae 

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 30. Januar 2009 

Minister der Finanzen des 
Landes Brandenburg 

Rainer Speer 
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13.9.11 Verwaltungskostengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesverwaltungskostengesetz - VwKostG M-V)129 

Vom 04.10.1991 (GVOBl. M-V 1991, 366), letzte berücksichtigte Änderung: §§ 3, 9 geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2009 (GVOBl. M-V S. 666, 671) 

3. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften über Verwaltungsgebühren und Auslagen 

§ 8   Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit 

(…) 

6. Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

(2) Die Gebührenfreiheit besteht nicht, soweit die in Absatz 1 Genannten berechtigt sind, die 
Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen. 

(3) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 besteht nicht für Sondervermögen und 
Bundesbetriebe nach Artikel 110 Abs. 1 des Grundgesetzes, für gleichartige Einrichtungen eines 
Landes und für öffentlich-rechtliche Unternehmen, an denen der Bund oder ein Land beteiligt ist. 

(…) 

13.10 Niedersachsen 

13.10.1 Gesetz über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlaß von Kosten in 
der Gerichtsbarkeit 

Vom 10.04.1973 (Nds. GVBl. 1973, 111), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 
(Nds. GVBl. S. 353) 

§ 1   Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen, die 
Justizverwaltungsbehörden und die Behörden der Arbeitsgerichtsverwaltung erheben, sind befreit 

1. Kirchen, sonstigen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

(…) 

                                                            
 

129 Überschrift geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2003. 
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13.10.2 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO) 
In der Fassung vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. 2001, 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 310) 

Teil VI   Juristische Personen des öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des Landes 

§ 105   Grundsatz 

(1) 1 Für juristische Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, gelten 

1. die §§ 106 bis 110, 

2. die §§ 1 bis 87 entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 2 Satz 1 gilt 
ferner nicht für Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
nach Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 und 7 der deutschen 
Verfassung vom 11. August 1919. 

(…) 

§ 111   Prüfung durch den Landesrechnungshof 

(1) 1 Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. 2 Die §§ 89 bis 99, 102 und 103 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet des § 91 nicht für Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Zusammenschlüsse von Gemeindeverbänden sowie für Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts nach Artikel 140 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 und 7 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919. 

(…) 

13.10.3 Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuerrahmengesetzes 
(Kirchensteuerdurchführungsverordnung - KiStDV -) 

Vom 08.12.1972 (Nds. GVBl. 1972, 492), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14.08.2009 
(Nds. GVBl. S. 327) 

Auf Grund des § 17 Nrn. 1, 2, 4 und 5 des Kirchensteuerrahmengesetzes (KiStRG) vom 10. Februar 
1972 (Nieders. GVBl. S. 109) wird verordnet: 

§ 1 

(1) 1 Die in einem Vomhundertsatz der Lohnsteuer zu erhebende Kirchensteuer ist vom Arbeitgeber 
einzubehalten, beim Finanzamt anzumelden und an dieses abzuführen. 2 Es ist nur zwischen 
evangelischer und katholischer Lohnkirchensteuer zu unterscheiden. 3 Die abzuführende 
Lohnkirchensteuer ist im Rahmen der Lohnsteuer-Anmeldung beim zuständigen Finanzamt getrennt 
nach evangelischer und katholischer anzumelden. 4 Als evangelische Lohnkirchensteuer gilt dabei 
Kirchensteuer, die aufgrund der auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale “lt”, “rf” und “ev” 
einzubehalten ist, und als katholische Lohnkirchensteuer die, die aufgrund der eingetragenen 
Merkmale “rk” und “ak” einzubehalten ist. 
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(2) 1 Die in einem Vomhundertsatz der Kapitalertragsteuer zu erhebende Kirchensteuer ist vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einzubehalten, anzumelden und abzuführen. 2 Die abzuführende 
Kirchensteuer vom Kapitalertrag ist im Rahmen der Kapitalertragsteuer-Anmeldung beim zuständigen 
Finanzamt getrennt nach den einzelnen steuerberechtigten Kirchen und anderen 
Religionsgemeinschaften anzumelden. 

(3) 1 Wird die Lohnsteuer pauschaliert erhoben, so ist die danach zu berechnende Lohnkirchensteuer 
vom Finanzamt in einen evangelischen und einen katholischen Teil nach dem Schlüssel aufzuteilen, 
der im Niedersächsischen Ministerialblatt bekannt gemacht wird. 2 Dies gilt entsprechend bei 
Pauschalierung der Einkommensteuer. 

§ 2 

Beginnt oder endet für einen Arbeitnehmer die Zugehörigkeit zu einer Landeskirche, Diözese, anderen 
Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, für die Steuern durch Abzug vom 
Arbeitslohn erhoben werden, so hat der Arbeitgeber dies zu berücksichtigen, sobald ihm die 
geänderten Lohnsteuerabzugsmerkmale vorliegen. 

§ 3 

(1) Beginnt die Kirchensteuerpflicht bei bestehender oder endet sie bei fortbestehender 
Einkommensteuerpflicht im Laufe des Veranlagungszeitraums, so ist die Kirchensteuer vom 
Einkommen nach der vollen für diesen Veranlagungszeitraum maßgebenden Bemessungsgrundlage zu 
berechnen, jedoch nur anteilig mit je einem Zwölftel für jeden Kalendermonat des Bestehens der 
Kirchensteuerpflicht festzusetzen. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine konfessionsgleiche, konfessionsverschiedene oder 
glaubensverschiedene Ehe im Sinne des § 7 Abs. 3 bis 5 KiStRG nicht während des gesamten 
Veranlagungszeitraums vor, so sind die nach § 7 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 KiStRG maßgebenden Bemessungsgrundlagen der Festsetzung der Kirchensteuer anteilig mit je 
einem Zwölftel für jeden Kalendermonat zugrunde zu legen, in dem eine konfessionsgleiche, 
konfessionsverschiedene oder glaubensverschiedene Ehe bestanden hat. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ist Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten nur einzubehalten, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses der 
Kapitalerträge eine Kirchensteuerpflicht bestand. 

§ 4 

(1) Steuerordnungen und Beschlüsse über die Kirchensteuersätze der Kirchengemeinden oder 
Kirchengemeindeverbände, die Ortskirchensteuern betreffen, sind öffentlich bekanntzumachen. Die 
Form der öffentlichen Bekanntmachung bleibt der Regelung durch die Landeskirchen, Diözesen oder 
anderen Religionsgemeinschaften überlassen. 

(2) Für Steuerordnungen und Beschlüsse der Weltanschauungsgemeinschaften, die örtliche Steuern 
betreffen, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1972 in Kraft. 

Hannover, den 8. Dezember 1972. 
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Das Niedersächsische Landesministerium 

Kubel 

Dr. Heinke 

13.11 Nordrhein-Westfalen 

13.11.1 Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.1999 (GV. NRW. 1999, S. 524), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S.566) 

3. Abschnitt Allgemeine Vorschriften zu den Verwaltungsgebühren 

§ 8 Persönliche Gebührenfreiheit  

(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit 

1. die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder teilweise auf Grund gesetzlicher Verpflichtung aus 
dem Haushalt des Bundes getragen werden, 

2. das Land und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach dem Haushaltsplan des 
Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden, sowie die Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes, soweit die Amtshandlung unmittelbar der Durchführung der Aufgaben im Sinne des § 3 
Hochschulgesetz dient, 

3. die anderen Länder, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist, 

4. die Gemeinden und Gemeindeverbände, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen 
Unternehmen betrifft, 

5. die Kirchen und die Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Amtshandlung 
unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der Abgabenordnung dient. 

(…) 

 

 

13.11.2 Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-
Westfalen 

(Kirchensteuergesetz – KiStG) 
Vom 30.04.1962 (GV. NW S. 223), in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.04.1975 

(GV NW S. 439), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2008 (GV NRW S. 720) 

I. Besteuerungsrecht  

§ 1   [Kirchliche Steuerordnungen] 

Die Katholische Kirche und die Evangelische Kirche erheben im Land Nordrhein-Westfalen 
Kirchensteuern auf Grund eigener Steuerordnungen.  
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§ 2   [Diözesan-, Landes- und Ortskirchensteuer] 

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der Steuerordnungen  

1. als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer  

2. als Ortskirchensteuer,  

3. nebeneinander als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer 
erhoben werden.  

(2) Die Steuerordnungen werden von den Diözesen der Katholischen Kirche und den Evangelischen 
Landeskirchen erlassen.  

(3) Über die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuern beschließt die nach der Steuerordnung 
zuständige Körperschaft.  

II. Persönliche Steuerpflicht  

§ 3   [Persönliche Steuerpflicht] 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche und der Evangelischen 
Kirche, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der §§ 8 und 9 der 
Abgabenordnung im Land Nordrhein-Westfalen haben.  

(2) Die Kirchensteuerpflicht endet bei einem nach Maßgabe der geltenden staatlichen Vorschriften 
erklärten Kirchenaustritt mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung des 
Kirchenaustritts wirksam geworden ist. 

III. Grundsätze über die Erhebung von Kirchensteuern  

§ 4   [Steuerarten] 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden  

1. a) als Zuschlag zur Einkommensteuer und Lohnsteuer, auch unter Festsetzung von 
 Mindestbeträgen, sowie als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer, oder 

 b) nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer 
vom Einkommen) 

2. als Zuschlag zur Vermögensteuer (Kirchensteuer vom Vermögen),  

3. als Zuschlag zu den Grundsteuermeßbeträgen (Kirchensteuer vom Grundbesitz),  

4. als allgemeines Kirchgeld, 

5. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte nicht 
kirchensteuerpflichtig ist. 

(2) Vor Berechnung der Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr.1 Buchstabe a sind die Einkommensteuer, die 
Lohn- und Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung zu ermitteln. Wird für das besondere Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 5 das zu 
versteuernde Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes als Bemessungsgrundlage 
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bestimmt, so ist der Betrag maßgebend, der auch für die Ermittlung der Einkommensteuer nach Satz 1 
zugrunde zu legen ist.  

(3) Kirchensteuern nach Absatz 1 können nebeneinander erhoben werden. Die Kirchensteuern vom 
Einkommen nach Absatz 1 Nr.1 Buchstabe a) und nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b) können nicht 
nebeneinander erhoben werden.  

(4) In den Steuerordnungen kann bestimmt werden, daß Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern 
einer anderen Art angerechnet werden. Eine Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a ist stets 
auf ein besonderes Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 5 anzurechnen. Auf ein besonderes Kirchgeld sind 
auch die Beiträge anzurechnen, die der nicht kirchensteuerpflichtige Ehegatte als Mitglied einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, die keine Kirchensteuer erhebt, entrichtet hat. 

(5) Wird die Kirchensteuer vom Einkommen als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und 
als Ortskirchensteuer nebeneinander erhoben, so ist dafür ein gemeinsamer Steuersatz festzusetzen.  

§ 5   [Anwendung der Maßstabsteuer - Vorschriften] 

(1) Auf die im § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bezeichneten Kirchensteuern finden die Vorschriften für 
die Einkommensteuer, die Lohn- und die Kapitalertragsteuer, insbesondere die Vorschriften über das 
jeweilige Abzugsverfahren, die Vorschriften für die Grundsteuer und die Vorschriften für die 
Vermögensteuer entsprechende Anwendung. Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 
wird nach Maßgabe der §§ 51a Abs. 2b bis 2e und 52a Abs. 18 des Einkommensteuergesetzes 
erhoben. 

(2) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der 
sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergeben würde. Dies gilt - 
vorbehaltlich des Satzes 3 - jedoch nicht, wenn mit dem Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht 
während des Kalenderjahres gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder 
endet. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht die 
während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte einbezogen 
worden sind. Soweit Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten wird, ist entscheidend, ob der Gläubiger der 
Kapitalerträge im Zeitpunkt der Abzugsverpflichtung kirchensteuerpflichtig ist; eine Zwölftelung 
findet nicht statt. 

 

§ 6   [Konfessionsverschiedene Ehe]  

(1) Gehören Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach §§ 26, 
26b des Einkommensteuergesetzes vorliegen, verschiedenen Steuern gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 
erhebenden Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft), so 
erheben beide Kirchen die Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer (§§ 26, 26b 
des Einkommensteuergesetzes) und Lohnsteuer (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) von beiden 
Personen in folgender Weise: 

1. wenn die Personen zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der 
Einkommensteuer; 



746 

 

2. wenn eine Person oder beide Personen lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer. 

Die beiden Personen haften als Gesamtschuldner. Im Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei 
jeder Person auch für die andere einzubehalten. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder 
werden die Personen einzeln (§§ 26, 26a des Einkommensteuergesetzes) veranlagt, so wird die 
Kirchensteuer vom Einkommen von jeder Person nach ihrer Kirchenangehörigkeit und nach der 
jeweils in ihrer Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben. 

(3) § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

(4) Für die Erhebung der anderen in § 4 Abs. 1 genannten Kirchensteuerarten - mit Ausnahme des 
besonderen Kirchgelds  

 § 7   [Glaubensverschiedene Ehe]  

(1) Gehört nur eine der Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach 
§§ 26, 26b des Einkommensteuergesetzes vorliegen, einer Steuern gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 
erhebenden Kirche an (glaubensverschiedene Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft), so erhebt 
die steuerberechtigte Kirche die Kirchensteuer von ihr nach der in ihrer Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage. 

(2) Werden die beiden Personen zusammen zur Einkommensteuer veranlagt (§§ 26, 26b des 
Einkommensteuergesetzes), so ist bei der steuerpflichtigen Person die Kirchensteuer in der Form des 
Zuschlags zur Einkommensteuer anteilig zu berechnen. Die Kirchensteuer ist nach dem Teil der - nach 
Maßgabe des § 4 Absatz 2 Satz 1 ermittelten - gemeinsamen Einkommensteuer zu berechnen, der auf 
die steuerpflichtige Person entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der 
Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
(Einkommensteuertarif) auf die Summe der Einkünfte einer jeden Person ergeben würden, auf die 
Personen verteilt wird. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
enthalten, werden die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer bei der Verhältnisrechnung nach Satz 2 nicht berücksichtigt. Die nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommenssteuer wird 
der kirchensteuerpflichtigen Person mit dem auf sie entfallenden Anteil unmittelbar zugerechnet. 

(3) § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

 

IV. Besteuerungsverfahren  

§ 8   [Besteuerungsverfahren] 

(1) Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes finden in der 
jeweils geltenden Fassung auf die Kirchensteuern entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem 
Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.  

(2) Die Vorschriften des Fünften Teils Zweiter Abschnitt der Abgabenordnung (Verzinsung, 
Säumniszuschläge) und die Vorschriften des Achten Teils der Abgabenordnung (Straf- und 
Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sind nicht anzuwenden. 
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(3) Für die Entstehung der Steuerschuld bei den Kirchensteuern vom Einkommen, beim allgemeinen 
und beim besonderen Kirchgeld gelten die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der 
Einkommensteuer; für die Entstehung der Steuerschuld bei den Kirchensteuern vom Vermögen und 
vom Grundbesitz gelten die Vorschriften über die Entstehung der Steuerschuld bei der 
Vermögensteuer und der Grundsteuer.  

(4) Für die Stundung und den Erlaß der Kirchensteuern sind die Kirchen zuständig. Sie können für die 
von den Finanzämtern oder von den Gemeinden (Gemeindeverbänden) verwalteten Kirchensteuern die 
Befugnis auf diese Stellen übertragen.  

V. Verwaltung der Kirchensteuern  

§ 9   [Verwaltung durch die Finanzämter] 

Auf Antrag der Diözesen der Katholischen Kirche oder auf Antrag der Evangelischen Landeskirchen 
hat das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium den Finanzämtern die Verwaltung der 
Kirchensteuern vom Einkommen und Vermögen und des besonderen Kirchgelds zu übertragen. Wird 
die Kirchensteuer vom Einkommen auf Grund eines besonderen Tarifs oder als besonderes Kirchgeld 
erhoben, so besteht die Verpflichtung zur Übertragung nur hinsichtlich der Steuerpflichtigen, die zur 
Einkommensteuer oder Lohnsteuer herangezogen werden. In den übrigen Fällen – mit Ausnahme des 
allgemeinen Kirchgelds – kann den Finanzämtern die Verwaltung der Kirchensteuer übertragen 
werden. Die Übernahme der Verwaltung erfolgt gegen eine zu vereinbarende Vergütung.  

§ 10   [Lohnabzugsverfahren] 

(1) Soweit die Kirchensteuer vom Einkommen durch die Finanzämter verwaltet wird, sind die 
Arbeitgeber, deren Betriebsstätten im Land Nordrhein-Westfalen liegen, verpflichtet, die 
Kirchensteuer von allen katholischen und evangelischen Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt im Sinn der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung im Land Nordrhein-Westfalen 
in Höhe des für den Ort der Betriebsstätte – im Sinn des Lohnsteuerrechts – maßgeblichen 
Steuersatzes einzubehalten und an das für den Arbeitgeber zuständige Finanzamt abzuführen.  

(2) Auf Antrag von Diözesen der Katholischen Kirche oder auf Antrag von Evangelischen 
Landeskirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt, 
kann das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für 
Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer 
im Lohnabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Arbeitnehmer anordnen, die 
nicht im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber von 
einer Betriebsstätte im Land Nordrhein-Westfalen entlohnt werden. Sofern die Steuersätze an dem 
Wohnsitz niedriger als an der Betriebsstätte sind, ist dem Antrag nur stattzugeben, wenn die Erstattung 
zuviel einbehaltener Kirchensteuer gewährleistet wird.  

(3) Gilt für den Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts von Arbeitnehmern ein 
anderer Steuersatz als für den Ort der Betriebsstätte, so kann das Finanzamt der Betriebsstätte in den 
Fällen des Absatzes 2 dem Arbeitgeber auf Antrag gestatten, die Kirchensteuer dieser Arbeitnehmer 
nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Steuersatz 
einzubehalten und abzuführen. Die Entscheidung des Finanzamtes bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Einwilligung der Diözese der Katholischen Kirche und der Evangelischen Landeskirche, in deren 
Gebiet der Arbeitgeber die Betriebsstätte unterhält.  
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(4) Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine pauschale Einkommensteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird. 

(5) Für zum Steuerabzug verpflichtete Schuldner von Kapitalerträgen, für auszahlende Stellen und für 
Personen oder Stellen, die die Auszahlung der Kapitalerträge an den Gläubiger für die Rechnung des 
Schuldners vornehmen, gelten hinsichtlich der Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 
erhoben wird, die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Höhe des 
Kirchensteuersatzes nach dem Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des Gläubigers der 
Kapitalerträge bestimmt.   

§ 11   [Verwaltung durch Gemeinden]  

Die Kirchensteuer vom Grundbesitz kann auf Antrag der nach der Steuerordnung zuständigen 
Körperschaft durch die Gemeinden (Gemeindeverbände) verwaltet werden. Die Übernahme der 
Verwaltung erfolgt gegen eine zu vereinbarende Vergütung.  

§ 12   [Beitreibung] 

Wird die Kirchensteuer von den Kirchen selbst verwaltet, so wird die Kirchensteuer einschließlich der 
Nebenleistungen auf Antrag durch die Finanzämter nach den Vorschriften der Abgabenordnung oder 
durch die kommunalen Vollstreckungsbehörden, soweit diese die Maßstabsteuern einziehen, nach den 
Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 

§ 13   [Besteuerungsunterlagen]  

Die zuständigen Landes- oder Gemeindebehörden haben den Kirchen auf Anfordern die für die 
Besteuerung und den kirchlichen Finanzausgleich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

VI. Rechtsbehelfe 

§ 14   [Rechtsbehelfe] 

(1) Dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als außergerichtlicher 
Rechtsbehelf der Einspruch zu, der binnen einer Frist von einem Monat seit Bekanntgabe des 
Steuerbescheides bei der in der Steuerordnung angegebenen Stelle einzulegen ist. Wird die Steuer im 
Wege des Lohnabzugs erhoben, so ist der Einspruch bis zum Ablauf des Kalendermonats zulässig, der 
auf den Lohnzahlungszeitraum folgt, in dem der Abzug erfolgt ist.  

(2) Über den Einspruch entscheidet die in der Steuerordnung bestimmte Stelle. Für das Verfahren gilt 
der Siebente Teil der Abgabenordnung sinngemäß.  

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind bei Ablehnung von Stundungs- und Erlaßanträgen 
sinngemäß anzuwenden.  

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist der Finanzrechtsweg gegeben. Die Vorschriften der 
Finanzgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung, soweit nicht in diesem 
Gesetz eine besondere Regelung getroffen ist.  

(5) Beteiligte Behörde (§ 57 der Finanzgerichtsordnung) ist nur diejenige Stelle, die nach der 
Steuerordnung über den Einspruch (Absatz 2) zu entscheiden hat; § 122 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung bleibt unberührt.  
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(6) Einwendungen gegen die zugrundegelegte Maßstabsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) sind unzulässig. 
Entsprechendes gilt, wenn Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) das 
zu versteuernde Einkommen (§4 Abs. 2 Satz 2) ist. 

VII. Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften  

§ 15   [Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften] 

(1) Dieses Gesetz findet auf Religionsgemeinschaften, die die Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts haben, entsprechende Anwendung.  

(2) Die Verpflichtung zur Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuern auf die Finanzämter im 
Sinne des § 9 besteht in diesem Fall nur, wenn  

1. die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft mindestens 40 000 Angehörige im Land hat,  

2. die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft die Kirchensteuern nach den gleichen 
Steuersätzen wie die steuerberechtigten Kirchen erhebt,  

3. bei Bestehen von Religionsgemeinschaften mit dem gleichen Bekenntnis im Land diese alle 
Kirchensteuern nach einheitlichen Grundsätzen erheben.  

Nummer 1 gilt nicht für Religionsgemeinschaften, für die bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 5. 
November 1968 die Verwaltung der Kirchensteuer auf die Finanzämter übertragen ist. Einen Antrag 
nach § 10 Abs. 2 kann nur die Religionsgemeinschaft stellen, bei der die Kirchensteuer im 
Lohnabzugsverfahren am Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des Arbeitnehmers 
durch die Landesfinanzverwaltung verwaltet wird. Entsprechendes gilt für Anträge nach § 10 Abs. 5. 

VIII. Schlußbestimmungen  

§ 16   [Staatliche Anerkennung] 

(1) Die Kirchensteuerordnungen und -beschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung.  

(2) Liegt zu Beginn eines Steuerjahres ein anerkannter Kirchensteuerbeschluß nicht vor, so gilt für das 
Steuerjahr der vorjährige Kirchensteuerbeschluß weiter, bis ein neuer Kirchensteuerbeschluß 
anerkannt ist.  

§ 17   [Zuständigkeit zur Anerkennung] 

(1) Die Anerkennung nach § 16 sprechen das für Kirchenangelegenheiten zuständige Ministerium und 
das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium aus, soweit im Absatz 2 nichts anderes 
bestimmt ist.  

(2) Werden die Kirchensteuern als Ortskirchensteuern erhoben, so sind die Bezirksregierungen für die 
Anerkennung der Kirchensteuerbeschlüsse zuständig. Einer Anerkennung der einzelnen 
Kirchensteuerbeschlüsse bedarf es nicht, wenn das für Kirchenangelegenheiten zuständige 
Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium auf Antrag der Diözesen 
der Katholischen Kirche oder auf Antrag der Evangelischen Landeskirchen die Steuersätze generell 
anerkennen und die nach der Steuerordnung zuständigen Körperschaften diese Steuersätze 
beschließen.  
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§ 18   [Durchführungsverordnungen] 

(1) Rechtsverordnungen über  

1. den Zeitraum, für den die Kirchensteuer erhoben wird,  

2. den Zeitpunkt, zu dem die Verwaltung von Kirchensteuern durch die Finanzämter und die 
kommunalen Steuerbehörden übernommen oder zurückgegeben werden kann,  

3. die Einziehung der Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren nach § 10 Abs. 2 und  

4. das Verfahren bei der Anerkennung nach § 16 und § 17 erlassen das für 
Kirchenangelegenheiten zuständige Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige 
Ministerium im Benehmen mit den Kirchen.  

(2) Rechtsverordnungen, die die Verwaltung von Kirchensteuern sowie die Stundung und den Erlaß 
von Kirchensteuern durch die Finanzämter nach § 9 und § 8 Abs. 4 regeln, erläßt das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium. Rechtsvorschriften, die die Verwaltung der 
Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Stundung und den Erlaß dieser Kirchensteuer durch die 
zuständige Gemeinde oder den zuständigen Gemeindeverband nach § 11 und § 8 Abs. 4 regeln, 
erlassen diese.  

(3) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlassen das für 
Kirchenangelegenheiten zuständige Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige 
Ministerium. 

§ 19   [Inkrafttreten] 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1963 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten alle Vorschriften 
des bisherigen Landesrechts über die Kirchensteuern außer Kraft.  

13.11.3 Landeshaushaltsordnung (LHO NRW) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.1999 (GV. NRW. 1999, S. 158), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 04.12.2012 (GV. NRW. S. 636) 

Teil VI Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts  

§ 111 Prüfung durch den Landesrechnungshof 

(1) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der landesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 
Die §§ 89 bis 99, §§ 102, 103, 112 Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof Ausnahmen 
von Absatz 1 zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes besteht. Die nach 
bisherigem Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gemeinden, Gemeindeverbände, Zusammenschlüsse von 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden und für Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 Abs. 5 und 7 der 
Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 in Verbindung mit Artikel 140 des Grundgesetzes vom 
23. Mai 1949. 
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13.11.4 Verordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes 
(Kirchensteuergesetzdurchführungsverordnung – KiStGDV) 

Vom 16.12.2008 (GV. NRW. 2008, 874), geändert durch Verordnung vom 30.06.2009 
(GV. NRW.  S. 394) 

§ 1 Steuerjahr  

Die Kirchen- und Kultussteuer wird für das Steuerjahr erhoben. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Übertragung der Kirchensteuerverwaltung 

Die Verwaltung der Kirchen- und Kultussteuer durch die Finanzämter und die Gemeinden oder 
Gemeindeverbände kann nur zum Beginn eines Steuerjahres übernommen und nur zum Schluss eines 
Steuerjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zurückgegeben werden. 

§ 3 Kirchensteuerarten 

(1) Die Verwaltung der Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer vom Einkommen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a des Gesetzes), die 

1. die Diözesen der Katholischen Kirche, 

2. die Evangelischen Landeskirchen, 

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und 

4. die Jüdischen Kultusgemeinden 

im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen. 

(2) Die Verwaltung der Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes), die in der 
Lippischen Landeskirche erhoben wird, wird den Finanzämtern Detmold und Lemgo übertragen. 

(3) Die Verwaltung des besonderen Kirch- beziehungsweise Kultusgeldes (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 des 
Gesetzes), das 

1. die Evangelischen Landeskirchen, 

2. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und 

3. die Jüdischen Kultusgemeinden 

im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen, soweit das besondere 
Kirch- oder Kultusgeld von zur Einkommensteuer veranlagten Personen zu erheben ist, für die das 
Besteuerungsrecht den Evangelischen Landeskirchen, dem Katholischen Bistum der Alt-Katholiken 
oder den Jüdischen Kultusgemeinden zusteht. 

§ 4  

Die Finanzämter sind befugt, bei einer Stundung oder einem Erlass von Einkommen-, Lohn- oder 
Kapitalertragsteuer zugleich auch den entsprechenden Teil der Kirchen- und Kultussteuer vom 
Einkommen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes) zu stunden oder zu erlassen. Das gleiche gilt 
für die Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes), soweit die Verwaltung auf die 
Finanzämter übertragen ist. 
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§ 5 Religionsgemeinschaften außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen  

(1) Die Arbeitgeber haben für 

1. die Diözesen der Katholischen Kirche, 

2. die Evangelischen Landeskirchen und 

3. die zur Steuererhebung berechtigten Körperschaften des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken 

in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber 
steuerpflichtigen Arbeitnehmer einzubehalten und abzuführen, die nicht im Land Nordrhein-Westfalen 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber von einer Betriebsstätte im Land 
Nordrhein-Westfalen entlohnt werden. Der Kirchensteuersatz bestimmt sich nach dem Ort der 
Betriebsstätte. Gilt für den Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts des Arbeitnehmers 
ein anderer Steuersatz, so kann das Finanzamt der Betriebsstätte dem Arbeitgeber auf Antrag 
gestatten, die Kirchensteuer dieses Arbeitnehmers nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des 
gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Steuersatz einzubehalten und abzuführen. Die Entscheidung des 
Finanzamts bedarf der Einwilligung der Diözese, Landeskirche und des Bistums der Alt-Katholiken, 
in deren Gebiet der Arbeitgeber die Betriebsstätte unterhält. 

(2) Die zum Steuerabzug verpflichteten Schuldner von Kapitalerträgen, die auszahlenden Stellen und 
die Personen oder Stellen, die die Auszahlung der Kapitalerträge an den Gläubiger für die Rechnung 
des Schuldners vornehmen, haben für 

1. die Diözesen der Katholischen Kirche, 

2. die evangelischen Landeskirchen, 

3. die Landessynodalräte der Alt-Katholischen Kirche in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, 
den Alt-Katholischen Gemeindeverband Rheinland-Pfalz sowie die Alt-Katholischen 
Kirchengemeinden Berlin, Hannover-Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein, 

4. die Freireligiöse Landesgemeinde Baden, 

5. die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, 

6. die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden, 

7. die Jüdische Gemeinde Frankfurt, 

8. Freie Religionsgemeinschaft Alzey, 

9. die Freireligiöse Gemeinde Mainz, 

10. die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz, 

11. die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

12. die Jüdische Kultusgemeinden Koblenz und Bad Kreuznach, 

13. den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, 

14. die Frei-religiöse Gemeinde Offenbach am Main und 
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15. die Synagogengemeinde Saar 

in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Gläubiger der 
Kapitalerträge einzubehalten und abzuführen, die nicht im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Der Kirchensteuersatz bestimmt sich nach dem Ort des 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des Gläubigers der Kapitalerträge. 

§ 6 Anerkennung der Kirchensteuerordnungen  

Die Anerkennung der Kirchen- und Kultussteuerordnungen setzt voraus, dass in diesen geregelt sind: 

1. die zur Steuererhebung berechtigten kirchlichen Körperschaften, 

2. Beginn und Ende der persönlichen Kirchen- beziehungsweise Kultussteuerpflicht, 

3. die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuern, die im Rahmen des § 4 Abs. 1 des Gesetzes erhoben 
werden können und 

4. die zur Entscheidung über den Einspruch und die Beschwerde gemäß § 14 des Gesetzes zuständigen 
Stellen. 

§ 7 Steuersätze  

In den Kirchen- und Kultussteuerbeschlüssen sind die jeweiligen Steuersätze festzusetzen. 

§ 8 Landes- und Diözesankirchensteuer 

(1) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Diözesankirchensteuer beziehungsweise 
Landeskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes) erhoben, so haben 

1. die Diözesen der Katholischen Kirche, 

2. die Evangelischen Landeskirchen, 

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und 

4. die Landesverbände der Jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die 
Synagogengemeinde Köln 

dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium und dem für die Landesfinanzverwaltung 
zuständigen Ministerium (zuständige Ministerien) bis zum 30. September den Kirchensteuerbeschluss 
für das folgende Steuerjahr zur Anerkennung vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer dazu dient, den Fehlbetrag im kirchlichen Haushalt zu decken; 
auf Verlangen der zuständigen Ministerien ist dieser Fehlbetrag unter Vorlage der Haushaltspläne zu 
belegen. Die zuständigen Ministerien entscheiden bis zum 15. November über die Anerkennung. 

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander als 
Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesetzes) erhoben wird, hinsichtlich der Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer. 

(3) Dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium haben 
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1. die Diözesen, 

2. die Landeskirchen, 

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und 

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die 
Synagogengemeinde Köln 

bis zum 1. Mai das Steueraufkommen des vorausgegangenen Steuerjahres für die einzelnen 
Kirchensteuerarten mitzuteilen. 

§ 9 Ortskirchensteuer 

(1) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des 
Gesetzes) erhoben, so können 

1. die Diözesen, 

2. die Landeskirchen, 

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und 

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die 
Synagogengemeinde Köln 

gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes die generelle Anerkennung der Steuersätze für die 
Kirchengemeinden ihres Kirchengebietes bei den zuständigen Ministerien beantragen. Diese erkennen 
die Steuersätze für das kommende Steuerjahr oder bis auf weiteres unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
an, wenn die Höhe der Steuersätze nach dem im Haushalt der Kirchengemeinden durch 
Kirchensteuern zu deckenden Fehlbetrag für das nächste Jahr angemessen ist. Mit der generellen 
Anerkennung der Steuersätze gelten die Kirchen- und Kultussteuerbeschlüsse, die sich in diesem 
Rahmen halten, als anerkannt. 

(2) Bei einer generellen Anerkennung der Steuersätze haben 

1. die Diözesen, 

2. die Landeskirchen, 

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und 

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie die 
Synagogengemeinde Köln 

den zuständigen Ministerien auf deren Verlangen hin bis zum 30. September den im Haushalt der 
Kirchengemeinden durch Kirchen- oder Kultussteuer zu deckenden Fehlbetrag für das folgende 
Steuerjahr unter Vorlage einer Übersicht über die Haushaltspläne der Kirchengemeinden darzulegen. 
Die zuständigen Ministerien können die Anerkennung der Steuersätze bis zum 15. November 
widerrufen. 

(3) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander als Diözesankirchensteuer oder 
Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes) erhoben, so gelten die 
Absätze 1 und 2 für die Ortskirchensteuer. 
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(4) Wird im Falle der Ortskirchensteuer keine generelle Anerkennung der Steuersätze beantragt, so 
finden auf die Anerkennung durch die Bezirksregierungen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes) die 
Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Kirchen- und Kultusgemeinden 
der Bezirksregierung ihre Haushaltspläne vorzulegen haben. 

(5) § 8 Abs. 3 gilt für das Steueraufkommen der Kirchen- und Kultusgemeinden entsprechend. 

§ 10 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten 

a) die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 27. Dezember 1962 (GV. NRW. 1963 S. 52), 

b) die zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 29. Juli 1964 (GV. NRW. S. 289), 

c) die dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 29. Oktober 1968 (GV. NRW. S. 339), 

d) die vierte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 12. Juli 2001 (GV. NRW. S. 558) und 

e) die fünfte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 9. Februar 2004 (GV. NRW. S. 122) 

außer Kraft und werden mit Ablauf des 31. Dezember 2008 aufgehoben. 

Die Verordnung wird erlassen 

a) von dem Ministerpräsidenten und dem Finanzministerium gemeinsam aufgrund des § 18 Abs. 1 des 
Kirchensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1975 (GV. NRW. S. 438), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. März 2001 (GV. NRW. S. 103) 

b) und vom Finanzministerium aufgrund des § 18 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes soweit gesetzlich 
vorgeschrieben, im Benehmen mit 

- den Diözesen der Katholischen Kirche, 

- den Evangelischen Landeskirchen im Land Nordrhein-Westfalen, 

- dem Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, 

- den Landesverbänden der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen sowie der 
Synagogengemeinde Köln. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 2008 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
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Der Ministerpräsident 
Dr. Jürgen Rüttgers 

 

Der Finanzminister 
Dr. Helmut Linssen 

13.12 Rheinland-Pfalz 

13.12.1 Landesgebührengesetz [von Rheinland-Pfalz] (LGebG) 
Vom 14.12.2004 (GBl. 2004, 895), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2009 

(GBl. S. 364) 

ZWEITER ABSCHNITT   Entstehung und Festsetzung 

§ 10   Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Das Land Baden-Württemberg ist gebührenbefreit. Ebenso gebührenbefreit sind 
landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des 
Landes für Rechnung des Landes verwaltet werden. Die Bundesrepublik Deutschland sowie die 
anderen Länder sind insoweit gebührenbefreit, als die Gebühr für die öffentliche Leistung 500 Euro 
oder weniger beträgt. 

(2) Gebührenbefreit sind auch die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie 
Verbände der Regionalplanung in Baden-Württemberg. 

(3) Die Kirchen und die sonstigen als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Untergliederungen und Mitgliedsverbände und die 
ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen sind gebührenbefreit. 

13.12.2 Landesgesetz über die Steuern der Kirchen, 
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften 

[von Rheinland - Pfalz] (Kirchensteuergesetz - KiStG) 
Vom 24.02.1971 (GVBl 1971, 59), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.10.2008 

(GVBl. S. 252) 

Abschnitt I   Steuerberechtigung der katholischen Kirche und der evangelischen 
Landeskirchen 

§ 1 

(1) Die Diözesen der katholischen Kirche und die evangelischen Landeskirchen sowie ihre 
Kirchengemeinden (Kirchengemeindeverbände) sind berechtigt, im Lande Rheinland-Pfalz 
Kirchensteuern auf Grund von Kirchensteuerordnungen zu erheben. 

(2) Diözesan- oder Landeskirchensteuern und Ortskirchensteuern können nach Maßgabe der 
Kirchensteuerordnungen nebeneinander erhoben werden. 

§ 2 

(1) Die Kirchensteuerordnungen werden durch die Diözesen und die Landeskirchen erlassen. 
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(2) Die nach der Kirchensteuerordnung zuständige Stelle bestimmt durch besonderen Beschluß die 
Höhe der Kirchensteuern. 

 

 

§ 3 

(1) Die Kirchensteuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen bedürfen 
der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheiden das für Angelegenheiten der 
Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige 
Ministerium gemeinsam. Betreffen Kirchensteuerbeschlüsse ausschließlich Ortskirchensteuern, 
entscheidet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über die Anerkennung. Das für 
Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium und das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium können jedoch auf Antrag der Diözesen oder 
Landeskirchen bestehende und künftige Kirchensteuerbeschlüsse, die ausschließlich 
Ortskirchensteuern betreffen, für das Kirchengebiet unter der Voraussetzung allgemein anerkennen, 
daß die Höhe der Kirchensteuern bestimmte Grenzen nicht überschreitet. 

(2) Die Anerkennung eines Kirchensteuerbeschlusses nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 und die allgemeine 
Anerkennung nach Absatz 1 Satz 4 können nach Ablauf eines Jahres seit der Anerkennung unter 
Einhaltung einer Frist von drei Jahren mit Wirkung für die nachfolgenden Steuerjahre widerrufen 
werden. Ein Widerruf ist nur zulässig, wenn sich die im Zeitpunkt der Anerkennung bestehenden 
Verhältnisse, soweit sie für die Höhe der Kirchensteuern maßgebend waren, wesentlich geändert 
haben. Vor dem Widerruf sind mit der jeweiligen Diözese oder Landeskirche Verhandlungen mit dem 
Ziele einer Verständigung zu führen. 

(3) Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluß vor, gilt der bisherige 
bis zur Anerkennung eines neuen weiter, längstens jedoch bis zum 31. März des neuen Steuerjahres. 

(4) Die Kirchensteuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse, ihre Änderungen und die 
Anerkennungen durch das für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium 
und das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium werden in den kirchlichen 
Amtsblättern und durch das für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium 
im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz bekanntgemacht. Kirchensteuerbeschlüsse, die ausschließlich 
Ortskirchensteuern betreffen, werden zusammen mit einer Anerkennung nach Absatz 1 Satz 3 in 
ortsüblicher Weise von den Kirchengemeinden (Kirchengemeindeverbänden) bekanntgemacht. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für die Bekanntmachung des Widerrufs einer Anerkennung entsprechend. 

Abschnitt II   Steuerpflicht 

§ 4 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind nach näherer Maßgabe der Kirchensteuerordnungen natürliche 
Personen, die einer steuererhebenden Diözese, Landeskirche oder Kirchengemeinde 
(Kirchengemeindeverband) angehören und im Lande Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt bei Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen 
Aufenthalts und bei Aufnahme in die Kirche mit dem Anfang des folgenden Kalendermonats, bei 
Übertritt aus einer anderen Kirche jedoch erst mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 
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(3) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod mit dem Ende des Sterbemonats; 

2. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts mit dem Ende des 
Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist; 

3. bei Austritt aus der Kirche mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der Kirchenaustritt wirksam 
wird. 

Abschnitt III   Die einzelnen Kirchensteuern 

§ 5 

(1) Die Kirchensteuerordnungen können die Erhebung von Kirchensteuern vorsehen in Form 

1. einer Kirchensteuer vom Einkommen mit einem festen Hundertsatz der Einkommensteuer; 

2. einer Kirchensteuer vom Vermögen mit einem festen Hundertsatz der Vermögensteuer; 

3. einer Kirchensteuer vom Grundbesitzmit einem festen Hundertsatz der Grundsteuermeßbeträge, 
soweit diese auf Grundbesitz in Rheinland-Pfalz entfallen; 

4. eines Kirchgeldes; 

5. eines besonderen Kirchgeldes von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte nicht 
kirchensteuerpflichtig ist. 

(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander 
erhoben werden. Eine Kirchensteuer kann jedoch nicht gleichzeitig als Diözesan- oder 
Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer erhoben werden. In den Kirchensteuerordnungen kann 
bestimmt werden, daß eine Kirchensteuer auf eine andere anzurechnen ist. Eine Kirchensteuer nach 
dem Maßstab der Einkommensteuer (Absatz 1 Nr. 1) ist stets auf ein besonderes Kirchgeld (Absatz 1 
Nr. 5) anzurechnen. Auf ein besonderes Kirchgeld (Absatz 1 Nr. 5) sind auch die Beiträge 
anzurechnen, die der nicht kirchensteuerpflichtige Ehegatte als Mitglied einer Körperschaft im Sinne 
des § 19 Abs. 1, die keine Kirchensteuer erhebt, entrichtet hat. 

(3) Die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Einkommensteuer (Absatz 1 Nr. 1) kann mit einem 
Mindestbetrag erhoben werden, wenn für den Kirchensteuerpflichtigen eine Einkommensteuerschuld 
festzusetzen ist oder wenn er eine Lohnsteuer zu entrichten hat. 

(4) Bei der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grundsteuermeßbeträge (Absatz 1 Nr. 3) kann der 
Hundertsatz der Grundsteuermeßbeträge für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen und für die 
anderen Arten des Grundbesitzes in unterschiedlicher Höhe festgelegt werden. 

(5) Für das Kirchgeld und das besondere Kirchgeld (Absatz 1 Nr. 4 und 5) werden die 
Bemessungsgrundlagen in den Kirchensteuerordnungen näher bestimmt. Die Höhe dieser 
Kirchensteuern kann sowohl in festen Beträgen als auch durch gestaffelte Sätze festgelegt werden. 
Wird für das besondere Kirchgeld (Absatz 1 Nr. 5) das zu versteuernde Einkommen im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes als Bemessungsgrundlage bestimmt, so ist der Betrag maßgebend, der sich 
nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuergesetzes ergibt. 
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(6) Die Kirchensteuern vom Einkommen, Vermögen und Grundbesitz können auch nach Maßgabe des 
Einkommens, des Vermögens und des Grundbesitzes erhoben werden. Die Bemessungsgrundlagen 
werden in den Kirchensteuerordnungen bestimmt. Dabei sind die Bestimmungen dieses Gesetzes im 
Grundsatz zu beachten. Die Höhe der einzelnen Kirchensteuern kann durch Tarife festgelegt werden. 

§ 6 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, gelten für den Kirchensteueranspruch 
entsprechend 

1. bei der Kirchensteuer vom Einkommen, die Bestimmungen über die Einkommensteuer, 

2. bei der Kirchensteuer vom Vermögen, die Bestimmungen über die Vermögenssteuer, 

3. bei der Kirchensteuer vom Grundbesitz, die Bestimmungen über die Grundsteuer. 

(2) Für die übrigen Kirchensteuern werden die erforderlichen Bestimmungen in den 
Kirchensteuerordnungen getroffen. 

Abschnitt IV   Bemessungsgrundlagen 

§ 7 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 bemißt sich die Kirchensteuer nach dem Maßstab der 
Einkommensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1) 

1. soweit eine Veranlagung zur Einkommensteuer vorzunehmen ist, nach der Einkommensteuerschuld 
des Kirchensteuerpflichtigen, 

2. soweit ein Steuerabzug vom Arbeitslohn vorzunehmen ist, nach der Lohnsteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen; Entsprechendes gilt, wenn eine pauschale Einkommensteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer entrichtet wird,  

3. soweit ein Steuerabzug vom Kapitalertrag vorzunehmen ist, nach der Kapitalertragsteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen; dies gilt für Kapitalerträge, an denen mehrere Personen beteiligt sind, nur 
dann, wenn für sämtliche Beteiligte dasselbe Merkmal für den Kirchensteuerabzug gilt oder wenn 
ausschließlich Ehegatten an den Kapitalerträgen beteiligt sind; sind ausschließlich Ehegatten an den 
Kapitalerträgen beteiligt, werden die Kapitalerträge den Ehegatten hälftig zugerechnet, wenn diese 
nicht gemeinsam einen abweichenden Aufteilungsmaßstab erklären. 

Soweit für mehrere Personen eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer vorzunehmen ist, gilt 
als Einkommensteuerschuld des einzelnen kirchensteuerpflichtigen Beteiligten der Teil der 
gemeinsamen Einkommensteuerschuld, der auf ihn entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im 
Verhältnis der Einkommensteuerbeträge aufgeteilt wird, die sich bei Anwendung des§ 32 a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuer- Grundtarif) auf die Einkünfte eines jeden Beteiligten 
ergeben. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld im Sinne des Satzes 2 eine nach dem 
gesonderten Steuertarif des § 32 d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer aus der Berechnung des Satzes 2 auszuscheiden und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Beteiligten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an 
den Kapitalerträgen zuzurechnen. Bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Beteiligten ist § 51 a 
des Einkommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden. 
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(2) Sind Ehegatten beide kirchensteuerpflichtig, so bemißt sich die Kirchensteuer für den einzelnen 
Ehegatten abweichend von Absatz 1, 

1. soweit eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer vorzunehmen ist, nach der Hälfte der 
gemeinsamen Einkommensteuerschuld der Ehegatten; 

2. soweit ein Steuerabzug vom Arbeitslohn nach den Grundsätzen der Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer vorzunehmen ist, nach der Hälfte der Lohnsteuer beider Ehegatten. 

Die Ehegatten sind Gesamtschuldner. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, wenn die Kirchensteuer für beide 
beteiligten Kirchen nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 durch die Landesfinanzbehörden verwaltet wird. 

(3) Soweit die Einkommensteuer durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag abgegolten ist, erhöht sich 
die Einkommensteuerschuld um diesen Betrag. Dies gilt nicht, soweit auf den Steuerabzug vom 
Kapitalertrag Kirchensteuer nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer zu entrichten ist. 

(4) Maßstab für die Kirchensteuer sind die für das Steuerjahr festzusetzende Einkommensteuer, die für 
das Steuerjahr zu entrichtende Lohnsteuer und die zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Die 
Einkommensteuer und die Lohnsteuer im Sinne des Satzes 1 sind nach Maßgabe des § 51 a des 
Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. 

§ 8 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 bemißt sich die Kirchensteuer nach dem Maßstab der 
Vermögensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) nach der Vermögensteuerschuld des Kirchensteuerpflichtigen. 
Soweit für mehrere Personen eine Zusammenveranlagung zur Vermögensteuer vorgenommen wird, 
gilt als Vermögensteuerschuld des einzelnen kirchensteuerpflichtigen Beteiligten der Teil der 
gemeinsamen Vermögensteuerschuld, der auf ihn entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis 
der Vermögensteuerbeträge aufgeteilt wird, die sich bei einer getrennten Veranlagung der Beteiligten 
zur Vermögensteuer ergeben. Die Vorschriften über den Aufteilungsmaßstab für die Vermögensteuer 
in der Abgabenordnung finden in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(2) Soweit für mehrere Personen, von denen mindestens zwei zu Beginn des Steuerjahres 
kirchensteuerpflichtig sind, eine Zusammenveranlagung zur Vermögensteuer vorgenommen wird, 
bemißt sich die Kirchensteuer für den einzelnen kirchensteuerpflichtigen Beteiligten abweichend von 
Absatz 1 nach der durch die Zahl der kirchensteuerpflichtigen Beteiligten geteilten gemeinsamen 
Vermögensteuerschuld. Sind nicht alle Beteiligten zu Beginn des Steuerjahres kirchensteuerpflichtig, 
so scheidet der Teil der gemeinsamen Vermögensteuerschuld aus, der bei einer Aufteilung nach 
Absatz 1 Sätze 2 und 3 auf diese Beteiligten entfällt. Die kirchensteuerpflichtigen Beteiligten sind 
Gesamtschuldner. 

(3) Gehören im Falle des Absatzes 2 die kirchensteuerpflichtigen Beteiligten verschiedenen Kirchen 
an, so kann jeder von ihnen der Steuererhebung nach Absatz 2 widersprechen und beantragen, daß 
seine Kirchensteuer nach Absatz 1 bemessen wird. Für die übrigen kirchensteuerpflichtigen 
Beteiligten gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, daß der Antragsteller im Verhältnis zu ihnen wie ein nicht 
kirchensteuerpflichtiger Beteiligter behandelt wird. Der Antrag kann nur gestellt werden, solange die 
Festsetzung der Kirchensteuer noch nicht unanfechtbar geworden ist. Er kann nicht widerrufen 
werden. 

(4) Maßstab für die Kirchensteuer ist die für das Steuerjahr festzusetzende Vermögensteuerschuld. 
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§ 9 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 bemißt sich die Kirchensteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteuermeßbeträge (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) nach den Grundsteuermeßbeträgen, die einer 
Grundsteuerschuld des Kirchensteuerpflichtigen zugrundezulegen sind. Soweit für mehrere Personen 
ein Grundsteuermeßbetrag gemeinsam festzusetzen und ihrer gemeinsamen Grundsteuerschuld 
zugrundezulegen ist, gilt als Grundsteuermeßbetrag des einzelnen kirchensteuerpflichtigen Beteiligten 
der Teil des gemeinsamen Grundsteuermeßbetrages, der auf ihn entfällt, wenn der gemeinsame 
Meßbetrag in dem Verhältnis aufgeteilt wird, in dem die auf die einzelnen Beteiligten entfallenden 
Anteile am festgestellten Einheitswert des Grundbesitzes zueinanderstehen. 

(2) Soweit für Ehegatten, die zu Beginn des Steuerjahres beide kirchensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben, oder für solche Ehegatten und noch andere Personen ein 
Grundsteuermeßbetrag gemeinsam festzusetzen und ihrer gemeinsamen Grundsteuerschuld 
zugrundezulegen ist, bemißt sich die Kirchensteuer für den einzelnen Ehegatten abweichend von 
Absatz 1 nach der Hälfte der auf die Ehegatten nach Absatz 1 Satz 2 insgesamt entfallenden Teile des 
gemeinsamen Grundsteuermeßbetrages. Die Ehegatten sind insoweit Gesamtschuldner. 

(3) Gehören im Falle des Absatzes 2 die Ehegatten verschiedenen Kirchen an, so kann jeder von ihnen 
der Steuererhebung nach Absatz 2 widersprechen und beantragen, daß die Kirchensteuer für jeden 
Ehegatten nach Absatz 1 bemessen wird. Die Vorschriften des § 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 finden 
entsprechende Anwendung. 

(4) Maßstab für die Kirchensteuer sind die Grundsteuermeßbeträge, die für den Beginn des 
Steuerjahres oder für einen früheren Zeitpunkt festzusetzen und einer Grundsteuerschuld für das 
Steuerjahr zugrunde zu legen sind. 

§ 10 

Beginnt oder endet die Kirchensteuerpflicht während des Steuerjahres, so werden die 
Bemessungsgrundlagen zeitanteilig aufgeteilt, soweit eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
vorzunehmen ist, und dementsprechend beschränkt sich eine Gesamtschuld des nur in einem Teil des 
Steuerjahres Kirchensteuerpflichtigen in den Fällen der § 7 Abs. 2 Satz 2, § 8 Abs. 2 Satz 3 und § 9 
Abs. 2 Satz 2. Bei der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Einkommensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1) 
unterbleibt eine Aufteilung, wenn gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt 
oder endet. Satz 2 gilt nicht, wenn in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht 
während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielte inländische Einkünfte einbezogen sind. 

Abschnitt V   Besteuerungsverfahren 

§ 11 

(1) Die Kirchensteuern werden für das Steuerjahr erhoben. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, finden auf das Besteuerungsverfahren die 
Abgabenordnung in der für die bundesrechtlich geregelten Steuern jeweils geltenden Fassung sowie 
die zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften Anwendung. Nicht anzuwenden 
sind die Vorschriften über Verzinsung, Säumniszuschläge, die Straf- und Bußgeldvorschriften sowie 
die Bestimmungen über das Straf- und Bußgeldverfahren. Zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach § 
156 Abs. 1 der Abgabenordnung ist ermächtigt 
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1. das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium für die Verwaltung der Kirchensteuern 
durch die Landesfinanzbehörden; 

2. das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für das 
Kommunalrecht zuständigen Ministerium für die Verwaltung der Kirchensteuern durch die 
Gemeinden. 

Soweit die Diözesen, Landeskirchen oder Kirchengemeinden (Kirchengemeindeverbände) die 
Kirchensteuern selbst verwalten, bleibt es ihnen vorbehalten, Regelungen nach § 156 Abs. 1 der 
Abgabenordnung selbst zu treffen. 

(3) Außerdem finden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die jeweiligen 
Bestimmungen über die Veranlagung, Festsetzung, Erhebung und Entrichtung 

1. des Einkommensteuergesetzes, bei der Kirchensteuer vom Einkommen, 

2. des Vermögensteuergesetzes, bei der Kirchensteuer vom Vermögen, 

3. des Grundsteuergesetzes, bei der Kirchensteuer vom Grundbesitz 

entsprechende Anwendung. Für die übrigen Kirchensteuern werden die erforderlichen Bestimmungen 
in der Kirchensteuerordnung getroffen. Ein Steuerabzug wird nur im Rahmen des § 15 vorgenommen. 

§ 12 

(1) Wird der einem Kirchensteuerbescheid zugrunde liegende Einkommensteuerbescheid, 
Vermögensteuerbescheid oder Grundsteuermeßbescheid aufgehoben oder geändert, so wird, soweit die 
Änderung die Höhe der festgesetzten Kirchensteuer berührt, auch der Kirchensteuerbescheid 
aufgehoben oder geändert. Ein Gleiches gilt für einen Kirchensteuer-Vorauszahlungsbescheid. Die 
Änderung der Bemessungsgrundlagen ist in dem neuen Bescheid insoweit zu berücksichtigen, als sie 
die Höhe der festgesetzten Kirchensteuer beeinflußt. Der neue Bescheid trägt der Änderung auch dann 
Rechnung, wenn der zu ersetzende Bescheid bereits unanfechtbar geworden ist. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten sinngemäß bei einer Nachforderung oder Erstattung von 
Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten sinngemäß für einen Kirchensteuer-Haftungsbescheid, 
wenn und soweit der ihm entsprechende Haftungsbescheid für die Einkommensteuer, Vermögensteuer 
oder Grundsteuer aufgehoben oder geändert wird. 

(4) Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 wird ein Kirchensteuerbescheid von Amts 
wegen durch einen neuen ersetzt, wenn die Kirchensteuerpflicht während des Steuerjahres endet und 
der vorher ergangene Kirchensteuerbescheid dies nicht berücksichtigt hat. 

(5) Soweit die Vollziehung eines Verwaltungsaktes ausgesetzt wird, der einer 
Kirchensteuerfestsetzung zugrunde liegt, ist auch die Vollziehung des Kirchensteuerbescheids 
auszusetzen. 
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§ 13 

(1) In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über Kirchensteuerangelegenheiten ist der 
Verwaltungsrechtsweg nach der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17) in 
der jeweils geltenden Fassung gegeben. 

(2) Werden die Kirchensteuern von den Landesfinanzbehörden oder den Gemeindebehörden verwaltet, 
ist vor einer Entscheidung über den Widerspruch die in der Kirchensteuerordnung bezeichnete 
Kirchenbehörde zu hören. 

(3) Verwaltungsakte, die unanfechtbar gewordene Verwaltungsakte ändern, können nur insoweit 
angegriffen werden, als die Änderung reicht. 

(4) Entscheidungen in einem Einkommensteuer- oder Vermögensteuerbescheid oder in einem 
Grundsteuermeßbescheid können nicht durch Anfechtung des Kirchensteuerbescheides angegriffen 
werden, dem sie zugrundeliegen. Ein Kirchensteuer-Haftungsbescheid kann insoweit nicht angegriffen 
werden, als die Einwendungen gegen die Inanspruchnahme durch Anfechtung des entsprechenden 
Haftungsbescheides für die Einkommensteuer, Vermögensteuer oder Grundsteuer geltend gemacht 
werden können. 

Abschnitt VI   Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 14 

(1) Auf Antrag der Diözesen oder Landeskirchen überträgt das für die Landesfinanzverwaltung 
zuständige Ministerium die Verwaltung der Kirchensteuern nach dem Maßstab der Einkommensteuer 
und der Vermögensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2) durch Rechtsverordnung den Landesfinanzbehörden. 
Die Verwaltung kann nur zu Beginn eines Steuerjahres übertragen werden. Die Verwaltung durch die 
Landesfinanzbehörden setzt voraus, daß die Kirchensteuern im Lande Rheinland-Pfalz jeweils in allen 
Diözesen und allen Landeskirchen mit einheitlichen Hundertsätzen und einheitlichen Mindestbeträgen 
erhoben werden. Die Diözesen und Landeskirchen sind gehalten, sich auch untereinander über 
einheitliche Hundertsätze und Mindestbeträge zu verständigen. Das für die Landesfinanzverwaltung 
zuständige Ministerium gibt die im Lande Rheinland-Pfalz geltenden Hundertsätze und 
Mindestbeträge der Kirchensteuern im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz bekannt. 

(2) Wird neben der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Einkommensteuer ein besonderes Kirchgeld 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5) erhoben, so überträgt auf Antrag das für die Landesfinanzverwaltung zuständige 
Ministerium die Verwaltung auch dieser Kirchensteuer den Landesfinanzbehörden insoweit, als die 
Steuer von einem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten erhoben wird, der zusammen mit seinem 
Ehegatten zur Einkommensteuer veranlagt wird. Absatz 1 Sätze 2 bis 5 gelten sinngemäß. Bei 
Verwaltung des besonderen Kirchgeldes durch die Landesfinanzbehörden finden auf diese 
Kirchensteuer die Vorschriften des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Anwendung. 

(3) Die Diözesen und Landeskirchen benennen jedem Finanzamt eine Stelle, wohin die den Diözesen 
und ihren Kirchengemeinden einerseits und den Landeskirchen und ihren Kirchengemeinden 
andererseits zustehenden Kirchensteuern geschlossen abzuführen sind. Eine Aufgliederung der 
Steuereinnahmen nach der Gemeindezugehörigkeit der Kirchensteuerpflichtigen kann nicht verlangt 
werden. 

(4) Die Befugnis, Kirchensteuern zu erlassen und zu stunden, verbleibt den Kirchenbehörden. Soweit 
jedoch die Einkommen- oder Vermögensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festgesetzt, erlassen 
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oder gestundet wird, ist die Finanzbehörde befugt, hinsichtlich der von ihr nach dem Maßstab dieser 
Steuern verwalteten Kirchensteuer entsprechend zu verfahren. 

(5) Anträge nach § 8 Abs. 3 sind an das zuständige Finanzamt zu richten. 

(6) Für die Verwaltung leisten die steuererhebenden Diözesen, Landeskirchen und Kirchengemeinden 
(Kirchengemeindeverbände) an das Land einen Verwaltungskostenbeitrag in einem für alle 
Kirchensteuern einheitlichen Hundertsatz des Steueraufkommens. Der Hundertsatz wird zwischen den 
Diözesen und Landeskirchen und dem für die Landesfinanzverwaltung zuständigen Ministerium 
vereinbart. 

§ 15 

(1) Soweit die Kirchensteuer durch die Landesfinanzbehörden verwaltet wird, müssen 

die zum Steuerabzug vom Arbeitslohn Verpflichteten die Kirchensteuer, die sich nach der Lohnsteuer 
bemisst, nach Maßgabe der Lohnsteuerabzugsmerkmale einbehalten, soweit sie eine Betriebstätte im 
Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Rheinland-Pfalz haben; die Verpflichtung zur Einbehaltung der 
Kirchensteuer besteht auch für denjenigen, der die Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen 
pauschaliert; 

die zum Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten, die Kapitalerträge unmittelbar an den 
Kirchensteuerpflichtigen auszahlen, die Kirchensteuer, die sich nach der Kapitalertragsteuer bemisst, 
nach Maßgabe des vom Kirchensteuerpflichtigen durch schriftlichen Antrag mitgeteilten oder des vom 
Bundeszentralamt für Steuern elektronisch übermittelten Merkmals für den Kirchensteuerabzug 
einbehalten, soweit für die Besteuerung vom Einkommen des zum Steuerabzug vom Kapitalertrag 
Verpflichteten ein Finanzamt im Land Rheinland-Pfalz zuständig ist; werden die Kapitalerträge nicht 
unmittelbar von dem zum Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten an den 
Kirchensteuerpflichtigen ausgezahlt, gilt Teilsatz 1 für die die Kapitalerträge auszahlenden Personen 
und Stellen entsprechend; der zur Vornahme des Kirchensteuerabzugs vom Kapitalertrag Verpflichtete 
hat das Merkmal für den Kirchensteuerabzug des Gläubigers der Kapitalerträge nach Bereitstellung 
der Datensätze beim Bundeszentralamt für Steuern durch Datenfernübertragung abzurufen; das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium gibt den Zeitpunkt des erstmaligen Datenabrufs im 
Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz bekannt; der zur Vornahme des Kirchensteuerabzugs vom 
Kapitalertrag Verpflichtete darf die durch den Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den 
Kirchensteuerabzug verwenden, für andere Zwecke darf er sie nur verwenden, soweit der 
Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist. 

Die Kirchensteuer ist an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

(2) Die Gemeinde hat die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn erforderlichen Angaben über die 
Kirchensteuerpflicht des Kirchensteuerpflichtigen und seines Ehegatten auf der Lohnsteuerkarte 
einzutragen, soweit nicht diese Angaben von der nach Landesrecht zuständigen Behörde an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden. Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat bei 
der elektronischen Übermittlung der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern 
auch die für den Kirchensteuerabzug vom Arbeitslohn relevanten Daten zu übermitteln. Die nach 
Landesrecht zuständige Behörde hat die für den Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag relevanten 
Daten nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuergesetzes an das Bundeszentralamt für Steuern 
zu übermitteln. 
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(3) Die Bestimmungen über den Lohnsteueranspruch, den Kapitalertragsteueranspruch, den 
Steuerabzug vom Arbeitslohn bei der Lohnsteuer, die Pauschalierung der Einkommensteuer, den 
Steuerabzug vom Kapitalertrag bei der Kapitalertragsteuer und über die Veranlagung zur 
Einkommensteuer bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen finden entsprechende Anwendung, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes 
ergibt. Die Vorschriften des § 12 und des § 13 Abs. 4 gelten sinngemäß. 

(4) Sind Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben, beide kirchensteuerpflichtig und ist der laufende 
Steuerabzug vom Arbeitslohn vorzunehmen, wird von jedem Ehegatten für die Dauer seiner 
Kirchensteuerpflicht die Kirchensteuer auch für den anderen Ehegatten einbehalten und nachgefordert, 
soweit sie sich nach der von ihm zu entrichtenden Lohnsteuer bemisst. Werden die Ehegatten nicht 
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt, so gilt eine im Laufe des Steuerjahres für den anderen 
Ehegatten einbehaltene oder nachgeforderte Kirchensteuer als für den Ehegatten selbst einbehalten 
oder nachgefordert. 

(5) Soweit eine Kirchensteuer, die sich nach der vom Kirchensteuerpflichtigen zu entrichtenden 
Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer bemisst, wegen fehlender Verpflichtung zum Steuerabzug vom 
Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag nicht einbehalten wird und die Steuer nicht bei einer Veranlagung 
erhoben werden kann, verbleibt die Verwaltung den Kirchenbehörden. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 2 und 3, des Absatzes 4 Satz 2 und des Absatzes 5 gelten auch, wenn 
der Arbeitslohn, der Kapitalertrag, die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen an einem Ort außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz berechnet werden. 

(7) Auf Antrag einer Diözese oder Landeskirche, deren Gebiet ganz oder zum Teil außerhalb des 
Landes Rheinland-Pfalz liegt, kann das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit den Diözesen oder Landeskirchen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass durch 
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder bei der Pauschalierung der Einkommensteuer die Kirchensteuer 
nach dem Maßstab der Lohnsteuer gemäß den am Ort der Betriebstätte geltenden 
Kirchensteuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüssen auch von Kirchensteuerpflichtigen einbehalten 
und abgeführt wird, die der antragstellenden Diözese oder Landeskirche oder deren Kirchengemeinden 
gegenüber kirchensteuerpflichtig sind und nicht im Land Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder 
Aufenthalt haben, deren Lohnsteuer jedoch in einer Betriebstätte im Land Rheinland-Pfalz berechnet 
werden. Gelten für den Ort des Wohnsitzes oder des Aufenthaltes des Kirchensteuerpflichtigen andere 
Hundertsätze als für den Ort der Betriebstätte, so kann das zuständige Finanzamt auf Antrag mit 
Zustimmung der Diözese oder Landeskirche, in deren Gebiet sich die Betriebstätte befindet, gestatten, 
die Kirchensteuer dieses Kirchensteuerpflichtigen nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des 
Aufenthaltes geltenden Hundertsatz und Mindestbetrag einzubehalten oder abzuführen. 

(8) Auf Antrag einer Diözese oder Landeskirche, deren Gebiet ganz oder zum Teil außerhalb des 
Landes Rheinland-Pfalz liegt, kann das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit den Diözesen oder Landeskirchen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass durch 
Steuerabzug vom Kapitalertrag die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer gemäß 
den im Land Rheinland-Pfalz geltenden Kirchensteuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüssen nach 
dem am Ort des Wohnsitzes oder Aufenthaltes geltenden Hundertsatz auch von 
Kirchensteuerpflichtigen einbehalten und abgeführt wird, die der antragstellenden Diözese oder 
Landeskirche oder deren Kirchengemeinden gegenüber kirchensteuerpflichtig sind und nicht im Land 
Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben, wenn für die Besteuerung vom Einkommen 
des zum Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten ein Finanzamt im Land Rheinland-
Pfalz zuständig ist. Satz 1 gilt nur, soweit die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer 
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für die Diözese oder Landeskirche am Ort des Wohnsitzes oder Aufenthaltes durch die 
Landesfinanzverwaltung verwaltet wird. 

§ 16 

(1) Auf Antrag der in der Kirchensteuerordnung bezeichneten Kirchenbehörde übernehmen die 
Gemeinden die Verwaltung der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grundsteuermeßbeträge (§ 5 
Abs. 1 Nr. 3), soweit der für die Bemessung maßgebende Grundbesitz in ihrem Gebiet gelegen ist. Die 
Verwaltung kann nur zu Beginn eines Steuerjahres übernommen werden. Die in den 
Kirchensteuerordnungen bezeichneten Kirchenbehörden der einzelnen Diözesen und der einzelnen 
Landeskirchen können sich jeweils gegenseitig ermächtigen, den Antrag zu stellen. 

(2) Eine Gemeinde kann die Verwaltung bei Kirchensteuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder 
Aufenthalt nicht in der Gemeinde haben, ablehnen, wenn deren Kirchensteuer mit anderen 
Hundertsätzen erhoben wird, als sie für Kirchensteuerpflichtige derselben Kirche mit Wohnsitz oder 
Aufenthalt in der Gemeinde gelten. Die Gemeindeverwaltung führt die den Diözesen und ihren 
Kirchengemeinden einerseits und den Landeskirchen und ihren Kirchengemeinden andererseits 
zustehende Kirchensteuer geschlossen an eine Stelle ab, die von der für ihren Bereich zuständigen 
Kirchenbehörde benannt wird. 

(3) Abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 1 finden auf das Besteuerungsverfahren die Bestimmungen über 
das Besteuerungsverfahren bei der Grundsteuer entsprechende Anwendung, soweit sich aus diesem 
Gesetz nichts anderes ergibt. Die Vorschriften des § 14 Abs. 4 gelten entsprechend. 

(4) Anträge nach § 9 Abs. 3 sind an die zuständige Gemeindeverwaltung zu richten. 

(5) Für die Verwaltung leisten die steuererhebenden Diözesen, Landeskirchen und Kirchengemeinden 
(Kirchengemeindeverbände) an die Gemeinden einen Verwaltungskostenbeitrag in einem Hundertsatz 
des Steueraufkommens. Der Hundertsatz wird zwischen den Diözesen und Landeskirchen und dem für 
das Kommunalrecht zuständigen Ministerium vereinbart. 

§ 17 

Werden die Kirchensteuern von den steuererhebenden Diözesen, Landeskirchen oder 
Kirchengemeinden (Kirchengemeindeverbänden) selbst verwaltet, so werden die Kirchensteuern vom 
Einkommen und Vermögen einschließlich der Nebenleistungen sowie Verwaltungsakte, mit denen 
eine sonstige Handlung, eine Duldung oder Unterlassung gefordert wird, durch die Finanzämter, 
andere Kirchensteuern einschließlich der Nebenleistungen durch die kommunalen 
Vollstreckungsbehörden auf Antrag der Kirchenbehörden vollstreckt. 

§ 18 

Die Landes- und Gemeindebehörden haben den Kirchenbehörden auf Anforderung ihre Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, soweit diese für die Besteuerung und für den kirchlichen Finanzausgleich 
erforderlich sind. 
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Abschnitt VII   Vorschriften für andere Steuerberechtigte 

§ 19 

(1) Dieses Gesetz findet auf andere als die in § 1 Abs. 1 bezeichneten Kirchen sowie auf 
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften entsprechende Anwendung, sofern 
diese Kirchen, Gemeinschaften und Gesellschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

(2) Das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium kann die Übertragung der Verwaltung 
der Kirchensteuern nach dem Maßstab der Einkommensteuer und Vermögensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
und 2) auf die Landesfinanzbehörden davon abhängig machen, daß die einzelnen steuerberechtigten 
Körperschaften des gleichen Bekenntnisstandes, soweit sie die Übertragung der Verwaltung 
beantragen, diese Kirchensteuern im Lande Rheinland-Pfalz nach einheitlichen Grundsätzen und mit 
den gleichen Hundertsätzen und Mindestbeträgen erheben. 

(3) Unbeschadet der Vorschrift des § 16 Abs. 2 Satz 1 kann eine Gemeinde die Übernahme der 
Verwaltung der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grundsteuermeßbeträge (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) auch 
dann ablehnen, wenn kein Angehöriger der steuerberechtigten Körperschaft die die Übernahme 
beantragt, seinen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde hat und wenn die Gemeinde die 
Verwaltung für eine steuerberechtigte Körperschaft desselben Bekenntnisstandes noch nicht 
übernommen hat. 

Abschnitt VIII   Verwaltungsvorschriften 

§ 20 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlassen das für 
Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium und das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium gemeinsam. Verwaltungsvorschriften, die 
ausschließlich das von den Landesfinanzbehörden zu beachtende Besteuerungsverfahren betreffen, 
erläßt das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium allein. Verwaltungsvorschriften, 
die ausschließlich das von den Gemeindeverwaltungen zu beachtende Besteuerungsverfahren 
betreffen, erlassen das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium und das für die 
Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium gemeinsam. 

Abschnitt IX   Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 21 

(1) Die Vorschriften der §§ 4 bis 18 sind erstmals für das am 1. Januar 1972 beginnende Steuerjahr 
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die dort genannten 
Vorschriften erstmals auf laufenden Arbeitslohn anzuwenden sind, der für einen nach dem 31. 
Dezember 1971 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 
31. Dezember 1971 zufließen. 

(2) Auf Steuerjahre, die vor dem 1. Januar 1972 enden, sind die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden, den Vorschriften der §§ 4 bis 18 entsprechenden kirchensteuerrechtlichen Bestimmungen 
anzuwenden mit der Maßgabe, daß die Vorschrift des § 4 bereits für das Steuerjahr 1971 anzuwenden 
ist. 
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§ 22 

(1) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksamen Kirchensteuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse gelten ohne neue Anerkennung weiter, soweit ihr Inhalt nicht mit diesem 
Gesetz im Widerspruch steht. 

(2) Soweit die Landesfinanzbehörden die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Einkommensteuer 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits verwalten, bedarf es keiner Übertragung im Sinne des § 14 
Abs. 1 Satz 1 mehr. Soweit das für die Landesfinanzverwaltung zuständige Ministerium bereits 
angeordnet hat, daß die Arbeitgeber Kirchensteuer nach dem Maßstab der Lohnsteuer auch von 
Arbeitnehmern einzubehalten und abzuführen haben, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt nicht im 
Lande Rheinland-Pfalz haben, sind sie auch ohne eine neue Bestimmung im Sinne des § 15 Abs. 7 
Satz 1 weiterhin hierzu verpflichtet. 

(3) Soweit die Gemeinden die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grundsteuermeßbeträge bereits 
verwalten, bedarf es keines neuen Antrags im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 mehr. Soweit die 
Landesfinanzbehörden die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Grundsteuermeßbeträge bisher 
verwalten, verbleibt es dabei, sofern die Kirchenbehörden nichts anderes beantragen. Im Falle der 
Verwaltung durch die Landesfinanzbehörden finden die Vorschriften des § 14 Abs. 1 Sätze 3 und 4, 
Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 6 sinngemäß Anwendung. 

(4) Bis zum Abschluß der Vereinbarungen über Verwaltungskostenbeiträge (§ 14 Abs. 6 Satz 2 und § 
16 Abs. 5 Satz 2) belaufen sich die Verwaltungskostenbeiträge auf vier vom Hundert der 
Steueraufkommen. 

§ 23 

(Änderungsbestimmung) 

§ 24 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) (Aufhebungsbestimmung) 

13.12.3 Landesgesetz über Gebührenbefreiung im Bereich der Justiz [von 
Rheinland-Pfalz] (Justizgebührenbefreiungsgesetz - JGebBefrG -) 

Vom 05.10.1990 (GVBl 1990, 281), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2010 
(GVBl. S. 167) 

§ 1 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Gerichte in Zivil- und Strafsachen (§ 13 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) und die Justizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit: 

Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, jeweils soweit sie die 
Rechtsstellung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts haben; 

(…) 

Die Gebührenfreiheit nach Satz 1 gilt auch für die Gebühren der Gerichtsvollzieher. 
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(2) Von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in 
Justizverwaltungsangelegenheiten sind Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen befreit, die 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, soweit die 
Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die 
steuerrechtliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des 
Finanzamts (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen. 

(3) Sonstige landesrechtliche Vorschriften, die Gebührenfreiheit gewähren, bleiben unberührt. 

13.12.4 Landesverordnung über den Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag 
[von Rheinland-Pfalz] 

Vom 19.01.2009 (GVBl 2009, 45) zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.11.2011 (GVBl. 
S. 413) 

Aufgrund des § 15 Abs. 8 Satz 1 und des § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 8 Satz 1 des 
Kirchensteuergesetzes vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
16. Oktober 2008 (GVBl. S. 252), BS 222-31, wird im Einvernehmen mit den Diözesen der 
katholischen Kirche und den evangelischen Landeskirchen im Land Rheinland-Pfalz und dem 
Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Gemeindeverband Rheinland-Pfalz, sowie 
der Freireligiösen Gemeinde Mainz verordnet: 

§ 1 

Die zur Vornahme des Kirchensteuerabzugs nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer Verpflichteten 
müssen die Kirchensteuer nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer in den Steuerjahren 2009 bis 
2011 auch von Personen einbehalten und abführen,  

1. deren Kapitalertrag von einer Person oder Stelle ausgezahlt wird, für deren Besteuerung vom 
Einkommen ein Finanzamt im Land Rheinland-Pfalz zuständig ist, 

2. die 

a) einer Diözese der katholischen Kirche oder einer evangelischen Landeskirche, deren Gebiet ganz 
oder zum Teil außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz liegt, oder deren Kirchengemeinden, 

b) einer Gliederung des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland, deren Gebiet ganz 
oder zum Teil außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz liegt, oder deren Kirchengemeinden, 

c) der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Württemberg, den Jüdischen Kultusgemeinden Hamburg, der Israelitischen Kultusgemeinde 
Frankfurt, dem Landes verband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, dem Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, der Synagogen-Gemeinde Köln, dem Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden in Hessen, dem Landesverband der Israelitischen Gemeinden in Bayern oder der 
Synagogengemeinde Saar oder 

d) der Freireligiösen Landesgemeinde Baden, der Freireligiösen Gemeinde Offenbach am Main oder 
der Freireligiösen Gemeinde Mainz  

gegenüber kirchensteuerpflichtig sind und 

3. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Land Rheinland-Pfalz haben. 
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Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nur, wenn am Ort des Wohnsitzes oder Aufenthaltes die 
Kirchensteuer nach dem Maßstab der Kapitalertragsteuer, für den betreffenden Kirchensteuergläubiger 
durch die Landesfinanzverwaltung verwaltet wird. Maßgebend ist der am Ort des Wohnsitzes oder 
Aufenthaltes des Kirchensteuerpflichtigen geltende Hundertsatz. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 

Mainz, den 19. Januar 2009 

Der Minister der Finanzen Deubel 

13.12.5 Landesverordnung über die Gebühr für Amtshandlungen nach dem 
Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften [von Rheinland-

Pfalz] (Besonderes Gebührenverzeichnis) 
Vom 08.04.1997 (GVBl 1997, 138), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28.08.2001 

(GVBl. S. 210) 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 3. Dezember 
1974 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch § 18 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), BS 
2013-1, wird im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen verordnet: 

§ 1 

Für die Entgegennahme und Bearbeitung einer mündlichen oder schriftlichen Austrittserklärung nach 
§ 2 des Landesgesetzes über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG) vom 12. Oktober 
1995 (GVBl. S. 421-425-, BS 222-30) einschließlich der Erteilung einer Austrittsbescheinigung nach 
§ 4 Abs. 1 RelAuG wird eine Gebühr von 20,45 EUR erhoben. 

§ 2 

Neben der Gebühr sind Auslagen gemäß § 10 LGebG zu erstatten. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Die Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 

 

13.12.6 Landesverordnung über die Verwaltung der Kirchensteuer vom 
Einkommen durch die Landesfinanzbehörden [von Rheinland-Pfalz] 

Vom 18.08.1986 (GVBl 1986, 221), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.09.2004 
(GVBl. S. 438) 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 1 und des § 19 Abs. 2 Satz 2 des 
Kirchensteuergesetzes (KiStG) vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18. Dezember 1985 (GVBl. S. 277), BS 222-31, wird verordnet: 
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§ 1   Unitarische Religionsgemeinschaft Freie Protestanten 

Die Verwaltung der gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 KiStG zu erhebenden Kirchensteuer vom Einkommen mit 
einem festen Hundertsatz der Einkommensteuer wird auf die Landesfinanzbehörden übertragen. 

§ 2   Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 

(1) Die Verwaltung der gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 KiStG zu erhebenden Kirchensteuer vom Einkommen 
mit einem festen Hundertsatz der Einkommensteuer wird auch insoweit auf die Landesfinanzbehörden 
übertragen, als die steuerpflichtigen Mitglieder der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Landesteilen außerhalb der Pfalz haben. 

(2) Die Verpflichtung zur Einbehaltung der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Lohnsteuer (§ 15 
Abs. 1 KiStG) wird auf alle Arbeitgeber mit Betriebsstätten im Lande ausgedehnt. 

§ 3   Freireligiöse Gemeinde Mainz 

Die Verpflichtung zur Einbehaltung der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Lohnsteuer (§ 15 Abs. 1 
KiStG) wird auf alle Arbeitgeber mit Betriebsstätten im Lande ausgedehnt. 

§ 4   Jüdische Kultusgemeinde Bad Kreuznach 

Die Verwaltung der gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 KiStG zu erhebenden Kirchensteuer vom Einkommen mit 
einem festen Hundertsatz der Einkommensteuer wird auf die Landesfinanzbehörden übertragen. 

§ 5   Jüdische Kultusgemeinde Koblenz 

Die Verpflichtung zur Einbehaltung der Kirchensteuer nach dem Maßstab der Lohnsteuer (§ 15 Abs. 1 
KiStG) wird auf alle Arbeitgeber mit Betriebsstätten im Lande ausgedehnt. 

§ 6   In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. (Satz 2: Aufhebungsbestimmung) 

Der Minister der Finanzen 

13.13 Saarland 

13.13.1 Gesetz Nr. 926 über die Erhebung von Kirchensteuern im Saarland 
(Saarländisches Kirchensteuergesetz - KiStG-Saar) 

Vom 25. November 1970 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.1977 
(Amtsbl. S. 598), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10.09.2008 (Amtsbl. S. 1662) 

I. Besteuerungsrecht 

§ 1 

Die Römisch-Katholische Kirche [Vgl. KiStO für die Diözese Trier vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 
827), geändert am 17. Dezember 2001 (Amtsbl. 2002 S. 999); KiStO für die Diözese Speyer vom 11. 
Oktober 1971 (Amtsbl. S. 830), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 - 
Bekanntmachung vom 22. Januar 2002 (Amtsbl. S. 695)] und die Evangelische Kirche [Vgl. KiStO 
der Evgl. Kirche im Rheinland in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. September 2000 
(Amtsbl. 2001 S. 219), zuletzt geändert durch 3. NotVO vom 9./22./20. September 2005 (Amtsbl. 
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2006 S. 15); KiStO der Pfälz. Landeskirche vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 836), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Mai 2002 (Amtsbl. S. 2154)] können im Saarland auf Grund eigener 
Steuerordnungen Kirchensteuern erheben. Andere Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind, insbesondere das Katholische Bistum der Altkatholiken [Vgl. KiStO vom 10. 
Oktober 1971 (Amtsbl. S. 838)] und die Synagogengemeinde Saar [Vgl. KultStO vom 20. Oktober 
1974 (Amtsbl. S. 983)], können unter den gleichen Voraussetzungen und in entsprechender 
Anwendung der folgenden Bestimmungen Kirchensteuern erheben. 

§ 2 

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der von den Diözesen der Römisch-Katholischen Kirche 
und den Evangelischen Landeskirchen zu erlassenden Steuerordnungen [Vgl. KiStO für die Diözese 
Trier vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 827), geändert am 17. Dezember 2001 (Amtsbl. 2002 S. 999); 
KiStO für die Diözese Speyer vom 11. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 830), geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2001 - Bekanntmachung vom 22. Januar 2002 (Amtsbl. S. 695) und Vgl. 
KiStO der Evgl. Kirche im Rheinland in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. September 2000 
(Amtsbl. 2001 S. 219), zuletzt geändert durch 3. NotVO vom 9./22./20. September 2005 (Amtsbl. 
2006 S. 15); KiStO der Pfälz. Landeskirche vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 836), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Mai 2002 (Amtsbl. S. 2154)] erhoben werden 

1. als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer, 

2. als Ortskirchensteuer, 

3. nebeneinander als Diözesan- oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer. 

(2) Die Steuerordnungen [Vgl. KiStO für die Diözese Trier vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 827), 
geändert am 17. Dezember 2001 (Amtsbl. 2002 S. 999); KiStO für die Diözese Speyer vom 11. 
Oktober 1971 (Amtsbl. S. 830), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 - 
Bekanntmachung vom 22. Januar 2002 (Amtsbl. S. 695) und Vgl. KiStO der Evgl. Kirche im 
Rheinland in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. September 2000 (Amtsbl. 2001 S. 219), 
zuletzt geändert durch 3. NotVO vom 9./22./20. September 2005 (Amtsbl. 2006 S. 15); KiStO der 
Pfälz. Landeskirche vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 836), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 
Mai 2002 (Amtsbl. S. 2154)] bestimmen die zur Kirchensteuererhebung berechtigten kirchlichen 
Körperschaften und die Zuständigkeit für die Festsetzung der Steuersätze. 

II. Steuerpflicht 

§ 3 

Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der Römisch-Katholischen Kirche und der 
Evangelischen Kirche, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Saarland haben. 

III. Grundsätze über die Erhebung von Kirchensteuern 

§ 4 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden 

1. a) als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer, auch unter Festsetzung 
von Mindestbeträgen, oder 
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b) nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom 
Einkommen), 

2. als Zuschlag zur Vermögensteuer [Vgl. hierzu BVerfGE 93, S. 121 ff., wonach § 10 Nr. 1 
VermögenStG zum 31. Dezember 1996 außer Kraft getreten ist.] (Kirchensteuer vom Vermögen), 

3. a) nach einem Vomhundertsatz von den Grundsteuermessbeträgen oder 

b) nach Maßgabe des Einheitswerts vom Grundbesitz auf Grund eines besonderen Tarifs, soweit der 
Grundbesitz im Saarland belegen ist (Kirchensteuer vom Grundbesitz), 

4. als Mindestkirchensteuer, 

5. als allgemeines Kirchgeld, 

6. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren mit ihnen zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagter Ehegatte keiner steuerberechtigten Kirche angehört. 

(2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 können einzeln oder nebeneinander erhoben werden, jedoch 
nicht die Kirchensteuer vom Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a neben der Steuer nach 
Nummer 1 Buchstabe b und die Kirchensteuer vom Grundbesitz nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a 
neben der Steuer nach Nummer 3 Buchstabe b. 

(3) In den Steuerordnungen kann bestimmt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern 
einer anderen Art angerechnet werden. Eine Kirchensteuer vom Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 ist 
stets auf ein besonderes Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 6 anzurechnen. Vorbehaltlich Satz 2 können die 
Steuern nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 nur auf das allgemeine Kirchgeld und die Mindestkirchensteuer 
angerechnet werden; eine Anrechnung des allgemeinen Kirchgelds und der Mindestkirchensteuer auf 
die vorgenannten Steuern ist ausgeschlossen. 

(4) Wird die Kirchensteuer einer Art als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als 
Ortskirchensteuer nebeneinander erhoben, so ist dafür ein gemeinsamer Steuersatz festzusetzen. 

§ 5 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, gelten für die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 
6 bezeichneten Kirchensteuern entsprechend 

1. bei der Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 6 die 
Vorschriften über die Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer, 

2. bei der Kirchensteuer vom Vermögen die Vorschriften über die Vermögensteuer, [Vgl. hierzu 
BVerfGE 93, S. 121 ff., wonach § 10 Nr. 1 VermögenStG zum 31. Dezember 1996 außer Kraft 
getreten ist. 

3. bei der Kirchensteuer vom Grundbesitz die Vorschriften über die Grundsteuer. 

(2) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird bei der 
Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld für die vollen Kalendermonate, in 
denen die Steuerpflicht bestanden hat, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger 
Steuerpflicht als Kirchensteuerschuld ergäbe. Die Vorschriften in Satz 1 sind - vorbehaltlich des 
Satzes 3 - nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig mit Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht die 
unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in den 
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Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in eine Veranlagung zur unbeschränkten 
Einkommensteuerpflicht die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen 
Einkünfte einbezogen worden sind. Satz 1 gilt dagegen nicht, wenn die Kirchensteuer auf Antrag als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten wird. 

§ 6 

(1) Die Kirchensteuern werden nach Maßgabe der §§ 7 bis 10 nach den jeweils in der Person des 
Kirchensteuerpflichtigen gegebenen Steuerbemessungsgrundlagen erhoben. Als Bemessungsgrundlage 
für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 kann das gemeinsame zu versteuernde Einkommen 
der Ehegatten bestimmt werden. 

(2) Der Berechnung der Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a ist die 
nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) zu Grunde zu legen. § 51a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes gilt in den 
Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 3 entsprechend für die Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte. 

(3) Auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen wird die auf Kapitalerträge nach § 51a Abs. 
2b des Einkommensteuergesetzes entfallende Kirchensteuer nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes einbehalten. 

(4) Wird für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 als Bemessungsgrundlage das 
gemeinsame zu versteuernde Einkommen bestimmt, so ist der Betrag maßgebend, der sich nach 
Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes ergibt. 

§ 7 

(1) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd 
getrennt leben, verschiedenen steuerberechtigten Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe), bemisst 
sich die Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und 
Kapitalertragsteuer 

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) und bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach der nach § 6 Abs. 2 ermittelten Steuer jedes 
Ehegatten, 

2. beim Steuerabzug vom Kapitalertrag nach der nach § 6 Abs. 3 ermittelten Steuer jedes Ehegatten, 

3. bei der Zusammenveranlagung und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach 
der Hälfte der nach § 6 Abs. 2 ermittelten Steuer beider Ehegatten. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 haften die Ehegatten als Gesamtschuldner. Im 
Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

(3) Für die Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b gelten die Absätze 1 
und 2 sinngemäß. 

§ 8 

(1) Leben Ehegatten nicht dauernd getrennt und gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten 
Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des Zuschlags zur 
Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer 
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1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes), bei der besonderen 
Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach der 
nach § 6 Abs. 2 ermittelten Steuer des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten, 

2. beim Steuerabzug vom Kapitalertrag nach der nach § 6 Abs. 3 ermittelten Steuer des 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten, 

3. bei der Zusammenveranlagung für den kirchensteuerpflichtigen Ehegatten nach dem Teil der nach § 
6 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen Steuer, der auf diesen Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame 
Steuer im Verhältnis der Steuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf den Gesamtbetrag der Einkünfte jedes 
Ehegatten ergeben, aufgeteilt wird. Ist in der nach § 6 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen Steuer eine 
nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte 
Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert 
ermittelte Einkommensteuer aus der vorgenannten Berechnung auszuscheiden und die gesondert 
ermittelte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Beteiligten mit dem auf ihn entfallenden 
Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. 

(2) Für die Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b gilt Absatz 1 
sinngemäß. 

§ 9 

Die Kirchensteuer vom Vermögen ist nach der Vermögensteuer [Vgl. hierzu BVerfGE 93, S. 121 ff., 
wonach § 10 Nr. 1 VermögenStG zum 31. Dezember 1996 außer Kraft getreten ist.] des 
Kirchenangehörigen zu bemessen. Soweit für mehrere Personen eine Zusammenveranlagung zur 
Vermögensteuer vorzunehmen ist, gilt als Vermögensteuerschuld des einzelnen 
kirchensteuerpflichtigen Beteiligten der Teil der gemeinsamen Vermögensteuerschuld, der auf ihn 
entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der Vermögensteuerbeträge aufgeteilt wird, die 
sich bei einer getrennten Veranlagung der Beteiligten ergeben würden. 

§ 10 

Die Kirchensteuer vom Grundbesitz kann nur insoweit erhoben werden, als der Grundbesitz einer 
kirchensteuerpflichtigen Person zuzurechnen ist. Ist der Grundbesitz mehreren Personen zuzurechnen, 
so ist die Kirchensteuer für die steuerpflichtigen Beteiligten aus ihrem Anteil an der 
Bemessungsgrundlage zu berechnen. 

IV. Verfahren 

§ 11 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, finden auf das Besteuerungsverfahren die 
Abgabenordnung und das Verwaltungszustellungsgesetz in der für die bundesrechtlich geregelten 
Steuern jeweils geltenden Fassung Anwendung. Nicht anzuwenden sind die Vorschriften über die 
Verzinsung, die Säumniszuschläge, die Straf- und Bußgeldvorschriften sowie die Vorschriften über 
das Straf- und Bußgeldverfahren. 

(2) Über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Kirchensteuer entscheiden die in den 
Steuerordnungen bestimmten kirchlichen Stellen. Wird eine Maßstabsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 
und Nr. 2) ganz oder teilweise gestundet, niedergeschlagen, erlassen oder abweichend festgesetzt, so 
umfasst diese Entscheidung ohne besonderen Antrag auch die danach bemessene Kirchensteuer; das 
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gilt auch, soweit die Vollstreckung eines Verwaltungsakts ausgesetzt wird, der einer 
Kirchensteuerfestsetzung zu Grunde liegt. Entsprechendes gilt, wenn die Festsetzung einer 
Maßstabsteuer geändert oder berichtigt wird oder eine Maßstabsteuer aus Rechtsgründen zu erstatten 
ist. 

V. Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 12 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern obliegt den in den Steuerordnungen bestimmten kirchlichen 
Stellen oder Behörden, soweit die Verwaltung nicht nach § 14 den Finanzämtern oder nach § 15 den 
Gemeinden übertragen ist. 

(2) Wird die Kirchensteuer in kircheneigener Verwaltung veranlagt und erhoben, obliegt die 
Beitreibung auf Antrag den Finanzämtern nach den Vorschriften der Abgabenordnung oder den 
Gemeinden, soweit diese die Grundsteuern einziehen, nach den Vorschriften über das 
Verwaltungszwangsverfahren. 

§ 13 

Die Finanzämter und die Gemeinden haben den Diözesen der Römisch-Katholischen Kirche und den 
Evangelischen Landeskirchen auf Anforderung die für die Besteuerung, für die Feststellung ihrer 
Steueransprüche und für den innerkirchlichen Finanzausgleich erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. 

 

§ 14 

(1) Auf Antrag einer Diözese der Römisch-Katholischen Kirche oder einer Evangelischen 
Landeskirche wird die Kirchensteuer in der Form des Zuschlages zur Einkommensteuer, Lohnsteuer 
und Kapitalertragsteuer, die Kirchensteuer vom Vermögen [Vgl. hierzu BVerfGE 93, S. 121 ff., 
wonach § 10 Nr. 1 VermögenStG zum 31. Dezember 1996 außer Kraft getreten ist.] sowie das 
besondere Kirchgeld im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 6 von den Finanzämtern verwaltet, sofern die 
jeweilige Kirchensteuer im Saarland nach einheitlichen Grundsätzen und mit gleichen Steuersätzen für 
die Kirchen gleicher Konfession erhoben wird. Wird die Kirchensteuer als besonderes Kirchgeld 
erhoben, kann den Finanzämtern die Erhebung nur hinsichtlich der Steuerpflichtigen übertragen 
werden, bei denen gleichzeitig eine Einkommensteuerveranlagung durchzuführen ist. Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann die Verwaltung dieser Kirchensteuern für die in § 1 Satz 2 genannten 
Religionsgemeinschaften übertragen werden. Über den Antrag entscheidet das Ministerium der 
Finanzen. Soweit Kirchensteuern bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes von den Finanzämtern 
verwaltet werden, gilt die Verwaltung als nach den Sätzen 1 und 2 übertragen. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 sind die Kirchensteuern zugleich mit der Einkommensteuer und der 
Vermögensteuer oder nach § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes zu veranlagen und zu 
erheben. Wird die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) oder 
Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben, ist auch der Zuschlag im jeweiligen 
Abzugsverfahren zu erheben; im letzteren Fall gilt dies nur, wenn der Kirchensteuerpflichtige einen 
entsprechenden Antrag stellt. Die Arbeitgeber, die im Saarland eine Betriebsstätte im Sinne des 
Lohnsteuerrechts unterhalten, sind verpflichtet, von ihren Arbeitnehmern, die nach den Eintragungen 
auf ihrer Lohnsteuerkarte einer steuerberechtigten Kirche angehören und nach diesem Gesetz 



777 

 

kirchensteuerpflichtig sind, die Kirchensteuer einzubehalten und an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

(3) Auf Antrag einer Diözese oder einer Landeskirche ist unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren auch für solche kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer 
einzubehalten und abzuführen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des 
Saarlandes haben und deren Lohnsteuer von einer im Saarland belegenen Betriebsstätte berechnet und 
einbehalten wird. 

(4) Auf Antrag einer Diözese oder einer Landeskirche ist die als Zuschlag auf Kapitalerträge zu 
erhebende Kirchensteuer auch für Kirchensteuerpflichtige, die nicht im Saarland ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, einzubehalten und abzuführen. Der im Saarland 
Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat den am Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Kirchensteuerpflichtigen geltenden Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, zu Grunde zu legen. 

(5) Die Verwaltung der Kirchensteuern durch die Finanzämter erfolgt gegen eine zwischen dem 
Ministerium der Finanzen und der Diözese oder der Landeskirche oder einer der in § 1 Satz 2 
genannten Religionsgemeinschaften zu vereinbarende angemessene Vergütung. 

§ 15 

(1) Die Kirchensteuer vom Grundbesitz wird auf Antrag einer in der Steuerordnung genannten 
kirchlichen Körperschaft durch die Gemeinden verwaltet. Für die Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe b gilt dies nur hinsichtlich derjenigen Steuerpflichtigen, die zur Grundsteuer herangezogen 
werden. 

(2) Die Verpflichtung zur Übernahme der Verwaltung besteht nur, wenn die Kirchensteuer vom 
Grundbesitz in der Gemeinde für die steuerberechtigten kirchlichen Körperschaften gleicher 
Konfession nach einheitlichen Grundsätzen und mit gleichen Steuersätzen erhoben wird. 

(3) Für die Abgeltung der den Gemeinden entstehenden Kosten ist § 5 des 
Kommunalfinanzausgleichsgesetzes - KFAG vom 12. Juni 1974 (Amtsbl. S. 578) in der jeweiligen 
Fassung entsprechend anzuwenden. 

VI. Rechtsbehelfe 

§ 16 

(1) Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in kircheneigener Verwaltung ist 
der Finanzrechtsweg nach den Vorschriften der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1477) in der für bundesgesetzlich geregelte Steuern jeweils geltenden Fassung 
gegeben. Die Klage kann erst erhoben werden, wenn der in einer Kirchensteuerangelegenheit 
ergangene Bescheid in einem außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren nachgeprüft ist. Die 
Vorschriften des siebenten Teils der Abgabenordnung gelten entsprechend. Über den Einspruch 
entscheidet die in der Steuerordnung zu bestimmende Behörde oder Stelle der steuerberechtigten 
Kirche. 

(2) Werden Kirchensteuern von den Finanzämtern nach § 14 dieses Gesetzes verwaltet, gelten für 
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel die Vorschriften der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung. 
Die Finanzämter haben die in der Steuerordnung zu bestimmende Behörde oder Stelle der 
steuerberechtigten Kirche im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren zuzuziehen, wenn über die 
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Steuerberechtigung der Kirche zu entscheiden ist. Unter der gleichen Voraussetzung ist die 
steuerberechtigte Kirche im Verfahren nach der Finanzgerichtsordnung von Amts wegen beizuladen. 

(3) Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in Verwaltung der Gemeinden ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Im Vorverfahren nach den Vorschriften des achten Abschnitts der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 17) in der jeweiligen Fassung 
ist die in der Steuerordnung zu bestimmende Behörde oder Stelle der steuerberechtigten Kirche zu 
hören. 

(4) Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern können keine Einwendungen 
erhoben werden, die sich gegen die Festsetzung der Maßstabsteuern oder die 
Steuerbemessungsgrundlage nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes richten. Entsprechendes gilt, wenn 
Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 das der Veranlagung zur 
Einkommensteuer zu Grunde gelegte zu versteuernde Einkommen ist. 

VII. Anerkennungsverfahren 

§ 17 

(1) Die Kirchensteuerordnungen [Vgl. KiStO für die Diözese Trier vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 
827), geändert am 17. Dezember 2001 (Amtsbl. 2002 S. 999); KiStO für die Diözese Speyer vom 11. 
Oktober 1971 (Amtsbl. S. 830), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 - 
Bekanntmachung vom 22. Januar 2002 (Amtsbl. S. 695); Vgl. KiStO der Evgl. Kirche im Rheinland in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. September 2000 (Amtsbl. 2001 S. 219), zuletzt geändert 
durch 3. NotVO vom 9./22./20. September 2005 (Amtsbl. 2006 S. 15); KiStO der Pfälz. Landeskirche 
vom 7. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 836), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2002 (Amtsbl. S. 
2154); Vgl. KiStO vom 10. Oktober 1971 (Amtsbl. S. 838); Vgl. KultStO vom 20. Oktober 1974 
(Amtsbl. S. 983).] und -beschlüsse bedürfen der Anerkennung durch das Ministerium der Finanzen. 

(2) Werden die Kirchensteuern als Ortskirchensteuern erhoben, bedarf es keiner Anerkennung der 
einzelnen Kirchensteuerbeschlüsse, wenn auf Antrag der Diözesen der Römisch-Katholischen Kirche 
oder der Evangelischen Landeskirchen die Steuersätze generell anerkannt werden und die nach der 
Steuerordnung zuständigen Stellen keine höheren Steuersätze beschließen. 

(3) Liegt zu Beginn eines Steuerjahres ein anerkannter Kirchensteuerbeschluss nicht vor, gilt der 
bisherige Kirchensteuerbeschluss weiter. 

VIII. Schlussbestimmungen 

§ 18 

(entfallen) 

§ 19 

(1) Das Ministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung das Verfahren bei der Anerkennung 
nach § 17 regeln. 

(2) Das Ministerium der Finanzen erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes und die zur 
Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer durch die Finanzämter erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften. Verwaltungsvorschriften, die die Festsetzung und Erhebung der 
Kirchensteuer durch die Gemeinden regeln, erlässt das Ministerium für Inneres und Sport. 
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(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge bekannt 
zu machen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu beseitigen. 

§ 20 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag nach der Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Die in 
den §§ 1 bis 16 enthaltenen Vorschriften sind erstmals für das Kalenderjahr 1972 anzuwenden. Für 
frühere Kalenderjahre werden die Steuern nach dem bisherigen Recht mit der Maßgabe erhoben, dass 
unter den in § 14 Abs. 3 genannten Voraussetzungen im Kalenderjahr 1971 auch für solche 
kirchensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
des Saarlandes haben und deren Lohnsteuer von einer im Saarland belegenen Betriebsstätte berechnet 
und einbehalten wird, die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen ist. 

13.13.2 Gesetz Nr. 932 – Landesjustizkostengesetz 130 [von Saarland] 
Vom 30.06.1971 (Amtsblatt 1971, 473), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 06.02.2013 

(Amtsbl. I S. 1409) 

§ 4   Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen, die 
Justizverwaltungsbehörden und die Behörden der Arbeitsgerichtsverwaltung erheben, sind befreit 

1. Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

(…). 

(2) Von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in 
Justizverwaltungsangelegenheiten sind Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen befreit, die 
gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit 
nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche 
Behandlung als gemeinnützig und mildtätig ist durch eine Bescheinigung des Finanzamts 
(Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen. 

(3) Die Gebührenfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 gilt auch für die Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgebühren, die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 ferner für die Gebühren der 
Gerichtsvollzieher. 

                                                            
 

130 Gültig bis: 31.12.2020 
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13.14 Sachsen 

Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und gleichgestellte Vereinigungen im Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Kirchensteuergesetz – SächsKiStG) 
Vom 14.02.2002 (SächsGVBl. 2002, 82), mehrfach geändert durch Gesetz vom 03.04.2009 

(SächsGVBl. S. 153) 

§ 1 Steuerberechtigung 

Die evangelischen Landeskirchen, ihre Kirchgemeinden und die aus ihnen gebildeten Verbände sowie 
die römisch-katholischen Bistümer, ihre Kirchengemeinden, Pfarreien und die aus ihnen gebildeten 
Verbände, sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts berechtigt, nach Maßgabe dieses Gesetzes 
aufgrund eigener Steuerordnungen von ihren Angehörigen öffentlich-rechtliche Abgaben 
(Kirchensteuern) zu erheben. 

§ 2 Steuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle natürlichen Personen, die einer steuererhebenden Kirche 
angehören und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen haben. § 19 
Abgabenordnung (AO) gilt entsprechend. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats der auf den Beginn der 
Zugehörigkeit zur Kirche und der Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts 
folgt, bei Kirchenübertritt jedoch erst mit Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht. 

(3) Die Kirchensteuerpflicht endet 

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist, 

4. bei Übertritt zu einer anderen steuererhebenden Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Übertritt wirksam geworden ist. 

(4) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahrs, wird für die 
Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrags erhoben, der sich 
bei ganzjähriger Steuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die Dauer der 
Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. Wird die 
Kirchenkapitalertragsteuer im Steuerabzugsverfahren erhoben, unterliegen die Kapitalerträge 
abweichend von Satz 1 der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt ihres Zuflusses Kirchensteuerpflicht 
besteht. 

§ 3 Kirchenaustritt, Kirchenübertritt 

(1) Der Kirchenaustritt erfolgt persönlich zur Niederschrift oder durch öffentlich beglaubigte 
schriftliche Erklärung nach § 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gegenüber dem inländischen 
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Standesbeamten des letzten Wohnsitzes oder des letzten gewöhnlichen Aufenthalts und wird durch 
eine von diesem erteilte Bescheinigung nachgewiesen. 

(2) Für Kinder unter 14 Jahren gibt der Personensorgeberechtigte die Willenserklärung ab. Hat das 
Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, ist seine Einwilligung erforderlich. Volljährige, für die nach § 
1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Betreuer bestellt ist, geben ihre Willenserklärung ohne 
Mitwirkung des Betreuers ab. Entsprechendes gilt für Minderjährige nach Vollendung des 14. 
Lebensjahrs, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft angeordnet ist. 

(3) Die persönlichen Willenserklärungen dürfen keine Bedingungen oder Zusätze enthalten. 

(4) Im Fall eines Übertritts in eine andere Kirche reicht abweichend von Absatz 1 eine Mitteilung der 
aufnehmenden Kirche an den Standesbeamten aus, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Kirchen besteht. 

(5) Zur Niederschrift abgegebene Willenserklärungen werden mit der Unterzeichnung der 
Niederschrift, in öffentlich beglaubigter Form eingereichte Erklärungen und Mitteilungen nach Absatz 
4 mit ihrem Zugang beim Standesbeamten wirksam. 

 

 

§ 4 Steuerarten, Steuerordnung 

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen jeweils einzeln oder 
nebeneinander als Landes- oder Diözesankirchensteuern oder als Ortskirchensteuern und als solche 
nur 

1. a) als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer in einem Prozentsatz der 
Maßstabsteuer (Kircheneinkommensteuer, Kirchenlohnsteuer, Kirchenkapitalertragsteuer; 
Kirchenlohnsteuer ist auch die auf pauschale Einkommensteuer erhobene Kirchensteuer) oder 

b) nach Maßgabe der Einkünfte nach besonderem Tarif, 

2. a) als Zuschlag zur Vermögensteuer in einem Prozentsatz der Maßstabsteuer 
(Kirchenvermögensteuer) oder 

b) nach Maßgabe des Vermögens nach besonderem Tarif, 

3. als Steuer vom Grundbesitz, 

4. als Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen und 

5. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden 
Kirche angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) 

erhoben werden. 

(2) Vor der Berechnung der Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a sind die Einkommensteuer 
und Lohnsteuer nach Maßgabe des § 51a Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, zu ermitteln. Wird die Kirchensteuer als besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
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erhoben, gilt bei der Ermittlung der maßgebenden Bemessungsgrundlage Satz 1 entsprechend. Bei der 
Ermittlung und Erhebung der Kirchenkapitalertragsteuer ist § 51a Abs. 1 bis 5 EStG anzuwenden. 

(3) Die Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 kann auch als Mindestbetrag erhoben werden, wenn 
Einkommensteuer festgesetzt oder Lohnsteuer einbehalten wird. Eine Begrenzung der Kirchensteuer 
(Kappung) ist zulässig. 

(4) Art und Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer legt die nach der kirchlichen Steuerordnung 
zuständige Körperschaft oder kirchliche Stelle durch Kirchensteuerbeschluss fest. Die 
Beschlussfassung für mehrere Kalenderjahre oder auch auf unbegrenzte Zeit ist zulässig. Die 
kirchliche Steuerordnung kann bestimmen, dass Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer 
anderen Art angerechnet werden. 

§ 5 Anerkennungsverfahren, Veröffentlichung 

(1) Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen 
bedürfen der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheidet die für die 
Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde. Mit der Sonderregelung nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 
kann auch die Zuständigkeit für die Anerkennung der Ortskirchensteuerbeschlüsse übertragen werden. 

(2) Die Anerkennung eines Kirchensteuerbeschlusses entfällt: 

1. mit Zeitablauf, 

2. mit dem In-Kraft-Treten eines neuen, 

3. bei wesentlichen Änderungen im Bereich der Maßstabsteuern oder der landesrechtlichen 
Grundlagen mit Ablauf des der Änderung folgenden Kalenderjahrs. Die anerkennende Behörde hat die 
Kirchen auf das Auslaufen der Anerkennung und die erforderliche Anpassung hinzuweisen. 

In den Fällen der Nummern 1 und 3 gilt der alte Kirchensteuerbeschluss bis zur Anerkennung eines 
neuen Kirchensteuerbeschlusses weiter, jedoch nicht über den 31. Dezember des ersten folgenden 
Kalenderjahrs hinaus. 

(3) Die anerkannten kirchlichen Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse werden von den 
zuständigen kirchlichen Stellen in einer von ihnen zu bestimmenden Weise und von der 
anerkennenden Behörde in ihrem Ministerialblatt veröffentlicht. Beschließt eine Kirche für ihre 
Angehörigen die Anwendung des Kirchensteuerbeschlusses einer anderen Kirche, ist es für die 
Veröffentlichung im Ministerialblatt abweichend von Satz 1 ausreichend, bei der Veröffentlichung des 
anzuwendenden Kirchensteuerbeschlusses auf dessen erweiterte Anwendung hinzuweisen oder die 
Veröffentlichung auf die für den Freistaat Sachsen maßgebenden Regelungen zu beschränken. Die für 
das jeweilige Kalenderjahr geltenden Regelungen sollen in zusammengefasster Form im 
Bundessteuerblatt veröffentlicht werden. 

§ 6 Konfessionsgleiche Ehe 

Ehegatten, die derselben steuererhebenden Kirche angehören (konfessionsgleiche Ehe) und zur 
Maßstabsteuer zusammen veranlagt werden, sind Gesamtschuldner der Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3. 
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§ 7 Konfessionsverschiedene Ehe 

(1) Gehören Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe) 
und liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung bei der Einkommensteuer vor, 
werden die Kircheneinkommen- und die Kirchenlohnsteuer von beiden Ehegatten in folgender Weise 
erhoben: 

1. wenn die Ehegatten zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der Einkommensteuer; 

2. wenn ein Ehegatte oder beide Ehegatten lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer. 

Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei 
jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder 
werden die Ehegatten getrennt oder besonders veranlagt, werden die Kircheneinkommen- und die 
Kirchenlohnsteuer von jedem Ehegatten nach seiner Kirchenzugehörigkeit und nach der jeweils in 
seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben. 

(3) Für die Erhebung der anderen in § 4 Abs. 1 genannten Kirchensteuerarten gilt Absatz 2 
entsprechend. 

§ 8 Glaubensverschiedene Ehe  

(1) Gehört nur ein Ehegatte einer steuererhebenden Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), erhebt 
diese Kirche die Kirchensteuer von ihm nach der in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage. 

(2) Werden die Ehegatten zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, ist die nach § 4 Abs. 2 
ermittelte gemeinsame Einkommensteuer nach dem Verhältnis der Beträge aufzuteilen, das sich bei 
Anwenden von § 32a Abs. 1 EStG ohne Berücksichtigung der in § 32a Abs. 1 Satz 2 EStG genannten 
besonderen Tarifvorschriften auf die unter entsprechender Berücksichtigung von § 51a EStG ermittelte 
Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten ergibt. Ist in der nach § 4 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen 
Einkommensteuer eine nach dem besonderen Steuertarif des § 32d EStG ermittelte Einkommensteuer 
enthalten, sind die besonders besteuerten Kapitaleinkünfte und die besonders ermittelte 
Einkommensteuer aus der Berechnung nach Satz 1 auszuscheiden und die besonders ermittelte 
Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an den 
Kapitalerträgen zuzurechnen. 

(3) Werden die Ehegatten oder Ehegatten und die Kinder oder Einzelpersonen und Kinder zur 
Vermögensteuer zusammen veranlagt, ist die gemeinsame Vermögensteuer im Verhältnis der 
Vermögensteuerbeträge aufzuteilen, die sich bei der Veranlagung eines jeden einzelnen von ihnen zur 
Vermögensteuer ergeben würde. 

(4) Unberührt bleiben die Bestimmungen über das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

§ 9 Verwaltung der Steuer, Auskünfte 

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich der Bestimmungen des § 10 von den kirchlichen Stellen 
verwaltet. Diesen stellen die zuständigen Landesbehörden sowie die Gemeinden, Landkreise und 
Verwaltungsverbände auf Anforderung die für die Besteuerung benötigten Unterlagen zur Verfügung. 
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(2) Die Finanzämter sind verpflichtet, den zuständigen kirchlichen Stellen in allen 
kirchensteuerrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der vorhandenen Unterlagen nach Maßgabe der 
Vorschriften der Abgabenordnung und der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Auskunft zu geben. 

(3) Wer mit Kirchensteuer in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer beauftragten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der 
Kirchensteuerpflicht abhängt. Der Kirchensteuerpflichtige hat darüber hinaus die zur Festsetzung der 
Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 10 Übertragung der Verwaltung 

(1) Auf Antrag einer Kirche soll die Verwaltung (Festsetzung und Erhebung) der ihr zustehenden 
Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 durch die für die Finanzverwaltung zuständige oberste 
Landesbehörde den Finanzämtern übertragen werden. Das Gleiche gilt für das besondere Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe, soweit zur Ermittlung des gemeinsam zu versteuernden Einkommens des 
Steuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Einkommensteuerveranlagung durchgeführt wird. 

(2) Die Verwaltung durch die Finanzämter setzt voraus, dass der Kirchensteuersatz, bei Erhebung 
einer Mindestbetragskirchensteuer sowie eines besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe 
die entsprechenden Beträge innerhalb des Freistaats Sachsen einheitlich sind; die Kirchen sind 
gehalten, sich untereinander über einheitliche Werte zu verständigen. Erfolgt zwischen den 
steuererhebenden Kirchen keine Einigung, wird die für die Finanzverwaltung zuständige oberste 
Landesbehörde nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen über eine mögliche Verwaltung 
der Kirchensteuer durch die Finanzämter befinden. 

§ 11 Lohnsteuerabzugsverfahren, Betriebsstättenregelung, Kapitalertragsteuerabzugsverfahren 

(1) Soweit die Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a durch die Finanzämter verwaltet wird, 
sind die Arbeitgeber, deren lohnsteuerliche Betriebsstätten im Freistaat Sachsen liegen, verpflichtet, 
im Lohnsteuerabzugsverfahren die Kirchenlohnsteuer von allen Kirchenangehörigen mit Wohnsitz 
oder gewöhnlichem Aufenthalt im Freistaat Sachsen nach den für den Freistaat Sachsen maßgebenden 
Regelungen einzubehalten und an das für die lohnsteuerliche Betriebsstätte zuständige Finanzamt zur 
Weiterleitung an die Kirchen abzuführen. 

(2) Auf Antrag der Kirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Freistaats Sachsen, jedoch 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet die für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde die Einbehaltung und Abführung der Kirchenlohnsteuer im 
Lohnsteuerabzugsverfahren nach den für den Freistaat Sachsen maßgebenden Regelungen auch für die 
gegenüber diesen Kirchen steuerpflichtigen Arbeitnehmer an, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Bundesland haben, aber von einer im Freistaat Sachsen liegenden 
lohnsteuerlichen Betriebsstätte entlohnt werden. Dies gilt jedoch nur, wenn eine entsprechende 
Kirchensteuer von den Finanzämtern im Freistaat Sachsen bereits verwaltet wird. Unterschiedsbeträge 
durch unterschiedliche Kirchensteuersätze gleichen die Kirchen selbst aus; Erstattungen sind auf 
Antrag der Arbeitnehmer vorzunehmen, auf Nacherhebungen kann verzichtet werden. 

(3) Soweit die Steuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b durch die Finanzämter verwaltet wird und eine 
Erhebung im Lohnsteuerabzugsverfahren vorgesehen ist, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Soweit die Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, a durch die Finanzämter verwaltet wird, 
haben die Kirchensteuerabzugsverpflichteten im Sinne des § 51a Abs. 2c Satz 1 und 2 EStG im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren die Kirchenkapitalertragsteuer von Kirchensteuerpflichtigen mit 
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Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Freistaat Sachsen nach den für den Freistaat Sachsen 
maßgebenden Regelungen einzubehalten und getrennt nach Religionsangehörigkeiten an das für den 
jeweiligen Kirchensteuerabzugsverpflichteten zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die 
Religionsgemeinschaft abzuführen. 

(5) Auf Antrag einer Kirche, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Freistaats Sachsen, 
jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, kann die für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde die Einbehaltung und Abführung der Kirchenkapitalertragsteuer im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren auch für die gegenüber dieser Kirche steuerpflichtigen Gläubiger 
der Kapitalerträge anordnen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Bundesland haben, aber Kapitalerträge von einem Abzugsverpflichteten, für den ein Finanzamt im 
Freistaat Sachsen für die Kapitalertragsteuer zuständig ist, erhalten. Dabei ist der in dem Bundesland 
geltende Kirchensteuersatz anzuwenden, in dem der Kirchensteuerpflichtige seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Satz 1 gilt jedoch nur, wenn eine entsprechende Kirchensteuer von den 
Finanzämtern in dem jeweiligen Bundesland bereits verwaltet wird. 

(6) Ist bei Ehegatten nur ein Ehegatte Gläubiger der jeweiligen Kapitalerträge, ist 
Kirchenkapitalertragsteuer auf die darauf entfallende Kapitalertragsteuer entsprechend seiner 
Kirchenzugehörigkeit mit dem vollen Kirchensteuersatz zu erheben. Sind an den Kapitalerträgen 
mehrere Personen, insbesondere Ehegatten, beteiligt, ist § 51a Abs. 2c Satz 11 bis 13 EStG 
anzuwenden. Soweit eine beteiligte Person kirchensteuerpflichtig ist, ist auf die ihr anteilig 
zuzurechnende Kapitalertragsteuer Kirchenkapitalertragsteuer entsprechend ihrer 
Kirchenzugehörigkeit mit dem vollen Kirchensteuersatz zu erheben. 

§ 12 Anzuwendende Vorschriften 

(1) Die Vorschriften der Abgabenordnung und des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 3. 
Juli 1952 (BGBl. I S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. August 1998 
(BGBl. I S. 2585, 2597) in der jeweils geltenden Fassung sind anzuwenden. Hiervon ausgenommen 
sind die Vorschriften über Verzinsung, die Säumniszuschläge und das Straf- und Bußgeldverfahren. 

(2) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer verwalten, gelten die Vorschriften für die 
Einkommensteuer, die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer, insbesondere die Vorschriften über das 
Lohn- und Kapitalertragsteuerabzugsverfahren, sowie die Vorschriften für die Vermögensteuer 
entsprechend, soweit in diesem Gesetz und in den kirchlichen Steuerordnungen nichts anderes 
bestimmt ist. 

(3) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer verwalten, erstreckt sich eine abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen, eine Stundung, ein Erlass, ein Vollstreckungsaufschub oder eine 
Niederschlagung der Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer oder Vermögensteuer auch 
auf die Kirchensteuern, die als Zuschläge zu diesen Steuern erhoben werden. Das Gleiche gilt bei dem 
Absehen von Steuerfestsetzungen. Darüber hinaus können nur die kirchlichen Stellen die 
Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festsetzen, stunden, ganz oder teilweise erlassen 
oder niederschlagen. 

§ 13 Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Bei Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist nach § 36 Nr. 3 des Gesetzes über die Justiz im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Justizgesetz - SächsJG) vom 24. November 2000 (SächsGVBl. S. 482) 
in der jeweils geltenden Fassung der Finanzrechtsweg gegeben. 
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(2) Richtet sich der Rechtsbehelf gegen die Festsetzung der Kirchensteuer im Steuerbescheid eines 
Finanzamts, ist die zuständige Kirchenbehörde durch das Finanzamt zu hören und abschließend über 
den Ausgang des Rechtsbehelfsverfahrens zu informieren. 

(3) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrunde liegenden Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer, Vermögensteuer oder Grundsteuer gestützt werden. 

(4) Jeder der Anfechtung unterliegende Bescheid der kirchlichen Behörden ist zu begründen und mit 
einer Belehrung über den Rechtsbehelf zu versehen. 

§ 14 Andere Steuerberechtigte 

Die Regelungen dieses Gesetzes gelten für die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben durch 
andere als in § 1 bezeichnete Kirchen und Religionsgemeinschaften entsprechend. Den 
Religionsgemeinschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen und Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

§ 15 Durchführungsverordnung 

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Kultus und dem Staatsministerium des Innern zur Durchführung dieses Gesetzes durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über: 

1. die Veranlagung, Erhebung und Einziehung der Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 

2. ein vereinfachtes Verfahren zur Anerkennung und Veröffentlichung von 
Ortskirchensteuerbeschlüssen. 

(2) Die steuererhebenden Körperschaften sind zu beteiligen. 

§ 16 Übergangsregelungen 

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anerkannten Kirchensteuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse gelten ohne erneute Anerkennung weiter, soweit ihr Inhalt nicht mit diesem 
Gesetz im Widerspruch steht. 

(2) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und nach § 4 Abs. 1 Nr. 
5 zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits verwalten, bedarf es keiner nochmaligen 
Übertragung im Sinne des § 10 Abs. 1. 

(3) Soweit die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde bereits angeordnet hat, 
dass die Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer auch von Arbeitnehmern einzubehalten haben, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Bundesland haben, aber von einer im 
Freistaat Sachsen liegenden lohnsteuerlichen Betriebsstätte entlohnt werden, sind sie auch ohne eine 
Anordnung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 weiterhin hierzu verpflichtet. 

§ 17 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur 
Regelung des Kirchensteuerwesens vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1194), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Januar 1998 (SächsGVBl. S. 3), außer Kraft. 



787 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Dresden, den 14. Februar 2002 

Der Landtagspräsident 
Erich Iltgen 

Der Ministerpräsident 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Der Staatsminister der Finanzen 
Dr. Thomas de Maizière 

13.15 Sachsen-Anhalt 

13.15.1 Justizkostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (JKostG LSA) 
Vom 23.08.1993 (GVBl. LSA 1993, 449), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

26.03.2013 (GVBl. LSA S. 158) 

Abschnitt 3 Gebührenbefreiung, Stundung und Erlaß von Kosten 

§ 7 Gebührenfreiheit  

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte sowie die 
Landesjustizverwaltungsbehörden erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die Rechtsstellung 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts haben, einschließlich ihrer Gemeinden und 
Gliederungen sowie öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen; 

(…) 

13.15.2 Kirchensteuergesetz (KiStG LSA) 
Vom 07.12.2001 (GVBl. LSA 2001, 557), mehrfach geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 

(GVBl. LSA S. 454) 

§ 1 Besteuerungsrecht und persönliche Steuerpflicht 

(1) Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind 
(steuerberechtigte Religionsgemeinschaften), können nach Maßgabe dieses Gesetzes Steuern aufgrund 
eigener Steuerordnungen (Kirchensteuern) erheben. 

(2) Steuerpflichtig sind natürliche Personen, die einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehören und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt haben. 

§ 2 Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 

(1) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung 
des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne der Abgabenordnung oder auf die Aufnahme 
in eine steuerberechtigte Religionsgemeinschaft folgt. Der Eintritt in eine solche Gemeinschaft 
bestimmt sich nach dem jeweiligen Recht der betreffenden Gemeinschaft. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht endet 
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1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung wirksam geworden ist; 
der Kirchenaustritt ist durch eine Bescheinigung der für die Entgegennahme der 
Kirchenaustrittserklärung gesetzlich zuständigen Stelle nachzuweisen. 

(3) Besteht in Fällen der Absätze 1 und 2 Nrn. 2 und 3 die Kirchensteuerpflicht nicht während des 
ganzen Kalenderjahres, wird für die Kalendermonate, in denen die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je 
ein Zwölftel des Betrags erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Jahressteuerschuld 
ergeben würde. Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben und ist die 
Einkommensteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes, die der 
Kapitalertragsteuer unterlegen haben, nach § 43 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes mit dem 
Steuerabzug abgegolten und werden diese Kapitalerträge nicht in die besondere Besteuerung von 
Kapitalerträgen nach § 32d des Einkommensteuergesetzes einbezogen, ist für die als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer Satz 1 nicht anzuwenden. Diese Kirchensteuer wird neben 
der Kirchensteuer nach Satz 1 erhoben. 

§ 3 Bemessungsgrundlage und Höhe der Kirchensteuern 

(1) Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander erhoben werden als 

1. Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer oder nach Maßgabe des 
Einkommens aufgrund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen), 

2. Zuschlag zur Vermögensteuer oder nach Maßgabe des Vermögens (Kirchensteuer vom Vermögen), 

3. Steuer vom Grundbesitz, 

4. allgemeines Kirchgeld (Ortskirchensteuer), 

5. besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

Die Kirchensteuer nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 kann auch in einem Mindestbetrag erhoben werden; das 
gilt nicht bei der Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer. Die Erhebung eines 
Mindestbetrags setzt voraus, dass jeweils Einkommensteuer, Lohnsteuer oder Vermögensteuer 
festgesetzt oder abgezogen worden ist. 

(2) Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und 
Kapitalertragsteuer ist § 51 a des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. Wird die Kirchensteuer als 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben, gilt bei der Ermittlung der maßgebenden 
Bemessungsgrundlage Satz 1 entsprechend. 

(3) Über die Art und die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer beschließt die steuerberechtigte 
Religionsgemeinschaft. Die kirchlichen Steuerordnungen können bestimmen, dass Kirchensteuern 
einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. Die Festsetzung von 
Höchstbeträgen ist zulässig. 
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(4) Die Ortskirchensteuer gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und das Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 können nach festen oder gestaffelten Sätzen erhoben werden. Das 
Nähere regeln die kirchlichen Steuerordnungen. 

(5) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer bei Ehegatten 

(1) Ehegatten, die derselben steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören (konfessionsgleiche 
Ehe) und zur Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, werden gemeinsam zur Kirchensteuer 
herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen die Ehegatten festgesetzten 
Einkommensteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. 

(2) Gehören Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Religionsgemeinschaften an 
(konfessionsverschiedene Ehe) und werden sie zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, wird die 
Kirchensteuer von beiden Ehepartnern von der Hälfte des Betrags erhoben, der im Falle der 
konfessionsgleichen Ehe nach Absatz 1 gegen beide Ehegatten festzusetzen wäre. Im 
Lohnsteuerabzugsverfahren wird die Kirchensteuer von beiden Ehegatten von der Hälfte der 
Lohnsteuer erhoben und ist bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. Die Ehegatten 
haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. Liegen die Voraussetzungen für eine 
Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder werden die Ehegatten getrennt oder 
besonders veranlagt, wird die Kirchensteuer von jedem Ehegatten nach seiner Kirchenzugehörigkeit 
und nach der jeweils in seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben; 
Entsprechendes gilt für die Erhebung der Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer, wenn für einen 
oder beide Ehegatten die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben wird. 

(3) Gehört nur ein Ehegatte einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft an (glaubensverschiedene 
Ehe), so wird die Kirchensteuer von ihm nach der in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage erhoben. Werden die Ehegatten in glaubensverschiedener Ehe zusammen 
veranlagt, ist die Kirchensteuer auf den Teil der gemeinsamen Einkommensteuer zu erheben, der auf 
den der steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehörenden Ehegatten entfällt. Die gemeinsame 
Einkommensteuer ist im Verhältnis der Steuerbeträge aufzuteilen, die sich bei der Anwendung von § 
32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ohne Berücksichtigung der in § 32a Abs. 1 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes genannten besonderen Tarifvorschriften auf die Summe der Einkünfte eines 
jeden Ehegatten ergeben würden. Bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten sind die 
Regelungen des § 51 a des Einkommensteuergesetzes zur Erhöhung und Minderung des zu 
versteuernden Einkommens entsprechend anzuwenden. Ist in der gemeinsamen 
Einkommensteuerschuld im Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des 
Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten 
Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkommensteuer aus der Berechnung des Satzes 2 
auszuscheiden und die gesondert ermittelte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten 
mit dem auf ihn entfallenden Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Unberührt bleiben die 
kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse über das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe.  

§ 5 Staatliche Anerkennung 

Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie deren Änderungen bedürfen 
der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheidet das Ministerium der Finanzen. Die 
anerkannten kirchlichen Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse werden von den 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaften in einer von ihnen zu bestimmenden Weise und von dem 
Ministerium der Finanzen im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt bekannt gemacht. Liegt zu 
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Beginn eines Kalenderjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der zuletzt anerkannte 
Beschluss bis zur Anerkennung des neuen Beschlusses entsprechend weiter anzuwenden. 

§ 6 Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich des § 7 von den steuerberechtigten 
Religionsgemeinschaften verwaltet. 

(2) Auf Anforderung erteilen die zuständigen Landesbehörden, Landkreise, Gemeinden oder 
kommunalen Zusammenschlüsse den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften die Auskünfte und 
stellen die Unterlagen zur Verfügung, die für die Durchführung der Besteuerung erforderlich sind. Die 
erforderlichen Meldedaten werden den kirchlichen Stellen übermittelt. 

(3) Wer mit Kirchensteuer in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer beauftragten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der 
Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft abhängt. Kirchensteuerpflichtige 
haben darüber hinaus die zur Festsetzung der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§ 7 Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Auf Antrag einer steuerberechtigten Religionsgemeinschaft ist die Verwaltung (Festsetzung, 
Erhebung einschließlich Vollstreckung) der ihr zustehenden Kirchensteuer vom Einkommen, der 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Vermögensteuer und des Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe 
durch die oberste Finanzbehörde des Landes den Finanzämtern zu übertragen. Die Verwaltung des 
Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe kann durch die Finanzämter nur übernommen werden, wenn 
zur Ermittlung des gemeinsam zu versteuernden Einkommens des Kirchensteuerpflichtigen und seines 
Ehegatten eine Veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt wird. Die Finanzämter sind 
verpflichtet, den zuständigen kirchlichen Stellen in allen Kirchensteuerangelegenheiten im Rahmen 
der vorhandenen Unterlagen und eines vertretbaren Verwaltungsaufwands unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes Auskunft zu geben. 

(2) Die Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter setzt voraus, dass der Kirchensteuersatz 
und die Bemessung der Kirchensteuer innerhalb des Landes einheitlich sind. 

(3) Die für die Mitwirkung der Finanzämter bei der Verwaltung der Kirchensteuer zu leistende 
Entschädigung wird zwischen dem Land und den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften 
vereinbart. 

(4) Wird die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet, finden auf die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer die Vorschriften für die Einkommensteuer, 
Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer und für die Kirchensteuer als Zuschlag zur Vermögensteuer die 
Vorschriften für die Vermögensteuer entsprechende Anwendung, wenn in diesem Gesetz und in den 
kirchlichen Steuerordnungen nichts anderes bestimmt ist. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit 
lohnsteuerlichen Betriebsstätten im Land Sachsen-Anhalt haben die Kirchensteuer im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens einzubehalten und abzuführen. Die für die Haftung des Arbeitgebers und 
der Arbeitgeberin im Lohnsteuerabzugsverfahren geltenden Vorschriften sind bei der Kirchensteuer 
entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus sind die Vorschriften der Abgabenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, ausgenommen die Vorschriften über Säumniszuschläge 
und Zinsen, über das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und über Strafen und Bußgelder. 

(5) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter die Maßstabsteuer ganz oder 
teilweise abweichend festgesetzt, gestundet, aus Billigkeitsgründen erlassen oder niedergeschlagen 
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oder wird die Vollziehung des Bescheides über die Maßstabsteuer ausgesetzt oder die Vollstreckung 
beschränkt oder eingestellt, so wird eine entsprechende Entscheidung auch für die Kirchensteuer 
getroffen. Auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. Das 
Recht der kirchlichen Stellen, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend festzusetzen, zu 
stunden, zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Bescheides über die Kirchensteuer 
auszusetzen, bleibt unberührt. 

(6) Auf Antrag der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, deren Gebiet ganz oder teilweise 
außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt, jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet 
das Ministerium der Finanzen die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im 
Lohnsteuerabzugsverfahren auch für die gegenüber diesen steuererhebenden Religionsgemeinschaften 
steuerpflichtigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an, sofern sie im Land Sachsen-Anhalt nicht 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung haben, aber von einer 
lohnsteuerlichen Betriebsstätte im Land Sachsen-Anhalt entlohnt werden. Unterschiedsbeträge durch 
unterschiedliche Kirchensteuersätze gleichen die Kirchen selbst aus. Erstattungen sind auf Antrag des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin vorzunehmen, auf Nacherhebungen kann verzichtet werden. 

(7) Gilt eine pauschale Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer, sind die 
Absätze 4 bis 6 entsprechend anzuwenden. 

§ 7a Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 

(1) Wird die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet, hat der nach § 51a Abs. 2c Satz 1 und 2 
des Einkommensteuergesetzes Kirchensteuerabzugsverpflichtete die Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes von allen 
kirchensteuerpflichtigen Gläubigern der Kapitalerträge mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt 
im Sinne der Abgabenordnung in Sachsen-Anhalt mit dem für die steuerberechtigte 
Religionsgemeinschaft maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und an das für ihn zuständige 
Finanzamt abzuführen, wenn er in Sachsen-Anhalt eine Betriebsstätte im Sinne der 
einkommensteuerrechtlichen Regelungen zum Steuerabzug vom Kapitalertrag hat. Die Abführung der 
Kirchensteuerbeträge hat getrennt nach den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften zu erfolgen. 
Die abgeführten Kirchensteuerbeträge sind von den Finanzämtern an die Religionsgemeinschaften 
weiterzuleiten. 

(2) Sind Ehegatten an den Kapitalerträgen gemeinsam beteiligt, ist § 51a Abs. 2c Satz 11 bis 13 des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 

(3) Auf Antrag der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, deren Gebiet ganz oder teilweise 
außerhalb Sachsen-Anhalts, jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, kann das für 
Steuerverwaltung zuständige Ministerium anordnen, dass Absatz 1 auch auf die gegenüber diesen 
Religionsgemeinschaften kirchensteuerpflichtigen Gläubiger der Kapitalerträge anzuwenden ist, die in 
Sachsen-Anhalt nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung 
haben. Die Verwaltung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer für diese 
Religionsgemeinschaften wird insoweit auf die Finanzämter übertragen. Die Anordnung wird durch 
das für Steuerverwaltung zuständige Ministerium im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
bekannt gemacht. Satz 1 gilt nur, soweit die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft am Ort des 
Sitzes die Verwaltung der Kirchensteuer auf die dortigen Landesfinanzbehörden übertragen hat. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten nicht nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes einbehalten, findet bei kirchensteuerpflichtigen Gläubigern mit Wohnsitz 
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oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in Sachsen-Anhalt § 51a Abs. 2d des 
Einkommensteuergesetzes Anwendung. Entsprechendes gilt, wenn der Kirchensteuerpflichtige eine 
Kirchensteuerveranlagung im Sinne des § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes beantragt. 

§ 8 Vollstreckung 

Wird die Kirchensteuer von den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften selbst verwaltet, wird sie 
auf Antrag von den Finanzämtern nach den Vorschriften der Abgabenordnung vollstreckt. Die durch 
Vollstreckungsmaßnahmen entstehenden und nicht beitreibbaren Verwaltungskosten und Auslagen 
sind von den Religionsgemeinschaften zu erstatten. 

§ 9 Rechtsbehelfe 

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. § 7 Abs. 4 Satz 4 
bleibt unberührt. Richtet sich der Widerspruch gegen den Kirchensteuerbescheid eines Finanzamts, ist 
vor dem Erlass eines Widerspruchsbescheids die zuständige kirchliche Stelle zu hören. 

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrunde liegenden Maßstabsteuer gestützt werden. 

§ 10 Anerkannte Steuerordnungen und Beschlüsse 

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anerkannten Kirchensteuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse gelten ohne erneute Anerkennung weiter. 

(2) Soweit die Landesfinanzbehörden die Kirchensteuer vom Einkommen sowie das besondere 
Kirchgeld zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits verwalten, bedarf es keiner 
nochmaligen Übertragung im Sinne des § 7 Abs. 1. Soweit das Ministerium der Finanzen bereits 
angeordnet hat, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Kirchensteuer nach dem Maßstab der 
Lohnsteuer auch von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einzubehalten und abzuführen haben, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Sachsen-Anhalt haben, sind sie auch ohne eine 
Anordnung nach § 7 Abs. 6 weiterhin hierzu verpflichtet. 

§ 11 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz wird das Recht auf Schutz personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 6 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eingeschränkt. 

§ 12 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Hinsichtlich der Regelungen zur Erhebung der 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist es erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 

Magdeburg, den 7. Dezember 2001. 

Der Präsident des  
Landtages  

von Sachsen-Anhalt 

Schaefer 



793 

 

Der Ministerpräsident  
des Landes Sachsen-Anhalt 

Dr. Höppner 

Der Minister der Finanzen  
des Landes Sachsen-Anhalt 

Gerhards 

13.15.3 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) 
Vom 30.04.1991 (GVBl. LSA 1991, 35), mehrfach geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

17.02.2012 (GVBl. LSA S. 52, 54) 

Teil VI Juristische Personen des öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des Landes 

§ 105 Grundsatz 

(1) Für juristische Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, gelten 

1. die §§ 106 bis 110, 

2. die §§ 1 bis 17a und 19 bis 87 entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt ferner 
nicht für Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts nach 
Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 und 7 der deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919. 

(…) 

§ 111 Prüfung durch den Landesrechnungshof  

(1) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. Die §§ 89 bis 99, 102 und 103 sind 
entsprechend anzuwenden. Die Regelungen der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt für die Prüfung der Kommunen bleiben unberührt. 

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet des § 91 nicht für Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts nach Artikel 140 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 und 7 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919. 

(…) 

13.15.4 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) 
Vom 27.06.1991 (GVBl. LSA 1991, 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340) 

§ 2 Gebührenfreie Amtshandlungen 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für Amtshandlungen, zu denen 

(…) 
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2. Kirchen, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, einschließlich ihrer Gemeinden und Gliederungen 
sowie öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen 

(…) 

13.16 Schleswig-Holstein 

13.16.1 Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Lande 
Schleswig - Holstein (Kirchensteuergesetz – KiStG) 

In der Fassung vom 10.03.2009 (GVOBl. 2009, 87) 

§ 1 

(1) Die evangelisch-lutherische Kirche und die Katholische Kirche erheben im Lande Schleswig-
Holstein Kirchensteuern aufgrund eigener Steuergesetze und -verordnungen. Diese gelten für alle 
Glieder der evangelisch-lutherischen Kirche oder der Katholischen Kirche, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Schleswig-Holstein haben. 

(2) Die Kirchen regeln 

1. die Zuständigkeit zur Steuererhebung im kirchlichen Bereich, 

2. Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht, 

3. die Erhebung von Kirchensteuern im Rahmen des § 3 Abs. 1, 

4. das Rechtsbehelfsverfahren im kirchlichen Bereich, 

5. das Besteuerungsverfahren, soweit die Kirchensteuern von ihnen verwaltet werden. 

§ 2 

(1) Die kirchlichen Steuergesetze und -verordnungen der evangelisch-lutherischen Kirche und der 
Katholischen Kirche werden dem Finanzministerium vor der Verkündung vorgelegt. Innerhalb eines 
Monats nach der Vorlage kann das Finanzministerium verlangen, dass die Verkündung unterbleibt, 
wenn 

1. durch sie die Einheitlichkeit der Steuergesetze und -verordnungen der Kirchen beeinträchtigt wird, 

2. sie nicht mit den staatlichen Steuerbestimmungen in Einklang stehen. 

(2) Beschlüsse der Kirchen über die Höhe der Kirchensteuern bedürfen der Genehmigung des 
Finanzministeriums. Sie bleiben in Kraft, bis neue genehmigte Beschlüsse an ihre Stelle treten. Die 
Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Antrages 
auf Genehmigung ausdrücklich versagt wird. 

§ 3 

(1) Kirchensteuern können - einzeln oder nebeneinander -erhoben werden als 

1. Kirchensteuer vom Einkommen in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer (einschließlich 
Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer), 



795 

 

2. Kirchensteuer vom Vermögen in Höhe eines Prozentsatzes der Vermögensteuer, 

3. Kirchensteuer vom Grundbesitz in Höhe eines Prozentsatzes der Grundsteuermessbeträge, 

4. Mindestkirchensteuer, soweit die Kirchensteuer nicht als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben 
wird, 

5. gleiches oder gestaffeltes Kirchgeld, 

6. besonderes Kirchgeld von Kirchsteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuerberechtigten 
Religionsgesellschaft angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

Einkommensteuer (einschließlich Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer), Vermögensteuer und 
Grundsteuer sind für die Kirchensteuer Maßstabsteuern im Sinne des Gesetzes. 

(2) Bei der Berechnung der Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 und 6 sind die nach Maßgabe des § 51 
a Einkommensteuergesetz ermittelten Bemessungsgrundlagen zugrunde zu legen. 

(3) Bei der Kirchensteuer vom Einkommen ist eine Begrenzung auf einen bestimmten Bruchteil des zu 
versteuernden Einkommens zulässig; insoweit ist das entsprechend § 51 a Einkommensteuergesetz 
ermittelte zu versteuernde Einkommen maßgebend. Eine Begrenzung auf einen bestimmten Bruchteil 
des zu versteuernden Einkommens ist ausgeschlossen, soweit die festzusetzende Einkommensteuer auf 
Einkünften oder Beträgen beruht, die nicht im zu versteuernden Einkommen im Sinne des Satzes 1 
enthalten sind; die Kirchensteuer, die auf diese Einkommensteuer entfällt, ist neben der Kirchensteuer 
nach Satz 1 zu erheben. 

(4) Die Mindestkirchensteuer und das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe werden auf die 
Kirchensteuer vom Einkommen angerechnet. Im Übrigen regeln die Kirchen, welche Kirchensteuern 
auf die von ihnen verwalteten Kirchensteuern angerechnet werden. 

(5) Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Kirchsteuerpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei das 
gemeinsame Einkommen beider Ehegatten als Anhaltspunkt dienen kann. 

§ 4 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen bemisst sich, wenn nur ein Ehegatte der evangelisch-
lutherischen oder der Katholischen Kirche angehört (glaubensverschiedene Ehe), 

1. bei getrennter oder besonderer Veranlagung zur Einkommensteuer nach der festgesetzten oder nach 
§ 3 Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer des kirchenangehörigen Ehegatten; 

2.bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nach dem Teil der festgesetzten oder nach § 3 
Abs. 2 ermittelten Einkommensteuer, der auf den kirchenangehörigen Ehegatten entfällt. Hierbei ist 
die gemeinsame Einkommensteuer im Verhältnis der Beträge, die sich bei Anwendung des § 32 a Abs. 
1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuer-Grundtarif) auf den Gesamtbetrag der Einkünfte 
eines jeden Ehegatten ergäben, aufzuteilen. Bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte eines 
jeden Ehegatten ist § 51 a des Einkommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden. Ist in der 
gemeinsamen Einkommensteuer im Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32 
d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten, sind die gesondert besteuerten 
Kapitalerträge und die gesondert ermittelte Einkommensteuer aus der Berechnung nach Satz 2 
auszuscheiden; dem kirchenangehörigen Ehegatten ist die auf ihn entfallende gesondert ermittelte 
Einkommensteuer zuzurechnen; 
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3. beim Steuerabzug vom Kapitalertrag nach der für den kirchenangehörigen Ehegatten einbehaltenen 
Kapitalertragsteuer; 

4. beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach der für den kirchenangehörigen Ehegatten einbehaltenen 
oder nach § 3 Abs. 2 ermittelten Lohnsteuer. 

(2) Bei der Zusammenveranlagung zur Vermögensteuer wird die Kirchensteuer von dem 
kirchenangehörigen Ehegatten, Elternteil oder Kind nur in Höhe des auf ihn entfallenden Teils an der 
gemeinsamen Vermögensteuer erhoben. 

§ 5 

Die Kirchensteuern werden für das Kalenderjahr erhoben. Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht 
während des ganzen Kalenderjahres, so ist die Jahreskirchensteuer für jeden Kalendermonat, in dem 
die Kirchensteuerpflicht nicht bestand, um ein Zwölftel zu kürzen. Das gilt nicht, wenn gleichzeitig 
die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet, es sei denn, in eine Veranlagung zur 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht werden während der beschränkten Einkommensteuerpflicht 
erzielte inländische Einkünfte einbezogen. Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird nur 
erhoben, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge Kirchensteuerpflicht besteht. Satz 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird, die 
Einkommensteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes, die der 
Kapitalertragsteuer unterlegen haben, nach § 43 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes mit dem 
Steuerabzug abgegolten ist und diese Kapitalerträge nicht in die besondere Besteuerung von 
Kapitalerträgen nach § 32 d des Einkommensteuergesetzes einbezogen werden; die Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist dann neben der Kirchensteuer nach Satz 2 zu erheben. 

§ 6 

(1) Das Finanzministerium kann auf Antrag der Kirchen die Verwaltung von Kirchensteuern den 
Finanzämtern übertragen, sofern die Kirchensteuern im ganzen Lande nach einheitlichen Grundsätzen 
und mit gleichen Steuersätzen für alle Kirchen erhoben werden. Die Kirchen erstatten dem Land die 
durch die Verwaltung der Kirchensteuern entstehenden Kosten. 

(2) Die Gemeinden (Gemeindeverbände) können die Verwaltung der örtlich erhobenen Kirchensteuern 
durch Vereinbarung mit den Kirchengemeinden gegen Ersatz der entstehenden Kosten übernehmen. 

(3) Unberührt bleibt die Übernahme der Verwaltung der Kirchensteuern, soweit sie bereits vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist. 

§ 7 

(1) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuern verwalten, sind die Arbeitgeber, deren Betriebsstätten 
im Sinne des Lohnsteuerrechts im Lande Schleswig-Holstein liegen, verpflichtet, die Kirchensteuer 
von allen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Schleswig-Holstein haben, mit dem für Schleswig-Holstein geltenden einheitlichen Steuersatz 
einzubehalten und an das für die Arbeitgeber zuständige Finanzamt abzuführen. Das gilt auch für die 
Mindestkirchensteuer, soweit der Arbeitgeber andere Steuerabzugsbeträge an das Finanzamt 
abzuführen hat. 

(2) Das Finanzministerium kann die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im 
Lohnsteuerabzugsverfahren auch für Arbeitnehmer anordnen, die nicht im Lande Schleswig-Holstein 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber von einer Betriebsstätte im Lande 
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Schleswig-Holstein entlohnt werden und einer evangelischen Landeskirche angehören oder zu einer 
Diözese der Katholischen Kirche gehören, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes 
Schleswig-Holstein liegt. Die Anordnung ergeht nur auf Antrag der insoweit beteiligten Kirchen. 
Sofern die Steuerhebesätze an dem Wohnsitz niedriger sind als im Lande Schleswig-Holstein, ist dem 
Antrag nur stattzugeben, wenn die Erstattung zuviel einbehaltener Kirchensteuer gewährleistet wird. 

(3) Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer nach den §§ 37 a und 37 b des 
Einkommensteuergesetzes gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 8 

(1) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch die Finanzämter verwaltet 
wird, haben die Kirchensteuerabzugsverpflichteten nach Maßgabe des § 51 a Abs. 2 b und 2 c des 
Einkommensteuergesetzes von allen kirchensteuerpflichtigen Gläubigern der Kapitalerträge, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Schleswig-Holstein haben, die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Kapitalertragsteuer mit dem für Schleswig-Holstein maßgebenden Steuersatz einzubehalten und 
getrennt nach steuererhebungsberechtigten Kirchen zusammen mit der Kapitalertragsteuer an das 
Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen, das für die Besteuerung des 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten nach dem Einkommen zuständig ist. 

(2) Auf Antrag einer Kirche, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des Landes Schleswig-
Holstein, aber innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, kann das Finanzministerium die 
Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nach Maßgabe 
des § 51 a Abs. 2 b und 2 c des Einkommensteuergesetzes mit dem für die steuererhebungsberechtigte 
Kirche maßgebenden Steuersatz durch die Kirchen-steuerabzugsverpflichteten auch für die gegenüber 
dieser Kirche steuerpflichtigen Gläubiger der Kapitalerträge anordnen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Lande Schleswig-Holstein haben, aber Kapitalerträge von einem 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten beziehen, für den ein Finanzamt im Lande Schleswig-Holstein für 
die Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist. Dies gilt nur, sofern die Verwaltung der 
Kirchensteuer am Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts der kirchenangehörigen 
Gläubiger der Kapitalerträge durch die Finanzämter erfolgt. Die Verwaltung der Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird den Finanzämtern übertragen. Die Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten haben die Kirchensteuer getrennt nach steuererhebungsberechtigten Kirchen zusammen 
mit der Kapitalertragsteuer zur Weiterleitung an die Kirchen an das Finanzamt abzuführen, das für die 
Besteuerung des Kirchensteuerabzugsverpflichteten nach dem Einkommen zuständig ist. 

(3) Bei den kirchensteuerpflichtigen Gläubigern der Kapitalerträge mit Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Schleswig-Holstein ist § 51 a Abs. 2 d des Einkommensteuergesetzes anzuwenden, 
wenn die Kirchensteuer als 

Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten wird oder 
wenn ein kirchensteuerpflichtiger Gläubiger der Kapitalerträge es beantragt. 

(4) Kirchensteuerabzugsverpflichtete im Sinne der Absätze 1 bis 3 sind die zur Vornahme des 
Steuerabzugs vom Kapitalertrag verpflichteten Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlenden 
Stellen im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG oder, wenn die zum Steuerabzug vom Kapitalertrag 
Verpflichteten die Kapitalerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger auszahlen, die Personen oder 
Stellen, die die Auszahlung für die Rechnung der Schuldner an den Gläubiger vornehmen 
(Depotbanken). Dies gilt nur, wenn sich das Finanzamt, das für die Besteuerung dieser Schuldner, 
Personen oder Stellen nach dem Einkommen zuständig ist, im Lande Schleswig-Holstein befindet. 
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§ 9 

(1) Auf die von den Finanzämtern und den Gemeinden verwalteten Kirchensteuern finden die für die 
Maßstabsteuern geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung; im Übrigen gelten die 
Vorschriften der Abgabenordnung und die über das Verwaltungszwangsverfahren in ihrer jeweiligen 
Fassung sowie die zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften sinngemäß, soweit 
sich nicht aus den geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

(2) Die Vorschriften des Fünften Teils Zweiter Abschnitt (Verzinsung, Säumniszuschläge), des 
Siebenten Teils (außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren) und des Achten Teils der 
Abgabenordnung (Straf- und Bußgeldvorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sind nicht 
anzuwenden. 

§ 10 

(1) Ist die Festsetzung einer Maßstabsteuer berichtigt oder geändert worden, so sind Bescheide über 
Kirchensteuern, die auf der bisherigen Festsetzung beruhen, von Amts wegen durch neue Bescheide zu 
ersetzen, die der Berichtigung oder Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Festsetzung der Kirchensteuer bereits unanfechtbar geworden ist. 

(2) Auf Bescheide über das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist Absatz 1 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Wird die Maßstabsteuer gestundet, erlassen, niedergeschlagen oder ihre Vollziehung oder 
Beitreibung ausgesetzt, so umfasst diese Entscheidung ohne besonderen Antrag auch die nach der 
jeweiligen Maßstabsteuer bemessene Kirchensteuer. 

(4) Entscheidungen der Kirche über Anträge auf Stundung, Erlass, Niederschlagung oder Aussetzung 
der Vollziehung von Kirchensteuern binden die Landes- und Gemeindebehörden. 

§ 11 

(1) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen die letztinstanzliche kirchliche Entscheidung 
das Verwaltungsgericht unmittelbar anrufen. 

(2) Rechtsbehelfe können nicht auf Einwendungen gegen die der Kirchensteuer zugrunde liegende 
Maßstabsteuer gestützt werden. 

 

§ 12 

Dieses Gesetz findet auf andere Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, entsprechende Anwendung. 

§ 13 

Das Finanzministerium erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen über 

1. den Zeitpunkt, zu dem die Verwaltung von Kirchensteuern von den Finanzämtern und Gemeinden 
übernommen oder den Kirchen zurückgegeben werden kann; 
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2. die Aufteilung des zu versteuernden Einkommens bei der Zusammenveranlagung 
glaubensverschiedener Ehegatten in den Fällen des § 3 Abs. 3. Dabei ist vom Grundsatz der 
getrennten Veranlagung auszugehen; 

3. die Aufteilung der gemeinsam festzusetzenden Einkommensteuer und der gemeinsam festgesetzten 
Vermögensteuer in den Fällen des § 4. Dabei kann bestimmt werden, die Aufteilung der Kirchensteuer 
vom Einkommen auf der Grundlage der Einkünfte beider Ehegatten und die Aufteilung der 
Kirchensteuer vom Vermögen nach dem steuerpflichtigen Vermögen der zusammenveranlagten 
Personen vorzunehmen; 

4. die Aufteilung der Kirchensteuern vom Grundbesitz, wenn mehrere Personen beteiligt sind, nach 
Maßgabe des auf den Steuerpflichtigen entfallenden Anteils; 

5. das Verfahren bei der Veranlagung und Erhebung der von den Finanzämtern und Gemeinden 
verwalteten Kirchensteuern und beim Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag und vom Arbeitslohn. 
Dabei kann eine Veranlagung zur Mindestkirchensteuer auf die Fälle beschränkt werden, in denen für 
dasselbe Kalenderjahr eine Einkommensteuer festgesetzt wird. 

§ 14 

Dieses Gesetz ist in seiner ab dem 19. Dezember 2008 geltenden Fassung erstmals für das 
Kalenderjahr 2009 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ist es erstmals auf laufenden 
Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2008 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2008 
zufließen. Hinsichtlich der Regelungen zur Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer ist es erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 
zufließen. 

13.16.2 Gesetz über Gebührenfreiheit, Stundung und Erlaß von Kosten im 
Bereich der Gerichtsbarkeiten 

Vom 23.12.1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.12.1971 (GVOBl. 1970, 4), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.09.2009 (GVOBl. S. 633) 

§ 1 Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Zivilsachen erheben, sind befreit 
Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

(…) 

13.16.3 Landesverordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes 
(Kirchensteuer-Durchführungsverordnung – KiStDVO) 

Vom 05.05.2009 (GVOBl. 2009, 225) 

§ 1 Verwaltung der Kirchensteuer 

(1) Die Verwaltung von Kirchensteuern durch die Finanzämter und die Gemeinden kann unter 
Einhaltung einer Frist von einem Jahr nur zum Beginn eines Kalenderjahres übernommen und nur zum 
Schluss eines Kalenderjahres zurückgegeben werden. Sie umfasst die Festsetzung und Erhebung der 
Kirchensteuer für die Religionsgesellschaften. 
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(2) Soweit das Finanzministerium nach § 6 Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes die Verwaltung von 
Kirchensteuern den Finanzämtern übertragen hat, richtet sich das Verfahren nach den § § 2 bis 4. 

§ 2 Festsetzungs- und Erhebungsverfahren  

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuer durch das Finanzamt beginnt mit der Begründung der 
Steuerpflicht, frühestens jedoch, wenn ein im Lande Schleswig-Holstein belegenes Finanzamt für die 
Veranlagung zur Maßstabsteuer zuständig wird. 

(2) Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei bestehender Mitgliedschaft in einer 
steuererhebungsberechtigten Religionsgesellschaft ab dem Beginn des Arbeitsverhältnisses 
einzubehalten, bei Eintritt in eine steuererhebungsberechtigte Religionsgesellschaft ab dem auf den 
Eintritt folgenden Lohnzahlungszeitraum. 

(3) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Kirchensteuer neben der nach § 7 Abs. 1 des 
Kirchensteuergesetzes bestehenden Verpflichtung auch dann im Lohnsteuerabzugsverfahren 
einzubehalten und abzuführen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Lande Schleswig-Holstein haben, 

2. von einer Betriebsstätte im Lande Schleswig-Holstein entlohnt werden und 

3. einer evangelischen Landeskirche, der römischkatholischen Kirche, dem Katholischen Bistum der 
Alt-Katholiken in Deutschland oder der Jüdischen Gemeinde in Hamburg angehören. 

Maßgebend ist der für den Ort der Betriebsstätte geltende Prozentsatz der Kirchensteuer; sofern die 
Steuerhebesätze an dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt niedriger sind als im Lande 
Schleswig-Holstein, muss die Erstattung zuviel einbehaltener Kirchensteuer durch die 
Religionsgesellschaften, für die diese Verordnung gilt, gewährleistet sein. 

(4) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat die Kirchensteuer in den Lohnkonten, in den 
Lohnsteueranmeldungen und den Lohnsteuerbescheinigungen gesondert auszuweisen. Die 
Religionszugehörigkeit ist dabei mit den Abkürzungen „ev" (evangelische Kirchensteuer), „rk" 
(römisch-katholische Kirchensteuer), „ak" (alt-katholische Kirchensteuer) oder „ih" (jüdische 
Kultussteuer) anzugeben. 

(5) Der Mindestbetrag der Kirchensteuer wird nur erhoben, wenn unter Berücksichtigung des § 51 a 
des Einkommensteuergesetzes Einkommensteuer oder Lohnsteuer festgesetzt oder erhoben wird. Er 
wird mit einem festen Betrag erhoben. 

§ 3 Vorauszahlungen  

Die Kirchensteuerpflichtigen haben gleichzeitig mit den Vorauszahlungen auf die Maßstabsteuer 
Vorauszahlungen auf die Kirchensteuer zu entrichten, die sie für den laufenden Veranlagungszeitraum 
voraussichtlich schulden werden. Das Finanzamt setzt die Vorauszahlung durch Bescheid fest. Die 
Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Kirchensteuer, die sich bei der letzten 
Veranlagung ergeben hat. 

§ 4 Rechtsbehelfsverfahren, Stundung und Erlass 

Über außergerichtliche Rechtsbehelfe entscheiden die Religionsgesellschaften. Das gilt auch für 
Anträge auf Erlass, Stundung oder Aussetzung der Vollziehung, die nur die Kirchensteuer betreffen. 
Die Behörden, die die Kirchensteuer und zugleich die Maßstabsteuer erheben, haben die Kirchensteuer 
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in die Entscheidung über Anträge auf Erlass, Stundung oder Aussetzung der Vollziehung 
einzubeziehen, die die Maßstabsteuer betreffen (§ 10 Abs. 3 des Kirchensteuergesetzes). 
Entsprechendes gilt für Verfügungen über die Niederschlagung oder die Aussetzung der Beitreibung. 
Ist die Kirchensteuer vom Finanzamt festgesetzt oder von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitgeber 
oder von Kirchensteuerabzugsverpflichteten nach § 8 des Kirchensteuergesetzes einbehalten worden, 
so gilt ein außergerichtlicher Rechtsbehelf als frist- und formgerecht eingelegt, wenn er beim 
Finanzamt innerhalb der gleichen Frist und in derselben Form angebracht wird wie ein 
außergerichtlicher Rechtsbehelf, der sich gegen die Heranziehung zur Maßstabsteuer richtet. 

§ 5 Ermittlung der Kirchensteuer in besonderen Fällen 

(1) Werden Ehegatten im Falle einer glaubensverschiedenen Ehe zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt und ist der Anteil eines Ehegatten am Gesamtbetrag der Einkünfte negativ, ist er bei der 
Ermittlung der Kirchensteuer nach § 3 Abs. 3 des Kirchensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen. 

(2) Steht Grundbesitz mehreren Personen zu, ist der Grundsteuermessbetrag in dem Verhältnis der 
Anteile der Miteigentümerinnen oder Miteigentümer oder der Berechtigten aufzuteilen. Von den 
Beteiligten ist die Kirchensteuer nach dem Anteil am Grundsteuermessbetrag zu erheben. Gehören 
Beteiligte einer Religionsgesellschaft nicht an, werden sie nicht zur Kirchensteuer herangezogen. 

§ 6 Anwendungsvorschriften 

Diese Verordnung ist erstmals für das Kalenderjahr 2009 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn ist sie erstmals auf laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach dem 31. 
Dezember 2008 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 
31. Dezember 2008 zufließen. Hinsichtlich der Regelungen zur Erhebung der Kirchensteuer als 
Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist sie erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2008 zufließen. 

 

 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Landesverordnung zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes vom 31. März 2005 (GVOBl. Schl.-
H. S. 228) außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 5. Mai 2009 

Rainer Wiegard 
Finanzminister 
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13.16.4 Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein 
Vom 17.01.1974 (GVOBl. 1974, 37), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 

04.04.2013 (GVOBl. S. 143) 

Abschnitt III Allgemeine Vorschriften 

§ 8 Persönliche Gebührenfreiheit  

(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit 

(…) 

7. Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

(…) 

13.17 Thüringen 

13.17.1 Thüringer Gesetz zur Regelung des Kirchensteuerwesens (Thüringer 
Kirchensteuergesetz – ThürKiStG -) 

Vom 03.02.2000 (GVBl. 2000, 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2008 
(GVBl. S. 585) 

Erster Abschnitt Kirchensteuerrechtliche Rahmenregelungen für den Bereich der 
evangelischen Landeskirchen und der römisch-katholischen Kirche 

§ 1 Steuererhebung 

Die evangelischen Landeskirchen, ihre Kirchengemeinden und die aus ihnen gebildeten Verbände 
sowie die Bistümer, Kirchengemeinden, Pfarreien und Gesamtverbände der römisch-katholischen 
Kirche sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts berechtigt, nach Maßgabe dieses Gesetzes von 
ihren Mitgliedern öffentlich-rechtliche Abgaben (Kirchensteuern) aufgrund eigener Steuerordnungen 
zu erheben. 

 

§ 2 Steuerpflicht 

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Mitglieder der in § 1 genannten Kirchen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in Thüringen haben. 

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der 
Mitgliedschaft in der Kirche und der Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts 
in Thüringen folgt. Sie beginnt nicht vor der Beendigung einer vorangegangenen Kirchensteuerpflicht. 
Sie endet 

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
aufgegeben worden ist, oder 



803 

 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist. 

Der Kirchenaustritt ist durch eine Bescheinigung des Standesamtes, bei dem der Kirchenaustritt erklärt 
wurde, nachzuweisen. 

(3) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für die 
Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrags erhoben, der sich 
bei ganzjähriger Steuerpflicht als Steuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die Dauer der 
Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht. Für die als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer ist Satz 1 nicht anzuwenden. 

§ 3 Steuerarten, Steuerordnung 

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen jeweils einzeln oder 
nebeneinander erhoben werden als Landes- (Diözesan-) Kirchensteuern und als Ortskirchensteuern 
sowie in unterschiedlicher Art 

1. als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer in einem Vomhundertsatz 
der Maßstabsteuer (Kirchensteuer vom Einkommen) oder nach Maßgabe des Einkommens aufgrund 
eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen nach besonderem Tarif), 

2. als Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen, 

3. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuererhebenden 
Kirche angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) oder 

4. nach Maßgabe des Vermögens. 

Vor der Berechnung der Kirchensteuer vom Einkommen sind die Einkommensteuer und die 
Lohnsteuer nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. Wird die 
Kirchensteuer als Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe erhoben, gilt bei der Ermittlung der 
maßgebenden Bemessungsgrundlage Satz 2 entsprechend. 

(2) Über die Art und die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer beschließt die nach der kirchlichen 
Steuerordnung zuständige Körperschaft oder kirchliche Stelle. Kirchensteuern vom Einkommen 
können auch als Mindestbetrag erhoben werden, wenn Einkommensteuern festgesetzt oder 
Lohnsteuern einbehalten werden. Die kirchliche Steuerordnung kann bestimmen, dass Kirchensteuern 
einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. 

(3) Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen 
bedürfen der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheidet das für Finanzen zuständige 
Ministerium. Ein Kirchensteuerbeschluss gilt als anerkannt, wenn er dem anerkannten Beschluss des 
vorhergehenden Haushaltsjahres entspricht und das für Finanzen zuständige Ministerium nicht 
schriftlich gegenüber der Kirche auf eine wesentliche Änderung der maßgeblichen Verhältnisse 
hingewiesen hat. In diesem Fall entfällt die Anerkennung mit Ablauf des Haushaltsjahres, das auf das 
Jahr des Zugangs des Schreibens folgt. Die anerkannten kirchlichen Steuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse werden von den zuständigen kirchlichen Stellen in einer von ihnen zu 
bestimmenden Weise und von dem für Finanzen zuständigen Ministerium im Thüringer Staatsanzeiger 
bekannt gemacht. Beschließt eine Kirche für ihre Mitglieder die Anwendung des 
Kirchensteuerbeschlusses einer anderen Kirche, ist es abweichend von Satz 5 ausreichend, die 
Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger auf die Anwendbarkeitsbestimmung zu beschränken. 
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Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter Steuerbeschluss vor, gilt der bisherige bis zur 
Anerkennung eines neuen weiter, längstens jedoch bis zum Ende des nächsten Steuerjahres. 

§ 4 Konfessionsverschiedene Ehe 

(1) Gehören Ehegatten verschiedenen steuererhebenden Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe) 
und liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung bei der Einkommensteuer vor, so 
wird die Kirchensteuer vom Einkommen von beiden Ehegatten in folgender Weise erhoben: 

1. wenn die Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der 
Einkommensteuer, 

2. wenn ein Ehegatte oder beide Ehegatten lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer. 

Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei 
jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. Wird für einen oder beide Ehegatten die 
Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben, so wird die Kirchensteuer als Zuschlag 
zur Kapitalertragsteuer jedes Ehegatten nach seiner Kirchenmitgliedschaft und nach der jeweils in 
seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder 
werden die Ehegatten getrennt oder besonders veranlagt, so wird die Kirchensteuer vom Einkommen 
jedes Ehegatten nach seiner Kirchenmitgliedschaft und nach der jeweils in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage erhoben. 

(3) Für die Erhebung der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 genannten Kirchensteuerarten gilt Absatz 2 
entsprechend. 

§ 5 Glaubensverschiedene Ehe 

(1) Gehört nur ein Ehegatte einer steuererhebenden Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), so erhebt 
die steuererhebende Kirche die Kirchensteuer von ihm nach der in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage. 

(2) Werden die Ehegatten zur Einkommensteuer zusammen veranlagt, so ist die nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
ermittelte gemeinsame Einkommensteuer im Verhältnis der Steuerbeträge aufzuteilen, die sich bei 
Anwendung des § 32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) auf die Summe 
der Einkünfte eines jeden Ehegatten ergeben. § 51a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist 
bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten entsprechend anzuwenden. Ist in der 
gemeinsamen Einkommensteuerschuld im Sinne des Satzes 1 eine nach dem gesonderten Steuertarif 
des § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten, ist diese mit 
gesondertem Steuertarif ermittelte Einkommensteuer aus der Berechnung des Satzes 1 auszuscheiden. 
Dem der steuererhebenden Kirche angehörenden Ehegatten ist die nach § 32d Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer zuzurechnen, die unter Berücksichtigung der 
Kirchensteuer nach § 32d Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes berechnet wurde. Die 
Kirchensteuer des der steuererhebenden Kirche angehörenden Ehegatten ist nach dem auf ihn 
entfallenden Teil der Maßstabsteuer zu bemessen. 

(3) Unberührt bleiben die Bestimmungen über das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 
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§ 6 Verwaltung der Steuer, Auskunftspflicht 

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich der Bestimmungen des § 7 von den kirchlichen Stellen 
verwaltet. Diesen stellen die zuständigen Landesbehörden sowie die Gemeinden, Kreise und 
kommunalen Zusammenschlüsse auf Anforderung die für die Besteuerung benötigten Unterlagen zur 
Verfügung. 

(2) Wer mit Kirchensteuer in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer beauftragten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der 
Mitgliedschaft in einer steuererhebenden Kirche im Sinne des § 1 abhängt. Der 
Kirchensteuerpflichtige hat darüber hinaus die zur Festsetzung der Kirchensteuer erforderlichen 
Erklärungen abzugeben. 

§ 7 Verwaltung durch die Finanzämter 

Auf Antrag einer Kirche ist die Verwaltung (Festsetzung und Erhebung) der ihr zustehenden 
Kirchensteuer vom Einkommen sowie des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe durch das für 
Finanzen zuständige Ministerium den Finanzämtern zu übertragen. Für die Verwaltung des 
Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe gilt dies nur, wenn zur Ermittlung des gemeinsamen zu 
versteuernden Einkommens des Steuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Veranlagung im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes durchgeführt wird. Die Verwaltung durch die Finanzämter setzt voraus, 
dass der Kirchensteuersatz, bei Erhebung einer Mindestbetragskirchensteuer sowie eines Kirchgeldes 
in glaubensverschiedener Ehe die entsprechenden Beträge innerhalb Thüringens einheitlich sind. Die 
für die Mitwirkung der Finanzämter bei der Verwaltung der Kirchensteuer zu leistende Vergütung 
wird zwischen der Landesregierung und den Kirchen vereinbart. Die Finanzämter sind verpflichtet, 
den zuständigen kirchlichen Stellen in allen Kirchensteuerangelegenheiten im Rahmen der 
vorhandenen Unterlagen und eines vertretbaren Verwaltungsaufwands unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes Auskunft zu geben. 

§ 8 Lohnsteuerabzugsverfahren 

(1) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer durch die Finanzämter verwaltet wird, sind 
die Arbeitgeber, deren lohnsteuerliche Betriebsstätten im Sinne des Einkommensteuergesetzes in 
Thüringen liegen, verpflichtet, die Kirchensteuer von allen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in Thüringen mit dem für 
Thüringen maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und an das für die lohnsteuerliche Betriebsstätte 
zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen. 

(2) Auf Antrag der Kirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb Thüringens, jedoch innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet das für Finanzen zuständige Ministerium die 
Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im Lohnsteuerabzugsverfahren mit dem für Thüringen 
maßgeblichen Steuersatz auch für die gegenüber diesen Kirchen steuerpflichtigen Arbeitnehmer an, 
die in Thüringen nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung 
haben, aber von einer in Thüringen liegenden lohnsteuerlichen Betriebsstätte entlohnt werden. 
Unterschiedsbeträge durch unterschiedliche Kirchensteuersätze gleichen die Kirchen selbst aus. 
Erstattungen sind auf Antrag der Arbeitnehmer vorzunehmen. Auf Nacherhebungen kann verzichtet 
werden. 

(3) Gilt eine pauschale Einkommensteuer des Kirchensteuerpflichtigen als Lohnsteuer, gelten die 
Absätze 1 und 2 sinngemäß. 
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§ 8 a Kapitalertragsteuerabzugsverfahren 

(1) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch die Finanzämter verwaltet 
wird, ist der Kirchensteuerabzugsverpflichtete verpflichtet, nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 
Einkommensteuergesetzes die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von allen 
kirchensteuerpflichtigen Gläubigern der Kapitalerträge mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt 
im Sinne der Abgabenordnung in Thüringen mit dem für Thüringen maßgeblichen Steuersatz 
einzubehalten und an das für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen. 

(2) Auf Antrag der Kirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb Thüringens, jedoch innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland liegt, kann das für Finanzen zuständige Ministerium die 
Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nach Maßgabe 
des § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes mit dem Steuersatz der erhebenden Kirche durch den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die gegenüber diesen Kirchen steuerpflichtigen Gläubiger der 
Kapitalerträge anordnen, die in Thüringen nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Sinne der Abgabenordnung haben. Die Verwaltung der Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer für diese Kirchen wird dabei insoweit auf die Finanzämter übertragen. Die 
Anordnung wird durch das für Finanzen zuständige Ministerium im Thüringer Staatsanzeiger bekannt 
gemacht. Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat die Kirchensteuer an das für ihn für die 
Besteuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt abzuführen. Das Finanzamt hat die 
empfangenen Kirchensteuerbeträge an diese Kirchen weiterzuleiten. 

(3) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten und ist die Einkommensteuer für Kapitalerträge im 
Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes, die der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, nach § 43 
Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes mit dem Steuerabzug abgegolten und werden diese 
Kapitalerträge nicht in die besondere Besteuerung von Kapitalerträgen nach § 32d des 
Einkommensteuergesetzes einbezogen, findet bei kirchensteuerpflichtigen Gläubigern von 
Kapitalerträgen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in 
Thüringen § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes Anwendung. Entsprechendes gilt, wenn der 
Kirchensteuerpflichtige eine Kirchensteuerveranlagung im Sinne des § 51a Abs. 2d des 
Einkommensteuergesetzes beantragt. 

(4) Kirchensteuerabzugsverpflichteter im Sinne der Absätze 1 und 2 ist der zur Vornahme des 
Kapitalertragsteuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlende Stelle im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder, wenn der 
Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete die Kapitalerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger der 
Kapitalerträge auszahlt, die Person oder Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des Schuldners 
an den Gläubiger vornimmt, wenn sich das Finanzamt, das für die Besteuerung dieser Schuldner, 
Personen oder Stellen nach dem Einkommen zuständig ist, in Thüringen befindet. Er darf die durch 
den Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den Kirchensteuerabzug verwenden; für andere 
Zwecke darf er sie nur verwenden, soweit der Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich 
zugelassen ist. Kirchensteuerabzugsverpflichteter im Sinne des Absatzes 3 ist der zur Vornahme des 
Kapitalertragsteuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlende Stelle im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder, wenn der 
Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete die Kapitalerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger der 
Kapitalerträge auszahlt, die Person oder Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des Schuldners 
an den Gläubiger vornimmt. 
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§ 9 Anzuwendende Vorschriften, abweichende Festsetzung, Stundung und Erlass 

(1) Soweit die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet wird, finden auf die Kirchensteuer vom 
Einkommen die Vorschriften für die Einkommensteuer, die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer, 
insbesondere die Bestimmungen über das Lohnsteuer- und das Kapitalertragsteuerabzugsverfahren 
entsprechende Anwendung, soweit in diesem Gesetz und in der kirchlichen Steuerordnung nichts 
anderes bestimmt ist. Im Übrigen sind die Bestimmungen der Abgabenordnung anzuwenden mit 
Ausnahme der Bestimmungen über Säumniszuschläge und Zinsen sowie über Strafen und Bußgelder. 

(2) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer verwalten, erstreckt sich eine abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen, eine Stundung, ein Erlass oder eine Niederschlagung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) auch auf die Kirchensteuer, die als Zuschlag zu dieser Steuer 
erhoben wird. Das Recht der kirchlichen Stellen, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend 
festzusetzen, zu stunden, ganz oder teilweise zu erlassen oder niederzuschlagen, bleibt unberührt. 

§ 10 Beitreibung 

Wird die Kirchensteuer von den Kirchen selbst verwaltet, so wird sie auf Antrag durch die 
Finanzämter nach den Bestimmungen der Abgabenordnung sowie ihrer Nebengesetze beigetrieben. 

§ 11 Rechtsbehelfe 

(1) Richtet sich das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren gegen den Steuerbescheid einer 
Finanzbehörde, ist die zuständige Kirchenbehörde zu hören und abschließend über den Ausgang des 
Rechtsbehelfsverfahrens zu unterrichten. 

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrunde liegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer) gestützt werden. Wird die Kirchensteuer als Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe erhoben, gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Jeder ablehnende Bescheid der kirchlichen Behörden ist zu begründen und mit einer Belehrung 
über den Rechtsbehelf zu versehen. 

Zweiter Abschnitt Rahmenregelungen 

§ 12 Andere Steuererhebende 

Dieses Gesetz findet auf andere als die in § 1 bezeichneten Religionsgesellschaften sowie auf 
Weltanschauungsgemeinschaften entsprechende Anwendung, soweit diese Religionsgesellschaften 
und Weltanschauungsgemeinschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

Dritter Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 13 Austritt aus einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder 
Weltanschauungsgemeinschaft 

(1) Den Austritt aus einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgesellschaft 
oder Weltanschauungsgemeinschaft kann erklären, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat und nicht 
geschäftsunfähig ist. Für Kinder unter 14 Jahren und Geschäftsunfähige kann der gesetzliche 
Vertreter, dem die Sorge für die Person zusteht, den Austritt erklären. Hat ein Kind das zwölfte 
Lebensjahr vollendet, so ist seine Einwilligung erforderlich. Eine rechtsgeschäftliche Vertretung ist 
ausgeschlossen. 
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(2) Der Austritt ist mit Wirkung für den staatlichen Bereich gegenüber dem Standesamt zu erklären. 
Zur Entgegennahme der Erklärung ist das Standesamt zuständig, in dessen Bezirk der Erklärende 
seinen Wohnsitz, bei mehreren Wohnsitzen den Hauptwohnsitz, beim Fehlen eines Wohnsitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Gemeinden nehmen diese Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis 
wahr. 

§ 14 Durchführungsverordnungen 

Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für 
Kultusangelegenheiten zuständigen Ministerium und dem für die Angelegenheiten der inneren 
Landesverwaltung zuständigen Ministerium zur Durchführung dieses Gesetzes durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über: 

1. das Verfahren beim Austritt aus einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten 
Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft einschließlich der Regelungen zur Erteilung 
einer Bescheinigung über den vollzogenen Austritt sowie zur Mitteilung des vollzogenen Austritts an 
andere Stellen, 

2. Gebühren- und Auslagentatbestände und die kostendeckende Höhe der Verwaltungsgebühren für 
die Entgegennahme von Erklärungen über den Austritt aus einer als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts anerkannten Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, 

3. die staatliche Anerkennung der Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden nach § 3 Abs. 3. 

 

 

§ 15 Anerkannte Steuerordnungen und Steuerbeschlüsse 

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anerkannten Kirchensteuerordnungen und 
Kirchensteuerbeschlüsse gelten ohne erneute Anerkennung weiter, soweit ihr Inhalt nicht zu diesem 
Gesetz in Widerspruch steht. 

(2) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer vom Einkommen sowie das besondere Kirchgeld zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits verwalten, bedarf es keiner nochmaligen 
Übertragung nach § 7 Satz 1. Soweit das für Finanzen zuständige Ministerium bereits angeordnet hat, 
dass die Arbeitgeber Kirchensteuer nach dem Maßstab der Lohnsteuer auch von Arbeitnehmern 
einzubehalten und abzuführen haben, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 
Thüringen haben, sind sie auch ohne eine Anordnung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 weiterhin hierzu 
verpflichtet. 

§ 16 Übergangsbestimmung 

Das Thüringer Kirchensteuergesetz in der ab dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Thüringer Kirchensteuergesetzes geltenden Fassung findet hinsichtlich der Regelungen zur 
Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erstmals auf 
Kapitalertragsteuerbeträge Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2008 entstehen. 

§ 17 Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weiblicher 
Form. 
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§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) § 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 7 Satz 2 treten mit Wirkung vom 1. Januar 1996 in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft. Beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn ist dieses Gesetz erstmals auf laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach 
Ablauf des 31. Dezember 1999 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird und auf sonstige 
Bezüge, die nach Ablauf des 31. Dezember 1999 zufließen. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das Gesetz zur Regelung des Kirchensteuerwesens in der 
im Gesetz - und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten bereinigten Fassung 
(GVBl. 1998 S. 329 - 364 -) außer Kraft. 

13.17.2 Thüringer Justizkostengesetz (ThürJKostG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28.10.2013 (GVBl. S.295) 

§ 6 

(1) Von der Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte und die Justizverwaltungsbehörden 
erheben, sind befreit: 

1. Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben und die zur Bestreitung ihrer 
Bedürfnisse erforderlichen Mittel ganz oder teilweise durch Abgaben ihrer Mitglieder aufbringen; 

2. Gemeinden und Gemeindeverbände in Angelegenheiten der Fürsorge, des Schulwesens, der 
Jugendwohlfahrt (Jugendfürsorge und Jugendpflege) und der Gesundheitspflege sowie in kirchlichen 
Angelegenheiten; 

(…) 

13.17.3 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) 
Vom 23.09.2005 (GVBl. 2005, 325), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

21.12.2011 (GVBl. S. 531, 534) 

§ 3 Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren sind befreit: 

(…) 

4. Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, die die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

(…) 
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14.  Fortgeltung des zu Landesrecht gewordenen Rechts der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

14.1 Bundesrepublik Deutschland 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands 

(Einigungsvertrag – EinigVtr) 
Vom 31.08.1990 (BGBl II 1990, 889), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.1960 

(BGBl I 1960, 453)131 

Anlage II Kap III B I Anlage II Kapitel III Sachgebiet B - Bürgerliches Recht Abschnitt 
I 

Mit Inkrafttreten dieses Vertrages treten die folgenden Gesetze der Deutschen Demokratischen 
Republik in Kraft: 

Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen: 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(6) Dieses Gesetz ist entsprechend auf vermögensrechtliche Ansprüche von Bürgern und 
Vereinigungen anzuwenden, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus rassischen, 
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen 
infolge von Zwangsverkäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben. 

(…) 

§ 4 Ausschluß der Rückübertragung  

(…) 

(2) Die Rückübertragung ist ferner ausgeschlossen, wenn natürliche Personen, 
Religionsgemeinschaften oder gemeinnützige Stiftungen in redlicher Weise an dem Vermögenswert 
Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte erworben haben. Dies gilt bei Grundstücken und Gebäuden 
nicht, sofern das dem Erwerb zugrundeliegende Rechtsgeschäft nach dem 18. Oktober 1989 
geschlossen worden ist und nach § 6 Abs. 1 und 2 der Anmeldeverordnung nicht hätte genehmigt 
werden dürfen. 

(…) 

                                                            
 

131 Inkrafttreten der Änderung am 1.7.2011  
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Anlage II Kap IV I Anlage II Kapitel IV Abschnitt I 

Mit Inkrafttreten dieses Vertrages tritt das folgende Kirchensteuergesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik in Kraft: 

Gesetz zur Regelung des Kirchensteuerwesens  

Abschnitt I Grundlagen  

§ 1  

Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, auf 
Grund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern zu erheben.  

§ 2  

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind: 

1. im Bereich der Evangelischen Kirche:  

a) die Evangelische Landeskirche Anhalts, 

b) die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, 

c) die Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebiets, 

d) die Pommersche Evangelische Kirche, 

e) die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs, 

f) die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 

g) die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, 

h) die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen 

sowie jeweils auch deren Kirchengemeinden und Kirchenkreise sowie deren Verbände;  

2. im Bereich der Katholischen Kirche:  

a) das Bistum Berlin, 

b) das Bistum Dresden-Meißen, 

c) die Apostolische Administratur Görlitz, 

d) das Bischöfliche Amt Erfurt-Meiningen, 

e) das Bischöfliche Amt Magdeburg, 

f) das Bischöfliche Amt Schwerin 

sowie jeweils auch deren Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände;  

3. die jüdischen Kultusgemeinden; 

4. andere Religionsgesellschaften, die die gleichen Rechte haben. 
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§ 3  

Religionsgesellschaften sind auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu 
gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. 
Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verband 
zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.  

Abschnitt II Kirchensteuerliche Rahmenregelungen für den Bereich der Evangelischen Kirche und der 
Katholischen Kirche  

§ 4  

Die Angehörigen der in § 2 Nr. 1 und 2 genannten Kirchen sind verpflichtet, öffentlich-rechtliche 
Abgaben ( ) nach Maßgabe der von den Kirchen erlassenen eigenen Steuerordnungen zu entrichten.  

§ 5  

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der Evangelischen Kirche und der Katholischen 
Kirche, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in der 
Deutschen Demokratischen Republik haben.  

(2) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf den Beginn der Zugehörigkeit zur 
Kirche und Wohnsitzbegründung folgenden Kalendermonats. Sie endet  

1. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 

2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz aufgegeben worden ist, 

3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Erklärung 
wirksam geworden ist. 

Der Kirchenaustritt ist durch eine Bescheinigung der für die Entgegennahme der 
Kirchenaustrittserklärung gesetzlich zuständigen Stelle nachzuweisen.  

§ 6 

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen jeweils einzeln oder 
nebeneinander erhoben werden als Landes-(Diözesan-)Kirchensteuern und als Ortskirchensteuern 
sowie in unterschiedlicher Art sowohl  

1. als  

a) Zuschlag zur Einkommensteuer und Lohnsteuer oder nach Maßgabe des Einkommens auf Grund 
eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer vom Einkommen), 

b) Zuschlag zur Vermögensteuer oder nach Maßgabe des Vermögens (Kirchensteuer vom Vermögen), 

jeweils in einem Vomhundertsatz der Maßstabsteuer. Vor Berechnung der Kirchensteuer vom 
Einkommen sind die Einkommensteuer und Lohnsteuer um die für die Berechnung von 
Maßstabsteuern vorgeschriebenen Beträge zu kürzen, soweit das Einkommensteuergesetz dies 
vorsieht;  

als auch  
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2. als Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen  

und 

3. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner steuerberechtigten 
Kirche angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). 

(2) Über die Art und die Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer beschließt die nach der kirchlichen 
Steuerordnung zuständige Körperschaft oder kirchliche Stelle. Die kirchliche Steuerordnung kann 
bestimmen, daß Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden.  

(3) Die kirchlichen Steuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse sowie ihre Änderungen 
bedürfen der staatlichen Anerkennung. Über die Anerkennung entscheidet die für die 
Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde. Die anerkannten kirchlichen Steuerordnungen 
und Kirchensteuerbeschlüsse werden von den zuständigen kirchlichen Stellen in einer von ihnen zu 
bestimmenden Weise und von der anerkennenden Finanzbehörde in der für Steuergesetze 
vorgeschriebenen Form bekannt gemacht. Liegt zu Beginn eines Steuerjahres kein anerkannter 
Steuerbeschluß vor, gilt der bisherige bis zur Anerkennung eines neuen weiter, längstens jedoch bis 
zum 30. Juni des nächsten Steuerjahres.  

§ 7  

(1) Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Kirchen an (konfessionsverschiedene Ehe) 
und liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung bei der Einkommensteuer vor, so 
wird die Kirchensteuer als Kirchensteuer vom Einkommen von beiden Ehegatten in folgender Weise 
erhoben:  

1. wenn die Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, von der Hälfte der 
Einkommensteuer; 

2. wenn ein Ehegatte oder beide Ehegatten lohnsteuerpflichtig sind, von der Hälfte der Lohnsteuer. 

Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner. Im Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem 
Ehegatten auch für den anderen einzubehalten.  

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer nicht vor oder 
werden die Ehegatten getrennt oder besonders veranlagt, so wird die Kirchensteuer vom Einkommen 
von jedem Ehegatten nach seiner Kirchenangehörigkeit und nach der jeweils in seiner Person 
gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben.  

(3) Für die Erhebung der anderen in § 6 Abs.1 genannten Kirchensteuerarten gilt Absatz 2 
entsprechend. 

§ 8  

(1) Gehört nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), so erhebt 
die steuerberechtigte Kirche die Kirchensteuer von ihm nach der in seiner Person gegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage.  

(2) Werden die Ehegatten zur Maßstabsteuer zusammen veranlagt, so ist die gegen beide Ehegatten 
festgesetzte Maßstabsteuer im Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die sich bei einer getrennten 
Veranlagung für jeden Ehegatten ergeben würden. Die von der Maßstabsteuer abhängige Steuer des 
der steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehörenden Ehegatten ist nach dem auf ihn 
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entfallenden Teil der Maßstabsteuer zu bemessen. Entsprechendes gilt im Falle eines gemeinsamen 
Lohnsteuer-Jahresausgleichs.  

(3) Unberührt bleiben die Bestimmungen über das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe.  

§ 9  

(1) Die Kirchensteuern werden vorbehaltlich der Vorschriften des § 10 von den kirchlichen Stellen 
verwaltet. Diesen werden die Unterlagen, deren sie für die Besteuerung bedürfen, auf Anforderung 
von den zuständigen Landesbehörden und von den Gemeinden, Kreisen und kommunalen 
Zusammenschlüssen zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Meldedaten werden den kirchlichen 
Stellen übermittelt.  

(2) Wer mit Kirchensteuer in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung dieser 
Steuer beauftragten Stelle Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der 
Zugehörigkeit zu einer steuerberechtigten Kirche, Kirchengemeinde oder Verband abhängt. Der 
Kirchenangehörige hat darüber hinaus die zur Festsetzung der Kirchensteuer erforderlichen 
Erklärungen abzugeben.  

§ 10  

Auf Antrag einer Kirche ist die Verwaltung der ihr zustehenden Kirchensteuer vom Einkommen 
(Festsetzung und Erhebung sowie Durchführung des Jahresausgleichs), der Kirchensteuer vom 
Vermögen sowie des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe durch die für die Finanzverwaltung 
zuständigen obersten Landesbehörde den Finanzämtern zu übertragen. Die Verwaltung durch die 
Finanzämter setzt voraus, daß der Kirchensteuersatz innerhalb eines Landes einheitlich ist. Die 
Kirchen sind gehalten, sich untereinander über einheitliche Vomhundertsätze als Zuschläge zur 
Maßstabsteuer zu verständigen. Die für die Mitwirkung der Finanzämter bei der Verwaltung der 
Kirchensteuer zu leistende Vergütung wird zwischen der jeweiligen Landesregierung und den Kirchen 
vereinbart.  

§ 11  

(1) Soweit die Kirchensteuer vom Einkommen durch die Finanzämter verwaltet wird, sind die 
Arbeitgeber, deren Betriebsstätten in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik liegen, 
verpflichtet, die Kirchensteuer von allen Kirchenangehörigen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in der Deutschen Demokratischen Republik mit dem für 
den Ort der Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und 
an das für die Betriebsstätte zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen.  

(2) Auf Antrag der Kirchen, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik, jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, ordnet die 
zuständige oberste Finanzbehörde des Landes die Einbehaltung und Abführung der Kirchensteuer im 
Lohnabzugsverfahren auch für die gegenüber diesen Kirchen steuerpflichtigen Arbeitnehmer an, 
sofern sie in der Deutschen Demokratischen Republik nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung haben, aber von einer Betriebsstätte im Sinne des 
Lohnsteuerrechts der Deutschen Demokratischen Republik entlohnt werden. Unterschiedsbeträge 
durch unterschiedliche Kirchensteuersätze gleichen die Kirchen selbst aus; Erstattungen sind auf 
Antrag der Arbeitnehmer vorzunehmen, auf Nacherhebungen kann verzichtet werden.  
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§ 12  

(1) Soweit die Kirchensteuer durch die Finanzämter verwaltet wird, finden auf die Kirchensteuer vom 
Einkommen die Vorschriften für die Einkommensteuer und die Lohnsteuer, insbesondere die 
Vorschriften über das Lohnabzugsverfahren und auf die Kirchensteuer vom Vermögen die 
Vorschriften für die Vermögensteuer entsprechende Anwendung, sofern in diesem Gesetz und in der 
kirchlichen Steuerordnung nichts anderes bestimmt ist. Im übrigen sind die Vorschriften der 
Abgabenordnung anzuwenden mit Ausnahme der Vorschriften über Säumniszuschläge und Zinsen, 
über das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren und über Strafen und Bußgelder.  

(2) Soweit die Finanzämter die Kirchensteuer verwalten, erstreckt sich eine abweichende Festsetzung 
aus Billigkeitsgründen, eine Stundung, ein Erlaß oder eine Niederschlagung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) oder Vermögensteuer auch auf die Kirchensteuern, die als Zuschläge zu diesen Steuern 
erhoben werden. Das Recht der kirchlichen Stellen, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen 
abweichend festzusetzen, zu stunden, ganz oder teilweise zu erlassen oder niederzuschlagen, bleibt 
unberührt.  

§ 13  

Wird die Kirchensteuer von den Kirchen selbst verwaltet, so wird sie auf Antrag durch die 
Finanzämter nach den Vorschriften der Abgabenordnung sowie ihrer Nebengesetze oder, soweit 
kommunale Stellen die Maßstabsteuer einziehen, durch die kommunalen Vollstreckungsbehörden 
nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.  

§ 14  

(1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Richtet sich der 
Widerspruch gegen den Steuerbescheid einer Finanzbehörde, ist die zuständige Kirchenbehörde zu 
hören.  

(2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen gegen 
die Bemessung der der Kirchensteuer zugrundeliegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer) oder 
Vermögensteuer gestützt werden.  

(3) Jeder ablehnende Bescheid der kirchlichen Behörden ist zu begründen und mit einer Belehrung 
über den Rechtsbehelf zu versehen.  

Abschnitt III Rahmenregelung für andere steuerberechtigte Religionsgemeinschaften  

§ 15  

Die §§ 4 bis 14 finden auf andere als die in § 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Kirchen sowie auf 
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, entsprechende Anwendung.  

Abschnitt IV Melderechtliche Regelungen  

§ 16  

(1) Die Meldebehörden erheben als Meldedaten auch die Angaben über die rechtliche Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts. Die Angaben unterliegen dem Steuergeheimnis 
und dürfen im Rahmen dieses Gesetzes nur zur Feststellung der Kirchensteuerpflicht verwendet 
werden. 
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(2) Bestehen Zweifel über die Richtigkeit der bei der Meldebehörde vorhandenen Daten über die 
Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, so sind auf Antrag des Betroffenen zunächst die nach 
seiner Auffassung zutreffenden Angaben als Meldedaten zu führen. Die Meldebehörde hat die 
Abweichung der beteiligten Religionsgesellschaft mitzuteilen.  

§ 17  

Die Meldebehörden und die zuständigen kirchlichen Stellen nehmen zum Zwecke der Feststellung der 
für die Kirchensteuererhebung erforderlichen Daten der Kirchenangehörigen, einschließlich der 
amtlichen Bezeichnung der rechtlichen Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft öffentlichen 
Rechts, den erforderlichen Datenaustausch vor.  

§ 18  

Die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde ist berechtigt, notwendige 
Einzelheiten der Erhebung, der Speicherung, der Weiterleitung und der Verwendung von Daten, die 
für die Feststellung der zutreffenden Kirchensteuer erforderlich sind, zur Sicherung des Datenschutzes 
durch Verordnung zu regeln.  

§ 19  

Allgemeine melderechtliche Vorschriften über die Kirchenzugehörigkeit bleiben unberührt.  

Abschnitt V Anwendungsvorschrift  

§ 20  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind erstmals für das am 1. Januar 1991 beginnende Steuerjahr 
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt dies mit der Maßgabe, daß die Vorschriften 
erstmals auf laufenden Arbeitslohn anzuwenden sind, der für einen nach dem 31. Dezember 1990 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
1990 zufließen.  

(2) Soweit für die Feststellung der zutreffenden Kirchensteuer vor dem 1. Januar 1991 Feststellungen 
oder Datenübermittlungen erforderlich sind, ist das Gesetz vom Tage nach der Verkündung 
anzuwenden."  

14.2 Brandenburg 

Zweites Gesetz zur Bereinigung des zu Landesrecht gewordenen Rechts der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Zweites Brandenburgisches 

Rechtsbereinigungsgesetz – 2. BbgRBG) 
Vom 21.12.1998 (GVBl. I 1998, 254) 

§ 2 

(1) Unberührt bleiben Staatsverträge und sonstige staatsrechtliche Abkommen sowie die zu ihrer 
Inkraftsetzung ergangenen Rechtsvorschriften und Vorschriften, die die Angelegenheiten der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften und die Beziehungen zwischen Staat und Kirchen sowie 
Religionsgemeinschaften regeln. 
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(2) Von der Aufhebung nach § 1 ausgenommen sind auch Vorschriften, soweit sie in geltenden 
Rechtsvorschriften für anwendbar erklärt sind. 

14.3 Mecklenburg-Vorpommern 

Gesetz über die Bereinigung und die Fortgeltung des zu Landesrecht 
gewordenen Rechts der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im 

Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Rechtsbereinigungs- und Rechtsfortgeltungsgesetz - RBFG M-V) 

Vom 23.04.2001 (GVOBl. M-V 2001, 93) 

§ 1 

Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik, die in der Zeit vom 7. Oktober 1949 bis 
zum 2. Oktober 1990 im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teile I bis III 
einschließlich seiner Sonderdrucke, im Ministerialblatt der Deutschen Demokratischen Republik und 
im Zentralblatt der Deutschen Demokratischen Republik verkündet worden sind, und die in 
Mecklenburg-Vorpommern als Landesrecht fortgelten und nicht in der Anlage zu diesem Gesetz 
aufgeführt sind, treten außer Kraft. Die Anlage ist Bestandteil des Gesetzes. 

 

 

§ 2 

Durch die Aufnahme in die Anlage wird eine ungültige Vorschrift nicht gültig, eine 
Verwaltungsvorschrift nicht Rechtsvorschrift und Bundesrecht nicht Landesrecht. 

§ 3 

Von der Aufhebung nach § 1 sind ausgenommen: 

1. Staatsverträge und Abkommen einschließlich der zu ihrer Inkraftsetzung ergangenen 
Rechtsvorschriften, 

2. Rechtsvorschriften, die die Angelegenheiten der Kirchen und Religionsgemeinschaften und die 
Beziehungen zwischen Staat und Kirchen sowie Religionsgemeinschaften regeln, 

3. Satzungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, 

4. Rechtsvorschriften über die Errichtung, Zuständigkeit, Gliederung und Aufhebung von 
Verwaltungsbehörden und von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, wenn 
sie nicht in der Form eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung erlassen worden sind, 

(…) 
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15.  Gesundheits- und Sozialwesen, Versicherungsrecht 

15.1 Bundesrepublik Deutschland 

15.1.1 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2007 (BGBl. I S. 1450), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.06.2013 (BGBl. I, S. 1809) 

Erster Abschnitt   Leistungen 

§ 1   Anspruchsberechtigte 

(1) Kindergeld nach diesem Gesetz für seine Kinder erhält, wer nach § 1 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist und auch nicht nach § 1 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird und  

(...) 

2. als Entwicklungshelfer Unterhaltsleistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 des 
Entwicklungshelfer-Gesetzes erhält oder als Missionar der Missionswerke und -gesellschaften, die 
Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e.V., des Deutschen katholischen Missionsrates oder 
der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen sind, tätig ist oder 

(...) 

15.1.2 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29.08.2013 (BGBl. I S. 3464) 

§ 71   Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 

(...) 

(2) Der Jugendhilfeausschuß befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit  

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit 
Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe,  

2. der Jugendhilfeplanung und  

3. der Förderung der freien Jugendhilfe.  

(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der 
Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr 
gefassten Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der 
Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden und hat das Recht, an 
die Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. (...) 

(...) 
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§ 74   Förderung der freien Jugendhilfe 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger  

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt,  

2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel bietet,  

3. gemeinnützige Ziele verfolgt,  

4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und  

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet.  

Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 75 voraus.  

(...) 

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. (...)  

(...) 

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind unter Berücksichtigung ihrer 
Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von 
der freien und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze 
und Maßstäbe anzuwenden, die für die Finanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
gelten.  

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch Mittel für die Fortbildung der 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die 
Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen.  

§ 75   Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

(...) 

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe. 

15.1.3 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V): Gesetzliche Krankenversicherung 
Vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

27.03.2014(BGBl. I S. 261) 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften  

§ 2   Leistungen 

(...) 



820 

 

(3) Bei der Auswahl der Leistungserbringer ist ihre Vielfalt zu beachten. Den religiösen Bedürfnissen 
der Versicherten ist Rechnung zu tragen. 

(...) 

Zweites Kapitel   Versicherter Personenkreis 

Erster Abschnitt   Versicherung kraft Gesetzes 

§ 5   Versicherungspflicht 

(1) Versicherungspflichtig sind 

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt 
beschäftigt sind, 

(...) 

(4a) Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbil-
dungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden, stehen den Beschäf-
tigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gleich. Teilnehmer an dualen Stu-
diengängen stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 
1 gleich. Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten 
Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnli-
cher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen 
religiösen Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden. 
 
(...) 

§ 6   Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

(...) 

4. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaften, 
wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf 
Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, 

(...) 

7. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche Personen, 
wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht 
oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein 
geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an 
Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht, 

(...) 

(2) Nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtige Hinterbliebene der in Absatz 1 Nr. 2 und 4 bis 6 
genannten Personen sind versicherungsfrei, wenn sie ihren Rentenanspruch nur aus der Versicherung 
dieser Personen ableiten und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit 
Anspruch auf Beihilfe haben. 
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Viertes Kapitel   Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern 

Achter Abschnitt   Beziehungen zu sonstigen Leistungserbringern 

§ 132a   Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

(1) Die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich und die für die Wahrnehmung 
der Interessen von Pflegediensten maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene sollen unter 
Berücksichtigung der Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 gemeinsam Rahmenempfehlungen 
über die einheitliche Versorgung mit häuslicher Krankenpflege abgeben; für Pflegedienste, die einer 
Kirche oder einer Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem sonstigen 
freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die Rahmenempfehlungen gemeinsam mit den 
übrigen Partnern der Rahmenempfehlungen auch von der Kirche oder der Religionsgemeinschaft oder 
von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Einrichtung angehört. Vor Abschluß der 
Vereinbarung ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in den 
Entscheidungsprozeß der Partner der Rahmenempfehlungen einzubeziehen. (...) 

(...) 

 

 

 

Achtes Kapitel   Finanzierung 

Erster Abschnitt   Beiträge 

Vierter Titel   Tragung der Beiträge 

§ 251   Tragung der Beiträge durch Dritte 

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger trägt die auf Grund der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung (§ 5 Abs. 1 Nr. 6) oder des Bezugs 
von Übergangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld (§ 192 Abs. 1 Nr. 3) zu zahlenden 
Beiträge.  

(...) 

(4b) Für Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder 
ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen 
religiösen Gemeinschaften außerschulisch ausgebildet werden, trägt die geistliche Genossenschaft 
oder ähnliche religiöse Gemeinschaft die Beiträge. 

(...) 
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15.1.4 Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI): Gesetzliche Rentenversicherung 
Vom 18.12.1989 (BGBl. I S. 2261; ber. BGBl. 1990 I S. 1337), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19.02.2002 (BGBl. I S. 1404, ber. 3384), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.10.2013 (BGBl. I S. 3836) 

Erstes Kapitel   Versicherter Personenkreis 

Erster Abschnitt   Versicherung kraft Gesetzes 

§ 1   Beschäftigte 

Versicherungspflichtig sind 

(...) 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher 
Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der Zeit ihrer 
außerschulischen Ausbildung. 

(...) 

§ 5   Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

(...) 

2. sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen Anwartschaft auf Versorgung bei 
verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und 
die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, 

3. Beschäftigte im Sinne von Nummer 2, wenn ihnen nach kirchenrechtlichen Regelungen eine 
Anwartschaft im Sinne von Nummer 2 gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert 
ist, sowie satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige 
ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der 
Gemeinschaft übliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und 
die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, 

in dieser Beschäftigung und in weiteren Beschäftigungen, auf die die Gewährleistung einer 
Versorgungsanwartschaft erstreckt wird.  

(...) 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie nach Satz 2 und die 
Erstreckung der Gewährleistung auf weitere Beschäftigungen entscheidet für Beschäftigte beim Bund 
und bei Dienstherren oder anderen Arbeitgebern, die der Aufsicht des Bundes unterstehen, der 
zuständige Bundesminister, im übrigen die oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die 
Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften ihren Sitz haben. 

(...) 

(4) Versicherungsfrei sind Personen, die 
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(...) 

2. nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden 
kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder die in der 
Gemeinschaft übliche Versorgung im Alter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhalten oder 

(...) 

§ 6   Befreiung von der Versicherungspflicht 

(1) Von der Versicherungspflicht werden befreit  

(...) 

2. Lehrer oder Erzieher, die an nicht-öffentlichen Schulen oder Anstalten beschäftigt sind, wenn 
ihnen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf 
Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist und wenn 
diese Personen die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 erfüllen,  

(...) 

Dritter Abschnitt   Nachversicherung, Versorgungsausgleich und Rentensplitting 

§ 8   Nachversicherung, Versorgungsausgleich und Rentensplitting  

(...) 

(2) Nachversichert werden Personen, die als 

(...) 

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen oder Angehörige 
ähnlicher Gemeinschaften oder 

4. Lehrer oder Erzieher an nicht-öffentlichen Schulen oder Anstalten 

versicherungsfrei waren oder von der Versicherungspflicht befreit worden sind, wenn sie ohne 
Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung ausgeschieden sind oder ihren 
Anspruch auf Versorgung verloren haben und Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung (§ 184 
Abs. 2) nicht gegeben sind. Die Nachversicherung erstreckt sich auf den Zeitraum, in dem die 
Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht vorgelegen hat 
(Nachversicherungszeitraum). Bei einem Ausscheiden durch Tod erfolgt eine Nachversicherung nur, 
wenn ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente geltend gemacht werden kann. 
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Zweites Kapitel   Leistungen 

Zweiter Abschnitt   Renten 

Zweiter Unterabschnitt   Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

Fünfter Titel   Rentenrechtliche Zeiten 

§ 56 Kindererziehungszeiten 

(...) 

(4) Elternteile sin von der Anrechnung ausgeschlossen, wenn sie 

(...) 

3. während der Erziehungszeit Anwartschaften auf Versorgung im Alter nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen 
Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen Versorgungseinrichtung aufgrund der 
Erziehung erworben haben, die systembezogen gleichwertig berücksichtigt wird wie die 
Kindererziehung nach diesem Buch. 

(...) 

 

 

Dritter Unterabschnitt   Rentenhöhe und Rentenanpassung 

Dritter Titel   Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte 

§ 71 Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten (Gesamtleistungsbewertung) 

(...) 

(4) Soweit beitragsfreie Zeiten mit Zeiten zusammentreffen, die bei einer Versorgung aus einem 

1. öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

2. Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versorgungsfalls als ruhegehaltfähig anerkannt werden, 
bleiben sie bei der Gesamtleistungsbewertung unberücksichtigt. 
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Viertes Kapitel   Finanzierung 

Zweiter Abschnitt   Beiträge und Verfahren 

Erster Unterabschnitt   Beiträge 

Zweiter Titel   Beitragsbemessungsgrundlagen 

§ 162   Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter 

Beitragspflichtige Einnahmen sind 

(...) 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher 
Gemeinschaften die Geld- und Sachbezüge, die sie persönlich erhalten, jedoch bei Mitgliedern, denen 
nach Beendigung ihrer Ausbildung eine Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung 
nicht gewährleistet oder für die die Gewährleistung nicht gesichert ist (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3), 
mindestens 40 vom Hundert der Bezugsgröße, 

(...) 

§ 163   Sonderregelung für beitragspflichtigte Einnahmen Beschäftigter 

(...) 

(3) Bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind und deren Arbeitsentgelt infolge der 
ehrenamtlichen Tätigkeit gemindert wird, gilt auch der Betrag zwischen dem tatsächlich erzielten 
Arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt, das ohne die ehrenamtliche Tätigkeit erzielt worden wäre, 
höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze als Arbeitsentgelt (Unterschiedsbetrag), wenn der 
Arbeitnehmer dies beim Arbeitgeber beantragt. Satz 1 gilt nur für ehrenamtliche Tätigkeiten für 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Verbände einschließlich der 
Spitzenverbände oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, Parteien, Gewerkschaften, sowie Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die wegen des ausschließlichen und unmittelbaren 
Dienstes für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke von der Körperschaftsteuer befreit 
sind. Der Antrag kann nur für laufende und künftige Lohn- und Gehaltsabrechnungszeiträume gestellt 
werden. 

(...) 

Dritter Titel   Verteilung der Beitragslast 

§ 168   Beitragstragung bei Beschäftigten 

(1) Die Beiträge werden getragen 

(...) 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher 
Gemeinschaften von den Genossenschaften oder Gemeinschaften, wenn das monatliche Arbeitsentgelt 
40 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, im Übrigen von den Mitgliedern und 
den Genossenschaften oder Gemeinschaften je zur Hälfte, 

(...) 
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Zweiter Unterabschnitt   Verfahren 

Vierter Titel   Nachzahlung 

§ 206   Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute 

(1) Geistliche und sonstige Beschäftigte der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten 
Religionsgesellschaften, Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige 
vergleichbarer karitativer Gemeinschaften, die als Vertriebene anerkannt sind und vor ihrer 
Vertreibung eine Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 
ausgeübt haben, können, sofern sie eine gleichartige Beschäftigung oder Tätigkeit im Inland nicht 
wieder aufgenommen haben, auf Antrag für die Zeiten der Versicherungsfreiheit, längstens jedoch bis 
zum 1. Januar 1943 zurück, freiwillige Beiträge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit 
Beiträgen belegt sind. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die Zeiten der Versicherungsfreiheit bei einer Versorgung 
aus einem 

1. öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

2. Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versorgungsfalls als ruhegehaltfähig anerkannt werden. 

(3) Die Nachzahlung ist nur zulässig, wenn die allgemeine Wartezeit erfüllt ist oder wenn nach 
Wohnsitznahme im Inland für mindestens 24 Kalendermonate Pflichtbeiträge gezahlt sind. 

 

 

Fünftes Kapitel   Sonderregelungen 

Erster Abschnitt   Ergänzungen für Sonderfälle 

Zweiter Unterabschnitt   Versicherter Personenkreis 

§ 230   Versicherungsfreiheit 

(...) 

(2) Personen, die am 31. Dezember 1991 als versicherungspflichtige 

1. Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihre 
Verbände oder 

2. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen oder Angehörige 
ähnlicher Gemeinschaften, 

nicht versicherungsfrei und nicht von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in dieser 
Beschäftigung versicherungspflichtig. Sie werden jedoch auf Antrag unter den Voraussetzungen des 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 von der Versicherungspflicht befreit. (...) 
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(...) 

§ 231   Befreiung von der Versicherungspflicht 

(...) 

(6) Personen, die am 31. Dezember 1998 eine nach § 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder § 229a Abs. 1 
versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, werden auf Antrag von dieser 
Versicherungspflicht befreit, wenn sie 

3. vor dem 10. Dezember 1998 eine anderweitige Vorsorge im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 2 
oder Nr. 3 oder Satz 2 für den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60. oder eines höheren 
Lebensjahres sowie im Todesfall für Hinterbliebene getroffen haben; Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 und 
Satz 2 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Datums 30. Juni 2000 jeweils das 
Datum 30. September 2001 tritt. 

(7) Personen, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung 
von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in dieser Beschäftigung von der 
Versicherungspflicht befreit. 

(8) Personen, die die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung erfüllen, nicht aber die 
Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung, werden von 
der Versicherungspflicht befreit, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter 
Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung durch eine für einen bestimmten 
Personenkreis geschaffene Versorgungseinrichtung gewährleistet ist und sie an einer nichtöffentlichen 
Schule beschäftigt sind, die vor dem 13. November 2008 Mitglied der Versorgungseinrichtung 
geworden ist. 

§ 233a   Nachversicherung im Beitrittsgebiet 

(1) Personen, die vor dem 1. Januar 1992 aus einer Beschäftigung im Beitrittsgebiet ausgeschieden 
sind, in der sie nach dem jeweils geltenden, dem § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 230 Abs. 1 
Nr. 3 sinngemäß entsprechenden Recht nicht versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht befreit waren, werden nachversichert, wenn sie  

1. ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung ausgeschieden sind 
und 

2. einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften dieses Buches zu berechnende Rente haben 
oder aufgrund der Nachversicherung erwerben würden. 

Der Nachversicherung werden die bisherigen Vorschriften, die im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland außerhalb des Beitrittsgebiets anzuwenden sind oder anzuwenden waren, fiktiv 
zugrunde gelegt; Regelungen, nach denen eine Nachversicherung nur erfolgt, wenn sie 
innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beantragt worden 
ist, finden keine Anwendung. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend  
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1. für Personen, die aus einer Beschäftigung außerhalb des Beitrittsgebiets ausgeschieden 
sind, wenn sie aufgrund ihres gewöhnlichen Aufenthalts im Beitrittsgebiet nicht 
nachversichert werden konnten,  

2. für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung vor dem 1. Januar 1992 verloren 
haben.Für Personen, die aus einer Beschäftigung mit Anwartschaft auf Versorgung nach 
kirchenrechtlichen Regelungen oder mit Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche 
Versorgung im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ausgeschieden sind, erfolgt eine 
Nachversicherung nach Satz 1 oder 2 nur, wenn sie bis zum 31. Dezember 1994 beantragt 
wird.  

(2) Personen, die nach dem 31. Dezember 1991 aus einer Beschäftigung im Beitrittsgebiet 
ausgeschieden sind, in der sie nach § 5 Abs. 1 versicherungsfrei waren, werden nach den vom 
1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften auch für Zeiten vorher nachversichert, in denen sie 
nach dieser Vorschrift oder dem jeweils geltenden, dieser Vorschrift sinngemäß 
entsprechenden Recht nicht versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht befreit waren, wenn sie einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften 
dieses Buches zu berechnende Rente haben oder aufgrund der Nachversicherung erwerben 
würden. Dies gilt für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung nach dem 31. Dezember 
1991 verloren haben, entsprechend.  

(3) Pfarrer, Pastoren, Prediger, Vikare und andere Mitarbeiter von Religionsgesellschaften im 
Beitrittsgebiet, für die aufgrund von Vereinbarungen zwischen den Religionsgesellschaften 
und der Deutschen Demokratischen Republik Beiträge zur Sozialversicherung für Zeiten im 
Dienst der Religionsgesellschaften nachgezahlt wurden, gelten für die Zeiträume, für die 
Beiträge nachgezahlt worden sind, als nachversichert, wenn sie einen Anspruch auf eine nach 
den Vorschriften dieses Buches zu berechnende Rente haben oder aufgrund der 
Nachversicherung erwerben würden.  

(4) Diakonissen, für die aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Bund der Evangelischen 
Kirchen im Beitrittsgebiet und der Deutschen Demokratischen Republik Zeiten einer 
Tätigkeit in den Evangelischen Diakonissenmutterhäusern und Diakoniewerken vor dem 1. 
Januar 1985 im Beitrittsgebiet bei der Gewährung und Berechnung von Renten aus der 
Sozialversicherung zu berücksichtigen waren, werden für diese Zeiträume nachversichert, 
wenn sie einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften dieses Buches zu berechnende Rente 
haben oder aufgrund der Nachversicherung erwerben würden. Dies gilt entsprechend für 
Mitglieder geistlicher Genossenschaften, die vor dem 1. Januar 1985 im Beitrittsgebiet eine 
vergleichbare Tätigkeit ausgeübt haben. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1984 aus 
der Gemeinschaft ausgeschieden sind, geht die Nachversicherung nach Satz 1 oder 2 für 
Zeiträume vor dem 1. Januar 1985 der Nachversicherung nach Absatz 1 oder 2 vor.  

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Zeiten, für die Ansprüche oder Anwartschaften aus 
einem Sonderversorgungssystem des Beitrittsgebiets im Sinne des Artikels 3 § 1 Abs. 3 des 
Renten-Überleitungsgesetzes erworben worden sind. 
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(...) 

 

Elfter Unterabschnitt   Finanzierung 

Zweiter Titel   Beiträge 

§ 277a   Durchführung der Nachversicherung im Beitrittsgebiet 

(...) 

(2) Für Pfarrer, Pastoren, Prediger, Vikare und andere Mitarbeiter von Religionsgesellschaften im 
Beitrittsgebiet, die nach § 233a Abs. 3 als nachversichert gelten, gilt die Nachversicherung mit den 
Entgelten als durchgeführt, für die Beiträge nachgezahlt worden sind. Die Religionsgesellschaften 
haben den Nachversicherten die jeweiligen Entgelte zu bescheinigen. 

(3) Für Diakonissen und Mitglieder geistlicher Genossenschaften im Beitrittsgebiet, die nach § 233a 
Abs. 4 nachversichert werden, ist Beitragsbemessungsgrundlage für Zeiten  

1. bis zum 31. Mai 1958 ein monatliches Arbeitsentgelt von 270 Deutsche Mark, 

2. vom 1. Juni 1958 bis 30. Juni 1967 ein monatliches Arbeitsentgelt von 340 Deutsche Mark, 

3. vom 1. Juli 1967 bis 28. Februar 1971 ein monatliches Arbeitsentgelt von 420 Deutsche Mark, 

4. vom 1. März 1971 bis 30. September 1976 ein monatliches Arbeitsentgelt von 470 Deutsche 
Mark und 

5. vom 1. Oktober 1976 bis 31. Dezember 1984 ein monatliches Arbeitsentgelt von 520 
Deutsche Mark. 

Die Beitragsbemessungsgrundlage ist für die Berechnung der Beiträge mit den entsprechenden Werten 
der Anlage 10 und mit dem Verhältniswert zu vervielfältigen, in dem im Zeitpunkt der Zahlung die 
Bezugsgröße (Ost) zur Bezugsgröße steht. § 181 Abs. 4 und § 277 Satz 3 bleiben unberührt. 

Zweiter Abschnitt   Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts 

Siebter Unterabschnitt   Leistungen an Berechtigte im Ausland  

§ 318   Ermessensleistungen an besondere Personengruppen 

(1) Versicherte, die nicht Deutsche sind und sich gewöhnlich im Ausland aufhalten, können die Rente 
wie Deutsche bei einem entsprechenden Aufenthalt erhalten, wenn sie 

(...) 

3. früher deutsche Staatsangehörige waren und als Angehörige deutscher geistlicher 
Genossenschaften oder ähnlicher Gemeinschaften aus überwiegend religiösen oder sittlichen 
Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht, Seelsorge oder ähnlichen gemeinnützigen Tätigkeiten 
außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 
beschäftigt waren und bis zum 31. Dezember 1984 Anspruch auf eine Rente entstanden ist. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Leistung von Renten an Hinterbliebene der in Absatz 1 
genannten Versicherten, die selbst weder Deutsche sind noch zu den Berechtigten nach Absatz 1 
gehören. Sie erhalten 70 vom Hundert der Rente an Hinterbliebene. 

(...) 

15.1.5 Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) Gesetzliche Unfallversicherung 
Vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2013 

(BGBl. I S. 3836) 

Erstes Kapitel   Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall 

Zweiter Abschnitt   Versicherter Personenkreis 

§ 2   Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert 

(...) 

10. Personen, die  

        a)  für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts    oder deren      

  Verbände oder Arbeitsgemeinschaften, für die in den Nummern 2 und 8 genannten 
Einrichtungen oder für privatrechtliche Organisationen im Auftrag oder mit ausdrücklicher 
Einwilligung, in besonderen Fällen mit schriftlicher Genehmigung von Gebietskörperschaften 
ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen, 

    b) für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen oder für 
privatrechtliche Organisationen im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen 
Fällen mit schriftlicher Genehmigung von öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen, 

(...) 

§ 4   Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

(...) 

3. Satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige 
ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der 
Gemeinschaft übliche Versorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist. 

(...) 
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15.1.6 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII): Sozialhilfe 
Vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10..2013 

(BGBl. I S. 3733) 

Erstes Kapitel   Allgemeine Vorschriften 

§ 5   Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege 

(1) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufgaben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung 
dieser Aufgaben werden durch dieses Buches nicht berührt. 

(2) Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dieses Buches mit den Kirchen und 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer 
Aufgaben. 

(3) Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der 
freien Wohlfahrtspflege zum Wohle des Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Die Träger der 
Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Sozialhilfe angemessen unterstützen. 

(4) Wird die Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sollen die Träger der 
Sozialhilfe von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen. Dies gilt nicht für die Erbringung von 
Geldleistungen. 

(5) Die Träger der Sozialhilfe können allgemein an der Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 
Buch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher 
Aufgaben übertragen, wenn die Verbände mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind. 
Die Träger der Sozialhilfe bleiben den Leistungsberechtigten gegenüber verantwortlich. 

(6) § 4 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

Zweites Kapitel   Leistungen der Sozialhilfe 

§ 9   Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(...) 

(3) Auf  Wunsch der Leistungsberechtigten sollen sie in einer Einrichtung untergebracht werden, in 
der sie durch Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden können. 

Zehntes Kapitel   Einrichtungen 

§ 75   Einrichtungen und Dienste 

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne von § 13. Die §§ 75 bis 80 
finden auch für Dienste Anwendung, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene Einrichtungen 
nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut oder 
geschaffen werden können. (...) 
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(...) 

§ 79   Rahmenverträge 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene 
schließen mit den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen auf Landesebene gemeinsam und 
einheitlich Rahmenverträge zu den Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 und § 76 Abs. 2 über  

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und –beträgen nach § 75 Abs. 3 zu 
Grunde legenden Kostenarten und –bestandteile sowie die Zusammensetzung der Investitionsbeträge 
nach § 76 Abs. 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der 
Maßnahmepauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Bedarf nach § 
76 Abs. 2 sowie die Zahl dieser zu bildenden Gruppen, 

3. die Zuordnung der Kostenarten und –bestandteile nach § 41 des Neunten Buches und 

4. den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 
nach § 75 Abs. 3 

ab. Für Einrichtungen, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder 
einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die Rahmenverträge auch von 
der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem 
die Einrichtung angehört. In den Rahmenverträgen sollen die Merkmale und Besonderheiten der 
jeweiligen Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel berücksichtigt werden. 

(...) 

15.2 Baden-Württemberg 

15.2.1 Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch [von Baden-
Württemberg] (AGSGB XII) 

Vom 01.07.2004 (GBl. 2004, 469, 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GBl. 
S. 548, 549) 

§ 8 Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der freien Wohlfahrtspflege 

(1) Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit den Kirchen, sonstigen Religionsgesellschaften 
des öffentlichen Rechts und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege soll durch Arbeitsgemeinschaften 
gefördert werden. Arbeitsgemeinschaften können für das ganze Land (Landesarbeitsgemeinschaft) und 
für die örtliche Ebene der Stadtkreise und der Landkreise gebildet werden. 

(…) 
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15.2.2 Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit [von Baden-
Württemberg] 

Vom 20.11.2007 (GBl. 2007, 530) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Den in Organisationen der Jugendarbeit ehrenamtlich tätigen Personen, die in einem Dienst-, 
Arbeits-, Ausbildungsverhältnis oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnis stehen und das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, ist Freistellung zu gewähren 

1. für die Tätigkeit in Zeltlagern, Jugendherbergen und Begegnungsstätten, in denen Jugendliche 
vorübergehend betreut werden, sowie bei sonstigen Veranstaltungen, bei denen Kinder und 
Jugendliche betreut werden, 

2. zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen, Tagungen und Schulungsveranstaltungen der 
öffentlichen und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe; hierzu gehören auch Lehrgänge zum 
Erwerb der Jugendleiter-Card, 

3. zur Leitung von internationalen Jugendbegegnungen, die aus dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes oder dem Landesjugendplan gefördert werden, 

(…) 

(2) Freistellung umfasst die Zeit, die erforderlich ist, um die ehrenamtliche Jugendarbeit zu erbringen. 
Die Freistellung ist zu gewähren, sofern nicht dringende betriebliche oder dienstliche Belange 
entgegenstehen. 

(3) Organisationen der Jugendarbeit im Sinne von Absatz 1 sind in den Fällen der 

1. Nummern 1 bis 3 die im Landesjugendring Baden-Württemberg oder in der Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg zusammengeschlossenen Verbände sowie die vom 
Landesjugendamt oder der obersten Landesjugendbehörde nach § 75 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch in der Fassung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3135) oder § 4 des 
Jugendbildungsgesetzes in der Fassung vom 8. Juli 1996 (GBl. S. 502) in der jeweils geltenden 
Fassung anerkannten Organisationen sowie die öffentlich-rechtlichen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, 

(…) 

15.2.3 Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg (LKHG) 
Vom 29.11.2007 (GBl. 2008, 13), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2013 

(GBl. S. 157, 158) 

1. Abschnitt Krankenhausversorgung 

§ 1 Grundsatz 

(…) 

(2) Die Krankenhausversorgung wird von öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten 
Krankenhäusern getragen. Bei der Durchführung dieses Gesetzes ist diese Vielfalt der 
Krankenhausträger zu beachten. Die Wohlfahrtspflege der kirchlichen Krankenhäuser sowie das 
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verfassungsrechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und anderen 
Religionsgemeinschaften bleiben gewährleistet. 

§ 2 Geltungsbereich 

(…) 

(3) Die §§ 34 bis 36 (Finanzielle Beteiligung ärztlicher Mitarbeiter) finden keine Anwendung auf 
Krankenhäuser von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften sowie von Trägern, die diesen 
zugeordnet sind (kirchliche Krankenhäuser). § 43 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(…) 

7. Abschnitt Datenschutz 

§ 43 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Krankenhäuser, die von Religionsgemeinschaften 
oder diesen zuzuordnenden Einrichtungen betrieben werden, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform 
nur, soweit die Religionsgemeinschaften bis zum 1. Januar 2008 im Einzelnen keine gleichwertigen 
Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten getroffen haben. Die Anwendung von § 49 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 45 Zulässigkeit der Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung 

(…) 

(2) Für Zwecke der Krankenhausseelsorge (§ 31 Abs. 1 Satz 2) darf die Religionszugehörigkeit des 
Patienten erhoben und gespeichert werden, wenn dieser deutlich darauf hingewiesen wurde, dass die 
Angabe hierüber freiwillig erfolgt und Zwecken der Krankenhausseelsorge dient. In diesem Falle 
dürfen dem Krankenhausseelsorger die Religionszugehörigkeit sowie die sonstigen Patientendaten 
mitgeteilt werden, die erforderlich sind, die Krankenhausseelsorge aufnehmen zu können, 
insbesondere Name, Geburtsdatum und Aufnahmedatum des Patienten. Dies gilt nicht, wenn der 
Patient der Mitteilung ausdrücklich widersprochen hat. 

(…) 
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15.3 Bayern 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze [von Bayern] (AGSG) 
Vom 08.12.2006 (GVBl 2006, 942), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2013 

(GVBl S. 454) 

Teil 7 Vorschriften für den Bereich des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe - und für weitere Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechts 

Abschnitt 2 Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 

Unterabschnitt 1 Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendamt 

Art. 19 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss an 

(…) 

7. je ein Mitglied aus dem Bereich der Katholischen und Evangelischen Kirche und der 
Israelitischen Kultusgemeinden, das von der zuständigen Stelle der jeweiligen Kirche bzw. 
dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden benannt wird. 

(…) 

Unterabschnitt 2 Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Zentrum Bayern 
Familie und Soziales, Landesjugendamt, Oberste Landesjugendbehörden 

Art. 27 Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

(…) 

(2) 1 Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören als beratende Mitglieder an 

(…) 

7. je ein Mitglied aus dem Bereich der Katholischen und Evangelischen Kirche und der Israelitischen 
Kultusgemeinden, das von der zuständigen Stelle der jeweiligen Kirche bzw. dem Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden benannt wird. 

(…) 
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Abschnitt 3 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege 

Unterabschnitt 1 Pflegeerlaubnis und Aufsicht 

Art. 35 Versagungsgründe 

Die Pflegeerlaubnis nach § 44 Abs. 1 SGB VIII ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des 
bzw. der Jugendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 2 Sie ist insbesondere zu versagen, 
wenn 

(…) 

 3. eine Pflegeperson nicht die Gewähr dafür bietet, dass die von den Personensorgeberechtigten 
bestimmte Grundrichtung der Erziehung einschließlich der religiösen oder weltanschaulichen 
Erziehung beachtet wird, 

(…) 

Teil 9 Vorschriften für den Bereich des Elften Buches Sozialgesetzbuch - Soziale 
Pflegeversicherung - 

Art. 70 Subsidiaritätsprinzip 

Die nach den Art. 71, 72 und 73 zuständigen Aufgabenträger sollen eigene Einrichtungen nur 
schaffen, soweit geeignete Einrichtungen der Kirchen und der Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, der freigemeinnützigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder privater Träger nicht vorhanden sind, ausgebaut oder 
geschaffen werden. 

Art. 89 Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit der freien Wohlfahrtspflege 

Zur Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit den Kirchen, den sonstigen 
Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege können Arbeitsgemeinschaften errichtet werden. 

15.4 Berlin 

Gesetz für psychisch Kranke [für Berlin] (PsychKG) 
Vom 08.03.1985 (GVBl. 1985, 586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2011 

(GVBl. S. 483) 

Erster Abschnitt 

Allgemeines 

§ 1 [Anwendungsbereich] 

(1) Dieses Gesetz regelt 

1. Hilfen für psychisch Kranke, soweit sie geeignet sind, eine Unterbringung zu vermeiden, 

2. die Unterbringung 
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a) von psychisch Kranken nach diesem Gesetz, 

b) von psychisch Kranken, die nach § 63 Abs. 1, § 64 des Strafgesetzbuchs sowie § 7 des 
Jugendgerichtsgesetzes untergebracht sind. 

(2) Psychisch Kranke im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die an einer Psychose, einer 
psychischen Störung, die in ihren Auswirkungen einer Psychose gleichkommt, oder einer mit dem 
Verlust der Selbstkontrolle einhergehenden Abhängigkeit von Suchtstoffen leiden und bei denen ohne 
Behandlung keine Aussicht auf Heilung oder Besserung besteht. 

(3) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf geistig behinderte Personen, bei denen ohne 
Behandlung keine Aussicht auf Besserung besteht. 

(…) 

4. Unterabschnitt 

Aufnahme und Betreuung während der Unterbringung 

§ 32 [Religionsausübung] 

Der Untergebrachte hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an den 
Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen. 

(…) 

15.5 Brandenburg 

15.5.1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe (AGKJHG) [Brandenburg] 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 26.06.1997 (GVBl. I  1997, 87), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.03.2014 (GVBl. I Nr. 14) 

Abschnitt I Örtliche Träger der Jugendhilfe 

§ 6 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

(…) 

(2) In den Jugendhilfeausschuss entsenden je ein weiteres beratendes Mitglied: 

(…) 

6.  

die evangelische und die katholische Kirche, die jüdische Kultusgemeinde und die Gesamtheit der 
freigeistigen Verbände, wenn diese im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes ansässig sind. 
Zusätzlich kann der Jugendhilfeausschuss bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter von im 
Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes ansässigen weiteren Religionsgemeinschaften zu beratenden 
Mitgliedern bestimmen, 

(…) 
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Abschnitt II Überörtlicher Träger der Jugendhilfe 

§ 10 Landes-Kinder- und Jugendausschuss 

 

(1) In den Landesjugendhilfeausschuss entsenden je ein beratendes Mitglied: 

(…) 

8. die evangelische und die katholische Kirche, die jüdische Kultusgemeinde sowie die Ge-
samtheit der freigeistigen Verbände je ein Mitglied und 
 

(…) 

Abschnitt V Schutz von Kindern und Jugendlichen in Kindertages- und Vollzeitpflege 
und in Einrichtungen  

§ 19 Erlaubnis zur Vollzeitpflege 

(…) 

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestelle 
nicht gewährleistet ist. Die Pflegeerlaubnis ist insbesondere zu versagen, wenn 

(…) 

2. die Pflegeperson nicht die Gewähr dafür bietet, dass die weltanschauliche Erziehung des ihr 
anvertrauten Kindes oder Jugendlichen mit dessen Selbstbestimmungsrecht und mit der von den 
Personensorgeberechtigten bestimmten Grundrichtung der Erziehung zu vereinbaren ist, 

(…) 

15.5.2 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug 
gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch 

behinderte Menschen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz – BbgPsychKG) 

Vom 05.05.2009 (GVBl. I  2009, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2010 (GVBl. I 
Nr. 34) 

Abschnitt 3 Öffentlich-rechtliche Unterbringung  

§ 23 Freiheit der Religionsausübung 

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb des Krankenhauses an den Veranstaltungen 
von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen und ihren Glauben nach den Regeln ihrer 
Glaubensgemeinschaft zu praktizieren. 

(2) Besitz und Erwerb von Gegenständen des religiösen Gebrauchs sind frei. 

(3) Eine Einschränkung dieser Rechte ist nur unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Satz 1 
zulässig. § 22 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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15.5.3 Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz – BbgKHEG) 

Vom 08.07.2009 (GVBl. I  2009, 310) 

Abschnitt 4 Innere Organisation und Struktur der Krankenhäuser 

§ 25 Krankenhäuser von Religionsgemeinschaften 

(1) Die §§ 5, 6, 23 Absatz 1 und die Regelungen zum Datenschutz in Abschnitt 5 sowie die 
Rechtsverordnungen aufgrund von § 7 Absatz 2 gelten nicht für Krankenhäuser, die von 
Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Einrichtungen 
betrieben werden. Für diese sind in eigener Zuständigkeit Regelungen zu schaffen. 

(2) Die Regelungen im Sinne von Absatz 1 Satz 2 müssen sicherstellen, dass diese Standards des 
Patienten- und Datenschutzes sowie der Krankenhaushygiene nicht hinter den in Absatz 1 Satz 1 
genannten Bestimmungen zurückbleiben. 

Abschnitt 5 Statistik, Datenschutz und Anzeigepflicht  

§ 28 Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung von Patientendaten  

(3) Für Zwecke der Krankenhausseelsorge darf die Religionszugehörigkeit mit Einwilligung der 
Patientinnen und Patienten erhoben und gespeichert werden. Vor der Einwilligung sind die 
Patientinnen und Patienten deutlich darauf hinzuweisen, dass die Angaben freiwillig erfolgen und 
ausschließlich den Zwecken der Krankenhausseelsorge dienen. Soweit die Patientinnen und Patienten 
eingewilligt haben, dürfen den Krankenhausseelsorgern neben der Religionszugehörigkeit auch die 
Patientendaten mitgeteilt werden, die erforderlich sind, um die Krankenhausseelsorge aufzunehmen 
und durchzuführen. 

15.6 Bremen 

Gesetz über die Errichtung der Versorgungskasse für die Pfarrer und 
Kirchenbeamten der Bremischen Evangelischen Kirche als rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts 
Vom 25.03.1986 (Brem. GBl. 1986, 67) 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Die "Versorgungskasse für die Pfarrer und Kirchenbeamten der Bremischen Evangelischen Kirche", 
die durch die Bremische Evangelische Kirche errichtet wird, erwirbt vorbehaltlich der Genehmigung 
des Errichtungsaktes durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen nach § 4 Satz 1 mit ihrer 
Errichtung die Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. 

§ 2 

Die Kasse hat den Zweck, die Versorgungsanwartschaften und die Erfüllung der 
Versorgungsansprüche der Pfarrer und Kirchenbeamten der Bremischen Evangelischen Kirche sowie 
ihrer Hinterbliebenen zu sichern. 
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§ 3 

Die Kasse hat das Recht, Kirchenbeamte zu ernennen, für die das Kirchenbeamtenrecht der 
Bremischen Evangelischen Kirche gilt. 

§ 4 

Der kirchliche Errichtungsakt und die Satzung der Versorgungskasse bedürfen der Genehmigung 
durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen. Das gleiche gilt für Satzungsänderungen, soweit sie 
den Zweck und die organschaftliche Vertretung der Kasse betreffen. Sonstige Änderungen sind dem 
Senat anzuzeigen. 

§ 5 

Die Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts besitzen, gelten sinngemäß auch für die als Anstalt des öffentlichen Rechts 
errichtete Versorgungskasse. 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Bremen, den 25. März 1986 

15.7 Hamburg 

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) 
Vom 17.04.1991 (HmbGVBl. 1991, 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2013 

(HmbGVBl.  S. 503, 524) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Krankenhäuser in Hamburg, die an der allgemeinen stationären Versorgung 
der Bevölkerung teilnehmen. 

§ 6 Soziale Beratung und Entlassungsmanagement 

(…) 

(4) Darüber hinaus ist den Religionsgesellschaften Gelegenheit zu geben, eine seelsorgerische 
Betreuung der Patientinnen und Patienten auf deren Wunsch hin auszuüben. 

 

 

Zweiter Abschnitt Patientendatenschutz 

§ 7 Grundsatz 

(…) 
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(4) Abweichend von § 2 gelten die Vorschriften des Zweiten Abschnitts für Krankenhäuser, die von 
Religionsgesellschaften oder diesen zuzuordnenden Einrichtungen, ohne Rücksicht auf deren 
Rechtsform, betrieben werden nur, soweit die Religionsgesellschaften keine gleichwertigen 
Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten in Krankenhäusern getroffen haben. 

15.8 Hessen 

15.8.1 Erlass über die Stiftung der Pflegemedaille des Landes Hessen132  
Vom 06.11.2009 (GVBl. I 2009, 500) 

Artikel 3 

(1) Vorschlagsberechtigt sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege, die privatgewerblichen Verbände der Alten- und Behindertenhilfe, die 
Landesseniorenvertretung Hessen, der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für behinderte 
Menschen, Selbsthilfegruppen, die Gemeinden und Kreise und jede natürliche Person. 

(2) Der Vorschlag ist an die Landrätin oder den Landrat, die Oberbürgermeisterin oder den 
Oberbürgermeister zu richten. Sie leiten den Vorschlag dem Ministerium für Arbeit, Familie und 
Gesundheit mit einer Stellungnahme zur Entscheidung zu. 

15.8.2 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 
Vom 18.12.2006 [verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Zusammenführung und Änderung 

von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe vom 18.12.2006 (GVBl. I S. 698)], 
(GVBl. I 2006, 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.05.2013 (GVBl. S. 207) 

Erster Teil   Allgemeine Bestimmungen 

§ 9   Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

(…) 

(3) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören als beratende Mitglieder an: 

1. die Leiterin oder der Leiter der Verwaltung des Landesjugendamtes, 

2. je eine Person zur Vertretung 

a) der obersten Landesjugendbehörde, 

b) des Kultusministeriums, 

c) der Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Hessen, 

3. je eine Person zur Vertretung der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der jüdischen 
Kultusgemeinde, 

4. eine Vertreterin der Landesarbeitsgemeinschaft hessischer Frauenbeauftragter, 

                                                            
 

132 Gültig bis: 31.12.2014. 
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5. eine Person zur Vertretung des Landesbeirats für Vertriebenen-, Flüchtlings- und 
Spätaussiedlerfragen, 

6. eine Person zur Vertretung der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens. 

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 2 bis 6 werden von der obersten Landesjugendbehörde berufen. Sie 
kann im Einvernehmen mit dem Landesjugendhilfeausschuss weitere in der Jugendhilfe erfahrene 
Personen als beratende Mitglieder berufen. 

§ 34   Ermächtigungen133 

1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. das Verfahren und die Zuständigkeit in den Fällen nach den § 27 Abs. 5, § 29 Abs. 2 Satz 3 und den 
§§ 32 bis 32e sowie die Information der Gemeinden über die Förderung nach § 32 der freien Träger 
von Tageseinrichtungen in ihrem Gemeindegebiet zu bestimmen und 

2. das Nähere über den Umfang der Erhebungen und der Auskunftspflicht nach § 33 zu regeln. 

(2) Vor Erlass einer Rechtsverordnung nach Abs. 1 sind die Kommunalen Spitzenverbände, die 
Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts, die Liga der freien 
Wohlfahrtspflege und die sonstigen Zusammenschlüsse der Träger der freien Jugendhilfe, soweit sie 
von der Verordnung betroffen sind, anzuhören. 

 

Siebenter Teil   Schlussbestimmung 

§ 58   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft. 

 

 

15.8.3 Hessisches Krankenpflegehilfegesetz (HKPHG)134 
Vom 21.09.2004 (GVBl. I 2004, 279), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. 

S. 622) 

Zweiter Abschnitt   Ausbildung 

§ 7   Anrechnung von Fehlzeiten 

Auf die Dauer einer Ausbildung nach § 4 Abs. 1 werden angerechnet: 

1. Urlaub einschließlich Bildungsurlaub oder Ferien, 

                                                            
 

133 Gültig bis: 31.12.2018 

134 Gültig bis: 31.12.2017. 
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2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu 
vertretenden Gründen bis zu zehn vom Hundert der Stunden des Unterrichts sowie bis zu zehn vom 
Hundert der theoretischen und praktischen Ausbildungsstunden nach Maßgabe der nach § 8 erlassenen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Krankenpflegehilfe und 

3. Unterbrechungen wegen Schwangerschaft bei Schülerinnen für die Dauer der 
Beschäftigungsverbote nach den §§ 3 und 6 des Mutterschutzgesetzes. 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag auch über Satz 1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, 
soweit eine besondere Härte vorliegt und das Erreichen des Ausbildungsziels durch die Anrechnung 
nicht gefährdet wird. Freistellungsansprüche nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz oder dem Hessischen Personalvertretungsgesetz sowie nach den für 
kirchliche Träger geltenden Mitarbeitervertretungsregelungen bleiben unberührt. 

Dritter Abschnitt   Ausbildungsverhältnis 

§ 18   Mitglieder geistlicher Gemeinschaften, Diakonissen, Diakonieschwestern 

Die §§ 9 bis 17 finden auf Schülerinnen und Schüler, die Mitglieder einer von Kirchen oder sonstigen 
Religionsgemeinschaften anerkannten geistlichen Gemeinschaft oder die Diakonissen oder 
Diakonieschwestern sind, keine Anwendung, wenn der Träger der Krankenpflegehilfeschule derselben 
Religionsgemeinschaft angehört. 

 

 

 

15.8.4 Hessisches OFFENSIV-Gesetz135 
Vom 20.12.2004136( GVBl. I 2004, 488), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 

27.05.2013 (GVBl. S. 218). 

§ 6   Verhältnis zu Kirchen, zur freien Wohlfahrtspflege und zu Dritten 

(1) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufgaben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung 
dieser Aufgaben werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Bei der Durchführung dieses Gesetzes ist die Vielfalt der Träger von Einrichtungen zu wahren. 

(3) Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende sollen bei der Durchführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit den Kirchen 
und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und 
Dritten zusammenarbeiten. Auf die Selbstständigkeit sowohl der Kirchen und Religionsgesellschaften 

                                                            
 

135 Gültig bis 31.12.2015 

136 Verkündet als Artikel 2 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und zur Änderung anderer sozialrechtlicher Vorschriften vom 20. Dezem-
ber 2004  
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des öffentlichen Rechts als auch der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Zielsetzung und 
Durchführung ihrer Aufgaben sollen die Träger achten. 

(4) Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Hilfen und die Tätigkeit der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfe suchenden Personen wirksam ergänzen. Die 
kommunalen Träger und zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 6 oder § 6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sollen die Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und Dritte in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Hilfen nach diesem Buch 
angemessen unterstützen. 

(5) Bei der Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung erwerbsfähiger Hilfe suchender Personen 
in das Erwerbsleben soll auf den Vorrang der freigemeinnützigen und privaten Träger gegenüber 
öffentlichen Trägern geachtet werden. 

(6) Wird die Hilfe im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege oder durch Dritte gewährt, sollen die 
kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen; dies gilt nicht für die Gewährung 
von Geldleistungen. 

(7) Die kommunalen Träger und die zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende können an der Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch und nach diesem Gesetz die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Dritte 
beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher Aufgaben übertragen, wenn die betroffenen Verbände 
oder Dritten mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind. Die kommunalen Träger und 
die zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende bleiben der Hilfe 
suchenden Person gegenüber verantwortlich. 

15.8.5 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen 
(Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG 2011)137 

Vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, 587), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2011 
(GVBl. I S. 425, 426) 

Erster Teil   Allgemeine Bestimmungen 

§ 2   Geltungsbereich 

(1) Das Gesetz gilt für alle Krankenhäuser in Hessen, die der allgemeinen vollstationären, 
teilstationären und ambulanten Versorgung dienen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Sechste 
und Achte Teil mit Ausnahme des § 33 gelten nur für die Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan 
des Landes aufgenommen sind. Die Vorschriften des Achten Teils mit Ausnahme des § 33 gelten nicht 
für die Universitätskliniken. 

(2) § 6 Abs. 1, § 7, § 14 Abs. 1 und 2 und § 15 gelten nicht für Krankenhäuser, die von 
Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform betrieben werden. 

                                                            
 

137 Gültig bis: 31.12.2015. 
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Zweiter Teil   Patient und Krankenhaus 

§ 6   Soziale und seelsorgerische Betreuung 

(…) 

(5) Um den religiösen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen, ist den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften im Rahmen des Möglichen Gelegenheit zur Durchführung von 
Gottesdiensten und zur Ausübung der Seelsorge zu geben. 

(6) Das Krankenhaus hat eine Ethikbeauftragte oder einen Ethikbeauftragten zu bestellen. 
Ethikbeauftragte haben die Aufgabe, in ethischen Fragestellungen Entscheidungsvorschläge zu 
machen. Sie sind im Rahmen dieser Aufgabe der Geschäftsführung unterstellt. 

15.9 Mecklenburg-Vorpommern 

15.9.1 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke 
(Psychischkrankengesetz - PsychKG M-V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.04.2000 (GVOBl. M-V 2000, 182), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GVOBl. M-V S. 642, 649) 

Abschnitt IV   Durchführung der Unterbringung 

§ 25   Religionsausübung 

Die Betroffenen sind berechtigt, innerhalb der Einrichtung an Gottesdiensten und sonstigen religiösen 
Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teilzunehmen, soweit diese angeboten werden. An 
Veranstaltungen anderer Religionsgemeinschaften können sie teilnehmen, wenn deren Seelsorger oder 
Seelsorgerin zustimmt. 

15.9.2 Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeskrankenhausgesetz LKHG M-V -) 

Vom 20.05.2011, (GVOBl. M-V 2011, 327) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen, Krankenhausversorgung 

§ 3   Geltungsbereich 

(1) Das Gesetz gilt für alle Krankenhäuser im Land Mecklenburg-Vorpommern, die der allgemeinen 
akut stationären, teilstationären oder tagesklinischen Versorgung dienen, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Der dritte Abschnitt gilt nur für Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes 
aufgenommen worden sind. 

(2) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme der §§ 11 bis 14, 16 bis 20 und 25 bis 27 auch für die 
Krankenhäuser der Körperschaften, rechtsfähigen Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die der Aufsicht des Landes unterstehen und die Universitätsklinika sind. 

(3) Für Krankenhäuser, die von Kirchen, Religionsgemeinschaften oder ihnen zugeordneten 
Einrichtungen ohne Rücksicht auf deren Rechtsform betrieben werden, finden die Vorschriften des 
Vierten Abschnitts keine Anwendung. 

(…) 
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Abschnitt 2   Patientenrechte 

§ 5   Soziale Betreuung 

(1) Der Krankenhausträger stellt die soziale Beratung und Betreuung der Patientinnen und Patienten 
durch geeignete Fachkräfte sicher (Sozialdienst im Krankenhaus). Im Interesse der Patientinnen und 
Patienten unterstützt der Krankenhausträger die Selbsthilfe im Gesundheitswesen sowie ehrenamtliche 
Patientendienste und arbeitet mit diesen zusammen. Die Krankenhausseelsorge sowie die Seelsorge 
von Religionsgemeinschaften bleiben unangetastet. Zur seelsorgerlichen Betreuung zählen auch 
Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen. Hierfür stellt der Krankenhausträger angemessene 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 

(   ) 

 

 

15.10 Niedersachsen 

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch 
Kranke (NPsychKG) 

Vom 16.06.1997 (Nds. GVBl. 1997, 272), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.06.2010 
(Nds. GVBl. S. 249) 

Zweiter Teil   Hilfen 

§ 10   Zusammenarbeit, Übertragung von Aufgaben 

(1) Der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben mit den Anbietern von 
Hilfen, insbesondere mit den Trägern der Sozialversicherung, der Sozial- und Jugendhilfe, den 
psychiatrischen Krankenhäusern und Fachabteilungen, den Sozialstationen, den ambulanten 
Pflegediensten, den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen sowie 
ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und ärztlichen und psychologischen 
Psychotherapeuten, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts zur Erfüllung der Aufgaben nach § 5 zusammen. 

(…) 

Dritter Teil   Schutzmaßnahmen 

Vierter Abschnitt   Betreuung während der Unterbringung 

§ 24   Ausübung religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse 

(1) Der untergebrachten Person ist die seelsorgerische Betreuung durch eine Religionsgemeinschaft 
und die ungestörte Religionsausübung im Krankenhaus zu gewährleisten. Aus zwingenden Gründen 
der Sicherheit in dem Krankenhaus kann die Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen eingeschränkt oder untersagt werden. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll hierzu 
vorher gehört werden. 

(2) Absatz 1 gilt für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse entsprechend. 
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15.11 Nordrhein-Westfalen 

15.11.1 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG 

Vom 1212.1990 (GV. NRW. 1990, 664), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14.02.2012 (GV. NRW. S. 97) 

Erster Abschnitt Jugendamt  

§ 5 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuß an: 

(…) 

7. je eine Vertretung der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der jüdischen 
Kultusgemeinde, falls Gemeinden dieses Bekenntnisses im Bezirk des Jugendamtes bestehen; sie 
werden von der zuständigen Stelle der Religionsgemeinschaft bestellt; 

(…) 

Zweiter Abschnitt Landesjugendamt  

§ 12 Beratende Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Landesjugendhilfeausschuß an: 

(…) 

7. je eine Vertretung der katholischen und evangelischen Kirche und der jüdischen Kultusgemeinde; 
sie werden von der zuständigen Stelle der Religionsgemeinschaften bestellt; 

(…) 

Dritter Abschnitt Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in 
Einrichtungen 

§ 17 Versagungsgründe 

Die Pflegeerlaubnis ist insbesondere zu versagen, wenn 

(…) 

b) die Pflegeperson nicht die Gewähr dafür bietet, daß die religiöse Erziehung des ihr anvertrauten 
Kindes oder Jugendlichen im Einklang mit der von den Personensorgeberechtigten bestimmten 
Grundrichtung der Erziehung durchgeführt wird, 

(…) 
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15.11.2 Gesetz betreffend die Errichtung einer gemeinsamen 
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche in 

Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche als Anstalt des öffentlichen Rechts 

Vom 16.07.1971 (GV. NRW. 1971, S. 194); in Kraft seit 31.07.1971 

§ 1 

Die ”Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche", die durch die 
Landeskirchen errichtet wird, ist mit ihrer Errichtung durch die Landeskirchen eine rechtlich 
selbständige kirchliche Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. 

§ 2 

Die Versorgungskasse kann Kirchenbeamte haben. 

 

§ 3 

Der kirchliche Errichtungsakt und die Satzung der Versorgungskasse bedürfen der Genehmigung 
durch den Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Das gleiche gilt für Satzungsänderungen, 
soweit sie den Zweck, die Aufgabe und die Vertretung der Kasse betreffen. Sonstige Änderungen sind 
dem Kultusminister anzuzeigen. 

§ 4 

Landesrechtliche Vorschriften für Religionsgemeinschaften, die den Rechtsstatus einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzen, gelten auch für die als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtete 
Versorgungskasse. 

§ 5 

Das Gesetz tritt am 31. Juli 1971 in Kraft. 

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis der Überprüfung spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2009. 

15.11.3 Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen 
(Wohn- und Teilhabegesetz – WTG NRW) 

Vom 18.11.2008 (GV. NRW. 2008, 738), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
14.02.2012 (GV. NRW. S. 97) 

Teil 1 

Allgemeiner Teil  

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(…) 

(2) Die Bürgerinnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen sollen 
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(…) 

7. ihrer Kultur und Weltanschauung entsprechend leben und ihre Religion ausüben und 

(…) 

 

 

 

15.11.4 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII 
Vom 3010.2007 (GV. NRW. 2007, 462), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

13.11.2012 (GV. NRW. S. 510) 

Zweites Kapitel Finanzielle Förderung 

Erster Abschnitt Rahmenbestimmungen 

§ 7 Diskriminierungsverbot 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung darf nicht aus Gründen seiner Rasse oder 
ethnischen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlechtes, seiner Behinderung, seiner Religion 
oder seiner Weltanschauung verweigert werden. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kirchen bleiben 
unberührt. 

Vierter Abschnitt Finanzierung 

§ 20 Zuschuss des Jugendamtes 

(1) Das Jugendamt gewährt dem Träger der Einrichtung, wenn es sich um eine Kirche oder 
Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts handelt (kirchliche Trägerschaft), für die Aufgaben 
nach diesem Gesetz einen Zuschuss von 88 v. H. der Kindpauschalen nach § 19. Wenn es sich um 
einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe nach § 6 Abs. 1 handelt, der nicht zugleich in 
kirchlicher Trägerschaft ist (andere freie Trägerschaft), erhöht sich der Zuschuss auf 91 v. H. Soweit 
es sich beim Träger um einen Verein handelt, dem Erziehungsberechtigte von mindestens 90 v. H. der 
die Einrichtung besuchenden Kinder angehören, die nach ihrer Zahl oder der Satzung sowohl die für 
die laufende Beschlussfassung als auch die für die Änderung der Satzung erforderliche Mehrheit 
haben (Elterninitiativen), erhöht sich der Zuschuss auf 96 v. H. Der Zuschuss verringert sich auf 79 v. 
H., wenn es sich beim Träger der Einrichtung um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die sonstigen kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände (kommunaler Träger) 
handelt. 

(…) 

Fünfter Abschnitt Allgemeine Verfahrensvorschriften  

§ 26 Verwaltungsverfahren und Durchführungsvorschriften 

(…) 
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(3) Die Oberste Landesjugendbehörde vereinbart mit den kommunalen Spitzenverbänden, den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen Grundsätze über 

1. die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Kindertageseinrichtungen, die die Prinzipien der Pluralität, 
Trägerautonomie und Konzeptionsvielfalt berücksichtigen, 

2. die Fortbildung der pädagogischen Kräfte, 

3. die Qualifikation und, bei den Kindertageseinrichtungen, den Personalschlüssel. 

§ 28 Berichtspflicht 

(1) Die Landesregierung überprüft in einem weiteren Schritt unter Einbeziehung der Kommunalen 
Spitzenverbände, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen, der Eltern, der 
Beschäftigten und ihrer Verbände weitere Punkte, insbesondere die Bedarfsgerechtigkeit der 
Angebotsstruktur, das Finanzierungssystem, die Auskömmlichkeit der Pauschalen, den 
Betreuungsschlüssel und die zusätzliche Sprachförderung. 

(…) 

15.11.5 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KHGG NRW) 

Vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007, 702), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2012 
(GV. NRW. S. 97) 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten 

(1) Pflege, Betreuung und Behandlung sowie die gesamten Betriebsabläufe des Krankenhauses sind 
den Bedürfnissen nach Schonung und Ruhe der Patientinnen und Patienten anzupassen und 
angemessen zu gestalten. Weltanschaulichen, soziokulturellen und religiösen Unterschieden soll 
Rechnung getragen werden. 

(…) 

Abschnitt II Planung 

§ 15 Beteiligte an der Krankenhausversorgung 

(1) Den Landesausschuss bilden die unmittelbar Beteiligten: 

(…) 

4. ein von der Katholischen Kirche und ein von den Evangelischen Landeskirchen, 

(…) 
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15.12 Rheinland-Pfalz 

15.12.1 Landesgesetz für psychisch kranke Personen [von Rheinland-Pfalz] 
(PsychKG) 

Vom 17.11.1995 (GVBl 1995, 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2011 
(GVBl. S. 427, 428) 

Zweiter Teil   Hilfen für psychisch kranke Personen 

§ 5   Sozialpsychiatrische Dienste 

(1) Bei den Gesundheitsämtern werden Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet. Bei einem 
Gesundheitsamt kann mit Zustimmung des fachlich zuständigen Ministeriums auch ein 
Sozialpsychiatrischer Dienst für die Bezirke mehrerer Gesundheitsämter eingerichtet werden. 

(2) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat dafür Sorge zu tragen, daß psychisch kranke Personen sowie 
Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Erkrankung vorliegen, rechtzeitig ärztlich und 
psychosozial beraten und betreut werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat er insbesondere darauf 
hinzuwirken, daß die von den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Trägern der Sozial- 
und Jugendhilfe, den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege und allen sonstigen geeigneten öffentlichen, freigemeinnützigen und 
privaten Organisationen, Einrichtungen und Stellen angebotenen Hilfen vorrangig in Anspruch 
genommen werden. Soweit und solange eine Inanspruchnahme der in Satz 2 genannten Hilfsangebote 
nicht möglich ist, soll der Sozialpsychiatrische Dienst die erforderliche ambulante ärztliche und 
psychosoziale Beratung und Betreuung selbst durchführen. 

Vierter Teil   Unterbringung 

Dritter Abschnitt   Betreuung während der Unterbringung 

§ 22   Religionsausübung, Pflege weltanschaulicher Bekenntnisse 

(1) Der untergebrachten Person ist die seelsorgerische Betreuung durch eine Religionsgemeinschaft 
und die ungestörte Religionsausübung in der Einrichtung zu gestatten. Das Recht auf Teilnahme an 
Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen darf nur eingeschränkt werden, wenn durch 
die Teilnahme die Gesundheit der untergebrachten Person oder die Sicherheit oder Ordnung in der 
Einrichtung erheblich gefährdet wird; der Seelsorger soll hierzu vorher gehört werden. 

(2) Absatz 1 gilt für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse entsprechend. 

Fünfter Teil   Mitteilungen, Akteneinsicht, Datenschutz 

§ 36   Religionsgemeinschaften und Datenschutz 

Soweit Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellte oder ihnen zuzuordnende Einrichtungen, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, Hilfen und Unterbringungen durchführen oder bei der 
Durchführung von Hilfen und Unterbringungen mitwirken, können diese unter Berücksichtigung ihres 
kirchlichen Selbstverständnisses anstelle der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes 
eigene bereichsspezifische Bestimmungen erlassen, die einen den Grundsätzen dieses Gesetzes 
entsprechenden Datenschutz gewährleisten. 
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15.12.2 Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe [von Rheinland-Pfalz] 
(LWTG) 

Vom 22.12.2009 (GVBl 2009, 399) 

Teil 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Ziele des Gesetzes 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, ältere Menschen, volljährige Menschen mit Behinderung und 
pflegebedürftige volljährige Menschen 

in ihrer Würde, Privat- und Intimsphäre zu achten, 

vor Gefahren für ihre körperliche und seelische Gesundheit zu schützen, 

zu fördern, ihr Leben selbstbestimmt und an ihrem Wohl und ihren Wünschen orientiert gestalten zu 
können, 

in der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und bei der Mitwirkung in der Einrichtung, in der sie 
leben, zu stärken, 

in ihrer durch Kultur, Religion oder Weltanschauung begründeten Lebensweise und hinsichtlich ihrer 
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Bedarfe zu achten und 

zu motivieren, ihre Rechte bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen und anderen 
Unterstützungsangeboten wahrzunehmen. 

(…) 

Teil 5   Anforderungen an Einrichtungen, Weiterentwicklung der Qualität der 
Einrichtungen 

§ 15   Anforderungen an Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

(1) Eine Einrichtung im Sinne des § 4 darf nur betrieben werden, wenn der Träger und die Leitung 

eine dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens, 
der Pflege, der Teilhabe, der Unterstützung und der Verpflegung gewährleisten, 

im Rahmen ihrer Einwirkungsmöglichkeiten für die fachgerechte ärztliche und sonstige 
gesundheitliche Versorgung unter Beteiligung von ärztlichen und anderen therapeutischen Fachkräften 
und, soweit das im Hinblick auf die betreffende Einrichtung in Betracht kommt, für die Umsetzung 
eines Konzepts der Palliativversorgung Sorge tragen, 

eine selbstbestimmte Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und bei 
Menschen mit Behinderung die psychosoziale Unterstützung und Eingliederung gewährleisten, 

die Festlegungen und Ziele der individuellen Pflege- und Teilhabepläne beachten, diese umsetzen und 
dokumentieren und kulturelle, religiöse, weltanschauliche sowie geschlechtsspezifisch 
unterschiedliche Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigen, 

(…) 
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Teil 6   Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner 

§ 19   Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Datenverarbeitung 

(…) 

(3) Personenbezogene Daten der Bewohnerinnen und Bewohner dürfen durch die Einrichtung oder 
ihren Träger nur erhoben, gespeichert oder genutzt werden, soweit 

das im Rahmen der Erfüllung der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen oder im Hinblick auf den 
geplanten Abschluss von Verträgen erforderlich ist, 

die Bewohnerin oder der Bewohner oder eine Betreuerin, ein Betreuer oder eine hierzu 
bevollmächtigte sonstige Person im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis eingewilligt hat oder 

eine Rechtsvorschrift das vorsieht oder voraussetzt. 

(4) Eine Übermittlung personenbezogener Daten der Bewohnerinnen und Bewohner an Personen und 
Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, soweit sie erforderlich ist 

zur Erfüllung von gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Leistungs- oder Mitteilungspflichten, 

zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit 
der Bewohnerin oder des Bewohners oder einer dritten Person, sofern die genannten Rechtsgüter das 
Geheimhaltungsinteresse der Bewohnerin oder des Bewohners erheblich überwiegen, 

zur Durchführung qualitätssichernder Maßnahmen, wenn bei der beabsichtigten Maßnahme das 
Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung die schutzwürdigen Belange der Bewohnerin oder 
des Bewohners erheblich überwiegt, 

zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, wenn der Zweck des Forschungsvorhabens auf andere 
Weise nicht erreicht werden kann, das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Geheimhaltungsinteresse der Bewohnerin oder des Bewohners erheblich 
überwiegt und die Einholung der Einwilligung der Bewohnerin oder des Bewohners nicht möglich 
oder aus besonderen Gründen nicht vertretbar ist, 

zur Durchführung eines mit dem Aufenthalt der Bewohnerin oder des Bewohners in der Einrichtung 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens, 

zur Feststellung der Leistungspflicht der Leistungsträger und zur Abrechnung mit ihnen oder 

zur Wahrung berechtigter Interessen von Angehörigen oder Betreuerinnen und Betreuern, wenn 
schutzwürdige Belange der Bewohnerin oder des Bewohners nicht beeinträchtigt werden und die 
Einholung der Einwilligung der Bewohnerin oder des Bewohners nicht möglich oder im Einzelfall aus 
besonderen Gründen nicht vertretbar ist. 

Ansonsten ist eine Übermittlung nur mit Einwilligung der Bewohnerin oder des Bewohners oder einer 
der in Absatz 3 Nr. 2 genannten anderen Personen zulässig. Personen oder Stellen, denen nach Satz 1 
oder Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck 
verwenden, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Im Übrigen haben sie diese Daten 
unbeschadet sonstiger Datenschutzbestimmungen in demselben Umfang geheim zu halten wie die 
Einrichtung selbst. Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen (Satz 1 Nr. 4) dürfen keinen 
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Rückschluss auf die Bewohnerinnen und Bewohner zulassen, deren Daten übermittelt wurden, es sei 
denn, sie haben in die Veröffentlichung ausdrücklich eingewilligt. 

(5) Die Einrichtung hat die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich 
und angemessen sind, um die Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. 
Die innerbetriebliche Organisation der Einrichtung ist so zu gestalten, dass Geheimhaltungspflichten 
gewahrt werden können. 

(6) Im Übrigen bleiben die für die Einrichtung oder ihren Träger jeweils geltenden sonstigen 
Datenschutzbestimmungen unberührt. Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellte oder ihnen 
zuzuordnende Einrichtungen, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform, können unter Berücksichtigung 
ihres kirchlichen Selbstverständnisses anstelle der Bestimmungen der Absätze 3 bis 5 vergleichbare 
eigene bereichsspezifische Bestimmungen erlassen. 

15.12.3 Landeskrankenhausgesetz [von Rheinland-Pfalz] (LKG) 
Vom 28.11.1986 (GVBl 1986, 342), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2011 

(GVBl. S. 433) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 für Krankenhäuser im Sinne von § 2 Nr. 1 
KHG, die auf Grund des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gefördert werden. Hierzu gehören auch 
Tageskliniken. 

(2) Die Bestimmungen des Vierten Abschnittes gelten nicht für Krankenhäuser, die von 
Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Einrichtungen, ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform, betrieben werden. Diese regeln die innere Struktur und Organisation 
ihrer Krankenhäuser selbst. Sie unterrichten die zuständige Behörde über von ihnen getroffene 
Regelungen. 

Fünfter Abschnitt   Pflichten der Krankenhäuser 

§ 38   Religionsgemeinschaften und Datenschutz 

Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellte oder ihnen zuzuordnende Einrichtungen, ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform, können unter Berücksichtigung ihres kirchlichen 
Selbstverständnisses anstelle der datenschutzrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes vergleichbare 
eigene bereichsspezifische Bestimmungen erlassen. 
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15.13 Saarland 

15.13.1 Gesetz Nr. 1317 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes [von Saarland] (AG KJHG) 

Vom 09.07.1993 (Amtsblatt 1993, 807), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.11.2013 
(Amtsbl. I  S. 308) 

1. Abschnitt   Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

§ 5 

(1) Die Leitung der Verwaltung des Jugendamtes sowie die für Jugendfragen zuständigen 
Beigeordneten oder Dezernenten/Dezernentinnen gehören dem Jugendhilfeausschuss kraft Amtes und 
mit beratender Stimme an. 

(2) Die Leitung der Verwaltung der Gebietskörperschaft ernennt weitere beratende Mitglieder, und 
zwar auf Vorschlag 

(…) 

4. der zuständigen Stellen der katholischen und evangelischen Kirchen sowie der Synagogengemeinde 
Saar je einen Vertreter/eine Vertreterin, 

(…) 

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass dem Jugendhilfeausschuss weitere beratende Mitglieder 
angehören. 

(4) Jedes beratende Mitglied hat eine Stellvertretung. Diese ist wie das Mitglied zu ernennen. 

2. Abschnitt   Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

§ 17 

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Landesjugendhilfeausschuss an: 

1. je ein Vertreter/eine Vertreterin der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche und der 
Synagogengemeinde Saar, die von der jeweils zuständigen Stelle vorzuschlagen sind, 

(…) 

3. Abschnitt   Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

§ 25 

(…) 

(2) Die Kirchen und die sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und die in der 
Liga der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
gelten als anerkannt. 
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4. Abschnitt   Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in 
Einrichtungen 

§ 27 

Die Pflegeerlaubnis [Nunmehr „Erlaubnis zur Vollzeitpflege“ gem. Art. 1 des Gesetzes vom 8. 
September 2005 (BGBl. I S. 2729)] ist insbesondere zu versagen, wenn 

1. die Pflegeperson nicht über ausreichende erzieherische Fähigkeiten verfügt, 

2. die Pflegeperson nicht die Gewähr dafür bietet, dass die religiöse Erziehung des ihr anvertrauten 
Kindes oder des/der Jugendlichen im Einklang mit der von den Personensorgeberechtigten bestimmten 
Grundrichtung der Erziehung durchgeführt wird, 

(…). 

15.13.2 Gesetz Nr. 1573 - Saarländisches Krankenhausgesetz 
Vom 13.07.2005 (Amtsblatt 2005, 1290), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.10.2012 

(Amtsbl. I S. 436) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 2   Geltungsbereich 

(…) 

(2) § 6 Abs. 1 und 2 und die §§ 8, 13, 14 und 16 bis 19 gelten nicht für Krankenhäuser, die von 
Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf deren Rechtsform betrieben werden. 

Die Religionsgemeinschaften treffen für ihre Krankenhäuser in eigener Zuständigkeit Regelungen, die 
den Zielen dieser Vorschriften entsprechen. Sie unterrichten die Krankenhausaufsichtsbehörde über 
die von ihnen getroffenen Regelungen. 

Zweiter Abschnitt   Patient und Krankenhaus 

§ 6   Soziale und seelsorgerische Betreuung 

(…) 

(7) Um den religiösen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen, ist den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften im Krankenhaus Gelegenheit zur Durchführung von 
Gottesdiensten und zur Ausübung der geordneten Seelsorge zu geben. Für die entsprechenden 
Voraussetzungen ist Sorge zu tragen. 

(…). 
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15.13.3 Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker 
(Unterbringungsgesetz – UBG) [Saarland] 

Vom 11.11.1992 (Amtsbaltt 1992, 1271), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21.11.2007 
(Amtsbl. S. 2393) 

§ 15 Persönliches Eigentum, Besuchsrecht, Telefon- und Postverkehr, Religionsausübung 

(…) 

(3) Die Religionsausübung ist zu gewährleisten. 

15.13.4 Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
[Saarland] (AGSGB XII) 

Vom 08.03.2005 (Amtsbaltt 2005, 438), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20.11.2013 (Amtsbl. I. S. 308) 

§ 17 Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der freien Wohlfahrtspflege  

(1) Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit den Kirchen, sonstigen Religionsgesellschaften 
des öffentlichen Rechts und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege soll durch Arbeitsgemeinschaften 
gefördert werden. Arbeitsgemeinschaften können für das ganze Land (Landesarbeitsgemeinschaft) und 
für die örtliche Ebene des Regionalverbandes und der Landkreise gebildet werden. 

(…) 

15.13.5 Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch Saarländisches Kinderbetreuungs- und –bildungsgesetz 

(SKBBG) 
Vom 18.06.2008 (Amtsblatt 2008, 1254), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.12.2013 

(Amtsbl. I. S. 323) 

§ 9 Ermächtigungen  

(…) 

(3) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung nach diesem Gesetz sind insbesondere die kommunalen 
Spitzenverbände, die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, die Liga der 
freien Wohlfahrtspflege, der Landesjugendhilfeausschuss und die sonstigen Zusammenschlüsse von 
Trägern der freien Jugendhilfe, soweit sie von der Verordnung betroffen sind, anzuhören. 
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15.14 Sachsen 

15.14.1 Landesjugendhilfegesetz [für Sachsen] (LJHG) 
Vom 04.09.2008 (SächsGVBl. 2008, 578), mehrfach geändert durch Art. 2  des Gesetzes vom 

11.06.2010 (SächsGVBl. S. 182, 184) 

Erster Abschnitt Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

§ 5 Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses  

(1) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss an: 

(…) 

g) je ein Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der jüdischen Kultusgemeinde, 
falls Gemeinden dieses Bekenntnisses im Bereich des Jugendamtes bestehen; - diese werden von der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft bestimmt, 

(…) 

§ 12 Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 

(…) 

(2) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören als beratende Mitglieder an 

2. je ein Mitglied aus dem Bereich der Evangelischen Landeskirchen, der Katholischen Kirche und 
dem Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden, das von der jeweiligen Religionsgesellschaft 
benannt wird, 

(…)  

Dritter Abschnitt Träger der freien Jugendhilfe 

§ 19 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe  

(…) 

(4) Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die in der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege im Freistaat Sachsen zusammengeschlossenen Verbände und die ihnen im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes angehörenden Mitgliedsverbände sind anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die öffentliche Anerkennung durch das 
Landesjugendamt kann auf Antrag auf die dem Träger der freien Jugendhilfe zugehörenden regionalen 
und sonstigen Untergliederungen (Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, landesweite Teilorganisationen) 
ausgedehnt werden, wenn die Untergliederungen an dem Träger der freien Jugendhilfe ausgerichtete 
einheitliche Organisationsformen, Satzungsregelungen und Betätigungsbereiche aufweisen. 

(…) 
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15.14.2 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz 
(SächsAGBSHG) 

Vom 06.08.1991 (SächsGVBl. 1991, 301), mehrfach geändert durch Art. 20 der Verordnung 
vom 10.04.2003 (SächsGVBl. S. 94, 96) 

§ 10 Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege 

(1) Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege soll durch 
Arbeitsgemeinschaften auf der Ebene der örtlichen Träger der Sozialhilfe und auf Landesebene 
gefördert werden. 

(2) In den Arbeitsgemeinschaften sollen wichtige Fragen der Sozialhilfe und der Zusammenarbeit von 
öffentlichen und freien Trägern beraten werden. 

15.14.3 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz 
(SächsSchKGAG) 

Vom 13.06.2008 (SächsGVBl. 2008, 330) 

Abschnitt 3 Sicherstellung der Beratung 

§ 6 Förderung von Beratungsstellen 

(1) Innerhalb eines Einzugsgebietes werden Beratungsstellen gefördert, soweit sie aufgrund ihrer 
Trägerschaft und ihres Standortes zur Sicherung eines wohnortnahen, pluralen Angebotes erforderlich 
sind. Beratungsstellen sind wohnortnah, wenn Ratsuchenden aus dem Einzugsgebiet die Hin- und 
Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb eines Tages möglich ist. Das Angebot ist 
innerhalb eines Einzugsgebietes plural, wenn mindestens die Auswahl zwischen 2 Beratungsstellen 
unterschiedlicher Trägerschaft besteht. Den Religionen und Weltanschauungen soll angemessen 
Rechnung getragen werden. 

(…) 

15.14.4 Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches 
(SächsAGSBG) 

Vom 06.06.2002 (SächsGVBl. 2002, 168, 169), zuletzt geändert durch Art. 46  des Gesetzes 
vom 27.01.2012 (SächsGVBl. S. 130, 147) 

Abschnitt 3 Vorschriften für den Bereich der Sozialfürsorge 

Unterabschnitt 3 Zusammenarbeit  

§ 20 Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege 

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit den Kirchen und Religionsgesellschaften 
öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege soll durch 
Arbeitsgemeinschaften auf der Ebene der örtlichen Träger der Sozialhilfe und auf Landesebene 
gefördert werden. Weitere Stellen sollen hinzugezogen werden, soweit diese an der jeweils in der 
Arbeitsgemeinschaft beratenen Aufgabe mitarbeiten. 
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15.15 Sachsen-Anhalt 

15.15.1 Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des 
Landes Sachsen-Anhalt 

Vom 30.01.1992 (GVBl. LSA 1992, 88), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
13.04.2010 (GVBl. LSA S. 192) 

Dritter Teil Schutzmaßnahmen 

Vierter Abschnitt Betreuung während der Unterbringung  

§ 25 Religionsausübung  

(1) Der Untergebrachte hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an 
Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen. 

(2) Religions- und Glaubensgemeinschaften ist die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb der 
Einrichtung Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen abzuhalten, soweit die Besonderheiten der 
Einrichtung und Behandlungserfordernisse nicht entgegenstehen. 

15.15.2 Gesetz zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger 
Personen 

Vom 23.01.1996 (GVBl. LSA 1996, 50) zuletzt geändert durch Art. 40 des Gesetzes vom 
07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(…) 

(3) Freie Träger der Jugendhilfe sind 

1. die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, 

(…) 

15.16 Thüringen 

15.16.1 Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker 
Menschen (ThürPsychKG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. 2009, 10), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28.10.2013 (GVBl. S.298) 

Vierter Abschnitt Rechtsstellung und Betreuung während der Unterbringung  

§ 18 Religionsausübung  

Der Patient hat das Recht, in der Einrichtung an Gottesdiensten und sonstigen religiösen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Er kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn der Zweck 
der Unterbringung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährdet wird. Das Recht 
auf Inanspruchnahme der Krankenhausseelsorge bleibt unberührt. 
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15.16.2 Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (GVBl. 2003, 262), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 11.02.2014 (GVBl. S. 4) 

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Krankenhäuser im Sinne von § 2 Nr. 1 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). § 28 Abs. 2 und 3 sowie § 28 a gelten nicht für 
Krankenhäuser, die von Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen 
zuzuordnenden Einrichtungen - ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform - betrieben werden. Die 
Religionsgemeinschaften treffen für diese Krankenhäuser in eigener Zuständigkeit Regelungen, die 
den Zielen dieser Vorschriften entsprechen. 

(…) 

Zweiter Abschnitt Krankenhausplanung 

§ 5 Krankenhausplanungsausschuss 

(1) Für die Mitwirkung der unmittelbar Beteiligten (§ 7 Abs. 1 Satz 2 KHG) wird bei dem für das 
Krankenhauswesen zuständigen Ministerium ein Krankenhausplanungsausschuss gebildet. Ihm 
gehören an: 

(…) 

5. ein vom Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V., 
 
6. ein vom Diakonischen Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., 
 
 (…) 

benanntes Mitglied. 

(…) 

Vierter Abschnitt Aufgaben und Pflichten der Krankenhäuser 

§ 19 Pflege und Betruung der Patienten 

(…) 

(2) Sterbende Patienten oder Patienten mit unheilbaren Erkrankungen und begrenzter 
Lebenserwartung bedürfen in ihrer letzten Lebensphase der besonderen Pflege, Zuwendung und 
Begleitung. Auf die Bedürfnisse dieser Patienten und deren Angehörigen nach Wahrung der Würde, 
Ruhe, menschlicher Nähe und Seelsorge hat das Krankenhaus Rücksicht zu nehmen. 

(…) 

§ 19a Sozialdienst und Seelsorge 

(1) Der Patient hat das Recht auf soziale Betreuung. Der soziale Krankenhausdienst ergänzt die 
Krankenhausversorgung der Patienten, indem er sie über soziale Fragen berät und ihnen Hilfen nach 
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dem Fünften und Elften Buch Sozialgesetzbuch, die sich an die Entlassung aus dem Krankenhaus 
anschließen, vermittelt. Er arbeitet mit zugelassenen Pflegediensten, mit Pflegeeinrichtungen sowie 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden eng zusammen. 

(2) Das Krankenhaus hat Angebote seelsorgerischer Betreuung zu ermöglichen. 

16.  Kirchenaustrittsrecht 

16.1 Berlin 

Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts [für 
Berlin] (Kirchenaustrittsgesetz) 

Vom 30.01.1979 (GVBl. 1979, 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2014 
(GVBl. S. 98) 

§ 1 

(1) Der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft öffentlichen Rechts ist bei dem Amtsgericht zu 
erklären, in dessen Bezirk der Erklärende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Die Erklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Sie ist unwirksam, wenn sie 
Bedingungen oder andere Zusätze enthält. Über die mündliche Erklärung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die schriftliche Erklärung muß öffentlich beglaubigt sein. Ehegatten oder 
Lebenspartner sowie Eltern und Kinder können den Austritt in derselben Urkunde erklären.  

(3) Für die Bearbeitung der Austrittserklärung durch das Amtsgericht werden Kosten nach 
den Bestimmungen des Justizverwaltungskostengesetzes in der Fassung vom 16. August 1993 
(GVBl. S. 372), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. April 2014 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Die Verwaltungsgebühr ist im 
Voraus zu entrichten. Auslagen werden nicht erhoben. 
 

§ 2 

(1) Den Austritt kann erklären, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist. 
Für Kinder unter 14 Jahren und für Geschäftsunfähige kann der gesetzliche Vertreter, dem die Sorge 
für die Person obliegt, den Austritt erklären. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann 
der Austritt nicht gegen seinen Willen erklärt werden. 

(2) Eine Austrittserklärung durch einen bevollmächtigten Vertreter ist nicht zulässig. 

§ 3 

(1) Austrittserklärungen werden mit dem Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift 
unterzeichnet wurde oder die schriftliche Erklärung eingegangen ist. 

 (2) Die Austrittserklärung bewirkt im staatlichen Bereich die dauernde Befreiung des Ausgetretenen 
von allen Leistungen, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft beruhen. 
Die Befreiung tritt mit dem Ende des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem die 
Austrittserklärung beim Amtsgericht eingeht. 
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§ 4 

Dem Ausgetretenen wird eine Bescheinigung über den Austritt erteilt. Das Amtsgericht benachrichtigt 
unverzüglich die Religionsgemeinschaft, der der Ausgetretene angehört hat, von der Abgabe der 
Erklärung. Es teilt den Austritt der für die Wohnung des Ausgetretenen zuständigen Meldebehörde 
sowie dem Standesbeamten, der das Familienbuch oder das Lebenspartnerschaftsbuch führt, oder, falls 
kein Familienbuch oder kein Lebenspartnerschaftsbuch angelegt ist, dem Standesbeamten, der die 
Eheschließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft beurkundet hat, mit. 

 

§ 5 

Die §§ 1 bis 4 gelten entsprechend für den Austritt aus Weltanschauungsgemeinschaften öffentlichen 
Rechts. 

(…) 

§ 7 

(…) 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz betreffend den Austritt aus den 
Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts vom 30. November 1920 (GS 1921 S. 119) außer Kraft. 

16.2 Hamburg 

Gesetz über den Austritt aus Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts 
Vom  05.03.1962 (HmbGvBl. 1962, 65), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

15.12.2009 (HmbGVBl. S. 444, 447) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

§ 1 

1 Wer aus einer in der Freien und Hansestadt Hamburg bestehenden Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts austreten will, hat seinen Austritt gegenüber dem zuständigen Standesamt zu 
erklären. 2 Die Erklärung kann nur bedingungslos und uneingeschränkt abgegeben werden. 3 Das 
Standesamt darf Zusätze weder in die Austrittserklärung noch in die Austrittsbescheinigung 
aufnehmen. 

§ 2 

1 Die Erklärung nach § 1 kann von dem Austretenden abgegeben werden, wenn er das 14. Lebensjahr 
vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist. 2 Für Kinder unter 14 Jahren und für Geschäftsunfähige 
kann der gesetzliche Vertreter, dem die Sorge für die Person obliegt, den Austritt erklären. 3 Eine 
Vertretung kraft Vollmacht ist nicht zulässig. 

§ 3 

1 Die Erklärung nach § 1 ist mündlich oder schriftlich abzugeben. 2 Über die mündliche Erklärung ist 
eine Niederschrift aufzunehmen; die schriftliche Erklärung muss öffentlich beglaubigt sein. 3 
Ehegatten, Lebenspartner sowie Eltern und Kinder können sich in derselben Urkunde erklären. 
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§ 4 

(1) 1 Für die Entgegennahme der Erklärung nach § 1 ist das Standesamt zuständig, in dessen 
Amtsbezirk der Austretende seinen Wohnsitz hat. 2 Austrittswillige, die ihren Wohnsitz nicht in 
Hamburg haben, können die Austrittserklärung beim Standesamt Hamburg-Mitte abgeben, wenn es 
ihnen nicht möglich ist, den Austritt nach dem Recht ihres jetzigen Wohnsitzes wirksam zu erklären. 

(2) Das Standesamt hat die Religionsgesellschaft, der der Austretende angehört hat, und die Stelle, die 
die Kirchensteuer erhebt, von der Abgabe der Erklärung unverzüglich zu benachrichtigen; es hat 
ferner dem Austretenden auf Antrag eine Bescheinigung über den Austritt zu erteilen. 

(3) Austrittserklärungen werden mit der Unterzeichnung der Niederschrift oder dem Eingang einer 
schriftlichen Erklärung wirksam. 

§ 5 

1 Der Austritt bewirkt im staatlichen Bereich die dauernde Befreiung der Austretenden von allen 
Leistungen, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgesellschaft beruhen. 2 Das Ende 
der Kirchensteuerpflicht regelt das Hamburgische Kirchensteuergesetz. 

§ 6 

(1) Die Verordnung über den Austritt aus Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts vom 29. 
Januar 1942 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 222-t) wird aufgehoben. 

(2) Für die Erklärungen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes abgegeben worden sind, gelten die 
bisherigen Bestimmungen. 

§ 7 

Dies Gesetz tritt am 1. April 1962 in Kraft. 

Ausgefertigt Hamburg, den 5. März 1962.  
Der Senat 

16.3 Niedersachsen 

Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts in 
Niedersachsen (Kirchenaustrittsgesetz - KiAustrG) 

Vom 04.07.1973 (Nds. GVBl. 1973, 221), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.1996 
(Nds. GVBl. S. 242) 

§ 1 

(1) Den Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, die die 
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt, kann erklären, wer das 14. Lebensjahr 
vollendet hat. Ist eine solche Person geschäftsunfähig, so kann ihr gesetzlicher Vertreter, dem die 
Sorge für die Person zusteht, den Austritt erklären. Er bedarf dazu der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts. Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, bedarf zur Austrittserklärung 
nicht der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Den Austritt für eine Person, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann der gesetzliche 
Vertreter, dem die Sorge für die Person zusteht, erklären. Ist dieser ein Vormund oder Pfleger, so 
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bedarf er dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Hat das Kind das 12. Lebensjahr 
vollendet, so kann der Austritt nicht gegen seinen Willen erklärt werden. 

(3) Eine Austrittserklärung durch einen bevollmächtigten Vertreter ist nicht zulässig. 

§ 2 

(1) Der Austritt ist dem Standesbeamten gegenüber zu erklären. Zur Entgegennahme der Erklärung ist 
der Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk der Erklärende seinen Wohnsitz, beim Fehlen eines 
Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Die Austrittserklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Sie darf keine 
Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten. Über die mündliche Erklärung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die der Erklärende zu unterschreiben hat. Die schriftliche Erklärung muß öffentlich 
beglaubigt sein. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft ist nicht erforderlich. 

(3) Der Standesbeamte hat der Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, der 
der Erklärende angehört hat, eine beglaubigte Abschrift der Austrittserklärung zu übersenden. 

§ 3 

(1) Die mündliche Erklärung wird mit der Abgabe, die schriftliche mit dem Zugang wirksam. 

(2) Mit der Wirksamkeit der Erklärung entfallen für den Bereich des staatlichen Rechts sämtliche 
Rechte und Pflichten, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religionsgemeinschaft 
oder Weltanschauungsgemeinschaft beruhen. § 3 Abs. 2 des Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. 
Februar 1972 (Nieders. GVBl. S. 109) bleibt unberührt. 

§ 4 

(1) Über den Austritt hat der Standesbeamte dem Erklärenden eine Bescheinigung zu erteilen. 

(2) Die Beteiligten können bei dem Amtsgericht die Feststellung beantragen, daß die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung nicht gegeben waren. Auf das Verfahren ist 
Artikel 7 des Niedersächsischen Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit in der Fassung vom 24. 
Februar 1971 (Nieders. GVBl. S. 43) anzuwenden. 

§ 5 

(1) Wer aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, die die Rechte 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt, in eine andere derartige Körperschaft übertreten 
will, kann anstelle des Austritts bei der aufnehmenden Körperschaft den Übertritt erklären, sofern die 
beteiligten Körperschaften den Übertritt durch Vereinbarung zugelassen haben. § 1 gilt entsprechend. 

(2) Die Vereinbarung muß sicherstellen, daß der Übertritt entsprechend § 2 Abs. 2 erklärt wird. Sie ist 
der Landesregierung anzuzeigen und, sofern sie den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, von dieser 
im Niedersächsischen Ministerialblatt zu veröffentlichen. Die Wirksamkeit der Vereinbarung tritt in 
dem von ihr bezeichneten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit ihrer Veröffentlichung, ein. 

(3) Die in der Vereinbarung bestimmte Stelle der aufnehmenden Körperschaft hat dem nach § 2 Abs. 1 
zuständigen Standesbeamten unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der Übertrittserklärung zu 
übersenden. 
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(4) Der Übertritt wird mit dem Zugang der Mitteilung an den Standesbeamten wirksam. Der Übertritt 
hat die in § 3 Abs. 2 bestimmte Wirkung eines Austritts. Hierüber erteilt der Standesbeamte dem 
Übergetretenen eine Bescheinigung. 

(5) Das Recht, nach den Vorschriften dieses Gesetzes aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder 
Weltanschauungsgemeinschaft des öffentlichen Rechts auszutreten, wird durch eine Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 nicht berührt. 

§ 6 

Für das Verfahren vor dem Standesbeamten nach diesem Gesetz werden Kosten (Gebühren und 
Auslagen) erhoben. 

§ 7 

Soweit der den Gemeinden durch dieses Gesetz entstehende Verwaltungsaufwand nicht durch die 
Erhebung von Kosten gedeckt ist, wird er im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgegolten. 

§ 8 

Für eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgegebene Austrittserklärung gelten die bisherigen 
Bestimmungen. 

§ 9 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1974 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle bisher geltenden Vorschriften über den Kirchenaustritt außer Kraft. 
Insbesondere werden aufgehoben: 

1. das braunschweigische Gesetz, die Verhältnisse der Dissidenten betreffend, vom 25. März 1873 
(Nieders. GVBl. Sb. III S. 114), 

2. die braunschweigische Verordnung, die Ausführung der Gesetze Nr. 62 und Nr. 63 vom 25. März 
1873 über die Verhältnisse der Dissidenten und über die Verabsäumung der sechswöchigen Tauffrist 
betreffend, vom 13. November 1873 (Nieders. GVBl. Sb. III S. 114), 

3. das braunschweigische Gesetz über den Austritt aus der Kirche vom 23. Januar 1919 (Nieders. 
GVBl. Sb. II S. 401), 

4. das braunschweigische Gesetz über die Führung der Dissidentenregister vom 11. Mai 1921 
(Nieders. GVBl. Sb. II S. 401), 

5. die braunschweigische Verordnung zur Vereinfachung der Dissidentenregister vom 17. Juni 1921 
(Nieders. GVBl. Sb. II S. 401), 

6. die braunschweigische Verordnung über das Dissidentenregister vom 29. April 1929 (Nieders. 
GVBl. Sb. II S. 402), 

7. das Gesetz für den Freistaat Oldenburg, betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften 
öffentlichen Rechts, vom 18. Mai 1922 (Nieders. GVBl. Sb. II S. 403), geändert durch § 18 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 Buchst. b des Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972 (Nieders. GVBl. S. 
109), 
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8. Artikel 76 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 
(Nieders. GVBl. Sb. II S. 5), geändert durch § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchst. e des 
Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972 (Nieders. GVBl. S. 109), 

9. das preußische Gesetz, betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts, 
vom 30. November 1920 (Nieders. GVBl. Sb. II S. 361), geändert durch § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
Buchst. f des Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972 (Nieders. GVBl. S. 109), 

10. das schaumburg-lippische Gesetz, betr. den Austritt aus der Kirche, vom 21. März 1896 (Nieders. 
GVBl. Sb. III S. 125), geändert durch § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchst. d des 
Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972 (Nieders. GVBl. S. 109), 

11. § 5 Nrn. 10 und 11 des Gesetzes über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlaß von Kosten in der 
Gerichtsbarkeit vom 10. April 1973 (Nieders. GVBl. S. 111). 

Hannover, den 4. Juli 1973. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Kubel 

Der Niedersächsische Kultusminister 

von Oertzen 

16.4 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirche, Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts [von Nordrhein-

Westfalen] (Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG) 
Vom 26.05.1981 (GV NRW S. 260), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2014 

(GV NRW S. 251) 

§ 1   [Austrittserklärung] 

Der Austritt aus einer Kirche oder aus einer sonstigen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
des öffentlichen Rechts mit Wirkung für den staatlichen Bereich erfolgt durch Erklärung bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende seinen Wohnsitz oder bei Fehlen eines Wohnsitzes 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 2   [Alter] 

(1) Der Austritt kann von dem Austretenden erklärt werden, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht geschäftsunfähig ist. 

(2) Für Kinder unter 14 Jahren und für Geschäftsunfähige kann der gesetzliche Vertreter, dem die 
Personensorge zusteht, den Austritt erklären. Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund oder Pfleger, 
so bedarf er dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

(3) Hat ein Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann sein Austritt nur mit seiner Zustimmung erklärt 
werden. 



868 

 

§ 3   [Formvorschriften] 

(1) Die Austrittserklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. 

(2) Die Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, aus der der Erklärende austreten will, 
muß eindeutig bezeichnet sein. Der Nachweis der Zugehörigkeit ist nicht erforderlich. 

(3) In der Austrittserklärung sind der Familienname, die Vornamen, Tag und Ort der Geburt, 
Wohnung und Familienstand anzugeben. 

(4) Die Austrittserklärung darf keine Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten. 

(5) Die mündliche Erklärung muß zur Niederschrift des Urkundsbeamten des zuständigen 
Amtsgerichts erfolgen. Die schriftliche Erklärung muß als Einzelerklärung in öffentlich beglaubigter 
Form eingereicht werden. 

(6) Eine Austrittserklärung durch einen bevollmächtigten Vertreter ist nicht zulässig. 

§ 4   [Wirksamkeit] 

(1) Mit der Wirksamkeit der Austrittserklärung entfallen für den Bereich des staatlichen Rechts 
sämtliche Rechte und Pflichten, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beruhen. 

(2) Die Austrittserklärung wird mit dem Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift der 
Austrittserklärung unterzeichnet worden oder an dem die schriftliche Erklärung bei dem Amtsgericht 
eingegangen ist. 

(3) Das Ende der Kirchensteuerpflicht als Folge des Kirchenaustritts regelt das Gesetz über die 
Erhebung von Kirchensteuern im Lande Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.  

(4) Rechtspflichten, die nicht auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft beruhen, insbesondere Lasten, für die kraft besonderen Rechtstitels 
bestimmte Grundstücke haften, werden durch die Austrittserklärung nicht berührt. 

§ 5   [Austrittsbescheinigung – Benachrichtigungen] 

(1) Das Amtsgericht hat dem Ausgetretenen unverzüglich nach Abgabe der Austrittserklärung eine 
Austrittsbescheinigung zu erteilen. In der Bescheinigung ist anzugeben, wann die Austrittserklärung 
wirksam geworden ist. 

(2) Das Amtsgericht unterrichtet die Kirche, die Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
unverzüglich durch Übersendung einer beglaubigten Abschrift der Austrittserklärung. Es teilt den 
Austritt der für die Wohnung des Ausgetretenen zuständigen Meldebehörde mit. 

§ 6   [Kostenfreiheit] 

Für die Amtshandlungen des Amtsgerichts werden Kosten nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
Kosten im Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG) erhoben. 

§ 8   [In-Kraft-Treten, Berichtspflicht] 

Dieses Gesetz tritt zwei Monate nach der Verkündung in Kraft.  
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16.5 Rheinland-Pfalz 

Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften [von Rheinland-
Pfalz] (RelAuG) 

Vom 12. Oktober 1995 (GVBl 1995, 421 (425)) 

§ 1 

(1) Den Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts (Religionsgemeinschaft) kann erklären, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat und 
nicht geschäftsunfähig ist. 

(2) Für Minderjährige unter 14 Jahren können die personensorgeberechtigten Eltern den Austritt 
erklären. Hat ein Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, kann der Austritt nicht gegen seinen Willen 
erklärt werden. 

(3) Für geschäftsunfähige Minderjährige, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können die 
gesetzlichen Vertreter, denen die Personensorge zusteht, den Austritt erklären. Für geschäftsunfähige 
Volljährige können Betreuer den Austritt erklären, wenn ihr Aufgabenkreis die Bestimmung über die 
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft umfaßt. 

§ 2 

(1) Der Austritt ist dem Standesbeamten gegenüber zu erklären, in dessen Bezirk die aus der 
Religionsgemeinschaft austretende Person ihren Wohnsitz, bei Fehlen eines Wohnsitzes ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Die Religionsgemeinschaft, die von der Austrittserklärung betroffen wird, muß eindeutig 
bezeichnet sein. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft ist nicht 
erforderlich. 

(3) Die Austrittserklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Sie darf keine 
Vorbehalte, Bedingungen, Einschränkungen oder sonstige Zusätze enthalten. Erklärungen mit 
derartigen Zusätzen sind unwirksam. Über die mündliche Erklärung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Der Standesbeamte soll den Erklärenden bei der Aufnahme der Niederschrift nach dem 
Taufort der austretenden Person befragen. Die Angabe ist freiwillig. Die schriftliche Erklärung muß 
öffentlich beglaubigt sein. 

(4) Der Austritt kann nicht durch einen bevollmächtigten Vertreter erklärt werden. 

§ 3 

(1) Die Austrittserklärung wird mit dem Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift der 
Austrittserklärung unterzeichnet worden oder die schriftliche Erklärung dem zuständigen 
Standesbeamten zugegangen ist. 

(2) Mit der Wirksamkeit der Austrittserklärung entfallen für den Bereich des staatlichen Rechts 
sämtliche Rechte und Pflichten, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft 
beruhen. 

(3) Das Ende der Kirchensteuerpflicht als Folge des Austritts regelt das Kirchensteuergesetz vom 24. 
Februar 1971 (GVBl. S. 59, BS 222-31) in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 4 

(1) Der Standesbeamte hat der ausgetretenen Person unverzüglich nach Abgabe der Erklärung eine 
Austrittsbescheinigung zu erteilen. In der Bescheinigung ist anzugeben, wann die Austrittserklärung 
wirksam geworden ist. 

(2) Der Standesbeamte unterrichtet die betroffene Religionsgemeinschaft, die Meldebehörde und die 
Stelle, die die Kirchensteuer verwaltet, unverzüglich durch Übersendung einer beglaubigten Abschrift 
der Austrittserklärung. 

§ 5 

Für die Amtshandlungen nach den §§ 2 und 4 werden Verwaltungsgebühren und Auslagenerstattung 
nach Maßgabe des Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz erhoben. 

§ 6 

Das für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften zuständige Ministerium erläßt die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften im Einvernehmen mit dem für 
das Personenstands- und Meldewesen zuständigen Ministerium. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

16.6 Saarland 

Gesetz betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen 
Rechts [von Saarland] 

Vom 30. November 1920 (PrGS 1921, 119), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 31. März 
2004 (Amtsbl. S. 1037) 

§ 1 

(1) Wer aus einer Religionsgesellschaft öffentlichen Rechts mit bürgerlicher Wirkung austreten will, 
hat den Austritt bei seiner Wohnsitzgemeinde zu erklären. Die Erklärung muss zu Protokoll der 
zuständigen Verwaltungsstelle erfolgen oder als Einzelerklärung in öffentlich beglaubigter Form 
eingereicht werden; Ehegatten sowie Eltern und Kinder können den Austritt in derselben Urkunde 
erklären; bei der Erklärung findet eine Vertretung kraft Vollmacht nicht statt 

(2) Die Gemeinde hat von der Abgabe und der etwaigen Zurücknahme der Austrittserklärung 
unverzüglich den Vorstand der Religionsgesellschaft, der der Erklärende angehört, zu benachrichtigen 
und dem Ausgetretenen eine Bescheinigung über den vollzogenen Austritt zu erteilen. 

§ 2 

(1) Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen, 
die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgesellschaft beruhen. Die Befreiung tritt ein 
mit dem Ende des Monats, in dem die Austrittserklärung rechtlich wirksam wird. 

(2) Leistungen, die nicht auf der persönlichen Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft beruhen, 
insbesondere Leistungen, die entweder kraft besonderen Rechtstitels auf bestimmten Grundstücken 
haften oder von allen Grundstücken des Kirchenbezirks oder von allen Grundstücken einer gewissen 
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Klasse in dem Kirchenbezirk ohne Unterschied des Besitzers zu entrichten sind, werden durch die 
Austrittserklärung nicht berührt. 

§ 3 

(aufgehoben) 

§ 4 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf den Austritt aus der einzelnen 
Synagogengemeinde Anwendung. 

(2) Ein Jude, der aus einer Synagogengemeinde ausgetreten ist, wird nur dann Mitglied einer anderen 
Synagogengemeinde, wenn er ihrem Vorstand seinen Beitritt schriftlich erklärt. 

§ 5 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

16.7 Sachsen-Anhalt 

Kirchenaustrittsgesetz [Sachsen-Anhalt] 
Vom 15. April 1998 (GVBl. LSA 1998, 178), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 26. März 2004 (GVBl. LSA S. 234) 

§ 1 Entgegennahme der Austrittserklärung 

Die Erklärung zum Austritt aus einer Kirche, einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, nimmt das Standesamt entgegen, in dessen Bezirk die 
erklärende Person ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, beim Fehlen einer 
Wohnung ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 2 Höchstpersönliche Erklärung 

Rechtsgeschäftliche Vertretung bei der Austrittserklärung ist ausgeschlossen. 

§ 3 Form und Wirksamkeit der Erklärung 

(1) Die Erklärung kann mündlich zur Niederschrift bei dem zuständigen Standesamt oder schriftlich 
abgegeben werden. Sie darf keine Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten. Die schriftliche 
Erklärung muß durch einen Notar öffentlich beglaubigt sein. Der Nachweis der Zugehörigkeit zu einer 
Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft ist nicht erforderlich. 

(2) Die mündliche Erklärung wird mit der Abgabe, die schriftliche mit dem Zugang bei dem 
zuständigen Standesamt wirksam. 

§ 4 Austrittsbescheinigung und Mitteilungspflichten 

(1) Über die Erklärung erteilt das zuständige Standesamt der ausgetretenen Person eine 
Bescheinigung, in der die Wirksamkeit des Austritts bestätigt wird. 

(2) Das zuständige Standesamt übersendet innerhalb einer Woche nach Wirksamwerden der Erklärung 
der zuständigen Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft eine beglaubigte Abschrift der 
Erklärung. Ferner unterrichtet es die für den Bezirk des Standesamtes zuständige Meldebehörde und, 



872 

 

1. falls die erklärende Person verheiratet oder verheiratet gewesen ist, das Standesamt, das das 
Familienbuch oder, falls ein solches nicht angelegt sein sollte, den Heiratseintrag führt, oder 

2. falls die erklärende Person eine Eingetragene Lebenspartnerschaft führt oder geführt hat, das 
Standesamt, das das Lebenspartnerschaftsbuch führt. 

§ 5 Übergangsvorschrift 

Soweit seit dem 3. Oktober 1990 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Austritt aus einer Kirche, 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 
gegenüber einem Standesamt oder einer anderen öffentlichen Stelle erklärt worden ist, ist die 
Erklärung mit ihrer Abgabe oder mit ihrem Zugang bei dieser Stelle wirksam geworden. 

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf seine Verkündung folgenden zweiten Kalendermonats in 
Kraft. 

(2) (aufgehoben) 

Magdeburg, den 15. April 1998. 

Der Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt 

Dr. Keitel 

Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt 

Dr. Höppner 

Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

Dr. Püchel 

16.8 Schleswig-Holstein 

Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts in 
Schleswig-Holstein (Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG) 

Vom 8. Dezember 1977 (GVOBl. 1977, 491), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 
Dezember 2008 (GVOBl. S. 693) 

§ 1 

(1) Den Austritt aus einer Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts kann erklären, wer das 14. 
Lebensjahr vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist. 

(2) Für Kinder unter 14 Jahren und für Geschäftsunfähige kann der gesetzliche Vertreter, dem die 
Sorge für die Person obliegt, den Austritt erklären. Hat das Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann 
der Austritt nicht gegen seinen Willen erklärt werden. 

(3) Eine Austrittserklärung durch einen bevollmächtigten Vertreter ist nicht zulässig. 
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§ 2 

(1) Der Austritt ist dem Standesamt gegenüber zu erklären, in dessen Bezirk der Erklärende seinen 
Wohnsitz, beim Fehlen eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Die Austrittserklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Sie darf keine 
Vorbehalte, Bedingungen oder Zusätze enthalten. Über die mündliche Erklärung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die schriftliche Erklärung muß öffentlich beglaubigt sein. Der Nachweis der 
Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft ist nicht erforderlich. 

§ 3 

(1) Austrittserklärungen werden mit Ablauf des Tages wirksam, an dem die Niederschrift 
unterzeichnet wurde oder die schriftliche Erklärung eingegangen ist. Mit diesem Zeitpunkt entfallen 
für den Bereich des staatlichen Rechts sämtliche Rechte und Pflichten, die auf der persönlichen 
Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft beruhen. 

(2) Das Ende der Kirchensteuerpflicht regeln die Kirchen in eigener Zuständigkeit. 

§ 4 

(1) Das Standesamt hat dem Ausgetretenen unverzüglich nach Abgabe der Austrittserklärung eine 
Austrittsbescheinigung zu erteilen. Die Bescheinigung muß das Datum der Austrittserklärung 
enthalten. 

(2) Das Standesamt unterrichtet gleichzeitig die betroffene Religionsgemeinschaft von der Abgabe der 
Austrittserklärung. 

§ 5 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird das Gesetz über den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts 
vom 30. November 1920 (GS. 1921 S. 119) aufgehoben. 

16.9 Thüringen 

Thüringer Verordnung zur Regelung des Verfahrens beim Austritt aus einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft 

(ThürReWeAusDVO) 
Vom 5. Februar 2009 (GVBl. 2009, 58) 

§ 1 Austrittserklärung 

Die Erklärung kann mündlich oder schriftlich abgegeben werden. Sie ist bedingungs- und 
befristungsfeindlich und darf keine Zusätze enthalten. Die Religionsgesellschaft oder 
Weltanschauungsgemeinschaft muss in der Erklärung eindeutig bezeichnet sein. Ein Nachweis der 
Zugehörigkeit zu der Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft ist nicht erforderlich. 
Über die mündliche Erklärung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die der Erklärende zu 
unterschreiben hat. Die schriftliche Erklärung muss öffentlich beglaubigt sein. 
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§ 2 Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

Die Austrittserklärung wird mit dem Tag wirksam, an dem bei dem zuständigen Standesamt die 
Niederschrift der Austrittserklärung unterzeichnet worden oder die schriftliche Erklärung eingegangen 
ist. 

§ 3 Bescheinigung über den Austritt 

Dem Erklärenden ist über den Austritt eine Bescheinigung zu erteilen. In der Bescheinigung ist 
anzugeben, wann die Erklärung wirksam geworden ist. Eine Kopie der Bescheinigung ist durch das 
zuständige Standesamt zwei Jahre aufzubewahren und anschließend zu vernichten. 

§ 4 Unterrichtung anderer Stellen 

(1) Das Standesamt hat die betroffene Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft, die 
zuständige Meldebehörde, das für den Erklärenden zuständige Finanzamt und das das Geburtsregister 
führende Standesamt über die Abgabe der Erklärung zu benachrichtigen. Das das Eheregister führende 
Standesamt oder die zuständige Lebenspartnerschaftsbehörde sind zu benachrichtigen, wenn auf 
Wunsch des Erklärenden eine Folgebeurkundung ausgelöst werden soll. Die Benachrichtigungen 
erfolgen schriftlich innerhalb einer Woche nach dem Wirksamwerden der Austrittserklärung nach § 2. 

(2) Die Benachrichtigungen können durch Versenden elektronischer Mitteilungen erfolgen, wenn die 
empfangenden Stellen über die entsprechenden technischen Einrichtungen verfügen, einen Zugang 
eröffnet und der elektronischen Übermittlung zugestimmt haben. Dabei ist zu gewährleisten, dass dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und 
Datensicherheit getroffen werden. 

§ 5 Verwaltungskosten 

Für die Erteilung der Bescheinigung über den Austritt und die Unterrichtung der anderen Stellen und 
Behörden erhebt das zuständige Standesamt eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro. 

§ 6 Inkrafttreten, Außerkraftreten 

Diese Verordnung tritt am 1. März 2009 in Kraft. Gleichzeitig treten 

1. die Verordnung über den Austritt aus Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts in der im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten bereinigten Fassung vom 2. 
Oktober 1998 (GVBl. S. 329 -357-) und 

2. die Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung über den Austritt aus 
Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts in der im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat 
Thüringen veröffentlichten bereinigten Fassung vom 2. Oktober 1998 (GVBl. S. 329 -358-) 

außer Kraft. 

Erfurt, den 5. Februar 2009 

Die Finanzministerin 

Birgit Diezel 
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17.  Kommunalrecht 

17.1 Bayern 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) 
Vom 22. August 1998 (GVBl 1998, 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 

(GVBl. S. 366) 

Erster Teil Wesen und Aufgaben der Gemeinde 

5. Abschnitt Gemeindehoheit 

Art. 24 Inhalt der Satzungen 

(…) 

(4) 1 Ein Benutzungszwang nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 darf nicht zum Nachteil von 
Einrichtungen der Kirchen, anerkannter Religionsgemeinschaften oder solcher weltanschaulicher 
Gemeinschaften verfügt werden, deren Bestrebungen den allgemein geltenden Gesetzen nicht 
widersprechen. 2 Voraussetzung ist, daß diese Einrichtungen unmittelbar religiösen oder 
weltanschaulichen Zwecken dienen. 

Zweiter Teil Verfassung und Verwaltung der Gemeinde 

1. Abschnitt Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte 

a) Der Gemeinderat und seine Ausschüsse 

Art. 31 Zusammensetzung des Gemeinderats 

(…) 

(4) 1 Alle Gemeinderatsmitglieder sind in der ersten nach ihrer Berufung stattfindenden öffentlichen 
Sitzung in feierlicher Form zu vereidigen. 2 Die Eidesformel lautet: 

"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten 
nachzukommen, so wahr mir Gott helfe." 

3 Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 4 Erklärt ein 
Gemeinderatsmitglied, daß es aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat 
es an Stelle der Worte "ich schwöre" die Worte "ich gelobe" zu sprechen oder das Gelöbnis mit einer 
dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner 
Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. 5 Den 
Eid nimmt der erste Bürgermeister ab. 6 Die Eidesleistung entfällt für die Gemeinderatsmitglieder, die 
im Anschluß an ihre Amtszeit wieder zum Gemeinderatsmitglied der gleichen Gemeinde gewählt 
wurden. 
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17.2 Brandenburg 

17.2.1 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I 2001, 154), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I/06 S. 74, 86) 

Erster Abschnitt Grundlagen 

§ 3 Aufgaben 

(…) 

(3) Bei der Lösung der Aufgaben in der Gemeinde ist im Rahmen der Gesetze die Gleichstellung aller 
Einwohner, unabhängig von ihrer Abstammung, Nationalität, Sprache, Religion, ihres Geschlechts 
oder einer Behinderung, zu fördern. 

(…) 

17.2.2 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)  
In der Fassung der Bekanntmachung vom  31. März 2004 (GVBl. I  2004, 174), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 05.12.2013 (GVBl. I Nr. 40) 

Abschnitt II Die einzelnen Abgaben 

§ 5 Verwaltungsgebühren 

(…) 

(6) Von Gebühren sind befreit 

(…) 

3. die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leistung der 
Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne der Abgabenordnung dient. 

(…) 

17.3 Mecklenburg-Vorpommern 

Kommunalabgabengesetz - KAG M-V 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, 146), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777,833) 

II. Teil   Die einzelnen Abgaben 

§ 5   Verwaltungsgebühren 

(…) 

(6) Von Gebühren sind befreit 

(…) 
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3. die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leistung der 
Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der Abgabenordnung 
dient. 

17.4 Niedersachsen 

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) 
In der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41) zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) 

Zweiter Teil   Die einzelnen Abgaben 

§ 4   Verwaltungsgebühren 

(1) Die Gemeinden und Landkreise erheben im eigenen Wirkungskreis Verwaltungsgebühren als 
Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, wenn die Beteiligten hierzu 
Anlass gegeben haben. 

(2) Gebühren dürfen nicht erhoben werden für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, 

1. zu denen in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des Bundes 
oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr 
Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte umgelegt werden kann, 

2. zu denen Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur 
Durchführung von Zwecken im Sinne des § 54 der Abgabenordnung Anlass gegeben haben, es sei 
denn, dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist. 

(3) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein 
öffentliches Interesse besteht. 

(4) 1 Im Übrigen gelten die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
(NVwKostG) sinngemäß. 2 § 13 Abs. 1 Sätze 2 und 3 NVwKostG gilt auch für den Verkehr der 
Gebietskörperschaften untereinander. 

17.5 Nordrhein-Westfalen 

Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, 712), zuletzt 

mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.  S. 687) 

II. Teil – Die einzelnen Abgaben  

§ 5 Verwaltungsgebühren 

(…) 

(6) Von Gebühren sind befreit 

(…) 



878 

 

3. die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leistung der 
Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke i. S. d. § 54 der Abgabenordnung dient. 

(…) 

17.6 Schleswig-Holstein 

Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005, 27), zuletzt mehr-

fach geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. März 2012 (GVOBl. S. 371, 385) 

II. Teil – Die einzelnen Abgaben  

§ 5 Verwaltungsgebühren 

(…) 

(6) Von Verwaltungsgebühren sind befreit 

(…) 

3. Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. 

 (…) 

17.7 Thüringen  

Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. 2000, 301), mehrfach 

geändert durch Gesetz vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82) 

Zweiter Abschnitt Einzelne Abgaben 

§ 7 b Stundung von einmaligen Beiträgen 

(…) 

(5) Die Satzung kann bestimmen, dass der Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen zinslos 
gestundet wird, soweit und solange Grundstücke 

1. als Friedhof genutzt werden oder 

2. mit Kirchen bebaut sind, die zur Religionsausübung genutzt werden, soweit diese nicht tatsächlich 
an die Einrichtung angeschlossen sind. 

(…) 
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18.  Medien 

18.1 Bundesrepublik Deutschland 

18.1.1 Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts »Deutsche Welle« 
(Deutsche-Welle-Gesetz – DWG) 

Vom 16.12.1997 (BGBl. I S. 3094), in der Fassung der Bekanntgabe vom 11.01.2005 
(BGBl. I S. 90) 

Abschnitt 1   Grundlagen der Anstalt 

Unterabschnitt 2   Gestaltung der Sendungen 

§ 4   Ziele 

Die Angebote der Deutschen Welle sollen Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und 
freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen. Sie sollen deutschen und 
anderen Sichtweisen zu wesentlichen Themen vor allem der Politik, Kultur und Wirtschaft sowohl in 
Europa wie in anderen Kontinenten ein Forum geben mit dem Ziel, das Verständnis und den 
Austausch der Kulturen und Völker zu fördern. Die Deutsche Welle fördert dabei insbesondere die 
deutsche Sprache.  

§ 5   Programmgrundsätze 

(...) 

(2) Die Sendungen müssen eine unabhängige Meinungsbildung ermöglichen und dürfen nicht einseitig 
eine Partei oder sonstige politische Vereinigung, eine Religionsgemeinschaft, einen Berufsstand oder 
eine Interessengemeinschaft unterstützen. Die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen der Rundfunkteilnehmer sind zu achten. 

(...) 

Unterabschnitt 3   Erfüllung der Aufgaben 

§ 10   Werbung  

(...) 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. § 17 bleibt unberührt. 

(9) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung 
unterbrochen werden. 

(10) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzelnen Sendungen einzufügen. 

Unterabschnitt 4   Rechte Dritter 

§ 17   Sendezeit für Dritte  

Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und der Jüdischen Gemeinde sind auf Wunsch 
angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten oder 
sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, 
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einzuräumen. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts müssen angemessen berücksichtigt werden. 

Abschnitt 2   Struktur der Anstalt 

Unterabschnitt 2   Rundfunkrat 

§ 31   Zusammensetzung  

(1) Der Rundfunkrat besteht aus 17 Mitgliedern. 

(...) 

(3) Folgende gesellschaftliche Gruppen und Organisationen benennen jeweils ein Mitglied des 
Rundfunkrates: 

1. Evangelische Kirche, 

2. Katholische Kirche, 

3. Zentralrat der Juden in Deutschland, 

(...) 

§ 32   Aufgaben  

(1) Der Rundfunkrat vertritt bei der Deutschen Welle die Interessen der Allgemeinheit. (...) 

(...) 

18.1.2 Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films 
(Filmförderungsgesetz - FFG) 

Vom 06.08.1998 (BGBl. I S. 2053), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.08.2004 
(BGBl. I S.  2277), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I 3082) 

1. Kapitel   Filmförderungsanstalt 

2. Abschnitt   Organe, ständige Kommissionen 

§ 6   Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 36 Mitgliedern: 

(...) 

21. je einem Mitglied, benannt von der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche, 

(...) 

2. Kapitel   Filmförderung 

1. Abschnitt   Allgemeine Bestimmungen 

§ 15 Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

(1) Förderungshilfen werden für programmfüllende Filme gewährt, wenn  
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(…) 

Nr. 5 der Film kulturelle, historische oder gesellschaftliche Fragen zum Thema hat und 

Nr. 6 mindestens drei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) das Originaldrehbuch, auf dem der Film basiert, verwendet überwiegend deutsche Drehorte oder 
Drehorte in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz; 

b) die Handlung oder die Stoffvorlage ist deutsch, aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder aus der Schweiz; 

c) der Film verwendet deutsche Motive oder solche aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder aus der Schweiz; 

d) die Handlung oder die Stoffvorlage beruht auf einer literarischen Vorlage oder entstammt 
traditionellen Märchen oder Sagen; 

e) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Lebensformen von Minderheiten, 
wissenschaftlichen Themen oder natürlichen Phänomenen; 

f) der Film setzt sich mit sozialen, politischen oder religiösen Fragen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens oder der Lebenswirklichkeit von Kindern auseinander; 

g) der Film befasst sich mit Künstlerinnen oder Künstlern oder Kunstgattungen 
 
(…) 

§ 16 Internationale Koproduktion 

(1) Förderungshilfen werden auch für programmfüllende Filme gewährt, die unter den 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 gemeinsam mit mindestens einem Hersteller mit 
Sitz oder Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes hergestellt werden oder worden 
sind und  

1. dem in Anhang II des Europäischen Übereinkommens über die Gemeinschaftsproduktion von 
Kinofilmen vom 2. Oktober 1992 (BGBl. 1994 II S. 3566) vorgesehenen Punktesystem entspricht, 

2. den Vorschriften über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen eines auf den Film anwendbaren, 
von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen zwischenstaatlichen 
Abkommens entsprechen oder, 

3. wenn ein solches Abkommen nicht vorliegt oder auf die Gemeinschaftsproduktion nicht anwendbar 
ist, eine im Verhältnis zu der ausländischen Beteiligung erhebliche finanzielle Beteiligung des 
Herstellers im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sowie eine dieser angemessene künstlerische und 
technische Beteiligung von jeweils 30 vom Hundert von Mitwirkenden aufweisen, die Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder dem deutschen Kulturkreis angehören oder 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, und ferner bei 
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majoritären deutschen Beteiligungen der Film in deutscher Sprache im Inland oder auf einem Festival 
im Sinne des § 22 Abs. 3 als deutscher Beitrag uraufgeführt worden ist (internationale Koproduktion). 

(…) 

(3) Förderungshilfen für programmfüllende Filme nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 werden nur gewährt, 
wenn die Voraussetzung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 vorliegt und der Film:  

1. den Anforderungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 entspricht oder 

2. mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt:  

a) die Handlung oder die Stoffvorlage vermittelt Eindrücke von anderen Kulturen; 

b) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf Künstler oder Künstlerinnen oder auf eine 
Kunstgattung; 

c) an dem Film wirkt ein zeitgenössischer Künstler oder eine zeitgenössische Künstlerin aus anderen 
Bereichen als dem der Filmkunst maßgeblich mit; 

d) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf eine Persönlichkeit der Zeit- oder 
Weltgeschichte oder eine fiktionale Figur der Kulturgeschichte; 

e) die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf ein historisches Ereignis der Weltgeschichte 
oder ein vergleichbares fiktionales Ereignis; 

f) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Fragen religiöser oder philosophischer 
Weltanschauung; 

g) die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit wissenschaftlichen Themen oder natürlichen 
Phänomenen. 

§ 19   Nicht förderungsfähige Filme 

Förderungshilfen dürfen nicht gewährt werden, wenn der Referenzfilm, der neue Film oder das 
Filmvorhaben gegen die Verfassung oder gegen die Gesetze verstoßen oder das sittliche oder religiöse 
Gefühl verletzen. Gleiches gilt für Referenzfilme, neue Filme oder Filmvorhaben, die unter 
Berücksichtigung des dramaturgischen Aufbaus, des Drehbuchs, der Gestaltung, der 
schauspielerischen Leistungen, der Kameraführung oder des Bildschnitts nach dem Gesamteindruck 
von geringer Qualität sind. Nicht zu fördern sind ferner Referenzfilme, neue Filme und Filmvorhaben, 
die sexuelle Vorgänge oder Brutalitäten in aufdringlich vergröbernder spekulativer Form darstellen. 

18.1.3 Telemediengesetz (TMG) 
Vom 26.02.2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.05.2010 

(BGBl. I 2814) 

Abschnitt 1   Allgemeine Bestimmungen 

§ 3   Herkunftslandsprinzip 

(…) 

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien, die in der Bundesrepublik Deutschland von 
Diensteanbietern geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem anderen Staat 
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innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 89/552/EWG niedergelassen sind, 
wird nicht eingeschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt. 

 

(5) Das Angebot und die Erbringung von Telemedien durch einen Diensteanbieter, der in einem 
anderen Staat im Geltungsbereich der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen ist, unterliegen 
abweichend von Absatz 2 den Einschränkungen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses dem Schutz  

1. der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung, 
Aufklärung, Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, einschließlich 
des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des 
Glaubens oder der Nationalität sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen sowie 
die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteressen, 

(…) 

vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren dient und die auf der 
Grundlage des innerstaatlichen Rechts in Betracht kommenden Maßnahmen in einem angemessenen 
Verhältnis zu diesen Schutzzielen stehen. Für das Verfahren zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 
1 - mit Ausnahme von gerichtlichen Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und der 
Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten - 
sehen Artikel 3 Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG sowie Artikel 2a Absatz 4 und 5 der Richtlinie 
89/552/EWG Konsultations- und Informationspflichten vor. 

 

18.1.4 ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV) 
In der Fassung vom 17.12.2010 (GVBl. I 2009, 334) 

II. Abschnitt   Vorschriften für das Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF)“ 

§ 5   Gestaltung der Sendungen 

(...) 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. (...) 

§ 7   Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Zwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum 
Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung, zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(...) 
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(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung.  

(…) 

§ 8   Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden 
Anwendung. 

§ 11    Anspruch auf Sendezeit 

(...) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

§ 12   Verantwortung 

(...) 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages ist derjenige 
verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

(...) 

IV. Abschnitt   Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 20   Aufgaben des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen und den 
Intendanten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht die Einhaltung der Richtlinien und der in 
den §§ 5, 6, 8 bis 11 und 15 dieses Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze. 

(...) 

§ 21   Zusammensetzung des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitglieder, nämlich 

(...) 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, 

e) zwei von der katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, 
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(...) 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritasverbandes e.V., des Deutschen Roten 
Kreuzes und des Hauptausschusses der Deutschen Arbeiterwohlfahrt e.V., 

(...) 

18.2 Baden-Württemberg 

18.2.1 Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
»Deutschlandradio« und zu dem Staatsvertrag über die Überleitung von Rechten 
und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft 

des öffentlichen Rechts »Deutschlandradio« [von Baden-Württemberg] 
Vom 16.12.1993 (GBl. 1993, 761), zuletzt geändert durch den Fünfzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrage vom 17.12.2010 (GBl. S. 477, 486) 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus 40 Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland 

(…) 

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter werden von den dort bezeichneten 
Verbänden oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des Hörfunkrates bestimmt, bis zu 
welchem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter zu benennen ist. 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. Bei den Vertretern 
nach Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsenden. Bei den Vertretern nach Absatz 1 
Buchst. a) und c) bis w) muß, soweit eine andere Person als Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, 
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diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine 
Frau entsandt war. Satz 3 gilt nicht, wenn dies im Einzelfall oder aufgrund der Zusammensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich ist. 

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die 
Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter dürfen 
nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesregierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der 
gesetzgebenden und beschließenden Organe der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats des 
Bundes oder eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beginnt mit dessen erstem 
Zusammentritt. § 34 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die 
Körperschaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusammenschluß von Rundfunkanstalten, eine 
Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht berührt. Die Mitglieder des 
Hörfunkrates dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die 
Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine Interessenkollision 
ein, so scheidet das Mitglied aus dem Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt dadurch die 
Berechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere regelt die Satzung. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) und 
b) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden. Die unter 
Absatz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen 
abberufen werden, wenn sie aus dem jeweiligen Verband oder der Organisation ausscheiden. Scheidet 
ein Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden 
Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen. 

(…) 

18.2.2 Landesmediengesetz [von Baden-Württemberg] (LMedienG) 
Vom 19.07.1999 (GBl. 1999, 273), zuletzt geändert durch Gesetze vom 03.12.2013 

(GBl. S. 314) 

ERSTER ABSCHNITT: Allgemeine Vorschriften 

§ 3 Allgemeine Programmgrundsätze 

(1) Rundfunkprogramme sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und der Wahrheit 
verpflichtet. Sie tragen zur Verwirklichung der freiheitlich demokratischen Grundordnung bei. Sie 
haben die Würde des Menschen und die Überzeugung anderer, insbesondere im religiösen und 
weltanschaulichen Bereich, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Ehe und Familie 
zu achten. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 5 Verlautbarungspflicht, Sendezeit für Dritte 

(…) 
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(2) Der römisch-katholischen Kirche, den evangelischen Landeskirchen und den israelitischen 
Religionsgemeinschaften sind auf Verlangen in Vollprogrammen angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen 
einzuräumen. Verzichten die vorgenannten Religionsgemeinschaften auf die Ausübung ihrer Rechte 
nach Satz 1 und wird in Vollprogrammen auf Grund einer Vereinbarung mit dem Veranstalter 
Sendezeit für andere Sendungen zur Verfügung gestellt, soll der Veranstalter eine angemessene 
Finanzierung der Sendungen ermöglichen. 

(…) 

ZWEITER ABSCHNITT: Zulassung 

§ 13 Persönliche Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung kann erteilt werden 

(…) 

4. Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne von Artikel 140 des 
Grundgesetzes, 

(…) 

VIERTER ABSCHNITT: Meinungsvielfalt 

§ 23 Grundsätze der Meinungsvielfalt 

(…) 

(2) Die Rundfunkprogramme sollen in ihrer Gesamtheit der Meinungsvielfalt und kulturellen Vielfalt 
Ausdruck geben. Dieses Ziel wird dadurch gewährleistet, dass 

2. Personen, Vereinigungen und Einrichtungen, die religiöse, weltanschauliche, politische, 
wirtschaftliche oder andere gesellschaftliche Auffassungen und Interessen vertreten (gesellschaftliche 
Kräfte), die Möglichkeit erhalten, ihre Auffassungen und Interessen in eigenen Rundfunkprogrammen 
oder selbst gestalteten Programmbeiträgen zu vertreten, oder sonst in der Gesamtheit der 
Rundfunkprogramme angemessen zu Wort kommen 

(…) 

§ 28 Programmbeirat 

(…) 

(2) Die Vertreter in einem Programmbeirat müssen von den entsprechenden gesellschaftlichen Kräften 
benannt sein. In einen Programmbeirat müssen jedenfalls die römisch-katholische Kirche, die 
evangelische Landeskirche, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Frauenverbände, Elternbeiräte, die 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Umweltverbände, Jugendorganisationen, 
Sportorganisationen und kulturelle Organisationen in dem Verbreitungsgebiet je einen Vertreter 
entsenden können. 

(…) 
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FÜNFTER ABSCHNITT: Landesanstalt für Kommunikation 

§ 41 Medienrat 

(1) Der Medienrat setzt sich zusammen aus 

einem Vertreter der evangelischen Landeskirchen, 

einem Vertreter der römisch-katholischen Kirche, 

einem Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaften, 

einem Vertreter der Freikirchen, 

(…) 

(3) Die Organisationen nach Absatz 1 und der Landtag benennen dem Vorstand innerhalb einer von 
diesem zu bestimmenden Frist die jeweiligen Vertreter. Bei der Entsendung der Mitglieder sind 
Frauen angemessen zu berücksichtigen. Der Vorstand stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 
Soweit mehrere Organisationen einen gemeinsamen Vertreter entsenden, benennen sie diesen dem 
Vorstand durch gemeinsame Erklärung. Kommt ein Einvernehmen zwischen den Organisationen nicht 
zu Stande, so schlagen die betreffenden Organisationen jeweils einen Kandidaten innerhalb der nach 
Satz 1 gesetzten Frist vor. Der für Rundfunkfragen zuständige Ausschuss des Landtags wählt aus den 
vorgeschlagenen Kandidaten den zu entsendenden Vertreter aus. Im Übrigen verringert sich die Zahl 
der Mitglieder des Medienrats entsprechend, soweit und solange Organisationen oder der Landtag 
keine Vertreter benennen. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Medienrats dauert fünf Jahre und beginnt mit dem ersten 
Zusammentritt des Medienrats. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Medienrat die Geschäfte bis zum 
Zusammentritt des neuen Medienrats weiter. 

(5) Scheiden Vertreter vorzeitig aus, sind für den Rest der Amtszeit Nachfolger von den entsendenden 
Organisationen oder dem Landtag zu benennen; Absatz 3 gilt entsprechend. Diese können die von 
ihnen benannten Vertreter bei deren Ausscheiden aus den entsprechenden Organisationen oder dem 
Landtag abberufen. 

18.2.3 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in 
Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) 

Vom 04.02.2003 (GBl. BW 2003, 93), zuletzt geändert durch den Vierzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 10.06.2010 (GBl. BW S. 762) 

I. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 1   Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in 
elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung 
beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen 
Informations- und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das 
Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. 
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§ 3   Begriffsbestimmungen 

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber 
noch nicht 18 Jahre alt ist. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 

„Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte von Telemedien, 

„Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien. 

 § 4   Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, wenn sie 

(...) 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch 
ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

(...) 

IV. Abschnitt   Verfahren für Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

§ 19   Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für Rundfunk und Telemedien gebildet werden. 

(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres 
satzungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie 
der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen angeschlossenen Anbietern. 

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses 
Staatsvertrages anzuerkennen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet ist und dabei auch 
Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen 
des Jugendschutzes befassen, 

(...) 

VI. Abschnitt   Ahndung von Verstößen der Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 

§ 24   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 

Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 

(...) 
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c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden, 

(...) 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

(...) 

18.3 Bayern 

18.3.1 Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veranstaltung privater 
Rundfunkangebote und anderer Telemedien in Bayern 

(Bayerisches Mediengesetz – BayMG) 
Vom 22.10.2003 (GVBl S. 799), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.11.2012 (GVBl. S. 578) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

Art. 5 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen, Drittsenderechte 

(1) Die nach diesem Gesetz an der Veranstaltung von Rundfunk Beteiligten sind an die 
verfassungsmäßige Ordnung gebunden.  Die Sendungen haben die Würde des Menschen, die 
sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer sowie Ehe und Familie zu achten.  
Sie dürfen sich nicht gegen die Völkerverständigung richten.  Die allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

(6) Für Wahlwerbung und religiöse Sendungen in bundesweit verbreiteten privaten 
Rundfunkangeboten gilt § 42 des Rundfunkstaatsvertrags. 

Zweiter Abschnitt Bayerische Landeszentrale für neue Medien 

Art. 11 Aufgaben 

Die Landeszentrale regelt die Verbreitung von Rundfunkprogrammen entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben.  Zur Erfüllung ihrer Funktion nach Art. 2 hat sie vor allem folgende Aufgaben: 

(…) 

3. Sie wirkt darauf hin, dass der Meinungsvielfalt, vor allem kulturellen, kirchlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Anliegen, Rechnung getragen wird  

(…) 

Art. 13 Mitglieder des Medienrats 

(1) Der Medienrat setzt sich zusammen aus 

(…) 
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3. je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Israelitischen 
Kultusgemeinden, 

(…) 

7. fünf Frauen, von denen je eine von den Gewerkschaften, vom Bauernverband, von den katholischen 
und evangelischen kirchlichen Frauenorganisationen und vom Bayerischen Landessportverband zu 
benennen ist, 

(…) 

Dritter Abschnitt Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten, 
Organisation und Genehmigung von Rundfunkprogrammen 

Art. 23 Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten138 

(2) (…) Mit der Betrauung sind die Anbieter unbeschadet der Vorgaben dieses Gesetzes für 
Rundfunkangebote verpflichtet 

1. zur Herstellung und Verbreitung jeweils eines aktuellen und authentischen Nachrichten- und 
Informationsprogramms von Montag bis Freitag mit einem täglichen zeitlichen Produktionsumfang 
von 20 Minuten ohne Hinzurechnung der Sendezeit für Werbung. Das Programm setzt sich zusammen 
aus Beiträgen zum örtlichen Geschehen, insbesondere aus den Bereichen Politik, Kultur, Kirche, 
Wirtschaft und Soziales und dient den Kommunikationsinteressen aller Fernsehzuschauer in dem 
lokalen oder regionalen Versorgungsgebiet. In dem Programm wird über die in dem jeweiligen 
Versorgungsgebiet relevanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte mit der gebotenen 
journalistischen Sorgfalt berichtet. Diese Kräfte sollen auch in angemessenem Umfang in dem 
Programm zu Wort kommen. 

(…) 

Art. 24 Anbieter 

(1) Nach diesem Gesetz können Rundfunkprogramme und -sendungen anbieten 

(…) 

5. öffentlich-rechtliche Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften. 

(…) 

Art. 25 Inhalt der Angebote, Organisationsverfahren 

(…) 

(4) Kann auf einer Frequenz ein Gesamtprogramm unter wirtschaftlich tragfähigen 
Rahmenbedingungen nicht mit allen Antragstellern durchgeführt werden, ist eine Auswahl 
vorzunehmen. 2 Bei der Auswahl ist die inhaltliche Ausrichtung des Angebots, die organisatorische 
und finanzielle Ausstattung des Antragstellers sowie seine Bereitschaft zur programmlichen, 

                                                            
 

138 gültig bis 31.12.2016 
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technischen, organisatorischen und finanziellen Zusammenarbeit zu würdigen. 3 Dabei sollen vor 
allem solche Antragsteller berücksichtigt werden, die einen örtlichen Bezug zum Sendegebiet haben 
und deren Angebote einen Beitrag zur Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit des Gesamtprogramms 
erwarten lassen, sowie Antragsteller, die Beiträge mit kulturellen, kirchlichen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Inhalten in das Gesamtprogramm einbringen. 4 Für jede Frequenz soll eine 
Anbietergesellschaft oder -gemeinschaft gebildet werden. 5 Hierauf kann verzichtet werden, wenn auf 
andere Weise die Zusammenarbeit der Anbieter sichergestellt werden kann. 6 Mit Genehmigung der 
Landeszentrale können die Anbieter Vereinbarungen auch über die Zusammenarbeit benachbarter 
Sendestandorte und an Mehrfrequenzstandorten über eine frequenzübergreifende Zusammenarbeit 
schließen. 

 

(…) 

18.3.2 Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Der Bayerische Rundfunk“ (Bayerisches Rundfunkgesetz – BayRG) 

Vom 22.10.2003 (GVBl 2003, 792), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12. 2009 
(GVBl 2009, 609) 

Art. 4 

(…) 

(2) Unbeschadet von § 3 des Rundfunkstaatsvertrags ergeben sich hieraus insbesondere folgende 
Verpflichtungen: 

3. Den Vertretern der anerkannten Religionsgemeinschaften sind auf ihren Wunsch angemessene 
Sendezeiten einzuräumen. Das Gleiche gilt für Körperschaften des öffentlichen Rechts gemäß Art. 143 
Abs. 2 Satz 2 der Verfassung. 

(…) 

11. Die in der Verfassung festgelegten Grundrechte und Grundpflichten müssen Leitlinien der 
Programmgestaltung sein. Insbesondere sind Sendungen verboten, die Vorurteile gegen Einzelne oder 
Gruppen wegen ihrer Rasse, ihres Volkstums, ihrer Religion oder Weltanschauung verursachen oder 
zu deren Herabsetzung Anlass geben können, ferner solche Sendungen, die das sittliche oder religiöse 
Gefühl verletzen. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz- Staatsvertrags finden Anwendung. 

(…) 

Art. 6 

(…) 

(3) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus: 

(…) 

3. je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Israelitischen 
Kultusgemeinden; 

(…) 
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7. fünf Frauen, von denen je eine von den Gewerkschaften, vom Bauernverband, von den katholischen 
und evangelischen kirchlichen Frauenorganisationen und vom Bayerischen Landessportverband zu 
benennen ist; 

(…) 

18.3.3 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [von Bayern] 
(Rundfunkstaatsvertrag – RStV) 

Vom 27.07.2001 (GVBl 2001, 502), zuletzt geändert durch 
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 07.06. 2011 (GVBl 2011, 258) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

16. unter Bildung insbesondere Folgendes zu verstehen: Wissenschaft und Technik, Alltag und 
Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, 
Geschichte und andere Länder,  

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrags bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
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zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

(…) 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 8 Sponsoring 

(...) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt Grundsätze 

§ 20a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 
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5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte  

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

 

 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 
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18.3.4 Staatsvertrag über die gemeinsame Nutzung eines Fernseh- und eines 
Hörfunkkanals auf Rundfunksatelliten 

Vom 12.05.1986, Vertragsgesetz vom 14.07.1986 (GBl. 1986, 242) 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern und das Land Rheinland-Pfalz schließen 
nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 7 Ausgewogenheit, allgemeine Programmgrundsätze 

(…) 

(3) Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können zur Übertragung 
religiöser Sendungen besondere Sendezeiten eingeräumt werden. Politische Parteien können 
Sendezeiten für Wahlwerbung nur entsprechend § 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes erhalten. (…) 

18.4 Berlin 

18.4.1 Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der 
Länder Berlin und Brandenburg 

Vom 25.06.2002 (GVBl. 2002, 331), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.05.2009 
(GVBl. S. 251) 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 8 [Besondere Sendezeiten] 

(…) 

(3) Den Kirchen und anderen für die Bevölkerung im Sendegebiet bedeutsamen 
Religionsgemeinschaften sind auf ihren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(4) Für den Inhalt einer Sendung nach Absatz 1 bis 3 ist verantwortlich, wem die Sendezeit gewährt 
worden ist. (…) 

Zweiter Abschnitt 

Organisation 

§ 14 [Zusammensetzung und Amtsdauer des Rundfunkrates] 

(1) Der Rundfunkrat setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen. Davon entsenden: 

1. ein Mitglied die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, 

2. ein Mitglied die Katholische Kirche, 

3. ein Mitglied die Jüdischen Gemeinden in Berlin und Brandenburg, 

(…) 
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18.4.2 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
“Deutschlandradio” [für Berlin] (Deutschlandradio-Staatsvertrag - DLR-StV)  

Vom 17.06.1993 (GVBl. 1993, 473), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 20.05.2011 
(GVBl. S. 211) 

II. Abschnitt 

Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 [Gestaltung der Sendungen] 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. (…) 

(…) 

§ 11 [Anspruch auf Sendezeit] 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

(…) 

IV. Abschnitt 

Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 [Zusammensetzung des Hörfunkrates] 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, (…) 

(…) 
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18.4.3 ZDF-Staatsvertrag [für Berlin] (ZDF-StV) 
Vom 31.08.1991 (GVBl. 1991, 309), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.05.2011 

(GVBl. S. 211) 

II. Abschnitt  

Vorschriften für das Fernsehvollprogramm "Zweites Deutsches Fernsehen" 

§ 5 [Gestaltung der Sendungen] 

(…) 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

(…) 

§ 7 [Kurzberichterstattung] 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein.  

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. (…) 

(…) 

§ 11 [Anspruch auf Sendezeit] 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 
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(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

(…) 

IV. Abschnitt  

Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 [Zusammensetzung des Fernsehrates] 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, 

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, 

(…) 

18.5 Bremen 

18.5.1 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV 
-) 

Vom 31.08.1991 (Brem.GBl. 1991, 273), mehrfach geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 
(Brem.GBl. S. 425) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 
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§ 3 Allgemeine Grundsätze  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 
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(…) 

§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfunk 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

 

 



902 

 

6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7 a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zustände Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
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voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.5.2 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio (Deutschlandradio-Staatsvertrag – DLR-StV-)“ 

Vom 17.06.1993 (Brem.GBl. 1993, 389), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 15./21.12.2010 (Brem.GBl. S. 425) 

II. Abschnitt Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 Gesaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

IV. Abschnitt Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche 
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e) einem Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland, 

(…) 

18.5.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit 
(Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 

Vom 29.06./ 20.07.1989 (Brem.GBl. 1989, 387), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 
14.10.1992 als Anlage zum Gesetz vom 27.01.1993 (Brem.GBl. S. 27) 

Artikel 3 Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(…) 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1.  

juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-rechtlicher 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

18.6 Hamburg 

Gesetz zum Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über 
Rundfunksatellit 

Vom 27.07.1986 (HmbGVBl. 1986, 168) 

Artikel 1 - Allgemeines 

(…) 

(2) 1 Dieser Staatsvertrag gilt für die Zulassung von Veranstaltern privaten Rechts zur Veranstaltung 
von Fernsehen unter Nutzung der Sendezeit eines der Bundesrepublik Deutschland nach 
internationalem Fernmelderecht zur Verfügung stehenden Kanals auf einem Rundfunksatelliten. 2 Den 
Veranstaltern privaten Rechts sind die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die 
öffentlich-rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften gleichgestellt. 

(…) 

Artikel 3 - Erlaubnisvoraussetzungen 

(1) 1 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden 

(…) 

2. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft, 

(…) 
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Artikel 4 - Auswahlgrundsätze 

1 Erfüllen mehrere Antragsteller die Erlaubnisvoraussetzungen des Artikels 3, findet eine Auswahl 
zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung dienen (Vollprogramme) und 

2. die zur Verfügung stehende Sendezeit möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

2 Derjenige Antragsteller hat den Vorrang, dessen Programm voraussichtlich am meisten dazu 
beitragen wird, dass die Gesamtheit der Programme auf der den Gegenstand dieses Staatsvertrages 
bildenden Übertragungsmöglichkeit politische, weltanschauliche oder gesellschaftliche Gruppen oder 
Richtungen nicht einseitig begünstigt. 3 Bei gleicher oder nur geringfügig unterschiedlicher Erfüllung 
der Auswahlgesichtspunkte nach den Sätzen 1 und 2 hat derjenige Antragsteller den Vorrang, dessen 
Antrag die Verbreitung von Sendungen mit lokalem, regionalem oder landesweitem Bezug in lokalen, 
regionalen oder landesweiten Bereichen oder den Einschub derartiger Programme anderer Veranstalter 
in den Ländern vorsieht, soweit der Antragsteller hierfür nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen 
drahtlose terrestrische Frequenzen nutzen kann. 4 Juristische Personen des Privatrechts haben zur 
Beurteilung des Auswahlgesichtspunktes nach Satz 2 ihre kapitalmäßige Zusammensetzung offen zu 
legen. 

Artikel 8 - Zusammensetzung des Länderausschusses 

(1) 1 Der Länderausschuss besteht aus mindestens 26 Mitgliedern. 2 Es entsenden: 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

18.7 Hessen 

18.7.1 Gesetz über den Hessischen Rundfunk  
Vom 02.10.1948 (GVBl. 1948, 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

24.06.2010 (GVBl. I S. 182) 

I.   Rechtsform 

§ 3 

Die folgenden Grundsätze sind für die Darbietungen verbindlich: 

1. Der Rundfunk ist Sache der Allgemeinheit. Er wird in voller Unabhängigkeit überparteilich 
betrieben und ist von jeder Beeinflussung freizuhalten. 

2. Die Darbietungen sollen Nachrichten und Kommentare, Unterhaltung, Bildung und Belehrung, 
Gottesdienst und Erbauung vermitteln und dem Frieden, der Freiheit und der Völkerverständigung 
dienen. 
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3. Die Darbietungen dürfen nicht gegen die Verfassung und die Gesetze verstoßen oder das sittliche 
und religiöse Gefühl verletzen. Sendungen, die Vorurteile oder Herabsetzungen wegen der 
Nationalität, Rasse, Farbe, Religion oder Weltanschauung eines einzelnen oder einer Gruppe 
enthalten, sind nicht gestattet. 

4. Die Berichterstattung muß wahrheitsgetreu und sachlich sein. Nachrichten und Stellungnahmen 
dazu sind deutlich von einander zu trennen. Zweifel an der Richtigkeit sind auszudrücken. 
Kommentare zu den Nachrichten müssen unter Nennung des Namens des dafür verantwortlichen 
Verfassers als solche gekennzeichnet werden. 

5. Die Landesregierung hat das Recht, Gesetze, Verordnungen und andere wichtige Mitteilungen 
durch den Rundfunk bekanntzugeben. Hierfür ist ihr angemessene Sendezeit unverzüglich und 
unentgeltlich einzuräumen. 

6. Während des Wahlkampfes ist lediglich den politischen Parteien, die in allen Wahlkreisen 
Wahlvorschläge eingereicht haben, Sendezeit zu gewähren. Die Sendezeit muß gleichlang und 
gleichwertig sein. 

7. Wenn Vertretern der politischen Parteien und der verschiedenen religiösen, weltanschaulichen und 
wirtschaftlichen Richtungen, insbesondere auch Vertretern von Organisationen der Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber, Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. Einen Anspruch auf Teilnahme an 
solcher Aussprache haben nur die in Ziffer 6 bezeichneten politischen Parteien, die über das ganze 
Land verbreiteten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, sowie die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften des Landes. 

8. Im Rundfunk angegriffenen Dienststellen oder Persönlichkeiten der öffentlichen Verwaltung oder 
des öffentlichen Lebens ist zur Abwehr gleichwertige Sendezeit zu gewähren. 

9. Eine unwahre Behauptung ist auf Verlangen einer beteiligten Behörde oder Privatperson zu 
berichtigen. § 10 des Hessischen Pressegesetzes in der Fassung vom 12. Dezember 2003 (GVBl. 2004 
I S. 2), geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2005 (GVBl. I S. 838), ist sinngemäß anzuwenden. 

10. Reklamesendungen bedürfen der Zustimmung des Rundfunkrats. 

III.   Organisation 

§ 4 

Die Organe des Hessischen Rundfunks sind: 

1. der Rundfunkrat, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Intendant. 

1.   Der Rundfunkrat 
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§ 5 

(1) Der Rundfunkrat vertritt die Allgemeinheit auf dem Gebiete des Rundfunks. Seine Mitglieder sind 
nicht Vertreter einer Partei, einer Konfession, eines Standes oder einer Organisation; sie sind an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 

(2) Zum Rundfunkrat entsenden einen Vertreter: 

(…) 

3. die evangelischen Kirchen, 

4. die katholische Kirche, 

5. der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, 

(…) 

18.7.2 Gesetz über den privaten Rundfunk in Hessen 
(Hessisches Privatrundfunkgesetz - HPRG)139  

In der Fassung vom 25.01.1995 (GVBl. I 1995, 87), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.09.2012 (GVBl.,  290) 

ZWEITER TEIL:   Besondere Vorschriften 

Erster Abschnitt:   Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern 

§ 6   Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung setzt voraus, daß der Antragsteller 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht durch 
Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien Meinungsäußerung (Art. 11 der Verfassung des 
Landes Hessen, Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland) nicht verwirkt 
hat (Art. 146 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Art. 18 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland), 

2. seinen Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und gerichtlich unbeschränkt 
verfolgt werden kann, 

3. die Gewähr dafür bietet, daß er das Programm entsprechend der Zulassung unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften veranstalten und verbreiten wird. 

Bei einem Antrag juristischer Personen oder nicht rechtsfähiger Personenvereinigungen müssen die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern erfüllt sein. 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden 

                                                            
 

139 Gültig bis: 31.12.2017. 
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1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Hochschulen des Landes sowie der 
Kirchen und anderer öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften im Sinne des Art. 140 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 

2. gesetzlichen Vertretern der nach Nr. 1 ausgeschlossenen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie Personen, die in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen 
juristischen Personen stehen, 

(…) 

(4) In dem Zulassungsantrag sind anzugeben 

1. die Programmart und die Programmkategorie, 

2. die Programmdauer, 

3. die Übertragungstechnik, 

4. das vorgesehene Verbreitungsgebiet und 

5. die Finanzierungsform. 

(5) Dem Antrag sind ein Programmschema und ein Finanzierungsplan beizufügen, aus denen 
hervorgeht, daß der Antragsteller auf Grund seiner inneren Organisation unter Berücksichtigung des 
angestrebten Programmumfanges personell und finanziell in der Lage sein wird, ein Programm 
regelmäßig entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zu veranstalten. 

Zweiter Abschnitt:   Anforderungen an die Rundfunkprogramme 

§ 13   Programmgrundsätze 

(1) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Programme haben die 
Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer 
zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland und die internationale 
Verständigung fördern, zur sozialen Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zum Schutz von ethnischen, 
kulturellen und sprachlichen Minderheiten sowie zur Achtung und zum Schutz der Umwelt beitragen. 

Dritter Abschnitt:   Besondere Pflichten und Informationsrechte der Veranstalter 

§ 30   Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. 

(2) Den politischen Parteien oder Vereinigungen, für die ein Wahlvorschlag zum Deutschen 
Bundestag, zum Europäischen Parlament oder zum Hessischen Landtag zugelassen ist, ist zur 
Vorbereitung der Wahlen angemessene Sendezeit einzuräumen; § 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes 
findet entsprechend Anwendung. 

(3) Der Veranstalter kann die Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

(4) Für den Inhalt der Sendung ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zur Verfügung gestellt 
worden ist. 
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Achter Abschnitt:   Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 

§ 49   Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung 

(1) Die Versammlung vertritt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die Interessen der 
Allgemeinheit. Zur Anstaltsversammlung entsenden einen Vertreter: 

1. die evangelischen Kirchen, 

2. die katholische Kirche, 

3. der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, 

(…) 

(5) Der Vorsitzende der Versammlung stellt die ordnungsgemäße Entsendung der Mitglieder der 
Versammlung fest. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder der Versammlung beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der Versammlung 
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie können von den Stellen, die sie entsandt oder 
vorgeschlagen haben, abberufen werden. Mit dem Ausscheiden aus der entsendenden Organisation 
scheidet das Mitglied aus der Versammlung aus. 

(7) Die Mitglieder der Versammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung und auf Erstattung der Auslagen, die ihnen durch ihre Tätigkeit entstehen. 

(8) Scheidet ein Mitglied der Versammlung aus, ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Regelungen ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu entsenden. 

18.7.3 Gesetz zum Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit 
(Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 

Vom 28.11.1989 (GVBl. I 1989, 397), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.06.2007 
(GVBl. I S. 294) 

§ 1 

Dem Satellitenfernseh-Staatsvertrag vom 29. Juni/20. Juli 1989 wird zugestimmt. 

§ 2 

(1) Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 

(…) 

 

Anlage 

zu § 2 Abs. 1 

Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit (Satellitenfernseh-Staatsvertrag) 
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Artikel 3   Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(1) Für den Fernsehkanal nach Art. 1 Abs. 1 dürfen nur Veranstaltergemeinschaften zugelassen 
werden. Sie müssen ihren Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben. Sie müssen 
wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage sein, eine Rundfunkveranstaltung, die anerkannten 
journalistischen Grundsätzen genügt, antragsmäßig durchzuführen. Die Mitglieder und die 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter von juristischen Personen und Personenvereinigungen 

1. müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein, dürfen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht durch Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Art. 
18 des Grundgesetzes verwirkt haben, 

2. müssen gerichtlich unbeschränkt verfolgt werden können, 

3. dürfen nicht auf Grund von Tatsachen Anlaß zu Bedenken gegen die zuverlässige Erfüllung ihrer 
Pflichten nach diesem Staatsvertrag geben. 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-
rechtlicher Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(3) Der Antrag muß enthalten 

1. Angaben über die vorgesehene Programmart (Fernsehen, Videotext), die Programmkategorie 
(Vollprogramm, Spartenprogramm) und die Programmdauer, 

2. ein Programmschema, das erkennen läßt, wie der Antragsteller den Anforderungen der jeweiligen 
Programmkategorie gerecht wird, 

3. eine Übersicht über die Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse der Veranstaltergemeinschaft sowie 
über mit ihr verbundene Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz). 

(4) In der Veranstaltergemeinschaft muß durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Einfluß 
eines Mitgliedes auf das Programm ausgeschlossen sein. Die Veranstaltergemeinschaft muß mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, daß sie in ihrem Rundfunkprogramm die 
Anforderungen der jeweiligen Programmkategorie erfüllt. Interessenten aus dem kulturellen Bereich 
ist eine angemessene Beteiligung zu ermöglichen. 

(5) Erfüllen mehrere Antragsteller die Voraussetzungen nach den Abs. 1 bis 4, so wirkt der 
Länderausschuß (Art. 6) auf eine Einigung zwischen den Antragstellern hin. 

(6) Kommt eine Einigung innerhalb der von dem Länderausschuß gesetzten Frist nicht zustande, so 
findet eine Auswahl zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. wesentliche Anteile an Information, Bildung und Unterhaltung enthalten, 

2. das öffentliche Geschehen in den Ländern darstellen und 

3. die zur Verfügung stehende Sendedauer möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

Unter mehreren nach Satz 1 gleichrangigen Antragstellern wird derjenige vorrangig zugelassen, der 
die größere Meinungsvielfalt im Programm erwarten läßt. Bei der Bewertung sind das 
Programmschema und die Zusammensetzung (Wettbewerb und Kooperation verschiedener Kräfte im 
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Programm, Verschiedenartigkeit der politischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen, Höhe ihres Kapital- und Stimmrechtsanteils) und sonstige, der 
Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische Regelungen zu beachten. 

18.7.4 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) 
In der Fassung vom 28.07.2009 (GVBl. I 2009, 278), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 10.06.2010 (GVBl. I 2010 S. 382, 395), 
gemäß Bekanntmachung vom 27.01.2011 (GVBl. I S. 42) nach seinem Artikel 4 Abs. 2 

gegenstandslos. 

I. Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 2    Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3   Allgemeine Programmgrundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogamme haben in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittliche und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.  Die Angebote sollen dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Sendungen sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(2) Die Veranstalter nach Absatz 1 Satz 1 sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im 
Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt 
aufnehmen. 

§ 5   Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentliche zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
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zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(...) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(...) 

§ 7   Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten  

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht  

die Menschenwürde verletzen, 

Diskriminierungen auf Grund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(7) Schleichwerbung, Produkt- - und Themenplatzierung sowie entsprechende Praktiken sind 
unzulässig. Soweit in den §§ 15 und 44 Ausnahmen zugelassen sind, muss Produktplatzierung 
folgende Voraussetzungen erfüllen:  

1. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt und Sendeplatz 
müssen unbeeinträchtigt bleiben, 

2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 
Dienstleistungen auffordern, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise 
auf diese Waren oder Dienstleistungen, und 

3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; dies gilt auch für kostenlos zur 
Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer Sendung 
sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch einen 
gleichwertigen Hinweis angemessen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht entfällt für 
Sendungen, die nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen 
Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zumutbarem Aufwand 
ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf ist hinzuweisen. Die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten legen 
eine einheitliche Kennzeichnung fest.  

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt.  

(…) 
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§ 7a   Einfügung von Werbung und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden.  

(…) 

§ 8   Sponsoring 

(…) 

(6) (…) In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt.  

(…) 

II. Abschnitt   Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 11b   Fernsehprogramme 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam 
folgende Fernsehprogramme:  

1. das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“, 

2. drei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar 
die Programme  

(...) 

b)„EinsPlus“ (…)140 

                                                            
 

140 Anlage zu § 11b Abs. 1 Nr. 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
(…) 

III. Die Konzepte der einzelnen digitalen Fernsehprogramme 

(…) 
2. EinsPlus 
(…) 
(2) Originäre EinsPlus-Produktionen 
EinsPlus verfolgt eine klare Mehrwertstrategie im digitalen Markt und stellt dabei den unmittelbaren Nutzen für 
den Fernsehzuschauer in den Mittelpunkt. Originäre, profilbildende Programm-Marken („Leuchttürme“) sind in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel:  

(…) 
–ein Programmformat für Werte-, Glaubens- und Lebensberatungsthemen, 
(…) 

3. EinsExtra 
c) Einzelne Sendungen/Formate 
Das „EinsExtra-Thema“ am Samstag und Sonntag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr wendet sich zurzeit an Zuschau-
er, die an weiterführenden und einordnenden Informationen zu aktuellen Ereignissen, Jahrestagen etc. interes-
siert sind. Hierzu werden die hochwertigen für „Das Erste“ oder die Dritten Programme produzierten Reportagen 
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(3) Das ZDF veranstaltet folgende Fernsehprogramme:  

(…) 

2. drei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten Konzepte, und zwar 
die Programme  

(…) 

b)„ZDFkulturkanal“ 141 

(…) 

§ 11c    Hörfunkprogramme 

(…) 

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Information, Bildung und Kultur:  

(…) 

3. das in digitaler Technik verbreitete Programm „DRadio Wissen“142 nach Maßgabe des als Anlage 
beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rückgriff auf die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des 

                                                                                                                                                                                          
 

genutzt und durch Gesprächssendungen ergänzt. Auch die Feiertagsprogramme beschäftigen sich inhaltlich-
thematisch mit politischen Ereignissen. 
(…) 
141(…)  

III. ZDFkulturkanal 
(…) 
3. Beitrag zur Aufgabenerfüllung 
Die Darstellung und Vermittlung von Kultur gehört unstrittig zu den Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Der digitale ZDFkulturkanal richtet sich an Zuschauer aller Altersgruppen, die sich im weitesten 
Sinn für Kultur interessieren. Er wird auch Spezialangebote für ein jüngeres Publikum auf regelmäßigen Sende-
leisten vorhalten, um diese für die Kultur und einen geistvollen Mediengebrauch im weiteren Sinne zu gewinnen. 
Der digitale ZDFkulturkanal stellt das kulturelle Leben in großer Breite und Ausführlichkeit dar. Er legt dabei 
auf die Qualität der fernsehmäßigen Umsetzung höchsten Wert. (…) 
142 Anlage zu § 11c Abs. 3 Nr. 3 des Rundfunkstaatsvertrages 

Programmkonzept DRadio Wissen: 

2. Zielgruppe und inhaltliches Angebot 

(…) 
Der Wissensbegriff ist weit gefächert. Er umfasst Forschungsergebnisse aus den Natur- und Geisteswissenschaf-
ten, Bildung und Beruf, Geschichte und Literatur, Gesundheit und Ernährung, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Religion und Web-Wissen. Ein Programmangebot „Wissen“ steht im Einklang mit der von Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und allen kulturellen Institutionen getragenen Überzeugung, dass die Zukunftssicherung unseres 
Landes davon abhängt, in welchem Maße es gelingt, die Gesellschaft zu einer „Wissensgesellschaft“ zu formen. 
Ein digitales Wissens-Angebot, bei dem das Internet als Plattform gleichberechtigt neben das lineare Programm 
tritt, kommt den medialen Nutzungsgewohnheiten des jüngeren Publikums entgegen. Es fördert außerdem die 
dringend benötigte Akzeptanz digitaler Verbreitungswege für das Radio. 
(…) 
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Deutschlandradio-Staatsvertrages; die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
kooperieren hierzu mit dem Deutschlandradio, 

4. ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme mit Inhalten aus den in Nummer 1 bis 3 
aufgeführten Programmen nach Maßgabe eines nach § 11f durchgeführten Verfahrens. 

§ 15   Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Absatz 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig  

(…) 

Nr. 2 wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

§ 16    Dauer der Werbung 

(1) Die Gesamtdauer der Werbung beträgt im Ersten Fernsehprogramm der ARD und im Programm 
„Zweites Deutsches Fernsehen“ jeweils höchstens 20 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt. (...) 
Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen dürfen 
Werbesendungen nicht ausgestrahlt werden. (...) 

(...) 

§ 20a   Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. (…) 

III. Abschnitt   Vorschriften für den privaten Rundfunk 

3. Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt  

§ 25   Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt.  

(…) 
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5. Unterabschnitt   Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41   Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. (...) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten Rundfunk. 

§ 42   Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(...) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk. 

6. Unterabschnitt   Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44   Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Absatz 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig  

(…)  

Nr. 2   wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, 
wie Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

 

 

IV. Abschnitt    Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(...) 

8. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Produktplatzierung betreibt, soweit diese nicht nach § 44 zulässig 
ist,  

(...) 



917 

 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung und Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art verbreitet 

11.   entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(...) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet 

24.  entgegen § 58 Absatz 3 in Verbindung mit § 7a Absatz 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt    Plattformen, Übertragungskapazitäten  

§ 51a   Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zuständige Landesmedienanstalt 

(…) 

4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden angemessenen 
Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem 
Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige Landesmedienanstalt dem 
Antragsteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein Angebot  

die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert, 

auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kulturelle Leben darstellt und 

bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

 

VI. Abschnitt   Telemedien 

§ 58   Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Telemedien, Gewinnspiele  

(…) 

(3) Für Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt fernsehähnlich sind und die von einem 
Anbieter zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und aus einem vom 
Anbieter festgelegten Inhaltekatalog bereitgestellt werden (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf), 
gelten § 1 Absatz 3 sowie die §§ 7 und 8 entsprechend. (…) 

(…) 
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18.7.5 Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
,,Deutschlandradio“ (Deutschlandradio-Staatsvertrag -DLR-StV -) 

Vom 28.07.2009 (GVBl. I 2009, 343), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 15. bis 21. Dezember 2010 (GVBl. I 2011 S. 382, 391) 

 

Zweiter Abschnitt   Vorschriften für die Sendungen 

§ 6   Gestaltung der Sendungen 

(1) In den Sendungen der Körperschaft soll ein objektiver Überblick über das Weltgeschehen, 
insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Sendungen 
sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen 
im Programm darzustellen. 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11   Anspruch auf Sendezeit 

(…)  

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

 

Vierter Abschnitt   Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21   Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Länder, der von der zuständigen Landesregierung 
entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden, 
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c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 

(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Hörfunkrates teil und können zu Fragen, 
die nicht den Programmbereich betreffen, gehört werden. 

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter werden von den dort bezeichneten 
Verbänden oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des Hörfunkrates bestimmt, bis zu 
welchem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter zu benennen ist. 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. Bei den Vertretern 
nach Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsenden. Bei den Vertretern nach Absatz 1 
Buchst. a) und c) bis w) muss, soweit eine andere Person als Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, 
diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine 
Frau entsandt war. Satz 3 gilt nicht, wenn dies im Einzelfall oder aufgrund der Zusammensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich ist. 

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die 
Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter dürfen 
nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesregierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der 
gesetzgebenden und beschließenden Organe der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats, des 
Bundes oder eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beginnt mit dessen erstem 
Zusammentritt. § 34 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die 
Körperschaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusammenschluss von Rundfunkanstalten, eine 
Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht berührt. Die Mitglieder des 
Hörfunkrates dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die 
Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine Interessenkollision 
ein, so scheidet das Mitglied aus dem Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt dadurch die 
Berechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere regelt die Satzung. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) und 
b) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden. Die unter 
Absatz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen 
abberufen werden, wenn sie aus dem jeweiligen Verband oder der Organisation ausscheiden. Scheidet 
ein Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden 
Vorschriften ein Nachfolger, für den Rest der Amtszeit zu berufen. 

(8) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung des Hörfunkrates nach Absatz 1 Buchst. h) bis w) 
rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode. 
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18.8 Mecklenburg-Vorpommern 

18.8.1 Rundfunkgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesrundfunkgesetz - RundfG M-V) 

Vom 20.11.2003 (GVOBl. M-V 2003, 510), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11.03.2010 (GVOBl. M-V S. 150) 

Teil 3   Veranstaltung von Rundfunk 

Abschnitt 1   Zulassungsverfahren 

§ 9   Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn 

1. der Antragsteller unbeschränkt geschäftsfähig ist und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter infolge Richterspruchs nicht verloren oder das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht 
nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

2. der Antragsteller seinen Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem 
sonstigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich unbeschränkt verfolgt werden kann, 

3. keine Tatsachen vorliegen, die begründeten Anlass zu Bedenken gegen die zuverlässige Erfüllung 
der einem Rundfunkveranstalter obliegenden Verpflichtungen geben, 

4. der Antragsteller die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bietet, um ein 
Programm nach Maßgabe dieses Gesetzes veranstalten und verbreiten zu können. 

Bei einem Antrag juristischer Personen oder einer auf Dauer angelegten Personenvereinigung müssen 
die Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 von dem gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter 
erfüllt sein. 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden an 

1. juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen und der anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne des Artikels 140 des Grundgesetzes und von 
Universitäten und Hochschulen des öffentlichen Rechts, 

(…) 

Abschnitt 4   Weitere Pflichten des Veranstalters 

§ 32   Besondere Sendezeiten für Religionsgemeinschaften 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendung ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit eingeräumt 
worden ist. 
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Teil 7   Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern 

§ 52   Zusammensetzung des Medienausschusses 

(1) Der Medienausschuss besteht aus elf Mitgliedern, die von den in Mecklenburg-Vorpommern 
beheimateten Organisationen jeweils gemeinsam mit dem oder der Vorsitzenden des 
Landesrundfunkausschusses innerhalb einer von diesen zu bestimmenden Frist benannt werden: 

1. die Evangelischen Kirchen, die Katholische Kirche, der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in 
Mecklenburg-Vorpommern, 

(…) 

18.8.2 Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
Vom 17./18.12.1991 (GVOBl. M-V 1992, 77), mehrfach geändert durch Staatsvertrag vom 

02.05.2005 (GVOBl. M-V S. 264) (Gesetz zum Änderungsstaatsvertrag vom 24.06.2005 
(GVOBl. M-V S. 263)). In Kraft getreten am 01.08.2005 gemäß Bekanntmachung vom 

25.07.2005 (GVOBl. M-V S. 408) 

§ 7   Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur 
Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt einsetzen. Das 
Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die 
sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(…) 

§ 15   Besondere Sendezeiten 

(…) 

2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendegebiet verbreiteten Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher 
über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Für die Jüdischen Gemeinden gilt 
Entsprechendes. 

§ 17   Zusammensetzung des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, 
davon je ein Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, 
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3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

(…) 

(2) Organisationen und Gruppen, die mehrere Mitglieder entsenden, müssen mindestens zur Hälfte 
dieser Mitglieder Frauen entsenden, Organisationen und Gruppen, die ein Mitglied entsenden, für 
mindestens jede zweite Amtszeit des Rundfunkrats. Diese Anforderung entfällt nur dann, wenn der 
jeweiligen Organisation oder Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Entsendung von Frauen 
regelmäßig oder im Einzelfall nicht möglich ist; dies ist gegenüber dem oder der Vorsitzenden des 
Rundfunkrats bei der Benennung des Mitglieds schriftlich zu begründen. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 2, 4 und 5 entsendungsberechtigten 
Organisationen eine Einigung über die Länderzuordnung oder eine Einigung zwischen den Verbänden 
und Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach der Aufforderung zur Benennung der Mitglieder zustande, entscheidet darüber das 
Präsidium des Parlaments des nach § 37 aufsichtsführenden Landes auf der Grundlage von 
Vorschlägen dieser Organisationen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen entsenden die Mitglieder, auch unter Beachtung von Absatz 2, in 
eigener Verantwortung. Eine einmalige Wiederentsendung ist zulässig. Der oder die Vorsitzende des 
Rundfunkrats fordert neun Monate vor Ablauf der Amtszeit des Gremiums die in Absatz 1 genannten 
Organisationen und Gruppen auf, das zu entsendende Mitglied dem Rundfunkrat zu benennen. Er oder 
sie stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 

(5) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht entsandt werden, verringert sich die 
Mitgliederzahl entsprechend. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig aus, ist für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin nach den für die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) Kann eine nach Absatz 1 entsendungsberechtigte Organisation oder Gruppe die ihr zugewiesenen 
Aufgaben im Rundfunkrat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer nicht mehr 
wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag des Rundfunkrats das Parlament des Landes, in dem diese 
Organisation oder Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatzweise Entsendung. Die Auswahl wird unter 
Organisationen oder Gruppen mit im Wesentlichen gleichartiger gesellschaftlicher Aufgabenstellung 
getroffen. 

(7) Die Landesregierungen überprüfen die Zusammensetzung des Rundfunkrats gemäß Absatz 1 Satz 
2 rechtzeitig vor Ablauf jeder Amtszeit darauf, ob die Zusammensetzung eine sachgerechte, der 
bestehenden Vielfalt prinzipiell Rechnung tragende Bestimmung und Gewichtung der maßgeblichen 
gesellschaftlichen Kräfte noch gewährleistet, und legen den Parlamenten einen Vorschlag zur 
Zusammensetzung für die nächste Amtszeit vor. 
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18.9 Niedersachsen 

18.9.1 Niedersächsisches Mediengesetz (NMedienG) 
Vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. 2010, 480) 

Zweiter Teil   Veranstaltung von Rundfunk 

Erster Abschnitt   Zulassung von Rundfunkveranstaltern und Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten 

§ 5   Persönliche Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung als privater Veranstalter darf nur erteilt werden 

1. einer natürlichen Person, 

2. einer juristischen Person des Privatrechts, 

3. einer nicht rechtsfähigen Vereinigung des Privatrechts, die auf Dauer angelegt ist, 

4. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder einer öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft oder 

5. einer Hochschule in Niedersachsen in staatlicher Verantwortung zur Veranstaltung von Rundfunk, 
der der Erfüllung von Aufgaben der Hochschule nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 8 und 10, Satz 2 
sowie Abs. 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) dient und in dessen Programm 
Werbung, Sponsoring, Teleshopping sowie Einnahmen bringende Gewinnspielsendungen und 
Gewinnspiele nicht stattfinden. 

(2) 1 Die Zulassung setzt voraus, dass der Veranstalter 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist und nicht aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung unter rechtlicher Betreuung steht, 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und 
das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht durch Richterspruch 
verloren hat, 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

4. seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich 
unbeschränkt verfolgt werden kann, 

5. die Gewähr dafür bietet, dass er die gesetzlichen Vorschriften einhalten wird, 

6. erwarten lässt, wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage zu sein, ein Programm zu veranstalten, 
das den Angaben in den Antragsunterlagen entspricht und professionellen Ansprüchen genügt. 

2 Bei dem Antrag einer juristischen Person oder einer nicht rechtsfähigen Vereinigung müssen die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 von den gesetzlichen und den satzungsmäßigen 
Vertreterinnen oder Vertretern erfüllt sein. 3 Eine Aktiengesellschaft kann nur dann als 
Rundfunkveranstalter zugelassen werden, wenn die ein Stimmrecht vermittelnden Aktien nach ihrer 
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Satzung nur als Namensaktien ausgegeben werden dürfen. 4 Eine Vereinigung kann nur als 
Rundfunkveranstalter zugelassen werden, wenn sie als solche nicht verboten worden ist. 

(3) 1 Die Zulassung darf nicht erteilt werden 

1. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ausgenommen öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-rechtliche 
Weltanschauungsgemeinschaften und Hochschulen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5, unmittelbar oder 
derart beteiligt ist, dass sie allein oder gemeinsam mit anderen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 1 bis 3 RStV auf Programmgestaltung oder Programminhalte 
ausüben kann, 

2. einer Person, die eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ausgenommen öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften und 
Hochschulen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5, gesetzlich vertritt oder eine leitende Stellung in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis bei einer solchen juristischen Person innehat, 

3. einem Mitglied des Bundestages, der Bundesregierung, des Europäischen Parlaments oder der 
Volksvertretung oder Regierung eines Landes, 

4. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit 
mehr als einem Drittel der Kapital- oder Stimmrechtsanteile beteiligt sind, 

5. einem Mitglied eines Aufsichtsorgans einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, 

6. einer politischen Partei oder einer Wählergruppe oder einer von ihr abhängigen Person, 

7. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine politische Partei oder Wählergruppe 
derart beteiligt ist, dass sie allein oder gemeinsam mit einer anderen politischen Partei oder einer 
anderen Wählergruppe Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 1 bis 3 RStV auf Programmgestaltung oder 
Programminhalte ausüben kann, 

8. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, wenn einer Person, die diese gesetzlich oder 
satzungsmäßig vertritt, nach den Nummern 2, 3 und 5 eine Zulassung nicht erteilt werden darf, und 

9. einer juristischen Person oder einer Vereinigung, an der eine Person, der nach den Nummern 2, 3 
und 5 eine Zulassung nicht erteilt werden darf, mit 25 vom Hundert oder mehr der Kapital- und 
Stimmrechtsanteile beteiligt ist oder die einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV 
ausüben kann. 

2 Satz 1 gilt für ausländische öffentliche und für ausländische staatliche Stellen entsprechend, soweit 
sich Satz 1 auf öffentliche und staatliche Stellen bezieht. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 

Zweiter Abschnitt   Anforderungen an die Programme 

§ 14   Programmgrundsätze, unzulässige Sendungen 

(1) 1 Die Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. 2 Sie sollen die Zusammengehörigkeit im 
vereinten Deutschland und die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, demokratische Freiheiten verteidigen, zur sozialen Integration ausländischer 
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Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
zur Entwicklung und Stärkung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, zum Schutz von 
Minderheiten sowie zur Achtung der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. 

(2) Sendungen, die Menschen diskriminierend oder verachtend darstellen, sind unzulässig. 

Dritter Abschnitt   Pflichten der Veranstalter 

§ 22   Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Veranstalter von Vollprogrammen haben den Kirchen und den anderen in Niedersachsen 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen 
einzuräumen. 

(3) 1 Wer Sendezeit nach Absatz 1 oder 2 erhalten hat, ist für den Inhalt und die Gestaltung seiner 
Sendungen verantwortlich. 2 Der Veranstalter kann die Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

§ 27    Zulassungsvoraussetzungen für Bürgerrundfunk 

(…) 

(2) 1 Die Zulassung darf einem Bewerber nicht erteilt werden, an dem 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts mit 25 vom Hundert oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte beteiligt ist oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV ausübt, 

2. Verleger mit insgesamt 25 vom Hundert oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte beteiligt sind 
oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 Abs. 2 RStV ausüben oder 

3. juristische Personen des öffentlichen Rechts und Verleger mit insgesamt mehr als 33 vom Hundert 
des Kapitals oder der Stimmrechte beteiligt sind oder einen vergleichbaren Einfluss im Sinne des § 28 
Abs. 2 RStV ausüben. 

2 Sind in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, öffentlich-
rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften oder Hochschulen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 5 beteiligt, 
so darf die Beteiligungsgrenze des Satzes 1 Nr. 3 durch Anteile oder vergleichbaren Einfluss dieser 
Gemeinschaften und Hochschulen überschritten werden; dabei dürfen die Anteile und der Einfluss 
dieser Gemeinschaften und Hochschulen zusammen mit den nach Satz 1 Nr. 3 zulässigen 
Beteiligungen und Einflüssen einen Anteil von 49,9 vom Hundert nicht überschreiten. 

(3) Die Zulassung eines Bewerbers, an dem eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder der 
Verleger einer im Verbreitungsgebiet des Programms erscheinenden Tageszeitung beteiligt ist, setzt 
weiter voraus, dass die Beiträge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 in redaktioneller Unabhängigkeit erstellt 
werden. 

Fünfter Teil   Niedersächsische Landesmedienanstalt 

§ 39   Zusammensetzung der Versammlung 

(1) In die Versammlung entsenden 
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1. je ein Mitglied die Parteien, die zu Beginn der Amtszeit der Versammlung mit einer Fraktion im 
Landtag vertreten sind, und zusätzlich ein Mitglied die Partei, die mit der stärksten Fraktion vertreten 
ist, 

2. ein Mitglied die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, 

3. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

4. ein Mitglied gemeinsam der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen, 

(…) 

18.9.2 Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
Vom 25.02.1992 (Nds. GVBl. 1992, 41), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 

01./02.05.2005 (Nds. GVBl. S. 203) 

Die Länder Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein (im folgenden: die Länder) schließen den nachstehenden Staatsvertrag: 

(…) 

§ 7   Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur 
Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt einsetzen. Das 
Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die 
sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 15   Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendegebiet verbreiteten Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher 
über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Für die Jüdischen Gemeinden gilt 
Entsprechendes. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige oder diejenige verantwortlich, dem oder der 
die Sendezeit zugebilligt worden ist. 
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§ 17   Zusammensetzung des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, 
davon je ein Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, 

3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 

(…). 

18.9.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Rundfunksatellit 
Vom 08.05.1986 (Nds. GVBl. 1986, 125) 

Die Länder 

Berlin,vertreten durch den Regierenden Bürgermeister, Niedersachsen,vertreten durch den 
Ministerpräsidenten, und Schleswig-Holstein,vertreten durch den Ministerpräsidenten, (im folgenden: 
die Länder) schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe 
nachstehenden Staatsvertrag 

Artikel 1   Allgemeines 

(1) Die Länder kommen überein, entsprechend den Anteilen, die ihnen für Fernsehen an der der 
Bundesrepublik Deutschland nach internationalem Fernmelderecht auf Rundfunksatelliten 
zugewiesenen Kanalkapazität zustehen, die Nutzung eines Kanals gemeinsam zu regeln. 

(2) Dieser Staatsvertrag gilt für die Zulassung von Veranstaltern privaten Rechts zur Veranstaltung 
von Fernsehen unter Nutzung der Sendezeit eines der Bundesrepublik Deutschland nach 
internationalem Fernmelderecht zur Verfügung stehenden Kanals auf einem Rundfunksatelliten. Den 
Veranstaltern privaten Rechts sind die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die 
öffentlich-rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften gleichgestellt. 

(3) Die Rechte und Pflichten des Veranstalters, die Aufsicht über ihn sowie die Rücknahme und der 
Widerruf der Erlaubnis richten sich nach dem Rundfunkrecht des vertragschließenden Landes, in dem 
der Veranstalter nach der Erlaubnisurkunde seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 

(4) Der Veranstalter kann nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen für die Veranstaltung des 
Programms verfügbare drahtlose terrestrische Frequenzen nutzen. 

(5) Das Programm hat bei der Weiterverbreitung in Kabelanlagen den gleichen Rang wie die im Lande 
zugelassenen Programme. 

Artikel 3   Erlaubnisvoraussetzungen 

(1) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, 

1. einer juristischen Person des Privatrechts, 

2. einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft oder öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaft, 
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(…) 

Artikel 8   Zusammensetzung des Länderausschusses 

(1) Der Länderausschuß besteht aus mindestens 26 Mitgliedern. Es entsenden: 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

18.10 Nordrhein-Westfalen 

18.10.1 Gesetz über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“ (WDR-Gesetz)   
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.04.1998 (GV. NRW. 1998, 265), zuletzt geändert 

durch Gesetz  vom 19.12..2013 (GV. NRW. S. 875) 

I. Rechtsformen und Aufgaben 

§ 4 Programmauftrag 

(1) Der WDR veranstaltet und verbreitet seine Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier 
individueller und öffentlicher Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit. Die im Sendegebiet 
bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
gewährleisten die eigenverantwortliche Erfüllung seiner Aufgaben. 

(…) 

(4) In seinem Angebot leistet der WDR einen Beitrag zur Vermittlung von Allgemeinbildung und 
Fachwissen in Ergänzung zu Schule, Ausbildung und Beruf. Er trägt mit seinen Angeboten dem 
Erfordernis lebenslangen Lernens ebenso Rechnung wie der Stärkung der Medienkompetenz und der 
Förderung der sozialen und gesellschaftlichen Integration. Bildungsangebote im Sinne des Sätze 1 und 
2 sind Angebote der Wissensvermittlung und Weiterbildung insbesondere in den Bereichen 
Wissenschaft und Technik, Kultur und Religion, Geschichte und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
sowie Sprache. 

(…) 

§ 5 Programmgrundsätze 

(…) 

(2) Der WDR hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. 

(…) 
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(5) Der WDR stellt sicher, daß 

1. die Vielfalt der bestehenden Meinungen und der religiösen, weltanschaulichen, politischen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen im Gesamtprogramm der Anstalt in möglichster 
Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet, 

(…) 

3. das Gesamtprogramm nicht einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem 
Bekenntnis oder einer Weltanschauung dient. 

(…) 

§ 8 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den jüdischen Kultusgemeinden sind auf 
ihren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(…) 

II. Organisation 

1. Der Rundfunkrat 

§ 15 Zusammensetzung, Amtsdauer, Kostenerstattung 

(…) 

(3) Einundzwanzig weitere Mitglieder werden von folgenden gesellschaftlichen Gruppen und 
Institutionen entsandt: eine Vertreterin oder ein Vertreter 

1. durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen und die 
Synagogen-Gemeinde Köln, 

(…) 

18.10.2 Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 
Vom 02.07.2002 (GV. NRW. 2002, 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. 

NRW. S. 875) 

Abschnitt II Zulassung 

§ 5 Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zugelassen werden dürfen 

(…) 
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4. Kirchen, andere öffentlich-rechtliche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, jüdische 
Kultusgemeinden, 

(…) 

Abschnitt V Anforderungen an das Programm und Veranstalterpflichten 

§ 31 Programmauftrag und Programmgrundsätze 

(…) 

(3) Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen zu achten und sollen dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu 
stärken. Die sittlichen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sowie Ehe 
und Familie sind zu achten. Die Rundfunkprogramme sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten 
Deutschland, die internationale Verständigung, ein diskriminierungsfreies Miteinander und die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen und der Wahrheit verpflichtet sein. 
Dem Gedanken der Integration von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ist 
Rechnung zu tragen. Kein Rundfunkprogramm darf einseitig nur einzelne Meinungsrichtungen 
berücksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem 
Bekenntnis oder einer Weltanschauung dienen. 

(4) Jedes Vollprogramm muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit 
zum Ausdruck bringen. Die bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in jedem Vollprogramm angemessen zu Wort kommen. 
Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Jedes Vollprogramm soll in der 
Berichterstattung angemessene Zeit für die Behandlung kontroverser Themen von allgemeiner 
Bedeutung vorsehen. 

(…) 

§ 33c Programmbeirat 

(1) Die Mitglieder des Programmbeirats müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen 
Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, dass die wesentlichen Meinungen in der 
Gesellschaft vertreten sind. 

Sie sollen über Sachkunde im Medienbereich verfügen und im Verbreitungsgebiet ihre Wohnung oder 
ihren ständigen Aufenthalt haben. Je ein Mitglied wird bestimmt: 

(…) 

1. durch die Evangelischen Kirchen, die Katholische Kirche und die Jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

§ 36 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 

(…) 

(4) Jeder Veranstalter eines Vollprogramms hat den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche 
und den jüdischen Kultusgemeinden, wenn diese nicht als Veranstalter eines landesweiten 
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Rundfunkprogramms zugelassen sind, auf deren Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. 

(…) 

Abschnitt VII Lokaler Hörfunk 

§ 53 Programmgrundsätze 

(1) Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche 
Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, 
Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen 
sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei 
den Hörfunkteilnehmerinnen und -teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm 
muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht 
werden. Die bedeutsamen politischen, religiösen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und 
Gruppen im Verbreitungsgebiet müssen in jedem lokalen Programm zu Wort kommen können. 

(…) 

§ 57 Sendezeit für Dritte 

(1) Jeder Veranstalter hat den obersten Landesbehörden sowie den Kreisen, Gemeinden und sonstigen 
kommunalen Gebietskörperschaften im Verbreitungsgebiet unverzüglich für amtliche Verlautbarungen 
angemessene Sendezeit einzuräumen. Für die Einräumung von Sendezeit an die Evangelische Kirche, 
die Katholische Kirche und die jüdischen Kultusgemeinden gilt § 36 Abs. 4 entsprechend. 

(…) 

 

§ 62 Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaft  

(1) Die Veranstaltergemeinschaft muss von mindestens acht natürlichen Personen gegründet werden, 
die von folgenden Stellen bestimmt worden sind: 

1. Evangelische Kirchen, 

2. Katholische Kirche  

3. Jüdische Kultusgemeinden  

(…) 

Abschnitt IX Sendungen in Einrichtungen, Wohnanlagen und bei örtlichen 
Veranstaltungen 

§ 86 Sendungen bei örtlichen Veranstaltungen 

(…) 

(3) Die Zulassung zur Verbreitung über terrestrische Übertragungskapazitäten wird nur erteilt, soweit 
diese nicht für lokalen Hörfunk benötigt werden oder nach Abschnitt III zugewiesen sind und wenn 
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die Sendungen nicht wesentlich über das in der Zulassung bestimmte Veranstaltungsgelände hinaus 
empfangbar sind; dies gilt nicht für die Übertragung von Gottesdiensten. 

(…) 

Abschnitt X Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen  

Unterabschnitt 2 Medienkommission  

§ 93 Zusammensetzung  

(…) 

(3) Je eins von insgesamt einundzwanzig weiteren Mitgliedern wird entsandt 

1. durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen und die 
Synagogen-Gemeinde Köln, 

(…) 

 

18.10.3 Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit [für 
Nordrhein-Westfalen] (Satellitenfernseh-Staatsvertrag)   

Vom 14.12.1989 (GV. NRW. 1989, 685), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 16.12.1992 
(GV. NW. S. 520) 

Artikel 3 Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang 

(…) 

(2) Nicht zugelassen werden dürfen 

1.  

juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer öffentlich-rechtlicher 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der jüdischen Kultusgemeinden, 

(…) 

(6) Kommt eine Einigung innerhalb der von dem Länderausschuß gesetzten Frist nicht zustande, so 
findet eine Auswahl zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme 

1. wesentliche Anteile an Information, Bildung und Unterhaltung enthalten, 

2. das öffentliche Geschehen in den Ländern darstellen und 

3. die zur Verfügung stehende Sendedauer möglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden. 

Unter mehreren nach Satz 1 gleichrangigen Antragstellern wird derjenige vorrangig zugelassen, der 
die größere Meinungsvielfalt im Programm erwarten läßt. Bei der Bewertung sind das 
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Programmschema und die Zusammensetzung (Wettbewerb und Kooperation verschiedener Kräfte im 
Programm, Verschiedenartigkeit der politischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen, Höhe ihres Kapital- und Stimmrechtsanteils) und sonstige, der 
Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische Regelungen zu beachten. 

18.10.4 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [für Nordrhein-
Westfalen] (Rundfunkstaatsvertrag RStV) 

Vom 20.11.1991 (GV. NRW. 1991, 408), mehrfach geändert durch Artikel 3 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 17. Dezember 2010, Gesetz vom 18. Oktober 2011 

(GBl. S. 477, 485) 

 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(…) 
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(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(…) 

§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung 

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 
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III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt Grundsätze 

§ 20a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 

3. Unterabschnitt Sicherung der Meinungsvielfalt  

§ 25 Meinungsvielfalt, regionale Fenster  

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte  

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 
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2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Plattformen, Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übetragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zuständige Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 
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(…) 

18.11 Rheinland-Pfalz 

18.11.1 Landesmediengesetz (LMG) (Rheinland-Pfalz)  
Vom 04.02.2005 (GVBl. Rhld-Pf.  S. 23), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.02.2010 

(GVBl. Rhld-Pf. S. 27)  

Abschnitt 2   Besonderer Teil 

Unterabschnitt 2   Rundfunk 

§ 16 Programmgrundsätze 

Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Sie sollen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie zur 
Integration behinderter Menschen beitragen. Rundfunkprogramme haben entsprechend der jeweiligen 
Programmgattung zur Information und freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung 
beizutragen, der Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen und dem kulturellen Auftrag des 
Rundfunks zu entsprechen. (...) 

§ 19 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Andere über 
das Gebiet des Landes verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können 
angemessen berücksichtigt werden. Die Rundfunkveranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. 

(...) 

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreitete Programme und 
landesweit verbreitete Vollprogramme, Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 nur für landesweit 
verbreitete Vollprogramme. 

(...) 

Unterabschnitt 3   Übertragungskapazitäten, Medienkompetenz 

§ 32 Anzeigepflicht bei der Kabelverbreitung in analoger Technik 

(1) Wer außerhalb von Rheinland-Pfalz veranstaltete Rundfunkprogramme, die durch 
fernmeldetechnische Übertragungswege (Kabel, Richtfunk, Satellit) herangeführt werden, in 
Kabelanlagen in analoger Technik verbreiten will, hat dies der LMK mindestens zwei Monate vor 
Beginn schriftlich anzuzeigen. Der LMK sind die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen. 

(2) Die LMK untersagt die Weiterverbreitung eines Rundfunkprogramms, wenn 

eine Zulassung für dieses Programm nicht erteilt wurde, 
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es nicht den Anforderungen der §§ 7 und 16 dieses Gesetzes, des § 45 Abs. 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages und des § 4 Abs. 1 und 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages entspricht, 

das Recht der Gegendarstellung oder ein ähnliches Recht nicht gewährleistet ist oder 

das Programm nicht inhaltlich unverändert, vollständig und zeitgleich verbreitet wird. 

Die Verbreitung eines Fernsehprogramms kann abweichend von Satz 1 nicht untersagt werden, wenn 
dieses Programm in rechtlich zulässiger Weise und entsprechend den Bestimmungen des 
Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen oder der Richtlinie 
89/552/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste – Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste –  (ABl. EG Nr. L 298 S. 
23; Nr. L 331) in der jeweils geltenden Fassung veranstaltet wird; die Weiterverbreitung kann nur 
unter Beachtung europäischer rundfunkrechtlicher Regelungen ausgesetzt werden. In den Fällen des 
§ 4 Abs. 1 und 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages kann die Weiterverbreitung der betreffenden 
Sendung vom Ausschuss für Jugendschutz und Medieninhalte untersagt werden. 

(…) 

Unterabschnitt 4   Strafbestimmungen, Ordnungswidrigkeiten 

§ 36 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Rundfunkveranstalter von nicht bundesweit verbreitetem privaten 
Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 

(...) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder Teleshopping 
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

(...) 

11. entgegen § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages Gottesdienste oder Sendungen für Kinder 
durch Werbung oder Teleshopping unterbricht, 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro (...) geahndet 
werden. 

Abschnitt 3   Landeszentrale für Medien und Kommunikation 

§ 39 Organe 

Die Organe der LMK sind die Versammlung und die Direktorin oder der Direktor. Weitere Organe der 
LMK sind die durch den Rundfunkstaatsvertrag und den Jugendmedienschutz- Staatsvertrag 
bestimmten Organe im Rahmen ihrer dortigen Aufgabenstellung. 

§ 40 Versammlung 

(1) Die Versammlung besteht aus 42 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(...) 
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3. ein Mitglied die Katholischen Bistümer in Rheinland- Pfalz, ein Mitglied die Evangelischen 
Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz und ein Mitglied der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Rheinland-Pfalz, 

(...) 

 

 

18.11.2 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland [von Rheinland-Pfalz] 

Vom 10.12.1991 (GVBl 1991, 369) 

I. Abschnitt   Trägerschaft, Programme 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist die für die 
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von 
Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer 
Schwingungen. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen 
besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des 
Telekommunikationsgesetzes sind, die ganz in der Übertragung von Signalen über 
Telekommunikationsnetze bestehen oder telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des 
Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 

(…) 

§ 3   Allgemeine Grundsätze 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 
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(2) Die Veranstalter nach Absatz 1 Satz 1 sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im 
Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt 
aufnehmen. 

 

II. Abschnitt   Vorschriften für das Fernsehvollprogramm "Zweites Deutsches 
Fernsehen" 

§ 7   Kurzberichterstattung 

 (1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere solche des Urheberrechts und des 
Persönlichkeitsschutzes bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

III. Abschnitt   Vorschriften für den privaten Rundfunk 

1. Unterabschnitt   Zulassung und verfahrensrechtliche Vorschriften 

§ 20 a   Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk 

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 
Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder staatliche Stellen 
entsprechend. 

4. Unterabschnitt   Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 42   Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk. 
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18.11.3 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" und dem Hörfunk-

Überleitungsstaatsvertrag 
Vom 30.11.1993 (GVBl 1993, 533) 

I. Abschnitt   Errichtung, Programm 

§ 6   Gestaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11   Anspruch auf Sendezeit 

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

III. Abschnitt   Datenschutz 

§ 21   Zusammensetzung des Hörfunkrates 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragschließenden Länder, der von der zuständigen Landesregierung 
entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden, 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 
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18.11.4 Staatsvertrag Südwestrundfunk 
Vom 03.07.2013 (GVBl. 2013, 557) 

 

§ 6   Programmgrundsätze  

(...) 

Der SWR hat in seinen Angeboten die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Er soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, die 
Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern und die Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderung zu verringern. Die Angebote dürfen sich nicht gegen die Völkerverständigung oder 
gegen die Wahrung von Frieden und Freiheit richten. Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies 
Miteinander in der Gesellschaft hinwirken. 

 

§ 9   Sendezeiten für Dritte 

(...) 

(3) Den Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, den Vertretern der 
Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, den Regierungen der Länder sowie den politischen 
Parteien, soweit sie in einem der Parlamente der Länder Fraktionsstärke besitzen, ist Gelegenheit zu 
geben, ihre Auffassungen in zweckentsprechenden Sendezeiten des SWR angemessen zu vertreten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit 
zugebilligt worden ist. 

§ 14  Zusammensetzung des Rundfunkrates 

(...) 

(2) 51 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land Baden-Württemberg. Davon entsenden  

(...) 

(2) 51 Mitglieder des Rundfunkrats sind aus dem Land Baden-Württemberg. 
Davon entsenden 
 
1. acht Mitglieder der Landtag von Baden-Württemberg, 

2. zwei Mitglieder die Evangelischen Landeskirchen, 

3. zwei Mitglieder die Römisch-Katholische Kirche, 

4. ein Mitglied die Israelitischen Religionsgemeinschaften, 

5. ein Mitglied die muslimischen Verbände in Baden-Württemberg, 

 

(3) 23 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land Rheinland-Pfalz. Davon entsenden (...) 
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3. ein Mitglied die Katholischen Bistümer im Lande Rheinland-Pfalz 

4. ein Mitglied die Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz 

(…) 

18.12 Saarland 

Saarländisches Mediengesetz (SMG) 
Vom 27.02.2002 (Amtsblatt 2002, 498), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 22.04.2013 

(Amtsbl. I S. 111) 

Teil 4 Vorschriften für den Rundfunk 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  

§ 15 Programmgrundsätze  

(…) 

(2) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen zu achten und sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit 
und körperlicher Unversehrtheit sowie vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen, 
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die 
Rundfunkprogramme sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland, die interregionale 
Zusammenarbeit und die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen, zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie zur Achtung vor der sexuellen Identität anderer 
beitragen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander sowie auf den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen hinwirken. 

(…) 

§ 16 Meinungsvielfalt  

Jede Veranstalterin und jeder Veranstalter eines deutschsprachigen Vollprogramms oder eines in 
besonderer Weise meinungsbildenden deutschsprachigen Spartenprogramms hat zu gewährleisten, 
dass im Programm die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck kommt; sie oder er hat 
sicherzustellen, dass die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte 
und Gruppen angemessen zu Wort kommen. Das Programm darf nicht einseitig einer Partei oder 
Gruppe, einem Berufsstand, einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer 
Weltanschauung dienen; Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, 
Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

§ 19 Besondere Sendezeiten 

(…) 

(3) Der Katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche der 
Pfalz und der Synagogengemeinde Saar sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die 
Übertragung gottesdienstlicher oder vergleichbarer Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger 
religiöser Sendungen zu gewähren. Zur Gewährung dieser Sendezeiten ist eine private Veranstalterin 
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oder ein privater Veranstalter nur verpflichtet, wenn sie oder er ein Vollprogramm veranstaltet; auf 
Verlangen sind ihr oder ihm die Selbstkosten zu erstatten. 

(…) 

Abschnitt 2 Saarländischer Rundfunk 

Unterabschnitt 2 Der Rundfunkrat  

§ 27 Zusammensetzung, Amtsdauer, Vorsitz, Kostenerstattung  

(1) In den Rundfunkrat entsenden je ein Mitglied 

(…) 

3. die Evangelische Kirche, 

4. die Katholische Kirche, 

5. die Synagogengemeinde Saar, 

(…) 

Abschnitt 3 Privater Rundfunk 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen  

§ 43 Grundsatz  

(1) Wer als Veranstalterin oder Veranstalter privaten Rechts Rundfunk veranstalten will, bedarf hierzu 
einer Zulassung. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Kirchen und öffentlich-rechtliche Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. 

§ 44 Voraussetzungem für die Zulassung  

Die Zulassung darf nicht erteilt werden an 

(…) 

4. Personen, die in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts stehen; dies gilt nicht bei Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

(…) 

Abschnitt 5 Landesmedienanstalt Saarland  

§ 56 Zusammensetzung, Rechtsstellung, Amtszeit, Verfahren des Medienrats  

(1) In den Medienrat entsenden je ein Mitglied 

(…) 

3. die Evangelische Kirche, 
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4. die Katholische Kirche, 

5. die Synagogengemeinde Saar, 

(…) 

18.13 Sachsen 

Gesetz über den privaten Rundfunk und neue Medien in Sachsen (Sächsisches 
Privatrundfunkgesetz – SächsPRG) 

In der Fassung der Bekanntmachung 09.01.2001 (SächsGVBl. 2001, 69), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2012 (SächsGVBl. S. 725, 735) 

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 Grundsätze für die Veranstaltung von privatem Rundfunk 

(…) 

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Dienstleistungen des privaten Rundfunks ergänzen 
einander als Voraussetzung für die Verwirklichung der Meinungs- und Informationsfreiheit und haben 
teil an der Erfüllung der Kulturpflicht des Landes. Die in Sachsen veranstalteten Programme tragen in 
ihrer Gesamtheit zur Grundversorgung durch Unterrichtung, Bildung und Unterhaltung bei. Sie haben 
einen objektiven Überblick über das Geschehen in allen für Sachsen relevanten Lebensbereichen zu 
geben und angemessen die regionale Gliederung, die kulturelle Vielfalt und die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger in Sachsen zu berücksichtigen sowie zu einer freien individuellen und 
öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Sie dürfen nicht einseitig eine Partei, eine 
Interessengruppe oder eine Weltanschauung begünstigen. 

(3) Die Landesanstalt fördert, neben ihrer Aufgabe der Zulassung und Aufsicht über Veranstalter nach 
diesem Gesetz, die Voraussetzungen für die Veranstaltung und Verbreitung sowie Weiterverbreitung 
von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien, insbesondere durch Maßnahmen zur Förderung der 
technischen Infrastruktur zur Versorgung des gesamten Landes und zur Förderung von Projekten für 
neuartige Rundfunkübertragungstechniken. Sie trägt zur Förderung und Entwicklung des 
Medienstandortes Sachsen bei und wirkt insbesondere darauf hin, dass die Meinungsvielfalt, vor allem 
kulturelle, kirchliche und soziale Anliegen, gefördert und die Beteiligung neuer mittelständischer 
Veranstalter sowie die programmliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung der in Sachsen 
zugelassenen und produzierenden Veranstalter unterstützt werden. Die Landesanstalt kann mit den für 
private Veranstalter zuständigen Stellen vor allem auch benachbarter Länder zusammenarbeiten mit 
dem Ziel, die Bedingungen für die Veranstaltung und Verbreitung von privatem Rundfunk 
aufeinander abzustimmen, und mit ihnen gemeinsame Zulassungsverfahren durchführen. 

2. Abschnitt Zulassung der Veranstalter 

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Die Zulassung kann erteilt werden 

(…) 

4. Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinne von Artikel 140 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 
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(…) 

§ 7 Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt  

(1) In den im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassenen privaten Rundfunkprogrammen ist 
inhaltlich die Vielfalt der Meinungen und Angebote im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die 
bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den 
Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind zu 
berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

§ 8 Vermeidung vorherrschender Meinungsmacht  

(1) Ein Antragsteller, der im Fall einer Erteilung der Erlaubnis an ihn jeweils der einzige Veranstalter 
privaten Rechts von Hörfunk oder Fernsehen in Sachsen sein würde, muss nach seinem 
Programmschema, nach seinen Programmgrundsätzen und nach der Organisation der 
Programmgestaltung, insbesondere durch Bildung eines Programmbeirats aus Vertretern der in 
Sachsen vorhandenen wesentlichen Meinungsrichtungen, die Gewähr dafür bieten, dass in seinem 
Programm die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
angemessen zu Wort kommen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei dem Veranstalter um 
eine Gesellschaft oder um eine nicht rechtsfähige Vereinigung des Privatrechts handelt, wenn dieser 
Gesellschaft oder Vereinigung mehrere Personen angehören und wenn durch Vertrag oder Satzung ein 
vorherrschender Einfluss einer dieser Personen auf den Inhalt des Programms ausgeschlossen ist. 

3. Abschnitt Anforderungen an die Programmgestaltung 

§ 12 Programmgrundsätze  

(…) 

(2) Die Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten und Toleranz zu fördern. 

(…) 

§ 15 Ausgewogenheit des Programmangebots  

(1) Im Hörfunk und im Fernsehen müssen jeweils die Programme von Veranstaltern nach § 2 Abs. 1 
sowie die nach § 37 anzeigepflichtigen Programme von Veranstaltern privaten Rechts, die innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind, in ihrer Gesamtheit die bedeutsamen politischen, 
weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen angemessen zu Wort kommen lassen; 
Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

4. Abschnitt Besondere Pflichten der Veranstalter 

§ 22 Besondere Sendezeiten  

(…) 
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(2) Für Sendungen von Kirchen und anderen im Sendegebiet vertretenen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften im Sinn von Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher 
Handlungen und Feierlichkeiten einzuräumen; auch für sonstige religiöse Sendungen können 
Sendezeiten gewährt werden. Die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

7. Abschnitt Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien  

§ 29 Versammlung der Landesanstalt 

(1) Der Versammlung gehören mindestens 31 Mitglieder an. Von ihnen entsenden 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Kirchen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

(…) 

17. ein Mitglied die Vereinigungen der Opfer des Nationalsozialismus und des Stalinismus, 

(…) 

(6) Mitglied der Versammlung kann nicht sein, wer nach den Grundsätzen des Artikels 119 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen nicht die Eignung für den öffentlichen Dienst besitzt. In die 
Versammlung darf nicht entsandt werden, wer privater Rundfunkveranstalter oder gewerblicher 
Plattformanbieter ist, zu solchen in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, von ihnen in sonstiger 
Weise abhängig, an ihnen wesentlich beteiligt oder in einem Organ eines privaten 
Rundfunkveranstalters oder gewerblichen Plattformanbieters tätig ist; dies gilt nicht im Fall von 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im Sinn von Artikel 140 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt für Angehörige von Organen öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten oder von ihnen beeinflusster privatrechtlicher Gesellschaften oder bei sonstigen 
Mitarbeitern öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten oder von diesen beeinflusster privatrechtlicher 
Gesellschaften. Die in Absatz 1 Nrn. 2 bis 30 aufgeführten Mitglieder dürfen nicht Mitglied des 
Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Union sein, einem 
Gesetzgebungsorgan oder der Regierung des Bundes oder einer Landesregierung, die in Absatz 1 Nrn. 
3 bis 30 aufgeführten Mitglieder nicht dem Landtag angehören. 

(…) 
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18.14 Sachsen-Anhalt 

18.14.1 Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MedienG LSA) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2013 (GVBL. LSA 2013, 2, 3) 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

(…) 

21. Information: 

insbesondere Nachrichten und Zeitgeschehen, politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, 
Religiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches; 

(…) 

23.  Kultur: 

insbesondere Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, 
Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und Kino; 

(…)  

§ 3 Programmgrundsätze 

(…) 

(2) Die Rundfunkprogramme dürfen 

1. die Würde des Menschen sowie die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung nicht 
verletzen, 

2. die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Ehe und Familie, vor der 
Gleichstellung von Mann und Frau, vor der sexuellen Identität sowie vor dem Glauben und der 
Meinung anderer nicht beeinträchtigen und 

3. sich nicht gegen die internationale Verständigung, den Frieden und die soziale Gerechtigkeit 
wenden. 

Für bundesweit verbreiteten Rundfunk gilt anstelle des Satzes 1 die Regelung des § 41 Abs. 1 Satz 2 
und 3 des Rundfunkstaatsvertrages. 

(…) 

 

§ 10 Sicherung der Meinungsvielfalt im landesweit verbreiteten Rundfunk 

(1) Die Rundfunkprogramme, die in Sachsen-Anhalt verbreitet werden, müssen in ihrer Gesamtheit 
die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
angemessen zu Wort kommen lassen. Die Gesamtheit der Rundfunkprogramme darf nicht einseitig 
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einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer Weltanschauung 
dienen. 

(…) 

(4) Ein Antragsteller, der im Falle der Erteilung einer Zulassung an ihn jeweils einziger privater 
Veranstalter von Hörfunk oder Fernsehen in Sachsen-Anhalt sein würde, muss nach seinem 
Programmschema, nach seinen Programmgrundsätzen und nach der Organisation der 
Programmgestaltung, insbesondere durch Bildung eines Programmbeirats aus Vertretern der in 
Sachsen-Anhalt vorhandenen wesentlichen Meinungsrichtungen, die Gewähr dafür bieten, dass in 
seinem Rundfunkprogramm die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 
Kräfte und Gruppen angemessen zu Wort kommen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei dem 
Rundfunkveranstalter um eine Gesellschaft oder um eine nicht rechtsfähige Vereinigung des 
Privatrechts handelt, wenn dieser Gesellschaft oder Vereinigung mehrere Personen angehören und 
wenn durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Einfluss einer dieser Personen auf den Inhalt 
des Rundfunkprogramms ausgeschlossen ist. 

(…) 

Abschnitt 2 Zulassung  

§ 12 Zulassungserfordernis  

(1) Wer als privater Rundfunkveranstalter im Land Sachsen-Anhalt Rundfunk veranstalten will, bedarf 
der Zulassung durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Die Zulassung eines Veranstalters von 
bundesweit verbreitetem Rundfunk richtet sich nach den Regelungen der §§ 20a bis 39 des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) Absatz 1 gilt für Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften sowie für 
öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften entsprechend. 

(…) 

§ 14 Persönliche Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Die Zulassung darf nur erteilt werden: 

(…) 

2.  

den Kirchen und den anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften oder öffentlich-
rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften, 

(…) 

 

Abschnitt 4 Pflichten der Rundfunkveranstalter 

§ 29 Sendezeit für Dritte 

(…) 
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(2) In Sachsen-Anhalt zugelassene Rundfunkveranstalter haben den Kirchen und den anderen in 
Sachsen-Anhalt bestehenden öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften angemessene 
Sendezeiten und -plätze für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie 
sonstiger religiöser Sendungen einzuräumen. Diese Verpflichtung gilt nicht für lokale oder regionale 
Rundfunkprogramme sowie für Offene Kanäle, nicht kommerziellen lokalen Hörfunk und für 
Einrichtungs- und Ereignisrundfunk. Die Rundfunkveranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. 

(…) 

Abschnitt 5 Übertragungskapazität  

Abschnitt 6 Medienanstalt Sachsen-Anhalt 

§ 42 Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung  

(1) Die Versammlung besteht aus mindestens 25 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

(…) 

3. ein Mitglied die evangelischen Landeskirchen, die auf dem Territorium des Landes Sachsen-Anhalt 
bestehen, 

4. ein Mitglied die römisch-katholische Kirche, 

5. ein Mitglied die jüdischen Gemeinden, 

(…) 

11. ein Mitglied die Vereinigung der Opfer des Nationalsozialismus, 

(…) 

§ 51 Finanzierung durch Rundfunkgebühren und durch Verwaltungskosten  

(…) 

(4) Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhebt Verwaltungskosten für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz aufgrund einer von ihr zu erlassenden Kostensatzung. Für Amtshandlungen nach Maßgabe der 
§§ 35 und 36 des Rundfunkstaatsvertrages und nach Maßgabe der §§ 16 und 20 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages erhebt die Medienanstalt Sachsen-Anhalt Verwaltungskosten auf 
der Grundlage von ihr nach Maßgabe von § 35 Abs. 10 und 11 des Rundfunkstaatsvertrages zu 
erlassender Satzungen. Im Übrigen sind die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Kirchen und die anderen 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und die öffentlich-rechtlichen 
Weltanschauungsgemeinschaften nicht gebührenbefreit sind. Satzungen der Medienanstalt Sachsen-
Anhalt nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde 
und des Ministeriums der Finanzen. 

Abschnitt 8 Ordnungswidrigkeiten 

§ 63 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von privatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 
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(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 des Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder 
Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

(…) 

12. entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages Übertragungen 
von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

 

(…) 

26. entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 7 Abs. 9 des Rundfunkstaatsvertrages, Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

27. entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 7a Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages, in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

18.14.2 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 
(Rundfunkstaatsvertrag - RStV -) 

Vom 31.08.1991 (GVBl. LSA 1991, 478), mehrfach geändert durch Gesetz vom 15.11.2011 
(GVBl. LSA 2011 S. 824, 834) 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

(…) 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, 
politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Religiöses, Sport, Regionales, 
Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschichtliches, 

(…) 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und 
Kino, 
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(…) 

§ 3 Allgemeine Grundsätze  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter 
Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; 
die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinungen anderer zu stärken. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der 
Angebote sowie § 41 dieses Staatsvertrages bleiben unberührt. 

(…) 

§ 5 Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 12 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

(…) 

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 42 bleibt 
unberührt. 

(…) 

§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(…) 
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§ 8 Sponsoring 

(…) 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt. 

(…) 

II. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 15 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 

(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

III. Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfunk 

5. Unterabschnitt Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte 

§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme 
haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
anderer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 42 Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

6. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 44 Zulässige Produktplatzierung  

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 
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(…) 

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten 
handelt. 

(…) 

IV. Abschnitt Revision, Ordnungswidrigkeiten 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk 
vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

11. entgegen § 7 a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

(…) 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

(…) 

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, 
weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines 
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
integriert, 

(…) 

V. Abschnitt Übertragungskapazitäten  

§ 51a Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private Anbieter durch die 
zustände Landesmedienanstalt  

(…) 

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu bestimmenden 
angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene Aufteilung 
voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt, weist die zuständige 
Landesmedienanstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, 
dass sein Angebot 

(…) 
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3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.15 Schleswig-Holstein 

Gesetz zum Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-
Holstein 

Vom  21.02.2007 (GVOBl. 2007, 108), mehrfach geändert durch Art. 1 des Staatsvertrages 
vom 02.02.2011 (GVOBl. S. 116) 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 3 Programmaufgabe 

(1) Rundfunkprogramme nach diesem Staatsvertrag sollen in ihrer Gesamtheit und als Teil des dualen 
Rundfunksystems zur Information und Meinungsbildung beitragen, der Bildung, Beratung und 
Unterhaltung dienen und dadurch dem kulturellen Auftrag des Rundfunks entsprechen. 
Rundfunkveranstalter erfüllen dadurch eine öffentliche Aufgabe, dass sie Nachrichten beschaffen und 
verbreiten, Stellung nehmen und Kritik üben. Die Sendungen dürfen nicht einseitig einer Partei, einem 
Bekenntnis, einer Weltanschauung oder einer sonstigen Gruppe dienen. Die Erfüllung der 
Programmaufgabe erfolgt in eigener Verantwortung des Rundfunkveranstalters.  

(…) 

§ 4 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen 

(…) 

(2) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die Würde des Menschen sowie 
die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen auf ein 
diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken, zu sozialer Gerechtigkeit und zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen sowie die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit anderer stärken und zur Förderung von Minderheiten beitragen. 

(…) 

§ 13 Besondere Sendezeiten 

(…) 

(2) Von dem Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms oder eines Ländervollprogramms sind 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, der Katholischen Kirche und der Jüdischen 
Gemeinde auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. 
Andere in den Ländern verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können 
angemessen berücksichtigt werden. 

(…) 
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Dritter Abschnitt Finanzierung des privaten Rundfunks 

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen  

(…) 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme von Kirchen und Hochschulen sowie Einrichtungen der Medienausbildung, an deren 
gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 
des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische 
öffentliche oder staatliche Stellen entsprechend. 

Fünfter Abschnitt Plattformen und Übertragungskapazitäten 

2. Unterabschnitt Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten 

§ 26 Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten für privaten Rundfunk und 
Telemedien 

(…) 

(6) Lässt sich innerhalb der bestimmten Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die vorgesehene 
Aufteilung voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und der Angebotsvielfalt, weist die 
Anstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass sein 
Angebot 

(…) 

3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen lässt. 

(…) 

18.16 Thüringen 

18.16.1 Thüringer Gesetz zu dem Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag und zu 
dem Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 

„Deutschlandradio“   
Vom 22.12.1993 (GVBl. 1993, 845), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 15. bis 21.12.2010 (GVBl. 2011 S. 479, 487) 

II. Abschnitt Vorschriften für die Sendungen 

§ 6 Gestaltung der Sendungen 

(…) 

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland 
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fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung 
unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 

§ 11 Anspruch auf Sendezeit  

(…) 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen und 
weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und 
Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren. 

 

 

IV. Abschnitt Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 21 Zusammensetzung des Hörfunkrates  

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich 

(…) 

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland, 

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche, 

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

(…) 

18.16.2 41. Thüringer Landesmediengesetz (ThürLMG)   
In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (GVBl. 2003, 117), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2008 (GVBl. S. 219) 

Zweiter Teil Besondere Bestimmungen 

Erster Abschnitt Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern  

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen 

(…) 

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden: 

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen und anderer öffentlich-
rechtlicher Religionsgesellschaften im Sinne des Artikels 140 des Grundgesetzes und der Hochschulen 
des Landes, 
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(…) 

Zweiter Abschnitt Rundfunkversorgung und Programmanforderungen 

§ 12a Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die 
öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa 
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(…) 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen mit 
entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(…) 

§ 13 Programmgrundsätze 

(1) Für alle Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Programme haben die 
Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer 
zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, die internationale 
Verständigung und die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland zu fördern und auf ein 
diskriminierungsfreies Miteinander hinzuwirken. Die Bestimmungen der allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(…) 

§ 14 Grundsätze der Vielfaltssicherung  

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(…) 

§ 19 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

(…) 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen 
wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen. 

(…) 
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Dritter Abschnitt Besondere Pflichten und Informationsrechte der Veranstalter 

§ 26 Sendezeit für Dritte 

(1) Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf 
Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(…) 

Vierter Abschnitt Finanzierung des privaten Rundfunks und des Bürgerrundfunks 

§ 28 Inhalte von Werbung und Teleshopping, Kennzeichnung  

(…) 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für 
Teleshopping entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von 
Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. § 26 bleibt 
unberührt. 

§ 29 Einfügung von Werbung und Teleshopping  

(1) Übertragungen von Gottesdiensten und Sendungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping unterbrochen werden. Unmittelbar vor und nach Übertragungen von Gottesdiensten sind 
Werbung und Teleshopping unzulässig. 

(…) 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, 
Dokumentarfilme und Sendungen religiösen Inhalts, die eine programmierte Sendezeit von weniger 
als 30 Minuten haben, nicht durch Werbung oder Teleshopping unterbrochen werden. Beträgt ihre 
programmierte Sendezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestimmungen der vorangegangenen 
Absätze. 

(…) 

Siebter Abschnitt Landesmedienanstalt  

§ 45 Zusammensetzung und Amtszeit der Versammlung  

(1) Die Versammlung vertritt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die Interessen der Allgemeinheit. 
Zur Anstaltsversammlung entsenden je einen Vertreter: 

1. die evangelischen Kirchen, 

2. die katholische Kirche, 

3. die jüdischen Gemeinden, 

(…) 
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Dritter Teil Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 62 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

(…) 

7. als Veranstalter 

(…) 

c) Sendungen entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, die unzulässig sind, weil sie Menschen, die 
sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne 
dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung vorliegt, 

d) Sendungen entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 5 verbreitet, die unzulässig sind, weil sie in sonstiger Weise 
die Menschenwürde verletzen, 

(…) 

12. als Veranstalter 

g) entgegen § 28 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping politischer oder religiöser Art verbreitet, 

13. als Veranstalter 

a) entgegen § 29 Abs. 1 Gottesdienste und Sendungen für Kinder durch Werbung oder Teleshopping 
unterbricht, 

(…) 

19. Nationalsozialismus  

19.1 Bundesrepublik Deutschland 

19.1.1 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz – BEG) 

Vom 18.09.1953 (BGBl I 1953, 1387), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl I, 
2586) 

 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

Erster Titel Anspruch auf Entschädigung 

In Anerkennung der Tatsache, daß Personen, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, Unrecht geschehen ist, daß der aus 
Überzeugung oder um des Glaubens oder des Gewissens willen gegen die nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft geleistete Widerstand ein Verdienst um das Wohl des Deutschen Volkes und Staates 
war und daß auch demokratische, religiöse und wirtschaftliche Organisationen durch die 
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nationalsozialistische Gewaltherrschaft rechtswidrig geschädigt worden sind, hat der Bundestag mit 
Zustimmung des Bundesrates das nachstehende Gesetz beschlossen: 

Zweiter Abschnitt Schadenstatbestände 

Dritter Titel Schaden an Freiheit 

3. Unselbständige Berufe 

C. Dienst bei Religionsgesellschaften 

§ 112 

§§ 109, 110, 88 finden auf Verfolgte, die im Dienst von Religionsgesellschaften oder jüdischen 
öffentlichen Einrichtungen gestanden haben und in diesem Dienst geschädigt worden sind, sowie auf 
ihre Hinterbliebenen entsprechende Anwendung. Der Anspruch auf Entschädigung besteht auch für 
die Zeit nach dem 1. April 1950, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an laufende Bezüge 
auf Grund des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt werden. 

Dritter Abschnitt Besondere Vorschriften für juristische Personen, Anstalten oder 
Personenvereinigungen 

§ 146 

(…) 

(2) Gemeinschaften, die Einrichtungen von Religionsgesellschaften oder von diesen anerkannt sind 
und deren Angehörige sich verpflichtet haben, durch ihre Arbeit nicht für sich, sondern für die 
Gemeinschaft zu erwerben, können als Schaden an Vermögen auch den Schaden geltend machen, der 
der Gemeinschaft durch den Ausfall der Arbeitstätigkeit ihrer Angehörigen entstanden ist. Ein 
Anspruch des Angehörigen der Gemeinschaft für Schaden im beruflichen Fortkommen für eine von 
ihm für die Gemeinschaft ausgeübte Arbeitstätigkeit entfällt, wenn die Gemeinschaft hierfür 
Entschädigung nach Satz 1 erhalten hat.  

(3) Für Ausfälle an Beiträgen, Spenden und ähnlichen Einnahmen wird eine Entschädigung nicht 
geleistet. 

§ 148 

(1) Die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 gelten auch für die Ansprüche einer juristischen 
Person, Anstalt oder Personenvereinigung oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger.  

(2) Zugunsten von verfolgten Religionsgesellschaften und ihren Einrichtungen oder deren Rechts- 
oder Zwecknachfolger gelten die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand, für den ein Anspruch auf Entschädigung wegen Schadens an Eigentum oder 
wegen Schadens an Vermögen besteht. Im Falle des § 146 Abs. 2 gilt der Höchstbetrag des § 58 für 
den Gesamtschaden, der dem einzelnen Rechtsträger entstanden ist.  

(3) Der Höchstbetrag kann überschritten werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der 
Religionsgesellschaften oder ihrer Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist. Daß die Voraussetzungen für eine Überschreitung 
des Höchstbetrages vorliegen, ist von den Religionsgesellschaften oder ihren Einrichtungen oder deren 
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Rechts- oder Zwecknachfolger geltend zu machen; der den Höchstbetrag überschreitende Betrag ist an 
die Religionsgesellschaften oder ihre Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger zu 
leisten. § 142 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

 

 

19.1.2 Drittes Gesetz zur Änderung des Bundesergänzungsgesetzes zur 
Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEGÄngG 3) 

Vom 29.06.1956 (BGBl I 1956, 559), zuletzt geändert durch Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 22.10.1974 (BGBl I 1974, 3340) 

Art III Übergangsvorschriften 

(…) 

5.  Ist vor Verkündung des Änderungsgesetzes mit den in § 53 des Bundesentschädigungsgesetzes 
genannten Nachfolgeorganisationen ein Vergleich über die Entschädigung für Schaden an Eigentum 
oder für Schaden an Vermögen verfolgter Religionsgesellschaften abgeschlossen worden, so sind 
damit auch die Ansprüche der verfolgten Religionsgesellschaften sowie ihrer Rechts- oder 
Zwecknachfolger nach §§ 142 bis 148 des Bundesentschädigungsgesetzes abgegolten. 

(…) 

19.1.3 Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf 
besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr 

rückgängig gemacht werden können (Ausgleichsleistungsgesetz – AusglLeistG) 
Vom 13.07.2004 (BGBl I 2004, 1665), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2011 

(BGBl I 2011, 450) 

§ 5 Rückgabe beweglicher Sachen 

(1) Bewegliche, nicht in einen Einheitswert einbezogene Sachen sind zurückzuübertragen. Die 
Rückübertragung ist ausgeschlossen, wenn dies von der Natur der Sache her nicht mehr möglich ist 
oder natürliche Personen, Religionsgemeinschaften oder gemeinnützige Stiftungen in redlicher Weise 
an dem Vermögenswert Eigentum erworben haben. 

(…) 

19.1.4 Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz – VermG) 
Vom 09.02.2005 (BGBl I 2005, 205) (neugefasst), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

01.10.2013 (BGBl. I 3719) 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(6) Dieses Gesetz ist entsprechend auf vermögensrechtliche Ansprüche von Bürgern und 
Vereinigungen anzuwenden, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus rassischen, 
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen 
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infolge von Zwangsverkäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben. Zugunsten des 
Berechtigten wird ein verfolgungsbedingter Vermögensverlust nach Maßgabe des II. Abschnitts der 
Anordnung BK/O (49) 180 der Alliierten Kommandantur Berlin vom 26. Juli 1949 (VOBl. für Groß-
Berlin I S. 221) vermutet.  

(…) 

Abschnitt II Rückübertragung von Vermögenswerten 

§ 4 Ausschluss der Rückübertragung 

(…) 

(2) Die Rückübertragung ist ferner ausgeschlossen, wenn natürliche Personen, 
Religionsgemeinschaften oder gemeinnützige Stiftungen nach dem 8. Mai 1945 in redlicher Weise an 
dem Vermögenswert Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte erworben haben. Dies gilt bei der 
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht, sofern das dem Erwerb zugrundeliegende 
Rechtsgeschäft nach dem 18. Oktober 1989 ohne Zustimmung des Berechtigten geschlossen worden 
ist, es sei denn, dass  

a) der Erwerb vor dem 19. Oktober 1989 schriftlich beantragt oder sonst aktenkundig angebahnt 
worden ist, 

b) der Erwerb auf der Grundlage des § 1 des Gesetzes über den Verkauf volkseigener Gebäude vom 7. 
März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 157) erfolgte oder 

c) der Erwerber vor dem 19. Oktober 1989 in einem wesentlichen Umfang werterhöhende oder 
substanzerhaltende Investitionen vorgenommen hat. 

(…) 

§ 7 Wertausgleich 

(…) 

(2) Werterhöhungen, die eine natürliche Person, Religionsgemeinschaft oder gemeinnützige Stiftung 
als gegenwärtig Verfügungsberechtigter bis zum 2. Oktober 1990 an dem Vermögenswert 
herbeigeführt hat, sind vom Berechtigten mit dem objektiven Wert zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Rückübertragung des Eigentums auszugleichen. Dies gilt entsprechend, wenn der 
Verfügungsberechtigte das Eigentum an einem Gebäude gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 und 3 verliert.  

(…) 

(8) Ansprüche nach den Absätzen 2 und 7 sind nicht im Verfahren nach Abschnitt VI geltend zu 
machen. Die Ansprüche erlöschen, wenn sie nicht binnen eines Jahres seit dem Eintritt der 
Bestandskraft des Bescheides über die Rückübertragung des Eigentums schriftlich geltend gemacht 
worden sind, jedoch nicht vor dem 1. August 1999. Für Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte 
zuständig, in deren Bezirk sich der Vermögenswert ganz oder überwiegend befindet. 
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19.2 Baden-Württemberg 

19.2.1 Württ.-bad. Gesetz Nr. 28 zur Ahndung nationalsozialistischer Straftaten 
Vom 31.05.1946 (Württ.-bad. RegBl. 1946, 171) 

Art. 1 

Verbrechen und Vergehen, insbesondere Verbrechen und Vergehen, die mit Gewalttaten und 
Verfolgungen aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Gründen verbunden sind und die 
während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischen, rassischen oder 
religionsfeindlichen Gründen nicht bestraft wurden, sind zu verfolgen, wenn Grundsätze der 
Gerechtigkeit, insbesondere die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die nachträgliche Sühne verlangen. 

Art. 3 

Bis zum Ablauf von 12 Monaten seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ist unter den Voraussetzungen 
des Art. 1 auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Verfahren zu Ungunsten des Täters wieder 
aufzunehmen, wenn aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Gründen zu Unrecht die 
Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, die Hauptverhandlung nicht angeordnet oder der Täter 
außer Verfolgung gesetzt wurde. 

19.2.2 Württ.-bad. Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus (BefrG WB) 

Vom 05.03.1946 (Württ.-bad. RegBl. 1946, 71), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.07.1983 (GBl. S. 265) 

I. Abschnitt 

Aktivisten 

Artikel 7 

(…) 

(2) Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist: 

(…) 

5. wer im Dienst des Nationalsozialismus hetzerisch oder gewalttätig gegen Kirchen, 
Religionsgemeinschaften oder weltanschauliche Vereinigungen aufgetreten ist; 

 (…) 

8. wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant die Einleitung eines Verfahrens zum Schaden 
eines anderen wegen seiner Rasse, Religion oder seiner politischen Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus oder wegen Zuwiderhandlungen gegen nationalsozialistische Vorschriften 
herbeigeführt oder herbeizuführen versucht hat; 

(…) 
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II. Abschnitt Verfahren vor der Kammer 

Artikel 39 

Bei der Entscheidung über die Zuweisung des Betroffenen in die Gruppen Verantwortlicher 
berücksichtigt die Kammer insbesondere: 

(…) 

(2) Zu Gunsten des Betroffenen: 

(…) 

1. nachweisbare regelmäßige öffentliche Teilnahme an den Veranstaltungen einer anerkannten 
Religionsgesellschaft, sofern klar erwiesen ist, daß diese Teilnahme eine Ablehnung des 
Nationalsozialismus bedeutete; 

(…) 

19.3 Bayern 

Gesetz Nr. 22 zur Ahndung nationalsozialistischer Straftaten [von Bayern] 
Vom 31.05.1946 (BayBS III, 151) 

Art. 1 

Verbrechen und Vergehen, insbesondere Verbrechen und Vergehen, die mit Gewalttaten und 
Verfolgungen aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Gründen verbunden sind und die 
während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischen, rassischen oder 
religionsfeindlichen Gründen nicht bestraft wurden, sind zu verfolgen, wenn Grundsätze der 
Gerechtigkeit, insbesondere die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die nachträgliche Sühne verlangen. 

19.4 Berlin 

Gesetz über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus in der 
Bekanntmachung [für Berlin] 

Vom 10.01.1951 in der Fassung vom 21.02.1952 (GVBl. 1952, 116), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.03.2009 (GVBl. S. 709) 

I. Allgemeine Vorschriften 

1. Wiedergutmachungsanspruch 

§ 1 

Personen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 aus Gründen der Rasse, Religion, 
Weltanschauung oder politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus durch 
nationalsozialistische Maßnahmen an Gesundheit, Freiheit, Vermögen oder wirtschaftlichem 
Fortkommen Schaden erlitten haben, steht ein Anspruch auf Entschädigung nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zu. 

(…) 
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§ 4 

Zum Zwecke der Wiedergutmachung bereits bewirkte Leistungen sind, soweit nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist, auf den Wiedergutmachungsanspruch anzurechnen. Als solche Leistungen sind 
auch Vorteile anzusehen, die der Berechtigte im Hinblick auf seine Verfolgung sich verschafft oder 
erhalten hat. 

(…) 

2. Wiedergutmachungspflicht 

§ 7 

(1) Die einem Wiedergutmachungsberechtigten gegen den nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts Wiedergutmachungspflichtigen zustehenden Ansprüche werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(2) Die einem Wiedergutmachungspflichtigen auf Grund einer Wiedergutmachungsleistung gegen 
Dritte zustehenden Ansprüche bemessen sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Die Einrede der Verjährung kann vor Ablauf von drei Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht erhoben werden. 

§ 8 

(1) Unbeschadet der Vorschrift des § 7 gewährt Berlin Wiedergutmachung, wenn der durch die 
Verfolgung Geschädigte 

1. am 1. Januar 1947 seinen rechtmäßigen Wohnsitz in Groß-Berlin hatte und bei dem Inkrafttreten 
des Gesetzes im Gebiet von Berlin (West) oder im Bundesgebiet oder im Ausland gehabt hat, oder 

2. in der Zeit vom 1. Januar 1947 bis zum 31. Dezember 1949 als Vertriebener in Groß-Berlin die 
unbefristete Zuzugsgenehmigung erhalten hat. Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger 
oder deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-
Linie oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1937 hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges 
infolge Vertreibung (Flucht, Ausweisung oder Aussiedlung) verloren hat, sofern er seinen ersten 
Wohnsitz in Groß-Berlin begründet hat, oder 

3. vor dem 1. Januar 1947 gestorben, ausgewandert, deportiert oder ausgewiesen worden ist, aber 
seinen letzten inländischen Wohnsitz in Groß-Berlin hatte, es sei denn, daß der 
Wiedergutmachungsanspruch auf Grund der im Bundesgebiet bestehenden Gesetze gegen den Bund 
oder ein deutsches Land geltend gemacht werden kann, oder 

4. vor dem 1. Januar 1947 aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie aus Gründen des § 1 
ausgewandert ist, nach dem 8. Mai 1945 in seine Heimt nicht zurückkehren konnte und seinen ersten 
inländischen Wohnsitz bis zum 31. Dezember 1949 in Groß-Berlin genommen hat. 

(2) Die Vorschriften des § 15 Abs. 2 Ziff. 3, § 16 Abs. 2, § 21, § 28 Abs. 1 Satz 3 bleiben unberührt. 

(3) Für Schäden an Grundstücken gewährt Berlin Wiedergutmachung ohne Rücksicht auf den 
rechtmäßigen Wohnsitz des Geschädigten, wenn das Grundstück im Gebiete von Berlin (West) 
gelegen ist. 
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(4) In besonderen Härtefällen kann, auch wenn die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 nicht vorliegen, 
Wiedergutmachung gewährt werden, wenn der Geschädigte bis zum 9. Februar 1952 seinen 
rechtmäßigen Wohnsitz in Berlin (West) genommen hat. 

(5) Berlin bleibt vorbehalten, von den übrigen beteiligten Ländern oder einer etwaigen 
staatsrechtlichen Gesamtheit anteilmäßigen Ersatz seiner Wiedergutmachungsleistung zu verlangen. 

(…) 

§ 9 

(1) Der Wiedergutmachungsberechtigte kann in den Fällen des § 8 von Berlin Festsetzung des ihm 
erwachsenen Schadens und Wiedergutmachung verlangen, ohne daß es einer vorherigen 
Geltendmachung des Anspruchs gegen einen nach § 7 Wiedergutmachungspflichtigen bedarf. Er hat 
jedoch Berlin alle ihm bekannten Anhaltspunkte zur Ermittlung des Wiedergutmachungspflichtigen 
anzugeben und bei dessen Ermittlung mitzuwirken, soweit ihm dies nach seinen persönlichen 
Verhältnissen zumutbar ist. Auf Verlangen von Berlin hat er die Richtigkeit seiner Angaben durch Eid 
oder Versicherung an Eidesstatt zu bekräftigen; Berlin kann die Wiedergutmachung ablehnen, solange 
und soweit der Wiedergutmachungsberechtigte dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nachkommt. 

(2) Die Wiedergutmachungsleistungen Berlins beschränken sich auf die im Abschnitt II dieses 
Gesetzes bestimmten Leistungen. 

(3) Soweit die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über unerlaubte Handlungen dem 
Wiedergutmachungsberechtigten weitergehende Ansprüche gewähren, kann dieser sie gegen den 
Wiedergutmachungspflichtigen (§ 7) geltend machen. Der Wiedergutmachungspflichtige kann sich 
nicht darauf berufen, daß seine Handlungsweise allein schon deshalb nicht rechtswidrig gewesen sei, 
weil sie allgemeinen Anschauungen entsprochen habe, die eine Schlechterstellung einzelner wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, ihrer politischen Auffassung oder ihrer politischen Gegnerschaft 
gegen den Nationalsozialismus zum Inhalt hatten. 

Ein Beamter kann sich nicht darauf berufen daß nach allgemeinen Vorschriften an seiner Stelle das 
Reich oder eine sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts haftet. 

(4) Leistet Berlin Wiedergutmachung, so geht insoweit der Anspruch des 
Wiedergutmachungsberechtigten gegen den Wiedergutmachungspflichtigen auf Berlin über; dies gilt 
auch für bereits bewirkte vorläufige Wiedergutmachungsleistungen (§ 4). Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Wiedergutmachungsberechtigten geltend gemacht werden. 

(…) 

II. Wiedergutmachungsfälle 

1. Schaden an Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit 

§ 15 

(1) Schaden an Leben ist wiedergutzumachen, wenn der Verfolgte (§ 1) im ursächlichen 
Zusammenhang mit in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 liegenden 
Verfolgungsmaßnahmen getötet oder in den Tod getrieben worden ist. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen wird zugunsten des Wiedergutmachungsberechtigten vermutet, wenn der Verfolgte 
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während der Deportation, während einer politischen Haft (§ 17 Abs. 2), während einer Zwangsarbeit 
oder im Anschluß an diese Tatbestände gestorben ist. 

(2) Berlin gewährt Wiedergutmachung, wenn 

1. Der Verfolgte (Absatz 1) seinen letzten rechtmäßigen Wohnsitz in Groß-Berlin hatte (§ 8 Abs. 1 
Ziff. 3), oder 

2. auf den Hinterbliebenen (Absatz 3) die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 zutreffen, oder 

3. der Hinterbliebene im Zeitpunkt der förmlichen Erhebung des Anspruchs (§ 43) seinen 
rechtmäßigen Wohnsitz in Berlin (West) hat. 

(3) Die Wiedergutmachung erfolgt durch Gewährung von Geldrenten an folgenden Personenkreis 
(Hinterbliebene): 

1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem Tode. Der Witwe ist die 
Lebensgefährtin des Verfolgten gleichgestellt; 

2. eheliche, für ehelich erklärte, uneheliche und an Kindes Statt angenommene Kinder des Verfolgten 
(Waisen). Die Rente wird der Waise bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, längstens bis zum 
Ablauf des Monats ihrer Verheiratung gewährt. Hat die Waise bei Vollendung des 18. Lebensjahres 
die Schul- oder Berufsausbildung noch nicht beendet, so kann Rente bis zur Vollendung des 24. 
Lebensjahres gewährt werden. Ist die Waise bei Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körperlicher 
oder geistiger Gebrechen außerstande, sich selbst zu unterhalten, so kann Rente gewährt werden, 
solange dieser Zustand dauert; 

3. elternlose Enkel nach Maßgabe der Ziffer 2; 

4. Witwer und Verwandte der aufsteigenden Linie nach Eintritt der Bedürftigkeit für deren Dauer. Die 
Vorschriften der Ziffer 1 Satz 2 und 3 finden auf den Witwer entsprechend Anwendung. 

Die im Zeitpunkt des Todes des Berechtigten bereits erwachsenen Rentenansprüche sind vererblich. 
(…) 

(…) 

§ 17 

(1) Entziehung der Freiheit ist wiedergutzumachen, wenn ein Verfolgter (§ 1) in der Zeit zwischen 
dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 im Zuge der Verfolgung in politischer Haft gehalten 
wurde, gleichviel, wo die Haft verhängt oder vollzogen wurde. 

(2) Als Haft im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Freiheitsentzug aus Gründen politischer, rassischer oder 
religiöser Verfolgung. Als Freiheitsentzug gilt auch 

a) Verbringung in besondere Härtelager unter haftähnlichen Bedingungen, 

b) Einreihung in ein Strafbataillon, 

c) illegales Leben, sofern es wegen einer Gefahr für Leib und Leben oder für die persönliche Freiheit 
notwendig war, 

d) Zwangsaufenthalt in einem Ghetto. 
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(3) Bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 erfüllt sind, so kann die 
Wiedergutmachungsbehörde die Gewährung der Entschädigung (Absatz 4) davon abhängig machen, 
daß die Verurteilung zuvor nach einer zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der 
Strafrechtspflege erlassenen gesetzlichen Bestimmung aufgehoben oder geändert worden ist. 

(4) Berlin gewährt in den Fällen der Abs. 1 bis 3 unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 als 
Wiedergutmachung eine Geldentschädigung. Diese beträgt für jeden Tag der Haftzeit 5 DM-West mit 
der Maßgabe, daß eine Entschädigung für Freiheitsentzug unter 1 Monat nicht erfolgt. 

(5) Der Anspruch auf die Geldentschädigung ist nicht vererblich. Ist jedoch ein Verfolgter nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes verstorben, so können die Hinterbliebenen (§ 15 Abs. 3) den Anspruch 
geltend machen. 

(…) 

3. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 

§ 22143 

 (1) Schaden, den ein Verfolgter (§ 1) im wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat, wird erstattet, 
sofern er innerhalb der Reichsgrenzen nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 entstanden ist. Als 
Schaden im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Auswirkung von Ausnahmegesetzen gegenüber dem 
Verfolgten. 

1. in seiner beruflichen Laufbahn und im öffentlichen oder privaten Dienst, 

2. in seiner freiberuflichen Tätigkeit, 

3. in seiner land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Tätigkeit. 

(2) Schaden, der nur geringfügig ist, wird nicht erstattet. 

(3) Ausnahmegesetze im Sinne von Abs. 1 sind insbesondere 

1. das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (RGBl. I S. 175) in 
der Fassung der Gesetze vom 23. Juni, 20. Juli und 22. September 1933 (RGBl. I S. 389, 518, 655), 
vom 22. März, 11. Juli und 26. September 1934 (RGBl. I S. 203, 604, 845) sowie der Verordnung vom 
16. April 1940 (RGBl. I S. 666) und des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 1935 (RGBl. I S. 
1146), 

2. das Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 6. Juli 1938 (RGBl. I S. 
823), 

3. die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. 
November 1938 (RGBl. I S. 1580), 

4. die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 (RGBl. I S. 
1709), 

                                                            
 

143 §§ 22 bis 31: hierzu vgl. Artikel III Absatz 2 des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 13. Dezember 1951 (GVBl. S. 1141). 
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5. die elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 (RGBl. I S. 722). 

(4) Dem Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen stehen die Schäden gleich, die durch Entziehung 
von Versorgungsrenten (§ 36) und durch Benachteiligung auf dem Gebiete der reichsgesetzlichen 
Sozialversicherung (§ 37) und der privaten Versicherung (§ 38) entstanden sind. 

(…) 

19.5 Bremen 

Gesetz über die Ahndung nationalsozialistischer Straftaten [Bremen] 
Vom 27.06.1947 (Brem. GBl. 1947, 83), zuletzt geändert durch B II e) Nr. 16 der 

Geschäftsverteilung des Senats vom 15.12.1971 (Brem. GBl. S. 235) 

Artikel 1 

Verbrechen und Vergehen, insbesondere Verbrechen und Vergehen, die mit Gewalttaten und 
Verfolgungen aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Gründen verbunden sind und die 
während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischen, rassischen öder 
religionsfeindlichen Gründen nicht bestraft wurden, sind zu verfolgen, wenn Grundsätze der 
Gerechtigkeit, insbesondere die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die nachträgliche Sühne verlangen. 

Artikel 2 

1. Die Verfolgung wird nicht dadurch gehindert, daß die Tat zu irgendeiner Zeit durch ein Gesetz, eine 
Verordnung, einen Erlaß oder einen Befehl der nationalsozialistischen Regierung oder eines ihrer 
Machthaber für straffrei oder nach ihrer Begehung für rechtens erklärt worden ist oder auf Grund 
behördlicher Anordnung die Einleitung eines Strafverfahrens unterblieb oder ein eingeleitetes 
Verfahren niedergeschlagen oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt wurde. 

2. Die Tatsache, daß jemand auf Befehl seiner Regierung oder seines Vorgesetzten gehandelt hat, 
befreit ihn auch nach diesem Gesetz nicht von der Verantwortlichkeit für eine Straftat; sie kann aber 
als strafmildernd berücksichtigt werden. 

3. Bei einer Strafverfolgung, einer Strafverhandlung oder einer Strafvollstreckung wegen einer der 
vorbezeichneten Straftaten stehen dem Angeklagten die Rechtsvorteile der Verjährung bezüglich der 
Zeitspanne vom 30. Januar 1933 bis zum 1. Juli 1945 nicht zu. Für diese Zeitspanne ist die Verjährung 
als gehemmt anzusehen. Ebensowenig stehen eine von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
gewährte Immunität, Begnadigung oder Amnestie der Strafverfolgung, Strafverhandlung oder späteren 
Vollstreckung einer ganz oder teilweise verbüßten Strafe im Wege. 

Artikel 3 

Bis zum Ablauf von zwölf Monaten seit, dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ist unter den 
Voraussetzungen des Artikels 1 auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Verfahren zuungunsten des 
Täters wieder aufzunehmen, wenn aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Gründen zu 
Unrecht die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, die Hauptverhandlung nicht angeordnet oder 
der Täter außer Verfolgung gesetzt wurde. 
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Artikel 4 

1. Für die Entscheidung nach Artikel 3 ist das Gericht zuständig, bei dem die Sache im ersten 
Rechtszuge anhängig war, oder das Gericht gleicher Zuständigkeit des Begehungsortes oder des 
Aufenthalts- oder Verwahrungsortes des Täters. An die Stelle der Wehrmachts-, Sonder- und 
Ausnahmegerichte tritt das zuständige ordentliche Gericht. 

2. Gegen den Beschluß ist die sofortige Beschwerde an das Oberlandesgericht zulässig. 

Artikel 5 

Die Staatsanwaltschaft wird nur tätig, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Auf Antrag des 
Verletzten kann auch das zuständige Gericht die Einleitung eines Verfahrens beschließen. 

Artikel 6 

Privatklage, Nebenklage und ein Verfahren gemäß § 172 StPO finden nicht statt. 

Artikel 7 

Die Ausführungsbestimmungen erläßt der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug. 

Artikel 8 

Das Gesetz tritt an dem auf seine Verkündung folgenden Tage in Kraft. 

Bremen, den 27. Juni 1947. 

Der Präsident des Senats 

I.V.: 

Spitta Bürgermeister 

19.6 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über die Anerkennung der Verfolgten und Geschädigten der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und über die Betreuung der Verfolgten 

[für Nordrhein-Westfalen] 
Vom 04.03.1952 (GV. NRW. 1952, 39), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 

08.12.2009 (GV. NRW. S. 765) 

Teil I Anerkennung 

§ 1 

Als Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sind anzuerkennen: 

1. Personen, die wegen ihres auf grundsätzlicher Gegnerschaft zum Nationalsozialismus beruhenden, 
aus Gründen der Politik, der Weltanschauung oder der Religion geführten Kampfes gegen das 
Aufkommen, die Machtergreifung, den Machtausbau oder den Bestand des Nationalsozialismus 
Verfolgung erlitten haben, 
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2. Personen, die Verfolgung erlitten haben wegen einer Tat, deretwegen Straffreiheit oder 
Strafherabsetzung auf Grund der Verordnung vom 3. Juni 1947 (VOBlBZ S. 68) gewährt worden ist 
und die nicht aus niedriger Gesinnung, sondern aus ablehnender Einstellung gegenüber der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, Partei oder Führung begangen worden ist. 

Kann der Nachweis der Gewährung von Straffreiheit oder Strafherabsetzung auf Grund der 
Verordnung vom 3. Juni 1947 nicht geführt werden, weil ein ordentliches Verfahren nicht eingeleitet 
oder dieses auf Grund anderer Bestimmungen eingestellt oder die Strafe erlassen oder herabgesetzt 
worden ist, so sind die Bestimmungen der Verordnung vom 3. Juni 1947 entsprechend anzuwenden, 

3. Personen, die einer durch den Nationalsozialismus aus Gründen der Politik, Rasse, Weltanschauung 
oder Religion verfolgten Personengruppe angehört haben oder in eine solche eingruppiert und 
deswegen verfolgt worden sind. 

§ 2 

Als Verfolgte sind ferner folgende Personen anzuerkennen: 

1. Verwandte und uneheliche Kinder, denen der Verfolgte (§ 1) auf Grund der §§ 1601 ff. bzw. 1708 
BGB nach bestem Können Unterhalt gewährt hat, wenn der Verfolgte mit ihnen bis zur Verfolgung in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt hat. Das gleiche gilt, wenn die häusliche Gemeinschaft vorher gegen 
den Willen der Betroffenen durch Maßnahmen der Behörden oder nationalsozialistischer Parteistellen 
aufgehoben oder die Aufhebung durch solche ihnen drohende Maßnahmen zwingend veranlaßt 
worden ist, 

2. der Ehegatte des Verfolgten, wenn die eheliche Gemeinschaft während der Verfolgung bestanden 
hat. Eine im gegenseitigen Einverständnis zum Zwecke der Tarnung durchgeführte Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft oder Lösung der Ehe steht der Anerkennung nicht entgegen, 

3. der Verlobte, wenn der Verbindung die Rechtswirkungen einer gesetzlichen Ehe auf Grund des 
Gesetzes über die Anerkennung freier Ehen rassisch und politisch Verfolgter vom 23. Juni 1950 
(BGBl. S. 226) zuerkannt worden sind und das Verlöbnis während der Verfolgung bestanden hat. 

§ 3 

(1) Als Verfolgung im Sinne des § 1 Ziffern 1 und 3 sind nur folgende Tatbestände anzusehen: 

1. Freiheitsentziehung. 

Als Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes gelten auch: 

a) Inhaftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederungen oder eine andere von ihr beauftragte Stelle, 

b) Aufenthalt in einer Wehrmachtsstrafeinheit, insbesondere in einem Bewährungs- oder 
Strafbataillon, 

c) Ghetto-Aufenthalt, 

d) Aufenthalt in einem Zwangsarbeitslager. 

2. Flucht ins Ausland, um sich nationalsozialistischen Verfolgungs- oder Unterdrückungsmaßnahmen 
zu entziehen, oder Ausweisung aus dem deutschen Staatsgebiet und an die Flucht oder Ausweisung 
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anschließender Aufenthalt im Ausland, wenn der Kampf gegen den Nationalsozialismus nachweislich 
weitergeführt worden ist. 

3. Illegales Leben. 

Illegales Leben liegt vor, wenn sich jemand in Gebieten, in denen die nationalsozialistische Herrschaft 
die Hoheitsgewalt unmittelbar oder durch militärische Besetzung ausübte, im Verborgenen 
aufgehalten hat, um hierdurch nationalsozialistischer Verfolgung aus den im § 1 genannten Gründen 
zu entgehen. 

4. Maßnahmen des Nationalsozialismus, die einen noch bestehenden nachhaltigen gesundheitlichen 
Schaden verursacht haben. 

(2) Die in Absatz 1 Ziffern 1 bis 3 aufgeführten Tatbestände gelten jedoch nur als Verfolgung im 
Sinne dieses Gesetzes, wenn sie einzeln oder insgesamt eine Dauer von mindestens 6 Monaten erreicht 
haben. 

(3) Juden im Sinne des § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 
(RGBl. I S. 1333) gelten als Verfolgte, auch wenn keiner der vorgenannten Tatbestände vorliegt, es sei 
denn, daß sie nicht wesentlich schlechter behandelt worden sind als die andere deutsche Bevölkerung. 
Als Juden gelten auch solche Personen, die, ohne Juden zu sein, als solche behandelt worden sind. 

§ 4 

Die im § 1 Ziff. 2 genannten Personen gelten nur dann als verfolgt, wenn die im § 3 Abs. 1 Ziff. 1, 2 
und 3 aufgeführten Tatbestände einzeln oder insgesamt mindestens 12 Monate gedauert haben. 

§ 5 

(1) Die im § 2 aufgeführten Personen gelten als verfolgt, wenn die Verfolgung des unmittelbar 
Betroffenen mindestens 3 Jahre gedauert hat. Bei kürzerer Dauer gilt dies nur, wenn 

1. die Verfolgung durch den damit ursächlich zusammenhängenden Tod beendet worden ist oder 

2. die im § 2 genannten Personen durch die Verfolgung einen noch bestehenden nachhaltigen 
gesundheitlichen Schaden erlitten haben. 

(2) Der nichtjüdische Teil einer Ehe oder einer Verbindung, der die Rechtswirkungen einer 
gesetzlichen Ehe auf Grund des Gesetzes vom 23. Juni 1950 zuerkannt worden sind, gilt als verfolgt, 
wenn er die Ehe nach dem 30. Januar 1933 oder die Verbindung nach dem 15. September 1935 bis 
zum 8. Mai 1945 oder bis zum Tode des jüdischen Teiles aufrechterhalten hat und der jüdische Teil 
anerkannt ist oder anzuerkennen wäre. Dies gilt nicht, sofern der nichtjüdische Teil nicht wesentlich 
schlechter behandelt worden ist als die andere deutsche Bevölkerung. 

§ 6 

(1) Nicht anzuerkennen sind solche Personen, die 

1. Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen waren oder einen Antrag auf Aufnahme in diese 
gestellt haben. Dies gilt nicht für diejenigen, die nach § 9 der Zweiten Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die Hitler-Jugend vom 25. März 1939 (RGBl. I S. 710) zur Aufnahme in die Hitler-
Jugend anzumelden waren, 
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2. dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet oder durch besondere Begünstigung durch die 
nationalsozialistische Regierung, die NSDAP, ihre Gliederungen oder angeschlossenen Verbände 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile erhalten haben, 

3. in der Absicht einer Förderung oder Unterstützung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu 
Verfolgungs- und Unterdrückungsmaßnahmen beigetragen oder beizutragen unternommen haben, 

4. in der Zeit vom 30. Januar 1928 bis 30. Januar 1933 wegen in dieser Zeit aus niedriger Gesinnung 
begangener Straftaten rechtskräftig zu einer Zuchthausstrafe oder mit Gefängnis von insgesamt 
mindestens einem Jahr verurteilt worden sind, 

5. in der Zeit vom 31. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 wegen einer oder mehrerer nach dem 30. Januar 
1928 aus niedriger Gesinnung begangener Straftaten zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt mehr als 
2 Jahren oder zu einer Zuchthausstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, 

6. nach dem 8. Mai 1945 wegen einer oder mehrerer aus niedriger Gesinnung begangener Straftaten 
einmal oder wiederholt von deutschen Gerichten zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt mehr als 6 
Monaten, von Militärgerichten zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr rechtskräftig verurteilt 
worden sind, 

7. als Gegner der Weimarer Republik in der Zeit vom 30. Januar 1928 bis 30. Januar 1933 wegen einer 
oder mehrerer in dieser Zeit begangener Straftaten, die sich gegen die verfassungsmäßige 
Grundordnung des demokratischen Staates richteten, einmal oder wiederholt zu einer Freiheitsstrafe 
von insgesamt mehr als 6 Monaten rechtskräftig verurteilt worden sind, es sei denn, daß sie ihre 
Gegnerschaft gegen die verfassungsmäßige Grundordnung des demokratischen Staates nachweisbar 
aufgegeben haben, 

8. die Grundrechte gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts verwirkt haben oder nach dem 23. Mai 1949 wegen 
einer oder mehrerer Straftaten, die sie nach diesem Zeitpunkt als Gegner einer freiheitlichen 
Demokratie begangen haben und die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung des demokratischen 
Staates, insbesondere gegen die Verfassungsgrundsätze des § 88 StGB richteten, zu einer 
Freiheitsstrafe von insgesamt mehr als 6 Monaten rechtskräftig verurteilt worden sind. 

(2) Die im Absatz 1 Ziffern 4, 5 und 7 genannten Ausschließungsgründe stehen der Anerkennung 
nicht entgegen, wenn die Verurteilungen auf Grund des Gesetzes über die beschränkte Auskunft aus 
dem Strafregister und die Tilgung von Strafvermerken vom 9. April 1920 (RGBl. S. 507) im 
Strafregister getilgt sind. 

§ 7 

(1) Eine Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 

1. die Angaben, auf welche die Anerkennung gegründet ist, unrichtig sind, oder 

2. der Anerkannte falsche Angaben gemacht oder die Anerkennung eines anderen vorsätzlich durch 
falsche Angaben unterstützt hat, oder 

3. nachträglich die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Ziff. 6 oder 8 eintreten. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Ziffern 1 und 2 ist der Widerruf mit Wirkung vom Tage der Anerkennung, 
im Falle des Absatzes 1 Ziffer 3 mit Wirkung vom Tage der strafbaren Handlung, die den Widerruf 
zur Folge hat, auszusprechen. 
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(3) Leistungen, die die Anerkennung zur Voraussetzung hatten, hat der Anerkannte im Falle des 
Absatzes 1 Ziffern 1 und 2 zurückzugewähren. Im Falle des Absatzes 1 Ziffer 3 beschränkt sich die 
Pflicht zur Rückgewähr auf Leistungen, die der Verfolgte nach der für den Widerruf maßgeblichen 
Handlung erhalten hat. 

(4) Der nach Absatz 3 zu erstattende Geldbetrag wird von dem Regierungspräsidenten festgesetzt, zu 
dessen Bezirk der für den Widerruf der Anerkennung in erster Instanz zuständige Ausschuß gehört. 
Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren wegen 
Beitreibung von Geldbeträgen. 

(5) Der Widerruf ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Anerkannte verstorben ist. 

§ 8 

Ausnahmen von den Versagungsgründen sind zulässig: 

1. in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziffer 1 und 2, wenn sich der Betroffene als Gegner des 
Nationalsozialismus völlig von ihm gelöst und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft nach 
seinem Gesinnungswandel in besonderem Maße bekämpft hat. Voraussetzung ist dabei insbesondere, 
daß der Betroffene aus grundsätzlicher Gegnerschaft zum Nationalsozialismus seinen Antrag auf 
Aufnahme in die NSDAP oder ihre Gliederung zurückgenommen hat oder aus diesen Organisationen 
ausgetreten oder ausgeschlossen worden ist. 

2. in den Fällen des § 6 Abs. 1 Ziffer 4 und 5, wenn der Betroffene den Nationalsozialismus in 
besonderem Maße bekämpft hat und infolgedessen entweder Verfolgungsmaßnahmen von mindestens 
zweijähriger Dauer ausgesetzt war oder durch die Verfolgungsmaßnahme einen noch bestehenden 
nachhaltigen gesundheitlichen Schaden erlitten hat. 

§ 9 

(1) Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 durch nationalsozialistische 
Maßnahmen aus Gründen der Politik, Rasse, Weltanschauung oder Religion erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden erlitten hat und nicht als politisch Verfolgter im Sinne des § 1 anerkannt ist, 
ist als Geschädigter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft anzuerkennen, sofern nicht die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Ziffer 1 bis 8 vorliegen. 

Als Geschädigter kann auch eine juristische Person anerkannt werden. 

(2) Im Wege der Durchführungsverordnung (Rechtsverordnung) kann bestimmt werden, was als 
erheblicher Schaden im Sinne des Absatzes 1 anzusehen ist. Hierbei sind die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Geschädigten zu berücksichtigen. Die Rechtsverordnung erläßt der Innenminister im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuß des Landtags. 

 

§ 10 

Der Anspruch auf Anerkennung beschränkt sich auf folgende Personen mit Wohnsitz im Lande 
Nordrhein-Westfalen: 

1. Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 
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2. solche Personen, die zu Beginn oder während der Verfolgung in Deutschland nach dem 
Gebietsstand vom 31. Dezember 1937 ansässig gewesen sind sowie Volksdeutsche, die zu Beginn 
oder während der Verfolgung in Gebieten, die von der deutschen Wehrmacht besetzt wurden, ihren 
Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, 

3. aus Ost-Europa vor dem 8. Mai 1945 verschleppte oder geflüchtete Juden, sofern sie den Wohnsitz 
in Nordrhein-Westfalen bis zum 1. Januar 1948 begründet haben. 

§ 11 

Anerkennungen, die nicht im Lande Nordrhein-Westfalen ausgesprochen wurden, sind für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht verbindlich. 

§ 12  

Der Tod des Anzuerkennenden steht der Anerkennung als Verfolgter nicht entgegen. 

§ 13 

In besonders gelagerten Grenz- und Härtefällen kann der Bezirks-Anerkennungs-Ausschuß beim 
Regierungspräsidenten in Düsseldorf mit Zustimmung des Innenministers eine Anerkennung 
verleihen. 

Teil III Betreuung 

§ 24 

(1) Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen werden im Lande Nordrhein-Westfalen anerkannte 
Verfolgte (§§ 1 bis 8, 10 und 13) betreut, die 

1. ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt bis zum 1. Januar 1950 im Gebiet des Landes 
Nordrhein-Westfalen befugt genommen haben, 

2. nach diesem Zeitpunkt im Anschluß an ihre Entlassung aus Kriegsgefangenschaft oder aus 
Internierung oder an ihre Rückkehr aus Evakuierung oder an ihre Ausweisung oder Aussiedlung aus 
dem Gebiet östlich der Oder-Neiße-Linie oder an ihre Ausweisung, Aussiedlung oder Heimkehr aus 
fremden Staaten mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Landesgebiet aufgenommen worden 
sind und hier ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt genommen haben. 

(2) Personen, die zur Abwendung einer ihnen unverschuldet drohenden unmittelbaren Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit in das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen geflüchtet sind und nach dem 1. 
Januar 1947 hier ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt befugt genommen haben, können durch 
Entscheidung des Innenministers, die der Zustimmung des Sozialministers bedarf, den im Absatz 1 
Ziffer 2 bezeichneten Personen gleichgestellt werden. 

§ 25 

Anerkannte Verfolgte und deren Hinterbliebene, die nach dem Gesetz über die Gewährung von 
Unfall- und Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Naziunterdrückung vom 5. März 1947 (GV. 
NRW. S. 225) leistungsberechtigt sind, erhalten vom Lande gesundheitliche Fürsorge im gleichen 
Umfange, wie dies für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene im § 10 Abs. 5, § 11 Abs. 2 und § 
28 des Bundesversorgungsgesetzes vom 20. Dezember 1950 (BGBl. S. 791) vorgesehen ist, soweit sie 
nicht nach dem erstgenannten Gesetz Ansprüche auf gleichartige gesundheitliche Fürsorge haben. 
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§ 26 

(1) Anerkannten Verfolgten, die Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorge oder 
Unterhaltshilfe im Sinne des Soforthilfegesetzes erhalten oder nach den Bestimmungen der 
Fürsorgepflichtverordnung und den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge unterstützt werden und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen wird ein 
Zuschlag von 50% auf die jeweils geltenden Fürsorgerichtsätze einschließlich Teuerungszuschlag 
gewährt, solange das gesamte Einkommen die Höhe der Fürsorgeunterstützung, die nach diesen 
Bestimmungen zu zahlen wäre, nicht erreicht. 

(2) Die Bestimmungen über die Heranziehung Drittverpflichteter gemäß §§ 21 bis 23 RFV sowie die 
Rückzahlungspflicht gemäß §§ 25, 25 a bis 25 c RFV finden keine Anwendung. 

(3) Den Bezirksfürsorgeverbänden werden vom Lande die Aufwendungen erstattet, die sich aus der 
Durchführung des Absatzes 1 ergeben. 

§ 27 

(1) Die Wohnungsbehörden haben die Wohnungen der anerkannten Verfolgten auf deren Antrag zu 
überprüfen. Falls sich bei dieser Prüfung ergibt, daß der Verfolgte und seine mit ihm in 
Haushaltsgemeinschaft lebende Familie unzureichenden oder gesundheitlich nicht einwandfreien 
Wohnraum innehaben, hat die Wohnungsbehörde dem Verfolgten und seiner Familie bevorzugt 
zusätzlichen oder anderen gesundheitlich einwandfreien Wohnraum anzubieten. 

(2) Anerkannten Verfolgten, die nach Rückkehr aus der Emigration, der Kriegsgefangenschaft oder als 
Flüchtlinge im Lande Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz nehmen, ist bevorzugt angemessener 
Wohnraum zu beschaffen. 

Teil IV Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 28 

(1) Anhängige Verfahren sind von amtswegen zur Entscheidung an die zuständigen Kreis-
Anerkennungs-Ausschüsse abzugeben. 

(2) Ist ein Antrag auf Anerkennung nach früheren Vorschriften endgültig abgelehnt, so kann der 
Betroffene einen erneuten Antrag stellen. § 13 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Ist eine Anerkennung nach früheren Vorschriften endgültig ausgesprochen, so hat der für den 
derzeitigen oder letzten Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen zuständige Kreis-Anerkennungs-Ausschuß 
auf Antrag des Vertreters des öffentlichen Interesses über die Anerkennung erneut zu entscheiden. Der 
Antrag ist bis zum 30. September 1953 zu stellen. Die Entscheidung wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß der Anerkannte verstorben ist. 

(4) War die Anerkennung nach den früheren Bestimmungen berechtigt, so können bewirkte 
Leistungen nicht allein wegen der Aberkennung infolge Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen 
zurückgefordert werden. 

§ 29 

Die auf Grund und zur Durchführung und Ergänzung der Zonenanweisung der Militärregierung 
HQ/2900/Sec/(Zon/Pl [45] 20) bisher erlassenen Bestimmungen werden, soweit sie nicht durch die 
Aufhebung der Zonenanweisung in Wegfall gekommen sind, hiermit aufgehoben. 
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§ 30 

Sofern in gesetzlichen Bestimmungen auf die Zonenanweisung der Militärregierung 
HQ/2900/Sec/(Zon/Pl [45] 20) und die hierzu ergangenen Ergänzungsbestimmungen 
(Zusammenfassender Erlaß des Sozialministers vom Oktober 1947 zur Durchführung und Ergänzung 
der genannten Zonenanweisung) Bezug genommen ist, treten die Bestimmungen dieses Gesetzes an 
deren Stelle. 

§ 31 

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsverordnungen erläßt der 
Innenminister. 

§ 31a 

Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum 1. Juli 2014 und danach alle fünf 
Jahre zu berichten. 

§ 32 

Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. 

20. Polizei- und Ordnungsrecht, Verkehrsrecht 

20.1 Bundesrepublik Deutschland 

20.1.1 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personennahverkehr (BOKraft) 

Vom 21.06.1975 (BGBl. I S. 1573), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.11.2007 
(BGBl. I  S. 2569) 

§ 26   Kenntlichmachung 

(…) 

(2) Nach außen wirkende Werbung an Taxen und Mietwagen ist nur auf den seitlichen Fahrzeugtüren 
zulässig. Politische und religiöse Werbung an Taxen ist unzulässig. 
 

20.1.2 Bundesleistungsgesetz 
Vom 27.09.1961 (BGBl. I S.1769, ber. S. 1920), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

11.08.2009(BGBl. I S.2723) . 

Grundvorschrift 

§ 1   [Leistungsbedingungen] 

(1) Leistungen können angefordert werden 

1. zur Abwendung einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes oder zur Abwendung oder Beseitigung einer die 
Sicherheit der Grenzen gefährdenden Störung der öffentlichen Ordnung im Grenzgebiet; 
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2. für Zwecke der Verteidigung, im besonderen zur Abwendung einer Gefahr, durch die von 
außen der Bestand des Bundes entweder unmittelbar oder mittelbar im Rahmen seiner Einordnung in 
ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit bedroht wird; 

3. zur Erfüllung der Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die 
Stationierung und die Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staaten im Bundesgebiet; 

4. zur Unterbringung von Personen oder Verlegung von Betrieben und öffentlichen 
Einrichtungen, die wegen einer Inanspruchnahme von Grundstücken für Zwecke der Nummern 1 bis 3 
notwendig ist. 

(...) 

Erster Teil   Die Leistungen 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften 

§ 4   [Heranziehung zur Leistung] 

(...) 

(2) Zu Leistungen können nicht herangezogen werden 

(...) 

4. Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften sowie deren Verbände 
hinsichtlich der Sachen und Rechte, die kirchlichen Aufgaben dienen oder für die Erfüllung ihrer 
Verwaltungstätigkeit unentbehrlich sind; 

(...) 

(3) Soweit Gebäude oder bewegliche Sachen gemeinnützigen, religiösen, wohltätigen oder 
erzieherischen Aufgaben oder dem Unterricht oder der Forschung dienen, sollen sie nur zur 
Abwendung oder Beseitigung einer Gefahr oder einer Störung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder für 
Zwecke der Verteidigung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 angefordert werden; dasselbe gilt hinsichtlich 
der unmittelbar der Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände 
dienenden Gebäude und beweglichen Sachen. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten oder andere 
der Gesundheitspflege dienende Einrichtungen sollen ebenfalls nur zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken angefordert werden. 

Dritter Teil   Manöver und andere Übungen 

§ 68   [Rechte der Truppen] 

(1) Die Truppen dürfen Grundstücke überqueren, vorübergehend besetzen oder zeitweilig sperren. 

(2) Ohne eine besondere Einwilligung des Berechtigten dürfen die Truppen die ihnen nach Absatz 1 
zustehenden Rechte nicht ausüben auf  

(...) 

4. Stätten von religiöser, kultureller oder geschichtlicher Bedeutung; 

(...) 



980 

 

20.2 Berlin 

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) 

In der Fassung vom 11.10.2006 (GVBl. 2006, S. 930), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.04.2014 (GVBl. S. 99) 

Erster Abschnitt  

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften 

§ 1 [Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei] 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie haben im Rahmen dieser Aufgabe auch die 
erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. 

(…) 

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten sowie für die 
Verfolgung von Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten). 

 (…) 

§ 2 [Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden] 

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig (Ordnungsaufgaben). 

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen und die Bezirksämter. 

(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Sonderbehörden der Hauptverwaltung, die für 
Ordnungsaufgaben zuständig sind. 

(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im Einzelnen durch die Anlage zu diesem Gesetz 
(Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) bestimmt. (…) 

Zweiter Abschnitt  

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei 

Erster Unterabschnitt  

Allgemeine und besondere Befugnisse 

§ 24a [Datenerhebung an gefährdeten Objekten] 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 3 kann die Polizei an einem gefährdeten Objekt, 
insbesondere an einem Gebäude oder einem sonstigen Bauwerk von öffentlichem Interesse, einer 
Religionsstätte, einem Denkmal oder einem Friedhof, oder, soweit zur Zweckerreichung zwingend 
erforderlich, den unmittelbar im Zusammenhang mit dem Objekt stehenden Grün- oder Straßenflächen 
personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bildaufnahmen erheben und die Bilder zur 
Beobachtung übertragen und aufzeichnen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass an oder in einem Objekt dieser Art Straftaten drohen. 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und Aufzeichnung und die datenverarbeitende Stelle sind durch 
Beschilderung erkennbar zu machen. 

(3) Bildaufzeichnungen sind unverzüglich zu vernichten oder zu löschen, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 

(4) Werden durch die Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, so ist 
diese entsprechend § 10 Abs. 5 des Berliner Datenschutzgesetzes über eine Verarbeitung zu 
benachrichtigen, soweit die Daten nicht entsprechend Absatz 3 unverzüglich gelöscht oder vernichtet 
werden. 

(…) 

Anlage 

Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) zu § 2 Abs. 4 Satz 1 

Zweiter Abschnitt   Ordnungsaufgaben der Bezirksämter 

Nr. 19 - Sozialwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Sozialwesens: 

(…) 

(3) 

a) der Schutz der Sonn- und Feiertage und die Erteilung von Ausnahmen von den zum Schutz der 
Sonn- und Feiertage erlassenen Verboten nach der Feiertagsschutzverordnung , 

b) die Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nach § 13 
Abs. 3 Nr. 2 des Arbeitszeitgesetzes, (…) 

Dritter Abschnitt  

Ordnungsaufgaben der Sonderbehörden 

Nr. 24 - Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische 
Sicherheit Berlin gehören: 

(1) a) die Ordnungsaufgaben nach dem Arbeitsschutzrecht der Unfallverhütung, des 
Jugendarbeitsschutzes, des Mutterschutzes, des Schutzes der in Heimarbeit Beschäftigten, des 
Arbeitszeitschutzes und der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen, soweit nicht die für 
Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 6), die Bezirksämter (Nr. 18 Abs. 
1, Nr. 19 Abs. 3) oder das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Nr. 30 Abs. 2) zuständig 
sind, (…)  
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20.3 Sachsen 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz (SächsBRKG) 

Vom 24.06.2004 (SächsGVBl. 2004, 245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13.02.2014 (SächsGVBl. S. 47, 48) 

 

Abschnitt 5 Katastrophenschutz 

§ 39 Mitwirkung von anderen Behörden und sonstigen Dritten 

(…) 

(4) Den Kirchen und Religionsgemeinschaften soll die seelsorgerische Betreuung der Opfer und der 
Einsatzkräfte ermöglicht werden. 

20.4 Thüringen 

Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz – OBG -) 

Vom 18.06.1993 (GVBl. 1993, 323), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 19. September 2013 
(GVBl. S. 251, 259) 

 

Vierter Abschnitt Einzelne Befugnisse und Ermächtigungen  

§ 42 Veranstaltung von Vergnügungen 

(1) Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde, 
Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllenden Gemeinde unter Angabe der Art, des Ortes und der Zeit 
der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine Woche vorher 
schriftlich anzuzeigen. Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige öffentliche Vergnügungen genügt 
eine einmalige Anzeige. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Veranstaltungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, 
wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, 
sofern sie in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der beabsichtigten Art bestimmt sind. 

(…) 

§ 43 Menschenansammlungen 

Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, ungestörte Religionsausübung, 
Eigentum oder Besitz können die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder erfüllende 
Gemeinden und die Landkreise für Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen, 
insbesondere bei religiösen Feiern, Volksfesten und Sportveranstaltungen, ordnungsbehördliche 
Verordnungen oder die Anordnungen für den Einzelfall erlassen, soweit nicht § 42 einschlägig ist. 
Dies gilt nicht für Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes; die Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. 
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21. Strafrecht und Strafvollzug 

21.1 Bundesrepublik Deutschland 

21.1.1 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Besserung und Sicherung – Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 

Vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 581, 2088; BGBl. I 1977 S. 436), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.04.2013 (BGBl. I S. 935) 

Zweiter Abschnitt   Vollzug der Freiheitsstrafe 

Zweiter Titel   Planung des Vollzuges 

§ 16   Entlassungszeitpunkt 

(1) Der Gefangene soll am letzten Tag seiner Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am 
Vormittag entlassen werden.  

(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten 
Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 2. Januar, so kann der 
Gefangene an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn dies 
nach der Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht entgegenstehen. 

(...) 

 

 

 

 

Dritter Titel   Unterbringung und Ernährung des Gefangenen 

§ 21   Anstaltsverpflegung  

Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche 
Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Dem Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Sechster Titel   Religionsausübung 

§ 53   Seelsorge 

(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft 
nicht versagt werden. Auf seinen Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihm nur bei grobem 
Mißbrauch entzogen werden. 
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(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfange zu 
belassen. 

§ 54   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen seines 
Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft wird 
der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zustimmt. 

(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 55   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 entsprechend. 

Vierter Abschnitt   Vollzugsbehörden 

Erster Titel   Arten und Einrichtung der Justizvollzugsanstalten 

§ 145   Festsetzung der Belegungsfähigkeit  

Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit für jede Anstalt so fest, daß eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit (§ 18) gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung sowie von Räumen für 
Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

 

 

Dritter Titel   Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten 

§ 154   Zusammenarbeit 

(...) 

(2) Mit den Behörden und Stellen der Entlassenenfürsorge, der Bewährungshilfe, den Aufsichtsstellen 
für die Führungsaufsicht, den Agenturen für Arbeit, den Trägern der Sozialversicherung und der 
Sozialhilfe, den Hilfeeinrichtungen anderer Behörden und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
ist eng zusammenzuarbeiten. Die Vollzugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren Einfluß 
die Eingliederung des Gefangenen fördern kann, zusammenarbeiten. 

§ 157   Seelsorge  

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet.  

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen.  



985 

 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorger von außen 
zuziehen. 

Fünfter Abschnitt  Vollzug weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen in 
Justizvollzugsanstalten, Datenschutz, Sozial- und Arbeitslosenversicherung, 
Schlußvorschriften 

Fünfter Titel   Datenschutz 

§ 182   Schutz besonderer Daten  

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis eines Gefangenen und personenbezogene Daten, 
die anläßlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über den Gefangenen dürfen innerhalb 
der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in 
der Anstalt erforderlich ist; § 180 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt.  

(...) 

 

21.1.2 Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG)144 
Vom 23.12.1982 (BGBl. I S. 2071), in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1994 

(BGBl. I S. 1537), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1566) 

Erster Teil   Anwendungsbereich 

§ 1   Anwendungsbereich 

(1) Der Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten richtet sich nach 
diesem Gesetz. 

(...) 

(3) Regelungen in völkerrechtlichen Vereinbarungen gehen, soweit sie unmittelbar anwendbares 
innerstaatliches Recht geworden sind, den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 

Zweiter Teil   Auslieferung an das Ausland  

§ 6   Politische Straftaten, politische Verfolgung 

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig wegen einer politischen Tat oder wegen einer mit einer solchen 
zusammenhängenden Tat. Sie ist zulässig, wenn der Verfolgte wegen vollendeten oder versuchten 
Völkermordes, Mordes oder Totschlags oder wegen der Beteiligung hieran verfolgt wird oder 
verurteilt worden ist. 

                                                            
 

144 Vgl. hierzu auch die entsprechenden Auslieferungsabkommen; sie befinden sich im Vierten Teil unter Punkt 
B) 1. d) und 2. c). 
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(2) Die Auslieferung ist nicht zulässig, wenn ernstliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der 
Verfolgte im Fall seiner Auslieferung wegen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Staatsangehörigkeit, 
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen 
verfolgt oder bestraft oder dass seine Lage aus einem dieser Gründe erschwert werden würde. 

Dritter Teil   Durchlieferung 

§ 43   Zulässigkeit der Durchlieferung 

(...) 

(4) Für die Durchführung gelten die §§ 6 bis 8 entsprechend. 

21.1.3 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
Vom 24.05.1968 (BGBl. I S. 481) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 

(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013  (BGBl. I S. 3786) 

Dritter Teil   Einzelne Ordnungswidrigkeiten 

Dritter Abschnitt   Missbrauch staatlicher oder staatlich geschützter Zeichen 

§ 126   Mißbrauch von Berufstrachten oder Berufsabzeichen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt 

1. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen für eine Tätigkeit in der Kranken- oder 
Wohlfahrtspflege trägt, die im Inland staatlich anerkannt oder genehmigt sind, oder 

2. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen einer religiösen Vereinigung trägt, die von einer 
Kirche oder einer anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Trachten und Abzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum 
Verwechseln ähnlich sind. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

21.1.4 Strafgesetzbuch (StGB) 
Vom 15.05.1871 (RGBl. S. 127), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 

(BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz  vom 02.10.2009 (BGBl. I S. 3214)  

Allgemeiner Teil 

Erster Abschnitt   Das Strafgesetz 

Zweiter Titel   Sprachgebrauch 

§ 11   Personen- und Sachbegriffe 

(...) 

(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen 
in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen. 
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Besonderer Teil 

Siebenter Abschnitt   Straftaten gegen die öffentliche Ordnung  

§ 130   Volksverhetzung 

(...) 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung 
oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu 
einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern 
oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet werden,  

a) verbreitet, 

b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 

c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 

d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen 
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden 
oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 

2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste 
verbreitet. 

 (...) 

§ 132a   Mißbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen 

(1) Wer unbefugt 

1. inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische Grade, Titel 
oder öffentliche Würden führt, 

2. die Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, Psychotherapeut, Tierarzt, Apotheker, Rechtsanwalt, Patentanwalt, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter führt, 

3. die Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger führt oder 

4. inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen Graden, Titeln, Würden, Uniformen, 
Amtskleidungen oder Amtsabzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Amtsbezeichnungen, Titel, Würden, Amtskleidungen und 
Amtsabzeichen der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 
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(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 Nr. 4, allein oder in Verbindung mit Absatz 2 
oder 3, bezieht, können eingezogen werden. 

§ 133   Verwahrungsbruch 

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden 
oder ihm oder einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, 
unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung 
einer Kirche oder anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem 
Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind. 

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 139   Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(...) 

(2) Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger 
anvertraut worden ist. 

(...) 

 

 

Elfter Abschnitt   Straftaten, welche sich auf Religion und Weltanschauung beziehen 

§ 166 Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungs- 
 vereinigungen 

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder 
weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im 
Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre 
Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören. 

§ 167 Störung der Religionsausübung 

(1) Wer 

1. den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer im Inland bestehenden Kirche 
oder anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober Weise stört oder 

2. an einem Ort, der dem Gottesdienst einer solchen Religionsgesellschaft gewidmet ist,  
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beschimpfenden Unfug verübt,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Dem Gottesdienst stehen entsprechende Feiern einer im Inland bestehenden 
Weltanschauungsvereinigung gleich. 

§ 167a   Störung einer Bestattungsfeier 

Wer eine Bestattungsfeier absichtlich oder wissentlich stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 168   Störung der Totenruhe 

(1) Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines 
verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen 
Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche 
Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder wer dort beschimpfenden Unfug verübt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 194   Strafantrag 

(...) 

(3) Ist die Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes oder in 
Beziehung auf seinen Dienst begangen, so wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. 
Richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt, so wird sie auf Antrag des Behördenleiters oder des Leiters der 
aufsichtführenden Behörde verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von Ämtern und für Behörden der 
Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts. 

(...) 

Siebzehnter Abschnitt   Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit 

§ 230   Strafantrag 

(1) Die vorsätzliche Körperverletzung nach § 223 und die fahrlässige Körperverletzung nach § 229 
werden nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen 
öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. (...) 

(2) Ist die Tat gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten 
oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf 
seinen Dienst begangen, so wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Dasselbe gilt für 
Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 
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Neunzehnter Abschnitt   Diebstahl und Unterschlagung 

§ 243   Besonders schwerer Fall des Diebstahls 

(1) In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
(...) 

4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum 
eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient,  

(...) 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders schwerer Fall ausgeschlossen, 
wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht. 

Siebenundzwanzigster Abschnitt   Sachbeschädigung 

§ 304   Gemeinschädliche Sachbeschädigung 

(1) Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft 
oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, 
Naturdenkmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen 
Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum 
öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, 
beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer in Absatz 1 bezeichneten Sache 
oder eines dort bezeichneten Gegenstandes nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend 
verändert. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

Achtundzwanzigster Abschnitt   Gemeingefährliche Straftaten 

§ 306a   Schwere Brandstiftung 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer 

(...) 

2. eine Kirche oder ein anderes der Religionsausübung dienendes Gebäude (...) 

(...) 

in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine in § 306 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 bezeichnete Sache in Brand setzt oder 
durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört und dadurch einen anderen Menschen in die 
Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt. 

(3) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren. 
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Dreißigster Abschnitt   Straftaten im Amt 

§ 355   Verletzung des Steuergeheimnisses 

(1) Wer unbefugt  

1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger 

in einem Verwaltungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, 

in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer 
Steuerordnungswidrigkeit, 

aus anderem Anlaß durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene 
Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen 
Feststellungen  

bekanntgeworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amtsträger in einem der in 
Nummer 1 genannten Verfahren bekanntgeworden ist, 

offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 

(...) 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten 
amtlich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, neben 
dem Verletzten antragsberechtigt. 

21.1.5 Verordnung über den Vollzug des Jugendarrestes 
(Jugendarrestvollzugsordnung – JAVollzO) 

Vom 12.08.1966 (BGBl. I S. 505), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.11.1976 
(BGBl. I S. 3270), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1864) 

§ 1   Vollzugseinrichtungen 

(...) 

(3) Männliche und weibliche Jugendliche werden getrennt. Hiervon darf abgesehen werden, um 
Jugendlichen die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen und an erzieherischen Maßnahmen zu 
ermöglichen.  

§ 19   Seelsorge 

(1) Eine geordnete Seelsorge ist zu gewährleisten. 
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(2) Der Jugendliche hat das Recht, den Zuspruch des bestellten Geistlichen seines jetzigen oder 
früheren Bekenntnisses zu empfangen und an gemeinschaftlichen Gottesdiensten und anderen 
religiösen Veranstaltungen seines Bekenntnisses in der Anstalt teilzunehmen. 

(3) Wenn ein Geistlicher dieses Bekenntnisses nicht bestellt ist, so kann der Jugendliche durch einen 
Geistlichen seines Bekenntnisses besucht werden. 

21.1.6 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) 
Vom 26.06.2002 (BGBl. I S. 2254) 

Teil 2   Straftaten gegen das Völkerrecht 

Abschnitt 1   Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

§ 6   Völkermord 

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder 
teilweise zu zerstören, 

1. ein Mitglied der Gruppe tötet, 

2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in 
§ 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 

3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen, 

4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen, 

5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt, 

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 

(...) 

§ 7   Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung 

(…) 

10. eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr aus politischen, 
rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, aus Gründen des Geschlechts 
oder aus anderen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts als unzulässig anerkannten Gründen 
grundlegende Menschenrechte entzieht oder diese wesentlich einschränkt,  

wird in den Fällen der Nummer 1 und 2 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen der Nummern 3 
bis 7 mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und in den Fällen der Nummern 8 bis 10 mit 
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.  

(...) 
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(3) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 10 den Tod eines Menschen, so ist die 
Strafe in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist die Strafe bei einer Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 7 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und bei einer Tat nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren. 

(...) 

Abschnitt 2   Kriegsverbrechen 

§ 11   Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung 

(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nicht internationalen bewaffneten Konflikt 

(...) 

2. mit militärischen Mitteln einen Angriff gegen zivile Objekte richtet, solange sie durch das 
humanitäre Völkerrecht als solche geschützt sind, namentlich Gebäude, die dem Gottesdienst, der 
Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, oder geschichtliche 
Denkmäler, Krankenhäuser, Sammelplätze für Kranke und Verwundete, unverteidigte Städte, Dörfer, 
Wohnstätten, oder Gebäude oder entmilitarisierte Zonen sowie Anlagen und Einrichtungen, die 
gefährliche Kräfte enthalten, 

(...) 

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. In minder schweren Fällen der Nr. 2 ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 

(2) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 den Tod oder die schwere 
Verletzung einer Zivilperson (§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer anderen nach dem humanitären 
Völkerrecht zu schützenden Person, wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Führt 
der Täter den Tod vorsätzlich herbei, ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe 
nicht unter zehn Jahren. 

(...) 

21.2 Baden-Württemberg 

Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-Württemberg (JVollzGB) 
Vom 10.11.2009 (GBl. 2009, 545); Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der 
Föderalismusreform im Justizvollzug vom 10.11.2009 (GBl. S. 545), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 20.11.2012 (GBl. S. 581) 

Buch 1 Gemeinsame Regelungen und Organisation 

Abschnitt 3 Organisation der Justizvollzugsanstalten 

§ 12 Aufgabenwahrnehmung 

(…) 



994 

 

(4) Für jede Justizvollzugsanstalt ist entsprechend ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl von 
Bediensteten, namentlich des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Verwaltungsdienstes und des 
Werkdienstes sowie von Personen der verschiedenen Berufsgruppen, insbesondere der Seelsorger, 
Ärzte, Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeiter, vorzusehen. 

(…) 

(7) Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft haupt- oder nebenamtlich bestellt. Das Nähere regeln Vereinbarungen 
zwischen dem Land und den Religionsgemeinschaften. Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer 
Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Satz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung 
auf andere Weise zuzulassen. Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters dürfen die 
Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere 
religiöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von außen zuziehen. 

Abschnitt 7 Datenschutz 

Unterabschnitt 4 Schutzmaßnahmen und Rechte der Betroffenen 

§ 47 Schutz besonderer Daten 

(1) Personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, sowie die 
freiwillig offenbarten Angaben zum religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis von Gefangenen 
dürfen in der Justizvollzugsanstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Gesundheitsakten und 
Krankenblätter sind getrennt von anderen Unterlagen zu führen und besonders zu sichern. Andere 
personenbezogene Daten über Gefangene dürfen innerhalb der Justizvollzugsanstalt allgemein 
kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Justizvollzugsanstalt 
erforderlich ist; § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 45 Abs. 2 bleiben unberührt. 

(2) Personenbezogene Daten, die durch die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs 
(StGB), genannten Personen oder den seelsorgerlichen Dienst erhoben oder diesen sonst bekannt 
geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Justizvollzugsanstalt der Schweigepflicht. Die in § 203 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 StGB genannten Personen haben sich gegenüber der Anstaltsleiterin oder dem 
Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der 
Justizvollzugsanstalt oder für Leib oder Leben von Gefangenen oder Dritten erforderlich ist oder die 
Tatsachen sonst für die Aufgabenerfüllung der Justizvollzugsanstalt erforderlich sind. 

(…) 

Buch 2 Untersuchungshaftvollzug 

Abschnitt 3 Grundversorgung 

§ 11 Verpflegung, Einkauf und Fernsehen 

(1) Die Verpflegung wird in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Werten für eine ausreichende 
und ausgewogene Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Den Untersuchungsgefangenen 
soll ermöglicht werden, religiöse Speisevorschriften zu befolgen. 

(…) 
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Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 22 Seelsorge 

(1) Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger 
ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf Wunsch zu helfen, mit einer 
Seelsorgerin oder einem Seelsorger in Verbindung zu treten. Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist 
unverletzlich. 

(2) Untersuchungsgefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur 
bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang 
zu belassen. 

§ 23 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Untersuchungsgefangene haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Untersuchungsgefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer 
anderen Religionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung der Justizvollzugsanstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört 
werden. 

 

§ 24 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 22 und 23 entsprechend. 

Buch 3 Strafvollzug 

Abschnitt 3 Grundversorgung 

§ 17 Verpflegung 

(…) 

(2) Den Gefangenen soll ermöglicht werden, religiöse Speisevorschriften zu befolgen. 

Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 29 Seelsorge 

(1) Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf Wunsch zu helfen, mit einer Seelsorgerin 
oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. Das Beicht- und 
Seelsorgegeheimnis ist unverletzlich. 
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(2) Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen. 

§ 30 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres 
Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der 
Justizvollzugsanstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 31 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

Buch 4 Jugendstrafvollzug 

Abschnitt 3 Grundversorgung 

§ 15 Verpflegung 

(…) 

(2) Den jungen Gefangenen soll ermöglicht werden, religiöse Speisevorschriften zu befolgen. 

Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 27 Seelsorge 

(1) Jungen Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf Wunsch zu helfen, mit einer Seelsorgerin 
oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. Das Beicht- und 
Seelsorgegeheimnis ist unverletztlich. 

(2) Junge Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei 
grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Jungen Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 28 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Junge Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Junge Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt. 
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(3) Junge Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung der Jugendstrafanstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört 
werden. 

§ 29 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 27 und 28 entsprechend. 

Abschnitt 8 Erziehung im Leistungsbereich 

§ 41 Unterricht und Weiterbildung 

(…) 

(2) Daneben soll nach Möglichkeit Unterricht zur Erlangung anderer staatlich anerkannter 
Schulabschlüsse sowie lebenskundlicher Unterricht, Religionsunterricht oder Ethik und 
berufsbildender Unterricht auf Einzelgebieten erteilt werden. 

(…) 

21.3 Bayern 

21.3.1 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der 
Sicherungsverwahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz – BayStVollzG) 

Vom 10.12.2007 (GVBl 2007, 866), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.05.2013 (GVBl., 
275) 

Teil 2 Vollzug der Freiheitsstrafe 

Abschnitt 3 Unterbringung und Ernährung der Gefangenen 

Art. 23 Anstaltsverpflegung 

1 Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. 2 Auf ärztliche 
Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. 3 Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Art. 25 Sondereinkauf 

(1) Sondereinkauf aus einem durch die Anstalt vermittelten Angebot von Nahrungs- und 
Genussmitteln ist zugelassen zu Weihnachten, Ostern und einem von den Gefangenen zu wählenden 
weiteren Zeitpunkt. 

(2) Gefangenen, die nicht einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören, kann anstelle des 
Weihnachts- und des Ostereinkaufs je ein Sondereinkauf zu einem anderen Zeitpunkt gestattet werden. 

(…) 
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Abschnitt 7 Religionsausübung 

Art. 55 Seelsorge 

(1) 1 Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. 2 Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem 
Seelsorger oder einer Seelsorgerin ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) 1 Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. 2 Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

Art. 56 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres 
Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft 
werden Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zustimmen. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger oder die Seelsorgerin soll vorher gehört werden. 

Art. 57 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Art. 55 und 56 entsprechend. 

Teil 5 Vollzugsbehörden 

Abschnitt 3 Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten 

Art. 178 Seelsorge 

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Abs. 
1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters oder der Anstaltsleiterin dürfen die Anstaltsseelsorger sich 
freier Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen 
Seelsorger von außen zuziehen. 

(4) 1 Den Seelsorgern obliegt insbesondere die religiöse Betreuung der Gefangenen. 2 Die Seelsorger 
wirken ferner mit bei der Behandlungsuntersuchung der Gefangenen, bei der Aufstellung, 
Durchführung und Änderung des Vollzugsplans, bei der Freizeitgestaltung der Gefangenen, bei der 
sozialen Hilfe für die Gefangenen und bei der Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten. 
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Teil 6 Vollzug des Strafarrests, Akten, Datenschutz, Arbeitslosenversicherung 

Abschnitt 3 Datenschutz 

Art. 200 Schutz besonderer Daten 

(1) 1 Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis der Gefangenen und personenbezogene Daten, 
die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. 2 Andere personenbezogene Daten über die Gefangenen dürfen innerhalb 
der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in 
der Anstalt erforderlich ist; Art. 197 Abs. 8 bis 10 bleiben unberührt. 

 

 

 

21.3.2 Untersuchungshaftvollzugsordnung (UVollzO) 
Vom 12.02.1953 zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20. 12.2007 (JMBl 2008 S.12) 

Dritter Abschnitt  Behandlung der Gefangenen 

Sechstes Kapitel   Seelsorge 

Nr. 47   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene darf am gemeinschaftlichen Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilnehmen, wenn nicht der Richter mit Rücksicht auf den 
Zweck der Untersuchungshaft oder aus Gründen der Ordnung in der Anstalt anderes anordnet. 

(2) Unter derselben Voraussetzung darf der Gefangene an religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft teilnehmen, falls deren Seelsorger zustimmt. 

(3) Mißbraucht der Gefangene die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen zu 
Verdunkelungszwecken oder sonst zu unerlaubtem Verkehr mit anderen Gefangenen oder stört er die 
Veranstaltung, so kann er vom Anstaltsleiter im Benehmen mit dem Anstaltsseelsorger von der 
weiteren Teilnahme an diesen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Der Ausschluß bedarf der 
Genehmigung des Richters (§119 Abs. 6 StPO), der auch – gegebenenfalls nach Anhörung des 
Seelsorgers – über die Wiederzulassung entscheidet. 

(4) Gemeinsame religiöse Veranstaltungen von Untersuchungsgefangenen und Strafgefangenen sind 
zulässig, wenn nicht in Ausnahmefällen der Richter anderes anordnet. 

Nr. 48   Einzelseelsorge 

(1) Der Gefangene hat das Recht, den Zuspruch eines Seelsorgers seines Bekenntnisses zu empfangen. 
Nr. 47 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(2) Die hauptamtlich oder vertraglich angestellten Anstaltsseelsorger dürfen den Gefangenen ohne 
Erlaubnis aufsuchen. 

(3) Anderen Seelsorgern als Anstaltsseelsorgern erteilt der Richter die Erlaubnis zum seelsorgerischen 
Besuch des Gefangenen; der Richter bestimmt, ob der Besuch überwacht wird. 
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Nr. 48a   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Nrn. 47 und 48 entsprechend. 

 

21.4 Berlin 

21.4.1 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe in Berlin 
(Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz - JStVollzG Bln) 

Vom 15.12.2007 (GVBl. 2007, 653), zuletzt geändert durch Gesetz vom Gesetzes vom 
21.06.2011 (GVBl. S. 287) 

Zweiter Abschnitt 

Vollzugsplanung 

§ 20 [Entlassungszeitpunkt] 

(…) 

 (2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten 
Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 6. Januar, so können 
die Gefangenen an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn 
dies gemessen an der Dauer der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht 
entgegenstehen. (…) 

 (…) 

Dritter Abschnitt 

Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31 [Verpflegung und Einkauf] 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den besonderen 
Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Sechster Abschnitt 

Religionsausübung 

§ 43 [Seelsorge] 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger nicht 
versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 
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(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei 
grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 44 [Religiöse Veranstaltungen] 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 45 [Weltanschauungsgemeinschaften] 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 43 und 44 entsprechend. 

(…) 

Zehnter Abschnitt 

Unmittelbarer Zwang 

§ 79 [Handeln auf Anordnung] 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. (…) 

(…) 

Fünfzehnter Abschnitt 

Aufbau der Jugendstrafanstalt 

§ 99 [Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung] 

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Aus- und Weiterbildung, Arbeit sowie von Räumen für 
Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. (…) 

(…) 

§ 103 [Seelsorger] 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 
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(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters dürfen Anstaltsseelsorger sich freier 
Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von 
außen zuziehen. 

(…) 

21.4.2 Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft in Berlin (Berliner 
Untersuchungshaftvollzugsgesetz - UVollzG Bin) 

Vom 03.12.2009 (GVBl. 2009, 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2011 
(GVBl. S. 287) 

Dritter Abschnitt 

Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefangenen 

§ 18 [Verpflegung und Einkauf] 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen.(…) 

(…) 

Fünfter Abschnitt 

Religionsausübung 

§ 29 [Seelsorge] 

(1) Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem 
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen 
nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§ 30 [Religiöse Veranstaltungen] 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 
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(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 31 [Weltanschauungsgemeinschaften] 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

(…) 

Achter Abschnitt 

Unmittelbarer Zwang 

§ 57 [Handeln auf Anordnung] 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, so sind die 
Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. (…) 

(…) 

Zwölfter Abschnitt 

Aufbau der Anstalt 

§ 77 [Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung] 

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit und Bildung sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, 
Sport und Besuche zur Verfügung steht. (…) 

§ 81 [Seelsorge] 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters darf die Anstaltsseelsorgerin oder der 
Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere 
religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

(…) 
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21.5 Brandenburg 

21.5.1 Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft außerhalb der 
Justizvollzugsanstalten (Abschiebungshaftvollzugsgesetz – AbschhVG) 

Vom 19.03.1996 (GVBl. I 1996, 98), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2014 (GVBl. I 
Nr. 21) 

§ 3 Unterbringung 

(…) 

(4) Bei der Unterbringung ist auf die religiöse und ethnische Zugehörigkeit zu achten. 

§ 5 Versorgung 

(1) Abschiebungshäftlinge werden angemessen verpflegt. Auf Gewohnheiten, die sich aus ihrer 
Religionsausübung ergeben, wird Rücksicht genommen. 

§ 8 Religiöse Betätigung und Freizeitgestaltung 

(1) Abschiebungshäftlingen ist auf ihren Wunsch die Möglichkeit zu verschaffen, mit einem 
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Auf dem Gelände und in dem Gebäude der Abschiebungshafteinrichtung vorhandene 
Freizeitmöglichkeiten können durch die Abschiebungshäftlinge genutzt werden. 

(3) Abschiebungshäftlinge können auf eigene Kosten Zeitungen, Zeitschriften und andere 
Druckerzeugnisse beziehen. Ausgeschlossen sind Druckerzeugnisse, deren Verbreitung mit Strafe oder 
Geldbuße bedroht ist oder die die Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung erheblich gefährden. 

(4) Abschiebungshäftlinge können im Rahmen der in der Abschiebungshafteinrichtung gegebenen 
Möglichkeiten am gemeinschaftlichen Hörfunk und Fernsehempfang teilnehmen. Sofern es den 
Vollzugszweck nicht behindert, kann die Nutzung eigener Empfangsgeräte und eigener 
kommunikationstechnischer Geräte zugelassen werden. 

§ 11 Sicherheit und Ordnung 

(…) 

(4) Abschiebungshäftlinge, ihre Sachen und die Hafträume können zur Wahrung der Sicherheit der in 
der Einrichtung tätigen Dienstkräfte und der untergebrachten Personen und zur Verhinderung von 
Selbst- oder Fremdschädigungen durchsucht werden. Die Durchsuchung von männlichen Personen ist 
durch männliche und die von weiblichen Personen durch weibliche Dienstkräfte unter Beachtung der 
Menschenwürde in einem geschlossenen Raum durchzuführen. 

(…) 
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21.5.2 Gesetz über den Vollzug der Freiheiststrafe, der Jugendstrafe und der Unter-
suchungshaft im Land Brandenburg (Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz – 

BbgJVollzG) 
 Vom 24.04.2013 (GVBl. I S. 14) 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

  

§ 7 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich anzugleichen. 

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. 

(3) Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verhütung von Selbsttötungen und den Schutz der 
Gefangenen vor Übergriffen Mitgefangener zu richten. 

(4) Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Religion, Behinderung und sexuelle Identität werden bei der Vollzugsgestaltung 
berücksichtigt. 

 

§ 59 Religiöse Schriften und Gegenstände 

Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften sowie in angemessenem Umfang 
Gegenstände des religiösen Gebrauchs besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem Missbrauch 
entzogen werden. 

 

§ 63 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen oder sich fleischlos zu ernähren. 

(2) Den Gefangenen wird ermöglicht einzukaufen. Die Anstalt wirkt auf ein Angebot hin, das auf 
Wünsche und Bedürfnisse der Gefangenen Rücksicht nimmt. Das Verfahren des Einkaufs regelt die 
Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter. Straf- und Jugendstrafgefangene können Nahrungs-, Genuss- 
und Körperpflegemittel nur vom Haus- und Taschengeld, andere Gegenstände in angemessenem 
Umfang auch vom Eigengeld einkaufen. 

Religionsausübung 
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§ 81 Seelsorge 

Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger nicht versagt 
werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

§ 82 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses in der Anstalt teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung, bei 
Untersuchungsgefangenen auch zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 83 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 59, 81 und 82 entsprechend. 

§ 111 Anstaltsseelsorgerinnen, Anstaltsseelsorger 

(1) Die Anstalt wird mit der für die religiöse Betreuung der Gefangenen erforderlichen Anzahl von 
Seelsorgerinnen oder Seelsorgern (Anstaltsseelsorgerinnen, Anstaltsseelsorger) ausgestattet. 
Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger werden von der jeweiligen Religionsgemeinschaft im 
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde berufen. Sie wirken in enger Zusammenarbeit mit den 
anderen im Vollzug Tätigen eigenverantwortlich an der Erreichung des Vollzugsziels mit. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters darf die Anstaltsseelsorgerin oder der 
Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer bedienen und diese für 
Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

§ 132 Kenntlichmachung in der Anstalt, Lichtbildausweise 

(1) Mit Ausnahme des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses, personenbezogener 
Daten über die ethnische Herkunft, sexuelle Identität, politische Meinungen, die Gewerk-
schaftszugehörigkeit und der personenbezogenen Daten von Gefangenen, die anlässlich ärzt-
licher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen Daten von Gefangenen in der Anstalt 
allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben erfor-
derlich ist. 

(2) Die Anstalt kann die Gefangenen verpflichten, einen Lichtbildausweis mit sich zu führen, 
wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. Dieser ist bei 
der Verlegung in eine andere Anstalt oder bei der Entlassung einzuziehen oder zu vernichten. 
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21.6 Bremen 

21.6.1 Bremisches Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft (Bremisches 
Untersuchungshaftvollzugsgesetz – BremUVollzG) 
Vom 02.03.2010 (Brem. GBl. 2010, 191) 

Abschnitt 3 Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefangenen 

§ 18 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 29 Seelsorge 

(1) Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen 
nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

 

 

§ 30 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
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Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 31 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

Abschnitt 8 Unmittelbarer Zwang 

§ 57 Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei. denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Abschnitt 12 Aufbau der Anstalt 

§ 81 Seelsorgerinnen und Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters darf die Anstaltsseelsorgerin oder der 
Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelferinnen oder Seelsorgehelfer bedienen und diese für 
Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

Abschnitt 14 Datenschutz 

§ 92 Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und. personenbezogene Daten von 
Untersuchungsgefangenen, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in 
der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten von 
Untersuchungsgefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit 
dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist. § 89 Absatz 9 bis 11 bleibt 
unberührt. 

(…) 

21.6.2 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe im Land Bremen 
Vom 27.03.2007 (Brem. GBl. 2007, 233) 

Abschnitt 6 Religionsausübung 

§ 43 Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft 
nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 
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(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 44 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 45 Weltanschauungsgemeinschaften  

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten §§ 43 und 44 entsprechend. 

Abschnitt 13 Datenschutz 

§ 92 Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personenbezogene Daten von Gefangenen, die 
anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen innerhalb der 
Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 89 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt. 

(…) 

 

 

 

Abschnitt 15 Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt  

§ 103 Seelsorger 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 
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21.7 Hamburg 

21.7.1 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe (Hamburgisches 
Strafvollzugsgesetz – HmbStVollzG) 

Vom 14.07.2009 (HmbGVBl. 2009, 257), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2013 
(HmbGVBl. 211, 233) 

Teil 2 - Vollzug der Freiheitsstrafe 

Abschnitt 3 - Unterbringung und Ernährung der Gefangenen 

§ 24 - Verpflegung 

Die Gefangenen erhalten Anstaltsverpflegung. Zusammensetzung und Nährwert der 
Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Religiöse Speisegebote werden beachtet. 

Abschnitt 8 - Religionsausübung 

§ 54 - Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch Seelsorgerinnen und Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
Seelsorgerinnen oder Seelsorgern ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 55 - Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft 
werden die Gefangenen zugelassen, wenn die Seelsorgerinnen oder Seelsorger der anderen 
Religionsgemeinschaft zustimmen. 

(3) Die Gefangenen können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist; die Seelsorgerinnen oder Seelsorger sollen vorher gehört werden. 

§ 56 - Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten §§ 54 und 55 entsprechend. 

Abschnitt 10 - Sicherheit und Ordnung 

§ 74 - Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(…) 
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(3) Die unausgesetzte Absonderung Gefangener (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn sie aus den 
Gründen des Absatzes 1 unerlässlich ist. Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer in einem 
Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass 
die Gefangenen am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnehmen. Während des Vollzuges der 
Einzelhaft sind die Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen. 

(…) 

Abschnitt 11 - Unmittelbarer Zwang 

§ 81 - Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, die Anordnung zu befolgen, es sei denn, sie verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Teil 4 - Vollzugsbehörden 

Abschnitt 2 - Organisation der Justizvollzugsanstalten 

§ 106 - Seelsorgerinnen, Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung dürfen die Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger 
freie Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer hinzuziehen und an Gottesdiensten sowie anderen 
religiösen Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von außen beteiligen. 

 

Abschnitt 5 - Datenschutz 

§ 123 - Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis der Gefangenen und personenbezogene Daten, die 
anlässlich ärztlicher oder psychologischer Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt 
nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Dies gilt nicht für andere personenbezogene Daten, deren 
allgemeine Kenntnis innerhalb der Anstalt für ein geordnetes Zusammenleben erforderlich ist; § 120 
Absätze 8 bis 10 bleibt unberührt. 

(…) 
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21.7.2 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe 
(Hamburgisches Jugendstrafvollzugsgesetz – HmbJStVollzG) 

Vom 14. Juli 2009 (HmbGVBl.  2009, 257, 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.05.2013 (HmbGVBl. S.211, 238) 

Teil 2 Vollzug der Jugendstrafe 

Abschnitt 3 – Unterbringung und Ernährung der Gefangenen  

§ 24 Verpflegung 

Die Gefangenen erhalten Anstaltsverpflegung. Zusammensetzung und Nährwert der 
Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Religiöse Speisegebote werden beachtet. 

Abschnitt 8 – Religionsausübung  

§ 54 Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch Seelsorgerinnen und Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
Seelsorgerinnen oder Seelsorgern ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 55 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft 
werden die Gefangenen zugelassen, wenn die Seelsorgerinnen oder Seelsorger der anderen 
Religionsgemeinschaft zustimmen. 

(3) Die Gefangenen können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist; die Seelsorgerinnen oder Seelsorger sollen vorher gehört werden. 

§ 56 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten §§ 54 und 55 entsprechend. 

Abschnitt 10 – Sicherheit und Ordnung 

§ 74 Besondere Sicherungsmaßnahmen  

(…) 

(3) Die unausgesetzte Absonderung Gefangener (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn sie aus den 
Gründen des Absatzes 1 unerlässlich ist. Einzelhaft von mehr als zwei Monaten Gesamtdauer in einem 
Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass 
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die Gefangenen am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnehmen. Während des Vollzuges der 
Einzelhaft sind die Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen. 

(…) 

Abschnitt 11 – Unmittelbarer Zwang 

§ 81 Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, die Anordnung zu befolgen, es sei denn, sie verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Teil 3 – Vollzugsbehörden 

Abschnitt 2 – Organisation der Justizvollzugsanstalt  

§ 102 Seelsorgerinnen, Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung dürfen die Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger 
freie Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer hinzuziehen und an Gottesdiensten sowie anderen 
religiösen Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von außen beteiligen. 

Abschnitt 5 – Datenschutz  

§ 119 Schutz besonderer Daten  

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis der Gefangenen und personenbezogene Daten, die 
anlässlich ärztlicher oder psychologischer Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt 
nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Dies gilt nicht für andere personenbezogene Daten, deren 
allgemeine Kenntnis innerhalb der Anstalt für ein geordnetes Zusammenleben erforderlich ist; § 116 
Absätze 8 bis 10 bleibt unberührt. 

(…) 
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21.7.3 Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft 
(Hamburgisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz – HmbUVollzG) 

Vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl.  2009, 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.05.2013 

Teil 2 - Vollzug der Untersuchungshaft 

Abschnitt 7 - Religionsausübung 

§ 39 - Seelsorge 

(1) Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch Seelsorgerinnen und Seelsorger 
ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit 
Seelsorgerinnen oder Seelsorgern ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen 
nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§ 40 - Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft 
werden die Untersuchungsgefangenen zugelassen, wenn die Seelsorgerinnen oder Seelsorger der 
anderen Religionsgemeinschaft zustimmen. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; die 
Seelsorgerinnen oder Seelsorger sollen vorher gehört werden. 

§ 41 - Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten §§ 39 und 40 entsprechend. 

Abschnitt 9 - Sicherheit und Ordnung 

§ 54 - Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(…) 

(3) Die unausgesetzte Absonderung Untersuchungsgefangener (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn sie 
aus den Gründen des Absatzes 1 unerlässlich ist. Einzelhaft von mehr als einem Monat Gesamtdauer 
in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde und wird dem Gericht und der 
Staatsanwaltschaft von der Anstalt mitgeteilt. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass die 
Untersuchungsgefangenen am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnehmen. Während des 
Vollzuges der Einzelhaft sind die Untersuchungsgefangenen in besonderem Maße zu betreuen. 

(…) 
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Abschnitt 10 - Unmittelbarer Zwang 

§ 60 - Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, die Anordnung zu befolgen, es sei denn, sie verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Teil 4 - Vollzugsbehörden 

Abschnitt 2 - Organisation der Justizvollzugsanstalten 

§ 92 - Seelsorgerinnen, Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung dürfen die Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger 
freie Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer hinzuziehen und an Gottesdiensten sowie anderen 
religiösen Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von außen beteiligen. 

Abschnitt 5 - Datenschutz 

§ 106 - Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis der Untersuchungsgefangenen und 
personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher oder psychologischer Untersuchungen erhoben 
worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Dies gilt nicht für 
andere personenbezogene Daten, deren allgemeine Kenntnis innerhalb der Anstalt für ein geordnetes 
Zusammenleben erforderlich ist; § 103 Absätze 9 bis 11 bleibt unberührt. 

(…) 

 

21.7.4 Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in 
einem psychatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 

(Hamburgisches Maßregelvollzugsgesetz – HmbMVollzG) 
Vom 07.09.2007 (HmbGVBl.  2007, 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 

(HmbGVBl. S. 425) 

Abschnitt 3 – Gestaltung des Maßregelvollzugs  

§ 15 Besuche 

(…) 

(3) Besuche durch die gesetzliche Vertretung der untergebrachten Person, durch Verteidigerinnen oder 
Verteidiger der untergebrachten Person, durch Rechtsanwältinnen und Notarinnen oder Rechtsanwälte 
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und Notare in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache und durch Seelsorgerinnen 
oder Seelsorger derjenigen Religionsgemeinschaft, der die untergebrachte Person angehört, dürfen 
zahlenmäßig nicht beschränkt werden. Bei diesen Besuchen dürfen Schriftstücke, die mit dem Anlass 
des Besuchs im Zusammenhang stehen, übergeben werden; eine vorherige Überprüfung der 
Schriftstücke kann angeordnet werden. Eine Überwachung der Besuche von Verteidigerinnen und 
Verteidigern und eine inhaltliche Überprüfung der von diesen mitgeführten, übergebenen oder 
entgegengenommenen Schriftstücke findet nicht statt. 

§ 16 Schriftverkehr  

(…) 

(5) Der Schriftverkehr der untergebrachten Person mit ihrer Verteidigerin oder ihrem Verteidiger, 
Gerichten, Behörden und Volksvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Europäischen 
Parlament, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der Aufsichtskommission nach § 48 
und der bzw. dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit darf nicht 
eingeschränkt, untersagt oder überwacht werden. Ferner dürfen Schreiben der untergebrachten Person 
an ihre gesetzliche Vertretung, an Rechtsanwältinnen und Notarinnen oder Rechtsanwälte und Notare 
in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache und an Seelsorgerinnen und Seelsorger 
derjenigen Religionsgemeinschaft, der die untergebrachte Person angehört, nicht angehalten werden. 

(…) 

§ 21 Religionsausübung  

(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, innerhalb der Vollzugseinrichtung an Gottesdiensten und 
sonstigen religiösen Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teilzunehmen. An Veranstaltungen 
anderer Religionsgemeinschaften kann sie teilnehmen, wenn deren Seelsorgerin bzw. Seelsorger 
zustimmt. 

(2) Die untergebrachte Person kann von der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen nur in 
begründeten Fällen ausgeschlossen werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung oder die 
Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährdet werden würde. 
Unter den gleichen Voraussetzungen darf auch die seelsorgerliche Betreuung eingeschränkt oder 
untersagt werden. 

(3) Die untergebrachte Person ist berechtigt sich die zentrale Literatur ihrer Religionsgemeinschaft, 
insbesondere die Bibel, die Tora oder den Koran nebst entsprechender Liturgieliteratur (Gesangsbuch, 
Gebetbuch) auf eigene Kosten zu besorgen und zu nutzen. 

(4) Als Religionsgemeinschaften gelten auch Zusammenschlüsse von Personen eines gleichen 
weltanschaulichen Bekenntnisses. 
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21.8 Hessen 

21.8.1 Hessisches Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der 
Sicherungsverwahrung (HStVollzG)145 

Vom 28.06.2010146 (GVBl. I 2010, 185), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 
(GVBl. , 46) 

Zweiter Abschnitt   Vollzug der Freiheitsstrafe 

Dritter Titel   Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 22   Verpflegung und Einkauf 

(1) Die Gefangenen erhalten Verpflegung durch die Anstalt. Zusammensetzung und Nährwert müssen 
den Anforderungen an eine gesunde Ernährung entsprechen und ärztlich überwacht werden. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Sechster Titel   Religionsausübung und Seelsorge 

§ 32   Religionsausübung und Seelsorge 

(1) Den Gefangenen ist eine seelsorgerische und religiöse Betreuung durch ihre Religionsgemeinschaft 
zu ermöglichen. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit der Seelsorge ihrer Religionsgemeinschaft 
in Verbindung zu treten. 

(2) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Grundlegende religiöse Schriften dürfen ihnen nur bei 
grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft werden Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger 
einwilligt. Gefangene können von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn dies aus 
überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder 
der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

(4) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

                                                            
 

145 Gültig bis: 31.12.2015. 

146 Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Schaffung und Änderung hessischer Vollzugsgesetze vom 28. Juni 
2010 (GVBl. I S. 185). 
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21.8.2 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz (HessJStVollzG)147 
Vom 19.11.2007 (GVBl. I 2007, 758), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GVBl, 

46) 

Vierter Abschnitt   Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 22   Verpflegung und Einkauf 

(1) Die Gefangenen erhalten Verpflegung durch die Anstalt. Zusammensetzung und Nährwert der 
Anstaltsverpflegung müssen den besonderen Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger 
Menschen entsprechen und ärztlich überwacht werden. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…)  

Siebter Abschnitt   Religionsausübung und Seelsorge  

§ 31   Religionsausübung und Seelsorge 

(1) Den Gefangenen ist eine seelsorgerische und religiöse Betreuung durch ihre Religionsgemeinschaft 
zu ermöglichen. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit der Seelsorge ihrer Religionsgemeinschaft 
in Verbindung zu treten. 

(2) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Grundlegende religiöse Schriften dürfen ihnen nur bei 
grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft werden Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger 
einwilligt. Gefangene können von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn dies aus 
überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger 
soll vorher gehört werden. 

(4) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

 

 

                                                            
 

147 Gültig bis: 31.12.2015. 
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21.8.3 Hessisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz (HUVollzG)148 
Vom 28.06.2010149 (GVBl. I 2010, 185, 208), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 

(GVBl., 46) 

Dritter Abschnitt   Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefangenen 

§ 14   Verpflegung und Einkauf 

(1) Die Untersuchungsgefangenen erhalten Verpflegung durch die Anstalt. Zusammensetzung und 
Nährwert müssen den Anforderungen an eine gesunde Ernährung entsprechen und ärztlich überwacht 
werden. Auf ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den 
Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu 
befolgen. 

Fünfter Abschnitt   Religionsausübung und Seelsorge 

§ 24   Religionsausübung und Seelsorge 

(1) Den Untersuchungsgefangenen ist eine seelsorgerische und religiöse Betreuung durch ihre 
Religionsgemeinschaft zu ermöglichen. Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit der Seelsorge ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. § 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Grundlegende religiöse Schriften dürfen 
ihnen nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft werden Untersuchungsgefangene zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder 
Seelsorger einwilligt. Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme ausgeschlossen werden, 
wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung oder aus überwiegenden Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher 
gehört werden. 

(4) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

Zwölfter Abschnitt   Datenschutz 

§ 57   Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis von Untersuchungsgefangenen und 
personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der 
Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über die 
Untersuchungsgefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit 
dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist. 

                                                            
 

148 Gültig bis: 31.12.2015. 

149 Verkündet als Artikel 2 des Gesetzes zur Schaffung und Änderung hessischer Vollzugsgesetze vom 28. Juni 
2010 (GVBl. I S. 185, 208). 



1020 

 

(…) 

Dreizehnter Abschnitt   Anstalten 

§ 68   Seelsorgerinnen und Seelsorger 

(1) Die Seelsorgerin oder der Seelsorger wird im Einvernehmen mit der Religionsgemeinschaft im 
Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Abs. 1 
nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zu ermöglichen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung kann sich die Anstaltsseelsorge außenstehender Personen 
bedienen und sie insbesondere zur Mitwirkung an Gottesdiensten und anderen religiösen 
Veranstaltungen hinzuziehen. 

21.9 Mecklenburg-Vorpommern 

21.9.1 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Jugendstrafvollzugsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern - JStVollzG M-V) 

Vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V 2007, 427) 

Abschnitt 3   Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31   Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den besonderen 
Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Abschnitt 6   Religionsausübung 

§ 43   Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft 
nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 44   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 
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(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 45   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 43 und 44 entsprechend. 

Abschnitt 13   Datenschutz 

§ 92   Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personenbezogene Daten von Gefangenen, die 
anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen innerhalb der 
Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 89 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt. 

Abschnitt 15   Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt 

§ 103   Seelsorger 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

21.9.2 Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft in 
Mecklenburg-Vorpommern 

(Untersuchungshaftvollzugsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - UVollzG M-V) 
Vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V 2009, 763) 

Abschnitt 3   Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefangenen 

§ 18   Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

 



1022 

 

Abschnitt 5   Religionsausübung 

§ 29   Seelsorge 

(1) Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger 
ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen 
nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§ 30   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; der 
Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 31   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

21.10 Niedersachsen 

21.10.1 Niedersächsisches Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) 
Vom 08.04.2014 (Nds. GVBl. 2014, 106) 

Drittes Kapitel   Unterbringung, Kleidung, Verpflegung und Einkauf 

§ 23   Anstaltsverpflegung 

Gefangene sind gesund zu ernähren. Auf ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. 
Der oder dem Gefangenen ist es zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer oder seiner 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Siebtes Kapitel   Religionsausübung 

§ 53   Seelsorge 

(1) 1Der oder dem Gefangenen darf eine religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger ihrer oder seiner Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren oder seinen 
Wunsch ist ihr oder ihm zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer oder seiner 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 



1023 

 

(2) Die oder der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihr oder ihm nur 
bei grobem Missbrauch entzogen werden; auf Verlangen der oder des Gefangenen soll ihre oder seine 
Seelsorgerin oder ihr oder sein Seelsorger über den Entzug unterrichtet werden. 

(3) Der oder dem Gefangenen sind sonstige Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen, soweit nicht überwiegende Gründe der Sicherheit der Anstalt entgegenstehen. 

§ 54   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die oder der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres oder seines Bekenntnisses in der Anstalt teilzunehmen. 

(2) Die oder der Gefangene wird zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer 
anderen Religionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt. 

(3) Die oder der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 55   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 entsprechend. 

Zehntes Kapitel   Ergänzende Anwendung von Vorschriften des Zweiten Teils und der 
Strafprozessordnung 

§ 169   Ergänzende Anwendung von Vorschriften des Zweiten Teils und der 
Strafprozessordnung 

(1) Für den Vollzug der Untersuchungshaft gelten die Vorschriften des Zweiten Teils über die 
Vorführung (§ 14 Abs. 3 Satz 3), die Anstaltsverpflegung (§ 23), die Gutschrift als Eigengeld (§ 48 
Abs. 1 Satz 1), die Religionsausübung (§§ 53 bis 55), die Besonderheiten des Vollzuges an weiblichen 
Gefangenen (§§ 71 bis 73), die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 100) sowie die Beschwerde (§ 
101) entsprechend. 

(…). 

21.10.2 Niedersächsisches Maßregelvollzugsgesetz (Nds. MVollzG) 
Vom 01.06.1982 (Nds. GVBl. 1982, 131), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.06.2010 

(Nds. GVBl. S. 249) 

Zweiter Teil   Untersuchung, Behandlung und Förderung 

§ 10   Seelsorge 

(1) Dem Untergebrachten ist Gelegenheit zu geben, Seelsorge durch eine im Inland bestehende Kirche 
oder andere Religionsgemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Bei Beschränkungen, insbesondere 
denjenigen des Besuchs, des Schriftwechsels, der Teilnahme an Veranstaltungen sowie des Besitzes 
und des Erwerbs von Sachen, ist auf das Bedürfnis nach Seelsorge Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Einrichtung soll die den Untergebrachten geltenden seelsorgerischen Bemühungen der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Kirchen und Religionsgemeinschaften fördern, soweit die Ziele der 
Unterbringung dies zulassen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die der Seelsorge vergleichbare Betreuung von Untergebrachten 
durch eine den Religionsgemeinschaften gleichstehende Weltanschauungsvereinigung sinngemäß. 

21.11 Nordrhein-Westfalen 

21.11.1 Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugsgesetz in Nordrhein-
Westfalen (Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – JstVollzG NRW) 

Vom 20.11.2007 (GV. NRW.  2007, 539), zuletzt mehrfach geändert durch Gesetz vom 
08.12.2009 (GV. NRW.  S. 762) 

Siebter Abschnitt 

Religionsausübung 

§ 51 Seelsorge  

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch der Gefangenen ist ihnen zu helfen, mit 
einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 52 Religiöse Veranstaltungen  

(1) Die Gefangenen haben das Recht, in der Anstalt am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft in der Anstalt zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger wird vorher gehört. 

§ 53 Weltanschauungsgemeinschaften  

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 51 und 52 entsprechend. 

 

Achtzehnter Abschnitt  

Innerer Aufbau, Aufischt über Anstalten  

§ 120 Seelsorge  

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 
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(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 
nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung darf die Anstaltsseelsorge sich freier Seelsorgehelferinnen 
oder Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen diese 
von außen hinzuziehen. 

21.11.2 Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Untersuchungshaft in 
Nordrhein-Westfalen 

(Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen - UvollzG NRW) 
Vom 27.10.2009 (GV. NRW. 2009, 540) 

Abschnitt 3 Gestaltung des Lebens in der Anstalt 

§ 14 Anstaltsverpflegung 

Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung 
wird besondere Verpflegung gewährt. Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaften zu befolgen. 

Abschnitt 4 Religionsausübung 

§ 15 Seelsorge 

(1) Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger 
ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch der Untersuchungsgefangenen ist 
ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in 
Verbindung zu treten. 

(2) Untersuchungsgefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur 
bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang 
zu belassen. 

§ 16 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Untersuchungsgefangene dürfen in der Anstalt am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilnehmen. 

(2) Untersuchungsgefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer 
anderen Religionsgemeinschaft in der Anstalt zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger 
zustimmt. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist. Die Anstaltsseelsorge ist zu hören. 

§ 17 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 15 und 16 entsprechend. 
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Abschnitt 7 Sicherheit und Ordnung 

§ 34 Einsatz von Videotechnik 

(…) 

(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreuung ist die Überwachung auf Verlangen der 
Anstaltsseelsorge auszusetzen. 

(…) 

Abschnitt 9 Besondere Maßnahmen 

§ 44 Überwachung durch den ärtzlichen und psychologischen Dienst 

(1) Vor der Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen ist der ärztliche Dienst zu hören, wenn 
Untersuchungsgefangene ärztlich behandelt oder beobachtet werden oder deren seelischer Zustand den 
Anlass der Maßnahme bildet. Ist dies wegen Gefahr im Verzuge nicht möglich, wird die ärztliche 
Stellungnahme unverzüglich eingeholt. 

(…) 

Abschnitt 12 Vollzugsbehörden und Beiräte 

§ 57 Seelsorge 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 
nicht rechtfertigt, ist die seelsorgliche Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung darf die Anstaltsseelsorge sich freier Seelsorgehelferinnen 
oder Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen 
Seelsorgerinnen oder Seelsorger von außen hinzuziehen. 

§ 61 Festsetzung der Belegungsfähigkeit 

Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit für jede Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit (§ 10 Absatz 1) gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung sowie von 
Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

Abschnitt 13 Datenschutz 

§ 69 Schutz besonderer Daten  

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis Untersuchungsgefangener und personenbezogene 
Daten, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht 
allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über die 
Untersuchungsgefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit 
dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist; § 66 Absatz 9 und 10 bleibt 
unberührt. 
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(…) 

21.11.3 Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur 
Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen 

(Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) 
Vom 16.12.2004 (GV. NRW. 2005, 8), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. 

NRW. 875) 

Abschnitt 1 Einleitende Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(2) Die Regelungen gelten nicht für die Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften. 

21.11.4 Maßregelvollzugsgesetz – MRVG 
Vom 15.06.1999 (GV. NRW. 1999, 402), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

27.10.2009 (GV. NRW. S. 540) 

I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

§ 4 Beiräte 

(…) 

(6) Soweit Einrichtungen des Maßregelvollzugs von Religionsgemeinschaften oder diesen 
gleichgestellten oder ihnen zuzuordnenden Organisationen betrieben werden, treffen diese Regelungen 
in eigener Zuständigkeit, die den Zielen dieses Paragraphen entsprechen. 

II. Abschnitt Rechte der Patientinnen und Patienten  

§ 13 Religionsausübung 

(1) Den Patientinnen und Patienten darf seelsorgerische Betreuung, Teilnahme an Veranstaltungen in 
der Einrichtung und in angemessenem Umfang Besitz an grundlegenden Schriften und anderen 
kultischen Gegenständen im Rahmen ihrer Religionsgemeinschaft oder ihres weltanschaulichen 
Bekenntnisses nicht versagt werden. 

(2) Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft oder eines anderen 
weltanschaulichen Bekenntnisses, die in der Einrichtung stattfinden, können die Patientinnen und 
Patienten zugelassen werden, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmen.  

(3) Aus zwingenden Gründen ihrer Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit 
dürfen die Patientinnen und Patienten von Veranstaltungen in der Einrichtung ausgeschlossen werden. 
Hiervon ist die Seelsorgerin oder der Seelsorger vorher in Kenntnis zu setzen. Der Besitz an kultischen 
Gegenständen und Schriften kann aus den in Satz 1 genannten Gründen eingeschränkt werden. 
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IV. Abschnitt Zuständigkeiten, Kosten, Aufsicht 

§ 33 Durchführungsbestimmungen 

Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des 
zuständigen Landtagsausschusses und im Einvernehmen mit dem für Rechtspflege zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung 

(…) 

- den Ausschluß von religiösen Veranstaltungen nach § 13 Abs. 3,  

(…) 

21.12 Rheinland-Pfalz 

21.12.1 Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln 
[von Rheinland-Pfalz] (Maßregelvollzugsgesetz - MVollzG -) 

Vom 23.09.1986 (GVBl 1986, 223), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.12.2011(GVBl. S. 427, 428) 

Zweiter Abschnitt   Behandlungsgrundsätze 

§ 8   Ausübung religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse 

(1) Dem untergebrachten Patienten ist religiöse Betreuung durch einen Seelsorger einer 
Religionsgemeinschaft und ungestörte Religionsausübung in der Einrichtung zu gestatten. Aus 
zwingenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung kann die Teilnahme am 
Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen eingeschränkt werden; der Seelsorger soll hierzu 
vorher gehört werden. 

(2) Absatz 1 gilt für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse entsprechend. 

 

21.12.2 Landesjustizvollzugsgesetz 
Gesetz vom 08.05.2013 ( GVBl. 2013, 79) 

§ 58 Religiöse Schriften und Gegenstände 

Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften sowie in angemessenem Umfang 
Gegenstände des religiösen Gebrauchs besitzen. Diese dürfen Gefangenen nur bei grobem Missbrauch 
entzogen werden. 

§ 62 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 



1029 

 

 

Abschnitt 12 

Religionsausübung 

 

§ 79 Seelsorge 

Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religi-
onsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder 
einem Seelsorger in Verbindung zu treten. 

 

§ 80 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung, bei 
Untersuchungsgefangenen auch zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO geboten ist; 
die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

 

§ 81 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 58, 79 und 80 entsprechend. 

 

§ 108 Seelsorgerinnen und Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters darf die Seelsorgerin oder der 
Seelsorger sich freier Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste 
sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 
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21.13 Saarland 

21.13.1 Gesetz Nr. 1631 über den Vollzug der Jugendstrafe 
(Saarländisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SJStVollzG)150 

Vom 30.10.2007 (Amtsblatt 2007, 2370), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2013 
(Amtsbl. I S. 116) 

Dritter Abschnitt   Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31   Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den besonderen 
Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(   ) 

Sechster Abschnitt   Religionsausübung 

§ 43   Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin 
oder einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

 

§ 44   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

                                                            
 

150 Gültig bis: 31.12.2020 



1031 

 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 45   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten § 43 und § 44 entsprechend. 

21.13.2 Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft im Saarland 
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz – SUVollzG) 

Vom 01. 07 2009 (Amtsblatt 2009, 1219), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2013 
(Amtsbl. I S. 116) 

Abschnitt 3 Unterbringung und Versorgung der Untersuchungsgefangenen 

§ 19 Verpflegung und Einkauf  

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 29 Seelsorge  

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen 
nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§ 30 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden 
Anordnung oder aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden. 



1032 

 

§ 31 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

Abschnitt 8 Unmittelbarer Zwang 

§ 57 Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder sonst befugten Personen angeordnet, sind die 
Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde 
oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Abschnitt 11 Ergänzende Bestimmungen für junge Untersuchungsgefangene  

§ 68 Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter 

(1) Die Zusammenarbeit der Anstalt mit staatlichen, kirchlichen und privaten Institutionen erstreckt 
sich insbesondere auch auf die Jugendgerichtshilfe, die Jugendhilfe, das Jugendamt, Schulen, 
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und berufliche Bildungsträger. 

(…) 

Abschnitt 12 Aufbau der Anstalt 

§ 77 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  

(1) Die Zusammenarbeit der Anstalt mit staatlichen, kirchlichen und privaten Institutionen erstreckt 
sich insbesondere auch auf die Jugendgerichtshilfe, die Jugendhilfe, das Jugendamt, Schulen, 
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und berufliche Bildungsträger. 

(…) 

§ 81 Seelsorger 

(1) Seelsorgerinnen oder Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung darf die Anstaltsseelsorgerin beziehungsweise der 
Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere 
religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 
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21.13.3 Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und 
Sicherung in einem psychatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 

(Maßregelvollzugsgesetz – MRVG) 
Vom 29.11.1989 (Amtsbaltt 1990, 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2007 

(Amtsbl. S. 1226) 

IV. Abschnitt Rechte, Einschränkungen  

§ 18 Religionsausübung  

(1) Dem Patienten darf seelsorgerische Betreuung, ungestörte Religionsausübung in der Einrichtung 
und in angemessenem Umfang Besitz an Schriften und anderen kultischen Gegenständen einer 
Religionsgemeinschaft oder eines weltanschaulichen Bekenntnisses nicht versagt werden. 

(2) Der Patient hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an den religiösen 
Veranstaltungen seiner Religionsgemeinschaft teilzunehmen. Für die entsprechenden Voraussetzungen 
ist Sorge zu tragen. 

(3) Aus zwingenden Gründen seiner Behandlung und der Sicherheit oder des geordneten 
Zusammenlebens in der Einrichtung kann der Patient von Veranstaltungen ausgeschlossen und der 
Besitz an kultischen Gegenständen und Schriften eingeschränkt werden. Der Seelsorger soll hierzu 
vorher gehört werden. 

(4) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

21.14 Sachsen 

Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe 
(Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz – SächsJStVollzG) 

Vom 12.12.2007 (SächsGVBl. 2007, 558), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2013 
(SächsGVBl. S. 250, 274) 

Teil 3 Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung hat den besonderen Anforderungen an 
eine gesunde Ernährung junger Menschen zu entsprechen. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
Verpflegung gewährt. Es soll den Gefangenen ermöglicht werden, Gebote ihrer jeweiligen 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 
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Teil 6 Religionsausübung 

§ 43 Seelsorge 

(1) Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft 
nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse 
Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(2) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 44 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers dieser Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 45 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 43 und 44 entsprechend. 

Teil 10 Unmittelbarer Zwang 

§ 79 Handeln auf Anordnung 

(aufgehoben) 

 (…) 

Teil 13 Aktenführung und Datenschutz  

§ 90 Schutz besonderer Daten 

(1) Mit Ausnahme des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses und personenbezogener Daten 
von Gefangenen, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen Daten von 
Gefangenen in der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes 
Zusammenleben erforderlich ist; § 88 Abs. 6 und 7 sowie § 89 Abs. 3 bleiben unberührt. 

 

(…) 

 



1035 

 

Teil 15 Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt 

§ 99 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung 

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine ausreichende Anzahl von 
Plätzen für Aus- und Weiterbildung, Arbeit sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport, 
therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Gefangenen als zugelassen belegt werden. 

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vorübergehend und nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
zulässig. 

(…) 

§ 103 Seelsorge 

(1) Die Seelsorger werden im Benehmen mit der Aufsichtsbehörde von der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft bestellt. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

21.15 Sachsen-Anhalt 

21.15.1 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe in Sachsen-Anhalt 
(Jugendstrafvollzugsgesetz Sachsen-Anhalt – JstVollzG LSA) 

Vom 07.12.2007 (GVBl. LSA 2007, 368) 

Abschnitt 3 Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsfürsorge  

Unterabschnitt 1 Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung müssen den besonderen Anforderungen 
an eine gesunde Ernährung junger Menschen entsprechen und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Dem Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Abschnitt 6 Ausübung von Religion und weltanschaulichen Bekenntnissen  

§ 50 Seelsorge 

(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft 
nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner 
Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 
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(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihm nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 51 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen seines 
Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Ein Gefangener kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 52 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 50 und 51 entsprechend. 

Abschnitt 10 Unmittelbarer Zwang 

§ 88 Handeln auf Anordnung  

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person angeordnet, 
sind die Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die 
Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Abschnitt 13 Datenschutz 

§ 102 Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personenbezogene Daten eines Gefangenen, 
die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten des Gefangenen dürfen innerhalb der 
Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 99 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt. 

(…) 

Abschnitt 15 Aufbau der Jugendstrafanstalt  

§ 109 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Aus- und Weiterbildung, Arbeit sowie von Räumen für 
Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

(…) 
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§ 113 Seelsorger 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

21.15.2 Gesetz über den Vollzug der Untersuchungshaft in Sachsen-Anhalt 
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz Sachsen-Anhalt – UvollzG LSA) 

Vom 22.03.2010 (GVBl. LSA 2010, 157), zuletzt geändert durch § 45 des Gesetzes vom 
21.10.2010 (GVBl. LSA S. 510, 522) 

Abschnitt 3 Unterbringung und Versorgung des Untersuchungsgefangenen  

§ 18 Verpflegung und Einkauf  

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung müssen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung entsprechen und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird 
besondere Verpflegung gewährt. Dem Untersuchungsgefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Abschnitt 5 Religionsausübung 

§ 29 Seelsorge  

(1) Dem Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger 
seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Untersuchungsgefangene, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, haben Anspruch auf einen 
Seelsorger oder können seelsorgerische Betreuung in Anspruch nehmen. 

(3) Der Untersuchungsgefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. 

(4) Dem Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§ 30 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Untersuchungsgefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 
Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Ein Untersuchungsgefangener ist von der Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen religiösen 
Veranstaltungen auszuschließen, wenn dies zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung 
oder aus Gründen der Sicherheit der Anstalt geboten ist; der Seelsorger ist vorher zu hören. 
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§ 31 Weltanschauungsgemeinschaften  

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 29 und 30 entsprechend. 

Abschnitt 12 Aufbau der Anstalt  

§ 77 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit und Bildung sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, 
Sport und Besuche zur Verfügung steht. 

(…) 

§ 81 Seelsorger 

(1) Die Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters darf der Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen zuziehen. 

Abschnitt 14 Datenschutz 

§ 92 Schutz besonderer Daten 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personenbezogene Daten eines 
Untersuchungsgefangenen, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in 
der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten des 
Untersuchungsgefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit 
dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist. § 89 Abs. 9 bis 11 bleibt 
unberührt. 

(…) 

21.15.3 Maßregelvollzugsgesetz Sachsen-Anhalt (MVollzG LSA) 
Vom 21.10.2010 (GVBl. LSA 2010, 510) 

Abschnitt I Aufnahme, Behandlung und Gestaltung des Vollzugs 

§ 16 Religionsausübung  

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an 
Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen. 

(2) Religions- und Glaubensgemeinschaften ist die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb der 
Einrichtung Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen abzuhalten, soweit die Besonderheiten der 
Einrichtung oder therapeutische Gründe nicht entgegenstehen. 

(3) Die §§ 53 bis 55 und § 157 des Strafvollzugsgesetzes gelten entsprechend.  
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21.16 Schleswig-Holstein 

21.16.1 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe in Schleswig-Holstein – 
Jugendstrafvollzugsgesetz (JStVollzG) 

Vom 19.12.2007 (GVOBl. 2007, 563), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.05.2013 
(GVOBl. S. 169) 

Abschnitt II Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

§ 31 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den besonderen 
Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen und werden ärztlich überwacht. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(…) 

Abschnitt VI Religionsausübung  

§ 43 Seelsorge 

(1) Die Gefangenen haben einen Anspruch auf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder 
einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihnen nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden. 

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu 
belassen. 

§ 44 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 
ist; die Seelsorge soll vorher gehört werden. 

§ 45 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten §§ 43 und 44 entsprechend. 
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Abschnitt X Unmittelbarer Zwang 

§ 79 Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einer oder einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person 
angeordnet, sind die Bediensteten verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt 
die Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden. 

(…) 

Abschnitt XIII Datenschutz 

§ 92 Schutz besonderer Daten  

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis und personenbezogene Daten von Gefangenen, die 
anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 
kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen innerhalb der 
Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt erforderlich ist. § 89 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt. 

(…) 

Abschnitt XV Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt  

§ 99 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine angemessene 
Unterbringung während der Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
ausreichende Anzahl von Plätzen für Aus- und Weiterbildung, Arbeit sowie von Räumen für 
Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

(…) 

§ 103 Seelsorgerinnen und Seelsorger  

(1) Die Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleitung darf die Anstaltsseelsorge sich freier Seelsorgehelferinnen 
und Seelsorgehelfer bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen 
von außen zuziehen. 
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21.16.2 Maßregelvollzugsgesetz [für Schleswig-Holstein] (MVollzG) 
Vom 19.01.2000 (GVOBl. 2000, 114), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

31.03.2008 (GVOBl. S. 158) 

Zweiter Teil Gestaltung des Maßregelvollzugs 

Abschnitt 1 Rechtsstellung und Behandlung der untergebrachten Menschen 

§ 10 Schriftwechsel 

(…) 

(3) Nicht bewacht wird der Schriftwechsel eines untergebrachten Menschen mit 

(…) 

2.  

Behörden, Gerichten, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie Mitgliedern der Anliegenvertretung, 

(…) 

§ 13 Besuche 

(…) 

(4) Besuche durch die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter des untergebrachten 
Menschen durch Verteidigerinnen oder Verteidiger, durch Betreuerinnen oder Betreuer, durch 
Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notarinnen oder Notare in einer den untergebrachten Menschen 
betreffenden Rechtssache und durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger dürfen nicht untersagt 
werden. Bei diesen Besuchen dürfen Schriftstücke, die mit dem Anlass des Besuches im 
Zusammenhang stehen, übergeben werden; § 9 Abs. 2 findet Anwendung. 

(…) 

§ 14 Dokumentation von Eingriffen 

Soweit in den §§ 10 bis 13 keine weitergehenden Regelungen enthalten sind, sind die Beschränkungen 
hinsichtlich 

1. des Schriftwechsels, 

2. der Pakete, 

3. von Telefongesprächen, 

4. der Informationsfreiheit, 

5. des persönlichen Besitzes und 

6. von Besuchen, 

ihre Gründe und die Durchführung aufzuzeichnen; die Aufzeichnung ist ebenso wie eine 
Stellungnahme des untergebrachten Menschen zu den Krankenakten zu nehmen. Entsprechendes gilt 
für die Durchsuchung nach § 6 und Beschränkungen der Religionsausübung nach § 14 a. Der 
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untergebrachte Mensch und gegebenenfalls seine gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher 
Vertreter erhalten auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 24 Abs. 2. 

§ 14a Religionsausübung  

(1) Der untergebrachte Mensch ist berechtigt, innerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzugs an 
Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. An 
Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften, die nicht seinem Bekenntnis entsprechen, ist eine 
Teilnahme möglich, wenn deren Seelsorgerin oder deren Seelsorger zustimmt. 

(2) Ein Ausschluss von religiösen Veranstaltungen kann nur erfolgen, wenn andernfalls die Ziele des 
Maßregelvollzugs oder die Sicherheit in der Einrichtung gefährdet oder die Ordnung in der 
Einrichtung schwerwiegend gestört würden. Ob die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, 
entscheidet die Einrichtung des Maßregelvollzugs nach Anhörung der Seelsorgerin oder des 
Seelsorgers. 

Vierter Teil Kosten und Schlussvorschriften 

§ 25 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden im Rahmen des Artikels 19 Abs. 2 des Grundgesetzes die Rechte 

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes), 

2. auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes), 

3. auf ungestörte Religionsausübung (Artikel 4 Abs. 2 des Grundgesetzes), 

4. sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten (Artikel 5 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) und 

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 

eingeschränkt. 

21.17 Thüringen 

21.17.1 Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch (ThürJVollzGB) 
Vom 27.02.2014 (GVBl. 2014, 13) 

 

§ 59 Religiöse Schriften und Gegenstände 

Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften sowie in angemessenem Umfang 
Gegenstände des religiösen Gebrauchs besitzen. Diese dürfen Gefangenen nur bei grobem Missbrauch 
entzogen werden. 

§ 63 Verpflegung und Einkauf 

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung entsprechen den Anforderungen an eine 
gesunde Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere 
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Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer 
Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

 

 

Zwölfter Abschnitt 

Religionsausübung 

 

§ 80 Seelsorge 

Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht 
versagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger in Verbindung zu treten. 

 

§ 81 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen 
ihres Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen 
Religionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Religionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung, bei 
Untersuchungsgefangenen auch zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO geboten ist; 
der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

 

§ 82 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 59, 80 und 81 entsprechend. 

 

§ 109 Seelsorger 

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen von außen 
hinzuziehen. 
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22. Tierschutz 

Bundesrepublik Deutschland 

22.1.1 Tierschutzgesetz 
Vom 24.07.1972 (BGBl. I S. 1277), in der Neufassung der Bekanntmachung vom 18.05.2006 

(BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) 

Dritter Abschnitt   Töten von Tieren 

§ 4a   [Tötung von warmblütigen Tieren] 

(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum 
Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.  

(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn  

1.  sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,  

2. die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne Betäubung 
(Schächten) erteilt hat; sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich 
ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zu entsprechen, denen zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das 
Schächten vorschreiben oder den Genuss von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen oder  

3.  dies als Ausnahme durch Rechtsverordnung nach § 4b Nr. 3 bestimmt ist. 

 

22.1.2 Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung 
oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung – TierSchlV) und zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates  
Vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I,  2982) 

 

Abschnitt 4 Vorschriften über das Ruhigstellen, Betäuben, Schlachten und Töten von 
Tieren 

§ 12 Betäuben, Schlachten und Töten 

(1) Zusätzlich zu den Anforderungen an die Betäubung nach Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind Tiere so zu betäuben, dass sie schnell und unter Vermeidung 
von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Wahrnehmungs- und 
Empfindungslosigkeit versetzt werden.  

(2) Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG)Nr. 1099/2009 gilt nur für das Schlachten ohne 
vorausgegangene Betäubung.  
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(3) Wer ein Wirbeltier tötet, hat es zuvor nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 in Verbindung mit 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 zu betäuben, soweit nicht in Anlage 1 etwas anderes 
bestimmt ist. Die zuständige Behörde kann die Anwendung eines Betäubungsverfahrens nach Artikel 
4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang I Kapitel I Tabelle 3 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 
vorbehaltlich der Anlage 1 unter Beachtung des Artikels 26 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1099/2009 untersagen oder beschränken, soweit die Tierschutz-Schlachtverordnung in der bis zum 1. 
Januar 2013 geltenden Fassung im Hinblick auf das jeweilige Betäubungsverfahren einen 
umfassenderen Schutz der zu betäubenden Tiere vorgesehen hat.  

(4) Wer Geflügel im Wasserbecken mittels Elektrobetäubung betäubt, hat ein Tier, das im 
Wasserbecken nicht betäubt worden ist, unverzüglich von Hand zu betäuben oder zu töten. Im 
Rahmen der Bandschlachtung von Hühnern, Perlhühnern, Tauben und Wachteln kann, wenn die 
Betäubung am Band bei einzelnen Tieren nicht hinreichend wirksam war, auf eine weitere Betäubung 
verzichtet werden, soweit das Schlachten oder Töten durch schnelles und vollständiges Abtrennen des 
Kopfes erfolgt.  

(5) Zusätzlich zu den Anforderungen an die Instandhaltung und Kontrolle der Geräte zur 
Ruhigstellung oder Betäubung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind 
Betäubungsgeräte und -anlagen an jedem Arbeitstag  

1. mindestens einmal zu Arbeitsbeginn auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und  

2. erforderlichenfalls mehrmals täglich zu reinigen.Mängel nach Satz 1 Nummer 1 müssen 
unverzüglich abgestellt werden.  

(6) Wer ein Tier schlachtet oder anderweitig mit Blutentzug tötet, muss sofort nach dem Betäuben, 
und zwar für die in Anlage 2 Spalte 1 genannten Betäubungsverfahren innerhalb des jeweils in Spalte 
2 festgelegten Zeitraumes, mit dem Entbluten beginnen. Er muss das Tier entbluten, solange es 
empfindungs- und wahrnehmungsunfähig ist. Beim Entbluten warmblütiger Tiere muss ein sofortiger 
starker Blutverlust gewährleistet und kontrollierbar sein. Zusätzlich zu den Anforderungen an das 
Schlachten des Geflügels nach Artikel 15 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III Nummer 3.3. der 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 hat der Betreiber eines Schlachthofes sicherzustellen, dass durch den 
Halsschnittautomaten nicht entblutete Tiere sofort von Hand entblutet werden.  

(7) Ein weiteres Zurichten oder Brühen eines Tieres nach Anhang III Nummer 3.2. Satz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 darf erst erfolgen, wenn keine Bewegungen des betäubten Tieres 
mehr wahrzunehmen sind. Wer ein Tier ohne Betäubung schlachtet, darf das Tier nicht vor Abschluss 
des Entblutens aufhängen.  

(8) Bei Tötungen ohne Blutentzug dürfen weitere Eingriffe am Tier erst nach Feststellung des Todes 
vorgenommen werden.  

(9) Der Betreiber einer Brüterei hat sicherzustellen, dass nicht schlupffähige Küken nach Beendigung 
des Brutvorganges unverzüglich getötet werden.  

(10) Wer einen Fisch schlachtet oder tötet, muss diesen unmittelbar vor dem Schlachten oder Töten 
nach Maßgabe der Anlage 1 Nummer 9 betäuben. Abweichend von Satz 1 dürfen  

1. Plattfische durch einen schnellen Schnitt, der die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt, und  

2. Aale, wenn sie höchstens bis zu einer Zahl von 30 Tieren pro Tag gefangen und verarbeitet werden, 
durch einen die Wirbelsäule durchtrennenden Stich dicht hinter dem Kopf und sofortiges 
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Herausnehmen der Eingeweide einschließlich des Herzens ohne vorherige Betäubung geschlachtet 
oder getötet werden.  

(11) Krebstiere, Schnecken und Muscheln dürfen nur in stark kochendem Wasser getötet werden, 
welches sie vollständig bedecken und nach ihrer Zugabe weiterhin stark kochen muss. Abweichend 
von Satz 1 dürfen  

1. Taschenkrebse durch mechanische Zerstörung der beiden Hauptnervenzentren getötet,  

2. Schnecken und Muscheln in über 100 Grad Celsius heißem Dampf getötet sowie  

3. Krebstiere elektrisch betäubt oder getötetwerden. Führt die Elektrobetäubung nicht zum sofortigen 
Tod der Krebstiere, sind sie unmittelbar nach der Elektrobetäubung durch ein Verfahren nach Satz 1 
oder Satz 2 Nummer 1 zu töten. Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 gilt nicht im Falle des Rohverzehrs von 
Austern und der amtlichen Untersuchung von lebenden Schnecken oder Muscheln.  

 

§ 13 Behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren 

(1) Abweichend von § 12 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Anlage 1, kann die zuständige 
Behörde befristet  

1. andere Betäubungs- oder Tötungsverfahren zum Zwecke ihrer Erprobung zulassen;  

2. im Rahmen behördlich veranlasster Tötungen andere Betäubungs- oder Tötungsverfahren zulassen, 
soweit die Tiere hierdurch unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden sicher betäubt und getötet 
werden; § 12 Absatz 8 gilt entsprechend;  

3. die Elektrokurzzeitbetäubung abweichend von Anlage 1 Nummer 6.4 mit einer 
Mindeststromflusszeit von zwei Sekunden und abweichend von Anlage 1 Nummer 6.5 bei Rindern 
über sechs Monaten ohne elektrische Herzdurchströmung als Betäubungsverfahren zulassen, soweit es 
erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften zu 
entsprechen, denen zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft die Anwendung anderer 
Betäubungsverfahren untersagen.  

(2) Abweichend von § 12 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 2 kann die zuständige Behörde in 
begründeten Einzelfällen Abweichungen von der Höchstzeit zwischen Betäuben und 
Entblutungsschnitt zulassen, wenn nachgewiesen wird, dass die Anforderungen des § 12 Absatz 1 
erfüllt werden.  

(3) Abweichend von § 12 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Anlage 1, kann die zuständige 
Behörde befristet für eine nicht behördlich veranlasste Bestandsräumung andere Betäubungs- oder 
Tötungsverfahren zulassen, soweit die Tiere mit ihnen unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden 
sicher betäubt und getötet werden; § 12 Absatz 8 gilt entsprechend. 

 (…) 
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23. Verwaltungs- und Verfahrensrecht  

23.1 Bundesrepublik Deutschland 

23.1.1 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 
Gesetz vom 27.01.1877 (RGBl. S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 

(BGBl. I S. 2586) 

2. Abschnitt   Verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts wegen 

§ 12   [Geltungsbereich, Verantwortung; Erlaß von Verwaltungsvorschriften] 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Übermittlung personenbezogener Daten von 
Amts wegen durch Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften an öffentliche 
Stellen des Bundes oder eines Landes für andere Zwecke als die des Verfahrens, für die die Daten 
erhoben worden sind. Besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder, wenn die Daten aus einem 
landesrechtlich geregelten Verfahren übermittelt werden, eines Landes, die von den §§ 18 bis 22 
abweichen, gehen diesen Vorschriften vor.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger 
ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.  

(3) Eine Übermittlung unterbleibt, wenn ihr eine besondere bundes- oder entsprechende 
landesgesetzliche Verwendungsregelung entgegensteht.  

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.  

(...) 

§ 14   [Zulässigkeit der Datenübermittlung in Strafsachen; Annahmen] 

(1) In Strafsachen ist die Übermittlung personenbezogener Daten des Beschuldigten, die den 
Gegenstand des Verfahrens betreffen, zulässig, wenn die Kenntnis der Daten aus der Sicht der 
übermittelnden Stelle erforderlich ist für  

1. bis 3 (weggefallen). 

4. dienstrechtliche Maßnahmen oder Maßnahmen der Aufsicht, falls 

 a) der Betroffene wegen seines Berufs- oder Amtsverhältnisses einer Dienst-, Staats- 
oder Standesaufsicht unterliegt, Geistlicher einer Kirche ist oder ein entsprechendes Amt bei einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bekleidet oder Beamter einer Kirche oder einer 
Religionsgesellschaft ist und 

 b) die Daten auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung 
des Berufs oder der Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Amtsverhältnis zu beachten sind oder in 
anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, 

5. die Entscheidung über eine Kündigung oder für andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, für die 
Entscheidung über eine Amtsenthebung, für den Widerruf, die Rücknahme, die Einschränkung einer 
behördlichen Erlaubnis, Genehmigung oder Zulassung zur Ausübung eines Gewerbes, einer sonstigen 
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wirtschaftlichen Unternehmung oder eines Berufs oder zum Führen einer Berufsbezeichnung, für die 
Untersagung der beruflichen, gewerblichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit oder der sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmung oder für die Untersagung der Einstellung, Beschäftigung, 
Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen, für die Untersagung der Durchführung der 
Berufsausbildung oder für die Anordnung einer Auflage, falls 

 a) der Betroffene ein nicht unter Nummer 4 fallender Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes oder des Dienstes einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, ein Gewerbetreibender 
oder ein Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder eine mit der Leitung eines 
Gewerbebetriebes oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung beauftragte Person, ein 
sonstiger Berufstätiger oder Inhaber eines Ehrenamtes ist und  

 b) die Daten auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung 
des Dienstes, des Gewerbes, der sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, des Berufs oder des 
Ehrenamtes zu beachten sind oder in anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der Eignung, 
Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, 

6. Dienstordnungsmaßnahmen mit versorgungsrechtlichen Folgen oder für den Entzug von 
Hinterbliebenenversorgung, falls der Betroffene aus einem öffentlich-rechtlichen Amts- oder 
Dienstverhältnis oder aus einem Amts- oder Dienstverhältnis mit einer Kirche oder anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft Versorgungsbezüge erhält oder zu beanspruchen hat, 

(...) 

23.1.2 Finanzgerichtsordnung (FGO) 
Vom 06.10.1965 (BGBl. I S. 1477), in der Fassung vom 28.03.2001 

(BGBl. I S. 442, ber. 2262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) 

Erster Teil Gerichtsverfassung 

Abschnitt III   Ehrenamtliche Richter 

§ 20   [Recht zur Ablehnung der Berufung] 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen 

1. Geistliche und Religionsdiener, 

(...) 

23.1.3 Gerichtskostengesetz 
Vom 18.06.1878 (RGBl. S. 141), in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2014 

(BGBl. I S. 154) (GKG) 

 

§ 2   Kostenfreiheit 

(…) 

 (3) Sonstige bundesrechtliche Vorschriften, durch die für Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
und den Gerichten der Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit eine sachliche oder persönliche Befreiung 
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von Kosten gewährt ist, bleiben unberührt. Landesrechtliche Vorschriften, die für diese Verfahren in 
weiteren Fällen eine sachliche oder persönliche Befreiung von Kosten gewähren, bleiben unberührt.  

(4) Vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit und den Gerichten für Arbeitssachen finden 
bundesrechtliche oder landesrechtliche Vorschriften über persönliche Kostenfreiheit keine 
Anwendung. Vorschriften über sachliche Kostenfreiheit bleiben unberührt.  

 (...) 

23.1.4 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
Vom 27.01.1877 (RGBl. S. 41), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.1975 

(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.04.2014 (BGBl. I S. 410) 

Vierter Titel   Schöffengerichte 

§ 34   [Weitere nicht zu berufende Personen] 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

(...) 

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 
gemeinsamen Leben verpflichtet sind; 

(...) 

Fünfzehnter Titel   Gerichtsprache 

§ 189   [Dolmetschereid] 

(1) Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten, dass er treu und gewissenhaft übertragen werde. 

Gibt der Dolmetscher an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so 
hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der 
Dolmetscher hinzuweisen. 

(...) 

23.1.5 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG) 

Vom 12.03.1951 (BGBl. I S. 243), in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1993 
(BGBl. I S. 1473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.08.2013 (BGBl I S. 3463) 

1. Teil   Verfassung und Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts  

§ 11   [Vereidigung der Richter] 

(1) Die Richter des Bundesverfassungsgerichts leisten bei Antritt ihres Amtes vor dem 
Bundespräsidenten folgenden Eid:  

»Ich schwöre, dass ich als gerechter Richter allezeit das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
getreulich wahren und meine richterlichen Pflichten gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen 
werde. So wahr mir Gott helfe.« 
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Wird der Eid durch eine Richterin geleistet, so treten an die Stelle der Worte »als gerechter Richter« 
die Worte »als gerechte Richterin«. 

(2) Bekennt sich der Richter zu einer Religionsgemeinschaft, deren Angehörigen das Gesetz die 
Verwendung einer anderen Beteuerungsformel gestattet, so kann er diese gebrauchen. 

(3) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

§ 14   [Zuständigkeit der Senate] 

(…) 

(4) Das Plenum des Bundesverfassungsgerichts kann mit Wirkung vom Beginn des nächsten 
Geschäftsjahres die Zuständigkeit der Senate abweichend von den Absätzen 1 bis 3 regeln, wenn dies 
infolge einer nicht nur vorübergehenden Überlastung eines Senats unabweislich geworden ist. Die 
Regelung gilt auch für anhängige Verfahren, bei denen noch keine mündliche Verhandlung oder 
Beratung der Entscheidung stattgefunden hat. Der Beschluß wird im Bundesgesetzblatt 
bekanntgemacht151. 

 (…) 

23.1.6 Strafprozessordnung (StPO) 
Vom 01.02.1877 (RGBl. S. 253), in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 

(BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.04.2014 (BGBl. I S. 
410) 

Erstes Buch   Allgemeine Vorschriften 

Fünfter Abschnitt   Fristen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  

§ 43   [Wochen- und Monatsfristen] 

(...) 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so 
endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 

                                                            
 

151 Abweichend von § 14 Abs. 1-3 BVerfGG besteht eine Zuständigkeit des BVerfG in bei Normenkontrollver-
fahren im Bereich des öffentlichen Dienstes und der Dienstverhältnisse zu Religionsgesellschaften, deren Recht 
dem Recht des öffentlichen Dienstes nachgebildet ist, einschließlich des jeweiligen Disziplinarrechts. 
Hierzu ergingen folgende Beschlüsse des BVerfG: 

a) Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 1970 gemäß § 14 Abs. 4 des Gesetzes über 
das Bundesverfassungsgericht 

b) Beschluß des Plenums des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 1978 gemäß § 14 Abs. 4 des 
Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 

c) Beschluß des Plenums des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 1993 gemäß § 14 Abs. 4 des 
Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 
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Sechster Abschnitt   Zeugen 

§ 53   [Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen] 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
bekannt geworden ist;152 

(...) 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von 
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. (...) 

(...) 

 

§ 53a   [Zeugnisverweigerungsrecht der Berufshelfer] 

(1) Den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, die 
zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Ausübung des 
Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
Genannten, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) gilt auch für die 
Hilfspersonen. 

§ 57   [Zeugenbelehrung] 

Vor der Vernehmung werden die Zeugen zur Wahrheit ermahnt und über die strafrechtlichen Folgen 
einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt. Auf die Möglichkeit der Vereidigung werden 
sie hingewiesen. Im Falle der Vereidigung sind sie über die Bedeutung des Eides und darüber zu 
belehren, dass der Eid mit oder ohne religiöse Beteuerung geleistet werden kann. 

§ 64   [Eidesformel] 

(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter an den Zeugen die 
Worte richtet: 

»Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben« 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht: 

»Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter an den Zeugen die 
Worte richtet: 

                                                            
 

152 Anm.: Diese Vorschrift gilt nur für Geistliche christlicher Kirchen und sonstiger staatlich anerkannter 
Religionsgemeinschaften. 
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»Sei schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen 
haben« 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht: 

»Ich schwöre es.« 

(3) Gibt ein Zeuge an, dass er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft eine 
Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er diese dem Eid anfügen. 

(4) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand heben. 

§ 65   [Eidesgleiche Bekräftigung] 

(1) Gibt ein Zeuge an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so hat 
er die Wahrheit der Aussage zu bekräftigen. Die Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der 
Zeuge hinzuweisen. 

(2) Die Wahrheit der Aussage wird in der Weise bekräftigt, dass der Richter an den Zeugen die Worte 
richtet: 

»Sie bekräftigen im Bewusstsein Ihrer Verantwortung vor Gericht, dass Sie nach bestem Wissen die 
reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben« 

und der Zeuge hierauf spricht: 

»Ja.« 

(3) § 64 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 66   [Eidesleistung hör- oder sprachbehinderter Personen] 

(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels Nachsprechens der 
Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der Eidesformel oder mit Hilfe einer die 
Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Das Gericht hat die 
geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person ist auf ihr 
Wahlrecht hinzuweisen. 

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die Hinzuziehung einer die 
Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte Person von 
ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine Eidesleistung in der nach 
Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

(3) Die §§ 64 und 65 gelten entsprechend. 

Achter Abschnitt Beschlagnahme, Überwachung des Fernmeldeverkehrs, Rasterfahndung, Einsatz 
technischer Mittel, Einsatz verdeckter Ermittler und Durchsuchung 

§ 97   [Der Beschlagnahme nicht unterliegende Gegenstände] 

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht  

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 52 oder 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 b das Zeugnis verweigern dürfen; 
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2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 b Genannten über die ihnen vom 
Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht haben, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt; 

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 b Genannten erstreckt. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur Verweigerung 
des Zeugnisses Berechtigten sind,(...) Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn 
bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an 
der Tat oder an einer Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um 
Gegenstände handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat 
gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren. 

(3) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Hilfspersonen (§ 53a) der in § 53 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten das Zeugnis verweigern dürfen. 

(...) 

§ 100c   [Maßnahmen ohne Wissen des Betroffenen]153 

(1) Auch ohne Wissen des Betroffenen darf das in einer Wohnung154 nichtöffentlich gesprochene Wort 
mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in 
Absatz 2 bezeichnete besonders  schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch 
strafbar ist, zu begehen versucht hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt, 

3. auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung 
Äußerungen des Beschuldigten erfasst werden, die für die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und 

4.  die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Mitbeschuldigten auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. 

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind:  

(...) 

                                                            
 

153 Anm.: Diese Vorschrift wurde neugefasst durch das Gesetz zur Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004 (akustische Wohnüberwachung) vom 24. Juni 2005. 

154 Anm.: Es ist strittig, ob auch ein Beichtstuhl von dem Begriff der Wohnung im Sinne des § 100c Abs. 1 
erfasst ist. Für einen Einbezug des Beichtstuhls in den Wohnungsbegriff spricht Bundestagsdrucksache vom 15. 
Januar 1998 Nr. 13/9961 S. 7. Bei Ablehnung einer Charakterisierung des Beichtstuhls als Wohnung sind 
Abhörmaßnahmen nach § 100 c Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) möglich. Teilweise wird auch angesichts 
ihres besonderen verfassungsrechtlichen Rangs für Geistliche generell eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs des § 100 d Abs. 3 S. 1 StPO befürwortet. Danach sollen auch außerhalb einer Wohnung 
geführte, (vertrauliche) Gespräche eines Beschuldigten mit einem Geistlichen dem Beweiserhebungsverbot des 
§ 100 d Abs. 3 S. 1 StPO unterliegen.  
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(5) Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der 
Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Aufzeichnungen über solche Äußerungen sind 
unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwertet werden. (...) 

(6) In den Fällen des § 53 ist eine Maßnahme nach Absatz 1 unzulässig; ergibt sich während oder nach 
Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt Absatz 5 Satz 2 bis 4 entsprechend. 
2In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus einer Maßnahme nach Absatz 1 gewonnene Erkenntnisse 
nur verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Bedeutung des zugrunde liegenden 
Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung des Sachverhalts 
oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten steht. 3§ 160a Abs. 4 gilt entsprechend. 

(...) 

 

 

§ 100d   [Zuständigkeit]155 

(1) Maßnahmen nach § 100c dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch die in § 74a Abs. 4 
des Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landgerichts angeordnet werden, in dessen 
Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Bei Gefahr im Verzug kann diese Anordnung auch durch 
den Vorsitzenden getroffen werden. Dessen Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Werktagen von der Strafkammer bestätigt wird. Die Anordnung ist auf höchstens einen Monat zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen. Ist die 
Dauer der Anordnung auf insgesamt sechs Monate verlängert worden, so entscheidet über weitere 
Verlängerungen das Oberlandesgericht.  

(2) Die Anordnung ergeht schriftlich. In der Anordnung sind anzugeben:  

1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Beschuldigten, gegen den sich die Maßnahme 
richtet,  

2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme angeordnet wird,  

3. die zu überwachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohnräume,  

4. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,  

5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Informationen und ihre Bedeutung für das 
Verfahren.  

(3) In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung sind deren Voraussetzungen und die 
wesentlichen Abwägungsgesichtspunkte darzulegen. Insbesondere sind einzelfallbezogen anzugeben:  

1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen,  

                                                            
 

155 Anm.: Diese Vorschrift wurde ebenfalls neugefasst durch das Gesetz zur Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004 (akustische Wohnüberwachung) vom 24. Juni 2005. 
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2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme,  

3. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinne des § 100c Abs. 4 Satz 1. 

(...) 

(5) Personenbezogene Daten aus einer akustischen Wohnraumüberwachung dürfen für andere Zwecke 
nach folgenden Maßgaben verwendet werden: 

(...) 

2. Die Verwendung der durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten personenbezogenen Daten, 
auch solcher nach § 100c Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2, zu Zwecken der Gefahrenabwehr ist nur zur 
Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder einer dringenden Gefahr für Leib oder 
Freiheit einer Person oder Gegenstände von bedeutendem Wert, die der Versorgung der Bevölkerung 
dienen, von kulturell herausragendem Wert oder in § 305 des Strafgesetzbuches genannt sind, 
zulässig. (...) 

Zweites Buch   Verfahren im ersten Rechtszug 

Sechster Abschnitt   Hauptverhandlung 

§ 229   [ Höchstdauer der Unterbrechung] 

(...) 

(4) Wird die Hauptverhandlung nicht spätestens am Tage nach Ablauf der in den vorstehenden 
Absätzen bezeichneten Frist fortgesetzt, so ist mit ihr von neuem zu beginnen. Ist der Tag nach Ablauf 
der Frist ein Sonntag, ein allgemeiner Feiertag oder ein Sonnabend, so kann die Hauptverhandlung am 
nächsten Werktag fortgesetzt werden. 

§ 249   [Verlesung von Schriftstücken] 

(1) Urkunden und andere als Beweismittel dienende Schriftstücke werden in der Hauptverhandlung 
verlesen. Dies gilt insbesondere von früher ergangenen Strafurteilen, von Straflisten und von 
Auszügen aus Kirchenbüchern und Personenstandsregistern und findet auch Anwendung auf 
Protokolle über die Einnahme des richterlichen Augenscheins. 

(...) 

23.1.7 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
Vom 21.01.1960 (BGBl. I S. 17), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 

(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) 

Teil I   Gerichtsverfassung 

3. Abschnitt   Ehrenamtliche Richter 

§ 23   [Ablehnungsrecht] 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen 

1. Geistliche und Religionsdiener, 
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(...) 

23.1.8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
Vom 25.05.1976 (BGBl. I S. 1253), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 

(BGBl. I S. 102), geändert durch Gesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749) 

§ 2   Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. 

(...) 

23.1.9 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 
Vom 27.04.1953 (BGBl. I S. 157), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2009 

(BGBl. I S. 2258) 

§ 17   Vollzug gegen Behörden 

Gegen Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Zwangsmittel unzulässig, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

23.1.10 Zivilprozessordnung 
Vom 30.01.1877 (RGBl. S. 83), in der Fassung vom 05.12.2005 (BGBl. I S. 3202), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) 

Buch 1   Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt 3   Verfahren 

Titel 3   Ladungen, Termine und Fristen 

§ 216   Terminsbestimmung 

(...) 

(3) Auf Sonntage, allgemeine Feiertage oder Sonnabende sind Termine nur in Notfällen 
anzuberaumen. 

§ 222   Fristberechnung 

(1) Für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so 
endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 

(3) Bei der Berechnung einer Frist, die nach Stunden bestimmt ist, werden Sonntage, allgemeine 
Feiertage und Sonnabende nicht mitgerechnet. 
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Buch 2   Verfahren im ersten Rechtszuge 

Abschnitt 1   Verfahren vor den Landgerichten 

Titel 7   Zeugenbeweis  

§ 383   Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 

(...) 

4. Geistliche156 in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut 
ist; 

(...) 

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren 
Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der 
Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht. 

(...) 

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn das Zeugnis 
nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne 
Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 

Titel 11   Abnahme von Eiden und Bekräftigungen 

§ 480   Eidesbelehrung 

Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigen in angemessener Weise über die 
Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, dass er den Eid mit religiöser oder ohne religiöse 
Beteuerung leisten kann. 

§ 481   Eidesleistung; Eidesformel 

(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit 
der Eingangsformel: 

»Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden« 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

»Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.« 

                                                            
 

156 Anm.: Der Begriff des Geistlichen ist strittig: zum Teil wird er auf die Geistlichen aller 
Religionsgemeinschaften bezogen, zum Teil auf die Geistlichen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften beschränkt. Nach der letzt genannten Ansicht ist für die Religionsdiener anderer 
Religionsgemeinschaften § 383 Abs. 1 Nr.6 anwendbar. 
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(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit 
der Eingangsformel: 

»Sie schwören« 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

»Ich schwöre es.« 

(3) Gibt der Schwurpflichtige an, dass er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft 
eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er diese dem Eid anfügen. 

(...) 

(5) Sollen mehrere Personen gleichzeitig einen Eid leisten, so wird die Eidesformel von jedem 
Schwurpflichtigen einzeln gesprochen. 

§ 483   Eidesleistung sprach- oder hörbehinderter Personen 

(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels Nachsprechens der 
Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der Eidesformel oder mit Hilfe einer die 
Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Das Gericht hat die 
geeigneten technischen Hilfsmittel bereit zu stellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person ist auf ihr 
Wahlrecht hinzuweisen.  

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die Hinzuziehung einer die 
Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte Person von 
ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine Eidesleistung in der nach 
Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 § 484   [Eidesgleiche Bekräftigung] 

(1) Gibt der Schwurpflichtige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten 
wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der 
Verpflichtete hinzuweisen. 

(2) Die Bekräftigung wird in der Weise abgegeben, dass der Richter die Eidesnorm als 
Bekräftigungsnorm mit der Eingangsformel: 

»Sie bekräftigen im Bewusstsein Ihrer Verantwortung vor Gericht« 

vorspricht und der Verpflichtete darauf spricht: 

»Ja«. 

(3) § 481 Abs. 3, 5, § 483 gelten entsprechend. 
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Buch 8   Zwangsvollstreckung 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 758a   Richterliche Durchsuchungsanordnung; Vollstreckung zur Unzeit 

(...) 

(4) Der Gerichtsvollzieher nimmt eine Vollstreckungshandlung zur Nachtzeit und an Sonn- und 
Feiertagen nicht vor, wenn dies für den Schuldner und die Mitgewahrsamsinhaber eine unbillige Härte 
darstellt oder der zu erwartende Erfolg in einem Missverhältnis zu dem Eingriff steht, in Wohnungen 
nur auf Grund einer besonderen Anordnung des Richters bei dem Amtsgericht. (...) 

Abschnitt 2   Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 

Titel 1   Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen 

Untertitel 2 Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen 

§ 811   Unpfändbare Sachen 

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:   

(...) 

7. Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgegenstände, soweit sie zum Gebrauch des 
Schuldners bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und 
Hebammen die zur Ausübung des Berufes erforderlichen Gegenstände einschließlich angemessener 
Kleidung; 

(...) 

10. die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule 
oder einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der häuslichen Andacht bestimmt sind; 

(...) 

Titel 4   Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 882a   Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung 

(1) Die Zwangsvollstreckung gegen den Bund oder ein Land wegen einer Geldforderung darf, soweit 
nicht dingliche Rechte verfolgt werden, erst vier Wochen nach dem Zeitpunkt beginnen, in dem der 
Gläubiger seine Absicht, die Zwangsvollstreckung zu betreiben, der zur Vertretung des Schuldners 
berufenen Behörde und, sofern die Zwangsvollstreckung in ein von einer anderen Behörde verwaltetes 
Vermögen erfolgen soll, auch dem zuständigen Minister der Finanzen angezeigt hat. Dem Gläubiger 
ist auf Verlangen der Empfang der Anzeige zu bescheinigen. Soweit in solchen Fällen die 
Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher zu erfolgen hat, ist der Gerichtsvollzieher auf 
Antrag des Gläubigers vom Vollstreckungsgericht zu bestimmen. 

(2) Die Zwangsvollstreckung ist unzulässig in Sachen, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben des 
Schuldners unentbehrlich sind oder deren Veräußerung ein öffentliches Interesse entgegensteht. 
Darüber, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, ist im Streitfall nach § 766 zu entscheiden. 
Vor der Entscheidung ist der zuständige Minister zu hören. 
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(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind auf die Zwangsvollstreckung gegen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle 
der Behörde im Sinne des Absatzes 1 die gesetzlichen Vertreter treten. Für öffentlich-rechtliche Bank- 
und Kreditanstalten gelten die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 nicht. 

(...) 

23.2 Baden-Würrtemberg 

23.2.1 Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung 
[von Baden-Württemberg] (AGFGO) 

Vom 29.03.1966 (GBl. 1966, 49), zuletzt geändert durch Gesetze vom 14.01.2014 (GBl. S. 49, 
51) 

§ 3 

Das Finanzgericht lädt in kirchenrechtlichen Abgabenangelegenheiten diejenige Religionsgesellschaft 
bei, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung als Abgabenberechtigter unmittelbar berührt 
werden. 

23.2.2 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung [von Baden-Württemberg] 
(InsO-AG) 

Vom 16.07.1998 (GBl. S. 436), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 
65, 72) 

§ 1 Geeignete Personen und geeignete Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren 

(…) 

2) Stellen sind als geeignet im Sinne von § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO nur anzusehen, wenn sie  

1. in der Trägerschaft der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, der 
Gemeinden oder Gemeindeverbände, sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, der 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege als Träger sozialer Aufgaben oder einer Verbraucherzentrale im 
Sinne von § 3 Nr. 8 des Rechtsberatungsgesetzes stehen, und wenn 

2. a) sie von einer zuverlässigen Person geleitet werden, die auch die Zuverlässigkeit der einzelnen 
Mitarbeiter überwacht, 

b) die in ihnen tätigen Berater hinreichend sachkundig sind, 

c) in ihnen jeweils mindestens eine Person mit ausreichender praktischer Erfahrung in der 
Schuldnerberatung tätig ist, 

d) die erforderliche Rechtsberatung sichergestellt ist und 

e) sie auf Dauer angelegt sind und über zeitgemäße technische, organisatorische und räumliche 
Voraussetzungen für ordnungsgemäße Schuldnerberatung verfügen. 

Ausreichende praktische Erfahrung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. c liegt in der Regel nach dreijähriger 
Tätigkeit in der Schuldnerberatung vor. Sofern in der Stelle keine Person tätig ist, die die Befähigung 
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zur anwaltlichen Tätigkeit besitzt, muß die nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. d erforderliche Rechtsberatung 
auf andere Weise sichergestellt sein, etwa durch den Justitiar des Trägers oder einen Rechtsanwalt. 

(…) 

23.2.3 Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg 
(Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG) 

Vom 12.04.2005 (GBl. 2005, 350), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 
(GBl. S. 809, 811) 

Erster Teil Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation, 
Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit 

Abschnitt 1 Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation 

§ 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen und nicht für die Tätigkeit 
des Südwestrundfunks. 

(…) 

23.3 Bayern 

Gesetz über die Sammlung des bayerischen Landesrechts (Bayerisches 
Rechtssammlungsgesetz – BayRSG) 

Vom 10.11.1983 (GVBl 1983, 1013), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2014 (GVBl. 
S.117) 

Art. 5 

(1) Mit Ablauf des 31. Dezember 1983 treten ferner außer Kraft 

1. Rechtssätze, die vor dem Erlaß der Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 gegolten haben, und 

2. Rechtssätze der Gebiete, die nach dem 25. Mai 1818 bayerisches Staatsgebiet geworden sind, 

wenn sie nicht in der Anlage aufgeführt oder in einer in der Anlage verzeichneten Rechtsvorschrift 
aufrechterhalten sind. 

(2) Ausgenommen hiervon sind Rechtssätze, die Leistungen des Staates oder der politischen 
Gemeinden an die Religionsgemeinschaften oder den Simultangebrauch an Kirchen und Friedhöfen 
regeln. 
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23.4 Berlin 

23.4.1 Berliner Schiedsamtsgesetz (BlnSchAG) 
Vom 07.04.1994 (GVBl. 1994, 109), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.03.2014 

(GVBl. S. 70) 

Erster Abschnitt 

Das Schiedsamt 

§ 1 [Schiedsamt, Schiedsamtsbezirke] 

(1) Das Schlichtungsverfahren nach diesem Gesetz führt das Schiedsamt durch. Seine Aufgaben 
werden von Schiedsfrauen und Schiedsmännern (Schiedspersonen) wahrgenommen. Diese sind 
ehrenamtlich tätig. 

(2) Jeder Bezirk wird in mehrere Schiedsamtsbezirke geteilt. Für jeden Schiedsamtsbezirk ist eine 
Schiedsperson zu bestellen. 

(3) Die Schiedsamtsbezirke werden durch die Bezirksverwaltungen festgelegt. Bei einer 
Neufestlegung sind die Grenzen der Amtsgerichtsbezirke zu beachten; ein Schiedsamtsbezirk darf sich 
nicht über einen Amtsgerichtsbezirk hinaus erstrecken. 

(…) 

§ 5 [Vereidigung der Schiedsperson] 

(1) Die Schiedsperson wird von dem Präsidenten des Amtsgerichts, in dessen Aufsichtsbezirk der 
Schiedsamtsbezirk liegt auf die Erfüllung ihrer Pflichten vereidigt. Der Eid lautet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes getreulich zu erfüllen, so wahr mir 
Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(2) Gibt die Schiedsperson an, daß sie als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft eine 
Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann sie diese dem Eid anfügen. 

(3) Gibt die Schiedsperson an, daß sie aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, 
so kann sie anstelle der Worte "Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder eine andere 
Beteuerungsformel sprechen. Die Beteuerung steht dem Eid gleich; hierauf ist die Schiedsperson 
hinzuweisen. 

(4) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid oder die Beteuerung. 

(…) 
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23.4.2 Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) 

In der Fassung vom 22.07.1996 (GVBl. 1996, 302, 472), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.05.2014 (GVBl. S. 122) 

 

§ 4 [Zuständigkeitsverteilung] 

(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben werden im einzelnen durch 
die Anlage zu diesem Gesetz (Allgemeiner Zuständigkeitskatalog) bestimmt. Alle dort nicht 
aufgeführten Aufgaben sind Aufgaben der Bezirke. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der 
Senat durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen. 

(…) 

7. Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 33 [Einschränkungen des Anwendungsbereichs] 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. die Kirchen und Religionsgesellschaften, (…) 

(…) 

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog (ZustKat AZG) zu § 4 Abs. 1 Satz 1 

Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, 
Steuerung, Aufsicht) 

(…) 

Nr. 2   Rechtswesen; Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 

(…) 

(4) Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch und religiös Verfolgten. 

(5) Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus.  

(6) Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte. (…) 

(…) 

Nr. 14   Sozialwesen 

(…) 

(17) Zustimmung zur Aufnahme von jüdischen Zuwanderern in Berlin, die im Wege des geregelten 
Aufnahmeverfahrens einreisen und eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes erhalten, Erfassung und Erstberatung dieser Personen sowie Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften, soweit erforderlich. (…) 
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(…) 

Nr. 17    Wissenschaft, Forschung; Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten 

(…) 

(4) Angelegenheiten der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einschließlich der 
Genehmigung von Abgabebeschlüssen. 

23.5 Brandenburg 

Gesetz über das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg 
(Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg – VerfGGBbg) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 22.11. 1996 (GVBl. I 1996, 343), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2013 (GVBl. I Nr. 23) 

I. Teil - Sitz, Zusammensetzung und Zuständigkeit 

§ 5 - Ernennung und Amtseid 

(…) 

(2) Die Richter des Verfassungsgerichts leisten, bevor sie ihr Amt antreten, vor dem Landtag den 
folgenden Eid: 

"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der 
Verfassung des Landes Brandenburg und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und 
Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen." 

Der Eid kann auch mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden. Erklärt ein Richter, daß er aus 
Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an der Stelle der Worte "Ich 
schwöre" die Worte "Ich gelobe" zu sprechen oder das Gelöbnis mit einem dem Bekenntnis seiner 
Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, 
gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. 

23.6 Hessen 

23.6.1 Gesetz über das Beflaggen öffentlicher Gebäude 
Vom 16. 05.1950 (GVBl. 1950, 106) 

§ 1 

Der Minister des Innern kann aus besonderen Anlässen, die für das ganze Land oder einzelne Teile 
von allgemeiner politischer Bedeutung sind, die Beflaggung der Dienstgebäude und sonstigen 
öffentlichen Gebäude des Landes und der hessischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen, soweit sie der Staatsaufsicht unterstehen, anordnen. 

(…) 
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§ 3 

Für Religionsgesellschaften besteht keine Verpflichtung zur Beflaggung. Ihr Recht, eigene Fahnen 
entweder allein oder neben anderen zugelassenen Flaggen zu zeigen, bleibt unberührt. 

23.6.2 Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG)157 
Vom 23.03.1994 (GVBl. I 1994, 148), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I 

S. 622, 625) 

Erster Abschnitt   Gemeindliche Schiedsämter 

§ 6   Vereidigung 

(1) Die Schiedsperson wird von dem Vorstand des Amtsgerichts (§ 5) auf die Erfüllung ihrer Pflichten 
vereidigt. Der Eid wird wie folgt geleistet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsperson getreulich zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(2) Bei Mitgliedern einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft, der das Gesetz den Gebrauch 
anderer Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, wird die Abgabe einer Erklärung unter der 
Beteuerungsformel dieser Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft gleichgeachtet. 

(3) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid. 

23.6.3 Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) 
In der Fassung vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009, 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21.11.2012 (GVBl.  S. 430) 

Zweiter Abschnitt   Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Geldleistung 
gefordert wird 

Fünfter Titel   Vollstreckung zugunsten juristischer Personen des öffentlichen Rechts in 
besonderen Fällen und zugunsten der Börse 

§ 64a   Vollstreckung zugunsten der Religionsgemeinschaften 

(1) Die Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, 
sich zur Vollstreckung ihrer öffentlich-rechtlichen Friedhofs- und Bestattungsgebühren der Kasse der 
Gemeinde zu bedienen, in deren Gebiet der Pflichtige seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. 
Die Vollstreckung erfolgt auf Antrag der Religionsgemeinschaft. Für Gemeinden ohne eigene 
Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen vollstreckt die Kasse des Landkreises, dem die 
Gemeinde angehört. In diesem Fall ist der Antrag an die Kasse des Landkreises zu richten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Religionsgemeinschaften sind verpflichtet, der Gemeinde oder dem 
Landkreis, der für die Gemeinde vollstreckt, einen Unkostenbeitrag von fünf vom Hundert der 
beizutreibenden Beträge, mindestens jedoch 10 und höchstens 50 Euro zu zahlen, wenn mit der 
sachlichen Bearbeitung der Vollstreckungsangelegenheit begonnen worden ist. Ein Unkostenbeitrag 
                                                            
 

157 Gültig bis: 31.12.2018. 
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von mehr als 50 Euro kann nur bei Nachweis eines den Normalfall übersteigenden 
Verwaltungsaufwands erhoben werden. Uneinbringliche Vollstreckungskosten (Gebühren und 
Auslagen) sind zu ersetzen. 

23.7 Mecklenburg-Vorpommern 

Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-

V)158 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2004 (GVOBl. M-V 2004, 106), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.05.2014 (GVOBl. M-V S. 190) 

1. Hauptteil   Verwaltungsverfahren 

Teil I   Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation, 
Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit 

Abschnitt 1   Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische 
Kommunikation 

§ 1   Anwendungsbereich 

(…) 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit des Bundes sowie der Kirchen, der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften und ihrer Verbände und Einrichtungen im Land Mecklenburg-
Vorpommern. 

(…) 

23.8 Niedersachsen 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung (Nds. AGInsO) 
Vom 17.12.1998 (Nds. GVBl. 1998, 710), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.11.2004 

(Nds. GVBl. S. 512) 

§ 1 

(1) 1 Geeignet für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1 der 
Insolvenzordnung (InsO) sind nur 

1. Einrichtungen in Niedersachsen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 als 
geeignet gelten oder nach § 3 anerkannt worden sind (geeignete Stellen), sowie 

2. Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 als geeignet gelten. 

2 § 4 bleibt unberührt. 

                                                            
 

158 Gültig bis 31.12.2019 
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(2) 1 Stellen oder Personen, die in einem anderen Land durch Gesetz oder in einem 
Verwaltungsverfahren als geeignet anerkannt sind, gelten auch in Niedersachsen als geeignet. 2 Dies 
gilt nicht für Stellen, die eine außerhalb Niedersachsens anerkannte juristische Person in 
Niedersachsen betreibt. 

§ 2 

(1) Als geeignet gelten: 

1. Stellen in Niedersachsen, die Schuldnerberatung durchführen und in der Trägerschaft von 
Gemeinden oder Landkreisen, Kirchen oder Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder von 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege stehen, 

(…) 

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 1 als geeignet geltenden Stellen sind verpflichtet, ihre Absicht, 
Schuldenbereinigung im Sinne des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO durchzuführen, der zuständigen Behörde 
schriftlich anzuzeigen. 

(3) 1 Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Träger feststellen, daß einer Stelle nach Absatz 1 
Nr. 1 die Eignung fehlt, wenn die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 6 nicht erfüllt 
sind. 2 Der Träger ist auf Verlangen verpflichtet, Nachweise darüber vorzulegen, daß die von ihm 
betriebene Stelle diese Voraussetzungen erfüllt. 3 Im übrigen gilt § 3 Abs. 3 Satz 1 entsprechend. 

23.9 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Schiedsamtsgesetz – SchAG NRW) 

Vom 16.12.1992 (GV. NRW. 1993, 32), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.02.2014 (GV. 
NRW. S. 104) 

§ 5 Vereidigung der Schiedsperson 

(1) Die Schiedsperson wird von der Leitung des Amtsgerichts (§ 4) auf die Erfüllung ihrer Pflichten 
vereidigt. Der Eid wird wie folgt geleistet: 

"Ich schwöre, die Pflichten einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes getreulich zu erfüllen, so wahr mir 
Gott helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(2) Bei Mitgliedern einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft, der das Gesetz den Gebrauch 
anderer Beteuerungsformeln anstelle des Eides gestattet, wird die Abgabe einer Erklärung unter der 
Beteuerungsformel dieser Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft der Eidesleistung gleichgeachtet. 

(3) Bei der Wiederwahl genügt die Verweisung auf den bereits geleisteten Eid. 
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23.10 Rheinland-Pfalz 

Landesgesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung [von Rheinland-
Pfalz] (AGFGO) 

Vom 16.12.1965 (GVBl 1965, 265), geändert durch Gesetz vom 6. 11. 1989 (GVBl. S 225)  
 

 

I. Abschnitt   Ausführungsvorschriften 

§ 4   Finanzrechtsweg 

Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über 
Abgabenangelegenheiten, soweit die Abgaben der Gesetzgebung des Landes unterliegen und durch 
Landesfinanzbehörden verwaltet werden. § 13 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Steuern der 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgesellschaften bleibt unberührt. 

23.11 Saarland 

23.11.1 Gesetz über den Verfassungsgerichtshof (VerfGHG) [Saarland]159 
Vom 17.07.1958 (Amtsbl. 2001, 582), in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Februar 

2001 (Amtsbl., 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 05.2013 (Amtsbl. I . 186). 

 

II. Teil Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 12 Richterausschluss 

(1) Ein Richter/Eine Richterin des Verfassungsgerichtshofs ist von der Ausübung seines/ihres 
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn er/sie 

1. an der Sache beteiligt oder mit einem/einer Beteiligten verheiratet ist oder war, eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft begründet hat oder hatte, in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist oder 

2. in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen tätig gewesen ist. 

(2) Beteiligt ist nicht, wer auf Grund seines Familienstandes, seines Berufs, seiner 
Religionszugehörigkeit, seiner Abstammung, seiner Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder aus 
einem ähnlichen allgemeinen Grund am Ausgang des Verfahrens interessiert ist. 

                                                            
 

159 Gültig bis 31.12.2015 
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23.12 Sachsen 

23.12.1 Gesetz über die Justiz im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Justizgesetz - SächsJG) 

Vom 24.11. 2000 (SächsGVBl. 2000, 482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2012 
(SächsGVBl., 748) 

 

Abschnitt 6 Ausführung der Finanzgerichtsordnung  

§ 36 Finanzrechtsweg  

Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 

(…) 

3. über Abgabenangelegenheiten der Kirchen und Religionsgemeinschaften, insbesondere über 
Kirchensteuern und Kirchgeld. 

§ 37 Beiladung der Kirchen und Religionsgemeinschaften  

Das Sächsische Finanzgericht lädt in Abgabenangelegenheiten die Kirchen und die 
Religionsgemeinschaften bei, sofern deren rechtliche Interessen als Abgabenberechtigte durch die 
Entscheidung unmittelbar berührt werden. 

23.12.2 Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden des Freistaates 
Sachsen und über die Anerkennung von Gütestellen im Sinne des 

§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung 
(Sächsisches Schieds- und Gütestellengesetz - SächsSchiedsGütStG) 

Vom 27.05.1999 (SächsGVBl. 1999, 247), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086) 

 

Teil 1 Schiedsstellen in den Gemeinden 

Abschnitt 1 Gemeindliche Schiedsstellen 

§ 9 Berufung und Vereidigung  

(1) Der gemäß § 6 gewählte Friedensrichter wird von dem für die Bestätigung zuständigen Vorstand 
des Amtsgerichts in das Amt berufen und auf die Erfüllung seiner Pflichten vereidigt. Die Eidesformel 
lautet: 

„Ich schwöre, die Pflichten als Friedensrichter getreulich und ohne Ansehen der Person zu erfüllen. So 
wahr mir Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 

(2) Mitglieder einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft können statt des Eides oder der 
religiösen Bekräftigung andere, von dieser Gemeinschaft vorgeschriebene Beteuerungsformeln 
verwenden. Der Friedensrichter ist hierauf hinzuweisen. 
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23.13 Schleswig-Holstein 

Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung [für Schleswig-Holstein] 
(AGVwGO) 

Vom 06.03.1990 (GVOBl. 1990, 226), zuletzt geändert durch Art. 61 LVO vom 08.09.2010 
(GVOBl. S. 575) 

§ 4 

(…) 

(3) Die Berufung in das Amt einer Vertrauensperson dürfen nur ablehnen 

1. Geistliche und Religionsdienerinnen und Religionsdiener, 

(…) 

§ 7 

(1) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen die letztinstanzliche kirchliche Entscheidung 
binnen eines Monats nach deren Zustellung das Verwaltungsgericht unmittelbar anrufen. 

(2) Soweit sich die Klage darauf stützt, daß die der Kirchensteuer zugrundeliegende Maßstabsteuer 
unrichtig festgesetzt ist, wird in dem für die Maßstabsteuer geltenden Verfahren entschieden. 

23.14 Thüringen 

23.14.1 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
(ThürVwTVG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2009 (GVBl. 2009, 24), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.03.2014 (GVBl., 92, 95) 

Zweiter Teil Vollstreckungsverfahren 

Zweiter Abschnitt Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine öffentlich-
rechtliche Geldleistung gefordert wird  

§ 36 Vollstreckung von Geldforderungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden 

(1) Verwaltungsakte der Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften oder Zweckverbände, 
mit denen eine Geldleistung gefordert wird, werden durch deren Kassen nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes vollstreckt. Sofern eine Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft angehört, werden 
ihre Verwaltungsakte durch die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft vollstreckt. Die Sätze 1 und 2 
gelten für öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Ausgleichsfonds im Sinne des § 350 b des 
Lastenausgleichsgesetzes entsprechend. 

(2) Die Aufgabe der Vollstreckung kann nach Maßgabe des Thüringer Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit auf einen Zweckverband übertragen werden. Die Übertragung der Vollstreckung 
kann dabei auf bestimmte Vollstreckungsarten beschränkt werden. 

(3) Für die Gemeinden ohne eigene Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen, die keiner 
Verwaltungsgemeinschaft angehören, vollstreckt die Kasse des Landkreises, dem die Gemeinde 
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angehört. Für Verwaltungsgemeinschaften ohne eigene Vollziehungsbeamte oder 
Vollstreckungsstellen vollstreckt die Kasse des Landkreises, in dem die Verwaltungsgemeinschaft 
ihren Sitz hat. Für die Beitreibung von Forderungen von Zweckverbänden ohne eigene 
Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsstellen ist die Kasse des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt zuständig, in dem oder in der der Vollstreckungsschuldner seine Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen seine Hauptwohnung, oder seinen Sitz hat. Hat der Vollstreckungsschuldner seine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung, oder seinen Sitz nicht im Gebiet des 
Zweckverbands oder hat er keine Wohnung, so ist für die Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde 
der Sitz des Zweckverbands maßgebend. Im Thüringer Staatsanzeiger ist bekannt zu machen, welche 
Kasse für welche Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften oder Zweckverbände vollstreckt. 
Entsprechendes gilt, wenn die Vollstreckungsübertragung endet. 

(4) Die Kasse des Landkreises oder der kreisfreien Stadt erhebt im Fall der Vollstreckung nach Absatz 
3 für jedes Vollstreckungsverlangen einen Betrag zum Ausgleich des aufgrund seiner Wahrnehmung 
entstandenen und nicht gedeckten Vollstreckungsaufwands. Das für das 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem fachlich 
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung den Ausgleichsbetrag entsprechend dem 
durchschnittlichen tatsächlichen Aufwand pauschaliert festsetzen. Uneinbringliche 
Vollstreckungskosten (Gebühren und Auslagen) sind zu ersetzen. Der Kostenanspruch geht in Höhe 
des erstatteten Betrags auf die erstattende Körperschaft über. Werden Aufträge eines oder mehrerer 
Auftraggeber durch dieselbe Amtshandlung erledigt, werden die Kosten nach Satz 3 nur einmal 
erhoben. Wertgebühren werden nach dem zusammengerechneten Wert erhoben und nach dem 
Verhältnis der Gebühren, die bei gesonderter Ausführung entstanden wären, verteilt. Sonstige Kosten 
werden nach der Zahl der Auftraggeber verteilt. 

§ 37a Vollstreckung zugunsten von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften  

(1) Die Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, sind berechtigt sich zur Vollstreckung ihrer öffentlich-rechtlichen Friedhofs- und 
Bestattungsgebühren der Kasse der Gemeinde zu bedienen, in deren Gebiet der Zahlungspflichtige 
seine Hauptwohnung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Meldegesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung hat. Wenn die Hauptwohnung des Zahlungspflichtigen außerhalb des Landes liegt, können 
sich die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Vollstreckung nach Satz 1 der Kasse der 
Gemeinde bedienen, in deren Gebiet der Friedhof liegt. Die Vollstreckung erfolgt auf Antrag der 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft. Im Fall des § 36 Abs. 3 Satz 1 ist der Antrag an die 
Kasse des Landkreises zu richten. 

(2) § 36 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung. 
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24. Versammlungs- und Vereinsrecht, Sammlungsrecht 

24.1 Bundesrepublik Deutschland 

24.1.1 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) 160 
Vom 24.07.1953 (BGBl. I S. 684), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.1978 

(BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2008 (BGBl. I S. 2366) 

Abschnitt III   Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge 

§ 14   [Anmeldungspflicht] 

(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu 
veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter 
Angabe des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzuges anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des 
Aufzuges verantwortlich sein soll. 

 

§ 15   [Verbot von Versammlungen im Freien, Auflagen, Auflösung] 

(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten 
Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des 
Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. 

(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann insbesondere verboten oder von bestimmten Auflagen 
abhängig gemacht werden, wenn 

die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von historisch 
herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter 
der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert, und 

nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen zu besorgen ist, dass 
durch die Versammlung oder den Aufzug die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. 

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin ist ein Ort nach Satz 1 Nr. 1. Seine 
Abgrenzung ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz. Andere Orte nach Satz 1 Nr. 1 und deren 
Abgrenzung werden durch Landesgesetz bestimmt.  

(3) Sie kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie nicht angemeldet sind, wenn 
von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird oder wenn 
die Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben sind. 

                                                            
 

160 Infolge der Föderalismusreform I liegt die Kompetenz zum Erlass von Versammlungsgesetzen nun bei den 
Ländern. Solange die Länder von dieser Kompetenz keinen Gebrauch machen gilt das Versammlungsgesetz des 
Bundes fort, Art. 125a GG; bislang gibt es kein Land, das seiner neuen Kompetenz Gebrauch gemacht (Stand: 
Juni 2010). 
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(4) Eine verbotene Veranstaltung ist aufzulösen. 

§ 16   [Bannkreise] 

(1) Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge sind innerhalb des befriedeten 
Bannkreises der Gesetzgebungsorgane der Länder verboten. Ebenso ist es verboten, zu öffentlichen 
Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen nach Satz 1 aufzufordern. 

(2) Die befriedeten Bannkreise für die Gesetzgebungsorgane der Länder werden durch Landesgesetze 
bestimmt. 

(3) Das Weitere regeln die Bannmeilengesetze der Länder. 

§ 17   [Ausnahme für religiöse Feiern usw., Volksfeste] 

Die §§ 14 bis 16 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, 
Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hochzeitsgesellschaften und 
hergebrachte Volksfeste. 

24.1.2 2.  Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) 
Vom 05.08.1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2007 

(BGBl. I S. 3198)  

§ 14   Ausländervereine 

(1) Vereine, deren Mitglieder oder Leiter sämtlich oder überwiegend Ausländer sind 
(Ausländervereine), können über die in Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes genannten Gründe hinaus 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 verboten werden. Vereine, deren Mitglieder oder Leiter 
sämtlich oder überwiegend ausländische Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union sind, gelten nicht als Ausländervereine. (...) 

 (2) Ausländervereine können verboten werden, soweit ihr Zweck oder ihre Tätigkeit 

(...) 

4. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange 
unterstützt, befürwortet oder hervorrufen soll oder 

(...) 

24.2 Rheinland-Pfalz 

Sammlungsgesetz für Rheinland-Pfalz (SammlG) 
Vom 05.03.1970 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2009 

(GVBGl. S. 358) 

§ 8 Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen  

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden. Dies gilt nicht für 
Sammlungen nach § 12 Abs. 1 Nr. 2. 

(2) Jugendliche vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen nur bei 
Straßensammlungen und nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden; die Erlaubnisbehörde 
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oder die für die Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger Sammlungen zuständige Behörde kann im 
Einzelfall, bei Haussammlungen jedoch nur bis zum Eintritt der Dunkelheit, Ausnahmen zulassen, 
wenn eine Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist und jeweils zwei Jugendliche 
zusammen eingesetzt werden. 

§ 11 Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder in den Fällen der Nummern 2 bis 8 auch fahrlässig 

(...) 

8. ein Kind oder einen Jugendlichen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(...) 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Erlaubnisbehörde, in den Fällen des § 9 die für die Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger 
Sammlungen zuständige Behörde. 

§ 12 Sammlungen der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften  

(1) Dieses Gesetz findet mit Ausnahme des § 8 und des § 11 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 und 4 keine 
Anwendung auf Sammlungen, die von Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 

1. auf ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Grundstücken, 

2. in Kirchen oder sonstigen, dem Gottesdienst oder der Pflege der Weltanschauung dienenden 
Räumen, 

3. in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen religiösen oder der Pflege der 
Weltanschauung dienenden Veranstaltungen oder 

4. in Form von Haussammlungen bei ihren Angehörigen 

durchgeführt werden. 

(2) Das Gesetz ist mit Ausnahme des § 8 und des § 11 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 und 4 ferner nicht 
anzuwenden auf Sammlungen, die von Orden und religiösen Kongregationen nach ihren kirchlich 
genehmigten Regeln zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes durchgeführt werden. 

24.3 Saarland 

Saarländisches Sammlungsgesetz(SaarlSammlG) 
Vom 03.06.1968 (Amtsbl. S. 506), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2007 

(Amtsbl. S. 2393) 

§ 8 Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden. Dies gilt nicht für 
Sammlungen nach § 12 Abs. 1 Buchstabe a.  
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(2) Jugendliche vom 14. bis 18. Lebensjahr dürfen nicht zu Haussammlungen herangezogen werden. 
Bei Straßensammlungen dürfen sie nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden.  

(3) Für Kinder vom vollendeten 12. Lebensjahr an und für Jugendliche kann die Erlaubnisbehörde in 
besonders begründeten Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefährdung der Kinder oder 
Jugendlichen nicht zu befürchten ist.  

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(...) 

8. ein Kind oder einen Jugendlichen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  

(3) Sammlungserträge, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bezieht, können 
eingezogen werden; sie sind unter Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens der Spender einem 
von der Erlaubnisbehörde bzw. der nach § 11 Abs. 2 zuständigen Behörde bestimmten Zweck 
zuzuführen. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.  

§ 12 Sammlungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen 
Gemeinschaften 

Dieses Gesetz findet mit Ausnahme der §§ 8 und 10 keine Anwendung auf  

1. Sammlungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und deren Einrichtungen und Vereinigungen  

a) in ihren Kirchen und sonstigen dem Gottesdienst oder der Pflege ihrer Weltanschauung dienenden 
Räumen, 

b) in Form von Haussammlungen bei ihren Angehörigen, 

c) auf Kirchenvorplätzen und sonstigen von den Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften genutzten Grundstücken, 

d) in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, religiösen oder der Weltanschauung dienenden 
Veranstaltungen, 

2. Sammlungen der Ordensgemeinschaften und religiösen Kongregationen, die nach ihren kirchlichen 
genehmigten Regeln zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts durchgeführt werden. 

24.4 Thüringen 

Thüringer Sammlungsgesetz (ThürSammlG) 
Vom 08.06.1995 (GVBl. S. 197), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2009 

(GVBl. S. 592) 

§ 8 Mitwirkung von Minderjährigen 

(1) Kinder unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht herangezogen werden.  
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(2) Jugendliche vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen nur bei 
Straßensammlungen und nur bis zum Eintritt der Dunkelheit eingesetzt werden.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die nichterlaubnisbedürftigen Sammlungen nach § 1 Abs. 3.  

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann die Erlaubnisbehörde in begründeten Einzelfällen und 
wenn die Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist, zulassen, daß diese jeweils mindestens 
zu zweit  

1. auch nach Eintritt der Dunkelheit bei Straßensammlungen oder 

2. auch bei Haussammlungen, jedoch nur bis zum Eintritt der Dunkelheit, 

eingesetzt werden. 

§ 9 Überwachung nichterlaubnisbedürfiger Sammlungen 

(1) Wer Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder geldwerten Leistungen durch Spendenbriefe, 
durch öffentliche Aufrufe, durch Aufstellen von Sammelbehältern oder in der Form der persönlichen 
Mitgliederwerbung veranstaltet oder veranstalten will, hat der zuständigen Behörde auf Verlangen die 
Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die diese zur Überwachung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Sammlung und zur Prüfung der zweckentsprechenden, einwandfreien Verwendung 
des Sammlungsertrags nach pflichtgemäßem Ermessen für nötig hält. (...) 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(...) 

9. einen Minderjährigen entgegen § 8 zu einer Sammlung heranzieht, 

(...) 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Erlaubnisbehörde (§ 12).  

§ 13 Sammlungen der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 

Das Gesetz ist nicht auf Sammlungen anzuwenden, die von Kirchen, Religionsgesellschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und ihren 
Gliederungen  

1. auf ihnen gehörenden Grundstücken, in Kirchen oder sonstigen dem Gottesdienst oder der Pflege 
der Weltanschauung dienenden Räumen, 

2. in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen religiösen oder der Pflege der 
Weltanschauung dienenden Veranstaltungen oder 

3. in Form von Haussammlungen und Sammlungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 bei ihren Angehörigen 

durchgeführt werden; unberührt hiervon bleibt in den Fällen der Nummern 2 und 3 die Anwendbarkeit 
des § 8 sowie des § 10 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2 und 3. 
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25. Wehr- und Ersatzdienstrecht (BRD) 

25.1.1 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 
Vom 28.04.2011 (BGBl I 2011, 687) 

§ 15 Beirat für den Bundesfreiwilligendienst 

(…) 

(2) Dem Beirat gehören an:  

(…) 

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche, 

(…) 

25.1.2 Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer 
(Zivildienstgesetz - ZDG) 

Vom 13.01.1960 (BGBl. I S. 10) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2005 
(BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2013 (BGBl. I S. 2416) 

Erster Abschnitt   Aufgaben und Organisation des Zivildienstes 

§ 2a   Beirat für den Zivildienst 

(1) Bei dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ein Beirat für den 
Zivildienst gebildet. Der Beirat hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
in Fragen des Zivildienstes einschließlich der Frage, welche Aufgaben den Zivildienstpflichtigen 
(Dienstpflichtigen) außerhalb des sozialen Bereichs zugewiesen werden sollen, zu beraten. 

(2) Der Beirat besteht aus 

(...) 

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, 

(...) 

(3) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft die Mitglieder des 
Beirates in der Regel für die Dauer von vier Jahren. Die in Absatz 2 genannten Stellen sollen hierzu 
Vorschläge machen. (...) Für jedes Mitglied wird ein persönlicher Stellvertreter berufen. 

Zweiter Abschnitt   Tauglichkeit; Zivildienstausnahmen 

§ 10   Befreiung vom Zivildienst 

(1) Vom Zivildienst sind befreit 

1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses, 
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2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisse, die die Diakonatsweihe empfangen haben, 

3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines ordinierten 
Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen Bekenntnisses, der die 
Diakonatsweihe empfangen hat, entspricht, 

(...) 

§ 11   Zurückstellung vom Zivildienst 

(...) 

(2) Vom Zivildienst werden anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die sich auf das geistliche Amt 
vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. 

§ 12   Befreiungs- und Zurückstellungsanträge 

(1) Anträge nach § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 2, 4 und 6 dieses Gesetzes, die nicht gemäß § 20 des 
Wehrpflichtgesetzes frühestens nach Mitteilung der Erfassung durch die Erfassungsbehörde (§ 15 Abs. 
1 Satz 2 des Wehrpflichtgesetzes) und spätestens bis zum Abschluss der Musterung schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift beim Kreiswehrersatzamt zu stellen waren, sind schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift des Bundesamtes zu stellen.  

(2) (...) Bei Anträgen nach § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 4 sind Beweisurkunden, die der Antragsteller 
besitzt oder ohne unverhältnismäßigen Aufwand beschaffen kann, beizufügen. Bei Anträgen nach § 11 
Abs. 2 sind beizubringen 

1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentlichen 
theologischen Ausbildung und 

2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bischöflichen Behörde, des 
Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass sich 
der anerkannte Kriegsdienstverweigerer auf das geistliche Amt vorbereitet. 

§ 16   Unabkömmlichstellung 

(1) Zum Ausgleich des öffentlichen Interesses an der Heranziehung zum Zivildienst und desjenigen an 
der Deckung des personellen Kräftebedarfs für Aufgaben außerhalb des Zivildienstes kann ein 
Dienstpflichtiger im Spannungs- und Verteidigungsfall, wenn das letztgenannte öffentliche Interesse 
überwiegt, für den Zivildienst unabkömmlich gestellt werden, solange er für die von ihm außerhalb 
des Zivildienstes ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann. 

(2) Über die Unabkömmlichstellung wird auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde 
entschieden. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit sie 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. (...) 

(...) 

Vierter Abschnitt   Rechtsstellung der Dienstpflichtigen 

§ 38   Seelsorge 

Der Dienstleistende hat einen Anspruch auf ungestörte Religionsausübung. Die Teilnahme am 
Gottesdienst ist freiwillig. 
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25.1.3 Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten 
(Soldatinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz – SoldGG) 

Vom 14.08.2006 (BGBl I 2006, 1897, 1904), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2008 
(BGBl I 2008, 1629) 

Abschnitt 1 Allgemeiner Teil 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den Dienst als Soldatin oder Soldat zu 
verhindern oder zu beseitigen. 

(…) 

25.1.4 Gesetz über die Militärseelsorge161 
Vom 26.07.1957 (BGBl. II S. 701) 

Artikel 1 

(1) Dem in Bonn am 22. Februar 1957 unterzeichneten Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge wird 
zugestimmt.  

(...) 

Artikel 2 

Auf die katholischen Militärgeistlichen sind die beamtenrechtlichen Bestimmungen des im Artikel 1 
genannten Vertrages sinngemäß anzuwenden. 

(...) 

25.1.5 Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) 
Vom 19.03.1956 (BGBl. I S. 114), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.05.2005 

(BGBl. I S. 1482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2010 (BGBl. I S. 1052) 

Erster Abschnitt   Gemeinsame Vorschriften 

§ 36   Seelsorge 

Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung. Die Teilnahme am 
Gottesdienst ist freiwillig. 

                                                            
 

161 Die evangelischen Kirchen in den neuen Bundesländern haben den Militärseelsorgevertrag von 1957 nicht 
übernommen. Die Seelsorge wird in den neuen Bundesländern auf Grundlage einer bis 2003 befristeten 
Rahmenvereinbarung zwischen Kirche und Bundesministerium für Verteidigung durchgeführt. Die für den 
Bereich der Militärseelsorge abgeschlossenen Staatskirchenverträge befinden sich im Dritten Teil unter Punkt B) 
2. 
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25.1.6 Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr 
und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG) 

Vom 16.09.2009 (BGBl I 2009, 3054), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.08.2013 (BGBl. 
I, 3386)  

Zweiter Teil Berufsförderung und Dienstzeitversorgung 

Abschnitt I Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldaten auf Zeit, 
Berufsförderung der Grundwehrdienst nach § 5 oder freiwilligen Wehrdienst nach 
Abschnitt 7 des Wehrpflichtgesetzes Leistenden 

5. Eingliederung in das spätere Berufsleben 

d) Stellenvorbehalt 

§ 10 

(1) Den Inhabern eines Eingliederungsscheins oder Zulassungsscheins sind vorzubehalten  

1. bei Einstellungen in den Vorbereitungsdienst bei den Einstellungsbehörden des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden (Gemeindeverbände) mit mehr als 10 000 Einwohnern sowie anderer Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit jeweils mehr als 20 planmäßigen Beamtenstellen 
oder entsprechenden durch Angestellte zu besetzenden Stellen mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände jede sechste Stelle bei der Einstellung für den 
einfachen und mittleren Dienst und jede neunte Stelle bei der Einstellung für den gehobenen Dienst, 

2. von den durch Angestellte zu besetzenden freien, frei werdenden und neu geschaffenen Stellen des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden (Gemeindeverbände) mit mehr als 10 000 Einwohnern sowie 
anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit jeweils mehr als 20 
planmäßigen Beamtenstellen oder entsprechenden durch Angestellte zu besetzenden Stellen mit 
Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände jeweils jede zehnte 
Stelle innerhalb der Vergütungsgruppen IX bis X oder Kr. I, Vc bis VIII oder Kr. II bis Kr. VI und III 
bis Va/b oder Kr. VII bis Kr. X des Bundes-Angestelltentarifvertrages oder der entsprechenden 
Vergütungsgruppen anderer Tarifverträge, wenn diese Stellen nicht einem vorübergehenden Bedarf 
dienen. 

Soweit eine Einstellung nicht unmittelbar in ein Beamtenverhältnis oder ein Angestelltenverhältnis im 
Sinne des Satzes 1 vorgesehen, sondern zunächst ein vorgeschaltetes Ausbildungsverhältnis zu 
durchlaufen ist, sind an Stelle der nach Satz 1 vorzubehaltenden Stellen in entsprechender Anzahl 
Stellen bei Einstellungen in die vorgeschalteten Ausbildungsverhältnisse vorzubehalten. Wird die 
Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn ausschließlich in einem anderen Ausbildungsverhältnis als dem 
eines Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst durchgeführt, gilt bei Einstellungen in dieses 
Ausbildungsverhältnis Satz 1 Nummer 1 entsprechend.  

(…) 
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Abschnitt IV Gemeinsame Vorschriften für Soldaten und ihre Hinterbliebenen 

9. Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 

§ 53 

(…) 

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die für Bundesbeamte geltende 
Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 
bis 5 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die 
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. 
Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle oder des 
Versorgungsberechtigten das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern. 

(…) 

Abschnitt VII Anrechnung sonstiger Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit 

§ 66 

Die Zeit, während der ein Berufssoldat nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor seinem Eintritt in 
die Bundeswehr  

1. hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 
140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder 

(…) 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. 

25.1.7 Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aus 
Gewissensgründen (Kriegsdienstverweigerungsgesetz – KDVG) 

Vom 28.02.1983 (BGBl. I S. 203), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.08.2003 
(BGBl. I 1593), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2011 (BGBl. I, 687) 

§ 8   Vertretung bei der Anhörung  

Zur unentgeltlichen Vertretung der Antragstellerin oder des Antragstellers bei einer Anhörung sind 
auch die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften öffentlichen Rechts sind, 
beauftragten Personen zugelassen. 



1082 

 

25.1.8 Wehrpflichtgesetz 
Vom 21.07.1956 (BGBl. I S. 651), in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.2008 

(BGBl. I S. 1886), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1084) 

Abschnitt 1   Wehrpflicht 

Unterabschnitt 3   Wehrdienstausnahmen 

§ 11   Befreiung vom Wehrdienst 

(1) Vom Wehrdienst sind befreit 

1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses, 

2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe empfangen haben, 

3. hauptamtliche tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines ordinierten 
Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen Bekenntnisses, der die 
Diakonatsweihe empfangen hat, entspricht, 

(...) 

§ 12   Zurückstellung vom Wehrdienst 

(...) 

(2) Vom Wehrdienst werden Wehrpflichtige, die sich auf das geistliche Amt (§ 11) vorbereiten, auf 
Antrag zurückgestellt. Hierzu sind beizubringen: 

1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentlichen 
theologischen Ausbildung und 

2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bischöflichen Behörde, des 
Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass sich 
der Wehrpflichtige auf das geistliche Amt vorbereitet. (...) 

§ 13   Unabkömmlichstellung 

(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere 
Aufgaben kann ein Wehrpflichtiger im Spannungs- und Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für 
den Wehrdienst unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange er für die von ihm ausgeübte 
Tätigkeit nicht entbehrt werden kann. (...) 

(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen 
Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. (...) 

(...) 

 


